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1. Uebersicht Ober die Verhandlungen - Resume des deliberations 

x 160/99.028 ns BIiateraie Verträge Schweiz-EU 
Botschaft vom 23. Juni 1999 betreffend die bilateralen Verträge 
Schweiz-EU (BBI 1999 6128) 
Siehe Geschäft 99.3206 Po. KVF-NR (99.028) 
Siehe Geschäft 99.3390 Mo. APK-SR (99.028) 
Siehe Geschäft 99.3423 Mo. 99.028-99.028-NR Minderheit Bor
toluzzi 
Siehe Geschäft 99.3424 Mo. 99.028-NR 

1. Bundesbeschluss über die Genehmigung der sektoriellen 
Abkommen zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft 
einerseits und andererseits der Europäischen Gemeinschaft 
sowie gegebenenfalls ihrer Mitgliedstaaten oder der Europäi
schen Atomgemeinschaft 

30.08.1999 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf 
des Bundesrates. 
31.08.1999 Ständerat. Abweichend. 
21.09.1999 Nationalrat. Zustimmung. 
08.10.1999 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
08.10.1999 Ständerat Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 

2. Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegen
stände (Lebensmittelgesetz, LMG) 

01.09.1999 Ständerat Beschluss nach Entwurf des Bundesra
tes. 
03.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
21.09.1999 Ständerat. Zustimmung. 
08.10.1999 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
08.10.1999 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 

3. Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft 
über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse 

31.08.1999 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf 
des Bundesrates. 
02.09.1999 Ständerat. Abweichend. 

21.09.1999 Nationalrat. Zustimmung. 
08.10.1999 Nationalrat Das Bundesgesetz wird in der ScHluss
abstimmung angenommen. 
08.10.1999 Ständerat Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 

4. Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft, ihren Mitgliedstaaten und der Schweiz über die 
Freizügigkeit 

31.08.1999 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des 
Bundesrates. 
02.09.1999 Nationalrat Abweichend. 
21.09.1999 Ständerat Abweichend. 
23.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
28.09.1999 Ständerat Abweichend. 
29.09.1999 Nationalrat. Zustimmung. 
08.10.1999 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
08.10.1999 Ständerat Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 

5. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Vollbeteiligung 
der Schweiz an den Programmen der EU im Bereich der For
schung, der technologischen Entwicklung und der Demonstra
tion (einschliesslich EURATOM) in den Jahren 2001 und 2002 

31.08.1999 Ständerat Beschluss nach Entwurf des Bundesra
tes. 
02.09.1999 Nationalrat. Zustimmung. 

x 160/99.028 ne Accords bllateraux Sulsse-UE 
Message du 23 juin 1999 relatif a l'approbation des accords sec
toriels entre la Suisse et la CE (FF 1999 5440) 
Voir objet 99.3206 Po. CTT-CN (99.028) 

Voir objet 99.3390 Mo. CPE-CE (99.028) 

Voir objet 99.3423 Mo. 99.028-99.028-CN Minorite Bortoluzzi 

Voir objet 99.3424 Mo. 99.028-CN 

1. Arrete federal portant approbation des accords sectoriels en
tre la Confederation suisse d'une part et, d'autre part, la Commu
naute europeenne ainsi que, le cas echeant, ses Etats membres 
ou la Communaute europeenne de l'energie atomique 

30.08.1999 Conseil national. Decision modifiant le projet du 
Conseil federal. 
31.08.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
21.09.1999 Conseil national. Adhesion. 
08.10.1999 Conseil national. L'arrete est adopte en votation fi
nale. 
08.10.1999 Conseil des Etats. L'arrete est adopte en votation 
finale. 

2. Loi federale sur les denrees alimentaires et les objets usuels 
(LDAI) 

01.09.1999 Conseil des Etats. Decision conforme au projet du 
Conseil federal. 
03.09.1999 Conseil national. Divergences. 
21.09.1999 Conseil des Etats. Adhesion. 
08.10.1999 Conseil naUonal. La loi est adoptee en votation fi
nale. 
08.10.1999 Conseil des Etats. La loi est adoptee en votation fi
nale. 

3. Loi federale concemant l'accord entre la Confederation suisse 
et la Communaute europeenne sur le transport de rnarchandises 
et de voyageurs par rail et par reute 

31.08.1999 Conseil national. Decision modifiant le projet du 
Conseil federal. 
02.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
21.09.1999 Conseil national. Adhesion. 
08.10.1999 Conseil national La loi est adoptee en votation fi
nale. 
08.10.1999 Conseil des Etats. La loi est adoptee en votation fi
nale. 

4. Loi federale relative a l'accord entre la Communaute euro
peenne, ses Etats membres et la Suisse concemant ia libre cir
culation des personnes 

31.08.1999 Conseil des Etats. Decision modifiant le projet du 
Conseil federal. 
02.09.1999 Conseil national. Divergences. 
21.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
23.09.1999 Conseil national Divergences. 
28.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
29.09.1999 Conseil national. Adhesion. 
08.10.1999 Conseil national. La loi est adoptee en votation fi
nale. 
08.10.1999 Conseil des Etats. La loi est adoptee en votation fi
nale. 

5. Arrete federal relatif au financement de la participation inte
grale de 1a Suisse aux programmes de recherche, de develop
pement technologique et de demonstration (y compris 
EURATOM) de !'Union europeenne pour les annees 2001 et 
2002 

31.08.1999 Conseil des Etats. Decision conforme au projet du 
Conseil federal. 
02.09.1999 Conseil national. Adhesion. 



6. Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft (Landwirtschaftsge
setz, LWG) 

01.09.1999 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra
tes. 
03.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
21.09.1999 Ständerat. Zustimmung. 
08.10.1999 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
08.10.1999 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 

7. Bundesgesetz zur Verlagerung von alpenquerendem Gater
schwerverkehr auf die Schiene (Verkehrsverlagerungsgesetz) 

31.08.1999 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf 
des Bundesrates. · 
02.09.1999 Ständerat. Abweichend: 
21.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
23.09.1999 Ständerat. Abweichend. 
28.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
30.09.1999 Ständerat. Zustimmung. 
08.10.1999 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
08.10.1999 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 

8. Bundesgesetz Ober die minimalen Arbeits- und Lohnbedin
gungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Bundesgesetz 
Ober die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer) 

01.09.1999 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des 
Bundesrates. 
03.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
21.09.1999 Ständerat. Abweichend. 
23.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
28.09.1999 Ständerat. Zustimmung. 
08.10.1999 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
08.10.1999 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 

9. Bundesbeschluss Ober den Zahlungsrahmen für die Förde
rung des gesamten Bahngüterverkehrs 

31.08.1999 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf 
des Bundesrates. 
02.09.1999 Ständerat: Abweichend. 

21.09.1999 Nationalrat. Abweichend. 
23.09.1999 Ständerat. Abweichend. 
28.09.1999 Nationalrat. Zustimmung. 

6. Loi federale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) 

01.09.1999 Conseil des Etats. Decision confonne au projet du 
Conseil federal. 
03.09.1999 Conseil national. Divergences. 
21.09.1999 Conseil des Etats. Adhesion. 
08.10.1999 Conseil national. La loi est adoptee en votation fi
nale. 
08.10.1999 Conseil des Etats. La loi est adoptee en votation fi
nale. 

7. Loi federale visant a transferer sur le rail le trafic de marchan
dises a travers les Alpes (Loi sur le transfert du tralic) 

31.08.1999 Conseil national. Decision modifiant le projet du 
Conseil federal. 
02.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
21.09.1999 Conseil national. Divergences. 
23.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
28.09.1999 Conseil national. Divergences. 
30.09.1999 Conseil des Etats. Adhesion. 
08.10.1999 Conseil national. La loi est adoptee en votation fi
nale. 
08.10.1999 Conseil des Etats. La loi est adoptee en votation fi
nale. 

8. Loi federale sur les conditions minimales de travail et de salai
re applicables aux travailleurs detaches en Suisse et sur les me
sures d'accompagnement (Loi sur les travailleurs detaches) 

01.09.1999 Conseil des Etats. Decision modifiant le projet du 
Conseil federal. 
03.09.1999 Conseil national. Divergences. 
21.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
23.09.1999 Conseil national. Divergences. 
28.09.1999 Conseil des Etats. Adhesion. 
08.10.1999 Conseil national. La loi est adoptee en votation fi
nale. 
08.10.1999 Conseil des Etats. La loi est adoptee en votation fi
nale. 

9. Arrete federal allouant un plafond de depenses pour promou
voir l'ensemble du trafic marchandises par rail 

31.08.1999 Conseil national. Decislon modifiant le proJet du 
Conseil federal. 
02.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
21.09.1999 Conseil national. Divergences. 
23.09.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
28.09.1999 Conseil national. Adhesion. 
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99.028 Bilaterale Verträge Schweiz - EU 
Accords bilateraux Suisse - UE 

Botschaft: 23.06.1999 (BBI 1999, 6128 / FF 1999, 5440) 

Ausgangslage 

Die zur Annahme vorgelegten sektoriellen Abkommen sind das Ergebnis der wichtigsten 
Verhandlungen im Rahmen der schweizerischen Integrationspolitik seit der Ablehnung von Volk und 
Ständen des EWR-Abkommens am 6. Dezember 1992. 
Ende 1993 erklärte sich der EU-Rat einverstanden, in sieben Bereichen Verhandlungen mit der 
Schweiz aufzunehmen: Forschung, öffentliches Beschaffungswesen, technische Handelshemmnisse, 
Landwirtschaft, Luftverkehr, Landverkehr und Personenverkehr. Diese sieben Bereiche decken 10 
Sektoren der vom Bundesrat Anfang 1993 definierten schweizerischen Interessen ab. Allerdings führte 
die am 20. Februar 1994 durch das Schweizer Volk und die Stände angenommene 
Alpenschutzinitiative zu einer Denkpause auf beiden Seiten, welche erst Ende 1994, auf Grund der 
von der Schweiz gelieferten Präzisierungen zur nichtdiskriminierenden Umsetzung des 
verfassungsrechtlichen Auftrags zum Schutz der Alpen, zur Verabschiedung formeller 
Verhandlungsmandate und am 12. Dezember 1994 zur formellen Aufnahme der Verhandlungen 
führte. Die Unterzeichnung der Verträge fand am 21. Juni 1999 in Luxemburg statt. 

Das ausgehandelte Forschungsabkommen schafft gOnstigere Rahmenbedingungen für die Forschung 
in der Schweiz und eröffnet neue Möglichkeiten der grenzOberschreitenden Zusammenarbeit. Das 
Abkommen trägt bei zum Erhalt des hohen technologischen Niveaus in der Schweiz. 

Das Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen verschafft schweizerischen Anbietern 
einen diskriminierungsfreien Zugang zu Aufträgen von EU-Unternehmen in den Bereichen Wasser
und Energieversorgung, Stadt- und Regionalverkehr, Eisenbahnen und Telekommunikation. Damit 
erhalten schweizerische Wirtschaftsakteure bei transparenten Verfahren Zugang zu einem 
bedeutenden europäischen Markt. Umgekehrt wird der Wettbewerb auf dem schweizerischen Markt 
öffentlicher Aufträge, inklusive auf Gemeindeebene, verstärkt. 

Das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen baut 
technische Handelshemmnisse im Austausch von Industrieerzeugnissen zwischen der Schweiz und 
der EU ab. Es bringt für wichtige Wirtschaftszweige wie die Maschinen-, Pharma-, Medizinprodukte
und Telekornindustrie wesentliche Erleichterungen. Da kostspielige und aufwändige Doppelprüfungen 
der Produkte zumeist entfallen, kann die Schweizer Exportindustrie ihre Produkte schneller und 
einfacher auf den europäischen Markt bringen. Die Benachteiligung schweizerischer Exporteure 
gegenOber ihren Konkurrenten aus dem EU-Raum kann damit verringert werden. 

Das Abkommen Ober den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen enthält alle notwendigen 
Elemente, um den gegenseitigen Handel von Landwirtschaftsprodukten zwischen der Schweiz und 
ihrem wichtigsten Handelspartner, der EU, zu verstärken. Die Verhandlungsergebnisse stehen im 
Einklang mit der vom Bundesrat 1992 eingeleiteten Neuorientierung der Agrarpolitik. Die Abwicklung 
von Ausfuhren wird zudem Ober den Abbau technischer Handelshemmnisse vereinfacht. Beide 
Vertragsparteien gewähren sich neue Zolltarif-Konzessionen für landwirtschaftliche Produkte, in den 
Sektoren Milchprodukte {vor allem Käse), Obst und Gemase, Gartenbauerzeugnisse, Rind- und 
Schweinefleisch- sowie Weinspezialitäten. 

Das Luftverkehrsabkommen regelt, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit, den Zugang 
schweizerischer Fluggesellschaften zum liberalisierten europäischen Luftverkehrsmarkt. Neue 
Verkehrsrechte werden den schweizerischen Fluggesellschaften etappenweise zugestanden. Ihre 
weltweite Wettbewerbsposition verbessert sich da- durch. Sie kommen zudem in den Genuss der 
Freiheit der Preis- und Flugplangestaltung, d. h. es sind keine Genehmigungen für Tarife und 
Flugrouten mehr nötig. 

Das Landverkehrsabkommen sieht eine koordinierte Landverkehrspolitik zwischen der Schweiz und 
den EU-Staaten vor, mit dem Ziel der Förderung der nachhaltigen Mobilität und des Umweltschutzes 
sowie eines effizienten Verkehrsflusses durch freie Wahl der geeigneten Verkehrsmittel. Es handelt 
sich um ein Liberalisierungsabkommen, welches die schrittweise, gegenseitige Öffnung der Strassen
und Eisenbahn- Verkehrsmärkte für Personen und Güter regelt. Das Abkommen sieht eine 
Übergangsphase und ein endgültiges Regime ab 2005 bzw. 2007/2008 vor. Es sieht die Erhöhung der 
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in der Schweiz geltenden Gewichtslimite für .Lastwagen im Jahr 2001 auf 34-Tonnen, und im Jahr 
2005 auf 40-Tonnen vor, parallel zu einer starken Erhöhung der Strassenabgaben, die entscheidend 
zur verfassungsrechtlich gebotenen Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene 
beitragen wird. 

Ziel des Personenverkehrsabkommens ist die stufenweise Einführung der .Freizügigkeit für alle 
Bürgerinnen und Bürger der Schweiz und der EU-Staaten. Der kontingentfreie Personenverkehr fOr 
erwerbstätige Personen wird probeweise nach fünf Jahren eingeführt. Die Schweiz kann während 
weiteren sieben Jahren gegebenenfalls eine zu massive Einwanderung aus EU-Staaten unterbinden. 
Sie hat die Möglichkeit, die Kontingente befristet wieder einzuführen. Verwirklicht wird der freie 
Personenverkehr nach zwölf Jahren. Der Vertrag wird anfänglich auf 7 Jahre Gültigkeit 
abgeschlossen. Ohne gegenteilige Entscheidung der Parteien wird er als-dann auf unbestimmte Zeit 
verlängert, bleibt jedoch kündbar. 

In der Botschaft werden nicht nur die sieben Verträge zur gesamthaften Genehmigung vorgeschlagen, 
sondern auch landesrechtliche Massnahmen auf Gesetzesstufe. Es sind dies vorerst die aus 
Transparenzgründen notwendigen Gesetzesanpassungen in den · Bereichen Landwirtschaft (1 
Gesetz), Landverkehr (2 Gesetze) und Personenverkehr (12 Gesetze). Dazu gehört auch der 
Kreditbeschluss · für das Forschungsabkommen. Ausserdem schlägt der Bundesrat 
Begleitmassnahmen auf Gesetzesstufe in denselben 3 Bereichen vor, inklusive einen Kreditbeschluss 
für die Förderung des kombinierten Verkehrs. Das Anwaltsgesetz, das ebenfalls Bestimmungen zur 
Umsetzung der Verträge enthält, bildet Gegenstand einer separaten Botschaft. 
Die vorgeschlagenen Begleitmassnahmen haben zum Ziel, möglichen Schwierigkeiten bei der 
Einführung der neuen Regeln entgegentreten zu können, ohne das positive Potential der neuen 
Freiheiten übermässig einzuschränken. Die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte, 
insbesondere auf den Bundeshaushalt, werden rund 600 Millionen Franken jährlich betragen. Der 
Stellenwert der sieben Verträge im Gesamtzusammenhang mit der vom Bundesrat entwickelten 
schweizerischen Integrationspolitik, namentlich die Gegenüberstellung von EU-Beitritt, EWR- · 
Teilnahme und verschiedenen Formen des Alleingangs, ist im Integrationsbericht 1999 vom 3. 
Februar 1999 sowie in der Botschaft des Bundesrats zur Volksinitiative «Ja zu Europa!» / 
Gegenvorschlag vom 28. Januar 1999 ausführlich dargestellt. 

Für die Beratung im Parlament wurde die Vorlage wie folgt unterteilt: 

1 Bundesbeschluss über die Genehmigung der sektorlellen Abkommen 
2 Lebensmittelgesetz 
3 Bundesgesetz zum Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und 

Strasse 
4 Bundesgesetz zum Abkommen über die Frelzilglgkeit 
5 Bundesbeschluss über die Finanzierung der Vollbeteiligung der Schweiz an den Programmen 

der EU- im Bereich Forschung, der technologischen Entwicklung und der Demonstration 
6 Landwirtschaftsgesetz · 
7 Verkehrsverlagerungsgesetz 
8 Bundesgesetz über die In die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
9 Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für die Förderung des kombinierten Verkehrs 

Verhandlungen 

NR 
SR 
NR 
SR 
SR 
NR 
NR 
SR 
SR 
NR 
SR 
NR 

30.08.1999 
31.08.1999 
30.08.1999 
31.08.1999 
01.09.1999 
03.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 

AB 1433, 1454 (Allgemeine Aussprache) 
AB 624 (Allgemeine Aussprache) · 
AB 1433, 1454, 1486 (Vorlage 1) 
AB 624,643 (Vorlage 1) 
AB 690 (Vorlage 2) 
AB 1640 (Vorlage 2) 
AB 1509 (Vorlage 3) 
AB 693 (Vorlage 3) 
AB 645, 654, 657 (Vorlage 4) 
AB 1580, 1598, 1599 (Vorlage 4) 
AB 645 (Vorlage 5) 
AB 1579 (Vorlage 5) 



SR 
NR 
NR 
SR 
SR 
NR 
NR 
SR 
NR 
SR 
NR 
SR 
NR 
SR 
SR 
NR 
SR 
NR 
SR 
SR 
NR 
SR 
NR 
SR 
NR 
NR/SR 

01.09.1999 
03.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 
01.09.1999 
03.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 
21.09.1999 
21.09.1999 
21.09.1999 
21.09.1999 
23.09.1999 
28.09.1999 
21.09.1999 
21.09.1999 
23.09.1999 
28.09.1999 
30.09.1999 
21.09.1999 
23.09.1999 
28.09.1999 
21.09.1999 
23.09.1999 
28.09.1999 
08.10.1999 

AB 688 (Vorlage 6) 
AB 1631 (Vorlage 6) 
AB 1514, 1530 (Vorlage 7) 
AB 697 (Vorlage 7) 
AB 659, 678 (Vorlage 8) 
AB 1604, 1628 (Vorlage 8) 
AB 1542 (Vorlage 9) 
AB 712 (Vorlage 9) 
AB 1691 (Vorlage 1) 
AB 735 (Vorlage 2) 
AB 1692 (Vorlage 3) 
AB 721 {Vorlage 4) 
AB 1753 (Vorlage 4) 
AB 836 (Vorlage 4) 
AB 733 (Vorlage 6) 
AB 1692 (Vorlage 7) 
AB 780 (Vorlage 7) 
AB 1848 (Vorlage 7) 
AB 864 (Vorlage 7) 
AB 726 (Vorlage 8) 
AB 1756 (Vorlage 8) 
AB 837 (Vorlage 8) 
AB 1708 (Vorlage 9) 
AB 784 (Vorlage 9) 
AB 1850 (Vorlage 9) 
Schlussabstimmungen 
1 (183:11 /45:0) 
2 (188:2 / 45:0) 
3 (154:33 / 45:0) 
4 (160:29 / 44:0) 
6 (163:22 / 45:0) 
7 (145:36 / 33:6) 
8 (154:17 / 35:2) 

Der Nationalrat genehmigte als Erstrat die dem fakultativen Referendum unterstellten bilateralen 
Abkommen der Schweiz mit der EU in der Gesamtabstimmung mit 144 zu 3 Stimmen bei 28 
Enthaltungen. Im Unterschied zum Bundesrat soll jedoch im Ratifizierungsbeschluss ausdrOcklich 
festgehalten werden, dass die Weiterführung der Personenfreizügigkeit und die Ausdehnung des 
Freizügigkeitsabkommens auf künftige EU-Mitglieder eines referendumspflichtigen 
Bundesbeschlusses bedürfen. Anschliessend schloss sich der Ständerat dieser Ergänzung an und 
hiess das Vertragswerk in der Gesamtabstimmung mit 40 zu 0 Stimmen gut. 
Die sieben bilateralen Abkommen über den Personen-, Land- und Luftverkehr, über Landwirtschaft, 
technische Handelshemmnisse, öffentliches Beschafffungswesen und Forschung, die nur gesamthaft 
gutgeheissen oder abgelehnt werden können, waren im Nationalrat kaum bestritten. Die meisten 
Redner teilten die Einschätzung, dass das Vertragswerk ausgewogen ist. Mit dem Inkrafttreten der 
Verträge könnten wichtige Wettbewerbsnachteile der Wirtschaft gegenüber der EU abgebaut werden. 
Die damit verbundenen Wirkungen, wie etwa bei der Erweiterung des öffentlichen Auftragswesens, 
eröffne für die Schweiz neue wirtschaftliche Impulse. Die nüchterne Aufrechnung der Vor- und 
Nachteile zeige, dass die positiven Aspekte deutlich überwiegen. Die Schweiz brauche dieses 
Abkommen, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus politischen GrOnden. Umstritten 
waren jedoch die flankierenden Massnahmen, mit denen Nachteile der Abkommen über die 
Personenfreizügigkeit und den Landverkehr ausgeglichen werden sollen. Sprecher der Unken 
machten deutlich, dass die vom Bundesrat in Aussicht genommenen Massnahmen gegen 
Lohndumping das absolute Minimum darstellten, die vorgeschlagenen Massnahmen gegen die 
drohende Lastwagen-Flut nach der Zulassung von 40-Tönnern jedoch unzureichend seien. Von 
bürgerlicher Seite wurde davor gewarnt, die mit den bilateralen Verträgen verbundene Liberalisierung 
durch überrissene flankierende Massnahmen zunichte zu machen. Einzelinteressen der 
Umweltverbände und der Gewerkschaften dürften nicht das nach langen und zähen Verhandlungen 
erzielte Vertragswerk gefährden. 



Zum Schluss der Debatte betonten Bundesrat Joseph Deiss und Bundesrat Pascal Couchepin, dass 
es zu dem bilateralen Vertragswerk innert nützlicher Frist keine realistische Alternative gebe. Die 
Frage eines weitergehenden Integrationsschrittes werde damit Oberhaupt nicht präjudiziert. Ziehe man 
Bilanz, könne die Wirtschaft aus den besseren Rahmenbedingungen zweifellos Vorteile ziehen. 
Gerade für die Umsetzung des Land- und Personenverkehrsabkommens seien flankierende 
Massnahmen im Interesse des Ganzen unabdingbar. Einen Nichteintretensantrag der Schweizer 
Demokraten lehnte der Rat mit 171 zu 3 Stimmen ab. In der Detailberatung wurden Anträge, die 
Ratifizierung des Genehmigungsbeschlusses zwingend mit den flankierenden Massnahmen zu 
verknüpfen bzw. den Ratifizierungsbeschluss obligatorisch zur Abstimmung zu bringen, abgelehnt. 
Angenommen wurden hingegen Forderungen, die Weiterführung des Freizüglgkeitsabkommens bzw. 
dessen Ausdehnung auf künftige EU-Mitglieder ausdrücklich einem referendumspflichtigen 
Bundesbeschluss zu· unterstellen. 

In der Eintretensdebatte des Ständerates wurde die Meinung vertreten, dass die Gesamtheit der 
Verträge für die Schweiz neue Absatz- und Beschäftigungsperspektiven eröffne. Für die flankierenden 
Massnahmen bestehe politischer Spielraum. Auch in Zukunft blieben diese anpassungsfähig. 
Eintreten blieb unbestritten. In der konkreten Ausgestaltung des Genehmigungsbeschlusses folgte der 
Ständerat dem Erstrat. Dabei übernahm er stillschweigend die vom Nationalrat eingefügt Klausel, 
wonach eine Weiterführung der Personenfreizügigkeit und deren Erweiterung auf neue EU-Mitglieder 
dem fakultativen Referendum zu unterstellen ist. 

Verkehr 

Gemäss Beschluss des Nationalrates sollen aufgrund des neuen Verlagerungsgesetzes spätestens 
nach Eröffnung des Gotthardtunnels, also im Jahre 2013, nur noch 650 000 Lastwagen die Alpen 
queren dürfen. Der Ständerat hingegen verzichtete darauf, einen verbindlichen Termin für das 
Verlagerungsziel festzuschreiben; allenfalls soll jedoch der Bundesrat notwendige Massnahmen 
treffen können. Den kombinierten Verkehr will der Nationalrat mit 3300 und der Ständerat mit 2850 
Millionen Franken fördern. 
Ausgehend davon, dass aufgrund des Landverkehrsabkommen das Schweizer Strassennetz bis zur 
Inbetriebnahme einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt sein wird, schlägt der Bundesrat flankierende 
Massnahmen vor, wobei die marktwirtschaftlichen Instrumente zur Verlagerung des alpenquerenden 
Transitverkehrs auf die Schiene im Zentrum stehen. Am meisten umstritten im Nationalrat war die 
Kernfrage, bis zu welchem Zeitpunkt der Güterschwerverkehr auf jährlich 650 000 alpenquerenden 
Fahrten zu reduzieren sei. Die Kommissionsmehrheit plädierte vergeblich dafür, das Verlagerungsziel 
sei bereits 2007, nach Eröffnung des Lötschbergtunnels, zu erreichen. Mit 93 zu 88 Stimmen obsiegte 
die Kommissionsminderheit, die mit dem Bundesrat die Auffassung vertrat, dass das Verlagerungsziel 
erst nach der Eröffnung der Neat-Achse Gotthard, d. h. etwa im Jahre 2013, erreicht werden könne. 
Ein Antrag, das Verlagerungsziel nur für den von Grenze zu Grenze rollenden Transitverkehr 
vorzuschreiben, wurde dagegen mit 118 zu 63 $timmen verworfen. Ein auf Transitfahrten 
beschränktes Massnahmengesetz werde von der EU als diskriminierend abgelehnt, hatte Bundesrat 
Moritz Leuenberger zuvor gewarnt. Gutgeheissen mit 97 zu 68 Stimmen wurde jedoch ein 
Minderheitsantrag, der das Diskriminierungsverbot schweizerischer Transporteure ausdrücklich im 
Gesetz verankern will. Zudem genehmigte der Nationalrat eine Anpassung des 
Strassenverkehrsgesetzes und schrieb in Abweichung vom Bundesrat das Nachtfahrverbot von 22 
Uhr bis 5 Uhr und das Sonntagsfahrverbot in den entsprechenden Erlass. In der Gesamtabstimmung 
stimmte der Nationalrat dem Verkehrsverlagerungsgesetz mit 115 zu 15 Stimmen zu. 
Beim Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen zur Förderung des Bahnverkehrs folgte der 
Nationalrat seiner Kommission und erhöhte den vom Bundesrat vorgesehenen Subventionsrahmen 
fOr die Jahre 2000 bis 201 O von 2850 auf 3300 MIiiionen Franken. In der Gesamtabstimmung 
passierte der entsprechende Finanzierungsbeschluss mit 126 zu 29 Stimmen. In Abweichung vom 
Nationalrat beschloss der Ständerat mit 25 zu 19 Stimmen, dass das Verlagerungsziel von 650 000 
alpenquerenden Fahrten möglichst rasch, und zwar ohne Nennung einer Jahreszahl zu erreichen sei. 
Falls dieses Verlagerungsziel gefährdet erscheint, soll der Bundesrat Zwischenschritte für die 
Verlagerung festlegen und ferner u. U. die notwendigen Massnahmen treffen. Diese Ergänzung blieb 
unbestritten. Damit soll mit Blick auf das Verlagerungsziel der Bundesrat gezwungen werden, die 
Verkehrslage laufend zu beurteilen und allenfalls einzugreifen. In der Gesamtabstimmung wurde das 
Verkehrsverlagerungsgesetz vom Ständerat mit 36 zu O Stimmen angenommen. 
Im Unterschied zum Nationalrat bewilligte der Ständerat mit 27 zu 12 Stimmen 2850 statt 3300 
Millionen Franken zur Förderung des Schienenverkehrs. Die Ratsmehrheit war der Auffassung, es sei 
nicht sinnvoll, Mittel auf Vorrat zu sprechen. Ein gewisser Druck auf die Bahnen, konkurrenzfähiger zu 
werden, würde so weggenommen. Abgesehen davon könnten im Rahmen der Überprüfung jederzeit 



die Mittel wieder aufgestockt werden. In der Gesamtabstimmung hiess der Ständerat den 
Finanzierungsbeschluss mit 36 zu 0 Stimmen gut. 

Freier Personenverkehr 

Gemäss Beschluss des Ständerates sollen Mindestlöhne in befristeten N.ormalarbeitsverträgen 
festgelegt werden können, wenn die Löhne „deutlich und mehrfach in missbräuchlicher Weise" 
unterboten werden und kein Gesamtarbeitsvertrag mit Mindestlöhnen vorliegt. Demgegenüber folgte 
der Nationalrat dem Bundesrat, wonach Mindestlöhne mittels unbefristetem Normalarbeitsvertrag 
festgelegt werden können, wenn „die Löhne wiederholt und in missbräuchlicher Weise" unterboten 
werden. 
Über die Ausgestaltung der flankierenden Massnahmen zur Verhinderung des befürchteten 
Lohndumpings im. Bereich des Personenverkehrs wurde in beiden Kammern heftig gestritten. Bei der 
Änderung des OR im Bereich der Normalarbeitsverträge übernahm der Ständerat mit klarem Mehr 
einen Kompromissantrag, wonach für den Erlass von Mindestlöhnen ein „deutliches, mehrfaches und 
missbräuchliches" Unterbieten verlangt werden soll. Der von der Kommission vorgeschlagene Begriff 
„rechts-missbräuchlich" wurde somit vom Plenum nicht übernommen. Bei Missbräuchen soll die 
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen analog den Missbrauchsvoraussetzungen 
beim Normalarbeitsvertrag möglich sein, und zwar über Bestimmungen betreffend „minimale 
Entlöhnung und die ihr entsprechende Arbeitszeit". Im Fall eines Antrags auf 
Allgemeinverbindlicherklärung eines Gesamtarbeitsvertrages bei missbräuchlichen Lohn
unterbietungen soll das Arbeitnehmerquorum von 50 Prozent beibehalten werden. Mit dem Argument, 
eine Absenkung sowohl des Arbeitgeber- wie des Arbeitnehmerquorums auf 30 Prozent laufe auf eine 
undemokratische Lohnfestlegung durch eine Minderheit von Interessierten hinaus, setzte sich die 
Kommissionsminderheit knapp mit 21 zu 20 Stimmen durch. Einigen Diskussionsstoff lieferten auch 
die tripartiten Kommissionen. Im Gegensatz zum Bundesratsverschlag sollen diese Kommissionen mit 
den betroffenen Arbeitgebern eine direkte Verständigung innert zweier Monate suchen, bevor. sie 
Mindestlöhne in einem Normalarbeitsvertrag beantragen (26 zu 11 Stimmen). Für das 
Zustandekommen von Beschlüssen des tripartiten Gremiums braucht es das einfache Mehr aller 
Stimmen. Die mit 22 zu 17 Stimmen unterlegene Kommissionsmehrheit wollte hierfür die 
mehrheitliche Zustimmung sowohl der Arbeitgeber- wie der Arbeitnehmerseite, was einem faktischen 
Vetorecht von Seiten der Arbeitgeber entsprochen hätte. In der Gesamtabstimmung genehmigte der 
Ständerat die flankierenden Massnahmen zum Abkommen über den freien Personenverkehr mit 32 zu 
0 Stimmen. 

Bei der Frage, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, wenn die zuständigen Behörden 
einen Normalarbeitsvertrag mit Mindestlöhnen erlassen können, folgte der Nationalrat Bundesrat und 
Kommission. Demnach soll es für ein Eingreifen genügen, wenn die branchenüblichen Löhne 
„wiederholt in missbräuchlicher Weise" unterboten werden. Die ständerätliche Version „deutlich und 
mehrfach in missbräuchlicher Weise" unterlag mit 114 zu 57 Stimmen. Bei den Vorgaben zu den 
tripartiten Kommissionen folgte der Zweitrat durchwegs der Linie des Ständerates. Hingegen folgte der 
Nationalrat bei der· erleichterten Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen dem 
Bundesrat und setzte die erforderlichen Quoren auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite jeweils auf 30 
Prozent (116 zu 63 Stimmen). Die flankierenden Massnahmen zum Abkommen über den freien 
Personenverkehr mit der EU wurden vom Nationalrat in der Gesamtabstimmung mit 129 zu 19 
Stimmen angenommen. 

Differenzbereinigung zu den flankierenden Massnahmen 

Freier Personenverkehr 

In der Differenzbereinigung erklärte sich der Nationalrat stillschweigend damit einverstanden, die 
Normalarbeitsverträge für Mindestlöhne jeweils zu befristen. Auf den Zusatz betreffend Definition von 
Mindestlöhnen verzichtete er mit 88 zu 80 Stimmen. Bei der erleichterten 
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen im Falle von Lohndumping hielt die 
G rosse Kammer jedoch mit 108 zu 63 Stimmen am Arbeitnehmerquorum von 30 Prozent fest. 
Der Ständerat hatte sich zuvor mit 21 zu 18 Stimmen für ein entsprechendes Quorum von 50 Prozent 
ausgesprochen. 

Da der Nationalrat im Bereinigungsverfahren bei den flankierenden Massnahmen gegen 
Lohndumping in wichtigen Punkten, wie insbesondere Vorrang des Gesamtarbeitsvertrages vor einem 



Normalarbeitsvertrag und Befristung des Normalarbeitsvertrages, nachgegeben hatte, stimmte der 
Ständerat mit 23 zu 13 Stimmen dem fOr die erleichterte Allgemelnverbindlicherklärung von 
Gesamtarbeitsverträgen erforderlichen Arbeitnehmerquorum von 30 Prozent ebenfalls zu. 

Verkehr 

Beim Verlagerungsgesetz folgte der Ständerat mit 22 zu 18 Stimmen der Kompromissformel des 
Nationalrates. Demnach soll die aus dem Alpenschutzartikel resultierende Zielgrösse von maximal 
650 000 alpenquerenden Lastwagenfahrten möglichst bald, spätestens aber zwei Jahre nach 
Eröffnung des Lötsehberg-Basistunnels, erreicht werden. Beim Zahlungsrahmen zur Förderung des 
BahngOterverkehrs ist der Ständerat jedoch nicht von seiner Position abger0ck.t. Ohne Diskussion hat 
er daran festgehalten, hierfür - wie vom Bundesrat vorgeschlagen - 2850 Millionen Franken 
bereitzustellen. Der Nationalrat hatte vorher mit 92 zu 75 Stimmen 3~00 Millionen beschlossen. 

Nachdem der Ständerat zum Verlagerungsziel 2009 des Nationalrates Ja gesagt hatte, hat nunmehr 
der Nationalrat bei den umstrittenen Bahnsubventionen mit 81 zu 77 Stimmen der Kleinen Kammer 
nachgegeben und ebenfalls 2850 Millionen beschlossen. Dabei wurde argumentiert, der Bundesrat 
müsse ohnehin weitere Mittel beantragen, falls das angestrebte Verlagerungsziel 2009 nicht erreicht 
werde. 



99.028 Accords bilateraux· Suisse - UE 

Bilaterale Verträge Schweiz - EU 

Message: 23.06.1999 (FF 1999, 5440 / 881 1999, 6128) 

Situation initiale 

Les accords sectoriels soumis a l'approbation sont le fruit de negociations majeures conduites dans le 
cadre de la politique suisse d'integration suite au rejet de l'Espace Economique Europeen (EEE), le 6 
decembre 1992. 
Le Conseil de l'UE s'est declare pret, fin 1993, a ouvrir des negociations avec la Suisse dans les sept 
domaines suivants: recherche, marches publics, obstacles techniques au commerce, agriculture, 
transport aerien, transports terrestres et la circulation des personnes. Ces domaines se recoupent 
avec les dix secteurs d'interets suisses definis par le Conseil federal au debut de 1993. Le 20 fevrier 
1994, l'acceptation par le peuple et les cantons suisses de !'initiative pour la protection des Alpes a 
neanmoins conduit a une pause de reflexion, de part et d'autre. Celle-ci ne s'est terminee qu'a la fin de 
1994, lors de l'adoption des mandats formels de negociation et de l'ouverture formelle de celles-ci le 
12 decembre 1994, apres qua la Suisse eut pris l'engagement de formuler de maniere non 
discriminatoire le mandat constitutionnel pour la protection des Alpes. Les textes des accords ont ete 
paraphes le 26 fevrier 1999. Leur signature s'est deroulee le 21 juin 1999 a Luxembourg. 
Dans le domaine de la recherche, l'accord negocie cree un environnement propice a la recherche en 
Suisse tout en ouvrant de nouvelles possibilites a la collaboration transfrontaliere. II contribue au 
maintien en Suisse d'un site scientifique et technologique de haut niveau. 
L'accord sur les marches publics ouvre aux foumisseurs suisses un acces non discriminatoire par 
rapport a leurs concurrents de l'UE aux mandats des entreprises chargees de l'approvisionnement en 
eau et en energie, de l'offre de transports urbains et regionaux, des chemins de fer et des 
telecommunications. Les acteurs economiques suisses auront acces a un enorme marche, celui· des 
marches publics europeens, gräce a des procedures d'adjudication transparentes. A !'inverse, la 
concurrence au sein des marches publics suisses se verra, y compris au niveau communal, renforcee. 
L'accord sur la reconnalssance mutuelle en matiere d'evaluation de la conformite va diminuer 
les obstacles techniques au commerce dans les echanges de produits industriels entre la Suisse et 
l'UE. II introduit des facilitations notables dans des secteurs economiques importants comme l'industrie 
des machines, l'industrie pharmaceutique et des produits medicaux ainsi que les telecommunications. 
Las examens de la conformite coateux qui etaient effectues a double pourront desormais etre evites 
dans la plupart des cas, ce qui permettra aux industriels suisses d'ecouler plus rapidement et plus 
facilement leurs produits sur le marche europeen. Les desavantages dont souffraient jusqu'a present 
les exportateurs suisses par rapport a leurs concurrents de l'espace economique europeen vont 
pouvoir se reduire. 
L'accord relatif aux echanges de produits agricoles contient tous les ingredients necessaires au 
renforcement des echanges commerciaux de produits agricoles entre la Suisse et son principal 
partenaire, l'UE. Les resultats des negociations s'inscrivent dans le droit fil des orientations nouvelles 
donnees par le Conseil federal a la politique agricole en 1992. L'ecoulement des exportations est en 
outre facilite par le demantelement des obstacles au commerce. Les deux parties s'octroient de 
nouvelles concessions tarifaires sur des produits agricoles, dans les secteurs du lait (en premier lieu le 
fromage), des frults et legumes, de l'horticulture, de la viande bovine et porcine, ainsi que des 
specialites de vins. 
L'accord sur le transpon aerlen regle, sur la base de la reciprocite, l'acces des compagnies 
aeriennes suisses au marche europeen liberalise. Les droits de trafic seront octroyes aux 
transporteurs aeriens suisses de maniere progressive. Leur competitivite s'ameliorera au fur et a 
mesure que s'ouvriront a eux les marches de 5443 l'UE. Les compagnies aeriennes suisses pourront 
amenager librement leurs tarifs et leurs horaires de vol, sans plus avoir besoin d'autorisations de prix 
ou de plans de vol. 
L'accord sur les transpons terrestres coordonne la politique des transports entre la Suisse et les 
Etats de l'UE, dans le souci de promouvoir a la fois la mobilite durable et la protection de 
l'environnement ainsi qu'un ecoulement efficace du trafic par le libre choix des moyens de transport les 
plus appropries. C'est egalement un accord de liberalisation qui prevoit l'ouverture progressive et 
reciproque des marches des transports routiers et ferroviaires des voyageurs et des marchandises. 
L'accord menage une periode transitoire jusqu'en 2005, respectivement 2007 ou 2008, date a partlr de 
laquelle le regime sera definitif. II prevolt en outre le relevement de la limite des poids lourds en Suisse 
a 34 t en 2001 et a 40 t en 2005, parallelement a une forte augmentation de la redevance routiere qui 



devrait contribuer a reporter le transport des marchandises de la route au rail, .comme le stipule une 
disposition constitutionnelle. 
Objectif declare de l'accord sur la circulation des personnes: introduire par etapes la libre 
circulation des citoyennes et citoyens de la Suisse et des pays de l'UE. La circulation des personnes 
actives, libre de tout contingent, ne sera introduite a titre experimental que dans cinq ans. Pendant 
sept annees supplementaires, la Suisse pourra se premunir contre l'arrivee massive de travailleurs de 
l'Union europeenne sur son sol. Elle aura la possibilite de reintroduire des contingents. Ainsi, la libre 
circulation ne deviendra realite que dans douze ans. L'accord a ete conclu pour une duree initiale de 
sept ans. II sera ensuite renouvele pour une duree indeterminee sauf preavis contraire des parties. 
II est propose dans le message d'approuver non seulement les sept accords bilateraux, mais 
egalement des modifications d'actes legislatifs (lois). Repondant en premier lieu a des considerations 
de transparence, ces modifications de lois concement trois domalnes: l'agriculture (1 loi): les 
transports terrestrßs (2.lois) et la circulation des personnes (12 lois). A cela s'ajoute l'am!lte financier 
pour l'accord sur la recherche. Par ailleurs, le Conseil federal propose des mesures 
d'accompagnement, au niveau d'une loi, dans les memes trois domaines, y compris un arrete financier 
en faveur de la promotion du trafic comblne. La loi sur les avocats, qui contient egalement des 
dispositions necessaires a la transposition des accords, falt l'objet d'un message separe. 
Les mesures d'accompagnement proposees ont pour but de circonscrire les eventuelles difficultes 
decoulant de l'introduction des nouvelles regles sans pour autant restreindre de fa9on excessive le 
potential des nouvelles libertes. Les consequences financieres sur las comptes publics et plus 
particulierement sur le budget de la Confederation se chiffrent a environ 600 millions de francs par 
annee. L'importance des sept accords bilateraux dans le cadre global de la politique d'integration 
elaboree par le Conseil federal, notamment en regard de la comparaison de l'adhesion a l'UE, de la 
participatlon a l'EEE et des differentes formes de voie solitaire, est exposee de fay0n complete dans le 
rapport d'integration du 3 fevrier 1999 ainsi que dans le message du Conseil federal sur !'initiative 
populaire «Oui a l'Europe»/contreprojet du 28 janvier 1999. 
Pour le traitement au Parlament l'objet a ete subdivise comme suit: 

1 Arrete federal portant approbatlon des accords sectoriels 
2 Loi federale sur les denrees alimentalres et le objets usuels 
3 Lol federale concemant l'accord sur le transport de marchandlses et de voyageurs par rall et 

parroute 
4 Loi federale relative a l'accord concemant la libre circulatlon des personnes 
5 Arrete federal relatlf au flnancement de la participation integrale de la Sulsse aux 

programmes de recherche, de developpement et de demonstration 
6 Loi federale sur l'agriculture 
7 Loi federale sur le transfert du traflc 
8 Loi sur les travallleurs detaches 
9 Arrete federal allouant un plafond de depenses pour promouvoir le traflc combine 

Dellberations 

CN 
CE 
CN 
CE 
CE 
CN 
CN 
CE 
CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CN 
CN 
CE 
CE 
CN 

31.08.1999 
31.08.1999 
30.08.1999 
31.08.1999 
01.09.1999 
03.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 
01.09.1999 
03.09.1999 
31.08.1999 
02.09.1999 
01.09.1999 
03.09.1999 

BO 1433, 1454 (Discussion generale) 
BO 624 (Discussion generale) 
BO 1433, 1454, 1486 (Projet 1) 
BO 624, 643 (Projet 1) 
BO 690 (Projet 2) 
BQ 1640 (Projet 2) 
BO 1509 (Projet 3) 
BO 693 (Projet 3) 
BO 645, 654, 657 (Projet 4) 
BO 1580, 1598. 1599 (Projet 4) 
BO 645 (Projet 5) 
BQ 1579 (Projet 5) 
BO 688 (Projet 6) 
BO 1631 (Projet 6) 
BQ 1514, 1530 (Projet7) 
BQ 697 (Projet 7) 
BO 659, 678 (Projet 8) 
BO 1604, 1628 Projet 8) 



CN 
CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CN 
CN/CE 

31.08.1999 
02.09.1999 
21.09.1999 
21.09.1999 
21.09.1999 
21.09.1999 
23.09.1999 
28.09.1999 
21.09.1999 
21.09.1999 
23.09.1999 
28.09.1999 
30.09.1999 
21.09.1999 
23.09.1999 
28.09.1999 
21.09.1999 
23.09.1999 
28.09.1999 
08.10.1999 

BQ 1542 (Projet 9) 
BQ 712 (Projet 9) 
BQ 1691 (Projet 1) 
BQ 735 (Projet 2) 
BQ 1692 (Projet 3) 
BQ 721 (Projet 4) 
BQ 1753 (Projet 4) 
BQ 836 (Projet 4) 
BQ 733 (Projet 6) 
BQ 1692 (Projet 7) 
BQ 780 (Projet 7) 
BQ 1848 (Projet 7) 
BQ 864 (Projet 7) 
BQ 726 (Projet 8) 
BQ 1756 (Projet 8) 
BQ 837 (Projet 8) 
BQ 1708 (Projet 9) 
BQ 784 (Projet 9) 
BQ 1850 (Projet 9) 
Votations finales 
1 (183:11 / 45:0) 
2 (188:2 / 45:0) 
3 (154:33 / 45:0) 
4 (160:29 / 44:0) 
6 (163:22 / 45:0) 
7 (145:36 / 33:6} 
8 (154:17 / 35:2) 

Le Conseil national a approuve le premier, par 144 voix contre 3 et 28 abstentions, les accords 
sectoriels entre la Suisse et l'UE soumis a referendum facultatif. Contrairement a la version du Conseil 
federal, l'arrlrte portant approbation des accords sectoriels precise expressement que la poursuite de 
la libre circulation et l'extension de l'accord sur la libre circulation aux futurs membres de l'UE 
necessitent un am~te federal soumis a referendum facultatif. Le Conseil des Etats s'est rallie a cette 
conception et a approuve l'ensemble des accords par 40 voix sans opposition au vote d'ensemble. 
Les sept accords sectoriels sur la circulation des personnes, les transports terrestres, le transport 
aerien, l'agriculture, les obstacles techniques au commerce, les marches publics et 1a recherche ne 
pouvaient etre acceptes ou refuses qu'en bloc. lls n'etaient guere contestes au Conseil national. La 
plupart des orateurs ont juge les accords equilibres. Leur entree en vigueur permettra de mettre fin a 
nombre de desagrements que subit l'economie vis-a-vis de l'UE. L'ouverture du marche qui en 
resultera, notamment dans le domaine des marches publics, donnera de nouvelles impulsions a 
l'economie suisse. La pesee des avantages et des inconvenients montre que les aspects positifs 
l'emportent nettement. La Suisse a besoin de ces accords sur les plans a la fois economique et 
politique. 
La controverse portait sur les mesures d'accompagnement destinees a attenuer les inconvenients des 
accords sur 1a libre circulation des personnes et sur les transports terrestres. Pour les porte-parole de 
la gauche, les mesures envisagees par le Conseil federal contre le dumping salarial constituaient un 
minimum absolu et celles destinees a endiguer le flot de camions apres l'admission des 40 tonnes 
etaient insuffisantes. Les deputes bourgeois ont mis en garde contre taute remise en question des 
avantages lies a la liberalisation et aux accords bilateraux par des mesures d'accompagnement 
excessives. Les interAts particuliers des associations de protection de l'environnement et des 
syndicats ne devralent pas remettre en cause les resultats obtenus a l'issue de longues et laborieuses 
negociations, ont-ils estime. 
A la fin du debat, les conseillers federaux Joseph Deiss, ministre des affaires etrangeres, et Pascal 
Couchepin, ministre de l'economie, ont bien montre qu'il n'y avait pas d'altemative realiste aux 
bilaterales dans un delai raisonnable. Ces accords ne prejugent en rien d'une demarche d'integration 
ulterieure. L'economie pourra sans aucun doute tirer avantage de l'amelioration des conditions-cadres. 
Dans l'interet general, les mesures d'accompagnement sont indispensables a la mise en muvre de 
l'accord sur les transports terrestres et la libre circulation des personnes. Les deputes ont refuse une 
proposition de non-entree en matiere forrnulee par les Democrates suisses par 171 voix contre 3. 
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Lors de la discussion par article, la Chambre du Peuple a rejete les propositions visant a lier 
obligatoirement la ratification de l'arrete portant approbation des accords sectoriels et les mesures 
d'accompagnement, c'esH1-dire a rendre le vote obligatoire sur l'arrete. En revanche, elle a accepte 
l'exigence de soumettre a referendum obligatoiFe; sous forme d'arrete, la reconduction de l'accord sur 
la libre circulation des personnes ou son extension aux futurs membres de l'UE. 
Au Conseil des Etats, au debat d'entree en matiere les orateurs ont mis en evidence les perspectives 
decoulant des accords bilateraux en matiere de debouches et demploi pour notre pays. lls ont releve 
que la Suisse dispose d'une certaine marge de manoouvre politique pour les mesures 
daccompagnement, qui pourraient d'ailleurs encore etre adaptees a l'avenir. Personne n'a conteste 
l'entree en matiere. En ce qui conceme l'amenagement concret de l'arrete portant approbation des 
accords, le Conseil des Etats a suivi le Conseil national. II a repris tacitement a son compte la clause 
introduite par le Conseil national selon laquelle la reconduction de la libre circulation des personnes et 
son extension aux nouveaux membres de l'UE sera ~t soumise a referendum. 
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Transports 
En ce qui conceme la nouvelle loi sur le transfert du trafic, le Consell national a decide qu'au plus 
tard apres l'ouverture du tunnel du Gothard, c'est-a-dire en 2013, il n'y aurait plus que 650 000 trajets 
en camion autorises a travers les Alpes. Le Conseil des Etats en revanche a renonce a fixer une 
echeance contraignante pour le transfert des vehicules sur le rail; il estime neanmoins que le Conseil 
federal doit pouvoir prendre les mesures necessaires. Le Conseil national veut consacrer 3 300 
millions de francs pour promouvoir le trafic combine et le Conseil des Etats 2 850 millions. 
Estimant qu'avec l'accord sur les transports, le reseau routier suisse sera soumis a une surcharge 
jusqu'a Ja mise en service des NLFA, le Conseil federal propose des mesures d'accompagnement qui 
mettent l'accent sur des instruments de marche pour transferer le trafic de transit de Ja route au rail. Le 
point le plus controverse au Conseil national concemait le moment a partir duquel le trafic 
marchandises a travers les Alpes devrait ~tre ramene a 650 000 trajets. La majorite de la commission 
a plaide en vain pour que l'objecti1 en matiere de transfert soit deja atteint en 2007, c'est-a-dire des 
l'ouverture du tunnel du Lötsehberg. C'est la minorite de la commission qui l'a emporte, par 93 voix 
contre 88. Elle etait d'avis, avec le Conseil federal, qu'il serait plus realiste d'appliquer l'objectif de 
transfert apres l'ouverture de l'axe du Gothard des NLFA, c'est-a-dire vers 2013. En revanche, la 
Chambre du Peuple a rejete par 118 voix contre 63 une proposition visant a prescrire un objectif de 
transfert uniquement pour le trafic de transit de frontiere a frontiere. Moritz Leuenberger, ministre des 
transports, avait prealablement fait observer qu'une loi qui ne s'appliquerait qu'aux vehicules en transit 
serait consideree par l'UE comme discriminatoire et donc refusee. La Chambre a accepte par 97 voix 
contre 68 une proposition de minorite demandant que l'interdiction de discrimination des transporteurs 
suisses soit expressement precisee dans la loi. En outre, le Conseil national a approuve une 
adaptation de la loi sur la circulation routiere et y a inscrit, contre l'avis du Conseil federal, l'interdiction 
de circuler la nuit entre 22 heures et 5 heures du matin ainsi que celle de circuler le dimanche. Au vote 
d'ensemble, le Conseil national a approuve la loi sur le transfert du trafic par 115 voix contre 15. 
Concemant l'a~te federal relatif au plafond de depenses pour l'encouragement du trafic ferroviaire, le 
Conseil national a suivi sa commission en portant les subventions-cadres prevues par le 
gouvemement pour la periode de 2000 a 201 O de 2 850 a 3 300 millions de francs. L'arräte de 
financement correspondant a ete adopte au vote d'ensemble, par 126 voix a 29. 
A !'inverse de la Chambre basse, le Conseil des Etats a decide (25-19) que l'objectif de transfert de 
650 000 trajets en camion a travers les Alpes devait ~tre atteint au plus tot et ce sans mention 
expresse d'un quota annuel. Si cet objectif semblait atre compromis, le Conseil federal devrait alors 
edicter des dispositlons transitoires et, le cas echeant, prendre toutes les mesures necessaires. Cette 
precision n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle doit notamment permettre au Conseil federal 
d'evaluer en tout temps la situation du trafic routier et si necessaire d'intervenir. Lors du vote 
d'ensemble, las conseillers aux Etats ont adopte la loi sur le transfert du trafic par 36 voix sans 
oppositlon. -
Par ailleurs, le Conseil des Etats s'est prononce en faveur d'un plafond de depenses· de 2 850 
millions de francs (27-12) pour l'encouragement du trafic ferroviaire, contre 3 300 millions proposes 
par le Conseil national. La majorite du Conseil etait en effet d'avis qu'il n'etait pas judicieux de 
constituer des reserves, car ce faisant les chemins de fer se sentiraient liberes de la pression de la 
concurrence. La Chambre basse a adopte l'am~te de financement par 36 voix a zero lors du vote 
d'ensemble. 

Llbre circulation des personnes 
Le Conseil des Etats s'est montre favorable a l'inscription de salaires minimaux dans les contrats 
types de travail de duree limitee en cas de sous-enchere «importante, abusive et repetee» au niveau 
des salaires et lorsqu'il n'existe aucune convention collective de travail prevoyant des salaires 
minimaux. Le Conseil national a pour sa part suivi la definition du gouvemement, selon laquelle des 
salaires minimaux peuvent etre fixes a l'aide de contrats types de travail lorsqu'on constate ,,une sous
enchere abusive et repetee». 
Les mesures d'accompagnement destlnees a empecher le tant redoute dumping salarial dans le cadre 
de la libre circulation des personnes ont donne lieu a un debat houleux dans les deux Chambres. 
Concemant la modification des dispositions du Code des obligations (CO) relatives aux contrats types 
de travail, le Conseil des Etats a adopte, a une confortable majorite, une proposition de compromis 
qui determine que des salaires minimaux ne peuvent ätre fixes qu'en cas de sous-enchere 
«importante, abusive et repetee» au niveau des salaires. Le plenum a donc renonce a la notion d'abus 
de droit lntroduite par sa commission. En cas d'abus, l'extenslon des conventions collectives de travail 
doit etre possible par analogle aux conditions constitutives d'un abus dans le cadre des contrats types 
de travall, notamment gräce a l'appllcation des dispositions relatives a la retrlbution minimale et a la 
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duree de travail correspondante. Lors de requetes visant a etendre une convention collective de travail 
en cas de sous-enchere salariale abusive, le quorum des salaries de 50 % doit etre conserve. C'est a 
une tres mince majorite (21-20) que le Conseil des Etats a pu imposer l'argument selon lequel une 
reduction a 30 % du quorum des salaries et du quorum des employeurs aboutirait a une fixation des 
salaires anti-democratique, ou seuls une poignee d'interesses auraient leur mot a dire. 
Le r0le des commissions tripartites a lui aussi donne matiere a discussion au Conseil des Etats. 
Contrairement a la proposition du Conseil federal, les commissions tripartites doivent d'abord trouver 
un accord entre les employeurs concemes dans un delai de deux mois, avant de. fixer des salaires 
min im ums dans un contrat type de travail (26-11 ). Les decisions de ces organes devront etre adoptees 
a la majorite simple du total des voix. La proposition de la majorite de la commission visant a instaurer 
le consentement majoritaire aussi bien de la part des employeurs que des employes, se traduirait par 
l'octroi, de fait, d'un droit de veto aux employeurs. Elle a ete rejetee par 22 voix a 17. Au vote 
d'ensemble, le Conseil des Etats a adopte les mesures d'accompagnement a la libre circulation des 
personnes par 32 voix sans opposition. 
S'agissant des conditions prealablement necessaires a l'etablissement de contrats types de travail par 
l'autorite competente, le National a suivi sa commission et le Conseil federal. Pour ce faire, il suffit 
qu'on. constate une sous-enchere «abusive et repetee» par rapport aux salaires pratiques 
habituellement dans la branche. La version de la Chambre haute (sous-enchere «importante, abusive 
et repetee») a ete rejetee par 114 voix contre 57. Si le Conseil national s'est prononce dans le meme 
sens que le Conseil des Etats au sujet des prerogatives des commissions tripartites, il a en revanche 
suivi la decision du Conseil federal d'assouplir l'extension des conventions collectives de travail en 
abaissant le quorum des salaries et des employeurs a 30 % chacun (116-63). Lors du vote 
d'ensemble, les conseillers nationaux se sont prononces en faveur des mesures d'accompagnement a 
l'accord sur la libre circulation des personnes par 129 voix a 19. 

Traitement des divergences aux mesures d'accompagnement 

Llbre circulation des personnes 
Lors du traitement des divergences, le Conseil national a tacitement accepte de limiter la duree des 
contrats types de travail pour les salaires minimaux. II a cependant decide de renoncer a l'introduction 
d'une disposition complementaire destinee a definir ces salaires (88 voix contre 80). En ce qui 
conceme les conventions collectives de travail, la Chambre basse a reaffirme sa volonte de reduire le 
quorum des travailleurs a 30 % afin de faciliter l'extension de ces conventions (108 voix contre 63), 
alors que la Chambre haute avait precedemment opte pour un quorum de 50 %, par 21 voix contre 18. 
Vu que les conseillers nationaux avaient fait d'importantes concessions dans le cadre des mesures 
d'accompagnement visant a lutter contre le dumping salarial (notamment au sujet de la priorite des 
conventions collectives de travail sur les contrat types de travail et de la validite limitee de ces 
demiers), les senateurs ont cor:isenti a reduire le quorum des travailleurs a 30 % (23 voix contre 13). 

Transports 
S'agissant de la loi de transfert du trafic transalpin de marchandises de la route au rail, le Conseil des 
Etats, par 22 voix contre 18, s'est rallie a la solution de compromis elaboree par le National. Ainsi, 
l'objectif maximal de 650 000 trajets prevu dans l'article sur la protection des Alpes doit etre atteint le 
plus vite possible, mais au plus tard deux ans apres l'ouverture du tunnel de base du Lötsehberg. Les 
senateurs n'ont par contre pas bouge d'un iota sur la question des plafonds de depenses destines a 
encourager le transport de marchandises par le rail. A l'instar du Conseil federal, ils ont unanimement 
decide de limiter l'enveloppe financiere a 2 850 millions de francs, contre les 3 300 millions 
precedemment acceptes par le Conseil national par 92 voix contre 75. 
Apres que le Conseil des Etats s'est rallie a la decision du National en acceptant l'annee 2009 
comme date butoir pour la realisation de l'objectif de transfert, la Chambre basse a fait a son tour un 
pas en direction de la Chambre haute: par 81 voix contre n, les representants du peuple ont consenti 
a llmiter les subventions pour le rail a 2 850 millions de francs. II a toutefois ete precise que le Conseil 
federal devrait prevoir des moyens supplementaires au cas ou l'objectif vise ne serait pas atteint en 
2009. 
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Vorsitz-Prssldence: Hebertein Trix(R, ZHJ 

Präsidentin: Ich begrüsse Sie zur Sond@lrsession. Ich hoffe, 
dass Sie einen angenehmen und auch erholsamen Sommer 
verbracht haben. Wir alle sind ja bereits seit einiger Zeit wie
der in die Arbeit «eingetaucht» und haben in den Kommissio
nen und Fraktionen intensiv gearbeitet 
Wir haben es. in dieser Sondersession mit einem sehr ge
wichtigen Thema zu tun, das für die Zukunft unseres Landes, 
aber auch für die Zukunft unserer Bevölkerung von grosser 
Bedeutung ist Die Kommissionen haben die Arbeiten betref
fend die bilateralen Abkommen mit der EU und die flankie
renden Massnahmen mit grosser Sorgfalt und intensiv ge
führt 
In Anbetracht der Bedeutung dieses Geschäftes für die Zu
kunft unseres Landes und auch In Anbetracht der Aufmerk
samkeit, welche die Bevölkerung dieser Sondersession 
schenkt, hoffe ich auf eine fruchtbare, Intensive und sachli
che Diskussion. 

99.028-0 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
O. Allgemeine Aussprache 
Accords bilateraux Suisse/UE. 
o. Dlscussion generale 

Botschaft, Gesetz· und Beschl!.ISSentwürfe vom 23. Juni 1999 
(BBI 1999 6128) 
Message, pn;>fets de lol et d'arr&te du 23 juln 1999 
(FF 1999 544b) 
Kategorie 1, Arl 88 GRN - Cab!gorie 1, art. 88 RCN 

Antrag der KommissiOnen 
Eintreten 

Antrag Steffen 
Nichteintreten 

Proposition des commissions 
Entrer en matiere 

Proposition Steffen 
Ne pas entrer en matiere 

Lachat Frani;ois (C, JU), rapporteur: «La Suisse a häte de 
gouter aux fruits des accords bilateraux sigm~s avec l'Union 
europlienne», titrait un grand quotidian suisse. Oui, la tres 
grande majorite de notre Parlament, de meme que la träs 
grande majorite du peuple, veut ces accords. Apres des an
nees d'attente, de doute et de rebondissements, d'espoir et 
de deceptlons, le resultat est enfin tangible et le Parlament, 
a pied d'oeuvre. A lui de se montrer a la hauteur de sa täche 
en conjuguant au mleux las termes de plusieurs binömes ap
paremment contradictoires: interäts suisses .et europllens, 
citoyens suisses et etrangers, entreprlses suisses et euro
peennes; salaries et employeurs, assureurs et assures, agri
culteul'$ et consommateurs, voyageurs ,et entreprises de 
transport, transporteurs prives et publics, environnement et 
liberalisme debride. 
Pour etre dignes de notre täche, nous devons faire preuve de 
hauteur de wes et prendre en comp~ l'interAt general sans 

· aucunement mlipriser les interäts particuliers. Notis ne de
vons surtout pas oublier que, dans toute cette affaire, c'est la 
Suisse qui est demanderesse apres l'llchec de l'Espace eco
nomique europeen et que cela a un prix. 
O'est en effet la Suisse qui a, finalement et non sans peine, 
rallie l'Union europeenne a son approche sectorielle, et cela 
en faisant appel a l'ensemble de ses ressources politiques et 
dlplomatiques. II est donc temps et lieu ici de remercier tres 
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chaleu.reusement nos negO(liateurs avec, a leur t&te, le se-
cretaire d'Etat Jakob Kellenberger. · . . , 
II m'est d'ailleurs arrive a,plusieurs reprises de suivre le con
seil d'Albert Camus et de consoler Sisyphe. 
Au lendemain du 6 decembre 1992, il n'etait assurement pas. 
couru.d'avance c,fobtenir ce resultat et a ce prix; par exemple, 
donner a nos exportateurs de biens et de seMces 4n acoes 
a un marche cle plus .de 370 rnilllon& de consommateu"3, et 
cela aux m&mes condltions ou presque, que leurs concur
rents de !'Union europeenne et de rEspace economlque 
europeen, dans les secteurs eouverts par les accords. Le but' 
general de ces negociations eta~. en e~t. d'arriver, aussi 
pres que possible de l'Espaca economique europeen, tout en 
payant le prix le plus faible possible, notamment du polnt de 
vue de Ja souveralnete formelle suisse. II s•agissait donc, 
d'une part, de consolider ta competitlvite de l'economie 
suisse.et d'ameliorer la quallte de la place economique face 
au marche interieur europeen et, c:l'autre part, de reduire l'iso
lement institutionnel de la Suisse et d'ouvrir 1a vole vers de 
nouvelles etapes .au processus d'integration le rnoment.venu. 
Les n~ations ont ete longues et ardues. Entre la decislon 
gouvernementale suisse <!,emandant l'ouverture de negocia
tions en debut 1993 et l'ouverture formelle de celle-ci au mois 
de decembre 1994, l'adoption par le peuple et les cantons de 
!'initiative des Alpes a jete le trouble chez nos partenaires et 
a Joue un röle de frein. 
Des espoirs concemant un resultat rapide comme escompte 

· par le Conseil federal, a savoir conclusion et application pro,. . 
visoire des la fin 1995 deja; se sont averes completement 
vains. 
Slgnalons deux dates lmportantes: 15 jujllet 1996: accord 
prevoyant un.e liberalisatlon par etapes, etagee sur douze 
ans _et ripn automatlque de la circulation des personnes; 
23 Janvier 1998: accord de Kloten portant sur une reclevanoe 
maximale ponderee de 200 ecus pour le trajet d'un poids 
lourd de 40 tonnes sur la distance de reference separant Bäte 
-de Chiasso. · 
Le 18 juin 1998 rnarque·1a conclusion technique des accords, 
confirmee poljtiquement le 1.1 decembre 1998 a Vieme; pa
raphe a Beme te 26 fevrier. de cette annee, signature I& 
21 juin a Luxembourg. . .• . 
Si l'ensembledes sujets proposes par la Suisse n'ont pas ete 

· tous retenus pour la negociatlon, · par •mple education. et• · 
forrnation, textiles, produits agricol9'.transforrnes, promotiqn 
de raudlovisuel, stallstique, l'Union europeenne, de son oote, 
en a propose deux: libre circulation des p4!3rsonnes, acces au· 
marche pour les produits agricoles,.et cela tout en exigeant 
le parallelisme approprie entre les sept objets de negociation, 
panillellsme approprie selon lequel seul l'ensemble de ces 
objets "- et dol'lc accords ... comprend l'lnterl!it generaf de la 

. Suisse '1 de l'Unlon europeenne. Donc, soit les sept accords 
· sont conclus, approuves et entrent en .vigueur simultane-
~nt, soit le refus d'un seul de. ces accords entraine la perte · 
des six autres. · ' 
La coml'nission a aussi pose la:condition qu'en cas d'extlnc
tlon d'un seul des sept accords, les six autres cessent d'&tre 
applicables. Cela s'appeile la clause «gulllotine». 
Votre commission a regulierement ete ten.ue '-u courant et in-

• formee. Elle a par ailleurs ete consultee durant tout J'avance
ment du dossler. Pourquoi vous le. cacherais-je, nous avons 
. ete soumis a1,1 regime de la douche ecossalse tant, souvent, 
les avancees, les percees furent suMeis de pauses, voire de 
requls. Une fols le paraphe acquis, les presidents des Corn
mlssions de politique exterieure, · des. Commissions des 
transports et des telecominunications, plus le president de la 
bommisslo.n speciale pour ta libre circulation des personnes, 

• se sont reunis avec, les presidents .des deux Chambres et o!lt 
arr&te 1a marche a suivre et le timlng. · · 

· Nous avons d'abord. procede i1 une joumee d'auditlOns le 

rapporteurs" des deux autres commissions·de notre Conseil 
ayant en charge les mesures d'accompagnement. Nous 
avons travaille.en etroite collaboration avec les representants 
du Conseil federal et ieurs collaborateurs et, au nom de notre 
coml'T)ission, je·tiens a remercier ici publiquement MM. Dela.., 
muraz et Cottl, Couchepln, Deiss et Leuenberger, conseillers 

. federaux, sans. oubller M. Spinner, ambassadeur, chef du 
Bureau de l'integration, et tous leis fonctlonnaires avec les
quels nous avons travaiße en parfaite intelligence, 
M. Mühlemann se chargera de VQUS donner Jes avantages et 
Jes desavantages des sept accords, ceci parce que malheu
reusement, nous n'avons a dlsposltlon, entre las deux, que 
vingt minutes. J'avais, .pour ma part, prepare un rapport d~ 
. taille survolant l'essentlel de ces sept ac~rds. Malheureuse
'fll8,nt, nous sommes soumis a la ,guillotine de notre regle
ment Et pourtant, l'importance de l'objet eOt necesslte une 
derogation a notre reglement. 
Cecl etant dlt, je m'jncline et, dans l'ensemble, je dis, au nom 
de la CQmmission, que ~ dossierest un dossier de politique 
exterieure, mais qu'il a des incidences en potitique Interieure, 

.. tout comme il esl politique avec des lncldences economlqoes 
et soolales. Mais il est d'abord de politique exterieure, et il ne 
faut pas falte de confusion et envoyer de mauvals message 
a nos voisins et partenaires de l'Union europeenne. On ne 
peut pas dlre que ce dossier est un pas direct vers l'integra
tion, ma~ un rapprochement seotoriel par rapport a !'Union 
europeenne. Ces accords sont capltaux pour diminuer notre 
isolement- Friedrich Dürrenmatt parlalt d' «auto-emprisonne
ment» -.et pour ameliore.r les cond!tions-cadres auxquelles 

· sont c:ionfrontes les acteurs economiques sulsses. 
Ces acoords nous sont-ils favorables? Defendent-ils nos in
ter€1ts? Voila les deux questions princip~es que s'est posee 
votre commission. A ces deux questions, eile a repond.u par 
·l'affirmatlve. Le bllan est amplement satisfaisant, tout en sa
chant qua, pour conclure des accords, II faut h'e deux, et que 
cela postule des CQncessions de part et d'autre, que ces ac
cords sont l'unique projet realisable, a court et moyen terrne, 
de developpement des rel~o~ de la Suisse avec son prin- · 
cipal partenalre politlque, economique et culturel; tout en sa
chant qu'II a ete possible de sauvegarder des points impor
tants aux yeux de la Suisse, comme par exemple une po]itl-
que des transports. terrestres economique et tout _a la fois 
eoologlque, ou la paix du travail; te bilan est amplement suf
fi$8llt, tout en ~rrnant que Ja ratlfication des accords bilat~ 
raux sera determinante. pour l'avenlr des relations _suisses 
avec !'Union europeenne et fuut en affirrnant que des ,ques
tlons fondarnentales, · unlon -ctouaniere, stabillte monetaire 
securite Interieure et• exterieure et politique comnierciale ne 
sont ab$olum19nt pas touchees et restent en suspens; tout en 
disant que Vouverture des . marches renforoe 1$ dlvision du 
travail et augmente. la concurrence, postutant donc une eco
nomie competltive; tout en disant que las accords sectoriels 
contribuent.ä la&tabilisation des condltions-cadres,.ce qui est 
tout benefice pour les entrepreneurs et les investisseurs. . 
Accords amplement suffisants, fout en apprec;iant les avis 
des experts annom;ant que le resultat posltif a attendre des 
accords reside essentieHement dans Ja libre circulation des 
personnes et las transports aerieos et terrestres, et que, pa
rallelerne11t a raugmentation qu produit' Interieur brut et des 
investlssements suisses, n devralt y avoir diminution du chO
mage et du niv~u des prix. 
Qu'en est-11 du coOt fin~cler pour la caisse fede~e? Large-

. ment compte, puisqu'on y ajoute 1 oo millio_ns de francs de 
prets a l'assurance-chOmage; on · arrive a un rnontant, 
d'apres les estimatlons du Conseil federal, de 600 milllons de 
francs, solt 1 pour cent du total des depenses annuelles de la 
Confederation. Qu'y a-t-il en QOntrepartie pour la caisse fede-
,raJe?, . ' . 

3 mal demier, a laquelle ont participe des representants du 
Conseil federal et des gouvemements cantonaux, des CFF 
et du BLS, des partanaires sociaux; des organisations routle
res et de defense de l'environnement. Puis, nous avons 
aborde le fond du pröbleme au cours de six seances, dont 1a 
demiere jeudi passe, tout en auditionnant a deux reprises les 

II est parfaltement evident qua cela est difficile a chlffrer, 
parce qua l'utilisatlon des nouvelles libertes economiques 
postule des initiatives ·privees impossibles li supputer. 
d'avance: La Suisse se trouve tout simplement dans la sltua
tion-d'un investisseur qui est en train de rediger. son «busi
ness plan». S'llcotmait las montants de son investissement, 

· rinvestisseur atterid bien evidemment un retour sur investis-
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sement, slnon il ne feraft tout simplement pas d'investisse
ment Neanmolns, d'apres plusieurs etudes, on devrait assis
ter a une augmentation d'environ 1,5 pour cent du PIB, et 
cela a court terme, et quand on salt qu'un point du PIB sup
plementalre rapporte au fisc federal envlron 500 millions de 
francs suisses,. on peut dire que, mäme du point de vue finan
cler, ces accords sont equilibres. 
Votre Commlssion de politique exterleure oonsidere donc les 
accords bilateraux oomme equllibres, tant du point de we po-
litique, economique qua financier. Ble pense qu'un refus met
tralt la Suisse dans.unesltuation inextricable dont celle-cl met
trait longtemps a se sortlr, Ja·tite contre un mur, sans solution 
de rechange et iSQlee pour longtemps. La Commission de po-
litique exterleure est d'avls q ue les accords sont prlmordiaux 
pour notre ~erche, nos transporqi, notre agriculture, notre 
Industrie, notre site eoonomique, etc. Elle a donc accepte l'en
tree en matiere, par 19 voix sans opposition et avec 1 absten
tion, et a approuve I'~ tel qua presente par le Conseil fe
deral, par 17 voix sans opposition et avec 2 abstentions. 
Tout oompte fait et bien fait, et en tenant compte particuliere
ment des mesures d'aqcompagnement, parce qu'il y a dans 
cette affaire plus d'avantages que de desavantag~. plus de 
benefices que de coOts, plus de chances que. de dangers, 
plus d'impulslons que .de freins, je vous invite, au nom de la 
Commission de politique exterleure, a ne pas suivr!:! ceux que 
la mentalfte du Reduit sedult et a entrer en mattere. 

Mühlemann Emst (R, TG), Berichterstatter: Wir behandeln 
heute das wichtigste aussenpolltlsche Geschäft dieser Legis
laturperiode. Die Europapolitik war bis Jetzt ein schweizeri'.' · 
sches Trauerspiel. Wir haben fast keine Bodenschätze, gren
zen nicht an die Weltmeere, haben 25 Prozent unfruchtbares 
Land. cm solches Land braucht wirtschaftspolitische Verbin
dungen zu den Nachbarn. 
Wir haben mit dem WTO-Vertrag fast spielerisch den Zugang 
zu den Weltmärkten erschlossen. Für den grössten Markt der 
Welt, den europäischen Binnenmarkt, ist uns das bis jetzt 
nicht gelungen. Wir sind hier in einer Art Nullpunktsituation. 
In Anbetracht, dass 60 Prozent unserer Ausfuhren in die EU
Länder gehen und 80 Prozent unserer Einfuhren aus diesen 
Ländern kommen, ist eine Lösung dringend angezeigt 
Wir freuen uns, dass am 11. Dezember des vergangenen 
Jahres in Wien der Abschluss langer Verhandlungen möglich 
-war. Wir können Herrn Staatssekretär Kellenberger, Herm 
Botschafter Spinner und seinen Mitarbeitern nur danken. Sie 
haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, unterstützt von einem 
Bundesrat, der geschlossen aufgetreten Ist. Nun gilt es, die 
Arbeit fortzusetzen, denn wenn wir hier nein sagen, werden' 
wir europapolitisch in einer Sackgasse enden. . 
Die Verträge sind gewürdigt worden; zum- Teil wurden sie 
schon im voraus verurteilt Es gibt Kollegen, die sagen: Die 
Verträge sind schlecht Der_ Bundesrat sagt Die Bilanz ist 
ausgeglichen. Ich behaupte, zusammen mit vielen meiner 
Kolleginnen und Kollegen der Aussenpolitischen Kommis
sion: Die Bilanz dieser Verträge Ist positiv. 
Diese positive Botschaft sollte auch jedermann im lande be
kanntgemacht werden. Das Ist primär unsere Aufgabe. Ich 
bin mit äl8S8r ersten Feststellung des Bundesrates - neutral, 
ausgewogen, ausgeglichen - nicht einverstanden. 
Es freut mich mehr, dass der Bundesrat klar festlegt Diese 
Verträge sind kei_n Präjudiz für die Integrationspolitik, sie sind 
keine offene Türe für einen Beitritt zur politischen Union; sie 
sind aber auch kein Beschluss, der die Türe definitiv verrie
gelt Es Ist wichtig, dass wir-_uns auf dieser europapolitischen 
Basis endlich zusammenraufen können. 
Die finanziellen Aufwendungen bewegen sich in der Grös
senordnung von 600 Millionen Franken. Es ist sehr schwie
rig, die Erträge abzuschätzen. Der Bundesrat spricht von ei
nem Mehrfachen an indirekten Einnahmen, die sich lri den Fi
nanzen des B_undes niederschlagen werden und damit zu ei
nem ausgeglichenen Finanzhaushalt beitragen können. Ich 
glaube, wir müssen die einzelnen Vert,:ä.ge in ihren positiven 
Seiten zu würdigen versuchen. 
Der Forschungsvertrag oringt dem Denkplatz endlich die 
Möglichkeit, dass Forscher an europäischen Projekten mit-

Amlllches Bulletin der B~eisammlung 

wirken können und damit auch in der Schweiz Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Das ist heute ganz wichtig für die 
Schweiz, da Ei2 Prozent der Forscher im Ausland wirken. Wir 
haben aussergewöhnliche Leistungen aufzuweisen, so Ist 
die Schweiz etwa in der Klimaforschung Spitze. Es gelingt 
aber den Forschem in Bern nicht; an den europäischen Pro
jekten mitzuwirken, die über das Antarktlsprojekt zu neuen 
Erkenntnissen führen. 
Die Öffnung im öffentlichen Beschaffungsweseo bringt einen 
gewaltigen. Vorteil auch für unsere arg gebeutelte Bauwirt
schaft Wenn es uns gelingt, hier in neue Märkte einzustei
gen, kann das nur positiv sein. Ich komme aus einem Grenz
raum und weiss, dass unsere .Bauwirtschaft grosse Vorteile 
gegenüber der Konkurrenz hat und diese In diesem Bereich 
nicht zu fürchten braucht. 
Die Abschaffung der technischen Handelshemmnisse ist für 
die Werkplatzsituation entscheidend. Wenn es uns gelingt, 
etwa die Doppelprüfungen bei den Produkten.zu unterbinden 
und unzählige administrative Hindernisse abzubauen, dann 
haben vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen 
grosse Chancen, die keine Fllialbetriebe in den EU-Ländern 
besitzen. 
Der Agrarmarkt ist in unserem Land aussergewöhnlich wich
tig, weil wir die Bauern stützen wollen. Sie mossen aber auch 
die Chance haben, ihre Produkte zu verkaufen. Der Käse
markt macht 25 Pro,zent unserer Milchwirtschaft aus; er hat 
heute einen Marktanteil von 1 Prozent in Europa. Mit diesem 
Vertrag eröffnen sich doch unseren Bauern neue Marktchan• 
cen in Europa, die es zu nOtzen gilt. 
Umstritten sind natürf1eh gewisse Dossiers, wie beispiels
weise der freie Personenverkehr. Dieser Bereich leidet unter 
einer falschen Einwanderungspolitik unseres Landes. Wir 
haben eben zu lange und ohne irgendwelche Bremsen die 
Einwanderung aus verschiedenen Ländern geduldet, so 
dass heute in der Bevölkerung eine gewisse Angst besteht, 
dass auch die Öffnung zu den EU-Ländern hin zu einer 
neuen «Überschwemmung» führen könnte; Die Tatsachen 
sind andere: Es gibt keine Völkerwanderung aus den EU• 
Ländern in die Schweiz, aber was wir dringend brauchen, ist 
eine Arbeitsmöglichkeit im Ausland für unsere Arbeiter, für 
unser~ Studenten. Es ist unerträglich, dass schweizerische 
Armen im Ausland nicht primär Schweizer anstellen dürfen, 
sondern Vertreter aus den EU-Ländern. 
Man kann keine Verhandlungen führen, ohne Kröten schluk
.ken zu mCissen. Der Landverkehr bringt uns Schwierigkeiten. 
Aber mit dem Landverkehr gekoppelt ist der l,.uftverkehr, wel
cher der Swissair neue Möglichkeiten bietet, nämlich nicht 
nur Im Verkehr von land zu Land, sondern auch von Land zu 
Land und zu Drittländem oder innerhalb der verschiedenen 
ausländischen Staaten. ZweHellos wird das zu einer Sen
kung der Preise führen. Wenn ich heute von Berlin nach 
Friedrichshafen fliege, zahle ich 250 Franken, aber von Ber
lin nach Kloten kostet es das Dreifache. Ich wäre froh, wenn 
für die Swissalr hier lebenswichtige Chancen eröffnet wür
den. 
Die Situation beim Landverkehr ist schwierig, denn wir müs
sen Auflagen erfüllen, die uns schmerzen. Doch wir.können 
nichts dafür, da wir nun einmal die Verkehrsdrehscheibe Eu
ropas sind. Eine solche Verkehrsdrehscheibe kann sich den 
«40-Tönnem~ nicht ewig verschliessen. Heute werden von 
den 40 Tonnen an der Grenze ja einfach_ 12 Tonnen abgela
den und .in einem zweiten Lastwagen hachgeführt, was öko
logisch und ökonomisch nicht der Weisheit letzter Schluss 
scheint Es ist klar, dass hier Veränderungen eintreten müs- · 
sen. . · 
Wir sind auch dadurch belastet, dass wir als erstes Land mit 
aller Vehemenz die Umlagerung auf die Schiene fördern wol
len. Es hat sich mittlerweile gezeigt, dass das in Europa ein 
wichtiges strategisches Ziel sein wird. Wir spielen hier also 
eine Vorreiterrolle. Man kann diskutieren, so viel man will: Die 
Gesamtbilanz der bilateralen. Verträge ist positiv. 
Ich bedaure, dass bei der Behandlung dieses aussenpoliti· 
sehen Geschäftes nun wegen der 1-a,stwagenkolonnen und 
des Lohndumpings Angstpsychosen auftreten. Ich verstehe, 
dass man in diesen Bereichen begleitende Massnahmen vor-
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sieht. aber wir sollten nicht übertrell:ien. Es ist auch bedauer
lich, dass wir Differenzen zwischen.National- und Ständerat 
schaffen. Ich kann nicht verstehen, dass die nationalrätliche 
Kommission glaubt, den Verkehr schon bis im Jahre 2007 
verlagern zu müssen, während der Bundesrat mit dem Stän
derat sagt, man solle bis zur Eröffnung des Gotthardttinnels 
im Jahre 201'4 mit der Verlagerung warten. Wer zukQnftige 
Jahreszahlen fixiert, der kommt entw~er .zu frOh oder zu 
spät, aber nie „justln time».Wlrsollten versuchen,in der Dif0 

ferenzbereinlgung zu gemeinsamen Resultaten zu kommen. 
Wenn es uns nicht gelingt zu diesen Verträgen klar und ein
deutig Stellung zu beziehen und uns .bei den flankierenden 
Massnahmenzusammenzuraufen, dann wird das Volk ermu
tigt, negiativ abzustimmen. Es ist wichtig, dass wir nach dem 
schweizerischen Prinzip «Der Starke ist ,am mächtigsten al
lein» zu leben versuchen. Dies ist aber nur dann möglich, 
wenn wir auch wirtschaftlich stark sind, und dafOr brauchen 
wir diese Verträge. Es wäre erfreulich, wenn wir uns zusam
menraufen könnten, denn auch in der Au~npolitik gilt der 
alte eidgenössische Grundsatz: «Enigkeit macht stark». 

Hämmerle Andrea {S, GR), j:lerichterstatter: Das Landver
kehrsdossier hat eine sehr lange innenpolitische Vorge- · 
schichte; ich möchte nur drei Punkte .erwähnen: · · 
1. Die ElnfOhrung der leistungsabhänglgen Sctlwerverkehrs
abgabe: Sie · bildet die. Voraussetzung dafOr, dass die 
Schweiz Oberhaupt eine Durchfahramebühr von 325 Franken 
für die Fahrt eines «40-Tönners» von. Bas!:}I nach Chiasso er• 

· heben kann. · 
2. Die Bahnreform: Sie schafft die Voraussetzui:ig daffir, dass 
auch andere Bahnen Zugang zu unserem Bahnnetz haben . 

. 3. Die Flnanzierung der Grossprojekte des ö~lchen Ver
. kehrs: Diese Vorlage schafft die Voraussetzung fOr die Ver
lagerung der Güter von der Strasse auf die Schiene; sie stellt 
die dafür nötige lnfrastruktUr. zur Ver(Ogung. 
.Alle diese Vorlagen $ind vorn V pik mit deutlicher Mehrheit an-. 
genommen worden, und zwar in Kennti,is der europapolitj-
sch.en Zusammenhänge dieser Vorlage. ·. 
Unsere Kommission hat.sich Qberaus gründlich mit der Bera:~ 
tung des Abkommel'!S und der Begleltrnassnahmen im. Ver
kehrsbereich befasst. Wir wurden schon im Vorfeld mehr
mals von Herrn Bundesrat Leuenberger und Herrn Dire.ktor 
Friedli · Ober den Stand der Verhandlungen und Ober die je~ 
weillgen Zwischenergebnisse orientiert. · 
Eine. wesentliche Vorarbeit wurde auch durch die Arbeits
gruppe der Bundesratsparteien geleistet, welche lri langen 
und zähen Verhandlungen versucht hat, ein mehrheitsfähi
ges Paket von flankierenden Massnahmen i:u schnüren. Un
sere Kommission hat sich Insgesamt an fünf Tagen mit dem 
Landverkehrsabkommen und, qen Begleltrnassnal'lmen be
fasst. Bei den obligatorischen Gesetzesanpassungen bildet 
die Zulassung der «40-Tönner» auf Schweizer Strassen bzw. 

. der «44-Ttinner» im kombinierten Verkehr den Hauptpunkt. · 
Dies ist im Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Eu
ropäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge
nossenschaft betreffend der Transport von Waren und Per
sonen auf Schiene um;f Strasse geregelt 
Bei den Begleltrnassnahmen sind es zwei Vorlagen, die In 
unserer Kommission beraten wurden: das Bundesgesetz zur 
Verlagerung von alpenquerendem Güte~werverkehr auf 
die Schiene, das Verkehrsverlagerungsg~. und der Bun
desbeschluss Ober den Zahlungsrahmen fOr die Förderung 
des SchienengQ~erverkehrs. 
Das Luftverkehrsabkommen hat In unserer Kommission nur 
wenig zu reden gegeben. Es sind da auch keine Gesetzes
anJ)SS$ungen nötig, desh~b war da$ ein kleineres Gesch~ 
Ich gestatte mir nun ein paar polttlsche Bemerkungen aus der 
Sicht der Kommissionsmehrheit Es besteht kein Zweifel, 
dass das Landverkehrsdossier ein~ von Z'W'$i politisch sen
siblen Dossiers Ist.Vor allem in der Ubergangszeltzw~en 
den Jahren 2001 und 2007 bekommen. wir Probleme .. Der 
Hauptgrund liegt darin, dass in den Verhandlungen eine un
übersichtliche Kontingentswirtschaft mit «40-Tönnem» •· in 
Verbindung mit einer tiefen Fiskalität zugestanden werden 
musste. Hinzu kommei:i . Leicht- und Leemmrten, und dass 

wir in dieser Zeit·auchnoch keinen Neat-Basistunnel bereit
stellen können. 
Die Realisierung einer . eigenständigen und ökologischen 
schwe.izerischen Verkehrspolitik, wie sie vom Volk· immer 
urid immerwieder bestätigt worden ist, wird iri dieser Über- , 
gangszeit bis zur Eröffm.ing des Lötschbergtunnels und der 
damit verbundeneh vollen Fiskalltät schwierig. Wie Umfragen 
klar und. plausibel zeigen, stehen die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger dem Landverkehrsabkommen besonders. kri-' 
tisch gegenüber. Deshalb ist genau dieses Abkommen ohne 
griffige Begleitmassnahmen nicht mehrheitsfähig. Weil alles 
mit allem z~menhängt, kalln eine ur:isorgfältige und lok
kere Behandlung des Verkehrsdossiers das ganze bilaterale 
.Paket leicht zum Scheitern bringen; dies gilt nun um so mehr, 
als verschiedene Umwelt- und Verkehrsol'ganisationen 
ernsthaft mit dem Referendum drohen, wenn die Begleit~ 
massnahmen nicht genügen. . , 
Dabei ist es kein Zufall, dass die Latte genau bei der Unle der 
Mehrheit der nationalnitlichen Kommission fOr Verkehr und 
Femme(dewesen angesetzt worden Ist. Gehen die Räte dar
unter, ist ein Referendum von. dieser Seite mehr als wahr
scheinlich. Dabei Ist immerhin festzuhalten, dass diese Orga-. 
'nisatiohen - gleich wie die Verhandlungsdelegation der 
Schweiz in Brflssel -von ihrerrursprünglichen Maximalforde
rungen weit abgerückt sind, vieles zur(lc,kgenommen haben. 
Die . politische Brisanz des VEll'k!:lhrsdossiers Ist inzwischen 
fast. allen politischen Kräften klar. Es geht eigentlich '«nur» 
noch darum, wie die innenpolitlschen Begleltmassnahmen Im 
einzelnen auszugestalten sind. · 
ich b$schränke mich auf die vier wichtigsten Streitpunkte: 
das Verlagerungsziel, die Verteilung der «40. Tönner»-Kofl-. 
tingente im Inland, die Höhe des Zahlungsrahmens zi.,r Ver
billigung der Bahhtran13P9rte und schllessllch die Frage .der· 
i:eclitlichen und polltjschen Verknüpfung von Abkommen und 
Begleitmassnahmen. Die 1~ Frage betflfft natürlich alle 
0oss1ers. . · . , 
In .allen vier Bereichen erarbeitete die KVF, gestützt auf die 
Arbeitsgruppe der Bundesratsparteien, Vorschläge, die wei-

. ter gehen als jene des Bundesrates und die über die Ratssäle 
hinaus mehrheitsfähig sind. 08$ ist es,. was letztlich zählt. 
Dabei gilt inmer eine"doppelte Maxime: die Verlagerung des 
Transitverkehrs v.on der Strasse äuf die Schiene,· die Erfül
lung des Verfassungsauftrages also, und die Verminderung 
der Opposition gegen das Landverkehrsabkommen. 
Zum ersten Streitpunkt Die KVF beantragt Ihnen, dass das 
Verlagerungsziel, das verfassungsmillsig vorgeschrieben 
ist. im Jahre 2007 erreicht werden soll. Aus welchen Überle
gungen? Der Lötschbergtunnel wird dann In Betrieb sein; die 
Kapazität des Lötschbergtunnels wird dann bereitstehen. Wir 
werden mit der Eröffnung des lötlilchbergtunnelsdie volle lei
stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erheben können. 
Schllesslich - das ist fOr mich das Wichtigste - Hegen wir mit 
dieser Zielsetzung im Bereich des Verfassungsauftrages. 
Der Bundesrat schlä~ vor - Herr Milhlernann hat das schon 
erwähnt -, dass das Verlagerungsziel er8t nach Eröffnung 
des Gotthatdtunnels erreicht werden soll. Diese Eröffnung 
findet erst zwanzig Jahre nach der Ertßilung des Verfas
sungsauftrages von 1994statt;, dieser Vorschlag wird im Volk 
nur schwerlich mehrheitsfähig sein. , 
Zum zwe1ten,Streltpunkt, der Verteilung von «40-Tönner»-. 
Kontingenten im lrlland: Die KVF beamJ'llQt Ihnen, die Hälfte 
der ~ontlngente an ein verkehrspolitisches l(rlterium zu bin
den, nämlicl1, an den Bahnver!ad. Wobei gelten soll, dass fOnf 
Bahnwagen, die beladen werden, Anrecht auf ein «40·Tön
ner»-Kontingent geben. D.ies entspricht exakt der Zielset- · 

. zung unserer Verkehrspolitik. Die andere Hälfte der Kontin
gente soll durch die Kantone verteilt werden, die nach Ihren 
Kriterien vorgehen können, aber ebenfalls dafür sorgen sol
len, d•. der Transport auf der Strasse nicht Oberhand 
nimmt.· 
Ein dritter Streitpunkt ist der Zahlungsrahmen, den wir in der 
Übergangszeit zur Förderung des Schienengüterverkehrs 
bereitstellen. Wir schlagen Ihnen vor, für die Jahre 2000 bis 
2010 3,3 Milliarden Franken zur Vertagung zu stellen. Dies 
sind jährlich ungefähr300 M,illionen Franken, wobei das Prin-
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zip gelten soll,· dass zuerst det 'volle Beitrag aU$Qeschöpft 
. wird, nach Erreichung des Verlagerungsziels dieser Betrag · 
aber zurückgefahren wird. Das heisst, nach der Eröffnung 
des Lötschbergtunnels und nach Erhebung der vollen LSYA. 
soll es möglich sein und ist es vorgeschrieben, dass der Be
trag verringert wird. 
Als vierten Streitpunkt muss ich die Verknüpfung der Begleit
rriassnahmen mit den Abkommen erwähnen. Die Begleit
massnahmen sollten zum Zeitpunkt der Volksabstimmung 
bekannt und beschlossen sein. Es macht wenig Sinn, wenn 
wir über die Abkommen abstimmen, ohne dass wir wissen, 
we,lche Begleitmassnahmen zur Abfederung der Nachteile 
der Abkommen ,Stsächlich ergriffe~ werden. Das.ist ein Po
stulat der Kommission, das vermutlich auch heute behandelt 
wird. 
Ich gestatte mir eine Schlussbemerkung: Im Namen der. 
Kommissionsmehrheit bitte ich Sie eindringlich, durchweg, 
unseren Anträgen zu folgen und alle Minderheitsanträge ab
zulehnen - aus verkehrspolitischen Gründen, weil.das Verla-

. gerungsziel unsere oberste Richtschnur ist, und aus staats
politischen Gründen, weil nur so.ein Debakel in der Volksab
stimmung zu vermeiden ist. , · · 

res. Les inquietudes de l'opinion publique quant a la capacite 
d'atteindre les objectifs du transfert du trafic des marchandi
ses de· 1a route vers le rail pour la traversee des Alpes ont 
conduit la majorite de la commission a postuler qu'en cas de 
votation suite a un referendum lance contre les accords bila
teraux et contre tes mesures d'accompagnement Je Conseil 
federal est.chargä de faire en sorte que fe peuple se pro
nonce d'abord sur les mesures d'accompagnement 
Nous 59mmes en effet appeles a examiner les Instruments 
legislatifs suivants: adaptation de deux lois - loi federale sur 
la circulation routiere et loi sur le transport des voyageurs; 
une nouvelle loi - loi federale sur le transfert du trafic transal
pin de num:handises de Ja route au. rail; et l'arrate federal 
concemant le plafond des depenses pour ta promotion du 
trafic combine, cet arrAte n'etant pas soumis au referendum. 
La majeufE! partie des adaptations de droit n~res pour 
fes mesures d'accompagnement conceme les ordonnances, 
plus exactement dix ordonnances. 
Dans le cadre de l'Accord sur le transport de marchandises 
et de voyageurs.par rail et par route, nous pouvons aussi par
ler d'Line panoplie de mesures dont il vaut la peine de rappe
ler avecforce l'existence. Elles.vont du renforcement du con
tröle sur les poids lourds et sur les condltions de travail des 

Rattl Rernigio (C, Tl), rapporteur: L' Accord sur le transport de chauffeurs, a la gestion a l'echelle nationale du trafic lourd en 
· marchandises et de voyageurs par rail et par route est un des cas de surcharge des axes de transit a travers les Alpes et a 
plus complexes du paquet des accords bilateraux et a pen- l'augmentation de la productivite de l'infrastructure et de l'ex-
dant longtemps conditionne la conclusion des negoclations. ploitation ferroviaire. 
Celles-ci devaient debuter fin 1993, mais l'acceptation le La volonte de mener a terme l'approbation par les Chambre 
20 fevrier 1994 de !'initiative des Alpes a conduit les deux des accords bilateraux a fait exceptionnellement debuter le 
parties a se donner un delai de reflexion Jusqu'au 12 decern- debat en commission tres töt, bien avant la signature finale 
bre 1994, date a laquelle la Suisse a dü s'engager a formuler des accords a Luxembourg, le 21 Juin demier. Les travaux 
de maniere non discriminatoire le tout nciuveau mandat cons- ont,commence en commission par une Information de l'admi-
titutionnel. · · nistration en fevrier deja sur les contenus et 1~ consequen-
Par Ja sulte, en 1996, !es negociateurs suisses ont d0 ouvrir ces previsibles des accords bilateraux. Par la suite, on s'est 
une breche dans le precedent accord sur le transit qul pre:- engage le 30 mars 1999 deja dans un premier examen des • 
voyait le maintien de la limite du poids des vehicules lourds a contenus; des modifications legislatives et des mesures d'ac-
28 tonnes jusqu'en 2005. compagnement, a partir du prt>jet envoye en consultation par 
Enfin, ta conclusion des negociations le 11 decembre 1998 a. le Consefl federal. En mal onteu lieu des audltions en partie 
Vienne n'a ete assuree qu'une fois que l'accord de Kloten du . communes avec les autres commisslons competentes. Enfin, 
23 Janvier 1998 entre notre ministre des transports et son ho- l'examen de detail a demande encore quatre saances en mai 
mologue de la Commisslon de l'UE a 1'891,1 l'aval du·peuple, -· et en juin. . . 
avec l'acceptation en votatiori, populaire de la taxe poids Pendant ce processus inusuel, le Conseil federal a pu modi
Jourds proportionnelle aux prestations et du finanoement des fier sa position pour tenir compte des resultats de ~a proce-
grands ouvrages ferroviaires. , dure de consultation, et votre Commission des transports et 
L'Accord surletransport de marchandises et de voyageurs des telecommunications a pu beneficier des elements res-
par rall et par route, qUi comporte 58 articles et 1 0 annexes, · sortis des travaux du groupe de travall despartis gouveme
est lui aussi un accord de liberalisation, II prevoit en effet mentaux. Ainsl, une partie significative des recommanda
l'ouverture progressive et reciproque des marches des trans- tions a ete integree par 1a majorite de votre commlsslon, sans 
ports routier et ferroviaire des voyageurs et des marchandj- toutefois Atre suivie dans fa mäme mesure par la Commis
ses. sion des transports et des telecommunications du Conseil 
Etant donne les distorsions des marches et les differences des Etats, qui s'est plutöt aignee sur Ja posltion du Conseil 
entre 18$ polltiques suisse et communautaire, la condition federal. 
preafable pour le fonctionnement de la liberalisetion est la Tout en rappelant, encore une fols, que la concretisation de 
mise en place de conditions-cadres pour une politique coor- rAccon:1 sur le transport de marchandises et de voyageurs 
donnee. Celle-ci doit integrer le souci du libre choix. des par rail et par route repose sur toute une serie d~nstruments 
moyens de transport et de Ja mobilite dans un contexte de de: et de mesures bien integres qui sont expliques dans le mes-
veloppement durable et de protection de fenvironnement. sage du Conseil federal du 23 juin 1999, la discussion raste 
La Oommission des transports et des telecommunications a encore ouverte sur deux chapitres plincipaux. 
largement eu conscience de la difficulte du processus . de 1. La premiere divergence, on 1a trouve a l'article 1 er de 1a lol 
conciliation des divergences entre les polltiques des trans- · ·federale sur le transfert du trafic transalpin de marchandises 
ports suisse et europeenne et a blen garde a l'esprit l'objectif de la route au rail: elle conceme la fixation de la date a Ja-
et en meme temps la contrainte de cette phase de 1a proce: quelle sera atteint l'objectif quantitatif du plafond maximum 
dure, c'est-a-dire amver a l'acceptation en bloc d~ sept ac- des 650 000 courses annuelles de polds lourds restant sur 
cords. · · . nos routes de transit a travers les Alpes. L'objectif, f!8lon Je 
Les deux instruments so~ des votations populaires de sep- Conseil federal et la Commission des transports et des tele: 
tembre etde decembre de l'annee deml~re concemant la communications du Conseil des Etats, devralt Atre atteint 
taxe poids lourds et le finanoemerit des nouveaux investisse- d'un point de vue realiste au plus tard une annee apres 
ments ferroviaires devralent etre ra base essentielle pour at- l'ouverture a l'exploltation du tunnel de base du Sali:it-Go
telndre les objectifs flnaux de l'Accord sur le ttansport de lhard, tandis que pour la majorite de votre commission, l'ob
marchandises et de voyageurs par rall et par route. Les mem- jectif des 650 000 passages annuels devrait Atre atteint bien 
bres de votre commission ont Jargement partage l'avis qu'il avant, plus precisement d'ici l'annee 2007. A oette epoque, 
etait necessaire d'envisager une phase transltoire avant en effet, le Lötsehberg devrait Atre t,ermine.11 devrait donc y 
l'ouverture au trafic du tunnel du Lötsehberg· en 2007 et la avoir un premler tunnel de base ouvert a l'exploltatlon. Rap-
plelne application de la taxe · poids lourds, durant laquelle pelons que ce trafic qui, actuellement, depasse deja 1 million 
d'importantes mesures d'accompagnernent sont necessal- de courses annuelles, est destine a s'accrottre, en attendant 
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las effets des differentes mesures, jusqU'a, selon les previ- Eine weitere Anpassung soll im Landwirtschaftsgesetz die 
slons, 1,85 million de courses en 2004. Un trafic qui fait peur; Vermarktungsbeiträge für die Landwirtschaft ermöglichen. 
qui fait peur aux regions to1.1c:Mes par le p})enomene et qui Dazu muss ich eine Vorbemerkung machen: Wir haben be-
ne voudraient pas attendre jusqu'a l'ouverture des deux tun- reits gehört, dass heute rund drei Viertel der landWlrtschaftli:
nels ferroviaires de base pour avoir une solution convenable. chen Importe aus der EU kommen und rund zwei Drittel der 
2. Par consequent, la deuxieme divergence 111ajeure, on, la landwirtschaftlichen Exporte In die. EU gehen. Die EU ist also 
trouve a rarticle 1 er de l'al'f'Ate.federal concemant le plafond auch filr unsere Landwi~naft eiri ganz wesentlicher Part
de · depenses pour Ja promotion du trafic combine. Ceux qui ner. 
veulent anticiper la reduction du trafic poids lourds restantsur Das Landwirtsehaftsabkommen sieht nun eine Teilliberalisie

. nos routes a trave111 les Alpes demandent 300-mlllions de run,g vor. Dieses Ziel wurde bereits_ mit der «Agrarpolitik 
trsncs par annee en moy,enne,donc 3,3 milliards de francs 2002» . gesetzt. indem die Erhaltung des Produktionsvolu~ 
pour la perjode 2000-2010, pour rendre l'offre ferrovlalre mens zu einem Ziel ·unserer Landwirtschaftspolitik erklärt 

· competitive soit en trafic combine, E!Olt en trafic par wa.gons wurde. Sehliessllch soll - das ist nochmals zu unterstrei
complets~ 1 . . chen - mit dieser Teilliberalisierung der Zugang zu einem , 
Au contraire, les soi-disant realistes - alnsi se definissent le Marld mit rund 370 Millionen Konsumentinnen und Konsu
Conseil federal et la majorite de la Commisslon du Conseil menten in der EU gewährleistet werden. Das Ist zweifellos 
des Etats - reportent l'objectif ä 1a conclusion des travaux du eine gewaltige Herausforderung, au~ fill' die schweizerische 
tunnel de base du Saint-Oothard et demandent seulement, Landwirtsc,h~ Es geht nun darum, die _vom Abkommen ein
c'est 1,1n euphemisme, 2,85 milliards de francs pour'la meme · geräumten Exportmöglic:hkeiten in Richtung EU zu entwik• 
periode 2000-2010. kein und auszubauen. Die Regeln der solidarischen bäuerli-

. Enfin, le probleme de .la repartltion dl:18 contingents de. vehi- c:hen Selbsthilfe ai.nd dabei auc:h den in der EU geltenden Re--
cules. de 40 tonnes admls a 1a clrculation avant l'an ·2005, qul geln anzupassen. • , ' 
avalt souleve de longues dlsputes sur les aspect.s discrimina-- Was will man? Es geht.um die Möglichkeit zur Erhebung von 

. toires dont auraient pu souffrir I.es entreprises suisses, reste Beiträgen für SelbsthlHemassnahrrieri in der Landwirtschaft · 
encore ouvert sur las modalit(ls de la repartition des C()fltin• · im Sinne von Artikel 8 ~es Landwirtschaftsgesetzes. Dort 
gents entre entreprises sulsse$. L'examen de detail. auquel wird diese Voraussetzung mit der Qualltätsförqerung, mit Ab
nous renvoyons ~rvera encore d'autres propositions de satzförderungs- und MarktstOtzungsmassnahmen umschri~ 
depenses, . . · · ben. · 
En conclusion, resprit de las commission a etä largementfa- Es wird Im Zusammenhang mit dieser Änderung viel Politik 
vorable a la conclusiori. de I' Acc:ord sur le transport de mar- gemacht Dabei ist es vielleicht nic:ht unwesentlich zu sagen, 
c:handlses et de voyageul"S par rall etpar mute et ä l'appro- was man nic:htwill: Man will nämlich keine Fmanzierung von 
bation des accords bilateraux dans l'inter!M superieur de la Organisationen, man will keinen Automatismus; mari wUl'vlel
Suisse toute entiere. On peut toutefpis enregistrer une cer- mehr .die Voraussetzung dafür schaijen, dass qualifizie~e 
taine tension quant aux deux divergences existantes, pour Mehrheiten einer Branche ein bestimmtes Vermarktungspro-

, les COflSequences que celles-cl pourratent avoir sur l'even- Jekt unterstützen, und man wird sc:hliessßc:h diese Masl!lnah
tuel aboutissement du referendum etsur la votation populaire men auc:h befristen'. Von einer Verletzung des Volkswillens.,.. 
qui s'ensuivralt. weil in der letzten Volksabstimmung u. a. diese Beltriige ab
Ainsi que l'a deja fait le president de la Commission des gelehnt wurden -, kann deshalb unseres Erachtens nicht ge-
transports et des telecommunications, je vous recommande sprochen werden. . 
de vous en tenir aux recommandations de votre commis- . Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass die Landwirt
sion. · · · schaftspolitlk seit dieser Abstimmung. grundlegende Ände--

. rungen erfahren hat. lc:h erir.nere an die Gesetzgebung zur 
Schmid Samuel r,J, BE), Berichterstatter: Wenn ic:h als Be- «Agrarpolitik 2002„ und an den Umstand, dass mit diesem 
ric:hterstatter der Spezialkommission freier Personenverkehr Abkommen Jetzt eine gegenseitige Marktöffnung Platz greift 
kurz das bisherige Verhandlungsergebnis wOrdige, dann ist . Dies macht es elgentlic:h zwingend nötig, dass die Stützungs
dies eine provisorische Stellungnahme der Kommission, weil · rriechanismen;wfe sie in der EU und u. a. .In den USA gelten, 
wir in diesem Bereich Zweitl'at sind. 'Erst am kommenden auch fOr unsere Landwirtschaft . Geltung • habeo müssen. 
Mlttwc)ch nachmittag haben wir in einer ~eldenden Sit- . Sonst .verletzen wir das Prinzip der ,gleich langen Spiesse. 
zung Gelegenheit, auc:h die Ergebnisse des Erstrates - des Gleich wie 'Im letzten Abstimmungsumgang bleibt schlless
Ständerates- zu würd!gen, um dann hier am Donnerstag de- · lieh der Urnst&11d, dass kein Einbezug der Selbstvermarkter 
finitiv berichten zu können. 1.c:h kann Ihnen auc:h noch keine vorgesehen ist und dass keine Bioprodukte aus der Biobran• 
Resultate von G~mmungen mitteilen, möchte lh• c:h_e dieser Förderung unterliegen sollen. . · 
nen aber immerhin eine Ubel"Blcht geben, damit Sie lm.'Rah• Das zweite 'und weit grössere Dossier war filr uns die An
men dieser Eintretensdebatte dasZwlsc:henresultat der Ver„ schlussgesetzgebung fOr den freien Personenverkehr, Auch· 
handlungen unserer Kommission Wllrdigen können. . hier wurde deutlich, dass es bei diesem schrittweisen Ober
Es g1:3ht ja nicht nur Um die sieben Verträge, die gesamthaft gang zum freien Personenverkehr etwefc:he Probleme in be
zu genehmigen sind, es geht auch um die landesrechtlichen zug aof die schweizerische Soziaiversicherungsgesetzge-
. Massnahmen auf Gesetzesstufe. Dabei ist gleich vorauszu- . bung, ·aber auch auf den schweizerischen Arbeitsmarkt ge
schicken, dass bei' all diesen Massnahmen ein grosser Tell ben kann. In verschiedenen Anpassungen - insgesamt geht 
der materiellen Bestimmungen anzupassen "ind, sei es aus es um zwölf Erlasse..; geht es um eher formelle Korrekturen, 
Transparenzgründen, sei es zum Schutz beispielsweise un• die ic:h fOr den Moment angesichts der knappen Zeit zusam• 
serer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auch unse- 'menfasse. Es geht um die Änderung des Anag. Hierunter 
rer Betriebe .. Es ist auc:h vorauszuschick81'1, · dass diese Ge- subsumiere ich auch den Erwerb. von•. Grundstücken durch 
setzgebung nicht definif;lv angepasst ist;dass sie mit anderen , , Personen im Ausland, die Gesetzgebung, die es Angehöri-

. Worten dem weiteren Inland-Gesetzgebungsprozess uriter- gen von EU-Staaten mit Wohnsitz in.der Schweiz inskünftig 
liegt. Wir schaffen hier also nicht Recht, das unabänderlich erlauben soll, Grundstücke zu erwerben; EU-Angehörige, die 
bleibt, sonden, das, was wir ·hier tun, Ist als Anpassungs- al$ Grenzgänger. iri der Schweiz arbeiten, soll~n ~as Recht 
schritt anzusehen. . . erhalten, in der Schweiz eine Zweitwohnung zu. erwerben. 
Wir hatten verschiedene. Gesetze zu diskutieren. Im Land· An dieser Stefte erwilt)ne· ich auch verschiedene Erlasse im 
wirtschaftsberelch ging es um zwei Gesetze. Die Anpassung Zusammenhang· mit der Soziaiversich~rungsgesetzgebung, 
des Leben$mittelgesetzes ist eine Anpassung zugunsten der nämlich die Ges~e Ober die lnvalldenversicherung, die Er• 
schwelzerisch1;1n LandMrtsi::haft. Die ~passung soll .es die- gänzungsl1;1istungen, die berufliche vorsorge sowie die Frei• 
ser ermöglichen, leichter und ohne spezielle Obe!J)rüfung der zilglgkeitsg~tzgebung. . . . . . · 
Produkte Ins europälsc:he Ausland exportieren zu können. Es . _ Im Zusammenhang mit dem AHV, und dem Arbeitslosenver
geht faktisch also-um eine Expo~rlelchterung. . , . •slcherungsg~tz muss ich etwas ausfOhrllciher werden. Hier 



30. August 1999 N 1439 Bilaterale Verträge Schweiz/EU 

ist die Koordination der verschiedenen Systeme der sozialen 
Sicherheit zu regeln. Entweder hätte man hier alle Gesetze 
anpassen milssen, oder aber man folgt einer Technik des 
Verweisens, so wie wir das jetzt getan haben. Das heisst, es 
wird ein Artikel in den Erlass aUfgenommen, derdieeinschlä
gigen Verordnungen des Abkommens für anwendbar erklärt. 
Im AHV-Gesetz beispielsweise wird zusätzlich geregelt, dass 
die freiwillige AHV aUfgehoben werden mu~. weil sie wegen 

_ der Gegenseitigkeit der Freiwilligkeit zu einer wesentlichen 
Zusatzbelastung führen könnte. In bezug aUf die Hilflosen
entschädigungen wird .festgelegt-ebenfalls wegen finanziel
ler Konsequenzen -. dass sl& ausdrOcklich über die öffentli

, ehe Hand finanziert werden müssen, was dann mit sich 
bringt; dass sie eben nicht der Regel der Gegenseitigkeit un
terliegen. 
Bei der Krankenversicherung schliesslich kennt man in Eu
ropa zwei.Systeme. Das eine versichert die ganze Bevölke
rung und wird meist Ober Steuern finanziert. Das andere Sy
stem, bei dem das erwerb$tätige Familienoberhaupt die Fa
milie mit versichern kann, versichert eine gewisse Gruppe, 
die sonst keinen Versicherungsschutz hätte. Unser System 
mit dem indMduellen Versicherungsschutz und der individu
ellen Versicherungspflicht passt nicht vollständig in dieses 
Umfeld. Neu müssten also gewisse Personen, die In der EU 
wohnen und sonst ohne Schutz leben, obligatorisch versi
chert werden. Die Prämien fur Versicherte mit Wohnsitz In • 
der Schweiz sind nach dem Wohnland zu berechnen, und 
für die Krankenversicherer fallen die Kosten des Wohnlan
des an. Dies sind einige wenige Prinzipien unserer Rege
lung. 
Schliesslich zur Arbeitslosenversicherung: Auch hier geht es 
um das Gleichbehandlungsprinzip. Es ist eine Übergangsfrist 
von sieben Jahren vorgesehen, während der wir noch weiter 
nach unserem System versichern können. Es gnt hier der 
Grundsatz der Gleichheit der Behandlung, der Aufrechnung 
,der Beiträge und der Leistungsexporte während einer befri
steten Zeit Zu eingehenden Diskussionen gaben die finanzi
ellen Konsequenzen dieser Vereinbarung Anlass. Wir konn
ten feststellen, dass die iri der Botschaft gemachten Angaben 
mindestens unseren ÜberprOfungen standhielten. 
Schliesslich wird ein sehr wesentlicher Punkt der flankieren
den Massnahmen zu behandeln sein. Ich habe davon ge
sprochen, dass diese Freizügigkeit Konsequenzen im Versi
cherungsbereich, aber auch aUf dem Arbeitsmarkt hat. Die 
schrittweise Einführung des freien Personenverkehrs be
inhaltet einen. Diskriminierungsverzicht gestOtzt auf die EU-

. Nationalität hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, insbeson
dere der Löhne. Auch wenn die Einführung des freien Perso
nenverkehrs in Europa nicht zu einer Nivellierung der Löhne 
geführt hat, sind doch Befürchtungen um ein Lohndumping 
ernst :zu nehmen. Unter, Berücksichtigung des hohen Preis
und Lohnniveaus in der Schweiz können ein Lohndumping 
oder ein Sozialdumping nicht ausgeschlossen werden. Dies 
gilt insbesondere für .Grenzregionen, in denen mit SJcherheit 
ei.ne stärkere Konkurrenz festgestellt werden wird. 
Die flankierenden Massnahmen sollen nun Sozial- und Lohn
dumping verhindern. Es geht um das Festlegen eines zentra
len Bündels von Massnahmen zum Schutze von Arbeitneh
mern und Arbeitnehmerinnen, aber auch von,Arbeitgebem; 
Die Bestimmungen in drei Bereichen gelten für die Schweiz 
und für die EU-Anbieter: 
Erstens geht es um das sogenannte Entsendegesetz, wo die 
Verhältnisse geregelt werden, wenn ein ausländischer Ar
beitgeber, ein ausländischer Betrieb, Personal in die Schweiz 
entsendet, sei es als Tell einer ausländischen Belegschaft, 
sei es aJs,Teil einer schweizerischen Arma oder In Formei
ner M Arbeitskräfteverleih. Der Gesetzentwurf berücksich-

, tigt hier auch die für den europäischen Ausländer geltende 
EU-Richtlinie. Dabei sind Löhne, Arbeits- und Ruhezeiten, 
Ferien, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die 
Nichtdiskriminierung der Geschlechter aUfeinander abzu
stimmen. 
zweitens geht es um eine aJHällige Einführung von Mindest
löhnen in jenen Fällen, wo kein Gesamtarbeitsvertrag be
steht 
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Drittens wird uns die erleichterte Allgemeinverbindlicherklä
rung von Gesamtarbeitsvervägen intensiv beschäftigen, 
dort, wo solche Verträge bestehen. 
Die vorgesehenen Massnahmen petreffen den Bereich j'.ler · 
Voraussetzungen für diese Allgemeinverbindllcherklärung. 
Hier schlägt der Bundesrat ein-Modell vor, das sich an der 
heutigen Gesetzesvorschrift misst. Dabei wird allerdings die 
Hürde leicht gesenkt, Indem das Quorum der Arbeitnehmi;tr
schaft nicht mehr 50, sondern nur noch 30 Prozent betragen 
soll. 
Soweit die Übersicht Ober die bisherigen Verhandlungser
gebnisse. Die Details der Kommissionslösung werden wir Ih
nen nach Abschluss der Verhandlungen im Ständerat und 
nach· Abschluss unserer Beratung in der Kommission am 
Donnerstag mitteilen können. 

Borel Fran~ (S, NE), rapporteur: La Commission speciale 
pour la libre circulation des personnes, au nom de laquelle je 
parle, a trait~ les domaines relatifs a la libre circulation des 
personnes et a l'agriculture. Elle n'avait pas a se prononcer a 
l'intentlon du plenum concemant l'arrete d'ap,probation Iui
meme. Cera ne signifie pas qu'elle n'en ait pas parle; eile a 
meme examine differentes propositions de l'un ou l'autre de 
ses membres, qul souhaitaient transmettre a la Commission 
de. politique exterieure des modifications de l'arrete d'appro
bation de l'accord. A une. tres nette rriajorite, votre commis
sion a declde de ne pas faire de telles propositions a la eom~ 
mission de polltique exterieure. Je ne vais pas enumerer les 
themes, mais je vaJs malgre tout preciser une chose: dans 
votre commlssion, aucun partisan de la politique du Reduit 
national n'a propose de ne pas entrer en matiere sur l'antrte 
d'approbation. Ce n'etaient que des propositfons de detail .• 
II m'importe egalement d'insister sur un fait: le premier Con
seil dans les domalnes que nous avons examines est le Con
seil des Etats; ma täche estdonc aujourd'hui de vous expo
ser Ia ligne generale des travaux de votre commlsslon. Mais 
celle-cl siegera mercredi apres-midi pour prendre positlon de 
maniere definitive sur la base des decisions du Conseil des 
.Bats. 
Je.vous relatef1:l,l les prises de position de la majorite, en pre
nant dans l'ordre les propositions qui ont donne lieu au plus 
de disc!Jl.'iSions, pour terminer par les sujets les molns contro
verses; et dans Ie present debat d'entree en matiere, je sau
terai lessujets qui n'ont pas ete controverses en commission. 
Le sujet qui nous a le plus 9QCUpes, personne n'en sera sur
pris, ce sont les mesu.res d'accompagnement, que l'on dit 
«mesures d'accompagnernent a la libre circulation des per
sonnes». On pourralt d'ailleurs dire que ce sont aussi·des 
mesures d'accompagnement concemant l'Accord sur cer
tains aspects relatifs aux marches publlcs, parce que cela a 
egatement un effet, evidemment, sur les marches publics. De 
maniere generale, je commencerai par vous dire que l'entree 
en matiere sur les mesures d'accompagnement n'a pas ete 
combattue. II y a une tres large majorite de la commlssion qui 
estime que ces mesures sont opportunes. A l'heure actuelle, 
nous connaissons diverses mesures qui permettent d'eviter 
la sous-enchere en matiere salariale, du fait de. l'anivee de 
travailleurs etrangers: ce sont les mesures de contingente
ment, qui sont globales; n,ais c'est egalement une sur
veillance preventive des salaires et des conditions de travail 
de toute une serie de travailleurs immigres. Pour qes ralsons 
de non-discrimination, U faut renoncer a ces mesures. II s'aglt 
de remplacer cet appareil tres dense de surveillance preven
tive par un appareil tout a fait different, beaucoup plus souple, 
qul se base sur une surveillance ponctuelle, et dont l'objeotif 
est de lutter uniquement contre les abus. 
Chacun s'est accorde en commission pour dire que la legis
lation proposee etait minimale. Certains l'ont regrette, 
d'autres, plutOt a droite, se sont fellcites de cette «schlankes . 
Gesetz•. 
lnsistant aussi sur le falt que cette loi est typiquement suisse, 
plusieurs membres de la commlssion ont demande de com
parer ce droit aux autres droits introduits dans les memes do
maines, dans d'autres pays europeens. II est' quasiment Im
possible de faire la comparaison pour la ralson sulvante: les 
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mesures proposees par chacun .des pays dans. ce domaine 
se .. basent sur le . droit concemant le travall preexistant dans 
chacun des pays; et le droit frangais, ledroit allemand, Je droit 
Italien en matiere de travail sont forts dlfferents du droit 
suisse. lls.sont d'aiHeurs beaucoup plus norma:tlfs que le droit 
suisse. . , ·· . 
Nous avons donc a l'examen un certain nombre de proposi
tions eurocompatibles..: J'insiste silr ce feit, parce que plu
sieurs deputes nous ont pose 1a question en commission. -
differentes masi,.res.eurocompatibles qul devraientavoir l'ob
jectif suivant · , . . 
L'Etat suisse a, a l'heure actuelle, un standard soclal minimal. 
II est plus bas qua celui de l'Union europeenne, en regle ge
nerale. II s'agit d'evlter qu'en f~t un pas vers l'integration 
europeenne, nou.s creusions l'acart ~ niveau soclal entre 
!'Union europeenne et 1a Suisse .. C'est l'objectitprincipal des 
mesures d'accompagnement, et c'est 1a raison pour laquelle 
une tres nette maJorite de la commission est pour rentree. en 
matlere. . . .. 
Un autre element non n~ligeable joue un r.öle dans la prise 

. \ 

ce sera un dossler different, traite de manlere totalement ln
dependante. En matiere de loi federale sur l'assurance-ma
ladle, nous serons obliges d'y revenir lors de l'examen de de
tail, mais la ni la commission du Conseil des Etats, ni celle de 
votre Conseil ne sont d'accord avec la solution proposee par 
le Conseil federat Atteridons las declsions du Conseil des 
Etats avant de vous transmettre la positlon definitive de votre 
commission. 
En mattere d'agriculture, las mesures d'accomP.agnement 
ont ete quelque peu critiquees en commission, mais une tres 
. !arge majorite de la commission vous recommande d'adopter 
lesdites mesures d'accompagnement 

" . . . . . i.. 
Präsidentin: Ich möchte Ihnen n,itteilea; dass sich 75 Einzet
rednerangemek:let haben. Wir können uns auf einen l~gen 
Abend gefasst macheo; denn wir werden noch die Detailbe
ratung .der ersten Vorlage vomehrnen und die .Gesamtab
stimmung durchführen, damit der Ständerat dann die Bera-
tungen aufnehmen kann. · · 

de position de la majoritede la commission: c'est qu'il fautsa- steffen Hans. (F, ZH); Ich sprech.e hier als Vertreter der 
voir tirer las l~s de certains scrutins, en particulier la l8QOn Schweizer Demokraten, welche das Verhandlungsresultat 
de l'ecltec du 6 decembre 1992. . . ablehnen und Vorbereitungen für ,ein Referendum getroffen 
A l'epoq'ue, aucune mesure d'accompagnernent n'avalt ete ·, · haben. Ich gliedere.mein Votum in zwei Punkte: erstens die 
pravue.11 etait simplement d.it qua, le cas echeant, sl verita~ Sündenfälle vor und nach der EWR~Abstimmung;· zweitens 
blernent .il y avalt un probleme, la Suisse pourrait toujours le- der freie Personenverkehr als politische Zeitbombe. 
giferer. Malntenant, votre commission est d'accord avec le Zum ersten Punkt, den Sündenfällen: . Das Freihandelsab
Conseil federal pour vous proposer un catalogue de mesu- kommen von 1972 hatte unter anderem zum Ziel, dleWirt
res. II ne s'agit pas de mesures qui prennent effet lmmedla- schaftsbeziehu11gen · zu festigen und auszuweiten, Hemm
tement; c'est un appareü legislatif qui pennet de prendre des . nisse annähernd für den gesamten Handel schrittweise zu 
mesures. Sur le princlpe, donc, je le rapete, 1a majorite de la beseitigen, und dies mit der Vision, zum Aufbau Europas bei-
commil$sion, et cela de manläre tacite, s'est exprimee pour zutragen. Die Formußerung. «zum Aufbau Europas beizutra,;; 
l'entree en mattere. · gen„ wurde SPiter vom Bundesrat quasi als Auftrag verstan
J'en viens maintenant tres rapidement a l'examen du projet den, ,über c;len .Bereich der Wirtschaftsbeziehungen hinaus 
cöncemant ces mesures d'accompagnement qul se decou- eine politische Integration in die EG/EU anzustreben. Die 
pent en trois parties: la loi sur las travaille1.1rs detaches et ses Entwicklungsklausel des Frelhandelsabkomm~ (Art.. 32) 
deux annexes qui concement l'etablissement, dans certaines eröffnet die Möglichkeit eines Ausbaus der ~ziehungen auf 
conditions, de contrats types permettant d.e fixer des salaires Bereiche, die.nicht unter das Abkommen fallen, ab~r im ll'lt8f'- . 
mlnirnaux, et 1a declaration obligatolre, pour certains can- esse der Volkswirtschaften beider Vertragspartner liegen.,• 

, tons, regions ou pour la Confederation, si necessaire, de con- Oies · kann durch einen Antrag mit BegrOnc;tung geschehen. 
ventions collectives sous certaines condltions tres strictes. Zwischen 1972 und 1992. änderte der Bundesrat seine früher 
L'ldee generale du projet du Conseil federal est qu'il faut evl.- zurückhaltende Haltung vt.a-vls von Europa uni:l verkündete 
ter qu'une sous..enchere salariale aboutlsse a une chute lrri- noch vor der EWR-Abstirttm1,1ng sein Strategieziel einer lnte
portante du niveau des salalres · dans· notre pays. c·~ l'ob- gratioi'l, indem er sein Beitrittsgesuch deponierte. 
jectif. Derrie11;1 celui-ci, nous avons 1a majorite de. la commis- Eigentlich hätte sich der Bundesrat nicht in die Verhand-
sion qui constate qua Je projet du Conseil federal a eu des lungsgruppe der Etta-Staa,ten einbinden lassen dürfen, son-
echos pas tres positlfs de manler:e ger:ierale, en ce sens qua dem auf bilat'9fa(en Verhandlungen laut Freihande~abkom- · 
las syndlcats pnt dit que. las dlspositions prevues n'allaient men beharren müssen. Obwohl nicht im Verhandlungsman
pas assez loin, et que le patronat a dlt qu'elles allaient trop dat des Bundesrates enthalten, .schluckte er beim EWR die 
loin. La majorite de la commisslon en a conclu qua, selon ' FreizCigigkeit der Arbeitnehmer (Art. 28)-'- schon damals eine 
toute vraisemblance, le Conseil federal avait bieh choisi le Zeitbombe. . ' 
juste mil.ieu d'acceptanc;e et que, si beaLiCOup n'etaient pas Neben dem EU-Beitrittsgesuoh war es dieser Artikel 28, der 
tres contents, malgra tol,.lt, peut-&tre, a terme, beaucoup bei der EWR-Abstimmungsnlederlage den Ausschlag gab. 

' pourraient se mettre d'accord sur cette SOiution de C<?nsen- Jetzt haben wir eine ähnliche Ausgan~lage. Als sich der 
sus. .. •. . , Bundesrat 1 $93 für bilaterale Verhandlungen entschied, de
Je n'entrerai pas dans les i:letalfs, pu~u'lls sont encore sous .fjnierte er fCinfzeh,n prioritäre Bereiche, und zwar ohne Einbe
reserve de raexamen des proposltions de la comrnission, zug dE!r Persotienfreizugigkeil Die EU-Aussenminister wa
mais f insiste sur cette ligne: pOU{ !'essential, 1a majorlte-de la rei'l Ende 1993 bereit, In sieben Bereidhen zu· verhandeln, 
commisslon soutient ra llgne preconisee par le Conseil fede- · . aber nur unter Einbezug der PeJSOnenfreizCigigkeil Damals 
ral. , ··. • hätten die vom EWR-Vertrag gebrannten Kinder - gemeint 
Je ne vbudrais pas lgnorer le feit qu11 existe une minorite ist der Bundesrat.;. die Verhandlungen auf unbestimmte Zelt 
dans votre commisslon qul, en falt, est contre l'ouverture de unterbrechen müssen. Nelr:i, man stimmte sogar einem Par-
ia Su~ ·a l'egard de l'Unlon europeenne, mais qul, au cas allelismus zu, welcher die Möglichkeit ausschloss, &inzelne 
ou cette öuverture lui. serait imposee, veut alors en profiter unbestrittene Abkommen unabhängig vom Fortgang der Ver-
pour volr las salaires diminuer cle maniere sensible dans ce · handlungen bezüglich des gan~en Verhandlungskorbes zu · 
pays. . . . · genehmigen. . . 
L'autre element que nous avons d0 examiner, ca sont las mo- . Weshalb· hat der Bund8$rat nicht darauf beharrt, Ober die 
difications de loi dltes obligatoires, qui figurent dans l'annexe fünfzehn Bereicl'ie in .mehreren Körben zu verhandeln? Ich 
4. Deux elements ont ete soumis a quelques controverses. kenne den Gn,md, und Sie kennen ihn auch. Der Bundesrat 
Le prernier conceme la loi sur l'assurance-chömage: la ma- will in die EU, und die EU nimmt das sehmunzelnd zur Kennt-
jorite de. la comrhisslon a clairement decidiä de se rallier. au nis. Sie weiss: Die Zeit arbeitet für uns. 
proJet du Conseil federal. Elle ne voulalt.pas ouvrirun dossier zum zweiten Punkt Der freie Personenverkehr ist eine Zeit
sur des modlfications fondamentales de 1a loi sur l'assu- bombe. Die SO und ihre Vorgänger haben seit 1961 den 
tance-chörnage a l'occasion du debat sur 1'8 accords bilate-; Kampf gegen die unverantwortliche und heute .11ls folgen
raux. Si un Jour II taut raviser 1a loi sur l'assurance-chömage, scllwer erkannte Einwanc::lerungspolitik von Bundesrat, Bun-
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desratsparteien und Wirtschaft geführt und führen diesen 
weiter. Die Öffnung des Arbeitsmarktes und die Einführung 
der Personenfreizügigkeit in Etappen, die sich Ober zwölf 
Jahre erstrecken, sind eine Mogelpackung. Eines ist sicher, 
nach zyvei Jahren haben Schweizer keinen Vorrang mehr auf 
dem Arbeitsmarkt in der Schweiz. Nach fünf Jahren kommt 
die Aufhebung aller Ausländerkontingente und ein Probelauf 
der Freizügigkeit. Nach sieben Jahren können aundesrat 
und Parlf11T18nt noch entscheiden, ob der Vertrag weiterzu
führen sei. Ob dem Volk mittels eines Referendums die letzte 
Entscheidung zustehen wird, ist ungewiss. Bei einem Nein 
des Volkes würden alle Verträge gegenstandslos. Man muss 
sich diesen Referendumskampf vor Augen führen. Von sel
ten der politischen Junta - um den Begriff des Zürcher Pro
fessors Hans Ulrich Walder zu gebrauchen -würde wie 1.992 
der Untergang der Schweiz in.Armut.und Isolation zelebriert. 
Nach zwölf Jahren wäre der· freie Personenverkehr einge
führt 
Wer aber an die Osterweiterung der EU und an die Massen 
arbeitsloser EU-Bürgerinnen und EU-Bürger aus dem Osten 
und aus den ehemaligen Kolonialstaaten denkt, muss mit ei
ner enormen Wanderbewegung von Arbeitsuchenden Rich
tung Schweiz rechnen, mit gesellschafts-, sozial-, finanz- und 
sicherheitspolitischen Folgen oder - besser gesagt - Turbu-
lenzen. · 
Das Eingehen auf die EU-Forderung nach Personenfreizü
gigkeit Ist unverantwortlich und folgenschwer. Ich empfehle 
Ihnen deshalb dringend, meinen Nichteintretensantrag zu 
unterstützen. · 

Frey Claude (R. NE): Churchill declarait « Tout le monde se 
dlt eu~n. mais personne ne dit la m~me chose.» Je 
crains que le debat qui s'ouvre ici ne montre combien Chur
chill est raste actuel. 
Nous regrettons qu~ le Bureau ait decide de ne perrnettre 
qu'un seul debat d'entree en matlere sur les accords et sur 
les mesures d'accompagnement II s'agit de deux ch0$8S, 
certes complementaires, mais differentes. Les lier systemati
quement dans une seule discussion va, nous le craignons, 
provoquer un debat un peu chaotique. ör, il est indispensa
ble d'aller a l'essentlel, de clarifier le debat, car il s'aglra de 
convaincre le souverain en cas de votation populaire. · 
Aller a l'essentiel, clarifier le debat, qu'est-ce que cela signi
fle? Pour le groupe radical-democratique deux choses, qui se 
resument en deux observatlons: 
1. L'lmportance des accor.ds bilateraux va au-dela des avan
tages concrets apportes par les sept traites. lls marquent un · 
nouveau depart, un pas fait dans la bonne direction. Apres 
l'echec de I' Accord sur l'Espace economique europeen, c'est 
un gage de confiance retrouvee, et c'est capltal. Depuis pres-

. que sept ans; on s'epuise a toumer en rond dans un debat 
sterile et lassant entre «euroturbos» et «eurosceptiques». Ce 
n'etait plus une tfiscussion, c'etait une guerre 1de religion ou 
celul qul osait emettre un deute etait traite lmmedlatement 
d'heretique. Ensemble, maintenant, nous pouvons progres-

. ser, car ce n'est pas une revolution, mais une evolution qui 
nous est proposee. En Europa, la politique liberale de 1a 
Suisse, ouverte par vocatlon et par necessite aux echanges 
intemationaux, a ete marquee par plusieurs temps forts: 
1960, creation de l'AELE; 1972, signature avec la Commu
naute europeenne de I' Accord de libre-echange approuve 
par le peuple a une tres nette majorite et par tous les cantons 
et demi-cantons. Depuis lors, plus de 130 accords bilateraux 
et multilateraux ont ete conclus. En en ajoutant sept irnpor
tants, notre pays conforte sa tradition libre-echangiste. Nous 
ouvrons des portes en supprlmant des obstacles techniques 
au commerce, en favorlsant la concurrence et l'a~ au 
grand marche europeen, en $timulant la recherche et en fa
cllitant la circulation des personnes, des biens et des servi
ces. 
2. Aller a l'essentiel, clarifier le debat, c'est aussi stigmatiser 
l'attitude de ceux qui essaieront de s'opposer sans le di~ 
vraiment, par la bande en quelque sorte. Aussi le groupe ra
dical-democratlque refusera-t-il la proposition, qui n'est 
qu'une manoeuvre tactique, deman.dimt de lier l'acceptatlon 
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des accords bilateraux au vote des mesures d'accompagne-
ment. Les votes doivent Atre distincts. Mais nous disons 
aussi ici notre vqlonte d'eviter un usage abusif de la liberte, 
d'une part, et notre volonte de prevoir des delais de transition 
raisonnables pour les adaptations necessaires, d'autre part. 
Nous voulons rappeler que les accords bilateraux constituent 
le passage obllge apres l'echec de 1992. Ceux qui s'imagi
nent que la Suisse devrait aller directement a l'adheslon a. 
l'Union europeenne se trompent lourdement. Un rejet.des ac
c:ords negocies depuis pres de sept ans ferait perdre ll notre 
pays sa credlbilite et nous enleverait toute liberte de choix 
pour longtemps. Leur acceptation nous laisse au contraire la 
liberte de choisir ulterieurement 1a voie qui nous c:onviendra 
le mieux, au w aussi de. l'evolution de l'Union europeenne. 
Nous aurons alnsi, nous l'esperons, l'occasion .d'un debat 
plus serein, moins. manicheen, sur 1a question: quelle Suisse 
pour quelle Europa? 
Pour terminer, une Image en forme d'anecdote authentique: 
nous sommes a !'Exposition nationale, celle de 1964. L'an• 
cien presidentde la Confederation, M. Max Petitpierre, est en 
c:onversation avec le professeur Henri Rieben, grand. Euro
peen. M. Max Petltpierre lui dit l'image qui l'a guide et qui le 
guide dans sa politique et dans ses reflexions de rapproche-
ment de la Suisse avec l'Europe: «Les Confederes sont des 
montagnards. Le long de leurs sentiers de montagne, ils mar
chent plus lentement que les Europeens le long de leurs rou- · 
tes de plaine. Mals les sentiers rejoignent les routes. Vous», 
ajoutait-il, «vous vivrez le moment oa montagnards et hom
mes de la plaine se rejoindront.» Le professeur fliehen ajou
tait: «Present, M. Friedrich Traugott Wahlen souriait silen
cieusement aux propos de son predecesseur a ta tete du De
partement politique federal et il concluait: 'J'ai eu le sentiment 
qu'il les approuvait'.» Pour l'heure, il n'est pas question d'em
prunter la reute de plaine, mals il est absolument necessaire 
et urgent de se remettre en rnarche sur notre sentier de mon
tagne; 
C'est alnsi que · 1e groupe radical-democratique entrera en 
mattere et approuvera sans opposition les accords qui nous 
sont proposes. 

Nabholz Uli (R, ZH): Die Schweiz liegt bekanntlich nicht ir• 
gendwo auf derWelt, sondern Im Herzen Europas. Darum ist 
der europäische Integrationsprozess für uns mit Abstand die 
bedeutsamste internationale Entwicklung - aussenpolitisch 
und aussenwirtschaftlich. · 
Die FDP steht mit Überzeugung hinter dem Verhandlungsre
sultat, und sie wird alles daransetzen, dieses in einer all
fälligen Referertdumsabstlmmung durchzubringen. Wir sind 
davon Dberzeugt, dass das Resultat in den sieben Abkom
men ausgewogen ist Es bringt nicht einfach etwas Abstrak
tes, sondern Vorteile für unsere BDrgerinnen und Bürger, und 
es beseitigt gewichtige Wettbewerbsnachteile für unsere 
Wirtscha~ Wir kompensieren damit-wenigstens teilweise -
die .mit der Ablehnung des EWR-Vertrages verbundenen 
Probleme. Die Verträge stellen darum einen gewichtigen Bei
trag zur Qualität des Standortes Schweiz im Verhältnis zum 
EU-Binnenmarkt dar. · 
Zur Erinnerung: Wir wickeln 63 .Prozent unserer Exporte und 
80 Prozent unserer Importe mit der EU ab; Das bedeutet in 
Zahlen ausgedrückt, dass wir im vergangenen Jahr Exporte 
für fast 70 Milliarden Franken und Importe für über 80 Milliar• 
den Franken mit unserem wichtigsten Handelspartner getä• 
tigt haben. . 
Umgekehrt- das sollten wir uns vor Augen halten, vor allem 
diejenigen Leute, _die wie Herr Steffen sagen, das Verhand
lungsergebnis sei nicht ausgewogen - ist aber auch nicht zu. 
überseflen, dass unsere Exporte aus der Sicht der EU nur 
2,6 Prozent der EU-Importe ausmachen. Das helsst: Unser 
Land kann trotz seiner wirtschaftlichen Stärke seine WDn
sche der EU nicht einfach diktieren. 
Ich möchte an eine Aussage unseres früheren Staatssekre
tärs Kellenberger erinnern: «Nur wer sich nicht bewusst ist, 
was es überhaupt brauchte, um die EU an den Verhand
lungstisch zu bringen und in welchem gesamteuropäischen 
Umfeld die Verhandlungen stattfanden, wird neben den 
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buchhalterischen Bewertungsversuchen der bilateralen Ver
träge ihren politisch-peychologischen Beitrag zur Stabilisie
rung und Entkrampfung in den Beziehungen Schweiz/EU un
terschätzen.» 
Die .Marktöffnung hat darum frir die Freisinnigen über das rein 
Wirtschaftliche hinaus einen ganz erheblichen Stelle.nwert. 
Wir normalisieren damit ein~its unser Verhältnis zur EU 
und treten anderseits der politischen, institutionellen µn~ kul- . 
turellen Isolierung entgegen. Weitere integrationspolitische 
Schritte ".'" der Kommissionssprecher hat es gesagt - werden 
dadurch weder präjudiziert noch behindert. Im Unterschied 
dazu, was .ein EWR-Beitritt z1,tr Folge gehabt hätte, wird die 
gesetzgeberische Autonorni19 der Schweiz hier beibehalten, 
allerdings - auch das ist anzuerkennen - um den Preis einer 
weniger gr0$$8n Homogenität der Rechtsordnung. · ' 
Jüngste Studien zeiger, dass sich. die Abkommen vom er.: 
sten Jahr ihres lnkratttretens an positiv auf das Wirtschafts
wachstum auswirken werden. Entsprechend wird es zu kei

. ner Erhöhung der Arbeitslosigkeit kommen. Das Funktionie
ren des Arbeitsmarkte$ wird sich vielmehr verbessern, und 
die Einführung. der· Personenfreizügigkeit wird nur zu einer 
begren:tten Zahl von Einwanderern führen, wobei innerhalb 
Europas vor allem qualifizierte Arbeitskräfte in einem ande
ren land tätig werden. 
Die StudieJI zeigen auch klar, dass längerfristig vom Abkorn• 
l'l'llf)n übet den freien Personenverkehr kein Druck. auf die 
Löhne ausgeht. Es werden :vielmehr ein Wachsen der wirt-. 
schaftlichen Effizienz und damit Wohlstand mit diesem Ab
kommen eighergehen. Wir lehnen es daher als Freisinnige 
aQ, dass die Verträge als Vehikel fQr alle möglichen Forde
rungen benutzt werden und entsprechend in der Öffentlich-
keit Angst verbreitet wird. · ' 
Wir bitten Sie, auf diese Abkommen einzutreten und Ihre Ver
antwQrtung wahrzunehmen, äie darin besteht, nach einem so . 

> langen, so zähen und so schwierigen Verhandlungsprozess 
für unser Land nicht etwas zu riskieren, das nicht wiedergut
gemacht werden kann. 

Jedenfalls sind wir überzeugt, dass· Staatssekretär Kellen
berger und sein Team her:vorragend gearbeitet haber;i und in 
diesem Verhandlungsmarathon für unser Land erreicht ha-
ben, was ooch zu erreichen war. . 
Die Fraktion der Grünen ist bereit, diesem Vertragswerk zu
zustimmen, aber nicht um jeden Preis; Wir unterstiltzen die 
bilateralen Verträge unter folgenden drei Voraussetzungen: 
1. Die bilateralen V ertrage sind nicht das Ende des schwel
ze!iSchen lntegrationsproi:esses, sondern. erst der Anfang. 
Das lieisst, unverzüglich nach der Ratifikation der bilaferalen, 
Verträge muss die Debatte um den l;U-Beittitt anlässlich der 
Behandlung der Initiative «.Ja zll. Europa!» aufgenommen 
werden. Die Schweizer Grünen wollen in Europa mitgestal-
ten und nicht nur nachvollziehen. ' 
2. Die fla11klerenden Massnahmen beim Landverkehr müs
sen gemäss den Anträgen der nationalrätlichen Kommission 
beschlossen werden. Wir Grünen und auch die Umweltorga
nls1;1tlonen, gehen in unserer Kompromissbereitschaft sehr 
weit, wenn· wir die schon fast heilige 28-Tonnen-Umlte op
fern. 
Die ständ.erätliche Kommission spielt mit dem , «Referen
dumsfeuer»,, w~nn sie die Begleitmassnahmen jetzt wieder in 
Frage steUt. Mit der verfassungswidrigen Verschiebung des 
Verlagerungszieles auf das Jahr 2Q13 und der Ablehnung 
höherer Abgeltungen an die Bahn stellt sich die ständerätll
che Kc>mmission seOen die vom Volk beschlossene Alpen
Initiative und gegen die U~ft. Die Variante, Natlonalratzist 
unsere «bottom line». · , .. · 
8. Die Grünen werden den bilateralen Verträgen nur zustlm• 
men, wenn mit flankierenden Massnahrrien die notwendigen 
Instrumente zur Verhinderµng von. Lohndumping erlassen 
werden. Auch hier hat die nationalrätliche Kommission den 
Weg vorgezeichnet. Auch hier macht die ständerätliche Kom
mission auf Provokation; sie will die Löhne ab&türzen lassen. 
Wir wollen eine offene Schweiz, aber eine soziale Schweiz., 
Unter diesen drei Voraussetzungen werden die Grünen die 
bilateralen Verträge unterstützen. · · 
Zum Referendum: Ich gehe davon aus, dass-mit oder ohne 

Baumann Ruedl (G, BE}: Die Grünen sind für den EU-Bei- Empfehlung ihres Gurus- etwa 30 Prozent der Bevölkerung 
tritt Wir stehen der europäischen Integration positiv gegen- die Verträge so oder so ablehnen werden, weil sie gegen die · 
über. Europäische Zusammenarbeit Ist notwendig, wird von Öffnung der Schweiz sind. Wem wegen der unklugen An
Tag zu Tag dringender. Die Ökologie, der Sozialbereich, MI- · träge der ständerätlichen Kommission m,m auch die Umwelt-

. grationstragen, Forschung, Bildung, Arbeitsmarkt usw. erfor- verbände,. Gewerkschaften, Grünen und· Sozialdemokraten 
dem grenzüberschreitende Lösungen. Wir Grünen möchten gezwungen wel'den, · «a contrecoeur» das Ref81'$ndum zu er-
in Europa mitgestalten, statt immer nur nachvollziehen. greifen oder allenfalls zu unterstützen, ·sind die. Verträge ge-
Die Globalisierung der Wirtschaft Ist welt fortgeschritten und scheitert. Wir Grünen würden das bedauern. 
löst unvorhersehbare Entwicklungen aus, die den Leuten zu Noch etwas zum Vertragswerk "Handel· mit landwirtschaftli-
Recht angst machen. Es gibt wachsende, Verunsicherung,' chen Erzeugnissen»: FOr uns ist klar, dass die Schweizer 
Transportprobleme, Umweltzerstörung, wachsenden Lei- Landwjrtschaft diesen Vertrag braucht - wegen den Export
stungsdruck, Migration und einen immer härteren Konkur- · erleichterungen, zur Beseitigung von technischen Hancfels-
renzkarnpf. Die Globalisierung der Wirtschaft efforder:t grenz- heminnissen und zur Anerkennung der Gleichwertigkeit VQn 
überschreitende europäische, letztlich globale Leitlinien. Es Vorschriften in den Bereichen Veterinärwesen, Pfl!lllZen• 
braucht die Steuerungsfunktion der Politik, und diese wahr- · schutz, Saatgut, Tierfutter und - dB$ ist uns wichtig - biologi-
zunehmen ist es letztlich, was wir hier machen, Insbesondere sehe Produktion. Die Vorteile für die Schweizer Bauern über-
mit den innenpolitischen Begleitma8$nahmen; wiegen. 
Die G.lobalislerung ist steuerbar, kein Naturphänomen. Der Nun kommt jedoch das grosse Aber, Herr Bundesrat Cou-
Markt kann als Steuerungsinstrument versagen, dimer ist thepln: Für uns völlig unverständlich bat der Bundesrat zu
vermehrt die Politik und ihre Ordnungsfunktion gefordert. Es .. sammen mit den Agrarverbänden in einer Nacht- und Nebel· 
braucht dringend intemationale Regulierungen. Nach der ak:tion - nach der Vernehmlassung notabene - flankierende 
ökonomischen Globalisierung muss es auch im ethischen Massnahmen 'eingeführt, die mit den bilateralen Verträgen 
Bereich um Globalisierung-gehen. Es braucht flankierende gar nichts, mit der Erhaltung 'IOn. ve~en Verbands-
Massnahrnen gegen das . Internationale Lohndumpllig, es struktuf8n aber sehr viel zu tun· haben. · 
braucht internationale. politische Begleitmassnahrrien, um die Worum geht es? Als einzige flankierende Massnahrrie im 
Wirtschaft und den Handel ökologfeverträglich zu gestalten. Bereich der· Landwirtschaft empfiehlt (ler Bundesrat, die 
Die Menschenrechte dürfen dureh den europäischen und Zwangsabgaben - man kann sie · auch «Solidaritätsbei
letztllch globalen· Mark,t. nicht verletzt werden. Die globale träge» ·nennen ;.... durch die Hintertüre doch noch einzufOh-
Marktwirtschaft muss politisch immer auf humane, soziale ren. Genau diese · Zwangsabgaben an landwirtschaftliche 
und ökologische Ziele verpflichtet werden. Die Schweiz sollte Blclflch~norganlsationen. hat das Parlameni schon einmal 
sich' in der\/ölkerg~meinschaft, in der EU endlich fOr diese · diskutiert. Die Kleinbauern-Vereinigung hat dag~n erfolg
Ziele stark machen. . reich das Referendum ergriffen, und das Volk hat diese 
Mit den sieben bilateralen Verträgen sterien wir Schweizer ·zwangsabgaben 1995.mit grossem Mehr abgelehnt In der 
und Schweizerinnen erst ganz am Anfang dieser intematio- verwaltungsinternen Vernehmlassung haben sich Obrigens .. 
nalen Zusammenarbeit. , das &!kretariat der Wettbewerbskdmmisslon und das Bawi 
Es sind Wirtschaftsvi:lrträge, die hier zur D.iskt.isslon stehen. auch diesmal vehement gegen diese Zwangsabgaben aus-
Wir Grünen sind der Meinung, dass diese Verträge gut .sind. gesprochen. · ' · 
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Ein paar Stichworte aus dem Argumentenkatalog: Selbst
zweck der Branchenverbände, versuchte Subventionierung 
der Branchenverbände, mangelnde Transparenz. Offen
sichtlich hat der Bundesrat die früheren Argumente seines 
Bawi und der. Wettbewerbskommission vom llsch gewischt, 
ganz nach dem Motto: «Gring ache u durel» 
Wir empfehlen dringend, auch hier den Volkswillen zu be
rücksichtigen, diese erneute Zwängerei mit Zwangsabgaben 
abzulehnen - notabene, weil dies eine Änderung des Land
wirtschaftsgesetzes .notwendig machen wurde, das erst seit 
dem 1. Januar 1999 in Kraft ist. Nur nebenbei: Gegen diese 
Änderung könnte man auch das Referendum ergreifen, ohne 
die bilateralen Verträge Oberhaupt zu gefährden, weil sie 
nichts damit zu tun haben. 
Noch ein letztes Wort zum Vorgehen: Es wird sehr schwierig, 
heute abend - offenbar spät - zum ersten Paket, Genehmi
gung der sieben Verträge, ja zu sagen. Eigentlich musste 
man die Abstimmung verschieben, aber offenbar kann man 
das nicht. Wir werden jedenfalls nur unter Vorbehalt zustim-

. men oder uns allenfalls der Stimme enthalten. 
Die Anträge Steffen, Nichteintreten, und Maspoli, obligatori
sches Referendum, lehnen wir einstimmig ab. · 

Frey Walter r,I, ZH): Die SVP-Fraktion ist einstimmig für Ein
treten. Sie stellt sich auch klar hinter den bilateralen Weg und 
wird sich auch in Zukunft klar dahinter stellen. 
Wir sind iiberzeugt, d~ der Bundesrat mit seiner aussenpo
litischen Zielsetzung, die darin gipfelt, die Schweiz habe sich 
in · die EU zu integrieren, diesem bilateralen Weg einen 
schlechten Dienst erwiesen hat. Ich glaube, dass unsere 
tuchtigen Beamten - und tiichtig sind sie -, die diese bllate-

. ralen Verträge ausgehandelt haben, an' einigen Orten noch 
ein besseres Resultat hätten erzielen können. Persönlich bin 
ich Oberzeugt, dass in der wichtigen . politischen Frage 
der 28--Tonnen-Limite im Landverkehr nicht hätte nachgege
ben werden mOssen. . · 
Nun, die Verträge liegen vor. Die SVP-Fraktion verlangt aber 
vom Bundesrat, dass er, wenn er den bilateralen Weg gehen 
will, dies bei seinen Zielsetzungen der Aussenpolitik auch 
konsequent umsetzt und das Ziel einer EU-Integration zu
rucknimmt; auch· das im f<Ohlschrank schlummernde Bei
trittsgesuch kann er zurucknehmen. In naher Zukunft, in zwei 
bis drei Jahren, werden wir bei der Initiative «Ja zu Europa» 
so oder so wieder Ober den EU-Beitritt diskutieren. 
Alle in diesem Saal, die ich heute gehört habe, sagen, dass 
dl~ Verträge ausserordentlich wichtig sind; damit bin Ich 
einverstanden. Diese Verträge - hier denke ich an den Per
sonen- und den LandverkehF - sind ausserordentlich wichtig 
und betreffen einen ganz grossen Teil unseres Volkes. Sol
che Verträge gehören nun einmal vor das Volk- ob dies nun 
Juristisch notwendig ist oder nicht Diese Forderung haben 
wir gestellt Wir möchten, dass sie auch durchgesetzt wird. 
Auch in sieben Jahren, wenn Ober den Personenverkehr neu 
abgestimmt werden kann, gehört diese Abstimmung vor das 
Volk. Wenn der Kreis der EU von den 15 Signatarstaaten auf 
eine grossere Anzahl ausgedehnt werden sollte, gehört ·das 
auch wieder vor das Volk. Wir werden Anträge solcher Art un
terstützen. 
Zu den Begleitmassnahmen: Auch die $VP erachtet sie als 
absolut notwendig, weil die Verträge für: die Schweiz eben 
viele Nachtelle bringen. Aber die richtigen Beglettmassnah
men sind gefordert, und nicht Massnahmen, die die Rahmen
bedingungen für die Schweizer Wirtschaft und damit für Ar
beitsplätze in der Schweiz gefährden; auch keine Begleit
massnahtnen, die unmöglich durchzuführen Sind, ohne die 
Wirtschaft abzuwürgen, wie z. B. diese 650 000 alpenquer
enden Transiteinbezug auf den Landverkehr. Hier.sagt die 
Verfassung klar, dass der Verkehr von Grenze zu Grenze auf 
die Schiene zu bringen sei. Die SVP verlangt. weiter vom 
Bundesrat, dass er bis zum Abschluss der Verhandlungen .in 
bezug auf die Kosten dieser Verträge- auch der voraussicht
lichen Begleltmassnahrnen - einen Bericht vorlegt. 
· Abschliessend darf Ich sagen: Am Ende der Ratsberatung 
muss fiir das Parlament eine Gesa.mtl;leurteilung der Ver
träge und 

1
Rahmenbedingungen möglich sein. Die Mehrheit 
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der SVP-Fraktion wird erst dann ·zu einer Genehmigung der 
bilateralen Verträge Stellung beziehen. 

Schi~ Ulrich r,I, ZH): Das Unbehagen, das die bilateralen 
Verträge auslösen, beruht darauf, dass von uns ein «Glau
bensbekenntnis» verlangt wird . .Der Text der Verträge wurde 
uns derart spät, nämlich erst nach Abschluss der Kommissi
onsberatung, im Wortlaut vorgelegt, dass man den Eindruck 
bekommen muss; der Bundesrat sei gar nicht daran interes
siert, dass die Verträge gelesen werden; man solle vielmehr 
seinen Glauben zu Europa bekunden. Es wurde uns sogar 
eine Zeitlang zugemutet, allfällige Anträge zu stellen, bevor 
die Fraktionsaussprache Ober das Vertragswerk stattgefun
den hatte. 
Wenn Sie das V~rtragswerk betrachten, finden Sie darin Dut
zende und Aberdutzende von EU-Richtlinien und EU-Verord
nungen, die wir vorbehaltlos und vollumfänglich überneh
men. Ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass nicht ein Viertel 
der Mitglieder dieses Rates in der Lage war, wenigstens eine 
dieser Richtlinien aufgrund ihres komplizierten Wortlautes 
wirklich zu studieren. Es ist offenbar nicht erwünscht, dass 
sich der Rat mit den Details auseinandersetzt Eine seriöse 
Auseinandersetzung mit dem sogenannt wichtigsten Ge
schäft, das wir aussenpolitisch zu bewältigen haben, war -
aufgrund der Art und Weise, wie Verwaltung und Bundesrat 
in dieser Sache mit diesem Parlament umgegangen.sind -
nicht möglich. Die Auseinandel'S:8tZung erinnerte mich eher 
an ein Spiel, das wir als Kinder gespielt haben: Blindekuh! So 
· g&hen wir auf diese Verträge zul 
Warum denn eigentlich diese Opereilung? Warum dieser 
Zeitdruck, der immer wieder ausgeübt worden Ist? Der Bun
desrat hat doch immer und immer wieder erfahren, wie er 
selbst in unangenehme, in schlachte Position~ geriet, weil 
er Zeitlimiten gesetzt hatte, welche die EU einfach zum Ab
warten und zum Druckausüben und dazu einlud, die Schweiz 
in Ihrem selbst verursachten Zeitdruck schmoren zu lassen. 
Warum diese Ungeduld? · · 
Das ist es, was In unserem Land. grosses Unbehagen ausge
löst hat Ein Unbehagen daruber nämlich, ob es wirklich die 
Interessen der Schweiz waren, die in Bnlssel verhandelt wur
den, ob es dem Bundesrat nicht darum ging, Musterknabe zu 
spielen, der Erste zu sein, als Erster mit Lösungen gut dazu
stehen. Die elementaren Interessen des Landes hatten dabei 
hintanzustehen. 

. Nur ein Beispiel aus den Verträgen, das dies. erläutert: Ich 
meine die BSE-Richtlinie. Sie alle wissen, dass wir BSE aus 
einem EU-Land angehängt bekommen haben. Unser Land 
soll nun aber eine Bestimmung unterschreiben, wonach er
stens die EU alleine daruber zu entscheiden hat, ob die 
Schweiz genügend Massnahmen gegen BSE ergreift; eine 
Bestimmung, wonach zweitens die EU alleine zu entschei
den hat, ob allenfalls Sanktionen oder Schritte gegen die 
Schweiz unternommen ·werden sollen, wenn man in der EU 
die Meinung hat, die. Schweiz tue bezuglich BSE-Bekämp
fung nicht genug; eine Bestimmung, wonach drittens die 
Schweiz - das ist meines Erachtens der 11efpunkt - von al
lem Anfang an grundsätzlich und einseitig darauf verzichtet, 
rechtliche Schritte zu untemehmen, selbst wenn solche 
Massnahmen der EU ungerecht und stossend wären. 
Wenn Sie in einem Geschichtsbuch zuruckblättern, finden 
Sie solche Vertragssprache auch. So hatten sich nämlich frü-

-her Kolonien Ihren Herrschaftsländern gegenüber zu äus
sem. Da sind schweizerische Interessen wahrhaft nicht ge
nOgend wahrgenommen worden. 
Es wird gesagt, mit diesen Verträgen öffne sich fiir uns ein 
grosser Markt. Es sei entscheidend, dass wir jetzt in diesen 
Markt eindringen könnten. Ich bin auch dieser Meinung, Kol
lege Miihlemann. Wenn man aber nach den Kosten fragt, die 
dafür zu bezahlen sind, wird•man zur Krämerseele ernannt, 
die Ober Kosten spräche, wenn es um Grosses gehe. Wenn -
wir aber unserer Wirtschaft zu viele Kosten aufladen, wenn 
wir sie - die grossen, die mittleren und die kleinen Betriebe -
zu stark belasten, dann sind sie nicht fähig, sich auf dem 
grossen freien Markt zu behaupten. Das ist die Gesetzmäs-

. sigkeit, der die Wirtschaft unterliegt. 
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Wir kümmern' uns Im Transltve~ehr zwar um Kosten für , On a ~aucoup parle de la levee des obstacles techniques au 
LArmschutzmassnahmen · entlang, von Eisenbahntrassees. commerce, de l'ouverture des transports aeriens si lmpor
Dass. eine gewaltige Lawine von Lastwagen kommt, dass w.ir tants pour nous et egalement des perspectives pour les pro
an den Strassen teure Lärmschutzmassnahmen treffen müs- duits agricoles. Comme on ra deja dit, pour l'agriculture 
sen, darüber steht noch überhaupt nichts in diesen Verträ:.. su1SSe l'ouverture du Marche corm:nun est une chose absolu-
gen. Aber diese Kosten hat unsere Wirtschaft zu tragen. Sie ment imPQrtante. .· 

· sind auch zu tragen, wenn wir Ersatzmassnahmen ergreifen Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas afflnner que 
müssen, damit unsere Landwirte auf wesentlich tieferem l'agriculture ne pourra pas &tretoujours, etdans l'OMCaussi, 
Preisniveau konkurrenzfähig bleiben.· Haben wir konkrete la monnaie d'echange pour que nous puissions obtenir des 
Vorstellungen, was das kastet? Was die Wirtschaft erarbei• avantages dans d'autres domaines. NO$ paysans ne cloivent 

. ten muss, um diesen Zusatzaufwand bewältigen zu.können? pas etre sacrlfies a tol$S lessauces; le groupeliberal en est 
Wir haben Im Sozialbereich - Arbeitslosenversicherung,1 par:faltement conscie~t. . . . . , . 
Krankenversicherung; das wird von der Verwaltung wenig- E;n fait,'sous reserve des precautions, ces accords vont dans 
stens. zugegeben :... bezüglich Kosten ein weit offenes Feld. I& sens d'u,ne liberalisati<m d'ensemble qui est dans la voca-
Es ist nicht abschätzbar, wie stark uns das je belasten wird. tion et dans l'lnteret general de 1a Suisse. Liberalisatlon d'in-
Man hat sich aber· auch nicht besondere Mühe gegeben, . .teret economique general et durable: j'ai lächele mot Cet as
diese Kosten. abzuschätzen; das ist hier auch zu sag,ri. · pect primordral ne doit pas etre perdu un instant de vue dans 

Prislde„tln: Herr Schlüer, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Schliiertllrich ,Y, ZH): Wenn unser Land -wie das zu hören 
war - zur «2,8-Prozent-Grösse» abgewertet wird im Ver
gleich zur l;U, wenn seine politischen und wirtschaftlichen 
Errunmmschatten in·BrOssel nicht als 1o~p~zent-Le1stung 
vertreten werden, dann erhält der Bundesrat das Vertrauen 

• für diese. Vertragsaushandlung nicht Oas ist das Problem, · 
vor dem Sie stehen. . 
Wir werden erst nach Abschluss dieser Debatte werten, ob · 
dieses Interesse des Landes wirklich wahrgenommen wird. 
Dann treffen wir unsere definitive Entscheidung zu den Ver-
trägen. . 

Eggly Jacques-Simon (L, ßE)~ Les llberaux sont pour !'Inte
gration europeerine; cela pour qes raisons politiques, cultu-

.. relles et naturelrement economiques. En 1991 deja; le Part! 
liberal suisSe a afflnne sa position et dlt qu'II etalt pour l'ad- · 
hesion a l'Union europeenne, sans se prononcer sur les de
lals; II a blen s0r soutenu f'Accord sur l'Espace economique 
europeen. Cet.g< qul l'ont combattu e.t en ·ont assure l'echec 
ont bien ete obliges d'admettre que la situation de la Suisse 
vis-a-vis d'une Union europeenne en Integration economique 
constante ne pouvait, pas rester en J'etat II fallalt negocier 
des. accords bilateraux noues en aerbe et ac,ceptes comme 
un tout. C'est fait, voici le resultat. Honneur au Conseil fede-
ral et a ses negociateursl . 

ce debat Par consequent, le groupe liberal s'opposera a tout 
exces de precautions, de restrictlons, de contröles internes 
etatiques qul compenseraient les effets craints des accords, 
jusqu'a entamer les bienfaits attendus. de la liberalisation 
qu'ils indu1sent. · . , . 
C'est pourquol le groupe liberal suivra le Conseil federal dans 
sa p0$1tlon generale sur rarrete portant approbation des sept 
accords. · En effet, si nous· acceptons l'ldee d'un paquet politi
que qul ras$ure, qul tienrie compte du dialogue social en 
Sujsse, auquel nous sotnmes· attaches, qui prenne date con
tre' des abus manifestes, nous nous opposerons a tout Uen ju
ridique qui feralt dependre le sort des accords du sort des 
mesures d'accompagnement, particullerement·sur la liberte 
d~ circulation des personnes. Jouer a ce Jeu du tout ou riel'l, 
au-dela d'une volonte polltique d'apaisement, ce serait, Mes
dames et Messieursde la gauche, de lafolie, et.vous ne pou
vez pas Justlfier ce Jeu electoral et syndical par un rejet gros
sier de votre responsabilite sur ce point, sur nous autres qui 
n'entrerions pas dans ce Jeu. Nous disons oui, encore une 
fois, au paquet polltique du Conseil federal;.mais nous disons 
que ces accords comme tel8 sont indispensables quoi qu'il . 
arrive, et. que vous devez l'admettre, rnoyenna,nt quoi nous 
soutiendrons les mesures d'accompagnement ~s la ver
sion de la majorite de la commlssion. 

. Cela veut dire, que noU$ soutenons les propositions de la ma
jorite de la comrnlssion, et que nous nous opposerons natu
rellementa 1a propositlon de minorite Vollmer. C'est dans le 
m6me esprit que le groupe 6be{al s'opposera au postulat de 
1a minofite de 1a commission, toui,ours eontre .ce lien juridique 
et cette pf8SSion excessive mise. au sujet des mesures d'ac-
compagne,nent · 
Mais c'est aussl dans le m&me esprit que le groupe liberal 
s'opposera aux propositions de minprite Schlüer, qui veulent 
de. maniere abso.lument obsessiotmelle s'opposer a 1a libera-

Bien s0r, il faut situer cela dans. le. mouvement hlstorique. 
Cette relation speciale negociee entre 1.'Union 131.1ropeenrie et 
la Suisse n'est pas une situation falte pour durer des decen
nies. Le Conseil ffkleral a ralson de maintenir le but strategi-. 
que de l'adhesion. II n'est que. realite de dire fra!lchement 
que le debat raste ouvert! Mals cette honnAtete arnene a dire 
que les accords sectoriels sont le .minimum. Indispensable 
qul devrait.nous rassembler, en n'alourdlssant pas ledebat 
avec les arriere-pensees qul nous dlvisent encore. Ces sept . 
accords noues en gerbe, II nous les falJtl II, nous les faut 

·parce quela Suisse a besoln de participer aux ciuatre lfber
tes: des pel"$0nnes, des marchandises, des services•et des 
capitaux. II nous les taut, parce que 60 pour cent de nos ex~ 
portations et 80 pour cent de· nos importations viennenfde 
l'Unlon europeenne. II. nous les taut, afln d'eviter les obsta
cles au renfotcement de la place economlque sulsse, soit l;le 
l'emploi, de la formation, des.possibilites ojfertes aux Suis- · 
ses et aux Suissesses sur le marche europeen Integre. Nous 
sommes . largement demandeu~. ··et nous sortmes large-

. lisation en ce qui conceme les personnes. ~ diverses pro
positions Sc:hlQer visent flnalement, sous divers angles, a 
empecher cela, ä: la remettre en questlon par le referendum 
obligatoire et, comble de l'absurdite, a exclure de la llbre cir
culation les nouveaux pays qui entreront dana l'Unlon euro-

. peenne ces annees procnalnes, sauf nouvelle negociatlon. 

ment benMiciaires. • . 

En un mot comme en cent, nous nous opposerons A cette 
obstruction deguisee comme nous nous opposerons a la 
pression et au chantage de .l'autre töte. 
,Nous considerans que nous devons nous concentrer sur ces 
accords. A~t que l'on se lance presque a se perdre dans le 
debat Interieur si.ir les mesures d'accompagnement, le . 
groupe hberal.affirme ici, haut et fort, qu'il veut l'approbation 

, de ces sept · accords, lies entre. eux, dont II comprend pleine
rhent et en.toute responsabillte l'importance·enorme pour no
tre pays .. 

On a beaucoup parie des transports terresires ou l'ouverture 
obtenue, mais maitrlsee,· est a ravantage de 1a Sµfs8e; Qn a 
parie de l;i libre circulation des personnes avec uneUberali-
sation aux consequences cei:tes a maitriser, rnais qui est lar- Moser Rene (F, AG}: Die Freiheits-Partei hat sich seit länge-

. gement · a l'avantage des Sulsses et des Suissesses sur le rer Zelt eingehend · ntit diesen bilateralen Ab~n be-
marche europeen, des filiales suisses qui ont besoin d!utiliser ·, · schäftigt Die sieben Dossiers haben von uns völlig ungleiche 
des Suisses. qul . pour · le. mom1;mt sont bloques, des. tra- Beurteilungen bekommen. Wir können grundsätzlich mit den · 
v.ailleurs etrangers qualifles dont les entreprises suisses sont Dossiers F9rschung, Luftverkehr, Landwirtschaft, öffentli-
privees et, encore une.fols, a tous egards des jeunes Suisses ches. Beschaffungswesen und technisch& Handelshemm
et jeunes Suissesses .de ce pays. · nisse leben. Wir tun uns aber.sehr ~hwer mit den Dossiers 

Bulletl11·offlc1el de·r~ ~le 

. ' 
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Landverkehr und Personenverkehr. Nun sind leider diese 
Dossiers miteinander verknüpft, so dass wir uns nicht einzeln 
mit diesen befassen können, sondern nur Ober das Gesamt
paket abstimmen können. Wohl wissend, dass wir in der 
«Mäusefalle» keinen Gratiskäse bekommen, hat sich die 
Freiheits-Partei zu einem Ja zu den bilateralen Abkommen 
durchgerungen. 

· Warum ja zu den bilateralen Abk()mmen und nein zum EWR? 
Ein ganz gewichtiger Punkt Ist, dass die künftigen Rechtsan
passungen nicht alleine in den Händen der EU liegen. Das 
war ganz anders beim EWR-Vertrag. 
Ein weiterer Punkt, der etwas hinterlistig tönen mag, ist die 
Erprobung dieses bilateralen Abkommens während sieben 

. Jahren, denn dann wäre ein Abbruch der Übung Ober das Ab-
kommen des freien Personenverkehrs möglich. 
An die Zahlen, welche für die Wirtschaftsentwicklung voraus
gesagt werden, können wir nicht ganz glauben. Wir haben 
verschiedene Detailposten wunderbar ~nläutert bekommen, 
aber nirgends ist eine detaillierte Erläuterung über das 
Wachstum von zwei Prozent für das Bruttoinlandprodukl Ich 
hoffe, dass die Verwaltung und die Hellseher sich hier nicht 
gewaltig .täuschen. Wir werden die Politiker dannzumal an 
diese Zahl - zwei Prozent Wachstum - erinnern. 
Wir sind von allen Seiten mit Argumenten für das Ja zu den 
,bilateralen Abkommen eingedeckt, ja vielleicht sogar Qber
sohwemrnt worden. Leider haben wir von diesen Kreisen we
nig bis gar nichts davon gehört, dass sie bei einer Annahme 
der Verträge vorläufig auf einen EU-Beitritt verzichten wollen. 
Das Gegenteil ist der Fall. 
Sie haben es jetzt von einigen Vorrednern gehört Wirfordem 
unsererseits ein Moratorium für die EU-Beitrittsverhandlun
gen. ,Eigentlich müssten ·auch unsere «EU-Turbos» aufge
horctit haben, als bedeutende Wirtschaftsverbände haben 
verlauten lassen, derzeit keinen Handl!Plgsbedarf für einen 
EU-Beitritt zu sehen. Aber eben - es ist immer dasselbe -, 
diese « Turbos» sind jetzt schwerhörig. 
Jetzt aber zu einem gewichtigen Teil unserer Haltung zu den 
Abkommen: Ein Vertrag, der einseitig flankierende Massnah
men notwendig macht, ist grundsätzlich ein schlechter oder 
gar ein miserabler Vertrag. Wenn ich es richtig gehört habe, 
stellen die Granen fest, dass es •ein miserabler Vertrag ist. 
Wie sonst wäre es zu erklären, dass sie solch massive Dro
hungen und massive flankierende Massnahmen fordern? Es 
wäre etwa das gleiche, wenn ich nac;:h dem Abschluss eines 
Ehevertrages mit. der Bank und vielleicht auch noch mit der 
Schwiegennutter separate Abkommen treffen wOn:le, die den 
Inhalt des Vertrages nichtig machten. -
Wir wissen es natürlich: Nachdem die bilateralen Abkommen 
feststanden, haben die Linken und Granen sofort beim Bun
desrat interveniert-das mag ihr Recht sein. Die Linken und" 
auch die. Granen wollen ·möglichst schnell in die EU, mOch
ten bestausgebaute Sozialleistungen, den klaren, reinen So
zialstaat schlechthin, mit grOsstem Minderheitenschutz und, 
am wichtigsten, ein Lohnkartell. Was sie aber keinesfalls
keinesfallsl - wollen, ist Wettbewerb bis in den Arbeitsmarkt 
hinein. Das wollen sie nict,t Sie sind nicht bereit, im allge- · 
meinen Markt den 'freien Wettbewerb auch auf den Arbeits
markt auszudehnen. Sie möchten, um wieder zum Anfang 
meines Votums zurückzukehren, Käse ausserhalb der 
ccMäusefalle». 
Ein kleines Kabinettstack haben die Granen und der ccVer
kehrsverhinderungs-Club», der VCS, bei den flankierenden 
Massnahmen bezüglich Landverkehr über lnte,ventionen 
beim Bundesrat fertiggebracht 
Der entsprechende Gesetzentwurf für flankierende Mess
nahmen ist katastrophal. Ich zweifle an der Ehrlichkeit unse
rer Regierung, die·behauptet, man werde mit der Eröffnung 
des L.Otschberg- und des Gotthardtunnels die Zahl der alpen
querenden Lastwagen von 1,3 Millionen (1998) auf 650 000 
hinunterbringen. Um dies zu erreichen, wollen SJe jährlich 
Hunderte von Mißionen Franken Steuergelder in flankierende 
Massnahmen, in Subventionen für ausländische Cami
onneure, einbringen! Und das, obwohl ab dem Jahre 2005 
ausländische «40-Tönner» sozusagen für ein Trinkgeld un
eingeschränkt durch die Schweiz donnern können! 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Wenr:i im Jahre 2005 Gotthard und Lötsehberg vom Verkehr 
blockiert sind, dann ist es natürlich zu spät Wir dürfen aber 
hier in diesem Saal nicht mehr über eine zweite Gotthard
Tunnelröhre sprechen. Das ist ja gegen jede Vemunft. Sie 
werden noch daran denken, was es für Folgen hat, was das 
· Parlament hier beschliesst! 
Diese flankierenden Massnahmen haben noch einen weite
ren Haken, nämlich jenen, dass die Schweiz beim Kontingent 
für Leer- und Leichtfahrten im Vergleich zur EU nur gerade 
zehn Prozent erhält. Das ist eine krasse Diskriminierung der 
schweizerischen Transporteure! Wenn Sie ein Gewerbe 
wirklich kaputtmachen wollen, dann mÜSSen Sie das. be
schliessen und tun. Sie werden eines Tages vielleicht mit der 
Verteilung der Güter in unserem lande Probleme haben, 
aber das spielt ja keine Rolle; Sie haben ja Zeit zu warten. 
Die Freiheits-Partei bekämpft aus diesen Gründen alle Ge
setze, mit denen in diesem Haus flankierende Massnahmen 
zu den Dossiers Personen- und Landverkehr beschlossen 
werden sollen .• Wir betrachten, wie erwähnt, die Verträge als 
nicht optimal. 
Wenn Sie Wettbewerb wollen - und davon reden Sie, seit ich 
in diesem Rat bin, immer und immer wieder-, dann ermögli
chen Sie den Wettbewerb jetzt, aber bitte schliessen Sie den 
Arbeitsmarkt und das Transportgewerbe nicht einfach davon 
aus! Ein AbschottUhgsgesetz - «Heimatschutz» - kommt für 
uns nicht in Frage. Wir werden das mit aller Kraft bekämpfen, 
soßte es dieses Parlament beschliessen. 
Stimmen Sie den bilateralen Verträgen zu, aber lehnen Sie 
sämtliche für uns Schweizer diskriminierenden Gesetze im 
Bereich der Löhne und des Landverkehrs deutlich ab. Wenn 
Sie das nicht tun, wird es eines Tages vielleicht, wie zu alten 
Zelten, Leute geben, die mit einer Hellebarde nach Bam 
kommen werden. · 

Wiederkehr Roland (U, ZH): Die LdU/EVP-Fraktion stimmt 
für Eintreten, und wir werden auch den Verträgen zustim
men, weil wir davon ausgehen, dass die flankierenden Mass
nahmen befriedigend .ausfallen. 
Die Verträge bieten det Schweiz mehr Vorteile als Nachteile, 
und das ist doch das entscheidende Kriterium für die Beurtei
lung von Verträgen. Wer meint, man könne nur Verträgen zu
stimmen, die keine Nachteile oder nur Vorteile bringen, der 
hat die Welt nicht begriffen, Herr Moser. Ich hätte von meiner 
Bank auch gerne einen Hypothekarvertrag, bei dem Ich keine 
Zinsen zahlen müsste. Aber ich muss Zinsen zahlen. Wer nur 
Verträge abschliessen will, die keine Verpflichtungenmit sich 
bringen, der wird nie einen Vertrag abschliessen, und wer nur 
die Rosinen aus einem Kuchen klaubt,. der bekommt nur ein:-
mal einen Kuchen vorgesetzt. · 
Es ist aber selbstverständlich, dass man versucht, die Nach
teile möglichst klein zu halten, und dazu sind die flankieren
d.an .Massnahmen da. Mit guten, effizienten flankierenden 
Massnahmen erhöhen wir auch die Chancen, dass die Ver
träge ratifiziert werden können. Das gilt insbesondere für die 
Massnahmen beim Verkehr. Wir treten bei den Verkehrsvor
lagen deshalb im wesentlichen für die Anträge der Kommis,
sionsmehrhelt ein. 
Das Volk hat in einer Abstimmung gesagt, was es will: näm
lich den Schweiverkehr durch l,lnsere Alpen von der Strasse 
auf di19 Schiene bringen. Die Umweltverbände wollen mit ih
ren Forderungen diesem Abstimmungsergebnis Nachach
tung ,versGhaffen. Wenn nun eine Minderheit im Nationalrat 
und eben leider auch der Ständerat die Umlagerung verzö
gern und hinausschieben wollen, dann missachten sie klar 
das Ergebnis.Jener Volksabstimmung. Den .Umweltverbän
den bleibt damit gar nichts anderes mehr übrig, als das Refe
rendum durchzuziehen. Der Scherbenhaufen, der dann ent
steht, ist auf jeden Fall nicht den Umweltorganisationen an
zulasten. 
Nun hat aber die Mehrheit der Kommission unseres Rates er
kannt, dass dem Volksentscheid gefolgt werden muss, und 
die• Umweltverbände als Wächter dieses Volksentscheides 
haben klar gesagt, dass sie mit dem Antrag der Mehrheit der 
Kommission des Nationalrates einverstanden sind. Wir bitten 
Sie, dieser. Mehrheit zu folgen. 
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Wer im· übrigen behauptet. die EU habe fQr den Schweizer · Wir schlagen · Qbertlies eine· zusätzliche flankierende Ma.ss
Volksentscheid Ober die Alpen~1nitiative kein Verständnis, nahme vor, nämlich das Auslaufenlassen des Salsonnlersta
der hat die neueste Ausgabe des «Spiegels» nicht gelesen. , tutes. Es sch.adet den. lnte~ aller Arbeitnehmer, wenn 
Die Deutsc::hen wertlen gescheiter. eine Klasse wn diskriminierten Arbeitnehmern geschaffen 
Aus unserer Sicht sind die flankierenden Massnal'lmen bei wirtl; das drückt auf das Lohnniveau. 
der Beurteilung des Gesamtpaketes ein wichtige$ Element. Wir verstehen auch· nicht, dass die FDP - so quasi als Zuge
WJr müssen· dem Volk aber die Möglichkeit geben, die Ver- stäridnis an die .SVP .... n\ln harte Töne anschlägt und die ffan-

. träge gegebenenfalls auch ohne flankierende Massnahmen kierenden Massnahmen aushöhlen will. Gerne hoffe.n wir, 
gutzuheissen. Ich glaube zwar nicht, dass 'unser Volk das .tun dass dieses Geplänkel nur dazu dient, dem Referendums-
würtle, aber es m1,1ss wenigstens die Freiheit dazu haben. druck von Unks etwas entgegenzusetzen, ·· . 
Deshalb lehnt unsere Fraktion den Antr:ag der Minderheit Wit setzen uns also fQr sinnvolle flankierende Massnahmen 
Vollmer ab. Dagegen unterstützen wir das Postulat der Kom- ein. Dann ist .es Sache aller Beteiligten, ihre Verantwort\lng 
mission für Verkehr und Fernmeldewesen und der Minderheit wahrzunehmen. Wir hoffen, ·dass sle dies tun. Wenn nicht, 
der Aussenpolitischen Kommission (Baumann RuedO. Die muss die Auseinandersetzung vor dem Volk geführt wertlen. 
Postulate verlangen, dass das Volk lm Falle eines Referen- Jeder und jede muss dann ihre und seine Position vertreten. 
dums erst dann Ober die Vertrage abstimmen soll, wenn es · Sie müssen aber die Folgen tragen für das Land, aber auch 
zuvor Ober die flankierenden Massnahmen abgestimmt hat. mr Ihre Organisation und für sich selber. Wer mit dem Feuer 
Alles in allem: Wir müssen es. fertigbringen, uns .zu einigen. spielt, verbrennt sich .oft die Hände. 
Der Abscl,;lluss der bilateralen Verträge ist eine Notwendig-, Zentral ist fQr uns, dass ob all dieser Diskussionen um die 
kelt, wir haben keine andere Wahl. Sie stellen gegenüber flankierenden Massnahmen nie vergessen wird, d~ ·wir 
dem jetzigen Zustand der zunehmenden. l13:0lation einen Fort- diese Vertrage wollen und brauchen.Hier erwarten Bürgerin
.schritt dar. Ob dann eine weitere Annäherung an die EU er- r\en und Bürger, wie auch die EU, ein klares $ignal von un-
folgen SQII, bleibt offen. Bne solche Annäherung oder ein serem Parla,:nent. Ich rufe Sie auf: Setzen Sie dieses Signal 
· Beitritt sind möglich, •r, nicht zwingend. Die Verträge sind und treten Sie auf diese Vorlage ein! 
ein Kompromiss, der bei . Beitrittsbefürwortern und fQr .. Bei-
trittsgegnem, unserem Volkscharakter gemäss, mittlere Un- · Hafner Ursula (S, SH): Die SP ist fQr ihre europafreundliche 
zufriedenheit produziert, aber der dann 'd()ch annehmbar ist. Haltl,lng bekannt Viele Probleme lassen sich nicht mehr auf 
Wie es weitergehen soll, können wir nach der Ratifizierung in nationaler Ebene lösen. Wir streben deshalb den Beitritt zur 
Ruhe diskutieren. . . · Europäischen Union an. · · · . , ' · · 
Diese Verträge tragen zu einer weltoffenen Schweiz bei, Wir haben uns vor sieben Jahren für ein Ja zum EWR einge
doch Europa ist.noch nicht die ganze Welt!. FQr eine wirldich $81:Zt, obwohl sich ein Teil unserer Basis gar nicht dafQr er-: 
weltoffene Schweiz braucht es mehr als diese Verträge. Die wärmen konnte. Die einen konnten sich nicht fQr eine lntegra
LdU/EVP-Fraktion hofft, dass die jetzige Diskussion anregt, , tion begeistern, die sich weitgehend auf die Wirtschaft be
auch die Bezrehungen zu Ländern ausserhalb der EU, zum · schränkte, die anderen fürchteten den Zustrom billiger Ar-
Rest der Welt, anzugehen. · · beitskräfte, die ihre Löhne hlnuntertlrucken wOrtlen. · 

.Eine Lawine von «40-Tönnerri» drohte bei einem Ja zum 
Ammann Schach Regina (U, AG): Die LdU/EVP..f~ktion . EWR noch nicht. Davor bewahrte uns das Transitabkommen. 
stimmt vemDnftlgen flankierenden Massnahmen zum freien Vorschlage der SP-Fraktion rur·ffanklerende Massnahmen 
Personenverkehr 2:u. Wir gehen davon aus, dass die Verträge zum freien Personenverkehr wurtlen damai. abgelehnt· Das 
geringe Ratlflzlerungschimcen haben, wenn Sch'welzerinnen Resultat ist bekannt Es gab ein Nein zum EWR, trotz Japa
urid Schweizer einen massiven Lohnabbau befQrchten. Wir roleri der SP und des Schweizerischen Gewerkschaftsbun-
halten solche Befürchtungen zwar für übertrieben, vor allem des, . . · 
wenn wir auf die Kaufkraft der Lc5hne -sie ist entscheidend - .In langwierigen, mühevollen Verhandlungen hat der aundes-
abstellen. Entscheidend sind nicht die Nominallöhne, sondem rat daiiuf die bilateralen Verträge· ausgehandelt Er hat im 
entscheidend istdie~blnitrteEntwJcklungvon Löhnen und Rah~n dessen, was eben möglich war, eih r:espektabfes . 
,Preisen. Mit der Liberallsi~rung, die wir mit diesen Verträgen Resultat erzielt. Wenn wir unseren innehpolitischen Spiel-
erreichen, dQrftenauch die Preiseeinesinkende Tendenz auf- raum nutzen, um negativen Auswlrkungerl dei' Abkommen · 
weisen. Was den Prelsvorteii anbelangt, haben aber im Mo- entgegenzuwirken, bringen uns die Verträge in unserer Zu-
mentdie Grenzgänger eindeutig die Nase vom. Qassind auch sammenarbeit mit Europa einen guten Schritt weiter. 
die Befürchtungen, die wir ernst nehmen. · Die. SP-Fraktion wirtl selbstverständlich auf die Vorlage ein-
Dass solche Lohnabbai.längate voo den Gegnem der'Ver- , treten. 
träge im politisch l'li'Chten Spektrum · geschürt werden, ist Es ist der SP sehr daran gelegen, dass diese Verträge für 
zwar nicht legitim, aber In diesem Land leider normal Bn ge- eine Mehrh~lt der Bevölkerung al<Zeptabel werden. Sie wer-
fäf)rliches.\lnd nicht unbedingt kluges Spiel wirtl aber von der den es nur, wenn wir .griffige Begleitmassnahmen beschlles~ 
linken Seite . betrieben. Die Gewerkschaften hoffan, das sen. Die flankierenden Massnahmen zum freien Personen
Schwinden ihrer Macht aufhalten iu können, indem siei die verkehr, die uns der Bundesliit vorlegt, sind das Minimum. 
Vertrage .als Gelse! nehmen, die sie" nur Oberleben lassen, , · Wer diese Massnahmen abschwächt, schickt die bilateralen 
wenn ihre Maximalfortlerungen erfOllt werden. Die Gewerk-' Vertrage badhab • .Das hatten alle gewusst, die nicht in erster 
schatten wären aber besser beraten, wenn sie ihre eigene Linie in hohen Wirtschaftsetagen verkehren, schon bevor die 
Aufgabe wahrnehmen würden, nämlich die Vertretung der Sonntagszeitungen ihre Umfrageresultate veröffentlichten. 
Arbeitnehmerschaft aufzubauen, die in Kollektivverhandlun- , Die gestern veröffentlichten Umfragen bestätigen nur, was 
gen Forderungen durchsetzen kann. Die Gewerkschaften uns viele Mensohen, was uns die verschiEKlensten Arbeitneh
machen aber das. politische Nebengeschäft zurri Hauptge- .merlnnen und Arbeitnehmer schon zu verstehen. gegeben 
schäft. Das wära an sich ihre Sache; Selbstmortl ist straffrei. haben: t;)le bilateralen Verträge sind nur mit effizienten Mass
Problematisch wirtl dieses Verhalten nur dann, wenn das po- nahmen gegen, Lohnabbau · und gegen die Lastwagen-
litische Klima belastet wirtl und Verträge gefährdet werden, schwemme akzeptabel, . 
die im Gesamtinteresse des Landes liegen~ . Der Ständerat ist gut beraten, wenn er bei den flankierenden 
FOr die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ich · hier Massnahmen zum freien Personenverkehr nicht der knappen 
eben~11s· vertrete, ist es vorab einmal wichtig, in einem Land Mehrheit seiner Aussenpolitischen Kommission folgt. son
mlt gesunder Wu1schaft "leben und arbeiten zu können; die dem zumindest die Vorschläge des Bundesrates unterstützt. 
Macht Ihrer Gewerkschaften spielt erst in· zweiter Linie, eine · Die L<>hnabhängig1m müssen auch dann noch vor Lohndum
Rolle •. Nur fQr die Gewerkschaftsfunktionäre Ist es umge- plnp geschützt bleiben, wenn das Ausländerrecht aufgrund 
kehrt Wir sind .aber durchaus bereit, berechtigten oder auch der blla~ralen Verträge geändert wertlen muss. Die Miss-
nur verständlichen Ängsten zu begegnen und wertlen das bei brauchsbekämpfung d.arf nicht durch zu enge Klauseln ver-
der Detailberatung :z;eigen. unmöglicht werden, 
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Der Bundesrat hat seil)e Vorschläge nach langen Gesprä
chen mit den Sozialpartnern, mit den Gewerkschaften und 
den Arbeitgeberorganisationen, formuliert. Die Anträge der 
Ständeratskommission ha~n nun aber dazu~ geführt, dass 
der Vorstand des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 
sein Sekretariat damit beauftragt hat, die Vorarbeiten fOrelne 
allfällige Referendumskampagne gegen die bßateralen Ver
träge einzuleiten. Die Erfahrung mit dem Referendum gegen 
das Arbeitsgesetz hat dem Ständerat hoffentlich . gezeigt, 
dass es nichts bringt, die Arbeitnehmerseite derart vor den 
Kopf zu stossen. 
Es geht hier nicht darum, irgendein Spiel zu spielen, Frau 
Ammann Schoch.. Die Angestelltenverbände, die Sie zu ver
treten vorgeben, sind da mit dem Gewerkschaftsbund voll
kommen einig: Die Ängste der Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer sind heute eben noch grösser, als sie es vor sie
ben Jahren schon waren. 
Wir haben mehr Erwerbslose als damals, und viele Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer haben heute schon real klei
nere Löhne, Es darf nicht geschehen, dass sie bei unserer 
Annäherung an Europa noch einmal zuVerlierem werden. 

· Die SP-Fraktion kann die bilateralen Verträge nur unterstüt
zen, wenn Nationalrat und Ständerat zumindest die Vor
schläge des Bundesrates Mr flankierendeMassnahmen zum 
freien Personenverkehr verabschieden. 
Zur Angst vor den Auswirkungen des freien Personenver
kehrs kommt diesmal noch die Angst vor,den Auswirkungen 
des Landverkehrsabkommens. Die Menschen an den Tran
sitachsen haben Angst, von einer Lawine von «40-Tönnem»· 
überrollt zu werden. Diese Angstkönnen wir ihnen nicht mit 
leeren Worten, sondern ebenfalls nur mit griffigen Massnah
men nehmen. 
Die Umweltorganisationen formulieren diese Angst am deut
lichsten, und sie wachen mit Argusaugen darüber, ob die 
flankierenden Massnahmen auch etwas taugen. Die SP hat 
deshalb früh Kontakt zu den wichtigsten Umweltorganisatio
nen aufgenommen, um im gemeinsamen Gespräch heraus
zufinden, wo die «Schmerzgrenze» liegt, bei der ein Referen
dum unausweichlich wird. 
Die SP hat auch die Arbeitsgruppe der Bundesratsparteien 
initiiert und mit Andreas Herczog deren Präsidenten gestellt 
Diese Arbeitsgruppe hat in einem langen Diskussionspro
zess ein Paket von Begleitmassnahmen entwickelt, welches 
die wichtigen Umweltorganisationen - allen voran die feder
führenden Vertreter der Alpen-Initiative - als Minimum ak
zeptieren können. Die Arbeitsgruppe hat das Paket einstim
mig verabschiedet. Von Herrn Giezendanner über die Herren 
Bircher und Bezzola bis zu Herrn Hämmerte waren alle damit 
einvel'Standen. Die nationalrätliche KVF hat den Kompromiss. 
der Arbeitsgruppe in allen wesentlichen Punkten übernom
men, und die Umweltorganisationen haben an Ihrer Presse
konferenz vom 13. August öffentlich erklärt, dass sie unter 
diesen· Voraussetzungen auf ein Referendum verzichten. 
Dies alles konnte die ständerätliche KVF nicht davon abhal
ten, in wesentlichen Bereichen von diesem breit abgestutz
ten Kompromiss abzuweichen und damit den Konsens aufs 
Spiel zu setzen. 
Im Namen der BP-Fraktion bitte ich Sie, auf der ganzen Linie 
den Anträgen der Mehrheit der nationalrätlichen KVF zu fol
gen. Jeder Abstrich an diesen Anträgen :treibt die Umweltor
ganisationen dazu, das Referendum zu ergreifen. Ein vom 
cleveren und in Kampagnen erfahrenen Verein der Alpen-In
itiative geführter Abstimmungskampf würde, wenn man noch . 
das Potential der chronisQhen Neinsager mit einbezieht, mit 
Sioherheit zum Scheitern des ganzEMl Paketes führen. Auch 
die SP-Fraktion kann dem Landverkehrsabkommen nur zu- . 
stimmen, wenn die von der Arbeitsgruppe der Bundesrats
parteien und der nationalrätlichen KVF entwickelten Amfäge 
in beiden Räten eine Mehfheit finden. 
In diesem Sinne treten wir auf die ~tung der bilateralen 
Verträge ein. 

Maltre Jean..Philippe (C, GE): Les bilaterales, c'est assure
ment l'histoire d'un retour a la case depart. La vie politique 
suisse est decidement un etemel recommencement, y com-
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pris dans les attitudes de certains groupes politiques. En ef
fet, avant le vote sur rE$pace .economique europeen, cer
tains, s'opposant a ce traite, disaient que la solution residait 
dans les bilaterales et. mieux encore, ils ajoutaient que ce se
rait facile. Eh bien, on l'a vu, les negociations ont ete difficiles, 
penibles, parfois meme, a cerlains egards, un peu humilian
tes pour notre pays. Et il faut saluer 1a tenacite de nos negD'
ciateurs. Ceux qui, a repoque, mettaient en cause l'Espace 
economique europeen, '19Clamaient UI') traite bilateral, sont 
aujourd'hui les memes qui disent non ou qui disent oul, mais 
avec des conditions .PQlitiques, yoire juridiques, inac:cepta- , 
bles, ce qui est une fa90n masquee de dire non. · 
On a aujourd'hui enfin un traite, et II est complete sur le plan 
Interieur suisse par des mesures d'accompagnement. ll n'y a 
aucun doute: ce traite est positlf pour Ja Suisse, pour son eco
nomie, pour Ja recherche, pour Ja formation des Jeunes no
tamment. Et ceux qui font 1a fine bouche Je savent en I'~. 
aujourd'hui; nous n'avons aucune solution de rechange. 
II y a le traite et il y a les mesures d'accompagnement Le 
danger, c'est que ces mesures d'accompagnement devien
nent en elles-memes r.enjeu essentiel. On l'a bien vu en en
tendant, il y a encore un Instant. Mme Hafner. 
Lorsqu'on entend certains, on a effectivement l'impression 
que l'accord bilateral SuisselUE ne serait pas, dans le fond, 
l'objectif a atteindre. II serait presque une sorte de pretexte 
un peu anecdotique pour regler sur le plan Interieur ce qulfalt 
le contenu meme de ces mesures d'accompagnement On 
ne va pas dire que ces mesures d'accornpagnement ne sont 
pas necessaires. Bien. evidemment alles le sont, parce qu'il 
taut rassurer et II faut prevenir. Mais alles ne doivent pas con-
duire a se tromper de debat. · 
Et JI ne faudrait pas non plus se tromper de debat sur un autre 
point, c'est•a-dire parler, a la place des accords bilateraux, de 
ce qul pourrait venir apres, respectivement de radhesion ou 
du refus de l'adhesion a l'Union europeenne. 
On voit• bien, a certains egards, que ceux qui sont tiedes, 
voire hostiles a l'egard des bilaterales le sont en fait non pas 
a cause du traite lui-m&me, mais parce qu'ils sont contre l'ad
hesion, ce qui est un tout autre debat, ce qui est une toute 
autre perspective. Les posltions du Parti democrate-chretien 
depuis le Congres de Bäle que nous avons eu sont parfalte
ment connues. 
II n'est . pas question d'escamoter ce debat, .mais nous 
l'aurons, et nous l'aurons en temps voulu puisque nous som
mes saisis d'une initiative populaire et que nous esperons 
bien Atre salsis egalement d'un contreiprojet dont il faudra 
debattre, parce que c'est un enjeu essential.· 
Dans ce sens, notre travail de cette semaine, c'est un test. 
C'est Je test de la capacite des elus, ou du moins d'une ma
jorite d'entre eux, a faire les efforts et les concesslons neces
saires pour retrouver le sens de la convergence vers un but 
commun. C'est un appel a notre sens des respon,abilites. A 
toutes celles et ceux qui ont ete ou qul sont parfois encore 
obnubiles, a propos des mesures d'accompagnement, par 
leurs problemes sectoriels, il est vraiment demande ·non pas 
de faire talre leurs precxx;upations, mais de les mettre en 
perspectlve et de considerer qu'elles sont une Partie d'un 
tout. 
Je crois que c'est de cette manlere qu'on parviendra a ficeler 
un paquet equilibre avec un double aspect: 
1. Le premier aspect, c'est de donner aux mesures d'accom
pagnement leur juste dimens'9n. Etre un appoint, un garde
fou, un ensemble de mesures. qui sont soit des leviers, et 
c'est particulierement vral dans le domalne des transports, 
soit des mesures preventives, et c'est le cas en particulier 
dans · 1e domaine de la libre circulation des personAes. 
Le groupe democrate-chretien, sur le plan des transports, est 
favorable aux solutions qui sont celles de Ja majorite de votre 
commission. Parfois, 98 et la, cerlains ajustements pourront 
encore lntervenir. En ce qui conceme la llbre circulation des 
personnes, on constate que le Conseil des Etats, Conseil 
prioritaire, est arrive a des positions plus res1rictives.qui di~ 
vergent de ce qui etalt prevu par le Conseil federal. On voit 
bien, a Ja suite des travaux de la Commission speciale pour 
la libre circulation des personnes du Conseil national, qu'il y 
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a encore du paln ~r Ja planche. Nous devrons arriver a.trou- , 
Ner las convergences necessaires au cours de cette se-
maine. ·· · 
2. le deuxieme aspect de ce debat, l'aspect essential, con
siste a donner aux accords bilateraux Jeur pleine me.sure, a 
savoir offrir de nouvelles armes a la Suisse dans la competi
tion economiq'ue ef permettre' a notre pays de regagner une 
certaine conflance. 
De ce.point de vue, le groupe demooratErehretier:i soutier:it re:, 
solument les accords sectoriels et rejettera les differentes 
propositions de mlnortte. ' · 

Sie haben für die Schweiz das Bestmögliche ausgehandelt; 
nun ist das Parlament aufgefordert, innenpolitisch das Best
mögliche auszuhandeln. 

Bührer Gerold (R, SH): Volk und Stände haben uns 1992 auf · 
.den bilateralen Weg verwiesen.· Das heisst Wo auch immer 
wir in bezug auf den weiteren Weg nach Europa stehen, ha-

.. ben wir ~en Auftrag., uns zusammenzuraufen und in bezug 
iWf den bilateralen Weg einen gemeinsamen Nenner zu fin
den. Die Verträge sind aus meiner Sicht wirtschaftlich und · 
politisch per saldo positiv; sie verdienen eine klare Zustim- · 
mung. Ich erhoffe mir, liiass all jene, die zumindest eine wirt-

Zapfl Rosmaoo (Ci ZH}: Die CVP„Fraktion hat den Ab-- schaftllche Annäherung wünschen, und jene, die mehr wol-
.schluss der Verhandlungen ausdrücklich begrüsst und t>e,;. len, jetzt diesen gemeinsamen Nenner finden. · 
wertet das Gesamtergebnis als positiv. Auf dem Weg zu ei- Zum Wirtschaftlichen: Mit den· bilateralen Abkommen ver
nem · EU-Beitritt sind dJese Abkommen eine ganz wichtige schaffen wir _uns ökonomisch beinahe in sämtlichen Be-
HOrde, die es zu meistem gilt. Die flankierenden Massnah• reichen.gleich .lange Spiesse. Wenn wir unsere Hausautga-
men 'sind nötig. ' . · · . · ben machen, eröffnen sie uns sogar noch einen Vorteil, denn 
Eines möchte ich vor allem betonen: Wenn hier nun Einzelln- als Nicht-EU-Mitglied sind wir in zentralen Bereichen der 
teressen in den Vordergrund gestellt werden, kann dies das Steuer-, Sozial- und: Wirtschaftspolitik . handlungsfrei. Wir 
ganze Werk gefährden. Die CVP-Fraktion stellt sich . vehe- können also durch eine Musterknabenpolitik In diesen Berei-
ment gegen eine solche Verhinderungspolitik. Nach dem chen mit den bilateralen Abkommen ökonomisch in eine Po-
Nein· zum EWR-Vertrag wurden die bilateralen sektoriell&fl sltion der .Stärke gelangen. Für die Unternehmungen; für die 
Verhandlungen auf Begehren der Schweiz aufgenommen. Investitionen, haben. wir mit den Abkommen klare Randbe-
Von den sieben beha,idelten Gebieten wurtlen zwei - Land- dingungen, klare Orientierungspunkte. 
wirtschaftsprodukte und Personenverkehr - auf Begehren · Zur politischen Dimension: Wir haben über zehn Jahre hin
der EU In. das Verhandlungspaket aufgenommen, die ande- weg keine Alternative zu.diesen Abkommen. Es ist nicht rea
ren auf Begehren der Schweiz: . listisch, davon auszugehen, dass wir schon In fünf,, sechs 
Für die CVP-Fraktion sind. diese· Abkommen ein wichtiger oder sieben Jahren einen anderen Weg;·aussen- oder Innen
Schritt ln Richtung Integration In curopa. Dieser Sctiritt bringt politisch, finden können. Wenn wir Jetzt d.lese Abkommen in 
vor.allem der Wirtschaft bessere Rahmenbedingungen. Da~ der Hand haben, führt dies auch - so hoffe ich .;.. irinenpoll
neben geht es hier jedoch um die hochpolitische f=rage der · tisch zu einer Beruhigung, zu einer Versachlichung der Euro-
Stellung der Schweiz im Europa des 21. Jahrhunderts. Weil padlskusslon. . · · 
diese sieben Abkommen miteinander verknüpft sind, das Re- Zu den flankierenden Massr,iahmen: Es Ist uns Freisinnigen 
sultat also schlussendlich «alles oder nichts» sein wird, hat , klar, dass dieses Vertragswerk nlcl;lt allein nach ökonomi
die CVP-Fraktlon jedes einzelne Dossier mit g~r Sorgfalt sehen Kriterien ausgerichtet werden kann, dass wir die Sen
geprüft. Bereits· in der Vernehmlassung wurd& festgelegt, · sibilitäten der Bevölkerung nicht ausblenden dürfen. Ich sage 
dass den Verträgen nur mit umfassenden flankierenden es klipp und klar: Wir bieten Hand zu flankierenden Schutz• 
Massnahmen zugestimmt werden kann.. · • massnahmeri in den beiden Bereichen Land- und Personen-
Die beiden problema~en Dossiers Landverkehr und freier verkehr. Wir bieten Hand, weil wir der Auffassung sind, dass 
Personenverkehr sind aus Sicht der CVP-Fraktion mit ganz · diese Abkommen keine Alter,:iative offenlassen und für die 
besonderer Sensibilität zu behandeln. Es wird gu:t zu prOfen Interessen unseres.Landes von zentraler BedelJtung sind. 
sein, wie weit auf extreme Forderungen eingetreten werden Bei aller Priorität, welche diesen Abkommen zukommt, muss 
kann oder darf, denn hier müssen wir das Ganze im Auge be--' es uns aber g•ttet sein, in einzelnen Pu.nkten gegenüber 
halten; dieses darf man nicht gefährden. · · , . der bundesrätlichen Vorlage Bedenken zu äussem und Ver
Vor allem beim Landverkehr wird in der Übergangszeit eine besserungsvorschläge anzubringen; Wir sind der Meinung, 
eigenständige Politik. erschwert. Wenn das·. Parlament nun dass man jetzt nicht von selten der Verbände die Gunst der 
bei den Übergangslösungen· den richtigen Weg findet, so Stunde nutzen darf, um Schutzmasl:lnahmen zu propagieren, 
kann die Skepsis gegenüber diesem Dossier auch. Im Volk die mit dem eigentlichen Schutz nichts zu tun haben, sondern 
verschwinden. Mit einer Verteilung der Kontingente und einer marktwidrlge Auflagen zementieren, die dem· Arbeitspl~ 
grosszügigen Finanzierung der Trassenpreise wird dies Schweiz langfristig schaden und nicht nützen. 
möglich sein. · Werjetzt, wie die Gewerkschaften, die Muskeln spielen lässt, 
Die CVP-Fraktion hat sich ganz klar für Eintreten ausgespro- · wer die Frage dieser Auflagen quasi zu einem. Pingpong 
chen. Sie steht hlervoll zur Mehrheit der Komml$sion. Sie will hochstilisiert, der verkennt, dass wir als Volksvertreter die 
den.Entscheid nicht dem obllgatorlschen Referendum unter-' volkswirtschaftliche OptlmJerung im Auge behalten müssen. 
stellen. Wir sind der Meinung, dass jene, welche nicht hinter Wir müssen die Wirtschafts-, die Vertragsfreiheit, die dezen
diesem Vertragswerkstehen, dies auch öffentlich zeigen sol- . trale Aushandlung der Löhne als Ecksteine verteidigen, die 
len. Die Beschlüsse können nicht freiwlUlg dem obligatori- sich bewährt und uns tiefe Arbeitslosenraten geliefert haben. 
sehen Referendum unterstellt wergen. Damit würden wir die Diese Ecksteine können wir aus liberaler Sicht nicht über Ge
Verfassung verletzen. Die noch geltende Bundesverfassung bühr verschieben: 
gibtderBunctesversamrrilung kein Recht, einen Vertrag dem Lassen Sie mich dazu vier' Punkte klarmachen: 
obßgatorischen Referendum zu unterstellen. Artike.1 85 Ab-- 1. Wir akzeptieren im .Falle von Missbr&.uch im Bereich der 
sätze 3 und 4 beziehen sich auf das fakultative Staatsver- Normalarbeitsverträge und der Gesamtarbeitsverträge wei-

. tragsreterendum. Wo dieses nicht gilt, kann es von der Bun- tergehende Möglich~iten. Wir sind aber klar der Auffassung, 
desversammlung angeordnet werden. Die CVP-Fraktion dass diese Missbrauchssituation in der Fassung, wie wir sie 
schliesst sich der Meinung an, Referenden seien nicht nach haben, mit den Kriterien «deutlich» und «wiederholt» rechts-
Gutdünken, sondern nach klaren Regelungen anzusetzen. klardefiniertwerden muss. 
Sie stellt sich mit einer bedeutenden Mehrheit hinter den Vor-
schlag1des Bundesrates, dass Ober Abkommen 1,1nd flankie-• · Präsidentin: Die fünf Minuten Redezelt sind abgelaufen. 
· rende M~nahmen gleichz1:1itlg abgestimmt werden soll. · · · '· ' 
. Ich komme zum Schluss; Dank diesem Abkommen wird die Bührer Gerold (R, SH): 2. Wir wollen die Mindestlöhne und 
Schweiz an Selbstvertrauen gewinnen und ihre Aussenpolitik nichts weiteres verankert haben. · . . 
mit neuem Elan angehen. Ich danke den zuständigen Bun. 3. Wir wollen die Quoren bei den Gesamtarbeitsverträgen im 
d~räten und ihren Unterhändlern für die sehr gute Arbeit, die Normalfall nicht geändert haben, sondern. nur . Im . Miss-
sie bei diesen schwierigen Verhandlungen geleistet haben. brauchsfall. • , · ) 
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4. Wir wollen verhindern, dass wir die Stärke der Schweiz, 
den dezentralen, auf Sozialpartnerschaft basierenden Weg, 
durch_ eine zu IE:lichte Politisierung der Lohl.lfrage gefährden. 
Wir sind nicht bereit, ökonomische Vorteile zu leicht durch 
eine an Gruppeninteressen orientierte Politisierung wieder
aufzuheben. 

Gadlent Brigitta (V, GR): Vorlage und Botschaft sind das Re
sultat einer beachtlichen Leistung und Verhandlungskompe
tenz aller einbezogenen Instanzen, vorweg von Bundesrat 
und Verhandlungsdelegation. Im Gegensatz zur Vorberei
tung der EWR-Abstimmung von 1992 darf auch die Informa
tionspolitik in diese Anerkennung einbezogen werden. 
Damals versagten Politik und Medien gleichermassen, indem . 
sie das Ausmass des Aufklärungsbedarfes und den dafOr nö
tigen Zeitaufwand offensichtlich verkannt haben. Demgegen• 
Ober wurde diesmal laufend über die Verhandlungsentwick
lung informiert, und auch die Kantone s_ind gebührend in die 
Vorbereitungsarbeiten einbezogen worden. Es veiwundert 
deshalb nicht, wenn heute nahezu alle Adressaten der Ver
nehmlassung die Ratifizierung der sieben sektoriellen Ab· 
kommen befürworten. 
Im Zuge der Verhandlungen ist nun allerdings sichtbar ge
worden, wie beschwerlich der eingeschlagene Weg des bila
teralen Ansatzes in der Praxis ist, dass es insbesondere bei 
den Einzelabkommen keineswegs durchwegs vollwertige Lö
sungen und schon gar nicht Vorteile gegenüber den Mitglied
staaten zu eiwarten gibt. Bei den vorliegen(:len Abkommen 
geht es lediglich um sieben Bereiche, die zudem nur be
grenzt erfasst und geregelt werden, weil wir uns mit Aus
nahme des Luftverkehrsabkommens ja nicht der EU.Jurisdik
tion und -Kontrolle unterwerfen wollen. Auch sind mit dem ge
wählten Vorgehen die Grenzen dessen deutlich geworden, 
was auf bilateralem Weg überhaupt aushandelbar ist. Dieser 
Bereich wird sich nicht beliebig erweitern lassen. · 
Die gemachten Erfahrungen lehren zudem,· dass Parallelis
mus, Acquis communautaire und die dazugehörenden 
. Grundsätze der EU-Rechtsprechung als gesetzt zu betrach
ten, dass dies Verhandlungsprinzipien sind, von denen die 
EU keinesfalls abweichen wird. Die «Guillotine-Klausel» lässt 
im Falle der Kündigung auch nur eines Abkommens das ge
samte Vertragswerk dahinfallen. Ein guter Verlauf setzt da
her beiderseits faire und aufbauende Partnerschaft voraus. 
Als besonders bedeutsam erscheint es, dass es möglich ge
worden ist, die schweizerischen Anliegen mehrfach erfolg
reich einzubringen. Ohne Zweifel ist es auch wichtig, dass es 

-=u:gObe~~ ~nd~tn~:~::J:1nB~!~U:,,:~~.m: 
etwa Im Sektor des Personenverkehrs. 
Die Kostenfolge der Abkommen Ist verständlicherweise nur 
begrenzt eruierbar. Die in der Botschaft aufgeführtEtn Zahlen 
sind deshalb mit etwelcher Reser:ve zu deuten; teilweise 
scheinen mir die Kosten auch unterschätzt, wie etwa bei den 
personellen Auswirkungen einzelner Abkommen. 
Im Sektor KMU beispielsweise Ist es besonders wichtig, dass 
wir landesintem zeitgerecht die Voraussetzungen schaffen, 
damit auch diese Unternehmen die nötigen administrativen 
Erleichterungen und Hilfeleistungen erfahren und diese nicht 
gegen teures Entgelt einkaufen müssen. Ein erheblicher und 
zusätzlicher administrativer Aufwand aber, verbunden mit 
äusserst komplexem Interpretations- und Abgrenzungsbe
darf, scheint nach Studium der Botschaft vorprogrammiert zu 
sein. Es besteht mithin das Risiko, dass die angestrebten 
Marktvorteile durch administrative Belastung vereitelt oder 
mindestens stark reduziert werden; dem gilt es vorzubeugen, 
d. h., · hier sind Bund und Kantone meines Erachtens ganz 
besonders gefordert Vorbereitende und begleitende Pro
gramme zugunsten der KMU können die Antwort sein, um 
diesen die Chance und Möglichkeit einer wertschöpfenden 
Marktteilnahme zu sichern. Es genügt nicht, wenn etwa den 
KMU der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie über das 
Abkommen die Möglichkeit offensteht, internationale Partner 
zur Ergänzung der eigenen Kompetenzen und Ressourcen 
zu finden, wenn der Weg dazu nicht möglichst einfach und , 
kostensparend begehbar ist 
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Materiell ist bei der Bawertung des Verhandlungsergebnis
ses letztfü::h das gesamte Vertragswerk zu würdigen, und 
eine solctle vergleichende Bilanz ist durchaus positiv. Aus 
der Sicht der WBK, die ich z1,.1r Zeit präsidieren darf, trägt das 
in den Sektoren Ausbildu11g und Forschung erzielte Resultat 
zu dieser Wertung eindeutig bei. Dort aber, wo schliesslich 
flankierende Massnahmen nötig sind, wie nicht zuletzt auch 
bei der Landwirtschaft, muss es unser prioritäres Anliegen 
sein, einen bestmöglichen Ausgleich zu gewährleisten. 
Alles in allem liegt uns eine Vorlage vor, welche Anerken
nung und Zustimmung verdient Sie ist aber auch eine Her-

. ausforderung, die mit dem Abkommen gebotenen Möglich
keiten umsichtig und aufbauend zu nutzen. 

Fehr Hans (V, ZH): Die zahlrei,chen Voten, die wir bisher ge
hört haben,.haben zumindest eines gezeigt, nämlich dass es 
bei diesen bilateralen AJ;lkommen und bei den Begleitmass
nahmen um Massnahmen geht, die fOr unser Volk und unser 
Land von sehr grosser Tragweite sind. Deshalb bitte ich Sie, 
dieses wichtige Gesamtpaket dem Volk zur Abstimmung zu 
unterbreiten. 
Ich habe zwar mit Erstaunen gehört, dass die CVP-Fraktion 
sämtliche Minderheitsanträge in diesem Bereich abzulehnen 
gedenkt, aber ich bitte Sie, da noch einmal über die Bücher 
zu gehen. Denn wenn wir uns schon über die grOS$8 Trag
weite dieser Verträge einig sind, warum sollen wir sie nicht 
dem Volk vorlegen? Ich habe bis jetzt kein vernünftiges Argu-
ment dagegen gehört. · 
Es wird 11icht attraktiver, der Sache zuzustimmen, wenn man 
z. B. von, Frau Zapfl hört, dass man nachher unbedingt und 
mögUchst rasch in die EU eintreten will. -Ich habe gemeint, 
Frau Zapf), wir bemühten uns um bilaterale Verträge, weil wir 
uns nicht mit all den schweiwiegenden Folgen in die EU ein-
binden lassen wollten.. · 
Darum bitte ich Sie, diese wesentliche Weichenstellung der 
Volksabstimmung nicht zu verweigern. Sie zeigen damit er
stens, dass Sie den Souverän ernst nehmen, und zweitens, 
dass Sie dem Volk über die Verträge mit ihren Vor- und 
Nachteilen sowie über die flankierenden Massnahmen vor
behaltlos die Wahrheit sagen wollen. 
Es macht mir angst, wenn ich - auch in gewissen .Kommis
sionssitzungen - sehe, wie man mit einem grossen Oppor
tunismus unkritisch an diese bilateralen Verträge herange
hen will. Dies, obwohl man weiss, dass verschiedene Kon
sequenzen schwerwiegend oder sehr unklar sind. .Diesen 
Konsequenzen - Kostenfragen, Verkehrsverlagerung, Last
wagenzahlen - weicht man einfach mehr oder weniger 
aus. · - · 
Deshalb sind aus meiner Sicht dem Volk im Sinne der Min
derheitsanträge unbedingt referendumsfähige Beschlüsse 
zu unterbreiten, einerseits nach sieben Jahren über die Wei
terführung der Freizügigkeit und andererseits im Fall der Ost
erweiterung der Europäischen Union. Denn Sie wissen: Wir 
haben das Freizügigkeitsabkommen mit den 15 einzelnen 
EU-Staaten abgeschlossen. Wer sagt Ihnen, dass dann die 
EU nach der Eiweiterung nicht gesamthaft auftritt? 
Deshalb bitte ich Sie: Schaffen Sie Klarheit und unterstützen 
Sie diese Minderheitsanträge! 
Noch ein k1,1rzes Wort zuin Inhalt der Verträge, die wenig Vor
teile und. vor allem Nachteile aufweisen: Die Gesamtbilanz 
dieser Verträge ist für die Schweiz leider nE:lgativ. Es gibt zen
trale Bereiche, wo das «Prinzip Hoffnung» sehr grossge
schrieben wird: Dass man gemäss Behauptung höchstens 
einen Zuwanderungsdruck im Ausmass von 1 0 000 Perso
nen aus der Europäischen Union zu erwarten habe, das ist. 
«Prlrizlp Hoffnung»; dass sich die Zahl der Transitlastwagen -
mit den ~tragten Massnahmen auf 650 000 reduziere, 
das ist auch «Prinzip Hoffnung»; oder dass die Landwirt
schaft praktisch nur Vorteile habe, das ist sogar mehr als 
«Prinzip Hoffnung», das ist fahrlässig! 
Ich empfehle Ihnen deshalb dringend, di.eses ganze Paket 
dem Volk zur Abstimmung zu unterbreiten und zusätzlich zu 
~erankem, dass dem Referendum unterstellte Beschlüsse 
vorliegen: erstens nach sieben Jahren, und zweitens Im Falle 
einer EU-Osteiweiterung. 
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. Wir werden ganz genau darauf achten, ~ie weit die Begleit
massnahmen gehen. Wir können es nicht dulden, dass von 
selten der SP, aber offenbar auch Immer mehr von CVP• 
Seite aus· die Schweiz mit einem Geflecht von Massnahmen 
überzogen · wird, die den • Wirtschaftsstandort eindeutig 
schwächen werden. 
. · Darum bitte ich Sie, das ganze Paket zumindest dem Volk zu 
unterbreiten, das wäre ein Akt der Derndkratie, der dieses 
Parlamentes würdig wäre. · · 

- . . . 

'3eziola Duri (R, GA): Die EU hat sich in eine andere Aich~ 
tung entwickelt, als viele von uns das erwartet haben: Sie Ist 
zu einer der wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt gewor
den. Der Aussenseiterin Schweiz fällt es je länger, je schwe
rer, sich in diesem Umfeld• zu behaupten. Mit dem Nachvoll
zug von EU-Richtlinien undmit suboptimalen Vereinbai:un
gen versuchen wir seit Jahren, über die Runden zu kommen. 
Von wirtschaftlicher 'Unabhängigkeit Ist keine Rede, auch · 
wenn dies gewisse Kreise munter weitei'behaupten. Die 
Schweiz braucht einen direkten Zugang zum europäischen 
Netzwerk. Mit den bilateralen Abkommen schaffen wir diese 
Basis für ein normaleres Verhältni$ zur EU •. · . · 
In einzelnen Dossiers haben wir uns neben vielen Vorteilen 
bekanntlich einige schwierige Nachteile eingehandelt. Die 
Zugeständnisse müssen innenpolltlsch verträglich sein, 

. sonst gewinnen wir keine Mehrheit tot die Abkommen. Des
halb braucht . es B~leitmassnahmen - auch im Dossier 
Landverkehr, zu dem ich mich jetzt kurz äussereL · 
Bereits ab dem Jahr 2001 steheri der EU nämßch 40-T()nnen
Kontingente zu. Dieser Umstand enthält einigen politischen 
Zündstoff, und zwar aus zwei Gründen: «40-Tönner» aus der 
EU dürfe~ bereits vor Auslaufen des T'13"SitvertraQes auf un~ 
sere Strassen, und sie dürfen dies tun; bevor der maximale 
LSVA-Abgabesatz gilt. Dass die Inländischen Transporteure 
die gleichen Rechte erhalten müssen wie ihre ausländischen 
Konkurrenten, Ist für mich selbstverständlich. . . 
l,Jm solche heiklen Fragen frühzeitig In den Griff zu bekom
men, hat eine Arbeitsgruppe· mit Vertretem aus allen Bun
~partelen Anfang des Jahres damit begonnen, die un
terschiedlichen Interessen zu b0ndeln· und einen mehrheits
fähigen Kompromiss zu suchen. D.les Ist ihr gelungen. Qas 

. gemeinsame Positionspapier diente dem Bundesrat und 
•. den Kommissionen für Verkehr und Femmeldewesen des 

· ' !Ständerates uod des Nationalrates nicht nur als Diskussi
onsgrundlage. Sie alle haben das Konzept der Arbeits~ 
gruppe übernommen. Die Differenzen tum Positionspapier 
sind bekannt. Zwei Fragen _stehen irri Mittelpunkt: Bis wann 
kanfl 'die Zielgrösse von 650 QOO alpenquerenden Fahrten 
realistischerweise erreicht werden, und welche zusätzlichen 
Mittel sollen die Bahnen während der Übergangsphase er-: 
halten? . 1 

Berei:ts 1998 überquerten über 1,2 Millionen Lastwagen die 
Schweizer Alpen. Wenn sämtliche 40-Tc;,nnen-Ausnahmen
kontingente ausgeschöpft würden, müsste im Jahre 2004 mit 
· rund 500 000 zusätzlichen Fahrten im Transitverkehr gerech
net werden. Aufgrund dieser Prognosen fragt.es sich emst
haft, ob das gesteckte Vedagerungsziel vor der Inbetrieb
nahme beider Basistunnels erreicht werden kann. . 
Ein gewlqhtlgerTeil des Schwerverkehrs, auch des·Mehrver- · 
kehrs, soll auf die~ienE;t verlagert werden. Die Bahnen sind 
gefordert. Unbestritten ist, dass ihr Angepot attraktiver, ffexi
bler,. schneller und. damit konkurrenzfähiger v,rerden muss. 
Unbestritten sind aber auch -die . Konkurrenznachteile der 
Bahnen während der Übergangsphase. Es braucht deshalb 
zusätzliche finanzielle Mittel. Diese.Mittel mOssen in ersterLl
nie für die Reduktion der Trassenpri;,ise eingesetzt werden, 
weil davon alle profitieren; weil so alle Ahbleter gleiohe Vor-
aussetzungen erhalten. .. · . 
Referendumsclrohuhgen gehören zum politischen Spektakel, . 
ganz besonders In einem Wahljahr._DerJahrmarkt der Ein
zelinteressen ist momentan in vollem Gange. Ich bitte die am 
Spektakel Beteiligten, den Moment .nicht zuverpassi,n;wenn 
es gilt, die Weichen für die Zukunft unseres Landes richtig zu 
stellen; wenn es gilt, tragfähige, mehtheitsfäh'ige Lösungen · 
zu besphliessen. · · 

Meine Damen und Herren auf der linken und auf der rechten 
Seite:Wenn mari mit dem Feuer spielt, verbrennt man sich 
gelegentlich die Finger. Die Diskussion um die BegleltmaS$
nahmen Ist nötig und wichtig. Viel wichtiger und auch nach~ . 
haltiger ist aber} die Normalisierung unseres Verhältnisses 
zur EU. · 
Ich bitte Sie, auf cie Geschäfte eil)zutreten • 

Schaller Anton (U, ZH): Die. Liste der Unabhängigen (LdU) 
· unterstützt. die bilateralen Verträge unmissverständlic.h und 
klar. La$se11 Sie mich. vor der Mittagspause noch die wichtig
sten Argumente anfOl:iren, die den Beitritt und die Unterschrift 
zu diesen Abkommen zwingend nötig machen. . . 
1. Die Verträge stlrken die Position un9'rer Wirtschaft auf 
dem europäischeA · Markt und darüber hinaus. Sie eröffnen 
der Wirtschaft - und insbesondere der Landwirtschaft- neue 
Perspektiven. · · 
2. Die Verträge ermöglichen unseren jungen Menschen, • 
auch jenseits der Landesgrenzen. Erfahrungen zu sammeln. 
Sn kleines Land braucht offene Grenzen, um den. Men- · 
sehen genügend Raum und vor allem Perspektiven zu eröff-
nen. . .· . . . . 
3. Die Öffnung u11SE1res Marktes ist ein wichtiges Instrument 
gegen kartellistlsche Strukturen, wie. wlr sie kennen. Die 
Schweiz hat viele Besonderheiten und viele Vorteile. Das 
hohe Preisniveau ist eine Besonderheit, aber sieher kein Vor-
teil. ' 
4; Die V ertrage sind geeignet, die zwingend notwendige Mo
clemlsierung unseres Landes zu fördl?m. Diese Modernisie
rung · gibt den . leistungsfähigen _und leistungswillige.n ,Men„ 
sehen, den Menschen, die offen und global denken,. mehr 
Chancen •. Wir stehen für diese Kräfte nachhaltig ein. 
5. Die Ratifizierung dieser Verträge bringt eine Entspannoog 
in unserem Verhältnis zur EU. Eine En1Spannung ist dringend 
notwendig,' nicht zuletzt auch· deshalb, weil wir unsere Ener-

. gie und unser Wissen in unserem Land auch für die Lösung 
anderer Probleme dringend brauchen, international und auch 
ausserhalb der EU. 'leih denke ,an unsere Sicherheitspormk, 
ich denke an die Vorkommnisse um Bellasi in der. letzten Zeit. 
6 •. Die Verträge führen dazu, daS$ i.m Bereich des Verkehrs 
und der Personenfreizügigkeit l,ösungen erprobt .werden 
können. · . 
Das sind heikle Gebiete. Hier kann. nur die Praxis bewirken, 
dass unsere Bevölkerung ihre Ängste verliert. Wir tielfen so
mit, diese Ängste abzubauen. Es Ist unnCrtz, wenn von der 
rechten Seite il'nmer wieder rückwär!sgewandt ivigste ge-
schürt werden. , 
7. Die Verträge geben uns die Möglichkeit, in;Ruhe und Ge
lassenheit über einen EU-Beitritt zu diskutieren. Sie •mögen 
für Beitrittsgegner wie die Wirtschaft und die Banken - wie 
man neu hört- Endstation und für die Beitrittsbefürwotter le
diglich eine Zwischenstation sein, aber wichtig ist die Pause. 
Die Verträge lösen vorerst einmal unsere dringendsten wirt-
schaftlichen Probleme. , , 
8 .. Der E\IVR wurde abgelehnt; wir wissen das und beldagen 
es •. Ein echter EU-Beitritt WOrde im jetzigen Zeitpunkt wohl 
kaum eine Mehrheit finden. Die bilateralen Verträge sind also 
die einzige Lösung, der realistische Weg .. ,Der andere Weg 
wäre ein · Kleinkrieg mit der EU, den wir uns definitiv nicht 
mehr leisten können. · 
9. Es gibt keine besseren bilateraleriVerträge; es sind keine 
besseren herbeizuzaubem. Es war ein Maximum, das er
reicht wurde; mehr lag und liegt nicht drin. 

· 10, Ohne diese bilateralen Verträge sind Fortschritte auf an
deren Gebieten, also z. B. ein Beitritt zum Erstasylabkom
men, nicht denkbar. Dass uns die EU dieses Abkommen 
nicht schon jetzt ~ dem SIibertabiett offeriert, Ist aus Ihrer . 
Position heraus wohl logisch. 
Dl!S sind die zehn wichtigsten Argumente für die Ratifizie
rung •. Es sind gewichtige Grunde, es sind· ausreichende. 
Gründe. Deshalb stimmen wir diesen Verträgen zu. Diese 
Verträge müssen aber sozlalverträglich sein, sie müssen 
ökologisch vertretbarse.in. Deshalb,möchte ich unmissver
ständlich sagen: Di~ Ldl.J/EVP-Fraktion steht hinter diesen 
Verträgen, sie steht hinter den Anträgen_der national rätlichen 
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Kommission, sowohl im sozialen als auch Im ökologischen 
Bereich. 
Stimmen Sie also dieser Ratifizierung zu! 

Columberg Dumeni (C, GA): Seit dem 6. Dezember 1992 
warten wir auf den heutigen Tag, auf den erfolgreichen Ab
schluss der bilateralen Verträge mit der EU; also auf eine ver
nünftige Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen mit un
serem bedeutendsten Wirtschaftspartner. Im Augenblick-es 
wurde bereits ausgefllhrt - sind dies, Abkommen realpoli
tisch die einzige Möglichkeit, um uns stärker in Europa zu in
tegrieren. Nach langen Jahren des Ringens und harter Ver
handlungen ist der Abschluss endlich gelungen. 
Es ist deshalb erstens völßg unverständlich, wie einzelne 
Redner noch behaupten können, es sei ein überstürztes Vor
gehen. Zweitens, Herr Schlüer, ist es sicher nicht Aufgabe ei
nes Parlamentes, jedes technische Detail zu kontrollieren. 
Diese Aufgabe haben unsere Unterhändler erledigt, und dies 
gut Ich möchte ihnen gratulieren und filr den erreichten Er
folg danken. Die vorliegenden Verträge sind, unter Beach
tung aller Schwierigkeiten, gut urid ausgewogen. Sie bringen 
unserem Land beachtliche Vorteile. · 
Nun ist es ein Gebot der Vernunft und des Verantwortungs
bewusstseins unserem Land und unserem Volk gegenüber, 
den Abkommen zuzustimmen und nicht ständig mit Referen
den zu drohen. In den letzten Wochen haben gewisse Kreise 
nur von Problemen und von nicht erfOllten Erwartungen ge
sprochen. Dadurch ist die eigentliche ~ubstanz etwas in den 

. Hintergrund gerOckt. Das ist schade, denn diese Miesmache-: 
rei verunsichert unser Volk. ~ ist demnach nicht erstaunlich, 
wenn Zweifel aufkommen und die AkzE3ptanz sinkt 
Zur Frage des Obligatoriums eines referendums: Die Vertre
ter der SVP sollten zur Kenntnis nehmen, dass eine klare 
Rechtsordnung vorhanden ist und wir diese zu respektieren 
haben. Wir sollten nicht nach Gutdünken entscheiden und 
sagen: Einmal legen wir das dem Volk vor und einmal nicht 
Zu den Begle~ahmen: 'Sicher braucht es diese in ein• 
zeinen Bereichen wie Landverkehr und Personenfreizügig
keit dringend, aber bitte mit Mass. Das Abkormnen darf nicht 
als ein Instrument zur Durchsetzung extremer Forderungen 
missbraucht werden, die mit den Verträgen eigentlich nichts 
zu tun haben. Wenn wir so weiterfahren, besteht die Gefahr 
eines Absturzes. Deshalb appelliere ich an alle, Maas.zu hal
ten. Ich bitte Sie, das Gesamtwohl, das Landesinteresse, 
Ober die Partikularinteressen zu stellen. 
lntegraziun e buca lsolaziun ei'la parola. In gie allas cunveg
nas bilateralas avra las portas viers !'Europa e schai egl inte,. 
res da nossa tiara e da nossa populaziun. Jeu engraziel per 
vies vigurus sustegn. 

Cavadlnl Adriano (R, Tl): Questi accordi sono importanti per 
1a Svlzzera, per 1a sua economia, per tuttl noi, ed in partico
lare anche per i nostri giovani. Molti ostacoli verranno elimi
nati, e cio nel complesso favorira le nostre atlivlta.. Un rlliuto 
di questi accordi ci lascerebbe aperte due sole alternative: 
l'isolamento, perch6 difflCllmente l'Unione europea si mettera 
ancora a discutere con la Svlzzera di accordl bilateral!, o 
l'adeslone, ehe perö non e ancora un fatto maturo. 
Nella popolazione vi sono molte paure; vi sono timori in parte 
eccessM, in parte giustificati. Queste paure · sono legate ai 
due accordtsul trasporti terrestri e sulla libera circolazlone 
delle persone. Non credo ehe possiamo lgnorare questi ti~ 
morl ehe In Tlcino sono assai forti. Occorre quindi cercare di 
attenuare le ripercussioni maggiori, senza pero dimenticare 
ehe anche per diverse nostre attivitä ticlnesi - penso a quelle 
· industriall, all'unlversita, ai giovani - visono molti aspetti po-
sitivi. . 
Come cantone di frontiera, · il Tlclno · corre rischi maggiori ri
spetto ad altrl cantoni svizzeri; percio sostiene con convin
zione le misure accompagnatorie, eventualmente completate 
con alcune possibilita supplementari; Si ha il timore in Tlcino 
ehe 1a scomparsa dello statuto di ftontal.iero...; dopo due anni 
non ci sara piu la necessita di un pennesso e la sua area ge
ografica di lavoro sara estesa dopo sette anni - introdurra 
una concorrenza supplementare per i lavoratori- residenti. 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

Ecco quindi che.le misure accompagnatorie dovrebbero atte
nuare questi pericoli. 
A nostro parere si giustificano percio alcuni attri provvedi
menti supplementari, per stimolare ad esempio reconomia, 
accelerando la creazion&° di nuovi posti di lavoro, per soste
nere l'occupazlone e progetti innovativi come per' esempio 
parchi tecnologlci. Cosl si giustifica pure un aiuto finanziario 
per una esecuzione piu efflcace delle misure di controllo le
gate alle misure di accompagnamento, e per un osservatorio 
cHe esamini regolarmente le ripercussioni di queste misure 
sulla realtä ticinese. Tale osservatorio potrebbe lavorare ad 
esempio in stretta collaborazlone con· 1a Facoltä di economia 
dell'Unlversita dl Lugano. · • 
In questa direzione, i deputati ticinesi si riservano di presen• 
tare alcuni atti parlamentari ehe vadano nella direzione co
struttiva, quindi di stimolo alla creazione di nuovi postl di la
voro e non solo in una direzione difensiva delle situazioni at
tuali. Nol ci auguriamo ehe - proprio in conseguenza della 
partico~ sltuazione in·qui il mio cantone si trova-sia il Par• 
lamento sia il Consiglio federale dimostrino comprensione, 
accettando le proposte ehe gli saranno prossimamente pre-: 
sentate. 

Rechstelner Paul (S, SG): Der Schweizerische Gewerk
schaftsbund steht dafür ein, dass sich die Schweiz an der eu
ropäischen Integration beteiligt, vor allem an der Gestaltung 
eines sozialen Europas. Er befürwortet auch die bilateralen 
Verträge, auch wenn sie im Prinzip reine Wirtschaftsverträge 
sind, die das soziale Europa nicht beinhalten. Er befürwortet 
sie als Einstieg In die Integrationsperspektive. Der Schweize
rische Gewerkschaftsbund wird und kann es aber nicht zu
lassen, dass die bilateralen Verträge zu zusätzlichem Lohn
druck missbraucht werden. Der Lohndruck ist sowieso schon 
gross genug. 
Mit dem Abkommen Ober die Personenfreizugigkeit entsteht 
ein europäischer Arbeitsmarkt. Mit einem Schlag öffnet sich 
ror die schweizerischen Arbeitgeber der gesamte europäi
sche Arbeitsmarkt. Jeder Arbeitsmarkt erfordert aber ein ent• 
sprechendes Arbeitsrecht Das heutige schweizerische Ar· 
beitsrscht Ist äusserst arbeitgeberfreundlich und im europäi• 
sehen Vergleich aussergewöhnlich flexibel. Jetzt wird es mit 
den bHateralen Verträgen noch dereguliert. Wenn heute ein 
ausländischer Arbeitnehmer - ein Grenzgänger, ein Saison
nier- beschäftigt wird, schreibt das Ausländerrecht vor, und 
zwar im Sinne einer präventiven Kontrolle, dass die orts- und 
branchenüblichen Arbeitsbedingungen gewährle!stet sein 
müssen. Diese Regeln fallen mit den bilateralen Verträgen 
weg. Ohne Reregulierung . ist das schweizerische Arbeits
recht nicht europafähig. 
Die Vorschläge, die wir im Rahmen der flankierenden Mass
nahmen zur Personenfreizügigkeit gemacht haben, die Ent
sendegesetzgebung, die Möglichkeit, Mindestlöhne vor
schreiben zu können und die erleichterte Allgemeinverbindli
cherklärung wn Gesamtarbeitsverträgen, orientieren sich 
am-Minimalstandard des europäischen Arbeitsrechtes. Bun
desrat Couchepln hat als wirtschaftsliberaler Freisinniger das 
mit der Verwaltung ausgehandelte Paket der flankierenden 
Massnahmen bis zur Grenze des Erträglichen :iurOckge
stutzt. Der Vorschlag des Bundesrates, dem die vorbera
tende Nationalratskommission mehrheitlich zugestimmt hat, 
ist für uns die Grenze dessen, was wir noch akzl3ptieren kön
nen. Wird dieses Minimum unterschritten, können wir den bi
lateralen Verträgen so nicht zustimmen. 
Sie sollten das drohende gewerkschaftliche Referendum . 
ernst nehmen. Die Schweiz besteht nicht nur aus jungen, 
hochmobilen und hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern - der sogenannten «Qlc?balen Klasse» (nach 
Ralf Dahrendorf) -, die überall und immer gefragt sind, we
nigstens solange sie noch Jung sind und den Lohndruck nicht 
fürchten müssen. Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und 

. Arbeitnehmer in diesem Land hat andere Sorgen. Sie haben 
~ um den Lohn, Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen 
um die Arbeitsbedingungen. Diese Mehrheit-derjenigen, die 
Sorgen haben - wird an der Urne über die bilateralen Ver
träge entscheiden; · Sie wissen, dass in Umfragen erdrOk-
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kende Mehrheiten für wirksame flankierende Massriahmen uns die nötige Zeit, um die Vor- und Nachteile seriös abzuklä-
sind. · ren und im und mit dem Volk zu diskutieren. · · 
Der Druck auf die Löhne; die Arbeitsplätze und die Arbeltsbe- Mit Recht und Überzeugung darf man da)ler ohne O bertrei
dingungen ist ein unmittelbares Problem in den Grenzregio- bLlng sagen, dass die bilateralen Verträge der schweizeri
nen-:- dazu gehört ein grosserTeil der Schweiz-, aber auch sehe Weg der wirtschaftlic~en Öffnung der Schweiz gegen- . 
für Sektoren der Binnenwirtschaft, wie die Bauwirtschaft und über Europa sind. Stimmen Sie ihnen darum bitte zu! 
grosse Teile des Gf;W8rbes, z. B. das Gastgewerbe. Weil die Ich bitte Sie aber auch, bei den flankierenden Massnahmen 
Schweiz.. im internationalen Vergleich nur einen schl~ aus- zum Personenverkehr nicht übertriebenen, von Interessen
gebauten Arbeitnehmerschutz kennt'. besteht darilher hinaus politlk geprägten Forderungen zu folgen, sondern sich wirk
generell die Gefahr, dass die Löhne gesenkt und die Arbeits- lieh· auf, die Frage zu konzentrieren, welche Vorschriften not-

. bedlngt.ingen ·verschlechtert werden. Die flankierenden wendig sind, um. Lohndumping zu verhindern. Hier Ist ein 
Massnahmen gegen Lohndruck sind die Bedingung Jür die grosser Teil der Forderungen gut, aber bitte übertreiben Sie 
Zustimmung der Gewe~aften. · · nicht! es hat keinen $Inn, mit einem Referendum zu drohen, 
Ich frage mich, auf welchem Planeten die Mehrheit der stän- wenn man genau weiss, dass man :zu guten Lösungen käme, 
derätlichen Kommission lebt, wenn sie glaubt, die bilateralen wena, man sich Wirklich auf den Missbrauch ausrichten 
'Verträge mit einer Politik gegen die Arbeitnehmerinnen und würde. · 
Arbeitnehmer, mit einer Politi.k des Lohndrucks· durchsetzen 
zu können. Wie kann man auf die Idee kor:nmen, die. flankte- Bühlmann Ckile (G, LU): . Ich bin· die letzte Rednerin vor 
renden Massnahmen vom Veto der Arbeitgeber abhängig zu dem Mittagessen; nach mir können Sie dann in die verdiente 
machen?\ · . Mittagspause gehen, Die Herren Bundesräte sind nicht mehr 
Wenn die Gewerksch~en gezwungen sein werden, ~ Re- hier; .es Ist ihnen aber auch fast nicht zuzumuten, 75 Mal zu
ferendum zu ergreifen; wird es nicht ein Referendum gegen zuhören und dabei keine Pause zu haben. 
die europäische Integration sein, sondern ein Referen\'.ium Wir treten be.ute auf eine aussergewöhnllche Vorlage ein. Sie 
gegen diese Politik des Lohndrucks. Nach einem Nein mQs- Ist aussergewöhnlich, weil sie aus zwei Teilen besteht Zum 
ste nicht neu verhandelt werden, sondern diese innehpollti- einen Teil können wir im Prinzip· nur noc::h ja oder nein · 
sehen Fehlentscheide müssten Innenpolitisch korrigiert, wer- sagen - das sind die Verträge. Der andere Teil s.irid die zWin
den. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommen muss. · · gend notwendigen Gesetzesanpassungen und die notwendl• 

· Mit den bilateralen·Verträgen stetit fur die Schweiz viel auf gen flankierenden Massnahm~n. 
dem Spiel, so viel wie seit langem nicht mehr. Der Weg :za ei- Zu den letzteren haben wir .als Parlament.sehr wohl etw~ zu 
ner Zustimmung kann nur gefunden werden, wenn Sie auf sagen •• Sie werden schliesslich darüber entscheiden, ob wir 
die sozialen Interessen, auf die Interessen der Arbeltnehme- Grüne; die Gewerkschaften, die Uinweltorganlsatlonen und 
rinnen und Arbeitnehmer Rücksicht nahmen. Sie sind es, die SP am Schluss zum G~aket auch Ja sagen können 
welche die Abstimmung entl3Ctleiden werden. Oder nicht Nur wenn die flankierenden Massnahmen griffig, 

· als Minimum im Sinne der Nationalratskommissiol'.I, zustande., 
Müller Erich (R, ZH): Die bilateralen Verträg~ öffnen der kommen, ist für uns das ganze Paket annehmbar. 1 

Schweiz den weitgehend freien Zugang zum EU-Markt mit Das Spiel mit dem Feuer wurde heute viel erwähnt.: Was sich 
seinen rund 380 Millionen Konsumentinnen und Konsumen- der Ständerat, respektive seine Kommission, leistet, Ist tat
ten. Das Paket deckt rund drei Viertel der Wünsche der Wirt- sächlich eines. Da können wir nur die Daumen drücken und 
schaft ab. 'Es bringt damit enorme Vorteili:1 für den Wirt- hoffen, dass die Vernunft irri Ständetatsplenum siflQ8n wird. 
schaftsstandprt Schweiz. Ich Will hier nicht auf die Wirtschaft- Diese Weichen werden in unserem Zweitrat parallel zu unse
lichen Gründe eingehen, warum Wir den Verträgen unbedingt ren Beratungen gestellt, .und wir schauen ganz gespannt auf 
zustimmen sollten.' Ich will auch nicht.auf die zum Teil - zum die Ergebnisse d~ «Stöcklis». Aber auch hier drin sind die 
Teil - übertliebenen Forderungen nach.flanki$renden Mass- Entscheidungen noch ausstehend, und auch hier sind wir ge-
nahmen eintreten. Viele Kolleginnen und Kollegen haben es. spannt. · . 
schon getan und werden es noch tun. . . Wir gehen Jedoch mit einer besseren Ausgangslage in die 
Ich konzentriere mich auf d.ie Frage, ob die Gründe, die 1992 Beratungen, denn unsere Kommission hat besser vorgear-, 

· zum EWR--Nein geführt haben, in den bilateralen Verträgen beitet und den Ernst der Sache besser begriffen. Oeni:i die 
respektiert sind: Der EWR. sch&iterte vor allem, weil unser Entscheide übe.r die Frist und die Anzahl der zugelassenen 

· Volk glaubte, die Schweiz. würde die gesetzgeberische und · Lastwagen und die Griffigkeit der Regelungen über den 
demokratische Eigenständigkeit verlieren. Beirri EWR han~ Schutz der Arbeitnehmerinnen und. Arbeitnehmer vor Lohn
delte es sich um ein Assoziationsabkommen, indem die. EU dumping werden letztendlich über die nächsten europapoliti
die Leitrolle hatte. Dies hätte tur Folge gehabt, dass wir, sehen Schritte der $chweiz bestimmen - und nicht nur die 
wenn die· EU ihi:e Rechtsetzung geändert hätte; automa~ Qualität der bilateralen Verträge an sich •. Die stand eigentlich 
auch unsere hätten anpassen müssen. gar nie zur Debatte. Sie wird ausser von notorischen EU
Anders, ganz anders ist es bei tlen bilateralen Verträgen. . Gegnern und Besserwissern auch nicht in Frage gestellt. Zu 
Hier handelt es sich mehrheitlich um Uberalisierungsabkom~ dieser Einschätzung, dass die Qualität der Verträge gut ist, 
men. Sie respektieren die Gleichwertigkeit von schweizerl- kommen alle, die nahe am Geschahen sind und sich in der 
schem und EU-Rechtssystem. Die bilateralen Verträge be- · Materie auskennen. Da hat die Schweiz den nötigen Spiel
gründen keine Pflicht i:ur Anpassung unseres Rechtes an raum ausgelotet. 
neue EU-Normen. . . Jetzt gilt es den Spielraum auszunützen, den wir innenpoli
Herr Moser, auch Sie sollten Jetzt verstehen, dass die· demo- · tlsch haben, und die negativen Folgen der Verträge-Wie die 
kratische Eigenständigkeit unserer Legislativ-· und· Exekutiv- Lastwagenflut und die Gefahren des Lohndumpings - so zu 

· institutlonen nut den bHateralen Verträgen vollumfängllch ge- mindern, daf!S auch eine Mehrheit der Bevölkerung diesen 
währleistet ist und bleibt.. Auch bei der von einigen Gegnern Schritt mitmachen wird. Das ist möglich, und darüber bestim
der bilateralen Verträge immer-wieder kritisierten Personen- men einzig und allein wir. Dafür kann kein Brüsseier Sünden
freizügigkeit hätten Wir die Möglichkeit, die Verlängerung zu ·hock verantwortlich gemacht werden; es ist einzig und allein 
verweigern. ' · . · . · unser Job; 
Damit ist auch klar, dass alle jene, welche die bilateralen Ver- Deshalb stellen Wir diese Woche ganz entscheidende euro
träge mit dem Argument bekämpfen; dass sie das \(orsta- papolitische Weichen. Nach meiner l:inschätzung geht es bei 
dium zu einem EU-Beitritt darsti:lllten, die Fakten entweder den bilateralen Verträgen rein faktisch nur um einen Wirt
nicht kennen oder absichtlich verd19hen; Wenn die gleichen schaftsvertrag, aber europapolitisch natürlich um weit mehr. 
Leute behaupten, dass wir In eine für die Schweiz unwürdige· Die bilateralen V~tiräge bringen uns klar näher an-die EU 
Abhängigkeit von der EU kämen, so istdas genauso absurd. heran; sie sind ein Schritt Richtung Integration in die EU. Das 
Wir wissen alle: .Die Frage eines .späteren EU-Beitrittes iSt ist auch aus der Sicht der EU so. es ist also ein entscheiden-

. nach wie vor off~ - ja, die bilateralen Verträge verschaffen der europapolitischer Integrationsschritt. 
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Jetzt stellt sich Qle Frage, ob EU-Befürworterinnen wie. ich 
befQrclrten mOssen, das8 es BefQrworterderbllateralen Ver• 
träge gibt,.die nur die Verträge, aber keinen Beitritt wollen; 
al.so Lei.d$, die klar auf diesen Verträ~n sitzenbleiben wol
len, weil sie daflllt erreicht haben, was ihnen ·wichtig Ist Das 
kann sein; es Ist eine spekulative Frage. . · 
'& kann $er aucJ:i ganz anders sein: Ich gehe eher davon 
aus, dass das Interesse fQr den Beitritt mit der zu.nehmenden 

, Nähe zur EU wächst Ich komme daher zur Einschätzung, 
dass die bilateralen Vertrag& eine Etappe auf dem Weg in die 
EU und ,nicht eine Verhlnden.mg dieses Schrittes sind. Aber 
ich gebe zu. dass .ich mich hier auf dem feld der Spekulation 
bl;Miege; DarOber entscheiden letztendlich ,die kon~ 
Schotte, die wir unternehmen.·· Da dürften sich nach den 
Wahlen Im Herbst einige Nebel wieder U.chten. .• . 
Mein definitiver Emscheid wird also, zusammen mit meiner 
Fraktion, erst am Ernte der Beratungen möglich sein. Ich bin 
fQr die bilateralen Verträge, aber - wie gesagt-nicht um den 
innenpolitischen Preis, dass Luft- und Lärmbelastung die Be
völkerung an ,:;ien Transitac;hsen um Schlaf und Schnauf brin- , 
9en, und .nicht um den Preis, ,dass Arbeitgeber ausländische 
· Beschäftigte mit BUHglöhnen ausbeuten und damit den Frem-

. den~lnden in diesem Land noch in die Hände spielen, 

Die •Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
, J,.e debat surcet objet • interrompu · 

Schluss der Sitzung m,; 13.15 Uhr 
t.aseanceestlevee.a 1sh·15 · · 

.AmtlJchea Btdlelln der~ ,· ' . . 

Bilaterale. Verträge ·Schweiz/EU 



A®ords bilateraux Suisse/UE . 

Zw_eite Sltz1mg - Deuxieme seance 

Montag, 30. August 1999 
Lundl 30 aoQt 1999 

15.00h 

Vorsitz ~ Presfdence: 
Heber/ein Trix (R, ZH}/Sef/er Hanspeier (V, BE) 

99.028-0 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU~ 
O. Allgemeine Aussprache 
Accords bllateraux Suisse/U.E. 
o. Discusslon genera:tle · \ 

Fortsetzung -- Suite 
Siehe Seite 1433 h!ervor- Volr ~e 1433 cklevant 

1454. N 30ao0t 1999 

aufs Spiel; ich tioffe, dass das nicht geschehen wird. Ich bitte 
Sie, in diesem Punkt .ehrlich zu sein, sonst werden wir das 
teuer zu bezahlen haben. Sie bringen .das Lohndumping 
nicht weg, es braucht äie minimalen flankierenden Massnah
men im Personenverkehr. 
Ich bitte Sie, diese voll zu unterstOtzen und nichtdaranzu rüt
teln, wie das der Ständerat leider getan hat. , 

Fasel Hugo (G, FR): Die bilateralen Verträge sind vor aJlem 
Wirtschaftsverträge. Sie bringen uns einen besseren Zugang 
zu den Absatzmärkten; sie sind Im Interesse der Exportwirt
schaft; sie verbessern vor allem c;len Zugang zum öffentli
chen Beschaffungswesen innerhalb der l:U; sie verbessern 
den Zugang zu deri Ausbildungsplätzen in der EU; sie sind im 
Interesse des Fo~ungs- und Bildungsplatzes Schweiz, 
weil man neue Verbindungen eingehen kann; schliesslich er
möglichen sie tms c;len freien Zugang zu den europäischen 
Arbeitsmärkten. 
Wer 1992 glaubte, mit der Ablehnung des EWR könne die 
Schweiz.bestimmen, wie•sie das Verhältnis zur EU gestaJten 
wolle, sah sich bald mit der Tatsache konfrontiert, dass die 
EU wiec;lerum ein Anliegen anmeldete, dem wir schon da~ 
mals beim EWR begegnet ,sind, nämlich den freien Perso-
nenverjtehr. · · . 
Wenn wir uns über den freien Personenverkef1r unterhalten, 
der die bisherige, Oberholte und gescheiterte Auslänclerpoli-
tlk grundlegend umkrempeln wird, tun wir gut daran; uns ei-

. , nige Gedanken Ober das Funktionieren·c;tes Arbeitsmarktes 
Gysio. Remo (S, BS): Die sieben bilateralen Verträge sind so und Ober die Bedeutung des Arbeitsmarktes für die Schwei-
gut und so dringend,.dass wir, das Parlament, turn Ertolg, zu zer Wirtschaft zu machen. Die Schweizer Wirtschaft ist äus-
einem gemeinsamen Weg, verpflichtet sind.• Wenn wir ein- serst ~rk daran interessiert, .Ober einen Arbeitsmarkt zu ver-
. zeine Teile betrachten, sehen wlrviele Wenn und Aber, aber fügen, der ihr bestens ausgewiesene Arbeitskräfte zur Verfü-
es gilt, die grund$ätzliche Bedeutung de$ Ganzen zu seheri. g1,1ng stellt. Es ist notwendig, entsprecher:tde Rahmenbedin-
Die Bedeutung des Ganzen Ist mehr aJs die Nutzenaddition schaffen, damit dieser Arbeitsmarkt nicht a priori 
der sieben Teilst:Ocke. , . - _ auslöst. 
Worum geht es im Kern? Im Kem steht das Verhältnis der · was· die Ausländer betrifft, haben wir zur Steuerung des Ar-
Schweiz zu unseren Nachbarländern, zur Europäischen Ge- beitsmarktes zwei Mögllchke1te11: . . 
meinschaft für die nächsten Jahre zur Diskussion. Es geht 1. Wir können die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer 
also um das Positionieren .der Schweiz in Europa, nicht nur Ober Mengenbeschränkungen, ,Ober Kontingente, steuern; 
wirtschaftlich ... wie das immer wieder betont wurde ... , son- das haben wir in der Vergangenheit getan. 
dem überhaupt. Dass es zu diesem aussenpolltischen Akt 2. Wir können die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer iri 
innenpolitische AbstOtzung braucht, ist klar. · der SChweiz, die am Arbeitsmarkt teilhaben, Ober den Preis, 
Wir kommen hiermit zur Bedeutung der flankierenden Mass- das heisst über die Löhne und die Arbeitsbedingungen steu-
nahmen, und dabei sind die Arbeitsplatz- und die Lohnfragen . am: · · 
die Schlüsselthemen. FOr die politische UnterstOtzurig sind Wenn wir die Erfahrungen mit der Arbeitslosigkeit ~er neun-
diese Bereiche die zentralen Werte, weil damit der soziale ziger Jahre betrachten, stellen wir vor allem eines fest Wir 
Frieden In unserem lande angesprochen ist haben eine sehr grosse Zahl von arbeitslosen Ausländern 
Zur Frage des Lohndumpings möchte ich aus der Siebt der und Ausländerinnen; sie machen praktisch die Hälfte der ar-
Grenzkantone kurz Stellung nehmen. Wie sieht die Situation l;)eitslos gemeldeten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
an der Grente aus? Wir haben auf der -einen Seite In der aus, und zwar wen sie schlecht qualifiziert sind. Wenn wir 
Schweiz hohe Lebenskosten und hohe löhne, auf der an- aJso über Lohndumping, d. h. Ober·t1efste Löhne, Arbeits-
deren Seite in unseren Nachbarländern ,tiefe Lebenskosten kräfte in die Schweiz holen, dann sind das Menschen, 'die 
und - im Vergleich zu uns - tiefere Löhne. Das ist auch der Qualifikationen mitbringen, die den Anforderungen unseres 
Grund, warum es nicht zu einer Einwanderungswelle -wie Arbeitsmarktes nicht. genügen. Sie kommen. meistens ins 
Herr .Steffen und die SVP-Fraktlon behaupten - kommen Land, um eine einzige Funktion zu erfOllen, und wenn diese 
wird: Es ist vorteilhaft, in der Nachbarregion im Ausland zu wegfällt, sind sie arbeitslos. Wer also in diesem Bereich ge-
WOhnen und als Grenzgänger in der Schweiz zu arbeiten. gen flankierende Massnahmen antritt und Missbräuche nicht 
Das Ist das, was die Grenzkantone jetzt schon erleben und verhindern will, der trägt dazu bei, dass wir künftig mehr Ar-
zukünftig in ve(Stärktem Mass erleben werden. beltslose, mehr Langzeitar:beltslose und vor allem eine we
Selbstverständlich führt das in. der Tendenz - und das lässt · ~tllch höhere Belastung der Soiialbudgets der Gemeinden 
sich auch mit flankierenden Massnahmen nicht wegbritl913n - haben werden. 
zu einem Lohndumping. Das führt nicht zu steigenden Löh~ · · Ich bin der Auffassung,\dass Betriebe, die ihre.Produktion 
nen; sondern In der Tendenz ZLI sinkenden Löhnen. Ich $!:lge oder Ihre Dienstleistung .n1.1r dann halten können, wenn sie 
Ihnen das, weil es Massnahmen braucht, um diesen Effekt zu ihre Tätigkeit zti 90 Prozent durch Immigration abdecken -zu 
dämpfen. Das sind die flankierenden Massnahmen Im freien Billigstlöhnen! -, schliessen sollen. Diese Betriebe sollen 
Personenverkehr. , · ihren Standort dorthin Yl!lrlagem, wo man mit diesen Tiefst-
Wir können .das Lohndumping nicht ganz verhindern; Das löhnen veinOnftlg leben kann. Alles andere ist Strukturerhal-
wäre Sand in die Augen gestreut. Deswegen ist das, was ~r tung zu Lasten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin'nen . 

. tun können, n!Jr ein Minimum, um Akzeptanz herzµstellen. Im Sinne. eines gesunden Arbeitsmarktes, im Sinne einer ge-
Bei den vom Bundesrat vorgeschlagenen flankierenden sunden Immigration tun wir. deshalb gut daran, die Personen-
Massnahmen im freien Person.enverkeht geht es um eine freizQgigkeit durch gute flankierende Massnahrnen zu beglei-
Minimalvariante. · ten und den MIJ;lsbrauch so zu definieren, dass die Ml!!SS· 
lch bitte Sie, an diesem Minimum nicht zu rOtteln, sonst set- nahmen nicht erst dann greifen, wenn Lohnsenkungen .von 
zen wir in diesem Saal urid auch in der Schweiz das.Ganze 20 bis 30 Prozent Realität geworden sind. . ' 
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. Pelll Fulvio (R, Tl}: E peccato dover constatare ehe anche 
quando sono·in gioco interessi cosl importanti per il nostro 
paese quali la nostra possibilita di poter continuare a cornpe
tere ad arrni pari sulla scena economica europea, il mondo 
politico svizzero non riesca ad elaborare una strategia co
mune ehe riconosca l'esigenza assoluta di un accordo ehe 
possa porre fine a quella situazione di pericoloso isolamento 
nella quale abbiamo deciso di •1ncamminarci aleuni anni. or 
sono. Una strada ehe, se ulteriormente percorsa, portera la 
nostra economia - forternente · dipendente d,1 commercio 
con i paesi dell'Unione europea - in una sltuazione di impos-
sibile sviluppo. · 
La Svizzera ha ereato la sua ricchezza soprattutto attraverso 
i rapporti economiei con l'estero, in particolare con i paesi ehe 

· ei eircondano. Sono rapporti ehe si sono caratterizzati nel 
passato, quando abblamo costrulto 1a nostra lnvidiabile posi
zione economica, attraverso regole di liberta: 
libertä economica, ehe ha permesso a tutti dl ereare azlende 
In Svizzera, ed a noi di espandel"Ci all'estero; · 
libertä·di.commerciare senza ostacoli o con ostacoli supera-
bili dappertutto nel mondo; · 
libertä di movirnento dei capltali .ehe ha fatto affluire in Sviz
zera enorrni masse di capitall, ostacolata negli ultimi anni 
solo dalle inutiH e controproducenti regole della legge sull'ae
qui~ di fondi da parte di persone all'estero; 
liberta di movimento dei lavoratori, ehe ci siamo sempre riser
vata, an.ehe se da alcuni decenni In qua selezlonando - per
altro poco accortamente e secondo visioni di brave termine -
chi volevamo lasciare. entrare nel nostro paese e chi· no. 
Si tratta di una libertä della quale i nostri,vicini ei hanno invece, 
per nostra fortuna, sempre lasciato l,ISUfruire plenarnente, al
meno fino ad aleuni anni or sono, quando in particolare attra
verso l'accordo di Maastricht' se la sono riservata per loro. 
Sono queste libertä - quelle· ehe ci hanno permesso dl co
struire la nostra ricchezza - ehe vogllamo ricuperare attra
verso questi accordi con gli altri paesi europei. Sono liberta 
minacciate dall'evoluzione intervenuta al loro lntemo ehe ci 
sta lentamente, ma inesorabllmente ~udendo dal gioco 
economico europeo, ehe privilegia chi si muove al suo intemo 
ed esclude chi sta fuori. Cio avviene ad esempio limltando la 
libertä di commerciare, atttaverso l'imposlzione di regale di 
abilitazione dei nostri prodotti ehe sfavoriscono massiccia
mente le aziende svizzere, e attraverso l'esclusione delle 
aziende svizzere dai mercati pubbllel europei o attraverso 
l'esclusione degli Svizzerl dal benefieio dl poter liberamente 
lavorare negli altri paesi f:!Uf'.Opei - quello ehe noi abbiamo 
fatto con loro ormai da troppi anni • 
. auesto e II senso dl questo accordo: far rltomare 1a Svizzera 
in quella posizione grazle alla quale ha potuto muoversi e co
struire il proprio benessere, affinche le nostre possibilita di 
sviluppo rimangano intatte. 
Chi non lo capisce e si limlta a preoccuparsl dell'una o dell'al
tra conseguenza. di sollto transltoria e di breve terrnine, ehe 
l'una o l'altra delle regole negozlate potrebbe. provocare, 
perde di vista gli enormi vantaggi dl lungo termine ehe questi 
accordi ci garantiscono. E dunque sbagliato impostare tutta 
la discussione intomo a questi accordi sulle sole misure fian
cheggiatrici. SbagHato soprattutto poiche quelle siamo sem
pre liberi di adattarle e di modfficarle In ognl momento, a di
pendenza delle evoluzioni ehe constateremo. 
II dibattlto accanito ehe si sta sviluppando attomo ad alcuni 
aspetti della libera elrcolazione delle persone e dell'accordo 

· sul traffico terrestre, C9r1 tutte le varie !Tlinacce dl referendum 
ehe abblamo sentito, non debbono dunque farci perdere di vi
sta il senso generale degli accordi e 1a loro lmportanza stra
tegica fondamentale. Al dl la di tutte le inevltabill difficolta di 
appllcazione con le quali saremo confrontati e ehe sapremo 
senz'altro risolvere, vlsto ehe abbiatno ampia liberta di malio
vra, si impone un «si» convinto agil accon::11. Perehe senza gli 
accordi - allora sl - saremmo veramente nei pasticcl. 

Donau Franco (C, Tl}: Quale imprendltore ehe ha tavorato. 
· per oltre quaranfanni nella piccola e media industria ~ese, 
non posso ehe conslderare positivamente i. sette accordi bl
laterali firmati alcuni mesi fa tra la Svizzera e l'Unione euro-
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. . 
pea. Appqggero quindi questi accordi e le relative misure di 
accompagnamento, in sintonia con il gruppo l:lDC. 
L'elemento essenziale ehe caratterizza questi accordi e 
l'apertura dei mercati e di rfflesso la riduzione di deterrninati 
costi per le imprese, da eui derivera un grande impulso per 1a 
nostra economla II fatto di aprire II mercato, per quanto at
tiene ai prodotti agricoli, ai trasportl terrestri ed aerei, agli ap
palti pubblici dl un deterrninato importo, e non da ultimo alla 
libera circolazione delle persone, sono sicuramente garanti di 
un rafforzamento sostanziale della nostra piazza del lavoro e 
di riflesso quindi della nostra economia. 
Sottolineo anche l'importanza della riduzione degli ostacoli 
tecnici ehe finora deve sopportare l'impresa. lnfatti, la certifi
cazione svlzzera dei prodotti lndustriali, con la messa in vi
gore degli ac:cs>rdi bilaterali, varra. per tutti i quindici paesi 
dell'Unione europea. Si ridurranno di molto i costl e pure una 
quantlta di problemi tecniei per le nostre imprese di esporta
zione. 
E ehiaro ehe la concorrenza si accrescera; questo fatto inci
tera le nostre imprese ad organizzarsi meglio, a sviluppare 
nuovi prodotti, a razionalizzare i processi di produzione. L'im
portante per gli imprendltorl sara valorizzare dl piu i loro pro
dotti e cercare nuove via per promuoverli a1restero. Un mer
cato di 380 milioni di persone apre anehe a societa piccole e 
molto innovative grandi possibilita nel futuro. 
L'lmportanza degli accordl bilaterali non e da vedersi solo a 
livello economico, bensl pure a quello politlco. lnfatti, essi av
vicineranno di piu la Svizzera all'Europa, senza pero n:iettere 
in discussione la nostra democrazia diretta, il nostro Stato fe
deralistico, la nostra neufralita, le nostre istituzioni. La messa 
in vigore degli accordi bilaterali non significa adesione 
all'Unione europea. · 
Se da un lato questi accordi bllaterali sono sicuramente va
lidi, dall'altra presentano per i cantoni di periferia, e special
mente per il Canton lieino, non pochi problemi ehe non pos
sono per niente essere sottovalutati. lnfatti, in una grande fa
scia della popolazione ticinese, di qualsiasi partito ed appar
tenenza, eslste un concreto timore ehe la messa in vigore 
degli accordi bilaterali provochi dei gravi scompensi; special
mente nell'arnblto del mercato del lavoro. II Consiglio di Stato 
del Canton llcine> e molto preoccupato sui possibill influssi 
negativi ehe l'accord6 sulla libera eircolazione delle persone 
possa avere sulla piazza del lavoro tieinese. II Canton Trcino 
confina con una delle zone piu industrializzate d'Europa, con 
personale molto qualificato. II fatto cl'le dopo due annl, cioe 
gia nel 2003, verra. soppressa l'autorizzazione per i permessi 
al frontalleri, e ehe cinque anni dopo la messa in vigore di 
questi accordi cade ogni riferimento a un ßmite di frontiera, 
puo provocare una massiccia entrata di lavoratorl dalla vicina 
Lomban::lia e addirlttura da altre regioni ltaliane ancora piu 
lontane, alla ricerca di posti dl lavoro meglio rimunerati ehe 
nel loro paese. Questo fatto potrebbe prol,'OC8f'e gravi pro
blemi neU'amblto dei salari e portare ad un dumping salariale 
e in generale a un abbassamento pronunciato dei salari. Un° 
esempio per illustrare II tema - e lo dico in tedesco, coslsaro 
caplto un po' meglio: 
Ein Arbeiter hat vor fOnf Jahren von seiner Bank ein Hypothe- .· 
kardarlehen erhalten, um sein Haus zu bauen. Er hat seine 
Berechnungen auf der Grundlage eines bestimmten Salärs 
angestellt Wenn sein Salär wegen der PersonenfrelzOgigkeit 
um 30 Prozent geklirzt wün::le, könnte er sein Darlehen nicht 
mehr zuruckzahlen. Das würde ihm gravierende Probleme 
bereiten. Diese Angst ist im Tessin wirklich stark verbreitet. 
Wir Politiker können diese Tatsache nicht vernachlässigen~ . 
Deswegen verlangt die Regierung des Kantons Tessin, dass 
die flankierenden M8S$nahmen in dem Sinne verschärft wer
den, dass die Kontrollkommission, bestehend aus Unterneh
mern, Gewerkschaften und Verwaltung, befugt ist. bei vor~ 
a.ussehbarem Druck auf das Lohnniveau die Gesamtarbeits
verträge vorbeugend tar obligatorisch zu erklären. 

Präsidentin: Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Donatl Franco (C, Tl): zusammenfassend: Jch unterstllt?e 
die bilateralen Abkommen !"lit der EU. Ich möchte aber Bun-



Accords bilateraux Suiss~E '1456 N · 30 aoert 1999 

desrat und Parlament auf die bel'l:dlti.gten . Befürchtungen 
des Salärdumpings In den Randgebieten, vor.allem im Kan-
ton Tessin, aufmerksam machen. · • 

Rennwald Jean-Claude (S, \JU): Ce Parlament ne ~rait pas 
honnAte s'il faisait C19ire que la question des accords bilate
raux peut elre dlssociee de celle d$ radheslön a l'Unlon euro-

. peenne •. Ces accords ne doivent constituer' qu'lrrie . etape 
pour permettre a la Su~e de resoudre un c:ertain nombre de· 
problMJes urgents, notamment sur le plan economique et 
dans le c;lomalne deS'transports. Mais il seralt illusoire de 
cmlre que les accords bilateraux sortiront vraiment la SuiS$e 
de son 1so1ement, car ces accords ne nous permettront de 
faire partie ni de l'Europe soclale, ni de l'Europe monetaire, 
ni de l'Europe fl$C!lle, ni de l'Europe politique. Or, c'est cette 
Europe-la que veulent les socialistes et non pas une Europa 

~- qul ne serait que celle des marchands. . . , ... 
On nous dit que la mise en oeuvre des aQCOrds bilateraux 

Guigou, mini$tre de lajustice du Gouvernement Jospin, avait 
fait la reflexion suivante: «Le rejet de rEurope est d'abord le 
fait des _categories social8$ et, des territoires qui ne parvien
nent pas a concevoir leur avenir et se sentent de1aisses. La 
carte des non est_eelle desterres sans espoir, de l'isolement 
politique, demographique et economlque. A !'inverse, la carte 
des oui est celle de Ja France qui gagne, celle qui mord l'ave
nir a belles dents. Le oui a rEurope viel'lt de ceux qui ont le 
sentiinent de dlriger leur vie, d'avoir un avenir, Le non est le 
ori. de desespoir des oublies et 'des laisseErpour-compte du 
progres.» . ' 
Eh bien.oul, ces proposresumentparfaitement notre pensee. 
SI nous voulons des mesures d'accompagnemem efficaces 
pour prevenir le dumping social, c'est pal'.C8 qua nous vou
Jons q1.1e dans la Suisse et l'Eur:ope de demain, il y ait moins 
de l~pour-compte et davantage 'd'hommes et de fem
mes ctul cmienta l'avenir. · 

aura un Impact positif sur notre economie. Certes, mais ces Bangerter Käthi (R, BE): Mit der Debatte Ober die bilateralen 
accords sont avant tout synonymes d'avantages tres lmpor~ Verträge fahren wir eine gewichtige. Diskussion. Die B8-' 
tants pour ceux qui possedent cleja les richesses economi- schlilsse, die wir hierfällen, sind für die ZUkunft unseres Lan-
ques. En ~trepartie, ils ne. contralgnent pas la Suisse a r&' , dä$ .entscheidend. Die Zustimmung zu· den Verträgen ver-
prendre les r~len;i~tions de !'Union europeenne en ma- mindert die Isolation und i;,ormalislert die Beziehungen der 
tlere de droit sooial et de drolt du travail. Dans ces condltions, Schweiz zur EU. Mit der Zustimmung erreichen wir einen 
il est essential que la Suisse se dote de mesures d'accom- Markt mit mehr als 300 Millionen Konsumentinnen und Kon-
pagnement_ digi,es de ce nom, afin d'em~her qua la libre sumeriten. -Das ist für die Exportnation. und den Werkplatz 
circulatlon des personnes ne soit synonyme de baisse de,s Schweiz ein zwingender Schritt. Langfristig wird mit einem 
salair.es · et de dumping social. . ·. . ' Wachstum von bis zu zwei Prozent des Bruttoinlandproduk-
En 1992, les autorites de ce pays 9nt oommis une gaffe mo- · tes gerechnet, was acht Milliarden Franken entspricht und zu 
numentale en ne prevoyant pas de telles mesures. Je vous entsprechenden zusätzlichen Steuereinnahmen führt. Diese 
demande d~ ne pas repeter cette erreur qul a ete l'une des steuerlichen Mehreinnahmen werden um einiges hoher sein 
causes essentielles du rejet de l'Espace economique euro- als die etwa 600 MIHionen Franken· Kosten,· die anfallen wer-
peen. Aujourd'hul, les exlgences des travailleurs sont beau- den. , · 
coup plus fortes qu'en 1992, y compris, car on, l'oubHe, .et Das Wachstum des Bruttoinlandproduktes ist filr die Erhal-
mäme . surtout . dans les regic>ns frontalieres · de Suisse, ro, tung und• Schaffung von Arbeitsplätzen und für die Fmanzie-
mande. c_ela tient au fait que depuisfächeo de l'Espace eco- rung unserer Sozialwerke zwingend. ' 
nomique europ'8n, des. centaines de milliers de travailleurs Es wurden für die Schweiz _viele Vorteile ausgehandelt für 
ont subUes consequences drarnatiques de 1a crise econo- · · die Exportwirtschaft, für die LandWlrtschaft, für die For
mique. . . . . ' schung, für die Swissair, für unsere Jugend, die erleichterten 
Dans ces conditions, vous comprendrez que jamais les .tra- · Zutritt zu den Hochschulen ·und .zum Arbeitsmarkt· im EU-
vallleurs et leurs organisatlons syndicales n'accepteront ces Raum erhält Die Verträge ~iridfiir die Schweiz gut, ich gra-
accords SM$. contrepartie sociale. · t,lous n'avqns jamais pre- tuliere den Unterhändlem und dem Bundesrat zu diesem vor-
tendu que la disparition de l'ordonnarice llmitant le nombre zOgllchen Resultat; sie haben hart. verhandelt, scheinbar un-
des etrangers allait entrainer l'arrivee de·centaines de mil- überwindbare Hindernisse doch überwunden und den Weg 
liers de nouveaux travallleurs immigl'8$ dans notre pays. En aus vielen Sackgassen heraus gefunden. . . 
revanche, nous sommes persuades que la suppression du Sie haben tatsächlich ein Optimum erreicht Mir scheint aber, 
systeme de· contröle en vigueur. jusqu'lcl se traduira en di~ Tatsache werde nicht gewürdigt, man suche nur das 
Suisse par une pression sur las salaires et par un important Haar in der Suppe. Haare finden v,rir Immer,· wenn wir den 
risque de baisse des salaires. Kopt lange genug schiltteln. Ein Vertrag beruht aL!f Gegen-
II est certaln, par rapport a cett'3 descrlptlon. que nous lance- seitigkelt & geht dabei um Geben. und Nehmen. Die 
rons le referendum contre les accords bllateraux si, en ma• Schlussbilanz für die Schweiz ist. hier aber positiv. 
tiere pe mesures d'accompagnement, ce Parlament devalt Meine Befürchtung getit nun dahin, dass wirdie Vorteile die-' 
avoir 1a stupidlte de se rallier aux provocations de la commis- ser Verträge durch zu enge flat:)klerende Massriahmen wil;r 
slon du Conseil des Bats. Pour nous, la solution du Conseil der zunichte machen. Solche dOrfen nur zur Abfederung bei 
federat·constitue un mlnlmum absolu. C'est dire que si eile Veränderungen eingeführt werden. Mit. unserem Perfeldio-

·voulait aller en dessous de .ce minlrnum, la .majorite bours . nismus aber; alles unc;t jedes zu regeln, laufen wir Gefahr, 
geoise allumerait un incendle qu'elle auralt ensuite blen de la " den Staatsinterventionismus zu stärken und die Wirtschafts
pelne a eteindre. J'ose esperer que nous n'en arrlverons pas · freiheit zu schwächen. Gerade diese Wirtschaftsfreiheit war 
111, car la droite et les employ~urs doivent comprendre que mit ~In Grund, dass sich in d.,-Schweiz die Wirtschaft wieder 
s'ils veulent le beurre, c'est-a-dlre las accords bllateraux, 11s erholt, dass sich die Atbeltslqsigkeit Innerhalb relativ kurzer 
ne peuvent pas avoir aussi l'argent du beurre, c'est-a-dlre le Zelt halbiert hat, wähmnd die Arbeitslosigkeit in den EU-Län-
dumplng SOOial et salarial: ' . · dem weiterhin auf sehr hohem Nlveau stagniert, und dies. 
Je v9udrais encbre m'elever en faux contre tous ceux qui pre- notabene bei engeren al'beltsmarktllchen Bedingungen, ais 
tendent que nous sommes des natlpnalistes oo exigeant de .wir sie haben. · Diese Bemerkung richte ieh speziell an <:tie 
telles mesures car, a !'Interieur de !'Union europeenne, · ces Ad~e der·Gewerkschaften; ich meine, das sollte ~uch ih-
mesures e~nt S'agissarit des travailleurs detaches, II y a nen zu clenken geben. , · 
une directive au niveau de l'UE, alors .que dans tous les pays pas ist für mich der Grund dafür, dass wir kein zu enges Kor-
qui nous entourent, Ja procedure cl'extension des conven- satt bei _den flankierenden Massnahmen schnüren dilrfen. Die 
.tions · collectlves est beaucoup plus souple qu'en Suisse. Referendumsdrohungen finde ich grotesk. ja erpresserisch. 
D'ailleurs, sans mesures de protect,ion sociale, l'UE n'exist&' _Ich frage mich: Ist es Euch Referendumsdrohenden, speziell 
rait peut-~e pas, .car II ne faut pas oubller que dans tous les den Gewerkschaften, bewusst, auf. welch gefährlichem Pfad . • 
pays ou II y a. eu un.referenduni sur la queslion de rEurope, Ihr Euch befindet? ,Wisst Ihr, dass Ihr Euch sehr weit hinaus-
las resultats ont ete tres serres. Ce tut notamment le cas en lehnt. dass es plötzlich kein Zurilck mehr geben kann?. 
France, lors du referendum sur la ratlficatlon du Traite de Bel einer Ablehnung der Verträge ~äre die Schweiz toUll lso-. 
Maastricht. A ce pmpos, une grande Europeenne, Elisabeth liert. Eine zweite Abstimmung, wie dies. beim Arbeitsgesetz 
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gemacht wurde, wäre unmöglich. Die Schweiz würde in der 
Beziehung zur EU um Jahre zurückgeworfen .. Wir alle tragen 
Verantwortung für den Weg der zukünftigen Entwicklung der 
Schweiz. Die sch\lfeizeriscbe Wirtschaftsordnung mit der 
Wirtschaftsfreiheit hat sich bewährt: Wir haben das höchste 
Pre>-Kopf-Einkommen und die tiefste Arbeitslosigkeit. Des
halb dürfen wir uns nicht mit zu einengenden flankierenden 
Massnahmen im Arbeitsrecht belasten. Es liegt aber auch an 
uns, die Bevölkerung entsprechend zu informieren, Ver
trauen zu schaffen und nicht Ängste zu schüren. 
Ich erwarte anstelle der erpresserischen Drohungen kon
struktive Zusammenarbeit, datnit sich das Debakel der EWR
Abstil"(lmung von 1992 nicht wiederholt Ich meine, wir sollten 
in der Zwischenzeit doch etwas gelernt haben. 

~hmled Walter CV, BE): La Suisse officielle virerait-elle de 
bord? Deviendrait-el.le plus nuancee dans ses propos, plus 
pragmatique dans ses conclusions en inatiere de politique 

· europeenne? Las discours qui se succ:edent a cette tribune 
le laissent bien supposer. Hier encore, la gauche militait en 
faveur de l'Espace economique europeen. Les representants 
de la.gauche au sein du Parlament omettaient de poser las 
questions opportunes quant aux consequences pratiques 
d'un accord qui, entre-temps, s'est revele 6tre un echec. Une· 
integration de la Suisse a l'EEE aurait serieusement pose 
davantage de problemes . du type de ceux qui hantent 
aujourd'hui las signataires de la minorite Vollmer a l'article 
1 er de l'arr6te federal; mais fy reviendrai plus tard. 
Ayant milite en son temps contre l'EEE, je tire aujourd'hui un 
parallele entre l'Accord EEE de 1992 et las accords bilate
raux d'aujourd'hui. Je resume: l'Accord EEE etait de portee 
sem~iblement plus grande en matiere de Hbre circulation des 
personnes et, par consequent,, engendrait des consequen
ces negatives plus importantes qua celles qui decouteront de 
la mise en application de l'accord bilateral d'aujourd'hui. L'ac
cord faisant l'objet de nos deliberatlons comporte des delais 
transitoires meilleurs et des clauses de sauvegarde. Par 
ailleurs, iJ est non seulement resiliable en tout temps, mais il 
demandera a 6tre reconduit au bout de sept ans. Toutes ces 
garanties a l'avantage de la Suisse n'etaient pas stipulees 
dans l'Accord EEE. Certes, l'accord bilateral d'aujourd'hui · 
comporte des dangers reels pour le pays, pour Ie patronat et 
pour las ouvriers, mais il est indeniablement meilleur. Alors, 
comment expliquer le branle-bas de combat mene tambour 
battant' par certains opposants de la gauche, au sein de la 
Commission de politique exterieure? Levee de boucliers qui 
d'ailleurs se poursuit aujourd'hui a cette tribune. En 1992, la 
gauche restait muette et taisait volontiers las inconvenients 
satariaux et sociaux de l'adhesion de ta Sulsse a l'EEE. 
Alljourd'hui, alle sort de sa torpeur au point de menacer de 
referendum las accords :bilateraux. 
La coherence fait defaut. Tout cela n'est pas serieux et le 
chantage ne cree pas. une base solide a un debat politique 
constructif. 
Nous devons aujourd'hui nous prononcer sur le resultat glo
bal des negociations bilaterales. Faut-il rappeler qua las ac
cords sur las sept'dossiers cpnstituent. un paquet d'ensem
ble? Je tiens a relever ici le merite qui revient a M. Kellenber
ger, secretaire d'Etat C'est lui qui, a plusieurs reprises, s'est 

•. engage a dynamiser le moral des troupes au sein de la Com
mission de. politique exterieure, lorsque bon nombre des 
membres tentaient par le gaste de jeter la faux dans las bles, 
demandaient a ce qua la Suisse capitule devant l'Union euro
peenne, tout en se satisfaisant d'un resultat de negociations 
mediocre. ll aura donc fallu du temps, mais las accords sont 
ficeles. Par contre, las mesures d'accompagnement, alles, 
constituent des normes Internes au pays. Elles sont propres 
a notre politique et peuvent 6tre modifiees en toi,t temps. 
Nous avons donc la possibilite d'encadrer les accords bilate
raux de mesures d'accompagnement qui seront a la mesure 
des difficultes rencontrees dans la mise en application des
dits accords, .Cela etant, la gauche et la droite disposeront de 
toute l'etemite pour croiser le fer au sujet des mesures d'ac
compagnement En substance, il s'agit ici de bien differencier 
deux niveaux: la priorite doit revenir indeniablement aux ac-
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cords memes. Las mesures d'accompagnement n'occupe
ront qua le deuxieme rang de nos preoccupations. Or, il est 
fort regrettable de devoir constater qua le discours politique . 
fait abstraction d'une teile difference, l'esprit analytique ayant 
cede te pas a l'ideologie partisane au sein meme de la Com-

, mission de politique exterieure. · 
Vous etes appeles aujourd'hui a vous prononcer sur la pro
position de ~inorite Vollmer qui demande qua las accords 
soient tributaires des mesures d'accompagnement, a savoir: 
un referendum lance contre une seule mesure d'accompa
gnement interne ferait capoter l'ensemble des sept dossiers 
negoci68 avec !'Union europeenne. Decidement, le ridicule 
ne tue pas! J'ai confiance en ce Parlament qui saura faire 
preuve de sagesse et de dignite. Malheureusement, le bilan 
des accords se solde nettement a l'avantage de !'Union euro
peenne dans deux dossiers chamieres ...• 

Präsidentin: Herr Schmied, Ihre Redezeit ist abgelaufen! 

Schmied Walter CV, BE): Je conclus: je vous invite a entrer 
en matiere et vous prie d'accepter ces accords. Nous ne sau
rions tout de m6me sanctionner notre economie avec ses 
places de travail en neutralisant l'effet des accords par des 
mesures internes disproportionnees et finalement nuisibles 
pour tous las partenaires sociaux du pays. 

, Keller Rudolf (F, BL): Ich bin jetzt ein Unbequemer, wenn ich 
feststelle, dass die Einwanderung in unserem Land seit den 
sechziger Jahren unablässig zunimmt und wir heute mit un
gefähr 20 Prozent Fremden im Land zur europäischen Spitze 
gehören. Viele Einheimische fühlen sich nicht mehr wohl im 

· eigenen Land, an die Wand gedrückt, überfremdet und man-
che gar als zweitklassig behandelt · 
Die bilateralen Verträge mit der EU würden diese Tendenz 
weiter fördern. Schon alleine weil mlt der Genehmigung die
ser Verträge nach zwei Jahren der Vorrang der Einheimi
scben abgeschafft würde, werden wir Schweizer Demokra
ten diese Verträge mit dem Referendum bekämpfen. Wir 
habe schon oft bewiesen, dass wir Referenden - wenn nötig 
auch allein - durchziehen können. Die Schweizer Demokra
ten drohen also nicht, wir werden es machen, Frau Banger
ter. Über eine so wichtige Vorlage sollte so oder so - ob man 
dafür oder dagegen ist- das Volk mitbestimmen können. 
Einer der wichtigsten Gründe für die Dauereinwanderung in 
unser Land ist bereits heute der relativ grosszügige Fammen
n·achzug. Mit den neuen Einwanderungsfreizügigkeiten 
würde, sich diese Tendenz weiter verstärken. Ich behaupte, 
der Familiennachzug würde unser Land noch stärker «über
rollen» als bisher und die Löhne der Einheimischen kämen 
immer stärker unter Druck. Da nützen auch sogenannte flan
kierende Massnahmen nichts. 
Gestatten Sie mir diesen bösen Ausdruck: Ganz verlogen ist 
c;lle Argumentation, dass man ja dann spät~r wieder ausstei
gen könne, falls sich die neuen Einwanderungsregeln - die 
eigentlich gar keine Regeln mehr sind, weil ja alles frei wird -
nicht bewährten. Wie soll man das bewerkstelligen? Einen 
Ausstieg nach mehr als einem Jahrzehnt? Sie glauben ja sel
ber nicht, dass dies möglich wäre. Wir Schweizer Demokra

. ten lassen es nicht zu, dass die Schweiz zu Tode überfrem-
det wird, und wir stehen nach wie vor zum selbstverständ
lichen Grundsatz des Vorrangs der Schweizerinnen und 
Schweizer auf aßen Ebenen. 
Aber wir haben nicht nur diese Gründe, die uns iur Ableh
nung des ganzen Vertragswerkes führen. Kurz will ich einige· 
andere Schlagworte aufnehmen: Die Salamitaktik, mit der die 
Lex Friedrich aufgehoben werden soll, akzeptieren wir nicht, 
dies vor allem, weil wir ja ein Referendum gegen die faktische 
Abschaffung der Lex Friedrich gewonnen haben und wir es 
den 53 Prozent Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die 
uns unterstützt haben, schuldig sind, für die Erhaltung dieses 
Gesetzes zu kämpfen. Und das werden wir tun. 
Ein ganz anderes Thema: Als Atomkraftwerkgegner und ehe
maliger Kaiseraugstbesetzer missfällt es mir beispielsweise 
auch, dass unser Land künftig via Euratom noch viel mehr 
Geld als bisher in die Atomforschung stecken soll, obwohl ge-
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' nau dieser Forschungsbereich auf einem absteigenden Ast aus Deutschland. und Frankreich bei uns arbeiten. Sie afbel-
. Ist. , · · .• . · ten heute hier mit bestimmten Auflagen und arbeifsvertrag-
, · Wieder etwas anderes:. Ich staurie darüber, dass es für die liehen Regelungen. Die Personenfreizügigkeit verschafft 

Umsetzung der bi.lateralen Verträge über 200 Stellen ihnen richtigerwe!se einen besseren, ojfeneren Status, aber 
bräuchte. Selbst wenn einige Stellen bundesintem verscho- das muss schrittweise, mit- vernünftigen sozialpolitischen 
ben wilrden, würde es also wlederneue Stellen geben, mit al- Sicherheiten einhergehen, sonst· entsteht ein grosses 
len Kostenfolgen, die dazugehören. Dies beweist einmal Ungleichgewicht gegenüber den Nachbarstaaten, die weit 
mehr die immer wieder. gemachte Feststellung,. wonach in · · strengere arbeltsgesetzliche Regelungen kennen. Es geht 
der EU sehr viel Bürokratie herrscht. hier also auch um faire, gleiche Chancen für unsere schwei
ln der EU gibt es auch mehr Arbeiitsloi;igkett und höhere Zln- zerischen Arbeitnehmerinnen· und Arbeitnehmer. 
sen. Darum glauben wir nicht, dass für. die ·Schweiz· wlrt- · Wir brauchen die ZU$timmung der. Umweltbewu8$ten. Das 
schaftllch so viel herauszuholen wäre, wie Sie es in Ihren · Schweizervolk hat zur Förderung der Schiene viermal jage
. Studien und auch heute wreder von diesem Mikrophon aus · sagt. Mit unserer Umweltpolitik haben wir die Nase vom:-Wir 
Immer wieder behaupten; Bezahlen muss diese Kosten bieten die ökologisch. richtige Lösung für die Ouerung der Al
schlussendlich ~nser Volk mit noch mehr unsQZialer Mehr- . pen, wir müssen doch damit wetterrr1achen und jetzt auch die 
wertsteuer. . . richtigen Auflagen stipulieren. MH.klaren Zielvorgaben mOs
Dann gibt es noch das ganze Dossier SChwerverkehr: Da sen wir z.B. erreichen, dass die.Bahn wirklich eine Europa
wurde unser Land von der Europäischen Union über- den , bahn wird, dass die grossen GOterverschiebungen Nord-Süd 
Tisch gezogen. Wir wollen schlicht nicht, dass die «40-Tön- durch die Alpen auf der Bahn erfolgen können. 
ner-Lawine» über unser Land hereinbricht Wir glauben auf- Es geht aber auch um die Wirtschaft generell: Es geht um 
grund der gemachten Erfahrungen eben leider nicht daran, Marktzugänge, die alle Staaten rund um uns bekanntlich ha-
dass es gelingt, den Mehrverkehr In der nötigen ~it auf die ben, .es geht um Vorteile; die ja bis zum Transportgewerbe 
SChiene zu bringen. Die Strassenausbau- und -reparatur- durchschlagen - denken Sie nur an die Kabotage oder an die 
kosten hätte In zwei, drei Jahrzehnten wiederum unser Volk. erwetterten Flugfreih•n fOr Swlssair' und Crossair. 
zu bezahlen. Das steht natürlich alles nicht in diesen Unter- Es geht grundsätzlich um unsere Aussenpolitik und schliess
lagen. · ·• · · · · · lieh um da$ Ve~uen in unsere Verhandlungsdelegation und 

den Bundesrat\und um ein.e · breite. Abstützung dieser wohl• 
Präsldentl~:· Herr Keller, Ihre Redezelt ist' abgelaufen. Ich bedachten Öffnung in Wirtschaft u.nd Bevölkerung. · . 
bitte Sie alle; sich an die fünf Minuten zu halten. · Konslinsbereitschaft Ist gefordert. Gemeinsam - gemein-

sam! - werden wir es schaffen, nur gemeinsam! · 
Keller Rudolf (F, BL): Ich habe nur die wichtigsten Gründe 
angeführt, welche unsere Partei zum Referendumsbeschluss Maspoll Flavio (F,.11): Ein Chanson des bestbekannten Wle
geftihrt haben. Sie können auf uns zählen; wir werden das ner Kabarettisten Georg Kreisler aus den sechziger Jahren 
Referendum ergreifen. • . . . beginnt mit. dem Satz: «Spielt ein Neger auf der Röte Pale-

strina, ja dann .lichten sich. die Wolken über China.» Wenn 
Blrcher eeter (C, AG): ~ geht b~chstäblich um die Wurst; man heute die Flöten der Kollegen hier gehört hat und sogar 
es geht um eine sinnvolle Kooperation mit 1.1nseren europäi- die SChalmeienklänge der Kommlsslonssp~echer - diese 
sehen Nachbarn. Ich rede vor allem von Nachbarn. Wir dQr„ sind ~ schärfer, etwas penetranter,-, dann müsste man 
fen nicht. ~rgessen, dass europawe~ betrachtet eine ganz annehmen, die Wolken wOrden sich nun über der Schweiz 
bedeutende Wertschöpfung und ein hohes Bruttosozialpro- lichten. Georg Krelsler glaubte aber nichtwirklich daran, dass 
dukt direkt in einem Gürtel'rund um die Schweiz erwlrtschaf- das Flötenspiel ·des schwarzen Mannes die Wolken Ober 
tet werden. Da geht es primär darum, in diesem Wirtschafts- China lichten könnte; genausowenig glaube ich daran; dass 
raum, der für viele längst ein Lebensraum geworden ist, ge- die Flöten-und Schalmeienklänge hier im Parlament die Pro
melnsam zu zeigen, was wir können, und gemeinsa,:n die bleme der Schweiz lösen werden. Wir haben heute .von 
Zukunft zu bewältigen. Wir müssen eine Abstimmung gewin- 9.30 Uhr bis jetzt verschiedenes gehört. Üt)rigens glaube ich, 

· nen; das Referendum wird komrr1en. Ich habe heute vormit- dass wir das einzige Parlament der· Welt sind, das von 
tag fast aus jedem Wort des Votums von KoUege'Fehr Hans 9.30 Uhr bis 22.30 Uhr oder sogar bis Mitternacht tagt. Ich 
herausgehört. dass er eigentlich nur darauf wartet, seine glaube, dass es dies auch nirgends In Europa gibt - ein wei
Auns-Adressen für die Unterschrlftensammlung hera1,1szu- terer Beweis dafür, dass wir eigentlich nichts mit Europa zu 

· geben. . . •. ' tun ha.Qeri. . .... . · 
~lese Abstimmung gewinnen wir nur, wenn es uns gelingt, . Heute haben wir aber HelT!'l .Lachat gehört. M. Lachat a dit 
Angste abzubauen und Vertrauen zu schaffen. Um das Paket · que le chömage va diminuer en Suisse- c'est lui qui l'a dit-
haben unsere Unterhändler lange gerungen; das Resuttat et que-les prix vont baisser. Frau Nabholz hat gesagt, die Ar-
kann · sich sehen lassen. Pi~ Resuttat zu verscherzen, beitslosigf(elt werde 'nicht zunehmen. Frau Bangerter ihrer-
wäre für die Schweiz fatal. Mit einer Ablehnung wilrden wir · seits hat gesagt, wir hätten sowieso die geringste Arbeitslo
aussenpolitisch um viele Jahre zurückgeworfen. Gewiss: Wir sigkeit In ganz Europa. also bräuchten wir keine grossen 
sind jemarid in Europa. Und dennoch ist es irreal zu glauben, Massnahmen. Sie liess aucta durchblicken, wenn die Arbeits- · 
ein Land, das etwa 3 Prozent des wirtschaftlicher\ Potentials loslgkelt auch etwa$ zunähme, · wäre das ja nicht tragisch. 
in Europa zu erbringen vermag, könne sich auf Jahre hinaus . Also, was ist jetzt Wud jetzt die Arbeitslosigkeit zunehmen, 
jeder Kooperation verschliessen. Jetzt können wir den Ver- nicht zunehmen, oder wird sie mit «Ihren» bilateralen Verträ
trägen noch im aufrechten Gang zustirr1men. ' . gen abgeba~ werden können? Ole Preise werden sinken -
Die flankierenden Massnahmen sind lntegl"al damit ver- ja sicher, genau so, wie sie in Osterreich gesunken sind! 
knOpfl Wir müssen innenpolitisch unbedingt mit dieser De- Herr Mühlemann hat gesagt, dass wir in eine europolltische 
batteklarkommen, bevorwirvordasVolktreten. Ohne diese Sackgasse gerieten, wenn wir Qiese Verträge nicht annäh-
Begleib'nassnahmen bleiben die bilateralen Verträge gewls- men. Ich sage ihm ganz deutlich: Wenn wir sie annehmen, 
sermassen im luftlee~ Raum hängen. Wir brauchen die Zu- dann erschliessen wir die europäische Autobahn durch unser 
stirr1mung der Arbeitnehmer, die aufgrund des enormen Land. 88hr wahrscheinlich wird ihn das freuen. 600 Millionen 
Drucks aufgrund von Veränderungen, Schliessungen, Fuslo- Franken sind sehr wenig,. das Ist ja kein Betrag. Wir werden 
nierungen . und infolge einer rasanten Beschleunigung der ja viel mehr bekommen. Europa .ist also, laut Herrn Mühle
Prozesse in der ganzen Arbeitswelt gewiss schon gequg ver- mann, eine Ad ZiehbruMen des heiligen Patriclus; man wirft· · 
ängstigt sind. nichts hinein, aber man nimmt immer sehr viel heraus •. ' 
Wir brauchen die Zustimmung der Bewohner in den grenZ{'la- Jetzt die Frage: Sind die Deutschei,, die Franzc>$81';t und alle 

, hen Gebieten. Vergessen wir nicht, d88$ z. B. all~n im Jura- anderen, die dazugehören - Sie kennen sie besser als ich-, 
bogen, von Schaffhausen; Basel. 1.1nd Laufental bis in den 'Idioten? Siebezahlenjaschliessllch nur.Das Volk in.Italien, in 
!{anton Jura, 60 000 G~nzgängerinnen und Grenzgänger Frankreich ist geschröpft worden durch Steuern und noch 

, {-
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mehr Steuern. Wenn Sie mir jetzt klarmachen wollen, dass wir 
dieses Geld bekommen werden - dann wurde dies bedeuten, 
dass wir die Klügsten von allen wären. Ich glaube aber nicht, 
dass wir das sind. Deshalb glaube ich auch nicht, dass wir 
auch nur einen geringen Betrag an diesen Geschichten verdie
nen werden. 
Aggiungo un'altra cosa ehe fnteressa soprattutto il licino, e 
per questo mi permettete di parlare un attimo l'italiano. In li
cino ci sono i frontalieri. Abbiamo sentito ehe ci sono anche 
nel Giura; ne ha parlato II collega Gysin Remo, ma forse lui 
non e bene informato. Perche a partire dal 2003 non sara piu 
necessario dimostrare ehe non vi sono operai o ehe non c'e 
manodopera sufficlente nel paese, e pertanto si puö attingere 
al serbatoio del frontalleri, ma sara sufficiente dlre: io vogllo 
del frontalleri, e basta. Dunque questo ci portera a1rassurdo 
ehe I ticinesi magari sceglleranno di vivere a Fino Momasco 
o a Cannobio per poi entrare in Svizzera a lavorare e poi tor
nare a casa loro - si intende in ltalia - 1a seta. .Se e questo 
ehe volete, Signori, ditelo In modo chiaro. · 
«Ihre» flankierenden Massnahmen sind absolut nichts ande-

. res als der zeitliche Aufschub. des Dilemmas. Das ist genau 
so, wie wenn man eine Todesstrafe verhängt 1,IOd dem Ver
urteilten sagt, er brauche sich nicht aufzuregen, denn die To
desstrafe werde während fünf Jahren nicht vollstreckt, das 
Urteil bleibe fünf Jahre lang hängen, er könne also ruhig wei
terleben, allerdings komme man dann zwei Tage vorher, um 
zu sagen,. das Urteil müsse nun vollstreckt werden. Das sind 
"Ihre» flankierenden Massnahmen. 
Was sind das für Verträge, die flankierende Massnahmen 
brauchen? Das hat Kollege Moser heute sehr gut gesagt, 
deshalb sage ich es nicht mehr, auch weil die Redezeit ab
gelaufen ist. Vielleicht sollte. man sich auch das überlegen: 
Wenn von 20 Rednern 19 die Zeit überschreiten, helsst 
das, dass fünf Minuten sehr wahrscheinlich etwas zu wenig 
sind. 

Stelner Rudott (R, SO): Für mich ist es schon reichlich su
spekt, dass sich die Gegner·eInerseits aus Leuten rekrutie
ren, die uns vor und nach der EWR-Abstimmung von 1992 
auf diesen Weg gedrängt haben, und andererseits aus Leu
ten, die die Schweiz lieber auf direktem Weg zum EU-Mit- . 
glied machen würden und wohl meinen, die Vorteile seien 
dann ohne Nachteile einzuheimsen. Diesen Gegnern der 

. Verträge und der flankierenden Massnahmen sei aber noch
mals in Erinnerung gerufen, dass Ober 60 Prozent unserer 
Ausfuhren in den EU-Raum gehen, über 80 Prozent unserer 
Einfuhren aus. der EU stammen, 48 Prozent der gesamten 
schweizerischen Direktinvestitionen in die EU gehen und 
schliesslich 71 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen 
aus der EU kommen. 
Mit der Erweiterung des öffentlichen Auftragswesens, mit der 
schrittweisen Erleichterung des Personenverkehrs, mit dem 
Land- und Luftverkehrsabkommen und mit den Vereinbarun
gen im Agrardossier ergeben sich eine Marktöffnung und da• 
mit positive ökonomische Wirkungen; es eröffnen sich für die 
Schweiz neue Absatz- und Beschäftigungsperspektiven. 
Staatspolitisch werden uns die sieben Verträge näher an die 
EU heranführen 'und so diesbezügliche Diskussionen ent
krampfen hatten. Die weiteren Europadiskussionen können 
dann ohne Zeitdruck und sachlich zum Wohle des Ganzen 
angegangen werden. . 
Ich bin mir bewusst, dass diese positiven Perspektiven nicht 
ohne Konsequenzen sind. Mit zusätzlichen 620 Millionen 
Franken - wesentlich mehr als u~prünglich behauptet -wird 
laut neuer Prognose unsere Rechnung jährlich belastet wer
den. Ängste in einzelnen Branchen bezüglich Arbeitsmarkt, 
Verkehr usw. sirid verständlich. Ich meine aber, dass die Vor
teile und das Potential des Wirtschaftswachstums überwie
gen, und so finde ich es grundsätzlich falsch und äusserst ge
fährlich, wenn nun einzelne Interessengruppen mit fast er
presserischen Referendumsdrohungen versuchen, uns unter 
Druck zu setzen und uns den Blick für das Ganze verlieren 
zu lassen. Es Ist fahrlässig, solche Ängste zu schüren und .als 
Mittel zum ZWeck- närnllcl:l als Mittel für den künftigen Allein
gang - einzusetzen. 

Am11lches Bulletin der BundesVersammlung 

Den Miesmachern, den Nörglern und den Kritikern sei noch
mals in Erinnerung gerufen, dass nur eine gesunde Wirt
schaft den Ertrag abwirft, den wir zur Deckung Ihrer nicht ge
ringen Ansprüche benötigen - damit meine ich die Ansprü
che dieser Nörgler, Kritiker und Miesmacher. Eine gesunde 
Wirtschaft ist nämlich auf eine Öffnung ohne hinderliche Ein
schränkungen angewiesen. Der Tod, ,unser Tod, wie er hier 
am Mikrophon prognostizler:t wurde, kommt nicht wegen der 
Öffnung, der kommt bestenfalls wegen der Verschliessung. 
Die faule Ausrede, dass Ober so wichtige Verträge ohnehin 
das Volk entscheiden müsse, befreit diese Redner nicht wn 
ihrer Verantwortung. 
So bitte ich Sie eindringlich, den Verträgen und den flankie
renden Massnahmen ohne wesentliche Einschränkungen 
zuzustimmen. 

Ruf Markus (U, BE): Im Vorfeld der Abstimmung von 1992 
Ober den EWR-Vertrag wurde von gegnerischer Seite erklärt, 
es wäre besser, das Verbältnis zur EU durch bilaterale Ver• 
träge zu regeln. Es war also unbestritten, dass das Verhältnis 
der Schweiz zur Europäischen Union durch neue Verträge 
geregelt werden müsse, bloss sollten diese nicht multllateral, 
sondern bilateral sein und keine neue Organisation - eben 
den,EWR - schaffen. Heute erkläran viele dieser Kreise, sie 
könnten den bilateralen Verträgen, die Ja weniger weit gehen 
als der EWR-Vertrag, nicht zustimmen, weil diese Abkommen 
schlecht seien. Sie vermeiden es aber wohlweislich zu erklä
ren, was denn gute Verträge wären. Gute Abkommen wären 
anscheinend für diese Kreise solche, bei denen die EU prak
tisch nur Wünsche der Schweiz erfüllen und die Schweiz um
gekehrt nur auf wenige Anliegen der EU eingehen müsste. • 
Natürlich kann man behaupten, die vorliegenden Verträge 
hätten im einen oder anderen Punkt noch optimiert werden 
können; solche Behauptungen bleiben jedoch hypothetisch. 
Auf Fakten basiert Indessen die Beurteilung, es wäre- in der 
Rückblende betrachtet - für unser Land vorteilhaft gewesen, 
dem E:WR-Vertrag zuzustimmen. Internationale Verträge 
können als gut und ausgewogen beurteilt werden; wenn sie 
die Interessen aller beteiligten Parteien angemessen berück~ 
sichtigen. Sie können aber im Normalfall für keinen der betei
ligten Partner perfekt sein, d. h. nur Nutzen und keine Kosten 
mit sich bringen. In diesem Sinne Ist das Verhandlungser
gebnis keineswegs ein schlechtes. 
Für mich steht ausser Frage, dass die Schweiz - vor allem 
auch In ihrem eigenen tntere~ - eine intensive und umfas
sende Zusammenarbeit mit Europa und der Welt auf allen 
Ebenen anstreben muss. Dabei braucht sie ihre eigene Iden
tität und E'rgenständigkelt keineswegs aufzugeben - im Ge
genteil. Die Ratifizierung der bilateralen Verträge mit der Eu
ropäischen Unior) stellt deshalb zwettellos eine . Notwendig
keit dar. Allerdings müssen ·mit diesem Schritt in einzelnen 
Bereichen zwingend aueh griffige flankierende Massnahmen 
verbunden werden. 
Lassen Sie mich zwei der zahlreichen Vorteile der Abkom
men nochmals unterstreichen: Für die Schweizer Jugend Ist 
die Möglichkeit, Im europäischen Ausland umfassende Er
fahrungen in Ausbildung und Beruf sammeln zu können, in 
.der heutigen globalisierten Welt von zentraler Bedeutung. Es 
wäre verantwortungslos, wenn wir unsere jungen Generatio
nen heute und in der Zukunft grossenteils zu einem berufli
chen Inseldasein zwingen würden. 
Ein wesentlicher Vorteil ist im weiteren auch die Tatsache, 
dass die Verträge bei der Integrationsfrage zeitlichen Druck 
wegnehmen und unserem Land einen wesentlich grösseren 
po1itischen. Handlungsspielraum verschaffen. Wir können in 
Ruhe einerseits die Auswirkungen der Abkommen und ande
rerseits auch die Entwicklungen innerhalb der EU selbst ab
warten und später die Frage eines möglichen EU-Beitrittes in 
Kenntnis dieser Fakten umfassender beurteilen. 
Ich trete mit Überzeugung für diese Verträge ein, weil ich 
möchte, dass unser Land seiner Verantwortung als starker, 
selbstbewusster. Partner der übrigen Staaten in Europa ge
recht wird und dabei seine Interessen auf eine Intelligente 
und realistische Weise vertritt. 
'Ich ersuche Sie, auf die Vorlage einzutreten. 
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-Hollenstein Pia (G, SG); Allen hier ist klar, dass die bUatera
len Verträge nicht abgeändert werden· können. Deshalb dreht 
sich die helsse DiskuS$ion um die nötigen flankierenden 

. Massnahmen. Wenn ich hier die Diskussion verfolge, stelle 
ich fest, dass wir auf dem besten Weg sind, dieselben .Fehler 
zu wiederholen,. die man im Vorfeld der EWR-Abstimmung 
machte. Die möglichen negativen Auswirkungen werden .von 
der. befOrwortende.n Seite vorwiegend verschwiegen. Viel in
telligenter wäre es, hier die Vor- und Nachteile offenzulegen, 
denn nur so kann man eine differenzierte Bewertung vomeh
rrlen. Indem man einfach sagt - so wie Frau Bangerter dies 
vor einer halben Stunde getan hat-, die Verträge seien gut, 
schafft m!:lfl keine. Grundlage für die Entscheldfindung. 
Die «Euroturbos» hier im S!ial laufen Gefahr, die nötigen 
flankierenden Massnahmen so weit. abzuschwächen, dass 
die Verträge In einer Volksabstlmtnung keine Chance mehr 
~aben, Ich bin überzeugt, dass alle, die. ein Ja zu den blhitte,.; 

. ralen Verträgen wollen, gut daran tun, griffigen flankierenden 
Messnahmen-im Personen- und Landverkehr ebenfalls zuzu
stimmen. Studien zeigen, dass mit diesen Vertrflgen unter 
dem Strich positive Effekte für die Wutschaft resultiersn. Dies 
milsste · dazu führen, dass die Wi~aft Hand dazu bietet, 
cfte nötigen innenpolitischen Massnahmen ebenfalls zu be-
schliessen. . , . . .• 
Das Parlament hat die Aufgabe, unsere Verfassung und so
mit auch die Alpen-Initiative umzusetzen. Die grüne Fraktion 
befürwortet eine Integration in Europa und sieht den ersten 
Schritt dazu bei der Zustimmung zu den bilateralen Verträ
gen - dies aber nicht um Jeden Preis; Herr Ruedi Baumann 
hat dies ausgefOhrt Die grüne, Fraktion wird nur dann zustim
men, wenn der Rat bei den Anträgen. zum Landverkehr zu
mindest der Variante der Kommissionsmehrheit folgt D181:1 ist 
auch die Minimalforderung der Umweltorganisationsri: Auch 
Umfragen der «Sonntaj;ISZeitung» belegen, dass wir nur 
dann ein Ja der Bevölkerung zu den Verträgen erreichen, 
wenn die negativen Auswirkungen des Vertrages .über den 

· Landverkehr - dieser ist eben kein guter Vertrag - mit innen
politischen Massnahmen reduziert werden können. 64 Pro-. 
zent der Befragten wollen den bilateralen Verträgen nur dann 
zustimmen, wenn 'man mit effizienten Massnahmen eine 
Lastwagenschwemme zu verhindern versucht. Die Ängste 
derBevölkeruqg, gerade In bezug auf die Ökologie, bestehen 
zu Recht. Ökologie ist zwar nicht alles - aber ohne Ökologie 
ist alles nichts~ ZU Rechtwird man deshalb griffige Massnah~ 
men beschliessen; das Verlagerungsziel für das Jahr 2001 · 
anstreben, so wie dies die Alpen-lnitiatjve fordert, und einen 
höheren Subventionsanteil für die Bahnen vorsehen. Wichtig 
wäre auch, dass man die bilateralen Verträge.etst dann rati
fiziert, wenn die flankierenden Massnahmen im Land- und 
Personenverkehr unter Dach Sind. . . 

•Es~ ein grosses,Entgegenkomrt18n der Umweltverbände, 
dass sie· mit der Variante der Kommissionsmehrheit elnver_. 

. standen sind. Sie abzuschwächen· ist' ein $piel mit dem 
· Feuer, das sich letztlich nicht lohnt. Damit wir bei d,er Volks
abstimmung ein Ja erhalten, brauchen wir auch ein Ja der 
Umweltschutzorganisationen. t,.Js Nicht-EU-Mitglied hat die 
Schweiz weniQ Einfluss auf die Gestaltung der EU-Verkehrs
politik. Auch deshalb lohnt es sich, einen ersten, nötigen 
Schritt in Richtung EU-Integration zu tun. Ausserhalbder EU 
.ist unser Einfluss gering. Eine Vollmitgliedschaft könnte auch 
für das Wahrnehmen der schweizerischen Interessen bei der 
europäischen Verkehrspolitikr"ötig werden. 

Baumann Alexander '(V, TG): Wir sind uns einig: Einzelne 
der vorliegenden Verträge können .dazu dienen, die Konkur
renzfähigkeit der Exportindustrie zu verbessern, Ihr allenfalls 

· neue Märkte besser zugänglich zu machen und die Kosten 
für die KonfonnltälSbewertung zu senken. ~ Gegenwert für 
diese Vorteile sll')d aber von µnserem Volk einige Kröten zu 
schlucken!. In dieser Woche wird auszud~kutieren sein, wie 
verdaulich diese Kröten $lnd. · ' · · 
Ich will an dieser Stelle nicht nochmals einen «Finderlohn» 
fur den ausländlschen Transitlastwagen aussetzen, der we
gen der LSVA auf die Bahn verladen wird. Ich will auch keine 
Breitseite gegen das einseitig zu Lasten unseres Landes 

ausgehandelte· Landverkehrsabkommen abfeuern, und ich 
muss es meinen Kollegen überlassen, die Änderung der Be
stimmur1gen Ober die AllgemeinverbindHchkeit von Gesamt
arbeitsveiträgen zu brandmarken, mit welchen der Bundes
rat den · demokratischen Grundsatz des Mehrheitsprinzips 
aushebeln will. Der Gedankengang, die Entscheidungsge
walt nicht mehr - wie wir uns das gewohnt sind- der Mehr
heit, sondern neu einem Drittel zuzuerkennen, konnte WQhl 
nur im Hirn eines Mannes wachsen, der sich unlängst einge
hend als Experte für die Theorie Ober Staatsstreiche geoutet 
hat, ' 
Für mich ist vielmehr eine Frage aus dem Abkommen 
über die FreizQgigkeit im Personenverkehr zentral, nämlich 
die Regelung der Vertragsdauer: Im Abkommen selber, in 
Artikel 25 Ziffer 2, heisst es: «Dieses Abkommen wird für eine 
anfängliche Daoer von sieben Jahren geschlossen. Es ver
längert sich für. unbestimmte Zelt, sofem die Gemeinschaft 
.oder die Schweiz der anderenVert,ragspartei vor Ablauf der 
anfänglichen Geltungsdauer nichts Gegenteiliges notifiziert.» 
Nun wurde dem SChweizervolk während vieler Monate dar
gelegt. dass ~ der. erfolgreiphen Verhandlungsdelegation 
gelungen sei,. eine stark etappil9rte 'Einführung durchzuset
zen: Der definitiven Geltung werde ein eigenttlcher Probelauf 
vorausgehen, nach dessen Ablawf das Schweizervolk- nach 
sieben Jahren ... In einer Volksabstimmung nochmals Ol;)er 
die definitive Eihführung der Personenfreizügigkeit abstim-
men könne. · 
01&. Botschaft bestätigt diese Zugeständnisse auf Seite 26 
(Ziff. 147.1): «Das Abkommen wird anfänglich auf sieben 
Jahre GOltigke,it abgescl:llossen. Vor Ablauf von sieben Jah, 
ren hat die Schweiz die Möglichkeit; sich lri Rahmen eines r~ 
ferendumsfähigen Bundesbeschlusses über dessen Weiter-· 
führung auszusprechen. Die EU Ihrerseits wird_das Abkom
men stillschweigend welterführsn.» 
Im ersten Bundesbeschluss, also im Genehmigungsbe
schluss, in dessen Rahmen eine Regelung dieses Bereiches 
erfolgen müsste, hat der Bundesrat aber davon Abstand ge
nommen, eine U~tzung dieser essentiellen Frage vorzu
sehen. Daher wurde in der Kommission der Antrag auf Auf
nahme eines Artikels 1 bis.gestellt Danach hätte die Bundes
versammlung Ober die WeiterfOhrung des Abkommens über 
die. FreizügigkeH zu entscheiden, und. zwar in Form eines 
Bundesbeschlusses, de! dem Referendum unterstellt ist. 
Sie werden nicht bestreiten, dass dieser Antrag die konkrete 
Ausf9ffllulier'J,mg .. der .vorhin dargelegten Versprechen des 
Bundesrates gElmäss Botschaft darstellt Aus der T a:t!iache; , 
dass der Bundesrat einen solchen Antrag bekämpft, muss 
der Schluss gezogen werden, dass die bundesrätllche Hand
lungsweise von·Zwlespältigkeit geprägt ist , 
Es hat sich in-der Vergangenheit gezeigt, dass in europapo-

, litischen Fragen der Zweck dem Bundesrat manches Mittel 
heiligt. Der Bundesrat ist in diesem Bereich auch immer wie
der einmal gut für Überraschungen. Zwei MHglieder unserer 
LaodlilS~erung wohnen unseren Verhandlungen bei. Sind 
Sie sicher, dass sich die_ anderen fünf nicht vor dem Bundes
haus unter der Europafahne zum Marsch nach Brüssel auf• 
gestellt haben? 
Spass beise"ltel Wenn es der Bundesrat mit seiner Aussage 
In der Botschaft ehrllch meint, spricht wirklich nichts dage-

, gen, das Mitspracherecht des Volkes gesetzlich zu·veran-
kem. ' ' 
Ich bin für Eintreten. Allerdings werde ich mich nur für das 
Paket aussprechen können, wenn d~ Mitsprachei:echt des 
Volkes In der existentiellen Frage der Weiterführung der Per-

. sonenfreizOglgkeit hier L(lld heute gesetzlich abgesichert ist 

Baumberger Peter (C, ZH); Als sehlerzeit überzeugter Be
fürworter des EWR stehe ich selbstverständlich auch als Be
, fürworter des Paketes der sektoriellen Abkommen vor Ihnen. 
'Ich werde vor allem noch einige aemerkungen zum Abkom
men Ober den freien Personenverkehr machen. 
Ich tue dies ·aus' dreifacher Verantwortung: 
1. Ich will die. Verantwortung wahrnehmen - ich nehme an, 
Sie tun dies auch -für unsere Arbeitsplätze und damit für die · 
Wohlfahrt für möglichst viele i.o unse~em lande. Viele vor mir 

Bullethofflclel der.Assemblee Mderaia 
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haben . bereits begründet - Ich verzichte darauf, das zu wie
derholen -, dass die Rahmenbedingungen für unsere Wirt
schaft mit der Ratifikation und dem Inkrafttreten der bilatera
len Verträge deutlich und schnell verbessert werden. 
Ich erlaube mir eine konkrete Bemerkung aus der l;rfahrung 
aus meiner Wohnregion Winterthur. Sie wissen, das Drama 
der Maschinenindustrie, das sich in Winterthur abspielt, hat 
durchaus .mit den Problemen hier zu tun: Seit der EWR-Ab
stimmung haben wir in diesem Sektor der Maschinenindu
strie in Winterthur 5000 Arbeitsplätze verloren, und in den 
letzten Jahren haben sich die Probleme massiv verschärft 
Das hängt mit Verschiedenem zusammen, mit administrati
ven Erschwemissen und dergleichen. Aber es hängt auch mit 
d,m Problem der Freizügigkeit zusammen, nämlich mit der 
Rekrutierung hochqualifizierter Arbeitskräfte und vor allem 
auch mit der 1:;ntsendung eigener Leute ins Ausland, nament
lich im Servicebereich. Statt Leute ins Ausland zu entsenden, 
hat man Betriebe ausgelagert. 
Ich gestatte mir noch einen Seitenblick - auch aus der Sicht 

· meiner Region mit ihrer starken lndustrielastlgkeit in der Ver
gangenheit - auf das öffentliche Beschaffungswesen. Als , 
Folge dieses Abkommens werden die dreiprozentige Preis
differenzie_ruhgsklausel und auch der EU-Eigenleistungsan
teil wE!Q{allen. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, 
dass diese Klauseln massiv zum Aus der SLM (der schwei
zerischen 1.Dkomotivfabrik) mit beigetragen haben. 
2. Ich möchte Verantwortung für unsere jungen Leute Ober
nehmen. Sie wissen, nach zwei Jahren können sich unsere 
jungen Leute uneingeschränkt in allen EU-Ländem aufhal
ten. Sie können dort arbeiten. Sie können und müssen dort 
Erfahrungen sammeln und W,ssen gewinnen. Nur das bringt 
Zukunft für unser Lan~. Ich kann auch hier aus eigener Erfah
rung sprechen, .denn einer meiner Söhne hat eine Arbeitsbe
. willigung In Grossbritannlen nicht erhalten. Ich kann Ihnen 
versichern: Wenn ich hier nicht für die Abkommen wäre, so 
wOrde er mich.als Vater wohl in eine Ecke stellen, in der ich 
nicht sein möchte. · · 
3. -Ich spOre auch die Verantwortung gegenüber unserem 
Land. Ich bin Oberzeugt, und das im Unterschied zu gewissen 
Vorrednern, dass die bilateralen Abkommen für sich selbst 
Bestand. haben. Ob später ein EWR II - ich bekenne mich im
mer noch als "verkappten» EWR-BefDrworter - die Lösung 
ist, mit dem Austrittsrecht gemäss Artikel 127 EWR-Abkom
men, oder ob es andere Lösungen gibt, bleibe dahingestellt. 
Was ich aber nicht möchte, ist, dass wir jetzt zu den l:>llatera
len Abkommen nein sagen U!ld dann Ober kurz oder lang vor 
der Altemative EU stehen. Ich bin ilberzeugt, es wäre nicht 

• gut, wenn wir Oberstarzt beitreten müssten, vor allem auch -
wie verschiedene Studien es bestätigen - v.,egen des Nut
zens einer autonomen Geld- und Währungspolitik, wie wir sie 
heute haben. Also sagen wir auch aus diesem Gn,nd ja zu 
den bilateralen Abkommen. 
Nun noch einige konkrete Bemerkungen zum Lohndumping,' 
da die diesbezüglichen Ängste teils auch bewusst geschürt 
werden - ich bedaure es, das sagen zu müssen. Die Berech
tigungdieserÄngste ist zu prüfen, wir müssen ihnen Rechnung 
tragen. Aber in der jetzigen Form sind sie übertrieben, denn 
gerade die Personenfreizügigkeit hilft, Arbeitsplätze in der 
Schweiz zu bewahren, statt Betriebe auslagern zu müssen. 
Sicherungsmassnahmen, hinter denen ich stehe, mDssen 
aber die Misimräuche und nicht etwa die positiven Effekte 
dieser Abkommen bekämpfen. Der Bundesrat liegt hier mit 
seinem Entwurf' eigentlich in einem recht vernünftigen Ziel-
korridor. · ' 
Wir müssen auch bedenken, dass die möglichen Opfer der 
Freizügigkeit keineswegs einfach die bllligst•entlöh'nten Mit
arbeiter sind, sondern es sind gerade auch qualifizierte Ar
beitskräfte, die den Wettbewerb aus dem EU-Raum spüren 
werden. Es sind jene Arbeitskräfte, die ich hier auch als Prä
sident des Schweizerischen Verbandes freier Berufe ver
trete. Aber wir sind dafür - auch die Jungen Ärzte, die jungen 
Anwälte, die jungen Architekten, die jungen Ingenieure sind 
'der Meinung, dass die Vorteile Qberwiegen. 
Im Rahmen der flankierenden Massnahmen sollten wir aber 
keinen Streit um Worte führen. Es ist weniger wichtig, ob wir 
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«deutlich», «wiederholt» und "missbräuchlich» oder was 
auch immer sagen, denn wir müssen uns bewusst sein, dass 
diese Worte später politisch ausgelegt werden. Damit das 
.nicht geschieht, habe ich Ihnen in Anlehnung an den Antrag 
der Minderheit der Kommission des Ständerates zu Artikel 
360ater Obllgationenrecht den Antrag gestellt,. die entspre
chenden Entscheide Justitiabel zu machen. Das ist die Lö
sung, um wirkliche Missbräuche zu bekämpfen, und nicht 
· dieser Streit um Worte. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen Eintreten und im wesent
lichen Zustimmung auf der Linie des Bundesrates. 

Dupraz John (R, GE): Une petite minorite, mais encore bien 
trop de gens, meme dans ce Parlament, face a oes accords, 
sont comme le lapin devant le serpent qui va les avaler, com
pletement tetanises et paralyses car ils mettent l'accent sur 
les aspects negatifs de ces accords, incapables de reatiser 
que les avantages l'emportent largement sur las inconve
nients. 
La Suisse est au mmeu de !'Europa, c'est une realite geogra
phique. L'Unlon europeenne est le premler cllent et le pre
mier fQumisseur de la Suisse. Nos relatlons sont deja excel
lentes. Or, justement, ces accords permettent d'ameliorer et 
de renforcer nos positions, n~ment en assurant un bien 
rneilleur acces au marche de·l'Union europeenne pour las 
produits suisses. C'est avec enthousiasme qua je salue ces 
accords. C'est tm veritable renouveau, un~ veritable bouffee 
d'air frais et une chance pour 1a Suisse. 
A titre d'exemple, je citerai deux dosslers: la libre circulation 
des pel'SOl1nes et l'agriculture •. 
Dans l'Union europeenne, 1a libre cireulation des personnes 
n'a pas engendre une vague humaine provenant des pays 
rnediterraneens, le Portugal et la Grace, par exemple, defer
lant V8l'f:l las pays a haut niveau de via tels qua la Suede et 
l'Allemagne. En falt, on constate que c'est l'emigration ve
nant des pays non mernbres de !'Union europeenne, notam
ment des gens provenant d'Afrique, qui pose probleme. C'est 
deja un peu I~ meme situation chez now;. Je pense qu'avec 
ces accords, II en sera de meme pour la Sulsse. De,plus, 
l'accord est progresslf, et les mesures d'a.ccömpagnement 
proposees servent de protectlon, si cela etait necessaire. 
L'accord vaut aLU:1Si bien pour la Sulsse que pour !'Union 
europeenne - trop souvent, on l'oublie -, et donne a nos 
jeunes des perspectlves fantastiques d'ouverture sur le mar
che du travail de tous les pays de !'Union europeenne. Ce 
libre ac:cllls, .pour nos Jeunes, c'est un veritable bonheur et 
une chance inouie pour leur avenir. 
Pour l'agricuiture, dont le quart de la production laitiere est 
exporte sous forme de fromages pour l'essentlel - M. Milhle
mann l'a deja dit ce matln -, ces accords offrent de nouvelles 
opportunites. Et quand je perie de fromages, quels fromagesl 
Les meilleures pätes dures du monde! Qua mes amis pay
sans, plutöt qiJe de volr le marche envahl par les pätes rnolles 
franyjlises, mettent en exergue les perspectlves favorables 
d'acces au rt:18rche facilite pour leur. production. Cinq ans 
apras l'entree an vigueur de ces accords, gruyere, appehzell, 
emmental et les autres entreront sans taxe douaniere·dans 
!'Union europeenne: une veritable chance encore de mainte-. 
nir.la production laitiere au niveau d'aujourd'hui, voire de la 
developper si le commerce est dynamique et gagne des parts 
de marche. Alnsi, des nouvelles possibilites de produire 
s'offrent aux paysans, une vraie ctiance! 
Certes, on peut comprendre las reticences et las apprehen
sions des uns et des autres, face a ces accords. Les mesures 
d'accompagnement sont 1a si ce n'est pour les faire dlspa
raltre, du molns pour les apaiser. Elias ont pour but de per
mettre une application de ces accords sans contrecoup, ni 
soclal ni environnemental. 
C'est pourquoi il est necessaire de les accepter dans la ver
slon du Conseil national, celle qui permet de rallier le plus 
grand nombre de personnes. 
En outre, ces accords permettent de reunir pour une fois · 
«eurosceptiques» et «euroturbos». La Sulsse peut soit en 
rester 1a apres leur approbation, soit considerer qua ce n'est 
qu'une etape vers l'adhesion Mure. Quanta mol, avec beau-

c, ' 
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coup d'autres, je· souha!te que. ce soit un premler pas vers 
l'adhesion . .Mais n"antlcipons pas, a chaque Jour suffrt sa 
peine. Je vciudrais la rompre une lance en'faveor du Conseil 
federal pour le remarquable travall acconipli par les diploma
tes et !'excellent resultat que. constituent les accords bilate
raux, contrairement a certaJns espr!ts chagrins qui se corri
plalsent a comparer le Conseil federal a Louis XIV, des gens 
dont le poids politlque n'a d'~ale que leur.richesse person
nelle, mais qui, par leurs ldees, n'ontjamais amene ni pro
pose une solutlon pour notre pays. 
Je l'ai dlt et je le rep111te, ces accords S9flt une chance pour la 
Suisse. Or, 1a chance ne passe qu'une fo~. ne. la ratons pasl 
Surtout que l'exercice n'est qu'un examen de rattrapage. 
Alors, avec enthousiasme, Jij vous lnvite a autoriser le Con
seß fedl!lral a ratlfler les accords bilateraux. 

Wie wird es weitergehen, wenn die bilateralen Verträge um
gesetzt werden, bei denen zum Teil EU-, wenn nicht sogar 
Welthandelspreise angestrebt werden? Bel Käse. wird innert · 
fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrages eine völlige 
Llberalililierung stattfinden. In den letzten Jahren haben wir 
Milchproduzent,n den Rohstoff Milch um etwa eine Milliarde 
Franken verbilllgt Trotzdem stiegen die Importe von Käsewej.; 
ter, der Export hingegen konnte nicht gehalten werden; nein, 

·ersanksogarumelnlgetausendTonnen.Dieszeigt,dasstrotz. 
Preissenkungsmassnahmen das . lmport,.Export-Verhältnis 
zuun_gunsten ~ Produzenten ausfiel.Ich bin Oberzeugt:·Mit 
der Offnung des Käsemarktes werden die Importe weiter an
steigen, d •. h., dass auf dem Schweizer Markt weniger inlän
discher Käse abgesetzt werden kann und demzufolge eine 
grössere Menge zu Billigpreisen exportiert werden muss. . 
Gegenüber der EU hat die schweizerische Landwirtschaft ein 

Bonny Jean-Pierre (R, BE): 8ei 'meinen Ausführungen Exportdefizitvon 3,5Mßliarden Franken. Dieses Unglelchge-
werde ich vielleichtetwas weniger euphorisch sein als Kol- wi.cl!twurde bei den:Verhandlungen nicht fOr unsere Land-
lege Dupraz, komme aber zu den gleichen Sch.ICl$sen. · wirtschaft genutzt, dies wurde.offenbar den Obrigen Dossiers 
Ich möchte zwei grundsätzliche Feststellungen anbringen: geopfert •. Wie bei der <t.AP 2002» werden die finanziellen Aus~ 
1. Wie angedeutet werde ich auf das Paket der bilateralen wirkungen für uns Bauern weit schmerzlicher sein, als dies 
Verträge eintreten und ihnen auch zustimmen. Das Ist füni- VQm Bundesrat und unseren Führungsleuten behauptet wird. 
nen Politiker, der im internationalen Bereich eher zurOckhal- · Von uns Bauern . wird ver1angt, dass wir. einerseits nach 

: tend ist, keine Selbstverständlichkeit. Ich bin aber überzeugt, schweizeris<:hen . Naturschutz- und Öko-Aufl•n und im 
dass unsere Unterhändler in zähen, langen Verhandlungen ·· schweizerischen .hohen Kostenumfeld proc:iuzieren und an
ein Maximum fOr unser Land und uRSer Volk .herausgeholt derer:se!ts gegenOber det EU 1,md deren Massenproduktion 
haben •. Sie verdienen unseren uneingeschränkten Oank. · bestehen. Bel den landwirtschaftlichen Strukturenwerden wir 
Soßte es zu einem Referendurnskampf kommen, bin ich be. gegenOber c;ter EU trotz grosser Anstrengungen nie gleich
•relt, auch nach meinem. unmittelbar bevorstehenden Rück- ,ziehen können, ohne einer solchen Politik ein~n grossen Teil 
zug aus dem Parlament In diesem Kampf zugunsten der bi- unserer Betriebe zu opfern. Mit den Direktzahlungen hat man 
lateralen Verträge aktjv mitzuwirken. · die Bauern willig gemacht, damit sie die. Preissenkungen in 
2. Natürlich zahlen wir fOr diese büateralen Verträge einen der l-:löhe von Jähr1ich bald 2,5 Milliarden Franken, die weit 
nicht unerhebliqhen Preis. Das ist bei allen grossen Vertrags-, über die WTO-Verträge hinausgehe1n, hinnehmen. Das Ko-

. werken so. Man kann nicht auf der ganzen Unle nur gewln- stenniveau wfl'.d in der Schweiz weiter ansteigen; das bewei
nen. Heute sind an diesem Pult dem EWR:.Nein von 1992 · sen die neuesten Statistikzahlen. Der Faktor Kosten ist Im 
einige T$len nachgeweint y.,orden. · Jahre 1998 um 7 Prozent ang8!3tleqen, das li.,ndwirtschaftli-
Als ehemaliger Gegner dieser· unglOckllchen Vorlage hefte ehe Einkommen hingegen um 1 o Prozent gesunken. 
Ich hier zwei Punkte fest:. Bundesrat und Parlament sind gefordert, diesen Tendenzen 

, 1. Die damals prophezeite 1Katastrophe Ist nicht eingetreten, entgegenzutreten .. Flankierende Massnahmen zu diesen 
.im Gegenteil: Die wirtschaftlichen Grunddaten haben sich in Verträgen sind· unumgänglich. Neue Steuem und Auflagen 
den vergangenen sieben Jahren ehe.r zum Vorteil der · gegenOber. der Landwirtschaft sind st{lkte abzulehnen und 
Schweiz entwickelt Das l$t kein Grund, nun Halt zu machen die von der SVP geforderten. KostensenkungsmQSnahmen 
und alles zu blockieren, sondern wir wollen mit Bedacht einen vom Bundesrat auf den Tisch zu legen. Nur so kann verhln-
weiteren Schritt In die Zukunft tun. · · · dert werden, dass· das landwirtschaftliche Einkommen In. 
2; Im Gegensatz zum EWR-Abkommen - hier ziehe ich nu.n unserem .Land vom gesamtsctn.vEttzerischen Eint«>mmens
den Vergleich zwischen dem EWR-Vertrag und den bilatera- • niveau abgekoppelt wird. 
len Verträgen - enthalten diese bilateralen Verträge keine in- • · Ohne Zugeständnisse des. Bundesrates in diesem Sinne 
akzeptablen institutionellen Mängel. Sie enthalten nicht el- werde Ich den bilateralen.Verträgen nicht zustimmen. · 
nerse!ts die Fessel, die die Vertragsmitglieder aus der Efta · 
verpflichtet, mit einer Stimme zu sprechen - Ich. glaube, das 
war Artikel 85. des EWR-Werkes -, und anderseits, was fOr Leuenberger Er:nst (S, Sö): Im ZusarmTIElllhang mit.der hier · 
einen souveranen Staat eigentlich eine Ungeheuerlich.kalt ist, diskuti9\i8n Vortage gehen zwei ganz grosse Ängste im 
die Möglichkeit des anderen Vertragspartners, nachträglich Schwelzervolk um: Die eine ist die Angst vor grosser Einwan-
lm Alleingang den Vertrag zu verändern. Mit diesen funda- derung, die Angst vor Auswirkungen auf die Lohn- und Sozi-
mentalen Fehlern sind die bilateralen. Verträge nicht behaf~ alverhältnisse in diesem Land zu Lasten der einheimischen 

· tet - das macht mich sehr glOcklich und !:)pricht eindeutig .fOr . Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die zweite An~t ist 
sie. · · · ,jene vor einer Lawine von ausländischen 40-Tonnen-Lastwa-
lch schDesse: Für mich sind die bilateralen Verträge eine gute gen zu Lasten des einheimischen Transportgewerbes und 

. Grundlage, mit der man mit mehr Zllverslct,t und Selbstbe- . der 13ahnen. • .· 
wusstseln, das .dringend not tut, in die Zukunft schauen kann. . Die erste Angst, die Angst vor der 8nwanderung, wird in die
Packen wir diese Chance! · sem Land von der rechtsnationalen Seite mit allen Kräften, 

Kunz Josef (V, LU): Helfen die bilateralen Verträge der Land
wirtschaft weiter? Diese • Frage . stellt sich· h~ mancher 
Bauer - nach den Erfahrungen. die er mit dem GattlWTO
Vertrag und der neuen «AP 2002» gemac;:ht hat Während 
Führungsleute und Organisatl~nen das Dossier Landwirt
schaft als grossen Erfolg werten, stehe Ich diesem eher kri
tisch gegenüber. Seit dem lnkraftbeten des ,Gatt-Vertrages 
und der neuen «AP 2002„ fahren unsere Marktpartner auf al-

. . Jen Produktionssektoren die landwirtschaftlichen Produkte-:. 
preise massiv hinunter. Schon heute sind die Produzenten 
und offenbar auch unsere Verbände der Marktmacht ausge- . 
liefert Und nicht in der Lage, ,der Preissenkungspolitik entgBi-
genzutreten. · · 

ungehindert. brutal und rücksichtslos geschOrt, und zwar mit . 
Methoden, die. das landesübliche. Mass an politischem An-
stand bei weitem überschritten haben. , 
Es gibt der Berner Unternehmerin Frau Bangerterzu ·denken, 
dass die Gewerkschaften sich zu Wort melden iJnd verlan
gen, dass die Ängste der Arbeitnehmerinnen 1,.1nd Arbeitneh
mer errist gellQJTlmen werden. Es gibt mir,. Frau Bangerter, zu 
denken, dass offenbar noch nicht alle .Unternehmerinnen und 
Unternehmer der polltl$chen Mitte.begriffen haben, welches ', 
Spiel sich hier abspielt Wenn Sie, die .Sie sich in' der politi
schen Mitte wätinen, zulassen, dass die äussere Rechte die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Fremdenangst ein
fach so abholen kann, weri:len selbst' «handzahme» Gewerk
schaften, die Sie sich offenbar wünschen, nicht mehr In der 
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Lage sein,. die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu be
ruhigen, weil sie mit dieser Fremdenangst richtig «vergel
stEtrt» werden. Es wäre also an der Zeit, dass Sie über das 
Verhalten jener politischen Nachfahren der ehemaligen Bau
ern-, Gewerbe- und Bürgerpartei nachzudenken begännen: 
Diese kommen heute daher und geben vor, sie würden, min
destens indirekt, Arbeitnehmerinteressen verteidigen, und 
tun das auf diese fremdenhetzerische Art. 
Ich finde, die Lösungen liegen auf dem Tisch des Hauses, 
und ich lade die politische Mitte ein, mit der linksgrünen Seite 
die Anträge der Kommission bzw. der Kommissionsmehrheit 
zu Ratsbeschlüssen zu erheben. · 
Ich als GewerksQhafter und Sozialdemokrat bin davon über
zeugt: Wenn wir dies zusammen tun, schaffen wir die aller- . 
beste Voraussetzun·g dafür, dass wir die kommende V0Jks
abstimm1,1ng - die so sicher ist wie das Amen in der Kirche, 
denh sie wurde von der rechten Seite deutlich genug ange
kündigt- auch gewinnen können. 
Die flankierenden Massnahmen, · Ich sage es noch einmal, 
bedürfen der Ausgestaltung, wie sie die Komrnission bzw. die 
Kommissionsmehrheit beantragt Ich bin davon überzeugt, 

. dass alle Gutwilligen und Gutgesinnten in diesem Sinne ent
scheiden werden. 

Stamm Luzi (R, AG}: Die bilateralen Verträge machen mir 
grosse Sorgen. Ich möchte zuerst etwas Grundsätzliches zu 
Verträgen sagen, da immer wieder betont wird, dass man 
bei Verträgen auch Nachteile In Kauf nehmen müsse. Das 
Ist nicht das, was Ich gelernt habe. Ich. habe gelernt Wenn 
zwei Parteien Verträge abschliessen, 'ziehen beide Parteien 
aus diesen Verträgen Vorteile. So sollte es sein. Es gibt ge
nügend. Bereiche zwischen der EU und der Schweiz, bei de
nen zweifellos beide Seiten Vorteile haben, wenn wir Ver.; 
einbarungen treffen. Ich denke an die polizeiliche Zusam
menarbeit, Ich denke an die Beseitlgu,ig der technischen 
Handelshemmnisse, ich denke an den freien Handel ganz 
allgemein. Zur Würdigung, der Verträge, den sieben Dos
siers: Ich rede nicht von den fünf kleineren Dossiers, denn 
unbestrittenerweise sind der Landverkehr und der Perso
nenverkehr die beiden Dossiers, die wirklich G~cht haben. 
Zum Verkehr: Während Jahrhunderten hat die Schweiz, vor 
allem die lnnerschweiz, vom Verkehr gelebt, sie hat gute 
Dienstleistungen gegen gutes Entgelt zur Verfügung gestellt 
Ich· stelle fest, dass mit diesen Verträgen eine radikale Um
kehr gemacht wird:· Ich stelle fest, ~ass die Schweiz für zwei
stellige Milliardenbeträge eine Neat baut, die sie nicht selbst 
braucht. Ich stelle fest, dass wir für flankierende Massnah
men jährlich rund 300 Millionen Franken zur Verfügung stel
len werden. Ich stelle fest, dass wir trotzdem bei den Bahnen 
Defizite werden tragen müssen, und ich stelle fest, dass mit 
grösster Wahrscheinlichkeit ein Verkehrschaos resultieren 
wird. Beim Landverkehr tragen wir also gewichtige Nachteile. 
Diese könnte man vielleicht noch schlucken, weil sie mehr 
oder weniger berechenbar sind. 
Mehr Sorgen macht mir der freie Personenverkehr. Ich 
.staune, dass beim freien Personenverkehr zwei Birtsenwahr
helten immer wieder weggelassen werden: 
1. Ich will mich gar nicht auf die Äste hinauslassen und sa
geh, es werde ZUW1:JOderung geben oder nicht, denn wir alle 
wissen das nicht. Aber die erst$ Binsenwahrheit scheint mir 
ldar zu sein: Wo es attraktiv ist auf dieser Weit, da gibt es Zu
wanderung. Ob das Kalifornien, Australien, Kanada oder ein 
anderer Ort sei - solange eine Gegend attraktiv ist, gibt es 
mehr oder weniger Zuwanderung. Ich hoffe, die Schweiz wird 
auch in Zukunft attraktiv sein, und deshalb befürchte ich, 
dass es Zuwanderung geben wird •. 
2: Wenn Sie zwei unterschiedliche Niveaus haben, ein hohes 
und ein tiefes Lohnniveau, ein hohes und eirt tiefes Wohl~ 
standsniveau, führt dies, sobald Sie Personenfreizügigkeit 
haben, tendenziell zu Nlvernerung. Ich bitte Sie, an die Verei
nigten Staaten zu denken, das Musterbeispiel des freien 
Handels, die plckelhart Im eigenen Interesse eine Politik 
nach folgendem Muster verfolgen: Freier Handel bringt für 
beide Selten Vorteile und Wohlstand, aber der freie Perso
nenverkehr bringt für ein reiches Land das Gegenteil. 
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Auch wenn Sie - damit richte ich mich vor allem an die linke 
Seite - flankierende Massnahmen beschliessen, werden Sie 
die nivellierende Tendenz nicht verhindem·können. Sie wer
den z. B. nicht verhindern können, dass trotz Mindestlöhnen 
unter dem Trtel .«Selbständlgerwerbende» Leute einwan
dern. Die flankierenden Massnahmen werden nicht rigoros 
greifen. Oder denken Sie an die Problematik der Zuwande
rung von Ärzten. Sie werden mir sagen, dass wir uns später 
um dieses Problem kümmern werden. Aber ich fra.ge Sie: 
Weshalb haben wir die Regelungen, die das Problem der 
Ärztezuwanderung angeblich lösen helfen sollen, nicht schon 
lange auf dem Tisch? 
Denken Sie schliesslich an die langfristigen Fragen: Ich 
weiss nicht, wann z. B. die Staaten von Ex-Jugoslawien in die 
EU aufgenommen werden; Sie wissen es auch nicht Es ist 

. nicht unmöglich, dass wir halt doch eine Zuwanderung haben 
werden, wenn wir die Verträge nicht kündigen. 
Ich wäre allenfalls bereit, den bßateralen Verträgen zuzustim
men, falls der Kündigungsmechanismus funktionell einfach 
eingerichtet wird. Ich wollte hierzu einen Antrag stellen und 
mache hier noch eine formelle Nebenbemerkung: Mein An
trag betreffend besserer Mitsprache des Volk.es bei alHälliger 
Kündigung wurde zurückgewiesen, weil ich ihn angeblich zu 
spät eingereicht habe, nämlich heute nach zehn Uhr. Ich 
stelle fest, dass ich die Fahnen letzten Donnerstag erhalten . 
habe und dass wir F und Samstag zt.im ersten Mal in · 
der eigenen Partei über bilateralen Verträge geredet ha-
ben. Ich .wollte heute morgen denVorstoss mit der Verwal
tung besprechen, damit er sicher fundiert sei. Ich stelle fest, 
dass mir-vorgehalten wird, ich hätte ihn deshalb zu spät ein- . 
gereicht Ich belasse es hier bei dieser Feststellung. ' 

Rychen Albrectit f',/, BE}: Zum Werk der bilateralen Verträge 
zwischen unserem Land und der Europäischen Union sage 
ich ganz klar ja Die bilateralen Verträge sind aus meiner 
Sicht zurzeit der besJe Weg, unsere Beziehungen zur l;l.J zu 
verbessern. Damit bin ich schon beim entscheidenden Wort: 
verbessern. Es. geht nämlich nicht darum, zu behaupten, wir 
hätten schlechte oder keine Beziehungen; wir haben sehr in
tensive und sehr freundschaftliche und gute Beziehungen. zu 
den meisten EU-Ländern und zur EU. Das beweisen alle Im
port- und Exportzahlen. Aber es geht eben um die Verbesse
rung und auch darum, dass unsere Wirtschaft in diesem rie
sigen Binnenmarkt in Zukunft nicht mehr von gewissen Nach-
teilen betroffen ist. . 
In diesem Zusammenhang ist natürlich entschieden auf fol
gendes hinzuweisen: Obschon die Schweiz wirtschaftlich mit 
der. EU sehr eng verflochten ist und es auch schon mit dem 
Freihandelsabkommen in den siebziger Jahren gelungen ist, 
zentrale Hindernisse im Warenverkehr abzubauen, sind 
heute gewisse Bedingungen in bezug auf binnenwirtschaftli
che Zusammenarbeit· für unsere Wirtschaft nachteilig. Die 
sieben Verträge bringen hier eindeutig Verbesserungen, vor 
allem beim Marktzugang, wo die Verträge tiefere Angebots
kosten zur Folge haben werden. Konkrete wirtschaftliche Be
nachteiligungen fallen dann wenigstens teilweise weg. Eu
phorie ist sicher nicht am Platz, aber es ist ganz klar sachlich 
nachgewiesen - auch aus Kreisen der Wirtschaft wird dies 
bestätigt-, das$ dies sehr erwOnscht ist. Es gibt hier eindeu
tig Verbesserungen. 
Man muss aber natür1ich auch zu den Nachteilen stehen. Es 
gehört zur politischen Redlichkeit, dass wir Ober diese Nach
teile sprechen und diese at.ich beurteilen, insbesondere im 
Bereich des Personenverkehrs und des Landverkehrs. Ich 
schliesse mich hier meinen Kolleginnen und Kollegen an, die 
richtlgerweise gesagt haben, jedes solche Vertragswerk 
kenne eben nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben. 
Ich möchte zum Schluss noch bemerken, dass die flankie
renden Massnahmen, die die nationalrätliche Kommission 
beantragt, aus meiner Sicht gerechtfertigt sind. Ich möchte 
daran erinnem, dass die Verträge die eine Seite sind und die 
flankierenden Massnahmen die andere. Wenn dauernd, vom 
Morgen bis um · Mitternacht, mit dem Referendum gedroht 
wird, beeindruckt mich das nicht. Ich erinnere Sie dar.an, dass 
die flankierenden Massnahmen Binnengesetze sind, die wir 
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später wieder ändern können; wenn wir sie heute nicht so gut 
macheri, wie wir sie vielleicht machen sollten. Die Verträge 
hingegen können wir als Parlament nicht oder nicht so 
schnell ändern. In diesem Sinne bitte ich' Sie zu beachten, 
dass wir die rein schweizerischen Gesetze immer wieder an
passen können; 
Ich bitte.Sie, den bilateralen Verträgen zuzustimmen. 

Jossen Peter (S, VS): Für uns sind !:lie bilateralen Verträge 
. ein wichtiger Integrationsschritt, das wurde hier Ja bereits x

fach gesagt; sie sind aber in erster Linie Wirtschaftsverträge. 
Wer diese Verträge innenpolitisch durchsetzen will, dem 
stellt sich also äie Frage nach den Partnern. Die Antwort .ist 
relativ • einfach: Partner bei. der innenpolitischen Durchset
zung wird nicht die harte, fremdenfeindliche Rechte sein, 
· sondern wir werden es eben sein: die SP, die ~ewerkschaf-
ten, die Umweltverbände. . 
Wir haben in den letzen Jahren in diesem Land verschiedent
lich eine Koalition der Vernunft gemacht, wir haben wichtige 
Vorlagen bei der Bevölkerung durchgebracht. ich aenk& an 
die Neat-Abstimmung,.an die Vorlagen überdle~SVA, an die 
FinöV. Oberall dort hat eine Allianz gespielt; an diese Allianz 
gilt es nun auch in c;liesem Fall anzuknüpfen. · 
Wir haben den Eindruck, dass verschiedene Leute den Ernst 
der Situation noch nicht begriffen haben, denn wir wissen ja 
spätestens seit dem cWR-Nein, dass man die BefOrchtun
gen der Menschen ernst nehmen muss; wir Wissen nicht erst 
seit den üinfragen von gestern, welche in der Sonntags-

.· presse publiziert wurden, wo die Leut& der Schuh drückt . 
Wenn wir nichts tun gegen Sozialdumping, oder wenn wir 
nicht ausreichend wirksame Massnahmen entscheiden, wer
den uns die Leute nicht folgen, aus meiner Sicht zu Recht 
nicht! Wenn wir nichts gegen die ~anschwemme be
schliessen, erreichen .wir auch hier sicher keine zustim-
mende Volksmehrheit ' · · 
Die Ergebnisse, wie sie von der Ärbeltsgruppe der Bundes
ratsparteien, was das Verkehrsdossier betrifft. aber auch 
vom Buna~rat, was das.Sozialdumping betrifft, vorll$9en, 
sind eigentlich gut und tragen den BefOrchtungen Rechnung, 
die ich angesprochen habe. Verschiedene Partner mussten 
bei, diesen Verhandlungen Ja verschiedenste Kröten schluk
ken; wir haben gehört, wie. weit sich z. B. die Umweltver
bände von ihren ursprünglichen Positionen wegbewegt ha
ben. Es geht ja schliesslich verkehrs- und integrationspoli-. · 
tisch um die Arbeit der letien vier bis fOnf Jahre. · 
Deshalb bitte ich Sie, auf dieser ausgehandelten Linie zu 
bleiben und dem Gesamtpaket ohne Abstriche zuzustimmen. 

dum g_edroht, falls das Parlament eher dem Bundesrat als 
den rotgrünen Forderungen folgen sollte. ' 
Man kann wohl mit gutem Grunc;t behaupten, der Bundesrat 
habe mif seiner Vorlage - wie Qblich - den mehrheitsfähigen 
Mittelweg gesucht und weitgehend auch gefunden. Dem . 
Ständerat vorzuwerfen er spiele mit dem Feuer, weil sich 
seine Kommission an der bundesrätllchein Lösung orientiert, 
ist reichlich polemisch. Noch viel polemischer ist die Aus
sage, die bürgerlichen Parlamentarier hätten ein. alHälliges 
Referendum zu verantworten, ein Referendum; das bei 

· NichterfOllung der übertriebenen Forderungen einer unheili
QE!n Allianz von Umweltvert>änden und Schweizer Demokra-

. ten, mit Exponenten von ganz rechts, zustande kommen 
könnte. Ich hoffe, gerade die bOrgerlichen Parlamentarier 
lassen sich durch diese Drohungen nicht ins Bockshorn Ja
gen und bleiben auf der Linie Bundesrat und ständerätliche 
KVF. · 
Unsere KVF Ist mit ihren MehrheitsbeschlOssen beim Verla
gerungsgesetz extrem weit von den bunQesfätlichEln Vorga-

. ben abgewichen. Einmal tat.sie dies beim Verlagerungsziel, 
dessen Zlelgrösse von 6,50 ooo, alpenquerenden Transit
fahrten schon Im Jahr 2007 erreicht werden soll statt erst 
etwa im Jahr 2013 nach Fertigstellung des GQtthard-Basis- . 
tunnels. ' 
Beim Zwecka.rtikel hält sich leider auch der Bundesrat nicht 
an die Formulierung gemäl;ls Aipen-lnlti~tive und Verfassung. 
Dort wird ausdrücklich die Verlagerung des alpenquerenden 
Giltertransitverkehrs von ßrenze Z!J Grenze auf die Schiene 
verlangt Es ist klar; dass damit. weder der alpenquerende 
schweizerische Binnenverkehr noch Import- 1.111d Exportfahr-
ten Ober die Alpen· gemeint sind. · 
Übe{·cfie flankierenden Massnahmen, ·sprich das Verlage

. rungsgesetz, eine derartige Verschärfung gegenüber der 
Verfassung ins Gesetz zu schmuggeln, das kann nicht ange
hen. Dass bei all den Massnahmen, welche der EU grosszü
gige Kontingente zu· tiffen Preisen zugestehen, die schwel-

. zerischen Transporteure nicht cliskrlminiert werden darten, 
sollte klar sein. 'Die Kommissionsminderheit will diese Selbst-
verständlichkeit rlchtigerweise im: Gesetz absichern. ·· 
Alles In allem bitte ich, den Verträgen zuzustimmen, bei den 
flankierenden Massnahmen der Linie 'Bundesrat und stände
rätliche Kommission zu folgen und den entsprechenden Min
(!erheitsantrig!3n unserer KVF zuzustimmen. 

Herczog Andreas (S, ZH): In unserem Land gelten zwei Re-
. geln des porrtischen Mandelns: 

1. Wer Veränderungen erreichen will, muss Mehrheiten ge-
winnen. · · · 

HegetschweHer Rolf (R, ZH): Die .Schweiz muss offener, , 2. Wenn Veränderungen soziale und öko!Ogische Nachteile . 
selbstbewusster und dynamischer werden. Diese Zlelsetzun- · mit sich bringen, m.üssen · diese, abgefedert werden. 
gen sehe ich persönlich für die Schweiz nach der. Jahrhun- Diese banalen• .Regeln des ,politischen Handwerks gelten 
dert- oder Jahrtausendwende. Offen waren wir schon immer, nicht erst seit dem EWR-Neln im Jahre 1992: Aber die etwas 
das ist meine Überzeugung; .sonst hätte es die Schweiz nie ,·. flapsige Art, in der beSOnders die ständerätlichen Kommis
.so .weit gebracht in der Exportwirtschaft, mit weltweiten slonen gegen diese Regeln verstossen haben, macht es not
DlenstleistL!ngen und einer. Touris~ranche auf sehr hc,;. wendig, dass man nochmals mit Nachdruck auf diese Regeln 
hem Niveau. Mit den bilateralen Verträgen setzen wir In dl&- des Handwerks hinweist. · 
ser Hinsicht das notwendige äussere Zeichen, das es lnsbe- . Gegen die vereinfachende Logik .der Isolationisten und für 
sondere nach,dem EWR-Nein von 1992 heute dringend die lntegrapon der Schweiz in Europa nützen nämlich 
braucht.. Ich stehe hinter diesen Verträgen, die erfreulich fromme Appelle ä la «Die Schweiz liegt mitten in Europa» ·gar 
selbstbewusst au~andelt worden sind und Insgesamt ein nichts. Der EWR-Vertrag wurde 1992 abgelehnt, weil genau 
gutes Resultat, wahrscheinlich das bestmögliche, darstellen. dieser Tatsache zu wenig Beachtung geschenkt.wurde. Be-
Die eingangs geforderte Dynamik wird uns von aussen dik• sonders in der VerkehrspolHik haben wir diese Lektion gut 
tiert. Hier gilt es, ~ Tempo auf einem für die Schweiz ver- verstanden. Die le{stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 
träglichen Niveau zu halten1 ohne den· Anschluss zu verlie- und die FinöV-Vorlage, also die F"manzierung der lnfrastruk-

. ren. FQr die BeschlOS$e dieser Woche müssen wir.uns daran tur des öffentlichen Verkehrs, waren nicht nur ein richtiges in-
orientieren, dass die Ziele der bilateralen Verträge n~t nenpolitisches Konzept, das mehrheitsfähig gemacht werden 
durch Obertrlebene flankierende Massnahmen.'in Frage ge- musste, sondern sie waren auch ein. Konzept, das von An-
stellt oder schweizerische Unternehmungen gegenQber dem fang an auf die Öffnung der Schweiz Richtung Europa aus-
Ausland schlechter gestellt werden, als dies heute der .Fall gerichtet wat, besonders was die Massnahmen innerhalb der 
ist Eine Diskriminierung in diesem Sinne darf es nicht geben. bilateralen Verträge angeht 
Beim Landverkehrsabkommen, zu dem ich im folgenden Ich möchte Sie daran erinnem, dass es ge~e bei der LSVA· 
sprechen werde, besteht diese Gefahr sehr ausgeprägt. und. bei der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, wieder 
WWF, Greenpeace und Exponenten der Alpen-Initiative ha- • einmal der Ständerat war, der nicht gerade kol'lstruklive Vor
. ben vor zwei Wochen den Tarif für die flankierenden. t,,1ass- arbelt geleistet hat, · ui,d wir konnten. deswegen nachsitzen: 
nahmen durchgege~n und gleich auch mit dem Referen~. . Aber diese Arbeit hat «verhebet», und es ist nichteo, wie es 

~ 
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Herr Hegetschweiler vorher darstellte. Es war ein richtiges 
Konzept, innenpolitisch und aussenpolitisch. 
Es war aber auch das richtige Bündnis, nämlich Jenes. Bünd.
nis, mit dem sich innenpolitisch Reformen durchbringen Hes
sen und das europapolitisch gegen die nationale Rechte 
«verhebet». Nur ein solches Konzept hat hier die Mehrheit, 
und. nur ein solches Konzept sollte hier verfolgt werden. 
Wrr sind jetzt kurz vor dem Ziel und nicht mehr nur einfach auf 
der Zielgeraden. Ich habe erwähnt, dass die LSVA und die 
FinöVNoi:Jage gewissennassen Mikado-BestandteDe in ei~ 
nem verkehrspolitlschen,,aber auch europapolitischen Spiel 
waren. 
Ich möchte jetzt nicht, dass das Erreichte kurz v~r dem Ziel 
von einigen Unbesonnenen kaputtgeschlagen wird. Wir be
trachten die bilateralen Abkommen als etwas, das das Dlskri
minierungspotential der Schweiz abbauen sollte. Dieses'ha
ben wir jenen zu verdanken, die damals das EWR-Nein .pro
pagiert haben. Das wollen wir korrigieren. Wir wollen einer
seits dieses Diskriminierungspotential abbauen und das Ziel 
der Öffnung verfolgen, aber andererseits die Verträge auch 
als innenpolitische Chance nutzen, . diese Verkehrspolitik 
auch durchzusetzen, nämlich mit dem Umlagerungsziel und 
mit der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, und wir wol
len nicht solche spintisierenden Ideen wie die der Astag un
terstützen, die jetzt bereits mit dem Referendum droht, weil 
für sie gewissermassen das Verlagerungsziel die Schweizer 
Camionneure diskriminiert, was ein absoluter Unsinn ist. 
Diese 650 000 alpenquerenden Fahrten sind das innenpoliti
sche Signal, das wir von der Umlagerung her mit der LSV A, 
insbesondere aber mit der Alpen-Initiative und der FinöV
Vorlage gesetzt haben und weiter setzen wollen • 

. Wer heute die bila.Jeralen Verträge wirklich will, wer ein Öff. 
nungssignal vis-a.-vis Europa wirklich will, wer diese Ver
kehrspolitik will - die in einem innen- und aussenpolitischen 
Konzept austariert angelegt ist, im richtigen Bündnis gegen 
die Isolationisten -, wer heute zum Ziel kommen will, der 
muss den Mehrheiten unserer Kommission folgen, die bei• 
leibe keine Zufallsmehrhelten sind. 
Ich bitte Sie, die flankierenden Massnahmen nicht als irgend
welche Massnahmen zu betracht~n. Sie sind eingebettet in 
einem verkehrspolitischen ~Konzept, innen- und aussenpoli
tisch. Nur in diesem Bündnis und mit diesen Massnahmen 
weisen wir den Weg auch für jene Isolationisten, die die Ge
winner wären, falls die Anträge der Mehrheit unserer Kom
mission nicht durchkämen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und auf der ganzen 
Linie der grossen Mehrheit der Kommission zu folgen. 

Jans Armin (S, ZG): In dieser Legislaturpe~e gibt es drei. 
herausragende Vorlagen: Die erste ist die neue Bundesver• 
fassung, die zweite die. Sanierung der Bundesfinanzen und 
die dritte betrifft die bilateralen Abkommen SchweizJEU, über 
die wir jetzt debattieren. · 
Aus meiner Sicht können aus den ersten beiden Geschäf
ten "" Bundesverfassung und Sanierung der Bundesfinan- . 
zen - fQr den Erfolg der bilateralen Abkommen drei Lehren 
gezogen werden: , 
1. · Es Ist eine konstruktive Zusammenarbeit von Parlament 
und Bundesrat nötig, damit wir sachlich und politisch tragfä
hige Lösungen f,jnden. 
2. Es sind breite Mehrheiten im Parlament erforderlich, um 
das Stimmvolk zu überzeugen. Dies genügt aber noch nicht •.. 
3. Eine intensive Abstimmungskampagne ist für den Erfolg 
nötig. Die fortschrittlichen Kräfte müssen dabei am selben 
Stri~ ziehen, und zwar in dieselbe Richtung. 
Wie sieht es heute fQr die bilateralen Abkommen aus? Ich 
meine, im Volk herrscht grundsätzlich eine positive Stirn-

, mung. Diese grundsätzlich positive Stimmung bleibt aber 
nicht unbedingt bestehen, wie aus den Umfragen ersichtlich, 
die jetzt publiziert worden sind. Da sehen Sie, dass eine deut
liche Mehrheit der Befürworterinnen und Befürworter der bi
lateralen Abkommen diese mit effizienten · Begleitmassnah
men verbunden haben wollen, Die Stichworte sind schon ge
nannt worderr: neue Lastwagenlawinen beim Landverkehr, 
Lohndumping beim Personenverkehr. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Gefragt ist also eine konstruktive Zusammenarbeit. Die erfor
derliche Vorarbeit bezüglich flankierender Massnahmen ist 
geleistet, um den Sorgen und Nöten des Volkes bezüglich 
Landverkehr Rechnung zu tragen. Ich meine damit die An
träge der Mehrheit der .Kommission. Bezüglich Personenver
kehr sehe ich die. Lösung In Richtung der bundesrätlichen 
Vorlage. 
Ich sehe keine tragfähige Alternative dazu. Insbesondere er• 
achte ich die Vorschläge der ständerätiichen Kommission als 
wenig hilfreich. 
Eine Klammerbemerkung an die Vertreterinnen und Vertreter 
der SVP-Fraktion: Sie geben ja lautstark vor, für die kleinen 
Leute einzustehen. Gerade die kleinen Leute haben grosse 
Befürchtungen in bezug auf den freien Personenverkehr mit 
der EU - Stichworte: Lohndumping und Sozialdumping. 
Warum, meine Damen. und Herren von der SVP-Fraktlon, un
terstützen .Sie dann nicht die flankierenden Massnahmen, um 
eben die Sorgen und Nöte dieser Leute aufzugreifen und ih
nen Rechnung zu tragen? 
Bereits mehrfach wurde gesagt. dass das Referendum heute 
morgen von rechts aussen angekündigt worden ist. Je nach 
Beschlüssen werden zusätzlich die Umweltverbände und die 
Arbeitnehmerverbände dazukommen. Das Terrain ist also 
abgesteckt. Frei nach dem Berichterstatter deutscher Zunge 
kann man sagen: Falls wir uns nicht zusammenraufen, wird 
das Volk aus lauter Zweifel nein stimmen. 
Wer den Erfolg der Vorlage will - und ich will den Erfolg des 
Abkommens! - muss eintreten und den Anträgen der Mehr
heit unserer Kommission bezüglich Landverkehr und der 
bundesrätlichen Linie bezüglich flanki1:trende Massnahmen 
zum freien Personenverkehr zustimmen. 
Ich ersuche Sie, dies zu tun. 

Keller Christine,($, BS): Als Baslerin komme ich aus einer 
traditionell europafreundlichen Region, aus einer Region, die 
-mit ihrer europäischen Nachbarschaft so eng verflochten ist 
wie.kaum eine andere in der Schweiz- kulturell, wirtschaft
lich und menschlich und durch grosse, wichtige Verkehrs
stränge. Es entspricht unserem täglichen Erleben und Emp
finden: .Wir gehören zu Europa. Ein näheres zusammenge
hen mit Europa ist für uns selbstverständlich. 
Die bilateralen Verträge machen die Schweiz ein Stück euro
pafähiger. Deshalb wünschen wir uns, dass sie zustande 
l<Qmmen. Aber wir kennen auch die Gefahren, die gerade 
einer Grenzregion wie Basel ohne griffige und wirksame 
Begleitmassnahmen drohen, vor allem. in den sensiblen 
Dossiers, im sozialen und im Verkehrsbereich. 
Wer sich wünscht, dass dieser Integrationsschritt gelingt. der 
Jetzt in Griffnähe liegt, der oder die muss alles Interesse 
daran haben, dass diesen realen Gefahren und Risiken mit 
wirksamen flankierenden Massnahmen Rechnung getragen 
wird, und zwar mit Nägeln mit Köpfen; Nur so kann das Vor
haben gelingen. Nur so können sich im Falle eines Referen
dumskampfes, der ja offenbar bevorsteht, die Stimmbürge
rinnen und Stimmbürger mit Überzeugung hinter die Vorlage 
stellen. 

!'o~:;/~==!~'~~ ::=:! ~~:~~!~!;! 
Lohndumping aus der Hand: die Steuerungsmöglichk~iten 
der Arbeitsmarktbehörden, beispielsweise die Bewilligungs• 
verfahren für Grenzgängerinnen und Grenzgänger. t;ür sie 
kann nicht mehr wie bisher ein ortsüblicher Lohn vorge
schrieben werden •. Für eine Grenzregion wie Basel besteht 
damit die eklatante Gefahr des Drucks auf das Lohnniveau. 
Der Kanton hat daher ein eminentes Interesse an wirksa· 
men flankierenden Massnahmen, die solche Entwicklungen 
stoppen. Der Regierungsrat von Basel-Stadt bezeichnet 
deshalb die jetzt auf dem TJSCh liegenden Anträge urlserer 
Kommission namentlich zur erleichterten Allgemeinverbind
lichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen und zu den 
Normalarbeitsverträgen als absolutes Minimum für unsere 
Region. 
Sprechen Sie doch nicht von wirtschaftsfeindlichen Mass
nahmenl Die bilateralen Verträge werden der Wirtschaft 
grosse Vorteile bringen. Diese dürfen nicht auf dem Rücken 
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der Arbeitnehmerinnen · und Arbeitnehmer z~m .Preis von 
Lohn• .und Sozialdumping,erkauft werden. Gerade filr die u.n• 
teren Bnkommen wäre dies,unerträglich. Diese Rechnung 
würde auch an der Ume 11iemals aufgehen. · , · 
Mit diesen flankierenden Massnahmeri, wie sie vorgeschla
gen sind, sind wir noch weit weg von den arbeitsrechtlichen 
Standards der EU. Dieser kleine Schritt zu einem europafä„ 
higeri Sozialrecht ist bei der Öffnung zum europäischen Ar
beitsmarkt einfach unabdingbar, wie Ihnen das der Präsident . 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes heute morgen -
nachdrücklich. dargelegt hat. 
Noch kurz zum zweiten sensiblen Dossier, zum Landverkehr: 
~eh hier Ist unsere Region besonders betroffep. Sie liegt an 
.einer für den alpenquerenden GOterverkehr wichtigen Nord
Süd-Achsl:I: Die Bevölkerung hat mit Recht Angst vo.r neuen 
Verkehrslawinen. Auch hier geben wir mit dem Abschluss. 
des Vertrages· ein wirkungavolles Pfand aus der Hand.: Wir 
verabschieden uns wn der bisherigen 2&-Tonnen-Limite. 

. AUch hier braucht es deshalb wirkungsvolle und effiziente 
flankierende Massnahmen, die _dies kompensieren und na-, 
mentlich sicherstellen, dass die Bahnen besonders In der 
Übergangszeit bis zur vollen Erhebung der LSVA konkur
renzfähig bleiben. Auch hier sind dii;, Anträge der Kommissi
onsmehrheit das absol~e Minimum, mit dem das im Alpen
schutzartikel vorgeschriebene Ziel der Verlagerung des 
Schwetverkehrs von der Strasse auf die Schiene noch er

. reicht werden kann. .. , . . 
Ich bitte Sie, verknOpfen.Sie Ihr Ja zu den Verträgen klar und 
verbindlich mit einem Ja zu effizienten Begleitmassnahmen. 
Sagen Sie ja zu einem. sozial· und umweltverträgffchen Weg 

. nach Europa! Treten Sie ein und folgen Sie dem Kurs der 
. Mehrheiten unserer Kommissionen! . 

Ich bin deshaib fOr Eintreten auf den Bundesbeschluss über 
. die Genehmigung der bilateralen Verträge, abet auch filr 

Masshalten bei den flankierenden Massnahmen. 

Theller G99rges (R, LU): Es ist schwierig, hier innert fünf Mi
. nuten ein üppiges Menü von 995 Seiten zu verdauen, das ist 
eigentlich eine recht ungesunde Angelegenheit .. lch.konzen
triere mich in diesen fünf Minuten deshalb auf die Verdauung 
im Bereich' der flankierenden .Massnahrnen im Dossier Land-
verkehr. . . 

· zuerst aber eine kurze Stellungnahme zu den bilateralen 
Verträgen: Als EWR-Befilrworter bin Ich mit dem erzielten 
Resultat zufrieden. Wesentliche Bereiche der EWR-Zielset
zung konnten erfüllt werden. Dies wird uns wirtschaftliche 
Vorteile bringen, ohne dass wir uns entscheidende politische 
Nachteile einhandeln mussten. Die Bilanz Ist. also positiv. 
-Bner guten, gesunden Bilanz darf man getrost zustimmen, 

. im vollen Bewusstsein, dass Jede Bilanz auch Passiven auf
weist Einer allfälligen Volksabstimmung sehe ich gelassen 
entgegen; sowohl_ EU-Gegner wie,a1.1ch ~U-Befürworter kön- . 
nen mit guten GrOnden hinter den.· bilateralen. Verträgen 
stehen. Dieser Umstand erhöht die Chancen auf ein.Ja be-: 
trächtlicb. . 
Nun -zu den · flankierenden · Massnahmen im Landverkehr: 
Wozu, müssen wiruns tragen, braucht es eigentlich diese 
Massnahmen? Es gibt dafilr einen wesentlichen Grund: In 
der O~rgangs,zeit bis•zu,Fertlgstellung der Neat im Jahre 
2013 - also während einer beschränkten Zeit - können die 
40-Tonnen-Kontingente, welche wir uns leider eingehandelt 
haber'I, :zu Überlastungen Im Strassennetz führen. Wenn wir 

, keine Massnahmen filr. diese Übergangszeit treffen, so ris
kieren wir.ein Nein der betroffenen Bevölkerung, wr allem 
entlang der Nord-Süd-Achsen. · 

Bosshard Walter (R, ZH): -In den vergangenen Stunden Was dürfen wir mit diesen Massriahmen aber nicht tun? Wir 
wurde hier im Saal wiederholt unterstrichen, dass es sich bei .dOrfen auf keinen Fall die Massnafunen so treffen, dass sie 
den bilateralen Verträgen zweifellos um das wichtigste aus- für das Gesamtpaket kt.>ntraprodi.ddlv wirken und damit per 
senpolitische Geschäft dieser Legislatur handelt Aber auch Saldo mehr Gegner mobilisieren als besänftigen. lnsbeson• 
wirtschaftspofltisch un~ insbesondere beschäftlgungspoli• dere dürfen wir keine die Schweizerinnen und Schweizer dls-
tisch hat dieses Pakefvon sieben sektoriellen Wirtschaftsver- . • kriminierenden Elemente einbauen. Diesbezüglich reagiert 
trägen _zwischen der Schweiz unci der EU für den Wirtschafts- das Schweizer Stimmvolk sehr sensibel. Die negative Stirn
standort Schweiz eine ausserordentliche Bedeutung; Dan1it · mung dürfte dabei weit Ober die Gruppe der direkt Betroffe-
sichem wir uns den Zugang zumfil{ die Schweiz wichtfgsten nen hinaus um sich greifen; · · · 
Markt. Von der Öffnung des EU-Marktes profitieren kleine Die flankienenden Massriat:rmen Im Landverkehr, .wie sie aus 

· und grosse Firmen, es profitieren der· Industriesektor,. aber den Beratungen der Korilmisslön hE!rvorgegangen sind, wir-
auch der Dienstleistungssektor. · ken in verschiedenen Bereichen kontraproduktiv. Besonders 
Für mich persönlich ist die Bilanz der sieben Abkommen ge- stört mich die Tatsa:che, dass wir im Zielartikel· über den 
samtha~ positiv. Wir reden ständig - gerade jetzt wieder in Alperischutzartlkel der Bundesverfassung hinausgehen. Der 
unseren Parteiprogrammen - von den Rahmenbedingungen Alpenschutzartikel wurde _in der Volksabstimmung sehr 
für die Wirtschaft. Hier können wir einen wichtigen Beitrag für kn1;1.pp angenommen. Er vetlangt eine Begrenzung des GO-
eine nachhaltigeVerbesserung dieser Bedingungen leisten. t.erschwerverkehts von Grenze z1c1 Grenze. Das Gesetz; das 

. Die Politik Ist in diesem Punkt gefordert. Die Wirtschaft selber : wir nun machen wollen; verlangt aber die Verlagerung des ge
hat dann nach dem Ja zu den bilateralen Verträgen ihren Bel- , samten alpen querenden SchweNerkehrs. In dieser Fom.,u6e-

. trag zu· \eisten, damit die. eMarteten pöSitiven volkswirt- rung wäre der Alpenschutzartikel nie und nimmer angenom- · 
schaftllchen .und . beschäftigungspolltischen Auswirkungen men worden. Man kann sich nun wirklich dle'Frage stellen, ob 
auch wirklich .eintreten: Die bilateralen Verträge sind eine · wlrmltdiesemArtikeisogardieVerfassungverletzenoderzu-
Chanoe, welche Polltik,und Wirtschaft wahrnehmen müssen; mindest stark zurechtbiegen, so zurechtbiegen, dass die Bai· 
Wie mehrere Vorrednerinnen und Vorredner bin auch ich der ken zu krachen drohen. Man wird mir entgegnen, dass die 
Meinung, dass der Abscf:!luss .der bila.teralen Verträge innen- Formulierung gemäss Verfassung von der EU nicht akzeptiert 
politisch gewisse Begleltmassnahmen erfordert. So gilt es, werden könne. Nun, e1ne splche Art der Begründung halte ich 
beim freien Personenverkehr flankierende Massnahmen .zur für sehr bedenklich. Wenn dem allerdings 59 wäre,· so _hätte 

· VerhindeOJng Vl;ln Missbräuchen bei ~er Lohnfestlegung zu uns der Bundesrat ehrlicherweise eine EU-kompatible Abän-
. akzeptieren. Aber unangemessene flankierende ,Massnah- derung des Alpenschutzartikels vorschlagen müssen. · 

men, die hier gefordert Wel'den und die die Verbesserungen .. $ch6mm Ist aber für micti nicht die juristische Seite, sondem 
filr den Wirtschaftsstandort Schweiz wieder zunichte machen die Tatsache, dass wir mit dem Gesetzentwurf die Schweize-
würden, sind entsch~en abzulehnen. . rinnen· und Schweizer diskriminieren. Die Forderung, dass 
Wichtig Ist für mich auch das positive Signal der Kantone, die nicht nur Transporte auf lange Distanzen, sondern auch jene 
hinter den sektoriellen Abkommen mit der EU stehen, und innerhalb des Landes .auf die Schiene wrlagert werden müs-

, zwar auch unter Berücksichtigung der fil'lanziellen Auswir- sen, wirkt geradezu schikanös, Ist unwirtschaftlich und auch, 
· kungen, die heute.noch nicht Im Detail fest.stehen. Die Kon- ökologisch falsch. Der Bundesrat wird bei Nichteln~ltung 

fere!'IZ der Kantonsregierungen sagt denn auch, dass das der Zielsetzung gegenüber den ausländischen Transportau-
Thema nicht so sehr die Buchhaltung sei, wichtig sei vielmehr ren keine Massnahmen ergreifen können, das bilaterale Ab-
der politische Wille zur ZIJku:n~ng. Dieser politische kommen lässt ·keine zu. Seine zusätzlichen Mass,,ahmen 
Wille zur wirtschaftlichen Zukunftsgestaltung der Schweiz ist werden sich, _wJe ., auch ln,mer sie aussehen; nur gegen 
wichtig und bildet kein PräJudiZ filr weitere Schritte im Rah-: schweizerische Transporteure wenden können. Die fiankle-
meh der Integrationspolitik. , .. renden Massnahrrien Im Landverkehr In der vorliegenden 
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Form wirken sich per saldo, davon bin ich überzeugt, negativ 
auf die bilateralen Verträge aus. Damit erfüllen sie ihre ei
gentliche Funktion nicht oder nicht mehr. Wir haben es in der 
Hand, die flankierenden Massnahmen im Landverkehr so zu 
gestalten, dass sie für die bilateralen Verträge positiv sind. 
Ich bitte Sie, die entsprechenden Mindetheitsanträge in der 
Detailberatung zu unterstützen. 

Binder Max r,J, ZH): Wir haben in den Medien immer wieder 
hören können, dass es in dieser Sondersession um das wich
tigste Geschäft in dieser Legislaturperiode gehe. Hier möchte 
ich zuhanden dere.r, die jene Leute ein wenig diskriminieren, 
die ein Referendum ankünden, doch sagen: Wer Angst hat 
vor einem Referendum, der Ist sich offenbar seiner Sache 
nich~ sicher. Das w0rde bedeuten, dass die Sache, die er ver
tritt, zu wenig gut, zu wenig ausgereift ist. Wer ein Referen
dum fürchtet, hat fOr mich ein etwas komisches Demokratie
verständnis. Referendum heisst nicht Ablehnung eines Ge
schäftes, sondern es heisst lediglich, dem souverän, dem 
Volk, die Möglichkeit zu geben, Stellung zu nehmen. Das 
mOsste angesichts der sehr grossen Wichtigkeit dieses Ge
schäftes - ich habe es eingangs bereits gesagt - eigentlich 
selbstverständlich sein. 
Einer der häufigsten Sätzli in dieser Debatte ist sicher dieser: 
Es eröffnet sich der Schweiz mit diesen bilateralen Verträgen 
ein Markt von 0ber370 MilUonen Konsumenten. Das hört sich 
an, als ob wir in diesem Markt nicht heute schon präsent wä
ren. Als Bauer muss ich Ihnen sagen: Ich weiss, dass wir dort 
heute schon präsent sind. Wir wissen, dass die Schweiz in 
den letzten Jahren für 5 Milliarden Franken EU-Agrarpro
dukte Importierte; das sind drei Viertel sämtlicher Agrarim
porte. Anderseits exportierte die Schweiz Agrarprodukte im 
Wert von rund 2 Milliarden Franken In die EU; das wiederum 
sind zwei Drittel aller Agrarexporte der Schweiz. Wir sind also 

· auf dem europäischen Parkett schon In sehr hohem Masse 
tä.tig. . ' 
Ich will damit nicht sagen, dass es nicht noch Chancen gäbe, 
die wir nutzen könnten. Ich wehre mich. aber entschieden 
dagegen, dass den Bauern weisgemacht we.rden sPII, das 
Agrarabkommen werde unsere Landwirtschaft retten und 
sämtliche Probleme lösen. Der europäische Markt ist ein 
grosser Markt; wir wollen dort aber nicht um jeden Preis prä
sent sein. Wo aber liegt der annehmbare Preis? Wir haben es 
immerhin fertiggebracht; die Produzentenpreise massiv zu 
senken - zugunsJen der Konsumenten. Glelchzeltlg haben 
Wir es aber auch fertiggebracht, die Kosten zu erhöhen - zu
ungunsten der Produzenten. Das Resultat ist bekannt; es 
wurde heute schon einmal erwähnt ein weiterer Einkom-
mensrückgang von 1 0 Prozent im Jahre 1998. . 
Der Bundesrat, Herr Bundesrat Couchepin, hat es nach mei
ner Meinung sträflich unterlassen, in diesen Verhandlungen 
grenzüberschreitende Probleme der Landwirtschaft auszu
räumen. Ich nenne hier als Beispiel nur die 0bertl'iebenen Re
aktionen der EU auf die BSE-Geschichte oder die sofortige 
Umsetzung des Artikels 18 des Landwirtschaftsgesetzes be
z0glich Deklaration. Immerhin musste das Parlam~nt mit ei
ner von mir eingereichten Motion hier massiv Druck machen. 
Wir fordern hier, Herr -Bundesrat, eine intensive Anwendung 
in allen Situationen, in denen Produlde importiert werden sol
len, die mit ProduktionsmethQClen hergestellt worden sind, 
die In der Schweiz verboten si11d. Bei Missachtung sind sol
che Importe zu boykottieren, und zwar vom Staat zu boykot
tieren, 'bevor wir es als Bauern tun mOssen. 
Schliesslich gilt es fOr den Bundesrat, sich im Rahmen der 
neunten WTO-Runde •ganz klar und entschieden und In er
ster Priorität für die ökologischen und sozialen Elemente ein
zusetzen. Dies ist in der Genfer Session dieses Parlamentes 
den Landwirtschaftsvertretern Immer wieder versprochen 
worden. · · 
Ich fordere den Bundesrat auf, zu den Vorstössen aus der 
SVP-fraktion zur Landwirtschaft· Stellung zu nehmen. Aus 
Ihrer Antwort, Herr Bundesrat, könnten sich für uns wichtige 
Argumente für den Entscheid ergeben. Wir haben den bilate
ralen Weg gewollt. Wir wollen den bilateralen Weg auch wei
tergehen, aber nicht um jeden Preis. 

Amlllches Bulletin der Bundesversammlung 

Vettern Werner r,/, ZH): Ich äussere mich nur zum Landv~r
kehrsabkommen und zu den entsprechenden flankierenden 
Massnahmen, also zu den Vorlagen, die auch heute immer 
wieder als problematisch, brisant und sensibel bezeichnet 
worden sind. 
Das Landverkehrsabkommen ist schlecht. Es hat so viele 
Nachteile für die Schweiz, dass man nun versuchen muss, 
mit dem Verl<eh!'sverlagerungsgesetz und dem Bundesbe
schluss über den Zahlungsrahmen für die Förderung des 
kombinierten Verkehrs den Schaden einigermassen zu mini
mieren. Was Ist dehn konkret so negativ daran? 
Die EU hat in diesem Dossier einen haushohen Sieg errun
gen. Sie hat ihr'Verhandlungshauptziel erreicht Sie hat die 
verhasste schweizerische 28-Tonnen-Limlte, die Im Transit
abkommen vertraglich verankert Ist, geknackt. Ab dem Jahr 
2005 haben „40-Tönner» aus der EU freie Fahrt dul'Ch die 
Schweiz. Nichtnurdas: Bereits in den Jahren 2001 und 2002 
erhält die EU Kontingente von jährlich je 300 000 Fahrten 
für «40-Tönner» und zwei Jahre danach sogar von je 
400 000 Fahrten. Diese Kontingente von insgesamt immer
hin 1,4 Millionen Fahrten von «40-Tönnem» sind zudem we
sentlich günstiger als mit der späteren Transltgepühr. 
Wenn man sich daran erinnert, dass die Schweizer Unter
händler zu Beginn 600 Franken und auf keinen Fall weniger 
für. den Transit gefordert haben, hat die EU auch bez0glich 
Gebühren eindeutig obsiegt· Die ausgehandelten 325 Fran
ken sind In Anbetracht dessen, dass z. B. die Fahrt Frank
furt-Mailand über .die attraktive Gotthardroute um .300 bis 
400 Kilometer kürzer und damit auch viel billiger ist als via 
Brenner oder Montblanc, ein Butterbrot Die A 2 Basel-Chi• 
asso, davon bin ich überzeugt, wird von EU-Brummern Ober
schwemmt werden. 
Noch ein weiterer Verhandlungserfolg der EU: Neben den 
«40-Tönner»-Kontingenten hat die Schweiz der EU für die 
Jahre 2001 bis 2004 zusätzlich noch je 290 000 sogenannte 
Leicht- und Leerfahrten zugestanden. übrigens zu einem 
S~reis zwischen 50 und 80 Franl<en, also weniger als ein 
Rappen pro Kilometer. Eigenartig, wenn man bedenkt, dass 
unsere vom Volk beschlossene L.SVA klar bedeutet, dass in
und ausländische LKW pro gefahrene Kilometer mal höchst
zulässiges Gesamtgewicht besteuert werden mOssen - un
abhängig davon, ob ein LKW voll, halbleer oder ohne Güter 
herumfährt. 
Weil also das von der EU dominierte Landverkehrsabkommen 
für die Schweiz unbefriedigend ist, versucht man nun mit den 
sogenannten flankierenden Massnahmen, den GOterilerkehr 
von der Strasse aufdieSchienezuverlagem, Das überrascht 
das Stimmvolk. Man hat doch vor der LSVA-Abstimmung den 
B0rgem suggeriert, dass dank der LSVAderGOterverkehrvon 
der Strasse auf die Bahn verlagert werde. Und Jetzt muss, will 
oder soll man nachdoppeln, obwohl die Schweiz in Sachen 
Modal spllt ja bereits Musterknabe, einsame europäische 
Spitze ist. Bei uns werden bekanntlich im alpenquerenden Gü• 
terverkehr über 70 Prozent auf der Schiene transportiert, nur 
27 Prozent auf der Strasse. In den Nachbarländern Frankreich 
und Österreich ist es genau umgekehrt. Im Landverkehrsab
komme.n steht vieles; aber es steht gar nichts darüber, dass, . 

· wann und wie die EU z. B. dieses krasse Missverhältnis in 
Frankreich und österreich ändern will. . 
Last but not least habe ich allergrösste Zweifel, ob unsere 
flankierenden Massnahmen effektiv eine zusätzliche Verla
gerung des GOterverkehrs bewirken. Selbst die extremen zu
sätzlichen, aber inakzeptablen Forderungen von linker und 
grOner Seite, mit denen man unsere Schweizer Transpor
teure und damit die verladende Wirtschaft diskriminieren wiH, 
errelchen,keine zusätzliche Verlagerung. Sie sind höchstens 
Ansporn für ein mögliches Referendum. 

Dettllng Tonl (R, SZ): Mit dem vorgeschlagenen Abschluss 
der bilateralen Verträge ist zweifellos u. a auch die zentrale 
Frage der Integration unseres Landes in die Europäische 
Union angesprochen, auch wenn der Bundesrat dieses Pro
blem in seiner Botschaft nur am Rande aufführt und im we
sentlichen auf den separat erstatteten Integrationsbericht . 
verweist 
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Zwar schliessen siotJ die bilateraJenVertriige und eine EU
. ·vollintegratlon oder eine EWR-Tellnallme (EWR II) nicht aus. 

Doch ,besteht zwischen dem heute zur Diskussion stehenden 
. Bilaterallsmus ein~rseits und jed~r Fo.rm einer lr:rtegratjon an

derseits ein entscheidender Unterschied. Wie selbst der Bun
desrat In seiner Botschaft zu 'Recht ausführt, wird bei den bi
lateralen ,.Ve.rtriigen die gesetzgeberlscl;le Autonomie unse,. 
res Landes beibehalten - allerdings um den Preis einer w,e-; 
niger gesicherten Homogenität der zwischen der Schweiz 
. und der EU gültigen Rechtsordnung. · 
Dieser Nachteil, der im übrigen durch die starke Ausrichtung 
unserer Gesetzgebung ,auf die, EU-Tauglichkeit stark gemil
dert wird, fällt aber nicht besonders Ins Gewicht Jedenfalls 
ist er dem klaren VortE!!il der Wahrung der Autonomie in zen: 
tralen politischen Dossiers, wie Finanz- und Steuerpolitik, 
Aussenpolitik, Sozialpolitik; und vor allem auch der unge,. 
schmälerten Beibetlaltung. unserer dlrektdemokratischen 
Volksrechte, wie Initiative und Referendum, entschieden un
terzuotdnen. . 
Um aber dles&n entscheidenden-Vorteil zu bewahren, ist es 
für mich als seinerzeltlgen EWR-skeptiker unerlässlich,,dass 
die bilateralen Verträge nun zustande kommen, denn ,.man 
kann nicht den Bilateralismus als Form der Zusammenarbeit 
in den Vordergru!'ld stellen, aber Im entscheidenden Moment 
wieder gleichsam ein Hlilal" in der Suppe zu einem Grund tor 
ein Nein hochstilisieren. Gewiss vermag das komplexe Ver

,tragswerk nicht alle zufriedenzl,IStellen. Doch Negativpunkte 
liegen nun einmal in der Natur des BUateralismus. Jeder Ver
trag bedeutet nämlich einen Ausgleich det unterschiedlichen 
.lnteressenslagen der Vertragsparteien. Es handelt' sich, na
turgemäss um ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Wer„ 
dieses Prinzip nicht anerkennt und in jedem Fall sein~ eige,. 
nen Standpunkt durchsetzen will, ist an einer. vertraglichen· 
Lösung nicht interessiert und muss sich Egoismus VOl'W(trfen • 

• las,sen. .. , , 
Unter dieser Prämisse bin ich überzeugt, dass das erreichte . 
Verhandlungsergebnis insgesamt gesehen positiv zu werten 
und die Verträge Zlll genehmigen sind. Sie bringen wii'tschaft- · 
lieh erhebliche Vorteile im Bereich der wichtigen Markt(?ff- · · 
nung, und z:war beidseitig, ohne dass wir den Weg des Bßa
teralismus verlassen. und damit die Autonomie in zentralen 
politischen Dossiers aufgeben milssen. · 
!;in solcher, von gegenseitiger Achtung geprägter BllateraJls
mus kann notabene auch als Zusaminenarbeltsforrn welter
gefOhrt werden und als Instrument der notwendigen Vertie,. 
fung unserer Beziehungen zu Europa dienen. Nur müssen 
wir jetzt, li'n entscheidenden Moment, ja sagen zum Ergebnis 

'der bilateralen Verhandlungen. Denn wenn wir das nicht tun., 
wird aussenpolitisch unsere Glaubwürdigkeit als Vertrags
partei der EU mit Sicherheit auf einen Tiefpunkt sinken, und . 

· innenpolitisch dürften als Folge davon die Kräfte für eine Voll-
integration starken Auftrieb erhalten~ . • 
Daher bin ich der festen Übe~eugu,ng, die vorliegenden Ver
träge seien hier.und heute zu akzeP!:leren, und die -je nach 
politischem Standpunkt -, damit. verbundenen Kröten. seien 
zu schlucken. Nur so bleiben wir sowohl aussen-wie auch in
nea:ipolitlsch glaubwürdig, und vor allem behalten wir nur so 
die fOr mich .unerlässliche .gesetzgeberische Autonomie in 
zentralen Oo$Siers, und z:war jetzt und in Zukunft. . 

Vollmer Peter (S, BE): ,Es gibt eigentlich zwei Aspekte, die In · 
der Debatte wichtig sind. Der eine betrifft die Verträge selber, 
ihren Inhalt. Sind sie gut oder weniger gut? Der zweite Aspekt 
betriftt die Frage, welchen Stellenwert diese Verträge•in un-
serer gesamtQn Politik haben l<Onnen. · · 
Ich war heute Mittag an der· Aare und. habe einen kleinen 
«Aareschwumm».gemacht Ich kann Ihnen sagen, beidleser 
16grädigen ~ war dfes ein Sprung ins kalte Wasser,. und 
ich meine,. der Sprung ,der Schweiz wird. nicht. In so kaltes 
Wasser erfolgen, wenn sie diese bilateralen Vertriige unter
zeichnet Der Sprung ins kalte Wasser war aber angenehm 
~rfrischend, und ich würde sagen um einiges erfrischender 
als zeitweise diese Ratsdebatte. · 

onspoliJisch ein ganz g~ Stück ~ach vorne bewegen •. 
Das ist tor mich viel wichtiger als der konkrete !nhalt dieser 
Verträge. Mit diesem Vertrag öffnen wir uns endlich, sieben · 
Jahre nach dem EWR-Nein, das nicht nur dazu gefOhrt hat, 
dass wir.den EWR-Vertrag nicht hatten, sondern das uns ei
gentlich· eine konservative Welle beschert hat Herr.Blocher 
.und seine Mannen -wie er immer so schön sagt; es hat zwar 
~uch ein paar Frauen, aber weniger - haben. mit diesem 
EWR-Nein nun während sieben Jilhrel"I dieses Land ·konser
vativ terrorisiert und jeden glaubwilrdigen Schritt, auch in. an~ 
de'ren Bereichen der Öffnungspolitil<, blockiert und verhin
dert. Diese bilateralen Verträge sind die Chance, uns endlich 
einmal aus dieser Knebelung zu lösen, uns zu öffnen, uns 
endlich wieder, auch in allen anderen BereichEln, Europa an
zunähem. Das wird tor mich auch die Grundlage sein, um 
weitere .innen• und aussenpolitische Schritte nach vom zu 
tun. Ich selber bin , überzeugt, . dass wir uns dann auch mit 
dem EU:-ßeitritt beschäftigen müssen, dass auch die Frage 
des Uno-Beitrittes deblockiert sein wird und dass wir in unse,.· 
rem Land in sehr vielen Bereichen endlich wieder nach vorne 
schauen können. [)as Ist für mic.h der Kemg,halt dieser bila
teralen Verbige. Sie werden auch die Durchbrechung eines 

. blockierten innenpolitischen Klimas zur Folge haben; 
Natürlich - das ist tor mich auch wichtig, und das zeigen 
diese .bilateralen Verträge - bleibt unser eigener Gestal
tungsspielraumsehr grpss. Es Ist wichtig, dass wir im Bereich 
der flankierenden Massnahmen gegenüber der Bevölkerung 
nicht nur zeigen, dass wir ihre Arigste emst nehmen, sondem 
dass wir auch bereit sind, dort, wo tatsächlich nega~ Aus
wirkUngen auf uns zukommen l<Onnen, diesen .Handll!llQS
spielraum zu nutzen; dass wir der Bevölkerung anhand der 
flankierenden Massnahmen zeigen, dass wir in diesen Berei
'Chen nicht einfach unser Land verkaufen. Hier tragen all jene 
eine sehr grmise Verantwortung, die heute die bil•raJen 
Verträge so quasi als Ausweg angetohrt haben, . wie Herr 
Dettllng das vorhin getan hat, um dann Ja nicht einen näch
sten Schritt tun zu müssen. Diese Leute müssen sich be,. 
wusst sein, dass es diesen Weg tor sie nur, dann gibt, wenn 
sie auch bereit sind, entsprechend mit flankierenden Mass
nahmen mltzuheHen, Gefahren abzuwenden, die objektiv auf 
uns zukommen. . . . 
Ein Letztes worüber wir bestimmt noch eine Debatte"fOhren 
werden: Es wird wichtig S!9in, dass wir diese verschiedenen 
Pakete auch mitelnarider.verknüpfen, weil alle hier der Mei
nung sind - auch der Bundesrat hat das In seiner Botschaft 
geschrieben -; d8'8 die verschiedenen Aspekte, die hier 
zwar aus staatsrechtlichen und verfassungsrechtlichen 
Gründen als getrennte Vorlagen präsentiert werdf:Hl müssen, 
politisch zusammengehören. Wir wollen die bilateralen Ver
träge, wir wollen diese Vorteile, aber nicht zum Nulltarif. Es 
getiört eben zusammen, dass wir dem Stimmbürger zeigen 
können, das$ er keine Katze im Sack kauft, sondern dass er 
weiss, welche Vorkehren in unserem Land verbindlich ge
troffen werden, wenn er diesen bUateralen Vertriigen zu
stimmt.. 
In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass wir damit nicht nur 
einen wichtigen Schritt in Richtung Abbau von heute beste
henden Diskriminierungen tun, sondern auch - aussen- und 
innenpolitisch - einen, ganz wichtigen Schritt in Richtung 
neuer Reformen und einer notwendigen Modernisierung un
seres Landes. 

Gross Andreas (S, ZH): Herr Rychen hat vorhin zu Recht ge,. 
sagt, es gehe hier um eine neue politische Qualität in unserer 
Beziehung zu unseren europäischen Nachbarn und Part
nern. Was mich aber wundert: Die politische Qualität dieser 
neuen Beziehungsqualität wird hier zuwenig hervorgehoben. 
Es wundert mich auch, d~ wir wiederum den, Fehler ma
chen zu vergessen, dass wir die Menschen in der Schweiz 
von einer neuen Qualität In unserer Aussenpolitik nicht mit ei
ner rein.ökonomischen Rationalität überzeugen l<Onnen. Wir 
können die Menschen in der Schweiz nicht mit refn ökonomi
schen Argumenten vom Nutzen einer neuen politischen Qua-

Worum geht es hlerfilr mich? Für mich geht es darum zu zei
gen, dass wir uns mit diesen bilateralen Vertriigen lntegrati• 

. lität in der Beziehung zu Europa überzeugen. Das sollten wir 
gelernt haben. Es ist wirtschafflich und politisch sinnvoll, aber 
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wir mlissen vor allem politisch überzeugen, wenn wir die 
Mehrheit für uns gewinnen wollen. yveshalb? 
Hinter der ganzen europäischen lntegratiOn, der wir uns ohne 
die Verträge wieder verschliessen · würden, steckt eine 
grosse Erkenntnis, die der Schweiz lange fremd war: Viele in 
der Schweiz glauben immer noch, sie könnten alles alleine 
am besten tun. Das ist sowohl wirtschaftlich als auch politisch 
nicht mehr möglich, gerade wenn man Herr oder Frau über 
sein Schicksal bleiben wm. Es ist deshalb richtig paradox, 
dass sich heute jene, die sich sozial · und ökonomisch am 
ehesten, am längsten und am meisten alleine fühlen, poli
tisch der Öffnung zu einer Partnerschaft verschllessen. 

· Weshalb ist dieses Paradoxon da, und wie f«)nnen wir es auf
brechen? Weil viele Menschen heute das Gefühl haben,. zu 
kurz zu kommen. Als Reaktion verschliessen sie sich. Dieses 
Verschliessen können wir nur wieder aufbrechen, wenn wir 
ihren Ängsten Rechnung tragen. Es geht deshalb nicht, wenn 
wir betonen, dass mit und dank den Verträgen z. B. 1,1nsere 
Jugendlichen eine grössere Chance im Ausland haben. Die. 
Leute, die Angst haben und sich verschliessen, . gehören 
nicht zu jenen, die z. B. das Privileg hatten, eine so gute Aus- · 
bildung zu bekommen, dass sie sich überhaupt mit dem Ge
danken auseinandersetzen können, im Ausland eine.Stelle 
zu suchen. Diejenigen, die wir von ·diesem rein ökonomi
schen Nutzen überzeugen können, sind nicht die gleichen 
wie diejenigen, die Angst haben. 
Die Verknüpfung zwischen den Vertragen und den soge
nannt flankierenden Massnahmen ist deshalb so wichtig, weil 
diejenigen, dl.e ökonoml~ die Vorteile haben, nicht die glei
chen sind wi.e die, die Angst haben. Wir müssen sozusagen 
die Last und den Nutzen besser verteilen, als der Vertrag al
leine es uns ermöglichen würde. Politisch Ist dieser Vertrag 
ausserordentlich, weil es ausserorctentlich ist, dass sich eine so grosse ln$titution wie die EU überhaupt noch auf diese 
Form der Beziehung einlässt. Der Vertrag ist aber auch aus
serordentlm, weil er im Unterschied zum EWR der Schweiz 
die Selbständigkeit, die'Eigenständigkelt, belässt. 
Aber es ist unsere innere Aufgabe, jenen, die eher die Nach
teile auf sich nehmen müssen, diese Last tragen zu helfen. 
Da ist es ein Mindesterfordernis, dass wir arbeitsrechtlich im 
Inland jene strengen Schutzmassnahmen auch einführen, 
die Frankreich und Deutschland z. ~- schon kennen. Das 
aber ist nur mit dem Kompromiss unserer Kommission gesi
chert. Wer wie die Ständeräte diesen Kompromiss wieder 
aufbrechen will, der sorgt dafar, dass diejenigen, die Angst 
haben, zu den nationalistischen Positionen tendieren. So fin
den wir die Mehrheit i.m Volke nicht,.sowohl was die Verträge 
als auch die flankierenden Messnahmen anbelangt. 
Das ist eine grosse Verantwortung. Jene; die diese neue 
Qualität nach aussen möchten, mDssen sich bewusst sein, 
dass sie sie nicht aufgrund einer schlechteren sozialen Qua
lität nach innen bekommen können. 
Deshalb bitte ich jene, die von Nutzen gesprochen haben, 
daran zu denken, dass dieser Nutzen nach innen besser ver
teilt werden muss; das ISt nur mit den Kompromissen unserer 
Kommission möglich. Wer das aufbricht, bedroht die. neue 
Qualität Das möchten vor !ilflern jene verhindern, denen an 
dieser neuen Qualität mit Europa liegt. 

Vallendar Dorle (R, AR): Die bilateralen .Verträge sollen den , 
Zugang zum Binnenmarkt der EU im zweiten Anlauf bringen. 
Diese Verträge unte~tütze ich vorbehaltlos, ohne Wenn und 
Aber. Wir müssen dem Bundesrat für die Aushandlung dieser 
Vertragswerke danken, denn wir müssen endlich den politi-
schen und wirtschaftlichen Alleingang beenden. · 
Fragezeichen muss ich allerdings bei den sogenannten flan
kierenden Massnahmen zum Dossier P81'$9nenfrelzügigkelt 
.setzen. Zu diesem Punkt werde ich mich jetzt äussem. Wenn 
man die flankierenden Massnahmen durch die ökonomische 
Brille anschaut, stellt man fest, dass sie die Wirkungen der 
Verträge z. B. hinsichtlich der Personenfreizügigkeit neutrali
sieren. Anders ausgedrückt: Man schafft zunächst mit dem 
Vertrag über die Personenfreizügigkeit einen dlskrimihie
rungsfreien ZUgang zum europäischen Binnenmarkt; wenn 
man aber feststellt, dass dieser Wettbewerb auch für die ein-
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heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt, dann 
erfindet man flugs flankierende Massnahmen, um die Wett
bewerbswirkungen der V,erträge, die man mit der. EU ab
schlossen hat, zu neutralisieren oder - noch besser - total 
aufzuheben. Die flankierenden Massnahmen sind ökono
misch betrachtet mehr als fragwürdig; dies insbesondere we
gen der fehlenden Befristung. Sie basieren auf einei: stati
schen Betrachtungsweise der Verträge und berücksichtigen 
nicht, dass die Preise die Höhe der Löhne widerspiegeln. 
Meine Damen und Herren von der linken Seite des Hauses: 
Sie vergessen, dass Wettbewerb zu Produktionsverbesse
rungen und zu sinkenden Preisen führt. Sinkende Preise be
deuten aber höhere Kaufkraft und damit Mehrwert für jeden 
Lohnfranken. Diese ökonomischen zusammenhänge wer
den nun leider von den Gewerkschaften und von Ihnen völlig 
ausgeblendet Sie wollen den Fünfer Lind. mindestens drei 
Weggli. 
Für mich stellt sich daher die Frage: Wollen wir wegen der 
flankierenden Massnahmen im Personenverkehr alle Ver
träge wegwerfen, oder gibt es unter den anderen Verträgen 
so wichtige Verträge, dass es sinnvoll ist, trotz dieser öko
nomisch fragwürdigen Begleitmassnahmen das politische 
Schicksal der Verträge nicht zu riskieren? Nach meiner Mei
nung sind es nur schon der ZUgang zur Forschung, die Mög
lichkeiten für unsere Jugend·usw. wert, das Gesamtpaket der 
Verträge zu genehmigen. Dabei fäDt mir dieser Entscheid um 
so leichter, als die flankierenden Massnahmen ja hausge
macht sind und wir.sie wieder rückgängig machen können -
oder noch besser: mlissen. Daher werde ich mich bei diesen 
ganzen Beratunge,n für einen massvollen flankierenden Ar
beitnehmerschutz einsetzen, denn mehr staatlich verordnete 
Verbandsmacht ent!llprlcht nicht meinen Zielen. Aber die be
hutsame · Öffnung nach Europa ist für unser Land nfcht nur 
ökonomisch wichtig. Der politische und wirtschaftliche Allein
gang muss beendet werden. Wir brauchen Europa, und Eu
ropa braucht uns. 
Ich bitte Sie daher um Eintreten auf das Vertragswerk. 

Fischer-Seengen Ulrich (R, AG): Ich war 1992 ein klarer 
Befürworter des EWR. Heute bin Ich ein klarer Befürworter 
dieser bilateralen Verträge, weil es meines Erachtens der 
einzige Weg ~. um den Anschluss an den europäischen 
Wirtschaftsraum nicht zu verpassen. 
Die Drohung mit· dem Referendum ist ein Spiel mit dem 
Feuer: Wenn diese Verträge abgelehnt würden, würde die 
Schweiz völlig im Offside stehen. Sorgen wir deshalb dafür, 
dass wir heute wenigstens den Spatz in •die Hand bekom
men. Die Taube auf dem Dach ist vorläufig ohnehin nicht er
reichbar, vor allem nicht in der Forrn·elnes Beitrittes zur EU. 
Es ist schon seltsam, dass ausgerechnet jene, die sich bei je
der Gelegenheit als aEU-Turbos» zu erkennen geben - die 
bei jeder Gelegenhelt den möglichst raschen Durchmarsch in 
die EU fordern-, bei den viel harmloseren bilateralen Verträ
gen für ihre Zustimmung Bedingungen formulieren, die die 
Vorteile dieser Verträge zum Teil gleich wieder zunichte ma
chen und zum Teil massive·Diskriminierungen von Schwei
zern gegenüber Ausländern zur Folge hätten. Dabei müssen 
wir uns bewusst sein, dass der,Beibitt zur EU wesentlich ein
sehneidendere Konzessionen zur Folge hätte. Die Sonder
z8glein und Ausnahmeregelungen könnten Sie dann verges
sen. Die Kontingente und ähnliche Beschränkungen beim 
Strassengüterverkehr könnten Sie verg~n. Die Beschrän
kungen beim Personenverkehr mit den EU-Staaten könnten 
Sie vergessen. Wir würden - das scheint mir völlig klar zu 
sei,:i - eine Angleichung an das Lohn- und Preisniveau der 
EU nicht verhindern köMen. 
Aber eben: Man will jetzt die Gelegenheit nutzen, mit der Re
ferendumsdrohung m6gllchst viele innenpolitische Forderun
gen durchzusetzen. DI~ Politik ist unredlich und geht nicht 
auf. Mit einem erfolgreichen Referendum gegen die bilatera
len Verträge wür.den wir die Schweiz in eine europapolitische 
Agonie versetzen; in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
würde auf diesem Gebiet gar nichts mehr gehen. Die EU 
lässt nicht Katz und Maus mit sich spielen. Der Traum vom 
EU-Beitritt, der vorläufig ohnehin nicht realistisch ist, wäre 
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dann für lange Zelt vollständig ausgeträµmt. BenütZen Sie 
daher die flankierenden Massnahmen nicht als Aufhänger für 
die Durchsetzung innenpolitischer Maximalforderungen!. 
Die Linke muss sich bewusst sein: D1"'88 Politik ist ein Bum&' 
rang. Ich bitte Sie, nicht über eile Regelungen des Bundes
rates hinauszugehen und dort wo Diskriminierungen von 

' Schweizern vorgesehen sind, die entsprechenden Minder
heitsanträge zu unterstützen, die das verhindern möchten. 
Helfen Sie mit, die bilateralen Verträge ohne Referendum 
durchzubringen. · 
Wie sehen die weiteren Schritte der Schweiz im Integrations
prozess aus? Wir wolleri das nicht heute · diskutieren und . 
schon gar nicht entscheiden. Nach Annahme der bilateralen . 
Verträge ist es dann noch früh genug. Dannzumal stehen. 
drei grundsätzliche Varianten zur Diskussion: der Beitritt zur 
l:U, die Beibehaltung des Status quo mit den bilateralen Ver
trägen oder als dritte Möglichkeit die Weiterführung der wirt
schaftlichen Integration ohne die politische Finalität des EU~ , 
Beitrittes: Ich meine, diese. Lösung müsste im Vordergrund 
stehen. Jedenfalls mussen wir redlich und vorurteilslos pru
fen, ob wir nicht mit einem «EWRU;. eine Möglichkeit hätteri; 
die vier Freiheiten zu vervollständigen, di~ seinerzeit schon 
mit dem EWR-Beitritt angestrebt wurden. Das heisst: Neben 
den sieben. Dossiers, über die wir im Rahmen der bilateralen 
Verträge entscheiden, sollten wir a~ bezüglich der neun , 
übrigen Dossiers noch einelpsungfinden. · 
Ich bitte den. Bundesrat, diesem Anliegen zu gegebener Zeit 
Rechnung zu tragen. · 

Aus heutiger Sicht ist den bilateralen Abkommen klar zuzu-, 
stimmen. Sollten die Au~wirkungen einzelner Abkommen zu
künftig negativ sein, wären die Schutzklauseln zu aktivieren, 
dafür sind sie da Sollten die Auswirkungen per Saldo negativ 
sein, wäre die Nichtverlängerung bzw. die Kündigung eines 
Abkommens. ins Auge zu fassen, mit der Folge, dass alle 
Abkommen ausser Kraft treten würden. Die . sogenannte 
«Gulllotineklausel» ist klar. , 
Auch aufgrund der Risikobegrenzung, die diese Abkommen 
vorsehen, ist zu den Abkommen klar ja zu sagen. · 

Kühne Josef (C, SG): Ich meine, wir müssen zu den bilate
ralen Abkommen ja sagen -- ~ Innen- wie aussenpoliti• 
sehen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Den~ die bi
lateralen Abkor;nmen sind der einzige rasch zu realisierende 
Weg, um bestehende Hindernisse im Verkehr mit der EU ab
zubauen. Die zu lösenden Probleme stellen sich in ähnlicher 
Art auQh bei anderen Jntegratlons~anten. Wir behalten die 
Tuchfühlung ZJJ unseren Nachbarländern und deren Entwick
li,mg. Dieser Weg ist innenpolitisch der einzig mögliche 
Nenner, er macht auch deutl,ich, was wir schon vor sieben 

. Jahren wussten: Die pc,sltive Handelsbilanz,. beispielsweise 
Deutschland gegenüber, ist nur ein begrenzter Trumpf für bi
laterale Abkommen. Die Del,lll!lchen wissen sehr genau, dass 
die Scl'Jweizer so oder so gern Ihre BMW, ihre Mercedes und 
ihre Audi in Deutsehland kaufen. . . . 
Nach dem EWR-Nein gibt es für die Schweiz, selbst als g~er 
~nde, kein Roslnenpicken, sondern ein ausgewogenes Pa
ket von Geben und Nehmen. Vergessen Sie also die soge-

Raggenbass Hansueli (C, TG): •Die bilateralen Abkommen: narint besseren Abkommen; die gibt es nicht. ' ' 
mit der EU sind als Gesamtpaket zu würdigen. Die. Interessant ist, dass natürlich auch bei einer Integration .nicht 
Schlussfolgerung ist klar: Die Schweiz ~ht gegenüber der alle schweizerischen· Privilegien behalten werden .können, 
EU unter Einbezug der Abkommen besser da als ohne. das Lohnniveau unverändert hoch bleibt und die Lebensmit-
ln sieben Sektoren werden best~de Hemmnisse abge- telpreise auf d.as Niveau sinken, wie es in Portugal ist. Sie 
baut und wirtschaftliche Aktivitäten erleichtert t,zw. sogar er- müssen alsp das Ganze im Auge behalten. 
möglicht Die VerträgetragendaherzurErhaltung.derwlchtl- . Wir durfen nach meiner Übel'Zeugung auch aus Sicht der 
gen Wettbewerbsfähigkeit wtd zur besseren Positionierung Landwirtschaftspolitik ja sagen, und zwar weil die WTO un-
des Standortes Schweiz bei, ganz abgesehen davon, dass seren Grenzschutz massiv geschwächt hat und es wenig 
positive politische und kulturelle · Einflüsse zu verzeichnen Sinn macht, dem jetzt nachzuweinen. Herr Schlüer, Sie hät-
sind. ten Ihre Fragen damals stellen müssen, dort wurde der 
Die schwergewlchtlgsten möglichen Nachteile- ich denke an grosse Schritt vollzogen. "'AP 2002» hat unsere Preise ge-
den · Personenverkehr und den Landverkehr - sind bekennt, senkt. · . · . . 
in ihren AuswirkJJngen aber schwierig abzuschätzen, wie das Unser ungeregeltes Verhältnis zu E;uropa bringt uns. Nach-
typischerweise bei ln der Zukunft liegenden Sachyerhalten . teile, beispielsweise ist es seit mittlerweile drei Jahren un
der Fall ist. - möglich, Vieh zu exportieren, ein Export, der über viele Jahr-
Das Volk kann das. nicht zuverlässiger abscnätzen als d~ hunderte funktioniert hat Dann sind die landwirtschaftlichen 
Par.lament Jedenfalls rechtfertigt nichts, aber auch gar Einkommen in der Schwel?!, gemessen an der Kaufkraft, hin
nichts, die Vei:trAge dem obligatorischen ,Referendum zu un- ter jene vieler eutopälseher Länder zurückgefallen; das ha-

. terstellen. Artikel 89 der.heute noch geitenderi Bun.-ver- ben noch nicht alle bei uns gemerkt. Wenn angetönt wurde, 
fassung, aber auch Artikel 141. der neuen Verfassung sind die Führungskräfte in der Landwirtschaft hJtten sich nur r:echt 
klar: Das Parlament hat nur das Recht, gewisse Abkommen wehren müssen, dann wäre schon alles besser herausge-
dem fakultativen, nicht Jedoch dem obligatorischen Ref!:)ren- kommen, muss Ich ganz klar ~gen, dass wir die Probleme 
dum zu unterstellen. Es geht nicht an, die Abkommen, ent- richtig eingeschätzt und niemals die harte Entwicklung, die 
gegen dem klaren Wortlaut der alten und der' rieJJen Verfas- auf unseren Berufsstand ~ukommt, l)eschönigt haben. 
sung, mit obligatori$chem Referendum dem Volk zu unter- Wir wollen' aber vor allem fQr unsere QJJalltätsprodu!de, ins-
1:>reiten. · . ' besondere in der Viehwirtschaft, den· EU-Markt offen halten. 
Beim EWR war die Situation· anders: Zum einen enthielt die- Wir brauchen ein Pröduktionsvolumen - auch schon von den 
ser supranationale Elemente, zum anderen wurden die Mit- Stückkosten her-, um «bei den Leuten» zu sein: Wenn Sie 
bestimmungsrechte der Kantone .statuiert was verfassungs- die Zusammenschlüsse bei den internationalen Detallhan-
rechtlichen Rang beanspruchte~ delsketten sehen, ist auch von dieser Seite her deutiich; dass 
Bei Unsicherheit Ober die Auswirkungen von Abkommen sind wir offene Märkte brauchen, offen vor allem auch nach aus-
klare Ausstiegsmöglichkeiten zu definieren, die bei negativer sen; naqh innen sind sie ohnehin schon offen. . . 
Entwicklung ergriffen werden können. Hier hat die Verhand• , Der Bundesrat wl)llteja mit der «Agrarpolitik 20()2» dleWett
lungsdelegation · gute Arbeit geleistet. Abgesehen davon, bewerbsfähigkeit der gesamten Lebensmittelbranche stei
~ass die Abkommen befristet bzw. aufkühdbar sind, sieht das ·. gern - vom Produzenten bis zum Detaillisten. Daran sind wir 
Landverkehrsabkommen einseitige fiskalische Schutzklau- gegenwärtig. Wir ~ben glOcklicherweise massive Fort
sein vor. Die Schweiz kann die Tarife einseitig und zeitlich schritte gemacht. Wir wollen diese Wettbewerbsfähigkeit nüt
befristet erhöhen und damit massiven Einfluss auf den Ver- zen, denn Wettbewerbsfähigkeit ohne den entsprechenden 
kehrsfluss nehmen. ; Markt ist etwa dasselbe, wie wenn die SkinatiQnalmannschaft 
Beim zweiten.kritischen Abkommen, dem Freizüglgkeitsab- den. ganzen Wlnter trainiert, super in -Form ist, aber der 
kommen, sind gescheite Übergangsbestimmungen definiert Schnee fehlt. Wir wollen .aber auch das gleiche Material Wie 
worden, z. B. die Fünfjahresklausel •. Darüber hinaus. kann unsere Konkurrenten. Ich meine insbesondere d.ie Mltt~I zur 
sich die Schweiz nach sieben Jahren entscheiden, ob sie das Absatzförderung. Hier wird Ihnen ein Antrag Ehrler unterbrei-

. Abkommen verlängern will Qder nicht. Das Volk wird im Rah- . tet werden. Wir, wollen das EWR~Protokoll Nr: 3 gemäss 
men des f~ultativen Referendums miteinbezogen. · Motion der Kommission .annehmen. 

' ' 
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Sandoz Marcel (R, VD): Le responsable agrlcole que je suis 
soutient ces accords et fera en sorte qu'ils ne soient pas mis 
en peril par d_es mesures d'accompagnement exagerees. 
Mais vous, Mesdames et Messieurs, avez exige de notre 
agriculture qu'elle se restructure profondement, et au pas _de 
charge. Je dirais mäme que vous avez exige quasiment !'im
possible en voulant reduire sur quatre ans la moitie de la dif
ference de prix entre ceux de nos produits et ceux de la_Com
munaute, et, sur trois ans supplementaires, les abaisser au 
niveau europeen, allant ainsi largernent au-delädes exigen-

. ces de !'Organisation mondiale du commerce. 
Cette politique a provoque une baisse de revenu des pay• 
sans de !'ordre de 30 pour cent, et l'annee demiere, de 
10 pour centsupplementafres. En-1999, cette baisse de re
venu va se pours1,1ivre, compte tenu de la situation dans les 
cultures. Nombreux sont donc les paysans qui se posent la 
question de savoir quel est leur interet dans le cadre de ces ~ 
accords. Les aCQOrds bilateraux ouvrent des marches et 
nous soumettent encore ä une concurrence accrue. Les agri
culteurs craignent avant tout qu'un marche plus libre ne pro
fite davantage a leurs oollagues de l'Union europeenne qu'a 
eux-memes. Ce que craignent nos paysans, ce ne sont pas 
tellement las prix bas qua las oouts eleves de notre envi
ronnement helvetique, qui les placent aujourd'hui dejä au 
dixieme rang des pays europeens dans le rapport revenu/ 
pouvoir d'achat_Nous sommes donc loin derriere 1a plupart 
des pays europeens si l'on tient oompte de ce rapport revenu/ 
pouvoir d'achat 
Maintenw,t, avec les accords bilateraux, l'occasion nous est 
donnee d'ouvrir davantage, et d'ouvrir, cela aussi, aux autres 
secteurs le marche europeen. Une telle ouverture devrait 
doi;ac avoir une incidence sur rios couts', et ceux-ci devraient 
baisser au travers d'une concurrence accrue. Las oouts des 
uns ne sont rien d'autre que les prix des autres, et dans ca 
oombat oil chacun veut encore se proteger, les agrlculteu~ 
paient le prix fort. Des prix «europeens»? Impossible, si nos 
couts ne baissent p~roportionnellement. Las agriculteurs 
attendent clone de ces accords bilateraux qu'ils nous permet
tent de realiser cet abaissement de nos coOts de pl'Qduction. 
Et la, nous voyons un avantage certain. De plus, l'ouverture 
au grand marche europeen doit nous permettre de maintenir 
nos volumes de production, voire eventuellement d'accrottre 
des parts de marche pour des specialites et des produits de 
qualite. La reconnaissance reciproque de nos methoc:tes de 
production, 1a simplification des exigences administratives 
faciliteront les importations, mais aussi les exportations. 
Mals, pour pouvoir profiter de ces avantages, no!JS devons 
disposer des memes instruments que nos partenaires euro
peens. 
La, il est donc indispensable d'adopter les mesures d'accom
pagnement qua nous vous demandons. 
Je n'ai pas compris la proposition de non-entree en matiere 
d'un syndicaliste sur les mesures d'accompagnement agrico
les. Elle est totalement lnacceptabla et incomprehensible. On 
ne peut pas exiger un maximum de protection dans son sec-
teur et la refuser aux autres. · 
L'agriculture fera en sorte que ces accords soient acceptes. 
Elle vous demande de faire de meme, en adoptant raisonna-
blement les mes~es d'accompagnement. · 

Baader Caspar r,/, BL): Auch für mich sind der Genehmi
gungsbeschluss über die bilateralen Verträge und die flankie
renden Massnahmen das wichtigste Geschäft dieser Legisla
tur. Daher bin ich klar der Meinung, dass _wir auf diese Vor-
lage eintreten müssen. · 
Mit diesen Verträgen sollen der freie Personenverkehr und 
der Dienstleistungs- und. Güterverkehr zwischen der Schweiz 
und der EU hergestellt bzw. verbessert werden. Damit kann 
die Schweiz am Binnenmarkt teilnehmen, ohne der EU bei
treten zu müssen. Die logische Konsequenz dieses Weges 
wäre daher, dass das Beitrittsgesuch zurQckgezogen würde, 
sonst macht der bilaterale Weg keinen Sinn. 
Ein Rätsel für mich ist, dass gerade die Linke Im Rat, w~e 
mit wehenden Fahnen in die EU will, bei der erstbesten Ge
legenheit den freien Binnenmarkt mit drastischen flankleren-
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den Massnahmen im Bereich des freien Personenverkehrs 
einschränken' will. Dies ist Fünfer-und-Weggli-Politik: Man 
will zwar in der EU dabeisein, aber zum voraus alle negativen 
Folgen, wie einen gewissen Druck auf das Lohnniveau, 
ausschliessen. Ich frage Sie an: Was würden Sie bei einem 
EU-Beitritt tun? 
Ich wehre mich nicht gegen sämtliche flankierenden Mass- ' 
nahmen, aber gegen solche, welche darauf abzielen, die 
wirtschaftlichen Vorteile des freien Binnenmarktes zu verun
möglichen. Dazu gehören vor allem die allzu restriktiven 
Massnahmen für die Minimallöhne gemäss der nationalrätll
chen Kommission und die Erleichterung der Allgemeinver
bindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. Damit ist nie
mandem in unserem lande geholfen, vor allem nicht den Ar~ 
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Unser Gewerbe und 
unsere Industrie müssten nämlich trQtz gleichbleibender 
Löhne Produkte herstellen, die mit den EU-Preisen konkur
renzfähig wären,. ansonsten wir mit Importen überschwemmt 
würden. Das wäre eine Quadratur des Kreises. Es braucht 
daher in Zukunft auch auf der Seite der Produktldnskosten, 
d. h. der Löhne, eine gewisse Flexibilität, sonst gehen unsere 
Arbeitsplätze verloren. · 

1 
. · 

Daher bitte ich Sie, in diesen Fragen mehrheitlich. dem Be-
schluss des Ständerates zu folgen. · 
Für mich müssen in diesem Dossier einige wesentliche Be
dingungen erfOIH sein: 
1. Wesentlich ist, dass sieben Jahre nach Inkrafttreten der 
Verträge zwii:agend mit .einem Erlass, der dem fakultativen 
Referendum unterliegt, über eine Verlängerung des Abkom
mens Ober die Personenfreizügigkeit abgestimmt wird. Damit 
soll das Volk bereits heute die Garantie einer Notbremse ha.:. 
ben. Dieses Abkommen ist zu Recht vorerst für eine Dauer 
von sieben Jahren abgeschlossen worden. 
2. Die Herabsetzung der Quoren für die Allgemelnverbindli
cherklänmg von Gesamtarbeitsverträgen auf 30 Prozent·und 
der Verzicht auf die Bedingung, dass mindestens 50 Prozent 
der Arbeitnehmer organisiert sein mOssen, ist für mich inak
zeptabel. Es darf doch nicht sein, dass eine Minderheit von_ 
30 Prozent der Arbeitgeber und Arbeitnehmer den restlichen 
70 Prozent ihre Bedingungen diktiert! Dies widerspricht klar 
meinem Demokratieverständnis. Daher bitte ich Sie, dem Be
schluss des. Ständerates zu folgen. 
3. Ich bitte Sie, ajl jene Motionen zu unterstützen, die darauf 
abzielen, die Folgekosten dieser Vorlage in den Griff zu be
kommen, sei es bei der Verbilligung der Krankenkassenprä
mien oder bei der Arbeitslosenversicherung. Diese Probleme 
müssen sofort an die Hand genommen werden. Zlel müsste 
praktisch die Kostenneutralität sein. 
Zum Schluss möchte ich noch festhalten, dass ich nicht ge
gen sämtliche. flankierenden Massnahnnen bin. Doch ich 
wehre mich dagegen, dass quasi durch die Hintertüre der 
flankierenden Massnahmen sämtliche gewerkschaftlichen 
Forderungen reallsiert1werden, die bis heute erfolglos geblie
ben sind. Bevor ich den definitiven Inhalt der flankierenden 
Massnahmen kenne, was am Ende dieser Session der Fall 
sein wird, werde ich mich daher bei der Amrtimmung über 
den Genehmigungsbeschluss der Stimme enthalten. Ich 
kaufe nicht die .Katze im Sack. 

Fiasler Hlldegard (S, SG): «Die bilateralen Verträge sind gut 
. für die Bauern.» Das sind nicht meine Worte, sondern jene 
des Direktors des. Schweizerischen Bauernverbandes. Die 
Schweiz ist kein Agrarland - kein Agrarland mehr:.., und sie 
wird es in Zukunft nicht mehr werden. Neben den 4 Prozent 
unserer Bevölkerung, die in der Landwirtschaft tätig sind, ha
ben wir die 100 Prozent Konsumentinnen und Konsumenten. 
Bewusst verwende Ich nicht das Wort «gegenüber». Die Zu
kunft der Landwirtschaft kann nicht im Gegensatz zwischen 
Produzierenden und Konsumierenden bestehen, sondern in 
deren ZUsammenarbelt. 
Das Landwirtschaftsabkommen öffnet den Markt für unsere 
Landwirtschaftsprodukte, wie es aufgrund des neuen Land
wirtschaftsgesetzes nötig ist. Die Forderung nach besserem 
Marktverhalten an die Produzentinnen und Produzenten ver
langt zur Umse~ung einen grf>sseren Markt. Die EU bietet 
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diese Chance; sie ist zu nutzen •. Die Landwirtinnen und Land
wirte, Wissen das, Jedenfalls (:lie meisten .:. dies ~ die 
Adresse von Herrn Kunz. 
Zu Herrn Binder: Seine Zahlen betreffend das Handelsvolu
men mit der EU stimmen.Wesentlicher ist aber eine andere 
Zahl: der Anteil des Schweizer Marktes am gesamten EU
Markt.·D~u nur ein Beispiel: Im Käsemarkt beträgt das Han
delsvolumen der Schweiz gemessen am EU~Markt ein Pro
zent. Das ist der Markt, den ich meine. 
In. einem Seitenfach des b'ilateralen Vertragsgepäcks steckt 
nun aber eine Änderung des Landwirtschaftsgesetzes, wel
ches zu $0Qenannten Solidaritätsabgaben aller Produzentin
nen und Produzenten eines Produkts oder einer Produkte
gruppe berechtigt. Aufgrund der Debatte - auch aufgrund 
des Votums des Berichterstatters - hätte der Eindruck ent
stehen können, diese Gesetzesanpassung sei eine notwen
dige, direkte Folge des Abkommens, so wie z. B. die Anpas
sungen bei den Sozialversicherungen. Dies ist nicht der Fall. 
Es liegt allein in unserem Ermessen, ob wir eine solche An-· 
derung vornehmen wollen oder nicht. Mit einer Genehmigung 
der Verträge ändert sich nichts, denn sie ist re.ln innenpoli
tisch motiviert. Dies ist k&lne Wertung, sondern eine Feststal-

. 'Jung. Herr KOhne verweist in seinem Postulat 98.3549 auf die 
Unannehmbarkeit von ccKreuzkonzessionen im ZIJsammen
hang mit anderen Dossiers». Ich bitte, dies auch in Betracht 
zu ziehen, wenn nier die erleichterte Allgemeinverbindlicher
klärung von. Gesamtarbeitsverträgen als BegrOndung für die 
Forderung nach Änderung des Landwirtschaftsgesetzes als 
Vergleich herangezogen wird. , _ 
Im Sinne eines ·Entgegenkommens. an ' die Landwirtschaft 
und nur im Sinne eines Entgegenkommens zugunsten d~ 
Obergeordneten Ziels, die bilateralen Verträge nicht zu ge
fährden, tritt die SP-Fraktion nicht gegen diese Ärtderuhg des 
Landwirtschaftsgesetzes an. , · 

' Die Verträge sind gut für die Bauern; das sage auch ich. Ge
schätzte Vertreterinnen und Vertreter des primären Sektors, 
ich reohne mit Ihrer Stimme für die bilateralen Verträge und 
für·alle vpn µnseren Kommissionen vorgeschlagenen Be
gleitmassnahmen. 

Weyeneth Hermann r,t, BE): Diese bilateralen Verträge sind 
· weder ein Geschenk des Himmels ·noch ein Werk des Teu
fels, sondern das Ergebnis der Auseinandersetzung zweier 
Parteien, die - daV!)n gelie iqn aus - ihre Interessen nach 
Möglichkeit bestens vertreten haben. Jetzt ist es ein_ «C'est a 
prendre ou a lalsser». Die flankierenden Massnahmen haben 
keinesfalls den Stellenwert der zehn Gebote. Sie sind, falls 
sie ungen0gend ausfallen, revisionsfähig. Ich frage mich, 
was Absichtsdeklarationen bezOglich der Anzahl der LKW im 
Jahre nach der Eröffnung des GotthardtunneJs oder im Jahre 
·2007 in diesen· flankierenden Massnahmen zu suchen ha
ben, wo doch allgemein bekannt ist, dass das Sprichwort, 
wonach Planung den ZUfall durch Irrtum ersetzt, nirgendwo· 
· zutreffender Ist als bei den Verkehrsplanungen. 
Ich verstehe die Linke und die Gewerkschaften, wenn sie 
sich angesichts dieser Verträg~ nun vor einem offenen Ar~ 
beitslilarkt fürchten. Aber_ ich gehe davon aus, dass wir - ge
nau gleich hat man in diesem Saal bei der Revision der Land-

. wirtschaftsgesetzgebung argumentiert - diesen Übergang 
wohl abfedem, aber keinesfalls auf Dauer wirksam verhin
dern können. Wenn Sie jetzt so oft nach der Zusammenarbeit 
der Linken mit der Mitte gerufen haben und dafür die erfolg~ · 
reichen Beispiele LSVA und Fmanzierung des öffentlichen 
Verkehrs erwähnt haben, erla!Jbe Ich mir, .Sie an das Debakel 
der Mutterschaftsversicherung zu erinnern. 
Zum Abkommen Ober den Handel mit landwirtschaftlichen 

• Erzeugnissen: Etwas mehr als die Hälfte der Seiten dieses 
«Buches» befassen sich ausschliesslich mit diesern Abkom
men. -Das zeigt einmal mehr, wie einfach, wie marktgerecht, 
wie transparentund effiziertt ~er EU-Agrannarkt Ist!.' 
Die Schwierigkeiten, · soweit sie nicht hausgemacht sind, 

· hatte das WTO-Abkommen der Landwi.rtschaft eingebroc~. 
und hier, Frau Fässler, war niemand aus nichtlandwlrtschaft
lichen Kreisen der Auffassung, die Landwirtschaft sei das 
Mass aller Dinge. ~ trifft z_u, dass die Landwirtschaft mit die-. 

sen bilateralen Abkommen vermehrt Chancen erhält; mehr 
Chancen, als ihr das WTO-Abkommen gebrachthat. Wie gl,lt 
sie diese Chancen in Nischengebieten nutzen und an diesem 
erweiterten Markt partizipieren kann, liegt weitgehend an ihr 
und ih,ren eigenen Organisationen sowie an den nachgela-
gerteri Betrieben. ' · . 
Die HOrde wird auf jeden- Fall durch dieses Abkommen tiefer. 
Was uns hier im Rahmen der flankierenden Massnahmen in·· 
bezug auf die Landwirtschaft vorgelegt wird - ich danke· Frau 
Fässler uncfi.hrer Fraktton, wenn sie gOtigerweise nicht dage
gen anrennen-. ist ein Recht, das jeder Staat.der EU seiner 
Landwirtschaft eingeräumt hat und einräumt, und es ist ein 
Recht, das der amerikanische Staat als der liberalisierteste 
Staat Oberhaupt sogar seinen eigenen Farmern zugesteht. 
Ich bitte Sie also, die Anträge der grOnen .Fraktion nicht zum 
Anlass zu nehmen, selbst diese minimale Anpassung zu ver
hindern, sondern der Landwirtschaft dieses minimale Reoht 
in bezug auf die Solidarität einzuräumen. Was dem einen 
recht ist- ich erinnere Sie an die flankierenden Massnahmen 
zum Arbeitsrrla~ -, · darf dem anderen auch ein bisschen bil-
lig sein; - . 
Ich werde. für Eintreten stimmen und ~esen Verträgen zir 

· stimmen • 

WeigeH Peter.(R, SG): Ich setze mich in der Debatte Ober die 
'bilateralen Verträgewle-SChon bei dtilr EWR-Abstimmung für 
· ein verantwortungsbewusstes Ja ein, da an der wirtschaft-
lichen Integration der Schweiz kein Weg vorbeifiihrt. Wenn 
ich trotz • dieser klaren Position· )(On einem . verantwortungs
bewUssten.Ja spreche, so vor allem im Wissen um die vielen 
Ängste und Verunsicherungen, welche in der Öffentlichkeit, 
bei vielen MitbOrgerinnen und MitbOrgem, • angesichts · der 
Öffnung in Richtung Europa noch vorhanden sind. 
Offensichtlich i$1 sich der Bundesrat - wie schori im Vorfeld 
der EWR-Abstimmung ..: dieser Sensibilität in der Bevölke
rung noch zu wenig bewusst. Wie sonst ist denn zu verste
hen, dass sich Vertreter unserer Lapdesregierung in den 
letzten Monaten immet wieder mit Forderungen nach einem 
EU-Beitritt zu Wort gemeldet haben? 
Heute ist keine Debatte Ol)er die politische Integration gefor
dert. Unser Volk ist .vielmehr von der dringend notwendigen 
wirtschaftlichen Integration zu Oberzeugen. Wer heute in ei
ner falsch verstanctenen Vorreiterrolle weiterhin die politische 
Integration thematisiert, ja fasfultimativ fordert, führt die De
batte Ober die bilateralen Verträge in dasselbe gefährliche 
Fahrwasser wie damals die EWR-Debatte. 
Vielmehr mOssen wir die wirtschaftliche Integration als Er
folgsposition mit Tradition darstellen_. Denn während die poli
tische Eigenständigkeit ~er Schweiz Ober die letzten Jahr~ 
zehnte unbestritten als Erfolgsposition· dol<umenti&rt werden 
kann, ist der Aufstieg der Schweiz vom Bauernstaat zum In
dustrie- und Dienstleistungsstaat ebenso unbestritten mit un
serer wirtschaftlichen Integration verbunden: Die.traditions
reiche Handelstätigkeit · Ober Schweizer Alpenpässe; die 
Hochblote der Textilindustrie, die Industrialisierung und die 
starken Pqsitionen in der Finanzwirtschaft - immer haben wir 
auf die wirtschaftliche Integration mit dem Ausland, auf un
sere engen Beziehungen mit unseren Nachbarn gesetzt • 
Denn der Markt Schweiz war seit jeher zu klein~ um die gefor
derte Vy'ertschöpfung für unseren hohen Wohlstand eigen
ständig gewährleisten zu können. Seit jeher waren wir auf 
grenzOberschreit~es Wirtschaften angewiesen, so auch 
heute, wo jeder zweite Franken im Ausland verdient wird. 
Wer also versucht, mit dem l:Jlick zurOck die bilateralen Ver
träge mit der EU als· unschweizerisch zu ·diskreditieren, 
macht sich unglaubwürdig. Gerade c:tle aussenwirtschaftliche 
Tradition unserer schweizerischen WlrtscHaft ist eines der 
schlagendsten Argumente für eine rasche Klärung. unserer 
Beziehungen zu Europa . 
Die wirtschaftliche Integration Ist aber auch als Chance für ,. 
die gewerbliche Wirtschaft zu verstehen, vor allem 1,md ge
rade deshalb, weil die internationale Wirtschaft zu einer ei
gentlicHen Weltwirtschaft z~ngewachsen Ist. Der ~ 
volutionäre W~del zur Informationsgesellschaft hat die Glo
balisierung massiv beschleunigt ulid ermöglicht heute ein 

' i 
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fast grenzenloses Wirtschaften'. In diesem neuen Umfeld ha
ben sich durch FU;Sionen und Übemahmen riesige Unterneh
men gebildet, welche sich unabhängig von nationalstaat
lichen Rahmenbedingungen dort niederlassen, wo die opti
malen wirtschaftlichen Voraussetzungen geboten werden. 
Unsere gewerl;)liche Wirtschaft aber ist eng mit ihrem traditio
nellen Standort verbunden, da sie weder ihre Arbeitsplätze, 
ihre Forschung noch Ihre Entwicklung oder Produktion ein
fach. kurzfristig ins Ausland verlegen kann. Es liegt daher auf 
der Hand, dass gerade die KMU dringend auf eine Klärung 
der Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa ange
wiesen sind, zumal immer mehr kleine und mittlere Betriebe 
ihre Produktion .auch in Europa absetzen. 
Wer versucht, in der Frage der bilateralen Verträge die Gros-· 
sen gegen die Kleinen auszuspielen, handelt gegen die ge
werbliche Wirtschaft, denn unsere KMU-strukturierte Wirt
schaft ist in hohem. Masse an einfachen und transparenten 
Regelungen des wirtschaftlichen Austauschs mit Europa in
teressiert. 

· Ich rufe Sie daher aus Sicht der gewerblich~n Wirtschaft, 
aber auch aus Sicht unserer gesamten Wirtschaft zu einem 
verantwortunQ!!Jbewus.sten Ja auf. Zu einem Ja, das die 
Chancen der Offnung nicht mit allzu engen Fesseln - sprich: 
mit Oberrissenen flankierenden Massnahmen - bereits wie
der zunichte macht! 

Wyss William (V, BE): Als Landwirt kann ich diesen Verträ-
. gen mit einem «Ja, aber» zustimmen. Herr Mühlemanrf hat 

zu Beginn der Debatte ausgeführt, dass die Schweiz ohne 
diese Verträge in einer Sackgasse lande. Ich bin mit dieser 
Aussage einverstanden, ergänze sie aber als Landwirt in 
dem Sinn, däss ohne flankierende Massnahmen auch die 
schweizerische Landwirtschaft in einer Sackgasse landet 
Warum? Erfreulich sind die verbesserten Marktzutrittsmög
lichkeiten für verschiedene Agrarprodukte, wl~ Käse, Obst, 
Gemüse, Fleisch und Wein. Es muss uns gelingen, diese 
Marktchancen zu nutzen - wenn nicht, müssen unsere Bau
embetriebe mit grossen Produktionseinschränkungen rech
nen. Soweit darf es nicht kommen. Qualitativ sind unsere 
Produkte ohne Zweifel konkurrenzfähig. Den preislichen 

· Konkurrenzkampf werden wir aber nur mit flankierenden 
Massnahmen überleben. Ich weiss, dass heute und in dieser 
Sondersession keine zusätzlichen Preisstützungen oder 
Ausgleichszahlungen zur Abfederung des internationalen 
Preisgefälles vorgesehen sind. Ich möchte aber hier und 
heute daran erinnern, dass ~er Bauemsta!Jd zu Berg und Tal 
im internationalen Umfeld nur dann eine Uberlebenschance 
hat, wenn die in den Finanzplänen vorgesehenen Mittel zur 
Abfederung der sinkenden Produzentenpreise in Zukunft zur 
Verfügung stehen. · 
Ein zweiter Gedanke: Mit diesen Verträgen wird die Schweiz 
gezwungen, verschiedene EU-rechtliche Produktionsvor
schriften zu übem~men. Ich lese in der Botschaft von 
Rechtsvorschriften, von allgemeinen Vorschriften, von be
sonderen Vorschriften, von Durchführungsvorschriften und 
zu guter Letzt sogar nocl:l von besonderen Durchführungsbe
stimmungen. Einerseits kann k::h mit diesen Begriffen leben, 
erwarte aber, dass die administrativen Belastungen der Bau~ 
emfamilien nicht zunehmen und dass es uns vor allem ge
lingt,.nlcht nur die Vorschriften zu akzeptieren, sondem auch 
die ausländische Interpretation der Vorschriften zu Obemeh
men. Schliesslich sind die Vorschriften das eine und die Aus
legung derVo.rschrlften das andere. 

Berberat Oldier (S, NE): Vu l'ouverture du Part! socialiste 
suisse en matlere europeenne, il est evident que f accepterai 
les sept accords bilateraux. 
Le resuftat des negociatlons offre a la Suisse la possibilitr.\ 
d'etabllr de nouvelles bases dans ses relations, avec un 
enorme marche de plus de 380 millions d'habitants, et d;ell• 
minerles obstacles economlques qul existent aujourd'hul dans 
desdomalnes importants. Cela representera une amelioratlon 
i:les conditions de concurrence pour l'economle suisse d'ex
portatlon et les emplois qui y sont lies, et qui concement un 
Im$ grand nombre d'hommes et de femmes de ce pays. 

Amtllches Bulletin der Bundesvenlammlung 

II est clair que ces accords ne sont pas la panacee et qu'il 
auralt ete de loin preferable que l'EEE passe le cap en 1992. 
Malheureusement, il a ete refuse, et ces accords sont quel
que chose dont nous devons discuter. Bien entendu, l'EEE 
auralt ete superieur a ces accords. En attendant l'adheslon 
que nous appelons rapidement de nos voeux, ces accords ne 
sont qu'une etape - je le repete: ne sont qu'une etape -, le 
debut d'un long chemin et non 1a ligne d'arrivee, comme le 
· pensent certalns. 
Le canton de Neuchätel, que je represente, s'est prononce a 
80 pour cent en faveur de l'EEE, ddnt les accords reprennent 
les principes s'agissant de la libre circulation des personnes. 
Les craintes deja formulees auparavant de volr s'exercer une 
pression accrue sur las salaires, en particulier dans !es re
gions frontalleres comme la mienne, reviennent naturelle
ment dans ce cadre et meritent qu'on leur donne reponse. 
Dans ce contexte, les mesures d'accompagnement a l'intro
duction de la libre clrculation des personnes nous paraissent 
incontoumables pour faire accepter las accords bilateraux en 
votation populaire, et necessaires pour eviter un trop grand 
choc sur le marche du travail. 
Dans la consultation sur les accords bilateraux, le canton de 
Neuchätel a signale que la Suisse, en partlculier les cantons 
fron~iers deja confrontes a une certaine pression de la part 
des regions voisines de notre pays, jouit d'une longue tradi
tion de dialogue social alnsi que de rllgles conventlonnelles 
et legales modernes concemant la protection des tra
vallleurs, qui doivent subsister avec l'entree en vigueur de 
raccord Suisse/Union europeenne. Sur le principe, rappelle 
le canton de Neuchatei, les mesures d'accompagnement 
proposees doivent donc &tre soutenues. Las mesures de
cidees par la Commission speciale pour la llbre circulation 
des personnes de notre Conseil constituent donc un mini
mum strictemerit indispensable pour que nous acceptlons 
ces accords que le Partl sociaflSte a toujours soutenus. En 
effectuant un coup de force - on peut le qualifier de coup de 
force -, la commission du Conseil des Etats a adopte une at
titude irresponsable qui favoriseralt la sous,.enchere sociale , 
et salariale, ce qui est inacceptable. 
Si ce chemin dangereux devalt eire suivi par notre Parla
ment, nous ne pourrons alors plus voter ~ accords. Nous 
exhortons donc les parlernentaires de la droite raisonnable a 
tout mettre en oeuvre pour que le compromls elabore par la 
comtnisslon ad hoc de notre Conseil soit suivi, car il en va de 
l'avenir europeen de notre pays. · 

Steffen Hans (F, ZH): Nach meinem Votum zu meinem 
Nichteintretensantrag möchte ich mich noch kurz und allge
mein zu den flankierenden Massnahmen äussem, konkret . 
zum Bundesgesetz Oberdie minimalen Arbeits- und Lohnbe
dingungen: Das Ziel ist bekannt Unter anderem soll durch 
die Fixierung von Normlöhnen der soziale Druck durch billige 
Arbeitskräfte aus der EU, also Lohndumping, unterbunden 
werden. Hätten wir In der Schweiz nicht die geschätzten 
t50 000 bis 200 000 Schwarzarbeiter, wQrde ich dem eine 
bestimmte Wirkung zubilligen. Aber eben: Es gibt in unserem 
Land offensk::htlich Privatpersonen und Unternehmer, welche 
sich jetzt über die Vorschriften des Arbeitsmarktes hin1N8Q
setzen. Der Staat duldet diese Zustände, ja fördert sie durch 
Wegschauen. 
Ich erwähne das Beispiel Genf. In Genf werden Kinder von 
Schwarzarbeitem in den öffentlichen Schulen unterrichtet, 
obwohl die Schulbehörde vom Status der Eltern weiss. 
Schwarzarbeiter sind zum Teil im Sozialnetz gesichert, Stich
worte Krankenkasse und Suva. Es findet also keine Infor
mation zwischen Schulbehörden und Fremdenpolizei statt, 
Anag hin oder her. Ist n1.1n anzunehmen, dass diese Perso
nen und andere und die Behörden nach Annahme der bilate
ralen Verträge plötzlich anständig und vorschriftsgetreu wer
den? Ich bezweifle dies.· 
Ich möchte Ihnen noch ein Szenario schildern - Zeitpunkt 
nach der Annahme von flankierenden Massnahmen: Ein un-, 
seriöser Unternehmer will einen ausländischen Arbeitnehmer 
zu einem tiefen Lohn beschäftigen. Der Minimallohn der 
Branche würde bei 2800 Franken im Monat liegen. Da meldet 
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sich ein ausländlscher:'.Arbeltnehmer. Dieser bietet an, für 
2300 Franken zu arbeiten. · 
Der Arbeitgeber.seinerseits ist bereit, diesen Gesuchsteller 
.anzustellen, dies allerdings unter der Bedingun,g, dass der 
Lohn bar auszuzahlen ist und der Arbeiter eine Lohnabrech
nung im Betrage von 28QO Franken unterz~ichnet. Dies ist 
eih Beispiel, wie die flankierenden Massnahmen unterlaufen 
.werden könnten; es gibt bestimmt auch noch andere Wege .. 
Ich ersuche die Vertreterinnen und Vertreter der einheimi
schen Arbeitnehmerschaft, sich nicht einfach auf die erhoffte 
Wirksamkeit der flankierenden Massnahmen zu. verlassen. 
Der leider allzulange geduldete Schw..-zarbeitsmarkt lässt 
befürchten, dass sich die flankierenden Massnahmen später 
als unwirksamer. Papiertiger erweisen werden. Dann möchte 
ich nicht Arbeitervertreter sein. · · · 
Diese Angelegenheit bestärkt mich, Ihnen meinen Antrag aur 
Nichteintreten nochmals zur. Unterstotzung zu empf&hlen .. 

Prisldent: Herr Steffen, Herr Tschopp möchte· ihnen eine 
Frage stellen; ich .nehme an, Sie $1nd einverstanden. · · 

· Steffen Hans (F, ZH): Ich bin nicht damit einverstanden, eine 
Frage von Herrn Tschopp zu beantworten; Ich möchte die 
Redezeit nicht verlängern. " 

rieure.» Bien sür; si on ne fait rien, ces conditloni ne semnt 
jamals reunies; et on en restera lä. 
Comment faire alors pour manifester mon sentiment, mon in
quietude pour .Ja suite? Dire non aux accords bllateraux, c'est 
contraire ä mon voeu. de volr la Suisse · se rapprocher de 
l'Union europeenne. Dlre oui,. c'est courir le risque de volr 
s'instituer un staM de la Suisse vis-a-vis de l'Europe qul ne 

. me satisfait pas. Alors, sans conviction pmfonde de nature a 
rne faire dire oui ou non, il ne me reste peut-&tr:e que l'absten• 
tlon pour manifester mes craintes pour l'avenir, meme sl ~a 
peut paraitre de la provocation de ma part. · 

lmhot Rudolf(C, BL): Die ~leben °bilateralen Verträge bilden 
eine Einheit Ich finde es mOssig, hier Ober die V~r- und 
Nachteile einzelner Abkommen zu diskutieren. Wir können 
die.Di!lkusslon noch lar,ge weiterfOhren. Am Schluss kann es 
nur darµm gehen, Ja oder nejn zuden Abkommen zu sagen. 
Eines muss aber klar sein: Ein Nein wäre eine volkswlrt• 
schaftliche. Katastrophe. Die · Zusammenarbeit mit der EU · 
wäre nicht nur um Jahre zurOckgeworfen, ich behaupte, sie 
wäre. sogar in Frage gestellt. Wi~ sind nicht so gut, dass die 
EU auf uns angewieseh wäre. Im Gegenteil, wir steifen heute 
schon fest, dass sich die l:IOrden zwischen der EU und der 
Schweiz langsam.aber sicher erhöhen. 
Deshalb bitte idh' Sie; und zwar Gewerkschaften, SP und 

Vogel Daniel (R,.NE): J'ai entendu a plusleurs reprises que Rechte: Oberlegen.S.le es sich gut, wenn.Sie Ihrer Wähler
la slgnature des accords bilateraux flVeQ l'Uriion europeenne schaft -kurzfristige Versprechen machen. Referendumsdro
constitualtJ'evenement politique majeur de la decennle. Per-• · hungen sind keine Basis für gute Verträge •. Unsere Wirtschaft 
mettez-moi de rernettre l'evenement a sa Juste place. Ce braucht diese Verträge; Wir alle wissen das. Sich hinter dem 
n'est pas la signature des accords bilateraux qui est revene- . Volk.zu verstecken, zeugt weder von Verantwortung noch 
ment politlque majeur de 1a decennle, mais plutöt le dbnan· von zukuriflsgerichteter Politik. . · . 
ehe noir dµ 6 decembre 1992, quand le peuple suisse a re- Seit Jahren setzen sich alle Parteien für die KMU ein. Durch, 
fusele Traite sur l'EEE. .. die sieben Abkommen und nai'nentlich·.durch die Regelung 

. · Des lors, quand on est comme moi favorable a un rapproche- betreffend das offentllche Beschaffungswesen, die techni-
mentdynamique avec l'Unlon eurppeenn~. on est en droit.de · sehen Handelshemmnisse, aber auch den Personenverkehr 
conslderer que la signature des accords sectorlels est une werden die KMU stark profitieren. Es sind diese KMU, die je 
seance de rattrapage, · et nori pas une percee.11 faut se rap- länger, je mehr in Bedrängnis gebracht werden: Durch Admi• 
peler que sl les accords entrent en vlgueur en 2001, lls repr&- nlstrativauflagen; durch den Aufwand von :Zertijlzierungen, 
sentent dix ans plus tarcl un degre d'integration moindre que durch Rückverfolgbarkelten ·und durch immer neue Geset-
ce que comprenait le Tratte sur l'EEE. . ·zesbestimmungen macht die EU Druck auf unsere Exportln· 
Au premier abord, i'etais tres favorable a la slgriature de ces dustrie. Wer behauptet. unsere Wirtschaft komme ohne Ab-· 
accords. Les mesures d'accompagriementque le Consell fe-. kommen und Verträge mit der EU aus, versteht nichts von 
deral nous proposent ·sont necessah:es, judicie1Jses, equili• · dieser Wirtschaft oder, was viel schllrnmer wäre, er sagt ein-
brees et raisonnables. Pourtant. ces accords ne suscitent fach nich1 die Wahrheit · 
pas l'enthouslasm~; car c'est le point de rencontr:e de tous. les li::h kann Ihnen aus meiner Erfahrung ungez~lte Beispiele 
compromls'. Oil y trouve rassemblees les idees des pro:-euro- nennen, die solche Behauptungen widerlegen. Dass die bila• 
peens et des anti-europeens qui semblent unls dans un · teralen Verträge flankierender Massnahmen bedürfen, ist al- 1 

m~me combat. H faut pourtant se souvenir que la voie bilate- len klar. Dieses Parlament steht dafür In der Pflicht. Aber 
r.i;lle etalt defendue par les adversaires de l'Europe. Ainsl;. •diese Verantwortung kö.nnen wir nicht einfach auf das Volk 
ceux qui sont favorables a la poursuite du. rapprochement abschieben. · 
avec rUnion · europeen,:te peuvent nourrlr avec. raison des Ich bitte Sie deshalb dringend, auf dieses Geschäft elnzutre-
doutes quant a 1a volonte reelle de fous ceux qul semblentfa• ten und den beantragten M~ahmen zuzustimmen. 
vorables a la signature des bilaterales. Ma crainte estque ce 
soit l'occasion de betonner un terrain d'exercices dont on ne Ostennann Aoland (G, VD): Les accords sectoriels sont le 
sortira pas avant quinze ans, que la signatu'8 des accords bi· contrat que nous passons avec l'Eumpe. Les mesures d'ac-
iateraux nous eloigne encore plus d'une adheslon a l'Union . cornpagnement sont le contrat que nous passons avec nous
europeenne. · · . mAmes; plus particulierement avec ceux d'entr:e nous qui 
J'ai essaye de trouver de quoi apalser rna crainte. en analy- pourralent av<>ir a souffrir de ~ ouverture vers l'Europe si 
sant !es propos tenus a ce sujEft dans lesmmeux Interesses. · profitable a d'autres •. 11 ne faut pas qua cette ouverture, ce 
Je n'ai rien trouve de nature ä me rasE!Urer. Les milieux pa• dlalogue, ces conventions si dernandl§es par des industriels, 
tronaux dlsent avec raison. que les accords sectoriels sont de des transporteurs; des chercheurs, des etudlants se fassent 
nature strictement eoonomique, qu'ils prevoient radaptation sur le dos et les nerfs des tiabitants des Alpes et des tra• 
des pmcedures de l'evaluation des produits a revolution du vallleurs. Le modele de 1a solldarite existe. C'est celui retenu 
dmit des deux parlies. Les accords sectoriels representent par nos cornmlssions pour reguler les transpprts et contenir 
donc une clynamique suffisante pour l'economie. . un derapage sbcial etsalarial. Cet eicemple desolldarite n'est 
J'aurais voulu trouver de quoi me rassurerdans les propos pasdonnepar·lesproposltlonsretenuesparlescommissions 
du Conseil federal, rnais je n'ai rlen trouve non plus. Si je clte du Conseil des Etats. et qui sont malheureusement relayees 
Pascal Couchepin qui eilt dans la presse: «Ces accords coos-. ici haut et fort par le groupe liberlJI en particulier. 
tltuent une etape qui n'lmplique pas de passer a l'etape sui• . Se. dire qu~ de toute fa90n les euF9Philes devront bleri flnir 
vame», je ne tr:ouve pas la de quoi rassurer les pro-euro-: par accepter les accords 8$ qu'il n'est dr:>nc pas necessaire de 
peens. . · . . . leur donner satisfaction sur les mesures d'accompagnement 
J'ai aussi des doutes quant a notre volonte reelle de rappro- ~ pour le rt10ins cynique. Ce raisonnement devralt au 1T19ins 
chement aveo l'Europe,_ si je clte J~eph Deis$ qui dit: «Le s'assortir de relegance moral19 ,coni:listant a leur conceder le , 
Gouvemerrient relancera la demande d'adhesiort lorsqu'il ju- droit de brandir de l~r cöte la menace d'un referendum. Et 
gera reunies les condltlons necessalres a la polltlque inte- 1a raison commande de ne pas les y acculer. · 
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Les deux demarches de ratifi~tion des accords et d'appro
bation des mesures d'accompagnement sont paralleles. El
les ont des significations et des portees differentes. Les ac
cord~ bilateraux sont devenus, par Je deroulement des eve
nements, un passage oblige pour s'unir plustard a l'Europe. 
Les refuser, c'est indisposer cette Europe pour longtemps et 
refroidir les con~cts que nous pourrions avoir la tentation de 
nouer ulterieurement. Ce serait donner, pour une longue 
periode, une image figee de particularisme orgueilleux, voire 
vaniteux. Ce serait nous isoler d'une maniere durablement 

. dommageable. 
Les zelateurs des mesures d'accompag11ement les plus lege
res possibles, donc peu efficaces, jouent un jeu vraiment bi
zarre. S'il s'agit d'adversaires de l'Europe, ils se trompent de 
cible, puisque ces mesures sont justement une expression 
de solidarite confäderale et une manifestation de cette sou
verainete nationale dont ils se montrent si Jaloux. S'll s'agit de 
partisans de l'Europe, leur Jeu devient suicidaire puisque l'ap
plication des ac:cbrds sans de bonnes mesures d'accompa
gnement dresserait encore d'autres milieux contre l'Europe a 
qui l'on ferait porter le chapeau de regles devenues domma
geables par Je seul fait de notre propre mesquinerie. 
Les partenaires tirent tous profit des accords bilateraux. Ces 
demiers donnent en plus un signe politique tres important lls 
apportent en effet un element de reponse a ceux qui crai
gnent que l'amarrage de la Suisse a l'Europe ne soit que la 
phagocytose d'un petit pays dont l'influence politique devien
drait negligeable. Les negociations sur ces accords ont en ef
fet conduit la Communaute europeenne a revoir d'importants 
secteurs de sa politique des transports et a modifier certains 
des principes de base qui la regissent C'est bon signe et cela 
doit nous encourager a aller de l'avant, c'est-a~ire a ratifier 
ces accords ~rtis de. mesures d'accompagnement effica
ces. Ainsi donnerons-nous la preuve, d'une part, que nous 
souhaitons collaborer avec nos voisins et que, d'autre part, 
nous sommes capables de le faire en menageant nos parti
cularismes et les valeurs auxquelles nous croyons. 
Je n'ai utilise que 3 minutes et 45 secondes de mon temps de 
parole, Monsieur le Vice-president J'espere que j'ai une 
creance sur l'avenirl 

Randegger Johannes (R, BS): Die bilateralen Verträge unc;I 
die flankierenden Massnahmen zählen für mich zu den wich
tigsten Geschäften der zu Ende gehenden Legislajllrperiode. 
Ich meine, es ist Zeit - ja vielleicht höchste Zeit-, dass wir 
unser Verhältnis zur EU regeln und auf einen fruchtbaren Bo-

. den stellen. Es geht darum, dass unsere Beziehungen lang
fristig gesehen in berechenbare Bahnen gelenkt werden. Die 
heute vorliegenden Verträge stellen dies sicher. Künftige 
Entwicklungen gegenüber der EU werde,n weder präjudiziert 
noch verhindert. 
Pel'$Önlich bin ich überzeugt, dass die Bilanz für uns länger
fristig positiv ausfallen wird. Was aber diese Woche nicht 
passieren darf: dass das Fuder bei den flankierenden Mass
nahmen so überladen wird, dass der angestrebte Wettbe
werbsvorteil wieder zunichte gemacht wird. Was diese Wo
che auch nicht passieren darf: dass das in den Verträgen 
festgeschriebene Verhandlungsergebnis unterlaufen wird. 
Beides kann zum Scheitern des gesamten Vertragspaketes 
führen -, entweder in der Referendumsabstimmung wegen 
eines überladenen Fuders bei den flankierenden Massnah
men oder in den Parlamenten unserer Vertragspartnerlän
der, die ein Unterlaufen der Verträge bei den flankierenden 
Massnahmen feststellen und deshalb dem Vertragswerk ihre 
Zustimmung verweigern würden. Die Aufgabe wiegt also 
schwer. Trotz des Wahlkampfes sollte es uns diese Woche 
gelingen, einen guten, im Volk mehrheitsfähigen Kompro
miss zu finden. 
Als Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur ist es mir ein Anliegen, Sie auf das Forschungsabkom
men hinzuweisen. Die Kommission hat dieses Abkommen 
mit 1 B zu O Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen. Sie hat 
dies getan, weil sie den Nutzen des vollen Beitrittes unseres 
Landes zu den EU-Forschungsprogrammen als hoch ein-
schätzt. · · 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Eine Kosten-Nutzen-Analyse darf nicht beim unmittelbaren 
Rückfluss der Mittel von Brüssel in die Schweiz stehenblei
ben. Die volle Betemgung an den EU-Forschungsprogram
men erleichtert den Schweizer Firmen und den Schweizer 
Forschungsinstituten den Zugang zu Forschungsresultaten, 

. an denen die Schweiz nicht direkt beteiligt ist. Zu solchen 
Projektergebnissen und solchem Know•h<?W ist uns der Zu-
gang in der heutigen Situation verwehrt. . . . 
Ziel muss es deshalb sein, diese grosse Quelle an For
schungsresultaten und Know-how für unsere Hochschulen 
und fü~ unsere gesamte Wirtschaft zu nutzen. Ziel muss es 
sein, dadurch die Innovationstätigkeit in unserem lande 
deutlich zu steigern und Arbeitsplätze und zune~mende 
Wertschöpfung ,zu schaffen.· Gerade die KMU der Maschi
nen-, Elektro- und Metallindustrie, aber auch die KMU im Be
reich der Informationstechnologie, der Umwelttechnik und 
der Biotechnologie sind ,auf diese Unterstützung angewie
sen. lhr,zunehmendes Interesse und zahlreiche erfolgreiche 
Beispiele belegen meine Aussage. 
Als rohstoffarmes Land sind wir zur Innovation verdamrnt, 
wenn wir unsere. Zukunft und unseren Wohlstand sichern 
wollen. Mit den bilateralen Verträgen bietet sich eine einma
lige Chance, einen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Also 
nutzen wir sie! Halten wir Augenmass bei den wettbewerbs
hemmenden flankierenden Massnahmen und treten wir auf 
die Vorlage ein! · 

Strahm Rudolf (S, BE): Die bisherige Debatte hat eines ge
zeigt Nicht die bilateralen Abkommen an sich sind das Pro
blem, sondern die Schutzmassnahmen im Inland. Dies ist 
auch ein politischer Ausdrück dafür, dass nicht die EU das 
Problem ist, sondern 4nsere blockierte Innenpolitik. 
Fünf Jahre nach Inkrafttreten der bilateralen Abkommen 
kann jeder Unternehmer in der Schweiz Personal in den 
15 EU-Mitgliedländem frei rekrutieren, und zwar ohne Bewil
ligung und ohne Kontingente. Dies selbst auch dann, wenn 
bei uns ~itslose zu Tausenden auf dem Arbeitsmarkt ver
bleiben. Ich bin überzeugt, dass die volle Personenfreizügig
keit längerfristig den Arbeitsmarkt Schweiz massiv beeinflus
sen und in einigen Teilsektoren. auch durcheinanderrütteln 
wird. Die bisherige Philosophie war: Schutzmassnahmen an 
der Grenze mit Ausländerkontingenten, Bewilligungspflich
ten für die Rekrutierung von Ausländern usw. Wenn diese 
Massnahmen an der Grenze jetzt beseitigt werden, braucht 
es interne Schutzmassnahmen gegen Lohndruck und Sozial~ 
dumping, und zwar jetzt neu ohne Personendiskriminierung. 
Ich habe- nebenbei gesagt- diese Warnungen und auch die 
Schutzmassnahmen schon vor genau sieben Jahren, am 
25. August 1992, bei der Beratung des EWR-Abkommens, 
zum Thema gemacht, und zwar fast wörtlich gleich. Das trug 
mir damals noch den Vorwurf des «Slalom-Populismus» ein, 
und das war recht schmerzlich. Aber jetzt sehe ich mit Ge
nugtuung - diesbezüglich sind wir weiter als 1992 -, dass un
sere damaligen Forderungen regierungs- und hoffähig ge
worden sind. Ich beobachte den Arbeitsmarkt seit vielen Jah
ren. Es ist eine Erfahrungskonstante, dass einzelne Bran
chen seit Jahren immer versuchen, billigeres, unqualifiziertes 
Personal im Ausland zu rekrutieren. Beispielsweise hatten 
wir diesen Sommer 12 000 registrierte Nbeitslose im Bereich· 
des Gastgewerbes, aber die Wirte suchen wieder billigere 
Arbeitskräfte im Ausland. 
Im Bausektor hatten wir diesen Sommer -- in der Hochsai
son - immer noch 6000 registrierte· Arbeitslose. Aber man 
sucht wieder billigeres Personal im Ausland, das zu noch tie
feren Löhnen arbeitet Das gilt nicht nur in diesen beiden 
Branchen, sondern auch in der Landwirtschaft, im Reini
gungssektor, im Handel usw. Hier braucht es notwendiger
weise diese Schutzmassnahmen. Ich glaube: Die Arbeit
geber sind an diesem Abkommen Ober die Personenfrei
zQgigkeit interessiert, sie möchten aber nur die Rosinen her
auspicken. Die Bürgerinnen und Bürger spüren heute stärker 
als vor sieben Jahren, dass da ein Lohndruck bevorsteht 
Deswegen muss ich zwei Bemerkungen anbringen: 
1. Es ist völlig unverständlich, dass jetzt die Ständeräte aus 
dem bürgerlichen Lager mehrheitlich fast eine «Harakiri-
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Übung» machen 4nd dem bundesrätlichen Programm nicht 
folgen. • · · 

· 2. Die zweite Bemerkung geht vor allem an diejenigen aus 
der SVP-Fraktion, die jetzt - Ich erlebe es im Kanton Bern -
landauf, landab unterschwellig Angst vordem Lohndruck ma
chen und auch die Angst vor den Ausländern schüren. Die
selben Herren sind dann gegen die einzelnen Massnahmen 

: zum Sch!Jt:Ze vor Lohndumping und Lohndruck. Ich sage nur 
, eines: Wir werd.en hier eine namentliche Abstimmung verlan

gen, die Listen der Ergebnisse einpacken und diese Doppel
bOdigkeit landauf, landab offenlegen. 
Es wurde gesagt, es sei eine Drohgebärde, wenn jetzt von 

. unserer Seite das Reter,ndum angekündigt werde. Ich muss 
hier bestätigen: Mit•.dem, was die Gewerkschaften und un
sere Fraktionspräsidentin ge,sagt haben, Ist es uns Ernst. Ich 
kann mir auch vorstellen - wir haben das Szenario durchge
ctacht -, dass man halt nötigenfalls das Abkom~ lm ers_ten 
Durchgang nicht akzeptjert; es geht Ja nur um den Ratiflkatl
onsbeschluss. · Dann wird halt das AbkommE!Jlspaket nicht 
auf den 1. "Januar 2001 in .Kraft treten, sondern vielleicht erst 
In einer zweiten Runde angenommen werden, wenn es dann 
auch einer Parlamentsmehrheit einleuchtet, dass diese flan
kierenden Schutzmassnahmen bei der PersonenfreizOgig-

, keit und beim Verkehr kommen müssen. , 
Die Dänen haben es vorgemacht Sie haben zuerst das 
Maastrichter Abkommen abgelehnt; dann hat man das Volk 
mit internen flankierenden Massnahmen zufriedengestellt. Im 
zweiten Durchgang hat auch Dänemark das Maastrichter Ab
kommen akzeptiert. Dieser Weg steht auch uns offen .:. das 

· sage ich zur Beruhigung der EU-Befürworter. Wenn wir das 
Ratifikationsabkommen nicht im ersten Durchgang über die 
Runden bringen, steht uns ein zweiter Durchgang offen; die 
EU kann und wird auch warten. · · 

$uter Marc (R, BE}: Als Befürworter eines EU-Beitrittes, und. 
zwar nicht ~blto, aber realistischerweise etwa im Jahr 2006, 
kann ich voll hinter tlen bilateralen Verträgen ~hen. 'Die .bei
den Haupthindernisse eines EU-Beitrittes - die Personenfrel• 
zügigkeit und der land- und T~itverkehr - werden aus 
dem Weg geräumt; Die bilateralen Verträge sind eine mass• 
geschneiderte LO&tng der jetzt drängenden Probleme. · 
, Diese rnassgeschnelderte Lösung Ist von der EU nur zuge-

. · standen worden; weil der Bundesrat immer zum Ziel des EU
Beitrittes gestanden Ist. Er hat insbesondere nie das Beitritts· 
gesuch zurückgezogen- das muss ich hier zur, SVP-Fraktion 
sagen -, sonst wären die bilateralen V~rtr.äge zum $cheitem 
veru1"41ilt gewesen. Der Bundesrat hat insbesondere In der 
kritischen Phase, nämlich 1998, das Beitrittsziel in seiner 
Botschaft zur Volksinitiative «Ja zu Europa!» bekräftigt Mit· 
anderen Worten: Ohne diese Beitrittsperspektive wäre die 
massgeschneiderte L,osung - Insbesondere im Bereich der 
Personenfreizügigkeit ist das · Abkommen für die Schweiz 

. sehr vorteilhaft,- nicht zustande gekommen. ' 
Ein zweites Element, das wesentlich zum· Erfolg beigetragen 
hat l,Jnsere Unterhändler haben hartnäckig, ja verbissen, für „ 

· den Verhandlungserfolg gekämpft. Sie haben .insbesondere 
der Gegenseite aufz:uzelgen gewusst. dass eine grosszüglge 
Haltung gegenOber der Schweiz auch Im Interesse der EU Ist 
und auch den Weg zur Erreichung des Beitrittszieles ebnet 
Jakob Kellenberger, Bruno Spinner und ihrem Team sei.für 
diese bemerkenswerte'Lelstung herzlich gedankt. 
Es wäre' eine absolute Illusion zu glauben, die EU wäre Im 
Falle der Ablehnung der bilateralen Verträge bereit, eine 
neue bflaterale Verhandlungsrunde zu eröffnen. · 
Eine Ablehnung wOrde vielmehr zu elnerfatalen Isolation un
seres Landes führen. Das Spiel mit dem Feuer ist unverant
wortlich. Gefragt ist jetzt ALigenmass - hOben und drüben ..:., 
ohne Ränkespiel und ohne tak.tlsche WinkelzOge im wahr.
scheinllchen Abstimmungskampf. Herr Strahm, Ich bin über 
Ihre Ausserungen, die .genau ln diese Richtu·ng zielen, wirk- · 
lieh erstaunt. . · · • . 
Bei der Personenfreizügigkeit sind die Ängste vor dem Lohn- , 
dumping ernstzu nehmen. Im Landverkehr dürfen wir keine ' 
die Landschaftsinteressen, aber auch das Ausland diskrimi
nierenden Klauseln vorsehen. Die vorberatenden Stände-

ratskommissionen stehen in beiden entscheidenden Berei
chen «neben den Schuhen». Ich frage mich, ob beispiels
weise die Interessen der Astag oder die Interessen ,der 
Schweiz ausschlaggebend sind, Die Landesparlamente der. 
EU-Staatenwerden die Ratifikation der bilateralen Verträge 
nicht genehmigen, wenn wir diese Woche «diskriminierende 
Schlaumeiereien» wie die vorgeschlagene Ergänzung «von 
Grenze zu Grenze» · im Verkehrsverlagerung$gesetz be- · 
schliessen sollten. ' . 
Die bilateralen Verträge sind ein wichtiger Schritt auf Europa· 
zu, sie sind aber kein Integrationsschritt. Ui,sere Wirtschaft 
wird weiterhin mit Nachteilen zu rechnen haben, weil wir bei
spielsweise nicht der Zollunion angehören, weil unsere Ex~ 
porte weiterhin Grei:izkcmtrollen und Abfertigungsvenahren 
unterworfen sind, weil die gegenseitige und vollständige An
erkennung von Typenprüfungen, .Arzneimittelzulassungen, 
Standards und Zertifikaten weiterhin fehlen werden. Auch die 
Bereiche Bildung und Wissenschaft sind noch nicht so weit, 
dass wir dann _europaweit frei und .ungehindert miimachen 
könnten, fehlt uns doch beisplelswe}se der freie Zugang zu 
den Bildungsprogrammen «Sokrates» oder «Erasmus». 
Und natürlich, das scheint, mir für die Zukunft ein entschei
dender Aspekt zu sein, bieten die bJlateralen Verträge auf der 
politischen· Ebene wenig. So sind wir beispielsweise In Fra
gen der inneren Sicherheit weiterhin allein, ohne Teilnahme 
am Sehengen er oder Dubliner Abkommen. Wir werden auch 

. nicht in den grossen Zukunftsfragen mitzubestimmen haben, 
die auch unser Schjcksal mit beeinflussen werden. Diese ge- · 
mein~e Gestaltung unserer Zukunft wird nur mit einem 
EU-Beitritt möglich sei.n. ' , 
Aber immerhin: Die bilateralen Verträge, sind der entschei
dende Schritt der Öffnung,. Tun wir ihn herzhaft, und erteilen 
wir den Angstmachern mit klugen Beschlüssen bei den flan
kierenden Massnahmen eine Abfuhr! 
Ich bin (ür die bilateralen Verträge, weil sie für die Schweiz" 
gut sind und weil sie den Weg für einen baldigen EU-Beitritt 
frei machen. ' · 

Eberhard Anton (C, SZ): Aus der Sichtder Landwirtschaft ist 
es filr mich unbestritten, dass die. bil_ateralen Verträge. drin
gend notwendig ~ind. Natürlich weiss ich, dass viele meiner 
Berufskollegen am liebsten den· ~inheimischen Markt mög
lichst gut schützen und vor ausländischer Konkurrenz ab-
schotten mochten. · · · 
Doch wir sind heute einfach in einer ganz anderen Situation 

,als vor zehn Jahren.·Wir haben die WTO-Verhandlungen hin
ter uns. Die WTO schreibt uns vor, den Grenzschutz ab
zubauen. Ich staune im Obrlgen immer wieder, wie detailliert 
die WTO unserem Land vorschreibt, was wir zu tun und was· 
wir zu lassen habj;ln. Im weiteren hat das Parlament die 
«AP 2002» · beschlossen. Das ganze geht in die Richtung, 
dass wir Bauem besser und .billiger produzieren· müssen. 
Ohne die bilateralen Verträge müssen wir zwarwettbewerbs• 
fähig~rwerden, haben aber wegen den bestehenden Import
beschränkungen der EU keine Chance auf dem EU-Markt. 
Hier schaffen die bilateralen Verträge Abhilfe. Wer das von 

.· selten der land)Nirtschaft nicht will, hätte gegen WTO und 
«AP 2002» antreten müssen. Er hätte dort auch aufzeigen 
müssen, welche Altemativen bestehen - Altem~n wohl
verstanc;len, die auch politische Realisierungschancen ge- . 
habt hätten.· Sie alle haben festgestellt. dass solche Alterna-
tiven nicht aufgezeigt wurden. , 
Die bilateralen Verträge werden fü_l' die schweizerische land: 
wirtschaft'beispielpwei;se zum TOrOffner für den Käseexport. 
Allerdings stellt $ich der Erfolg nicht von sei~ ein. Vielmehr 
braucht es grosse Anstrengungen, denn der Markt lässt sich 
nur über den Preis und dl~ Qualität erobern.. . 
Nebst den Chancen gibt es auch Risiken, denn der Konsu
ment kann von einem grösseren und freien Angebot an aus
ländischen. Milchprodukten profitieren. Eine Befürchtung 
habe ich - das hat sich auch bei der Liberalisierung der Alko
holsteuer gezeigt-: per ~erschärfte Wettbewerb an der Ver
kaufsfront hat zur Folge, dass die Verarbeiter den. Preisdruck 
mir der Senkung der Rohstofft,retse ausgleichen, z. B. di.esen 
Sommer mit einet m~lveri Senkung der Preise bei den Kir-
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sehen und den Zwetschgen. Es ist deshalb notwendig, dass 
alle Ihren Teil dazu beitragen, dass die Marktchancen ge-
nutzt werden können. -
Die flankierenden Massnahmen, gerade im freien Personen-' 
verkehr, dürfen nicht dazu fQhren, dass der Produktions
standort SChweiz künstlich verteuert oder teuer gehalten 
wird. Die. bilateralen Verträge · bieten der Landwirtschaft 
Chancen, doch diese müssen erst genutzt werden. Da sind 
noch verschiedene Hindernisse zu Oberwinden, bei denen 
auch die Politik und der Bundesrat gefordert sind. Ich denke 
im besonderen an BSE. Es ist für mich als Landwirt unver
ständlich, wenn man von den Chancen der Marktöffnung 
spricht, aber die Diskriminierung der SChweiz in Sachen BSE 
immer noch nicht beseitigt hat. Ich erwarte vom Bundesrat, 
dass er diese Sache zpgig an die Hand nimmt, damit die Dis
kriminierung unserer Viehexporte rasch beseitigt werden 
kann. 
Ich füge ein zweites wichtiges Anliegen an: Die Chancen im 
Export können wir nur nutzen, wenn wir im Marketingbereich 
rasch und effizient arbeiten, um gegen Konkurrenten beste
hen zu können,.die hier einen jahrelangen Vorsprung haben. 
Wir dürfen nicht der Illusion verfallen, dieser Export lasse sich 
mit Direktverkauf vor der Haustür vergleichen. Ich halte es 
deshalb fOr dringlich, dass die Beiträge fOr die Marketing
massnahmen gemäss Artikel 12 des Landwirtschaftsgeset
zes nicht gekürzt werden •. Wir können nicht dort kürzen, wo 
andere Staaten im Interesse Ihrer Landwirte aufrOsten. 
Ich bitte Sie. deshalb, mit diesen Begle~ahmen zum 
Agrardossier mitzuhelfen, dass die gebotenen Chancen auch 
tat.sächlich genutzt werden können.· 
Ich bin fOr Eintreten. 

Comby Bemard (R, VS}: D'emblee, je tiens a dire que ces 
accords doivent s'inscrire dans l'optique de la construction 
d'une Europa nouvelle. II y a 50 ans, l'Europe se mobilisait 
pour rompre la splrale infemale de la halne, de 1a vengeance 
et de la terreur qul venalt une nouvelle fols de semer la deso
.Jation sLir le vieux contlnent et sur le monde •. Des personnali
tes de la politique, de la. scienca, de l'econornie et de la cul
ture mettaient en evidence les valeurs fondamentales .
droits de l'homme, democratie, Etat de droit, respect des dif
ferences, tolerance, solidarite--a promouvoir pour surmonter 
la violence, se respecter, se reconcilier et vivre en palx. 
Le disoours deWinston Churchill a Zurich, le Congres de La 
flaye, la creation du Conseil de l'Europe et la constitution de 
1a CECA, pour ,ne citer que ces evenements, concretisaient 
cette volonte de vivre une utopie salvatrice, celle de. renouve
ler les peuples et les Etats d'Europe autour d'une mer
veilleuse aventure humaine: 1a creation d'une entite nouvelle. 
Un demi-siecle plus tard, au moment ou le Parlament suisse 
aborde le debat sur les accords bllateraux, il etalt essential, a 
mon . avls, d.e rappeler les valeurs sur lesquelles !38 fonde 
!'Union europeenne et que nous pouvons partager sans re
serve. 
Nous tenons a saluer le succes obtenu par nos negocia
teurs qui oilt reussi a aboutir a ces accords qui constituent 
un paquet indissociable. Des lors, il ne faut pas hierarchiser 
ces accords et il faut eviter le piege de 1a politisatlon exces-~- . . 

Dans le debat qui s'est installe au sujet de CE!S sept accords, 
il faut denonoer la politlsation excessive qui entoure les trans
ports et la fibre circulatlon des personnes, au point que 1es· 
cinq autres accords pourraient ätre consideres comme se
condaires, voire ignores. Cette maniere de faire consiste a 
mettre en evidence de fac;;:on nettement ex'ageree les incon
venients de ces deux accords et surtout elle·devalorise les 
autres accords. En effet. pour ne prendre qu'un exemple, 
raccord sur la cooperation scientifique et technologique peut 
ätre considere comme determinant pour le maintien et le de
veloppement de la place scientifique de la Suisse en Europa 
et, par voie de consequence, pour l'avenir economiqtie de 
notre pays. II taut donc veiller a donner a chaque accord sa 
vraie dimension, afin d'eviter de sacrifier des aspects impor
tants sur l'autel d'une politisation qui sera utillsee par les de
tracteurs de tout rapprochement avec l'Europe. 
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En outre, il ne faut pas dilapider une seconde ocoasion of
ferte. En effet, racceptation des accords bilateraux constitue 
une seconde chance pour la Suisse de pouvoir franchir un 
pas important vers le rapprochement avec les Europeens, 
qui oeuvrent depuis cinquante ans a la craation d'une Union 
europeenne; il est donc essential de 1a saisirl Dans cet ordre 
d'idees, je demande aux opposants a l'EEE de faire preuve 

. de coherence par rapport ~ leur discours de 1992; Quant aux 
pro-europeens, capables de se mobiliser pour un tel projet, je 
leur dis que ces accords constituent le passage oblige pour 
ouvrir la porte de l'adhesion a l'Union europeenne. Des lors, 
j'apporte a mon tour tout mrin appui a ces accords, ainsi 
qu'aux indispensables•mesures d'accompagnement presen
tees par le Conseil federal et soutenues par la maJorite de 1a 
commission de notre Conseil. · 
Ayant deposeurie motion 95.3056, transmise cornme postu
lat, demandanf que le Conseil federal ouvre des negoclations 
en we d'u11e adhesion a runlon europeenne une tois las ac
cords bilateraux conclus, ratlfies et entres en vigueur, je sou
haite neanmoins connaitre, Messieurs les Conseillers fede
raux, le calendrier prevu par le Gouvernement pour la pour
suite du rapprochement europeen de la Suisse, tant II est vrai 
que l'adhesion demeure le seul objectif raisonn;ilble vers le
quel il faut tendre. Car c'est seulement en qualite de parte
naire a part eotiere de l'Union europeenne que la Sulsse be
neficiera pieinement de tous les droits lies a sa•participation 
a Ja nouvelle architecture europeenne. 

' Widrig Hans Werner (C, SG): Wenn wir uns vor Augen füh-
ren, dass die EU der mit Abstand wichtigste Handelspartner 
der SChweiz ist und das heute noch geltende Freihandelsab
kommen aus dem Jahr 1972 lediglich die Industrieprodukte 
betrifft,· sehen wir, dass diese Verträge von zentraler Bedeu
tung sind. Diese Sondersession, diese Verträge und die flan
.kierenden Massnahmen sind deshalb weder Ort noch An
lass, um politische Schaukämpfe. auszutragen. Was den Zeit
punkt der Volksabstimmungen bei allfälligen Referenden be
trifft, so bin ich mit dem Bundesrat und der klaren Mehrheit 
der CVP-Fraktion der Auffassung, dass diese am gleichen 
Abstimmungstag stattfinden sollen - es soll also keine vor
gezogenen «Sonderspiele» geben, wie dies die Minderheit 
Vollmer will. 
Am Beispiel des freien Personenverkehrs rufe ich in Erinne
rung, dass nebst den flankierenden Massnahmen, die not
wendig sind und die Ich unterstütze, ja bereits in das Abkom

. men mit der EU eine einseitige Schutzklausel zugunsten der 
Schweiz eingebaut ist, damit ein übermässiger Anstieg der 
Zahl ausländischer Arbeitskräfte verhindert Wird. 
Die Abkommen konzentrieren sich auf sieben zentrale Berei
che; allerdings sind damit natürlich noch. lange nicht alle Pro
bleme vom Tisch. Hier weise ich -- dies ist ein Beispiel - auf 
das ·1.993 in Kraft. gesetzte österreichische Gewerbeord· 
nungsrecht hin, als dessen Resultat die gebundenen schwei
zerischen Gewerbebetriebe in Osterreich weitgehend ausge
schlossen sind, wogegen die kantonalen Ämter fOr Osterrei
cher eine grosszügigere Bewilligungspraxis handhaben. 
1996 hat das Bundesamt fOr Aussenwirtschaft auf Wunsch 
und im Einvernehmen mit dem Kanton St Gallen versucht, 
diese Diskriminierung schweizerischer Unternehmer zu. be
heben. Der Abschluss dieses Abkommens scheiterte damals 
daran, dass Österreich hier nichts unternehmen wollte, bevor 
nicht die Ausgestaltung der Personenfreizügigkeit zwischen 
der Schweiz und der EU geklärt ist Hier sind wir jetzt auf ei
nem guten Weg. Ich ersuche den Bundesrirt- dies im Einver
nehmen mit den betroffenen Kantonen -, Verhandlungen mit 
der österreichischen Regierung aufzunehmen, damit diese 
diskriminierende österreichische Gewerbeordnung der Ver
gangenheit angehört und unser Gewerbe gleich lange 
Spiesse erhält. Di8$8 Sache betrifft speziell die Kantone 
St Gallen, Thurgau und Graubünden. 
Besonders fOr die Jungen ist das Abkommen über den freien 
Personenverkehr eine Chance, im Ausl~ Zwischenerfah
rungen zu sammeln, damit sie in der heutigen globalisierten 
Wirtschaft bestehen können. Diese Voraussetzung wird im
mer wichtiger. 
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Ich bitte Sie deshab, auf diese Verträge, mit den flankieren
den Massnahmen, einzutreten und diesem Paket zuzustim-
me~ · 

Blocher Christoph (!,/, ZH): Herr MOhlemann, wenn hier 
heute morgen das Hohelied auf diese Verträge gesungen 
wurde, dann ist es_ mir, als hätte ich diese Schallplatte auch 
schon gehört, nämlich anlässlich der EWR-Abstlmmung. 
Auch damals haben Sie in den höchsten Tönen gelobt, wie· 
wertvoll die Sache sei, und gedroht, was cler Schweiz $1188 
passiere, wenn man den Beitritt ablehne. Auch damals wurde 
bereits der Untergang beschworen. Wörtlich, vierzehn Tage 
vor der Abstimmung: _ _ · , _ , 
«Wenn das Sohwelzervolk d_en p.WR ablehnt, werden Sie in 
fOnf 'Jahren eine Arbeitslosigkeit zwischen 5 und 1 O Prozent 
haben, unc;I das wird alles übersteigen, was in Europa ist .... 
Niemand wird mehr den Schweizerfranken wollen. Sie wer-_ 

. den sehen, det Schweizerfranken und die Deutsche Mark 
werden eins zu eins gehandeltwerden,-und damit werden wir 
das höchste Zinsniveau in l;.uropa erhi,Jten .... Die Zeiten bl· 
1.ateraler Verträge sind vorbei, Europa wird keine bUateralen 
Verträge mehr abschliessen.» -All dies ist wörtlich nachzu
lesen. und stammt aus dem Jahre 1992, von vor der EWR-
Ab$timmung. · " 
Mindestens ginge es für die selbstemannten _ Propheten 
darum, sich etwas bescheidener zu benehmen und zu. sa
gen: Wir haben voll und ganz nur Fehlprognosen gemacht. 
1. Tatsache ist, dass die Schweiz in Europa punkto Arbeits
losigkeit an der Spitze steht, und zwar weil sie arn wenigsten -
Atbeltslose hat. 

- 2. Bekanntlich bekommen wir die Deutsche Mark für 83 oder 
84 Rappen, Je nacl:ldern, wie hoch der Tageskurs Ist In Eu~ 
· ropa haben wir einen Zinsvorteil, mit dem wir an der Spitze 
•d -

· 3. Tatsache ist, dass wir ein& ganze Reihe bßateraler V•r
träge abgeschl9888n und unterschrieben haben, die seit 
1992 erfolgreich in Kratt getretel'I sind •. Dort sind die paar 
Nachtelle, die der EWR hatte, am wesentlichen ausgemerzt. 
Das Proble,:n des passiven Veredelungsverkehrs ist gelöst; 
Ich gratuliere den Bundesbeamten; die das fertiggebracht ha
ben. Wir haben ein Versicherungsabkommen. Wirhaben mit 
dem TOV In Thun eine Zertlfizierungsanstaltbekommen, die 
sogar in der Schweiz liegt Wir mOssen nicht einmal mehr iri 
Europa zertifizieren, wir können ~ar nach Thun getien. 
Sehr gut ist, dass die Verwaltung auch all die Probleme mit . 
der Mehrwertsteuerabrechnung usw. gelöst hat Das sind al
les Qilaterale Verträge, die In Kratt sind. Ich bitte Sie, langsam 
auch an die Praxis zu denken und diese Wolkenschiebereien 
zu verlassen. 
Wie sind die vorliegenden bilateralen Verträge zu bewerten? 
Sie sind nichthoch zu bewerten; es sind schlechte Verträge. ' 
Das liegt nicht an der Verhandlungsdelegation, sondern 
daran, d~ der Bundesrat und leider auch das Parlament 
alle.Fehler gemacht haben, die man bei Verhandlungen nicht 
machen darf. Sie haben sich ununterbrochen unter Zeitdruck 
gesetzt - ich begreife, dass Sie das nicht geme hören, ich · 

. würde die Wahrheit vor den Wehlen auch unter den Tisch wi
schen, wenn ich Sie· w~e - und ununterbrochen markiert,· 
da$s Sie den Abschluss wollen. Das darf man bei Verhand
lungen _nie tun. Ich hatte nichfin den Schuhen von Herrn Kel
lenberger stecken wollen, der dauernd in_ der Zeitung lesen 
musste, es müsse abgeschlossen werden. Wer eriolgrelch 
Verträge abschliessen will, hat ganz ruhig zu sein und zu sa
gen: Wir können abschliessen, aber wir können es auch blei• 
ben lassen. Das haben Sie nlbht gemacht Ferner haben Sie 
d.au&md gesagt, Sie wollten in d.ie BJ, worauf die EU be

. merkte, die Schweiz könne auch d_ie Nachteile übernehmen. 
Die Verträge Hegen jetzt vor. Was sind die Vorteile und was 
die Nachteile? Seien Sie froh, dass Sie nie ein Journalist 
konkret nach den Vorteilen fragt. Sie können dann nicht mit 
«Wettbewerbsfähigkeit», «Annäherung» und _ «ein- Schritt 
weiter» kommen, Sie mOssen _ konkrete· Dinge bringen.·- Es 
gibt ein paar. Für die Wirtschaft werden die Kontrotten einfa• 
eher, so hofft man wenigstens. Wir haben gegenseitige Aner
kennungen, _ Notifizierungen, Anerkennungen · von Berufs. 

und Studiendiplomen. Hier beginnt ;.,jan sich schon zu fra- · 
gen, ob das für uns eine Nivellierung nach unten bedeutet Es 
gibt erleichterte WarenkontroUen, das ·bedeutet fl)r uns einen 
_ etwas weniger grossen Aufwand. Am grössten ist der Vorteil 
wahrscheinlich noch für die Swissalr, das kann ich anerken
nen. ·' _ 
Aber die Nachteile;die ungeheuren Kosten, sind nun einmal 
vorhanden, und wenn Sie die Sache Jetzt noch mehr bela- , 
den, wird alles auf die andere Seite kippen. Sie haben'.nur 
vom Referendum gesprochen. Haben Sie denn Angst davor, 
das Referendum zu ergreifen? Ergreifen Sie es doch! Wenn 
Sie vor dem Referendum Angst haben; istdies ein .Zeichen 
dafOr, dass Sie V&rträge gegen das Volk machen. Ich habe. 
keine Angst, ich bin für das obligatorische Referendum, und 
diese «Feigenblätter» der Linken, die nichts anderes als eine 
Verschlechterung· der Wettbewerbssituation bringen, sind 
abzulehnen. Die anderen Minderheitsanträge .... 

Präsident: Ihre Redezelt Ist abgelaufen. 

Sohaller Anton (U, ZH): Herr Blocher, ich habe eine Frage an 
Sie, wenn Sie schon das obligatprische Referendum befür
worten: Werden Sie für die· bilateralen Verträge einti:eten 
oder nicht? 

Blocher qhristoph (!,/,'ZH): Die Antwort auf die Frage, ob 
diese Verträge auf.die Negativseite kippen oder ob man sie 
SQhlucken kann, hängt davon ab,_was Sie hier als Zusatz be
schllessen. Vorher nehme.ich nicht Stettung. Es·kommt mir 
darauf an, ob Sie in sieben Jahren das Referendum beim · 
freien Personenverkehr kennen. Es kommt mir tlarauf an, ob 
Sie im Falle der Erweiterung der EU in den Osten das Re
ferendum kennen. Es kommt mir beim Verkehrsabkommen 
daraÜf an, ob Sie die Zufuhren fQr die schweizerische ln
'dustrle und den lnlandverkehr auch in die Quote von 
650 000 StOck einrechnen oder: nicht Wenn ja, werden wir 
benachteiligt. Wenn Sie das_ nicht wegbringen; ist fllr mich 
der Fall klar. Dann gibt es ein Nein, das steht fesL 

. ,, 
Frlderlcl Charles.(L. VD): Le ~upe liberal a deja exprime sa 
position et apporte son soutien aux accords bilateraux. C'est 
donc eil quaflte de reptesentant du groupe liberal au sein de 
1a Commisslon des transports et des tetecommunications 
que Je m'exprime. · 
Jai ete, par ines fonctions de president del'ASTAG, advers 
~rede la RPLP, la redevance sur le träfic des poids lourds 
Hee aux prestations~ Et -lious etlon_s aussl _opposes au finan• 

. cement des transports publlcs telqu'il a ete prevu. J'aimerais 
revenir ici sur les promesses qui ont ete faites lors de ces de-" 
~- M. Leuenberger, conseiller federal, qui malheureuse
ment n'est pas lä aujourd'hui, mais qui seraJa., je l'~e. de
main pour·l'examen de detall sur les trois rnesures d'accom
pagnement, a falt clalrement, au nom du Conseil federal, . la 
promesse' que les transporte\,lrs suisses ne seraient pas dls
crimlnes. Or, malheureusement, ces prornesses ne sont pas 
reprlses dans les mesures d'accompagnement; voire m&ne, 
las propositions qui ont ete faites et qui ont ete acceptees par 
lllie falble majorite de la Commlssion des transports et des 
telecommunicatlons, discrlminent1 aujourd'hui les transpor
teurs suisses. 

_ Alors, venons-en aux falts. Les accords bilateraux, que nous 
soute!'lons, qul ont ete passes avec la Communaute euro
peenne, donnent pleine liberte aux trami!p0rteurs de !'Union 
europeenne de traverser la Suisse, d'abord avec un polds 
total de 34 tonnes, puls; des 200!;>, avec un poids total de 
401onnes. Questionnes, 1es· responsables de ce dossier 
aupres de la Commlssion europeenne a Bruxelles ont claire
ment fait entendre qu'il n'etait pas qu~ pour eux de rene
gocier ces traites a,partlr de 2005, et qu'ils entendaient bei et 
bien qu'en 2005, les vehicules de l'Union europeenne 
ai,iralent un acces total et illimlte, sans 90ntingerrt, sur les ,:ou• 
tes s_uisses, y compris les passages alpins. . 
Donc, nous.demandons,.et le groupe liberal appuie cette pro-· 
'position de minorite, qu'il sott_ introduit, a l'~rtlcle 9 LRC, une 
mention selon faquelle les transporteurs suisses ne seront 
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pas discrimines. Dans la loi sur le transfert du trafic, II y a un 
ou deux articles, ou alineas qui, aujourd'hui, font apP.araitre 
une discrimination. J'en veux pour preuve le souhait du Con
seil federal qui prevoit un plafond de 650 000 vehlcules 
lourds a travers les Alpes. ceciune annee apres l'acheve
ment du tunnel du Salnt-Gothard. Aujourd'hui deja, il y a plus 
de 650 000 vehicules europeens qui transltent a travers les 
Alpes. Bant donne qu'a partir de 2005 il sera plus facile de 
traverser la SUisse par la route que par le chemin de fer, quel
les que soient les mesures d'accompagnement que nous 
adopterons, pulsque ces mesures-la ne concemeraient que 
les transporteurs suisses et non les transporteurs europeens. 
II est probable - et c'est la reponse que nous avons obtenue 
a !'Office federal' des transports lorsque nous avons pose la 
question - que les transporteurs suisses doivent emprunter 
le chemin de fer pour faire des transports interieurs. II y a la 
une discrlmination que le groupe liberal ne saurait caution~ 
ner. 
Nous reviendrons donc sur ces questlons deinain, lors de 
l'examen de detail. Nous soutiendrons s4rces points les pro-
positions de minorite. · 

Gulsan Yves (R1 VD): La Commission de Ja science, de 
l'education et de 1a culture se .penche depuls Päques demier 
sur le m~ge relatif a l'encouragement de la formation, de 
1a recherche et de la technologie pendant les annees 2000 a 
2003, que nous discuterons au cours de la prochaine session 
d'automne. 
Sans entrer dans le detail des differentes mesures propo
sees, il en va d'une revision fondamentale äes modalites de 
fonctionnement de nos hautes koles, de manlere non seu
lement a assurer une politique coherente de ces differents 

! domaines, mals aussi et surtout a developper leur competiti
vlte internationale, etant entendu que les. perspectives pour 
nos entteprises de se profiler dans des domaines technologl
ques a haute valeur ajoutee dependent etroltement d'une for
mation de quallte et d'un haut nlveau. 
Ce projet represente une depense quadriennale de 6,7 mil
liards de trancs, dont pres de 900 millions sont attribues a la 
participation a.des programmes de !'Union europeenneou de 
nature internationale. 
Ce message prend largement en compte l'accord sectoriel 
entre la Suisse et l'Union europeenne sur la cooperation 
sclentifique et technologique, dont l'aspect' princlpal est une 
partlcipation a titre d'Etat assocle, et non plus d'Etat tiers, au 
5e programme-cadre de recherche et. de developpement 
technologlque et au programme de formation et de jeunesse 
de l'Union europeenne. 
Privees cle cet important volet, les reformes envisagees per
draient une bonne partie de leur signlflcation et deviendraient 
rnäme en quelque sorte orphelines. II ne s'agit donc pas de 
faire de la science pour Ja science, mais de mettre sur pied 
une strategie de la formation, de la recherche et de 1a tech
nologie absolurnent essentielle a notre maintien dans le PB-' 
loton de täte des pays industriallses, et donc de notre pros-
perlte. . . 
Monsieur Blocher - je vois qu'il n'est plus 1a -, j19 crois que ce 
sont 1a des avantages tout a fait concrets et mime determi-

. Aants pour notre pays. Les mesures d'accompagnement qui 
s'y rapportent sont essentiellement de nature financiere et ne 
font d'a1lleurs l'objet d'aucune contestation. 
Mais II est blen evident aussl que le succes de ces projets de 
cooperation est egalement etroltement lie avec la reallsation 
de la libre circulation des personnes. 
Si ces accords sectoriels ne peuvent itre mis rapidemen1 en 
Vigueur, il pourrait en resulter une mlse en veilleuse, de facto 
pratlquement un blocage, non seulement des projets envisa
ges mais des projets en cours. II n'est pas certain que le sys
teme actuel de collaboration, projet par projet, puisse conti- ·. 
nuer. La participation aux programmes europeens de forma
tion Socrates et Leonardo ne pourralt plus entrer en ligne de 
compte: La reconnaissance mutuelle des dlplömes seralt en
terree. Elle n'est pas seulement a l'avantage des Europeens, 
mais aussi et surtout des Suisses. lls n'ont actuellement pra
tiquement aucune chance d'obtenir un poste de travail dans 
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l'Union europeenne, a. moins de faire preuve de competen
ces partlculieres . ou d'Mre couples avec un engagement 
financier et la creation parallele d'un nombre sufflsamment: 
significatif de places de travail. 
Comble de paradoxe, s'etant coupees de la societe de la 
connaissance et taute de dlsposer de collaborateurs d'un ni~ 
veau de fonnation suffisant, nos entreprises devraient se 
toumer encore davantage vers l'etranger ou y transferer leur 
· production. M. Blocher, qui n'est d'allleurs toujours pas la., a 
deja reallse en partle cet objectif. . 
J'ai donc peine a comprendre que face a des enjeux de pa
reille lmportance, que dis-je vltaux pour l'avenir de notre 
pays, les revendlcations et les crispations puissent prendre 
une teile ampleur que des menaces de referendum puissent 
~me &tre articulees. 
Si la ratification de .ces accords sectoriels devalt echouer, ce 
serait un desastre consomme, sans pardon et sans retour, 
avec des consequences polltiques, economiques et sociales 
incommensurables a moyen et a long terme, sans parfer 
d'une breche dans la cohesion nationale, autrement plus dif
ficile a cicatriser que celle du dimanche noir du 6 decembre 
1992. 
Les difficultes sont reelles, en matiere de transport routier en 
.particuller. Mais j'ose esperer qu'une fois entres en matiere, 
ce que je souhaite ardemment, nous nous montrions capa
bles d'elever l'art du consensus politique, dont n.ous·sommes 
si fiers, a la hauteur des enjeux. 

Stucky Georg (R, ZG): Endlich können' wir Ober den Ver
. tragstext beraten. FOr mich Ist es eine Selbstverständlichkeit, 
dass wir darauf eintreten, denn wer die Vorteile und die 
Nachteile dieses Vertragswerkes gegeneinander abwägt. für 
den Ist der Entscheid eindeutig: ZUstimmung. . 
Wesentlich bei einem solchen Vertragswerk sind drei Dinge: 
1. Die yor:teile müssen· möglichst breit verteilt werden kön
nen. Auch politisch Ist das Bedingung für die Annahme. 
2. Die vertraglichen Freiräume müssen so breit genützt wer
den können, dass möglichst viel an eigenen Werten, Markt
bedingungen, sozialen Einrichtungen, politischem Selbstver
ständnis gewahrt werden kann. Diesen Freiraum gilt es zu 
wahren. · 
3. Es darf kein Bevölkerungsteil, kein Bevölkerungssegment 
auf.dem Altar der Verträge geopfert werden. Bei diesem drit
ten Punkt habe ich gewisse Bedenken. Es Ist mir ein Anlie
gen, Sie als Präsident der Auslandschweizer-Organisation 
darauf hinzuweisen, dass eine einzige Bestimmung aus dem 
Vorhaben der Revision der freiwilligen AliV in die flankieren
den Massnahmen aufgenommen worden ist Diese Bestim
mung würde die freiwillige V9rsicherung für Auslandschwe;. · 
zer der zweiten Generation, für Nichterwerbstätige, insbe
sondere fQr die Frauen und fQr mobile Erwerbstätige in Bran
chen mit kurzen Verweilzeiten, z. B. die Hotellerie, verun
möglichen. 
Dieses Revisionsvorhaben in die flankierenden Massnah
men zu nehmen Ist rein politj,sch bedingl Es Ist bekannt, dass 
dem Bundesamt für Sozialversicherungen diese freiwiUige 
Versicherung schon lange ein Dom im Auge Ist. Nun wird die 
Reform kurzerhand an den bilateralen Verträgen aufgehängt .. 
Beweis dafür Ist die Aussage von Bundespräsidentin 
Dreifuss In der Kommission: dass nämlich die geplante Ein
schränkung bei den geplanten flankierenden Massnahmen 
wenigstens einen Teil absichern würde, wenn die hängige 
Vorlage der freiwilligen AHV an einem Referendum scheltem 
würde. Da sehen Sie die Verbindung und Verknüpfung, die 
gemacht wird, die aber gar nicht nötig Ist, denn z. B. auch · 
Frankreich und Deutschland kennen spezielle Versicherun
gen nur für ihre Bürger im Ausland. 
Ich will es aber bei diesem Hinweis und den grundsätzlichen 
Überlegungen bewenden lassen - auch beim Hinweis, dass 
keine Zeitnot J:)esteht, denn bis die bilateralen Verträge in 
Rechtskraft treten, haben wir Ober die Vorlage der Revision 
d.er freiwilligen AHV schon längst entschieden. Wir können 
dann .immer noch anpassen. 
Dass die Nachbesserung notwendig Ist, zeigt Im übrigen eine 
Umfrage der «Schweizer Revue», der Zeitschrift der Schwei-
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zer im Ausland. Sie hat alle Parteipräsidenten zum Problem 
befragt- und siehe da: Die Partelp$identen der FDP; der 
Liberalen, der EilP, des Landesrings, der SVP und der 
Schweizer Demokraten haben sich klar für eine Absicherung 
der Auslandschweizer ausgesprochen; . Die SP-Präsidentin 
will nur. die Studenten und jungem Berufsleute ausnehmen; 
das ist zwar schön, aber gerade diese Person~kategorien 
sind in der Revision geschCrtzt. Aber vielleicht nimmt Frau 
· Koch einmal Nachhilfeunterricht bei der PdA; die PdA hat 
nämlich von einem Sparkompromiss,· unter dem die Frauen 
und die Schlechtbetuchten leiden worden, gesprochen. Das 
ist haargenau das, was wir beanstanden; da haben Sie ein
mal richtig geschossen, .Herr Spielmann. L'eider hat nur die 
CVP das Problem nicht erkannt Ich wel$s nicht, ob das am 
Beinbruch des Parteipräsidenten liegt, dem Ich übrigens gute 
Besserung wilnsche. . . · • 
Immerhin, die Auslandschweizer könn$n hoffen, dass · wir 
eine flexible Lösung finden, die auqh das Anliegen dieses beL 
deutende Segmentes unserer Bevölkerung sichert. An die
sem Beispiel können wir auch zeigen-wenn wir eine Lösung· 
finden .;., dass diel;les Vertragswerk. durchaus fleXJbel und 
kein starres, knebelndes Vertragswerk und kein Korsett ist 
Auch darum bitte ich Sie, dem Ve~gswerk zuzustimmen, 

' blic. C'est comme s'il n'y avait pas dans la societe .une serfe. 
d'elements qul echappent au marche, je pense bien sur a la 
tormatiori, a la sante, aux transports, aux besoins et aux ser
vices essentiels pour les hommes - eau, electricite, commu~ 
nlcations. Ce sont autant d'elements qui, avec les traites de 
Maastricht et d'Amste,rdam, deviennent purement et simple
ment des marohandises .comme les autres, ce qui pose un 
probleme de tond . pour. une. grande partie de Ja population 
favorable a l'integration europeenne, mais qui s'oppose ä la 
p()litlque de llberalisation ·a ol.ltrance et a la l'8mlse en cause 
de la soclete teile quelle est con9ue dans notre pays. 
Ces problbmes-la lies au, probl81"!18 de la democratie dlrecte 
font qu'en definitive, si vous pou.,.uivez dans 1a voie qui est 
celle du refus de la Charte sociale europeenne, du refus de 
lalsser appllquer les lols qUipermettent l'integration a l'Es
pace economlque europeen, et aujourd'hui dans celle qul re
presente un pas supplementaire en direction.du dumping sa- , 
larial et du demanteleinent. du service public et des activites 
qui.,dolvent echapper a~ lois du marche, . vous allez faire 
augmenter le nombre d'eurosceptiques et pousser .· notre 
pays vers un lsolement qui lul serait fatal. 
Vous comprenez que nous ne partageons pas ces vues•la 
et que nous voterons · les propositlons tendant a rendre les 
mesures d'accompagnement acceptables. J'espere que la, 
raison l'emportera dans. notre Parlament, sans quol nous fe-. · 
rons de noUVEiau un pas en arribre qul nous elolgnera de la 
constructlon europeenne. . 

Spielmann Jean (S, GE): Le debat sur i'entree de 1a Suisse 
dans l'Union. europeenne pose une ser'le de problbmes. Au 
fur et a mesure des dlscusslons, le fasse qui separe ceux qul 
souhaitent adherer a l'UE et les <Mclsions de notre Conseil 

. sur le plan concret - ce qui leur permet de souscrire a l'idee, Tschopp Peter (R, GE): Quel privilege de parler l'avant-der-
a · 1a polltique, a l'orientation generale prlse par notre Paria- hier: tout a ete dlt, on a tout entendu, le contraire egalement, 

· ment-s'accentue. · des discours electorallstes. Dqmmage que M. Steffen altre-
Je veux rappeler ici le refus de la Charte sociaJe. europeenne fuse ma question, pulsque je n'ai pas tot.lt a falt pe1yU quel est 
par notl'e Parlament,. ce qui pose une serie de problbines et ·. · le rapport entre · raccuell que le Departement oantonal de 
·conforte les eUrosceptiques dans leur opinion. Je veux parler l'instruc;tion publique genevois falt a .des'. personnes qui · sont 
„ aussl des mesures d'accompagpement qui sont aujourd'hui en residence clandestlne et qui sont en äge de scolarite, et le 
.en discussion avec les accords bilateraux que nous sotne- sujet qul nous preoccupe. 1 • 

nons. Comme beaucoup de mes preopinants, je consldbre Mais. peu irnportel Enfln, quand m&me, · on nous a aussi dit 
qu'il est important de sortlr de l'isolement, qui seralt fatal a tout a !'heute, - et 98, 98 ouvre une perspective, pe!Jl-Atre; 
notre pays, et dEr trouver des solutions dans .une demarche que je trouve encore interessante- qu'I! suffit d'attendre: en 
vers l'Europe. Je Vl:'IUX parler aussi des debats sur l'Espac_e ce qui me conceme, j'attends depuis l'bre de Friedrich Trau-
economique europeen ou une serie de lois d'application. est gott Wa,hlen, qui etait le premier a essayer, durant les annees 
venue montrer le deffcit qu'avait notre pays dans un certain soixante: oti j'etais encore un peu plus jeune, de normallser . 
nombre dedomalnes, notamment dens celui de la protection .nos relations avec le Marche commun de l'epoque. Eton at
soolale et du drolt des travailleurs, ce qui nous avait conduits tend; et on attend, on attend, Eil on attend gentlment. Et quel 
a adapternotre legislation pour qu'elle soit davantage euro- est le resultat: c'est vrai que les Cassandre de 1992 aµront 
compatible. Le rejet malhl:lureux par le peuple du Tratte sur eu. tort. Ca. c'est vral: lls ont eu tort economiquement. Mais 
l'Espaceeconomique europeen a fait qu'on aretira les pro-.. polltlquement, ils etaient partaitement'dans le juste: nous 
jets de lois et qu'aujourd'hul 1a petite avancee qua l'on aurait sotnmes emascules, nous n'avons pas de voix, nous som-
pu esperer sur le chemln de l'Europe a. ete remlse en cause. mes ma,ginalises, et pour flnlr, Monaco et Andorre ont pro-
Le debat aujourd'hui porte davantage sur les mesures.d'ac- bablement plus de.polds a l'lnterleurde l'Europe en construc-
compagnement que sur ,1es accords bilateraux eux-~mes. tion que nous. Bravo! • , 
On a reproche a ceux qul rerrtettalent e,o cause une serie de . De plus, economiquement · parlant, nous sorrimes vraiment 
mesures d'accon:ipagnernent de faire d~ la presslon referen- tres forts, putsqu'au debut des annees nonante, nQus etioris 

· daire u,n Instrument pour faire avancer leurs revendlcations, dans le peloton de täte de I'OCDE; et maintenant, nous som-
notamment sur le terraln de la PKQtection sociale et du dum- mes oft? Lanteme rouge: pJus de crolssance,. seul pays en 
ping salarial. II ne faudralt quancf ~me pas renverser les rö- Europa a peu pres comparable qui n'a plus de croissancel 
les icl. Precisons qu'aujourd'hui existe une serle de dlsposi- Que certains industriels, dontle Vorort, sont fort a l'aise dans 
tifs e.n·ce qui conceme 1a venue des travailleurs ~migr6$: las cette sltuation, c'est clalr: ils expatrient leur production. Et ou 
commlsslons tripartites, 1a participation des partenaires ~. 11s l'expatoent? En Union .e1:1ropeenne. Bravo, c'est formi• 
ciaux a la mise en place d'une politique de' l'emploi et d'une clablel · 
politique d'emigration H.ee a l'emploL Las accords bilateraux Mais Je n'en veux pas seulernent au .Vorort. J'en veux aussl 
Jettent tout ceci p~ tege. Alore, II taut bien quelque chose en a certains preopinants de la gauche.qui ont aussi un discours 
echange. Or, que nous propose-t-on en echange? Une avan- assez curfeux. Et je vous parle un peu en precurseur, puis-
cee en direction du dumping salarlal. Le$ mesures preponi- que celui qui le premier s'est ernu, dans ce Parlament, en 
sees, mämes celles du Conseil federal qui sont le minlrQum 1992, de la question du·dumping social, vous croyez que 
du minimum, sont remises en cause; Des decisions prises c'etait une syndicaliste? Non, elle est venue trois Jours apres. 
par notre Consell lors du vote final sur las mesures d'accom- · Vous croyez que c'etait quelqu'un de gauche? Non, C'etait 
pagnement dependront. blen sOr les positlons non seulement un alltre, c'etait ce.lui . qui vous. parle, avec une motion 
d'une serie de parlementaires, mais aussl d'un Gertain nom~ (91.3337) qui d'aJlleurs par la suite a ete acceptee, mals qui 
bre de gens favorables a l'Europe qui devlenrJent euroscep- evldemment est restee sans consequence,. comme le 
tiques per etapes, avec la construction des traites de Maas~ 99,9 pour cent des Interventions parlementaires. , 
tricht et d' Amsterdam, avec la · mise en place du d!lffiPlng sa- Cela dlt, un mot sur les deux grands traumatlsmes. Vous vou-
larial, avec la mlse en route d'une Europa construite exclusi- lez ~ler la question du trahsJ)Oi1.europeen par des r'nesures 
vement sur la suprematle du marche, ce qui Indult une serie d'accompagn13ment? Beaucoup de. plaislrl Ca vous coCrtera · 
de. politiques d'abandon et de d6mantelement. du service. pu~ des milllards'. Vous voutez 1a regler polltiquement? Une seule 
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voie: l'adhesion et la pleine participation aux instances politi
ques de l'Union europeenne. Vous voulez regler la question 
du dumping aocial? La, je vous souhaite du plaisir, qu'on ad
here ou pas a l'UE, qu'on choisisse l'«Alleingang» ou autre 
chose. Pourquoi? Puisque nous sommes sur une plaque tec
tonique, avec nos nive~ux de prix et de salalres, complete
ment surelevee, de 20 pour cent en tout cas. Avec 1a globali
satlon, l'integration regionale en Europa, cette difference va 
s'estomper, que nous soyons ou non dans l'UE. 
Vous avez le choix entre deux alternatives: · 
1. Vous acceptez, et plus rapidement que 98, les accords bi
lateraux comme premler pas, et 98 se fera dans. l'ordre avec 
des mesures d'accompagnement ralsonnables. 
2. Vous les rejetez, ~ 98 se fera dans le desordre, mals c;a 
se fera de toute fai;;on. . · 
J'espere que nous serons touches cette semaine encore par 
la gräce, que nous arrAterons les surencheres electoralistes 
et que nous suivrons, une fois n'est pas coutume, beate
ment notre Gouvernement qui a finallse un compromis en 
mattere de transports et de dumping social. J'aimerais aussi 
que nous reflechlssions un Instant ensemble a la question 
de savoir que la Suisse n'est pas · le nombril de l'Europe. 
. lmaginez un Instant si tous les pays membres de l'Union 
europeenne dlscutalent sur l'entree en matiere sur notre pe
tit Accord sur la libre circulation .des personnes a la mode 
sulsse, la partie qua nous aurions avec l'Espagne - qui nous 
alme beaucoup -, le Portugal, la Grece, etc., et toutes les 
surencheres qui pourraient venir de ce cOte-la. N'oubliez 
jamais · que nous sommes un Parlament parmi d'autres a 
parler de la ratlficatlon de ces accords. 

Bortoluzzl Toni C'/, ZH): Mit der Ablehnung des EWR-Vertra
ges ist der Bundesrat 1992 beauftragt worden, unsere Bezie
hungen zu den europäischen Staaten - zur EU insgesamt -
neu auszuhandeln oder zu verfeinern. Der Bundesrat hat die
sen Auftrag nicht mit· Begeisterung und Freude angenom
men. Sie erinnern sich an die Äusserungen einzelner Regie
rungsmitglieder nach der Abstimmung. Das Bedauern - um 
nicht zu sagen das Jammern - Ober unsere Isolation hat sich 
bis heute mit mehr oder weniger grosser Intensität erhalten. 
Das Resultat nach.Ausffihrung des Auftrages von 1992, wel-

. ches heute vorliegt,. Ist auch ein Stück weit von dieser Hai
. tung geprägt. 
Der Bundesrat hat es ~ so meine ich - verpasst, innenpoli
. tisch abgestOtzte Eckwerte zu formulieren und dafür eine 
breite Zustimmung zu finden. Diese Möglichkeit wäre ja vor
handen gewesen. Wir haben eine Initiative, die den Weg 
nach Eu~ wi!I, und wir haben sogenannte «Integrations
berichte» des Bundesrates - obwohl vermutlich der grössere 
Teil unserer Bevöll<erung gerade fOr die Integration im Sinne 
des Wortes kein Verständnis hat. Die Verträge sind denn 
auch nicht spürbar von jenem Willen zur Souveränität und 
Bgenständigkelt gezeichnet, der fOr ein optimales Ergebnis 
dieser Verhandlungen Voraussetzung gewesen wäre. 
Es erstaunt daher nicht, dass in diesen Verträgen keine klare 
politische Linie sichtbar ist Dies tritt auch in den widersprüch
lichen Umsetzungen deutlich zutage. Beim Landverkehr und 
beim freien Personenve,kehr werden Massnahmen vorge
schlagen, die man als eine Meisterleistung unredlicher Politik 
bezeichnen muss. Bei den Anträgen der sozialdemokrati
schen Fraktion ist eine solche Meisterleistung wlrldlch deut
lich zu sehen, Herr Strahm. 
Damit Ich diesen Verträgen meine Zustimmung geben 
könnte, müssten in der parlamentarischen Beratung und den 
Beschlüssen Korrekturen erfolgen, welche auch erkennbar 
dem Sinn bilateraler Verträge entsprechen. Wenn der Bun
desrat beispielsweise sagt, das Volk könne in einigen Jahren 
über die definitive Einführung des freien Personenverkehrs 
befinden, ist diese Aussage eben auch verbindlich in den Be
schluss einzubinden. Es ist nicht einzusehen, warum dies 
nicht getan werden soll. · 
Einer klaren Linie entbehr;. auch die Umsetzung Im Bereich 
der Sozialversicherungen; ein Beispiel .hat hier Herr Stucky 
genannt, nämlich die freiwillige AHV. Hier teile ich seine Mei
nung voll und· ganz. Unsere liberale ZUiassungspraxis bei 
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den Leistungserbringem in der Krankenversicherung wird mit 
Einführung des freien Personenverkehrs zu einer weiteren, 
massiven Kostensteigerung führen, davon bin Ich überzeugt. 
Massnahmen sind von selten des Bundesrates keine in Aus
sicht genommen worden. E"me nun vom Bundesamt fOr Sozi• 
alversicherung nachgeschobene Stellungnahme klammert 
sich vor allem an das Globelbudget; eine Massnahme, die 
vor kurzem hier in diesem Rat deutlich abgelet'lnt wurde. Die 
völlig unnötige Hektik bei diesem Geschäft ist unverständlich 
und lässt nicht zu, diese und auch andere wichtige frag~n zu 
klären. 
Es ist mir beispielsweise auch immer noch nicht klar, warum 
der Bundesrat die Prämienverbilligung In den Vertrag aufg~ 
nommen hat Das widerspricht seiner Aussage, es hä,tten nur. 
Sozialleistungen im Vertrag Aufnahme gefunden, 'welche 
dem Versicherungsprinzip zugeordnet oder aber mit dem Ar
beitsplatz in Verbindung gebracht werden könnten. Die Prä
mienverbllligung ist eine vom Staat finanzierte Leistung, wel
che bei. Einkommensschwäche greift - also eine klassische 
staatliche Sozialleistung, die übrigens noch In kantonale Sy
steme eingebettet ist Ihre Aufnahme in diese Verträge ist 
nicht nur unverständlich, sondern sie verursacht zudem noch 
Kosten von rund 100 Millionen Franken, die ich als unnötig 
bezeichne. · 
Für mich sind hier noch einige Klärungen nötig, damit man 
diesen Verträgen die Zustimmung geben' kann. 

Mühlemann Ernst (R, TG), Berichterstatter. Es. wäre äus
serst reizvoll, zu den vielen interessanten Voten einzeln Stel
lung zu beziehen. Sie verstehen, dass das ausgeschlossen 
ist. Mit dem Einverständnis meines. Kollegen Lachat versu
che ich trotzdem, ein ganz kurzes Fazit zu ziehen: 
Viele Ihrer Voten waren durch definierbare und undefinier
bare Ängste bestimmt. Kolleginnen und Kollegen, die mehr 
ökologisch orientiert sind, warnen uns eindrücklich vor ge
fährlichen Lastwagenkolonnen und verlangen hier energisch 
flankierer:ide Massnahmen. Viele, die mehr im Sozialpoliti
schen verankert sind, warnen uns vor einem möglichen 
Lohndumping und verlangen hier eben$0 gebieterisch flan
kierende Massnahmen. Viele Kolleginnen und Kollegen, die 
eher konservativ denken, haben Angst, dass uns die relativ 
harmlosen Verträge in der Unabhängigkeit einschränken 

· könnten, und liebäugeln deswegen sogar mit einem Nein. 
Ich bin Jetzt 14 Jahre in der APK. Herr Schluer, wir haben In 
dieser Kommission seit eh und je äusserst sorgfältig, gründ
lich und nicht oberflächlich gearbeitet. V),'ir haben nach und 
nach mehr Mitwirkungsrechte erhalten - am Schluss noch 
durch das Volk - und diese in einer sorgfältigen KQOperation 
mit dem Bundesrat und mit den Leitern der Verhandlungsde
legation ausgenützt. Wir waren in Brüssel und in Strassburg; 
wir verfolgten die Verhandlungen aufmerksam, ohne je zu 
drängeln. 
Wir haben nun ein mit grösster Geduld erarbeitetes Ergebnis 
vor uns liegen, das eine gute Lösung darstellt, wenn man al
les einberechnet. Wir allein können diese Verträge eben 
nicht bestimmen; wir brauchen einen Partner. Man kann des
halb mit gutem Gewissen zu ä10Sem Ergebnis ja sagen. 
Die Beratungen In der APK waren auf alle Fälle nie durch 
Angst bestimmt Angst ist fOr einen · Aussenpolltlker der 
schlechteste Ratgeber. Kurz vor seinem Tod hat Friedrich 
.Durrenmatt ein letztes Gedicht geschrieben, das folgender
massen endet «Lots Weib erstarrte beim Zurückschauen. 
Geht vorwärts, wagt es, wagt es.» 

Delss Joseph, conseiller federal: La Suisse se trouve de nou
veau face a un moment cle de l'agencement de ses rapports 
a'J$C l'Unlon europeenne, et cela sept ans apres le vote ne
gatff du peuple et des cantons sur l'adhesion a l'Espace eco
nomique europeen. La voie engagee cette fois est celle des 
accords bilateraux, preconlsee autant par les adversaires du 
Tratte sur l'EEE de 1'4§poque, qua par tous ceux qui estiment 
urgente 1a necessite de sortir de rimpasse, 
. Wir befinden uns in einem Stadium, wo bereits eine gewaltige 
Arbeit vollbracht worden ist, insbesondere durch viele unter 
Ihnen.im Rahm911der Kommissionsarbeit. Es gilt nun, hier im 
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Parlament diese sieben Verträge gebührend zu würdigen, !'Union euroPE'8~ne. La problematlq~e des rap~rts entre la 
aber auch die Instrumente zu übernehmen, die sie intern zu Suisse et !'Union europeenne ne s'epuise pas' avec la concru~ 
begleiten haben. . · sion des accords sectoriels; Ainsi, vous aurez des l'annee 
Die Arbeit, die im V~aufe der kommenden Tage, aber auch prochainE! ä ouvrir uri debat sur l'integration europeenne de 
während der Herbstsession auf Sie wartet. Ist bedeutend. Ich · 1a Suisse. Vous vous prononcerez en effet sur !'initiative PP-: 
denke dabei nicht nur· ,ar, die vi~len Tex:tseiten und Doku- pulaire «Oui ä. l'Europe», qui rOO!ame l'ouverture immediate 
ment$, die Ihnen unterbreitet werden; ich denke vor allem an de negociations d'adhesion ä l'Union europeenne;. La aussi, 
die materielle Tragweite diese$ fQr unser Land so wichtigen le dossier a quitte 1~ malns · du Conseil federal pour &tre sur 
Dossiers. · vos tabl~ au Parlament, suite a la transmlsslon du message 
Wie könnte man diese aedeutung auch Obersehen, nachdem 1'8latif a !'initiative populaire, Ja presentation du contre-projet 
man sich diese Verträge über viele Jahre hinweg gewünscht que le Con~il federal SQ1Jhaite y oppol!l8r et la puQlicatlon du 
hat? Zu gewissen Zeiten hat man sich auch gefragt, ob die rapport sur l'lntegl'ation. . 
Verhandlungen überhaupt zu einem Ende kommen wOrden. Cedebat est,entle1'8ment distlnctet independantde celul que 
Zweifel. konnten sich einnisten iri bezug airf die MögUchkeit, vous allez mener ces prochains jours et lors de Ja Session 
überhaupt zu einem Abschluss mit der Europä)schen Union d'automne. Je tielll!i a etabllr clairemerlt cette dlstinction. 
zu gelangen. Dabei kam auch die Frage auf, was fQr Altema- L'appr'obation d.es accords secto_rfels que le Conseil federal 
tiven wir,hätten, falls diese Verhandlungen schiefgehen sol)- souhaite vivement et qut represente Jctuellement la premiere 
ten .. Wie kann. die Schweiz den Fortschritten der europäi- priorite PQlitique · ne prejugt:t en .rien de l'issue du. debat de 
sehen Integration gegenüberstehen - diesem so grossen J'annee prochaine. D'une part, II n'existe aucun automatisme 
Lind bedeutenden Gebilde, das sie umgibt- ohne Im Abseits qui, partant de l'approbation des·accords, lancerait inexora-
stehenzubleiben? .. - . . . . blement la Suisse sur les ralls 'de l'adhesion a l'Union euro-
Seit dem 21. Juni 1999 ist das l=rgebnis dieser langen Ver':. peenne. Les sept accords constituent un regime apart. De 
handlungen bekannt Lind auch unterschrieben. Es gilt nun, plus,les accords sectoriels constituentune amelioration ®n
dieseVerträge zu ratifizieren und sie dann auch umz~en. . siderable des relations contractuelles entre 'notre pays et son 
Mit der Unterzeichnung dieser Verträge und der Veröffentli- . prlnclpal partenaire economique. De ce fait, ils peuvent &tre 
chung der definltiven Version in der Botschaft in;i Hinblick auf acceptes avec confiance pat tous, independamment de 1'.ldee 
die Ratifizierung ist eine erste. EtaPpe abgeschlossen wor- , que l'on se fait de l'evolution ulterieure de notre J)Olitique face 
den. Natürlich wird, der ,Bundesrat weiterhin die Vollendung ä l'integration europeenne. · 
diesesProjektesmitallerTatkraftvorantrelben,seieshierim En resume,. les acco~ sectoriels et l'adhesion arUnion 
Parlament, sei es vor dem Volk, um ihm· dieses .so wichtige europeenne sont deux questlons qui dolveht rester _claire-
Projekt auch beliebt zu macrien. · ment se~ et &tre traitees chacune pour elle-mame. 
Die Verträge sind, wie bereits gesagt, eine äusserst wichtige Dans !'immediat, ce sont l8$'accords .sectoriels avec l'Union 
Etappe in unserem Verhältnis zur Europäischen Unlo.n. Sie europeenne et eux seuls qui doivent faire l'objet de toute vo-
werden dieses Verhältnis festigen und .unsere Beziehungen tre attentiqn. Vu la qualitl:l des resultats obtenus au. terme de 
zu Europa auf eu:ie neue Ebene h~n. Nun ist es an Ihnen, longu8$ negociations parfois dlffk:iiles, Je suis persuade qu'11s 
diese Arbeit, dieses. Werk: zu beurteilen und auch über die meritent VQtre soutien plein et entler. 
Massnahmen zu entscheiden, die Ihnen der Bun•rat fQr Nun noch einige Worte zum Nichteintretensantrag Steffen. 
die interne l!,msetzung vorschlägt. Laut Herrn Steffen gibt es vor allem· beim Personenverkehr 
Meine tiefe Uberzeugung Ist es - der Bundesrat und ich ha- ein Problem; Herr Steffen meint, der Bundesrat hätte auf-
ben das scho11. öfter bekanntgeben können ... , dass diese grtind des Freihandelsabkommens von 1972 verhandell'! spl- · 
Verträge der Schweiz zahlreiche· Vortel~ bringen: für die len. Herr Steffen überlegt natürlich SQ, als wOrde die Schweiz 
Wirtschaft, fQr die Jugend, fQr die Wissenschaft und sogar fQr hier alleine verhandeln. Zum Verhandeln. braucht es aber im-
die Umwelt. Natürlich, es sind Verträge, und jeder welss, mer zwei. Er argumentiert auch, als wäre die EU bereit, uns · 
dass es für einen Vertrag zwei Partner braucht.- Beide werden.. die Vorteile. des Beitrittes zum EWR oder zur EU über bilate-
den Vertrag nur dann unterzeichnen; wenn sie darin etwEIS rale Verhandlungen zu e.rschliessen. 
Vorteilhaftes für sich finden. Es besteht kein Zweifel, dass- Irr\ · iu· den Sorgen beim Personenverkehr Ist zu sagen, -dass 
Rahmen dieser bltateralen · Verträge mit der Europäischen diese Zeitbombe, wie Herr Steffen die Sache nennt, gar nicht 
Union fQr unser Land ein Nettovortell entsteht Auf ökonomi- existiert. Die Kqntingente fQr ausl~dlsche Arbeitskräfte bei- . 
scher. Ebene Ist diese Überzeugung auch d~' all die Stu- spielSWelse sirid heute nicht ausgeschöpft. Wir wissen ja, 
dien untermauert W{)rden, die vom Bundesrat in Auftrag ge- dass der Sl.indesrat bei diesern Vertrag ein ganzes Netz von 
'geben wurden und deren. Resultate Im Rahmen des lntegra- · Sicherheitsvorrichtungen vorschlägt • Ich hoffe, dass Sie 
tlonsberichtes bereits dargelegt worden sind. diese auch· übernehmen. . 
S'il est vrai que. la portee des accords est 8S$8ntlellement Ähnlich wie Herr .Steffen denkt auch Herr Blocher. Er be
.economique, .il ne taut· pas oublier qu'en tavorlsant l'ouver- zeichnet diese Verträge als schlecht und ruft gewissen von 
ture. de la Sulsse. aux pays qul l'entourent et avec lesquels Ihnen Erklärungen In Erinnerung, die sie vor Jahren abgege-
elle entretlent deja des liens tres jtrolts, ces accords ont ega- ben haben. Den Gegnern von damals möchte Ich. auch ge
lement une composante polltique et humaine. En effet, par wisse Äusserungen In Erinnerµng rufen. Ich kann mich noch 
les tiegociations tres lntenses, mais aussi a partir de mainte- gut erinnern, wie es damal$ hless, die Schweiz sei doch einer 
nant avec Ja mlse eli oeuvre, les contacts avec les represen- der besten ~artner der EU, so guten Kunden räume man nur 
tants pplitiques de l'Uniön europeenne sont devenus beau~ die besten Bedingungen ein. Wir mussten jedoch feststellen, 
coup plus etroits. La co.nnalssance et la comprehension r~I- · dass auch die EU ein sehr harter Verhandlungspartner ist. Al
proques sont et resteront durables. Du point de vue humain, . Jen Argumenten zum Trotz müSSen die Verträge fQr alle auf-
Ja mobifrte accrue perrnlse par l'Accord sur la libre clrculati,on gehen. · 
des personnes ouvre. la posslbll~ d'un enrichissement qui Durant les debats ,qui vont sulvre, n'oublions jamais que la 
s'etendra, je l'espere, aussl au nlveau culturel · ou social, ou concluslon d'un traite suppose l'a~ des deux partenaires. 
contribuera indlrectement au grand desseln de la plus grande Marne si, face au defide l'approfondissement institutionnel et , 
harmonie des peuples europeens. N'oubllons pas qua , de l'elargissement a l'est, les accQrds bllateraux ne consti
l'Union europeenn& represente un projet en evolution qui se b.!ent.pas pour !'Union europeenne l'echeance la plus lmpor
mesure a l:khell~ du contlnent entier.Avec 18$ accQrds sec- tante, il serait errone de croire a son lndlfference. Tous les 
torieis, ce sera la responsabilite de chacun, en tant qu'acteur pays membres sont extrtlrnement attentlfs aux consequen
economique et en tant que citoyen, que d.e faire le meilleur • ces qui en decouleront pour eux. Par consequent, ils nous. 
usage possibl& des opportunites nouvelles qul sont offertes. · observent de pres dans l'optique de leur propre ratlfioation. II 
Permettez-n'loi maintenant d'en arrlver, au-dela de "C8 qul serait des lors regrettable de mettre en danger la ratlfication 
nous occupe aujourd'hul, a quelques considerations · ayant des accords sectoriels par un d!!ibat helvetico-sulsse, dont le 
trait a ravenir plus lolntain dB$ relations de notre pays avec. seul sujet serait les m~ures d'accompagnement internes 
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que rien ni personne ne nous empeche de modifier et d'adap
ter a tout moment. Je rappelle en effet que la procedure d'ap
probation des sept accords ne tait que commencer non seu
lement en Suisse, mais au sein de l'Union europeenne et de 
ses Etats membres. 
Au total, je vous invite a etever Je debat pour qu'il permette de 
faire. ressortir l'essentiel par rapport au secondaire, et pour 
qu'il fasse triompher l'interflt general par rapport a l'inter6t 
particulier. 

Couchepin Pascal, . conseiller federal: II taut evtter de faire 
appel trop souvent a l'histoire, sous peine de tomber dans le 
pathos, Pourtant, nous pouvons dire que les accords secto
riels ont un cara.ctere historlque, cela parce qu'ils sont l'abou
tissement de tres longues negociations-cinq ou sept ans se
lon Je poirit de depart que l'on prend en consideration. Ceux 
qul pretendent qu'lls ont ete nagocies sous 1a pression du 
temps. sans exercer 1.a vertu de. patience indispensable a tout 
negociateur severe et dur, ne prennent naturellement pas en 
campte la realite: cinq ans pour discuter des accords, ce n1est 
pas peu, et c'est la preuve que nous n'avons jamais agi sous 
la pression du temps, que nous avons toujours defendu les 
lnterets du pays avec durete. Ceux qui connaissent les nego
ciateurs et la volonte du Conseil federal le savent bien. 
Au mols de decembre 1998, les accords bllateraux etalent 
finalement sous toit. L.eur contenu vous est connu depuls 
lors. Beaucoup d'entre vous, durant toutes les annees de 
nagoclations, ont cherche a connaltre les progres de la ne
gociation, a • connattre en detail les objets de divergence. 
Aujourd'hul, le debat a demontre que le niveau de connai&-1 
sance du Parlament est tres eleve, ce qui a permis une dis
cussion qui est allee d~s le detail et qui a deja aborde 
beaucoup de points importants et precis des ac:cords bllate
raux. 
C'est aussi une session historique, parce que les accords 
sectoriels sont les premiers accords d„tmportance que nous 
passons avec notre premier partenaire commerclal, l'Union 
europeenne, depuis l'accord de libre-echange de 1972. Or, 
depuis cette date, beaucoup de choses ont change dans le1 
monde, et la vie du commerce international ri'autorise pas 
l'oisivete; II taut constamment rester competitif, concurrentiel, 
trouver de nouvelles fonnes de cooperation, developper de 
nouveUes possibilites d'echange, faciliter les echanges de 
technolqgie, oUVrir. le marche des competences. Depuis 
1972, il y a eu quelques accords bilateraux secondaires, bien 
qu'importants, notamment l'accord sur . les assurances. 
.Rappelons pour la petite histoire qu'II a ete nagocie pendant 
dix-sept ans: • 
Les · sept accords qui vous sont soumis aujourd'hul contri
buent a donner un nouveau cadre 'a nos relations avec un 
partenaire essential dans 1a vie economique intemationale, 
notre premier partenaire, · l'Union europeenne. Tout au long 
de la campagne populaire qui aura probablement Heu si le re
ferendum estsaisi - et il sera probablement saisi-, II faudra 
rappeler certalns faits. Un falt me semble significatif: le Bade
Wurtemberg, qui est une provlnce d' Allemagne, a lui seur ab
sorbe un peu moiris d'exportations sulsses que la grande 
puissance mondiale que sont les Etats-Unis d'Amerlque. 
C'est 10 m.illiards de francs d'exportations de la Suisse vers 
le Bade-Wurtemberg, et 12 milliards de francs d'exportations 
vers las Etats-Unis d'Amerique: C'est dire l'importance de 
l'amenagement d'un cadre a nos relatlons avec ce voisin par• 
tenaire europeen. Je sais qua tous les arguments ·peuvent 
etre renverses. Notamment celui-la, on peut essayer de le 
renverser en disant «SI nos relations avec l'Union euro
peenne sont sl intenses, sont si bonnes, pourquoi est-ce que 
l'on a besoln d'un nouvel accord? On a.reussi Jusqu'a rnain
tenant, pourquoi Ch!Ulger1» Je crois que·ce raisonnernent est 
un peu celui qu'aurait un entrepreneur, un industriel qui voit 
son produit avoir du succes depuis des annees et qui 
dit«Mon prodult a du succes, je supprime toutes les depen
ses de recherche, toutes les depenses de marketing et tou
tes las depenses de developpement du produit. Mon produit 
a du succes, et il n'y a rien a changer, .l'avenir est serein et je 
m'arrflte la» 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Dans les relations intem.ationales commerciales, c'est 
comme dans une entreprise, ont ne peut pas tirer, du falt que 
l'on a eu du succes jusqu'a maintenant, la conclusion que le 

, succes est assure pour l'avenir. II taut se donner de nouvelles 
armes, de nouveaux moyens d'affronter l'avenir, et ces ac
cords sectoriels sont une reponse a cettß preoccupation 
d'avenir. lls vont nous apporter aussi de la croissance. Les 
expeitises estiment la croissance a 1 ou 2 pour cent du pro
duit Interieur brut Ce qui est essential, ce n'est pas de se bat

, tre sur les chiffres, mais de constater que personne ne con-
teste qu'il y a une amelioration de 1a croissance avec ces ac
cords sectoriels. Ce que ne peuvent pas dire les expertises, 
c'est comment ces accords sectoriels permettront ulterieure
ment, dans des circonstances nouvelles, un accroissement 
supplernentaire dublen-etre par un accrolssement du produit 
Interieur brut. 
Ces accords couvrent des domaines cles pour notre econo
mie. lls donnent une securite a ceux qui cralgnent pour le de
veloppement de nos relations avec !'Union europeenne, dont 
il ne taut pas .se lasset de dire certaines caracteristiques, 
l'Union europeenne, c'estun marche de 380 millions de per: 
sonnes, donc de consommateurs, c'est .notre client pour 
60 pour cent de nos exportations; rious lui achetons le 
80 pourcent de nos importations, et, je le redirai souvent, ce 
marohe absorbe 25 pour cent de notre productlon laitiere. 
J'arrflte la les chiffres concemant l'Union europeenne. Bien 
sOr, et M. Delss, conseiller federal, l'a dit II y a un Instant, un 
contrat comme cel:ui-la ne peut pas @tre a sens uliique: parce 
que nous recevons, nous donnons aussl. Et d'aiUeurs, j'lma
gine quels seraient les cris d'inquietude de ceux qui sont sys
tematiquement sceptiques a l'egard de l'Union europeenne, 
sl l'on disait que l'on a obtenu un contrat dans lequel on ne 
tire que des avantages. 11s diraient «C'est contraire- a toute 
logique, expllquez-nous ou sont las desavantages.» Nous 
avqns dlt clairement que nous donnons et nous recevons; 
mais nous donnons rilolns que nous ne recevons, du point de 
vue de notre politique. C'est Lin echange dans lequel les deux 
parties trouvent leurs avantages •. 
Quels sont 1es avantages concrets? II taut aussi les dire. 
I.Jbre ciroulation des personnes. Nous l'avons dit et redlt, les 
citoyens suisses pourront s'lnstaller et travailler dans tous les 
pays de l'Europe occidentale; leurs diplömes seront recon
nus dans toute l'Europe. Est-ce que c'est un avantage con
cret? Personne ne peut le dlre, ~ dependra du choix des 
citoyens suisses, mais offrlr plus de liberte de choix a des 
citoyens sulsses, c'est touJours un avantage. Et II n'est pas 
necessaire de dlre concretement combien de milllers · de 
Suisses iront s'etablir a l'exterieur. Nous disons que c'est 
deja un avantage, parce qu'on leur donne 1a posslblllte d'un 
choix supplementaire. Ouvrir des libertes dans le commerce, 
oUVrir des llbertes dans la libre circulation des personnes, 
c'est en soi un avantage. Les transferts de personnel quallfie 
seront liberallses, ce qui favorisera la croissance de nos en-
treprises. . 
Et puis, il y a las mesures d'accompagnementsur lesquelles 
je reviendral un instant, qui repondent aux craintes legitimes, 
que l'on doitprendre tres au serieux, d'une partie de la popu-
lation. · 
On a parle du probleme de l'elargissement aux pays de l'Est 
et des rlsques que ferait courir a notre pays 1a libre circulatipn 
etendue aux pays de l'Est Je crois qu'on dolt decrire le me
canisme qui conceme 1a llbre circulation des personnes: I' Ac· 
cord sur la libre cirt:ulation des personnes est passe a la fois 
avec l'Union europeenne et avec chacun des pays membres 
de l'Union europeetme. Si l'Unlon europeenne decicie d'eten- . 
dre ses frontieres a des pays nouveaux, raccord que nous 
avons avec l'Union europeenne demeure valable, nous ne le 
changeons pas. 
Par contre, nous devons nous prononcer sur l'extension vers 
les pays nouveaux de l'Est. Certes, II taut l\ltre honnete et rap
peler que nous n'aurons le choix q14e de dire oui ou non, mais 
_ si nous conslderons que les desavantages sont tels que nous 
devons dire non, nous prendrons le rlsque, alors, de dire non, 
II taut savolr que nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'ar
gent du beurre; que probablement, pas de maniere·absQlu-
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ment certaine, mais probablement, la clause uguillotlne» notamment a la sulte de l'accident au tunnel sous le Mont
s'appliquera et l'ensemble des accordS bilateraux tomberont. . Blanc, qil'ils evoluent dans notre sel"IS. Je crois que ces ne,
Dllls lors, on ne peut pas pretendre qu'a cause de ce risque, gociatlons ont ete un point decisif et elles nous ont permis de 
il taut dire non aux accords bilateraux. Ce risque,. s'il est rea- · faire pa8!:ler une philosophie qui est _bonne pour la Suisse, qui 
lise, vous pourre,z l'eviter en fefusiint d'approuver, le Jour oö est bonne pour l'ensembJe du continent. 
cela viendra, l'extension de l'accord concemant la libreclrcu.;. Transportsaeriens. Nos compagnies vont pouvoir lutter sµr 
latlon des personnes lt un nouveau pays membre de l'Union pied d'egallte avec les compagnies aerlennes. Marne les pi-
europeenne. Cela aura pot.ir consequence de.taut perdre de res adyersaires de la collaboration avec !'Union europeenne 
la substance des accords, P1'9bablement, mals ce sera un,e reconnalssent la qu'II y a quelques avantages. 
·possibllite qul sera ouverte au Parlament et au peuple suisse. • Recherche. Grice a ces accords, nos chercheurs et notre in-
Obstacles techniq1,.1es au ,commerce. La suppression des dustrie bemfficieront aussi des resulta:ls et de tous les projets 

, contrOles a double, grice a 1a reconnaissance des certiffcats ~e recherche de l'Union europeenne. 
de conformlte, va facillter considerablement nos exportatlons Reste que .l' Accord sur 1a libre circulation des personnEI$ et 

· de biens et proclults industtiels-v~rs runlon europeenne. I' Accord sur le transport dimarchandises et de voyageurs par 
Marches publics. C'est un marche de plus de 1000 mllllards rail et par route comportent un certain nombre de risques que 
de francs qui s'ouvre a nos entreprises. C'est tenir pour ~en l'on doltprendre en compte, etc'est pourcela qu'II y adesme-
· fa capacitede nos entreprises que·de dire que l'accord sur suresd'accompagnement.Celles-cl,sionlesregardedeprllls, 
certains aspects relatifs aux marches publics n'a pas d'interät concretement, ne reduisent pas las avantages economiques 
pour 11ous. Nos entreprlses ne seront plus handicapees par desaccordsbilateraux.Ceuxquipretendentcelapolemiquent 
la regle qui les obligeait, Jusqu'a ceJour, a etre 3 pour. cent en realite. lt n'y a pas de reduction. des avantages economl
moins cheres que leurs concurrerrts. Certes, il dependra des .ques a travers les mesures cfac:c()mpagnement en matlere.de 
entreprlses elles-memes de savoir sl alles savent salsir leur ßbre circulation des personnes et en matlere de transports, II . 
Chance. · y a prise en compte de certainf;)S il'iquietudes,. parce que l'on 
L'agriculture. L'Accord relatif aux ~anges de · prodults veut atteindre fapprobatlon des accords bllateraux. · 
agricoles llberallse les exportations agric:oles dans plusieurs II y a, c'est vrai, une preoccupation• tactlque dans .ces mesu
domaines cles de notre production: las frults, les legumes et · res d'accompagnemer;it, maiS elle r;i'est pas esserltlelle. Aux 
les prodults lajßers. Dltes et rappelez au peuple sulsse, a tous yeux du Conseil federal, il y a quelque chose de plus impor-
ceux qui nousobservent, quenousdetenonsacejburenviron tant encore, c'est une vision de politlque economique que 
1 pour cent du marche des prodults laltlers ~deJ'Union e1Jr<>' nous defendons'. Nous voulons une politique economique qui 
peenne. Mals 1 pour cent du marche de l'Un_ion europeenne vise a accroitre la productlon a haute valeur ajoutee dans le 
represente25 pourcentde notreproduction laitiere. lmaginez pays pour permettre de donner de bons salaires a nos tra-
si nous anivons, parce que nous.sommes innovateuts, crea- vailleurs et ttavailleuses. Nous ne visor\s pas une politique 
tlfs - pourquQI ne le serions-nous pas? nous avons, notam- . economique qul aurait pour resultat d'augrnenter les activites 

.. ment pour tout ce qui conceme les fromages a päte dure, une ·a faible valeur ajoutee qui entraineraient une diminution du 
competence et une reconnalssance a l'echelle rriondiale ;.., · nlveau salarialdal"IS notre pays. Nous voulons un marche du· 
slmplement a passer de 1 a 1',2 pour cent de part de marche; · travail oLJV8rt, sans clumping social, mais nous voulons un 
0,2 pour cent d'augmentatlon de notre part du march~ laltler · marche du · travail qt.ii contrlbue. a accro'ltre sans cesse la 
europeen, lorsque 1 pour cent represente 25 potir cent de pltis-vaiue apportee par l'economie et ainsi permettre le 
notre productlonl Dans le domaine des frults, les pommes de · maintleh d'un nlveau salarial correspondant. a celui auquel · 
Thurgovie, pour prendre un exemple ;_ sans evoquer celles · nous sommes fort heureusement habltues. 
duValalsl-nedevrontpluspassetparSttrttgartpoureffectuer Quelqu'un ,a evoque le probleme des medeclns. lf faut, 1a 

. leur contrOle de qualite avant d'ätre .vendues dans 18 sud de aussi, etre tout a fait clair: s•~ y a certaines inquietudes qui 

. l' Allemagne. · sont Justifiees, que nous preri6ns en compte, d'autr.es ne sont 
II faut ,volr lcl que les accords qe · I•0MC llmltent certains .. pas justifiees, et nous · pretendons que la crainte de voir at
·moyens qui ont ete utilises dans le passe pourvendre et trou- fluer sur le temtoire sulsse des armees de medecins venant 
ver des cllents pour notre production laitiere. Nous couvrons · de l'Uniol'l europeenne n'est pas realiste. No~ avoos pris 
environ 110 pour cent de nos besoins en ma.tiere laitiere. des mesures qui posent des condltions pour l'etabllssement 
llyadoncnecessited'exporterunepartiedecetteproductfor!. en·Sulsse d'un medecin: toutd'abord, une bonne connais-
Quelqu'un a dlt qua cela etalt trlllssimple, qu'il Sl.iffisait de sub- sance d'une langue nationale. et, ensulte, nous avons obtenu 
ventionner l'exj:)ortation des surplus. Vous.savez comme moi · la soumlssion au systeme des contingents durant les cinq 

· que le temps ou fon peut subventionner rexpoftation des sur- premieres annees. L'experience en Union europeenne eile-
plus est llmite par les regles de l'OMC que personne ne. met meme demontre bien que cette cralnte n'est pas fondee. Les 

· en dol.lUI, que persoMe ne veut faire disparaitre. II taut donc · pays les plus riches ,de l'Unlon europee1ine n'ont pas vu af
trouver d'autr.es moyens de vendre ces 1 O pour cent supple,- fluer las rriedecins produits par les uniyersites des pays 
mentaires de notre production. L'Unioh europeenne est une moins riches. 
reponse a cette possibllite. Nous devons l'utlllsar. Dans le domaine de l'agriculture, on. a. conteste une mesure 
Les transports terrestres." Par definitfon, dllls l'instant ou l'on d'accompagnement parce que, nous disait-on, elle ne serait 
parle de transports, on · pense ~me. II n'y a pas .de politi~ pas ~euse de la volonte populaire exprimee lors de 1a 
que nationale ou nationallste de transport II y a, par deflnl- vobi1:lon populalre do 12 mars 1995 sur les contribu\lOn~ de 
tion, an matiere de transport, une politique internationale. or; · solldarite~ Nous contestons cette appreclation. Depuis 1995, 
gräce aux accords sectoriels et a toutes res .· mesures que · Ia situation a fondamentalement change. Cela Justifie que 
nous avons prlses au cours de ces demieres annees, nous . l'on vienne avec im nouveau type de contributions de solida
nous integrons a un systeme de transport International dans rite.' Depuls 1995, nous avons. une nouvelle politique agricole 

_ lequel nous ne sommes pas exposes a des mesures de re- · qui a eHmlne tous.1es prix et marges gar:antis, et l'Accord re-
torsion parce que nous aurions pris des mesures de maniere latif aux echanges de produits agticoles conclu avec fUnion 
autonome qui ne seraientpas tolerees par nos partenaires. · "3Uropeenne va soumettre notre agriculture a une con®r-
C'est don.c l'acceptation - et c'est un succes enorme pour la rence plus forte; nous · sommes surs de pouvolr l'affi'onter, 
Sulsse - par l'Union europeenne d'une polltique que nous mais pour. cela i! nous faut un certaln nornbre d'armes suir 
voulons ehSulsse du fall: de !'initiative des.Alpes et d'.autres plementaires. . · . 
demarches qui veulent plus de respect de l'environnement, La contributlon de solidarite que nous proposons aujourd'hui 
et notamment des ecosystemes alplris •. Nous avons reussl, · a . est ~ien differente de celle de1995. Elle n~.peut plus Atre.utl.;. 
travers l'Accord sur Je transport de marchandlses et de voya- llsee pour le flnancement des organisatlons agricoles, mais 

' geurs par ran et par route, a convalncre l'Unloa, euro~nne uniquement pour des mesures concretes d'entraide definies 
qua notre positlon est valable pour la St,tisse et nous sentons dans la loi sur l'agriculture. De surcro'lt, n y a des clauses de 

. blen que du cOte de .!'Union europeenne las esprits evoluent, quorom qul garantissent encore la securite aemocratlque de 
,, ' 
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ce moyen. Nous devons avoir cette arme pour aider l'agricul
ture a faire ce pas et tirer tout profrt des accords bilateraux. 
En ce qui conceme fäpplication de l'article 18 de 1a loi sur , 
l'agriculture, je peux vous dire que le Conseil federal a deja 
notifie un projet d'ordonnance aux pays interesses. Nous 
avons confirme que cette ordonnance entrera en vigueur au · 
1 er janvier 2000. 
Encephalopathie spongiforme bovine. Nous avons fait notre 
devoir, mais il y a des rnoments ou nous devons payer le prix 
de n'ätre pas mernbre de l'Union europeenne, et nous ne 
pouvons pas demanderque nous soient appliquees automa
tlquement les dispositia,s qui ont ete appliquees aux pays 
membres de !'Union europeenne. Avec l'introduction de la 
banque de donnees sur le. traflc d'animaux, nous avons fait 
un pas important dans ce que j' appelterai la liquidation de nos 
propres ob,ligations, de nos propres devoirs, et nous pouvons 
ainsi dernander une nouvelle fois a !'Union e1,1ropeenne d'ac
cepter de prendre en compte cet effort et de lever les mesu
res d'interdictlon d'exportation, ou d'importation vu de leur 

· cOte, du ·betail helvetique. , 

personne; je n'ai besoln d'aucun effort pour renouveler ·ma 
production; je n'ai besoin d'aucun effort pour renouveler mon 
marketing; je suis suffisamment fort, sufflsamment beau, 
comme le cerf au milieu de la forät qui brandit ses comes 
pour dlre: 'Regardez-moi, je suis le meilleur et les autres 
viendront m'admirer.'» Ce n'est pas comme ~ que se pas
sent les relations internationales. 
Je vous invite donc non pas a faire un acta d'humilite - je ne 
veux ·pas d'acte d'humillte pour mon pays -, mais un acta de· 
raison qui est l'acceptatlon de ces accords bilateraux, en sa
chant qu'on donne et qu'on r990it. Afnsi, vous construisez un 
futur plus sQr pour l'ensemble des 6conomies. Je vous rap
pelle cependant que l'Etat ne peut donner qu'un cadre. U de
pendra de l'economle ell8-ffl~ d'utiliser ces accords, d'en 
tirer profit pour contribuer a l'accroissernentdu bien--etre de 
l'ensemble de la population suisse. , 
Je vous invite a entrer en mattere et a repousser la proposi
tion Steffen de non-entree en matiere. 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 3269) 

Quant a la prochaine negociation OMC, elle n'a pas de lien 
dlrect avec l'accord sectoriel agricole, malgre ce qu'a dit l'un 
d'entre vous aujourd'hui. Nous nous engageons, comme 
nous ravons toujours fait, a ce que le Conseil federal da- · . Für den Antrag der Kommissionen (Eintreten) stimmen: 
fende, dans le cadre de ces negociatlons, les aspects ecolo- Votent pour ta proposition des commlssions (entrer en ma-
giques et soclaux sous une forme appropriee. tiere): . 
Le Tessin. Ce canton, semble-t-il, a plus de craintes que Aeppli, Aguet, Alder, Ammann . Schoch, Antille, Aregger, 
d'autres regions de Suisse pourtant frontaileres aussl. Si je Baader, Banga, Bangerter, Baumann Alexander, Baumann 
compare l'atmosphere entre le Tessin et Geneve, je vols que Ruedl, Baumann Stephanie, Baumt>erger, Beck, Beguelin, 
le Tessin manifeste plus d'inquietude. ~ourtant; un certain Berberat, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Blocher, Bonny, 
nombre d'elements me feraient dire que le Tessin devtait Bore!, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bühlmann, Büh-
aussi avoir confiance et accepter ces accords. II y a des chif- rer, Carobbio, Cavadini Adriano, Chiffelle, Christen, Colum-
fres: le taux de chömage au Tessin, par exemple, est actuel- berg, Comby, David, de Dardel, Dettling, Donat!, Dormann, 
lement plus eleve que le taux de chömage en Lombardle. La Ducrot; Dünkl, Dupraz, Eberhard, Eggly, Engelberger, 
Lombardie constitue aujourd'hul une des regions les plus in-· Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Hans, Fehr Jac
dustrialisees d'Europe. A travers les accords bllateraux, c'est queline, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seen
aussi une possibilite pour les travailleurs ou les travailleuses gen, Flor1o, . Föhn, Freund, Frey 'Claude, Frey Walter, 
tessinois de se mesurersur le marche du travail d'une des re- Fr1der1ci, Fritschi, Gadient, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, 
gions les plus competitives d'Europe, une region qul a moins · Grobet, · Gros. Jean-Michel, Gross Andreas, . Gross Jost, 
de chömage que leur propre region. Des mesures d'accom- Grossenbacher, Guisan, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, 
pagnement ont ete prewes afin d'eliminerles risques d'abus Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hasler Ernst, 
dans le domaine des salaires. Le Tessin joult d'un niveau de Hegetschweller, Heim, Herczog, Hass Otto, Hess Peter, 
formation excellent Des mesures ont ete et seront prises Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, 
dans le futur pour 1a creation des hautes ecoles speciaflS88S. Jeanp~tre, Jossen, ~bermatten, Keller Christine, Kofmel, 
L' Accord sur la libre cirCl.llation des personnes prevoit pour le Kuhn, Kühne, Kunz Lachat, Langenberger, Lauper, Lee
Tessin, comme pour le res~ ~e la Suisse- mais II faut le rap- . mann, Leu, Leuenberger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti Wer-
peler specialement lorsque ces craintes sont plus visibles -, ner, Maurer, Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Therese, 
des dlspositions transitoires avec tout d'abord deux ans de Mühlemann, MQller Erich, MOller-Hemmi, Nabholz, Oehrii, 
priorM pour les travailleurs indigenes et, pendant IE!S cinq an- Ostermann, Pelli, Philipona,_ Pidoux, Raggenbass, · Randeg
nees .qui suivent, des mesures particulieres pour les zones ger, Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, 
frontalleres. Les partenaires soclaux et le canton du Tessin Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, Schal-
peuvent, s'ils le veulent, et dans le cadre legislatif actuel, ler, Scheurer, Schlüer, Schmid Odilo, Schmiel Samuel, 
prendre des"mesurE!S preventives par felaboration et rexten- Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Sernadenl, Speck, Spiel
sion des conventions oollectives de travail. mann, Stamm Jud'Jth, Stamm Luzi, Strahm, Stucky, Stump, 
Au rnoment de conclure, il·faut'se demander quelles sont les Suter, Teuscher, Thanei, Theller, Tschäppät, Tschopp, 
altem~ possibles aux accords sectoriels. Regardez Tschuppert, Vallendar, Vermot, Vettern, Vogel, Vollmer, von 
comment se sont passees les negociations precedentes. Allmen, Waber, Weigelt, Weyeneth, Wldmer, Widrig, Wieder-
l' Accord sur rEspace economique europeen a ete negocie kehr, Wittenwiler, Wyss, Zb'inden, Ziegler, Zwygart (171) 
pendant deux ans. C'etait un accord plus large, plus politlque 

· que celui que nous · vous soumettons aujourd'hui. Les ac- FOr den Antrag 'Steffen (Nichteintreten) stimmen: . 
cords sectoriels ont ete · negocles, eux. penc;lant cinq, voire Votent pour ts proposition Steffen (ne pas entrer en matiere): 

. sept ans. Dites--moi, si ron venait a refuser cette chance pour Keller Rudolf, Maspoli, Steffen • (3) 
la Suisse et pour l'economie suisse que constltuent les ac-
cords bilateraux, combien d'annees ~ et encore, on nous dira EntschuldigVabwesend sind- Sont excuses/absents: 
qu'il ne faut jamais negocier sous 1a pression; et si l'on con- , Borer, Cavalli, Oebons, Dreher, Durrer, Egerazegi, Ehrler, 
sidere .qu'on a negocie sous la pression parce que l'on a ne- Engler, Epiney, Giezendanner, Günter, Gusset, Jutzet, 
gocie pendant cinq a sept ans -, il faudra pour ritettre sous Meyer Theo, Moser, Pini, Schenk, Scharrer Jürg, Simon, 

·to1t les.prochains accords, sans comptertoute 1a procedure ,Stelnegger, Steinemann, Steiner, von Feiten, Weber Agnes, 
pariementaire et la procedure populalre avec les risques que · Zapfl (25) 
cela comporte. n n'y a donc P&il d'alternative realiste, dans un 
temps realiste, aux accords bilateraux. II y aurait biert sQr 1a 
conclusion qu'apres tout on n;a pas besoin d'accords du tout 
-avec l'Union Europeenne. Mais la, Je vous le repete, vous 
tomberiez dans l'exces de reritrepreneur qui dit: «Jusqu'a ce 
jour, les affaires ont pas mal ete, dorenavantje n'ai besoin de 
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Präsidium, stimmt nicht- Presldence, ne vote pas: 
Heperlein (1) 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats. 



· Accords bilateraux Suisse/UE 1486 N 30 aoüt 1999 

99.028-1 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
1. Genehmigung der Verträge 
Accords bilateraux Sulsse/UE. 
1. Approbation des accords · 

Botschaft, Geselz; und Beschlussentwilffe vom. 23. Juni 1999 
(BBI 1999 , 
~st· •~• J de loi et d'arrote du 23Juin 1999 (FF ) . . . .· . 

Kategorie III. Art 68 GRN-C&tdgorle. 1111 art. 68 RCN 

AJ.2 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite • 
(Vollmer, Geiser, Gross Andreas, Gysin Aemo, Roth, Zbin-· 
den, Ziegler) : 
Le Conseil.federal est habilite a ratifier les presents accords 
a la condition. que le referendum facultatlf ne soit pas d~ 

'·. mande contre Jes lois federales suivantes· ou, le cas ec:heant, 
que lesdites lois solent ad6ptees eh votailon populaire: 
a loi federafe sur l'agrlculture. Moärfication du ••.• ;. 
b. loi federale du .... visant a transferer sur le rail le trafic de 
marchandises a travers les Alpes (loi. sur le transfert du tra-
fic); . 
c. loi federaledu .•.• sur les conditions minimales de travail et 
de salaire applicables aux travailleurs detaches en Suisse et 

· · · ·. · sur les mesures d'accompagnement (loi federale sur le droit 
Bundesbeschluss überdle·Genehmlgung der sektorlel- international prive, loi federale completant le Code des obli-
len Abkommen :zwischen der Schweizerischen Eld-
·genossens. chaft ein. erselts . und · andererseits · der gatlons, loi federale permettant d'~ndre le champ d'applica-

tlon de la conventiori colla_ctive de travail). 
Europäischen Gemeinschaft spwle gegebenenfalls Ih-
ren Mitgliedstaaten oder der Europäischen Atomge- Arl 1bls 
melnschaft Antrag der Kommission 
Arrite fed6ral Portant approbatlon des accords .secto- . Mehrheit . 
rlels entre la COnfederatlon sul~se d'une part et, d'au- · Ablehnung des. Antrages der Minderheit 
tre part,.la COmmunaute europeennE1 alnsl que, le cas Mlnderbeit · 
echeant, ses E~ts membres ou Ja communaute euro- (Schlüer, Frey Walter, Moser, Schmied Walter) . • 
peenne de l'energle atomlque Uber die Weiterführung des Abkommens über die Freizügig-

keit entscheidet die Bundesversammlung in der Form eines. 
DetaI1beratung -Examen de detail B!-indesbeschlusses, der dem Referendum unterstellt ist. 

Titel und Ingress Art. 1 bis 
Antrag der Kommission · Proposition de Ja commlssion 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates ::r:,ela proposltion de la minorite , 
Minorite Tltre et preambule ( . ) 

--"n de la commlsslon .·· Schlüer, Frey Walter, Moser, Schmied Walter 
' ,..,,..._,.,., L'Assemblee federale decide de la reconduction de raccord 
Adherer au projet qu Conseil fed~ral sur.la llbre circulatlon des personnes au moy&n cfun arr~te 

Angenommen-:- Aclopte , 

.ArL 1 
Antrag derKommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bun~rates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 
Minderheit · 
(Vollmer, Geiser, Gross Andreas, Gysln Remo, ·RoUl, Zbin-
den, Ziegler) · . · . 
Der Bundesrat ist· ermächtigt, diese Abkommen unter der 
Voraussetzung zu ratlfizleren, dass gegen die folgenden . 

· Bunc;lesgesetze kein fakultatives Referendum ergriffen wird 
. bzw. diese Bundesgesetze in einer Volksabstimmung gi,n- · 
geheissen werden: · .. · . . . 
a. Bund~esetz Ober die Landwirtschaft (L:andwirtschatts~ 
gesetz). Änderung vom ••• ,; · 
ti. Bundesgesetz zur Verlagerung von alpenquerendem 
Güterschwel'.Verkehr auf die Schiene (Verkehrsverlagerungs-
gesetz) vom .,,.; · · 
c. Bundesgesetz Ober die minimalen ,Arbeits- und Lohnbedin
gungen für die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Bundes
gesetz Ober das internationale Privatrecht; Bundesgesetz 
betreffend die Ergänzung des Obligationenrechtes, Bundes
gesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von G~:. 
arbeitsverträgen) vom.... · 

'Art. 1 
Proposi{Jon de Ja comm!ssion 
AJ.1 
Adhirer au projet du Conseil federal 

federal sujet au refer'endum. 

Art.1ter ' 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrag&s der Minderheit 
Minderheit . . 
(Schlüer, FreyWalter, Moser, SchmiedWalter) · 
Das Abkommen über die FrelzQgigkeit (Art. 1 Abs. 1 Bst g) 
gilt aussclhliesslich · gegenüber den 15 Unterzeichnenden. 
Brie Ausdehnung auf weitere künftlge·EU-Mltglleder bedarf 
eines reterendumspflichtigen Bundesbeschlusses. 

Art. 1ter 
Proposition de la commission 
Majorit~ .· . . 
Rejeter la. proposltion de 1a minorite 
Mlnorite 
(Schlüer, Frey Walter, Moser; Schmied Walter) 
l,.'accord sur 1a libre circutation (art. 1er al. 1 er let. g) s'appli
que exclusivement aux 15 Bats signataires. Une extension 
de sa validite aux Etats n'ayant pas encore adhere a l'UE. 
requiert un arrAte federal su]et a n:Herendum. 

Art.2 
Mtrag der Kommission 
Mehrheit. 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit . · 
(Schlüer, Schmied Walter) 
Der Genehmigungsbeschluss zu den bilateralen Verträgen 
ist dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. 

Antrag Maspoli . . . 
Der Genehmigungsbeschluss zu den bilateralen Verträgen 
ist dem obpgamrischen Referendum zu umerstellen. . ' 
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Arl2 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite · · 
(Schlüer, Schmied Walter) 
L'arräte federal d'approbation relatif aux accords bilateraux 
est soumis au referendum obligatoire. 

'· 

Proposition Maspoli 
L'arräte federal d'approbation relatif aux accords bilateraux 
est soumis au referendµm obligatoire. 

Vollmer Peter (S, BE): Die Eintretensdebatte war für mich 
sozusagen der Argumentationsbeweis dafür, dass diese sie
ben Verträge im Genehmigungsbeschluss, die zwingenden 
gesetzlichen Anpassungen, aber auph die flankierenden 
Massnahmen politisch zusammengehören. Ich glaube, von 
links bis rechts - bis zum Votum von Herrn Blocher - wurde 
überall ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass letztlich die 
Stellungnahme zu den bilateralen Verträgen davon abhängt, 
was im Paket der flankierenden Massnahmen enthalten ist 
Damit stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Paket der flan
kierenden Massnahmen überhaupt die Hürde der Volksab
stimmung schaffen kann, sofern ein Referendum ergriffen 
w~. , 
Der Bundesrat hat uns ja auch eine Botschaft unterbreitet Er 
hat in seinem Bericht an die Aussenpolitischen Kommissi<>: 
nen zur Frage dieser Verknüpfung ganz klar festgehalten, 
dass es ein politisches Junktim zwischen diesen drei ver
schiedenen Kategorien von Beschlüssen gibt, dass alle poli
tisch iru Grunde eine Einheit bilden und man sie nicht aus
einanderdividieren soll. 
Es ist richtig, dass wir drei verschiedene Kategorien von Be
schlüssen haben, auch aus verfassungsrechtlichen Grün
den. Den Ratifikationsbeschluss können wir einmal anneh
men oder ablehnen. Die flankierenden Massnahmen könnten 
wir theoretisch in mehrfachen Anläufen beschliessen. Das ist 
unser eigener Gestaltungsraum. So gesehen ist die Auftei
lung in verschiedene Kategorien und formelle Beschlüsse an 
sich rechtlich und auch politisch verständlich. Die Frage, die 
sich jetzt aber stellt, ist, ob wir auch die Konsequenzen a~ 
diesem politischen J\Jnktim ziehen. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, die auch der Bundesrat darge
stellt hat. Eine ist diejenige der zeitlichen Staffelung. Diese 
Möglichkeit bringt tatsächlich, wie der Bundesrat das auch 
ausgeführt hat, gewisse Probleme mit sich. Ein Grund liegt 
darin, dass wir nur fakultative Referenden haben. Das heisst, 
wir wissen eigentlich gar nicht, ob schlussendlich auch alle 
diese Vorlagen vor das Volk kommen. Dann können die Ab
stimmungen garnichtzeitlich gestaffeltangesetztwerden, es 
sei denn, Sie würden auch die Referendumsfristen entspre
chend lockern und aneinanderreihen. Dann hätten wir keine 
cmheit mehr, auch nicht mehr bezüglich der Stellungnahme 
in der Volksabstimmung, weil wir dann über Monate hinaus 
verschiedene Abstimmungen hätten. . 
Es bleibt eigentlich letztlich nur die Lösung der Schaffung ei
nes sogenannten Genehmigungsvorbehaltes, wie Ihnen das 
die Minderheit vorschlägt. Damit ist gewährleistet, dass' der 
Stimmbürger bei den Genehmigungsbeschlüssen - wenn 
diese ü~rhaupt zur Abstimmung kommen - ja sagen kann, 
weil er eben weiss, dass diese Ratifizierung durch den Bun
desrat nur dann erfolgen kann - das ist ein Ermächtigungs
beschluss -, wenn auch die flankierenden ·Massnahmen die 
Referendumshürde genommen haben, sei dies, dass gar da
gegen kein Referendum ergriffen wurde oder dass die Volks-
abstimmung positiv ausgeht. , 
Diese Verknüpfung mit dem Genehmigungsvorbehalt ist die 
Lösung, die all dem Rechnung trägt, was heute in der Eintre
tensdebatte quer durch alle Fraktionen vertreten wurde. Es 
wurde gesagt, dass diese Dinge zusammengehören, dass 
wir auch gegenüber dem Stimmbürger Transparenz schaffen 
müssen, damit er bei der Genehmigung der bilateralen Ver
träge keine Katze im Sack kaufen muss und die Gewähr hat, 
dass auch die flankierepden . Massnahmen gutgeheissen 
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werden müssen. Wenn das dann nicht der Fall ist, müssen 
wir im Re,t noch einmal über die Bücher gehen. 
Das ist der Sinn dieses Genehmigungsvorbehaltes. Er ge
währleistet eigentlich genau das, was Sie alle vertreten ha- · 
ben, nämlich eine demokratisch korrekte und saubere Wil
lensbildung; das ist rechtlich absolut abgestützt und verfas
sungsrechtlich auch möglich. Ich möchte Sie dringend bitten, 
diesem Antrag zuzustimmen.; Damit ermöglichen Sie auch, . 
dass man bei einer eventuellen Volksabstimmung nicht aus 
Angst, dass der eine oder andere Beschluss vielleicht die 
Hürde nicht nehmen wird, den Verträgen nicht zustimmt. Sie 
sichern mit der Zustimmung zu diesem Antrag beim Stimm
bürger letztlich auch das Vertrauen in einen demokratischen 
Prozess im Zusammenhang mit diesen 'verschiedenen Be
schlüssen. 
Ich möchte Sie dringend bitten, .diesem Minderheitsantrag 
zuzustimmen. Es ist mir, völlig unverständlich, weshalb sich 
der Bundesrat und die Aussenpolitische Kommission diesem 
Antrag nicht anschlossen, weil er in der Logik eigentlich dem 
entspricht; was der Bundesrat vertreten hat, und auch dem, 
was Sie heute in der Eintretensdebatte bezüglich der politi
schen Verknüpfung dieser Vorlage quer durch alle Parteien 
zum Ausdruck gebracht haben. 

Schlüer Ulrich 0/, ZH): Die SVP-Fraktion lehnt sowohl den 
Minderheitsantrag Vollmer als auch das Postulat der Minder
heit Baumann Ruedi ab. Die drei Minderheitsanträge, die ich 
hier zu begründen habe, unterstützt die SVP-Fraktion ohne 
Gegenstimme bei jeweilen 3 bis 5 Enthaltungen. 
Beim ersten Minderheitsantrag geht es darum, dass das Ab
kommen über die Freizügigkeit im Personenverkehr nach 
sieben Jahren verbindlich einem referendumsfähigen Be
schluss unterstellt wird. Der Bundesrat hat bis heute in all sei
nen Erklärungen immer versprochen, das Volk könne sieben 
Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens über die Freizügig~ 
keit im Personenverkehr mit fakultativem Referendum zur · 
Weiterführung dieses Abkommens Stellung nehmen. Dies 
wurde in allen bisherigen bundesrätlichen Erklärungen fest
gehalten. Wenn wir nun aber den Vertragstext studieren, den 
der Bundesrat in Brüssel unterzeichnet hat, sagt dieserVer
trag nicht dasselbe aus. Gemäss Vertragstext nimmt die EU 
die Erklärung der Schweiz zur Kenntnis, wonach die Schweiz 
im siebenten Jahr des Abkommens ihren Standpunkt z~ des
sen Verlängerung festlegen wolle. Nach sieben Jahren ent
scheidet der Bundesrat, was er machen will. Ändert er nichts, 
dann läuft der Vertrag einfach weiter, und niemand hat etwas 
dazu zu sagen. 
Wenn der Bundesrat der Bevölkerung schon mehrfach in Er
klärungen versprochen hat, sie könne nach sieben Jahren 
mittels Referendum zur Weiterführung Stellung nehmen, 
dann wird dieses Versprechen mit dem Hinweis auf die 
blosse Möglichkeit der Landesregierung, in sieben Jahren Ir
gendein. Prozedere wählen zu können, nicht erfüllt. Das Ver
sprechen, das dem Volk abgegeben worden ist; ist verbind
lich, es muss eingehalten werden, indem heute gesetzlich 
festgeschrieben wird, dass in sieben Jahren ein referen
dumsfähiger Beschluss über die Weiterführung der Abkom
men vorgelegt wird. Das Volk soll in jedem Fall die Möglich
keit haben, einen Entscheid zu fällen. 
Herr Bundesrat Couchepin, Sie haben vorhin bezüglich der 
Unauflösbarkeit der sieben Abkommen eben wieder von 
einer Guillotine gesprochen, weil die EU gegen unseren Wil
len - diese Tatsache freut uns nicht, ist aber hinzunehmen -
die Parallelität dieser Abkommen unauflöslich festgeschrie
ben hat ·Wenn'man damit die Bevölkerung solchen «An
nehmlichkeiten» aussetzt, wie sie eine Guillotine verspricht, 
ist im Gegenzug dazu verbindlich festzulegen, dass das' Volk 
nach sieben Jahren die fest zugesagte Möglichkeit haben 
soll, im Sinne einer Notbremse wieder aus den Verträgen 
auszusteigen, wenn es dies als unumgänglich erachtet. Das 
wollen wir mit unserem Antrag festschreiben. 
Für das Parlament geht es darum, den Bundesrat in dieser 
Frage beim Wort zu nehmen; also die Einhaltung eines Ver~ 
sprechens zu erzwingen, das abgegeben worden ist. Dies' 
sind wir unserem Souverän schuldig. Das hat, Kollege Müh-
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lemann, nichts mit Angst zu tun. Das hat mit elementarer Fair- foh bin der Aijffas$ung, es sei jetzt vors Volk zu treten mit der 
nass zu tun .in einem Land, das sich der direkten Demokratie Erklän,mg, wir · könnten die Bestimmung des AlpenS!ohutz-
verschrieben hat; das den Souverän als solchen anerkennt. artikels in ihrer ursprOnglichen Fassung gegen die EU nicht 
Der zweite Minderheitsantrag geht von den Konsequenzen durchbringen. Somit hat das Volk den Entsohfid zu. treffen, 
aus; welche di& Erweiterung der EU auf unser Abkommen im ob deshalb de( Verfassungsartikel· modifiziert werden soll 
Rahmen des freien P1:trsonenverkehrs hat. Sie wissen, dass oder nicht. 
wir sechs Verträge mit der EU abschliessen. Den siebten - Dabei appelliere loh auch an diejenigen, die diesen Alpen-
jenen Ober die PersonenfralzQgigkeit-schliessen wir lru:les- schutzartikel seinerzeit mit Vehemenz vertreten haben. Wir 
sen einzeln mit den 15 EU-Staaten ab; iusätilioh aber..,. das gehörten nicht dazu, aber wir respektieren das Ergebnis; es 
bitte loh Sie besonders iu beachten - auch mit der EU: also Ist zu respektieren. Es geht doch nicht an, heute zu sagen, es 
sowohl mit der EU als auch mit den 15 Einzelstaaten. sei uns eigentlioh egal, wenn dieser. Alpenschutzartikel in 
Nun gibt es Leute, die uns immer wieder zu erklären pflegen, irgend etwas anderes umgewandelt werde, wenn wir dafOr 
die EU sei ein dynamischer Prozess, sie entwickle sich, sie nur.die Planwirtschaft im Verkehr- das-sageA die einen -
sei morgen schon anders als heute. Diese Charakterisierung bzw. eine munter sprudelnde neue ElnnahmenqueUe fOr den 
ist durchaus anzuerkennen. Bis heute vertraten die EU-Staa- Staat - das sagen die anderen -, bekommen könnten. loh 
ten BrOssel gegenüber die Meinung, dass BrOssel nicht die, muss Sie dan1n erinnern:· dass der Souverän eine solche 
Kompetenz ,habe, absohliessend Ober den freien Pe~ne11- Umwandlung nie gepilligt hat. Der souverän hat einzig die 
verkehr zu bestimmen. Da hätten die einzelnen EU-Staaten Verlagerung des StrassengOterverkehrs von Grenze zu 
mitzubestimmen. Es ist aber durchaus denkbar, dass dies im · Grenze verlangt; wir nahen diese Bestimmung auch so In die 
Lauf der nächsten Jahre ändert, dass in der EU der Gesetz~ neue Verfassung übernommen. · 

. gebungsprozess weitergeht und· die EU-Staaten Brilssel fOr, Meines Erachtens ergibt sich daraus ganz klar folgende Ver
die Frage des freien Personenverkehrs als allein 1,ind ab- pfliohtung: Wenn wir mit den bilateralen Vertnlgeri einen 
schliessend zuständig erklären. Wenn dann ein neuer Staat Volksentscheid abändern, ·dann· nur· unter der Bedingung, 
der EU beitritt, kann die EU natürlich den Standpunkt vertre- dass wir die Verträge dem obligatorischen Refereru:lum un
ten, Freizügigkeit Im Personenverkehr sei jetzt allein BrOsse- terstellen und damit sagen: Es Hegt am ~uveriin. in aller 
ler Hoheit; womit siqh am Vertrag mit der Schweiz nichts än- . Freiheit :zu. entscheiden, ob er mit dieser Anderung des· Al-
dere. Wir aber sind folgeru:ler Auffassung: Wenn · die EIJ penschutzarti~I$ im Blick auf diese Vertnlge einverstanden 
heute 15 Genehmigungen in 15 Staaten zum i:iersonenver- ist oder eben nleht. Das wäre ein fairer Umgang mit dem Sou-
kehrsabkommen verlanm, haben wir Im Gegenzug auch mit~ verän, und darum bitten wir mit qem Minderheitsantrag. 
zureden, wenn eine EU-Erweiterung a,uf einen sechzehnten, · 
einen siebzehn1j!m oder einen ac::htzehnten Staat sfJ!!,tlfin,det. Maspoll Flavio (F, Tl): II 6 dloembre del 1992 II popolo sviz
Nloht nur so, wie uns vor .wenigen Minuten erklärt worden zero ha detto no allo Spazio economlco europeo. E lo ha fatto 
ist - dass das Parlament zur Erweiterung unseres Abkam:- . soprattutto - questo lo riconoscera pure lei, Signor con
mens auf weitere Staaten Stellung nehmen _kann -, sondern · sigli&re federale - per via del libero passaggio delle persone. 
so, dass ein referendu . Beschluss zu fas$en · 1st, so Ora stiamo discutendo degll accordl bllaterall . ehe ripro- . ·. 
das$. auch der Souverän. in Freiheit entscheiden kann, pongono II llbero passaggio del~ persone con esattarnente 
ob wir die Personenfreizügigkeltauch mit Polen, Tschechien, quelle mlsure fianohegglatricl, ohiamatele come volete, ehe 
Ungam oder. weiteren Staaten vereinbaren wollen, weil sich rappresentano lo spostamento In. la di qualohe anno dello 
damit in jedem Fall fOr das Land m!t dem höchsten Auslän- stesso problema. . 
_derarltell in Europa neue Probleme stellen werden. Non posso nemmeno condividere, onorevole Couohepin, 1a 
Diese beiden Anträge, die ich damif begr0ndet habe, sind fOr leggerezza con la quale lei ha trattato il tema del Ticlno. Chia-
die SVP-Fraktion SchlOssel~e. Wenn diese beiden M- . ramente per lei II Ticjno e rnolto, lontano, vlsto ehe sta. a 
träge nicht genehmigt werden - ~ide beinhalten Verspre- · Bema. Ce neaccorgiamo.spE)SSO e volentieri ehe il Tioinö e 
ohungen, die abgegeben worden sind, nicht irgend etwas sempre plü ,lontano da Bema, soprattutto da quando non ab

. QlUIZ Neues-, wird es uns äusse,st schwerfallen, den bllate- . biam,o pli:I un consigliere · federale. Pero comunque questo e 
rafen Verträgen überhaupt zuzustimmen. - . .. ! un problema con c;ui d()Yn1)mo viv!;lre per I prossimi annl. 
Beim.dritten Minderheitsantrag zum o,bllgatoriscnen Referen- Lei ha detto • tranquillaniente: Ah, e molto bello, perohe 
dum über das Qj:tSalllte. Vertragswerk könn~ wir uns Ober adesso i Ticinesl potranno andare a lavorare in Lombardia; e 
Paragraphen unterhalten, was im Rahmen des Staa~ver- una ohanoe ohe,rtanno. DioendQ questo, lei stesso, Signor 
tragsreferendums dem obligatorischen Referendum zu.· un- consigliere federale, ha fatto SClSttare la ghigliottina, ma sulla 
terstellen Ist und was nicht. Ich gebe zu, da ist die Position propria testa! Perche ha ammesso ehe I salari in Tlclno e nel 
des Bundesrates stark. loh meine trotzdem:· So, wie beim . resto della · Svizzera verranno ridotti sensibilmente. Pensi 
EWR, so, wie beim EWG-Freihandelsvertrag im Jahre 1972 ehe un maestro . di scuola elementare In ltalla guadagna 
das Entscheidende, Wichtige, Wegweisende schwerer ge- 1 milione ,dUJre al mese. Cio corrisponde a 820 franohl; con -
wlchtet . wurde als die Paragraphen; so hat Bundesrat . un oamblo favorevole potremmo arrivare a 840 nei mesl 
Couohepin- soeben bezüglich der bilateralen Verträge von buonl. Allbra lei dice ehe e 4na chance ecoezionale per i 

-.:«einem historischen Schritt» gesprochen. In diesem _Land Ticinesi guadagriare 1 000 tranohi al mese; vuol dire ehe a 
sollten «historische Schritte» mit dem Souverän gemacht casa loro, secondo i suol ac:cordi, guadagneranno meno. 
werden und_ nic::ht so,. dass der Souverän zuerst gegen cias. · Questo e un processo alle intenzioni, pero e comunque lei 
Abkommen Unterschriften sammeln· muss. Man muss Ihm · ehe ha detto ehe I TICinesl potrebbero andare a lavorare In 

. grosszOglg zubllligen: «Dieses Ergebnis. haben wir· ausge- Lombardla I salarl purtroppo in Lornbardia non sono quelli 
, handelt, stimme zu oder lehne ab!» della Svizzera, non sono quelll del Ticlno. 

Noch etwas:. Wir ändern mit diesem Abkommen in einem Orbene; le .ripeto: se st tratta dl raccogllere 50 000 firme, le 
ganz wesentlichen Bereich unsere Verfassung. Wir haben raccoglieremo, non ci saranno problemi a trovarle. Ma io 
vor. =en Jahren im Rahmen des Alpenschutzartikels credo ehe un paese In cul sl dloe ehe il popolo e sovrano e 
(Art. . xies der Bundesverfassung) bestimmt, dass der · · rultimo a decldere, si dovrebbe spontaneamente - come lo 
«GOtertransitverkehr von Grenze zu Grenze» auf die ha ben detto il collega SchlOer-.dare l'opportunitll a questo 
Schiene verlagert werden solle. Der Bundesrat hat uns dann popolo di. esprtmersi. . · 
erklärt., dies sei gegenüber der EU nicht durchsetzbar; das Per termlnare vorrei dire · al collega MQhlemann, usando le 
mag stimmen. Aber damit ist doch nicht die Kompete~ ge- $,Je stesse parole: «Wagen Sie's, Kollege, wagen Sle'sl» . 
sprochen, -kurzerhand diese· Verfassungsbestimmung abzu
ändern) Der Bundesrat hat nicht die Kompetenz, den Begriff 
«von Grenze zu Grenze» einfach anders zu interpretieren, in• 
dem er ihn auch auf Jransportfahrten innerhalb der Schweiz 
~wendet. Das Ist vom Volk so nicht angenommen worden! 

· Prlsldentln: Wir kommen jetzt zu den beiclen Postulaten 
99.3206 (KVF-NR) und 99.3381 (APK,NR, Minderheit Bau-. , 
. mann Ruedi). Der Bundesrat beantragt die Ablehnung beider 
Postulate. 
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Martl Werner (S, GL): Die Kommission ffirVerkehr und Fern
meldewesen (KVF) schlägt Ihnen mit 14 zu 8 Stimmen vor, 
das Postulat 99.3206 zu Oberweisen, mit welchem der Bun
desrat beauftragt wird, den Bundesbeschluss Ober die 
Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU im Falle eines Referendums erst dann 
dem Volk zur Abstimmung zu unterbreiten, wenn bereits Ober 
die flankierenden Massnahmen abgestimmt worden ist. 
Es Ist nicht erstaunlich, dass gerade diese Kommission die
sen Vorschlag macht. Die neusten Umfragen haben nämlich 
gezeigt, dass gerade das Verkehrsd()!3Sier eines der sensi
blen Dossiers ist, vermutlich das sensibelste. Das Postulat 
der KVF bewegt sich innerhalb der Logik der flankierenden 
Massnahmen. Wir schlagen Ihnen nämlich diese flankieren
den Massnahmen vor, um negative Effekte - solche gibt es, 
das lässt sich nicht bestreiten, insbesondere bei der Perso
nenfrelzOglgkelt und beim Landverkehr- abzufedern. 

· Die flankierenden Massn~men sind bildlich dargestellt in 
etwa das Fundament, auf welches das Fertigelement, der bi
laterale Vertrag, gestellt werden muss. Da ist~ bereits vom 
Bautechnischen her. vem Onftig, wenn man zuerst das Funda
ment erstellt und dann den Rest darauf baut 
Der Bundesrat hat in seinem Bericht festgestellt, dass mit ei
ner gleichzeitigen Abstimmung - entgegen dem von uns ge
machten Vorschlag der gestaffelten Abstimmung - eine Op
timien.mg der Risikoverteilung erreicht werden könne. Diese 

' Lagebeurteilung kann ich beim besten Willen nicht teilen, 
denn bei der Version des Bundesrates werden die Risiken 
nicht optimiert, sondern kumuliert Wer, wie wir, die bilatera
len Verträge annehmen will und dazu die flankierenden 
Massnahmen beantragt, muss eben gleichzeitig auch dieser 
Staffelung zustimmen. Es gibt nämlich eine Gruppe von 
StimmbQrgerinnen und StimmbOrgem - das ist eine sehr 
wichtige Gruppe-, die die Verträge annehmen will, aber nicht 
einfach tel quel, sondern ·nur, wenn auch die flankierenden 
Massnahrnen angenommen werden. Umsicher zu sein, dass 
.dem so ist, werden diese zumindest zum Teil bei einer gleich
zeitigen Abstimmung die flankierenden Massnahmen anneh
men, den bilateralen Vertrag aber ablehnen. Gerade diese 
Gefahr gilt es zu bannen. 
Es geht bei diesem Vorgehen nicht darum, Herr Kommissi
onssprecher deutscher Sprache, eine mutige Politik zu be
treiben. Wenn Sie ohne Fallschirm aus einem Flugzeug 
springen, ist das ohne ZweHel mutig, aber es ist nicht sehr 
vernünftig. Gerade das wollen wir aber: Wir wollen eine ver
nünftige Politik machen, diese mit den flankierenden Mess
nahmen abfedern und :- damit das auch de facto umg~ 
werden kann - gestaffelt darOber .abstimmen. 
Der Bundesrat hat in seinem Bericht eine gewisse Fl~bllität · 
gezeigt; wir haben dies mit Befriedigung zur Kenntnis ge
nommen. Mit der Überweisung des Postulates zeigen Sie 
dem Bundesrat aber gerade auf, in welche Richtung diese 
Flexibilität gehen soll. Deshalb beantragt Ihnen die grosse 
Mehrheit der Kommission fOr Verkehr und Fernmeldewesen 
die Überweisung dieses Postulates. 

Baumann Ruedi (G, BE): Das Urheberrecht des Postulates 
99.3381 liegt nicht bei mir, sondern bei Herrn Marti. Es wurde 
auch in der KVF geboren und dort eingereicht und mit Mehr
heit überwiesen: Ich habe es nur übernommen, um es auch 
in der APK einzureichen, weil es damals geheissen hat, .dass 
das nicht Sache der KVF sei. 
Es geht um das Abstimmungsverfahren bei allfälligen Refe
renden. Je nachdem könnte es auf diesen Abstimmungs
sonntag hin ganz unheilige Allianzen geben. Theoretisch 
sind insgesamt sieben Referenden möglich, die dann noch 
aus. ganz unterschiedlichen politischen Lagern eingereicht 
werden können. Es gibt Leute, die die Verträge ablehnen, 
wenn sie nicht sicher sind, dass griffige Begleltmassnahmen 
beschlossen sind, und natOrlich auch ganz umgekehrt 
An und filr sich begreife ich den Bundesrat, dass er sich alle 
Optionen offenhalten wilt Je nachdem wird er viel Fingerspit
zengerDhl brauchen, um einen Scherbenhaufen zu vermei
den. Der Bundesrat hat in seiner schriftlichen Stellungnahme 
gesagt, dass er keine zwingende rechtliche Verbindung zwi-
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sehen den Verträgen und den flankierenden Massnahmen 
will. Allerdings ffigt er an: «Der Bundesrat behält sich aller
dings seinen definitiven Entscheid in dieser Angelegenheit 
vor, bis bekannt ist, ob und, wenn ja, welche Vorlagen Ge
genstand einer Volksabstimmung sein werden.» Damit hat 
der Bundesrat ja eigentlich das Postulat- PrOfung dieser Ab
stimmungsgeschichte - bereits angenommen. 
Ich bitte Sie, als Fingerzeig diesem «Mehrheitspostulat» der 
KVF und zugleich Postulat der Minderheit der APK zuzustim
men. 
Ich nehme jetzt noch gleich als Fraktionssprecher der Grü
nen zu den einzelnen Anträgen SteUung: 
Wir lehnen den Antrag der Minderheit Vollmer ab oder enthal
ten uns zumindest der Stimme, weil hier unter den flankieren
den Messnahmen auch die Zwangsabgaben gemäss Land
wirtschaftsgesetz aufgezählt werden, die wir ja bekanntlich 
bekämpfen. 
Die drei Anträge der Minderheit SchlOer lehnen wir ab, weil 
es hier offensichtlich einmal mehr darum geht, immer und 
ewig das lsolatlonssOppchen weiterzukochen. Herr SchlOer, 
Sie berufen sich immer aufs Volk. Wie ist es denn mit dieser 
Volksabstimmung vor vier Jahren Ober die Zwangsabgaben 
in der Landwirtschaft? Sie fordern jetzt hier erneut - im Ge
gensatz zum Resultat der Volksabstimmung -, dass diese 
Zwangsabgaben aufgenommen werden sollen. 
Eine letzte Bemerkung zur Gesamtabstimmung Ober die Ge
nehmigung der sieben Verträge: Die grüne Fraktion wird sicti 
vorläufig der Stimme enthalten oder zumindest nur unter Vor
behalt zustimmen, bis wir · wissen, wie die flankierenden 
Massnahmen aussehen. 

Lachat Franv<>is (C, JU), rapporteur: Je commencerai par 1a 
problematique du referendum obligatoire. Par 15 voix contre 
1 et avec 2 abstentions, notre commission a rejete la propc>
sition de mino~ SchlOer. Nous sommes partis de l'analyse 
suivante: les accords bilateraux sont assurement, tout le 
monde l'a dit durant ce tres long debat- et d'ailleurs ne par
lons pas de debat. mais plutöt de monologues additionnes-. 
inferieurs a rAccord sur l'Espace economique europeen. Le 
Conseil federal avait propose le referendum obligatoire pour 
l'Accord sur l'Espace economique europeen, et cela pour 
trois ralsons essentielles: 
1. Dans l'Espace economique eüropeen, il y avait un aspect 
evolutH du droit en questlon, ce n'est pas le cas pour les bila-
terales. · 
2. L'Espace economique europeen touchait a trols endroits 
trts clalrement 1a souverainete suisse, ce n'est pas le cas 
non plus. · 
3. L'arrAte concemant l'Espace economique europeen impll
quait deux modificatlons de 1a constitution, ce n'est toujours 
paslecas. 
Donc, que le Conseil federal · 1•att propose ou non, II etait lm
peratH que l'arrAte sanctlonnant les negociations sur l'Es
pace economique europeen passe devant le peuple. Voila 
pour l'argument jurldique. 
Je diral par ailleurs qua les artlcles de notre constltution sont 
tout a fait clairs. Si Je Parlament peut soumettre certains trai
.tes intematlonaux au referendum facultatlf, il n'a, selon les 
termes de 1a constitution, absolument pas cette competence 
en ce qui conceme le referendum obligatoire. Et cela vaut 
tant pour la constitution actuellement en vigueur que pour 
celle qui entrera en vigueur a pamr du 1 er janvier de l'annee 
prochaine. 
Au niveau politique, nous disons ceci: on ne peut pas faire 
des choix a la carte dans le domaine des droits populaires. 
Faire des cholx a la carte dans le domaine des droits popu
laires, c'est instaurer une feodalite. Et instaurer une feodalite, 
c'est finalement arriver a une feodalite referendaire. C'est ce 
que la Commission de polltique exterieute a refuse. 
M. Schtoer a fait allusion, dans son expose tout a l'heure, a 
l'article constituti.onnel sur la protection des Alpes (art. 84 de 
Ja constitution, ancien art 36sexies de la constitution) en di
sant que cet accor.d sur le transport de marchandises et de 
voyageurs par ran et par route modifie la constitution. Mais 
qui vous dit, Monsieur SchlOer, qua cet accord a vocation de 
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realiser plelnement l'inltiatlve des Alpes? Aucunementl Et eher, derriere · 1es· mesures d'accompagnement pour fai~ 
d'allleurs; le Conseil federal va vous le dire: II entend aussi couler le bateau integralement 
prendre d'autres mesures pour arriver ä n!aliser fe postulat D'ailleurs, avant le vote sur l'ensemble sur las. sept aooords,. 
constitutionnel sur le' transit routler. dans Ja region alpine. votre commission a entendu a deux reprises les rapporteurs 
Donc, votre argumentation ne tient pas. · . des deux commissions ayant en charge les mesures d'ac-
M. SchlOer a quand tnt?lme un art assez consomm~ dese lan- . · compagnement. C'etalt bien la demonstration qua nous vou
cer. dana. les. ~lusions: si nous prenons sa propolilition de mi- lions &tre pattaitement au clair avant de nous determiner sur 
norite de. modification de 11article 1bis, nous constatons qua. ces .accords. C'Elst aussi ce qui va se. passer ici. ·Larsque 
la ~nduction peut se faire tacitement. Mais parce qua le . nous nous prononcerons en votation finale, apres avoir eli-
Cor.iseil federal a la volonte de transparence et de respecter mine les divergences e~ notre Conseil etJe Conseil des 
l'ensemble, il .ra dit et ad'abord fait une declaration tres clalre Etats,· il. est parfaltement · evjdent que nous saurons, nous 
qui est contenue dans l'accord final: la Suisse declare · autres ici, quel sera le contenu des mesures d'accompagne-
«qu'elle se determjneta, sur Ja. base de ses procedul'f:l& Inter- ment . . · . . 
nes applieables, sur 1a recondUotion de l'acco.rd durant la C'est la raison pöur laquelle ta· Commission de polltique 
septieme annee de son applicati9n.» II est clairement dit, · exterieure a rejete la proposltion de minorite Vollmer par 
dans le message, que le Conseil federal entend prendre un 13 voix contre 6 et avec 1 abstentlon, et le postulat Baumann 
arrMe federal. Et cet arrMe federal sera soumis •imperative- Ruedi. a l'unanimite molns 4 voix:. 
ment au refereodum tacuitatif. 
Votre proposltion · de mlnor1te,;Monsieur SchlOer, n'atteint fi- Mühlemann Ernst (R, TG), Berichterstatter: .Ich kann die 
nalementqu'un seul but, c'estcelui d'une certaine Illusion, en Aussagen von Herrn Lachat kurz ergänzen: Die Mehrheit der 
faisant croire au peuple qu'il po1Jrra decid$r, dans sept ans, AllßSenpolltischer:i Kommission hat alle anderen Anträge ab-
en dehors de tout, sans · tenlr compte de l'enserrible de ces gelehnJ:. · · 
accord~ sanstenircomptederenvironnemerrt, asavoirsans Beim Antrag der Minderheit Vollmer zu Artikel 1 geht es um 
tenir compte des six autres accords. Je crois d'allleurs qua, die Ermächtigung des Bundesrates, das Abkommen zu ratlfi-
certains l'ont dit, notamment M. Maspoll, II y quelque chose zieren. Wir, verstehen das Anliegen von Heun Vollmer, die 
qui s'appelle la clause ccgulllotine», et qua nous ne pouvons flankierenden Massnahmen in Ihrer Bedeutung zu retten.Wir 
pas oublier. Votre coinmission a d'allleurs rejete cette pr&- ' sind aber der Meinung, dass die bilateralen Verträge abso-
miere proposition Schlüer par 15 volx contre 4 et avec 2 abs- lute Priorität haben und der Bundesrat nicht durch fakultative ' 
tentions. . . .. . Referenden gebunden werden soll. . _ . 
La. proposltlon. d'uri artlcle 1ter va encore plus loin dans le M,it seinen beiden Minderheitsanträgen zu den Artikeln 1 bis , 
trompe-l'oeil. A l'exception, et vous .l'avez dlt, Monsieur und 1 ter rennt Herr SchlOer Im Grunde genommen offene Tü-
Schlüer, de 1' Accord sur la fibre circulation des personnes, las ren ein. In der Schlussakte des· Abkommens zwischen der 
accords bilateraux sont slgnes avec 1a Communaute euro- Europäisch1:m Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten elner-
peenne, et avec alle seulement Seule, eile • partie con- seits .und der Schweizerischen Eidgenossenschaft anderer-
.traotante aux accords. Ce n'9$l pas le cas avec i' Accord sur seits über die Freizügigkeit (Zusammenstellung der Original-
Ja Ubre circulation des personnes, puisque les qulnze Etats texte s~ 819f.) wird unter «Erklärung der SChweiz über die 
'SOnt partles a raccord, avec 1a Communaute europeenne •. Un Verlängerung des Abkommens» folgendes festgehalten: 
nom de plus dans l'accord et dans le dlspositif figurant a la .uDie Schweiz erklärt, dass sie nac;h ihre11 geltenden inner-
page 531 du .volume contenant le texte des accords secto- staatlichen Verfahren im siebten Jahr der Anwendung des 
riels - o.:i II est dit: «La Conflkleration sulsse, d'une part; et la Abkommens Ihren Standpunkt zu d~en Verlängerung fest-

. Cornmunaute europeenne, le Royaume de Belgiqüe, le legen wird.» Es kommt damit die Verlängerung automatisch 
Royaume de Danemark», et~ se termlne par «et d'lrlande vor die Bundesversammlung und untersteht dem fakultativen 
du· Nord, d'autre part» ·-; celasignlfle tres clalrenient que l'ad~ Referendum. · 

. jonction d'un seul pays est une modification de l'accord et Das ist die Formulierung, die der Bundesrat gewählt hat. Nun 
devra ätre ratlfiee par !'Assemblee federale au moyen d'un kann man dem Bundesrat vertrauen oder nicht Wir vertrauen 
arräte federal soumis au referendum facultatif. Vous ne pou- darauf, dass der Bundesrat Im siebten Jahr das ausführt, was 
vez pas contoumer pela. . · · . er jetzt g~enOber BrOssei festgelegt hat 
Vous avez beau.dire quecela peut &tre eVOlutif, mais cet ac~ Zu. Artikel 2: Der VorstellunQ der Minderheit SchlOer, dass 
cord .1igne entre las qulnze Etats, 1a Communaute euro- man hier das .obligatorische Referendum eirJführen könnte; 
peenne et ja Suisse n'a.aucun caractere evo1utif, il est pro- .. ' widersprechen wir, weil das.nicht den gesetLllchen Vo~rif~ 
,prement statique. Vous ajoutez un $:&UI nom? II taut cl'langer , ten entsprechen würde. Das fakuttative Referendum ist 
l'accord. II esteertain, nous le savons deja de par dee dlscus- rechtlich richtig. · 
sions qua nous avons eues avec des metnbres de la commis- SchliessJich zu den Postulaten der Minderheiten der Aussen-
sion, qu'un accord tel qua celui-la passe, par exemple, avec politischen Kommission und der KVF, mit denen man ver-
la Pologne, exlgera un certain nombre d'ann68$ tra.nsltoires, sucht, bei den Abstimmungen e.ine Staffelung zu erreichen: 
qui sera beaucoup plus lmportantque las quelques annees Das lehnen Wir auch ab, weil wir mit dem Bundesrat glauben, 
que nous avons au nlveau suisse. Donc ici, de nouveau, illu- das$ beide - die Verträge und die flankierenden Massnah-
sion, trompe-l'oejl. Et alnsi, on donne au peuple l'illuslon .qu'il man -gleichzeitig i1:.1r Abstimmung kommen mossen. Das ist 
pourra de nouveau s'exprimer en dehors de tout wahrscheinlich das gerechtesbt, · ~jektivste und neutralste 
En ce qui conceme les deux propositlons suivantes, 1a pro- Verfahren. Wir müssen nun entsc,helden. 
position de .mlriorite Vollmer et le postulat de la miriorite Bau
mann Ruedl, notre commission las a retusees. Si no1JS recon-

, naissons qu'il y a un llen politique entre l'ensemble de ces ob
jets, nous avons refuse le lien juridique ou temporal, parce 
qua nous entendons ~r.la volonte du peuple, parce 
que nous entendons eviter les additions d'oppositions, parce 

• qua nous entendoris eviter un vote tactlque. Nous entendons 
tres clairement faire ·en sorte qµe celles et ceux quisont op
poses aux accords doivent le montrer clairement Nous ,ne 
voulons pas1leur .donner la capacite de.se cacher derriere les 
mesures d'accompagnement, de faire couler las mesures 
d'accompagnement et ainsi de faire c6uler les accords. 
Ceux qui sont opposes a ces accords dolvent sortir leur dra
peau et le montrer clairement· Nous ne sommes pas decides 
l! leur donner. la capaclte de se cacher, je. dis bien. de se ca-. 

Gysln Remo ·(s, BS): Zum Ratlflkationsverfahren eine Ant: 
wort an Henn Mühlemann: Wenn er sagt, der Bundesrat und 
die Kommissionsmehrheit räumten den bilateralen Verträgen 
Priorität ein, dann Ist dies genau das, was die Minderheit VoU
mer auch will;.sie will die Verwirklichung, das Einlösen der 
sieberi. bilateralen Verträge. Damit das zustande kommt - , 
das ist die einzige Absicht, die dahintersteckt ""• braucht es 
eine innenpolitische Verankerung und die Annahme des An-
trages cfer Minderheit Vollmer. Warum? . . 
Der. Bundesrat will einen Blankoscheck, de.r Antrag der Min,;. 
derheit Vollmer will hingegen Zustimmung, aber mit Bedin
gungen. Der Bundesrat spricht immer von einem Gesamtpa
ket, wählt dann aber ein Ratiflkationsverfahren, das eine Ab
lehnung der .flankierenden Massnahmen erlaubt Oamlf.ist 
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nicht .abschätzbar, was herauskommt Bleibt es beim Ge
samtpaket, oder wird dara.us ein Vertragsbündel ohne flan
kierende Massnahmen? Die Stimmbürger hätten keine 
Gewähr mehr. Da muss ich auch Herrn Lachat eine Antwort 
geben: Das ist kein Versteckspiel, das ist das Gegenteil: Die 
Minderheit will Klarheit schaffen. 
Der Schutz gerade der Schwächsten wäre ohne die flankie
renden Massnahmen nicht mehr gegeben; das haben wir ge
nug diskutiert. Das bundesrätliche Verfahren - auch das 
kommt dazu - bevorzugt diejenigen, welche das Abkommen 
ohne flankierende• Massnahmen möchten. Hiermit vermin
dert sich auch die Bedeutung der flankierenden Massnah-
men. . 
Der Antrag der Minderhl1)it Vollmer hingegen schafft ein Junk-

.. tim zwischen den Verträgen und den. flankierenden Mass
nahmen und festigt hiermit all das, was der Bundesrat dem 
Wind aussetzen würde. 
Die innenpolitische Verankerung braucht die Zustimmung 
zum Antrag der Minderheit Vollmer; darum bitte ich Sie im 
Namen der SP-Fraktion. 
Zum Minderheitsantrag Schlüer zu Artikel 1 bis, hinter dem 
die SVP-Fraktion steht - es geht hier um die Weiterführung 
des Abkommens-, möchte ich folgendes sagen: Das Parla
ment wird entscheiden können; das ist die Absicht des Bun
desrates, und er hat sich dazu verpfl.ichtet. Das ist Teil des 
Vertragstextes. Sie können das in der Schlussakte unter dem 
Titel «Erklärung der Schweiz über die Verlängerung des Ab
kommens» nachlesen. Da steht schwarz auf weiss, es ver

.stehe sich von selbst, dass evaluiert werde und dass dann, 
über das Parlament, eine Abstimmung erfolgen werde (Zu
sammenstellung der Originaltexte S. 620). Ein obligatori
sches Referendum, wie es die Minderheit Schlüer will, ist 
nicht sinnvoll. Die Möglichkeit der Notbremse - das ist es ei-

. gentlich, was Sie möchten - ist gegeben; alles andere ist 
nicht nötig. 
Ich verstehe natürlich die SVP-Fraktion. Sie hätte gern einen 
festen, siebenjährigen, voraussehbaren Termin. Da liesse 
sich relativ leicht agieren und torpedieren und die Zusam
menarbeit erschweren. Diesen Gefallen können wir Ihnen 
nicht erweisen. 
Zu Artikel 1ter, Erweiterung der EU: Auch hi.er möchte die 
SVP-Fraktion ein Obligatorium. Dazu ist zu sagen, dass eine 

· Beschränkung des Geltungsbereichs auf die Staaten, die 
~um Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zur EU gehören, 
von der EU nicht akzeptiert wird. Ich kann nur unterstreichen, 
was schon einmal gesagt wurde: Die EU ist Vertragspartner, 
nicht die einzelnen Länder sind es. Aber beim auch fOr mich 

· entscheidenden Abkommen, nämlich dem über den freien 
Personenverkehr, gilt. dass jeder einzelne Staat eine Gen eh~ 
migung vorzunehmen hat 
Es ist auch schon ·gesagt worden, dass das Entscheidende 
die ausserordentlich strengen Aufnahmekriterien sind. Hier 
werden· entsprechend lange Übergangsregelungen gelten. 
Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben: Sie sind für Spanien 
und Portugal auf zehn Jahre festgelegt und anschliessend 
ein bisschen gekürzt worden. Man spricht heute z. B. für Po
len von einer Generation, man spricht von zwanzig Jahren; 

. steUen Sie .sich das vor. Das sind die Übergangsregelungen, 
die zur Diskussion stehen. Da ist der Antrag 1ier Minderheit 
Schlüer mit der dahinterstehenden Einwanderungsangst völ
lig fehl am Platz. 
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion, die Minderheitsan
träge Schlüer abzulehnen. 

Egg!J Jacques-Simon {L, GE): Le president de la commis
sion et le rapporteur de langue aUemande ont explique pour 
quelles raisons ridee d'un referendum ob_ligatoire etait abso
lument etrang~re a la lettre et a l'esprit de notre constltution. 
Mais, d'une maniere generale, vous conviendrez que ce de
bat est hautement politique et forternent psychologique. 
D'un cöte, nous voyons sans cesse revenir la crainte des ef
fets de cet accord et la volonte de melanger inextricablement 
les accords bilateraux et les mesures d'accompagnement. 
soit le lien Juridique, sott l'idee du tout ou rien sous le couvert 
de ce fameux «:.oui, mais,.. De l'autre cöte, nous avons la me-
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flanoe, le reflexe antietrangers et finalement l'oppositlon en
core plus ou moins deguisee a un rapprochement de rUnion 
europeenne, avec par exemple l'espoir au pire de couler le 
tout en coulant I' Accord sur la lit(re circulatlon des personnes, 
dans sept ans. Les liberaux ecartent ces deux attitudes, les 
rejettent pour les raisons generales que f ai exposees dans le 
debat d'entree en mattere. 
Le groUP9 liberal s'opposera donc aux deux propositlons de 
minorite, ainsi qu'au postulat de la minorite. II soutiendra. le 
projet d'~e dans la version du Conseil federal et de 1a ma
Jorite de la commission, soit l'approbation prioritai~ des sept 
accords essentiels pour notre pays, en toute slmplicite et en 
toute responsabilite. • 

Nabholz Llli (R, ZH): Die FDP-Fraktion lehnt die Mlnderhetits
anträge ab. 
Ich spreche zuerst zum Antrag der Millderheit Vollmer: Für 
uns ist ganz klar, dass die flankierenden Massnahmen nicht 

· dazu dienen, um irgendwelche taktischen Spiele mit den Ab
kommen treiben zu können. Die gerechteste, die für alle mit 
den gleichen Risikenbehaftete Vorgehensweise ist diejenige 
nach dem Vorschlag des Bundesrates, wonach alles am glei
chen Tag zur Abstimmung kommt Im übrigen: Auch wenn wir 
tatsächlich das Vorgehen gemäss dem Antrag der Minderheit 
Vollmer beschliessen würden, funrte dies zu einer absoluten 
Unklarheit Angenommen, die flankierenden. Messnahmen 
würden in einer vorgezogenen Abstimmung abgelehnt. Dann 
wäre absolut offen, wasdanach passieren würde. Müssteder 

· Bundesrat eine neue Vorlage bringen, oder kämen die Ver
träge ohne Vorlage vor das Volk? Die französische Bezeich
nung «begleitende Massnahmen» ist genau der richtige Aus
druck. Es ist nämlich etwas, was zusammengehört, was 
rechtlich aber nicht so verknüpft wirq, dass Abhängigkeitsbe-
dingungen bestehen. · · 
Wir lehnen auch den Antrag der Minderheit Schlüer zu Ab
satz 1 bis ab. Nach dem, was die Kommissionssprecher aus
geführt haben, ist es klar: Der Bundesrat wird, weil dies Teil 
des Vertrages Ist, nach sieben Jahren vor das Parlament tre
ten. · Das wird dann wahrscheinlich auch in Form eines Be
schlussentwurfes passieren. Was störend ist und was die • 
freisinnigen Fraktionsmitglieder in der Aussenpolltischen 
Kommission einstimmig zur Ablehnung dieses Minderheits~ 
antrages geführt hat Er Ist irreführend; es wird so getan, als 
würde dann nur das Abkommen über die Freizügigkeit auf 
dem Spiel stehen. Es wird nicht gesagt, dass sämtliche sie
.ben Abkommen bei einem Aussteigen aus dem Abkommen 
Ober die Freizügigkeit hinfällig würden. 
Artikel 1ter ist eine Selbstverständlichkeit Wir haben bei der 
Personenfreizügigkeit ein Abkommen, das jeden Staat auf
führt, mit dem es abgeschlossen ist. Wenn neue ElJ..Mitglled
staaten dazukommen, muss in bezug auf diese neuen Mit
glieder ohnehin neu verhandelt werden. Dann kommt das . 
Geschäft wieder in unser Parlament 
Aus verfassungsrechtlichen Gründen lehnen wir die obligato
rische Referendumsabstlmmung ab, und zwar, weil wir es 
ohne Not täten. Die alte wie die neue Bundesverfassung se
hen das obligatorische Referendum nur für zwei Fälle vor, 
nämlich bei einem Beitritt zu einer supranationalen Organisa
tion oder einer Organisation für kollektive Sicherheit. Diese 
Verträge beinhalten weder das eine noch das andere. Die 
Verfassung stellt es nicht einfach in die Dispositionsfreiheit 
des Parlamentes, jeden Vertrag obligatorischerwelse dem 
Referendum zu unterstellen. Das obligatorische Referendum 
ist als Ausnahme gedacht. Letztfich beabsichtigt die Minder
heit Schlüer mit ihrem Antrag, das bilaterale Vertragswerk die 
hohe Hürde des doppelten Ja nehmen zu lassen. 
Darum lehnen wir auch diesen Antrag ab, und ich bitte den 
Rat, dies auch zu tun. 

Maitre Jean-Philippe (C, GE): Tout d'abord, Ia minorite Voll
mer nous dlt que l'accord ne peut ~ ratifie que s'il n'y a pas 
de referendurn sur les mesures d'accompagnement ou si, un 
referendum etant lance, il est a. ce propos reJete. · Et l'on 
retrouve la ~me philosophle dans le postulat CPE-CN 
(99.3381, minorite Baumann Ruedi). On voit donc que ces 
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vons aujourd'hui, si 1a Communaute s'elargit a d'autres Etats 
membres, nous devrons le completer par 1a simple mention 
de ces, nouveaux Etats membres. De cette maniere, nous 
aurons. de taute fac;on · un arräte qui, a teneur de nos regles 
constitutionnelies, peµt etre soumis au referendurn. La pro
posltion de minorite SchlOer ne mange· pas de foln sur ca 
point-llt, mais_elle est evidemment,totalement lnutile. 

deux differen~ propositions veulent en realite lier les mesu
res d'accompagnement non seulement sur le plan polltique, 
ce avec quoi nous sommes d'accord, mals en plus sur le plan 
juridlque, ce qui est evldemment inacceptable. B c'est inac
ceptable precisement lt raison des Intentions polit!ques qul 
sont sous-jacentes a cela, II y a un probleme de credlbilite 
tout a fait net, d'abord. vis-a-vis de l'Union europeenne avec 
laquelle nous avons nägocie. Puls, il y a, encore une fois,. une · 
perception erronee.du debat, comme noµs avo.ns eu l'occa~ Schmid Samuel r,J., BE): «Was du auch tust, tue es klug und. 
sion de le dire dans le cadre du debat d'entree en matlere: on bedenke das Ende.» Das ist eine römische Weisheit, und Ich 
se trampe de debat polltique. On se trampe de debat politi- kann Ihnen versichern, dass Rom nicht an dieser Erkenntnis 
que en laissant entendre .,. et la on ,voit bien qu'il y a meme zugrunde gegangen ist. Weshalb zitiere Ich dies vorweg? 
urie. priorite chronologique - que, pratlquernent, les mesures Weil ich der Auffassung bin, dE!SS wir beim Minderheitsantrag 
d'accompagnem,ent ont un poids prepol'}derant par rapport Schlüer zu Artikel 1 bis bereits an einem Scheideweg sind, 
au traite qui devielidrait une sorte de bagateße, si l'on veut um den Erlass referendumsresistent zu machen. Worum 
bien suivre les auteurs desdites propositions. geht es? · 
Puls, II y a un defaut de logique. II faut bien comprendre que Am Schluss dieses Abkommens. steht die· Erklärung - hier 
les mesures d'accompagnem'ent font partie du droit interne. hat Herr Gys[n Re~ nicht richtig zitiert-, dass die Schweiz 
On a la capacite, on a la competence de les modlfier, de les, 1m. siebten. Ja),r der Anwendung des Abkommens ihren 
completer, de las retrancher, de lti!a etendre quand boQ nous Standpunkt zu d~en Verlängerung «nach ihren geltenden 
semble. Tel n'est, en revanche, pas le cas, bien evldemment, innerstaatlichen Verfahi'erl» festlegen wird (Zusammenstel-
pour le traite. En d'autres termes, 1a question est la sui\!'ante: lung der Originaltexte S. 620). Mit anderen Worten regelt dies 
si, ä force de eh arger le bateau sur les mesures d'accompa- die Schweiz nach ihren .lnnerstaaU~en Verfahren. Wir ha
gnement, · on fait 09urer le tout, · evldemment on n'a pas de ben damit die Freiheit, es zu machen, wie wir es fOr richtig 
mesures d'accompagnement; et cela, a 1a limlte, ce n'est pas finden. · · 
grave ou pas trop grave. C'est grave porltiqueinent, mals ce Was will nun dieser UrsP,rOngllche Antrag Baader; ,der in der 
n'est pas trop grave juridlquement, parce que l'on pourralt re- Spezialkommission nicht Eiin~racht werden konnte ·und.· 
venir sur las mesures d'accompagnement quand on le veut. , schllesslich Ober die APK eingereicht wurde, weil dieser Er
En revanche, si a foroe d'avolr tire la corde, on fait aussi lass dort :zur Diskussion stand?Er schlägt vor, das Ins Ge
echouer le traite, sur celui-ci pn n'y revient plus, et on n'y re- setz aufzunehmen, was nach meiner Überzeugung jede und 
vlentplus du tout, parce que.noµs n'en avons pas la possibi- Jeder von uns- ul'l(I insbj3SO(ldere auch der Bundesrat mit · 
lite, eu,.nt donne qu'il faut l!tre deux pour le conclure. Or, je seiner Botschaft- dem Volk in der Abstimmung versprechen 
doute que l'Union europeenne refasse l'exercice que nous werden. Aber er wird es ihm nicht so versprechen können, 
avons mls. pratlquement sept ans .a faire aboutir. , . dass das Volk a1.1ch sicher ist 
On en vlent maintenant aux propositions de minorite Schlüer. Jetzt gilt «Tue -e,s klug und bedenke das Ende!» Wie, glau-, 
Dans celles-ci, il y a tout d'abord I"'~ du referendumobllga- ben Sie, wird. dieser Erl8$S referendumsresistenter? Wenn 
tol~ en tant que tel sur l'arr&te federal. On a eu l'occasion de Sie hier das fakultative Referendum ausdrücklich. ermOgli-
le ctlre dans le. debat d'entree en matlere, · l'idee d4 referen-' cheh, oder .wenn Sie. es,· etwas boshaft gesagt, unterschla-

, dum · obligatoire est, en reallte, une fa:c;on de marcher ..a. vl· . gen? Dass das fakultative Referendum gemeint ist, geht aus 
sage masque; La minoriie veut dire non ä l'arrMe. Elle veut dem Text des Minderhsitsantrages deutlich hervor. Sie se
dire non, mals eile prefere que ce non prenne Ja forme de hen . .es auch d~us. dass das obligatorische Referendum -
l'hypothese d'u.n referendum obHgafoire. Elle veut dire non et; · im Gegensatz - in Artikel 2 IUISdrOcklich erwähnt ist 
· en plu$ de cela, eile demande a .ceux qui scint pour l'arrete de ' Die Kommission hat diese Sache prOfen lassen. Ich zitiere lh-
lui offrir en cadeau reconomie d'.une recolte de slgna~res. nen jetzt aus diesem Gutachten, um Ihnen zu zeigen, dass, 

· parce que c:'est en ·fait de cela qu'II s'agit. Alors, je crois que man_ Ihnen. diese Anträge nicht wegen irgendwelchen politi-
si M., SchlOer veut im ret.erendum, eh, bien qu'il prenne ses sehen Winkelzügen oder einer Finte :zur Annahme empfiehlt. 
responsabilites, qu'il reunisse ses signatures et le peuple Das Bundesamt für Justiz schrieb am 18. Mai 1999 zum An
tranchera. Nous. n'avons pas peur d'un referendum. _A cer-. trag zu Artikel 1 bis an die Kommission: «Das Freiziiglgkeits
talns egards, oe sera ni&me un _excellent test pour nous abkomrQen wird anfangs für die Dauer von sieben Jahren ab
compter sur 1a question europeenne. .· , geschlossen. Danach wird es automatisch auf unbestimmte 
Las deux autres questlons sont plus delicates. L'extension de Zeit weitergeführt, sofern die Europäische Gemeinschaft 
!'rite a d'autres rriembres a venir de l'Union europeenne oder die Schweiz nicht vor Ablauf der sieben Jahre den Ver-
impllquerait un referendum et la reconductlon lmpliquerait · zieht auf die WeiterfOhn,ng mitteilen. Im Falle eines Vei:zichts 
egalement un referendum. u taut dlre quand meme ceci: si on · . auf die Weiterf11hrung fallen sechs Monate nach Empfang der 
envisage la these du rafel'.Bndum obllgatoire, et le mäine rai- , Mitteilung über .die . Nichtweiterf11hrung aueh die anderen 
sonnement vaut pour l'approbation de l'arrflte h:Jl..mäme, sechs Abkommen dahin.» . 
comme l'ont dit I~ rapporteurs d.e la commisslon, nous Das istsowelt-mindestensfüruns-bekannl Die WelterfOh-
n'avons pas la competence . de decider comme bon nous rung des Abkommens kann stillschweigend geschehen. Wie 
sernble qua tel accord est soumls ä referendum obligatoire et der B,undesrat. in seiner Bo1schaft ausführt, hat die Schweiz 
qua tel autre ne l'est pas, ou seulement soumls a referendum d~ Möglichkeit, sich 1m Ratimen eines referendumfsfähigen 
facultatif. Cette cornpetence-la, c'est 1a constltution en tant Buncfes~IWilS88 über dessen Weiterführung auszuSP,re-
que teile qul, sl Je pulsdire; la detient, et le probleme esttran- chen. «Hat die Möglichkeit» -dies bedeutet, dass es «nicht 
ehe dans 1a constitution. A 'l'article 89 allng 5 de la CönStitu- zwingend» - Zitatl ..... eines referendumsfählgen Bundesbe
tion, en affet, OA a un referendum obligatoire seulement pour schlusses bedarf. Ob ein solcher Beschluss getroffen werden 
l'adhesion a une organisation d~ securlte collectlve ou a une sqn oder nicht, ist dem politischen· Ermessen der l:)undesbe-
coriununaute supranationale. De totJte evldence, l'arrete n'a hö_rden anheimgestellt. Der Bundesrat könnte der _B1.1ndes-
pas ces caracteristiques •. On ne peut donc · pas decreter a versammlung eine entsprechende Vorlage unterbreiten, oder 
propos de cet arrMe qu'II y aura un referendum obJigatoire,· die Bundesversammlung könnte von sich aus eine solche 
alors mäme qu.e la constitutlon ne le prevoit pas. Vorlage beschllessen. Falls die Weiterführung des Vorha-
Reste que 1a question de I' Accord s1,1r la libr& circulation des bens nicht stillschweigend erfolgt, ist abtu IJl'.lbestritten, dass 
• personnes qt,1i s'appliquerait exclusi\tement aux Etats signa- der Entscheid über die Weiterführung in einen referendums
talres et qu'un$ extenslon du nombre des slgnatalres lmpli- fähigen Bundesbesctlluss gekleidet werden muss. Oder mit 
querait uri arrMe soumls a. referendum, est un peu une tauto- anderen Worten: Die Sicherheit werljen wir dem Volk in die
logie. En effet, l'arräte !3f>Umis au referendum, nous devrons sem Referendumskampf nicht garantieren können, wenn Sie 
de taute fec;on le prendre, puisque l'am!lte que nous approu- dem Minderheitsantrag' zu Artikel 1 bis nicht zustimi;nen. 

! 
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Zu Artikel 1ter: Hier geht es um die Frage des territorialen 
Geltungsbereichs. Hier gelangt das Bundesamt im gleichen 
Gutachten in bezug auf das FrelzOgigkeitsabkommen zu ei
nem anderen Schluss, weil dieses - gemäss diesem Text -
nach der derzeitigen Kompetenzverteilung zwischen der EG 
und den Mitgliedstaaten neben der EG auch von fünfzehn 
Mitgliedstaaten unterzeichnet wird. Die EU-Mitgliedstaaten 
sind somit auch Vertragspartner. Eine Ausdehnung des Gel
tungsbereichs auf 15 EU-Mitgliedstaaten hätte eine Ände
rung des Abkommens zur Folge, die der Genehmigung der 
Bundesversammlung bedürfte. Weil die Bundesversamm
lung die Genehmigung der Änderung des Abkommens in 
Form eines referendumsfähigen Bundesbeschlusses erteilen 
würde, ist der zweite Satz der vorgeschlagenen Bestim
mung - das war ursprünglich ein anderer Antrag - DberHüs• 
sig. Hier ist an sich die Sicherheit für das Volk etwas grösser; 
aber immerhin ist es auch hier für den Referendumskampf 
ein nicht unwichtiges Argument, wenn man diesem Antrag 
zustimmt. In bezog auf Artikel 2 Ober das obligatorische Re
ferendum hat Herr SchlOer die Begründung abgegeben. 
Im übrigen werden wir den Antrag der MinderheitVollmer und 
auch die Postulate 99:3381 und 99.3206 ablehnen. Auch 
dazu sind die Begründungen bereits gegeben worden. 
Ich sage es nochmals: Wem hier an einer starken Argumen
tation für den Kampf um die Referendumsabstimmung gele
gen ist, der verlässt sich nicht auf diesen offenen Punkt der 
Unsicherheit, ob das Volk nach sieben Jahren effektiv die 
Möglichkeit hat zu entscheiden. Ob es sie ergreift, ist eine an
dere Frage. Es ist sicher so, dass die Saldierung, ob die Kün• 
digung ausz1.1Sprechen sei, dannzumal noch viel schwieriger 
sein wird als heute. Aber es geht um die Redlichkeit und um 
die Klarheit. . 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsanträgen Schlüer zuzu-
stimmen. ' 

Baumberger Peter (C, ZH): Herr Schmid, ich teile .Ihre Auf• 
fassung, dass die Kommissionsreferenten allzusehr wie in ei
nem staatsrechtlichen Kolleg argumentiert haben. Zusam
men mit Ihnen und, wie ich glaube, vielen anderen bin ich be
reit, auch offene Türen einzurennen, wenn wir damit die bila
teralen Verträge retten können. 
Jetzt meine Frage an Sie als Fraktionschef der SVP. Herr 
Schlüer hat noch gesagt, es müssten alle drei von Ihm be
gründeten Anträge gutgeheissen werden. Sie haben jetzt, 
wie ich sehe, Ihre Kernargumente klar auf Artikel 1 bis gelegt 
Da werden tatsächlich offene Türen eingerannt Können wir 
davon ausgehen, dass Sie sich auch bei Ihrer Fraktion dafür 
einsetzen, dass die Sache im Falle der Zustimmung sachge
recht beurteilt wird? 

Schmid Samuel ri,, BE): Sie können mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass ich mich d~r einsetze. Ich kann Ihnen auch 
sagen: Wenn Sie heute der Debatte aufmerksam zugehört 
haben, bei der verschiedene Sprecher unserer Fraktion ge
sprochen haben, und wenn Sie jetzt auch die Argumentatio
nen aufmerksam verfolgt haben, wissen Sie, dass die Artikel 
1 bis und 1ter mit Sicherheit zu den Schlüsselartikeln gehö
ren. Innerhalb dieser SchlOsselartikel ist Artikel 1 ter etwas 
«ungefährlicher», weil er ,sich verfassungsrechtlich klarer 
präsentiert als Artikel 1bls. Die Ablehnung von Artikel 1bis 
wäre mit Sicherheit ein Stolperstein. 

Moser Rene (F, AG): Ich mache es kurz und bundig. Meine 
Aussagen werden etwas klarer und weniger belehrend sein. 
Wir lehnen den Antrag der Minderheit Vollmer ab und stim
men den Anträgen der Minderheit SchlOer zu - zumal ich 
auch bei den Mitunterzeichnern war-. ebenfalls dem Antrag 
Maspoll, der dasselbe enthält. Unserer Meinung nach sind 
die bilateralen Abkommen -wie ich heute morgen schon ge
sagt habe - so schlecht auch nicht. Wir unterstützen sie und 
lehnen die-flankierenden Massnahmen ab. 
Was ich nicht ganz begreife in dieser Diskussion, ist, dass 
der Bundesrat und wahrscheinlich auch die Mehrheit dieses 
Parlamentes nichts von einem referendumspflichtlgen Bun
desbeschluss wissen wollen. SiE;t wollen wahrscheinlich das 
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Problem der psychologischen FOhrung etwas entkräften. Sie 
wollen nicht wissen, was des Volkes Meinung ist Das ist pro
blematisch. Wenn Sie mit diesen Verträgen nichts zu ver
stecken haben, kann es doch nicht von Schaden sein, wenn 
das Volk dazu ebenfalls ja sagt. Die Verträge können meines 
Erachtens getrost vor das Volk gebracht werden. Wir jeden
falls werden die Abkommen als solche nicht bekämpfen, 

'wohl aber alle flankierenden Massnahmen der Linken. \ 

Ammann Schoch Regina (U, AG): Bezüglich des Anti:ages 
der Minderheit Vollmer ist die LdU/EVP-Fraktion der Mei
nung, dass er abzulehnen ist- das hat mein Kollege Wieder
kehr heute schon gesagt-, denn das Volk soll die bilateralen 
Verträge auch ohne flankierende Massn!!lhmen annehmEm 
können, wir möchten keine Bedingungen. 
Zu Artikel 1 bis: Es wäre ein Novum,. wenn das Weiterlaufen 
von Verträgen einem referendumspflichtigen Bundesbe
schluss unterstellt. würde. Wir bevorzugen die Kann-Vor
schrift. Wir möchten also nicht zwingend, dass nach sieben 
Jahren ein referendumspflichtiger Bundesbeschluss nötig ist, 
eben auch wegen dem Zusammenhang dieser sieben Ver-
träge, wegen dieser «Guillotineklausel». · 
Zu Artil<el 2: Die Kommissionsmehrheit will diesen Beschluss 
dem fakultativen Staatsvertragsreferendum, die Minderheit 
SchlQer dem obligatorischen Referendum unterstellen. Die 
Mehrheit folgt also dem Bundesrat, dessen Beschlussent
wurf auch die materiell korrekte Begründung enthält, wonach . 
es sich vorliegend um eine multilaterale Rechtsvereinheitli-
chung handelt. · 
Unsere Fraktion empfiehlt den Minderheitsantrag SchlOer 
wie auch den Antrag Maspoli aus fQlgenden Gründen zur Ab
lehnung: Einer obligatorischen Abstimmung durch Volk und 
Stände unterstehen gemäss der geltenden wie auch der 
neuen Bundesverfassung nur Staatsverträge, die einen Bei
tritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit, z. B. der 
Nato, oder zu supranationalen Organisationen wie der EU 
vorsehen. Sie haben das auch schon von Frau Nabholz ge
hört. Die Verfassungsbestimmungen über das Staatsver
tragsreferendum sehen keine Möglichkeit vor, internationale 
Abkommen quasi freiwillig einem obligatorischen Referen

. dum zu unterstellen. Für uns gibt es keinen Grund, diese Ver-
fassungsnormen zu missachten. 
Namentlich verbietet dies auch der Respekt gegenOber dem 

. Souverän, der das abgestufte Referendum für internationale 
Verträge 1977 in den Absätzen 3 bis 5 von Artikel 89 der gel
tenden Bundesverfassung verankerte. Dabei legte der Sou.;. 
verän klar fest, dass völkerrechtliche Verträge, die eine mul
tilaterale Rechtsvereinheitlichung herbelfOhren, eben dem fa
kultativen und nicht dem obligatorischen Referendum unter
stehen. Der Antrag der Minderheit muss sich somit in diese 
Debatte irgendwie verirrt haben. 
Es scheinen sich In letzter Zeit überhaupt Sätze zu verirren. 
In einem Inserat habe ich kürzlich gelesen, wenn das Volk 
spreche, sollten die Politiker schweigen. Gemeint war aber, 
dass das Parlament nichts sagen darf, wenn eine Volksinitia
tive zustande gekommen ist. Durch eine Volksinitiative hat 
aber nur ein kleiner Teil des Volkes eine Meinung geäussert. 
Das Volk hat erst gesprochen, wenn es abgestimmt l:tat. Was 
nun das Staatsvertragsreferendum betrifft, da haben - wie 
erwähnt - das Volk ond die Stände 1977 gesprochen. Nun 
haben wir als. Parlament in Respektierung dieses Entschei
des zu handeln, und ·sofern Ober die Rechtsnatur der Ver
träge keine Zweifel bestehen, und solche bestehen nicht, 
sollten wir dabei auch schweigen. 
In diesem Sinne 'lehnt die LdU/EVP-Fraktion den Antrag der 
·Minderheit SchlOer zu Arti"kel 2 im Sinne von Rechtsstaat, 
Verfassungstreue und Demokratie ab. 
Das Postulat der Minderheit Baumann Ruedi zieit dagegen in 
die richtige Richtung. Das Volk soll in Kenntnis der flankieren-

.. den Massnahmen über die bilateralen Verträge abstinmen 
können. Wir stimmen diesem Postulat daher zu, denn es be
trifft nur das Verfahren, stellt aber ~ine Bedingungen. 

Maitre Jean•Phillppe (C, GE): Apropos des articles 1bis et 
1 ter, on voit qu'lls enfoncent des portes ouvertes. Pour l'un 
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q'entre eux en effet, nous retrouvons pratiquemerit mot a mot 
l'equivalent dans le message. II est plus ralsonnable de las 
voter ce soir, alors mäme que nous sommes conscients que 
leur libelle ne nous convlent pas. Comme. la commission du 
Conseil des _Etats n'a pas. fait de proposition sur ce polnt, il 
finit creer avant la lettre une divergence, ce qui permettra au 
Conseil des Etats de retravailler ces textes et de las rendre 
acceptables. · 
Pour ~tte ralson; il taut adopter las artiQles 1 bis et 1ter. 

MOhlemann Ernst (R, TG), Berichterstatter: Ich kann nicht im 
Namen der Aussenpolitischen Kommission sprechen. Ich 
gebe, eine persönliche Erklärung ab, und zwar nach Rück• 
sprache mit den beiden Bundesräten: Ich habe Ihnen schon 
erklärt, dass die Anträge der Minderheit Schlüer zu den Arti
keln 1 bis und 1ter an sich offene Türen einrennen, weil in der 
Botschaft an zwei Stellen ungefähr das steht ,was diese An
träge verlangen. Wenn es aber so lst..wie Herr Schmid Sa
muel es hier formuliert hat, unä wenn es dazu beiträgt,. dass 
· die bilateralen Verträge in konstruktiver Weise gemeinsam 

1 angegangen werden können, dann sollte- man dem meiner 
· Meinung nach zustimmen. Es ist allerdings dann notwendig, 
dass der: Ständerat nochmals klar fitiert, dass es _sich nicht 
um ein obligatorisches Referendum handelt, denn Bu.ndes
beschlüsse. unterliegen dem fakultativen Referendum.· Es 
diente der Sache, wenn das auch noch darin festgehalten 
würde. . . . . · · 
Ich bitte Sie also, hier vernünftig zu sein. 

devrait mettre au vote immediatement apres · 1~ accords? 
ou est-ce que cela slgriifierait qu'il taudrait d'abord revenir 
avec un autre paquet de mesures d'accompagnement? 
Vous voyez bien que ce serait vouer le projet a l'enlisement 
C'est pourquoi le Conseil federal a annonce que,, sauf im
prevu peu probable, il portera devant le peuple, le mime Jour, 
tous les objets qui · auraient ete. soumis au referendum ou 
contre l~uels un referendum aurait aboutt 
J'en viens maintenant aux propositionS"de minoriteSchlüer,. 
et tout d'abord a celle qui conceme l'article 2, par laquelle 1a 
minorite voudrait rendre obllgatoire le referendum sur Jes ac
cords bilateraux. 
Le Conseil federal estime - et la, il s'adresse expressement 
a ceux qul, en d'autres circQnstances, nous rappellent a l'or-, 
dre constitutlonnel - que nous devons nous en tenir aux di&

. positions constitutionnelles. Or, 1a Constitution federale ne 
prevolt pas: pour un. tel cas, le reterendum · obligatoire. La 
constltatlon prevoit, a l'article 89 alinea 5, le referendum obli
gatoire pour des organisations de secptte collective ou ~ 
core pour des 'communautes supranationales; ce qui mani
festement n'est pas valable dans l'un comme dans l' autre cas 

· pour les presents accords bilateraux. 
lorsqu'on fait appel a fa democratie, Je crois que, dans un 
Etat de droif,.le premier princlpe democratlque est aussl d'ac
cepter las regles qui sont en place et qui ont ete democrati-
quement votees.. · _· 
J'en vlens'maintenant aux articles 1bis et 1tei' pour vous dire 
que, pOur le Conseil federal, ils n'ont pas J'importance que 
voudrait bien Jeur accorder la minorite Schlüer. Cela a ete dit: 

Delss Joseph, conseiller federal: .Je vais d'abord traiter des ces deux articles confirrnerit ce que le Conseil federal a bieiT 
deux propositions qui concement le deroulement du vote, !'Intention de faire. · 
c'est-a-dire la proposition de minorite Vollmer et le postulat En ce qui concerne l'ar:ticie 1bis, cela y0rrespond a ce qui est 
de la minorite ijaumann. . · ' . , mentlonne deja dans l'acte final de l' Accord sur la. libre circu
Tout <l'abord, quelques rernarques generalesi Les i,.ccords · la~on des personnes, a savoir que la Suisse declare qu'elle 
sont lies·entre eux. II existe entre ces accords et las mesures se determlnera sur la base de ses procedures internes appli- . 
d'accompagnement une unite politlque. Mais le Consell flkle- cables. Ce n'est donc que repeter ce que le Conseil federal 
ral refuse que l'on fasse de cette unite politique un lien Juridl· est d'actord_ de faire et qul est contenu dans l'accord en 
que. · question. M. Couchepln, ~ller federal, vous rappellera 
Le Conseil federal souhalte que toute cltoyenne et tout ci-. les pa8:88Qes du ~e sur lesquels cela est fonde. 
toyen, conformement a la constitution, puisse m1µ1ifester clai- II raste que -la formulation de l'adicie · 1 bis est incomplete ou 
rement sa volonte. Qr, l'etablissement d'un lien entre les di~ en tout cas peut lnduire en erreur, pulsque ce serait effective
vers projets empäche cela pulsque, par exemple, II ne serait ment errone que de croim qu'au bout de sept ans, II sera pos
plus possible d'accepter les accords sans devoii accepter si- slble i::le ne voter que sur la llbre circulatlon des personnes. 
multanement les mesu~ d'accompagnement Cela est con-. Un vote n~atlf sur ce poiht-la ferait tomber blen sOr l'ensem- , 
tre notre constltutlon, et le Conseil tederal ne le veut pas. ble de la construction que constltuent les sept accords. 
La proposition. de minorite Vollmer revient de facto a etablir En ce · qui cpnceme l'article 1ter, on enfonce des portes 
un tel lien, puisqu'elle ne permet pas a celui qul veut accepter ouvertes de maniere encore plus evidente; Quese passera
les traites sans tes adjonctlons, de les · accepter librement. t-il lorsque l'Union europeenne admettra un rnembre suppte-

. C'est pourquoi te Conseil federal vous · propose de rejeter mentaire, par exernple 1a Pologne? II faudra modifier - vous 
cette propositlon. pouvez prendre n'importe quel accord - la liste des pays con
Le postUlat de la mlnorite 8aul'T!20n veut intervenir au niveau cernes, ce qui obligera l'Union europeenne a s'adresser a 1a 
de_ ragencement des votes. En fait, on entre la. 'dans le do- Suisse pour 1JCC8Pter la modificatlon de cet accoro, modifica
inaine _de la cornpetence du Gouvernement, puisque c'est le. tioo qul ferait l'objet d'un. anite federal soumis au referendum 
Conseil federal qul fixe les dates des votatlons sur les objets facultatlf. 
qui. doivent ätre soumis au peuple. le Conseil federal n'a pas Par consequent, pour le. Conseil federal, ces deux poirits cor-

• voulu jouer au chat et a la souris avec le Parlament en reser- respondent a sa volonte, mals II se reserve, pour le cas ou 
. vant sa position Jusqu'a 1a fln des dellberations et il a annonce vo.us accepteriez ces deux articles, de revoir la question re
clairement quelle etait sa preference, sous reserve d'imp~w dactlonnelle qul n'est pas encore satlsfalsante. du moins a 
de force majeure ou peremptoire. II a communique sa convic- ' premiere vue. · 
tlon que le seul moyen de proceder a un vote qui r~ulse au · .. 
maximum les inconvenients pour las uns et les autres etalt de Suter Marc (R, BE): Herr Bundesrat Deiss, r'neine Frage be
porter le mäme jour au vote tous les objets qui feraieht l'objet trifft den Antrag der Minderheit Schlüer zu Artikel 1 bis: Wenn 
d'un reterendum qul auralt abouti. Vous pouvez toumer la schon Transparenz geschaffen werden spll - dieserri Anlie
chose comme vous le voudrez, queUe que soit 1a solutlon gen könnte Ich eigentlich zustimmen -, müsste dann nicht. 
adoptee, il y aura toujours des inconvenients majeurs pour von allen sieben Abkommen die Rede sein, werden doch alle 
l'une ou l'autre d8J5 parties ciu l'un ou l'autre des camps qui !;lieben Abkommen dannzumal hlnfällig·, wenn die. Weiterfuh
pourraient se constituer. De plus, un echelonnerrien_t dans le rung des Frelzügigkeitsabkcinimens abgele~nt würde? Des
t,emps - Je pars de l'idee que pour la.p'lupart, ce serait evl- halb mein Vor$Chlag, den Antrag der Minderheit Schlüer ab
demment le vote prealable sur les mesures d'accornpagne- zuändem und zu sagen, llber die W~iterfOhrung der Abkom-
ment; bieh que technlquement !'inverse pulsse 6tre lmaglne man-entscheide die Bundesversammlung in der Form eines 
aussi - ·condulrait lmmariquablement a fausser las votes, Bundesbeschlusses, der dem Referendum unterstellt sei. 
puisqU'il faclliterait le l'EICOurs a des votes tactiques. _ . . Das wäre auch sachgerecht, weß _ im ersten Rahmenbundes- · 
Enfin, si l'on soumettait a votatlon d'abord les mesures d'ac- beschluss alle sieben Abkommen betroffen sind und nur ein 
compagnement, comment faudrait•II Interpreter un rejet du Ja oder ein Nein zu allen sieben Abkommen zusammen mög- . 
peuple? Est-ce que cela signlfierait que le Conseil federal- lieh ist 
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Delss Joseph, Bundesrat Was Sie soeben hervorgehoben 
haben, entspricht meinen Erklärungen. Ich habe gesagt, 
dass die vorliegende Fofmulierung nicht zufriedenstellend 
sei, denn sie könnte den Eindruck erwecken, es sei möglich, 
nach sieben Jahren allein Ober diese PersonenfreizOgigkeit 
abzustimmen. Das ist nicht der Fall. 
Deshalb habe ich auch votbehalten, dass der Bundesrat For
mulierungsänderungen beantragen wQrde, falls Sie heute 
diesen Absatz 1 bis genehmigen sollten. Es ist an der Präsi
dentin, zu entscheiden, ob es jetzt noch möglich ist, andere 
Formulierungen einzubring~. 

Präsidentin: Wir sind Erstrat und können hier nicht ad hoc 
Textänderungen vornehmen; das wäre ä.usserst unsorgfältlg. 
Wir Oberlassen dies der stä.nderätlichen Kommission und 
dem Bundesrat. 

Couchepln Pascal, i::onseiller federal: Je m'exprimerai uni
quement sur les deux proposltions de minorlte Schmer. Je 
vals vous rappefer la construction sur laquelle est bäti le sys
teme que nous avons pn§conlse. L'Accord sur la libre ciroula
tion des personnes prevoit a. son article 25 chiffre 2 le texte 
suivant «Le present accord est,conclu pour une periode ini
tiale de sept ans. II est recondult pour une duree indetermi
nee a riloins que la Communaute euro~ne ou la Suisse 
ne notifie le contraire a l'autre part{e contractante, avant l'ex
piration de 1a periode initiale. En cas de notlflcation, les (lis
positions du paragraphe 4 s'appliq1.1ent» Le paragraphe 4 dit 
que si cet accord est abanclonne, les slx autres accords sont 
aussi albandonnes. C'est 1a clause «guillotine». 
Ensuite, lors de la signature de l'accord, II y a eu un acta final 
ou nous avons fait un certaln norribre de declarations. Nous 
avons en particulier declare ceci: «La Suisse declare qu'elle 
se determinera, sur base de ses procedures internes applica
bles, sur 1a reconduction de raccord pendant la septieme an
nee de son application.» Quelle est, la procedure interne _ap
pllcable? Le Conseil federal, dans son message' du 23 juin 
1999 relatif a l'approbation des accords sectoriels entre la 
Suisse et 1a CE, sous chlffre 273.12 («Passage par etape a 
la libre ciroulatlon » }, page 181 en franyais- c'est un peu plus 
loin en allemand, parce que Ja langue allemande !ilSt toujours 
un peu plus longue-dltcecl: «L'accord aeteconclu.en principe 
pour une premiere periodede sept ans. Avant cette echeance, 
la SuiSl:le pourra se prononcer sur la,pours1.1ite de l'accord par 
la voie d'un arr~te federal soumis au reterendum. Si le rafe
rendum aboutit, la decisioh appartiendra alors au peuple 
suisse. L'UE de son cöte reconduira tacltement l'accord.» 
Ce que l'on a dit il y a un Instant est donc exact, a savoir que 
les propositions de minorlte SchlOer enfoncent une porte 
ouverte. La construction du systeme en questlon veut ce que 
dit M. SchlCler. Le danger, on ra toujours dit, c•~t que les pro
positlons de minorite SchlOer- M. Deiss vient de le rapeter
ne dlsent pas foute la vertte et pourralent donner l'llltrsicin 
qu'on pourrait renoncer a l'Accord sur 1a llbre circulation des 
personnes sans perdre tout le reste. D'ou 1a necesslte au mi
nimum de revoir son texte en y ajoutant «referendum faculta
tif» a Ja placede «referendum». Le mieux serait encore dedire 
que si un tel reterendumaboutissa.it, cela equivauclrait a lade
nonciation de l'ensemble des accords, ce qui serait 1a raalite, 
et ainsi nous ne risquerions pas de tromper le peuple suisse. 
En accord avec M. Deiss, conseiller federal, Je peux dire que 
sr ce texte est vote ce soir, cela permettra au Conseil des 
Etats de l'amer10rer et de trouver une solution nouvelle, plus 
adequate a 1a verlte et qui nous fera moins courir le risque de 
dlre dans sept ans que nous ävons trampe le peuple en lui 
laissant entendre qu'on ne pouvait renoncer seulement a cet 
accord-ci, et pas aux autres, ce qui n'est pas la verlte. 
On devrait pouvolr trouver une solution dans ce sens-la, si 
vous acceptez la proposltlon de minorlte SchlOer a titre pro
visoire et ~r creer la d~ence. 

. Blocher Christoph r,,, ;zH): Herr Bundesrat Couchepin, sind 
Sie nicht auch der Meinung, dass nicht alle Verträge dahin• 
fallen mClssen, falls in sieben Jahren dieser Vertrag dahin• 
fällt? Wenn die EU sagt, einzelne Verträge bleiben bestehen, 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

fallen damit nicht alle dahin. Ich möchte Sie einfach fragen: 
Müssen alle Verträge dahinfallen, oder kann es auch sein, 
dass einzelne bestehenbleiben? 

Couchepln Pascal, conselller federal: Monsieur Blocher, je 
me refere a l'artlcle 25 de 1' Accord sur la libre clrculation des 
personnes, qui a ete eite II y a un Instant. Je vous prie de pren
dre votre texte allemand, parce que des textes juridiques dans 
une langue etrangere sont toujours dlfficilement comprehen
sibles. Et malgre toute l'affection que vous montrez ces der
niers tempsa l'egard des francophones, je nesuis passOrque 
je puisse vous lire le texte complexe en franyais. Je vous invite 
donc a prendre le texte allemand et a constater que, sous pa
ragraphe 2, on dit que le present accord est conclu pour sept 
ans, mais que si on y renonce, «les dispositions du paragra
phe 4 s'appliquent». Alors lisez l'article 25 paragraphe 4. II dit 
ceci: «Les sept accords mentionnes dans le paragraphe 1 
cessent d'etre applicables slx mois apres la reception de la 
notlflcation relative a 1a non-reconductlon vlsee au paragra
phe 2 ou a la denonciation visee au paragraphe 3.» Donc, 
dans l'accord lui-mMle, contralrement a ce qu'on a pu penser 
a certains moments, II est prevu qu'en cas de chute de .cet 
accord, cela vaut non-reconduction des autres accords. 

Art. 1 Abs. 1 -Art. 1 a/. 1 
Angenommen -Adopts 

Art. 1 Abs. 2-Art. 1 a/. 2 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif · 
(Ref.: 3270) 

. F,ür den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votant pour Ja proposltion de la majorite: 
Ammann Schech, Antille, Baader, Bangerter, Baumann. 
Alexander, Baumann Ruedi, Baumberger, Beck, Bezzola, 
Binder, Biroher, Blaser, Bonny, Bortoluzzi, Bosshard, Brun
ner Toni, B.ühlmann, BClhrer, Cavadini Adriane, Christen, 
Columberg, Comby, Dettling, Donati, Dormann, Ducrot, 
DClnki, Dupraz, Eberhard, Eggly, Engelberger, Fehr Hans, 
Fehr Lisbeth, FISCher-Hä.gglingen, Ftseher-Seengen, Florio, 
Föhn, Freund, Frey Cl;wde, Frey Walter, Frlderici, Fritschl, 
Gadient, Genner, Gonseth, Gros Jean-Michel, Grossenba
cher, Guisan, Gysln Hans Rudolf, Hasler Ernst, Heget
schweiler, Heim, Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, 
HoUenstein, lmhof, Kalbermatten, Keller Rudolf, Kofrnel, 
Kuhn, Kunz, 'Lachat, Lauper, Leu, Loeb, Lötseher, Maitre, 
Maspoli, Maurer, Meier Hans, Meyer Therese, Moser, MClh
lemann, Müller Erich, Nabholz, Oehrli, Ostermann, Pelli, 
Philipona, Pidoux, Raggenbass, Randegger, Ratti, Ruck
stuhl, Ruf, Sandoz Marcel, Scheurer, Schlüer, Schmid 
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck, Stamm 
Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steiner, Stucky, SUter, Teu
scher, TheHer, Tschopp, Tschuppert, Vallender, Vetterli, 
Vogel, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig,· Wiederkehr, 
Wrttenwller, Wyss, Zapft, Zwygart (11 &) 

Für den Antrag der Mincl.erheit stimmen: 
Votent pour la propos#ion de Ja minorite: 
Aeppli, Aguet, Alder, Banga, Baumann Stephanie, Beguelln, 
Barberat, Blocher, Borel, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, 
Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Geiser, Goll, 
Grobet, Gross Andreas, Grass Jost, Ganter, Gysin Remo, 
Haering Binder, Hafner Ursula, Hä.mmerle, Herozog, Hub
mann, Jans, Jaquet, Jassen, Jutzet, Keller Christine, Lee
mann, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, MOller
Hemmi, Rechsteiner Paul,. Rechsteiner Rudolf, Rennwald, 
Roth, Ruffy, Schaller, Schmid Odilo. Semadeni, Spielmann, 
Strahm, Stump, Thanei, · Tschä.ppät, Vermot, Vollmer, 
von Allmen, Wldmer, Zbinden, Ziegler (57) 

Entschuldigt/abwesend sind- Sont excuseslabsents: 
Aregger, Borer, Cavalli, David, Debons, Dreher, Durrer, 
Egerszegl, Ehrler, Engler, Epiney, Eymann, Giezendanner, 
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Gusset, Jeanprätre, Kühne, Langen~rger, Meyer Theo, 
Pini, Rychen, Schenk, Scherr~r Jürg,, Simon, Steinegger, 
Steinemann, von Feiten, Weber Agnes (27) 

Präsidium, stfmn:,t nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberlein · (1) 

Art. 1b~ 

Namentliche Abstimmung 
Vote nomlnatif 
(Ref .: 3271) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Votent pour 1a proposition de 1a minorite: 
Anti(le, Aregger, Baader, Bangerter, Baumann Alexander, 
Baumberger, Beck. Beguelin, Bezzola, Binder, Bircher, Bla-' 

-ser, Blocher, Bonny, Bortoluzzl, Bosshard, Brunn er Toni, 
Bührer, Cavadini. Adriane, Dettling, Dor:iati, Dormann, 
Ducrot, Eberhard, Engelberger, Fehr Hans, · Fahr Lisbeth, 
Flscher-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey 
Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi, :Gadlent, Grobet, 
Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Gysin Hans Rud9lf, Has
ler Ernst, Hegetschweiler, Heim, Hess Otto, Hass Peter, 
Hochreutener, lmhof, Kalbermatten, Keller Rudolf, Kühne, 
Kunz, Lauper, Leu, Loeb, Lötseher, MaJtre; Maspoli, Maurer, 
Meyer Therese, Moser, Mühlemann, Müller Erich, . Oehrli, 
Pelli, Philipona, Pidpux, Randegger, Ratti, R~kstuhl, San- -
doz Marcel, Scheurer, Schlüer, Schmid, Odilo; Schmid 
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck, Stamm _ 

· .Judith, Stamm Luzi, Steffen, -Steinar, Stucky, , Theiler, 
Tschuppert, Vallendar, Vetterli, Waber, Weige~, Weyeneth, 
Widrig, Wrttenwiler, Wyss, 2apfl ' . . . (93) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour Ja proposition de la majorfte: 
Aguet, Alder, Ammann Schech, Banga, Baumann Ruedl, 
Baumann Stephanie, Berberat, Borel, B0hlmann, Carobbio, 
Chiffelle, Christen, Comby, de Dardel, Dunki, Dupraz, Fank
hauser, F~I, Fässler, · Fehr Jacqueline, Florlo, Geiser; Gen
ner, Goll, Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost, Guisan, 
Günter, Gysin Remo, Haerfng Binder, Hafner Ursula,· Häm
merte, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet, Jes
sen, Jutzet, Keller Christine, Kuhn, Lachat, Leelnann, 
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, 
Müll~-Hemmi, .Ostermann, ~echsteiner Paul, Rechsteiner 
Rudolf, Rennwald, Roth, Schalter, Semadenl, - Spielmann; 
Stump, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Tschopp, Vermot, 
Vogel, Vollmer, von Allmen, Wldmer, · Wiederkehr, Zbinden, 
Ziegler, Zwygart (71) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Columberg, Eggly, Kofmel, _ Nabholz, Ruf, Ruffy, Strahm, 
Suter (8) 

,. ' 

Antille, Aregger, Baader, Bangerter, Baumann Alexander, 
Baumbergar, Beck, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Bio- • 
eher, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Cavadini 
Adriane; Dettling, Donati, Dormann, . Dlicrot, Eberhard, 

, Eggly, Engelberger, Fahr Hans, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägg
lingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey 
Walter, Friderici, Fritschi, Gadlent, Gros Jean-Michel, Gros
senbacher, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst, Heget$Chwei
ler, Heim, Hess Otto, .Hass Peter, Hochreutener1 lmhof, 
Kalbermatten, Keller Rudolf, Kühne, Kunz; Leu, Loeb, Löt
seher, Maitre, Maspoli, Maurer, Meyer 'Therese,. Moser, 
Mühlemann, Müller Erich, Oehrli, Philipona, Pidoux, Rag
genbass, Randegger, Ratti, Ruckstuhl, Scheurer, Schlüer, 
Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler -
H~speter, Speck, Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, Stei
ner, Stucky, Theiler, Tschuppert, Vetterli, Waber, Weigelt, 
Weyeneth, Widrig, Wlttenwiler, Wyss (87) 

Für den Antrag de'r Mehrheit stimmen: · 
Votent pour Ja proposftion de ftJ n:,a/onte: 
Ag'-'8t, Alder, Ammann Schech, Banga, Baumann Ruedi, 
Baumann_ Stephanie, Beguelin, Berberat, Bonny, Borel, 
Bühlmann, Carobbio; Chiffelle, Christen, Columberg, 
Comby, de Dardel, 1 Dünki, Dupi'az, Fankhauser, Fasel, Fäs
sler, Fehr Jacqueline, Florio, Geiser, Genrier, Goll, Gonseth, 
Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, GLiisan, Günter, Gysin 
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerte; Herczog, 
Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet, Jessen, Jutzet, Keller 
Christine, Kuhn, Lachat, Leemann, Leuenberger, Marti Wer
ner, Maury Pasquier, Meier Hans, Müller-Hemmi, Nabholz, 
Pelli, Rechsteirier Paul, Rechsteiner Rudqlf, Rennwald, 
Roth, Ruf, Ruffy, Sandoz Marcel, Schalter, Semadeni, Spiel
mann, Strahm; Stump, Suter, Teuscher, .Thanei, Tschäppät; 
Tschopp, Vallendar, Vermot, Vogel, Vollmer, von Allmen, 
Widmer; Wiederkehr, Zbinden, Zlegler (~1) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent · 
Kofmel, Lauper, Ostermann, Zapft, Zwygart 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 

(5) 

Aeppli, Borat, Cavalli, David, Debon1:3, Dreher, Durter, Eger
szegl, Ehrler, Engler, l;:piney, Eymann, Giezendanner, 
Gusset, Jeanprl3tre, Langenperger, 1 Meyer Theo, Pini, 
Rychen, Schenk, Scharrer Jürg, Simon, Steinegger, Steine
mann, von Feiten, Weber Agnes (26) 

Präsidium, Sf!mmt nicht-:- Pn§siderice, ne vote pas: 
He~rleln (1) 

Art.2 , 

Namentliche Abstimm1.mg 
Vote nominatif 
(Ref.: 3273) 

Entschuldigt/abwesend sind:- Sont excuses/absents: ,, - FOr den Antrag der Mehrheit stimmen~ 
Aeppli, Borer, Cavalli, David, Debons, Dreher, Durrer, E~r- Votent fJ()ur la proposltiori de 1a majorite: 
szegi, Ehrler, Engler, Epiney, Eymann, _ Giezendanner, Aeppli, Aguet, Alder, · Ammann Schech, Antille,. Aregger, 
Gusset, Jeanpr-ätre, Langenberger, Meyer Theo; Pini, Rag- ~ga, Bangerter, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, 
genbass, Rychen; Schenk. Scharrer Jdrg, Simon, Stei- Baumberger, Beck. Beguelln, Berberat, Bezzola, Bircher, 
negger, Steinemann, von Feiten, Weber Agnes (27) Blaser, Bonny, Bore!, Bosshard, Bühlmann, Bührer, Carob-

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne ,vote·pa~~ 
Heberlein , , - .i 

Art. 1ter 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 3272) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Votent pour 1a proposition de 1a mlnortte: 

bio; .Cavadini Adriane, Chiffelle, Christen, Columberg, 
Comby, de Dardel, Dettling, Donati, Dormann, Ducrot, 

(1) Dünki, Dupraz, Eberhard, Eggly, Engelberger, E:ymann, 
Fankhauser, Fasel, F•ler, Fahr Jacqueline, Fischer-Seen
gen, Florio, Frey Claur;ie, Fridericl, Frltschi, Gadient, Ge~r. 
Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros Jean-Michel, .Gross 
Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, GQ~er, Gysln 
Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner l.Jrsula, 
Hämmerte,• Hegetschweiler, · Heim, Herczog, Hess Otto, 
Hass Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, 

- Jans, Jaquet, Jeanpretre, Jessen, l<albermatten, Keller Chri
, stine, "Kofmel, Kuhn, Kuhne,.Lachat, Lauper, Leemann, Leu, 

Leuenberger; Loeb, Lötseher, Maitre, Marti We~er, Maufy 
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Pasquier, Meier Hans, Meyer lMrese, MOhle.mann, MQller 
Erich, MOller-Hernmi, Nabholz, Ostermann, PeUi, Phillpona, 
Pidoux, Raggenbass, Randegger, Rattl, Rechsteiner Paul, 
Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Rucl<stuhl, Ruf, Ruffy, 

. Sandoz Marcel~ Schaller, Scheurer, Schmid Odllo, Sema
deni, Spielmann, Stamm Judtth, Steiner, Strahm, Stucky, 
Stump, . Suter, Teuscher, Thanei, Theiler, Tschäppät, 
Tschopp, Tschuppert, Vallender, Vermot. Vogel, Vollmer, 
von Allrnen, Waber, Weigelt, Widmer, Widrig, Wiederkehr, 
Wittenwiler, Zapf!, Zbinden, Ziegler, Zwygart (146) 

. FOr den Antrag der Minderheit/Maspoll stimmen: 
Votent pour 1a propositlon de la minorM/Maspoli: 
Baumann Alexander, Binder, Blocher, Bortoluzzi, Brunner 
Tonl, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Föhn, Freund, Frey Walter, 
Hasler Ernst. Keller Rudolf, Kunz, Maspoli, Maurer, Moser, 
Oehrli, SchlQer, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck, 
Stamm Luzi, Steffen, Vetterli, Weyeneth, Wyss (28) 

Der Stim,rie enthalten sich - S'abstiennent: 
Baader, F1SCher-Hägg6ngen, Schmid Samuel (3) 

Entschukf,gtlabwesend sind - Sont excu&§slabsents: 
Borer, Cavalll, David, Debons, Dreher, Durrer, Egerszegl, 

• Ehrler, Engler, Eplney, Giezendanner, Gusset, Jutzet. Lan
genberger, Meyer Theo, Plni, Rychen, Schenk, Scherrer 
JOrg, Simon, · Stelnegger, . Steinemann, von Feiten, WE!ber · 
Agnes (24) 

Präsidium, stimmt nicht- P((jsidence, ne vote pas: 
Heberlein · (1) 

Hafner Ursula (S, SH): Die SP-Fraktion ,wird den bilateralen· 
· Verträgen vorläufig zustimmen. Wir tun dies unter dem Vor
behalt, dass 9le flankierenden Massnahmen von der Bun
desversammlung so verabschiedet werden, wie sie aus den 
Kommissionen des Nationalrates hervorgegangen sind. 

Maurer Ueli ry, ZH): FOr die SVP-Fraktion besteht bei der 
Beratung dieser bilateralen Vertrage eine grundsätzlich an
dere Ausgangslage als für cfie meisten Parteien. Wir möchten 
bilateral verhandeln, weil wir nicht der EU beitreten möchten, 
im Gegensatz zu Ihnen, die bilateral verhandeln möch~ 
und dies .als ersten Schritt in die EU ansehen. 
Das bedeutet für uns, dass.wir für die weitere Entwicklung 
eine möglichst gesicherte.Mitbestimmung des Volkes möcll
ten. Mit der Zustimmung zu den beiden Artikeln 1 bis und 1 ter 
haben Sie dazu einen Beitrag geleistet Wir haben aber im
mer.. gesagt, dass die bilateralen Verträge für uns ein Ge
samtpaket sind, welches es als Ganzes zu würdigen gilt. 
Wir werden weiterhin konstruktiv an dieser Beratung mitar
beiten. Aus unserem Blickwinkel der Gesamtwardigung wer
den wir heute aber diesem Beschluss nicht geschlossen zu
stimmen, sondem uns mehrheitlich der Stimme enthalten 
und eine Gesamtwürdigung am Schluss vornehmen, wie wir 
das gesagt haben. 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur fensemble, nominatif 
(Ref.: 3274) 

FOr Annahme des Entwurfes stimmen -Accsptentle projet: 
Aguet. Alder, Ammann Schoch, Antille, Aregger, Banga, 
Bangerter, Baumann Stephanle, Baumberger, Beck, Begue
lln, Berberat. · Bezzola, Bircher, Blaser, Bonny, Bore!, 
Bosshard, Bührer, Carobbio, Cavadini Adriane, Chiffelle, 
Christen, Col,umberg, Comby, de Dardel, De~ing, Donat!, 
Dormann, Ducrot, DOnki, Dupraz, Eberhard, Eggly, Engel
berger, Eymann, Fankhauser, Fässler, Fehr Jacqueline, Fahr 
Lisbeth, FISCher-Seengen, Florio, Freund, Frey Claude, Fri
dericl, Fritsch~ Gadient, Geiser, Goll, Grobet, Gros Jean
Mlchel, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, 
Günter, Gysln Hans Rudolf, Gysin Remo, Haeting Binder, 
Hafner Ursula, Hämmerie, Hegetschweiler, Heim, Herczog, 
Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, Hid>mann, lmhof, 
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Jans, Jaquet, Jeanpri\tre, Jossen, Jutzet, Kalbermatten, Kel
ler Christine, Kofmel, Kühne. Lachat, Lauper, Leernann, Leu, 
Leuenberger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti Werner, Maury 
Pasquier, Meyer Therese, Moser, Mühlemann, Müller Erich, 
Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelli, Phßiponi\, 
Pidoux, Raggenbass, Randegger, Ratti, Rechstelner Paul, 
Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Rucl<stuhl, FM, Ruffy, 

• Sandoz Marcel, Schaller, Scheurer, Schmid Odilo, Schmid 
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Semadeni, 

· Spielmann, Stamm Judtth, Steiner, Strahm, Stucky, Stump, 
Suter, Thanei, Theiler, Tschäppät, Tschopp, Tschuppert, 
Vallendar, Vermot; Vogel, Vollmer, von Allmen, Weigelt, 
Weyeneth, Wldmer, Widrig, Wiederkehr, Wittenwiler, Wyss, 
Zapf!, Zbinden, Ziegler, Zwygart ·. (144) 

. Dagegen stimmen - Rejettent le projet: 
Keller Rudolf, Maspoli, Steffen (3) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Baader, Baumann Alexander, Baumann RuE!dl, Binder, Blo
cher, Bortoluzzi, Brunner Tonl, BOhlmann, Fasel, Fehr Hans, 
Fischer-Hägglingeh, Föhn, Frey Walter, Genner, Gonseth, 
Hasler Ernst, Hollenstein, Kuhn, Kunz, Maurer, Meier Hans, 
Oehrli, SchlOer, Speck, Stamm Luzl, Teuscher, Vetterß, 
Waber (28) 

Entschuldigt/abwesend sind- Sont excu&§slabsents: 
Aeppli, Borer, Cavalli, David, Debons, Dreher, Durrer; Eger
szegl, Ehrler, Engler, Epiney, Giezendanner, Gusset, Lan
genberger, Meyer Theo, Pini, Rychen, Schenk, Scharrer 
JOrg, Simon, Steinegger, Steinemann, von Feiten, Weber 
Agnes (24) 

Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberlein . · (1) 

Antrag des. Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstosse 
gernäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 

· Classer les Interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Bats 

99.3381 

Postulat APK-NR (99.028) 
(Minderheit Baumann Ruedl) 
Staffelung der Abstimmungen 
über sektorlelle Abkommen 
und flankietende Massnahmen 
Postulat CPE-CN (99.028) 
(mlnorlte Baumann Ruedl) 
Echelonnement des votatlons 
sur les accords sectoriels 
et les mesures d'accompagnernent 

Wortlautdes Postulates vom 28. Mai 1999 
Der· Bundesrat wird beauftragt, den Bundesbeschluss Qber 
die Get1ehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der 
Schweiz und di3r EU, im Falle eines Referendums, erst dann 

1 dem Volk ~ur Abstimmung zu unterbreiten, wenn, im Falle ei• 
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nes Referendums, bereits über die. flankierenden Massnah
men abgestimmt worden ist. 

Texte du pc;;stuiat du 28 mal 1999 · . 
All cas oü le referendum serait demande il la fois sur l'arrate 
federal Portant approbation des ~ccords sectori,els entre la 
Suisse et l'UE et sur les mesures d'accompagnement, le .. 
CoriseU federal est oharge de faire en sorte q1.1e Je peuple se 
prononce d'abord sur ces demieres. 

Mitunterzeichnsr-Cosignatalres: Floth, Zbindeo, -Zlegler (3) 

Schriftliche.BegrOndung . 
Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen 
eine schriftliche Antwort.. · · 

CMve/oppement psr scrit. 
Les auteurs renoncent au developpement et demandent · 
une reponse egrite. 

Schriftliqne Stellungnahme des Bundesrates 
vom 25. August 1999 · . . 
Ausgehend von einem Antrag d~r in der Sache federführen-

. · den Aussenpolitlscheh Kommission des Nationalrates vom 

Dans cette affalre, le Con.seil federal ne prendra une decislon 
definitive que lorsqu'II sera connu si des projets feront l'objet 
d'un referendum, etsi oui lesquels. Le Conseil federal se voit · 
conforte dans sa position par' l'adoption de l'arrite d'approba- , 
tion, sous la forme qu'il a proposee, par la CPE-CN en date 
du 28 mal 1999, par 17 vob< sans opposition et avec 2 abs
tentions, et par la CPE-CE en date du 20 mal .1999, par 
12 voix sans opposition. · ·, · 

Schriftliche Erldä.niiig des Bundesrates . 
Dar Bunqesrat beantragt, das Postulat abzulehnen. 

Declaration l§crite du Consel/ Mcteral 
Le Conseil federal propose de rejeter le postulal 

Präsidentin: Die Abstimmung gilt auch für Postulat 99.3206. 

~mmung- Vote . . 
· FOr Überweisung des Postulates 
Dagegen · 

75Stimmen 
·. 99 Stimmen 

· 10 •. Mai 1999 hat der Bundesrat . anlässlich seiner Sitzung , 
vom 19. Mai 1999 seine Haltung zur Frage der Staffelung von· 
Abstimmungen wie folgt präzisll;Mt · .99.3206 
Der Bundesrat ist der Ansicht: , 
- dass die sieben Abkommen sowie die Umsetzungs- und Postulat KVF-NR (99.028) 
Begleitgesetzgebung eine ·politische Bnhelt bilden; Staffelung der Abstimmungen 
-- dass es legitime Gründe sowohl für die Staffelung der Ab-., über sektorielle Abkommen 
kommen und der Begleitgesetzgebung in der von den Auto- und flankierende· Massnahmen 
ren des Postulates verlangten F=orm als auch in der. umge-
kehrten Reihenfolge gibt . P~ulat CTT-CN (99.028) . 

► Der Bundesrat hat sich, aus heutiger Sicht, roreine Optimie- Echelc;mnement des votatlons 
rung der Risikoverteilung entschieden und sich deshalb fQr sur les ac:cords sectoriels-
die Gleichzeitigkeit allfälliger Abstimmungen ausgesprochen: et .les. meeures d'accompagnement 
So hätten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Möglich-
keit, sich am selben 'Tag zu den einzelnen Themen auszu-
sprechen, die naturgemäss in einem.Zusammenhang ste-
hen~ Hingegen darf zwischen den Abkommen und den flan- · 
kierenden Massnahmen·keine zwingende rech~icbe Verbin- Wortlaut des Postuiatell vom 18. Mai 1999 , 
dung geschaffen werden. · · .· , Der Bundesrat wird beauftragt, den Bundesbeschluss Ober 
Der Bundesrat behält sich allerdings seinen definitiven Ent- .die Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der 
scheid in dieser Angelegenheit vor, bis bekannt ist, ob und, Schweiz und der EU, im Falle eines Referendums, erst dann 
wenn ja, welche.Vorlagen Gegenstand einer Volksabstim- dem Volk zur Abstimmung zu unterbreiten, wenn, im Falle 
mung sein werden. Der Bund~t sieht sich in seiner darge- eines Referendums, bereits . Ober die flankierenden Mass-
stellten Haltµng bestärkt SOWQhl durch die Annahme des Ge- nahmen abgestimmt worden ist. 
nehmigungsbeschlusses in der von .ihm. vorgQSchlagenen 
Form durch die APK-NR am 28 •. Mai 1999, mit 17 zu O $tim'- Texte du postulat du 18 mal 1999 
men bei 2 Enthaltungen, als auch durch die ARK-SR am Au cas ou le referendum serait demandtl il la fois sur rarrate 
20. M.ai 1999, mit 12 zu o.~timmen. federal portant approbatioa des accords sectoriels entre 1a 

· Suisse et l'UE et sur les . mesures · d'accompagnement, le 
Rapport scrit du Conseil federal . Con$eil fedtlral est charge de faire en sorte que le peuple se 
du 25 aotit 1999 . prononce d'.abord sur ces dem!eres. 
Sur la base d'une requ&te en date du 1 O mal 1999 de la Com-
mission de politique exttirleure du Conseil national, respon- Schdftl/che Begründung 

·· sable en 1a matiere, le Conseß federal, lors de sa seance du . Die. Urheber ver.zichten auf eine Begründung und wQnsohen 
19 mai 1999, a preclse .sa posltion concemant l'echelonne- · eine schriftliche Antwqrt. 
mentdes votations comme sult. · · · , 
Le Conseil feaeral est d'avis: Dlv,,i/oppement'j,ar ecrit , 
- que les sept accords, tout comme·la leglslation de rnise en Les auteurs renoncent au developpement et demandent 
oeuvre et d'accompagnement, constltuent une unite poJltique; · une. reponse ecrite'°' · 

,c.. qu'il existe des motlfs legitimes tailt en faveur de la forme 
demandee par les · auteurs du postulat de . l'i§chelonnement Schdftliche Stellungnahme des Bundesrates 
des accords et de 1a legislation d'accompagnement que pour . vom 25. August 1999 · ' · . 
une autre forme d'echelonnement selon im ordre inverse. Dar Bundesrat hat vom Kommissionspostulat vom 18. Mai 
Eu. egard a la sltuation actuelle, le Conseil fedllral a decide 1999 Kenntnis genommen und dankt der Kommission dafür. 
d'optimiser le partage des risques et s'est prononce pour la Ausgehend von einem Antrag der in der Sache federführen-
simuitaneite des possibles votations. · AinJi, les electrices et · den·Aussenpolltischen Kommission des Nationalrates (APK
electeurs auront la possibillte de se prononcer le~ jour: NR) vom 10. Mal 1999 hat der Bundesrat, anlässlich seiner 
sur les differents themes,qui sont naturellement.etroitement . Sitzung vom 19. Mai 1999, In Kenntnis des Postulates der 
lies entre eux. Par contre, entre les accords et les mesures Kol1)l'l!isslon fürVerkehr und Fernmeldewesen des gleichen . 
d'accompagnemerrt. aucun lien juridlq\lement contralgnant Rates (KVF-NR); seine Haltung zur Frage der Staffelung von 
ne doit Mre stabil. Abstimmungen wie folgt präzisiert. 
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Der Bundesrat ist der Ansieht: 
- dass die sieben Abkommen sowie die Umsetzungs- und 
~leitgesetzgebung eine politische Einheit bilden; 
- dass es legitime Gründe sowohl für . die Staffelung der 
Abkommen und. der. Begleitgesetzgebung in der von der 
KVF-NR postulierten Form als auch in der umgekehrten Rei
henfolge gibt 
Der Bundesrat hat sich, aus heutiger Sicht, für eine Optimie
rung der Risikoverteilung entschieden und sieh deshalb für 
dleGlelehzeltigkeit alHälliger Abstimmungen ausgesprochen. 
So hätten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Möglich
keit, sich am selben Tag zu den einzelnen Themen auszu
sprechen,. die naturgemäss in einem Zusammenhang ste
hen. Hingegen darf zwischen den Abkommen und den flan
kierenden Massnahmen keine zwingende rechtliche Verbin-
dung geschaffen werden. . 
Der Bundesrat behält sieh allerdings seinen definitiven Ent
scheid in dieser Angelegenheit vor, bis bekannt ist, ob und, 
wenn Ja, welche Vorlagen Gegenstand einer Volksabstim-

. mung sein werden. Der-Bundesrat sieht sich in seiner darge
stellten Haltung bestärkt sowohl durch die Annahme des Ge
nehmigungsbeschlusses in der von ihm vorgeschlagenen 
Form durch die APK-NR am 28. Mai 1999, mit 17 zu O Stim
men bei 2 Enthaltungen, als auch durch die APK-SR am 
20. Mai 1999, mit 12 zu O Stimmen. 

Rapport ecrit du Conseil federa/ 
dri25 aoOt 1999 
Le Conseil flkteral a pris bonne note du postulat de la com
mission en date du 18 mal 1999 et ren remercie. 
Sur la base d'une requäte en date du 10 mai 1999 de 1a 
Commlssion de polltitjue exterieure du Conseil national 
(CPE-CN), responsable en la matlere, le Conseil federal, lors 
de sa seance du 19 mai 1999, en ayant connaissance du 
postulat de 1a Cornmission des transports et des telecommu
nieations du m~me Conseil (CTT-CN), .a precise sa position 
concemant rechelonnement des votations comme sult. 
Le Conseil flkteral est d'avis: 
- que les sept accords, tout comme la legislation de mise en 
oeuvre et d'accompagnement, constltuent une unlte politi-
que; , 
- qu'il exlste des motifs legitimes tant en faveur de la forme 
demandl§e par la CTT-CN de l'echelonnementdes accords 
et de la legislation d'accompagnement que pour une autre 
forme d'echelonnement selon un ordre inverse. 
Eu egard a la situation actu~lle, le ConseU federal a deeide 
d'optimiser le partage des risques et s'est prononee pour la 
simultaneite des posslbles votatlons. Ainsi, 1es electrices et 
electeurs auront la possibilite de se prononcer le mame Jour 
sur les differents themes qui sont naturellement etroitement 
lies entre eux. Par contre, entre las accords et las mesures 
d'accompagnement, · aucun lien juridiquement contraignant 
ne doit Mre etabll. ' 
Dans cette affaire, le Conseil federal ne prendra une deeision 
dMinltive que lorsqu'il sera connu si des projets feront l'objet 
d'un referendum, et si oui lesquels. Le Conseil flkteral se volt 
conforte dans sa posltion par l'adoption de l'arrete d'approba
tion, sous la forme qu'il a proposl§e, par la CPE-CN en date 
du 28 mai 1999, par 17 voix sans opposition et avec 2 abs
tentions, et par 1a CPE-CE en date du 20 mai 1999, par 
12 voix sans opposltion. . 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen. 

Declaration ecrite du ConseH federa/ 
Le Conseil flkteral propose de rejeter Je postulat 

Prlsldehtln: Sie haben diesen Vorstoss zusammen mit dem 
Postulat 99.3381 abgelehnt 

_Abgelehnt- Rejete 
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97.3471 
-

Interpellation Loeb 
Bilaterale Verh~ndlungen 
Interpellation Loeb · 
Negociations bilaterales 

Diskussion - Discussion 
Siehe Jahrgang 1998, sette 793-Volr annee 1998, paga 793 

Loeb F~is (R, BE): Wir haben noch die Interpellation 
Ober die bilateralen Verhandlungen aus dem Jahr 1997 zu 
behandeln. Ich danke dafür, dass Ich zu so später Stunde 
darüber sprechen kann. Ich bin auch froh darüber, dass wir 
die Frage aufwerfen können, wie sieh nach den bilateralen 
Verhandlungen die Möglichkeiten darstellen, um die Integra
tion in Europa welte,:zuentwickeln. 
Mit der Antwort des Bundesrates bin ich insofern einverstan
den, als in ihr gesagt wird, der EWR sei nach wie vor eine 
mögllcf'le Option. Ich finde aber, dass diese· Option Im Inte
grationsbericht noch nicht genügend ausgeleuchtet worden 
ist Ich wäre sehr froh, wenn man die EWR-Option ebenfalls 
gründlich ausleuchten würde. Wenn wir uns die Umfragen Im 
Volk anschauen, wissen wir, dass die Möglichkeit. besteht, , 
Volk und Ständen eine solche Option zu präsentieren, dass 
auch für unser Land die Möglichkeit besteht, In Zukunft einen 
Weg zu beschreiten, den auch andere Staaten erfolgreich 
beschritten haben. 
Betrachten Sie nur schon, was Norwegen, Island und Liech
tenstein für positive Erfahrungen Im Binnenmarkt gemacht 
haben. Es scheint mir, dass die EWR-Option zuwenig aus
geleuchtet worden isl Ich möchte den Bundesrat anfrEtQen, 
in welcher Fonn er bereit ist, diese Ausleuchtung vorzu
nehmen. 
Es ist von der EU ganz klar gesagt worden, dass ein weiteres 
bilaterales Vorgehen für die Schweiz nicht mehr möglich ist. 
Es ist aber auch ganz klar gesagt worden, dass die Möglich· 
keit eines EWR• oder EU-Beitrittes besteht Ich weiss, dass 
wir heute nicht darüber diskutieren woll-,n. Ich möchte einzig 
und allein, dass die EWR-Option ebenfalls gründlich durch
leuchtet wird. Meines Erachtens war das im Integrationsbe
richt nicht genügend der Fall. Die Stellungnahme .des Bun
desrates auf meine Interpellation sagt klar, dass man ein In
tegrationsziel direkt oder Ober Zwischenschritte erreichen 
kann, auch über den Zwischenschritt EWR. 
Ich bitte einfach darum - das haben wir hier im Parlament in 
der Hand-, dass wir alle Optionen wahrnehmen und genaue
stens studieren. Mir scheint es für unsere ZUkunft nicht gut zu 
sein, wenn man sich darauf einigt, dass der EWR keine Op
tion $ei, dass man immer wieder Desinfonnationen Ober die
ses Vertragswerk vorgesetzt erhält Der EWR ist eine Option, 
und als kleines Land sollten wir alle Optionen, auch den 
EWR, auf alle Fälle weiterverfolgen. 
Ich bitte den Bundesrat, die entss:irechenden Möglichkeiten 
weiter auszuloten und sie im Sinne seiner Antwort auf meine 
Interpellation, wo klar gesagt wird, dass der EWR nach wie 
vor eine-Option darstellt, weiterzuverfolgen. Ich danke bereits 
jetzt dafür, dass man dies tut. 

Couchepln Pascal, conselller federal: En 1992, le Conseil 
flkteral a defini un but strategique, et D a toujours refuse d'y 
renoncer. Ceel dit, il a tout aussi clalrement affirme qu'en 
aucun · cas, il ne prendralt comme otages les partisans cles 
accords bilateraux pour leur dire: «Vous avez accepte ce 
pas, vous devez accepter un autre pas.» Les accords bilate- . 
raux peuvent etre acceptes par ceux qui sont contre le but 
strategique fixe par le Conseil federal, par ceux aussi qui sont 
pour ce m~me but. Nous ne voulons pas mt\ler las deux de
bats. Nous voulons pas melanger le debat sur las accords bi
lateraux et le debat sur l'etape ulterieure:.nous·ne voulons 
pas ouvrir un front nouveau. Des l'instant ou nous disons 
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cela, nous n'excluons rien. Nous n'excluonspas que le debat 
puisse porter ulterieurement, soit comme etapeintermedlaire 
supplementaire, soit comme etape deflnitiVe - de nouveau, 
il y aura differentes option~ -'-, sur la possibilite d'avolr un 
Espace economique europeen II. 
Le debat sera ouvert. Nous n'allons pas le commencer ce 
soit a dix heures et demie. A titre personnel, je VQus dirai qu'a 
travers les accords bilateraux,. nous atteignons une grande 
partie des avantages economlques que nous a:v!Ons obtenus 
.dans Je Tratte sur l'EEE. II me parait superflu d'imaglner une 
.etape supplemenfaire. Ceci dit, rien n'emp&che qu'elle soit 
demandee par les parlementaires. De notre cöte, nous som
mes. tenus de l'etudler de manlere plus detalllee, si vous 
jugez qu'elle ne l'a pas sUffisamment ete. Nous ne voulons 
pas l'exclure. Nous sommes prAts ä l'etudler davantage, sl 
vous -. qui etes notre. maitre - conslderez que ne>us ne 
l'av1>ns pas suffrsamment fait aujourd'hui. Nous voulons at• 
telndre le resultat «accords bilateraux». Tout le raste doit Mre 
ouvert. Nous ne voulons prendre personne 'en otage, ni ceux. 
qui sont pourJ'adhesipn; nl ceux qui sont contre, ni ceux qui, 
comrrte vous, sont pour un Espace economique europeen 
qui mettrait un terme au processus d:integratlon. 

' Schluss der Sitzung um 22.30 l,Jhr 
La seance est tevee a 22 h ao 

N soao0t 1999 
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es aber auf der anderen Seite auch die Persönlichkeitsrechte 
der Betroffenen gibt Schliesslich ist es auch das Primat der 
Justiz, jetzt und in dieser Phase untersuchen zu können. Da 
kann man im nachhinein immer kritisieren, es sei falsch oder 
unvoliStändlg .informiert worden. Wir haben den Eindruck, 
dass dieses Zusammenspiel korrekt funktioniert hat 
Wir erwarten jetzt·folgendes: 
1. Die Bundesanwaltschaft soll das Schwergewicht auf die 
strafrechtlichen Tatbestände inklusive einer allfälligen Unter
suchung des Umfeldes legen und ihre Ermittlungen dazu ab-
schliessen. · 
2. Das VBS soll.die Admlnistrativuntersuchung weiterführen, 
und die entsprechenden Schlüsse ziehen. 
3. Ein ordentliches Kontrollorgan, die Eidgenössische Finanz
kontrolle, soll äie Angelegenheit überprüfen und die Kontroll
mechanik so absichern, dass Derartiges nicht mehr möglich 
wird, soweit es In unserem Staat überhaupt möglich ist 
4. Ein weiteres ordentliches Kontrollorgan, die Geschä,ftsprü
fungsdelegation, soll die Angelegenheit inspizieren und ihrer 
Pflicht nachkommen. · 
Eine PUK ist ein inadäquates Mittel, um heute in dieser Sa
che tätig zu werden. Ihre lnstrumpnte sind zwarnicht untaug
lich, aber sie sind unvergleichlich schwächer und vor allem 
viel träger als diejenigen der gerichtlichen PollzeL Die PUK 
verhaftet niemanden und kann niemanden Oberwachen. Die 
l>UK kann verschiedenes nicht, was wir von den ordentlichen 
Organen eben erwarten, wenn es nötig ist 
Wir anerkennen insgesamt die bisherigen Bemühungen des 
VBS und aller betroffenen Stellen zur Bereinigung der Ange
legenheit und haben weiterhin hohe Erwartungen in eine ra
sche, schonungslose und definitive Analyse der Situation. 

99.028-3 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
3. Güter- und Personenverkehr 
Accords bllateraux Suisse/UE. 
3. Transport de marchandises 
et de voyageurs 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe vom 23. Juni 1999 
(BBl 1999 6128) 
Message, i::m:>lets de lotet d'~ du 23 juin 1999 
(FF 1999 5440) . , 
Kalagorie III, Art. 88 GRN...; ~ 111, art. 68 RCN 

Hämmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Wir haben ge
stern die Eintretensdebatte geführt,· die grundsätzlichen Fra
gen aufgeworfen und andiskutiert; wir werden die Vorlage 
jetzt noch im Detail beraten. 
Zur Er:innerung: Wir haben obligatorische Gesetzesan
passlllgen, die wir zuerst behandeln werden. Wir beginnen 
mit der Vorlage 3~ · wo es vor. allem· um die Zulassung der 
«40-Tönner» geht. Wir haben dann die Vorlagen 7 und 9, die 
sich mit flankierenden Massnahmen befassen: Vorlage 7, 
das Verkehrsverlagerungsgesetz, mit dem Verlagerungsziel 
und den dazugehörenden Mitteln, und Vorlage 9 mit dem 
Zahlungsrahmen zur Förderung des SchienengOterverkehrs. 

Rattl Remigio (C, Tl), rapporteur; Hier, nous avons approuve 
les sept accords stctoriels," dont celui sur les transports, un 

· accord fort important. On n'a pas eu l'occasion de le discuter 
parce qu'il n'y avait rien a changer. Mais il faut rappeler que 
le but est celui de la liberalisation en matiere de circulatlon 
.des marchandises et des personnes. Pour atteindre ce but 
de liberalisatiQn, il faut de nouvelles condltions-cadres, et 
donc une politique coordonnee des transports. 
II faut rappeler cela, car autrement on aurait l'impresslon que 
tout se resume aux debats tres techniques qu'on aura bientöt 
lors de la discussion sur les mesures d'accompagnement. 

Amtliches Bußettn·der Bundesversammlung 

Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen 
Gemeinschaft über den. Güter- und Personenverkehr 
auf Schiene und Strasse 
l.ol federale concernant I' Accord entre la Confed6ra
tion sulsse et la Communautli europeenne sur le trans
port de marchandlses et de voyageurs par rall .et par 
route 

DetaJ1beratung - Examen de detail 

Titel und Ingress. Ziff. 1 Elnleltung . 
Antrag der Kommission · 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. l lntroductlon 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil fecleral 

Angenommen -Adopte 

Zlff, 1 ArL 2 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Der Bundesrat erlässt ein Nachtfahrverbot von 22.00 bis 
05.00 Uhr und ein Sonntagsfahrverbot zwischen 00.00 und 
24.00 Uhr tor schwere Motorwagen zur Gaterbeförderung 
und bestimmt die Ausnahmen. 
Minderheit 
(Frlderlci; Binder, Oehrli, Vetterli) 
Unverändert 

Ch. 1 arL 2 al. 2 
Proposition de la commission · 
Majorite 
Le Conseil federal edicte pour les polds lourds destim1s au 
transport de marchandises une interdiction de circuler la nuit 
entre 22 h 00 et 05 h 00, et une interdiction de circuler le di
manche entre 00 h 00 et 24 h 00; il determine 1~ exceptions. 
Minorite 
(Friderici, Binder, Oehrli, Vetterli) 
lnchange 

Frlderlcl Charles (L. VD): La proposition de minorite consiste 
dims le maintien du texte actuel, c'est-a-dire la compätence 
donnee au Conseil federal d'edictet l'interdiction de circuler 
la nuit et le dlmanche. II n'y a donc pas de changement par 
rapport au texte actuel. Le ConseUfederal a fait preuve au 
cours de ces demieres annees de toute la rigueur necessaire 
en ce qui 09ncemait r1nterdiction de circuler la nuit et le di
manche. Ces interdictions figurent egalement dans les ac
cords bilateraux que nous avons signes avec !'Union eunr 
peenne. II n'y a donc aucune raison valable de modifier le 
texte actuel. D'ailleurs, le Conseil federal lui-mäme etait de 
cet avis. C'est simplement une majorlte de la commission qui 
veut fixer les lnterdictions de circuler 1a nuit de dix heures du 
soir a cinq heures du matin et le dlmanche dans une loi, cette 
loi etant elle-m&me soumise au referendum. Je crois que 
cette cautele est absolument inutile w 1a Situation, et w l'his
torique de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche. 
Pour cette raison, il est lnutile d'encombrer une loi d'un cer
tain nombre de detalls qui ne font que l'alourdir. Pour cette 
raison aussl, la minorlte de la commission vous propose d'en 
rester au texte actuel et de malntenir 1a competence du Con-
seil faderal. · , 
Je vous invite a soutenir 1a proposition de la minorite de 1a 
commission. · 
,, 

Bezzola Duri (R, GR): Im. Namen der FDP-Fraktion bitte ich 
Sie, dem Antrag der Mehrheit der Kommission zu folgen. 
Warum soll nicht der Bundesrat bestimmen können, ob und 
wann $Chwere Lastwagen nachts oder sonntags auf unseren 
Strassen fahren dflrfen? Das Nacht- und Sonntagsfahrverbot 
hat eine sehr grosse verkehrspolitische Bedeutung. Es ist 
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aus der Sicht der Bevölkerung ein sensibles Thema. Seine Welche und wie viele der vorgeschlagenen Begleitmassnah-
Aufhebung oder jede Veränderung würde in der Bevölkerung men flankierend zum Landverkehrsabkommen beschlossen 

· heftige Reaktionen aUSlösen. Lärmgeplagt sind nicht nur die- ward~, wird wesentlich darüber entscheiden, ob die Ge-" 
jenigen, wel.che an den Hauptverkehrsachsen leben. Von der · samthelt der Verträge unsere Zustimmung finden wird. lph 
Lockerung wären verschiedene Region811 negativ betroffen. möchte S,ie an die Stellungrfahmen der Umweltverbände er-
Die Aufhebung des Verbotes - das soll hier auch in aller innem. Vergessen wir nicht Die Bevölkerung Ist sensibilisiert 
Deutlichkeit erwähnt werden - hätte auch iR bezug auf die und verlangt mehrheltlictl Schutz vor einer drohenden Tran-
Konkurrenzfähigkeit der Bahnen negative Folgen. • sitlawine. , 
Wir wissen, dass die EU während den Verhandlungen im Zu- Die Festschreibung des Nacht- und Sonntagsfahrverbotes 
sammenhang mit dem bilateralen Abkommen immer wieder gehörte und gehört zu den konkretesten Schutzrrtassnahmen 
grossen Druckausgeübthat Sie hatimrnerwieder auf die Lok- für grosse Bevölkerungskreise, vor allem fOr jene, die an 
kerung. des Nacht- und .Sonntagsfahrverbot$$ hingewiesen. Strassenverkehrsachsen oder in Alpentälern wohnen· und 
Der Druck ist nach.wie vor vorhanden. D„ Beispiel der Spar- leben. Während c;ler Verhandlungen hat die EU ständig eine 
, rung des Montblanc-Tunnels tiat dies .kürzlich gezeigt. Es ging weitgehende Aufhebung des Nacht- und Sonntagsfahrverbo-
um eine Forderung nach 24-Stunden-Schwerverkehrskorri- tes gefordert Eine Aufhebung hätte eine Erhöhung der Ka-
doren. Eine latente·Angst, dass der Bundesrat Druckversu- pazitäten der Alpenübergänge zur Folge. Für uns Grüne ist 
eben der EU nachgeben könnte, ist vorhanden. Der Bunde$tat die gesetzliche Festschreibung des Nacht- und Sonntags-
könnte die Aufhebung des Verbotes sogar lri eigener Kompe-:, fahrverpotes für die Bevölkerung ganz:. besonders wichtig. 
tanz beschllessen. Das Nacht- und Sonntagsfahrverbot ist ein Weildabei keine Interpretation möglich sein darf, gehören die 
wesentliches Element des Verkeh~ms Schweiz, Zeiten ausdrücklich festgehalten. 
Eine Regelung auf Verordnungsstufe ist deshalb zu· unver- In . ihrer Vernehmlassung haben sich ijuch die Kantone für 
bindlich. Eine-klare Mehrheit der Keimmission für Verkehr und eine eindeutige F~hrelbung der Sperrzelten im Strassen-
Fernmeldewesen · und die einstimmige FDP-Fraktion wollen . verkehrsgesetz eingesetzt. . _ 
das Nacht~ und Sonntagsfahrverbot für Lastwagen auf Ge- . Ich bitte Sie, die Mehrheit zu unterstOtzen und den Antrag der 
setzesstufe regeln. Dies ist auch ausserordentliQh wichtig - · Minderh~lt Friderici abzulehnen. 
das ist hier zu erwähnen -, um das. Dossier Landverkehr 
mehrheitsfähig zu machen., Im übrigen entspricht diese Re
gelung auch dem Positionspapier der Arbeltsgn.ippe Bundes-
ratsparteien. . . · . . . . . 
Im Nai:nen der FDP-Fraktion bitte ich Sie, dem Antrag der 
Mel:irtielt der Kommission. zuzu$tlmmen. · 

Genner Ruth. (G, ZH): Sie wissen es: Die Akzeptanz des 
Landverkehrsabkommens als Teil der bil~ralenVerträge ist 
in einem sehr hohen Masse von den heutigen Entscheiden 
zu deri flankierenden Massnahmen abhängig. Ich erlaube mir 
deshalb, vorgängig noch einmal etwas zum ganzen·l3Dndel 

. der Massnahmen zu sagen, bevor ich auf den Minderheitsan-
. trag eintrete. · 
Aus einem gesamteuropäischen Gesichtswinkel sind die 
Verhandlungsergebnisse des '-8Jldverkehrsdossiers. so 
schlecht nicht, besonders dann nicht, wenn .,nr die wesentli
che, europäische Neuerung beurteilen, nämlich die Einfüh
rung der leistungsat?hängigen Schwerverkehrsabgabe im ge-

. samteuropäischen Konzept Nur: Das Alpenland Schweiz mit 

. seinen kleinräumlgen Verhältnissen, mit sensiblen ökologi~ 
sehen Rahmenbedingungen und einer durch den Verkehr , 
.stark bell,iSteten Bevölkerung entspricht in keiner Welse. ei
nem europäischen Durchschnittsland. Deshalb sind die Be
mOhungf.)tn de( Schweiz um eine eigenständige, 6kologisch 
orientierte Verkehrspolitik, die der Schiene eine klare Priorität 
einräumt. auch schon so alt·urid im europäischen Vergleich 
weit gediehen.· · · • · . 
Es Ist deshalb für unsere Bevölkerung, für unsere Lebens-· 
qualltät und unsere Lebensgrundlagen entscheidend, dass 
wir auch mit den bilateralen Verträgen unsereVerlcehrspolltik 
fortführen können. Der Grundsatz, dass der Güterverkehr auf 
die Schiene gehört, muss seine Gültigkeit ~alten. ja, ange
sichts der drohenden . Transitgüterlawine muss er gar ver"' 
mehrt Bf,achtung finden. Die Alpenübergänge, allen voran 
.der Gotthard, stellen verkehrstechnisch und wegen Ihrer um" 
weltbelastenden Situation ausserordentllch sch\'fierige Ver
kehrsrouten dar. Diese . besonderen Probleme verlangen 
nach besonderen Lösungen. · 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben das vor Jah
ren erkannt und mit ihrer Zustimmung zur Alpen-Initiative 
'deshalb auch anerkannt, dass fQr den wachsenden Güterver
kehr nach umwel~rträgllchen Lösungen· gesucht werden · 
muss. . . 
In der heutigen Debatte müssen wir auf dem Weg zu einem 
umweltverträglichen, wirksamen Alpenschutz beim .G~erver
kehr einen Schritt weiter kommen. Wir stehen dabei In einem 
Prozess: Erste Enfsd1eide sind schon getroffen. Innenpoli
tisch und umweltpolJtlsch stehen wir an einem sehr kritischen 
Punkt. · 

Keller Christine (S, BS): Auch ich bitte Sie dringend, den 
Minderheitsantrag Friderlci zu diesem Artikel des Strassen
verkehrs~ betreffend Nacht- unµ Sonntagsfahrverbot 
abzulehnen. Folgen Sie dem Antrag der Mehrheit der Kom
mission, und nehmen Sie das· Nacht- und Sonntagsfahrver
bot mit$amt den darin enthaltenen Sperrzelten ausdrüclQlch 
ins Gesetz auf! 
Beim Nacht- und Sonntagsfahrverbot handelt es sich nicht 
um irgendeine. Verkehrsregelung,· sondern um ein äusserst 
wirksames Instrument zur Erhaltl.!ng der Konkurrenzfähigkeit 
der Bahnen, wie dies auch schon Herr ~la gesagt haL 

. Elrie Lockerung milss,te einen massJven cmbruch bei den 
Bahnen .zur Folge haben. Deshalb und natürlich auch den 
~!reichen schon heute Lärmgeplagten zuliebe kommt eine . 
Aufhebung nicht in Frage. Da sind wir uns wahrscheinlich alle 
einig. Sie wDrde auch pofltisch niemals akzeptiert werden. Es 
~ .deshalb als· grosser Erfolg für die Schweiz in den Ver
handlungen mit der EU gewertet werden, dass diese Rege
lung erhalten werden konnte. Dieser Erfolg soll nun aber 
auch im Gesetz verankert werden, nicht nur im Text des Ab-
kommens und wie bisher auf Verordnungsstufe. . 
Ich sehe gar nicht, was dagegen spricht, dies zu tun. Wir kön
nen mit dieser gesetzlichen Verankerung ein Stück Ver-· 
tl'a.4en gegenOber den . Verträgen und den flankierend.an 
Massnahmen &Qhaffen. Wir können Be~rchtungen In der Be
völkerung zerstreuen, und, es kostet auch gar nichts, dies zu 
t1.m. Es genOgteben nicht, das Nacht- und Sonntagsfahrver
bot nur In der Verordnung selber zu verankern .. Es gibt Be
fürchtungen, der Bundes,at. könnte dann in eigener Kompe
tenz oder at.tf Druck der. EU dies früher oder später preisge
ben. In diesem $$nslblen Bereich des Abkommens sollten wir 
der Akzeptanz des Abkommens zuliebe Klarheit schaffen 
und verbindliche Regelungen im Gesetz selber kreieren. 

. Im Namen der SP-Fraktion bitte Ich Sie deshalb, den Antrag 
. der Minderheit Friderici abzulehnen. Diesem Antrag wurde 
auch in der Kommission mit 14 zu 4 Stimmen eine klare Ab
fuhr erteilt. 

ZWygart Otto (U, BE): Die LclU/EVP-Fraktion stimmt einstim
mig der f,/Jehrheit .der Kommission zu und möchte den Antrag 
der Minderheit Friderici klar ablehnen. 
Das Sonntags- und Nachtfahrverbot ist in Volk und Ständen 
verankert. Vor dem Hintergrund dieses Umfelds hat auch die 
Genehmigung der Verträge eine besondere Bedeutung. Im 
Volk.ist das Nacht- und Sonntagsfahrverbot eine Art Symbol, 
ein Pfand, das zusichert, dass die übrigen Massnahrnen 
auch griffig l;lUSQestattet w.erden. Die Angst vor den "4~ Tön
nem». ist nun einmal vorhanden. Der Begriff «Verkehrsla- . 
wine» ist in unserem Volk Im Hinterkopf präse(lt. 

eu11e11n offlclel. de r Assemblde Mderale 
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Für die Zulassung dieser «40-Tönner» zahlen wir grundsätz
lich einen hohen Preis, ohne dafür etwas Entsprechendes zu 
erhalten. Wenn wir an die Preisverhandlungen denken, di.e 
schliesslich mit einem Kompromiss..,:; der je nach Standpunkt 
schlecht oder gut aussieht- geendet haben, sind wir uns be
wusst, dass das; was wir erhalten und was. am Ende auf uns 
zukommt, in Erwägung zu ziehen isl 

· Wie gesagt, das· Nacht- und Sonntagsfahrverbot ist · ein 
Pfand, damit die Problematik des- \ferhältnisses von 
Schiene und Strasse nicht nur auf die eine Seite hin ausge
legt wird. Denn die EU haterkannt, dass die alpenqueren
den Strassen und Schienenstränge anders behandelt wer
den müssen als.jene des Flachlands, das eventuell ·erst 
noch .dOnn besiedelt ist Dementsprechend ist man ja auch · 
auf die Ford.erur:;ig eingegangen. Das Nacht- und Sohntags
fahrverbot .ist hier ein gutes Zeichen, dass man gewillt ist, 
nicht nur dtll' Strasse, sondern auch der Schiene ihren Be
reich zuzuweisen. 
Die LdU/EVP-Fraktion ist aus diesen. GrOnden eindeutig der 
Meinung, dass die Festschreibung der Zeiten von Nacht- und 
Sonntagsfahrverbot im Gesetz sinnvoll ist Denn es ist unbe
stritten, dass die bilateralen Landverkehrsverträge ohne Be
gleitmassnahmen bedeutungslos l!!ind. Im Hinblick auf die 
Problematik der „40-Tönner» ist die Zeitli:linschränkung nötig 
und hilft mit, dass alle Verträge auch vom Volk akzeptiert 
werden können. 

Blrcher Peter (C, AG): Es sind verschiedene Argumente vor
gebracht worden; ich kann mich kurz fassen: Die CVP-Frak
tion teilt die Auffassung der Mehrheit. Es ist wirklich ein Ver
handlungserfolg, dass die EU diese Kröte mit dem Nacht
und Sonntagsfahrverbot geschluckt hat •. Gerade letzte Wo
che hat sich der italienische Verkehrsminister wieder darOber 
aufgeregt, dass es in der Schweiz so etwas immer noch gibt 
Mit dem AbkQmmen ist die Sache gesichert, und es ist nur lo
gisch, sie auch innenpolitisch besser zu sichern und von der. 
Verordnungs- auf die Gesetzesstufe zu heben. 
Wir sind also mr den Antrag der Mehrheit. Ich bin persönlich 
etwas erstaunt darOber, dass einige Vertreter das nicht so 
wollen, die dann handkehrui:n wieder die Transitverkehrs-
lawine durch die Schweiz heraufbeschwören. 
Wir müssen uns doch bewusst sein: Das ist eine sehr wirk
same Massnahme, die nicht viel kostet und zudem der Bahn 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gibt 
Die CVP-Fraktion unterstOtzt den Antrag der Mehrheit 

Hämmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Das Nacht- und 
Sonntagsfahrverbot und die 28-Tonnen-Umlte sind die zwei 
Hauptpfeiler der traditionellen, herkömmlichen schweizeri-: 
sehen Verkehrspolitik. Im Veri<ehrsabkommen zwischen der 
Schweiz und der EU konnte das Nacht- und Sonntagsfahr
verbot erhalten bleiben. Dieser Pfeiler bleibt im Unterschied 
zur 28,,,Tonnen-Umite auch unter dem Regime des.bilatera
len Abkommens erhalten; dies ist ein sehr grosser Erfolg un
serer Leute, die in BrOssel verhandelt haben. 
Jetzt geht es eigentlich nur darum, ob dieses Verhandiungs
ergebnis Innenpolitisch auch hoch gewichtet wird. Nach dem 
Entwurf des Bundesrates soll so etwas nicht im Gesetz er-

. wähnt werden. Wir ,sind aber der Meinung, dass dieser Ver
handlungserfolg als vertrauensbildende Massnahme auch 
ins Gesetz gehörl Es ist fOr die Menschen, die sich vor einer 
Lastwagenlawine fQrchten, Oberaus wichtig, dass sie wissen, 

, dass das Sonntags- und Nachtfahrverbot im Gesetz mit Zeit
angaben klar geregelt ist. Dies ist ein Vorschlag der Arbeits
gruppe der Bundesratsparteien. In der Kommission erhielt 
dieser Antrag mit 14 zu 4 Stimmen eine sehr deutliche Mehr-
heit . 
Ich bitte Sie, dem·Antrag der Mehrheit zuzµstimmen und den 
Antrag der, Minderheit Friderlci abzulehnen. · 

Rattl Remigio (C, 11), rapporteur: L 'interdiction de circula
tion des polds lourds pendant 1a nult a ete un polnt ferme de 
la Suisse lors des .negoclatlons. Cela tient aux nuisances et 
au bruit que l'on veut absolument limlter pour une popula
tion deja tres touchee par las axes routlers. II y a aussi une 
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deuxlmne raison, une raison de politique du trafic; sans 
cette llmltation, les chemins de fer perdraient un avantage 
certairl. 
La discussion sur la modification de l'article 2 de la loi sur la 
circulation mutiere concemant l'interdiction .de circuler Ja nuit 
et le dimanche ne porte donc pas sur le contanu, mais sur les 
modaJites d'ancrage dans 1a legislation d.e cette lnterdiction. 
. Faut-il, comme le proposent le Conseil federal ~t la minorite 
Friderlci, laisser ces dispositions a rordonnance ou bien, 
comme releve par les procedures de consultation et $0Uhaite 
par le groupe de travail des quatre partis gouvemementaux, 
faut-il fixer les heures d'interdiction directement dans la-lol? 
Votre Commission des transports et des telecommunica
tions n'a pas eu trop de doutes et alle vous demande, par 
14 voix contre 4, d'accepter sa proposition, c'est-a-dire l'an
crage de cette. lnterdiction dans la loi. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat: Das Nacht- und Sonntags
fahrverbot gehört rechtlich gesehen nicht unbedingt In ein 
Gesetz, und zwar zunächst, weil es in einer Verordnung fest
gehalten ist Wichtiger aber ist, dass es nun als Gegenstand 
des bilateralen Abkommens völkerrechtlich verankert ist Es · 
war ein ganz harter Brocken innerhalb dieser Verhandlun
gen. Wenn nun das Verbot aus syrribolischen GrOnden trotz
dem ins Gesetz aufgenommen werden soll, dann widersetzt 
sich der Bundesrat dem nicht Ich möchte aber festhalten, 
dass es nicht um Recht geht, das wegen der bilateralen Ab
kommen zwingend umgesetzt werden muss. Eigentlich ge
hört es deswegen nicht in das Bundesgesetz zum Landver
kehrsabkommen. Es geht vielmehr um freiwillig anzupassen
des Recht, und es würde daher in das Verkehrsverlage
rungsgesetz gehören. Das ist aber juristische Filigranarbeit, 
die wir in der Differenzbereinigung vielleicht nocn bis zur Voll
kommenheit ausfeilen können. 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 3276) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour la ptoposition de 1a majorle: 
Aguet, Ammann Schech, Antille, Banga, Bangerter, Bau~ 
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Baumberger, Beguelin, 
Berberat, Bezzola, Bircher, Blocher, Bonny, Borel, BOhrer, 
Carobbio, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby~ de Dardel, 
Donati, Dolll')ann, Ducmt, Egerszegi, Engler, Eplney, Fank
hauser, Fässler, Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, Frscher
Hägglingen; Freund, Geiser, Genner, Giezendanner, Goll, 
Gonseth,. Gmss Andreas, Guisan, Günter, Haerlng Binder, 
Hafner Ursula, Hämmerle, Hegetschweiler, Heim, Herczog, 
Hochreutener, HoUenstein, Hubmann, Jans, Jossen, Kalber
matten, Keller Christine, Kofmel, Kuhn, Langenberger, Lau
per, Leemann, Leuenberger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti 
Werner, Maurer, Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, 
Meyer Therese, MOller Erich, Nabhotz, Oehrli, Ostermann, 
Pelli, Raggenbass, Randegger, Ratti, Rechsteiner Paul, 
Rechsteiner Rudolf, . Rennwald, Roth, · Ruckstuhl, Ruffy, 
~en, Sandoz Marcel, . Schmid Odilo, Schmid Samuel, 
Seiler Hanspeter, Semadeni, Simon, Stump, Teuscher, 
Thanei, Tschopp, Vallendar, Vermot, Vogel, Vollmer, von All
men, von Feiten, Waber, Wtdmer, Widrig, Wittenwller, Wyss, 
Ziegler, Zwygart (108) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Votent pour la proposition de 1a mlnorite: 
Baader, Back, Binder, Bortoluzzi,, Dettling, Eggly, Engel
berger, Fischer-Seengen, Florlo, Frey Claude, Frey Walter, 
Frlderici, Gros Jean-Michel, Hess Otto, Maspoli, Pidoux, 
Schenk, Scharrer JOrg, Scheurer, SchlOer, Steffen, Steine
~n. Steinar, Stucky, Vetterli, Weigelt (26) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: . 
Aeppll, Alder, Aregger, Baumann Alexander, Slaser, Borer, 
Bosshard, Brunner Toni, BOhlmartn, · Cavadini Adriano, 
Cavalli, David, Debons, Dreher, DOnki, Dupraz, Durrer, Eber-
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hard, Ehrler, Eymann, Fasel, Fehr' Hans, Föhn, Fritsch'i, 
Gadlent, Gmbet, G~ Jost, Grossenbacher, .Gusset, Gysln 
Hans Rudolf, Gysin Remo, Hasler Ernst, Hess Peter, lmhof, 
Jaquet,. JeanRr&tie, J~t. Kell1;1r Rudolf, · Kühne, Kunz, 
Lachat, 'Leu, Moser, Mühlemann, Müller-Hemmi, Phllipona, 
Pin!, Ruf, Schaller, Schmied Walter, Speck,, Spielmann, 
Stamm Judith, Stamm Luzi; SteinegQer, Strahm,. Suter, 
Theiler, Tschäppät, Tschuppert, Weber Agnes, Weyeneth, 
Wieder.kehr, Zapfl, Zbinden · · · (65} 

Pn!sidium, stimmt nicht- Pnisldence, ne vote pas: , 
Heberleln (1) 

Zlff. 1 Art. 9 
Antrag der Kommission' 
Mehrheit . . ., 
ZustimmUnQ zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Fridericl, Beuola; Binder, Ghristen, HOöhreutener, Oehrll, 
Theiler, Vetterll) 
Abs.1 
; ... Anhänger. Dabei berücksichtigt er internationale Regelun
gen sowie die Interessen der Verkehrssicherheit, der Wirt
schaft und_ der Umwelt Bel dei' Festlegung der 11öhe der 
Strassenverkehrsabgaben trägt er gemäss Bundesgesetz 
vom 19. Dezember· 1997 über eine··1e1stungsabhänglge 
Schwerverkehrsabgabe dem höchstzulässigen· Gewipht • fQr 
Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen Rechnung. · 
Abs.2-4 . 
Z4Stimmung zum Entwutf des B.undesrates 

Ch.1 arl 9 
· Proposition f;ie la commlssion . 
Majorfte ._ i 
Adherer au pmJet du ~seil .federal 

Minorfte 
(Friderlci, Beuola, Binder, Christen, Hochreutener, Oehril, 
Theiler, Vatterli) ' 
_Al. 1 . . 
•.•• Oe faisant, II tient compte des reglernentations Internatio
nales, -ainsi que des inter&ts de la secu(ite routiere, de l'eco
nomie et .de l'environnement II prend en compte le poids 
autorise du vehlcule ou de l'ensemble de vehlcules pour de- · 
fmir le niveau des redevances mutieres, conformement a la 
loi.federale du 1.9 decerrtbre 1997 relative a une rei:levance 
sur le trafic des poids lourds llee aux prestations. 

· Al.2-4 . . 
Adherer a1.1 pmjet du Conseil federal 

Frlderlcl Charles (L, VD):'La egalement, 1a proposltion de rni
norite, qul est quelque peu · plus etoffee qJJ& tout a l'heure, 
veut modifier le texte du. Conseil federal. Ce demier «tient 
compte des interats de ta securfte routiere, de l'econornie et 
de l'envlronnement, ainsi que des reglementations lnternatio~ 
nales» pour edicter les prescriptlo~ sur les dimensions et les · 
poids, des vehicules automobiles et·de leurs remorques. Or, 
dans, les faits, depuls quelqu,es. annees, Je Conseil federal a 
inverse les prlorltes. En effet, II a annonce urbi et orbl qu'il ap
pliqualt d8$_0rmais, en ce qul conceme les prescriptlons tech
niques des 'vehicuies; les reglementations de l'Union euro
peenne. Do,nc, il y a lleu lci de mentionner 1a reglen)entation 
Internationale comme etant prioritalre et de rnentioniler par la 
· stiite- et je crois que c'est norma.1-', en seconde position, les 
interats de la securite mutiere, puls de l'economle et de l'en-
vironnement. · · 
En ce qul COf!ceme les mesures environnementales, je tiens 
a preciser que 1a egalement, depuls quelques annees, le 
Conseil federal applique les nom1es de l'Unlon europeenne, 
et ceci d'une maniere OOl'.lcertee avec elle, pulsque la Oom
mlsslon eumpeenne · elle-m&me se concerte aveci les. cons
tructeurs de v~ioules utilitalres qui font d.es efforts, qu'on 
peut quallfier de remarquables, pour abaisser les emprises 
sur l'environnement 

La proposltion de minorite inverse egalement les priorites du 
Conseil federal au niveau des redevances mutieres.et des 
poids autorises, puisque nous avons d'ores et deja defini .les 
taux des redevances mutieres dans la loi federale du 19 de
cembre 1997. Je vous rappelle qu'a cette occasion, nous 
avons defini 1,1n taux maximum et que nous avons egalement 
defll'.li quel seralt le taux inferieur pour les camions jusqu'a 
28 tonn~ de poids total autorlse. Le Conseil federaJn'a donc 
la, deja aujourd'hui, -pas une grande marge. C'est la taison 
pour laql,.ielle je crols qu'il est utile de .faire refetence a la loi 
du 19 decernbre 1997. . · 
En ce qui conceme l'abandon du poids maximum de 40 ou 
44 tonnes, le Conseil federal est d'accord avecnous. II y a eu 
de nombreuses dlscusslons sur les poids totaux des vehicu
les dans le cadre de runion eumpeenne. La limite de 44 ton
nes est autorisee unlquement pour les pre- et posttransports 
en transports combines non accompagnes. Pour le reste, le 
total de 40 tonnes est fixe encore pour blen quelques annees 
dans le cadre de l'Union europeenne. C'est la 1'$01'.'1 pour la
quelle II n'est pas necessaire d'en faire mention dans ce texte 
legislatif. · · 
Je vous lnvite donc a accepter la pl'Qposition de minorite a 
rart1c1e 9 allnea' 1 er de 1a lol federale sur 1a circulatlon mu-
tiere. · , 

Christen Yves (R, VD): A l'article 9 de la lol sur 1a circulation 
mutiere, II y a lieu d'adapter le poids autorise qui est res7 
sence mime du volet des transports d.es accords bilateraux. 
.l;n ce qui conceme l'article 1et, le groupe radical-democrati-. 
que a volontiers l(ldmis qu'il etalt necessaire de fixer dans 1a 
loi les interdicf.ions de circuler de nuit pour des ralsons 
psychologiques evidentes. Par' contre, pour .le passage de 
28 a 40 tonnes, oh peut dlre que c'est cela. qui a conditicmne 
notre politique des trarisports, qui nous a amenes a consentlr 
des d~penses publiques tres importantes pour la reallsation 
des infrastructures,. ·· Par consequent, la population , salt 
•aujoµrd'hul qu'il y aura passage de 28 a 40 tonnes. II n'y a 
. pas d'element psychologique important dans cet article. . 
Le Conseil federal propose d'inscrire dans 1a loi 1a limite de 
40 tonnes, ou 44 ton11es; pour les ensembles de vehlcules. 

· Or, II est vraisemblable que la notion de «poids du vehicule» 
soit abandonnee dans l'Union europeenne au profit de. la no
tion _de «bharge A l'essieu», qui est en fait le veritable critere 
en matiere de dimensionnement des chaussees. II rne parait 
logique de laisser au Conseil federal ia competence d'aclap. 
ter notre legislatlon au dmit eumpeen~ 
Par contre, pour ce qul conceme la redevance routiere, 1a re
daction de l'article 9 est un peu vagUe en prevoyant que le 
Conseil federal «fixe parallelement au niveau des redevan
ces rQutieres le polds autorise du vehicule ou de l'ensemble 
de vehicules». II y a lieu de fal~ une nette separation; il est 
preferable de se referer a la loi federale relative a une rede
vance sur Ie trafic des polds lourds liee aux prestatlons, qui a 
ete votee par le peuple. Cest cette lol qui fixe le nlveau des 
taxes en fonction des poids de vehicule .. La sltuation seralt 
ainsi plus clalre. · .. 
Au nom

1
du gmupe ra'dical-chimocratique,Je vous propose de 

soutenir la propositlon de mlnorite Friderici. -

Jossen Peter (S, VS): Wenn Ich den Antrag der Minderheit 
Friderici recht verstehe, enthält der zweite Satz von Artikel 9 
Absatz 1 vor allem redaktionelle Änderungen. Die Minderheit 
~t eigentlich nur die Formulierung «berücksichtigt internatio
nale Regelungen» aus' diesem Satz hera!,ISQenommen. Was 
,den zweiten Teil des Antrages betrifft, so sollten wir dem 
Bundesrat und der Kommisslonsinehrheit folgen. Herr Chri
sten hat die Argumente bereits dargelegt. Ich kann mich des-
halb kurz fassen; , . . 
Der Antrag der Minderheit Friderici. läuft darauf. hinaus, dass 
wir das höchstzuläli!Sige Gewicht aus d.em Gesetzestext 
streichen. Das möchten wir nicht. Wir möchten dem Bundes
rat die l,<ompetenz geben, dieses Höchstgewicht jeweils der 
Gesetzgebung anzupassen. Es geht auch bei diesem Artikel 
wie vorh_er -schon bei Artikel 2 um mehr Klarh.eit. Es geht 
auch darum, dass man auch In .bezUQ auf die flankierenden 
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Massnahmen im Verkehrsdossier ein bisschen Vertrauen 
schafft. 
Das Anliegen der Minderheit Friderieli ist es, im Gesetz noch 
höhere Gewichtslimiten zuzulassen tor den Fall, dass das 
später technisch möglich wird. Das wollen wir aber nicht Wir 
wollen ausdrücklich, dass der Bundesrat parallel zur Höhe 
der Strassenverkehrsabgaben das Höchstgewicht auf maxi
mal 44 Tonnen festlegen kann, wie dies die Fassung der 
.Kommissionsmehrheit vorsieht. · 
Ich bitte Sie deshalb, der Kommissionsmehrheit und dem 
Bund9'rat zu folgen und den Antrag der Minderheit Friderici 
abzulefinen. 

Hämmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Wir müssen 
das Gesetz obligatorisch so anpassen, dass «40-Tönner» 
im normalen Verkehr und «44-Tönner» im kombinierten Ver
kehr zugelassen werden. Das· ist uns durch das. Verhand
lungsergebnis in Brüssel so aufgetragen. Herr Fridericl und 
seine Minderheit gehen aber bedeutend weiter: Sie wollen 
keine Festlegung des Höchstgewichtes auf Gesetzesebene. 
lri Kombination mit dem Satz «berücksichtigt er internatio
nale Regelungen» hat der Bundesrat nach der Formulierung 
der Minderheit sozusagen eine Blankokompetenz zur unbe
schränkten Erhöhung der Gewlchtslimiten. Die Erhöhung 
der Gewlchtslimite ist aber eine genauso heikle oder.noch 
heiklere Frage als jene des SoMtags- und Nachtfahrverbo
tes. Deshalb ist in Parallelität zum Sonntags- und Nachtfahr
verbot, das wir soeben - richtigerweise - ins Gesetz ge
schrieben haben, in dieser F~ge dem Bundesrat jetzt nicht 
eine Blankokompetenz zu geben, indem diese Limiten nicht 
Ins Gesetz geschrieben werden. So können wir nicht vor
gehen. 
Es gibt noch einen anderen Unterschied zwischen der Fas
sung der Minderheit Friderici und der Fassung des Bundes
rates und der Mehrheit Der Parallelismus zur Erhöhung der 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe wird hier auf
gegeben und fällt weg. Es Ist völlig klar: Wenn die Gewichts
limite erhöht wird, wird die leistungsabhänglge Schwerver
kehrsabgabe erhöht Dieser Parallelismus muss auch im Ge
setz festgehalten sein. Im Unterschied zu Herrn Christen und 
anderen, die gesagt haben, diese Bestimmung sei jetzt nicht 
so wichtig wie die vorangegangenen, muss ich Ihnen ganz 
klar sagen: Sie ist haargenau gleich wichtig, und sie ist genau 

, gleich zu behandeln wie die Bestimmung über daa Sonntags-
und Nachtfahrverbot, die wir vorhin behandelt haben. · 
Ich bitte Sie also dringend, der Fassung des Bundesrates 
und der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Rattl Remigio (C, Tl), rapporteur: La modification de l'article 
9 concemant les dimensions et le polds des vähicules mar
chandises et de leurs remorques est de nature analogue a la 
precedente. Elle ne conceme donc pas le fond, mais l'an
crage de type juridlque que la Hi:nite de 40 tonnes va prendre. 
L'Accord sur le transportde marchandises et de voyageurs 
par rail et par route fixe bien · cas limites sans hesitation a 
40 tonnes, et ä 44 tonnes pour le traflc combinä. II est vrai, on 

. a pu discuter- mais cela n'est pas entre en Jeu - d'une alter
native consistant a aller jusqu'a 48 tonnes; alternative qui a 

.. ete refusee par 1a commlssion pour des raisons politlques, 
tandis qu11 n'a pas 6te questlon d'envlsager dans un d1fäi 
raisonnable des anarios comportant un traflc de vehicules 
de 50, ou encore de 60 tonnes. Certes, la matiere comporte 
d'autres points de definition, tels ceux concemant les .dimen
sions des vähicules ou la reference, dans le cas suisse, au 
«poids total du vehicule», terme beaucoup moins precis et 
moins adaJ>t'- au contralrel - que la notion de «poids maxi
mum des essieux», qui s'impose au niveau technique et en 
droit europeen. 
Faut-il alors fixer 1a limite de 40 tonnes, ou de 44 tonnes pour 
le trafic combine, dans la loi? Ou bien ne faut-il pas etre 
ouvert et lalsser a l'ordonnance une matlere qui dolt beau
coup tenir compte de ce qui se passe au niveau des regle
mentatlons internationales? La majoritä de la Commission 
des transports et des telecommunications a jugä qu'il etatt 
important, pour le bien des accords bllateraux et de 1a poJlti-
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· que suisse des transports, de donner a ces mesures un an
crage dans la loi: il s'aglt de donner des assurances politi
ques a une opinion publique qui a besoin d'en avoir. La com
mission a votä, cette fois de justesse, le projet du Conseil fe
deral, par 1 O voix contre 8 et avec 1 abstention. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Die Kompetenz tor die ge
nerelle Erhöhung der.Gewlchtslimite auf 44 Tonnen oder auf 
noch mehr Tonnen soll beim Parlament bleiben, denn die 
40 Tonnen sind ja jetzt durch das Abkommen zu Völkerrecht 
geworden. Deswegen sollen sie im Gesetz verankert sein, 
damit Sie tor eine Erhöhung zuständig sind. 
Stimmen Sie also der Mehrheit und dem Bundesrat zu. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Mind~rheit 

Zlff. 2; m. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des.Bundesrates 

Ch. 2; eh. II 
Proposition de 1a commission ' 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensembfe, nom/natif 
(Ref.: 3278) 

81 Stimmen 
62Stimmen 

FDr Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent le projet 
Aguet, Alder, Antllle, Baader, Banga, Baumann Ruedi, Bau
mann Stephanie, Back, 86guelin, Berberat, Bezzola, 
Bircher, Blaser, Bortoluzzi, Bosshard, Bühlmann, Carobbio, 
Cavadini Adriano, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, 
David, de Darde~ Debons, Dettling, Donati, Dormann, 
Dupraz, Eberhard, Egerszegi, Engelberger, Engler, Epiney, 
Fankhauser, Fässler, Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, Fischer-

. Seengen, Florio, Freund, Frey Claude, Gadient, Geiser, 
· Genner, Giezendanner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros Jean
Micnel, Gross Jost, Grossenbacher, Gulsan, Günter, Gus
set, Gysln Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerte, 
Hegetschweiler, Heim, Herczog, Hass Otto, Hess. Peter, 
Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, 
JeanprOtre, Jossen, Kalbermatten, Keller Christine, Keller 
Rudolf, Kofmel, Kuhn, Kühne, Lauper, Leuenberger, Löt
seher, Maitre, Marti Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, 
Meyer Theo, Meyer Therese, Mühlernann, Müller Erich, MOl
ler-Hemml, Nabholz, Ostermann, Pelll, Philipona, Pidoux, 
Randegger, Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, 
Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Schenk, Scheurer, 
Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied Walter, Semadeni, 
Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steiner, Strahm, Stucky, 
Stump, Teuscher, Thanel, TheDer, . Tschäppät, Vallendar, 
Vermot, Vetterli, Vollmer, von · Allmen, von Feiten, Waber, 
Widmer, Widrig, Wrttenwiler, Zlegler, Zwygart {133) 

Dagegen stimmen - Rejettent le pro/et: 
Scharrer Jürg, Steinemann {2) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Binder, Blocher, Fehr. Hans, Frey Walter, Frideriei, Hasler 
Emst, Maurer, Oehrll, Schlrler (9) 

Entschuldlgtlabwesend sind- Sont excuseslabsents: 
Aeppli,. Ammann Schoch,, Aregger, Bangerter, Baumann 
Alexander, 1:Saumberger, Bonny, Borel, Borer, Brunner Toni; 
BQhrer, Cavalli, Dreher, Ducrot, Dünkl, Durrer, Eggly, Ehrler, 
Eymaon, Fasel, Fischer-Hägglingen, Föhn, Fritschl, Gross 
Andreas. Gysin Hans Rudolf, Jutzet, Kunz, Lachat, Langen
berger, Leemann, Leu, Loeb, Maspoli, Moser, Pini, Raggen
bass, Rychen, Sandoz Marcel, Schaller, Seiler Hanspeter, 
Simon, Speck, Spielmann, Steinegger, Suter, Tschopp, 
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Tschuppert, Vogel, Weber Agnes, Weigelt,. Weyeneth, Wie
. derkehr, 'Nyss, Zapf], ~inden (55) 

Präsidium, stimmt nicht- Prel;1cience, ne vote pas: 
Heberlein (1} 

An den Ständerat~ Au Conseil des Etats 

99.028-7 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
7. Verkehrsverlagerung 
Accords bilateraux Suisse/UE. 
7. Transfert du traflc · · 
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Botschaft, Geset2:- und BeschlussentwQrfevom 23. Juni 1999 
(BBI 1999 611?8) · 
Message, projets ~ lol et d'~ du 23 juln 1899 
(FF 1999 5440} . . . . 

Kategorie III, Art. 88 GAN-Cat6gorle III, art. 68 RCN 

ralde aux lnvestissements dans Jas terminaux ä l'etranger n1:1 
. constituent-elles pas de veritables subventions? Les repon
ses, en commlssion, ont souligne que ces mesures concer-:
nent jU$tement la phase transitoire, et alles doivent donc etre 
considerees comme incitatives et complementaires; Les me
sures primaires sont d'ailleurs bien. rappelees ä l'article 2 ·an
nea 1er. 

' Bundesgesetz zur Verlagerung von alpenquerendem , 
G.üterschwerverkehr auf die Schiene 
lol f~c!rale'vlsant a transf6rer sur·le rall le tndlc de 
marchandlses a travel'$ les Alpes · 

Detailberatung- Examen de detdl 

lltel und Ingress 
Antrag· der Kommission 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule 
Proposition dfJ la ccmmlssion · 
Adh!!lrer au projet du Conseil federal 

' Angt,nommen -Adopte 

Art.1 
Hämmerte Andrea (S, GR), Berichterstatter: Hier geht es Antrag der Kommission 
nun tatsächlich um das erste zentrale Gesetz, das wir Im Abs. 1 
Rahmen der flankierenden Massnahmen · zum Verkehrs- Mehrheit 
abkommen zu besprechen haben. In der Kommission gab Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
es einen ROckweisungsantrag; er wurde allerdings mit Minderheit I 
18 zu 3 Stimmen abg~lehnt, und es wurde kein weiterer An- (Hollenstein, Baumann Ruedl) 
trag mehr ·gestellt, das Gesetz sei zurückzuweisen. Ich bin · · Zum Schutz des Alpengebietes sorgt der Bundesrat in Zu• 
froh, dass dies so ist Wir werden hier über einige f>unkte re- aammenarbeit mit den Kantonen, den Bahnen und seinen 
den und streiten müssen: . Ober das Verlagerungsziel · und • europäischen P$em fQr eine sukzessive Verlagerung von 

· Ober die Vertelh,ing.der inländischen Kontingente. Wir wer- alpenquerendem Grtterachwerverkehr auf die Schiene. 
den in der.Detailberatung darauf zurQckkominen. · Minderheit// . 

(Theiler, Bezzola, Binder; Christen, Frscher-ßeengen, Fride- . 
rlci, Giezendahner, Hegetschweiler, Vetterli, Vogel) · Rattl Remigio {C, Tl), rapporteur: L'entrlie en mattere sur la , 

loi sur le transfert du traflo a souleve Ja discussion sur deux 
points. · ·. •. · · 

.... Verlagerung ·des alpenquerenden ·Gütertransitverkehrs 
von Grenze zu Grenze auf die Schiene zu erzielen •. 

Tout d'abord, H y a eu en commisslon une proposition deren-
voi, basee sur la discriminatlon eventuelle entre transpor~ Abs. 2 , 
teurs suisses et ·transporteurs etrangers. D'une ·part,· les Mehrheit -
milieux des transports routiers·font remai:quer que 1$ principe •••• spätEistens aber im Jahr 2007, erreicht werden soll.· 
de no,n-:-diserimlnatiori n'est mentionne nulle part dans 1a Minderh~I · · . · . , t 

präsente Joi; d'autre paft. comme cel• a. ete dectare par (Hollenstein, ~umann Ruedi) 
M. Leuenberger, conseiUer. federal, un traitement different Der auf den Transitstrecken im Alpengeblet verbleibende al
pour les transports en Suisse serait tMoriquement possible. penquerende Güterschwerverkehr darf. 500 000 Fahrten irn 
Des concessions. ont dO &Ire ac:cordees pendant Ja ~riode Jahr 2.007 nicht Obersohrelten. Die Reduktion auf diese Höhe 
de transltion, donc avant 2005, et avant que la redevance sur · erfolgt in jährlichen Schritten von 100 000 Fahrten. 
le trafic des poids lourds Uee aux prestatioris puisse ätte plel~ Minderheit II. 
nement appliquee pour les transports a viele et les coritin- (Theiler, Bezzol~. Binder, Christen, Dupraz, Friderici, Heget-
gente de 40 tonnes. En pratique toutefols, la petite Suisse a schweller, Oehrll, Vetterll) 
drolt a 400. 000 autorisations, alors que toute rEurope a'tlroit Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
au möme nombre d'!iutorisatlons. 
D'allleurs, les mesures d'aooompagnement conoement ,aussl 
les mesures de s~rite telles qu'une motorlsatlon minimale 
pour les parcours de montagne, ainsl que des mesures de 
police telles que la posslb!IM d'ordonner des parcours alter
nat!fs en cas d'embouteilQ ou,de blocage de certalns tron
vans oujtineraires. lci, on ne pel,lten auotm cas parler de dis-
criminatlon. , · 
Finalement, l"entree en mattere a ·'™ deckte, en commission, 
sans oppositlon. · 
L'autre theme de, discU$sion portait sur 1a possibilit6. que. tes· 
mesures de transfert du trafic pui$sent aller ä l'encontre des . 
objaot!fs d'effic:lenoe et des objectlfs de marche qu'on s'est 
donnes avec 1a reforme des chemins de fer. Les fnvestisse
ments pour les. grandes infrastructw'es ferrovfaires et l'lntro
duction de la rei:levanoe sur le trafic des poids lo~rds liee aux 

1 · prestations; votee par le peuple, ne devralent-ils pas etre suf-
fisants? Les mesures finanoieres supplementaires pour ren
dre les tarifs du trafic comblne plus concurrentlels alnsi que 

Antrag der SVP-Fraktlon 
Abs.2 

· Für den auf den Trwisltstrassen im Alpengebiet verbleib.en
den alpenquerenden Güterschwerverkehr von Grenze zu 
Grenze gilt eine Zielgrösse •.•• 

Eventualantrag der SVP-Fraklion · 
(falls der Hauptantrag abgelehnt wird) 
.Abs.2 
Streichen 

Art.1 
Proposftion de 1a commlssion 
A/.1 
Majorite . ' 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mlnorite ' 
{Hollenstein, Baumann Ruedi) . 

· Bulletin offlc!el•de rAl!sernbMe flkllkale 
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Afin de proteger la zone alpine, le Conseil federal veille, en 
collaboration avec les cantons, les compagnies de chemins 
de fer et ses partenaires europeens, a transferer.progressi
vement sur le rail le trafic de marchandises a. travers les 
Alpes. . 
Minoritell 
(Theiler, Bezzola, Binder, Christen, FIScher-Seengen, Fride
rlci, Giezendanner, Hegetschweiler, Vettern, Vogel) 
.... sur le rail le trafic lourd de marchandises de transit de fron
tiere a trontlere a travers les Alpes. 

Al.2 
Majgrite 
..•• mais au plus tard en 2007, s'applique au trafic lourd de 
marchandises ••.• · 
Minoritel 
(Hollenstein, Baumann Ruedl) · 
Le trafic lourd de marchandises restantsur les routes de tran
sit a travers les Alpes ne doit pas depasser 500 000 courses 
annuelles en 2007. La reduction du nombre de courses s'ef
fectue jusqu'a cette echeance · par etapes annuelles de 
100 000. 
Minorlte II 
(Theiler, Bezzola, Binder, Christen, Dupraz, Friderici, Heget-
schweller, Oehrli, Vetterll) . 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition du groupe UDC 
A/.2 
.••. au traflc lourd de marchandises de frontlere a frontiere a 
travers les Alpes •••. · 

Proposition subsidlalre du groupe UDC 
(au cas ou 1a proposition principale serait rejetee) 
A/.2 
Biffer 

Hollensteln Pia (G, SG): Zu Artikel 1 ~ 1 begründe ich, 
wieso die Minderheit I eine verbindffchere Formulierung will, 
als sie der Bundesrat und die Mehrheit vorgesehen haben. 
Die Alpen-Initiative verlangt einen verbindlichen Schutz für 
die Alpen. Wenn nun nach. der Fassung von Bundesrat und 
Kommissionsmehrheit der Bundesrat nur noch · «bestrebt 
sein» soll, zum Schutz der Alpen eine Verlagerung von al
penquerendem Güterschwerverkehr auf die Schiene zu er
zielen, ist dies eine Abschwächung bei der Umsetzung der 
Alpen-Initiative. Die Minderheit I wßl mit der verbindlichen 

· Formulierung nicht mehr, als es die Alpen-Initiative fordert 
Bel der Legiferierung im Zusammenhang mit den bilateralen 
Verträgen die l,lmsetzung · der Alpen-Initiative abzuschwä
chen, die auf einem Volksentscheid beruht, iSt nicht akzepta
bel. Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit I zuzustimmen. 
Herr Bundesrat Leuenberger, vielleicht könnten Sie noch et
was genauer ausführen, was denn der Bundesrat mit «der 
Bund ist bestrebt" meint, inwiefern damit eine Abschwä
chung der Umsetzung der Alpen-Initiative gemeint ist Ich 
wäre froh um eine Ausführung von selten des Bundesrates. 
Zu Absatz 2 begründe ich den Antrag der Minderheit 1: FQr 
den Bundesrat und die Kommissionsmehrheit darf der auf 
den TransitM:recken im Alpengebiet verbleibende alpenquer
ende Güterschwerverkehr öie Zahl von 650 000 Fahrten 
nicht Obersehreiten. Der Antrag der Minderheit I verlangt die 
Festlegung der Reduktion auf 500 000 Fahrten, und zwar bis 
zum Jahr 2007. · · 
Wieso geht der Antrag der Minderheit I weiter und verlangt 
eine Reduktion. auf 500 000 Fahrten? Das ausgehandelte 
Landverkehrsabkommen wird in den nächsten Jahren eine 
Flut von Lastwagen auf die schweizerischen Strassen nach 
sich· ziehen, insbesondere auf den Transitrouten durch die 
Alpen. Eine solche Entwicklung ist für die Bevölkerung unan
nehmbar und für die Alpen zu belastend. Die Lastwagenla
wine darf nicht weiter anschwellen. Bereits vor zehn Jahren 
hatten die Belastungen entlang der Transitkonidore das für 
Menschen, Tiere und Pflanzen erträgliche Mass Oberschrit
ten. Die Prognosen für den LKW-Zuwachs durch die.Alpen 

, 
Amtllches Bulle1in der Bundesversammlung 

sind erschreckend. Bei der Lancierung der Alpen-Initiative 
1989 fuhren runc~ 500 000 .LKW durch den Gotthard, inzwi
schen sind es Ober eine Million. Der Verkehr hat sich also in
nerhalb von zehn Jahren verdoppelt Von Einhalten der Luft
reinhalte-Verordnung keine Spur. Im Umsetzungskonzept 
zum Alpenschutzartikel gibt der Bundesrat das Ziel von 
650 000 LKW für das Jahr 2005 an. Im laufe der Verhand
lungen mit der EU hat er aber Konzessionen gemacht -
zuungunsten einer nachhaltigen Verkehrspolitik. 
Der Alpenschutzartikel verlangt die Verlagerung des alpen
querenden Güterverkehrs auf die Schiene innert zehn Jah
ren. Zudem darf die Kapazität der Transitstrassen im Alpen
raum nicht erhöht werdeo. Diese Forderung ist nicht nur für 
die Schweiz . und die Alpen sinnvoll, sondern für alle ökolo-
• glsch sensiblen Räume dringend nötig. 
Den notwendigen Schutz und die Einhaltung des Alpen
schutzartikels erreichen wir hur, wenn wir die Zahl der alpen
querend.en LKW auf 500 000 beschränken. Deshalb bitte ich 
Sie, der Minderheit I zu folgen. 

Thefler Georges (R, LU): Ich vertrete die Minderheit II. 
Aus den Ausführungen in der Eintretensdetiatte kann ge
schlossen werden, dass sich eine Mehrheit dieses Parlamen
tes grundsätzlich für flankierende. Massnahmen im Landyer
kehr einsetzen will. Das finde ich gut Die Frage ist nur: Wie 
und mit welchem Ziel? Da scheiden sich die Geister. 
An sich stellen LSVA, Neat und Bahnreform die effektivsten 
und besten flankierenden Massnahmen dar. Diese Massnah
men genllgen, um eine Verkehrslawine zu verhindern. ·Davon 
bin ich llberzeugt . 
Wem wir heute ein Verkehrsverlagerungsgesetz diskutieren, 
$0 nur deshalb, weil im Rah.man der bilateralen Verhandlun
gen Im letzten Moment noch Zugeständnisse in Form von 
Kontingenten für 40-Tonnen-Lastwagen für eine bestimmte 
Übergangszeit gemacht werden mussten: Eigentlich WOrde 
es vollständig genügen, wenn wir uns auf den durch diese 
Kontingente entstehenden Mehrverkehr konzentrieren und 
die Massnahmen darauf ausrichten worden. 
Der Bundesrat und insbesondere die Kommissionsmehrheit 
gehen aber weit Ober dieses Ziel hinaus. Der Bundesrat will 
bis ins Jahr 2013 quasi mittels dieses Gesetzes die Alpen-In• 

· wa11ve umsetzen, und die Kommissionsmehrheit will dies -
das iSt meiner Meinung nach völlig utopisch - bereits bis zum 
Jahr 2007 tun. Seide, Bundesrat und Kommissionsmehrheit, 
wollen - und das ist das Heikle - die Alpen-Initiative noch 
verschärfen, indem sie «von Grenze zu Grenze» auis der. For
mulierung der Verfassungsbestimmung einfach weglassen, 
d. h. der Verfassung nicht folgen. Das Ziel der Alpen-Initia
tive, den Gütertransitverkehr von Grenze zu·Grenze auf die 
Schiene zu verlagern, wird gleichsam im Vorbeigehen ver
doppe~ und zu Lasten der Binnenfahrten ausgedehnt 
Ich halte ein solches Vorgehen inhaltffch und juristisch für 
fragwQrdig und den Antrag der Kommissionsmehrheit für uto
pisch. Mit den vorgesehenen Massnahmen werden wir die 
vorgegebenen Ziele !'lie und nimmer erreichen können. Die 
Kommissionsmehrheit stellt sich vor, dass das Ziel bereits im 
Jahr 2007, noch vor der Eröffnung des Gotthard-Basistun
nels, zu erreichen ist Ich frage jene, die zur Mehrheit gehö
ren: Wieso brauchen wir denn die Gotthardachse, wenn wir 
die verkehrspolitischen Ziele auch ohne sie erreichen · kön
nen? Sie sehen daraus, dass dieses Ziel wohl kaum ernstge-
meint sein kann. · 
Ich halte die Ausdehnung des Verfassungsartikels, wie sie 
der Bundesrat vorschlägt, juristisch für fragwQrdig. Sie liegt 
an der Grenze dessen, was wir mit der Verfassung tun kön
nen, wenn wir glaubwOrdlg bleiben wollen. 
Ich bin mir bewusst, dass ich mit dieser Forderung ein heis
ses Elsen antaste. Ich habe dies gespart, während ich In ver
schiedenen Departementeh !1lit verschiedenen Juristen über 
diese Frage diskutierte. Die Antworten der Herren Juristen 
aus den verschiedenen Departementen waren denn auch 
mehr als zweideutig. Eines wurde mir aber .klar bestätigt Die 
Verfassung verlangt keinen Zielartikel in der Art, wie ihn der 
Bundesrat vorschlägt. Ebenso sicher iSt, dass die Abstützung 
des Zielartikels auf die Verfassung grosse Zweifel offenlässt 
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Ich weiss auch, dass in den Verhandlungen mit der EU .der sich die Lage entwickelt Das kommt dem pragmatischen 
Alpenschutzartikel viel zu diskutieren gab. Ich persönlich Vorgehen nahe; das wir aueh beim Personenverkehr gewählt 
halte auch nicht sehr viel von dle$em Artikel, aber er ist in der · haben. Wir haben auch ein bestimmtes, stufenweises VorgEr 
Verfassung, und deshalb haben wir. ihn zu ~hten. Ich hen · gewählt Wenn dann tatsächlich Probleme auftauehen, 
glaube aber, dass. wir die aussenpolitlschen Probleme nun wird der Bundesrat- und er erhält die Kompetenz dafür-:- zu-
wirklich übertreiben. Es gibt Leute, die mir aufgrund dieses sätzllche Massnahmen, nlchtdiskriminierende Massnahmen, 
Minderheitsantrages Provokation · yorgeworten haben. Es ergreifen müssen •. Wir müssen die. Frage eventualiter emst„ 

. gibt Leute, die sagen, dass EU-Mitgliedstaaten diese bllate- haft prüfen, ob wir diesel'l Artikel nicht gänzlich weglassen 
ralen Verträge nicht ra,tiflzieren wllrden. Das kannja gar !'licht solkm, um dann vielleicht. im Differenzbereinigungsverfahren 
wahr sein! Wenn wir den Alpenschutz$rtikel im Gesetz haar-· definitiv zu dieser Lösung zu kommen. • 
genau so wiederholen, wie wir ihn In der Verfassung haben, 
kann es ja. nicht sein, dass ein E.U.:staat nun sagt, deswegen Baad.er Caspar r,J, BL): Ich möchte kurz getrennt zum Haupt-
ratifiziere er das Abkommen nicht. Die Verfassung geht in und zum Eventualantrag der SVP-Fraktlon Stellung nehmen. 
diesem Punkt ganz klar vor.· Die SVP-Fraktlon beantragt Ihnen, in Ergänzung zum Antrag 
Wenn .hier nun wirklich ausländische Bedenken kommen, der Minderheit II (Theiler) zu Artikel 1 Absatz 1 folgerichtig, 
müssen wir eben - ob es uns nun passt oder nicht - in die- · ' dass auch bei Artikel .1 Absatz 2 der alpenquerende Güter-
sem Punkt die Verfassung ändem.uild diesen Artikel neu ge- schwerverkehr «von Grenze zu G'renze» einzufügen ist Die 
stalten. Wir müssen uns aber.;.. ich möchte auf das Materielle SVP-Fraktion unterstOtzt grundsätzlich die V~gerung des 
zu sprechen kommen -vor allem dieflage stellen, was denn Transitverkehrs auf die Schiene. Unsere Partei war Ja die er-
passiert, wenn die Ziele dieses Gesetzes mit den vorgesehe- ste - ich darf das In Erinnerung rufen -, die nach der langen 

· nen. Massnahmen nicht erreicht werden können. Hier liegt Nacht .von Herrn Bundesrat Leuenberger in Brüssel auf die 
natürlich die materielle Problematik. Der BUi'ldesrat hat im Ir,- drohend.e Lastwagenlawine aufmerksam gemacht hat Aller-
land nur einseitige Möglichkeiten. Bezüglich des ausländi- dlngs bezweifeln wir es· sehr; ob die Zielgrösse, wie .sie hier . 
sehen Verkehrsaufkommens kann er keine zusätzlichen mit 650 000 festgeschrieben ist, realistisch ist Werist heute 
Massnahmen ergreifen, es sei denn, er würde die Trassen- schon imstande, eine Verkehrsprognose für fünfzehn Jahre 
preise noch zusätzlich vergünstigen; das ist aber nicht Ge- · zu machen? Was wir wollen, ist ein klares KonZßl)t 
genstand dieses Gesetzes. E'lll glbtdrei Arten·von alpenquerendem Verkehr: erstens.den 
Diese Einseitigkeit.der Massnahmen · wlrd .. sich zwangsläufig Transitverkehr von Grenze zu Grenze; zweitens den Import-

. zu Lasten.der Schweizerinnen und Schweizer, zu Lasten der Export-Verkehr; drittens den .reinen Binnenverkehr. Es darf 
schweimrischen Wirtschaft und zu Lasten der schweizeri- nichtseln, dass sich diese Zlelgrösse von 650 000 Lastwa-
schen Transporteure auswirken, und das will Ich nicht Denn gen auf den Import-Export-Verkehr und den reinen Binnen-
diese Leute gehören selbstverständlich auch zu jenen Grup- . verkehr, z.B. von ·Malters nach Bellinzona, bezieht AUch 

. pen, die diese bilateralen Verträge mitzutragen h~. nach Artikel 36sexies der Bundesverfassung, dem Alpen, 
Diese Massnahmen könnten im Extremfall dazu führen, dass schutzartikel, hat der Bund das Alpengebiet ausdrücklich vor 
zum. Beispiel ein Lastwagen, der von Altdorf nach Bellinzona dem Transitverkehr zu schüf;zen; .in .Absatz 2 heisst es, der 
fahren will, nicht mehr auf der Strasse verkehren dürfte, weil «alpenquE;ttende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze». · · 
die ausländischen. Lastwagen bereits die Kontingente bzw. sei aqf die Schiene zu. verlagern. Der Alpenschutzartikel in 
die Zielsetzungen Oberschritten haben. Dann würde folgen- unser('!lr Bundesverfassung bezieht sich daher nicht au( den 
des passieren: Ein solcher Lastwagen müsste zuerst nach lmpart-Export-Verkehr oder auf den reinen Binnenverkehr. 
Basel fahren, dort auf den Zug verladen werden, weil er in der Dies muss immer wieder betont werden. 
lnnerschweiz nicht verladen kann, er müsste nach Bellinzona Mit einer Diskriminierung der EU-Transporteure hat die Be-
oder nach Chia8$0 gefahren werden - und in diesem Fall schränkt.Ing der Zielgrösse fflr den Transitverkehr von 
wieder nach Bellinzona zurückfahren. O.S wäre ökologisch Grenze zu Grenze· Oberhaupt nichts zu tun, obwohl dies im:. 
urld ökonomisch ein völliger Blödsinn. . mer.wieder .behauptet wird. Es sind ja alle Tramlporteure -
Bnen sqlchen «Schlldburgertransport» möchte Ich unseren sowohl die inländischen.als auch die ausländischen-, wel-
Schweizerinnen und Schweizern doch ßlilparen. Wir können · ehe Waren von Deutschland nach Italien transportieren, glei
uns dies ersparen, indem wir eben klar sagen, dass wir die cherrnassen davon betroffen. Im Gegenteil: Wllrden mit der 
Zielsetzung so festlegen, dass diese nur für den Verkehr Zlelgrösse von ~o 000 Lastwagen, di.e auf den Alpenstras
·«von Grenze zu Grenze» gilt , . . . . ser:i verbleiben dürfen, auch der Binnenverkehr und der Im
Ich bitte Sie: Stimmen Sie bei Artikel 1 Absatz 1. und Absatz 2 port-ExportNerkehr erfasst; so ytäre dies eine' massive Dis
dem Antrag der Mindl:lrheit II (Thellerfzu. Ich darf Sie darauf-· kriminierung unseres Landes, unseres Ge,werbes und unsrer 
aufmerksam machen, dass die·ständerAtliche Kommission · Industrie. Es sind ja bekanntlich nicht mirFuhrhalter, die GO-
diese Problematik bereits diskutiert und erkannt hat und die ter Ober die Alpen fOhren, sondem vor a.llem auch KMU, das 
Lösung mit dem Begriff «von Grenze zu Grenze» ebenfalls Bauhaupt- und Baunebeng~rbe und andere Sparten; sie 
eingefügt hat. . . .alle sind von dieser Diskriminierung betroffen. · 
Bei Absatz 2 bitte ich Sie, dem Entwurf des Bundesrates zu- Andererseits würden gemäss dem Antrag der SVP-Fraktion 
zustimmen, allerdings mit der Ergänzung; dass ·die Zielset- · die Importe und die. Exporte der EU-Fuhrhalter vom Ausland 
zung ·. natürlich a.uch der Formulierung «von Grenze z1.1 in die Schweiz oder von der Schweiz Ins Au/illand auch nicht 
Grenze» zu genügen hat _ · ' . . gerechnet . Das ist doch keine· Diskriminierung! Auch be-
lch gestatte mir, noch zu den beiden Anträgen der SVP-Frak- zweifle Ich die ökonomische Zielsetzung des bundesrätllchen 
tion zu diesem Artikel eine persönliche Meinung abzugeben. Entwurfes. Nehmen Sie Qitte folgendes Befspiel: Wenn im 

· Sie wurden in der Kommission Ja nicht diskutiert. Was den Juli die Zielgrösse von 650 000 Lastwagtm erreicht Ist, muss 
Absatz 2 anbelangt, kann Ich diese präzisierende Ergänzung ein Obstsaftproduzent aus Sursee, welcher Süssmost nach 
zum Vorschlag des Bundesrates selbstverständlich unter- Faldo im Tessin transportreren Y(ill, damit zuerst nach Basel 

. stützen. Sie geht geflau in die Zielrichtung des Antrages der fahren. Von dprt muss er seinen Lastwagen mit der Bahn bis 
Minderheit II. · ' · Chiasso transportieren IEISS811,.und von dort kann er mit dem 
Den Eventualantrag der S~P-Fraktlon halte ich durchaus für . Lastwagen wieder nach Faldo fahren. Das kann doch nicht 
einen salomonischen Kompromiss, wenn w.lr uns In der Ziel- sein! , Einen solchen· · ö~ologischen ' und ökonomischen 
setzung wirklich nicht finden können - wenn also die einen Stumpfsinn dOrfen wir nicht unterstützen. Ich bitte Sie: Blei--
sagen, es sei utopisch, die anderen, es sei eine Mlnlmalfor- ben Sie yemünftlg, .und beschränken .Sie diese Zlelgrösse 
derung, und die Dritten, es sei nicht EU-kompatil)el, die EU- . auf den Transitverkehr «von Grenze zu Grenze». 
Staaten würden dann die Verträge nicht ratifizieren. In einem Zum Eventualantrag auf Streichung: Wenn Sie dem Antrag 
solchen Fall kame doch wirklich auch. die Lösung In Frage, , , der Minderheit II und dem Antrag der SVP-Fraktlon nicht fol-

. dass wi~ sagen: Wir machen überh~upt kelnen'ZielartikE31, be- . gen und das Ziel der Verlagerung nicht auf den Verkehr «von 
lassen die Massnahmen so, wie sie sind, .und schauen, wie Grenze zu Grenze» beschränken woUen, beantragen wir lh-

. 8ullet!n officlel c1& r Assembkkt fed~r$ 
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nen, diesen Absatz zu streichen. Wenn der gesamte alpen- immer wieder informiert, in diese Controlling-Aufgabe einbe-
querende Verkehr gemeint ist, dürfen wir die Zahl von zogen und mit entsprechenden Mitteln für diese Massnah-
650 000 nicht festschreiben. Der Prognosezeitraum ist zu men ausgestattet werden? 
· lang. Bedenken Sie bitte folgendes: Heute sind es 1,2 Millio- Zur Zielgrösse: Die Alpen--lnitiative wurde formuliert, als wir 
nen Lastwagen, die durch die Alpen fahren. Davon sind noch kein bilaterales Abkommen hatten. Die Daten, die dar-
50 Prozent - gut 650 000 Lastwagen - Import-, Export- und aus errechnet worden sind, ergeben aber eine Zielgrösse 
Binnenverkehr. Also würden Sie doch vor allem diesen Ver- von 500 000 Lastwagen für den Alpenschutz, und das ist die 
kehr diskriminieren. Daher sind wir der Meinung, dass diese Aussage gemäss Verfassungsrecht. Es ist die Rolle der Grü-
Zahl nicht festgeschrieben werden darf. nen, hier dieses Verfassungsrecht eisern zu verteidigen. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der SVP-Fraktion oder dem Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit 1 (Hollen~ 
Eventualantrag der SVP-Fraktion zuzustimmen. stein)zu unterstOtzen. Wir haben mit dem Antrag der Kom-

missionsmehrheit bereits einen Antrag, mit dem die Ziel-
Qenner Ruth (G, ZH): Wir sind daran, eine Zahl von Einzel- grösse im Jahr 2007 erreicht werden soll. Es wäre ja unsin-
massnahrnen zu diskutieren. Dies sind alles Bausteine des nlg, die Zahl der Lastwagen anwachsen zu lassen, daneben . 
Güterverkehrskonzeptes im Hinblick auf ein Ziel, nämlich den einen Neat-Tunnel zu betreiben, um nachher teure Massnah
Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor den Belastun- men für die Reduktion der Lastwagen einzuleiten: Auch 
gen des Güterschwerverkehrs. Ich möchte Sie daran erin- hierzu möchte Ich die Vorstellungen des Bundesrates gerne 
nem, dass wir die Summe der Bausteine, derMassnahmen kennen. Wie stellt er es sich vor, wenn das Jahr 2007 nicht 
brauchen. Als Gesamtes erfOllen sie unsere Anforderungen, das Jahr sein soll, in dem die Zielgrösse erreicht ist? Sie ha~ 
die wir an die schweizerische Verkehrspolitik stellen. ben vorgeschlagen, das Jahr 2013 als «Zieljahr» für die Um-
Artikel 1 dieses Verkehrsverlagerungsgesetzes ist für die setzung der Massnahmen zu nehmen. 

· grüne Fraktion der Schicksalsartikel im Massnah~'tindel Ich denke, auch der Antrag der SVP-Fraktion, vertreten 
zum Landverkehrsabkommen •. Die Stimmbürgerinnen und durch Herrn Baader, führt juristisch aufs Glatteis, indem er 
Stimmbürger haben für den Bau der Neat grünes Licht gege- . den Begriff «von Grenze zu Grenze» in der neuen Situation 
ben. Sie erwarten von diesem grossen, teuren Bauwerk ei- uminterpretiert. Damit wird ein Diskrimlnierungstatbestand 
nen maximalen Umlagerungseffekt beim Güterverkehr von geschaffen, indem das Prinzip nur für auslänclische Trans-
der Strasse auf die Schiene. Das bedeutet. dass das l.lmla- porteure postuliert wird -wenn man sagt, wir hätten nur eine 
gerungsziel sichtbar und erreicht werden muss. Das Umlage- Zielgrösse "von Grenze zu Grenze». In der Alpen-Initiative 
rungsziel ist in einer ganz anderen Formulierung, als wir sie war ja die Rede vom "alpenquerenden» Verkehr. Wirwollen 

. nun im Verlagerungsgesetz finden, aber mit dem gleichen auch innenpolitisch unsere. Verkehrsströme soweit wie mög-
Sinn bereits im Alpenschutzartikel unserer Verfassung fest- lieh auf die Schiene verlagern. 
gehalten. . Ich bitte Sie also, in Artikel 1 Absätze 1 und 2 den Antrag der 
Was heute neu ist, was für die Bündelung und Ausgestaltung Minderheit 1 (Hollenstein) zu unterstützen und den Antrag der 
der flankierenden Massnahmen notwendig ist, ist die Festle- SVP-Fraktion abzulehnen. 
gung einer Zielgrösse. Erstmals in der Geschichte der Ver-
kehrspolitik entscheiden wir ilber . eine Zielgrösse, keine Herczog Andreas (S, ZH): Eine Vorbemerkung: Alle Mehr
Wachstumsgrösse - im Gegenteil. Damit in der Tat eine Re- heitsanträge auf der Fahne sind Resultat einer längeren und 
duktion der alpenquerenden Transitfahrten erreicht werden harten Auseinandersetzung und Verhandlung innerhalb ek 
kann, brauchen wir nicht nur eine Zielgrösse, sondern auch. . ner Arbeitsgruppe der Bundesratsparteien. Hier gibt es ja 
eine entsprechende Planung, eine Jahreszahl: Wann soll eine gewisse Tradition mit erfolgreichen Vorlagen -wenn Ich 
diese Zielgrösse Realität werden? Die Mehrheit der Kommis- Sie etwa an die LSVA und die FinöV erinnern darf. Wir hatten 
sion für Verkehr und Fernmeldewesen will, dass diese Ziel- ein klares Ziel, nämlich hier das Ergebnis der bilateralen Ver-
grösse im Jahr 2007 - dann nämlich, wenn die erste Neat- handlungen erfolgreich zu behandeln; gestern habe Ich dies. 
Achse dem Verkehr dient - erreicht ist. Wenn wir dieses Ziel bereits erwähnt. 
nicht bis dann erreicht haben wollen, nlltzt uns diese Neat- Ich muss schon sagen, dass es mich etwas enttäuscht, wenn 
Achse·nichts. Das sogenannt pragmatische Vorgehen, das Herr Georges Theiler, der in dieser Kommission dabei war 
vorhin beschrieben wurde-: wir schauen einmal, wie sich das und der bei diesen einstimmigen ·entscheiden alles mitgetra-
entwlckelt -, geht in dieser ·Situation· ganz klar nicht. Die gen hat, jetzt hier tel quel von allen Kernaussagen dieser Ar
Mehrheit der Kommission stellt sich hinter das Ziel - Ziel- · beitsgruppe Abschied nimmt. Bei Herrn Ulrich Giezendanner 
grösse und Zieljahr. Würden wir dieses Ziel nicht erreichen, . demgegenüber muss ich sagen, dass er dies mitträgt. Bei 
hätte ja die ganze Umlagerungsstrategie versagt. Sprechern der SVP-Fraktion, so wie vorhin ber Herrn Baader, 
Die Arbeit im Hinblick auf dieses wesentliche Ziel der Güter- der gewisserrnassen unbelastet. von Kenntnissen der Diskus
verkehrsverlagerung beginnt heute. Sie muss auf den ver"'.' slon ~nd auch der Materie einen Antrag stellt, wäre es gut, 
schiedensten Ebenen geleistet werden. Die Kantone haben wenn sie sich vorher bei Herrn Giezendanner jeweils ein bis
dabei eine wichtige Rolle zu sp,ielen. Sie sind, nebst den Bah- sehen informieren würden; dies wäre von Vorteil. 
nen, die Garanten dafür, dass die verschiedensten Massnah- Nun komme ich bei diesem Artikel zur Ausgangslage: 
men strassenseitig umgesetzt werden können. bies . wird 1. Der Bundesrat definierte ein Umsetzungskonzept zum Al-
aber nur möglich sein, wenn zwischen Bund und Kantonen penschutzartlkel. Dieses sieht 650 000 alpenquerende last-
eine enge Zusammenarbeit besteht und gepflegt wird. Ich wagenfahrten für d~ Jahr 2005 vor. 
möchte aus der Vernehmlassung der Kantone zitieren. Die 2. Bei Volksabstimmungen gab es Zustimmung zur leistungs
Kantone schreiben: «Mit dem Abschluss des sektorieUen Ab- abhängigen Schwerverkehrsabgabe, zur Finanzierung der 
kommens im Landverkehr sind weder die Entwicklung .des Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs und im Parlament zur 
sektoriellen Abkommens über den Landverkehi' EU/Schweiz, Bahnreform. Dies sind die Grundlagen zur Umsetzung des 
die Schaffung äquivalenten Rechts, noch die Arbeit an den Alpenschutzartikels. 
flankierenden Massnahmen abgeschlossen. Einstweilen ist 3. In einer Übergangszeit, in der noch nicht die volle LSVA 
nur der Anfang eines Prozesses gemacht, weicher ständiger greift, in der wir die Tunnels, besonders den Lötsehberg, 
Weiterentwicklung bedarf. Wir werden Erfahrungen sammeln noch nicht haben, müssen wir die negativen Auswirkungen 
und danach die flankierenden Massnahmen anpassen mOs- des bilateralen Abkommens zum Landverkehr abfedern. Mit 
sen, um den Alpenschutz sicherzustellen und einen Ver- anderen Worten:, Wir müssen die heute 1,1 Mlßionen alpen
kehrsinfarkt vermeiden zu könnetn.» querende Fahrten reduzieren. Wir dürfen nicht einfach darauf 
Wir haben hier eine ganz wesentliche Aufgabe der Kantone. . warten, dass dann alles irgendwie geschieht; vielmehr haben 
Ich möchte in diesem Zusammenhang Herrn Bundesrat Leu- wir bereits heute diesen Auftrag. 
enberger die Frage stellen - nicht, welche Massnahmen er Wie liegen heute die Anträge, die auf der Fahne l;ltehen.? 
treffen will, sondern-, mit welchen StrukturenerdleseArbeit Es gibt den extremen Vorschlag der Umweltverbände -
angehenwill.WiekannerdenKantonenversichem,dasssie 500000Fahrten bis zum. Jahr 2007, und zwar jährlich 
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gemäss einer vorgeschriebenen ·· Reduktion um jeweils tiere, a travers 1eii Alpes. Je voudrais rappeler ici que le traflc 
100 000 Fahrten. Der Bundesrat hat eine Zlelgrösse von de transit se . compose de 96 pour cent de transporteurs . , · 
650 000 Fahrten, und zwar als Jahresziel spätestens nach etrangers et de 4 pour cent de transporteurs suisses. 
dem Bau der zweiten Röhre des Gotthardtunnels. Die SVP- La modjfication de. l'article · 1 er alinea 1er provoquerait 1,1ne 
FFaktion will den lnlandverlcehr nicht zählen, so wie es jetzt discrimination de facto des transporteurs etrangers. Si l'ob
Herr Baader begründet hat Die Mehrheit .der KVF - der Be- jectif de !'ordre de, 650 000. courses annuelles s'appliquait 
schluss kam übrigens mit 14 zu 4 Stimmen zustande - liegt uniquement au trafic de transit, le trafic.d'importation ne se-
genau in der Mitte zwischen diesen extre~n Vorschlägen. rait pas couvert par cet obJectlf et les mesures prevu8$ par la 
Wir schlagen als Ziel das Jahr 2007 und 650 000 Fahrten vor, loi nes'appllqueraient qu'au trafic de transit. Le trafic d'lmpor-
d. h. eine Stabiliserung des Verkehrs. Wir wissen, dass der tation et d'expt>rtatlon, qui est en general un trafic sur de Ion-
Verkehr exponentiell zunimmt; wir können hier nicht warten. gues dlstances et, pour cette raison, apte a Atre transfere, 
Die Begründung ist klar. Das Ziel, 850 000 Fahrten, ist vom pourrait augmenter sans limlte. Cela veut dire;que les objec-
Bundesrat bereits gesetzt Das Ziel hat nichts mit dem Gott- tifs de l'article constitutionnel sur la protectlon .des Alpes ne 
hardtunnel zu t!,ln, sondern damit, dass der Volkswille heisst: pourralent Otre atteints. , . 
Wir müssen umlagem, .und w.ir dürfen nicht zulassen,. dass. · II pourralt s'averer difficlle de concilier cet article de lo1 av~ 
während einer Übergangszeit die Lastwagenlawine expo- l'Accord du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et 
nentiell ansteigt. Wir formulie~n also ein politisches Ziel, zu . de voyageurs par rail et par route qui, je le rappelle, stipule 
dem n.achher auch politische Massnahmen positioniert wer- en partlculiera.son .article 32: «non-diserimination, directe ou 
den. Es ist auch wichtig, nach lilussen Signale zu.setzen, weil indirecta, en raison de la nationallte du transporteur ou du 
die Massnahmen unverständlich sind, wenn nicht politische lieu d'lmmatriculation du vehicule ou de l'origine et/ou de 1a 
Ziele vorgegeben werden. . . destinatlon. du transport». Je vols donc ia un probleme pollti-
Zum Antrag der SVP~Fraktion, vertreten durch Herrn Baader, que- grave dans les procedures de ratification des l!lCC/0rds 
und dieser ganzen Geschichte um die Formulierung avon . · dans !'Union europeenne. Les Parlaments de nos Etats voi
Grenze zu Grenze»: Das ist jetzt der zehnte odet der x-te sins pourraient bloquer les sept accords si la.mise en oeuvre 
Versuch, hier durch die Hin~rtare .mit der Alpen-Initiative i:tel'Accordsurletransportdei:narchandisesetdevoyageurs 
bzw. mit dem Alpenschutzartikel abzurechnen. Wir haben par rail et par route leur paraissa.lt discrlminatoire, car l'Ac-
dazu diverse ~mmungen gehabt; das Resultat war im- cord sur la 11br:e cirpulation des personnes dolt Mre approuve 
mer, dassmandiesenArtlkelsolassenWIII, wie er Ist Irgend-· par les quinze Parlaments. 
welche «Strafaktionen» aus politischen oder unpolitischen Pour ces raisons, Je vous invite, avec la majo~ de mon 
Überlegungen heraushaben hier Oberhaupt keinen Sinn. groupe, .a soutenir la propositlon de la majorlte etle projet du 
Wir oaben immer gesagt: Wir wollen die Schweizer Camion- Conseil tederaL . · · · · 
neure nicht' diskriminieren. Wir reden hier aber von einem 
Verlagerungsgese~ lind nicht von einem Gesetz zur Umset- .Bezzola Durf (R, GR): Ich spreche zu Artllcel 1 Absatz 2. Ich 
zung·der Forderungen der Schweizer Camionneure; Wir ma- möchte Im voraus Kpllege Herczog sagen, dass es hier nicht 

• chen hier auch keine Ausführungsgesetzgebung zum Al_pen- um Demonstrationen geht, sondem darum, dass wir gemein-
schutzaitikel, sondern ein Verlagerungsgesetz füreirie Uber- ·· sam tragbare, realistische Lösungen suchen. 
gangszeil Da hat.· es keinen Sinn, derartige . Dinge zu le- Im Namen der klaren Mehrheit der FDP-Fraktion bitte ich Sie, 
giferieren. Abgesehen· davon hat Herr. Baader einfach nl9ht der Minderheit II (Theiler) und dem Bundesret zuzustimmen. 
recht - er kennt die Situation nicht-, wenn er hier im Verla- Der Grund ist ganz.einfach: Wir wollen eine ehrliche, realisti-
gerungsgesetz, das unmittelbar mit den bilateralen Verhand•. sehe Formulierung der Verlagerungsziele. Die aktuelle Situa-
lungen etwas zu tun hat, «von Grenze zu Grenze» definieren tion sieht folgenderrnassen aus: 1998, haben Ober 1,2 Mlllio-
will. •<Von Grenze zu Grenze» neisst für die EU-Län~er ganz nen Lastwagen die Alpen durchquert; dazu kommen die Aus-' 
klar, dass ihre Camionneure betroffen sind. Wenn ihre nahmenkontingente für die .EU. Man muss damit rechnen, 
Camionneure betroffen sind, heisst das Diskriminierung. dass im· Jahre 2004 rund 1,9 Millionen Fahrten durch und 
Es ist doch ganz klar; wir können hier in der Schweiz alles le- über die Alpen gemacht werden. Eine Reduktion um fast 
giferieren, nur eines nicht etwas, das nicht EU-kompatibel 1,3 Mlllionel'I Fahrten bis Ins Jahr 2007Wäre damit ein trom-
ist. Dieses Prinzip kennt jeder Gemeinderat, der vor Ort legi- me,r Wunsch. Beide Basistunnels müssen in Betrieb sein; da-
feriert, Herr Baader. Wenn Sie irgendeinen· Kompostartlkel In mit die ZielgröSse von 650 000 erreicht wird, wenn das über- . 
Ihrer Gemeilde durchbringen wollen, können Sie legHerie- haupt möglich ist •.• . 
ran, wie Sie wollen, Sie dQrfen einfach nicht gegen kantonale Wir haben dem Volk vor einem Jet,r während des Abstim

' und bundesrechtllche Vorgaben verstossen. Oas ist die Aus• mungskampfes zu LSVA und FinöV immer wieder gesagt 
gangslage. . · . . und kommuniziert, Wir brauchten die Netzvariante, wir 
Ich bitte Sie also wirklich, diesen unbrauchbaren Antrag ~ brauchten beide Röhren. Wenn wir nun sagen, der Lölsch
zulehnen. Ich bitte Sie,• auf der Linie der Kommissionsrnehr- bergtunnel reiche, geben wir all denen recht,· die damals im 
helt'zu bleiben und alle extremen Minderheitsanträge, ob sie . Abstimmungskampf gesagt haben, eine Tunnelröhre würde 
jetzt von grüner Seite oder von rechts kommen, abzulehnen reichen. 
,und auf 'dieser Unie zu bleiben. Damit demonstrieren Sie, . Es geht um die Übergangsphase. Mehrverkehr muss auf die 
dass Sie den bilateralen Verh&fld}ungen effektiv zum Durch- Schiene,. das Minimalziel muss sein: Stabilisierung des 
bruch verhelfen möchten. Schwerverkehraufkommens Inklusive 40-Tonnen-Ausnah-

menkontingente. Es stimmt. Die Arbeitsgruppe der Buni::les-
Antille Charles-Albert (R, VS): Au nom de la. majo!'M du rats~elen.:.. ich gehöre dazu - hat .nach Intensiven Diskus-
groupe radical-democratlque,·et ce malgre la coslgnature de sionen und auch nach Drohungen von selten der Ui:nwelt\ler-
quelques membres de notre groupe a la mino!'M II (Theiler), bände die Latte hoch gelegt,. nämlich bei 650 000 Fahrten bis 
je vous invlte a soutenir la proposition de .la majo!'Mde la. ins Jahr 2007. Der Bundesrat hat dann das Konzept der Ar
commlssion a l'artlcle 1 er allnea 1 er. Les raisons essentielles. beitsgruppe der Bundesratsparteien übernommen, aber die 
sont les sulvantes. . . . . . Frist bis zur Erreichung des Verlagerungsziels auf 2013 fest0 

Suite. a radoption de !'initiative des. Alpes en 1994, l'Union gesetzt. . . . 
europeenne a considere que la formulation •trafic de Jransit Verlagerungsziele dQrfen n.icht Verlagerungsvisionen odet 
de trontiere a frohtiere» etait discrimlnatöire envers les trans- Verlagerungsillusionen sein •. Wenn wir unerfüllbare Ziele set
porteurs des pays membres de !'Union europNnne. Aussl zen, falsche Signale senden, Ist das unproduktiv, kontrapto-

. longtemps qua la Sulsse n'avalt pas donnl'i de garanties suf- · duktiv. Der Wille,.die Motivation, d.as Ziel zu erreict:ien, wären 
flsantes quant ä l'application non dlscrimlrtatolre de l'inltlatlve nicht vorhanden. Letztlich würde das der Schweiz mehr weh 

· des Alpes, B.ruxelles a bloque les negociations bilaterales. tun als die Ziele, die nicht erreicht werden. Sie fflrdem unhel-
Aujourd'hul, on nous propose de transferer progressivement l)ge Allianzen, sie verhindern die Unterzeichnung der bHate-
le trafic lourd de marchandises de translt de frontlere a fron• ralen Verträge oder. die VerabschiedLIFlg der flankierenden. 
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Massnahmen. Das würde wiederum das ganze Projekt zum 
Scheitern verurteilen. Die FDP-Fraktion wird dies irn Verlauf 
der Verhandlungen richtig zu gewichten wissen. . 
Ich bitte Sie deshalb, bei Artikel 1 Absatz 2 der Minderheit II 
(Theiler) und dem Bundesrat zuzustimmen und keine unrea
listischen Verlagerungsziele zu beschliessen. 

Blocher Christoph (V, ZH): Die _Schweiz hatte ursprünglich 
ein logisches Verkehrskonzept fQr den Transitverkehr. Sie 
hat gesagt Die schweren Lastwagen können nicht durch. die 
Schweiz fahren, sie müssen auf die .Bahn verladen werden; . 
nur leichte Lastwagen können die Schweiz passieren. Die 
Schweizer Industrie musste sich dem unterwerfen. Ich habe 
das immer als ein tragbares Konzept empfunden. Auch wenn 
ich als Industrieller davon betroffen war, habe Ich das immer 
eingesehen. 
Was jetzt passiert, kann ich nicht mehr einsehen. Da muss 
ich Ihnen sagen: Das trifft nun die schweizerischen Arbeits
plätze in Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie massiv. Herr 

· Herczog, ich kann Ihnen fast nicht zuhören, wie Sie als Archi
tekt über diese Schwierigkeiten «hinwegfahreh»I Es ist un
glaublich, das vom Vertreter einer Partei zu hören, die vor-.. 
gibt, die schweizerischen Arbeitsplätze zu schützen. 
Worum geht es? Mit der Alpen-Initiative haben Sie ein ande
res Konzept gewählt, das heute in der Verfassung verankert. 
ist. Sie haben gesagt Wenn der Transitvertrag abgelaufen 
ist, wird der Güterverkehr von Grenze .zu Grenze auf die 
Schiene verlagert. Ich habe diese Initiative nicht unterst+rtzt, 
weil ich der Meinung war, so rigoros werde es nicht gehen 
können. Die Initiative ist angenommen y,,orden. 
Wer jetzt sagt, das sei Wortklauberei, den frage ich,. ob er An
alphabet geworden ist. Im Titel des betreffenden Bundesbe
schlusses steht ausdrücklich «der Transitverkehr»-. Der Tran
sitverkehr kommt bei der einen Grenze hinein und geht bei 
der anderen hinaus, alles andere Ist kein Transitverkehr. In 
Artlltel 36sexies Absatz 2 der Bundesverfassung steht wört
lich: "Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu 
Grenze erfolgt auf der Schiene.» Sonst hätten Sie es nie 
durchgebracht, weß die Schweizer natürlich gemerkt hätten, 
dass sie dies unglaublich treffen würde. 
«Von Grenze zu Grenze».beinhaltet auch eine gewisse Lo
gik; nicht weil Sie damit Ausländer benachteiligen und 
Schweizer bevorzugen, sondern es ist .eine Frage der Di
stanz. Für kurze Distanzen können Sie die Lastwagen nicht 
auf die Bahn verladen; das ist unmöglich. Transporte Ober 
lange Distanzen - man sprjcl)t von 300, 500 und mehr Kilo
metern - sind möglich, wenn die Infrastruktur vorhanden ist 
Was machen Sie jetzt hier?· Jetzt dehnen Sie die Bestim
mung auf den ganzen Verkehr aus, der durch die Alpen 
muss, gleichgültig, ob es Transitverkehr ist ob er Ober Di
stanzen von 50, 100 oder 150 Kilometer führt, ob es einfuhr~ 
oder Ausfuhrverkehr ist Das ist unverantwortlich. 
Wenn die Formulierung · «alpenquerender GOtertrartsitver
kehr von Grenze zu Grenze» im Verkehrsverlagerungsge
setz nicht enthalten ist, ist das der Casus belli für die gesam
ten Verträge. Nicht. ob das Referendum ergriffen wird, son
dern ob man den Verträgen noch zustimmen kann oder nicht, 
Ist die ·Frage. Ich habe vorhin den Stadtpräsidenten von Si
ders gehört. Er soll sich einmal bei Vertretern der Industrie im 
Kanton Wallis - die ich zufällig etwas kenne - erkundigen, 
welche Folgen das hätte. · 
Ist diese Formulierung diskriminierend? Es ist doch nicht dis
kriminierend! Es wird hier nicht Ungleiches gleich behandelt. 
Es wird auch nicht Gleiches ungleich behandelt; das wäre 
diskriminierend. Herr Herozog, es . geht doch nicht um 
schweizerische oder ausländische Camionneure. Ob Auslän
der In die Schweiz fahren und Ware holen oder bringen oder 
ob es Schweizer oder ausländische Camionneure sind, die 
innerhalb der Schweiz Transporte ausführen, ist völlig gleich
gültig. Es geht um die Durchfahrt, und das ist zu akzeptieren~ 
Mit dieser Bestimmung diskriminieren Sie die Schweiz, und 
zwar die schweizerische Industrie. 
Zum Antrag der SVP-Fraktion zu Absatz 2 und zu dieser Zahl 
von 650 000: Ich könnte hier auch einer Zahl von 500 000 zu
stimmen, wenn Sie den Transit auf die.Bahn bringen wollen. 
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Aber ich kann doch nicht zustimmen, wenn Sie sagen, 
650 000 Fahrten pro Jahr seien die Grenze. Ich weiss nicht, . 
Herr Bundesrat Leuenberger, wie diese Richtgrösse dann 
eingehalten werden soll. Lassen Sie eines Tages die Baniere 
herunter? Dann trifft es alle, die im alpenquerenden Verkehr 
mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen Transporte ausführen. 
Oder .erheben Sie exorbitante Gebühren ffir die übrigen, da
mit es für sie nicht mehr interessant ist? Dann treffen Sie die 
gleichen nochmals. Ich habe auch gehört, in der Kommission 
sei gesagt worden, diese Richtgrössen würden nie eingehal
ten, das sei völlig unmöglich, aber sie beruhigten für den Ab
stimmungskampf. Das ist dann Ihre Sache, wie Sie mit soi. 
chen Schlaumeiereien über die Runden kommen. 
Sie haben in beiden Absätzen «von Grenze zu Grenze» ein
zuführen. Wir haben uns auch erkundigt, ob das rechtmässig 
geht, ob das nicht völkerrechtswidrig ist, oderweiss ich was. 
Die Auskunft von Herrn Botschafter Spinner war: Nein, an 
sich nicht, aber es könnte sein, dass im einen oder anderen 
europäischen Parlament g8$8gt werde, es sei nicht gut, dass 
es nur «von Grenze zu Grenze» heisse; das. könnte die Lust, 
den Vertrag nicht zu akzeptieren, erhöhen. 
Nehmen Sie das in Kauf! Kein anderes Abkommen liegt so 
eminent im Interesse der europäischen Staaten wie das Ver
kehrsabkommen. Diese würden sich zweimal Qberle9et:1, ob 
sie das Abkommen deswegen ablehnen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit II (Theiler) zu Ab
satz 1 und dem Antrag der SVP-Fraktion zu Absatz 2 zuzu
stimmen. Andernfalis kann man dieses Verkehrsabkommen 
auf keinen Fall gutheissen und muss das Ganze ablehnen. 

Herczog Andreas (S, ZH):·Es ist gefährlich, wenn Herr Bio
eher In die Verkehrspolitik eingreift; wir kennen das ja von der 
LSV A-Abstimmung her. Ich möchte Ihnen nur oochmals sa
gen, damit es klargestellt ist: Es geht hier nicht um eine Au&
führungsgesetzgebung des Alpenschutzartikels! Wir legife
rleren hier ein Verkehrsverlagerungsgesetz, wo die schwel· 
zerlsch~n Camionneure nachher auch Kontingente - von 
400 000 Fahrten an ansteigend - zur Verfügung haben. Wir 
haben Kontingente, die alpenquerend sowohl die schweize
rischen wie die ausländischen Camionneure betreffen, und 
wir woHen diese Kontingente selbstverständlich begrenzen. 
Das hat mit dem Alpenschutzartikel nichts zu tun! 

Frkf,rlcl Charles (L. VD): Monsieur Herczog, votre argumen:
tation est un peu trop simple. On ne peut pas, au cours des 
campagnes precedant las votations populaires sur la RPLP 
et sur le financement des nouvelles lignes ferroviaires a tra
vers les Alpes, invoquer !'initiative des Alpes et dire, une fois 
que ces deux votations ont ete gagnees - je le reconnais et 
jene reviens pas la-dessus -, qu'elles ne concement plus du 
tout !'Initiative des Alpesl 
Ma question est la suivante. Monsieur Herczog,_ vous avez 
parle de discrimlnation des vehicules etrangers si nous intro
duisons les termes mAmes de !'initiative des Alpes, c'est-a
dire «sur le rail le trafic lourd de marchandises de transit de 
frontiere a frontiere a travers las Alpes». Moi, je parle de dis
crlmination a l'egard des transporteurs suisses sl on n'intro
dult pas dans le texte de loi une disposition qui las preserve 
d'une telle discrimination. Or en commission, et encore 
aujourd'hul, vous avez combattu l'article 2 alinea 2. Monsieur 

· Herczog, prenez-vous l'engagement de ne pas discriminer 
lestranS,porteurssuissesetd'admettrequececisoitfixedans 
la loi? 

Herczog Andreas (S, ZH): Herr Friderici, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, haben Sie keine Frage gestellt; aber ich 
kann Ihnen sagen, dass wir explizit die schweizerischen Ca
mionneure nicht diskriminieren. Diskriminieren wollte sie in 
einem ersten Anlauf der Bundesrat, als man den schweizeri
schen Camionneuren aus ökologischen 1,1nd politischen 
Gründen keine Kontingente _gewähren wollte. Aber wir ge
währen Ihnen· jetzt in· einer Ubergangszeit - und das muss 
man begreifen, deshalb hat da$ .nichts mit dem Alpenschutz
artibl zu tun - zahlenmässig genau dieselben Kontingente 
wie fQr das riesige Europa. Und wir haben den Volksauftrag 
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von der LSVA her, selbstverständlich auch vom Alpenschut:i- sind eine lange Zeil Wir haben diese Gr0$Sprojekte be
artlkef und von der Neat her, dass wir die Umlagerungsziele schlossen, wir haben diese Umlagerungen beschlossen. Es 
in dieser. Übergangszeit nicht einfach 'liquidieren .. Es geht · gibt wohl kaum einen Bauherrn, der nicht auch Zielvorgaben 
genau .darum, dass wir In .dieser Übergangszeit diese macht, und nun einfach das Ganze bis zum Bau des Goti-
650 000 Fahrten als Zieln.ortn haben, und :z:war eben auch für hardtunnels oder bi$ zur Vollendung dieses Baues aufzu-
die inländischen Camionneure. Ich bin einverstan.den mit der schieben, wie es der Bundesrat will; macht die Frist zu lange. 
Regelung «von Grenze zu Grenze» - sofort-, wenn Herr Fri- · Wir haben andere Fristen, die zwingend sirid. Im Landv!:!r
dericl sagt, . ei' verzichte auf .schweizeri$che Kontingente. . kehrsabkorpmen ist naturlich festgelegt. dass die Ottnung für 
Aber das wäre ja lächerlich.! · die «40-Tönner» sul(zessive ~ttflndet. Folglich müssen wir 

: nun auch in der ganzen Umlagerungsstrategle Dampf ma-
Theller Georges (R, LU}: Was Sie, Herr Herczog, nun erzählt chen. Das heisst, wir haben uns nach langen Debatten für 
haben - was wir da In diesem Gesetz machen; solle mit dem den Lötschbergtunnel entschieden und dafür, dass er etwas 

' · Alpenschutzartikel keinen Zusammenhang haben.-, das ent- vorgezogen wird, weil er schon aus topographischen GrOn-
täusciht mich als Mitglied der Kommission. Jetzt haben wir den rascher gebaut werden kann •. So soll man doch diese er
stunden-: und tagelang über diese Dinge diskuties:t, und Sie • ste mögliche Güterachse durch die Alpen, diese erste klei-
haben offenbar noch nicht gemerkt, worauf sich dieses nere Transitrot,rte, · entschieden fördern, 'die noch durch die. ' 
Gesetz eigentlich stutzt Hier steht _wörtlich:/ «Die Bundes- Hochleistungsstreckenbauten Olten-,Bem und durch alle Be-
ve1S81'Tlrnlung der SchWeizerischen Eidgenossenschaft, ge- mühungen in Italien flankiert wird, den Güterverkehr mehr 
stützt auf Artikel 84 der Bundesverfassung .... beschllesst.» · westlich von Mailand umzuschlagen. Darum bin ich der Mai-
Herr Herczog, das ist der Alpenschutzartikel in ~er neuen nung, wir sollen hun mutig dieses Jahr 2007 hier festlegen •. 
l;lundesverfassung, und dieses Gesetz hat den Alpenschutz- Dann geht es auch wirklich darum, • bei. den Bahnen etwas 
artlkel zu befOlgen und nichts anderes. · · Druck zu machen'. Unsere Bahnen leisten Grosses im Perso-, 

Präsident: War das eine Frage? 

Theßer Georges (R, .LU): Ich habe die Frage gestellt, ob,J-lerr. 
Herczog dies in der Zwischenzeit noch nicht gemerkt hat 

Herczog .Andreas (S, ZH): Das sind die rhetorischen Fragen 
von Georges Theiler. • · · 
Herr Theller,· Sie haben mir.nicht präzise zugehört. Ich habe 
gesagt. dieser Bundesbeschluss. sei «kein· Ausführungsge
setz» zum AlpenschUIZartikel. Das ist doch richtig. ·· . . 
Ich habe es in meinem E'mtretensvotum erwähnt Die Arbeits
gruppe der Bundesratsparteien, die Mehrheit der Kommis
sion und der Bundesrat stützen sich· selbstverständlich auf · 
den Alpenschutzartikel, auf die LSVA-, FinöV- und alle übri
gen Abstimmungen, die .die Umlagerung des Verkehrs von 
der Strasse auf die Schiene zum Inhalt hatten. · 
Hier 1geht es - das haben ·sie vorgängig selber gesagt- um 
eine Übergangszeit, während welcher sowohl schweizeri
sche wie ausländische Csmiohneure Kontingente erhalten. 
Wieso Sie hier mit dem Begriff «vo.n Grenze zu Grenze„ der 
Alpen-Initiative kommen, weiss ich nicht Ich kann es, böswil
lig, nur so Interpretieren, dass Sie der Alpen-Initiative wieder 
einmal eines «auswischen„ wollen. Materiell macht das, was 
Sie sagen, nämlich keinen Sinn: estutmir leid.· 

Blrcher Peter (C, AG}: Meines Erachtens hat KoUege. Antllle-, 
zu Artikel 1 Absatz 1 sehr präzise und nchtig gesagt, wie die 
Rechtslage lsl Man muss sich doch nochmals verdeutlichen, 
dass wir jetzt im Zusamrnenharig mit den bilateralen Abkom• 
men ein befristetes Verlagerungsgesetz beraten., also einen 
gezielten Tell~teich des ganzen Massnahmenpaketes zur 
Umsetzung des Alpenschutzartikels. 

· Beim Alpenschw ist nun genau das passiert, was an sich die . 
politische Nachbarschaft von Herrn Blocher will: Man ist rela-

. tlv rasch und forsch mit einer lriltlatlve vor das Volkgegangen 
und Ist dann auf die Nase gefallen. tch war ~lber auch nicht 

nenverke)ir, aber ein Durchblllch.fütclie internationale Güter
bahn hat bis heute nicht stattgefunden. Das ist eigentlich er
staunlich. Auch trotz alt diesen EU-BemQhungen sind die 
Bahnunternehmen europaweit immer noch sehr national ge-

. · prägt untf organisiert. . Hier muss der Durchbruch erfolgen. 
Die BLS behauptet fast täglich, sie erziele diesen Durchbruch 
zusammen mit der Deutschen Bahn AG, und die SBB ver
handeln mit den ltallenem. Dann muss nun endlich ein 
Durchbruch erfolgen~ Es ist unglaublich·, dass an der Grenze 
n~ Lokwechsel erfolgen und andere «ChAppeli„ aufge- · 
setzt werden: National geprägte Güterbahnen, Währenddem 
die Lastwagen bekanntlich seit 30 bis 40 Jahren lri ganz 
Europa herumfahren. ·. , . ·. . 
Pa. ist die Bahn nun gefordert, den europäischen Durchbruch 
zu schaffen. Das ist für mich die entscheidende flankierende 
Massnahme, wenn wir von Begleltmassnahmen und Verla
gerungen sprechen. Die Bahn ist aber auch.gefordert. neue 
Angebote auf die Schiene zu stellen. Seit Jahren hören wir 
von der Rola. Entweder ist diese Rola durch den Lötsehberg 
ein Betriebskonzept, dann soll man damit kommen, oder man 
soll andere Innovative,. neue Verkehrsangebote auf die 
Schiene bringen. Hier sind die Bahnen wirklich gefordert. 
Da ist es nun sinnvoll, Druck zu machen und zu sagen: Wir 
wollen im Jahr 2007 reit der Eröffnung der,lötschbergroute 
auch dieses Vef(agerungszlel erreicht haben. 
Ich bitte Sie, bei den Absätzen 1 und 2 der Kommissions
mehrheit zuzustimmen. 

Glezendanner Ulrich (Y, AG}: Herr Blrcher, Jhnen Ist be
kannt, dass heute etwa 800 ooo Schweizer LKW den Gott
hard durchqueren? Mit dem Verlagerungsziel von 650 000 
wären es dann noch 325 000 Schweizer, die fahren würden. 
Ist '8 tichtiq, dass wir also die FaJ:irten auf rund einen Drittel 
reduzi'l\lren und den Restaufdle Bahn verladen müssten? Ist 
es richtig, dass ein Lastwagen mit Eimer Citro von .Elm.nach 
Locamo zuerst nach Basel fahren müsste, dann mit der Bahn 
nach Chlasso und vori dort nach Locamo; von·Locamo leer 
wieder nach Chlasso; von Chiasso nach Basel und von dort 
nach Elm? 

· Befürworter dieser Alpen-Initiative. Sie wurde aber angenom
men, und schon drei, vier Versuche im Parlament, sie wieder 
zu torpedieren, sind - meines Erachtens zu Recht - im Ver- · 
häitnls von zwei zu eins zurOckgewiesen worden. Denn auch Slrcher 'Peter (C, AG}: Das sind meines Erachtens übertrie- · 
hier gilt es nun, eine Volksmehrheit korrekt zu ~pektieren. be~ , Interpretationen, genau gleich wie die «SOssmost-
Meines Erachtens ist Artikel 1 .Absatz t, wie ihn der Bundes- , fahrt,., die vorhin hier In .den Raum gestellt wurde. Ich bin 
rat beantragt, sehr moderat forrm,1llert «Der Bund ist be. schon erstaunt, was man so alle&. erfinden kann! Es geht 

. strebt, zum Schutz des Alpengebietes .... » Sie .haben ja vor- selbstvenstindllch primär um den Transitverkehr, aber es 
hin gehört, dass Frau Hollenstein eher eine etwas stärkere gehl: auch um den Import-Export-Verkehr. Es ·1st doch 
Formulierung .möchte. . · ' schlechthi.n auch nicht zu verstehen, dass mit der Formulle-
lch empfehle hier, der Mehrheit der Kommission und dem rung, die Sie offenbar befürworten, Kollege Glezendanner, 
Bundesrat zuzustimmen. · ein Lastwagen als normaler Importverkehr dann völlig frei 
· 1n A\"tikel 1 Absatz 2 markiert die Mehrheit der Kommission von Sizilien durch die Alpen nach ZOrich fahren kann. Schon 
das Jahr 2007. Das ist eine doch markante Differenz zu den an diesem Beispiel kann man doch feststellen, dass die For-
Vorstellungen des Bundesrates. ich vertrete ebenfalls die· . mullerung «von Grenze zu Grenze» ·- vor allem Im Zusam
Meinung der Kommissionsmehrheit. Warum? Sieben Jahre menhang mit dem Landverkehrsabkommen, ea wurde ja 

' ~ ~ clefAsseml>Me fed$ale 

• 
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juristisch schon interpretiert - doch eine sehr schmale Inter
pretation oder Auslegung ist. 
Ich möchte den Herrn Bundesrat bitten, noch etwas zum ei
gentlichen Binnenverkehr zu sagen, damit solche Beispiele 
aus der Welt geschafft werden. Wir dürfen die Grössenord~ 
nungen nicht verlieren: 90 Prozent der alpenquerenden Fahr
ten sind grpssräumige Transitfahrten, massgeblich durch 
Ausländer, und 1 O Prozent sind inländische «Alpenfahrten». 
Aber zum Begriff des Binnenverkehrs möchte ich den Herrn 
Bundesrat bitten, noch atwllS erklärend zu wirken. 

Vettern Werner CV, ZH): Herr Bircher, Sie haben uns ganz 
deutlich angeschaut und uns den Vorwurf gemacht, wir woll: 
ten den Alpenschutzartikel torpedieren. «Die Initiative 'zum 
Schutze des Alpengebietes vor dem Transitverkehr'» - hier 
habe ich das AbstimmungsbOchlein für das Stimmvolk von 
der Abstimmung im Februar 1994 vor mir - «will den alpen
querenden Transitgüterverkehr •..• nur noch auf der Schiene 
zulassen.» Die SVP-Fra.ktion - sie war auch gegen diesen 
Artikel"- befand, dies sei nicht,vollziehbar. Ist es nun ein Tor
pedieren der Verkehrspolitik und des Alpenschutzartikels, 
wenn die SVP-Frak.tion Vorstösse eingereicht hat, mit denen 
sie fordert, den Transitverkehr statt von «Grenze zu Grenze» 
«über lange Distanzen» auf die Schiene zu verlligem? «Ober 
lange Distanzen» heisst nach Experten - gemäss der Studie 
Abegglen und Partner - 500 Kilometer. Ist dies ein Torpedie
ren der Verkehrspolitik und des Alpenschutzartikels? 

Blrcher Peter (C, AG): Ich habe schon zweimal gesagt, dass 
wir den Zusammenhang sehen müssen, in dem dieses Land
verkehrsabkommen steht. Wir müssen eine diskriminie
nmgsfreie Umsetzung im Inland gewährleisten. Sie haben 
recht. Kollege V etterli, die Interpretation des Alpenschutzarti
kels ist aus Ihrer Sicht, rein innenpolitisch gesehen, korrekt; 
aber jetzt beraten wir erstens das Verkehrsverlagerungsge
setz und zweitens flankierende Massnahmen zu diesem gan~ 
zen Paket der bilateralen Verträge, und da müssen wir uns 
konform verhalten.· 
Das:hat, Herr Fahr, nichts mit «mal so, mal so» zu tun, son
dern wir müssen uns dieser neuen Herausforderung stellen; 
wir können nicht dauernd eine «Fünfer-und-Weggli-Politik;. 
betreiben. Wir haben bei der EU verschiedene Forderungen 
durchgebracht. Im Gegenzug haben wir auch gewisse Auf
lagen und vor allem eine rechtsgleiche Durchsetzung zu·er-
füllen;· . 
Ich sage: Es ist doch ein Stück weit eine Reduktion des Al
penschutzzieles, wenn wir am Schluss einen Lastwagen aus 
Rom ohne weitere Behinderungen nach Zürich durchfahren 
lassen. 

Frlderlcl Charles (L, VD): Nous sommes yeritablernelit, avec 
l'article 1 er et l'objectif de cette loi visant a transferer sur le 
rail le traflc de marchandises a travers les Alpes, au sujet 
central de cette polltlque et des accords surJes transports ter-
restres. · 
Nous avons deja entendu M. Herczog. Nous avons entendu, 
d'autres intervenahts, au nom des groupes. Je tiens a affir
m.er que le Den entre cette loi et !'initiative des Alpes est inde-
nlable. On ne peut pas, au cours d'une campagne en vue 
d'une votation populaire qui a eu neu il y a moins d'une an
nee, invoquer !'initiative des Alpes et, aujourd'hui, dire que 
cela n'a aucun rapport concret avec elle. Ce' que nous de
mandons aujourd'hui, nous l'avlons deja demande lors de la 
campagne sur la redevance. sur le trafic des poids lourds liee 
aux prestations. M. Leuenberger, conseiller federal, avait re-
pondu · a l'epoque qu'il n'y avait aueune discrimination pour 
les transporteurs suisses. Ce que demande le groupe liberal, 
et generalement ce que demande l'economie aujourd'hul en 
Suisse, c'est qu'une mention de «non-discrimination. des 
transporteurs suisses» figure dans le texte de loi. Des lors, 
je ne comprends pas pourquol les milieux socialistes, et 
M. Herczog en particulier, se sont opposes avec une teile 
vehemence a cette clause de non-discrimination. · 
Expliquer QOmment les transporteurs suisses seront discrimi
nl§s est evidemment difficile. II s'agit d'un sujet exträmement 
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technique. Sur ce point, je pense qu'un specialiste des trans
ports, et en particulier des transports routiers, peut avoir une 
Idee et une opinlon qui doivent tenir 1a route. 
Lors d'entretiens que fai ~us demierement avec des respon
sables de la Direction gener,ale VII qui s'occupe des trans
ports a Bruxelles, il m'a ete confirrne que, suite a 1' Accord sur 
le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par 
route, l'Union europeenne n'accepterait plus aucun contin
gent a partlr.de 2005 pour traverser .la Suisse. Nous deman
dons donc aujourd'hui que, si les transporteurs de l'Unlon 
europeenne peuvent librernent transiter la Suisse a partlr de 
2005, les transporteurs suisses puissent, eux aussi, et sans 
Mre contingentes, faire le ml)me genre de transport. 
A l'aiinea 2, vous constatez que je suis cosignataire d'une 
propositionde mino~ II qui consiste a reprendre le projet du 
Conseil federaf .. Pourquoi? Parce que dans le texte du Con
seil federal, il s'agit d'un objectif, et non d"une limite. Nous 
sommes d'accord avec cet objectif. Alors, essayons par tous 
les moyens de diminuer le trafic a travers les Alpes, comme 
l'exlge !'initiative des Alpes. Les cosignataires de la proposi
tion de minorite II seraient mime d'accord, et le groupe libe
ral les soutiendrait, de supprimer la mention «de frontiere a 
frontiere», a condition qu'une reference a la non-disQrimina
tion des transporteurs suisses figure dans la loi. 
Comme cette proposition ne figure pas aujourd'hui dans 
votre depliant, aiors, comment pouvons-nous proceder? Je 
vous suggere la procedure suivante: a l'alinea 1 er, vous sou
tenez la proposition de minorite II qui pnwoit que seul le tran
sit de rriarchandises de frontiere a. frontiere est soumis; en
suite, nous votons tout a fait norrnalement, a. l'alinea 2 de l'ar
ticle 2, 1a proposition de minorite qui inscrit dans la loi le prin
cipe de 1a non-discrimination des transporteurs suisses. 
Apres, nous prendrons les contacts. necessaires, duranJ la 
navette avec le Conseil des Etats, pour supprimer la notlon 
«de frontiere a frontiere». 
La voie de la ralson nous dernande donc de soutenir, a l'arti• 
.cte 1 er alinea 1 er, 1a proposition de minorite II (Theiler) qui in
terdit le traflc de transit de marchandises de frontiere ä. fron
tiere et, par la suite, de proposer le prirlcipe de non-discrimi
nation. Apres .cela, je m'y engage et le groupe liberal avec 
moi, nous chercherons a supprimer la mention du trafic de 
transit «de frontiere a frontiere». Je crois- et croyez~le avec 
moi - qu'il serait quand mäme dommage.que le Parlement, 
aujourd'hui, revienne sur des promesses qui ont ete faites 
lors de 1a campagne sur la redevance sur le trafic des poids 
lourds liee .aux prestations, notamnient sur la non-discrimina
tion des transporteurs suisses. Ce serait un comble qu'on 
emp€,che les Suisses d'effectuer un certain nombre de trans
ports qul seraient perrnis a des transporteurs ettangers. 
Monsieur Anb11e, vous avez. au nom de la majorite du groupe 
radical-democratique, lnvite notre Charnbre a rejeter la pro
position de minorite II a l'artlcle 1 er alineas 1 er et 2. Je vous 
invite aujourd'hul, ainsi que 1a majorite du groupe radical-de
mocratlque, a suivre la procedure que j'ai defendue, car elle 
est beaucoup plus correcte vis-a-vis de l'industrie et de l'eco
nornie sulsses.. 

Wiederkehr Roland (U, ZH): Erinnem Sie sich noch, wie die 
Medien Freude hatten, als Herr Bundesrat Ogi mit den Ver
kehrsministern aus · Europa in einem Helikopter durch die 
engen Täler in der Schweiz flog und sagte: Da unten sollen · 
nachher die Lastwagen durch? In den Medien hiess es: Das 
darf ja nicht sein - so eng, so viele Gesundheilsgefähr
dungenl 
Und was haben wir jetzt? Wir hatten einen Entwurf, der 
vom Bundesrat · unterstützt wurde, der die Zielgrösse 
650 000 LKW im Jahre 2007 zum Inhalt hatte. Davon ist der 
Bundesrat aber später abgewichen und hat gesagt: Wir ver
schieben das jetzt nach hinten, ins Jahr 2013. Wie wenn der 
Bundesrat nicht gemerkt hätte, dass sich im übrigen 
Europa - wahrscheinlich dank dieser Hellkopterdemonstra
tion in den Alpen - etwas bewegt hatte. 
Wenn Sie den neuesten «Spiegel» lesen, das Q8Utsche 
Nachrichtenmagazin, sehen Sie, was sich bewegt. Uber den 
Lastwagen-Wahnsinn - «Der LKWahnsinn» lautet der Trtel -:- . 
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und welche Massnahmen die DeL.rt$Chen in der nächsten Zeit Wenn wir nun wieder deli Rückfall machen und im Gesetz, 
ins Auge fassen, wird geschrieben. Denn Tatsache ist: Wir das natürlich eine Ausführungsbestimmung zum -Alpei;i-, 
werden mrt der Lastwagenlawine nicht mehr fertig! Deshalb ,"schutzartikel ist, wieder «von Grenze zu Grenze» hinein-
ist es absolut berechtigt, dass die Umweltorgariisationen als schreiben und das noch mit einer bestimmten Zahl, z. B. 
Wächter des Volksentscheids Ober die Alpen-Initiative sa- 650 000, · und einer Jahreszahl, z. B. ·2007, konkretisieren, 
gen: Nur Ober unse,e Leichen! Wir werden das Referendum dann ist ganz eindeutig klar, dass das von 'cler EU als diskri-

·ergreifen, wenn nicht der Mehrheit der Kommission des Na- minierend empfunden und so nicht akzeptiert wird; Da kann· 
tionaJrates gefolgt wird. · von der Seite, die dies will, auch viel L.ärin gemacht werden, 
Herr Giezendanner, alhre» 800 000 inländischen Lastwagen, es wird daran wenig ändern. .• · 
die jährlich 01:)er den Gotthard fahren - auch das it;t schon Wir haben bei den Verlagerungsgrundsätzen zwei verschie-
viel Zt.Mell Wir müssen etwas finden, um die Fuhrhalter; aber ~ne Formulierungen des Verbs: Die eine Formulierung, jene 
auch die Konsumenten dazuzubringen, sich .zweimal zu . der Mehrheit; lautet «ist bestrebt», die andere, jene der Min-
Oberlegen, was man transportiert, wie rrian es transportiert, derheit 1 (Hollenstein}, «sorgt» .. Dies ist nur auf den ersten 
ob es nötig ist - einfach deshalb, weil das Pendel zurück- Blick eiri ganz wichtiger Unterschied. Es kommt im Ergebnis 
schlagen wird. Wir haben heute eine Gesellschaft, die auf die genau auf dasselbe heraus, weil dies nämlich nur mit den 
Wirtschaft viel mehr Gewicht legt als auf die .Gesundheit Und entsprechenden Mttteln und Massnahmen geschehen kann. 
das widerspiegelt sich auch in diesem Parlament, wie im Me:- . Ob der Bundesrat-dafür sorgt oder nur bestrebt ist Es ändert 
ment in allen anderen Parlamenten. nichts, wenn die Mittel die 'gleichen sind. Entscheidend sind 

· Als Natiorialrätinnen und Nationalräte haben wir ja die Auf- · · also die Mittel; die Zielsetzung ist eine politische. . 
gabe, uns für das Wohlergehei, des Volkes einzusetzen. Die- Und r:ioch etwas:. Es wurde. hier mehrmals gesagt, die Pro-
jenigen, die. das Wohlergehen einseitig, mir monetär und gnosen und Voraussagen zeigten, dass dieses Ziet nicht er-
wirtschaftfich, betrachten, haben im Moment die Oberhand. re.ichbar ist; Wir si.nd nicht Prognostiker, wir sind auch nicht 
Diejenigen, die sich für die gesundheitlichen Aspekte stark an der Elli .oder an sonst einem Institut tätig, sondern wir 
machen, sind in .der Minderheit Das spiegelt sich sogar in sind PolitiJ<erlnnen und Politiker, und wir formulieren poiiti
den KommisSionen wider. Wir haben eine Kommission, die sehe Ziele, einen politischen Willen_, und wir S$tzen uns dafür 
für die Be!ange der Umwelt zuständig ist und zur Mehrheit ein, d.ass unser politischer Wille umgesetzt wird. Sonst könn
aus Gegni;im und nicht aus Freunden der Umwelt zusam- ~en wir einfach di~ ETH fragen, was wann möglich ist, und 

· mengesetzt isl Das wird sich wahrscheinlich nach dieser Le- das dann ins Gesetz schreiben. Aber das ist keine Politik. 
gislaturperiode ändern. . Zum Zeitpunkt der Erreichung des Verlagerungszieles: In der 
Wir müssen etwas unternehmen. Deshalb .ist es absolut rich- Verfassung steht klar, die Verlagerung muss im Jahre 2004 
tig, .dem Antrag der Mehrheit der Kommission zu folgen. Dass abgeschlossen sein. Die KommisSlonsmehrhelt schlägt lh-
die Ständeräte aus den Alpenkantonen, die doch .ein gewich- nen das Jahr 2007 vor. 2004 und 2007 ist nicht das gleiche, 
tiges Wort mitzureden haben, bei diesem Helikoj:)terflug mit aber beide Jahreszahlen. liegen im gleichen Bereich. Beide. 
Herrn Bundesrat Ogl offensichtlich nicht dabei waren und sei- / Jahreszahlen liegen Im Bereich. des Verfassungsauftrages. 
ber nicht wissen, was sie da gegen die Mehrheit der Kommis~ Wenn Sie den Verfassungsauftrag so WOrtlich nehmen: 
tiion . df!S Natiqnalrates beschiiessen - dass nämlich· diese Warum schreiben. Sie dann nicht das Jahr 2004 in das Ge
Flut nachher nicht zu bewältigen ist und sie selber auch dar- setz? Sie mtissen entweder überall so buchstabengetr:eu 
unter zu leiden haben, denn sie sind ja Vertreter ih~ Kan- · sein oder dann eben nirgends, sonst glaubt Ihnen niemand. 
tone und der Bevölkerung dort -; geht für mich persönlich Wir sind der klaren iA-uffassung, dass wir den Verfassungs
nicht auf. Vielleicht hat das mit den wenigen bekannten Na- auftrag umsetzen wollen. Die KommisSionsmehrheit will das 
men zu tun, die jedesmal sicher sind, in ihren Kantonen wie- · pragmatisch und. vemühftig machen, und. d~alb kommen 
dergewählt zu werden - w.eil keine neuen Köpfe da sind und wir auf diese Lösungen. · 
weil di1:1 gesundheitlichen Aspekte im Wohlergehen zu wenig Es gibt noch andere Argumente für das Jahr 2007 als den 
Platz greifen. . • Verfassungsauftrag: Zu diesem Zeitpunkt ,ist die erste Tran-
Ich kann Ihnen sagen: Die Umweltorganisationen haben sich .. sitachse eröffnet, der Lötschberg-Basisturinel ist gebaut Die 
.weit aus dem Fenster hinausgelehnt; sie haben es sich auch entscheidende Kapazitätserweiterung ist erfolgt, und -:- damit 
sehr gut überlegt, ob sie mit dem Referendum .drohen wollen direkt Im Zusammenhang-die volle LSVA kann erhoben und 
oder nicht. Sie werden das Referendum ergreifen, wenn. Sie wird auch erhoben werden. Das t,eisSt, die volle t;>u~hfahrts-
nicht der Mehrheit dl;lr Kommission des Nationalrates folgen. gebC,hr von 325 Franken für eine Transitfahrt von Basel nach 
Wie ich gestern schon sagte: Der Scherbenhaufen, der dann Chiasso wird erhoben. Zu diesem Zeitpunkt, bitte schön, soll 
entsteht, ist nicht den Umweltorganisationen in die Schuhe auch dieses Verlagerungsziel erreichbar sein. 
zu schieben, sondern den Partikularinteressen, die heute in Noch ein paar Worte zur Höhe des Verlagerungsziels: Der 
diesem Parlament die Oberhand haben - vor den gesund- Bundesrat und die Mehrheit schlagen 650 ooo verbleibende 
heitlichen lnte~n. alpenquerende Fahrten pro Jahr vor. Dies ist ebenfalls eine 

Hämmerle Andrea (S, GA}; Bericht~rstatter: Ich weiss, dass 
verkehrspolitische Diskussionen in diesem Bereich meistens 
etwas emotional geführt werden. Ich vei'sUche darum, ein 
paar Dinge noch ein bisschen '«herunterzuholen». 
Tatsächlich steht in der Bundesverfassung festgeschrieben, 
dass der Trantlltverkehr «von Grenze zu Grenz'3» auf dfe 
Schiene zu verlagern sei. Diese Verfassungsbestjmmun~ ist 
vor langer, langer Zeit formuliert worden, bevor von bilatera
len Abkommen zwischen der Schwa~ und der. EU Oberhaupt 
nur die Rede war, geschweige denn, dass ,da ein konkretes 
Verhandlungsergebnis vorlag. ;Dies gilt· übrigens auqh für 
viele ~dere Verfassungsbestimmungen, selbst wenn die 
Bundesverfassung jetzt totalrevidiert ist. · · 
Nun müssen alle Artikel unserer Bundesverfassung eutopa
kompatibel umgesetzt und angewendet werden. Das heisst, 
dass die Verlagerung, die der:Alpenschutzaitlkel vorschreibt, _ 
eben im Aus~ des transitierenden Verkehrs ·zu _erfolgen 
hat. Dies hat der Bundesrat zusammen mit den Initianten und 
allen anderen Interessierten relativ früh so entwickelt Dies-
wurde auch allseits so akzeptiert. 1 · · 

Grösse, die der Bundesrat von Anfang an nach Annahme 
des ·Alpenschutzartikels entwickelt hal Die Umweltorganisa

. tionen waren immer auf der Linie von Frau Hollenstein, die 
nur 500 000 Fahrten genehmigen lassen will. Aber es gibt da 
verschiedene Arten, wie man das berechnet, und es ist ak~ 
zeptabel, der Zahl 650 000 zuzustimmen. 
Zu den Anträ~en der SVP-Fraktion und dem Antrag der Min
derheit II (Theiler} möchte ich noch einmal deutlich sagen: 
Hier spielen Sie mit dem Feuer - die einen vielleicht aus Nai
vität, die anderen aus Berechnung! Wenn Sie,solches hinein~ 
schreiben, ist mit grösster Sicherheit das ganze Paket akut 
gefährdet, und zwar nicht innenpolitisch, sondern aussenpo
litisch. Sie müssen diese Anträge in jedem Fall ablehnen, und 
Sie müssen In jedem Fall der Meinung der Kommissions
meh'rheit und des Bundesrates folgen, welche eine pragma-, 
tlsche, e1.1ropakompatible und trotzdem verfassungsmässige 
Umsetzung der Verlagerung vorschlagen. , 
Wenn die SVP-Fraktion zum ~chluS$ noch mit einem Even
tualantrag den ganzen Zielartikel oder den g~n Absatz 

· streichen will, ist das ein verdeckter Nichtemvetensantrag. 
Dann müssen Sie das Gesetz erst gar nicht machen, dan,n ist 
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das Gesetz nur Papier. Von dieser Seite höre ich oft, dass nous aurons irmoduit progressivement, puis totalement, la 
~n nicht einfach nur Papier produzieren, sondern Nägel mit taxe liees aux prestations kilometriques. Les chemlns de fer 
Köpfen. machen solle. In diesem Fall ist das kein Verlage- devraient avoir realise alors !es gains de productivite annuels · 
rungsgesetz mehr, gar nichts mehr, nur noch ein Papiertiger; qui ont ete chiffres. Toute une serie d'autres mesures, con-
und zu diesem können auch Sie nicht mei,r stehen. • tröle, gestlon du trafic, devront avoir des effets. Finalement, 
Ich bitte Sie also, auf der ganzen Linie die Anträge der Mehr- apres l'ouverture au traflc du tunnel de base du Lotschberg, 
heit zu unterstützen; sie wurden sorgfältig erarbeitet. in ei- nous pourrons beneficier d'un premier tunnel de base, ce qui 
nem langen Diskussions- undVerhandlungsprozess, und sie entrainera de nouveaux gains de productivfte. 
sind bedeutend besser abgesichert als alle Minderheitsan- Au total, comme le.veulent les representants de la minorite II, 
träge und der Antrag der SVP-Fraktion. nous aurons au moins sur le.traflc de longue distanoe realise 
Ich weiss, Herr Blocher und seine Leute sind manchmal poll- des gains de productivite importants et. de l'autre cöte, nous 
fisch erfolgreich; das trifft zu; In der Verkehrspolitik hingegen aurons incite les chemins de fer a. etre competitifs en matiere 
sind sie es ausgesprochen nicht Jedesmal, wenn sie bei der de trafic combine. Les 650 000 couraes annuelles accepta-
Verkehrspofrtik · Hand angelegt haben, sind sie · unterlegen, bles sur nos routes a. travers les Alpes devront ätre effective-
und es wird in diesem Saal haargenau gleich laufen, wenn ment destinees au trafic Interieur et d'import/~rt. Dans ce 
sie diesen Durchmarsch versuchen wollen. cas-la, par notre politique bien equilibree et qui comprendra 
Ich ersuche Sie also dringend, auf der ganzen Linie die An- toute une panoplle de mesures, nous devrons pouvoir res-
träge der Mehrheit zu unterstützen. pecter le cadre des conditions du marche et, en mime 

' ter,nps, ne pas arriver a. une discrimination. 
Bioeber Christoph (V, ZH): Herr Hämmerle, Sie haben ge- C'est pour cetteilllson que la majorite de la commission vous 
sagt. es handle sich um ein Ziel. Entscheidend seien die Mit- recommande vivement de ne pas introduire le principe du 
tel, .um dieses Ziel zu errelohen. «transit de frontiere a. frontiere». Je fe rappelle, cette intro-
lch bitte Sie, den betroffenen BOrgem zu sagen, welche dis- duction nous arneneralt a. des cflfficultes tres serleuses avec 
kriminatorischen Mittel Sie anwenden wollen, um das Ziel runion europeenne qui pourrait conslderer cela comme un 
650 000 - sollte die Zahl Oberschritten werden - zu errel- rejet de l'accord. Si tout marche comme on l'a indique, je 
chen. Das interessiert nämlich die BOrgerinnen und BOrger. pense qu'on a une solution de marche, et une solution qui ne 

penalise pas les interäts de 1a Suisse. 
Hämmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Ich kann Ihnen II y a aussi, a l'allnea 2, la proposition de minorite 1 (Hollen-
antworten, dass wir bei allen kommenden Artikeln und vor al- stein) d'aller plus vite, de reallser l'objectif de la diminution du 
lem beim Bundesbeschluss Ober den, Zahlungsrahmen Ober nombre de courses annuelles restant a. travers les Alpes 
die Mittel sprechen werden. Da werden Sie wohl auch dabei- avec encore plus d'efficacite - solt d'arriver en 2007 a 
~ · · ~~~~~~de650~~~~on•le 

Rattl Remigio (C, Tl), rapporteur: L'article 1er allnea 1er de 
la loi sur le transfert du trafic fixe les princlpes du transfert 
progressif de la route au rail du trafic lourd de marchandises 
a. travers les Alpes. II s'agit d'un irnperatlf et, il faut le soull
gner, de la pierre angulalre de notre politique de transit 
Deux propositions de mlnorite veulent preciser l'objectif a. at
telndre. La premiere, celle de minorite 1 (Hollenstein), a ete 
rejetee de justesse, par 11 voix contre 9, en commission. 
Cette proposition a pour but de responsabiliser davantage le 
Conseil federal et ne se contente pas du terme generique de 
«ConMderatlon». La deuxleme, oelle de mir19rite II (Theiler), 
est beaucoup plus contralgnante et lourde de consequences. 
Celle-cl lntroduit la notion de «transit de frontiere a frontlere 
a. travers les Alpes». 
II faut dire clairement que, lors des negociations bilaterales,' ' 
l'Unlon europeenne a juge cette disposition discrimlnatoire et 
a considere l'introduction des termes «de frontlere a. fron
tlere» comme pouvant &tre un rnotif de rupture des negocla~ 
tions. Cela veut dire que si nous en arrivions la, !'Union euro
peenne pourralt nous reprocher d'avoir accepte les accords 
sectoriels, maJs de n'avoirpas respecte un point fondamental: 
II est clalr que nous pouvons avoir beaucoup de comprehen
sion pour les transporteurs sµisses en introduisant le prlncipe 
du trafic «defrontiere a frontiere ... L'avantage pour les trans
porteurs suisses serait clalr. On les IIMrerait de 1a contrainte 
concemant les transports interieurs et les transports en 
import/export. Or, ·en nombre de mouvements, les transports 
interieurs et l'import/export representent la majorite du•trafic 
des camionneurs sulsses. 
Si nous devions accepter cette proposition, nous bouleverse
rions totalement la signification de la limite des 650 000 cour
ses annuelles que nous voulons fixer pour l'annee 2007. 
Dans ce cas, la llmite ne serait plus de 650 000 courses an
nuelles, rnais de 1 milllon ou plus de courses annuelles, etant 
donne qu'on llbererait le trafic interieur et d'lmport/export de 
1a contralnte. 
Apres tout ce que rious avons entendu, II sera tres dHficlle 
d'avoir une vislon clalre. J'essaye de m'expliquer. L'obJectlf 
des 650 000 courses annueUes restant sur nos routes a. tra
vers les Alpes est un objectif qui ne devrait pas discriminer 
les transporteurs sulsses, si 1a politique de transfert que nous 
envlsageons suit bien son cours. C'est-a.-dlre que d'ici 2007, 
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comprendre,. maJs il a ete juge irrealiste par la majorite de la 
commission. 
En conclusion, je vous invite a soutenir les propositions de 1a 
majorite de la commission. 
En outre, je rappelle les propos de M. Friderici qui a dit qu'II 
accepterait de biffer 1a notion «de frontiere a. frol'ltiere»; si 
vous acceptez d'inclure dans l'article 2 alinea 2 la notion .se
lon (.aquelle les Suisses ne seraient pas discrimines. A mon 
avis, ce seralt 1a une solution de compromis. tres acceptable. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Es geht um drei Streit
punkte. Der erste ist die Umschreibung der Pflicht des Bun
desrates, wie er das Ziel erreichen soll. Der zweite ist der 
Zeitpunkt des zu erreichenden Verlagerungsziels - In wel
chem Jahr soll das Ziel erreicht werden? -, und der dritte 
Punkt ist der: Welcher Verkehr soll verlagert werden - derje
nige «von Grenze zu Grenze» oder ein anderer -, und wie 

. soll er verlagert werden? 
Zum ersten Streitpunkt: Wie soft der Bundesrat dieses Ziel er• 
reichen? Soll er «bestrebt sein», es zu erreichen, oder soll er 
«dafür sorgen», dass es erreicht wird? Man hat mich danach 
gefragt, wie die beiden Wörter genau zu interpretieren seien. 
«BE!strebt sein» heisst Er setzt alles daran, dieses Ziel zu er

. reichen. «Dafür sorgen" ist vielleicht eine etwas schärfere 
Formulierung, der auch eine patriarchalische Note anhaftet 
Der Bundesrat in seiner väterlichen Gate sorgt dafllr, dass 
dieses Ziel erreicht wird. Die GrQnen haben diesen Vorschlag 
gemacht Ich Oberlasse Ihnen die Wahl der Formulierung. 
«Bestrebt sein» würde unseres Erachtens unsere Haltung 
richtig zum Ausdruck bringen: Wir setzen alles daran, damit 
dieses Ziel erreicht werden kann. 
Zum zweiten Streitpunkt der Zeitpunkt des Verlagerungs~ 
ziels. Die errechneten 650 000 Fahrten sind unbestritten; 
Ober die Menge mOssen wir uns n!Qht unterhalten. Die Hal
tung des Bundesrates ist natllrllch die: Er möchte .dieses Ver
lagerungsziel so rasch wie möglich erreichen. Deswegen 
wird vorgeschlagen, dass wir regelmässig OberprOfen, ob 
uns der eingeschlagene Weg zu diesem Ziel bringt oder 
nicht, Wenn es uns nicht gelingt, müssen wir unter Umstän
den mit neuen, anderen und zusätzlichen Massnahmen ans 
Parlament gelangen. Der Bundesrat hat nun im Zusammen
hang mit der FinöV-VorJage Immer wieder gesagt: Wir brau
chen diesen ganzen «Regenbogen von Mitteln», unter ande:-
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rem auch die Neat, unter and.eremauch die ~tzvarian~, um 
das Ziel auch tatsächlich und sicher erreichen zu können. 
Das Projekt Netz.variante mit Gotthardtunnel ist. erst Im Jahr 
2012 beendet. Von daher haQen YAt. das Jahr 2013, also ein· 
Jahr nach det Eröffnung des geplanten Gotthardtunnels, vor~ 
geschlagen. · 
Nun schlägt die Mehrheit der Kommission das Jahr 2007vor, 
also das Jahr nach voraussichtlicher Eröffnung des Lötsch
bergtunnels. Ich sage Ihnen: Wenn Sie dieses Ziel formulieren, kann ich ja vernünftigerweise nichts dagegen haben, 
weil auch wir so rasch wie möglich die Umlagerung erreichen 
wollen. Wenn Sie es aberbeschliessen, könnte ich nicht ga
rantieren - es wär.e filr mich als Verkehrsminister einfach den 
Mund zu voll genommen -, dass dieses Ziel dann auch tat
sächllqh errelchtwird. Ihr Auftrag wäre mir Befahl, wlr würden 
alles versuchen. Das WOrde vielleicht zu neuerlichen und teu- ' 
reren Massnahmen führen, aber eine absolute Garantie kann 
ich nicht abgeben. Wehren gegen dieses ideale Ziel will ich 
mich natürlich auch nicht; · · 
Zum dritten StrE:iitpunkt Welcher Verkehr soll verlagert wer• 
den und wje? Laut dem Antrag der Minderheit 11 (Theller) soll 
.der Verkehr «von Grenze zu Grenze» verlagert werd.en. Wir 
schlagen Ihnen vor, der «alpenque~nde <30terschwerver• 
kehr» solle verlagert werden. Die Formulierung uvpn Grenze 
zu Grenze» entspricht dem Wortlaut der Alpenschutz-lnitla
tive, d. h. d~ Alpensch~kels. Der Ausdruck «alpenque
render Güterschwerverkehr» entspricht dem Sinn der Alpen
schutz-Initiative. 
Nun mOssen Sie sehen: Nach der. Annahme der Alpeh· 
schutz:.lnitiative wurden die· bilateralen . Verhandlungen, die 
zu ]el'tem Zeitpunkt voll im Gang waren, blockiert und konn
ten längere Zeit nicht mehr vorangetrieben werden, weil die 
Eur,opälsche Union den Ausdruck «von Grenze zu Grenze» 
als diskriminierend ansieht - und zwar dann, wenn dieser 
Ausdruck wortwörtlich umgesetzt WOrde, .da der Trans.llver
kehr zu 97 Prozent durch ausländische und nur zu 3 Prozent 

· durch schweizerische Unternehmen praktiziert wird. 
Nun will der Bundesrat keine Dlskriminjerung, und ZW$l' we
der des Lastwagengewerbes der Europäischen Union noch 
des schweizerischen- Lastwagengewerbes. Er hat daher die 
Formel gefunden, die dem Sinn der Alpenschutz.:lnltlatlve 
entspricht, nämlich im Ausdruck «der alpenquerende•Güter
schwerverkehr». Bei diesem Ausdruck wird die Unterschei
dung zwischen den drei Bereichen Transit-, Binnen- .uod Im
port-Export-Verkehr ni9ht mehr gemacht. Es. sind alle drei 
Bereich glelchermassen erfasst. · · · 
Das entspricht dem eigentlichen Sinn der. Alpen-Initiative, mit 
welcher ja qie All)fln als-solche geschützt werden sollten. Es 
Ist den Initianten !!tQal, ob der Lastwagen,. der durch die Alpen 
fährt, nun ein· Transitlastwagen, ein lmpOrt-Export-Lastwa-

, gen oder ein Binnenverkehrslast.wagen ~· O.wegen wurde 
diese Interpretation im Einverständnis- mit den !nitiantlnnen 
. und'lnitlanten gemacht; sie sind mit der Formulierung «alpen
querender Güterschwerverkeh~ einverstanden. Als wir 
diese Formulierung g~nden haben, konnten die bilateralen 
Verhandl1,mgen wieder vorangetrieben werden. 
Wenn nun der umstritteneWoitlaut «von Grenze zu Grenzeio 
wieder in da$ Gesetz aufgenommen wird, besteht effektiv die 
Gefahr, dass das bilaterale Abkommen von der Europäi
schen Union so· nicht akz$ptlert werden kann. Diese Formu:. 
lierung kann uns beim Abschluss der bilateralen Abkommen 
. in erheblf9he Schwierigkeiten bringen •. Psnken Sie daran, 

.; dass beispielsweise das Pel'S01lenverkehrsdossler durch J~ 
des einzelne Mltgliedland der·Europäischen Union geneh
migt werden muss. Wenn nun beispielsweise in Italien ge
sagt wird, die Schweiz wolle wieder ausschllesslich .den 

• Transitverkehr treffen, Ist die Genehmigung dieses Perso-
nenverkahrsdqssiers durch Italien sicherlich gefährdet · 
Auf die Zwischenfrage, ob die Anträge mlt•der Formulierung 
«von Grenze zu Grenze» nicht die Alpen-Initiative torpediere, 
antworte ich: Sie torpedieren nicht. die Initiative, aber sie tor
pedieren den Fortgang und die Ratifizierung der bilateralen 
~men. Der einzige Ausweg wäre dann der, dass man 

. den Wortlaut "von Grenze zu . Grenze.,; "- ähnlich wie den 
~orll~ut des Verfassungsartikels selbst-einfach wieder um-

. ' 

interpretiert. Es Ist ~uch wieder etwas fragwQrdig, wenn Sie 
jetzt im Wissen um diese Diffel'E1f1z trotzdem dem Wortlaut 
«von Grenze zu ~ranze» zustimmen und er dann wegen des 
Völkerrechtes··gleich wieder uminterpretiert werden muss,. 
damit die bilateralen Verträge abgeschl~n werden kön· 
nen. Das würde auf jeden Fall schwierig. .. · 
Eine weitere Frage betrifft die•ganze Argumentation, die im 
ZUsammes:ihang . mit diesen Anträgen vorgebracht wurde. 
Wie· wird. denn die Verlagerung angestrebt? Ich muss .hier 
nochmals sagen: Dle_Veflagerung wird nicht lt1it polizeilichen 
Massnahmen angestrebt Es gibt keine einzige polizeiliche 
Massnahme, die diese VerlMSrung bewirken soll. Auch das 
Ist eine Vereinbarung mit der EU, die irn Einverständnis mit 
~len Bundesratsparteien getroffen wurde •. Es wird also nie 
Schlagbäume geben, weder an der Grenze noch am Anfang 
oder am Ende der Alpenüberquerungen. Vielmehr sind die 
Massnahmen zur Ver,kehrsverlagening alle marktwirtschaft
lich; auch das stept im übereinkommen: Es gibt nur markt
wirtschaftliche Massnahmen. Dazu gehören die LSVA, der 
ganze Komplex der ~nreform, die ganze FinöV-Vorlage, 
insbesondere also die Netzvariante. Schliessllch gehört auch 
das bilaterale Abkomme~ selber dazu. Da gibt es dann Un• 
termassnahmen wie die Trassenpreise, die gesenkt werden 
sollen und allenfalls auch finanziert werden müssen; zur 

. Frage der finanziellen Mittel kommen wir noch. · . 
· Es gibt-das als Antwort auf die Frage von Herrn Glezendan
ner- auch für ~ Binnenverkehr Projekte. Ich denke an das 
Projekt Pegasos, das den kombinierten Ladungsverkehr för
dern wil~ mit einem Ziel von 150 000 Fahrten, betreffend so
wohl das Mittelland als auch den A,lpenverkahr. Von daher 
sind all diese Beispiele, die ich heute mit Entsetzen zum er
sten Mal gehört habe - von mit Eimer Citro beladenen l,.asl· 
wagen, die zµnächst aus der Schweiz tcmren mOssen, um als 
Transitfahrzeuge zu gelten und erst.dann durch die Schweiz 
fahren - eine unglaubliche Absurdität; das sind falsche Bei
spiele •. Denn - damit komme ich zum nachsten Punkt- es Ist 
eben nicht so, dass. ~r das Verlagerungsziel erreichen wol
ten, indem wir an den Alpendurchgängen ~en, Strichleln 
machen und nach 650 000 FaJ,rzeugen einen Schlagbaum 
herunterlassen, so. dass .niemand mehr durchfahren darf. 
Das Ist nicht so, sondern diese Zahl von 650 000 ist ein Ziel, 
das ,wir mit diesem ganzen Bündel von Massnahmen an
streben. Wenn es einmal 650 001 Lastwagen sind, sind es 
halt 650 001. 
.Es ist möglich, dass dieses Ziel überschritten wird; das habe 
Ich bei der LSVA- und der Neat-Debatte auch immer ganz 
deutlich gesagt. Wir wollen.aber anstreben, dass dem nicht 
so Ist, jedoch nicht mit polizeilichen, sondem mit marktwirt-
schaftlichen Massnahmeh. ·· · · 
Welche diskriminatoiischen Mittel plant der Bundesrat, wenn 
er das Ziel nicht erreichfl,, Das war eher eine suggestive 
Fangfrage. Der Bundesrat will keine diskriminatorischen Mit
tel einsetzen, sondern nur die marktwirtschaftlich orientierten 
und von der Europäischen Union auch anerkannten. 
Mit den Kontingenteni in der Übergangszeit hat das Ganze 
überhaupt nichts zu tun. Da Ist etwas Verwirrung entstanden. 
In der Zwischenzeit gibt. es. Kontingente, die den ausländi
schen und deri sc:hwefzerischeo, Transporteuren gleicher
massen zur Verfügung stehen. Also auch da: Keine;Diskrimi
nierung von .Schweizer Unternehmen. 

Ch.rlsten. Yves (R, VO): Une fois n'est pas ·coutume, l'argu
mentation en plenum .a ~· rna lanteme. En commission, 
f al ,VOÜ) pour 1a propositlon de minorlte. Je l'al fait parce que-
le conselllerfederal competent n'avait pas 6te aussi convain
cantqu'aujourd'hui. Ses arguments alnsl que le risque d'avoir 
des. difficultes avec nos p~alres europeens m'amene a 
soutenir m.aintenant 1a proposltion. de majorite. En contre- . 
partle, ä l'artlcl!') 2. je yoterai la ciause de non-discrimlnation. ·• · · 

Abs. 1 = Al. 1. 

· Erste, namentliche Abstimmung 
Premier ~e, riomlnstlf 
(Ref.:3279) 
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Fiir den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votant pour la proposltion de 1a majorite: 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antlfle, Banga,.Ban
gerter, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Beguelin, Ber
berat, Bircher, Bonny, Borel, BOhlmann, Bohrer, Carobbio, 
Cavadini Adriano, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, 
David, de Dardel, Debons, Donat!, Dormann, Ducrot, DOnki, 
Dupraz, Egerszegi, Epiney, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr 
Jacqueline, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Grass 
Andreas, Gross. Jost, Guisan, Günter, Gysin Remo, Haering 
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Heim, Herczog, Hess 
Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, 
Jaquet, Jeanp~tre, Jessen, Kalbermatten, Keller Christine, 
Kofmel, Kuhn, Kühne, Langenberger, Lauper, Leemann, 
Leuenberger, Lötseher, Marti Werner, Mayry Pasquier, 
Meier Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, Müller Erich, Mül• 
ler-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelli, PhHipona, Raggen
bass, Randegger, 'Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner 
Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Sandoz 
Marcel, Schaller, Schmid Odilo, Semadenl, Simon, Stamm 
Judlth, Steinegger, Strahm, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, 
Tschäppät Vallendar, Vennot, Vogel, Vollmer, von Allmen, 
von Feiten, Waber, Weber Agnes, Widmer, Widrig, Wieder
kehr, Zbinden, Ziegler, Zwygart (118) 

Für den Antrag der Minderheit II stimmen: 
Votant pour la proposltion de 1a minorite II: 
Baader, Baumann Alexander, Beck, .Bezzola, Binder, Blaser, 
Blocher, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Dettllng, 
Dreher, Eberhard, Eggly, Engelberger, Fehr Hans, . Fehr 
Lisbeth, Flscher-Hägglingen, FtSCher-Seengen, Florio, Föhn, 
Freund, Frey Claude, Frey Walter, Frlderici, Fritschi, Giezen• 
danner, Gros Jean-Michel, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Has
ler Ernst, Hegetschweller, Hess Otto, Keller Rudolf, Kunz, 
Loeb, Maspoli, Maurer, Moser, Mühlemann, Oehrli, Rychen, 
Schenk, Scherrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Schmid samuel, 
~mied Walter, Seiler Hanspeter, Spec:k, Stamm Luzi, 
Steffen, Steinemann, Steiner, Stucky, Theiler, Tschuppert, 
Vetterli, Weigelt, Weyenelh, Wittenwiler, Wyss (63) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 

Haering Binder, Hafner Ursula, Hämrnerle, Heim, Herczog, 
Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, 

· Jeanpretre, Jossen, Kalbennatten, Keller Christine, Kofmel, 
Kuhn, Kühne, Langenberger, Lauper, Leemann, Leuenber
ger, Loeb, Marti Werner, Maury Pasquier, M.eier Hans, 
Meyer Theo, Meyer Therese, Mühlemann, Müller-Hemmi, 
Nabholz, Ostermann, Pelli, Philipona, Raggenbass, Randeg• 
ger, Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, 
Roth, Ruckstuhl, Ruf, Sandoz Marcel, Schaller, Scheurer, 
Semadeni, Simon, Stamm Judith, Steir'legger, Stelner, 
Strahm, Stucky, Stump, SUter, Teuscher, Thanei, Tschäppät, 
Tschuppert, Vallender, Vermot, Vogel, Vollmer, von Allmen, 
von Feiten, Waber, Weber Agnes, Weigelt, Wldmer, Widrig, 
Wiederkehr, Wrttenwiler, Zbinden, Ziegler, Zwygart (130) 

Für den Antrag der: SVP-Ff1J]dion stimmen: 
· Votant pour la proposltion du groupe tJDC: 
Baader, Baumann Alexander, Back, Binder, Blaser, Blocher, 
Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Dreher, Fahr Hans, Fehr 
Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Florio, Föhn, Freund, Frey 
Claude, Frey Walter, Friderici, Gadlent, Giezendanner, Gus
set, Hasler Ernst; Hegetschweiler, Hess Otto, Keller. Rudolf, 

. Kunz, Maspoli, Maurer, Moser, Oehrli, Rychen, Schenk, 
Scharrer Jürg, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, 
Seiler Hanspeter, Speck, Steffen, Steinemann, Vetterli, 
Weyeneth, Wyss (44) 

Der Stimme enthalten sich.:. S'abstiennent 
Bührer, Hess Peter,. Lötseher, Müller Erich, Ruffy, Schmid 
Odilo, Stamm Luzi, Theiler (8) 

Entschultif,gtlabwesend sind - Sont excusss/absents: . 
Aregger, . Baumbergar, Cavalli,. Durrer, Ehrler, Engler, 
Eymann, Grossenbacher, Jutzet, Lachat, Leu, Maitre, 
Pidoux, Pini, Spielmann, Tschopp, Zapfl (17) 

Präsidium, stimmt nicht-Presldence, ne vote pas: 
Heberlein . (1) 

Zweite, namentliche Eventualabstimmung 
Gadient (1) Deuxleme vote pr6Hmlnaire, nomlnatlf 

(Ref.: 3282) 
Entschuldigt/abwesend sind-Sont excuseslabsents: 
Aregger, Baumberger, CavalH, Durrer, Ehrler, Engler, 
Eymann, Grossenbacher, Jutzet, lachst, Leu, Maltre, 
Pidoux, Pini, Spielmann, Tschopp, Zapfl (17) 
.. 
Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
l-leberlein · (1) 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1 

Abs.2-Al.2 

E1'$te, namentliche Eventualabstimmung 
Premier vote prelimlnalre, nominatif 
(Ref.: 3281) 

Für den Antrag der Minderheit 11 stimmen: 
Votant pour la proposltion de la minorite ff; 

154Stlmmen 
18Stimmen 

Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antllle, Banga, Ban
gerter, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie; Beguelin, Ber• 
berat, Bezzola, Bircher, Bonny, Borel, Bosshard, Bühlmann, 
Carobbio, Cavadini Adriano, Chiffelle, Christen, Columberg, 
Comby, David, de Dardel, Debons, Dettling, Donat!, Dor
mann, Ducrot, Dünki, Dupraz, Eberhard, Egerszegi, Eggly, 
Engelberger, Epiney, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr 
Jacqueline, Fischer-Seengen, Frltschi, Geiser, Genner, Goll, 
Gonseth, Grobet, Gros Jeim:Michel, Gross Andreas, Gross 
Jost, Gufsan, Günter, Gysin Hans Rudolf, Gysin Rerno, 
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Für den Antrag der Minderheit 11 stimrm,n: 
Votant pour fa proposltion de 1a minorite 11: 
Antille, Baader, Bangerter, Baumann Alexander, . Bezzola, 
Binder, Blaser, Blocher, Borer, Bortoluzzl, Bosshard, Brun~ 
ner T oni, Bührer, Cavadini Adriano, Christen, Debons, Dett
ling, Donati, Dreher, Ducrot, Dupraz, Eberhard, Egerszegi, 
Eggly, Engelberger, Epiney, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, 
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Florio, Föhn, Freund, 
Frey Claude, Frey Walter, Fridericl, Fritschi, Gadient, Gie
zendanner, Gros Jean-Michel, Gulsan, Gusset, Gysin Hans 
Rudolf, Hasler Emst, Hegetschweller, Hess Otto, Hochreute
ner, lmhof, Keller Rudolf, Kofmel, Kühne, Kunz, Langenber
ger, Lauper, Loeb, Maspoff, Maurer, Moser, Mühlemann, 
Müller Erich, Oehrli, PeUi, Phllipona, Raggenbass, Randeg
ger, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz Man::el, Schenk, Scherrer 
Jürg, Scheurer, SchlOer, Schmid Samuel, Schmied Walter, 
Seiler Hanspeter, Simon, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Stei
nemann, Steiner, Stucky, lheiler, Tschuppert, Vallender, Vet
terli, Vogel, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig. Wrttenwiler, 
Wyss . (93) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votant pour 1a proposition de fa majorits: 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Banga, Baumann 
Ruedi, Baumann Stephanie, Begueün, Berberat, Bircher, 
Bonny, Borel, Bühlrnann, Carobbio, Chiffelle, Columberg, 
Comby, David, de Dardel, Dormann, Dünki, Fankhauser, 
Fasel, Fässler, Fahr Jacquerme, Geiser, Gemer, Goll, Gon
seth, Grobet, G~ Andreas, Gross Jost, Günter, Gysin 
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Heim, 
Herczog; Hess Peter, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet, 
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Jeanpr€1tre, Jossen, Kalbermatten, Keller Christine, Kutin, 
Leemann, Leuenberger, Lötseher, Marti Werner, Maury 
Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, Müller
Hemmi, Nabholz, Ostermann, Ratti, · Rechsteiner Paul, 
R~einer Rudolf, Rennwald, Roth; Ruf, Ruffy, Schaller, 
Schmid Odilo, Semadenl, · Star:run Judith, Steinegger, 
Strahm; Stump, Suter, Teuscher, Thanei, TschäPPät, Vemiot, 
Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Wldmer, 

Präsidium, tltimmt nicht- Presidence, ne .vote pas: 
Heberleln . (1) 

ArL2. 
Antrag der Kommkrsion. 

'Abs.1 . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Wiederkehr, Zbinden, Ziegler, ZWygart (88) · Abs. 2 
Mehrheit 

Entschuldlgt/abf19S8nd $ind-Sont excuseslabsents: . Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Aregger, Baumberger, Back, Cavaßi, Durrer, .Ehrter, Engler, Minderheit . 
Eymann, Gross~bacher, Juti:et, Lachat, Leu, Maitre, (Theiler, Be~ola, Binder, ChM.teri, -Oupraz, Friderici, He-
Pidoux, Pini, Spielmann, Tschopp, Zapfl (18) getschweiler, Oehrli, VettertQ · 

Flankierend dazu trifft der Bundesrat weitere, die schweizeri-
Präs/dium, stimmt nicht-Presldence, ne vote pas: sehe ·Tr:ansporteure nicht diskriminierende Massnahmen, 
Hebertein · (1) welche .•.• 

Dritte-Eventualabstimmung - Troisieme vote pre/iltlinaire 
Für den Antrag Minderheit II . · 108 Stimmen 
Für den Antrag Minderheit 1 69 Stimmen 

Definitive, namentliche Abstlmmiing 
Vote definitif, nomlnatif 
(Ref.: 3284) · . 

Für den Antrag der Minderheit II stimmen: 
~otent pourla proposltion de Ja mlnorite II: 
Aeppli,. Aguet, Ald1n, Ammann. Schoch, Antille, Banga, Ban
gerter, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Beguelln, Ber
berat, BeztOla, Bircher, Bonny, Bore!, Bosshard, Bühl,:nann; 

Abs.3 
Mehrheit . 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit I ' . . . . 
(Hollenstein, Baumann Ruedl, Beguelln, KefferChristine) 
Der Bund fördert .kostensparende neue Techniken beim 
Bahnverkehr. 
Minderheit II 
(Keller Christine, Baumann Ruedi, Baumann Stephanle, 
Beguelln, Hollenstein) . 
Für den Fall, dass das Verlagerungsziel verfehlt wird und die 
finanziellen Mittel des Zahlungsrahmel1$ ausgeschöpft sind, 
beantragt der Bundesrat. dem P~t die entsprechend 
erforderlichen, zusätzllchen·Mittel. 

Garobbio, cavadini Adriano, Chlffelle; Christen, Columberg, ArL 2 · 
· Comby, David, c;le Dardel,. Debon$. Donati, Dormann, Proposition de /a commlsslon 
Ducrot, Dünkl, Dupraz, Eberhard, Eggly, Engelberger, Epi- Al. 1 . 
·ney, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr JacqueUne, Fritschi, Adherer au projet du Conseil federal 
Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gross Andreas, 
Gross Jost,. Gulsan, Günter, Gysin, Hans Rudolf! ~in · Al. 2 
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Heim, Majorite . 
Herczog, Hass. Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, Adherer au projet du Conseil federal 
lmhof, Jans, Jaquet, Jeanpretre, Jossen, Kalbermatten, Kel- · Mlnorite 
ler Christine, Kofmel, Kuhn, Kühne, Langenberger, Lauper, (Theller, Bezzola, Binder, Christen, Dupraz, Friderici, Heget-
Leernann, Leuenberger, Utscher, Marti Wemer, Maury Pas- scliweiler, Oehrli, Vetterli) 
quier, Meter Hans, Meyer Theo,· Meyer Therese,. Mühle- , , ... a transferer le trafic et qui ne sont pas discriminatoires a 
mann, Müller Erich, Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermanr:i, regard des transpQrteurs suisses; Celles-ci reposent .... 
Pelli, Philipona, Raggenbass, Randegger, Ratti, Rechsteiner 
Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Al. 3 
Ruffy,. Sandoz Marcel, Schaller, Scheurer, Schmid Odilo, Majorite . , . 
Semadeni, S'imon, Stamm Judith, Steinegger, Steiner, Rejeter 1a proposltion de.la minOrite 

,Strahrn, · Stump, . Suter, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Mlnorite I 
Tschuppert, Vallendar, Verinot, Vogel, Vollmer, von Allmen, ·(Hollenstein, .Baumann Ruedi, Seguelin, Keller Christine) 
von Feiten, Waber, Weber Agnes, Widmer, Widrig, Wieder- La Confederation enc::ourage las nouvelles techniques sus-
kehr, Wrttenwller., · Zbinden, Zlegler, Zwygart (128) ceptibles de reduire les couts dans le transport ferrovlaire. 

Minorite II -
· Für den Eventualantrag der SVP-Fralction stimmen: {Keller ct)ristine, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, 

. Votent pour la. proposition subsidiaire du groupe UDC:. . Beguelin, HoJlenstein) 
Baader, Baumann Alexander, Beck, Binder,, Blaser, Blocher, Pour le cas 01'.1 l'objectif de transfert ne.serait pas atteint et 
Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Dettling, Dreher; Egerszegl, que les rnoyens de renveloppe financlllH'e seralent epuises, 
Fehr. Hans, Fehr Lisbeth, f1s(:her-Hägglingen, Fischer-S""- le. Conseil federal propose au Parlement de debloquer les 
gen, Florio, 'FOhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Fride- moyens supplementaires necessaires. 
rici, Giezendanner, Gros Jean-~;Gusset, Hasler Emst, 
Hegetschweller, Hess· Otto, Keßer RudOlf, Kunz, Maspoli, .· Theller Georges (R, LU): Es geht Ul'.11 Artikel 2 Absatz 2, um 
Maurer, Moser, Oehrli, Schenk, Schener Jürg, Schlüer, d.ie Kompetenzerteilung an den Bundesrat Der Bundesrat 
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck, soHquasi zu den flankierenden Massnahmen weitere flankle-
Stamm Luzl, Steffen, Steinemann, Stucky/1beUer, Vetterli, rende Massnahmen zur Verkehrsverlagerung treffen können. 

• Weig~lt, Weyeneth, Wyss · (50) Dies scheint mir riehtlg zu sein •. Die Frage aber bleibt offen, 
wie dies geschehen soll. Es ist sicher, dass bezüglich des 

Der Stimme enthalten sich - S'abst/ennent: ausländ~eri Verkehrs keine grlfflgen Massnahmen ohne 
Bührer, ßadient, Loeb, Rychen (4) Kündigung des Abkommens möglich sind. 

Entschuldigf/at,wesend sind -Sont excuses/absents: 
Aregger, Baumbetger, Cavalli, . Durrer, Ehrler, Engler, 
Eymann, . Grossenbacher, Jutz.et, Lachat, Leu, Maitre, 
Pidoux, Plni, Spielmann, Tschopp, Zapfl (17) 

Es bleibt die Ausnahme, dass man .vielleicht die Trassen- · 
preise noch .weiter senken kann; aber d.as ist nicht Gegen
stand dieses Gesetzes;. Damit könnte der·B1,1ndesrat in Ver
suchung kommen,die Massnahmen.elnseitlg zu Lasten der 
· inländischen Wirtsch~ ·~ treffen. .Diese Befürchtung Ist 

Bu11e11n officlel de rAssemblee ftkfärale 

.. 
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' nicht ganz unbegriindet, immerhin gab es in der Kommis- ste Verlagerungsziel ein Stück verbindlicher zu machen. 
sion Leute, die bei der Zuteilung der Kontingente ohne wei- Denn wir wissen es -es steht in der Botschaft-: Der Verkehr 
teres auch -eine Benachteiligung der schweizerischen Wirt- ist ein dynamisches System, und Prognosen für seinE:l Ent-
schatt in Kauf genommen hätten. Mich haben allerdings vor- wicklung sind schwierig. Wenn eine unerwartete und nicht er-
hin die Worte von Herrn Bundesrat Leuenberger beruhigt; er hoffte Entwicklung eintritt. so müssen wir darauf reagieren 
hat ganz klar erklärt, dass es keine diskriminierenden Mass- können. 
nahmen geben soll. Da ist es für den Bundesrat eigentlich Der Antrag der Minderheit II bedeutet nicht, dass der Kredit 
ein Einfaches, dem Antrag der Minderheit auch zuzustim- automatisch aufgestockt wird, wenn das Verlagerungsziel 
men. verfehlt wird. Das Parlament könnte nach gewalteter Diskus-
Um in einer Abstimmung eine Mehrheit für die bilateralen sion immer noch zu einem anderen Schluss kommen, aber 
Verträge zu finden, scheint es mir aber wichtig, dass diese es mDsste dariiber diskutiert werden. Es müssten eine klare 
Nichtdiskriminierung der schweizerischen Transporteure im Güterabwägung· und eine politische Diskussion erfolgen. Es 
Gesetz ausdriicklich erwähnt wird. Dies wird uns im Abstim- geht darum, Vertrauen zu schaffen und Befürchtungen in der 
mungskarnpf nur heHen. Erstrecht giltjetzt natürlich das, was Bevölkerung z~ zerstreuen, gerade auch In den für Umwelt- • 
ich zu dem. gesagt habe, woriiber wir gerade vorhin abge- fragen sensibilisierten Kreisen. Die Bevölkerung son sehen, 
stimmt haben. Wir haben ja jetzt einer klaren Zielsetzung zu- · · dass wir es emst meinen mit unserem Ziel, den Strassen-
gestimmt. gOterverkehr auf die Schiene zu verlagern. 
Meiner Meinung nach werden die Massnahmen so, wie wir Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit II zuzustlm-
sie in etwa im Entwurf haben, nicht genOgen; der Bundesrat men. Es bleibt noch zu ergänzen, dass er, obwohl er gemäss 
wird also bestimmt zusätzliche Massnahmen ergreifen mOs- der Fahne denselben Absatz 3 betrifft wie der Antrag der Min-
sen. Diese dOrfen nicht zu Lasten der einheimischen Wirt- derheit 1 (Hollenstein}, inhaltlich nichts mit diesem zu tun hat; 
schaft gehen. Ich rufe in Erinnerung, dass die Kommission deshalbdarferdiesemauchnichtgegenübergestelltwerden. 
des Ständerates diese Problematik auch diskutiert hat Sie ist Ich bitte Sie; dem Antrag der Minderheit II (Keller Christine} 
mehrheitlich der Meinung, dass der Antrag der Minderheit zuzustimmen. 
unterstützt werden soll. Die Mehrheit der FDP-Fraktion 
stimmt klar dem Antrag der Mindert,eit zu, und ich bitte Sie, 
dies.ebenfalls zu tun. . 

Hollenstein Pia (G, SG}: In unserer ganzen Debatte geht es 
darum, den alpenquer~n Güterverkehr ·auf die. Schiene 
zu bringen. Dies heisst natürlich auch, die Bahn dem auf die 
Schweiz zurollenden Schwerverkehr gegenüber konkurrenz
fähig zu machen. Die Umsetzung dieses Ziels fällt allerdings 
nicht vom Himmel; wir sind gefordert Der Bund, die Bahnen 
und wir ane müssen ein Interesse daran haben, dass die 
Bahnen längerfristig mit dem Schwerverkehr auf der Strasse 
konkurrieren können. Damit dies möglich ist, müssen zielge
richtete Massnahmen getroffen werden. Eine davon ist die 
Förderung neuer, kostensparender Techniken. 
Sie haben richtig gehört Es geht um kostensparende Tech-

, nlken, um Messnahmen. Mir Ist deshalb nicht verständlich, 
dass nicht alle Kommissionsmitglieder ja dazu sagen konn• 
ten. Ein Ja zum Antrag der-Minderheit I bedeutet, längerfri
stig· zu denken und kostensparende Investitionen zu ermög
.lichen. Gerade auf Wirtschaftsseite scheint mir die Ableh
nung dieses Antrages nicht logisch. Aber ich hoffe, dass die 
Logik hier _im Rat zugunsten der Förderung kostensparen
der Massnahmen durch den' Bund eine Mehrheit findet, und 
bitte Sie, dem Antrag der Minderheit 1 (Hollenstein} ZUZU:
stimrnen. 

Keiler Christine (S, BS): Wir haben vorhin in Artikel 1 des 
Verkehrsverlagerungsgesetzes das Ziel mit 650 000 Lastwa
gen formuliert; allerdings so.II es· erst spätestens ein Jahr 
nach Eröffnung d_es Gotthard-Basistunnels erreicht werden. 
Sie wissen es: Es ist einfach, eine solche Zahl als ZielgrOsse 
ins Gesetz zu schreiben. Für mich gehört es zu einer redli· 
chen Pofrtik, dass ein Sicherheitsnetz aufgespannt wird für 
den Fall, dass das Ziel verfehlt wird - das Ziel, das nun ent
gegen dem Willen der Mehrheit der Kommission nicht so klar 
und verbindlich gefasst worden ist, wie wir es wollten und mit 
den Umweltverbär:tden abgesprochen hatten. Dies ist der 
Sinn des Antrages der Minderheit II. 
Bitte beachten Sie, dass der Antrag der Minderheit II keinen 
zwingenden Mechanismus verlangt und auch keine Zahl 
nennt, um welche die Mittel für die flankierenden. Massnah
men aufgestockt werden sollen. Er will aber gewährleisten, 
dass der Bundesrat dem Parlament die erforderlichen, zu
sätzlichen Mittel beantragt für den Fall, dass das Verlage
rungsziel verfehlt wird urid die Mittel des Zahlungsrahmens 
ausgeschöpft sind. · · 
In diesem Sinne ist der Antrag der Minderheit II eine sinnvolle 
und notwendige Ergänzung zum Verlagerungsziel und ver
lässt eigentlich den Boden des Arbeitspapiers der Bundes
ratsparteien nichl Es geht einfach darum, das nun weitgefas-

Amtllches Bulletin der Bundesveisammlung 

Beguelln Michel (S, VD): Proposition de minorite Theiler a 
l'article 2 alinea 2. Le debat sur la discrimination a eu Heu. 
M. Leuenberger, conselller federal, a tlte convalncant Le 
terme «de frontiere a frontiere» aurait·ete considere comme 
discrimlnatoire par las pays de !'Union europeenne. Pour 
moi, l'expression figurant dans la proposition de mlnorite «qul 
ne sont pas discriminatoires a l'egard des transporteurs suis
ses» pourralt laisser supposer que ces mesures pourraient 
etre discrimlnatoires a l'egard des transporteurs europeens. 
Je ne crois pas que, du cöte europt§en, ce serait mieux inter
prete que la proposition dE:l minorite II (Theiler} a l'article 1 er 
alinea 1er. , · / 
En ce qui conceme les inte~ legitimes des transporteurs 
suisses, ils sont pris en compte tres clairernent dans 
l'article 5 «Repartition des contingents» Ol.l il est mentionne 
formellement a l'alinea 2 que le Conseil federat «veille a sau
vegarder la competitivite de l'economie,et des transporteurs 
suisses». Je pense que c'est juste que ya figure dans la loi. 
C'est une-bonne ch08$, et il n'y a pas il aller plus loin. 
A!,J nom du groupe socialiste, je vous invlte a rejeter la propo
sition de minorite Theiler. 
Maintenant, en ce qui conceme la proposition de minorite 1 
(Hollenstein} a l'alinea 3, les entreprises ferroviaires doivent 
evidemment adapter leur exploltation en permanence aux 
progres techniques. Btes le font, mais avec une contrainte in
contoumable: la necesslte d'amortir les installations exlstan
tes. Or, sur le plan politique, le Conseil federal et le peuple 
veulent un transfert accelere du trafic marohandises de la 
mute au rail, majs naturellet:nent aux coQts les plus bas. Si les 
progres techniques devaient permettre d'atteindre cet objec
tif plus vlte et a moindres coOts, il ne faudrait pas qua les CFF 
reponclent avec des arguments etroi1s de comptables d'eh
treprise. Je prends un exemple concret, pour transporter des 
camions sur le rail, il taut des wagons de type special qui coQ
tent eher ä l'achat et a l'exploitation. Les recherohes en cours 
du cöte de l'industrie, cependant, vont dans Ja direction d'un 
wagon Ideal, meilleur marohe et plus performant, alors 
qu'est-ce qu'on fait des wagons actuels qu'on achete malnte
nant? · 
Selon 1a proposition de minorite.I (Hollenstein}, le Conseil fe
deral doit disposer de la marge de manoeuvre necessaire 
pour accelerer 1a mise en service des moyens les plus effica
ces pour atteindre le but fixe: le transfert te plus rapide possi
ble de Ja route au rail. 
En ce qui conceme la proposltion de mlnorite II (Keller Chris
tine},· eile propose une demarche logique pour atteindre le 
but fixe du transfert de la route au rail au cas otl les mesures . 
prevues ne sufflraient pas. On connait les craintes des popµ:
lations touch'8s par les nuisances du trafic des camions et 
tout doit etre fait. pour rassurer ces populations. 
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La proposition de minorite II va dans ce ~s. Je vous invite a fach niont leisten. Ein. Verlagerung~ziel Ist· nicht ein Gtau-
la soutenir. · . . . . . . . · benssatz, sondem es ist . ein Wille, der hier zum. Ausdruck 
Je r•ume dono, au norn du groupe sooiallste, II oonvient .de kommen muss; Mit diesem Willen wird das Ziel eine pll[Ulbare . 
re]eter 1a proposltion deminorite Theiler a l'alfnea 2 ettl'ao- und machbare Sache. 
cepter les propositionsde minorite 1 (Hollenstein) ou II (Keller Das ist das, was ich hier drin heute vennisse, wenn wir. zu 
Christine) a ralinea 3. · · . . Artikel 2 kommen,·wo Sie, Herr Theiler, weitere nichtdiskti-

. minierende Massnahrnen verlangen. Niohtdlskriminierende 
Vettern Wemer(V; ZH): Die SVP-Fraktlon stimmt einstimmig Massnahmen - was helsst denn das.? Wir .haben bereits bei 
der Minderheit Theiler zu. Die Fraktion der SVP lehnt die.Min- den ganzen bilateralen Abkommen gesehen, dass keine Dis-
derheit 1 (Hollenstein) und die Minderheit II (Keller Christine) krimlnlerung drin sein darf. Also. Ist das ein systemwidrigas 
ab. . Prinzip, das Sie hier noch einmal postulieren wollen; Dass es 
loh zitiere aus der Botschaft im A4-Format, Seite.204..., wir keine Diskriminierung geben darf, mOssen wir hier drin gar· 
hatten Ja das grosse V&rgnilgen, bei jeder Version, die wir nicht noch zusätzlich tonnulleren; · 
bekamen, wieder neue Seitenzahlen einzutragen und.diese . Wir lehnen. aus. diesen GrOnden den Minderheitsantrag 
neu zu markieren -: aDie angestrebte Ver.kehrsverlagerung · Theiler.ab. · • · · ~ . 

soll nicht durch Zwangsmassnahmen, sondern durch ein . loh bin sehr davon überzeugt, dass es viele Innovative Ober
BOndel von niohtdiskriminierenden, marktwirtschaftlichen In- legungen und Strategien braucht, um gesdliokt ein griffiges, 
strumenten erreicht werden.» Weiter unten:. aDiese Mass• effizientes MassnahmenbOndel. zur Verlagerung der Stras· 
nahmen können, wie in Absatz 2 erwähnt, durch weitere-'flari~ sengOter auf die Schieme zu $Chn0ren. Es ist schwierig - das 
kierende' .•.. Massnahmen ergänzt werden.» Also keine .Dis· ist für mich ganz klar-:-, und weil es schwierig ist, brauqht es 
kriminlerung. Das passt uns natürlich. Es hat mir auch ge- dazu auch Mittel. . · · · 
passt, was Herr Bundesrat Leuenb$rger vorhin gesagt hat. Ich unterstütze deshalb den Antrag der Minderheit II (Keller 
Er hat.ja deklariert, dass niemand diskriminiert werden soll. Christine), aber auf der ander8!,I Seite denke loh, dass es -
Er hat sich auch in der Kommission wphlwollend zur Minder~ viel meht noch als MittEll..;. Qute Ube~egungen und ~en 
helt Theller geäussert. · braucht -Aus unserer Sicht Ist es zwingend; dass wir das Vet-
Dlskriminiert werden Ja - das muss man einfach wieder ein,: lagerungszJel erreichen, je scl)neller, desto ~r. Es hat 
mal sagen - nicht nur die Transporteure und. die Cami• keinen ·sinn, eine grösse Infrastruktur zur Verfügung zu stel-
onneure, sondern diskriminiert wird natilrlioh die verladende len, zwei Neat-Röhren zu öffnen, und auf der anderen Seite 
Wirtschaft. Ich sage es zum x-ten Mal: Die Lastwagen fah- das Verlagerungsziel nicht erreichen zu·wollen. Das Ist ein 

. ·ren.- dies im Gegensatz zu gewissen Personenwagen - Widerspruch'. WlrrnOssen dieses Verlagerungsziel Schrittffir 
nicht einfach herum·. und machen ein Fährtchen. Camions Schritt erreichen, und zwar schon dann, wenn die erste Neat-
'-'nd Lastwagen fahren nur, wenn sie einen .Auftrag haben. Röhre in Betrieb ist. . 

· Alle Diskriminierungen treffen natül"lich In erster Linie die ver~ ber Mitteleh1satz - das ist auch aus der• Sicht der grOnen 
ladende Industrie. . . . , · · r Fraktion so - darf ,sich nicht nur auf Bahnverbilligungen be
Wieso sind wir gegen die Anträge der Minderheiten I und II? · schränken;· wir mussen auch andere . Innovative Massnah
Frau Hollenstein, wir finden, dass es die minimalste Aufgabe rnen ergreifen. Deshalb sind wir bereit, dem "'1trag der Min
einer Bahn Ist, sich immer wieder weiter zu steigern, neue derheit 1 (Hollenstein) zuzustimmen_, der noch andere Mass-
Teohniken zu entwickeln. Zudem Ist uns nicht klar, was Sie nahmen im Bahnbereich vorsieht und die Innovation· bzw. 
mit Bahnverkehr meinen. Was ffir Bahnverkehr soll der Bund neue Technologien fOrdem will. Hier haben wir auf s,eiten der . 
fördern? Die SBB? Soll er die BLS dann auch fördern? Soll Bahnen einen Nachholbedarf. Es kann nicht nur um Tarifver-
er die Mlttelthurgaubahn auch fördern? Soll er im kommen- billlgungen gehen. Es braucht auch logistische Verbesserun-
den Zeitalter ·von afree aooess» auch die ausländischen gen, und es braucht In diesem Sinne auch neueteohnologi-
Bahnuntemehmen fördern? · sehe Anreize. . .. 1 • . . 

· Zu Frau J{eller wie auch zu Frau Hollenstein: Wir h,aben ja mit Die Festschreibung des Antrages der Minderheit II (Keller 
der Bahnreform verlangt oder gewollt, dass dte Bahn ettdUcl'I · Christine) Ist auch fOr uns eine Sicherung in dem Sinne, dass 
effizienter, produktiver wird. Wir haben Protluktlyititssteige- man sich effek:W hinter das Verlagerungstlel stellt und sich 
rung verlangt, und wir meinen, dass wir jetzt n,it diesen l<rbk- wirklich bernOht, dieses zu erreichen. loh hoffe nicht, dass wir 
ken, die Sie den Bahnen erneut unter die Achseln stellen sol- · die. Klau~f, die dieser Minderheitsantrag verlangt, bemOhen 
len, den falsotlen Weg gehen würden. Die Biilhnen. mOssen milssen; aber es geht c:larUm, das Verlagerungsziel als wirk-
effizienter und. besser, kostensparender. werden. Deshalb liehe, planbare und erreichbare Grösse anzuvisleren und alle 
sind wir gegeri zusätzliche 1Mittel. trn Antrag der Minderheit II Aristtengungen darauf auszurichten, dass dieses Ziel er-

. steht ja, wenn der Zahlungsrahmen „ Ober diesen reden wir reicht wird. · 
noch - ausgeschöpft Ist, sei nochmals zusätzlich zu subven-
tionieren •. Nachdem wir bei der Bahnrefonn klipp und klar Beck Serge (L, VD): Je orols, et on ra abondarnment dit lol\S 
gesagt hatten, Abgeltungen gebe es nur noch fOr den Per-. du debat d'entree en matiere, que les·aocords. bilateraux ne 
sonenverkehr, ffir. den GOterverkehr woUten wir keine Abgel- · sont aoceptables que moyennant un oertain. nombre de me-
tungen mehr sprechen, wäre das ein Schritt In die falsche sures,de prctection visant a assurer un rapprochement pro-
Aiohtung. · · . · · . · gresslf de 1•economie suisse avec celle des pays de !'Union 
Wir bitten Sie al99, den Antrag der Minderheit Theller zu un- europeenne. Les mesur8$ prises par exemple oontre le dum-
terstützen... · · · · plng salarial vont dans ce sens,. mime sl 1a permeabillte ine-

. · vitable des econQmles que nous instai.lrons par ces aooords 
Genner Ruth (G, ZH): Die Debatte Ist auf einem schwierigen nous lnoitera. a menager une marge de manoeuvre pour le 
Weg. Nachdem di_e bürger!iohe Mehrheit die Kommissions- rapprochement . progressif des oonditions · econorniques de 
mehrhelt im Stich gelas&en h~ und das Verlagerungsziel auf notre pays de celles de ses voisins. ·· 
das Umsetzungsjahr 2013 festgelegt hat, _haben wir grosse · Dans le domalne des transports, nous n'en sommes pas a 
Schwierigkeiten, dieses Gesetz sinnvoll zu Ende zu beraten. instaurerdes mesures de protection, mais rious en sornmes, 
Das Verlagerungsziel hat eineh ganz konkreten Bezug zu dans les articles quenous discutons, a lntroauire des restrio
den Planungsmassnahmen tor die flankierenden Massnah- tions, oonformemEmt all mandat de rinltlative des Alpes; res• 
men, die getroffen werden sollen. . . . · · triotions qui vont touoher le trafic de ttansit, d'une part, et mal-
Herr Bezzola hat in seiner letzten. Rede daffir plädiert, dass heureusement le trafio Interieur, d'autre patt. Aussi est·il legi-
wir einen maximalen Ausbau des Verkehrssystems vomeh- time c:i'i.nscrire dans la loi ce que toüt. le monde a prpolame 
men, nämlieh 'zwei Neat-Röhren, bis wir das Verlagerungs- · tolrt ä !'heure, y oompris M. Herczog et M: Leuenberger, oon~ 
ziel erreicht haben rnilssen. Das bedeutet auf der anderen seiller federal, soll Ja non-dlsorimlnation des transporteurs , 
Seite auch eine hohe strassenseitlge Belastung, und das. suisses., Ce n'est mime pas, faire· preuve d'.egalite aveo' 
können wir uns ökonomisch und ökologisch schlicht und ein- les mesures protectionnlstes que • nous prenons en. faveur . 
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d'autres milieux de l'economie, mais simplement offrir des 
conditions concurrentielles entre transporteurs etrangers et 
transporteurs suisses; des conditions qui doivent permettre a 
cette branche de l'ooonomie de survivre. 
En ce qui conceme l'introduction d'un allnea 3 a l'article 2, 
nous pensons que ce n'est pas l'abondance des moyens fi
nanciersqui stimulera 1a creativlte des CFF, mais bien plutöt 
la pressiol'! concurrentielle. Puisque M. Beguelin faisait allu
slon tout ä l'heure au materiel roulant, la mise en oeuvre de 
la politique d'exploitation des sillons, par exemple, sera sus
ceptible de stlmuler leur creativite et les incitera a trouver des 
solutions techniques qui pennettront de facillter le transport 
parlefail. · 
C'est la raison pour laquelle, au nom du groupe liberal, je 

· · vous invite do,nc a souten~ la propositlon de minorite Theiler 
a l'alinea 2 et a rejeter les deux propositlons minorite visant a 
introduire un alinea 3 aJ'article 2. 

Blrcher .Peter (C, AG): Der Entscheid fiel in der Kommission 
knapp gegen die Minderheit lheiler. Wie ich mich erinnere, 
hat sich der Bundesrat auch in der Kommission dahingehend 
geäussert, dass es eigenttich eine Selbstverständlichkeit sei, 
das1:1 man das !!her ohne weiteres stipulieren könne. Wenn 
schon so viele Angste vorhanden sind, dass die Schweizer 
Transporteure Gefahr laufen, diskriminiert werden, so sind 
wir der Auffassung, man solle der Minderheit Theiler folgen 
und das Im Gesetz festhalten. Das scheint mir auch korrekt 
zu sein. Man will wirklich niemanden diskriminieren. Es ist ab
solut vernünftig, das so zu formulieren. 
Die beiden anderen Minderheitsanträge lehnen wir ab; das 
ganze Massnahmenbündel wurde vo1T1-Verkehrsminister 
schon bei Artikel 1 geschildert. Diese Bestrebungen sind alle 
in der Bahnreform festgeschrieben. Dazu ist ent!cheidend, 
was wir beim Zahlungsrahmen beschliessen. Dort haben wir 
die Möglichkeit, nach den Anträgen der Mehrheit der Kom
mission. etwas höher zu gehen, um all diese flankierenden 
Massnahmen besser zu stützen. Aber wir erachten es nicht 
als sinnvoll, das hier nochmals in verschiedenen Gesetzen 
f8$tzuhalten. 
Zusammenfassend stimmt die CVP-Fraktion der Minderheit 
Theiler zu und lehnt die beiden Minderheitsanträge 1 (Hollen
stein) und II (Keller Christine) ab. 

Bezzola Duri (R, GR): Es geht hier um weitere M8$Snahmen, 
die Ihnen der Bundesrat beantragt, und es geht auch um die 
Gleichbehandlung von Schiene und Strasse und um die 
Gleichbehandlung von ausländischen und inländischen 
Transporteuren. Es ist - wie das verschiedene Male gesagt 
wurde- selbstverständlich, dass diese Formulierung gemäss 
Minderheit lheiler hier Platz findet, wenn man· die Diskrimi• 
nierungsfrage ernst nehmen will; es ist eigenartig und lasst 
aufhorchen, dass das hier überhaupt besprochen wird. · 
Ich bitte Sie im Namen der einstimmigen FDP-Fraktion, 
dem Antrag der Minderheit lheiler zu Absatz 2 zuzustim
men. 
Zum Antrag der Minderheit. 1 (Hollehsteln) zu Absatz 3: Der 
Bund soll hier weitere Techniken fördern. Das tönt eigentlich 
sehr gut, gehört aber nicht in dieses Gesetz und sicher nicht 
zu den zusätzlichen Aufgaben des Bundes. Das ist Sache 
der Unternehmungen. Wir haben der Swisscom und der Post . 
bei der Liberalisierung bzw. auf dem Weg in die Selbständig
keit keine zusätzlichen Mittel tor derartige Projekte zurVerfü
gung gestellt. Es ist auch die Frage, welche Bahnen unter
stützt werden sollen. Sind es die Bundesbahnen? Sind es 
alle Bahnen? Sind es alle Anbieter? 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit 1 abzulehnen. 
Zum Antrag der Minderheit II (Keller Christine): Wenn Frau 
Keller bereits heute signalisiert, dass im Falle des Nichterrei
chens des Zieles weitere Mittel zur Verfügung gestellt wer
den, ist die Motivation der Transportunternehmungen, die 
Ziele zu erreichen, nicht sehr gross. Die Bahnen sind gefor
dert, mit den zur Verfügung gestellten Mitteln die Ziele wirk
lich zu erreichen und innovativer; attraktiver, flexibler und 
damit konkurren:zffihlger zu werden. 
Ich bitte Sie, auch den Antrag der Minderheit II .abzulehnen. 

Amtliche$ Bulletin der Bundesverllamm!ung 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schlu$S der Sitzung um 12.50 Uhr 
La seance est Ievee a 12 h 50 
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Bundesgesetz zur Verlagerung von alpenquerendem ~r-
scnwerverkehr auf die Schiene (Fortsetzung) . · 
Loi fedemle visant ä tran.sferer sur Je rail Je t,afiG de mamhan
dises a travers /es Alpes (sulteJ 

Alt. 2 (Fortsetzung) ,,..AJt.' ~. (sulte) 

rechtigtes Anliegen; nur wird.der Umfang ~lerMassnahmen 
natürlich durch den Zahlungsrahmen defmiert. Es Ist die kon• 
solidierte Meinung der Mehrheit, dass mit den zusätzlichen 
Mitteln Im Zahlungsrahmen eben die Trassenpreise reduziert 
werden sollen, und · zwar für alle Akteure, die auf diesen 
Schienen verkehren wollen. Wir betrachten diese Mass;
nahme al$ die richtige, und deshalb mOssen wir alle anderen 
Anträge ablehnen, die mit dem gleichen ZShlungSrahmen 
noch etwas mehr wollen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit 1. (Hollenstein} ~ben-

. · falls abzulehnen. · 
Ich komme nooh zur Minderheit II (Keller Christine): Im Zu
sammenhang mit. diesem Anliegen geht ~ auch um eine 
ganze Serie von Anträgen, die aus unterschiedlicher Optik 
dasselbe wQllen, nämlich· ~z~gen ein. Dachfenster öffnen: 
Wenn das Verlagerungsziel nicht erreicht wird, sollen Mög
lfcbkeiten bestehen, andere zusätzliche Massnahmen zu er-
greifen; . 
Ich bitte Sie, auch diesen Minderheitsantrag abzulehnen, 
weil er inhaltlich nicht das bringt, was er vorgibt Der Bundes
rat kann dem Parlament selbstverständlich jederzeit Antrag 
filr weitergehende M~nahmen oder für mehr fv'littel stellen. 
Dafür braucht er keine G~esbestimmung, er kann das 
tun. Mit dem. Antrag der Minderheit II (Keller Christine) wird 
suggeriert, dass dann. ein Automatismus zu laufen beginne. 
Ich bitte Sie also, die Mehmelt zu unterstützen und alle Min
derheiten abzulei,nen. · · 

Ratti Remigio (C, TI), rapporteur: J'aimerals tout d'abord 
$0uligner rimportance de l;ai'ticle 2 parce que, justement, il 
nous rtilppelle que les · objectifs qlf on vient de däflnlr pour le 
transfert du trafic de marchandiSes de Ja mute sur le rail peu,- · 
vent Atre attelnts en empruntant toute une serie de moyens 
qui. nous sont donnes par differentes .base$ legales:. 1a re
forme des chemins de fer, la fixatlon• des taux de la rede-- · 

Hlmmerle Andrea (S,' GR), Berichterstatter. Wir sind beiAr- vance sur le trafic des poids lourds li6e aux p~tions, fes 
tlkel 2 und haben drei Mindemeitsanträge zu behandeln: je- accords bilateraux eux-m&mes et, en complEment, .la legtsla-
nen der Minderheit Theiler bei Absatz 2 · und jene der Minder- .tion · c:oncemant las chemins de fer, celle sur le transport pu-
helten 1 (Hollenstein) und II (Keller Christine) bei Absatz 3. blic, sur le tfW1Sport de voyageurs et les entreprises de trans-
Zuerst · zur Minclerl1eit Theiler: Es . geht darum, dass das port par route, 1a loi sur la circulatlon routil}re, 1a loi sur la pro-
schweizerische Tran$POrtgewerbe nicht diskriminiert werden tection de l'envlronnement. · 
soll. Die Mindemeit will diese Klausel ins Gesetz' aufnehmen.. · II y a. a cet artlcle, trois propositions de minorite. La minorite 
Nun Ist es so, dass wir inhaltlich alle der Auffassung sind, Theiler conceme cette fameuse discussion sur la discrimina-
dass das schweizerische Tr&n$POrtQewerbe nicht dlskrimi· tlon eventuelle. Ble propose, a raJinea 2, que l'on puisse ex-

. niert werden soll. Der Bundesrat hat in einer ersten Phase bei plicitement introdulre le princlpe que les transporteurs suis-
der Kontingentsvertellung einen Vorsctllag gemacht, wonach ses ne seralent pas discrimlnes. La Commission des trans-
dle inJändlschen Kontingente nicht zu 100 Prozent verteilt ports et des telecon1munications a rejete cette proposltion 
worden wären. Er hat diesen Vorschlag· aufgrund d~ Ver.• . par 9 voix contre 7. Vous avez deja entendu las arguments. 
nehmlassungsverfahrens zunickgezogen. Inhaltlich beste- J'ajoute en. tant q1.1'economiste qu'en economie du bleHtre 
hen da also weniger Probleme. · · on admet que -- quand vous n'6tEIS pas satisfalts d'une situa-
lch bleibe trotzdem bei der Mehrh~ und emplehle Ihnen, di,ir tion dedepart et que vous voulez la corrlger,,.. cette con-ection 
sen Minderheitsantrag abzulehnen, und zwar aus folgenden ne peut pas se faire dans un parfait equllibre et en toute neu-
Grünclem Wenn wir die Nichtdiskriminierung elne.r einzigen •traJite. -· · · · · . 
interessierten Gruppe Ins G.esetz aufnehmen, Ist das vermut- On veut !cl absolument corrlger une situatlon de dläpart qui 
lieh nicht sehr g~elt. Es gibt andere Gruppen, die selbst• n'est pas bonne. II faut quand ~ admettre que dans ce 
verständlich. auch nicht di,skrimlnlert werden wollen, z. B; die procsssus, II y a des eorrectlöns ä faire qul peuvent peut-ätre 
Fussgänger, die .Kranken oder auch ausländische Transpor- causer des petits torts a quelques-uns. Toutefols, polltlque-
teure, Herr David; diese dürfen auch nicht diskriminiert wer~ . • ment, M. Leuenberger, c::onseiller federal, l'a rappele plu
den .. Wenn wir in ein Gesetz hineinschreiben,· das schwelze- sieurs fols, II n'y a aucune volo~ de dlscriminEir las transpor-
rische Transportgewerbe solle nicht diskriminiert werden, ' teurs suisses. · . . 
heisst das ja für· einen Juristen e contrario, dass in diesem ta coinmissiori vous recomrnande le rejet de la proposltlon 
Fall alle anderen diskriminiert werden dürfen. Oder nicht? de minorlbj a 11allnea 2. II est vrai que ce matln, M. Friderici a 
Nicht, also gut! Auch wenn das nicht so Ist, macht es wenig bien dit que. si cette proposition de minorite devait passer, 
Sinn, hier eine einzige Gruppe zu nennen, die nicht dlskriml- cela pourralt Justifier ia non«toption de la propositlon de mi-
niert werden darf. Ich denke, die Lösung der Mehmeit ist di& norlbj II a l'artlcle 1 er qul voulait limiter le trafic de translt se-
richtlge. Inhaltlich· wird das schweizedsche Trart$portQe- Ion le princlpe «de frontiere a frontiere». . 
werbe nicht diskriminiert. aber wir dürfen diese Interessen~ A l'allnea 3, la propositlon de minorite 1 (i-tollenstein) stipuie 
gruppe nicht als einzige nennen, die nicht diskriminiert wer- que «la Conted'eration encourage les noWelles techniques 
den darf. susceptlbles de reduire les coQts dans le traf)$port ferro
Zum Antrag der Mlnderl1eit 1 (Hollenstein)·bel Absatz 3: Es viaire». La comrnission avait reJete, par 15 voix contra 4 et 
gfbt verschiedene Minderhe~träge, die in dem SIM in die avec · 1 abstention, cette proposltlon sur, la base. des argu-
gleiche Richtung zielen, als metir urrtemommen wird, als die ments suivants: premieremerit, ce n'est pas,a cette loi de pro-. 
Mehmeitslinie will. Mit dem Antrag der Minderl1!='ft .1 wird ge,; , mouvolr la technique ferroviaire; deuxiemement, la mesure 
fordert, dass der Bund kosten$parende neue Techniken beim nsque d'&tre discriminatoire sl les etrangers ne sont pas con
. Bahnverkehr fördern soll~ Selbstverständlich Ist dies ein be,- . cemes; tro~emement, cette discusslon a d~ja eu lleu dans 
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les deux Conseils, lors des debats sur la reforme des che-
mins defer. . 
Cet encouragement, a fait i'emarquer le chef du departement, 
est deJa possible avec les moyens d'exploitation ordinaires. 
De plus, on peut remarquer que le marche ne manquerait pas 
de saisir l'occasion si une technique specifique devait mon
trer des chances de succas." 
Enfin, 1a proposition de minorite II (Keller Christine) propose 
de deqloquer des moyens supplementaires dans le cas ou 
l'objectif de transfert ne serait pas atteint et ou les rnoyens de 
l'enveloppe financiere seraient epuises. La commisslon n'a 
pas ete convaincue par de telles necessites et elle a rejete 
cette proposition par 13 voix contre 5 et avec 2 Sbstentions, 
sur la base de l'argumentation suivante: au fond, si on accep,
tait d'emblee d'augmenter les moyens financlers, cela enll)
verait le caractere astreignant aux objectifs qu'on s'est don
nes. Cela semblerait trop facile, du moins selon la formulation 
propos~; II est essential de pouvoir d'abord demontrer que 
tout a ete mls en oeuvre pour atteindre les obJectifs et, en 
demiere lnstance, le Conseil federal possede deja les com
petences necessalres aujourd'hui. 
Une fa900 d'aller dans cette direction serait de voter prochai
nement l'a.rräte federal allouant un plafond de depenses pour 
promouvoir le trafic combine. II s'agirait, dans ce cas,la, de 
voter la proposjtion de la majorite de la commission, c'est-a-

. dire 3,3 milliards de francs pour la periode des annees 2000 
. a 201 o, contre les 2,85 milffards de trancs proposes par la mi
norite 1. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Zunächst zum Antrag der 
Minderheit Theiler zu Artikel 2 Absatz 2, Nichtdiskriminierung 
des schweizerischen Transportgewerbes: Diesen Grundsatz 
hat der Bundesrat immer wieder betont festgehalten, auch 
heute morgen wieder. Sie finden in der gesamten Vorlage nir
gends ein Element, das Anlass geben könnte, an eine Diskri
minierung zu denken. Von datier ist es nicht nötig, den Antrag 
ins Gesetz aufzunehmen. Würden Sie dies trotzdem tun, 

. möchte ich immerhin auf zwei Elemente hinweisen, die na
türlich nicht die Folge einer solchen Bestimmung sein könn
ten: 
1. Während der Übergangszeit erhalten die Transporteure 
der EU Kontingente für 4tHonnen-Lastwagen. Diese ver
teilen sie an ihre Mitgliedslijnder. Nun haben wir nach dem 
Vernehmlassungsverfahren beschlossen, dass auch das 
schweizerische Transportgewerbe gleich viele Kontingente 
erhält. Wir müssen jetzt diese Kontingente nach irgendwel
chen Kriterien verteilen. In diesem Gesetz selbst wird durch 

· die ME:!hrheit Ihrer Kommission vorgeschlagen, dass das an 
die· Benutzung der Bahn gebunden sein soll; wir werden 
nachher noch darauf zurOckkommen. Aber ich möchte fol
gendes klarstellen: Es soll mir nachher niemand kommen 
und sagen, in der EU habe man die Kontingente einfach den 
einzelnen Lärldem gegeben und diese müssten ihre Flotte 
nicht zum Teil durch die Bahn transportieren lassen, also sei 
das eine Dlskrlrnlnierting des Schweizer Transportgewerbes, 

, wenn wir ein solches Kriterium einführen würden. 
Zunächst muss ich richtigs1ellen, dass einzelne LArider der 
Europäischen Union dieses Kriterium durchaus auch anwen
den, insbesondere · Deutschland, aber vielleicht Spanien 
dann eben nicht Daraus kann man aber nicht ableiten, jetzt 
sollte auch für unsere Transporteure kein solches Kriterium 
gelten, um einen Teil des Kontingentes zu bekommen. Ich 

, betone dies auch, weil wir ja irgendein Kriterium anwenden' 
müssen .• Sonst geht es wie bei den Weissweinkontlngenten, 

· wo man sagte, dass jene, die zuerst da seien, das Kontingent 
bekämen. pas war Ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. 
2. Für die Ubergangszeit haben wir Leerfahrten für «28-TOn
ner» ausschliesslich im Transit zu einem günstigeren Preis 
als dem der vollen LSVA abgegeben. Das ist eine der Kon
zessionen, die uns schmerzen. Es kommt natürlich nicht In 
Frage, dass solche Leerfahrten bei uns dann auch vom 
Schweizer Transportgewerbe zu einem günstigeren Preis in 
Anspruch genommen werden können. Das geht ja schon 
deswegen nicht, weil diese Leerfahrten nur die Transitfahrten 
betreffen. Ich ~ dies eventualiter für den Fall, dass Sie 
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den Antrag der Minderheit Theiler annehmen sollten. Sie 
müssen ihn aber nicht annehmen, weil wir ja den Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung hochhalten. . 
Der Antrag der Minderheit 1 (Hollenstein) wurde in diesem 
Rat bei der Bahnreform schon ausführlich behandelt, und er 
wurde dort abgelehnt. Wir gehen davon aus, dass sich die 
beste Technologie beim Bahnwesen im Markt durchsetzen 
soll und dass nicht unsere Beamten festlegen und. eruieren 
sollen, was gefördert werden muss und was nicht. Das war 
das Parlament, welches das abgelehnt hat Mein Respekt vor 
dem Parlament ist so gross, dass ich die damalige Argumen
tation jetzt nochmals vorgebracht habe. 
Der Antrag der Minderheit II (Keller Christine} möchte, dass 
der Bundesrat, wenn er die Ziele nicht erreichen kann, dem 
Parlament finanzielle 2usatzmittel beantragen · muss. Wir 
aber möchten, dass wir finanzielle Mittel beantragen können. 
Wenn wir die Ziele nicht erreichen, kann es durchaus auch 
andere Massnahmen als nur gerade finanzielle geben. Inner
halb der Bahnreform gibt es eine ganze Palette von Möglich
keiten, die die Bahnen ergreifen könnten; sie sollten sich 
diesbezüglich anstrengen und nicht nur wieder nach dem 
Subventionstropfen des Bundes greifen. · 
Aber wie gesagt: Der Bundesrat kann Mittel beantragen. Wir 
beantragen Ihnen, bei unserer Lösung zu bleiben. 

Vettern Werner CV, ZH): Herr Bundesrat, ich habe mich dar
über gefreut, dass Sie sagten, die Nichtdiskriminierung 
werde bei uns hochgehalten. Sie haben als Beispiel Spanien 
genannt; ich habe Immer gemeint, .es gehe um den alpen
querenden Verkehr, nicht um .die Pyrenäen; Ich habe imm1:tr 
gemeint, bei den flankierenden Massnahmen handle es sich 
um innerschweizerisches Recht. Könnten Sie mir bitte sa
gen, wo die Nichtdiskriminierung festgehaHen ist? · 

Leuenberger Morttz, Bundesrat Die Nichtdiskriminierung er-
gibt sich aus der mi.nzen Anlage des Gesetzes. Sie finden 
keinen einzigen. Punkt darin, der eine Diskriminierung des 
schweizerischen Transportgewerbes zum Inhalt hätte. Es ist 
zusätzlich so, dass wir während der Übergangszei1 dem 
schweizerischen Gewerbe Kontingente für 40-Tonnen-Last
wagen im selben Umfange wie der EU zur Verfügung stellen, 
obwohl es streng juristisch gar keine Diskriminierung wäre, 

-wenn wfr es nicht täten. Aber wir tun es, weil wir in der Ver-
nehmlassung gesehen haben, dass es ein grosser Wunsch 
nicht nur des Schweizer Gewerbes, sondern auch der Kan
tone ist, dass auch die Schweiz ein Kontingentim selben Um
fang erhält 

Frlderlcl Charles (L, . VD): Monsieur le Conseißer federal, 
avez-vous dit, oui ou non, en commission qu'aucune disposi
tion des accords bilateraux ne vous erripächait de discrimmer 
les transporteurs suisses par rapport aux transporteurs euro-
peens? · 

Leuenberger Morttz, Bundesrat Das ist richtig, die bilatera
len Verträge würden dem Bundesrat durchaus die Möglich
keit geben, Sie, Herr Friderlci, zu diskriminieren. Aber der 
schweizerische Bundesrat will das nicht Sie sind willkom
men bei uns, gleichberechtigt mit allen ausländischen Trans
portuntemehmem. Das ist·das Bekenntnis des schweizeri
schen Bundesrates Ihnen gegenüber. 

Abs. 1-Al.1 
An9.enommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

Namentliche '.Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 3285) 

Für den Anttag der Minderheit stimmen: 
Votent pour 1a proposltion de la minorlte: 
Antille, Baader, Bangerter, Baumberger, Beck, Bezzola, Bin
der, Bircher, Blaser, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner 

' ' 
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Toni, Bührer, Cavadini. Adriane, Christen, Comby, David~ 
Dettling, · Donatl, Doimann, Dreher, Oucrot, Eberhard, Eger
szegi, Eggly, Engelberger, Engler, Eplney, Fehr Lisbeth, 
FJScher-Hägglingen, Fischer-Seengen, Florlo, · Freuhd; Frey 
Walter,· Frider!cl, Fritschi, Gadient, Gros· Jean-Michel, Gros: 

, senbacher, Guisan, Gusset, Gysin Hans Rudolf, · Hasler 
Emst,.Hegetschweller, Heim, HSS!l 0tto,·Hess Peter; Hoch..: 
reutener, lmhof, Keller Rudolf, Kofmel, Kühne, Kunz, Lachat, 
Lauper, Leu, Maitre, Maspoli, Maurer, Meyer Therese, MOh
lemann, t,10ller Erich, Nabholz, .Oehrli, Pell!,. Philipona, Rag
genbass, .. Randegger, Ratti, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz 
Marcel, Schenk, Scheurer, SchlOer, Schmid Samuel, 
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Stamm Judith, Steffen. 
Steinegger, Steinemann, Stucky, Suter, Theiler, Tschuppert, 
Vallendar, Vetterli, Vogel;Waber, Weigelt, WEWeneth, Widrig, 
Wlttenwiler, W'JJ!,S, 2apfl · · (97) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votant pour /a proposition de Ja ms}orfte: . 
Aeppli, Aguet, Alder, Banga, Baurnann .Ruedi, Baumann 
Stephanie, Beguelin, Bärberat. Borel, Bühlmann, Carobblo, . 
Chiffelle, Columberg, de·. Dbrtle~ DOnkl, Fankhauser, Fasel, 
Fässler, Fehr Jacqueline,. Geiser, Genner, Gon, Gonseth, 
Grobet,. Gross Andreas, Gross Jost, Günter,. Gysin ·· .Rerno, 
Haering Binder, Hafn~r .. Ursula, Hämmerle, Herczog, 
Hollenstein, Hubmann, Jans, Jeanpretre, Jossen, Jufzet, 
Kalbermatten, · Keller Christine, Kuhn, Leemann, · 
Leuenberger, Lötseher, Marti Werner, Miwry Pasquier, MOi• 
ler-Hemmi, · Ostermann, Rechsteiner Paul, Rechstelner 
Rudolf, Rennwald, Roth, Ruf, Ruft;; Schalter, Schmid Odilo, 
Strahm, Sturrip, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vermot, Volt..: 
mär,. von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Wldmer, Wie-
derkehr · (88) 

Entschuldigt/abwesend sind..,; Sont excu$t§slabssnts: 
Ammann Schoch, Aregger, Baumann .. Alexander, Btocher, 
Bonny, Cavalli; bebons. Dupraz, Durrer, Ehrler, Eyrnann, 
Fahr Hans, Föhn, Frey Claude, Giezendanner; Jaquet, Lan
genberger, Loeb, Meier Hans, Meyer·Theo, Moser, Pidoux, 
Pinl, Stherrer Jarg, Semadeni,. Simon, Speck, Spielmann, 
Stamm Luzi, Steinar, Tschopp, Zbinden, Ziegler, ZwYQart 

(34) 

Präsid'wm, stimmt nicht - Presldence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

Abs. 8-AI, B 

Erste Abstimmung-Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit 1 • 

Für den Antrag der Minderheit 1 

Zweite Abstimmung - Dewdeme vate 
FOr den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II · 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Abs.1-4 
ZUstimmung zum Entwurf d~ Bundesrates. 

Abs.5 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 

100 Stimmen· 
51Stlmmen· 

102Stimmen 
63Stirnmen 

(Bc¾Juelin, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, .· Haering. 
Binder, Hämmerle, Herczog,, Hollenstein, Keller Christine, 
Marti Werner) . · 
Wird im Rahmen der zweijährlichen Oberprilfung festgestellt, 
dass die Vorgaben für die schr'fttweise Erreichung dl!)S Verla
gerungszieles gemäss Artikel 1 Absatz 2 verfehlt werden, be-

.· schliesst der 'Bundesrat zusAtzl!che Massnahmen zur Förde-
. rung der Verlagerung.. · 

ArL3 
Proposition de /a commission 
Al.1-4 
Adherer au projet du Conseil flkleral 

A/.5 
Majorite . . .. 
Rejeter la pl'Oposition de la mlnorite 
Minorite 
(Beguelln; Baumann Ruedl, Baumann Stephanie, . Haering 
Binder, Hämmene, Herczog, Hollenstein, Keller Christine, 
Marti Werner) 

· S'il 8$! coosta,te durant l'evaluation bisannuelle que les l.')uts 
fixes afin de realiser par etapes les objectifs de transfert se
Ion l'article 1 er alinea 2 ne sonf pas atteints, le Conseil fade

. rat arrete des mesures complementaJres pour encourager le 
transfert. 

Begu~Hn Michel (S, YD): II s'agit d'une proposltlon psycho
loglque qui ne coate rien. En revanche, alle presente une tr~ 
grande importance en ce qui conceme la credibilite de la vo
lonte de transfert du trafic de marchandises de la route au ran. . . . 
A l'~inea 1 er, le Conseil federal evoque une planifi9Qtion per- . 
manente qui se concretise par un rapport chaque deux ans , 
aux commissions parlementaires competentes. Pour mol, · un · 
rapport tous les .deux ans n'est pas un suJvi permanent Or, 
nous savons que tes .. habitants vivant le long des axes de 
transit routler, qui subissent deja 1,2 milllon de camions par 
an, craignent une augmentation sensible de leur nombre du
rant Ja periode 2001-2007. Ce n'est pas un rapport tous les 
deux ans qui va·les rassurer. Le Conseil federal dolt pouvoir 
agir en permanence pour atteindre l'objectif de transfert de 1a 
route au rail du trafic de tranSlt en informant comme il se dolt 
le Parlament par lebiais de ses commlssions com~entes. 
Je repete que la proposition de rninorite que je defends ne 
coOte nen. De plus, alle apporte la garantie que le Conseil fe
deral se donne vraiment tous les moyens de ,mattriser l'ava
lanche de camions redoutee par Je peuple et les aut01119bllis
tes •. Pour ces raisons, cette propositlon pourra jouer un rOle 
decisif dans la volonte de certai,:is de lancer un reterendum 
ou non. Je vous prie de blen peser ces argun,ents•la. 
Je vous invite a soutenir ma proposition de minorite. 

Keller ,Christin(') (S, BS): Ich bitte Sie, dem Antrag. der Min~ 
derheit Beguelln zuzustimmen. . · 
Ich sehe wirklich keinen Grund, der gegen diesen massvollen 
,t\ntrag sprechen könnte. Es geht auch hier darum, die Errei
chung. des Verlagerungszieles. zu gewährleisten, da$ wir in 
Artikel 1 beschlossen haben. Was macht die zweijährliche 
Oberprufung des Verlagerungsziels im Rahmen der rollen
den Planung denn für einen Sinn, wenn es l<eine Möglichkeit 
gibt. auf allfälUge Fehlentwicklungen zu reagieren? 
Der $Inn und das Ziel des Minderheitsantrages, das möchte 
ich gleich klarstellen, weil dies Herrn Beguelin in der Kommis
sion vorgeworfen wurde, ~ es nicht, die Kompetenzen des 
Bundesrates zu erweitern. Die dann vom Bundesrat zu be
schllessenden M8.$Srtahmen müssten natCldlch im Rahmen 
seiner bestehenden .Kompetenzen liegen, sonst müsste er 
dem Parlament eine neue Vorlage· unterbreiten, die im Rah
men des ordentlichen Verfahrens zu beschliessen wäre. 
Es scheint mir wichtig, dass StimmbOrgerinnen und Stimm
bOrger gerade. tor den Fall eiries Referendumskampfes auf 
glaubwürdige Weise . davon überzeugt werden, · dass hier 
wirksame flankierende M~ahmen beschlossen werden. 
Dazu gehört eben auch, dass wir Vorkehn,ingen für den Fall 
treffen, dass. die Verwirklichung des Verlagerungszieles ge
fährdet ist; was sich im Rahmen der rollenden Planung zei
gen könnte. Ich .habe bereits früher in dieser Debatte auf die 
ßchwiertgkelt von exakten Prognoser:i .im Verkehrsbe.reich 
hjngeWiesen. Deshalb ist die rollende Planung· so· wichtig; 
deshalb muss im Rahmen dieser rollenden Planung auch al,lf '. 
allfallige Fehlentwicklungen reagiert werden können. 
Deshalb bitte Ich Si& im Namen der SP-Fraktion, dem mass
vollen Antrag der Minderheit Beguelin zuzustimmen. 
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Hollenstein Pla {G, SG): Die grüne Fraktion unterstützt na
tiirlich den Minderheitsantrag Beguelin, wie wir es auch in der 
Kommission getan haben. Hier geht es um eine sogenannte 
Schutzklausel, und diese ist nötig für den Fall, dass das an
gestr~bte Verlagerungsziel nicht erreicht wird. Erreichen wir 
die vorgeschriebene Verlagerung des Gütertransits auf die 
Schiene nicht, kommt dieser Artikel zur Anwendung. Die 
Möglichkeit, ZU$ätzliche Massnahmen zu treffen; muss auch 
hier ins Gesetz aufgenommen werden. Selbst Bundesrat 
Leuenberger äusserte sich letzte Woche inhaltlich dahinge
hend, dass die Landesregierung durchaus eine Aufstockung 
beantragen könne, wenn sie sehe, dass das gesteckte Ver
lagerungsziel ausser Reichweite gerate. Wenn dies emat ge
meint ist, darf es doch auch im Gesetz stehen, Herr Bundes
rat. 
Ein Problem ist allerdings, dass unser Rat das Verlagerungs
ziel heute vormlttag praktisch gekippt hat Die CVP-Fraktlon 
hat ihren Fraktionsentscheid nicht mitgetragen. Einige Mit
glieder haben gegen die wichtige Zielsetzung gestimmt. und 
insofern trägt die CVP-Fraktlon eine besondere Verantwor
tung in bezug auf diese Zielsetzung. Uns bleibt natürlich die 
Hoffnung auf den Ständerat 
Ob und wieviel Belastung durch Investitionen auf die Kan
tone zukommen wird, ist heute noch unklar: Deshalb ist die 
Zusicherung das Bundes wichtig, dass .er den Karltonen Un
terstützung gewähren wird. Die St. Galler Regierung schreibt 
denn auch in Ihrem Sessionabrief: «Aufgrund der oben er
wähnten Befürchtungen» - gemeint ist das Wachstum des 
Strassengüterverkehrs - «erscheint der von der Kommissi
onsminderheit unterbreitete Vorschlag zweckmässlg.» 
Ich bitte Sie, diesem Antrag der Minderheit ZUZU8ti_mmen. 
Dieser satz könnte das «Rettungsboot» sein, damit die Um
weltorganisationen von einem Referendum absehen. 

Vettern Werner r,J, ZH): Eine Vorbemerkung: Wir wollen 
doch das Licht nicht unter den Scheffel stellen; ich wieder
hole gerne, was ich bereits gestern beziiglich Modal spli! ge
sagt habe: 
1. Das Verhältnis der Aufteilung des alpenquerenden Güter
verkehrs von Schiene und Strasse ist in der Schweiz 73 zu 
27 Prozent, d. h., 73 Prozent davon sind heute schon auf der 
Schiene, 27 Prozent auf der Strasse. Ich sage es nochm131s: 
In Frankreich und Österreich sind die Verhältnisse genau 
umgekehrt Wir stehen also schon relativ gut da 
2. Wir werden beim Bundesbeschluss über den Zahlungsrah
men ja auf diese Frage zuriickkommen. 
3. Wir rennen doch mit diesem Minderheitsantrag offene Ta
ren ein. Deshalb unterstiitzt die SVP-Fraktlon die Mehrheit. 
Ich nellme an, Herr Bundesrat Leuenberger, dass der Bun
desrat das Landverkehrsabkommen ernst nehmen wird. Ich 
lese Ihnen aus Artikel 46 Absatz 1, «Einseitige Schutzmass
nahmen» vor: «Sollte es .... Qber die Qualitätsparameter zu 
Schwierigkeiten bei der Abwicklung des alpenquerenden 
Strassenverkehrs in der Schweiz kommen und sollte der 
mittlere Auslastungsgrad der In der Schweiz angebotenen EI• 
senbahnkapazltät {begleiteter und unbeglelteter kombinierter 
Verkehr) während eines Zeitraums von 10 Wochen unter 66 
Prozent liegen, kann die Schweiz - abweichend von den Be-. 
stlmmungen des Artikels 40 Absätze 4 und 5 - ä10 in Arti
kel 40 Absatz 4 vorgesehenen·Gebühren um maximal 12,5 
Prozent erhöhen. Die Bnnahmen aus dieser Gebiihrenerhö
hung kommen in ihrer Gesamtheit dem Eisenbahnverkehr 
und dem kombinierten Verkehr mit dem Ziel zugute, deren 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Strassenverkehr zu 
steigern.» 
Es gibt noch weitere Punkte. In Artikel 47, «Konsensuelle 
Schutzmassnahmen», sagt dann die EU, dass im Falle 
schwerer Störungen usw. der .Gemischte Ausschuss geeig
nete Massnahmen zur Behebung der · Situation festlegen 
könne. Das ist im Landverkehrsabkommen also bereits gere
gelt, und deshalb Ist Artikel 3 Absatz 5 hier unnötig. Der Auf
trag an den Bundesrat ist im Landverkehrsabkommen klar 
vorg~eben. und. wir nehmen an, dass er da auch für Ord-
nung sorgen wird. . 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 
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Hegetschweller Rolf {R, ZH): Im. Namen der FDP-Fraktion 
bitte ich Sie, den Minderheitsantrag B~lin abzulehnen. 
Ich bin nicht der Meinung von Frau Keller, dass damit keine 
zusätzlichen Kompetenzen für den Bundesrat geschaffen 
worden. Das ist ja gerade der Sinn dieses Antrages. Dem 
Bundesrat die Kompetenz und sogar den konkreten Auftrag 
zu erteilen, zusätzliche Massnahmen · zur Verkehrsverlage
rung zu veranlassen, käme einem Blankoscheck gleich, ei
nem Blankoscheck, dessen Auswirkungen heute überhaupt 
nicht abgeschätzt werden können. 
Die Verlagen,mgsziele, die wir In Artikel 1 festgelegt haben, 
sind schon äusserst ambitiös. Fachleute aus der Branche 
sind sogar der Auffassung, dass sie nicht erreicht werden 
können. 
In Artikel 2 ist ein ganzes BOndel von Massnahmen vorgese
hen, um die hochgesteckten Ziele trotz vorauszusehender 
Probleme einzuhalten. Wir haben ja zwei Biindel von Mass
nahmen in Artikel 2; Oie Hauptinstrumente-:- Umsetzung. der 
Bahnreform, Schwerverkehrsabgabegesetz, Alpentransit
beschluss, bilaterales Landverkehrsabkommen - und In 
Absatz 2 helsst es: «Flankierend dazu trifft der Bundesrat 
.weitere geeignete Massnahmen, welche dazu beitragen, die 
Verlagerung zu erreichen.» Angesprochen sind das clS8n
bahngesetz, das Transportgesetz, das Personenbeförde
rungsgesetz, das Strassenverkehrsgesetz, das Umwelt
schutzgesetz und das Bundesgesetz über die Verwendung 
der zweckgebundenen Mineralölsteuer. 
Allein schon die Aufzählung all dieser Instrumente und Mass
nahmen im Gesetz zeigt auf, dass man sich über die Auswir
kungen Oberhaupt nicht Im klaren ist Dieses Dilemma kommt 
auch in der rollenden Planung zum Ausdruck, die in Artikel 3 
definiert ist Darin verpflichtet sich der Bundesrat, den zu
ständigen parlamentarischen Kommissionen alle zwei Jahre 
einen Bericht über die Verkehrsverlagerung vorzulegen. Die
ser Bericht enthält unter anderem auch das Vorgehen zur 
möglichst raschen Erreichung des Verlagerungszleles. 
Mit dem neuen Absatz 5, welchen die Minderheit Beguelin 
verlangt, wird mit anderen Worten nochmals das gleiche ver
langt, wie es in Absatz 2 bereits definiert ist, allerdings ver
stärkt Die Formulierung lautet ja: «Wird •••• festgesteßt, dass 
die Vorgaben .... verfehlt werden, beschliesst der Bundesrat 
zusätzliche Massnahmen zur Förderung der Verlagerung.» 
Eigentlich müsste es ja heissen: «dass die Ziele verfehlt wer
den», nicht «dass die Vorgaben verfehlt werden». Insofern ist 
schon die Formulierung problematisch. , 
Die Absicht ist aber völlig klar. Man will dem Bundesrat die 
ausdriickliche Kompetenz und den Auftrag geben,, an· Kom
missionen und Parlament vorbei zusätzliche Massnahmen 
einzufiihren. Massnahmen, die mit grösster Wahrscheinlich
keit die schweizerischen Transporteure oder den Schweizer 
Steuerzahler allein treffen worden, weil ja gegenüber der EU 
weitere einschränkende Massnahmen nicht möglich sind. 
Dies muss unter allen Umständen verhindert werden, und ich 
hoffe auch, dass der.Bundesrat diese zusätzliche Kompetenz 
und Auftragserteilung nicht will. 

Hämmerle Andrea (S, GA), Berichterstatter: Der Minder
heitsantrag Beguelin zu Artikel 3 Absatz 5 ist mit dem Antrag 
der Minderheit II (Keller Christine) verwandt, den wir in 
Artikel 2 abgelehnt haben. Es ist so: Der.Bundesrat kann in 
jedem Fall alle Massnahmen beschliessen, die i.n seiner 
Kompetenz liegen; das ist trivial; für alle Massnahmen, die 
seine Kompetenz Obersteigen, muss er dem Parlament seine 
Vorschläge unterbreiten. 
Innerhalb seiner Kompetenzen kann der Bundesrat alle 
Massnahmen beschllessen, und er wird es auch tun. Bun
desrat Leuenberger hat das heute mehrmals betont Der 
Bundesrat wird alles in seiner Kompetenz liegende unter-· 
nehmen, damit dieses Verlagerungsziel so rasch wie möglich 
erreicht wird. Wenn er Massnahmen ergreifen will, die. dar
Ober hinausgehen, muss er an das Parlament gelangen. 
Dieser Minderheitsantrag ist, wie Herr Beguelin richtig gesagt 
hat, mehr psychologischer Art; ich sage: mehr symbolischer 
Art Aber er hat natürlich trotz dieser ganzen Diskussion, die 
Jetzt nicht unbedingt bestens läuft, schon seine Bedeutung. 
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Auf etwas möchte ich hinweisen: Entscheidend Ist, was der Art. 5 
Bundesrat in seinen Zwischenberichten jeweils schreibt, vor Antrag der Kommission 
allem In ~ezug auf Buchstabe ·c in Absatz 2 von Artikel 3, Abs. 1 
«das Vorgehen zur möglichst ~en Erreichung des Verla- Mehrheit · 

N 

gerungszlels nach Artikel 1 Abs'ilfZ 2». Wenn de.r Bundesrat Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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. sieht, dass da$ Verli,.gerungszlel verfehlt wird, muss er in sei- . Minderheit . , · 
nem Zwischenbericht gemäss Buchstabe c tatsächlich sa- (FISCher-8eengen, Bezzola, . Binder, Christen, Dupraz, Fri
gen„ wie er sich das .weitere Vorgehen vorstellt, damit das.·' derlei, Giezendanner, ·Hegetschweiler, Oehrli, Theiler, Vet-
Ziel doch noch erreicht wird, Der Minderheitsantrag. Beguelln terll) · · .. · · 
äncfert an dieser Situation eigentlich wenig. Er präzisiert ein- •• ,. Leer- und Leichtfahrten. Die Arlzahl der den schwelzeri-
fach, was bereits in. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c steht. Als sche11 Transporteuren gewährten Kontingente entspricht der 
symbolischen Antrag hat er eine Bei;feutung, · inhaltlich be- den EU-Transporteuren gewährten. · 
trachte ich ihn als wenigerzentral. · 
Die KoJ'l'!misslonsmehrheit b~ Sie, den Minderheitsantrag Abs. 2 . 
Beguelif'I abzulehnee. PersönUch werde Ich ihn annehmen. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Aattl Remigio (C, Tl), rapporteur: La proJ)9Sltion de minorlte 
Beguelin a l'artlcle 3 alinea 5 conveme· les mesurE!S comple
mentalres a prendre au cas oil l'evaluation perrn~ente feralt 
etat de resultats negatifs. · 
On retrouve sous urie formulation plus generique et sans 
moyens supplementairE!B les preoccupations de 1a proposi
tion. de mlnorite II (Keller Christine) a l'article 2 alinea 3. Pour 
certalns, y compris. l'adrrilnlstration, il parait nature! de penser 

·. a des mesures complementaires. Celles-ci . sont d'allleurs, 
deja possibles. . , . . . ·· · 
M; Beguelin parle de. la valeur psychologique de cette me
sure. La commisston en a discute, maJs la peur q.ue cela. se 
traduise par un cheque en blanc a flnalement pravalu parmi 
les commissalres qui ontreJefe 1a proposition de mlno~ Be

Abs.3 
Mehrheit 
Die Gewährung der einen Hälfte der schweizerischen Kontin
gente wird an die Bedingung der Benutzung des Schienen
gOterverkehrs geknOpft. Dabei geben. fünf Bahnwaggdns 
Anspruch auf ein Kontingent · . 
Minderheit 
(Fischer-Seengen, Binder, . Christen, Qupraz, Friderici, 
Hegetschweiler, Theiler, Vetterli) 
Streichen 

Abs.4 
Mehrheit 

guelln par 14 voix contre 9; 
Die andere Hälfte der Kontingente witd auf die Kantone auf
geteilt und von diesen in· Berücksichtigung der BedOr-fnisse 

. . des transportierenden Gewerbes und mit dem Ziel zugeteilt, 
Leuenberger MoritZ, Bundesrat: Ich mache es wie vorhin eine Verminderung des Strassenschwerverkehrs zu errei-
beim Antrag der Minderheit Theiler: Ich sage, was er fQr Fol- . chen. . 

• gen hätte, und wie wir Ihn verstehen worden, wenn er be- · Minderheit . 
schlossen.wQrde. · . (FIScher-Seengen, Binder, Christen, Oupraz, Friderici, 
l,ch kann Ihnen versichern: Wenn Si~ diesem Antrag zustim- HegetschWeller, Theiler, Vetterll) 
man, werden wir ihn nicht als Blankovollmacht betrachten, .Ablehnung des Antrages der Mehrheit 
mit dem wir am Parlament vorbei Gesetze ändem, Finanz:.· 
kompetenzen' oder die. Budgethoheit des Parlamentes um- Abs. 5 
gehen könnten. Ich verstehe diesen Antrag ~inzlg und allein Mehrheit • . 
so, dass der Bundesrat alles in seiner Macllt Stehende tun Der Handel mit Kontingenten Ist untersagt. 
muss, um das Verlagerun~lel zu · erreichen. In diesem Minderheit . · 
Sinn sind wir inhaltlich mit dem Antrag auch einverstanden. (Fischer-Seengen, Binder, · Christen, Dupraz, Fridericl, 
Aber eine Kompetenzdelegjation an den Bundesrat Ist dieser Hegetschweiler, Toeiler, Vettern~ 
Antrag nicht, und· als solchen. worden wir ihn nicht verste- Ablehnung des Antrages der Mehrheit 
hen. • · . 

Abs. 1-4-Al. 1-4 .· . 
Angenommen-Adopte 

Abs •. 5-AI. 5 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für ~en Antrag der Minderheit 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung ·zum· Entwurf des Bundesrates 
Prop()Sition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil fedaral 

Angenommen -Adopte 

Abs.2-AJ.2 

Ausgabenbremse..,. Frein awc depenses 

Abstimmung- Vote · 
Für Annahme der Ausgabe 

. Dagegen
1 

· 

Das quaiif1zierte Mehr ist erreicht 
La majorlte qualitlee est acquise 

Art. 5 ' .' 
Proposition de ta commission 
Al. 1. 
·Maforlts 
Adhererau projet du Conseil federal 

93 Stimmen Minorite · · 
63 Stimmen (Fischer-Seengeri, Bezzola, Binder, Christen, Dupraz, Frl

derlcl, ·aiezendanner, Hegetschweiler, Oehrll, Toeller, Vet-
terli) ' 
•••• de produits legers. Le nombre de contlngents accor
de aux transporteurs suisses correspond a celt.ii qui est ac- · 
qorde aux. transporteurs de l'UE. 

Al.2 .... · 
Adlierer au projet du ~seil feder:al 

Al.3 
Mejorlte 
L'octroi d'une moitle des contingents suisses est lie a la 
conditlon·que soit util~ Je traflc marohanäises ferroviaire. 
Cinq wagons de chemins dtt fer donnent droit a un .contin-

148 Stimmen gent 
5 Stimmen . Minorite 

(FISCher-Seengen, Binder, Christen, Dupraz, Friderici, 
Hegetschweller, Thetter, Vetterll) · 
Biffer 

8ulletlll offlclel de rAssembla3 federale 
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AJ.4 
Majorite 
L'autre moitie des contingents est repartie entre las cantons 
qul, compte tenu des exigences. des transporteurs, las oo
trolent en vue de reduire le trafic des poids lourds. 
Minorite 
~F'ISCher-Seengen, Binder, Christen, Dupraz, Friderici, 
Hegetschweiler, Theßer, Vetterli) 
Rejeter la proposition de 1a majorite 

Al.5. 
Majorite 
La vente et l'achat de contingents sont interdits. 
Mlnorlte 
(Fischer-Seengen, Binder, Christen, Dupraz, Friderici, 
Hegetschweiler, Theiler, Vetterii) 
Rejeter la proposition de la majotite 

· Flschar~ngen Ulrich (R, AG): Die Minderheitsanträge zu 
Artikel 5 haben das Ziel, wie bereits andere vor Ihnen, eine 
Diskriminierung der Schweizer im Verhältnis zu den Trans
porteuren aus der EU zu verhindern. Eine Bevorzugung der 
EU-Transporteure.gegenüber dem Schweizer Gewerbe ist 
unzulässig, wenn man nicht eine heftige Opposition gegen 
das ganze Werk riskieren will .. Die Bestimmungen in Artikel 5 
sind ein wichtiger Stolperstein bei der Realisierung des Vor
habens bilaterale Verträge. 
Das Landverkehrsabkommen macht es nötig, der EU eine 
bestimmte Zahl von Transitfahrten mit «40-Tönnem» durch 
unser Land zu gestatten, dies trotz den Bestrebungen zu ei• 
ner Verlagerung auf die Bahn - wir kommen nicht darum 
herum. Der Bundesrat hat zwar den Willen zum Ausdruck ge
bracht, die Schweizer Transporteure nicht zu benachteiligen. 
In Absatz 2 hat er das ausgeführt, nämlich «die Wahrung der 
Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft und 
der schweizerischen Transporteure». 
Der Antrag der Minderheit zu Absatz 1 will nichts anderes 
als eine Verdeutlichung dieser löblichen Absicht Wir wollen 
im Gesetz festhalten, dass die Schweizer Transporteure 
gleich viele Kontingente erhalten sollen wie die EU-Trans
porteure. Wenn der Bundesrat mit der Nichtdiskriminierung 
der Schweizer Transporteure Ernst machen will, müsste er 
mit dieser Präzisierung einverstanden sein; sie tut nicht 
weh. Eine Verdeutlichung im Gesetz kann zur Beruhigung 
der Gemüter führen und d~ ~efahr eines Referendums ge
gen diesen Beschluss reduzieren. Das zum Antrag zu Ab
satz 1. 
Der zweite Antrag will die Streichung von Artikel 5 Absatz 3. 
Wenn in der beantragten Ergänzung von Absatz 1 lediglich 
eine Verdeutlichung.angestrebt wird, so will die Minderheit 
mit dem Antrag auf Streichung von Absatz 3 ganz klar eine 
Diskriminierung eines grossen Teils der Schweizer Transpor
teure durch Bundesrat und Kommissionsmehrheit verhin
dern. Das helsst, sie will eine Diskriminierung eines Teils der 
Schweizer Transporteure gegenüber einem anderen Teil der 
Schweizer Transporteure verhindern. Der Bundesrat schlägt 
als Kriterium für die Gewährung von 40-Tonnen-Kontingen
ten einen Nacl'lweis der Benutzung des Schienengüterver
kehrs vor. Die Folge dieser Bestimmung wäre, dass nur etwa 
zwanzig Transporteure, welche die Schiene benützen kön, 
nen, uberhaupt eine Chance hätten, solche Kontingente zu 
erhalten. 
All die kleinen Transporteure, welche die Möglichkeit nicht 
haben, n~ Strassen- auch noch Schienentransporte aus
zuführen, tiaben nie eine Chance, ein 40-Tonnen-Kontingent 
zu erhalten; ·sie sind damit gegeiJüber den grossen Transpor
tepren eindeutig diskriminiert Überdies wird diese Auflage 
natürilch nur für die Schweizer Transporteure gemacht, für 
EU-Transporteure Ist das gar nicht möglich. Damit ergibt 
sich, dass nicht nur die kleinen Schweizer Transporteure, 
sondern die Schweizer Transporteure insgesamt gegenuber 

· jenen aus der EU diskriminiert werden. Ich meine, das sei ein 
Widerspruch zur Formulierung In Absatz 2, wo die Wahrung 
der Wettbewerbsfähigkeit eindeutig vorgesehen ist 

Amtllches Bulletin der Bun(lesvenlammlung 

Ein Gesetz mit solchen Ungerechtigkeiten, mit solchen Dis
kriminierungen der Schweizer Transporteure insgesamt, 
aber auch eines Teils der Schweizer Transporteure noch 
speziell gegenüber anderen Schweizer Transporteuren, 
muss dazu fQhren, dass. ein grosser Widerstand dagegen 
entsteht Dies ist eine psychologisch unglückliche Vorausset
zung für die Akzeptanz der bilateralen Verträge. 
Ich bitte Sie, auf diese Bedingung für die Gewährung von 
Kontingenten zu verzichten und Absatz 3 zu streichen. 

Genner Ruth (G, ZH): Ich verstehe Herm Fischer wi!,kiich 
nicht, wenn er si.ch jetzt hier wegen einer derart kurzen Uber
gangszeit von fünf bis allenfalls sieben Jahren so in die Bre
sche wirft. Für diese Zeit. regelt der Bundesrat die Koniin- i 
gente l'.ler schweizerischen Camionneure. Wir haben Herm 
Bundesrat Leuenberger vorhin gehört - er will letztere ge
genüber den ausländischen Camionneuren nicht diskriminie
ren, sie sollen eine gleiche Zahl Kontingente wie alle Ca
mionn,ure der EU · zusammen bekommen. Dieses Zuge
~dn~ an die EU gilt für die Übergangszeit, und diese en
det ja spätestens 2007. Dieses Jahr ist für uns auch der 
Zielgr6sse wegen wichtig - die wir jetzt zwar nicht entspre
chend festgelegt haben. Nur bis zu diesem Zeitpunkt gibt es 
Kontingente; danach gibt es den freien Verkehr der Lastwa• 
gen, dann könnte effektiv dle.grosse Flut kommen. Deshalb 
herrscht in der Bevölkerung die berechtigte Angst, dass eine 
Lastwagenflut kommt, die wir nicht mehr in den Griff bekom-
men. . . . 
Der Antrag der Minderheit F'ISCher-Seengen untergräbt die 
Bestrebungen, den Güterverkehr auf die Schiene umzula
gem. Der M~rheltsantrag beinhaltet ein Anreizsystem ohne 
Kostenfolgen, bei dem auf eine innovative Art fünf Bahnwag
gons ein Strassenkontingent ergeben. Beim Mehrheitsantrag 
werden die Kantone speziell berücksichtigt. Die Hälfte der 
Kontingente wird unter ihnen aufgeteilt - dies vor allem im 
Hinblick darauf, dass keine Diskriminierung für jene Cami
onneure entstehen soll, die in bahnfemen Gebieten Trans
porte machen müssen. 
Ohnehin muss ich sagen: Wenn ich die gestrigen Voten Re
we passieren lasse, denke ich, dass dieser Rat heute die Di• 
mensionen aus den Augen verloren hat Hier geht es einer
seits darum zu bedenken, auf welcher Ebene wir diskutieren. 
Wir sprechen jetzt über Kontingente für die Übergangszeit, 
die einen Bruchteil des Ganzen ausmachen und die nachher, 
wenn die bilateralen Verträge einmal in Kraft sind, ohnehin 

· keine Relevanz mehr haben. Bei diesem Verlagerungsge
setz für d~ Übergangszeit verlieren wir also auch den Aspekt 
der zeitlichen Dimension aus den Augen. 
Gerade die Interessenvertreter der Wirtschaft müssen heute 
abwägen, was ihnen wirklich wichtig ist ob Ihnen die wirt
schaftlichen Interessen in bezug auf die bilateralen Verträge 
wichtig sind bder ob sie heute nun für möglichst viele 
Camionneure der Schweiz sprechen und die bilateralen Ver
träge effektiv aufs Spiel setzen wol~. Ich denke, dass es 
wichtig ist, dass Sie sich von d~en Uberlegungen leiten las
sen und hier die Dimensionen nicht aus den Augen verlieren, 

Binder Max (V, ZH): Frau Genner, die beiden Anträge der 
Minderheit Flscher-8eengen gefahrden die Abkommen in 
keiner Art und Weise. Sie haben sehr viel mit Wirtschaft zu 
tun, aber nichts mit der Gefährdung des Landverkehrsab-
kommens. · 
Es geht lediglich .um die immer wieder und von a.Uen hochge
haltene Gleichbehandlung der in- und ausländischen Trans
porteure. Es sollen beide Seiten die gleichen Kontingente er
halten. So ist es auch in Artikel 8 Absätze 2 bis 4 des Abkom
mens festg~alten. Es heisst dort ganz klar, die EU erhalte 
ein Kontingent, und das gleiche solle auch die Schweiz erhal
ten, und zwar bei den .«40-Tönnem» wie auch bei den Leicht
und. Leerfahrten. Es ist nichts als richtig, dasS wir das im Ge
setz festhalten. 
Man könnte zwar sagen, das sei - wie auch das Nacht- und 
das Sonntagsfahrverbot -im Abkommen festgehalten. Aber 
Herr Fischer-Seengen hat es auf den Punkt gebracht Es 
wäre für di.e Bevölkerung tatsächlich ein Stolperstein in die-
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sem Abkomme~, wenn wir das nicht kl~r zum Ausdruck brin
gen würden. lnsofem ist es richtig, dass wir es hier explizit er-
wähnen. . . · · 
Zu Absatz 3, den ~He Minderheit FISCher-Seengen streic,hen 
möchte, muss ich sagen: Es ist absolut richtig, dass wir diesen 

Bedenken muss man, dass sämtliche flankierenden Mass
nahmen, Frau Genner hat es gesagt, fOr eine Übergangspe
riode von fOnf, sechs, maximal sle~n Jahren vorgesehen 
sind. ·-
Der Antrag der Mehrheit der KVF, der die eine Hälfte.der 
40-Tonnen-Kontingente an die Benutzung der Bahn knOpft 
und die Verteilung der anderen Hälfte den Kantonen flQer
lässt, liegt also eindeutig auf der Linie der modernen Ver
kehrspolltlk der Schweiz und trägt den Bedürfnissen in den 
einzelnen Kantone durchaus Rechnung. 
Aus diesem Grund wird die CVP-Fraktion rriehrheltllch die 
Mehrheit unterstOtzen. Ich hoffe, Sie machen dasauch. 

Absatz strf)ichen. Absatz 1 von Artikel 5 lautet nämlich: «Der 
Bundesrat regelt fur die schweizerischen Kontingente nach 
den intemationalen Verkehrsabkommen •.•. » In intemationa
len Verkeh~mmen ist absolut keine Bedingung an die 
Zuteilung von Kontingenten geknüpft. Darum bedeutet Absatz 
3 eine Diskriminierung - einerseits der Schweizer Transpor
teure, andererseits aber auch innerhalb der Schweizer Trans".' 
porteure. Es ist ganz klari dass .gl'OS$8 Untemehmen - ich 
denke an Gl'0$SY8rteiler, die heute schon mit der Bahntrans- . Herczog Andreas (S, ZH): Was die Regelung der Leer- und 
portieren -wesentlich höhere Kontingente erhalten als KMU, Leichtfahrten anbelangt, können Sie dem Sprecherder CVP-
dievlelleichtvon ihren Anlagen und ihrem Betrieb her gar nicht Fraktio.n folgen. Die SP-Fraktion wird sich den Ai'gumentatier 
in der Lage sind, auf der Bahn. zu transportieren. . nen der.CVP-Fraktion vollständig anschliessen. Ich hoffe nur, 
Ich meine, dass aoch solche Betriebe ein Kontingent erhalten dass die CVP-Fraktion nachher in der Abstimmung dem auch 
müssen; vot allem, wenn· wir einen anderen Passus in dl~ so geschlossen zustimmt wie die SP-Fraktion. 
sem Artikel hoohhalter1 wollen, nämlich die «Wahrung der Nur zwei Bemerkungen: Leer- und Leichtfahrten werden nur 
Wettbewerbsfähigkeit der .. schweizerischen Wirtschaft und im Transit gemacht· Das betrifft 22 000 lnlandkontingente, 
der schweizerischen. Transporteure» gern~ Absatz 2; Bei und wenn Sie Herrn Odllo Schmid zugehört haben, wissen 
den Transporteuren' geht es. nicht nur um. professionelle Sie, dass. Wi~ im. Transit Ober 90 Prozent ausländische 
Transportuntemehmungen, sondern auch um Untemehmun- Camionneure haben. Insbesondere nachdem wir den hehren 
gen, die Transporte fOr ihr eigenes Unternehmen durchfOh- Artikel 'angenommen haben, wonach wir die Schweizer 
ran, also J<eln.e reinen Transportunternehmungen sind. Camionneure nicht diskrimlnieren,·ist der Antrag der Minder-
Ich bin der Meinung, und ITllt mir auch uns~re Fraktion, dass heH zu Artikel 5 Absatz 1 absolut Oberflüssig. 
wir den Anträgen der Minderheit Fischer-Seengen zustim- Entscheidend ist hier aber die Frage der Art und Weise der 
men sollen, nicht zuletzt auc,h aus administrativen Gründen. Verteilung der Kontingente im Transit, im Export-, Import-
Sie müssen sie!, vorstellen: Wenn jede Unternehmung dekla- und im Binnenverkehr. Neben dem Verlagerungsziel und. ne-
rieren muss, wieviel sie auf die Bahn verladen hat, und dann ben dem Kreäitratunen sind die Auflagen betreffend die Ver.: 
ein entsprechendes Kontingent erhält, muss das auch kon:- gabe dieser Kontingente die entscheidenden Inhalte dieses 
trollisrt werden. Dieser Aufwand wird viel zu gross. lc,h welss Verkehrsverlagerungsgesetzes. Sie müssen wi$S8n: cm 
zwar, dass das . Zuteilen von Kontingenten immer eine ·. Kolltingent entspricht einer Fahrt mit einem 40-Tonnen-Fahr
schwierige Sache ist. Es brawcht gewisse Kriterien, aber . zeug, völlig egal, ob es• 1 O Meter oder 300 Kilometer weit 
diese Kriterien dOrfen nicht diskriminierend sein. Ich könnte fährt.· Sie können sich auch. in etwa. ausrechnen, wie viele 
ITlfr vorstellen, dass man .die Kontingente anhand der Fahr- Kontingente das in einem Jahr sind; es sind eigentlich nicht 
ten, der Fahrzeuge oder. ähnßchem verteilen J(önnte, aber vlel1t. Aber es ist ein politlsches Prinzip Innerhalb des Varia
nicht nach dem sogenannten Windhundverfahran wie beim. - . gerungszieles, das wir erreichen wollen. 
Weisswein, das auc,h nicht überzeugt, hat Dann . würden Es war so, dass wir gegenüber der EU_ in zwei Schritten vor-
wahrscheinlich die Grossen daa Gros abräumen. Es wird gegang~n sind. Die EU · verlangte innerhalb dieser Ober-

.. also nicht. sehr einfach sein, eine vemOnftlge Regelung zu fin- gangszeit, wo die LSVA noch nicht greift bzw. die lnfrastruk-
den. · . · tur noch nicht vorhanden ist, bis. maximal 400 000 Kontln-
Dle hier vorgeschlagene Regelung ist nach unserer Ansicht gente. Es war richtig, dass unsere Verhandlungsdelegation 
nicht vernünftig und deshalb konsequent abzulehnen. gesagt. hat, wenn die EU das woUe, so verlangten wir fOr die 

, . Schweizer Camionneure dasselbe Recht Im gleichen Zug 
Schmid Odilo (C, VS): Was di&Ausnahmeregelung filr Kon- hat .die EU dann gesagt, ~ gehe nicht, dass wir alle Kontin-
tlngente fOr Leer- und Leichtfahrten für. die Jahre 2001 bis gente für den Export/Import gebralJChten; sie müssten je zur 
2004 petrifft, möchte ich. nur darauf hinweisen, d~ weit• Hälft!J auf den Export/Import und auf den Binnentransport 
mehr als 90 Prozent der Transltfahrteh Im alpenquerenden entfallen. · 
Bereich von Ausiänder,n getätigt werden:, Der Anteil der Was machen wir jetzt effektiv im Inland? Das ist eine politi
Schwelzer Transporteure im alpenquerenden Transftverkehr sehe Frage. Der Bundesrat und insbesondere die Umwelt
.Ist verschwindend klein; .. \. verbände 'sagten, 8$ bestehe kein Handlungsbedarf, und wir 
Darum ist die CVP-Fraktion allch der Ansicht, dass man ana- · brauchten (jen schweizerischen Camionneuren keine Kontin
log zu Artikel 1 Absatz 2, wie wir Ihn heute morgen beschlos- gante zu verteilen. Jetzt kommen die Camionneure mit der 
Ben haben, auch .hier dem Bundesrat vertr:auen kann. Er hat . Forderung der Minderheit Flscher-8eengen, nämlich mit der 
die Möglichkeit, die Leer- und Leichtfahrten zu regeln, so Maximalforderung von 100 Prozent Sie wollen -also gleich 
dass keine Diskriminierung vorkommen wird. viele Kontingente wie die ganze EU, und zwar ohne Aufla-
Auch aufgrund er Abstimmung über Artikel 2 Absatz 2, der gen. . . 
explizit die Nichtdiskriminierung der Schweizer Transpor- Die Mehrh.eit der Kommission will dagegen einen mittleren 
teure vorsieht, sieht die CVP-Fraktion bei. Artikel 5 Absatz 1 Kurs fahren: Wir geben den schweizerischen Camionneuren 
-keinen Handlungsbedarf. · · · zwar 1 00 Prozent der. Kontingente, aber mit ökologischen 
· Was Absatz 3 betrifft, schlägt Ihnen die Mehrheit der .Kom- Auflager:i. Dies bedeutet, dass.wir die Hälfte der Fahrten an 
mission vor, die Hälfte der Kontingente an die Benutzung von dif> Benutzung der Bahn binden. Ein Kontingent entspricht 
Bahntransporten zu binden, und dies aus gutem Grund: Die fOnf Bahnladungen; und die restlichen 50 Prozent werden auf 
schweizerische Bevölkerung hat in den letzten Jahren konse- • die Kantone aufgetl!lilt, und zwar nach zwei Kriterien: · 
quent und konstant eine Verkehrspolitik unterstotzt, welche, 1. nach den BedOrfniss(;m des transportierenden Gewe~; 
wo immer dies möglich und sinnvoll ist, die Verlagerung des 2. nach. dem Ziel, dass die Fahrten des Schwerverkehrs mit 
GOtei:verkehrs auf die Schiene zum Ziele hat. Wenn die Min- den «40-Tönnem» auf der Strasse nicht mehr zunehmen, als 
derhelt F1SCher-Seengen . VQn einer Diskriminierung . der es bis jetzt mit den «28-Tönnem» der Fall war. 
Schweizer Transporteure spricht, so ist d.les unter diesem Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zu folgen, und möchte auch 
Gesichtspunkt nicht nachzuvollziehen. Auch Deutschland - die CVP-Fraktion und jene aus der FDP-Fraktion,. die sich 
Herr Bundesrat Couchepin · hat gestern die Wichtigkeit von noch efnlgennassen in diesem Bündnis bewegen, bitten, sich 
Baden-WOrttemberg für· unsere Wirtschat,t betont - bindet .die Taktik der SVP-Fraktion .anzuschauen. DI~ bekimpf:t 
diese 40,, Tonnen-Kontingente an die Benutzung dE!r Bahn. nämllch real jene Begleitrnasanahmen, die die schlechten 
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Auswirkungen der bilateralen Verhandlungen abfedern wol
len. Nur wenn sie diese bekämpfen, können sie nachher 
auch die bilateralen Abkommen bekämpfen. 
Ich bitte Sie, das auch einmal zu durchschauen und hier 
ganz klar der Mehrheit der Kommission zuzustimmen und 
nicht diese Abkommen. und die gesamte Vorlage zu gefähr-
den. · 

Frlderlcl Charles (L, VD): L'article 5 traite de la non-dlscriml
nation entre les transporteurs suisses et ceux de l'Union 
europeenne. En effet, le Conseil federal envisageait de n'ac
corder aux transporteurs suisses qua le 1 O pour cent environ 
des aµtorisations accordees aux transporteurs lntematio
naux. II est important de savoir que, dans les deux cas d'une 
autorisation accordee aux transporteurs de l'Unlon euro
peenne ou aux transporteurs suisses, il ne s'aglt que de 
transports de transil J'aimerais que M. Leuenberger, con
seillerfederal, preclse, pour le Bulletin officiel, les points con
cemant l'importation etl'expo$,tion de prodults. En cas d'im
portation ou d'exportation de prodults, aucun contingent ne 
sera accorde a des transporteurs etrangers pour des ca
mions circulant a vide ou charges de prodults legers. Je clte 
· un exemple en relation avec cette preclsion. M. Dupraz n'est 
malheureusement pas Ja aujourd'hui. Pour une fols que je de
fendais les maraichers genevois par rapport aux maraichers 
etrangers, il auralt peut~ pu voter avec nousl 
Mais soyons serieux. Un transport de salades venant de 
l'~ger pourrait, dans un certaln cas, dlsposer d'une auto
risation pour des transports a. vide ou charges de prodults le
~ alors que le maraicher genevois avec son camion, qui 
est aussi un poids lourd pour transporter de la salade, ceci 
pour des questions de volume, devrait payer la RPLP sur le 
parcours complel La difference sur un trajet de Geneve a Zu
rlch serait facilement de 230 francs. Pour nos collägues va
laisans, la sltuation serait identique. . 
Venons-en maintenant a. l'allnea 3 .concemant l'octroi d'une 
moltie du contingent a des transporteurs suisses qul auraient 
confie des transports aux chemins de · fer. Nous venons 
cl'avoir un seminaire au sein cle l'Assoclation suisse des 
transports routiers, et je parle donc par experience. A ce se-
mlnalra, une forte representation des transporteurs et prati
quement tous les transporteurs susceptibfes de donner des 
transports aux chemins de fer etaient presents. lls ont re
connu que cette disposition · est pratiquement impossible a 
appliquer. 
Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il faudralt reussir a justlfier 
des transports c:onfies au rall. Auquel cas, est-ce Je transpor
teur qul le confie ou est-ce le chargeur? Dans un cas pareil, 
je peux vous le confirmer, le transporteur a fort peu de possi
billtes d'lnfluencer la declsion du chargeur, en vue de passer 
un transport de 1a route -au raiL II n'y a guire que dans des 
transports generaux, dans des transpo~ confies par man-
dat, que le transporteur conserve le choix. · 
Le groupe liberal soutient la posltion que fai defendue au 
sein de la commlssion. Nous vous proposons donc de biffer 
cette disposition. qui, par aill!:)urs, pourralt s'averer dange
reuse pour les cheinins de fer. Prenons l'exemple d'une en
traprise qui confie la moitie de ses transports au rail, l'autre 
moltie a. des transporteurs divers. Un grand transporteur de 
Suisse auralt 1a possibilite de negocler: «Confiez-moi l'en
semble de vos transports, je pourrai vous accorder des con
ditions plus favorables sur les transports effectues par ca
mlon, parce que j'aurai en parallele · des autorisatjons. a 
40 tonnes.• Le transport echapperait totalement aux che
mins de fer. Or, les chemins de fer ont prouve leur lntetet. en 
ce debut d'annee, en affinnant qu'ils entendaient porter un 
accent s1.1r les transports par wagons cotnplets. Je crois que, 
finalement, cela il13it a l'encontre des intelflts des entreprises 
de chemln de fer. 
Pour cette raison, et croyez-en l'experience d'un· profession
nel, je vous invite a soutenlr 1a: proposition de minorite, soit de 
biffer raJinea s de l'article s. 

Theller Georges (R, LU): Im Namen der FDP-Fraktion bitte 
ich um Zustimmung zu beiden Minderheitsanträgen FIScher-

Amtllches Bull&11n der Bundesversammlung 

Seengen. Es geht hier grundsätzlich um die gleiche Frage 
wie heute vormittag bei Artikel 2. Es soll keine Benachteili
gung der schweizerischen Wirtschaft gegenüber ausländi- . 
sehen Konkurrenten geben •. Sie haben bei Artikel 2 Absatz 2 
mit 97 zu 68 Stimmen beschlossen, dass der Bundesrat 
keine diskriminierenden Messnahmen ergreifen darf. Also ist 
es nicht mehr als logisch, wenn wir nun hier konsequent sind 
und ebenfalls von solchen diskriminierenden Massnahmen 
Abstand nehmen. Es ist folglich logisch, dass wir bezüglich 
der Leerfahrten die Inländischen und ausländischen Trans
porteure gleich behandeln. Das wollen wir im Gesetz so fest
halten. 
Die Bindung der Kontingentszuteilung an die Bahntransporte 
ist kompliziert, das wurde gesagt; es wurde auch gesagt- ich 
wiederhole das nicht im Detail -, dass dadurch die grossen 
Transporteure, wel.che solche Bahntransporte nachweisen 
können, tendenziell bevorzugt und die kleinen, welche das 
eben nicht können, benachteiligt werden. 
Aber wir müssen uns doch einmal die grundsätzliche Frage. 
stellen: Welche Verlagerung erzielen wir mit dieser Mass
nahme, wenn wir diese schon als so wichtig darstellen? Es ist 
so, dass ein Transporteur vergangene Bahntransporte nach
weisen muss; es wird also nicht etwa verlangt, dass er in der 
Zukunft mehr Bahntransporte als bisher ausführt. Darum bin 
ich überzeugt, restlos überzeugt, dass mit diesem Artikel kein 
wesentlicher Beitrag zur Verlagerung geleistet wird. . 
Wenn diese Regehmg schon kompliziert ist und eine - wenn 
auch nur geringe - Diskriminierung beinhaltet, aber nichts, 
oder fast nichts bringt, ist es doch wohl besser und geschei
ter, wenn wir davon Abstand nehmen. Aus diesei:n Grund ist 
es, so meine ich, im Sinne einer positiven Mehrh.eltsfindung 
für die bilateralen Verträge, dass wir solche tendenziell diskri
minierenden Artikel einfach weglassen. 
Ich bitte Sie, in beiden Fällen die Minderheit FISc:lier-Seen
gen zu unterstOtzen. 

Hämmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Es geht hier um 
die Kontingente für die «40-Tönner». Es sind in den Jahren 
2001 und 2002 je 300 000, und in den Jahren 2003 und 2004 
je 400 000 Kontingente, die bei mittlerer Emission 211 re
spektive 240 Franken DurchfahrtsgebOhr für die Referenz
strecke Basel-Chiasso bezahlen. Die Geschichte ist die, 
dass der Bundesrat zuerst nur die Hälfte dieser an sich mög
lichen schweizerischen Kontingente verteilen wollte, und 
7.War natürlich a:us einer verkehrspolitischen Überlegung. 
Diese Vorstellung des Bundesrates wurde nach dem Ver
nehmlassungsverfahren zurQckgenommen; der Bundesrat 
ist nun zusammen mit der Mehrheit bereit, den schweizeri
schen Transporteuren gleich viele Kontingente wie den EU-
Transporteuren zu gewähren. ' 
Die Forderung der Minderheit ist also in diesem Punkt bereits 
erfüllt Bedeutend problematischer Ist die Geschichte bei den 
Leicht- und Leerfahrten. Herr Bundesrat Leuenberger wird 
Ihnen noch im Detail erklären, dass wir dort, wenn wir die 
gleichen Kriterien anwenden, nicht zu einem richtigen Ergeb
nis kommen können. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Fischer-Seengen in 
Artikel 5 Absatz 1 abzulehnen, weil er im Hauptpunkt bereits 
erlülft ist, im Punkt der Leer- und Leichtfahrten aber zu einem 
falschen Ergebnis führl 
Zum Antrag der Minderheit Fischer-Seengen zu Absatz. 3: 
Überall, wo es Kontingente gibt und Kontingente verteilt wer
den müssen -.das hat Herr Binder richtig gesagt-, braucht 
es Kriterien. Die Zahl der Kontingente wird· nicht grösser, 
wenn Sie andere Kriterien anwenden, sondern sie bleibt 
gleich. Die Mehrheit hat mit ihrer Lösung versl.lcht, zwei Kri-
terien zu entwickeln: · 
Das eine ist ein ver1<9hrspolltisches Kriterium; das Jst die 
Hälfte, die vom Bund verteilt und an den Nachweis von Bahn
transporten geknüpft wird. Es besteht kein Zweifel, dass mit 
diesem Kriterium ein Verlagerungseffekt erzielt wird, weil na
türlich ein Anreiz besteht, möglichst viele Bahnfahrten zu ma
chen, damit man dann auch möglichst viele Kontingente be
kommt. Es ist nicht so, dass nur grosse Transporteure oder 
Firmen davon profitieren,· sondern es können auch kleinere 

~ 
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' davon profitieren; Zum Beispiel kann Irgendein Unternehmer 
in Graubünden, der fünf Bahnwagen Holz nach Tirano ver
lädt, nachher gehau gleich wie ein grosser ein «40-Tönner»
Kontingent für einen Transpört brauchen,. den er auf ,der 
.Strasse abwickeln will. Es ist so, dass hier ein verkehrspoliti
sches Kriterium angewendet wird. Wenn Y,'irschon ein.Ver
kehrsverlagerungsgesetz machen, ist es sinnvoll; · dass wir 
auch · die Kontlngentsbewirtschaftung aus dem Blickwinkel 
des VerlagerunQ$Zleles betract)ten. . . . . 
Die zweite Hälfte.der Kontingehte !,Vird naoh einem föderali
stischen Kriterium an die Kantone verteilt. Die Kantone wie
derum können diese Kontingente nach Ihrem Gutdünken, na• 
tOrlich auch im Hinblick auf eine• Reduktion der Strassen, 
trarisporte, verteilen •. Wir finden diese· Lösung ·praktikabel. 
Sie Ist verkehrspolitisch· sinnvoll, und mit ihr können d~ 
Kontingente richtig verteilt werden. . · 
Wie die EU ihre l<ontingente verteilt, ist nicht unser Problem. 
Wir können auch njcht die Kriterien entwickeln, nach denen 
die EU Ihre Kontingente auf die verschiedenen Länder, auf 
Holland, Deutschland, Italien und andere, verteilen wm. Auch 
dort wird es Ärger geben,. weil die wahrstjleinlich aueh mahr 
Kontingente haben wollen als da sind. Die Kriterien, die .die 
EU anwendet, sind nicht unser Problem. Aber wir mOSsen un
sere Aufgabe so lösen, dass wir unserer Verkehrspolitik ge
recht werden. · 
Das werden Wir, indem ·wir der Mehrheit zustimmen µnd, 
beide Anträge der Minderheit FisQher~Seengen ablehnen. 

majorite de Ja commlssion a prefere en rester a la version du 
Cönseil federal consistant a lalsser las competences concer
nant le nombte et la' repartltion des contingents sulsses a ce 
demler, Sl!l"S en preciser les_modalites. 
La minorlte Fischer-Seengen s'.y oppose et veut avoir plus de 
garanties quant a 'l'egalite de traitement vls-11-vis des trans-
porteurs de !'Union europeenne. . 

· Article 5 alineas 3 et 4: contralrement.au prpjet du Conseil fe
deral; 1a majorlte, !arge, de 1a commlssion propc:,se une.solu
tion plus detalllee quant a l'octroi des contingents: une moitie 
seralt accordee aux• tranaporteurs suisses; sur la base d'un 
contingent pour cinq wagons de chemln de fer effectivement 
charges; rautre rnoltie seralt repartle entre las cantons, selon 
toutefols des crlteres qui en demiere analyse seraient favo
rables au chemin de fer. ~ proposition, qui releve 
d'ailleurs du groupe de travail de$ partls gouvemernentaux, a 
toutefo\s souleve en commission de longues dlscussions, 
qu"on retrouve lci representees par la p~oposition de minorlte 

· Flflcher-Seengen. . · . .· 
Les Intentions de 1a majorlte paralssent theoriquement et po
lltiquement bien en,llgne avec l'objectif du transfert route/rail. 
Mais on .a pu remarquer certains points falbles: le Systeme 
po"urrait se traduire en un cadeau pour certains qui utills&, 
ralent excluslvement le rail et qui se verraient atbibuer des 
voyages a 40 tonnes; les utilisateurs du. systeme seraient en 
effet peu nQl'Tlbreux ä remplir les conditlons, ce qui rl$que de 
favorlser las uns par rapport aux autres; ou encore, la situa
ti9" pourrait Atre .dlffe~te d'un canton a l'autre; 'enfin, les 

Rattl Remlglo (C, Tl), rapporteur: A l'article 5 ~liriea 1 er, on cantons pourraient blei, avoir.de la peine a 1:r0uvl3r des crite-
retrouve IJ pr~pation de ne pas voir les· transporteurs ras t:oherents. · · · · 
suisses dlSCrimines dans l'attribution des contingents. La mi- Finaiement, . la solution du Coneeil federal, a falt remarquer 
norlte Fischer-Seengen veut introduire expllcitement que le en commlsslon M. Leuenberg&r, conseiller federal, para1t 
nombre. de contlngents corresponde ·. a. celui accorde aux .plus souple, tout en pren~ en· conslderation le critere ~-
transporteurs etrangers.11 s'aglt d'une peur bas$1, d'un cöte, tuel de l'utilisation du rall. ·· . . 
sur la premlere verslon mlse en consultation par le Conseil De plus, l'!JE lalsse libres las Etats de repartlr tes contln
federal et corrigee justement a la sulte de la consultation. •. gents, mals nous-savbns deja que I' Allemagne s'est orientee 
D'ailleurs, le groupe ecologiste avalt aussl. pl'QfJ0$8 en com- vers une solution qui pourralt etre tres proche de .1a nö,tre, 
misslon que las contingents suisses n'atteignent que la moi- · · c'est-a--dire guid~ par le crltere de l'utilisation proportion
tie des autorlsations octroyees a l'Union europeenne; · nelle du chernin de fer .. II y a donc une: opposition dlrecte en
Remarquons que la querelle a aussi son cötli tres technlque. tre, d'un cöte, le Conseil federal et la minorlte FISCher-8een
cela a une infiuence en ce qui conceme la fixation du nombre · • gen et, de rautre cOte, 1a majorlte de la commisslon qui, sur 
et 1a repartition des CQntingents. J'aimerais rappele~ les ter- 1a base des proposltions elaborees par le groupe de travail 
mes de cette querelle technique. Les negoclateun:1 de l'ac- des quatre partis gouvemementaux, vous propose d'explici
cOrd sur las transports terrestres et l'administration ont. ral• ter les criteres • 

. sonne en termes de «Fahrten», c'est-a--dlre de nombre'de . . .• . 
voyages de vlihicules suisses et de vlihicules de l'Urilon, Lewmberger Morltz, Bundesrat Es geht um zwei.Arten von . 
europeenne. Or, 1a statistique inontre que dans le trafic in- Kontingenten, fQr die die Minderheit Fischer-Seengen die so
teme et exportlimport a travers les Alpes, les Sulsses partici~ genannte Gleichbehandlung des Schweizer Transportgewer-
pent · a ralson de ~ement 53 · et 37 pour cent et de bes verfangt. . 
10 pour cent environ seulement dans le trafic de translt. Au Zunächst. einmal zu den ~Tonnen~Kontingenten .für die 
contraire, les transporteurs ont releve que les statistiques de- , Übergangszeit bis zum Inkrafttreten der bilateralen Abkom
vraient •etl'.e exprlmees en tonnes-kilQmetre efiectivement men. Hier unterstehen die Schweizer wie die Ausländer, die 
parcourus. Dans ce,cas, les transporteurs suisses effectue- diese40-Tonnen-Kontingente erhalten, derLSVA-Segelung. 
ralent des transports equlvalant a 1,9 milllard de tonnes-kllo- Nach welchen Ktlterien werden die ~Tonnen-Kontingente 
metre. contre las 1,3 mllliard de tonnes-klloinetre pour las· verteilt? Die Europäische Union verteilt sie auf ihre Mltglied
transporteura etrangel'$. Donc, dans ce cas-la, les transpor- länder. Deutschland und Italien erhalten einen grossen Teil, 
teurs suisses effectlvement, en. termes de tonnes et de kilo- Spanien und Portugal kleinere Teile. Dann hat jedes Land ei
mirtres, auraient la majorite. Cette Inversion met en evidence gene Kriterien: Deutschland beispielsweise will als Kriterium 
le fameux probleme des transports a vide. effectues · par les zur Bedingupg machen, dass die Transporteure einen Teil ih-
atrangers. . . rer Rotte mit der Bahn transportieren lassen. 
Donc, quelle statlstlque faut-11 retenlr? Comme dans l'attribu- Das zeigt uns, dass wir eigene Kriterien brauchen. Wir kön
tion des contingents, II s'aglt de voyages, dit l'administration, nen nicht einfach sagen: Diskrimii,lerungsfrei und genau 

JI est correct de se referer a la statlstique des courses. Mais . ·gleichwie die Europäische Union, Hier hat die Mehrheit Ihrer 
querelle de statlstlques a part, le Consefl federal a, pour finlr, Kommission eine Lösung gefunden, VQn der ich leider sagen 
modifie. son premier projet et, en pratique, cholsl la vole mt muss: Sie ist uns zu kompUziert. Der Sundesrat kann sich ihr 
dlane: la moltie aux entreprlses de l'Unioit europeenne et nicht ar,schliessen, und das um so weniger, als die Stind&
l'autre moltle.aux Suisses. ratskommission, ·a1e die Vorlage provisorisch schon überar
D'ailleurs, comme cela a ete releve en commission, on sures- . beitet hat, In der Zwischenzeit zu einer sehr guten neuen Lö
tlme la portee pratique de ce probleme. D'apres un maxlnium sung gekommen ist. Eine Lösung, die eineiseits garantiert, 
de 400 000 voyages anhuels du. contingent sulsse,. la moltie dass die Bahntransporte als Krlterllim berücksichtigt werden, 
concemerait letrafic Interieur. Divise par 240 jounJ 9uvrables, und die ande~lts ~uch die Kantone in,die Verteilung eln-
cela dohne 850 voyages par jour, pour, toute la SuiSSe_. Oi', bezieht. · 
ceux..ci .doivent encore &Ire partages entre tous les camion- Es gibt eben Gebiete, wo es einem Camionneur gar nicht 
neurs suisses et, eventuellernerit encore, par canton, Ainsi,. möglich Ist, einen Teil seiner Güter auf der Schiene zirkuli&- . 
face a differentes propositions allant dans le sens oppose, Ja, ren zu lassen; sei dies, weil die Flotte zu klein ist, sei dies, . 

·' 
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weil es im entsprechenden Tal - in den Randregionen - gar 
kein Bahnangebot gibt Die Ständeratskommlssion hat eine 
gute Lösung gefunden. Sie kennen sie noch nicht, das tut mir 
leid. Das Verfahren ist eben speziell: Es ist sehr selten, dass 
eine Kommission des Ständerates ein Geschäft schon so . 
frilh vorbehandelt, damit es nachher schneller entschieden 
werden kann. 
Ich ersuche Sie, vorläufig ~i der Lösung des Bundesrates zu 
bleiben. Sie können sich dann· im Differenzbereinigungsver
fahren auch von der ständerätlichen Weisheit erleuchten las
sen, und wir können dann zusammen· etwas Vernünftiges be
schllessen. 
Was die Leerfahrten anbelangt, ist es etwas anders. Bei den 
Leerfahrten geht es um· «28-Tönner» und ausschliesslich um 
alpenquerende Transiffahrten von Grenze zu Grenze. Des
wegen kann ich zum Beispiel, das Herr Friderici angeführt 
hat, schon jetzt sagen: Das trifft so nie zu. Er hat das Bei
spiel eines Salattransports von Genf gebracht. Doktor Freud. 
wird Sie wahrscheinlich.gerade an Salat gedacht haben las
sen, als Sie zu dieser Vorlage sprachen. Aber Salat aus 
Genf, wohin immer er in der Schweiz transportiert wird, tritt 
nie in Konkurrenz mit einem Transitsalat, weil es bei. den 
Transitfahrten nur um Salat geht, der z. B. aus Mailand nach 
Frankfurt transportiert wird. Auf dem Schweizer Markt wird 
dieser Salat nie erscheinen, deswegen gibt es hier keine 
Konkurrenz. 
Nun geht es um 220 000 Fahrten für leere und leichte «28-
Tönner». Nochmals muss ich betonen: Es handelt sich nicht 
etwa um zusätzliche Kontingente, son.dem das sind Fahr
ten, die heute schon durch die Schweiz gemacht werden. 
Die bekommen einfach verglichen mit dem vollen LSVA-,An
satz eine geringere Besteuerung, einen gOnstigeren Tarif. 
1998 gab e,1 im ganzen 645 000 Transitfahrten. ff/ Prozent 
davon wurden von Ausländem durchgeführt, 3 Prozent von 
Schweizem. Diese 3 Prozent . sind umgerechnet 19 000 
Fahrten. Wir .sehen nun vor - es steht in der Botschaft -, 
den Schweizem 1 O Prozent von diesen 220 000, ~ 
22 000 Fahrten, zu geben. Das sind schon mehr, als sie 
Oberhaupt fahren: 
Wenn nun dieser Minderheitsantrag bedeuten soU, dass 
auch Schweizer 220 000 Leicht- und Leerfahrten zu günsti
geren Tarifen machen dürfen, sehe ich nicht ein, wie das be
gründet sein soll, da es heute, wie gesagt, ja nur 19 000 Fahr
ten sind. Wenn das dazu führen soll, dass - OQWohl wir es im 
Gesetz nicht gestatten wollen - ein Handel mit solchen Kon
f!ngenten stattfindet, ist das sicher nicht der Sinn der ganzen 
Ubung. Der Sinn ist der, dass unsere Transporteure nicht be
nachteiligt sein sollen, wenn sie Transitfahrten durchführen. 
Sie führen Transitfahrten ~urch, und sie kommen vollkom:
men auf ihre Rechnung. · 
Nun. hätte das Ganze - wenn der Minderheitsantrag ange
nommen würde - auch noch zur Folge, dass die Einnah.:. 
men der LSVA geringer ausfielen. Wir haben die lsVA so 
berechnet,. damit wir die anstehenden lnfrastrukturbauten 
auch tatsächllch bezahlen können. Das ist ein weiterer 
Grund dafür,. dass Sie diesen Minderheitsantrag ablehnen 
sollten. ' 

Präsidentin: Bevor wir zur Abstimmung komn1$n, möchte 
lchlhnen noch eine kurze Mitteilung machen. Frau Dei Ponte 
hat an einer Pressekonferenz festgestellt, dass Herr Bellasi 
sämtliche Anschuldigungen gegen Divisionär Peter Regli so
wie gegen die Obersten im Generalstab·Bemhard·Ston und 
Jean-Denis Gelnoz zurückgezogen habe. Er habe erklärt, 
dass es sich lediglich um eine Schutzbehauptung gehandelt 
habe. Herr Bundesrat Ogi wird um 17 Uhr eine Pressekonfe
renz durchführen. 

Ab$.2-Al.2 
Angenommen·-Adopt6 

Ab$. 3-6.,.. AJ. 3-5. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre prelimlnaire 
FOr den Antrag der Meticheit 
FOr den Antrag des Bundesrates 

Definitive, namentliche Abstimmung 
Vote detinilif, nomlnatif 
(Ref.: 3290) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour Ja proposmon de Ja majorit6: 

83 Stimmen 
75 Stimmen 

Aeppli, Aguet, Akier, Banga, Baumann Ruedi, Baumann 
Stephanie, BegueHn, Berberat, Bircher, Borel, BOhlmann, 
Carobblo, Chiffelle,. COlumberg, Comby, David, de Daniel, 
Donati, Dormann, Ducrot, Engler, Eplney, Fankhauser, 
Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Geiser, Genne'r, Goll, Gon
seth, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, 
Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Häm
merle, Heim, Herczog, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, 
Jaquet, Jossen, Kalbermatten, Keller Christine, Kuhn, 
Lachat, Lauper, Leemann, Leuenberger, Lötseher,. Maitre, 
Marti Werner, Maury Pasquler, Meyer Therese, MOller~ 
Hemmi, Ostermann, Rattl, Rechsteiner Paul, Rechsteiner 
Rudolf, Rennwald, Roth, Ruffy, Schmid Odllo, Semadenl, 
Simon, Spielmann, Stamm Judith, Strahm, Stump, Suter, 
Teuscher, Thanei, Tschäppät, Verrnot, Vollmer, von Allmen; 
Weber Agnes, Wldmer, Widrig, Wiederkehr, Zapfl (86) 

' 
Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Votent pour Ja proposition de Ja minorit6: 
Antille, Baader, Elaumann Alexander,,Beck, Binder, Blocher, 

'Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Tonl, BOhrer, cavadini 
Adriano, Christen, Dreher, Eberhard, Egerszegi, Eggly, 
Engelberger, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Fischer-
Seengen, Aorio, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Frlderici, 
Fritschi, Gadlent, Gros Jean-Michel, Guisan, Gysin Hans 
Rudolf, Hasler Ernst, Hegetschweller, Hess Otto, Keller 
Rudolf, Kofmel, KOhne, Leu, Maspoli, Maurer, Moser, Müßer 
Erich, OehrD, Pelll, Philipona, Pidoux, Randegger, Ruck- · 
stuhl, Rychen, Schenk, Scharrer JOrg, Scheurer, Schlüer, 
Schmid Samuel, Schmied Walter, Speck, Steffen, Steine
mann, Stucky, Theiler, Tschuppert, Vallendar, Vetterli, Vogel; 
Waber, Weigelt, Witlenwller, Wyss (67) 

· Der Stimme enthalten sich - S'sbstiennent: 
Bezzola, Raggenbass,. Steinegger · · (3) 

EntschuldlgVabwesend sind- Sont excuseslabsents: 
Ammann Schoch, Aregger, Bangerter, Baumberger, Blaser, 
Bonny, Borer, Cavalli, Debons; Dettling, Dünkl, Dupraz, qur
rer, Ehrler, Eyrnann, Fehr Hans, Föhn, Giezendanner, Gus
set, Hess Peter, Hochreutener, Jeanpretre, Jutzet, Kunz, 
Langenberger, Loeb, Meier Hans, Meyer Theo, MOhlemann, 
Nabholz, Pini, Ruf, Sandoz Marcel, Schaller, Seiler HansJ)EI- · 
ter, Stamm Luzl, Stelner, Tschopp, von Feiten, Weyeneth, 
Zbinden, Ziegler1 Zwygart · (43) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidenca, ne vote pas: 
Heberlein 

Arl&ZHf.1 
Antrag der Kommission 
Art. 4Abs.3 

(1) 

Strassentransporte im kombinierten Verkehr innerhalb der 
30-Kilometer-Radialzonen gemäss Artikel 83 Absatz 2 der Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den ~ der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

91 Stimmen 
66Stimmen 

. Verk.ehrsregelnverordnung (VRV) sind im Vor- und Nachlauf 
zur nächstgelegenen Umladestation, welche die vom Trans
porteur gewünschte Empfangs-· bzw. Zieldestination anbie
tet, ab 1. Januar 2000 vollständig von der pauschalen bzw. 

Amlllches Bullat!n der Bunde&velsammhmg 
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, leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (PSV A/LSV A) 
zu befreien. · 
Art. 4Abl4 . . 
Strassentriu,sporte im kombinierten Verkehr Ober die Radial-

. zonen hinaus zum n~gelegenen Terminal, welches die 
vom Transporteur gewünschte Empfa!Jgs- bzw. Zieldestina
tion anbietet. ur;iterliegen dervollen Schwerver1<ehr$abgabe. 
In Härtefällen können· diese Transporte von der Gewlchts
limite und der LSVA befreit werden. 
Art 10Abs. 3 · , . . 
Der· Bund entrichtet c!en Kantonen Beiträge an Schwerver• 
kehrskontrollen. ' 

Antrag lmhof 
Art. 4 Abs. 3 . 
Strassentransporte im kombinierten Verkehr sind im V.or- und· 
Nachlauf zur nächstgelegenen Umladestation, welche die .... 
Art. 4 Abs. 4 . . 
Streichen 

ArL 6 ch.1 . 
Proposition de la commisslon 
Art. 4al. 3 
Les transports en traflc cornblne qul sont effectuea a l'lnte
rieurdes zones radiales de 30 kilometres visees par l'article 
83 alinea 2 de l'ordonnanöe sur les ri:Jgles de la circulation 
routiere (OCR) et qul se rendent vers la ~ de transborde
rnent la plus prochtt proposant I~ destlnation souhaitee par le • 
transporteur ou qui en repartent,. sont ex9neres de 1a rede-

. vance sur le traflc des polds löurds liee ou non aux presta-
tions; · · · · 
Art. 4a/. 4 

. Les transports en trafic cornbine qoi quittent ies zones radia-
. les prooitees pour se rendre vers la gare de transbordernent 
la plus proche proposant ·1a destlnatlon souhaitee par·,le · 
transporteur, SQnt soumis a la totallte de la red~ce sur le 
trafic des poids. lourds. ExceptionneHement, en cas de ri
gueur, ces transports peuvent. Atre affranchls de la ilmite de .. 
poids et exoneres de la redevance; 
M 10al. 3 , 

wOrden, ,..;äre vieles von dem, was hier gesagt wurde, viel 
einfacher. Leider haben die Bahnen im GOterverkehr - ge
linde gesagt - keine grossen Würfe gemacht. Dennoch steht 
und fällt das· ganze Uf111agerungskoi'lzept mit der Effizienz 
und Wirtschaftllchkeitssteigerung der öffentlichen Verkehrs-
mittel. .. · · · 
Es ist. unbestritten, dass die Bahnen in d~r Übergangszeit 
Förderbeitrage erhalten müssen. Diese Beiträge müssen hin.;. 
sichtlich Höhe und Form .a,n strikte Bedingungen geknüpft 
werden. Es kann nicht das Ziel sein, die Bahnen. von der 
Pflicht zu Produktivitäts- und Leljrtungsstelgerung zu eritbin~ 
den. Wir können hier auch einmal festhalten, dass sich seit 
derBer,echnung der.iransitkosten von 550 Franken einiges · 
Im Umfeld der Bahnen geändert _hat. Diese Kalkulation be
ruht noch a.uf den alten Strukturen,· als die Bahn noch reiner 
Verwaltungsbetrieb war.· Marktwirtschaftliches Denken und 
Handeln und neue Konkurrenzsituationen müssen dort zu ei
ner Kostenreduktion führen. Die Unternehmen des öffentli
chen Verkehrs müssen langfristig.mit dem ausgehandelten 
Transitpreis V9n 325 Franken eine ,Kostendeckung erreichen. 
Mein Antrag zielt In die Richtung dieser Bahneffizien;z. Ich bin 
der Auffassung, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer
den ,müssen, um .GOter auf die. Bahn zu bringen. Es Ist Un
sinn; crie Transporteure bestrafen zu wollen; die nicht Im Um- . 
kreis von 30 Kilometern einer Verladestation stehen. Im Ge
genteil: Wer auf die Bahn will und ka.nn, muss belohnt wer-
den. Wenn von selten der SBB auf die Tausenden von 
Gleisanschlüssen aufmerksam gemacht wird, ist das ein Pro
blem des Marktes. Es kann und darf nicht unsere Aufgabe · · 
sein; hfer Protektionismus fllr dl~ Bahn zu betreiben. Markt · 
heisst nämlich, Ideen zu entwickeln und aktiv zu sein. Die Be-' 
sltzer von Gleisanschlüssen wurden übrigens bisher von den 
sBa nicht sehr kundenfreundlich :behandelt. 
Ein zweiter Punkt, Ich habe es schon erwähnt, veranlasst 
mich. diesen Änderungsantrag zu Artikel 6 ZU stellen: Prak
tisch 100 Prozent der Camionneure sind KMU. ~lt Jahren 
reden wir von administrativer Entlastung dieser KMU. 
Stellen Sle sich vor, welcher administrative Aufwand mit die
sen Massnahmen nunwieder•auf uns zukommt. Jede Verein-

La Confederation versa des contributions .... 
fachung in diesem .Bei'eich ist zu begrOssen. . . · 

· Ich schlage Ihnen deshalb vor, Ar:tlkel 6 in dem Sinne zu än-
dem, dass alle Transporte Im Vor- und Nachlauf zu Verlade-

Proposition lmhof stationen von der LSV A befreit werden. · 
M4~3 . . . i . 
Las transports eli trafic cornblne qul se rendent vers la gare ... Hlmmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter:. Dieser Antrag 
de transbordement la plus proche proposant la destination ••• , laQ. der Kommission nicht vor. Hingegen haben wir an zwei 
Art. 4 aJ. 4 Sitz1,1ngen ausfOhriich Ober den Antrag der Kommission dis-
Biffer ~ kutiert, der ebenfalls In der Arbeitsgruppe der Bundesrat.spar-

lmhof Rudolf (C, BL): Mein Antrag hat keine Hintertürchen. 
Ich wurde auch von niemandem beauftragt. diesen Antrag zu 
stellen. Ich kann Ihnen einfach sagen: Ich bin sowohl Bahn
kunde als auch Kunde von Transporteuren, und mir $Cheint, 
da$S zu zwei Punkten hier einiges zu sagen wäre, nämlich el: 
nerseits zu den markiwlrtschaftlk:ben Kriterien der Bahn und 
.andererseits zu einer einfacheren . Handhabamg . von Vor
schriften; dies vor ll!lem durch Erleichterungen fQr die KMU,. 
die wir Immer wieder hochhalten wollen. 

, ZUm ersten Punkt: Dltt wichtigste V9raussetzung zur Errei-
, chung unserer Ziele .ist· der beschleunigte Bau · der beiden 

Neat-Achsen. Dabei ist besonders auf die rasche Realisie
rung des Lötschbetg-Baslstugnels zµ achten. Ich glaube, das 
ist unbestritten: 
- der rasche Ausbau der Termlnalkapazltäten im In- und 
grenznahen Ausland;. · . , 
.;. die internationale .Förderung• des Schienenverkehrs' und 
vor allem die beschleunigte Grenzabwicklung im Bahnver--~ . . . . . 
... die Erhöhung ~er Bahnkapazität 1'ür den kombinierten Ver
kehr und vor allem,aber die Produktivitätssteigerung der Bah-
nen und des Bahnbetriebes. . . · · 
Die heutige Diskussion zeigt doch deuülch, d• wir ~n
über den Bahnen zumindest skeptisch sind. Wenn wir. darauf · 
vertrauen könnten, dass marktwirtschaftliches Denken, Inno
vation und unternehmerisches Handeln die Bahn beflügeln 

. telen auf Antrag des dort vertretenen Transportgewerbes in 
das ~esetz aufgenommen worden ist Es.geht darum, den 
kombinierten Ver1<etir zu fördern. Wir haben schon heute 
diese 30-Kilömeter-RadialzQne um einen Terminal herum, 
wo andere Regeln geiten als in d~ übrigen Fläche. Gernäss 
unserem Antrag sollen all jene, die Innerhalb dieser 30-Kllo
meter-Radlalzone zlrt<ulleren. und den Terminal benutzen, sei 
8$, um Waren abzuholen oder um solche hinzubringen, von 
der LSVA befreit werden. Ausserhalb der Radialzone gilt 
diese Befreiung nicht.mehr. 

-Der ~g lrnhof möchte nun die Radialzonen ganz aufhe
ben und flächendeckend eine Befreiung von der LSVA vorse-

. hen, wenn ~dem noch Irgendwo ein Terminal benutzt 
wird. Dieser Antrag geht natürlich aus der Sicht der Kommi~ 
.slon aufgrund Ihrer ausführlichen Diskussionen viel zu weit 
Sie haben selber angedeutet, welches die Schwäche dieses · 
Antrages ist. Herr lmhot. Wir haben daneben auch noch ei
nen Wagenladur,gsverkehr, die Anschlussgeleise usw. Es 
geht nicht darum, Protektionismus zu machen; aber darum, 
diese Anschlussgeleisebesitzer und die Anschlussgeleisebe
nützer nicht noch vollständig auszubluten, indem wir flächen
deckend allen kombinierten Verkehr pauschal von der LSVA 
befreien. Dieser Antrag geht eindeutig zu weit 
Mit dem An~ der Kommission. können die meisten kombi
nierten Transporte ohne LSVA durchkommen, wenn sie es 
geschickt machen. Aber wenn .Sie das flächendeckend ein
führen wollen, .bluten Sie den Wagenladungsverkehr voll-
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ständig aus, und das wäre weder im Sinn der SBB noch im 
Sinn der Volkswirtschaft. · 
Ich bitte Sie, den Antrag lmhof abzul~hnen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Ich beantrage Ihnen eben
falls, den Antrag lmhof, der sich aHerdings auf den Antrag der 
.Kommission bezieht, abzulehnen. Ich ersuche Sie aber auch, 
den Antrag der Kommission abzulehnen und dem Bundesrat 
zu folgen, · · 
Wir sind zunächst der Auffassung, dass man dieses kompli
zierte Problem nicht auf Gesetzesstufe regeln soll. Wir ha
ben deswegen die Lösung gewählt, dass in der Botschaft an
gedeutet wird, in welche Richtung die Lösung gehen· kann, 
dass nachher aber im übrigen das Ganze auf Verordnungs
stufe geregelt werden soll. Ich kann darauf ~erweisen, dass 
auch hier die ständerätllche Kommission die Geschichte 
schon vorberaten hat und zu einer Lösung gekommen ist, 
die allenfalls nicht schlecht wäre: Für Fahrten im Vor- und 
Nachlauf zum unbegleiteten kombinierten Verkehr (UKV) be
steht Anspruch auf eine pauschale Rückerstattung, der Bun
desrat regelt die Einzelheiten. Das könnte dann die Lösung 
sein, die Sie im Differenzbereinigungsverfahren beraten kön
nen. 
Die Lösung, wie sie Ihre Kommission skizziert, Ist zu kompli
ziert. Wir haben unserersei1s vorgeschlagen, dass es keine 
Radialzonen mehr gibt, die Lastwagen im. Vor- und Nachlauf 
.zum UKV die LSVA bezahlen müssen - das Gerät ist dann 
auch eingeschaltet - und ein Anrecht auf pauschale Rücker- · 

• stattung im Umfang von 20 bis 25 Franken pro Gefährt be
steht Das entspricht dann etwa einer Distanz von 40 Kilome
tern. Wenn nun jemand weniger als diese 40 Kilometer fährt, 
bekommt er eine Rückerstattung, die grösser ist als die 
LSV A, die er bezahlen muss. Ist die Distanz, die er zurückge
legt hat, grösser, bekommt er weniger zurück. Das scheint 
uns eine praktikable Lösung zu sein. 

Att. 4 Abs. 3, 4.-Art. 4 al. 3, 4 

Abstimmung- Vote 

Eventue/1-A tJtre prelimlnaire 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag lmhof 

Definitiv - Definltivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

Art. 10 Abs. 3 -Art. 10 al. 3 
Angenommen -Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe 
Dagegen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La ma}orite quafdiee est acquise 

Art. 6Zlff. 2; Art. 7 , 
Antrag der Kommission· 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Art. 6 eh. 2; Art. 7 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du ConseU federal 

Angenommen-Adopte 

89Stimmen 
61 Stimmen 

117Stimrnen 
36Stimmen 

124Stimmen 
15Stimrnen 

Hollenstein Pia {G, SG): Ich möchte begründen, wieso sich 
die grüne Fraktion der Stimme enthalten wird. 
Für uns war immer klar - wir haben die Position der Umwelt
organisationen vertreten -, dass eines wichtig ist: nämDch 
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dass eine klare Regelung der Zielsetzung gemacht wird. Die 
Mehrheit unseres Rates hat nun heute morgen kurz vor Mit
tag der Mehrheit unserer Kommission nicht zugestimmt. So
mit haben wir den entscheidenden Artikel, der nötig wäre, da
mit die flankierenden Massnahmen überhaupt die schlimm
sten Auswirkungen abfedern können, gestrichen. 
Wir von der grünen Fraktion hoffen nun, dass der Ständerat 
das aufnimmt. Deshalb werden wir uns in der Schlussabstim
mung unsera,r Stimme enthalten. 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur rensemble, nominstif 
(Ref.: 3291) 

Für Annahme des Entwudes stJmmen -Acceptent /e profet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Antille, Banga, Baumann Stephanie, 
Beguelin, Bezzola, Birqher, . Borel, Bosshard, Carobbio, 
Cavadini Adriano, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, 
David, de- Dardel, Donati, Dormann, Eberhard, Egerszegl, 
Eggly, Engelberger, Engler, Epiney, Fankhauser, Fässler, 
Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, Florio, Frey Claude, Fri1schi, 
Gadient, Geiser, Goll, Grobet, Gros Jean-Michel, Gross 
Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gysin 
Hans RudoH, Gysin Rerno, Haering. Binder, Hafner Ursula, 
Hämmerte, , Hegetschweiler, Heim, Herczog, Hess Otto, 
Hochreutener, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, Jossen, Jut
zet, Kalbermatten, Keller Christine, Kühne, Lachat, Lauper, 
Leemann, Leu, Uuenberger, Lötseher, Maltre, Martl Werner, 
Maury Pasquier, Meyer Therese, Müller Erich, Müller
Hemmi, Pelli, Phillpona, Pidoux, Raggenbass, Ratti, Rech
steiner Paul, Rechstelner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruck
stuhl, Ruffy, Rychen, Scheurer, Schmid Odllo, Seiler' 
Hanspeter, Semadenl, Simon, Spielmann, Stamm Judlth, 
Steinegger, Strahm, Stump, Suter, Thanei, Theiler, 
Tschäppät, Tschuppert, Vallendar, Vermot,' Vogel, Vollmer, 
von Allmen, Waber, Weber Agnes, Wldmer, Widrig, Witten-
wiler, Wyss, Zapfl, Ziegler (115) 

Dagegen stimmen - Refettent /e projet: . 
Baader, Baumann Alexander, Binder, Bortoluzzl, Dreher, 
Frey Walter, Hasler Ernst, Maspoli, Maurer, Moser, Oehrli, 
Schlüer, Stelne~n. Stucky, Vetterli (15) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: . 
Baumann Ruedl, Blocher, Brunner Toni, B0hlmann, Bührer, 
Fasel, FIScher-Häggllngen, FIScher-Seengen, Freund, Gen
ner, Gonseth, Hollenstein, Keller Rudolf, Kuhn, Kunz, Meier 
Hans, Ostermann, Schenk, Speck, Steffen, Teuscher, 
Weigelt, Weyeneth, Wiederkehr {24) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: 
Ammann Schoch, Aregger, Bangerter, Baumberger, Beck, 
Berberat, Blaser, Bonny, Borer, Cavalli, Debons, Dettling, 
Ducrot; Dünki, Dupraz, Durrer, Ehrler; Eymann, Fehr Hans, 
Föhn, Friderici, Giezendanner, Gusset, Hess Peter, Jean~ 
prMre, Kofme!, Langenberger, Loeb, Meyer Theo, Mühle
mann, Nabholz, . Pini, Randegger, Ruf, Sandoz Marcel, 
Schaller, Scherrer Jürg, Schmid Samuel, Schmied Walter,' 
Stamm Luzi, Steiner, Tschopp, von Feiten, Zbinden, Zwy
gart {45) 

Prl!isidjum, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberiein (1) 

An den Ständerat-Au Conset1 des Etats 
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Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe vom 23. Juni 1999 
!BBI 1999:is128. . 
Message, prq . de lol et d'~du23Juln 1999 , 
(FF1999 .. } . . .. 
Kategorie III, Art 68 GRN - Catl!igorle III, art. 88 RCN 

Bundesbeschluss Ober den Zahlung$rahmen fflr die .. 
Förderung des kombinierten Verkehrs 

. Arrete ~eral allouapt un plafond. de depenses pour 
promouvolr le traflc comblß!i · 

Detailberatung - Examen de deta/1 

,:Hel und Ingress 
Antrag der Kommission' , 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule . 
· Proposition de 1a commission . 
· Adherer au projet du ConseU federal 

Angenommen -Adople 

Minoritel . 
(B!;!ZZOli!,, Dupraz, Fischer-Seengen, . Giezendanner, Heget-
schweiler, Oehrli, Theiler, Vetterli) · · 
. ... un plafond annuel de crecfrt de 300 millions de francs est 
alloue pour les annees 2000 a 2008. 
Minorite II . · . 
(Theiler, Bezzoia, Binder, Dupraz,. Fischer-Seengen, Fride
rici, Hegetschweiler, Vetterlt} 
Adherer au projet du COnseir federal 

Al. 1bis 
Majorite . . . 
R~jeter 1~ proposltion de la minorlte 

. Mmorlte, · . · . .- .. 
(Hollenstein, Baumann Ruedi, Keller Christine) 
Si ce plafond ne pennet pas d'attelodre robjectif fixe a Varticle 
1 er de la loi sur le transfert-du trafic, il peut &tre augmente an
nuellerrient de 200 mlllions de mmcs a pai:ti~ de 2001 • 

M2 . _ . . . 
Las . contrlbutions d'lnvas~nt aux termlnaux versees 
dansle cadre de programmes pluriannuels sont fond~ sur 
des bases $ finane$ment propres et ne sont pas comprises 

· dans Je plafond de depenses; 

Bezzola Dur! (R, GR):. _Ich spreche im Namen der _Minder
heit 1, aber auch im Namen einer starken Mehrheit der FOP
Fraktlon. Es ist kein Geheimnis, dass sich unsere Fraktion 
damit schwergetan hat. Oberhaupt zU$ätZllche t,,'littel zu spre
chen; aber sie gehört ja zu denjenigen Fra~onen; welche 
Probleme lösen .und nicht· neue sch!!!ffen wollen. Deshalb. ist 
sie bereit, hier einen zusätzlichen Betrag zur Verfügung zu 
stellen, damit die Verlagerungsziele innert niltzlichet Frist et-

.. reicht werden. · . . . . . . 
- Art.1 'Der Antrag der Minderheit I entspricht dem Positionspapier 
Antrag der Komrriission der, Arbeitsgruppe der Bundesratsparteien. Der Bundesbe-
Abs. 1. · · · .schluss unterliegt bekanntlich dem Referendum. Wir be-
Mehrheit . schlleS®n heute also, wie hoch der Betrag sein soll. 
FOr die Förderung des gesamten Bahngaterverkehrs wird Was soll E1rreicht werden? Der Beitrag soll bewirken, dass 
ein Zahlungsrahmen von höchstens 3300 Millionen . Fran- trotz der z;usatzkontlngente tar «40-Tönner», trotz unvoller,;. 
ken •.•. · · · · · deter Infrastrukturen und trotz geringem LSV A-8atz eine Ver-
Minderheit I lagerung erlolgt Zusätzliche Bundesmittel sind darum fQr die 
(Bezzola. Dupraz, .Frscher-8eengen, Glezendariner, Heget- Übergangsphase notwe [)fe Minderheit I will einen Zah· 
schweller, Oehrll, Theiler, Vetterli) , , . lungsrahmen pro Jahr . dlich festlegen, d. h. jährliche 
•••• wird ein Jährlicher Kreditrahmen von 300 MIiiionen i=ran- Zahlungen in der Höhe von 300 Millionen Franken. bis ins 
ken fflr die Jahre 2000.bis 2008 bewilligt., · · Jahr 2008, und zwar zur Förderung des gesamten Gaterver-
Minderheit II · . · . kehrs. DieVerwendung der Mittel sol.1 in erster Linie der Re-

. (Theller, Bezzola, Binder, Dupraz, Fischer-Seengen, Frlde- duktion der Trassenpreise dienen; damit wird der Verlage-
ricl, Hegetschweiler, Vetterll) rungseffekt verstärkt und direkt beeinflusst Niedrige Tras-

. Zustimmung z.um Entwurf des Bundesrates senpreise bringen eine Vergllnstlgung bei den Bahntranspor~ 
ten; hi)here Frequenzen bringen höhere Einnahmen und 

Abs: 1 bis damit auch d1e Möglichkeit zu einer weiteren Aeduktion der 
Mehrheit Trassenpreise. Alle Anbieter profitieren vom fr!;,len Netzzu-
Ablehnung des Antrages de~ Minderheit gang. . 
Minderheit.. ._ . . . Die Bahnen werden trQtz zusätzlicher Bundesmittel stark ge-
(Hollenstein, Baumann Ruedi, Keller Christine) fo(dert. Grundsätzlichrlst zu sagen, dass nur so viel zusätzli-
Dieser Betrag. kann ab 2001 um.jährlich 200 Millionen Fran- dle finanzielle Mittel wie nötig zur Verfügung gestellt werden 
ken aufgestockt werden, wenn der unter Artikel 1 eiwähnte mOssen, damit der Anreiz der Elahnen zu marktwlrtschaftll-
ZahlungsrahmE111 zur Zlelerreichung gemäss Artikel 1 des ehern Verhalten nicht untergraben oder -wie Kollege,lmhof 
Verkehrsverlagerungsges~ nicht ausreicht. . heute gesagt hat - die Bahneffizienz gesteigert.wird. Wichtig 

.· ist. dass klar zwischen den eigentlichen flankierenden Mass
A.bs. 2 nahmen - LSVA und Neat - und den zusätzlichen Mitteln 
Di.e Investitionsbeiträge an Terminals lin Rahmen von Mehr- während der Übergangsphase unterschieden \,Yird. Die Über-
jahresprogrammen basieren auf eigenen Finanzierungs- gangsphase läuft spätestens mit der Inbetriebnahme des 
·gtundlagen und ~nd riicht Gegenstand · des Zahlungsrah- Lötsehberg-Basistunnels aus, d. h. im Jahr. 2006 oder_ 2007. 
mens. . Die Mittel sollen bis 2008 fliessen. · 

Art.1 , 
Proposition de 1a commiSsion 
Al. 1 · 
Majorite 
'Pour promouvolr l'ensembte du trafic marchandlsaii'par rail, 
un plafond de d~penses de 3300 mlllion$ de francs $81 al· 
loue .... 

~ur Erinnerung: Zwei Drittel der LSVA-Gelder werden In die 
Bahnprojekte und ein Drittel an die Kantone fliessen; sie dür-. 

' fen · also nicht für die Reduktion der Trassenpreise eingesetzt 
werden. 
Es .ist in der Fraktion. sehr intensiv Ober zusätzliche Mittel 
während der 0betgangsphase di$1wtie."worden, und sie wa~ 
ren auch umstritten. Wir sind aber der Meinung, dass dfese 
Mittel gezielt und rasch zurVerfOgung gestellt werden mO&
sen, damit wirklich eine Verlageo,ng ~rfolgen kann., 

/ 
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Die Fassung der Arbeitsgruppe der Bundesratsparteien 
entspricht übrigens dem Antrag der Minderheit 1. Damit 
wurde in der Fraktion eine Mehrheit gefunden. Wenn die 
Fraktion dem Antrag zustimmt, ~ann vor allem, weil die Über
gangsphase - ein Jahr nach Fertigstellung des Lötsehberg• 
Basistunnels - klar definiert wurde. 

. Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit I zuzustimmen. 

Theller Georges (R, LU): Ich möchte Ihnen namens der Min
derheit II beantragen, dem Bundesrat zuzustimmen. Ich habe . 
hier den ganzen Tag eher Anliegen vertreten, die nicht ganz 
auf der Linie des Bundesrates lagen, und möchte nun gegen 
Abend etwas versöhnlicher werden. Die Lösung des Bundes• 
rates liegt zwischen jener der Minderheit 1 (Bezzola), die 
2, 7 Milliarden Franken, verteilt Ober insgesamt 9 Jahre, be
willigen will, und jener der Kon:unissionsmehrhelt mit einem 
Zahlungsrahmen von 3,3 Milliarden Franken, verteilt Ober 
11 Jahre. In beiden Fällen würden wir also 300 Millionen 
Franken pro Jahr ausgeben, aber mit unterschiedlichen Lauf
zeiten. 
Die bundesrätliche Lösung. ist in diesem Sinne ein Kompro
miss. 'Es SOiien 2,85 Mffliarden Franken Ober 1.1 Jahre ausge
geben werden. Das ergibt pro Jähr 260 Millionen Franken, ist 
also pro Jahr die gOnstigste Lösung. · 
Die Frage stellt sich: Welche Summe ist in der Trassenverbil· 
ligung nolw9!ldig, damit wir eine Wirkung erzielen können? 
Ich bin der Uberzeugung, dass zurzeit ehrlicherweise nie
mand 14 Jahre im voraus sagen kann, welche Summe genau 
notwendig sein wird, um unsere Verlagerungsziele zu errei• 
chen. Es könnte durchaus sein, dass es 260 Millionen Fran
ken sind, wie es Ihnen der Bundesrat· und die Minderheit II 
beantragen. Es könl'ten aber auch 300 oder 500 Millionen 
Franken sein. Ich meine, wenn wir die Ziele nicht erreichen, 
mussen wir ohnehin irgendwann einmal wieder über die 
Grössenordnung diskutieren. Wenn weniger Geld den ge
wünschten Effekt bringt, dOrfte es logisch sein, dass der Bun
desrat weniger bewUligt. · 
Die Frage, ob .mit einer Verbilligung überhaupt auf irgendei
nem Level noch etwas zu erreichen ist, steht ebenfalls Im 
Raum. Auch hier mOssten wir zuerst einmal die Wirkung un• 
serer Massnahmen beobachten und dann weitere Schritte 
einleiten. 
Ich bitte Sie also, bei den 260 Millionen Franken pro Jahr zu 
bleiben, welche uns der Bundesrat vorschlägt Ich bin davon 
überzeugt, dass das eine gute Lösung ist 

Hollenstein Pia (G, SG): 64 Prozent der Bevölkerung wer
den den bilateralen Verträgen nur zustimmen, wenn wir effi. 
ziente Massn.ahmen gegen die absehbare Lastwagenlawine 
beschliessen, die auf uns zukommen wird. Für unsere De
batte hier heisst dies: Wir mOssen diese Tatsache, diese Um
frageresultate·zur Kenntnis nehmen. Wir mOssen zur Kennt-

, nis nehmen, dass die Bevölkerung eine Garantie will, dass 
die Lastwagenlawine nicht im prognostizierten Ausmass 
kommt. . 
Deshalb ist es sinnvoll, den Antrag der Minderheit Hollen
stein anzunehmen. Damit wird fOr den Fall, dass die Ziele des 
Verkehrsverlagerungsgesetzes nicht erreicht werden, eine 
sogenannte Schutzklausel in das Gesetz aufgenommen. 
Dann soll der Bund die Möglichkeit haben, den ZahlungSrah· 
men jährlich um 200 Millionen Franken autzustocken. Es 
handelt sich hier also um eine Binnenschutzklausel und um 
einen Finanzartikel, das ist klar. Das Parlament hat es heute 
nachmittag mit der Ablehnung des Antrages der Minderheit 
B~uelin zu Artikel 3 Absatz 5 des Verkehrsverlagerungsge
setzes verpasst, eine Schutzklausel mit ordnungspolitischen 
Massnahmen anzunehmen, die keine Kosten verursacht hät
ten. 
Es nützt denjenigen nichts, die in der Abstimmung für ein Ja 
zu gewinnen wären, wenn das Versprechen des Bundesra
tes hier nicht verankert wird. Der Bundesrat hat versprochen, 
es könnte natürlich, wenn die Ziele nicht erreicht würden, 
schon etwas passieren - sprich, es könnten mehr finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wenn das so ist, mOs
sen wir es hier verankern. 
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Ich bitte Sie deshalb, die Möglichkeit der AufstOckung der fi. 
nanzlellen Mittel hier im Gesetz festzuschreiben und dem An
trag der Minderheit Hollenstein zuzustimmen. 

Genner Ruth (G, ZH): Bei dieser ganzen Diskussion ist dem 
Verlagerungsziel allererste Priorität einzuräumen; diesem 
Ziel haben sich alle jilllderen Anliegen zu unterzuordnen. 
Wir diskutieren bei Artikel 1 vor all!!m Ober die Geldmittel, die 
uns zur Verfügung stehen sollen, um dieses. Verlagerungs
ziel zu erreichen. Das Landverkehrsabkommen hat verschie
dene Phasen, nämlich eine Übergangsphase bis 2007 -
oder, anders gesagt, bis zur Inbetriebnahme der ersten Neat
Röhre -; wenn wir die volle FISkalität erhalten, treten wir In 
die zweite Phase, die eigentliche Inkraftsetzung. 
Die Mehrheit der KVF - ich möchte für sie sprechen - will im 
Hinblick auf d~ Verlagerungsziel höchstens 3,3 Milliarden 
Franken ausgeben; das ist sehr viel Geld. Wir müssen also 
auf der anderen Seite sicherstellen können, dass wir mit die
sem Geld das Verlagerungsziel erreichen. 3,3 Milliarden 
Franken entsprechen etwa einem Fünftel der Neat-lnvestitio
nen - und das a fonds perdu. Wir müssen uns das einmal vor 

· Augen führen. Ich hoffe deshalb immer noch, dass der Stän
derat das Verlagerungsziel auf 2007 ansetzt und nicht erst 
auf 2013, wie dieser Rat heute morgen beschlossen hat Das 
Verlagerungsziel auf 2007 anzusetzen, ist schon deshalb 
sinnvoll, weil wir damit in bezug auf die Massnahmen gOnsti
ger fahren. Wir müssen weniger Geld ausgeben, weil der 
Zeitraum, in dem die Kosten anfallen, kürzer ist. Ich denke, 
wir sollten uns das überlegen. . · 
lch··habe vorhin Herrn Bezzola, dem Sprecher der Minder• 
heit 1, zugehört. Er will die Zahlungen nur bis ins Jahr 2008 

• leisten. Er sagt, dann hätten wir ja beralts seit einem Jahr die 
voHe Fiskalität, dann sei die erste Neat-Röhl8 in Betrieb. 
Wenn wir aber bis dahin das Verlagerungsziel nicht erreicht 
haben, haben wir zu wenig Druckmöglichkeiten, um andere 
Massnahmen zu ergreifen. Wir mOssen selbstverständlich 
noch andere als rein bahnseitige Massnahmen ergreifen. 
Auf der anderen Seite haben wir die Minderheit II (Theller). 
Da ist sich offenbar die FDP-Fraktion nicht einig, wie sie die 
Mittel einteilen und bis wann sie sie leisten will. Wenn man 
Herrn Toeiler gut zugehört hat, hätte er im Prinzip den Min
derheitsantrag Hollenstein zu Absatz 1 bis auch unterstOtzen 
müssen, weil er sagt, wir würden die Höhe der Beiträge noch 
nicht kennen. Das ist genau die Situation, vor der wir stehen: 
Wir kennen die Höhe der Beiträge noch nicht Deshalb sieht 
der Antrag der Minderheit Hollenstein vor, dass wir dann, 
wenn wir das Verlagerungsziel mit dem vorgegebenen Geld 
nicht erreichen, einen zusätzlichen Betrag von 200 Millionen 
Franken pro Jahr im Sinne der Erfüllung des Verlagerungs
ziels einsetzen können. 
In der grünen Fraktion gehen wir davon aus, dass es ganz 
wichtig ist, die Zahl der Lastwagen nicht weiter anwachsen zu 
lassen, so dass bei der Eröffnung des ersten Neat-Tunnels 
dieser Tunnel dann auch wirklich betrieblich ausgelastet Ist. 
Aus diesem Grund möchten wir dem Antrag der Mehrheit zu 
Artikel 1 Absatz 1 zustimmen. 
In der heutigen Debatte folgte die grOne Fraktion in der Argu
mentation Immer dem Verlagerungsziel. Dieses geht wie ein 
roter Faden durch alle Beschlüsse. Das Verlagerungsziel ist, 
nicht per se einfach etwas Gutes, überhaupt nicht; es stellt für 
uns Grüne das Minimum dar, das wir angesichts der heutigen 
Gesetzgebungen - i~ erinnere Sie an die Luftreinhalte-Ver
ordnung, an die Lärmschutzverordnung und insbesondere an 
den Alpenschutzartikel - als noch akzeptabel erachten. Die 
Anzahl der alpenquerenden Lastwagenfahrten von 650 ooo 
pro Jahr stellt für uns den verkehrspolitischen Kompromiss 
dar, und wir werden in dieser Sache wegen Umwelt"'. und Be
völkerungsschutz keine weiteren Konzessionen machen 
können. 
Ich bitte Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen und bei Absatz 1 
der Mehrheit und bei Absatz 1 bis der Minderheit Hollenstein 
zuzustimmen. 

Haerlng Binder Barbara (S, ZH): WII' diskutieren in diesen 
Tagen nicht nur die bilateralen Verträge und entsprechende 
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flankierende Massn$hmen, wir diskutieren.eine Gesamtstra- Der Umstand, dass dieiBahnen - BLS und SBB; aber auch 
tegle der GOterverkehrspolitik. Diese Gesamtstrategie der andere - durchaus in der Lage sein werden, schon kurzfri-
GOterverkehrspolltik hat zwei Leitplanken: zum einenden Al- stig, innerhalb von drei bis vier Jahren, einige hunderttau-
penschutzartikel, d. h. das Ziel, den alpenquerenden GOter'- send Plätze anzubieten, die man für den UKV und die rol-
verkehr auf die SOhiene zu verlagern, und z.um' anderen die lende Landstrasse nutzen kann, mag belegen: Das Verlage-
bllateralen Verträge und in~besondere die.damit verbundene rungsziel 2007 b~uOhte nicht Illusorisch zu sein. Damit die 
Fiskalität . · , Bahnen benutzt und genutzt werden, sind Beiträge zur Tras-.: 
Es ist .unsere Auf~ hier in diesem Saal, innerhalb. dieser senv.erbilligung unabdingbar. . . . 
beiden Randbedingungen .· eine . kohärente, konsistente · und Lassen Sie mich hier einige Bemerkungen genereller Art an-
wi.rksame GOterverkehrspolitlk zu formulie!'8fl. Diese Politik bringen. Die Verkehrspolitik der Schweiz, und hier vor allem 
muss ein Zusammensatzspiel mit verschiedenen Bawiiteinen der Bau der Neat mit zwei Achsen - also die Netzlösung -, 
sein. Die Bestjmmungen desVerkeh!'SVeflagell!Jlgsgesetzes Ist die ökologisch und ökonomjsch einzig richtige Antwort, 
und der Entscheid betreffend den Zahlungsrahmen greifen wenn rnan eine Lastwagenflut in den Alpen eindämmen und 
ineinander wie Räder. Nur zusammen führen sie zu einer den Alpenschutzartikel umzusetzen will. . 
funktionierenden Maschine. · Die Lötschbergachse spielt dabei .eine wichtige Rolle: : 
Die· Arbeitsgruppe der Bundesratsparteien und · diE:I Mehrheit . 1. 'Sie garantiert die erforderliche Kaplttität, die es braucht, 
Ihrer .Kommission beantragen Ihnen. eine Anstossförderung damit das Verlagerungsziel ...; hier ist der Bundesrat ja nicht 
für den, SchienengOterverkehr in der Höhe von insgesamt anderer Meinung - schon früher als im Jahr 2013, allenfalls . 
3,3 Milliarden Franken, verteilt auf elf Jahre. Wir haben die- 2007. oder 2008, zu .erreiOhen Ist Bei der fortschreitenden 
sen Zahlungsrahmen in der Kommission.und in der Arbeits-: Globalisierung der Märkte und GOterstrome wird der Gott.; 
gruppe der Bunc:fesratsparteien ausfOhrfich und konsensuell hard mitnichten und mit Sicherheit.nie OberflOssig, im Gegen-
diskutiert und beschlossen. Er beinhaltet Zahlungen zur För- teil. · · 
derung des SchienengOterverkehrs von durchschnltlliOh 2. Die Inbetriebnahme der lbtschbergachse ertaubt. die Erhe-
300 Millionen Franken pro Jahr, verteilt auf elf Jahre. Wir ge- ~ung der voUen Flskafrtät .::.. und dies mindestens fünf Jahre 
hen davon aus, dass diese Zahlungen in den ersten Jahren vor Fertigstellen der Gotthardachse. Dies allein •rechtfertlgJ, 
höher und im Verlaufe· der Zeit rückläufig sein werden, d. h., . neben· den Ausgaben für den Bau der lö1:$chbergachse, 
ein «fad Ing out» dieser,Ar:lstossfl)rderung $lttfinden, weil der eben. a1,1Qh das Bereitstellen von 3300 Millionen Franken zur 
SchienengOterverkehr nachher selbständig, ~ent und ef- Förderung der Venageruog der·G0ter von der Strasse auf die 
fektivwirken wird. ' ' !;Jahn; 
Wir beantragen. Ihnen, di~ Mittel nicht nur für den kombi- . Aus .•diesen Grunden untersUitzt die .CVP-Fraktion gross
nlerten Verkehr einzusetzen, sondern - wie das auch die · · mehrheitli0h1 · die fi,tehmeit der· Kommission und lehnt die 
französischen Versionen der Botschaft und der Fahne vur- Anträge der Minderheiten ab·- auch jenen der Minderheit 
schlagen - .dem Schienengllterverkehr insgesamt zukom- · Hollenstein. Ich bitte Sie, dasselbe zu tun. 
men .. zu lassen. Dieser Kreditrahmen erlaubt es, wirksame 
U111lenkungs- und Verlagerungsrnassnahrrien durchzufüh- Binder l\,1ex (Y; ZH): Zuerst möchte !Oh ein Wort zu dieser lm-
ren. mer wieder, .. Feld geführten Arbeitsgruppe der Bundesrats-' 
Sie haben heute um die Mittagszeit das von der Kommlssi-. parteien sagen. Ich rtlUS$ mich nicht an die Entscheide dieser . 
onsmehrheit beantragte Verlagerungsziel entscheidend ver- . Arbeitsgruppe halten, wie das. oftmals so durchschimmerte. 
wässert. St(;l.tt der strikten Verpflichtung, diese Verlagerung Diese Gruppe hat keine Kompetenzen. Insofern bin Ich in 
bis zum Jahre 2007 zu erreichen, haben Sie sich dem Bun- meiner Meinung völlig frei. · 
desrat. angeschlossen . und sich für die weise Formulierung Es geht hier um drei Bereiche: Erstens um die Höhe der Bei-
«mögliOhst rasch, spätestens aber ein Jahr ~ Eröffnung träge, zweitens um die Dauer, Während der diese Beiträge . 
des Gotthan::1-Basistunnets» entschieden. Diese. Lockerung ausgerlchtetwerden SQ!len, und drittens darum, wie diese 
bedingt aber, dass wir nun beim Zahlungsrahmen strikt biei-. Beiträge verwendet werden sollen. 
ben: Wenn Sie an einem Schräubchen schrauben, müssen 1. Zur Höhe der Beiträge: Das Geld, das wir beschliessen, 
Sie auch an der anderen Schraube schrauben. Nur dann wird kommt aussOhliesslich aus der Mineralölste.uer und nicht; wie 
dieses Räderwerk derflanklerenden Massnahmen zu greifen gewisse Leute glauben, aus der LSVA .oder aus der Mehr-
beginnen und eine wirksame Umlagerung der GOter von der wertsteuer. · Die · Höhe der Beiträge Ist fQr unsere Fraktion 

· Strasse auf di.e Schiene bewirken: niOht das allein entschelde!lde Kriterium. Die Annahme, je 
Wir beantragen Ihnen somit, der Mehrheit der Ko1'1111lission ·, mehr Geld investiert werde, desto frflher finde di,e Verlage-
und der konsensuellen Arbeitsgruppe . der Bundesratspar- rung statt, ist nach Meinung unserer Fraktion falsch. Im übri-
teien zuzustimmen und dem Kreditrahmen von insg~ gen hat slOh H~ Bundesrat Leuenberger In der Kommission 
3,3 Milliarden Franken zuzustimmen.. · · ··. · .im gleiOhen Sinn geäussert.·Bundesrat und Parlament, d. h. 
lc:h unterstreiche an dieser Stelle, dass wir hier In diesem • vor allem die Befürworter der LSVA- und der FmöV-Vorlage, 
Saal nicht nur ein~ Mehrheit, sondern im Sinne der Abstlm- konnten Im Abstimmungskampf niOht genug betonen, jene 
mung betreffend· die Ausgabenbremse auch eine absolute Gelder wOrden für die Umlagerung des Strassenverkehrs auf 
Mehrheit erreichen müssen. Das wird von Ihrer Präsenz, .ins- die Sohiene ausreichen. · 
besondere derjenigen der CVP-Fraktion, abhängen. . Letztlich haben wir auOh auf den Bundeshaushalt zu achten: 

Schmid Odilo (C, VS): Die Mehrheit der Kommission für Ver
kehr und Fernmeldewesen schlägt Ihnen In Artikel 1 Absatz 1 
für die Periode von 2000 bis 2010 eihen Zahlungsrahmen 

·. von maximal 3,3 Mßliarden Franken zur Förderung des ge
samten. BahngOterverkehrs -also ffirWagenladungsverkehr, 

· allgemeine Trassenverbilligung und UKV - vor. 
Hier verweise ieh ausdrOcklich auf das Wort «maximal»; die 
Idee ist nämlich., dass zu Beginn die vollen 300 MUiionen 
Franken pro Jahr ei!lQesetzt und dass dieser Beitrag dann, 
wenn das Verlagerungsziel erreicht wird oder die volle Flska
lität zu greifen beginnt, gesenkt werden kann. Der Bundesrat · 
hat hier ursprOngHch ein umgekehrtes Verfahren vorgeschla-. 
gen, das von der Arbeitsgruppe der Bund1;18ratspartelen und 
der Kommission zu Recht korrigiert wurde. Die. Meinung ist 
eindeutig die, dass zu Beginn die grössten Impulse nötig 
sind, damit das Ziel einer Verlagerung e~icht werden kann. 

Wir haben ein Flnanzierungsziel, . wir haben einen Finanz
plan. Wir mQssen uns auOh diesen Instrumenten fügen. Wir 
sind ganz klar in erster Priorität für die Minderheit II, In zweiter 
Priorität allenfalls für die Minderheit 1. Zur Minderheit I ist zu · 
sagen, dass ihre Fassung vielleicht auf den ersten Blick als 
die kostengOnstigste erschein.an mag. Wenn· wir aber die 
Verzinsung . Ober die ganze Dauer rechnen, .könnte das .. in · 
.etwa gleichviel kosten wie die 2,8 MUliarden Franken, die hier 
der. Bundesrat. vorschlägt . . r . 
2. Zur Dauer. Der Bundesrat schlägt hier elfJahre vor. Das 
korrespondiert ani ehesten mit dem Entscheid Im Verlage
rungsgesetz: «möglichst rasch, spätestens aber ein Jahr 
naOh Eröffnung des Gotthard-B;isistunnels». Frau Haering 
Binder hat.dies angetönt Darum w~en wir .auch hier die. 
.Minderheit II - also gemäss Bundesrat-' unterstiltzen. 

· 3. zur Verwendung: Wenn Sie den 11tel dieses Bundesbe
schlusses ansehen) qam h•isst es. dort ganz klar und un-
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zweideutig «Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für 
die Förderung des kombinierten Verkehrs». In Artikel 1 heisst 
es auch «für die Förderung des kombinierten Verkehrs». Die 
Mehrheit will nun die Förderung des gesamten Bahngüter
verkehrs. Wir haben immer wieder betont, dass der BahngO
terverkehr eigentlich kostendeckend sein mOsse und dass 
wir lediglich den kombinierten Verkehrfördem wollten. 
Wenn Sie hier also der Mehrheit zustimmen, wenden Sie sich 
von den BeschlOssen ab, die wir einmal gefasst haben. 

· _ Insgesamt wird die SVP-Fraktion - wie gesagt - in einer er-
. sten Priorität dem Antrag der Minderheit II, allenfalls dem 

Antrag der Minderheit I zustimmen. 

Himmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter. Dieser Zah
lungsrahmeo ist immer in Kombination mit dem Veriagerungs
ziel zu sehen. Wir haben uns ein Verlagerungsziel gesetzt, Sie 
haben die Frist allerdings hinausgeschoben. Der Bundesrat 
Ist jedoch Immer noch der Meinung, dass dieses so rasch wie 
möglich, spätestens nach Eröffnung des Gotthard-Baslstun
nels, erreicht werden soll. Nun haben wir zwischen den ver
schiedenen Anträgen verschiedene Differenzen. 
Die erste Differenz betrifft die Frage, welcher BahngOterver
kehr durch diesen Zahlungsrahmen begünstigt werden soll. 
Der Bundesrat und die Minderheit II (Theiler) wollen. aus
schliesslich den kombinierten Veijcehr fördern. Die Mehrheit 
der Kommission und auch die Minderheit 1 (Bezzola) möch
ten mit diesEim Zahlungsrahmen den gesamten BahngOter
verkehr fprdem. 
In diesem Zwiespalt ist eindeutig der Variante der Kommissi
onsmehrheit bzw. der Minderheit 1 (Bezzola) der Vorrang zu 
geben. Es ist nicht einzusehen, weshalb einfach eine be
stimmte Art des BahngOtertransportes durch Trassenpreis
verbilligungen gefördert und der andere BahngOterverkehr 
genau deswegen diskriminiert werden soll. Auch hier haben 
wir einen Diskrlmlnierungstatbestand. Herr Steinegger nickt, 
weil er das auch so siehl Ich verstehe das, weil dann Oberall 
dort, wo Anschlussgeleise bestehen und wo der Wagenla
dungsverkehr eine Rolle spielt, eine Diskriminierung eintritt, 

.. wenn diese Verkehrsformen nicht von der Trassenpreisver
billigung profitieren. Das wäre ein grober Fehler, weil dieser 
Verkehr heute besser läuft als der kombinierte Verkehr. Wir · 
sollten also je~ nicht den Fehler machen, einfach Oberstarzt . 
auf den kombinierten Verkehr zu setzen und den anderen 
Verkehr, der besser läuft, zu diskriminieren. 
Die zweite Differenz betrifft die Höhe und die Dauer des Zah
lungsrahmens. Der Bundesrat und die Minderheit II (Theller) 
wollen 2,85 Milliarden Franken In 11 Jahren bereitstellen, die 
KommisSionsmehrheit 3,3 Milliarden Franken. Die Minder
heit 1 (Bezzola) möchte zwar auch 300 Millionen Franken pro. 
Jahr sprechen, aber nur bis ins Jahr 2008. Von diesen drei 
Varianten ist eindeutig jener der Kommissionsmehrheit der 
Vorzug zu geben. · . . 
Zur Dauer. Genau Sie, Herr Bezzola, haben gesagt, das Ver
lagerungsziel sei nicht bis ins Jahr 2007 erreichbar, das sei 
völlig illusorisch und utopisch. NUh kommen Sie und sagen: 
Wir hören mit den Zahlungen nach dem Jahr 2008 auf, dann 
sind sie nicht mehr nötig. Entwederstinvnt das eine oder das 
andere. Sie haben gesagt, Sie wollten das Jahr 2013 als Ziel 
für die Erreichung der Veriagerung setzen, und zwei, drei 
Stunden später sagen Sie, nach dem Jahr 2008 müssten wir 

· nichts mehr leisten. Da stimmt etwas nichl Ich bitte Sie, min
destens in diesem Punkt einigermassen kongruent zu blei
ben. Es Ist eindeutig, dass wir nicht damit auskommen, wenn 
wir die Zahlungen schon so früh einstellen. 
Es gibt noch eine dritte Differenz, und die liegt darin, dass die 
Mehrheit, wie Frau Haering Binder das richtig gesagt hat, fol
gendes sagt Wir wollen am Anfangeytden höchsten Zahlun
gen beginnen, weil am Anfang der Ubergangsphase die Si:, 

. tuation mit Abstand die schwierigste ist Dann wollen wir nach 
Massgabe der Erreichung des Verlagerungsziels mit den 
Beiträgen zurückgehen, und wir wollen noch weiter zurOck
gehen, wenn der Lötsehberg-Basistunnel eröffnet ist und die 
volle LSVA zu greifen beginnt. 
Das alles gehört zum geschlossenen Konzept der Mehrheit. 
Um dieses Konzept zu beschliessen, müssen Sie eben der 
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Mehrheit zustimmen und alle Minderheitsanträge inklusive 
den Antrag des Bundesrates ablehnen. Dann haben Sie ein 
Konzept, das in sich logisch ist und auch verkehrspolitisch 
stimml 

, Rattl Remigio (C, Tl), rapporteur: La politique suisse pour le 
transfert du· traflc de 1a route au rail est courageuse ä plu
sleurs titres, innovatrice et anticipatrice. Courageuse, parce 
que la Suisse veut coniger une situation de depart conslde
ree comme lnsatisfaisante. lnnovatrice, parce qu'elle veut 
promouvoir une polltlque qui puisse, dans le contexte d'une 
liberalisatlon du marche, recuperer la totalite des coOts de la 
route a 1'.aide de moyens techniques nouveaux. Anticipatrice, 
parce qu'elle se propose ä l'Europe qui, ä moyen terme, re
cherche les m!mes buts. 
Mais tout cela ne peut pas se faire du jour au lendemain et 
cela a un coOt. Deja aujourd'hui nous payons 125 millions de 
francs ä nos chemins de fer afin de reduire leurs tarifs et pour 
promouvoir le trafic combine. Dans un premier temps, le Con
seil federal avalt declare son Intention d'aller Jusqu'ä 200 ll'lil
lions de francs par annee. Apres 1a procedure de consulta
tion, on est anive ä 285 millions de francs par annee. La ma
jorite de la commission vous propose 300 millions de francs 
par annee et la mlnorite Hollenstein vous propose, dans le 
cas oCI les objectifs ne seraient pas atteints, de pouvolr aug
menter cette contnbution annuelle ä partir de 2001 dejä de 
200 mllllons de francs, c'est-a-dlre d'arriver jusqu'ä un demi
mllliard de francs de contnbutions pour promouvoir le trans-
fert du trafic de 1a route au raiL · ' 
Comment peut-on justifier de tels chiffres, qui constituent une 
contribution annuelle,. non pour des investissements, mals 
simplement pour rendre plus competitive l'offre du chemln de 
fer? II y a plusieursjustifications: 
1. Le changement de systeme. Jusqu'ä maintenant, la Con
federation donnait cet argent aux CFF pour faciliter le trafic 
combine sur ses llgnes. Malntenant, on change de systeme, 
etant donne que l'argent ne va plus ä une entreprise ferro
vialre, mais qu'il est destine ä l'abaissement des prix des 
sillons. Dans ce cas-la, il faut conslderer les ltlneraires et les 
traces concem~ par le trafic ä travers 1~ Alpes, donc le Go
thard et le Lötschberg-Slmplon. Abaisser les tarifs des 
sillons, cela slgnifie aussi offrir cet avantage ä tous les 

· clients, donc aussi des clients europeens. 
2. Lastimulation del'ensembledutraficparchemln defer. Sur 
ce polnt, on a une dlvergence entre la majorite de la commis
sion et le projet du Cönsell federal. La majorite de la commis
sion parle, ä l'article 1 er alinea 1 er, de promouvoir l'ensemble 
du trafic, alors que le Conseil federal se limlte ä promouvoir 
le trafic combine. La proposition de la commisslon va certai
nement augmenter les cotlts, car la majorite de la commission 
estime qu'II est lmportant de ne pas penallser le trafic tradi
tionnel parwagons complets; trafic qui est aussi tres rationnel 
et surtout qui procure aux exploitants des recettes qiJI sont 
nettement plus Interessantes que celles du traflc combine. 
II faut encore relever 1a difference entre 1a proposition de 1a 
rnajorite de la commisslon et le projet du Conseil federal ou 
1a propositi011 de minorite. Theiler. Dans 1a proposition de 1a 
majorite, on veut exclure de ce montant les contnbutions aux 
investissements dans les terminaux, que ce sott en Sulsse ou 
a l'etranger. C'est pour une raison de logique, de coherence, 
car ces lnvestlssements relevant certainement d'une 110liti
que plus generale. 
Demier probleme: cornbien de ressources faut-11 destiner a la 
promotion du transfert de la route au rall? On a, .ä l'alinea 
1 bis, la proposition de minorite Hollenstein, · qui peut aller 
jusqu'ä 500 millions de francs par annee; cette propositlon a 
ete rejetee en commission, par 13 voix contre 3 et avec 
8 abstentions. . 
La proposition de mlnorite 1 (Bezzola) attire l'attention pour 
envlsager une meilleure efficacite des moyens destlnes ä 1a 
promotion du transfert route/rail: 300 milllons de francs, donc 
le mAme montant que 1a majorite, mais dens ce cas-la, pour 
une periode qui va de l'annee 2000 jusqu'en 2008 seule
menl C'est en cette annee que l'une des infrastructures de 
base, le Lötsehberg, devralt etre ouverte ä l'exploltatlon. 
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M. Bezzola propose la solutlon de l'efficience. Toutefois, la oder die Minderheit II (Theiler) entscheiden s911ten -, ist es 
propositlon de mlnortte I a ete rejetee par la commission, par uns ja möglich, . mit neuen Vorsqhlägen und Anträgen zu 

6~ ":a~ ~~~:f:::k1nt=:':mmlssion a retenu que :~m:i;;;eg:i:~~~ =:ra~U:dd?:U:ed=: 
l'effort devralt contlnuer·atJSSi apres l'ouverlure du Lötsch- dieses Rahmens etwas relativiert werden. 
barg, et donc alle vous propose un · plafond maxilnum de. 3. Zur Frage SchienerigOterverkehr oder Komblverkehr muss 
3,3 milliards de francs pour une periode allant Jusqu'a la pre- ich sagen,. dass der' Antrag der Kommissionsmehrheit ver-
miere annee d'ouverture au trafic du tuririel du .Saint- nünftig ist, wonach auch der SchlenengOterverkehr lnbegrlf-
Gothard. La proposition de lamaJorite de Ja commis'sion a ete . . fen ist,· allerdings - das muss ich schon jetzt festhalten - na
pi'eferee au projet du Conseil federal, par 13 voix contre 9, au . türlich nicht im gleichen Ausmass wie der Kombiverke,hr; das 
vote en commlsslon. ... muss Je ausgemittelt und eruiert werden • 
. Jevousrecommandedesoutenirlapropositiondelamajorite Was die Höhe des Betrages angeht, verweise Ich noch-
de 1a commlssion. · rnaJs ~uf folgendes: Auch wenn Sie sich für den höheren 

·Betrag gemäss Kommissionsmehrheit entscheiden, wäre 
Vetterll Werner (V, ZH): Ich verstehe die Welt nicht mehr! Ich der Bundesrat nicht unbedingt verpflichtet, diesen auszu-
. habe gelernt, eine Fahne .richtig zu leser:i. Konsultieren ~ie schöpfen. Andere Massnahmen, die . den Bahnen im Rah-
bitte die Fahne, Artikel 1, Fassung des Bundesrates: «Für die men der ,Bahnreform zur VerfQgung stehen, können sich 
Förderung des kombinierten Verkehrs , •.• »; Antrag der Min- als ebenso · effizient erweisen. Diese Bemerkung musste 
derhelt 1 (Bezzola): «.: .. wird ein Jährlicher Kreditrahmen von ich machen für 'den Fall, dass Sie sich der Mehrheit an-
300 Millionen .,..» . . ·. • schllessen sollten. 
Das heisst doch klipp , und klar, .der Minderheitsantrag · · 
Bezzola lautet wie folgt «FOr die Förderung.des komb!nier- Abs. .1 -Al. 1 
ten Verkehrs wird ein Jährlicher Kreditrahmen von 300 Millio-
n!:111 •••• » · Namentliche Eventualabstimmung' 
Jetzt sagt Herr BeZZQla, er' habe den gesamten BahngOter- Vote pni/iminaire, nominatif 
verkehr gemeint Das lstmeiner Meinung n~ch ein ganz we- (Ref.: 3297) 
sentlicher Unterschied; Wir sprechen, wie Kollege Binder ge
sagt hat, Ober den Zahlungsrahmen für den kombinierten 
Verkehr, so wie der Bundesrat, so wie die Minderheit II. Mei
ner Meinung nach ist entweder der· Antrag der Minderheit 
Bezzola so z1.,1 verstehen, wie er auf der Fahne steht. oder .er 
musste anders eingereicht werden. . · · · . 

. ·wenn Sie sagen, er ~ffe d~n gesamten Bahngüterver
kehr, so möchte Ich zuhanden des Protokolls sagen, dass Ich 
diese Minderheit nicht mehr unterstQtzen werde. 

Bezzola Duri (R, GR): Die Tatsache, dass zwei.Minderheits- · 
antrage gestellt wurden, erklärt sich so, dass unterschiedli
che Zielgruppen ge'°rdert werden sollen •. Die Differenz zwi
schen dem Antrag der Minderheit n und demjenigen der Min
derheit I Ist eben die. dass der Antrag der Minderheit II den 
kombinierten Verkehr umfasst und der Antrag der Minder
heit! den gesamten Bahngüterverkehr. ~·wardle,ldee unq 
auch die Philosophie. Ich .möchte. nochmals dantuf hlny,,ei
sen, dass gemäss Antrag.der Minderheit I der gesamte Bahn.: 
gOterverkehr einbezogen werden soll. ·. 

· Leuenberger Moritz, Bundesrat Drei materielle Punkte ste
hen zur Diskussion: Der eine betrifft die Höhe.. des•Zah'
lungsrahmens,·der zweite die Frist, während welcher Mittel 
aus diesem Rahmen bezahlt werden, und der dritte betrifft 

· die Frage, ob. nur der Kotnbiverkehr. oder der gesamte 
Schienengüterverkehr von diesen Zahlungen betroffen .sein 
sott · 
1. Ich beginne bei der Zahlungsfrist Die Kommissionsmehr
heit und der Bundesrat sehen eine Frist vor, .die bis zum 
Jahre 2010 dauert, während die Minderheit 1 (Bezzola) eine 

• solche von neun Jahren vorsieht, also nur .bis zum Jahre 
2008. Wir erachten die Fi:ist ~ Minderheit I erstens als 
.zu kurz und zweitens auch als zu starr. Die Antragsteller ge
hen nämlich davon aus, das$ jährlich eine bestimmte Summe 
bezahlt werden muss. ~egen sind die Kommisslonsmehr

, heit und der Bundesrat einer Meinung und wollen die Mittel· 
Im vorgesehenen Rahmen auf die verschiedenen Jahre ver-· 
teilt verwenden können. Unsere Absicht ist, dass am Anfang ' 
mehr Geld gesprochen Wird und später dann weniger, Insbe
sondere sobald der Lötsehberg-Basistunnel eröffnet sein 
wird. Von den Fristen her muss alsQ der 'Antrag der Minder-
heit I abgelehnt werden. · · · .. 
2. Was die Höhe des. Kredites angeht, mochte ich zunächst 
etwas relativie~. · Der Bundesrat ist berechtigt, diesen Kre
ditrahmen In Anspruch zu nehmen, er ist aber nicht ver
pflichtet, auch tatsächlich den ganzen Kreditrahmen auszu-

. schöpfen .. Umgekehrt: Wenn sich der Rahmen als zu klein 
erweisen wurde - z:. B., wenn $je sich für den Bundesrctt 

.Für den Antrag der Minderheit I stimmen: 
Voten,t.pour Ja proposilion de /a minorite•I: 
Aeppll, Aguet, Alder, Banga, Baumann Ruedl, Baumann 
stephanie, Baumbergar, Beguelin, Berberat, Bezzola, 
Blrcher, Borel, Bosshard, Buhl'E;lr, Carobblo, cavadini 
Adriano,. Chiffelle, Christen, de Dan:fel, Engler, F"'1khauser, 
·Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Fischer-seengen, Fritschi, 
Gadlent, Geiser, Goll, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, 
Guisan, Giinter, Gysln Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering 
Binder, Hafner Ursula, Hämmerte; Hegetschweller, Herezog, . 
Hubmann, Jans, Jossen, Jutzet, Kalbermatten, Keller Chri-

. stine, Kuhl'I, Leemann, Lötseher, Marti Werner, Maury Pas
quier,'Meyer Theo, Müller Erich, Müller-Hemml, Oste!'l'hann, 
Pellj, Philipona, Pidot.lx, .Randegge\ilr; Ratti, Rechsteiner Paul, 
Renmvald, Roth, Ruf; Ruffy, Schmid Odiro, Seiler Hanspeter, 
Semacleni, $pielm8fln, ~inegger, Strahm, Stump, Te1r 
scher, Thanei, Tschäppät, Tschuppert, Vallendar, Vermot, 

.. Vogel, Vollmer, von Allmen, Weber Agnes, Widmer, Wieder-
kehr, Wllten"l/ller, Ziegler . · (87) 

Für den Antrag der Minderheit II stimmen: 
Votent pour Ja proposition de Is. minorite 11: 
Antllle, Baimlarin Alexander, Binder, Blocher, Bonny, Borto
luzzi, Brunner Tonl, BOhlmann, Col!Jmberg, Comby, David, 
Donati, Dorman!l, Ducrot, OOnkl, Eberhard, Eggly, Engelber~ 
ger, E!:}iney, Fahr Hans, Fehr l.i$beth, F'JSCher-Hägglingen, 
Flprio, 'Fre!Jnd, Frey Claude, Frey Walter, Genner, Gonseth, 
Gros . Jean-Micnel, Grossenbacher, Hasler Ernst, Heim, 
Hass Otto, Hochreutener, Hollenstein,' lmhof, Keller Rudolf, 
Kuhne, Kunz, lachat, Lauper, , Leu, Le1,,1enberger, Loeb, 
·Maitre, M~II. Maurer, ·Meier Hans, Meyer Therese, Nab
holi, Oehrli, Raggenbass, Ruckstuhl; Rychen, Schenk, 
Scheurer, SchlOer, Simon, Speck, Stamm Judith, Steffen, 
Toeiler, Vetterll, von Feiten, Waber, Weigelt, Weyeneth, Wid
rig, Wyss.. . {69) 

Entschuldigt/abwesend sind l.: Sont excuses/absents: 
Ammann Schoch, Aregger, Baader, Bangerter, Beck, Blaser, 
Borer,· Cavalli, Debons, Dettling, Dreher;·· Dupraz, · Durrer, 
Egerszegi, Ehrler, Eymann,, Föhn, Frlderici, Glezendanner,. 
Gusset, Hass Peter, Jaquet, Jeanpr61re, Kofmel, Langenber-
, ger, Moser, Mühlemar,n, Pini; Rechsteiner Rudolf, Sandoz 
Marcel, Schatler, Scharrer Jurg; Schmid Samuel, Schmied· 
Walter, Stamm Luzi, Steinemann,, Steiner, Stuc~ Suter, 
Tschopp, Zapft, :Zbinden, Zwygar:t {43) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberleln · · • (1) 

Bulletin offlclel der~~. 

" 

1, 
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Definitive, namentliche Abstimmung 
Vote definitif, nominatif 
(Ref.:3298) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votant pour /a propositionde 1a majorite: 
Aeppli, Aguet, Alder, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Ste
phanie, Beguelin, Berberat, Bircher, Borel, Bühlmann, Carob
'bio, Cavadini Adriano, Chiffelle, Christen,.Columberg, Comby,. 
David, de Daniel, Donati, Dormann, Ducrot, DCJnki, Epiney, 
Fankhauser, Fasel, Fässler, Fahr Jacqueline, Geiser, Genner, 
Goll, Gonseth, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Grossen
bacher, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Hämmerle, Heim, Herczog, Hochreutener, Hollenstein, Hub
mann, lmhof, Jans, Jassen, Jutzet, Kalbermatten, Keller Chri
stine, Keller Rudolf, Kuhn, Kühne, Lachat, Lauper, Leemann, 
Leu, LeLienberger, Lötseher, Maitre, Marti Werner, Maspoli, 
Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, 
Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelli, Ratti, Rechsteiner 

· Paul, Rennwald, Roth, Ruf, Ruffy, Schaller, Schmid Odilo., 
Sernadeni, Simon, Spielmann, Stamm Judlth, Steffen, 
Steinegger, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Tschäppät, 
· Vermot, Vogel, Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, 
Wldmer, Wiederkehr, Ziegler (100) 

Für den Antrag der Minderheit I stimmen: 
Votent pour la proposition de /a minorite /: 
Antille, Baumann Alexander, Baumbergar, Bezzola, Binder,. 
Blocher, Bonny, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, 
Eberharo, Eggly, Engelberger, Engler, Fehr Hans,, Fehr Lis
beth, Fischer-Hägglingen, FISCher-8eengen, Florio, Freund, 
Frey Claude, Frey Walter, Frit$chi, Gadient, Gros Jean
Michel, Guisan, Gysin Hans RudoH, Hasler Ernst, Heget
schweiler, Hess Otto, Kunz, Loeb, Maurer, Müller Erich, 
Oehrli, Phßipona, Pidoux, Raggenbass, Randegger, Ruck
stuhJ, Rychen, Schenk, Scheurer, Schlüer, Schmied Walter, 
Seiler Hanspeter, Speck, Theiler, Tschuppert, Vallen
der, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wlttenwiler, Wyss 

Der Stimme enthalten sich -S'abstiennent 
Vetterli 

(57) 

(1) 

· · Entschuldigt/abwesend sind- Sont excuseslabsents: 
Ammann Schach, Aregger, Baader, Bangerter, Beck, Blaser, 
Borer, . Cavalli, Debons, ~ing, Dreher, D.upraz, Durrer, 
Egerszegi, Ehrler, Eymann, Föhn, Fridericl, Giezendanner, 
Gusset, Hass Peter, Jaquet, .:Jeanpr&tre, Kofmel, Langenber
ger, Moser, Mühlernann, Pini, Rechsteiner Rudolf, Sandoz 
Marcel, Scharrer Jürg, Schmid ,Samuel, Stamm Luzi, Steine
mann, Steiner, Stucky, Suter, Tschopp, zapf!; Zbinden, Zwy
g~ ~) 

Präsidiqm, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberleln (1) 

Abs. 1 bis -Al. 1 bis 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs.2.:..AJ.2 
Angenommen -Adopte 

Ausgabenbremse - Freip aux depenses 

. Abstimmung-Vota 
Für Annahme der Ausgabe 
Dagegen 

Das qualifizierte Mehr Ist erreicht 
La majorite qualffiee est acquise 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

97SHmmen 
57Stimmen 

117Stimmen 
33Stimmen 

Art.1bls 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Für die Förderungsmassnahmen gemäss Artikel 1 Absatz 1 
steht ab dem Jahr 2000 ein Betrag von 300 Milßonen Franken 
pro Jahr zurVerfügung 
Abs.2 
Mit Inkrafttreten der vollen leistungsabhängigen Schwerver
kehrsabgabe (LSVA) bzw. der Inbetriebnahme des Lötseh
berg-Basistunnels und sotem das Verlagerungsziel gemäss 
Artikel 1 Absatz 2 des Verkehrsverlagerungsgesetzes er
reicht ist, wird der jährliche Beitrag angemessen und schritt
weise auf den Stand von 1999.gesenkt. 

Art.1bls 
Proposition de 1a commission 
Al. 1 
II est debloque ä partir de ran 2000 . une enveloppe de 
300 millions de francs par annee pour financer las mesures 
visees a rarticle 1er alinea 1 er. 
M2 . , 
Avec l'entree en vigueur de la pleine redevance sur le traflc 
des poids Jourcls liee aux prestations (RPLP) ou l'entree en 
servlce du .tunnel de base du Lötsehberg, et pour autant 
qu'ait ete ~int robJectif de transfert prevu ä l'artlcle 1 er ali
nea 2 de 1a loi sur le transfert du trafic, renveloppe annuelle 
est ramenee progressivement et dans une mesure appro
priee ä son niveau de 1999. 

Angenommen -Adoptä 

Art.2 
Antrag der Kommission· 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensemb/e, nominatif 
(Ref.: 3301) 

FDr Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent Je projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Antille, Banga, Baumann Ruedi, Bau
mann Stephanie, Baumberger, Beguelin, Berberat. Bezzola, 
Bircher, Borel, Bosshard, Bühlmann, Carobbio, Cavadini 
Adriano, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, David, de 
Dardel, Donati, Dormann, Ducrot, Dünki, Eberhard, Eggly, 
Engler, Eplney, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, 
Fahr Lisbeth, Florio, Frey Claude, Fritschi, Gadient, Geiser, 
Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros Jean-Michel, Gross 
Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gysin 
Hans Rudolf, Gysin Remo, Hae!'fng Binder, Hafner Ursula, 
Hämmerte, Helm, Herczog, Hochreutener, Hollenstein, Hub
mann, lmhof, Jans, Jossen, Jutzet, Kalbermatten, Keller 
Christine, Kuhn, Kühne, Lachat, Lauper, Leemann, Leu; 
Leuenberger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti Werner, Maury 
Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, Müller 
Erich, Mtlller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelli, Philipona, 
Raggenbass, Ratti, Rechsteiner Pau~ Rechsteiner Rudolf, 
Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rychen, Schaller, 
Scheurer, Schmid Odilo, Seiler Hanspeter, Semadeni, 
Simon, Spielmann, Stamm Jucfrth, Steinegger, Strahm, 
Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Tschlippät, Tschuppert, 
Vallender, Vermot, Voge~ Vollmer, von Allmen, von Feiten, 
Weber Agnes, Widmer, Widrig, Wittenwiler, Zapf), Ziegler 

(126) 

Dagegen stimmen - Refe;Jttent /e projet: 
Baumann Alexander, Binder, Bioeber, Bonny, Bortoluzzi, 
.Brunner Toni, Engelberger, Frscher-Hägglingen, Freund, 
Frey Walter, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Hess Otto, Keller 
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Rudolf, Kunz, Maspoll,,Maurer, Oehrll, Raridegger, Schenk, 
Schlüer, $chmled Walter, Steffen, Theller, Vetterli, Waber, 
Welgelt, Weyeneth, Wyss (29) 

Der Stimme enthalten sich - S;abstienrient: 
BOhrer, Flscher-8eengen, Wiederkehr (3) ' .. 

Entschuldfgtlabwe,end sind..; Som excuseslabsents: . 
Ammann Schoch, Aregger, Baader, Bangerter;_ Beck. Blaser, 
Borer, . Cava.m, Debons, Dettllng, Dreher, Dupraz, Durrer, · 
. Egerszegl, Ehrler, ,Eymann, Fehr Hart$, Föhn, Fridericj, Gie
zendanner, G1JSS81, Hess Peter', Jaquet, JeanprAtre, Kofrne~ 
Langenberger, Moser, Mühlemanl), Pldoux, Plnl, 'SandQz 
Man;:el, Sclierrer Jürg, Schmid Samuel, Speck, stamm Luzl, 
Stelnemanfl, Sfelner, Stucky, Tschopp, Zbinden, Zwygart 

(41) 
/ 

Pdisldlum; stl,mmt nicht - Pmsidence, ne vote pas: 
· Heberiein . (1) 

An den Stilnderat-Au Consell des Etats· 

Prisldentfn: Über das Postulat ~.3206 ~ wir bereits · 
gestern abgestimmt. · · 

. VC:.llmar P•r (S, BE)~ E~ J)elSÖnliche ~g: Ich fQhle. . 
midi persönlich bet!"Offet:l'. Wir haben heute morgen lfll Zu"'. 
sammenhang .mit dem·· Verkehrsverlagerungsgesetz u. a. 

. über den Antrag der Minderheit II (Theifef) zu Artikel 1 AD-
satz 2 abgestimmt. Es .Ist_ schriftlich ejne ~ung unter 
Namensaufruf verlangt ~ Nµn haben wir festgestellt, 
dass dieser 1Namensaufruf nicht im . «Namensaufrufskist
ch81'.'i~ 1stidass wir ihn dortnichtherausholen können~ Die Er
klärung der Parlarrte$dlenste lautet: Man habe die Eventu7 
alabstlmmung unter Namensaufruf gemacht und nicht die 
Abstlmtnung Ober den Hauptantrag d$r·M~ 11,: wes.: 
halb dieser Namensaufruf nicht abgeruferi wen:len könne. 
·Technisch wiredies ohne weiteres möglich. · 
Ich bitte die Präsidentin, dafOr zu sorgen, dass di$S8 Abstfm
müng, bei der Namensaufruf verlangt worden Ist. auch ~ . 
gedruckt wird. Wir wollen wissen, wer bei ~lesem Antrag.Wie 
gestimmt hat. Das Ist reglementskonfom). . ' ' . 

. Prislclentln: · 101:1 werde die Frage abkf"aren. Ich mOchte aber 
· auch die Antragsteller bitten,. b&i komplexen Vorlagen· genau 
anzugeben, wozu _sie sprechen wollen und wortiber eine Ab-
stimmung unter Narnen~l,lfruf stattfinden son. .. . 

, Schiuss der Sitzung um 17.(;5 Uhi 
'La seance sst levee a 17 h 55 . · 

. ' N ·31 aollt 19$9 

· Bulletin offlclel c1e r ~ ~ 
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sechste Sitzung - Slxleme seance 

Donnerstag, 2. September 1999 
Jeudl 2 septembre 1999 

10.00h 

Vorsitz - Presidence: 1 

Heberleln Trix (R, ZH)/Se11er Hanspeter (V, BE) 

99.028-5. 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
5. Forschung und Entwicklung 
Accords bllateraux Suisse/UE. 
5. Recherche et developpernent 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe vom 23. Juni 1999 
(BBI 1999 6128) 1 

Message, projets de lol et d'~ du 23 juln 1999 
(FF 1999 5440) 

Beschluss des. Ständerates vom 31. August 1999 
Declslon du Conseil des Bats du 31 aont 1999 

' Kategorie III, Art. 68 GRN ;_ ca~e III, arL 68 RCN 

Widmer l'lans (S, LU), Berichterstatter: Am 30. Juni 1999 hat 
sich die WBK mit dem hier zu beratenden Bundesbeschluss 
befasst Mit 18 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung wurden der 
Bundesbeschluss als Ganzes als auch alle seine einzelnen 
Artikel genehmigt. Man hat zur Kenntnis genommen, dass 
das Abkommen spät und mit ungünstigeren Bedingungen 
vorgelegt werden muss, als dies im Rahmen des EWR 
möglich war. Dennoch findet dieses Abkommen heute eine 
breite Unterstützung, insbesondere seitens der Wirtschaft 
und der Forschung. Verflogen Ist erfreulicherweise inzwi
schen die Skepsis, welche noch vor einigen Jahren von ver
schiedenen Hochschullehrern wie auch von den Industriever
tretern ausserhalb der Maschinenindustrie geäussert worden 
war. 
Folgende Vorteile des Forschungsabkommens sind im Zu
sammenhang mit der heute breiten Akzeptanz beispielhaft zu 
er.vähnen: die Verbesserung der Teilnahme der schweizeri
schen Forscherinnen und Forscher an allen Phasen der Pro
jekte; die Teilnahme der Schweiz an den verschiedenen For
schungsausschüssen, allerdings nur im Beobachterstatus 
mit Rederecht in den verschiedenen Forschungssausschüs
sen des 5. FRP-Rahmenprogramms; die Schaffung von gün
stigen Voraussetzungen für einen optimalen Zugang zu den 
EU-Bildungsprogrammen; und schliesslich die Anerkennung 
der Diplome. 
Die WBK diskutierte schwergewichtig den Umfang der Zu
sammenarbeit mit der EU, die Konsequenzen dieser Zusam
menarbeit, insbesondere für die Grundlagenforschung, so
wie verschiedene rechtliche Aspekte. Aus grundsätzlichen 
Überlegungen wurden von selten der SP Vorbehalte gegen
über der Kernenergieforschung im Euratom-Teil des Abkom
mens gemacht Wegen des Einschlu~ von Euratom.in das 
Forschungsabkommeri sowie wegen des Gesamtkonzeptes 
des «parallelisme approprie» wurd~n die grundsätzlichen 
Überlegungen und Einwände jedoch vorerst zurückgestellt 
Allerdings behält sich die WBK vor, in einer späteren Diskus
sion d~ Thema erneut aufzugreifen. • 

AmtlichesB~~nderBundesversammung 

Das Forschungsabkommen zwischen der EU und der 
SChweiz !;Jefährdet die Stellung der Grundlagenforschung 
nicht Die angewandte Forschung wird durch diese Verträge . 
sogar noch gestärkt. Erörtert wurde auch die Verbesserung 
des Zuganges zu den Informationen im Zusammenhang mit 
allen Projekten; bisher konnten natürlich nur über die Pro
jekte Informationen eingeholt werden, an denen die Schweiz 
direkt beteiligt war. 
Was den Rückfluss von Mitteln in die Schweiz betrifft, so 
kann dieser zum heutigen Zeitpunkt nur abgeschätzt werden. 
Aber wenn man Vergleiche zieht mit Ländern, die eine ähnli
che Forschungspolitik und eine ähnliche Grösse haben, kann 
man davon ausgehen, dass 100 Prozent oder mehr zurück
fliessen werden. 
Bezüglich eines allfälligen Sechsten EU-Rahmenprogram
mes für die Jahre 2002 bis 2006 bestehen keine Verpflich
tungen, jedoch wird durch das heute zu behandelnde For
schungsabkommen die Tür für weitere Bewilligungen geöff-
net . 
Zum Einsatz der Mittel bei den. flankierenden Massnahmen 
können wir folgendes präzisieren: Die eine Hälfte dieser Mit
tel ist für die Unterstützung von Forschungsprojekten vorge
sehen, welche. den Projekten des Rahmenprogramms vor
oder nachgelagert sind, und die andere Hälfte wird für das In
formations- und Beratungsnetz zugunsten der Schweizer 
Forschung sowie für Evaluationen, Expertenaufträge und 
Projektmanagement verwendet. Insbesondere soll durch den 
Einsatz dieser Mittel der Einstieg von KMU in die Programme 
erleichtert werden, indem nämlich z. B. Vorbereitungsarbei
ten für Projektanträge unterstützt werden. Die fünf vorgese
henen permanenten Stellen beim BBW werden für die Admi
nistration der Vollbeteiligung genügen. 
Aus diesen Überlegungen - es geht darum, die Vorteile und 
auch die Zukunftsträchtigkeit dieser Verträge zu berücksich
tigen - bitte ich Sie im Namen der Kommission, diesem Ab
kommen zuzustimmen. 

Drelfuss Ruth, presidente de la Confederation: Le rappor
teur a excellemment presente ce dont il s'agil 
Je vous invite. simplement a suivre la· proposition de votre 
cornrnission. 
J'aimerals ajouter deux ou trois elements. Tout d'abord - cela 
me parait important -, c'est le fait que nous nous engageons 
ici a participer au Se programme-caclre de recherche. II est 
clair que cela signifie aussi que nous pourrons continuer avec 
le Se, si nous le souhaitons, et que si nous ne le souhaitons 
pas; cela n'aura pas d'influence sur nos relations avec 
l'Union europeenne. En effet, cet accord-la n'a pas d'effet 
guillotine, il n'entraine pas la caclucite des autres accords. Je 
tenais a le dire pour montrer quel etait le lien entre cette ne
gociation et Ies autres. 
Sur le plan politique, il est clair que nous avons souhaite de 
tout temps pouvoir participer aux programmes europeens de 
recherche, et ils sont importants. Nous avons pu participer, 
projet par projet, mais cela nous emp&chait de jouer un röle 
determinant dans la definition des activites et d'etre leaders 
dans un projet 
C'est cet obstacle qui sera leve, et je crois que nos cher
cheurs nous en seront reconnaissants. Cela nous permettra 
de participer notamment a des recherches dans des domai
ries de technologles de pointe, dans lesquels la Suisse ac
tuellement n'a pas la position qui devrait ätre la sienne pour 
garantir l'avenir. Nous sommes vraiment persuades que 
nous -creons les conditions d'une participation plus fruc
tueuse, alors que la volonte des chercheurs sulsses s'est 
deja manifestee de pouvoir participer d'un programme-cadre 
a l'autre. 
Les groupes de chercheurs participant a des programmes 
europeens ont augmente d'une faQOn absolument remarqua
ble. Donnons une chance a nos chercheurs d'etre non seule
ment participants, mais aussi leaders, la ou ils peuvent l'etre, 
et de gagner de nouvelles experiences dans les domaines 
ou, tout seuls, ils ne pourraient pas le faire. Voila le sens du 
pr6sent accord. 
Je vous remercie de soutenir le projet du Conseil federal. 
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BunQesbeschluss über die Finanzierung der Vollbetei
ligung der Schweiz an den Programmen der EU Im Be
~ch der Forschung, dertect,nologischen Entwicklung 
und der DemonstratJqn (elnschliessllch Euratom) In 
den Jahren 2001/02 

. Arr6t6 federal relatH au flnan~11J9nt de la partlclpaUon 
lnt6grale de .1a Sulsse aux programmes de recherche, 
de developpement technologlque et de demonstratlon 
(y comprls Euratom) de l~Unlon europeenne pour les 
annees 2001/02 · 

Deta/lbf;,ratung - Examen de detail. · 

Titel und Ingress, Arl.1-3 
Antrag der Kommission . . 
Zustimmung zum BE!schluss des !:ßänderates 

Tltre et preambule, art. 1-3 
Proposition de la commlssion . 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etats · 

Angenommen -Adopte 

Art..1 

Ausgabenbremse- Frein aux depenses . 

Abstimmung - Vote . 
Für Annahme der Ausgabe 135 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr Ist errelc;ht 
La majorits qualifiee est acqulse 

Namentliche Gssamtabstimmung 
Vote sur l'ensemble, nomlnatlf 
(Ref.:~O) 

(Einstimmigkeit) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen.:_ Acceptent le proj9t: / 
Aeppli, Aguet, Ald~, Ammann Schoch; Banga,i Bangerter, 
Baumann Alexander, Baumann Ruedi, .BalJmberger, Beck,• 
Beguelin,• Berberat, Blrcher, Borel, Bosshard, BOhb'nann, 
Bührer, Carobbio, Cavadinl Adriano, Columberg; Coritby, de · 
Darcfel, Deboris, Donati, .Donnann, Oucrot, Dünkl, Eger• 
szegi, Eggly, Engelberger, .Epiney, Eymann, Fankhauser, 
Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, FJSCher-8een'." 
gen, Rorio, Föhn, Freund, Frey Claude, Fritschl·, Gadlent, 
Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Gros Jean-M'!Chel, Grossen
bacher, Guisan, Gllnter, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hae
ring Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hegetschweiler, 
Heim, Herczog, · Hess Peter, Hollenstein, Hubmann, Jans, 
Jassen, Jutzet,·Kalbermatten, Keller Christine, Kuhn, Kühne, 
Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, Loeb, -Martl Werner, 
Maury Pasquier, Meier Hans, ·Meyer Therese, Moser, MOhle-

.. rnann, Milller Erich, Müller-Hemrni, OehrJi, Ostermann, Pelli, 
Raggenbass,·Randegger, Ratti, Rechsteiner Paul, Rechstei
ner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruffy, Rychen, 
Schaller, Schenk, Scharrer Jürg, Scheurer, Schmid Odllo, 
Schmid Samuel, .Seiler Hanspeter, Semadeni, Speck, Spiel
mann, Stamm Luzi, Steinegger, Steinemann, Stelner, 
Strahm, . Stucky, Stump, Teuscher, Theiler, . T~äppit, 
Tschopp, Tschupper:t, Vallender, Verrnot, Vetterll, Vogel, von 
Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Welgelt, Weyeneth, Wid
m~, Widrig, Wlttenwiler, Wyss, Zapfl, Zwygart · · (133) 

Der Stimme etlthalten sich - S'abstlennent: • . 
Bortoluzzl, Fehr Hans, Flscher-ttägglingen, Frey 'Walter, 
Kunz, Schlüer · (6) 

Entschuldigt/abwesend sind...; Sont excuseslabsents: 
Antille, Aregger; Baader, Baumann Stephanie,. Bezzola, Bin-. 
der, Blase~, Slocher, Bonny, Borer, Brunner Tonl,. Cavalli, 
ChHfelle, Christen, David, Oettllng, Dreher, Dupraz, Ourrer, 
Eberhard, Ehrler, Engler, Friderici, Glezendanner, Grobet, 

Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hasler Emst, . 
Hess. Otto, Hoc:hreutener, lmhof, Jaquet. Jeanpr&tre, Keller 
Rudolf, Kofmel, Lachat, Langenberger, Lötseher, Maitre, 
Maspoli, Maurer, Meyer Theo, Nabholz, Philipona, Pidoux, 
Pini, Ruf, Sandoz Marcel, Schmied Walter, Simon, Stamm 
Judith, Steffen, .Suter, Thanei, Vollmer, Waber, Wiederkehr, 
Zbinden, Zlegler (60) 

· Präsidium, stimmt nicht- Presldertce, ne vote pss: 
Heberlein • · (1) 

An den Bundesrat-Au ConStlil federal 

99.028-4 

Bilaterale Verträge-Schweiz/EU. · 
4. Freier Personenverkehr 
Accords.bilateraux Sulsse/UE. 
4. Llbre clrculatlon des personnes 

Bo1sctl$ft. Gesetz·und B.eschlus$enlwüvom 23. Juni 1999 == ~ de.loletc:fmr&t6du23jull'I 1999 
(FF 1999 S446;"' ' . 
Beschluss des Stindenlte$ 1/0ffl 31. August 1999 
~n du COnsell des Etats du 31 1i10Ut 1999 ·. 
KategOrle III, Alt 88 GRt-4-~rle III, alt 88 RCN 

Bundesgesetz zum Abkommen zwl$Chen der Europiil
schen Gemelnsch.rt, Ihren ·Mttglledstaaten. und der 
Schweiz über den freien Personenverkehr 
Lol f6derale su, l'Accord entre 1a Communaute euro
peenne, ses Etats membres et 1a Suisse concemant·1a 
llbre cl'°ulatlon des penonnes · 

Detailberatung"" Examen, de dMaii 
Titel und Ingress, Zlff. 1 Einleitung 
Antrag der. Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss d~ Ständerates 

Titre et preambule, eh. l lntroductlon 
Proposition de 1a commlss(dri 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etats 

Angenorn~en -Adopte 

Zlff. 3 
Antrag der Kommission 
Zustlr,nmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 3 . • 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a ~ declsion .du COnseil (!es Etats 

Rc,th Maria (S, GE), rapporteuse: Actuellement, les etudes 
des professions medlcales soirt SQl19tionne8$ par un dlplöme 
federal,',environ 1500 par an~ Las titres postgrades sont don"'. 
nes parJa FMH, qul est rassociatlon professionnelle des m&; 
decins en Suisse. Actuellement, toute dlplömee ou tout dl
plOme peut s'lnstaller. et pratiquer a la c:harge de l'assurance
maladie si elle ou il est sui$sa et si eile ou il a un diplöme 
sui$se. 
l.,e fflre postgrade n'est pas une condition, rriais un.etranger 
ou une etrangere ne peuvent plfl pratiquer le metier de ma~ 
nlere liberale. La libre circulation des personnes pour les per- · 
sonnes exelyBllt un des metlers susmentionnes est condl
tfonnfi!le par .l'exlgence d'uri titre postg"1,de · accredite par 
rEtat Seule eette accraditatlon äonnera valeur ä ce titre. 

Bulletin offfclel c:1e r~~ 



2~ September 1999 N 1581 Bilaterale Verträge Schweiz/EU 

Une modification de la loi federale concemant l'exercice des Troisieme theme aborde: la reconnalssance, l'accredita1ien 
professions de medecin, de pharmacien et de vaterinaire: et l'harmonisation de la duree des etudes postgrades. Quand 
dans la Confederation suisse est des lors. necessaire, car un diplOme etranger est reconnu, il deploie les mAmes effets 
.l'Etat ne pourrait reconnaitre un titre sans base legale. Quelle qu'un diplöme acquis en Sulsse. Si le diplöme etranger n'est 
est la situation prevue? pes reconnu, 1a personne peut acquerir le diplöme suisse ä 
1. Le Conseil federal doll regler les modalites concemant las certaines conditions. Pour pouvoir pratiquer 1a profession de 
titres postgrades: II est important qu'il n'y alt pes de discrimi- medecin de maniere liberale, la nouvelle condition sera Euro
nation entre les ressortissantes et les ressortissants des dlf- doc: seul un ou une medecin diplöme et qui a accompli une 
ferents pays de l'Union europeenne et les Suisses. Or, ac- · formation postgrade suisse ou etrangere pourra pratiquer ä 
tuellement, la reconnalssance d'un tilre postgracle par la , oharge de l'assurance-maladie. Le titre FMH ne sera jamais 

· FMH en Suisse se fait apres quatre a cinq ans d'etudes, et une obligatlon pour pratlquer, car la FMH est une association 
celle d'un titre .europeen nomme Eurodoc apres deux ans privee et pes une Institution publique. La formatlon specifique 
seulernent qui est exigee depuis le 1 er janvier 1999 dans les Etats mem-
2. Les titres postgrades ~ulvalents cl'autres. pays de !'Union bres de la Communaute europeenne pour exercer la mede-
europeenne doivent imperativement Atre recomus par la eine dans le cadre du systeme des ~rances sociales cor
Suisse. respond a 1a formation postgrade d'une duree minimale de 
3. Le programme de foimation postgrade doit etre accredite deux ans. Elle se dlfferencie du tilre de speciallste FMH en 
par la Confederatlon. Je vous rappelte qu'aujourd'hui, c'est la medecine generale notamment par 1a duree de la formation 
FMH qui regle seule ce programme. postgrade. Pourdesigner un titre postgrade, le Conseil fede-
4. La formation continue sera obligatoire. ral s'"mspirera des designations et usages en vlgueur en Alle-
5. II taut mentionner 1a condition qui est celle de 1a maitrise magne, en Autriche, au Danernark et en Flnlande, et etablira 
d'une de nos langLies nationales. ainsi une dlfferenciatlon claire par rapport au titre de specia-
En commission, l'entree en matiere sur ce projet de loi a ete liste FMH en medecioe generale. Le futur titre postgrade fe
approuvee ä runanimite, mais la discusslon a ete vive et ani- deral ne sera pes assorti de 1a mention FMH. C'est le Depar
mee. Plusieurs questions ont ete abordees. · tement federal de l'interieur qui est designe comme autorite 
La premiere eta1t·ce11e des Hans entre le nombre de med~ ·pour le delivrer. 
eins pratlquants et les corrts de la sante. Certains crai- La quatrieme question etait le passage de 1a responsabilite 
gnaient cjttll y alt peut-etre plethore de medecins et, de ca de 1a FMH au Departement federal de l'interieur des forma
fait, une augmentation des corrts de · la sante. II est vrai, tions postgrades. Le changernent de Systeme se passe en 

. connu et approuve par les expert& en matiere de politique etroite collaboration avec la FMH. Une des dlfficultes etait 
de la sante qua, dans ce domaine, 1a demande est creee qua toutes les competences ataient a la FMH, qui pouvait or
par l'offre. Qua faire, des lors, si las corrts augmentaient an- ganiser les stagEi$ et la profession. II est evident qua l'Etat ne 

. core parca qu'un grand ,nombre de medecins de l'Union peut pes donner.son label ä un titre sans le reglementer, si-
europeenne viendraient pratiquer en Suisse? Ou mieux, non ~ deviendrait arbitraire et antidemocratlque, d'autant 
comment prevenir un tel cas de flgure? D'une fa900 gene- plus que la FMH est une assoclation dont tous les medecins 
rate, il n'y a pes eu de grands mouvem81'1ts de rnedecins en ne sont pas forcement membres. 
Europa avec la libre circulation des personnes. Mama I' Alle- La collaboration entre le departement. et la FMH est bonne. 
magne, qui pouvait offrir des salalres superieurs ä ceux des La FMH aidera le departement a faire las ordonnances d'ap
autres pays de l'Union europeenne, n'a pes attire une ple- plication. Ace sujet, un depute, representant de 1a FMH par 
thore de medecins d'autres pays. Par a!lleurs, etpour maitri- ailleurs, demandait une modification de l'article 9 du projet de 
ser le prix des prestations. medicales, un nouveau tarlf medi- loi, en doMänt au Conseil federal la competence d'edicter les 
cal sera introduit en Suisse, juste avant l'entr9e en vigueur , prlncipes generaux seulement, et celle de deleguer a l'asso-
de l'accord bilateral. ciation professionnelle las competences reglementaires et de. 
Les mesures suivantes sont prevues pourfl:elner les coOts de pratique dans le domaine. · 
la sante lies aux prestations medicales: suite a la propositlon La commission a rejete cette proposition par 1 o voix contre 2. 
Raggenbass ä l'article 46 alinea 2bls de la loi sur l'assurance- Le cinquieme th~me etait la possibilite de faire une formation 
maladie, acceptee par notre Conseil le 22 avril 1999 (BQ postgrade a temps partial. La professlon de medecin s'est 
1999 N 755) et qui demandalt a refl~ir a ce sujet, le Conseil fortement feminisee ces demieres anoees. Nous aurons 
federal va mettre sur pied un groupe de travail avec les can- bientöt plus de fernmes medecins qua d'hommes exervant ca 
tons pour savoir dans quel domaine il sera envisageable metier. A cet egard, et parce qu'aujourd'hul encore ce sont en 
d'avoir des restrictions d'acces ä la pratique de la medecine, majeure partie les femmes qui s'occupent de la gestion du 
par exemple une clause du besoin non discriminatoire, eu manage prive et de l'educatlon des enfants, nous sommes. 
egard aux nationaliles, mais se basant uniquement sur des tres contentes qua Je Conseil federal attache beaucoup d'irn
criteres de quaiite. Une autre possibilite serait que les cais- portance aux questions du travall a temps partial pour la for
ses-maladie prennent des mesures, toujours non dlscrimina- mation postgrade. H est donc heureux qua le prQjet de loi pre
toires, via des conventlons pessees par las m~,.qui voie la possibilite d'accomplir la forrnation postgrade a temps 
permettraient de rmiter. le nombre de prestatalres de sante partial et11ue ceci soit reglemente. 
ou d'imposer le passage par un medecin de premiersecours. En demier Heu, nous avons dlscute de l'exjgence de 1a 
La deuxieme question concemalt la baisse des coüts de la maltrise de 1a langue nationale de la ,region. Est-ce une . 
sante par un dLimping des prix des prestatlons du fait des mesure protectionniste? Le fait d'exiger la maibise de 1a 
moins grandes exigences des medecins etrangers.11 est pos- langue nationale peut Atre vu oomme une mesure protec
sible qua des medecins decideront de faire un contrat avec tionniste. Cet element a certainement joue un rOle lors de 
les calsses-maladle a des tarifs plus bas, ca qui pourrait faire l'adoption du projet, mais U releve du simple bon sens 
pression sur.d'autres et, de ce falt, amener une bliisse des qu'un ou une medecin doit savoir cornprendre et parler la 
corrts de 1a sante. Dejä aujourd'hui, et contrairement a ca qui langue de ses patients et· patientes. II ou alle doit egate-
est parfois affirme ici, une caisse peut refuser qu'un medecin ment pouvolr discuter avec ses collegues medecins, le per-
soigne ses assures: II n'y a pes de «Kontraktzwang», alles ne sonne! soignant et le raste de r~uipe medicale. La corn
sont pas obligees de conclure un contrat avec tel ou tel me- mission a donc trouve qua c'etait une condition taut ä falt 
decin. Mais, pour le moment, ca n'est pes le Conseil federal acceptable et judicieuse. " 
qui fixe las crlteres pour la pratique de la inedecine a la Apres une discussion interessante, 1a commission a deckte, 
charge de l'assurance-maladie. Le groupe de travail mis sur ä l'unanimite, de soutenir le projet de loI. Les räpercussions 
pied par le Conseil federal devralt · examiner sl des criteres flnancieresde ca projet de loi, estimees a .100 000 francs par 
compatibles avec 1a pratlque, notre ordre juridlque et nos en- an pour les frais dt§coulant du Comite de fC>l'fflatlon postgrade 
gagements intemationaux peuvent Atre etablis pour limiter et de la Cornmission de recours, lui semblent ad~uates. La 
l'augmentation des corrts de Ja sante. • revislon de la loi occasionnera un surplus de travail pour le 
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Departement fed6ral de l'interieur, car il devlendra autorite 
d'accreditation. II faudra des lors cl98r un poste a 50 pciur 

' cent 11u secratariat ga1eral et trois postes a !'Office täderal de 
. 1a sante publique, notamment pour 1a perjOde de la mise en 
oeuvre. Apres trols ans, les besoins en personner·seront 
reexamlnes. · . · 

dass S{igeslchts dieses FreizOgigkeltsgesetzes die kantona-
len Num&rl clausl wieder aufgehoben wElrden sollten? · 

. Dormann Rosmarie (C, LU), 6erichterstatterin: Herr Günter, 
Ihre Befürchtungen wurqen bereits. in der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur diskutiert, aber ebensosehr 

Ce projet de 1.ol a ete accepte par le .Conseil des. Etats, ei je 
vous prle, au nom de Ja cornmtssion, de faire de liJAme. 

· auch in · der Spezialkommission, die slJm mit den flankieren
den Massnahmen beta$st hat. Das Abkommen kann. ver
schiedene Wirkungen haben: so können ausländische Ärzte 

Dormann Rosmarita (C, W}, Berichtersta.tt&rln: Nach dem ·. und Ärztinnen vlelleicht zu gOristigeren Tarifen arbeiten, was . 
sehr ausführlichen Votum meiner Vorrednerin kann bh mich eine· Konkurrenzsituation In der Schweiz ergibt. ~ ist tat-
kurz halten: Bei dleserVorlage handelt es sich um die gleiche sächlich so: Je mehr Ärzte, desto höher der Anspruch und 
Situation wie bei c;ter Vorlage Ober die FreizClgigkeit der An- desto · grösser die Kosten in der· Krankenversicherung. In 
wältinnen und Anwälte. Die. schwElizerische Gesetzgebung . Liechtenstein z.. B. hat . sich die Anzahl der Zahnärzte und 
muss reguliert und angepasst werden, damit sie europakom- Zahr$ztjnnen verdoppelt, aber im · Bereiph ~Ejr Allgemein
patibel wird. · . . . , · praktiker ist keine Überflutung eingEltroffen. Wir haben die Si
Um· was geht es heute? Es geht zur Hauptsache um die Re- tuation vor allem in der Spezialkommlsslondiskutiert und dort 
gelung der Weiterbildung in Medizinalberufen. Die FMH setzt von der Bundespräsidentin verlangt, _dass sie einen Bericht 
sich. seit· Jahren für · eine öffentlich-rechtliche Anerkennung vorlegen muss, um vorbeugende Massnahmen zu treffen, 

. des FMH-Titels ein und ersucht seit langem um eine' Bundes- damit unsere Krankenversicherungskosten nicht noch grö& 
, regelung für die Weiterbildung der Medizlnalpersonen. Nun ser werden. . 

liegt diese Regelung vor Ihnen: die Revision des Bundesge- Ich muss Sie auch daran erlnnem, dass wir bei der letzen Re-
setzes betreffend-die FreizOgigkeitdes Medizinalpersonaisin vlslon des Krankenversicherungsgesetzes im April 1999 ei-
der Schweiz. nen Antrag_ Raggenbass liberwiesen haben, der verlangt, 
Im ersten Abschnitt werden die Vora~n tor die Er• dass insbesondere bezOgllch Qualität und Wirtschaftlichkeit 
teilung der Diplome an Ärzte und Ärztinnen, an Zahnärzte · der Leistungen Krit&rlen festgelegt werden .müssen. Im Be-
und Zahnärztinnen, .an Apotheker und Apothekerinnen,. an richt der Bundespräsidentin, den sie selber noch erläutern 
11erärzte und 11erärztlnnen, .. die Wirkung und Verwendung wird, werden drei Möglichkeiten vorgetragen, wie man die-
der _eidgenössischen Qiplomtitel ~ ·die Anerkennung aus- sem Problem vorbeugend gerecht werden kann: z. ·a durch 

. ländischer Diplome· geregelt Im · zweiten. Abschnitt werden die Einschränkung der Zulassung der Tätigkeit, die ElnfOh-
die. PrüfWlgen und Prllfungskommissionen, Im dritten Ab- rung einer Bedürfnisklausel oder auch die Einführung eines 
schnitt die Weiterbildung, die ZUiassung zur Weiterbildung, . Glo~udgets. Letzteres haben wir in diesem Rat schon ein- · 
die DauerderWeiterbHdung, die Anerkennung ~ländischer, oder zweimal abgelehnt. Ich gehe davon aus, dass die Bun-
Weiterbildungstitei sowie die Wirkung und Verwendung der despräsldentln noch mehr dazu sagen wird. .-

. Weite~lldupgstitel definiert. In-den Artikeln 12·bis 16 wird.die , ' · · 
Akkreditierung der. Weiterbildungsprogramme im Grundsatz Bortoluzzl Tonl N, ZH}: Ich !'JlÖChte Ihnen im Namen der 
·geregelt, aber auch deren Kriterien, Verfahren und Kontroße SVP-Fraktion folgende Erklärung abgeben: Im Rahmen des 
festgehalten. In den Artikeln 16 und 17 werden ZUSammen- freien Personenverkehrs gerät unsere liberale ZUiassungs-
setzung und Organisation des Welterbildun91\18.usschusses ·Praxis für Leistungserbringer zu _Lasten der G~lchfr 
sowie deren Aufg•n umschrieben. Auch finden im dritten rung im · Krankenversicherungsgesetz . unter Druck. Es . ist 
Kapitel die Fortbildung und die Pflicht zur Fortbildung Auf- nach Einführung_ des freien Personenverkehrs zu erwarten, 
nahme Ins Gesetz. . . dass vor allem Arzte Im Grenzraum die Gelegenheit benut- .· 
Ihre Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur hat die . zen werden, in .unserem land zu praktizieren. Diese Entwick- . 
Vorlage geprüft, eingehend diskutiert und .. behandelt und lung wird zu einem weiteren Kostenscht!b in der Krankenver
stellt sich einstimmig hinter den Entwu~ · des Bundesrates . slcherung führen, selbstverständlich zu J_asten der Prämien
und die Et,gänzungen des Ständerates. Im Ständerat ist das · zahler. Der Bundesrat hätte genügend Zeit gehabt, diesem 
revidierte Bundesgesetz betreffend die Freizügigkeit des Me-· Problem mit einem Lösungsvorachlag zuhanden des' Paria:. 
dizlna1personals in der Schweizerischen Eldg~nSChaft, mentes vorzubeugen, Der Bundesrat ist dem Auftrag der den . 
wie es heute ~r Ihnen· llegt,·ohne Diskussion angenommen freien Personenverkehr vorberatel'iden Kommission n~ 
worden. Wir sct)affen c!artlit die Voraussetzungen zµ, schritt·. · nachgekommen, diesbezOgllche Anträge zu stellen. Wir ver- . 

· -weisen Einführung des freien Personenverkehrs, das heisst; · langen nun vom Bundesrat, vor Verabschiedung dieses Ge
mit diesem Gesetz soll die Umsetzung des Abkommens Ober . $ch,ftes. in der Herbstsession .Massnahmen vorzuschlagen, 
den freien Personenvertehr Im Bereich der gegenseitigen Di• die geeignet sind, dieser drohenden· Entwicklung zu begeg-
plomanerkennung fOr die mec:lizlnischen Berufe ermöglicht nen.. · · 
werden. '. ' ' 
In diesem Sinne bitte Ich Sie namens der Kommission, dieser 
Vorlage Ihre Zustimmung zu geben. 

Drelfuss Ruth, presidente de la Con~ eration: Le rapport de 
. la comrnission a ete ·excellent. et complet Je me llmiterai 
donc a fffl;)ttre en evldence les consequences sur notre sys

Günter Paul (S, BE): Frau Roth hat es schon angedeutet: Die. 'tarne de la nouvelle reglementatiQn que nous vou~ presen
vorh~rrschende Lehmielnung bei den Ökonomen, beim BSV tons, apres avolr reconnu la qualite du travail qµi a eu lieu en 
und bei den Krankenkassen Ist, dass mehr Ärzte mehr Ko- · commlsslon et repeta·que nous sommes d'accord avec tou
sten bedeuten. Bedeutet das jetzt auch, dass mit diesem Ge- tes les modifications, je dlrals les clarifications; qui ont ete ap-
setz, das Ja eine Öffnung beihhaltet, mehr l<ostfm auf uns zu- port• par Je Conseil des Etats. En l'occurrence, nous alme-, 
kommen? Oder ist es vlellelcht so, dass dann doch der Markt rions vous voir vous ralller, vous aussi, aux resultats des tra-
zu spielen beginnt und die Preise vielleicht nicht 111 _dem Aus· vaux de la prernlere Charnbre. 
mass steigen, wie dies befOrchtet wurde? .En reponse egatement a une questlon qui m'avait ete posee, 

' Ich erlaube mir, noch eine Frage an Frau Bundespräsidentin je• rappelle. qu'il s'.aglt essentiellement d'un · reglement · qui 
Dreifuss anzuschllessen: Wir. öffnen nun die Grenzen tor Arz. · porte sur 1a llbre circulatlon. des ~ecins. ou plutOt sur l'era
tinnen und·Är4e aus dem übrigen Europa. Ich bin tor diese dicatlon des älSCrlminatfons, dont certalnes <mt touj()urs eu, 
f:relzügigkeit und finde sie richtig; Ich möchte Sie nur fragen:. jusqu'a present, un caractere C0fporatif. II s'aglt 1a de regle
Finden Sie es riicht auch etwas merkwQrdlg, wenn wir gleich• . menter, pour les mädecins, la reconnalssance de la forma
zeitig iril .Landesinnern. den Numerus Clausus einführen, der. tion postgrade, et non pas celle de 1a forrnation de base; 
unsere eigen~n Leute, unsere eigenen jungen Männer und · En effet, II y a deja tr~ longtemps que nous reconnaissons 
Frauen davon abhält, Medizin zu studieren? Sollte,i die Kan- requlvalence de quaJite de la formation de base de tous les 
tone. nic~t vom Bund d~uf aufmerk$am gemacht werden, mädecins formes dans 18$ unlvers~ de l'Unlon euro-

r 
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peenne, et cette question n'est pas reposee ici. Cependant, 
nous considerons que le titre de medecin ne suffit pas a per
mettre a un jeune professionnel d'exercer sans surveillance, 
et nous lui demandons une formation postgrade comme con• 
ditlon a son installation .et a son travail comme independant, 
comme le font tous les pays euro~ens. La loi port~ ainsi es
sentießement sur la formation postgrade et sur le feit qu'il faut 
un titre d'Etat pour cette formation postgrade, alors que 
Jusqu'a present nous avions un titre de ta profession qui 
n'avait pas le labet public qu'il doit avoir pour assurer la re
connaissance mutuelle. Voila. dOllc de quoi il s'agit, et toutes 
las precisions qui ont ete apportees, notamment a !'initiative 
de M. Rochat, sont tout a feit pertinentes apres la discussion 
au Conseil des Etats. 
La question qui vous Interesse est de savoir quels sont les ef
fets sur roffre medlcale dans notre pays, et les possibilltes 
d'abolir des restrkitioris qui, jusqu'a present, ont reserve, et 
parfois de fa900 assez draconienne, l'exercice de la profes
sion a des personnes de nationalite suisse. 

· Je reponds d'abord a la question qui m'a ete posee. Vous 
voyez que le lieu n'est pas ici de regler Ja question du nume- · 
rus clausus qui, elle, conceme 1a formation de base, l'entree 
dans 1a formation de base. Cela serait ainsi tout a fait etran
ger. D'ailleurs, vous demandez plutöt que cela soit une con
sequence de 1~ philosophie de rouverture du marche, plutßt 
que de vouloir en faire une «flankierende Massnahme», si je 
vous ai bien compris. En tout cas, une «flankierende Mass
nahme», non, cela est exclu; mais une revlsion de 1a fonna
tion de base, oul: nous _allons vous proposer bientOt un nou
veau systeme de formatlon plus adequat, plus proche des 
besoins des medecins installes ou qui souhaitent s'installer. 
Enfln, nous ne conslderons pas qu'il appartient a la Confede
ration d'intervenlr pour la faculte de medecine dans la com
petence generale des cantons pour fixer fadmission a leurs 
universltes. Mais jaimerais dlre trois choses: 
1. Ls Conseil federal n'a jamais soutenu, au contraire, les 
propositions de numerus clausus telles qu'elles ont ete reali
sees dans un certain norribre de cantons. 
2, La fierte de la Confederation est qu'elle n'envisage en 
aucun cas un nurnerus clausus dans ses haute& ecoles, les 
ecoles polytechniques federales, dans aucune des branches · 
ou nousformons les jeunes Suisses. 
3. Effectlvement, nous conslderons que le numerus clausus, 
avec 1a distance entre la declslon et l'effet, n'est pas tres ade
quat pour reguler la presence des medecins sur le marche de 
la sante. II y a des pays qui o,rt lntrocluit le numerus clausus 
et qui, vlngt ans apres, font face a des penuries de medecins. 
Nous ne devons pas · reproduire les erreurs commises 
ailleurs. 
Voila pour 1a reponse a votre question, Monsieur Günter. 
La premiere chose, je l'ai dit, c'est l'autorisation de s'lnstaller 
dans_le pays et d'exercer de faqon autonome comme inde
pendant II est clair qu'il y aura un effet de cette modification 
de la regle. A peu pres 2300 medecins travaillent actuelle
ment en Suisse, qui sont originaires de !'Union europaenne 
et sont empkhes, par les regles que nous modifions mainte
nant, de s'installer de fB.90" lndependante. Je dirais tres clai
rement que nos höpitaux ne fonctlonneraient, pas sans les 

. medecins de .l'l:Jnion europeenne qui travaillent en tant que 
salaries dans nos institutions publiques et privees. II est cho
quant d'lmaglner que ces personnes sont limltees dans leurs 
possibllites de s'lnstaller pour une question de passeport 
Cela peut rnäme toucher des personnes qul ont fait une par
tie de leurs etucles en Suisse. H n'est donc que justlce de mo
difier cela, mals nous devons craindre que ces 2300 person
nes, aujourd'hui certainement heureuses de faire un.e partle 
de leur formation postgrade dans les hOpitaux, une fois qu'el
les se sentiront effectivement sOres de leurs competen~. 
silres de leurs connaissances, souhaiteront s'lnstaller, et ei
le& devront pouvoir le faire, et cela sans Mre discrlminees. 
La deuxieme categorie de personnes qui pourrail\lnt Otre ten
tees de s'lnstaller en Suisse sont celles qui actuellement ne 
·travaillent pas en Suisse, mais qul pourraientsouhaiter proff
terde l'ouverture du marche suisse, marche de haute qualite 
medicale et de haut pouvoir d'achat. J'almerais encore ·rap-.. 
Amtliches Bulletin der BuncfesVersammlung 

peler que seule la moltie des QOOts de la sante est COUV8rte 
par l'assurance de base, le raste est paye directement par 
des personnes qui veulent des soins encore meilleurs que 
ceux qui leur sont offerts, ou qui croient que cela est le cas, 
ou qui consultent sans demander ä l'assurance de les rem
bourser. II y a donc un marche qui pourrait Mre tentant, et les 
cralntes exprimees ne sont pas du tout chimeriques. 
Comment pouvons-nous garer ce flux de medecins qui ne vi
vent et ne travaillent pas en Suisse actuellement, mais qui 
pourraient Atre attires par la Suisse? 
Premlerernent, par la condltion que nous fixons ä l'artlcle.10 
alinea 1 er de la loi qui vous est soumise, dans la version du 
Conseil des Etats, qui demande la maitrise d'une languEi na
tionale. Cela permet d'eviter que des personnes qui 
n'auraient pas acquls des connaissances en italien, en fran
oals ou en allemand ne s'installent. Mais cefa laisse un joli 
potentlel de medecins allemands, italiens et frangais qui 
pourraient Atre desireux de s'installer en Suisse! 
Dewdemement, il y a une preference nationale qui joue pen
dant les deux premleres annees. us cantons peuvent, theo
riquement en tout cas, pendant les deux premieres annees -
je dls theoriquement, car cela depend de leur volonte d'appli
quer la disposition -, en fonction de 1a situation economlque 
et de celle du marche du travail, refuser une autorisation de 
s'lnstaller. La densite de medeclns n'est cependant pas, en 
elle-mAme, une raison suffisante pour refuser une teile auto
risation. Par contre, si un national et un etranger souhaitent 
ouvrir un cabinet, la preference pourrait,&tre donnee au na
tional. 
Troisiemement, nous pouvons introdulre un contingentement 
pendant les cinq premleres annees; cela est la regle generale 

· pour la übre circulation des personnes, mais nous sommes 
assez sceptiques quant a cet Instrument Nous pensons que 
le contlngentement est peut-Atre un instrument efficace 
lorsqu'il s'aglt de salaries, mais qu'il est extrAmement difficile 
a appliquer lorsqu'il s'~lt d'independants. Nous ne pensons 
donc pas que c'est par ce biais que nous pourrons vraiment. 
moduler 1a volonte d'immlgration qui pourrait se manHester. 
Sur le plan de !'Installation donc, nous ne voyons pas beau
coup de posslbllites d'intervenir. Ne devralt pouvolr s'installer 
en principe, sauf cas tout a falt partlculier, que ceux qul ont 
al,ISSi l'autorisation de pratiquer a Ja charge de l'assurance
maladie. II est extr6mement difficile d'imaginer un indepen
dant pratiquant sans que ses patients recourent ä l'assu
rance-maladie de base. C'est donc blen dans le cadre de la 
revislon ordlnalre de la LAMal que ron doit trouver les 
moyens de jugular, sl besoin-est, uri flux qui deviendrait nocif 
de medecins desireux de s'installer dans notre pays. La 
aussi, nous devons pratiquer l'egalite de traitement Nous ne 
pouvons pas introduire des regles qui excluraient du rem
boursement de l'assurance-maladie les etrangers du simple 
fait qu'ils sont etrangers. Nous devons donc trouver, si nous 
le souhaitons, d'autres criteres. 
Vous savez que la base eyentuelle pour une action dans ce 
domaine a ete posee par votre Conseil lorsqu'il a accepte la 
proposition Raggenbass donnant au Conseil federal la com
peterice - mon Dieu, Je n'en ai jamais eue autant, et il y a 
d'autres domaines dans lesquels je le souhaiterals peut~ 
Atre! - de fixer les criteres selon lesquels les medecins pour- . 
raient ne pas Atre autorises a pratiquer a la charge de l'assu
rance-maladie, La proposition Raggenbass falt partle des di• 
vergences, et sera mlse tres rapidement en dlscusslon .au 
Conseil des Etats. C'est la que nous verrons si la formule est 
la bonne et quels pouuaient Atre ces cnteres: Volta le premler 
Instrument qui pourrait Otre mis en place. 
Le deuxleme, c'est que nous esperons, par la rnodification du 
tarif, arriver a rendre molns lucratives certalnes activites me
dicales qul pourrai8!'lt conduire ä une plethore. 
Troisiemement, nous avons envisage et analyse 1a posslbilite 
d'une clause du besoin qui, pratiquee de fac;on non discrimi
natoire, serait posslble. Noi.1$ pounfons aussi donner aux 
cantons la competence de fJXer une densite de medecins en 
fonction des besoins de la population. Entre nous solt dit, 
c'est ce que nous pratiquons deja lorsque nous autorisons 
exceptionnellement un etranger a s'installer en Sulsse: nous 
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regardons si la couverture des solns dans une reglon dohnee wurde, um eine Koordination der Systeme - also nicht um 
n'estpas assuree pour, le cas echeant, faire une derogatlon. eine Harmonisierung.'-, und diese Koordination regdt das' 

· Malntenant, nous serions obllges de la faire pour l'installation - gesamte · soziale Sicherheitsnetz. Man .hätte auch die M99-
de tout nouveau rnectecin etranger, et nous pourrions repren- lichkelt, alle Gesetze in unserem Sozialversicherungsbereich · 
dre 1a discussion sur le J:)udget global. direkt anzupassen. Dann wire die Vorlage aber um einiges 
Je crois me rappeler, au vu des elements que nous avions länger.· Hier wählt man die sogenannte Verweisungstechnik. ' 
discutes ici et au Conseil des. Etats, que le budget global, Das bedeutet, dass e.in Artikel in unser Gesetz aufgenom-

. comme competence accordee aux cantons dans le domaine men wird - Sie sehen d• in Jeder Vorlage -, der die ein~ 
ambulatoire, a certes ete rejete dans la revislon actwelle de la schlägigen Verordnungen des Abkommens für anwendbar 
LAMal, mais n'a pas ete considere oomme une possibilite erklärt. · . · . 
qu'il fallait evlter a tout Jamals. Au. contralre, je l'ai ressenti Oie Kommission hat sich in diesem Zusammenhang auch in-
plutöt comme un renvoi a la discussioJt sur la deuxi~ partie tensiv · mit den Konsequenzen im finanziellen Bereich ba-
de 1a revlsion de la. LAMal. Cette discussion pourralt sans fasst Es sind hier zweifel!~ Unsicherheiten vorhanden, 
a~ ätre reprlse. . · · doch ist ebei;rialls deutlich geworden, dass die Berechnun
Vous voyez donc quels sont las 'effets de cette m~re. Con- · gen, die uns die vetscl:liedenen Stellen der Verwaltung vor-
trairement a ce. que dit M. Bortoluzzi, le Conseil federal ne gelegt haben, mlnd~ plausibel schienen, dass aiso kein 
dramatise pas, mal$ ne rnlnlmlse pas non plus l'augmenta- direkter Anlass besteht, hier anderes zu behaupten als das, 
tion qul pourrait resulter du changement concemant las me- was in der Botschaft d$1'9estellt win::I. . 
decins installes et pratiquant a la charge de l'assurance-ma.- Dann ist immerhin auch noch darauf hinzuweisen; dass es 
ladie. Mais nous ne sommes pas non pl!JS silrs que.. toute sich auch hier um eine momentane Koordination handelt 
augmentatlon du nombre de medecins se repercuterait auto- Wenn die Grundsätze der Gleichbehandlung und. der Nicht-
rnatlquement sur les coQts de 1a sante. · . · · diskriminierung befolgt werden, könnte unsere Sozialvers!-. 
M~ Bor'toluzzi a raison, II y a aujourd'hui une correlation tr~ chertingsgesetzgebung ·auch später allenfalls ange~ 
forte entre le nombre de rnedecins et le coOt de 1a sante. On werden, wenn sich irgendwo derartige Schleusen öffnen oder 
le voit dans les cantons suisses ou cette correlation est abso- · zeigen WOrden, die den finanziellen Rahmen als untragbar 
tue; neanmolns, je dols dire que las conditions-cadres que · erscheinen liessen:. , . 1 

·nous offre la LAMal peuvent ätre modifiees et peuvent briser Zum AHV-Gesetz: Hier werden wir nebst dieser Koordinatl-
enfin te caractere paradoxal du inarche de la sante qui fait · onstrage aufgrund -eines Einzelantrages auch bereits dar. 
qua plus l'offre .est lmportante, plus les prix augmentent II Ober zu befinden haben, ob die freiwillige AHV. neu geregelt 
faudra bien une fois retomber dans un systeme ou taut nou- werden soH. Präziser gesagt: Um eine zusätzliche finanzielle 
veau prestataire de services ne se cree pas automatique- Belastung bei ,der freiwilligen AHV zu vermeiden, muss sie 
ment sa propre demande a la charge de la collectivite, .c'est- auf dem Gebiet der EU aufgehoben werden. Es geht hier um 
a-dire a 1a ch$1'9e des ass1Jres. Le probleme est reconnu, den Gtelchbehandlungsgrunctsatz, der es sonst ermöglichen 

. mais il ne peut pas itre regle dans ce cadre; II dolt fMl'e dlilns wOrde, dass auf das Inkrafttreten der Gesetzgebung im Jahre 
le cadre de 1a revlsion de 1a LAMal. · · 2001 eine ganze Reihe von zusätzlichen Versicherten sich In 

diesem freiwilligen Bereich melden würden, was rnit.Slcher-
Angenommen -Aclof:?ts · lleit erheblicihe finanzielle Konsequenzen hätte. 

Schllesslich ein anderes Prinzip, das zur Diskussion stehen · 
Zlff. 4 Arl 2 • oder hier geregelt wird: Das Ist das Prinzip, dB$S die Hilflo-
Antrag i:Jer Kommission . senentschädlgung ausschllessllch durch die öffentliche Hand 
Abs. 1 · . flnariziert werden soll;.andemfalls wire sie als Teil des bei-
Zustimmung zum.~chluss des·Ständerates tragsfinanzierten Sysiems·zu qualifizieren und mosste auch 

exportiert werden. Ich habe elnldtend bereits, darauf hinge-
Abs. 1 bis wiesen, dass die EU das Schwergewicht auf di~ Koordination 
Mehrheit . · der Systeme In allen klassischen Versicherungsbereichen 
Abl~ung des Antrages der Minderheit legt Gleiches soll auch hier geschehen; das ist der Hinter-
Minderheit grund, weshalb In allen diesen Erfassen Immer wieder dieser 
(Stucky, Baader, Bangerter, 8ortoluzzi, ·. Bosshard, C$vadlni Koordinationsartikel. vorzufinden Ist Im Obrigen verweise Ich 
Aclriano, Maltre,. Phlllpona, Vetterli) auf die Seratung, die dann gestOtzt auf einzelne gestellte An-
Der Bundesrat legt die Beitrittsbedingungen .fest fOr Schwel~ träge zu erfolgen hat · · ' · . ' 
zer BOrgerinnen und BOrger, die In ein.am EU-staat wohnen, 
der ihnen keine angemessene Verslqherun~llchkelt für· Bore! Franc;ols (S, NE), rappprteur: Q'abord, trols remarques 
die von der AHV/IV gedeckten Risiken bietet. llminalres. con~mant tout ce paquet des .assurances socia-

les: ' . 
Ch. 4 arL 2 1. II ne s'aglt pas, en l'occunence, d'hannonlser notre droit 
· Proposition de Ja commission · , soclal avec celui de l'UE. II s'aglt tout slmP,lernent de dlsposl-
A/. 1 . · , tions de coordlnatlon entre notre droit • les differentes legis-
Aclherer a la decision du Conseil des Etats latlons europeennes, de la rnäme maniere qu'entre pays 

Al. 1bls 
Majorite . 
Rejeter 1$ proposition de 1a minorite 
Minorite .. 
(Stucky, Baader, Bangerter, .Bortoluzzi, Bosshard, Cavadlni 
Aclriano,.Maltre, Phillpona, Vetterli) , . 
Le. Conseil federal fixe les conditions d'adheslon pour les ci-' 
toyens suisses residal')t dans un Etat de l'UE qui n'offre pas 
une possiblllte adequate d'assurance des rlsques couverts 
parfAVS/AI. 

Schmid &unuel (Y., SE), Berichterstatter: Ich erlaube mir, . 
eine Vorbemerkung zu machen, die für den ganzen ~I
verslch!!ruhgsbereich Geltung hat: Es geht hier nicht um eine 
direkte Ubemahme des EU-Rechtes In unser Rechtssystem, 
solidem es geht, -wie das iri allen EU•Staaten · gehandhabt · 

0 \ ' 

europeens il n'y a pas harmonlsatlon, mals coordinatlon, 
I'important etant qu'il n'y alt 1>8$ discrimlnation entre les res
sortissants de l'Union europeenne et· les ressortlssants suls-
ses. . 
2. On aurait pu lmaglner de moclffier chacune des lols pour in-
_ troduil'fll las elements de·coordinatlon dans chacune d'elles 
et, ce qui est a prendre sn compte evidemment, d1avoir a ie . 
refaire regullerement, lors. de• modificatlons legislatives. La 
commission est en prlnclpe d'accord avec le Conseil federal 
pour.appllquer le prlnclpe.du renvoi. Vous avez donc dans 
chaque loi un · artlcle qul renvoie aux dlrectlves europee.nnes 
en ce qui conceme la coordination. 
3. Un mot c:oncemant lesconsequences·financleres: elles 
ont ete calculees par le Conseil federal et son admln.lstratlon. 
II est clalr qu'elles se basent sur un certain ·nombre d't,ypo- · 
thltses. La commlssion n'a pas eu l'impresslon que ces hypo
thltses n'etalent pas plausibles, mals il est clalr qi.l'D y a un 

., . ' .. 
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degre d'incertltude qul subsiste dont sont conscients le Gou
vernement et votre commission. 
J'en viens maintenant a la loi dont nous parlons maintenant, 
1a 101 sur l'AVS. L'element premier est de creer une bartiere 
de securite concemant l'ass4rance facuttattve. Si 1a dlsposi
tion prevµe a l'article 2 alinea.1er n'etalt pas adoptee par las 
Chambres federales, on pourrait avoir un afflux de candldats 
et candidates de !'Union europeenne a l'affiliation a cette as~ 
S1,1rance facultatlve, .ce qul pourrait mettre en perll r~uilibre 
financier de cette assurance. 
Pour 1a revision fondamentale, Je Conseil des Etats a deja 
commence le travail. Sa commission competente n'a pas en
core termine ses travaux. L'objet viendra au plenum du Con
seil des Etats en decembre ou en·mars prochain, mais las 
choses sont en cours. . 

· Ensuite, la modification de 1a loi proposee mentionne le faft 
que l'allocation pour impotent est financee uniquement par 
las pouvoirs P!,lblics, ce qui a pour con~uence qu'elle n'est 
pas exportable. 

Stucky Georg CR, ZG): Sollen wir tatsächßch wegen de.r bila
.teralen Verträge eine ganze Kategorie von Personen, die 
Schweizer im Ausland, von der Möglichkeit ausschßessen, 
sich gegen die Risiken des Alters und der Invalidität zu versi
chern? Qas ist die Frage. 
Es geht vor allem um Nichterwerbstätige, die sich iJT! Ausland 
nicht versichern können, sich aber heute ~i der freiwilligen 
AHV.versichem - insbesondere um Schweizerinnen, die mit 
einem Ausländer verheiratet sind. Es geht auch um Berufs
leute in Berufen mit kurzen Verweilzeiten an einzelnen Orten, 
z. B. im Hotelgewerbe, und um Schweizer der zweiten Gene
ration. Sie könnten sich in EU-Staaten nicht mehr frelwlßig bei 
der AHV versichern. 
Nun Ist es aber nicht der Zweck des EU-Rechtes, ganze Ka
tegorien von Personen in einzelnen S~ten auszuschlles
sen. Ich weise Sie auf einen Kommentar zum EU-Recht hin. 
Professor Mercier stellt fest, dass Artikel 51 des Vertrages 
von Rom die Koordination der Sozialversicherungen im Auge 
hat Das Ist genau das, was der ,Präsident der Kommission, 
Herr Schmiel Samuel, vorhin· gesagt hat. Ich zitiere Professor 
Mercier, derweiterschreibt: 
«Ce seraft ainsi aller 81.1-:dela de cet objectif et se placer en 
mime temps en dehors des finalites ettlu cadre de l'article 
51 duTrafte que d'interpreter le reglement 1408171 comme 
lnterdisant a. une l~islation nationale d'accorder aux tra
vaiUeurs une protection sociale plus large que celle decoulant 
de l'applicatlon dudit reglernenl» 
Mit anderen Worten: Soweit es um .die Sozialversicherung 
von Arbeitnehmern geht, gilt das Grundprinzip Koordination 
und Gleichstellung. Hingegen wird offengelassen, wie ein 
Stsat die übrigen, namentlich die Nichterwerbstätigen, versi
chert Gerade aus dem Umkehrschluss dieses Zitates wird 
das klar. Es gibt einen Freiraum, den man leider offenbar 
nicht ausnOtzen will. Dies möchten wir mit unserem Minder
heitsantrag .tun. 
Deutschland, Frankreich und auch andere EU-Staaten ha
ben Versicherungen fQr Ihre Leute im Ausland. Warum sollen 
wir das nicht haben? 
Es Ist nicht einzusehen, warum eine Ausländerin in Chiasso '. 
bessergestellt werden soll als eine Schweizerin In Como. Der 
Minderheitsantrag ist sehr vorsichtig formufieit Es soll eine 
ZUsatzversicherung möglich sein, aber nur dann, wenn ein 
~iko nicht angemessen gedeckt Ist.Damit komme ich den 
Bedenken von Frau Bundespräsidentin Drelfuss entgegen. 
Ich meine z. B., dass sich Frauen von Grenzgängern in 
Deutschland nicht versichern können soUen, weil sie ohnehin 
genQgend geschutzt sind. Aber die Schweizerinnen in Italien 
sind es eben nicht. Sie haben nämlich keinerlei Versiche
rungsanspruch. Wenn ihre Ehe In. Brüche geht, nimmt der 
f>artner die Sozialversicherung nach italienischem Recht mit, 
und die Frau ist ein Fall tar die F0rsorge. Genau das möchte 
ich verhindern; genau hier besteht eine Lücke. Wie die Lücke 
im einzelnen geschlossen werden muss, das muss das Par- . 
lament mit der Revisionsvorlage im Detail definieren. Ich will 
nichts anderes als eine. Beruhigung fOr die Auslandschwei-
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zer, die mit Argusaugen darauf sehen, was wir hier machen. 
Es ist ganz offensichtlich, dass die AHV fQr unsere Ausland
schweizer und deren Beurteilung, wie sie von ihrem Heimat
land behandelt werden, ein ganz zentraler Punkt ist. 
Ich lege Ihnen daher nahe, wenigstens diese ZUsicherung zu 
geben, dass diese Personengruppe auch in Zukunft in ange,, 
messener Weise gegen die Risiken Alter und hivalldität ver
sichert sein wird. Uber die finanzielle Frage mOssen wir noch 
reden. Es ist mir bewusst, dass diese Versicherung nicht 
mehr zu den heutigen Prilmlensätzen angeboten werden 
kann. 

Widrig Hans Wemer (C, SG): Noch ein Nachsatz zum so
eben genehmigten Absatz 1: Stillschweigend haben Sie da
mit natür1ich die Türe wieder etwas geschlossen - richtiger
weise, weil man sie bei der AHV-Revision später wieder öff
nen kann. Sie sind damit dem Ständerat gefolgt; das Ist rich--~ . .· 
zum Antrag der Minderheit Stucky bei Artikel 2 Absatz 1 bis: 
Das ist alles eine Zeitfrage, eine Frage des Timing. Der frO
heste Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Verträge wird das Jahr 
2001 sein. Sicher Ist, dass es drängt. Wir dürfen nichts ver
säumen, aber mOssen es auch nicht im Schnellzugstempo 
durchziehen, sondern ordentlich behandeln. Die Auffassung, 
der Zeitplan erfordere eine rasche Behandlung, ist unbestrit
ten, aber wir meinen, der Weg des Bundesrate$ gewährleiste 
dies und gewährleiste auch eine befriedigende Lösung. Wir 
sind an sich nicht gegen das Anliegen der Minderheit, aber 
wir wollen das Problem auf dem ordentlichen Gesetzesweg 
lösen und nicht dem Bundesrat gewissermassen die Voll
macht für eine Verordnungslösung geben. 
Die CVP•Fraktion stimmt deshalb mehrheitlich dem Bundes-
1'.Bt und der Mehrheit zu. · 

Bortoluzzl Toni r,J, ZH): Wir haben filr die Revision der frei• 
willigen AHV eine separate Vorlage mit der entsprechenden 
Elotschaft erhalten'; das Abkommen Ober den freien Perso
nenverkehr lässt hier anscheinend keinen Spielraum offen. 
Das Prinzip der Gleichbehandlung muss durchgezogen wer
den. Wie es aussieht, wäre dann die freiwillige AHV oder die 
freiwillige Versicherung für Leute, die im Vertragsraum der 
EU wohnen, nicht mehr möglich. Herr Stucky hat nun das 
Problem geschildert; ich möchte dazu keine weiteren Ausfüh
rungen machen und lhr!en mitteilen, dass die SVP-Fraktlon 
das Anliegen unterstützt 
Wir hatten ja gestern nachmittag in der Kommissloo nicht die 
Zeit, ausfQhr1Ich darüber zu sprechen und den Text, den nun 
Herr Stucky als Minderheitsantrag eingereicht hat, abschlies
send zu beurteilen. Uns scheint aber wichtig, dass die be
rechtigte Frage hier Aufnahme findet und wir im Vergleich 
zum Ständerat eine Differenz schaffen. Der Ständerat hat et
was mehr Zeit, diese Frage genau anzusehen und zu beur
teilen, ob es notwendig Ist, dem Anliegen, wie es von Herrn 
Stucky geschildert wurde, Nachachtung zu verschaffen. 
Der Zutritt f0r Auslandschweizer zur AHV sollte dort gewähr
leistet bleiben, wo zwar Sozialversicherungsabkommen be
stehen, wo aber doch Lücken vorliegen. Diesen Leuten sollte 
es möglich sein, weiter In der freiwilligen AHV zu verbleiben. 
Ob die Bedingungen gleich sein mOssen, wie sie bis jetzt wa
ren, muss ebenfalls geklärt werden. 
Ich möchte Sie nun doch. bitten, dem Antrag der Minderheit 
Stucky zuzustimmen, um eine Differenz zu schaffen, damit 
das eingehender diskutiert werden kann. 

Müller Erich (R, ZH): Die FDP-Fraktion unterstiltzt einstim
mig den Antrag der Minderheit Stucky. Wir sind uns alle be,, 
wusst, dass, sich die AHV in einer finanziell schwierigen Lage 
befindet Die FDP-Fraktion setzt sich dafür ein, dass wir sie 
vörklich sanieren können; davon wird auch die freiwillige AHV 
betroffen sein. Wir mOssen das Prinzip hochhalten, d8'8 sich , 
alle Schweizerinnen und Schweizer angemessen versichern 
können; deshalb müssen wir jetzt wirklich die bestehenden 
Lacken schllessen. 
Anfang August fand der Auslandschweizerkongress in Lau
sanne statt. Dort hat sich klar und deutlich gezeigt, .dass die 
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Schliessung dieser lllcken das grösste und wichtigste Postu
lat der fünften .Schweiz Ist. Seit Jahren warten die Ausland-. 
schweizer darauf, dass in dieser Sache etwas geht Jetzt ist, 
die Gelegenheit, diese Lücken .. zu • schliessen. Am Aus
landschweizerkongress war für mich beeindruckend, dass 
sich die Auslandschweiierinnen und Auslandschweizer der 
finanziellen Problematikbewusstsind. Ich konnte feststellen, 
dass sie sagten, sie würden eine allfällige Erhöhung der Prä
mien Im Bereich der freiwilligen AHV akzeptieren, weil sie · 
auch ihren Beitrag leisten. müssten. Für die Auslandschwei
zer ist es viel wichtiger, dass sie diese Risiken auch tatsäch
lich abdecken können. Mit dem Antrag der Minderheit Stucky 
würde dafür die Grundlage Qesl;laffen. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag ;zuzustimmen. 

handlungspflicht Wäre Artikel 2 Absat2; 1 in der Fassung der 
Kommi~ionsmehrheit zu Beginn des Jahres 2001 nicht in 
Kraft, hätte das erhebliche Konsequenzen. Immerhin ist es 
der Verhandlungsdelegation gelungen, die Umite der fOnf .. 
Jahre in den Text aufzunehmen, d. h., dass hier die Gleich
behandlungspflicht eigentll1;1 strapaziert wird, was aQer tole-
riert wird; · 
FOr die Kommis$ionsmehrheit war elg~ich ebenfalls weg
weisend, dass die Problematik, die die Minderheit Stucky hier 
anführt, im Moment in einem Gesetz behandeltwird, das sich 
zurzeit In Revision befindet:. Man geht damit davon aus, dass 
die vor,iegende Regelung Ubergangscharakter hat; man wilt 
aber - das ist mit Sicherheit auch der Wille der Mehrheit, die 
den Antrag der Mlndefheit -Stucky ablehnt - diese parallel 
verlaufenden Gesetzesberatungen trotzdem nicht negativ 

Eggly Jacques-Simop {L, GE}: Durant ce debat ä propos des · präjudizieren. Eine Zustimmung zur Mehrheit hat also keine 
accords bilateraux et sul'.tout des mesures d'accompagne- negative Präjydlzwirkung auf diese, Beratung; Ich sage es 

· ment, nous ne cessons pas de rassurer les uns et les autres. nochmals: Für des Problem ist hier eine Zwischenlösung vor
Nous avons rassure, et nous essayons de rassurer, les trans- zusehen, und· zwar, im Sinne, wie es die Mehrheit tut. 
porteura routiers sliis$es de M. Friderici; nous essayons de FOr die Minderheit waren Gr:Onde massgebend, wie sie be
rassurer les syndlcats - et je crols que nous allons arriver a reits mehrfach dargelegt worden sind. Das . Problem ist er
un compromls. quj devralt en effet Ieur Oter toüt sujet de refe- karint, und deshalb soll es auch in dieser Revision anhängig 

. rendum; j'espere que d• lors, 1a foi europeenne de la gau- gemacht· werdim. Es wurde· uns· schliessliQh auch zugesl~ 
ehe et des symficats sera ~animee et rallumee. Alors, est-ce chert, dass das nun In. einem rascherem Tempo erfolgen son 
que parce que les Sllisse$ de l'etranger, dont on ne cesse de . und man mit einer Regelung auch umgehend rechnen könne. 
celebrer la · necessite, sont evldemment moins proches, on . . 
aurait moins envle et moins.besoln de !es rassurer? Je crois Borel Fran90is (S, NE), rapporteur: En vous proposant de re
qu'ils meritent autant d'attention, et notamment dans une jeter la proposition de minorite Stucky, la majorlte de la com
phase transitoire, on en ~ blen d'accord. . misslon ne dit pas qu'EJlle ne rejoint pas ses preoccupatlons, 
Madame la Presldentede la Confederatio11, M. Stucky l'a rap- mals simplement qu'il n'est pas opportun d'en dlscuter main~ 
pele - il a falt une citation ,;,;., sa proposltion de minorite est , teriant. Je rappelle que la commlsslon competente du Con
eurccompatible: elle n'est pas contraire a nos accords, .en seil des Etats examine en ce moment la revislon de la loi sur 

· · tout cas pas jusqu'en 2001. Ce seralt i::te bonne psychologie. cette cjuestion. Donc votre cominlssion ne s'est prononcee 
· et de bonne politique, et je dirais aussi de bonne generosite que sur le fond. • 
vis-ä-vis des Suisses de l'etranger, de les.rassurer. Nous le En ce qui conceme la fonr!e, peut-on tout d'abord voter 
savons, il y a une revision des dispositions relatives a l'assu- , comme c;a rapidement une teile delegatlon de cornpetence .au 
rance facultative qui est en route. Par consequent, cela' Conseil federal? Monsieur MOller Erich, vous nous avez dlt: 

· pourra pennettre d'eclaircir les cho.ses. Mais dans 1a proposl- «Le groupe radlcal-clemoaatique unanime vote cette delega
tion de mlnorm§ Stucky, vous remarquerez, Madame Ja Pre- tion de competence au Conseil federal.» Je ne. suis pas d'ac
sldente de 1a Confederatioh, qu'il est dit ceci:. «Le Conseil fe- cord avec vous, maisje me dis: «Tiens, c'est probablement 
deral_ fixe les conditions d'adhesion pour. les citoyens · suis- la:premlere fois dans l'hlstolre de ce Parlernent que Je groupe 
ses», C'est vous dire que par rapport ä la sltuation actuelle, radlcal-democratique dit: 'Conseilfederal, nous vousdonnons 
ou nous reconnaissons qu'II. y a des abus - nous le recon- un cheque en blanc. Dans ce domaine-la, vous pouvez de
n~ns -; cela pennet d'ajuster les choses; c'est une ma-: penser autant que vous voulezl'» Vous faltes toute votre cam
niere de dire, ei, tout cas pendant une periode transitol~, que · pagne en tant que grand defenseurde l'equUibre des fihanc;.es 
le Conseil federal a !'Intention pofmque d'ajuster les choses et tout d'un coup, daiis un domalne particulier, vous dltes que 
de maniere a ce que, notamment dans les Etats- et II y en a, le Coru;iell federal peut depenser autant qu'II veut Ca me pa
pensons a la Grace; par exemple - qul n'offrent absolument rait quand mäme un peu bizarre. De ce point de vue-la. et po1,1r 

· pas des prestations equlvalentes, les Suisses de retranger, · res drol1s parlementaires minlmaux, lf me semble qu'une teile 
qui, legltimement, sont en .drolt d'avoir la possibillte d'Atre In- delegation de competence ne peut pas itre admise. 

· corpores dans rAVS, ne solent pas, eux. discrlmines. II s'agit M. Eggly et d'autres parlent t1e «rassurer»'. Etes-vous sur que 
au fond d'une non-cllscrirnlnatlon d& Ja part de la Sulsse a · cette dispositiQn avec une delegation de cornpetence va ras
l'egard des Su!sses de l'~gerq1.1i seralent dans une sltua- surer les Suisses de l'etranger dans Ja Qampagne? ,Les uns 

. tion defavorable. .. diront quelque chose, et les· autres autre chose. Les uns di-, 
Par consequent, nous ne sommes pas .en traln de proteger ront: «Le. Conseil federal conseßle par Mme Drelfuss, gene
des gens qul 8QUS8llt. nous ne sommes pas entraln .de faire reuse. comme '°utes les ministres. des ·ana1res sociales, va 
de la dlscrimination per rapport au contexte europeen. Nous Atre genereux a l'egard · des Sulsses de l'etranger.» Les 
sommes tout simplement . en traln de dlre aux Suisses de ; . autres, ceux qul veulent lnquleter, dlront: «Le Conseil federal 
l'etranger: «Voila queUe est l'intentlon polülque. Nous pn!ttons . conseille par M. Vllliger, pingre comme tous les ministres des 
attention, le Conseil federal fixera les modatltes, mals l'lnten- finances, va itre tres pingre a l'eQ!lrd des Suisses de l'etran
tion est que vous ne soyez pas dans µne situatlon defavora- , ger.» Nous aurons le meme debat, et les Suisses de l'etran
ble.» · · . ger ne sauront p~ ce qul va advenir avec la proposltlon de 
Je crols que nous avons toutes raisons d'accepter Ja propo- minorite Stucky. 

· sition de minorite Stucky. Le Conseil des Etats ~rt sagement a .dlt: «NQus n'l[lllons pas 

Schmid Samuel ft/, BE), Berichterstatter: Die Feststellung 
von Herrn Widrig, wonach die Kommission dem ersten-Satz. · 
von Absatz 1 . in der Fassung des Ständerates zustimmt.. ist 
richtig. Ich will das nur noeh. fonnell bestätigen. 
ZUm Antrag der Minderheit Stucky (Abs. 1 bis): Die Kommis
sion hat diesen Antrag mit 12 zu 9 Stimmen abgelehnt 
Wie uns In der Kommission klar und deutlich gemacht wor~ 

. den ist, beruht die freiwllHge AHV. auf einem Gesetz, und al
les, was Gesetz ist, fätlt unte~ den Anwenqungsbereich der 
KoordlnationsregeL Damit fällt es auch unter die Gleichbe-

discuter deux fois de 1a mtme chose. Comme cet objet est 
tralte en commission attendons le cours nonnai des choses. 
Ce sont des questionslres delicates parce que des sommes 
lmportantes sont en jeu, mais des droHs important,s des .Suis
ses di, l'etranger sont aussl en Jeu. Tout cela dolt itre etudle 
avec beaucoup d'attention. II taut prendre le temps ,et nous 
avons le temps.» SI tout va bien, le Conseil des Etatsi>r:endra 

. ses decislons en mars de l'annee prochaine. Le projet sera 
8h$uite transmis a notre Conseil. Alors, sl cette lol peut entrer 
en vlgueur le 1er janvler 2001 en .mime temps que·les ac
cords bilateraux, tout V!! bien, tout est blen regle. 
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Admettons qu'il y ait six mols de retard. Ace moment-la, la loi volr: cornment voulons-nous regler, pendant la periode qul 
que nous concoctons devrait prevoir des posslbilites d'adhe- nous separe de l'entree en vigueur des accords bilateraux et 
sion pour les quelques centaines de personnes qul, pendant la revision de l'assurance facultative, l'adhesion de nouveaux 
ces six mois, se verraient interdlre d'adherer sl te projet du mernbres a celle-cl? 
Conseil federal etait accepte aujourd'hui. II s'agit de regler le . Nous avons deux fEl?s de la regler pendant cette periode, 
cas de quelques centalnes de personnes pour une periode a cause des accords bilateraux. Nous pouvons dire que nous 
de six mois et.tout peut bien se passer. Par contre, agir pre- ne changeons rien, et alors les ressortissants de !'Union 
ventivement et essayer de demander au Conseil federal europeenne auront droit, au mOme titre que les Sulsses, a 

. d'etablir une regle generale valable en princlpe tout le temps, adherer a l'AVS facultative. Nous ne te voulons pas, vous ne 
mais dans la pratique·vaJable pour quelques mois seulement, le voutez pas. Vous avez a.ccwte, avec la modification a l'ar-
est une absurdite. · ticle 2 alinea 1 er de 1a loi sur I' AVS, que cette possibilite soit 
Ce sont les ralsons pour lesquelles ta majorite de 1a commis- fermee. Elle . est provisolrement aussi fermee aux Sulsses. 
sion vous recommande de rejeter 1a proposition de mlnorite Pendant cette periode: pas de nouvelles adheslons. 
Stucky. Ce que M. Stucky almeralt, c'est que pendant cette periode 

Drelfuss Ruth, presidente de la Confederation: A la suite de 
certains intervenants a la trlbune, j'almerais expfiquer que 
nous avons en cours une revision de I' AVS facultative. 
Aujourd'hui, apres bien des annees d'efforts, plus personne 
·ne nie la•n~ d'une teile revision. Le d,esequßibre per
manent de l'assurance facultative fait qu'une telle revision est 
souhaitable. Ce desequilibre est inherent au systeme, puis
q1.1e nous avons un systeme d'assurance facultatif greffe sur 
un systeme obligatoire extremement redistributeur. 
Si on est libre de choisir si on adhere ou non a l'AVS, il est 
clair que seuls ceux qui ont un avantage a pouvoir y adherer 
le feront. Tous ceux qui palent par leurs cotisations une con
trlbution de solidarite, comme le fon~ tous les Suls$es vivant 
dans le pays qui ont un revenu superieur a un certain mon
tant, n'adhereront pas a rilSSUrance facultative. Cela me pa
ralt evident, sauf s'il s'agit.de combler une lacune dans,leur 
droit a une assurance ordinaire au prorata des periodes de 
cotisation. Ce princlpe-la, il est maintenant garanti dans le ca
dre de !'Union. europeenne. Le fait de perdre une, deux ou 
trpis annees de cotisatlcin dans un pays de l'UniQn euro
peenne ne reduit pas .,an soi le droit a une couverture com
plete; eile sera falte de l'additlon des differents droits acquis. 
Jusqu'a present, ce n'etait pas le cas d'une fa9()n generale; 
c'etaitsouvent regle par des conventions de securite sociale 
bilaterales. II n'y a pas de changement dramatique dans ce 
sens-la'. 
La question du desequilibre permanent de l'assurance facul
tative, touta fait norrnal-il n'y ~ pas un abus, il y al'utilisation 
d'une possibillte qui est reservee aux personnes qul y trou
vent avantage et qui n'est pas impose ä rensemble des colo
nles sulsses a l'etranger -, nous obllge a revoir 1a loi sur 
l'AVS. La revision a commence. Elle a ete tres bien preparee, 
mais. il n'y a pas encore un accord sur tous les points entre 
les colonles suisses de l'etranger, leurs representants et le. 
Conseil fed.n'al. Ce travail va se faire de ta90n tout a fait se
rieuse et approfondie devant le Parlament. 
II y aurasans doute d'autres possibirrtes sur la table gue celle 

, prevue par le Conseil federal aujourd'hul. II y aura vraisem
btablement des dispositlons qui iront dans le sens de la pro
position de minorite Stucky, mais pe ne sera qu'une parmi de 
nombreuses variantes sur la base desquelles le Parlament 
aura a dlscuter. La propositlon de minorite Stucky preJuge de 
la reforme en disant: «Nous vouions donner aux personnes 
qui vivent dans un pays de l'Union europeenne, et qui ne sont 
pas integrees dans le systeme d'assurance de l'Union euro
peenne, la possibllite d'adherer au systeme suisse.» Cette 
declsion de principe n'a pas ete prise. Or, M. Stuckyveut l'an
tlclper avec sa proposition de minorite. Est~ qu'il a besoin 
de lefaire? Peut-&tre pourralt-il me repondre en dlsant «Mais 
non, on pourra toujours encore tout changer apres. Ce que je 
veux, c'est tout simplement que pour les une, deux ou trois 
annees qui separeront rentree en vigueur de l'accord secto
riel et la revision de rassurance facultative, il n'y alt pas de 
degäts.» Y a-t-11 des degäts? Non, II n'y a pas de degäts 
. parce qua la disposition du Conseil federal est toute simple: 
c'est un moratoire sur les nouvelles adhesions. Lorsque 
M. Bortoluzzi dit qu'il taut laisser a. nos compatriotes la possi
bilite «weiter zu verbleiben», qa n'est pas 1a question.11 s'agit 
uniquement ici des nouvelles adhesions au systeme. On peut 
entrer dans rassurance facultative, et la question est de sa-
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. on mette en place un nouveau systeme d'adhesion. Un nou-r, 
veau systeme d'adhesion! II faut alors &tre ·au clair: ou blen 
on offre quelque chose de durable a nos compatriotes, ou 
c'est une fausse tranquiltite qu'on leur offre, Monsieur Eggly. 
Car on leur dirait «En attendant la i'evision, vous pouvez y 
entrer; mais on ne salt pas si vous pourrez y rester.» Vrai
ment, II y a une insecurite que l'on provoque ici, qui est bien 
plus prejudiciable que l'idee d'un moratoire, parce qu'un mo
ratoire, dans 1a prevoyance vieillesse, peut toujours Atre cor
rige. Si vous, vous souhaitez aller dans ta direction qu'indi• 
que aujourd'hui la mlnorite Stucky, on pourra toujours re
troactivement, par ta loi, dire que les personnes qui n'ont pas 
pu, pendant un, deux ou trois ans, adherer a l'assurance· fa
cultative, vont pouvoir le iaire retroactivement. Nous som
mes libres, si nous trouvons une formule - et la, je dois met
tre quand mäme un point d'interrogation - qui n'est pas dis
criminatoire a regaro des citoyens de l'Union euroP8l?nne. 
C'est pourquoi je pense que 1a revision de la loi sera une re
vision difficile, ou nous devrons aller au fond des choses et 

. au fond de cette nQtion de discrimination ou d'egalite de trai
tement. 
A ce propos, j'aimerais dire d'ailleurs a M. Eggly, qui es
sayait . de reconstruire une discrimination, allleurs, entre 
Sulsses, que notre probleme, c'est certes la discrimination 
fondamentale entre Suisses: un Suisse domicille en Suisse 
est oblige de s'assurer a l'AVS, et s'il a un revenu eleve, il 
est oblige de cotiser par rapport a ce revenu eleve et II ne 
touchera pas l'equlvalent; un Suisse a l'etranger n'est pas 
oblige de s'assurer a l'AVS, et dans la plupatt des cas, dans 
de nombreux cas - et c'est legitime, mais discriminatoire 
quand mäme -, il renoncera a s'assurer. M. Stucky prejuge 
de 1a reforme, car autrement ce n'est pas honnete de dlre 
aux gens: «On va vous ouvrir une possibilite», et de la leur 
ferrner ensuite. M. Stucky est tout a fait coherent. C'est dans 
ce sens, mais sans avoir encore reussi a le preciser, que 
vont actuellement les propositlons des associations repre-

, sentant 1a Cinquieme Suisse. Mais laissons-nous le temps 
d'en discuter a fond. 
La minorite Stucky propose, concretement, en nous donnant 
cette delegation de competence, que nous appreclions dans 
chaque pays qui est suffisamment assure, et sl cette assu
rance est comparable a celle de l'AVS. Cela veut dire que, 
pour chaque pays, nous devrions, pour une periode de 
temps - un, deux, trois ans -, examiner les systemes natio
naux, les comparer au nötre, et dlre qui de·ce fait peut ~e 
assure. Cela est infiniment plus complexe - c'est vraiment 
une quasi-absurdite administrative - de le faire pour un laps 
de temps llmite, sans garantie de permanence. Cela nous 
mettrait dans des situations ou face a des problemes tres (fif
ficiles. · 
Par exemple: une rente etrang~~ de 800 francs par l'l'IOis, 
mais qui serait versee a: partir de 60 ans, est-elle suffisante 
ou insuffisante par rapport a la rente AVS de 1000 francs 
par mois, mais versee seulement a partir de 65 .ans? lhte
ressant probleme! _ Le Conseil tederal preferait ne pas etre 
confronte a ce type de question. Et il y en aura des dizai
nes et des dizaines qui se poseront pour resoudre ce pro
bleme. 
Pour une fois, f almerais vous dire que le moratoire s'lmpose 
et que les consequences du moratoire ne seront en aucun 
cas definitives si la revision de la loi sur I' AVS devalt trouver 
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une solution non discrlminatoire qui permette de soutenir les . Ziff. 5 Art. n Abs. 2 
Sulsses qui se trouvent actuellement dans l'espace de · Antmg der Kommission 
l'Union europeenne. Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Certains ont. dlt: «Lalssons 1a divergence; le Conseil des 
Etats verra bien.» Le Conseil des Etats a ete saisi de pro- , Ch. 5 art. n al. 2. , 
positlons qui vont dans ce sens, et 11 · a considere que le Proposition de la commlsslr,n . · 
moratoire etait une formule ac;ceptable pour eviter que les Adherer a 1a declsion du.Conseil des Etats 
ressortlssants de · l'IJnion europeenne r990ivent, le Jour de 
l'entree · en vigueur, le drolt de s'assurer a l'assurance fll· Angenommen -/tdopte 
cultatlve su•. qul est la plus favorable que l'on puisse 
imaginer dans · le rapport coOt/prestatlon, et qui de. ce fait Ausgabenbremstf - Frein aux depensss 
interesseralt beaucoup les familles, en particulier les fronta..: 
liere. · Abstimmung.,.. Vote 
Une, demiere phrase: les associations de frontaliers. ont • Für Annahme der Ausgabe .162 Stimmen 

(Einstimmigkeit) saye d'ir$1Venir aupres de teur pays pour que ce drolt des 
frontaliers sott garantl par la negociatlon. N6$ pays volslns 
ont realste ä leurs propres citoyennes et citoyens en dlsant 
«On ne peut pas dt:lmander 98 de la .Suisse... · 
C'est la ralson pour laquelle nous vous avons propose un 
moratoire. Mais alors, qu'il le solt pour tout le mondel Nous 
pourrons toujours, s'il le faut, le comger pour les Suisses. 
Nous avons toujours l'aide soci!ile pour les Suisses a l'etran
ger; et noos avons une reforme ~ cours. 

Abs. 1-AJ. 1 . 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 bis -Al. 1 bis 

Abstimmung- .Vote 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qua/Hi/Je est acquise 

Ziff. 5 Art. 78, BOa; Zlff. S 
. Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 5 art. 78, 80a; ~h. 6 
Pr'OpOSitlon de la commisslon 
Adherer a la.decisiön du Conseil des Etats 

Angenommen ... Adopte · 

Ziff. 7 Arl 56 Abs .. 1. Bat. g 
FOr. den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

87 Stimmen Antmg der Kommission . . . . 
80 Stimmen Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

%Hf. 4 Art. 1Q2 Abs. 2 
Antrag der Kommission . 
Zustlmm.ung zum 1;3eschlµss des Ständer:ates 

Ch. 4 art. 102 al. 2 . 
Proposition de /a commfssion 
Adherer ä la declsion du Conseil des Etats 

. Antrag Keller Rudolf 
. Rückweisung an die Kommission 
Schriftliche· BegrOtrdung. 
Das .Bundesgesetz über, die berufliche Alters-, Hinterlasse
nen- und lnvalidenvorsorge (Zlff. 7) sowie das FreizOglgkeits
geslilfZ (Ziff. 8) sind so zu gestalten, dass der pri\latrechtllche 
Ch~ !ier zweiten Säule beibehalten wird und dass·der 
Bundesrat später nicht die Möglichkeit hat, allenfalls in allei-

" nlger Verantwortung (~tme Parlamentsbeschluss) den obli-
Schmld Samuel (Y, BE}, Berichterstatter.. Ich ·gebe hier eine . gatorlschen und den überobllgatorischen Teil des BVG dem 
Erklärung ab, die dann auch· später beim lnvalidenversi- staatlichen System der EU in der zweiten Säule anzupassen. 
cherungsgesetz ibre Gültigkeit haben wird. Es wird hier in Ab,- - Die berufliche. vorsorge soll Im Grundsatz wie bisher gere-

. satz ~ festgelegt, dass die Hllflosenentschädigung • «aus- gelt, aber keine staatilche Versk;herung werden, weil sonst 
schliesslich durch die öffentlic;he Hand»· finanziert wird. Das längerfristig ein Abbau der Le~ngen zu befürchten ist. 
ist notwendig, weil sie sonst als Teil .eines belt{agsflnanzier- · · · 
·ten Systems quallf'IZlert würde und aufgrund des EU~Rechtes · . Ch. 7 art. 56 111. 1 let. · g 
zu exportieren wäre. Dieses ProQlefn kann hier so gelöst wer- Proposilion de 1a commlssion . 
den, deshalb Ist es hier wie auch in späteren sozialversiche- Acthe,:c;,r a 1a declsion du Conseil des Etats 
rungsrechtlichen Erfassen unumgänglich, dass wir diese Re-
gelung fes1Schrelben. · Proposition Keller Rudoff 

Renvol a 1a commlsslon 
Angenommen-Adopte 

Ausgaber,bremse- Ft8ln aux depet!ses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe.· 

Das qualiflzierte Mehr ist erreicht 
La maforits, qua/Hiee sst acqu/se 

157Stlmmen 
(Einstimmigkeit) 

Ziff. 4 Art.103, 1538 
.Antrag der Kommission 
· Zustimmung zum Beschluss~ Ständerates 

Ch. 4 art..103, 153a 
· Proposition ·de la commfssion . 
Adherer a la clecislon du Conseil des Etats 

Ang$nommen -Adopte 

· Priisldentln: Herr l(eller hat seinen Antrag zurOckgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission· 
Adopte selon.laproposlt/on de Ja commlssio_n 

· Ziff. 7 Art. 89a 
Antrag der Kommission · 
Mehrheit ; 
Den Versicherten der Mitgliedstaaten der Eutopäischen Ge
meinschaft wird.die Austdtl:sleistung aus der obligatorischen 
beruflichen Vorsorge bei definitivem Verlassen der Schweiz 
fünf Jahre nach Inkrafttreten der sektoriellen Abkommen zwi~ 

· sehen der Schweiz und der Europalschen Gemeinschaft der 
Auffangeinrichtung O~rwtesen. Barauszahlung bleibt mög
lich, w49nn kein ausländisches Verslcherungsobligatorium 
mehr besteht .· . 
Minderheit 
(Hafner Ursula, Borel, Fasel, Fässler, Goll, Jans, Rechsteiner 
Paul, Rennwa!d, Strahm) 
·Zustimmung zum Beschluss des Ständerates· . 

Bulletin offldel de·r Assemblde federale 
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Ch.7art89a 
Proposition de 1a commlssion 
Ma/orite 
En ce qui conceme les• nationaux des ·pays membres de la 
Communaute europeenne assures eti SUisse qul quittent 
celle-ci definitivement, les prestations de sortie de la pre
voyance professionnelle obligatoire sont versees a l'institu
tion suppletive cinq ans apres l'entree en vigueur des ac
cords sectoriels conclus .entre la Sulsse et !'Union euro
peenne. Au cas oO il n'existe plus une assurance obligatoire 
etrangere, le paiement en especes est possible. 
Woorite ' . 
(Hafner Ursula, Borel, Fasel, FAssler, Goll, Jans, Rechsteiner 
Paul, Rennwald, Strahm) . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Präsidentin: Ich möchte Sie daraµt hinweisen, dass der An
trag der Minderheit Hafner Ursula hier :zum ersten Mal zur 
Diskussion gestellt wird, dass wir aber bei Artikel 80a des IV
Gesetzes und bei Artikel 16a des Bundesgesetzes Ober Er
gänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invali
denversicherung dem Beschluss des Ständerates zuge
stimmt haben. 

Hafner Ursula (S, SH): Der Antrag der Kommissionsmehrheit 
wurde im Ständerat als Antrag Spoerry gestellt. Frau Spoerry 
~gte im Ständerat u. a. folgendes: «Ob mein Antrag der 
Weisheit letzter Schluss ist, welss ich nicht •••• Ich bitte Sie, 
meinem Antrag zu folgen; dann würde zumindest. eine Diffe
renz entstehen. Sollten bei meinem Antrag noch Mängel 
sein, könnte man diese in der Differenzbereinigung noch kor
rigieren.» 
Frau Bundespräsidentin Dreifuss konnte den Ständerat da
von überzeugen, dass der Antrag nicht der Weisheit letzter 
Schluss ist Trotzdem wurde er von der Mehrheit unserer 
Kommission aufgenommen, ohne dass die Mängel korrigiert ' 
worden wären. 
Warum istder Antrag nicht der Weisheit letzter Schluss? Be
kannUich werden mit dem FrelzOgigkeitsabkommen•die ver
schiedenen Sozialversicherungssysteme der verschiedenen 
EU-Mitgliedsstaaten grundsätzlich nicht verändert, sondern 
sie werden koordiniert, jetzt auch mit der Schweiz. Das 
helsst: Jeder Staat kann sein System und seine Gesetze bei
behalten, auch wir, aber wir mOssen dabei gewisse Grund
sätze respektieren. Diese Grundsätze sind: 
1; die Gleichbehandlung von EU-Staatsangehörigen und 
Schweizerinnen und Schweizern; 
2. die Verpflichtung, Angehörige aller Vertragsstaaten dort zu . 
versict:iem, wo sie arbeiten, und 
3. ihnen dkt S!:>zialverslcherungslelstungen auch In einem 
anderen Vertragsstaat auszuzahlen, falls sie ihren. Wohnsitz 
dorthin verlegen. . . 
Der Bundesrat erklärt auf Seite 231 (Zlff. 275.211) der Bot
schaft, warum er diese Verpflichtungen mit einem Verweis, 
wie wir ihn hier in Artikel 89a haben, regeln will, warum er das 
Verfahren gewählt hat, Oberall einen solchen Arti~ in un
sere Sozialversicherungsgesetze aufzunehmen. Wir haben -
wie die Präsidentin schon erklärt hat-diese Methode für das 
Bundesgesetz Ober die AHV, für das Bundesgesetz über die 
Invalidenversicherung und für das Bundesgesetz Ober Er-' 
gänzungslelstungen zur AHV akzeptiert Es ist auch von der 
Kommissionsmehrheit vorgesehen, das beim Bundesgesetz 
Ober die Unfallversicherung und beim Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung so zu tun. Es gibt keinen Grund, jetzt 

.. beim BVG eine andere Methode zu wählen, nämlich die Me
thode, die Frau Spoerry beantragt hat Mindestens für den 
obligatorischen Tell des BVG gilt einfach dasselbe wie für alle 
anderen Sozialversicherungsgesetze. • 
Es ist ganz kiar, dass Artikel 4 der Verordnung 1408/71, der 
regelt, was mit einem PensionskassengLdhaben zu gesche
hen hat, wenn eine versicherte Person die Schweiz verlässt, 
in fünf Jahren auct, für EU-Bürgerinnen und -BOrger gelten 
wird. In diesem Artikel steht das besser und vollständiger als 
im Artikel, den Ihnen die Kommissionsmehrheit jetzt bean

· tragt 
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Es ist ein Mangel des Mehrheitsantrages, dass nicht alle 
Möglichkeiten aufgeführt sind, die eine EU-BOrgerin und ein 
EU-Bürger haben. Der zweite Mangel ist, dass es hier so 
tönt, als ob das nur für Angehörige von EU-Mitgliedstaaten 
gelten würde. Das wird dann aber auch für Schweizerinnen 
und Schweizer gelten, die im El:J-Ausland wohnen. 
Jch bitte Sie, dem Bundesrat und dem Ständerat zu folgen. 
Der Ständerat wollte hier keine Differenz schaffen. Wir soll
ten jetzt nicht mit einem Artikel eine Differenz schaffen, die 
der Ständerat schon abgelehnt hatJ · 

.Präsidentin: Darf ich annehmen, dass diese Begründung 
auch für Ihren Minderheitsantrag zu Ziffer 8 Artikel 25a gilt? 

Hafner Ursula (S, SH): Selbstverständlich. 

Bangerter Käthi (R, BE): Artikel 89a regelt die Barauszah
lung an Versicherte aus den Mitgliedstaaten der EU, wenn 
diese unser Land wieder verlassen. Der Text des Bundesra
tes meint dies, sagt es aber nicht, sondern verweist einfach 
auf verschiedene-Verordnungen, die konsultiert werden mus
sen. Wegen diese.r UnObersichtlichkeit wollte ich eigenUich 
einen Streichungsantrag .stellen. Da hörte ich, dass Frau 
Spoerry im Ständerat einen ausformulierten Antrag vorgelegt · 
hat, der leider - weil eben zuwenig präzise fonnuliert - im 
Ständerat nicht durch.kam. Deher wohl auch die Bemerkung 
von Frau Spoerry, sie wisse nicht, ob ihr Antrag der Weisheit 
letzter Schluss sei, weil die Fonnulierung zuwenig präzise 
sei. 

, Die Verwaltung hat uns.nun einen neuen Text vorgeschla
gen: Hinter diesem Text steht die Mehrheit der Kommis
sion. 
Ich bin Präsidentin einer Vorsorgestiftung, die aus der Fusion 
von zwei Pensionskassen entstanden ist. Durch die Fusions-. 
verhandlungen erhielt ich Einblick in die hohe und komplexe 
Regelungsdichte des BVG. Es ist wichtig, dass-die Gesetz
gebung klar und verständlich festgelegt ist, damit diese von 
der Privatwirtschaft verstanden wird und auch umgesetzt 
werden kann. · 
Die Verwelstechnik. die der Bundesrat hier anwendet, indem 
er auf verschiedene Verordnungen hinweist, ist schlicht nicht 
zumutbar. Allein die Verordnung 1408/71 ist ein Buch von 
60 Seiten, und das mOssen die Pensionskassenverwalter 
dann ans BVG anhängen. Die zusätzliche administrative Be
lastung steigt damit enorm. Hier haben wir eine Möglichkeit, 
die den Bund nichts kostet und volkswirtschaftlich kostenspa
rend wirkt 
Ich.habe noch einen zweiten'Grund, weshalb hier der Hin
weis auf .die Verordnung 1408/71 nicht aufgenommen wer
den darf: Diese Verordnung regelt Beitragszeitanrechnungen 
an die AHV in den verschiedenen EU-Ländern. Sie ist also 
auch Teil des AHV-Gesetzes. Mit dem Hinweis auf diese Ver
ordnung 1408/71 wird nun auch das BVG mit dem EU-Recht 
verknOpft. Auf kaltem Weg wird dadurch EU-Recht ins BVG 
eingeführt, und das wollen wir nicht, weil die BVG-Beiträge 
keine Steuergelder enthalten und dadurch trotz Obligatorium 
nicht mit der AHV gleichgesetzt werden können. Die Gefahr 
besteht auch, dass längerfristig die privatwirtschaftlich orga
nisierte zweite Säule Ober das EU-Recht verstaatlicht wird. 
Das wollen wir auch nicht. 
Noch ·eine Bemerkung: Alle Vemehmlassungspartner waren 
gegen die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. Ich frage 
mich: Weshalb führen .wir Vemehmlassungen durch, wenn 
der Bundesrat nicht gewillt ist, auf Argumente und Meinun
gen der Betroffenen und Experten einzugehen? 
Im Obrigen, Frau Präsidentin, gilt meine Begründung auch für 
Artikel 25a Ziffer 8 (FreizQgigkeitsgesetz). 
Ich habe noch eine Bemerkung: Die Verweistechnik wird in 
dieser Vorlage auch in anderen Artikeln angewendet, die 
Präsidentin hat darauf hingewiesen: Im Unfallversicherungs
gesetz zum Beispiel in Artikel 115a, in den Kapiteln, die das 
europäische Recht· regeln, in den. Artikeln 153a, 80a, 16a, 
29a und 121. Ich erwarte selbstverständlich von der Verwal
tung, dass auch diese Texte austonnuliert und in der Diffe
renzbereinigung aufgenommen werden. 
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Die FD,:>-Fraktiorl lehnt den Antrag der Minderheit Hafner ab 
und stimmt der Mehrheit zu. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Zu Artikel 89a: Die schwerwie
gendste Folge dieses Gesetz Ist natürlich schon die Baraus-

1 zahlung, und die Mehrheit der Kommission regelt die F~ge 
der Austrittsleistung recht deutlich und klar. Bi wln::I zwar Im 
AHV-Gesetz schon auf EU-Verordnung 1408/71 hingewie
sen. Aber naph unserer Ansicht genügt dieser Hinweis nicht 
Der. Bundesrat hält dem entgegen, das sei in Artikel 4 und 5 
des Freizügigkeitsgesetzes geregelt. · Die Kommission hat 
dann mit einer eigenen Formulierung aut das_ Problem hinge
wiesen - diese Fomiulferung stammt von unserer Kommis
sion, Frau Bundespräsidentin, nicht von derVerwaftung, das 
Ist schon klar. Persönlich teile ich die Bedenken der Mehrheit. 
Denn wenn alles im Vertrag mit der EU geregelt ist, und das· 
weder das BVG noch das FZG-tangiert, frage ich Sie: Warum 
braucht es· dann gemäss Bundesrat den Verweis auf das 
EU Recht? Schreiben wir doch hin, was wir wollen, und nicht 
lrgei,delnen Verweis auf einschlägige EU-Bestimmungen! 
Ich bitte Sie deshalb namens der'CVP-Fraktion, dem Antrag 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

werde mich kurz fassen und kann darauf hinweisen, dass die 
Mehrheit dank meinem Stichentscheid zl.1$tande gekommen 
ist, weil auch ich der Überzeugung wari dass die Sache pen
dent bleiben muss· und nicht übers Knie getirochen werden 
kann. Deshalb war ich auch der Auffassung, dass wir es hier 

. vor den Rat bringen sollt\,m, und mir-persö.nlich scheintes ei
gentlich - ich kann das ja namens der von mir «vermittelten» 
Mehrheit sagen - richtig, dass sich der Ständerat nochmals 
damit befassen sollte. · _ . 
Wenn Sie die Botschaft auf Seite 216 (Zlff. 273.233.3) lesen, 
sehen Sie, dasl;I · sich das Abkommen auf die Mln,imafvor~ 
sorge gemäss BVG_ bezieht Es heisst dann weiter: «Wegen 

· der Besonderheiten dieses Vorsorgesystems ergeben' sich 
aus der .Anwendung der Verordnuhg 1408/71 lediglich Kon
. sequenzen fQr di{:) mögliche Barauszahlung der Austrittslei-
sturig bei definitivem Verlassen der Schweiz.. , 
Die EU-Kommission-erachtet die Austrittsleistung gemäSs 

. 'Bundesgese1Z Ober die Freizügigkeit in der beruflichen Al
ters-, ·. Hinterlassenen- und_ lnvalldenvorsorge als 'Beitrags
rilckvergutung Im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 der Verord
nung. Deshalb ist,die- Barauszahlung der Austrittsleistung 
nicht möglich, solange die versicherten Personen nach den 
Rechtsvorschriften eines· EU-Mitgliedstaates obligatorisch 

Bortoluzzl Toni ~. ZH):. Das Ziel dieses Antrages der Mehr- · .versichert sind. Solche P81'l3Cinen können ihr Guthal,len auf ei
heit ist es ja ganz klar, den Anßegen _ des _bilateralen Vertra- ner Freizüglgkeitspollce oder einem Freizügigkeitskonto gut
ges gerecht zu werden. Der Antrag der Mehrheit. beinhaltet . schreiben lassen, damit· der Vorsorgeschutz gewährleistet . 
die Frist filr die Austrittsleistung, die unter bestimmten Bedin- bleibt.» 
gungen überwiesen wird; auch die Möglichkeit der Baraus- Eine genau g!Qiche oder analoge BestimmunQ hat seinerzeit 
zahlung ist darin beschrieben - aber eben ohne den Verweis beim EWR hohe Welleo geworfen. Es waren· insbej!IOnd,re 
auf die EU-Verordnung; das Ist d8$ Wesentliche. ltafienlsche Staatsangehörige,- die sich dagegen zur Wehr 

· Fra11 Hafner, der Unterschied zu den Qbrigen $oziafversiche- gesetzt haben, jedenfalls war es ein Politikum. So scheint es 
,rungsgesetzgebungen liegt eben darin, dass es bei der zwei- mir, dass jetzt dieses Politikum versachlicht werc;len sollte 
ten Säule um eine rein privatwirtschaftlich organisierte Sozi,• und dass deshalb eine Zustimmung zur Mehrheit durchaus 

. afversicherung geht; der Staat gibt nur die Rahmengesetzge- . ihren ~inn hat Möglicherweise wird auct:i die Erkllrung von 
„ bung - dies Im Gegensatz zu den anderen Versicherungen, · Frau Bundespräsidentin Drelfuss noch eine weitere Klärung 

die den staatlichen Einfluss mit Beiträgen oder sogar die dieser Frage pringen, Gestern abend in der Kommission 
DurchfQhrung durch den Staat kennen. Hier.im BVG.werden schien die Sache ooch nicht liquid, weshitlb ich dartn dieser 
die Bedenken zum Ausdruck gebracht, dass plötzlich Anpas- Mehrheit zum Durchbruch verholfen habe; . 
sungen an das EU-Recht stattfinden, ·ohne dass die Partner, Nachdem ich dfe Diskussion jetzt mitverfolgt habe, muss .ich 
die eigentlich die zweite Säule bezahlen, entsprechend ein- sagen, dass auch _hier der Wlsserisst,and verbessert worden 
bezogen werden. . . _.- . ' , ist. Das Problem kann aber nQch nicht einer Lösung zuge-
lch glaube, es Ist richtig, wenn wir hier der Mehrheit zustim- filhrtwerden;dieAngelegenheitkannnoch nichterledigtwer- . 
men, Es ~t dabei aber auch. wieder zu sagen-: Wir haben deli. Wenn der Rat der Mehrheit zustimmt, stellt sich übri-
diese Formulierung gestern nachmlt:tag auf die schnelle ver- gens zwingend die Frage, Inwieweit auch anQere Artikel mit 
abschied'et Die letzt8' Beurteilung, ob die vorliegende · For- dem glelcher.t Koordinationstext zu überprüfen wären. 
mulierung richtig Ist - sie scheint mir pe~nllch richtig zu. Noch ein Letztes: Auch der Text der Mehrheit-das istzuzu-. 

. sein.-, müssten wir aber wiederum im Rahmen des Diffe- geben' '-. ist nocti nicht der Weisheit letzter Schluss. Auch 
renzbereinlgungsverfahrens dem Ständerat.Qberl8$880. wenn atn dieser Fassung beharrt wQrde,.rnflsste man also 

· - diesen.Text in seiner Schärfe noch verbessern. . 
Hafner Ursula (S, SH): .Herr Bortoluzzl, meine Frage Ist ganz Ich bitte Sie deshafb . namens dieser «Stlchentscheidsmehr-
einfach, nämlich ob Sie die Botschaft nicht gelesen haben; In · heit», der Mehrheit zuzustimmen. 
der Botschaft steht ganz klar, dass sich an unserem BVG 

· nicht automatisQh etwasJindert, wenn sich in den EU.-Staa- • B~rel Fran,;ois (S, NE), rapporteur: Nous parlons en meme 
. ten .irgend etwas indert; sondern_ dass wir zue~ wieqer mit temps des articles 89a de la loi tirale sur 1a prevoyance 
der EU neu verhandeln wQn::len. Wenn in der Folge_ das BVG · professlonneHe vleillesse, survl\lants et invalid~ et 25a de Ja 
geindert ,werden müsste, käme es zu· einem normalen Ver- loi sur le libre passage. Nous avons la la m&ne proposltion 
nehmlaasungsverfahren. Ist Ihnen das entgangen? de majorlte et 1a mijme proposltion de minorite, · . 

Je precise tout d'abord que l'intention de 1a majorite de la 
Bortoluzzl Toni ~. ZH): Sehen Sie, Frau Hafuer, Ich habe comrrilsslon etalt bien de creer une divergence et d'obliger le 
cfie Botschaft natürlich gelesen. Ich habe auch den kurzen · Conseil des Etats 11 approfOndir la reflexion sur ce polnt-la. le 
Bericht eingesehen, cfen wir heute morgen auf (jem Pult hat- president de votre commisslon, en particulier, a dlt - et c'est 
ten. Doch es fehlt mir der Glaube, dass längerfristig das BVG lmportant parce que c'est gtäce a' sa voix prepondEmlrlte que 
unartgetastet Plf!lbt Wenn es nämlich nicht so gehandhabt . l'on a cette proposltion de majorite ...: que le texte devaft en 
wird und plötzlich EU-Aecht Einzug hält, ohne dass die Betel- tout cas 6tre revu: . 
llgten orientiert sind bzw. so einbezogen werden, wie sie es II fa1.,1drait juste encore clarifler Line chose:.le Conseil federal 
WOnschen, dann Ist es nicht korrekt Ich kann es zusammen- et les membres de l'admlnistration qui le representent dans 
fassen: Ich traue der S,ache nicht · la commlssion ont en permanence defendu le projet du Con-
Deshafb stimme ich dem Antrag der Mehrheit zu. seil federal. Je ne sals pas si M. Widrig a pris oa pour un corn,; 

. Schmid Samuel ~. BE), Berichterstatter: Bei diesem Artikel 
handelte es sich um einen Antrag Spoerry im Sfänderat, und 
dort wurde intensiv dartlber debattiert. lcnffllere ein SchlUS$• 
wort, das wie folgt lautet •eich bin immer noch verwirrt, we_nn 
auch auf einem etwas höheren Niveau.» Es geht mit anderen. 
Worten zweifellos um eine hochkomplizierte Sache. Ich 

, pliment ou non, mais c'est bien un te$ redlge par M; Widrig 
et non pas, comme l'a affirme Mme Bangerter, parquelqu'un 
de l'admlnistratlon qui a ete approuve par la majorite de 1a 
colnmlssion. . .. 
Dans le ,debatsur r entreeen matiere, Je vous al_ dltque la(X)ffl
mlsslon s'&tait ralliM, en regle generale; ä 1a loglque du Con
seil federal qui voulait que l'obligation de coordination entre 
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notre droit social et le drolt europeen se fasse sous forme de 
renvois aux directives eµropeennes. Dans ces deux cas par
ticuliers, la commission a estime qu'il fallalt sortir de cette lo
gique. La ,raison en etait la suivante: cette matlere est parti
culierementcompliquee alors que les consequences, du point 
de vue de 1a majorite, peuvent tme resumees en quelques li• 
gnes. Oonc, du polnt dewe de la majorite, c'est plus clair ainsi. 
Mals alors, cela ne signifle absolument pas, mE!me si M. Bor• 
toluzzi a vote pour la propositlon de majorite, qu'ß a raison. 
Qu'il le veullle ou non, 1a loi sur la prevoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidite et la loi sur le libre passage 
sont des domaines que nous devons coordonner avec le 
droit !K)Cial europeen pour les raisons suivantes: c'est une le
gislation qui introduit !Jn certain nbr'nbre d'obligatlons pour 
toute une serie ·de categories de citoyens et 1a prevoyance 
professionnelle fait partie lntegrante du systeme de pre
voyance sociale de notre pays. 
Pour ces trois raisons, on ne peut pas dire que c'est du droit 
prive qui ne regarde pas les pays europeens, et nous som
mes tenus de coordonner sur ce point ces deux lois avec le 
droiteuropeen. · · 

DreHuss Ruth, presidente de la Confederatlon: Je ne repete
rai pas ranalyse que vient de faire M. Borel et qui est absolu
ment pertinente sur le falt que 1a LPP, le systeme de la pre
voyance professionnelle, tombe sous le champ d'application 
des reglements Nos 1408/71 et 574/72 «dans leur version 
adaptee», comrne dit le renvoi (art 89a LPP; art. 25a LFLP), 
c'est-a-dire pas dans une version qui pourra itre adaptee ä 
l'avenir, pas dans un systeme ouvert ou nous nous enga
geons a- priori ä suivre des regles qui pourraient ~ modi• 
fiees par l'Union europeenne. C'est en toute connaissance 
de QaUSe et de fa9()Jl exclusive, definitive, que nous pouvons 
savoir quelles sont les obligations qui resultent, pour la LPP, 
pour le libre' p,lssage, de cette soumission aux · reglements 
Nos 1408/71 et 574/72. Cela signifle notamment que nous 
devons nous sournettre aux principes generaux, rnais uni• 
quement aux principes generaux (non-discrimination, possi-
bilite de versement au prorata temporis, etc.). . 
Sur le plan de 1a legislation nationale, si nous respectons ces 
principes, nous poutrons bouleverser comme nous le vou
lons la LPP:.ndus pourrons 1a modlfier, 1a mettre sur·1a tflte 
s'il le taut, nous sommes souverains. Ce renvoi est donc un 
renvoi ä des principes generaux. Et ce renvoi; nous ravons 
fait dans tous les autres cas. II serait incomprehensible qu'on 

, ne le fasse pas pour un element central de la prevoyance 
vießlesse unie dans le mime articie constitutionnel - je pour
rais encore ajouter cet argument dans notre systeme des 
trois piliers. Volla la raison pour laquelle ce renvoi est neces-
saire au niveau des principes. - ' 
Au niveau pratlque, quelle est la consequence de ce renvoi? 
La consequence d'un renvoi estque le falt de sortir de Suisse 
a un lge ou on est encore dans un systeme de prevoyance 
vielllesse ne perrnet pas de sortir totalement du systeme. On 
döit garder les ressources acoumulees pour le but dans le
quel elles ont ete accurnulees, c'a•a-dire 1a prevoyance 
vieillesse. M • .Widrig avait soullgne que c'~tait ce qui, d'un 
cöte, garantit sur le plan social une vießlesse sans souci et 
qui, d'un autre, dtM;oit certains travalDeurs etrangers qul, sou
vent, souhaitaient qu~r 1a Suisse plus töt et emporter, sous 
forme de capital, ce qu'ils avalent garde pour 1a prevoyance 
vieillesse. Cela est vral, c'est un probleme connu. C'est pour
quoi nous sommes heureux d'avoir une periode de transition 
de cinq ans qui permette aux personnes qui cornptaient sur 

· cette somme de reajuster leurprojet de vie et de voir tous les 
avantages qu'elles ont a avolr une prevoya,nce vieillesse so
lide plutöt gu'un capital au moment ou alles quittent la Sulsse. 
Voilä donc 1a consequence pratlque. ' 
La proposition que Mme Bangerter nous invite a soutenir - et 
qui n'est pas roeuvre de l'administration parce que l'adminis
tration n'aurait pas redige 1,1ne disposltlon dlscriminatoire -
est discriminatoire, je vais ie demontrer tout a l'heure. Ce 
texte rernplace le renvol. Cela veut donc dire que nous n'ac
ceptons pas les principes generaux pour 1a LPP, malgre le 
röle central qu'elle joue dans le systeme de prevoyance et 
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malgre un avls non discute dans ce domalne de l'Union euro
peenne et de la Cour de Justice des Communautes euro
peennes lorsqu'elle a eu l'occasion de se prononcer sur l'in• 
terpretation du röle d'une prevoyance protessionnelle obliga• 
toire reglee par 1a Joi, etc. Cela signlfle donc qua Mrne Ban
gerter vous invite. a. supprimer ce renvoi, premiere critique 
que je fais de la proposition de majorite. 
Deuxiemement, elle vous invite a soutenir une proposition 
discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite a l'arti
cle 89a qui, Madame Bangerter, n'est pas l'endroit ou on 
parie du remboursement, mais est le demier article de 1a loi 
qui, de ce fait, est tout a falt 1a bonne place pour un renvoi ge
neral. La proposition de majortte tend a modlfier la regle ge:. 
nerale uniquement pour les nationaux des pays membres de 
la Communaute europeenne assures en. Suisse qui quittent 
celle-ci definitivement · 
La regle generale est a l'article 4 de la loi sur le libre passage 
dans 1a prevoyance protessionnelle. La regle generale donne 
le choix aux assures entre differentes utillsations de l'avoir de 
libre passage. Lorsqu'une personne quitte l'institution de pre
voyance, elle peut en principe maintenir sa prevoyance: 
a au moyen.d'un compte de libre passage; 
b. au moyen d"une police de libre passage; 
c. au moyen du versement automatique de la prestation de 
sortie par son Institution de prevoyance a.l'institution supple
tive, si eile n'entre pas dans une autre Institution. de pre
voyance et si alle ne notifie pas, au plus tard deux ans apres . • 
la survenance du cas de Ubre passage, sous quelle fonne eile 
entend maintenir sa prevoyance; 
d. a certaines conditions, si les statuts de 1a caisse le permet
tent, en pöursuivant son assurance dans l'ancienne Institu
tion. · 
Oans certains cas, alle peut ~ obtenir le paiement en es
peces de la prestation de sortie si, par exemple, alle devient 
independante et qu'elle n'est plus assuree. 
Mrne Bangerter veut enlever aux ressortissants de 1a Corn
munaute europeenne toute cette palette de possibilites. Elle 
veut faire une loi speciale pour les ressortissants de 1a Com
munaute europeenne qui est .clairement dlscriminatoire. -
Vous voyez donc que l'effort de clarte qui etalt la raison nu
mero un evoquee pour defendre 1a proposition de majorite 
est en fait un pi~e. Non seulement 98- n'est pas plus ciair, 
rnais c'est clairernent dlscriminatoire; et cela nous prive d'un 
renvoi general dont la seule obllgation entre dans le droit nor
mal. Les ressortissants de rUnion europeenne vont Mre trai
tes ä ravenir comme 1.es Suisses. OK, c'est parfait! . 
Elle cree une loi speciale. Le Conseil federal est oblige de 
dire que mime 1a volonte de creer une divergence ne devrait 
pas justifier un vote qui aurait pour consequence une clalre 
discrimination, une loi speciale. pour les ressortissants de 
l'Unlon europeenne. 

Bangerter Käthi (R, BE): Gestern in der Kommission haben 
wir festgestellt; dass der Text, den Frau Spoerry im Ständerat 
beantragt hat und den ich In der Kommission eingebracht 
habe, nicht genOgt. Die Kommission hat dann der Verwaltung 
den Auftrag gegeben, einen Text zu formulieren, der alles ge
nau aufnehmen soll, was der Artikel zum Ausdruck bringen 
will. 
Heute haben wir die Fahne mit diesem Texterhalten, und ich 
ging davon aus, dass die Verwaltung alles hineingenommen 
und ausformuliert hat. Jetzt stellen Sie, Frau Bundespräsi
dentin, fest, dass dem nichtso ist. Ich muss sagen, dass die 
Verwaltung die Mehrheit der Kommission getäuscht hat Ich 
verstehe dies nicht,· und ich gehe davon aus, dass der Text 
noch einmal an die Verwaltung zurückgeht und dass ein Text 
entworfen witd, der den Artikel, wie er hier komplett beschrie
ben ist, tatsächlich auch umsetzt. 

Prisldentln: Die liberale Fraktion lässt ausrichten, dass sie 
der Mehrheit zustimmt. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit 
FOr den Antrag der Minderheit 

97Stimmen 
72 Stimmen 
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Zlff. 8 Art. 25a · 
Antrag der Kommission 
Mehrheit , . 
Den Versicherten der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge
meinschaft wird die Austrittsleistung aus der obligatorischen 
beruflichen vorsorge bei definitivem Verlassen der Schweiz 
filnf Jahre nach Inkrafttreten der.sektoriellen Abkommen zwi
.schen der Schweiz und der Europilschen Gemeinschaft der 
Auffangeinrichtung überwiesen. Barauszahlung bleibt mög
lich, wenn kein ausländisehes Versk;:herungsobllgatorium 
mehr besteht. · 
Minderheit . . 
(Hafner Ursula, Bore!, Fasel, Fässler, Goll, Jans, Rechstelner 
Paul, Rennwald., Strahm) · 
Zustimmung zum Beschluss des·Ständerates 

n~m Mitgliedstaat der Europäischen Union wohnen. Der 
Bundesrat schlägt hier den Vollzug durch die Kantone vor. 
Dieses System hat sowohl bei_den Kantonen wie in der Folge 
dann natürlich auch im Ständerat und in unserer Kommission 
viel .ziJ diskutieren gegeben. 
AJJf Seite 16 der Fahne ~en Sie, tlass hier zwei Motionen 
zur Diskussion stehen. Einerseits gibt es eine Motion der 

· Aussenpolltischen · Kommission des Ständerates (99.3390), 
dl Ständerat überwiesen wurde. Sie beauftragt 

«In Zusammenarbeit mit den Kantonen in der 
Krankenversicherung ein zweckmässlges · Verfahren vorzu-
sehen». Diese Motion stand gestern auch in unserer Kom
missionssitzung zur Diskussion. 
Die· Kommission hat mit 13 zu 10 Stimmen der Motion 
99.3424 den Vorzug gegeben. Damit wird der Bundesrat 
«beauftragt, eine Gesetzesänderung vorzulegen, wonach 

Antrag Keller Rudolf der Bund den Auftrag:erhält, fur die .neu betroffenen Perso-
ROckweisung an die Kommission nen i.r:nAusland und gemäss dem bilateralen Abkommen die 
Schriftliche Begründung. Prämlenverbilligung nacn einem zweckmässigen und ein-
Das Bundesgesetz über d.le berufliche Alters-, Hinterlasse- · heitlichen System zu vollziehen». Einerseits ist also gemäss 
nen- und lnvalldenvorsorge (Zlff. 7) sowie das Freizügigkeits- · Ständerat das.kantonale System zu Oberarbeiten, und an~ 
gesetz (Zlff. 8) sind so zu gestalten, dass der privatrechtliche rerseits will die· Motion unserer Spezialkommission daraus 
Charakter der zweiten Säule beibehalten wird .und dass der eine Bundesaufgabe machen. Würde eine der Motionen 
Bundesrat später nicht die Mög6chkeit hat, allenfalls in allei- überwiesen, so hiesse das auch, dass Artikel 66a gestrichen 
niget'.' V~rantwortung (ohne Parlamentsbeschluss) den obfi- werden könnte, ~II der Bund~rat Ja sowohl gemäss der 
gatorisohen und den Qberobligatorischen Tell.des BVG dem Motion des Ständerates als auch gemäss Jener unsererSpe-
staatlichen System der EU in der zweiten Säule anzupassen. · zialkom,nlssion dazu verpflichtet wird, ein neues Erhebungs
Die berufliche Vortiorge soll im Grundsatz wie bisher gere- ~ in Auftrag zu oehmen und entsprechende V018Chläge · 
gelt, aber keine staatliche Versicherung werden, weil sonst zu unterbreiten. Soweit zu diesen beiden Systemen. 
längerfristig ein AbbE!,u der Leistungen zu befürch,en ist Schliesslich Ist darauf hinzuweisen, dass am Schluss der 

Fahne 99.028-8 noch · eine Motion aufgefilhrt wird, die den·. 
gleichen Sachzusammenhang betrifft. Es Ist dies die Motion 
99.3384, die die Kor:nmission am 2.. "Juli beschlossen hat. 
Hierzu gab es in der Zwischenzeit bereits eine Antwort des 
Bundesrates - Sie haben sie erhalten. Der Bundesrat lehnt 
diese Motion ab. Dort geht es aber um ein grun~ich an
deres Problem, nämlich jenes der Prämienverbllllgung an 
und filr sich. 

Ch. 8 art. 25a 
1 

Proposition de Ja commlssion 
Majorite · · . 
En ce qui conceme les natlonaux des pays membres de !a 
COmniunaute europeenne assures en Suisse qul quittent 
ceUe-ci · definltivement, les prestations de sortie de la pre-. 
voyan elle obligatoire sont verNeS ä. rinstttu• 
tion su ans apres l'entree en vigueur des ac-
cords sectoriels conclus entre.· 1a Suisse et l'Unlon euro-
peenne. Au cas bCi II n'existe plus une assurance obligatoire 
etrang~re. le palement en especes est possible. 
Minorite . , 
(Hafner Ursula, Borel, Fasel, Fässler, Goll, Jans, Rechsteiner. 
Paul, Rennwald, Strahm) 
Adherer ä la d~iqn du COnseil des Etats 

Proposition Ke(ler Rudolf 
· Renvoi a la commlsslon 

Präsidentin: Herr ~ller hat seinen Antrag zurückg~zogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
,Adopte siJlon Ja proposilion de Ja majorite 

. Zlff. 9 Art.· 13 Abs. 2 .Bat. f;' 81 Abs. 4, 5 
Antrag der Kommission · · · 
Zustlmm1Jrig zum Beschh,1ss des Ständerates 

Ch. 9 art. 13 al. 2 let. f; 81 al. 4, 5 
Proposition de Ja commissiQn 
Adherer a la decision du COnseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 9 Art. 68a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 9 art. 66a 
Proposition de Ja commlsslon , 
Adherera 1a d~ision du COnsell des Etats 

Schmid.• Samuel (V, BE), Berichterstatter. Hier geht es um 
den Vollzug der Prämlenverbilllgung filrVerslcherte, die in ei~ 

Nach meinem Dafilrhalten ist hier einmal Artikel 66a zu b&
relnigen: Dies kann man durch Gutheissen einer der Motio-
nen · oder durch Ablehnung der MotionerJ und Bestätigung 
von Artikel 66a gemäss B11ndesrat.tun., Uber die Motionen 
99.3384 bzw, 99.3423 wird dann· separat abgestimmt Dies 
betrifft datm. aber ein anderes Konzept. · 
Hier ist noch etwas über die F8rmullerung «Mehrheit» und 
«Minderheit" zu sagen. ei:i Ist richtig, dass die Kommission 
diese Motion im Juli beschlossen hat. Die Antwort des Bun~ 

· desrates gelangte dann gestern oder vorgestern an die Kom
ll)isslon, und diese war gehalten, sich zu äussem, ob sie mit 
der Ablehnung durch den Bundesrat einverstanden sei oder 
nicht Exakt gesagt hat die Mehrheit der Kommission den Ab
lehnungsantrag des Bundesrates dann gutgeheissen. Inso
weit ist der Begriff «Minderheitsmotion» etwas_ lrrefilhrend. 
E$ war ein Korrimissionsvorstoss, bei dem nun allerdings 
eine heutige Mehrheit die Ablehnung, wie der Bundesrat sie 
will, anerkennt.und die Motion zurückzieht. Formell besteht 
eine gleichlautende Motion 99.3423, und.deshalb hat der Rat 
sich damit auseinanderzusetzen. 

Borel Franoois (S, NE), rapporteur: A l'artlcle 66a, le projet 
du Conseil federal visait i regler la questlon de la raductlon 
des priines pour !es assures resldant dans un Etat de !'Union 
europeenne. Le COnsell des Etats a consldere que le dossier 
n'avalt pas encore slJflisarnrnflnt mOrl entre COnfederation et 
cantons pour que ~ ctispOsitioh pulsse &tre accepb!e teile 
quelle. L.e Conseil des Etats a donc decide de biffer l'artlcle 
66a et de mandater le Conseil federal de presenter un nou
veau projet; ·u a p~ ses Intentions sous la forme d'une 
motion de sa COmmission de polltlque exterieure. 
Sur un polnt, votre commission se rallle. a la.decision du COi,
seU des·. Etats: blffer l'artlcle eea.. Votre commission pense 
egalerhent que la question dolt encore &tre etudiee, en partl
culler en collaboratlon avec les cantons. Cependant, dans un 
premler temps, la majortte de la qommission avait adopte une 
proposltlon et hier, apnl!s-midl elte en a adopte une autre. 
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Pour tout simplifler pour vous, les trols motions, celle du Gon.
seil des Etats, celle de la majorite de la commission et celle 
de la minorite, se trouvent sur deux depliants dlfferents. Vous 
avez deux motions (99.3390 et 99.3424) sur le depliant qui 
est actuellement utirlse, et vous avez la motion de la.minortte 
Bortoluzzi (99.3423) qul est annexee au depliant, demiere 
page, celui qui conceme les mesures d'accompagnement re
latives a l'Accord sur la libre circulation des peraonnes. Nous 
avons donc trois motions contradictoires. Vousdevrez choisir 
l'une des trois. 
41 majorite de la commission vous recommande de trans
mettre une motion qui vise a ce que le Conseil federal prä
sente un projet centralise de reduction des primes pour les 
assures resldant a l'etranger. Notre systeme d'assurance
maladie, nous l'avons voulu, ou en toiJt cas uoe majorite 
d'entre nous. Ce systeme fait que ce n'est. pas un sy8teme, 
mais vingt-six systemes, puisqu'il est fortement cantonalise. 
Pour cette question des etrangers ayant le droit de s'assurer 
en Suisse, mals residant ä l'etranger, membres de l'Unlon 
europeenne, la majorite de 1a commission estime plus clair 
de creer un vingt-septleme systeme qui aurait l'avantage 
d'~tre centralise. 
Au nom de la majorite de 1a commission, je vous recom
mande de rejeter 1a motlon de la minorite Bortoluzzi 
(99.3423), de rejeter la motion du Conseil des Etats 
(99.3390)et de transmettre 1a rnotion 99.3424 de votre com
mission. 

Präsidentin: Die beiden Motionen 99.3390 und 99.3424 fin- · 
den Sie auf Seite 16 der Fahne. Die Motion 99.3384 der Spe
zialkommission, zu der Sie heute· die Antwort des Bundesra-

.. tes vom 18. August erhalten haben, ist zurückgezogen wor
den. Es besteht aber eine gleichlautende Motion 99.3423 der 
Mlnderhejt Bortoluzzi. 

Bortoluzzl Toni (V, ZH}: Ich bin grundsätzlich davon Ober
zeugt, dass die Prämienverbilligung, wie wir sie In unserem 
Land durchführen, zu Unrecht Aufnahme In das Abkommen 
mit der Europäischen Union über die. Freizügigkeit gefunden 
hat. . 
Wir lösen mit diesen Verträgen die verschiedenen bilateralen 
Sozialversicherungsabkommen unseres Landes ab, die wir 
mit den verschiedenen EU-staaten haben. An ihre Stelle tre
ten die Grundsätze, die in der EU im freien ~ersonenverkehr 
Gültigkeit haben. 
Diese grundsätzlichen Regeln sehen so aus, dass einerseits 
der Bezug zum Arbeitsplatz da sein muss, dass aber ander
seits der sache ein Versicherungsprinzip zugrunde liegen 
muss, damit sie eben Aufnahme in dieser FreizOgigkeitsrege
lung findet· Es ist für mich ganz klar und unbestritten, dass 
AHV, IV, Familienzulagen usw. Aufnahmefinden, dass aber 
selbstverständlich. auch das Krankenversicherungsgesetz 
(KVG) einbezogen wird, also Einrichtungen, welche diesen 
Grundüberlegungen· im freien Personenverkehr entspre
chen. 
Einrichtungen aber, welche allein durch Leistungen der öf
fentlichen Hand finanziert werden, wie Ergänzungsleistun
gen oder Hilflosenentschädlgung -:- wir haben vorhin die ent
sprechenden Gesetzeskorrekturen vorgenommen -, sind 
nicht einbezogen. Wir haben die Korrekturen angebracht, 
weil diese eben -das können Sie auch in der Botschaft nach
lesen - in vollem Umfang von der öffentlichen Hand finanziert · 
werden. Wir haben Abstimmungen betreffend die Ausgaben
bremse durchgeführt, und meines Erachtens ist die Prämien
verbilfigung, wie wir sie durchführen, diesen Einrichtungen 
gleichzusetzen. 
Die Situation ist nun so, dass unser Prämlenverbilllgungssy
stem Tell des KVG ist und der Bundesrat natürlich keine an
dere Möglichkeit hatte, als unter Einbezug des KVG auch 
diese Prämienverbilligungen mit in den Vertrag einzubezi.e
hen. Er sagt, dass es damit selbstverständlich Teil der Kran

. kenversicherung ist, obwohl das Prämienverbilligungssy-
stem zwar Im Rahmen der Krankenversicherungsgesetzge
t>ung errichtet wurde, letztlich aber mit den Prämien über
haupt nichts zu tun hat Die Leistungen, die ausbezahlt 

Amtliches Bulletin der Bundesvenlammlung 

werden, sind nämlich in den Kantonen sehr verschieden, 
werden aber überall nach dem Grundsatz der Einkommens
schwäche ausbezahlt und könnten - wenn Sie so wollen -
auch unter einem anderen Titel ausbezahlt werden. Ent
scheidend fürdie Auszahlung ist die Einkommensschwäche 
und keineswegs d.ie Prämie der,Krankenversicherung. Damit 
wird auch der Zugang zu den Leistungen der Krankenversi-
cherungen nicht geschmälert. · 
Das Ganze hat meines Erachtens mit dem Krankenversiche
rungsgesetz nur rein zufällig etwas zu tun. Übrigens hat man 
Im gleichen Zeitraum - man kann es in der gültigen Verfas
sung immer noch nachlesen - auch bei der Mehrwertsteuer
gesetzgebung festgelegt, dass S Prozent des Mahrwertsteu
erertrages für die Verbilligung der Prämien zu verwenden 
seien. Man hat dann ein System gefunden, wie wir es heute 
nun haben und mit dem auch nicht alle zufrieden sind. Letzt
lich hat es aber mit Prämie und Krankenversicherung nichts 
zu tun; sondern allein mit Einkommensschwäche. · 
Darum sollten wir den Mut haben, die ganze Übung, die un
seren Staat gegen 100 Millionen Franken kostet, abzubre
chen. Es ist dazu noch schwierig auszurechnen, wie der Zu
gang zu den Beiträgen wirklich sein wird. Wie werden Ein
kommensgrenzen festgelegt? Gelten in Spanien dieselben 
Grenzen wie in der Schweiz? Das sind alles Probleme, die 
nicht gelöst sind. Welche Kosten daraus dann entstehen wer
den, ist sehr fraglich. 
Ich möchte Ihnen beliebt machen, meine Motion zu Oberwei
sen. Meines Erachtens ist der Einbezug der Prämlenverbilli• 
gung ein Widersprueh gegenüber den EU-Grundsätzen und 
hat nur Aufnahme gefunden, weil es Teil unseres Kranken
versicherungsgesetzes ist Nehmen wir den Abschnitt Prämi
enverbilligungen aus dem KVG heraus und machen eine ei
gene Vorlage; damit können die Prämienverbilligungen dem · 
Abkommen über den freien Personenverkehr entzogen wer-
den. . 

Cevadlnl Adriano (R, Tl}:. Le groUJ)E! radical-ctemocratique 
soutient l'idee de blffer l'article 86a et de demander au Con
seil federal, par la vole d'une motlon, de resoudre d'une fa
i;on separee la question de l'assurance-maladie, et en partj.; 
culier du probleme du tlnancenient He a 1a reduction des pri
mes •. Nous sommes d'avls qu'il taut trouver ici une solution 
qui nous pe~. d'une part, de respecter les obligations 
prevues par les accords avec l'Union e1SOPeenne et, d'autre 
part, nousdevons aussi tenir compte du fait que 1a nouvelle 
situation qui en decoulera va provoquer des coOts supple
mentalres, en particulier pour. les cantons. En effet, d'apres 
les informations qui nous ont ete transmises, il y aura.des ci
toyens qui, a l'avenir, ne seront pas residents en Suisse, 
mais qui seront lies a une personne assuree en Suisse. Je 
pense aux membres d'une famille d'une peraonne assuree 
en Suisse, aux frontaliers, aux rentiers qui benefJCient d'une 
rente suisse, mais qui habitent a retranger. Ces gens-la 
pourront beneficier de l'assurance-maladie de notre pays et, 
s'Us se trouvent dans des conditions de revenu modeste, ils 
pourront beneficier·aussl de l'alde pour la reduction des pri
mes. 
Le Conseil federal a estime les coOts supplernentaires a 

. 90 millions de francs pour toute la Suisse. Le Conseil d'Etat 
, tessinols , consldere, par exemple, que cette evaluation ~ 
trop modeste et risque d'~ depassee par 1a realite des cho-
ses. En plus, le risque mäste que des cantons, comme celui 
du Tessin avec un pourcentage assez eleve de ressortls
sants de l'Union europeenne, · se trouvent controntes a un 
nombre croissant de demandes de reductlon des primes de 

. rassurance-rnaladie et que, de ce falt, lls doivent supporter 
des frais supplementaires considerabtes. 
C'est pour ces raisons que Je demande a Mme Dreifuss, pre
sldente de 1a Confederation, que dans 1a recherche d'une SO
iution separee a ce probleme, on refasse le caloul des coOts 
supplementaires provoques surtout par la reduction des pri
mes et que l'on essaye de trouver une solution pour E'tviter de 
mettre a 1a charge de certains cantons, surtout ceux tronta
liets, qul auront en plus des problemes lies a la llbre circula
tion des· personnes, des coOts suppll!'lmentaires eleves, en-
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gendres par cette nouvelle situation qui se presentera a pro-
pos de l'assurance-rnaladie. · 

Weiter bin ich der Meinung - auch nach Rücksprache mit 
Botschafter Spinner;· das möchte ich vielielchf noch ergän
zen -, dass wir für wichtige Länder wie Italien, PortugaJ, 
Deutschland, Osterreich, Finnland im Abkommen eine Rege
lung haben, wonach diese Länder territorial überhaupt aUS-:
ges<:hlossen sind, wenn sie für Ihre-Versicherten eigene Lei· 
stungssysteme anbieten. Diese Länder haben diese Wahl 
getroffen; somit fallen ltalien•und Po$1gaJ, die ja die Haupt-

. problemländer sind, weg. . · · 
Ich bitte Sie daher, die Motion der Minderheit (99.3423) ab
zulehnen und die Motion der K6mmission (99.3424) zu Ober-
weisen. · 

David Eugen (C, ßG): Bei Artikel. 66a und bei der Motion der 
Minderheit der Spezialkommission (99.3423) stehen wir vor 
dem Entscheid, ob das KVG ein Sozialversicherungssystem 
ist oder nicht. Die· Minderheit Bortoluzzl stellt sich mit Ihrer · 
Motion auf den Standpunkt, unsere Krankenversicherung -
halt nur die GrundvelBicherung - sei kein Sozialversiche
rungssystem, bzw .. wir könnten es durch eine formale ~eset
zesänderung von einem Sozialversicherungssystem in ein 
8edarfssystem umändern, Indern wir einfach zwei Gesetze 
machen; dies. amilog auch bei der Hllflosenentschadigung . 
1,1nd den Ergän~ungsleistungen. . · Rechstelner Paul (S, SG):' Ich mache es ganz kurz, nach-
Das kö11nen wir so nicht! bann müssten wir,es dann auch ge:, dem Herr Davidja den Standpunkt der Mehrheit ausführlich 
genOber den Schweizer Bürgern .so rnachen, also gegenOber begründet hat Im Grunde genommen muss man sagen, Herr 
der gEmZen Bevölkerung. Wir müssten also dazu übergehen, , Bortoluzzl, beklagen Sie sich Ober die eigenen Siinden beim 
das jetzige PrämienverbJUlgungssystern, das ein Teil der So- .. Aufbau dieses Prämlenverbilllgungssystems. Dieses Ist in ei-

.. zialversicherung Ist, lh ein. Bedarfssystem oder Bedürftig- ner Art aufgebaut, die einer Sozialversicherung nicht würdig 
keitssystern abzuändern, bei de"1 nur jene Leistungen erhal- . .ist.Nach dem System der Kopfprämie zahlt.nämlich jeder ge
ten, die die Bedürftigkeit. nachweisen, . Denn nur jene Lei- nau gleich vieJ, unabhängig von den wirtsch~ichen Verhält
stungssysterne, wo der-Bedürftig~eitsnachweis gefordert ist, , nissen. Nachher wird ein solch kompliziertes Prämienverbilli-
slnd aus dem Soziafyerslcherungsprinzip nach dem EU-Per- gungssystem aufgebaut. dessen Kompliziertheit sich jetzt mit 

,sonenfrelzügigkeitsabkommen ausgeschlossen. Was die den bilateralen Verträgen noch exponentiell vergr6ssertl 
Minderheit Bortoluzzi anstrebt, 1~ eine grundlegende Ände- . · Richtig ist es, auch aus der Kran~versicherung bei der Fi
rung unseres Sozialversicherungssystems in der Kranken· nanzierung eine richtige SOzialversicherung zu machen. Wir 
versicherung. Das Ist kein blosser Forrnalaktl Diesen Schritt werden wieder Gelegenheit haben, darüber zu sprechen; 
können wir im Rahrnen dieser Koordinierung mit den EU-8y- . dann karln die l.Osung des Problems auf eine ganz elnlache 
stemen natürlich auf keinen Fall vollziehen. · und nichtdiskriminierende Weise ,an die Hand genommen 
Die Spezialkommission Personenverkehr müsste neben der werden. · · 
Motion, die sie eingereicht hat1 korrekterweise auch die Strel• Jetzt wird ein Weg vorgeschlagen, der vertragskonform ist 
chung der Artikel· 65 und 95a des· Krankenverslcherungsge- und der keine Diskriminierung enthält &lelchzeltlg wird· mit 
setzes beantrageh, weil diese beld.eh Artikel den Anspruch der Kommissionsmotion eine praktikable Lösung bzw. Rege-
festlegen . und definieren, den · man eigentlich be$eitigen lung angestrebt. W\r stehen hinter diesem Vorschlag uncl blt-
möchte. •. • . ten Sie, die Motion 99:3384 bzw. 99.3423, die neue Pro- . 
Es ist falsch, den.Schritt einer grundlegenden Systernverän- bleme im Internationalen Verhältnis mit sich bringen •würde,· 
derung hier vorzunehmen, und ich möchte Sie daher bitten, nicht zu überweisen. 
die Motion der Minderheit Bortoluzzl nicht zu überweisen.. . Bezüglich der Massnahmen als Folge der PersonenfrelzQgig-
lch möchte au9'1 den Befurchtungen derjenigen entgegentre- kelt bei den Ärzten und anderen Leistungserbringem möch-
ten, die geltend maqhen, dass wir mit dieser Koordination rie- ten wir festhalten, dass die Antwort des Bundesrates für uns 
sige Probleme für 'das Sozialversicherungssystem unserer auch ungenügend ist. Es ist aber so, dass alle Massnahmen, 
Kran~versicherung auslösen. Es. gibt Probleme-:-· sie W4r- die auf der Seite der Leistungserbringer wirk$am sind, Mehr-
den heute angesprochen -, bei denen Ich mit Herrn Borto- heiten brauchen. Das Globalbudget im ambulanten Bereich 
luzzl einer Meinung bin. Bnes betrifft die Zuwanderung neuer ist abgelehnt worden,· Die Frage nach der Zulassung der Lei-
Arzte, Ärztinnen und Apotheker ih unser Land; dadurch stungserbringer wird. Im Rahmen der ersten KVG-Revislon 
könnte ein Kostenschub entstehen. Dazu hat uns Frau Sun- wieder geklärt werden können. Dort geht es· dann um die. 
despräsidentin · Dreifuss zugesichert - ich nehme an, diese wirksamen Entscheidungen. Das kommt .In einigen Monaten. 
Zusicherung werde eingehalten -. qass irn Rahrnen der jetzt Wir werden dann sehen, ob Sie wirklich entschlossen sind, 
laufenden Teilrevision des Kran~versicherungsgesetzes hier etwas Nachhaltiges vorzukehren. 
auf den 1. Januar 2001 Ma$snahmen getroffen werden, da
,mit diese Zuwanderung so nicht stattfinden kann. Das. ist ein 
ganz entscheidender Punkt . · , · . , 
Hier geht es hingegen darurn, dass wir die Arbeitnehmer, die 
in der Schweiz sind, ht die Krankenversicherung einbezle
llen, beispielsweise für Kinder, die in Spanien sind. Die Prä
mlenverbilllgung wird nach dem Lebensstandard der Kinder. 
bemessen, die in Spanien leben. 
Was Herr Bortoluzzl möchte, bewirkt eigentlich, dass diese 
Arbeitnehmer ihre Kinder in die Schweiz holen - was sie 
nämlich tun werden: Wenn sie keine Prämienverbilllgung er
halten fOr die Kinder, · die in Spanien sind, werden sie die 
ganze Familie in die Schweiz holen. -OU .wird die Kon~ 
quenz seines Antrages sein. Wir können mit dieser Motion 
der Minderheit Bortoluzzi (99.3423) nicht verhindern, dass 
ein Arbeiter aus Spanien, der in der Schweiz arbeitet, ~ine 
Farnffie kran~verslchert. Wenn er die Möglichkeit Ober die 

'Koordination nicht hAtte-die wir Ja nach dem EU-Abkommen 
einräumen rnüssen -, wäre seine Reaktion die- wen er ja 
seine Familie kran~versichert haben wtll -, dass er sie In 
die Schweiz nachzieht. Das wäre nir uns ein ganz klarer öko
nomischer Nachteil, weil wir wesentlich höhere Beträge fOr 
Jene PersOnen bezahlen müssen, die sich in der Sct)weiz auf-. 
halten, als für Jene Personen, die sich In diesen Ländern auf
halten, aus denen wir die meisten Arbeltskräfte hier in unse-
rem Land haben. 

. Bioeber Christoph (V, ZH): Was jetzt .Herr David gesagt hat, 
das ist überhaupt nicht das Problem. Es wird nicht die Kran
kenversicherung als Verslctierung in Frage gestellt Es wfrd. 
. auch nicht behauptet, dass die Sozialleistungen beim freien 
Personenverkehr nicht auch für alle gelten sollen, die aus der 
EU stammen,.sondem es g~ um die F~der Prämienver-
bilUgungen. · · . . 
Wir haben die Prämienverbllligung bei der Einführung der 
Mehrwertsteuer beschlossen. Im Gegenzug wollte man - so . 
hatrnan gesagt-den unteren Volksschichten, den BedOrfti• 
gen, einen Anteil als Prämienverbilligung geben, weUsle von 
der Mehrwertsteuer stärker betroffen sind. Die Prämienver
bllllgung knüpft nicht an der Prämie an; sie ist nur für die Be
dürl:tigen; und sie wird ausschliesslich vom Staat bezahlt und 
von niemandem sonst . . . 
Jetzt müssen Sie doch die Crux sehen: Nach dieser neuen 
Regelung ist jemand dort versichert, wo er sein Haupteln
kOmmen hat Jemand, der in der Schweiz arbeitet und in der 
EU wohnt, bekommt diese Prämienverbllllgungen. Es ist ja 
klar: Der. Radius der Grenzgänger winj oatürllch massiv ver
grössert, weil es ein Recht für die Grenzgänger gibt, in der 
Schweiz eine Zweitwohnung zu haben; die Bedingung für die · 
Betreffenden Ist, dass sie Grenzgänger sind und einmal pro 
Woche nach Hause fahre,:i. Also erh.alten sie diese Prämien
verbi.lligung - gleichgOltig, wo lri der Europäischen Union. sie 
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wohnen-. und zwar fOr sich und die ganze Familie. Was das 
fOr eine finanzielle Konsequenz hat, das weiss Oberhaupt 
noch nie,nand. Und Sie.glauben doch nicht, dass wir solche 
Gesetze machen können, ohne dass wir wissen, wie wir das 
regeln! • · 
Herr Rechsteiner Paul sagt, das sei ganz einfach, das wür
den wir dann schon regeln. Wir leglferieren hier über Ziele 
und Probleme und sagen: Die Lösungen kommen später. Die 
Motion 99.3384 bz,w. 99.3423 will nichts anderes, als dass 
dieses Problem gelöst wird. Ich habe gestern il') der Kommis• 
slon gefragt, ob die Prämlenverbilligung eine Sozialleistung 
sei. Die Antwort war: Nein, es ist keine Sozialleistung. - Ist es 
eine fürsorgliche Unterstützung? - Nein, es ist auch keine 
fürsorgliche Unterstützung, weil der individuelle Fall nicht ab
geklärt wird. 
Es wird der Begriff der «sozialen Begünstigung» geprägt. 
Was ist denn eine soziale Begünstigung? Soll sie in ZUkunft 
unter diese Freihandelsabkommen fallen? Sie werden doch 

. nicht glauben, dass ein vernünftiger Schweizer einer solchen 
· Lösung zustimmt! 

DreHuss Ruth, presldente de 1a Confederation: Je vous re
mercie de m'avoir faJt passer ce matin puisque, a 13 heures, 
je pars participer a 1a ceremonie organis6e en hommage aux 
victimes du crash aerien qui a eu lieu il y a une ann6e sur le 
vol New York-Geneve. · 
J'aimerais vous inviter, sans perdre trop de temps, a rejeter 
de fa90n determin6e leis motions 99.3384 et/ou 99.3423. La 
chose se presente de la fa90n suivante: vous avez accepte 
!'Integration des etrangers dans le systeme .d'assurance • 
. Vous l'avez accept6e aux articles 13 et 61 LAMal, ce demier 
stipulant tres clairement que les cotisations sont calcul• en 
fonction des frais dans le pays de residence. Cela signifie 
aussi qu'automat!quernent, comme dans tous les cas, sauf 
urgence medicale, les traitements sont donnes dans le pays 
de residence. Vous avez. par l'integration dans cette loi, mis 
egalement les etrangers au benefice du systeme de cotisa
tion, qui est une cotisation par täte, att6nu6e pour certalnes 
categories de revenu selon, un systeme cantonal, pour que 
ces cotisations alent, au moins au bas de l'~elle, une rela
tion avec le revenu des personnes assurees. Tout cela, vous 
l'avez deja decide. 
En biffant farticle 66a, vous avez dit que le systeme, l'orga
nisation, et en particulier le probleme suisso-suisse des rela
tions entre la Conflkleratlon et les cantons, dolvent encore 
~tre regles. Deux motions. spnt . .sur la table pour proposer 
l'une, de f89Qn generale, de nous entendra avec les cantons 

. et l'autre, de fagon plus precise et a mon avis regrettable, de 
faire un systeme federal qui devrait repondra aux besoins 
dans chacun des cantons. Peu m'importe, a la llmite, laquelle 
de ces motions est transmise. Le Conseil federal, de toute fa-
90n, avec les cantons, cherchera 1a meilleure solution ~ 
ble. Elle lra dans le sens de l;une ou de l'autre des l"!lotions. 
J'al plutOt le sentiment qu'elle ira dans le sens - je ne veux 
pas perdre trop c;le temps la-dessus - d'un systeme ou les 
cantons appliquent les ~mes regles a leurs residents qui 
ont leurs. familles dans le canton et a ceux qul ont leurs fa
mlHes en dehors de Suisse. Mais ceci est de la mU$lque 
d'avenlr. L'lmpertant, c'est de savoir ce que vous allez deci
der. 
M. Bortoluzzi, et M. David l'a fort bien dit, qui ne veut pasque 
ces consequences soient tirees, qui ne veut pas que les 
etrangers soient integres dans un systeme ou la prima par 
t&te tient campte, au bas de l'~elle, du revenu des assures 
grAce au systeme de subventionnement, veut modlfler le sys
teme. II veut sortir du systeme d'assurance-maladie le sub
ventionnement des primes; et il veut le faire passer textuelle
ment comme une prestat!on d'alde sociale. 
Monsieur Bortoluzzi, en dehors du faJt que notre systeme 
d'assurance-maladie ne peut fonctionner, en tennes de coti
sations, que sl les categories de revenu les plus basses ne 
portent pas le plein polds de ces primes par täte, en faire de 
·t'alde sociale, · c'est nous eloigner massivement de ce que 
nous faisons actuellement. En Suisse, presql.le un tiers des 
personnes beneficient des subventions accordees. Vouloir 
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les ramener a l'aide sociale, c'est forcement vouloir las Tame
ner aussl aux crib1lres de l'aide sociale, c'est-a-dire la reser
ver uniquement aux personnes qui sont a la limite du mini
mum d'existence, c'est-a-dire modifier completement l'esprit 
mm1e de 1a loi sur l'assurance-maladle. 
Encore une fois, les arguments; notamment ceux de M. Blo
cher, disant qu'on auralt introduit 1a reduction de primes uni
quement pour rembourser quelque chose en termes de taxe 
sur la valeur ajout6e,' c'est reriverser l'hlstoire. L 'histoire a 
toujours ef:€1, depuis 1a commission d'experts et a travers tou
tes les discussions menees durant Ja redaction du message 
du Conseil federal, de creer un systeme de prima par tete 
avec une charge diminu6e pour les bas .revenus. L'article 
constitutionnel auquel vous faites alluslon a consiste a dire 
qu'une part de la TV A sera consacr6e, «als Zweckbindung», 
a cettetäche. Nous n'entrerons pas ici dans Ja discussion de 
savolr sl ce montant a effectivement ete versa ou non, mais 
toutes 1es decisions, tous les travaux preparatolres a l'elabo
ratlon du projet de loi partaient deja de l'id6e qu'il nous fallait, 
dans le systeme de l'assurance-maladie, cette possibilite de 
reduire les primes;, 
C'est la raison pour laquelle la motion 99.3423de la minorite 
l:k>rtoluzzi n'est pas seulement une mesure contre les etran
gers, mais aussi contre les Suisses. C'est la raison poull'la
quelle eile doit &Ire fermement rejetee. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

99.3424 

Motion Kommission-NR (99.028) 
Prämienverbllllgung für Versicherte, 
die in.einem Mitgliedstaat 
der Europiischen Union wohnen 
Motion Commisslon:-CN (99.028) 
Reduction des prlmes · 
pour les assures .residant · 
clans un Etat de l'Unlon europeenne 

WottlautderMotlon vom 1. September 1999 
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesäl'lderung vor
zulegen, wonach der Bund den Auftrag erhält,.für die neu b.
troffenen Personen im Ausland und gemäss dem bilateralen 
Abkommen, die Prämlenverbilligung nach einem zweckmäs
sigen und einheitlichen System zu vollziehen. 

Texte de la motlon du 1er septembre 1999 
Le Conseil federal est charge de presenter un projet de mo
dification de loi prevoyant que la Corifederation sott manda
t6e pour proceder, conformement aux accords bi~aux, a 
la reduction des primes selon un.systeme approprie et uni
forme a !'Intention de$ personnes nouvellement concemees 
a l'etranger. · 



Accords bilateraux Suisse/UE 1596 N ~ septembre 1999 

99.3390 , · 

Motion Ständerat 
(APK-SR 99.028). 
krankenversicherung. 
Abkommen 
über den freien Personenverkehr 
Motion Consell des Etats 
(CPE-CE 99.028) 
J.\ssurance-maladie. 
Accord concernant . 
la llbre circulatlon des personnes 

Wortlaut der Motion vom 31. August 1999 
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammeriarbeit mit den 
Kantonen in der Krankenversicherung ein zweckmässiges 
Verfahren vorzusehen, das slchersteßt, das3 die Verpflich
tungen wahrgenommen werden, die der Schwelt aus dem 
Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft und ihren · 
Mitgliedstaaten über den freien Personenverkehr, namentlich 
im Bereich der Prämienreduktlon, erwachsen. 

Texte de Ja motion du 31 aoOt 1999 
Le Conseil fllderal est charge, en collaboratlof! avec les can
tons; de prevoir une ~ure pratlcable en matiäre_d'assu
rance-maladle, pour asstirer les obligations de la Sulsse de
coulant de l'Accord aV$C la Communaute europeenne et ses 
Etats memtires concemant ~a libre circulatlon des personnes, 
en particuller en matin de reduction des primes. 

' ; 

Präsidentin: Die Kommission bealitragt Ihnen, Artikel 66a 
des Bundesgesetzes Ober die Krankenversicherung zugun
sten der Kommissionsmotion 99.3424 zu streichen. Ich stelle 
diese Motion der vom Ständerat überwiesenen Motion 
(99.3390) gegenQber. / 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung .der Motion 99.3424 
Für Überweisung der Motion 99.3390 

99.3384 

Motion Komml,slon-NR (99.028) 
.separates Gesetz 
für die ,Prämlenverbllllgung · 
In der Krankenversicherung 
Motion.Commlsslon-CN (99.028) 
Lol speclale . .. 
pour la reduction des prlmes 
dans l'assurance-maladle 

. Wortlaut der Motion vom 2. Juli 1999 

84Stimmen 
78Stimmen 

Der Bundesrat wird beauftragt, die PrämienverbllDgung der 
obUgatorischen Kranke(lpflegeverslcherung durch Beiträge . 
der öffentlichen Hand In einem separaten GesiinZ: zu regeln. 
Die Kantone sollen dabet den .nach dem Bundesgesetz Ober 
die Krankenversicherung (KVG) · obßgatorisch versicherten 
Personen, welche in ~r Schweiz wohnhaft sind und In be
scheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, Primien-
verbilll~ungen gewähren. · 

Texte de Ja motion du 2 ju,Jet 1999 
Le ConseHfederar est charge de r~ler dans une loi distincte 
1a question de la reduotion des primes d'assuran~ obllga-

. · toire des soins.en cas de maladie au moyen de subsides pu
blics. Cette loi prevoira notamment que les ,cantons accor7 
dent des reductions de piimes. aux personnes obligatoire
ment assurees en vertu de 1a loi federale sur l'assurance-ma
ladie (LAMal), qui residenten Suisse et qui sont de condition 

' . ecortomlque modeste. 

Schriftliche Begründung 
Die Urheber verzichten auf eine Begründung und WOnschen 
eine-schriftliche Antwort. 

Dweloppement par krit 
le$ auteurs renoncent au developpement et demandent 

' une reponse ecrite. · . · · 

Schrfftliche Stellungnahme des Bundesrates 
vom 18. August 1999 . 
· Der Bundesrat erinnert-daran, dass das System der Prämien
verbilligung Integrierender Bestandteil des derzeitigen Finan
zierungssystems für die. obligatorische Krankenpflegeversi• 
cherung ~t Es · stellt für Personen in bescheidenen wirt• 
schaftllchen Verhältnissen das zentrale soziale Korrektiv im 
Kapfprämiensystem dar und ermöglicht dadurch, eine der 
vom Gesetzgeber beabsichtigten hauptsächlichen Zie~
zungen, ~licti die Solidarität, zu verwirklichen. 
Aufgrund des Abkommens Ober den freien Personenverkehr 
mit der EU muss die Schweiz Prämienverbilßgungen an Per- , 
sonen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen auch 
dann gewähren, wenn diese In der Schweiz versichert sind, 
aber in einem EU-staat wohnen (vgl. Botschaft vom 23. Juni 
1999 zur Genehmigung .der sektoriellen Abkornmen zwi-' 

. sehen, der Schweiz und. der EG, insbesondel'$ Zlff. 273.232 
und 275.212). Der in den Römer Verträgen enthaltene 
Grundsatz der Freii:Oglgkelt im Personenverkehr wurde In 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 konkretisiert. Danach 
richtet sich die Unterstellung unter die Krankenversicherung 
nach dem Beschäftigungsort und nicht nach dem Wohnland. 
Arbeitnehmende mit Wohnort im Ausland dürfen dabei nicht 
anders behandelt werden· als Arbeitnehmende mit Wohnort 
im·lnland. Die Art der Finanzierung der Krankenven,lcherung 
spielt dabei keine Rolle. Ober das Abkommen über den freien 
Personenverkehr gilt dies auch für die Schweiz. 
Die Prämienverbilligung stellt zwar nicht eine Krankenversi
cherungsleistung Im eigentlichen Sinn dar, ermöglicht es den 
Berechtigten aber, Ansprueh auf Krankenpflege zu eiwer
ben, indem Ihnen die Primienzahlung erleichtert.wird. Oa die 
Gesamtheit des KrarikenversicherungssYcstems vom sach
lichen · Geltungsbereich (Art · 4) der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 erfasst wird,.fällt auch die Gewährung von Prä
mienverbllllgungen an" Versicherte mit Wphnsltz im Ausland 
darunter: .. 
Divüber hinaus Ist die Prämiemierbilligung eine soziale 

.• VergQnstigung im Sinn von Artikel 9 des Anhanges I zum 
Abkommen Ober .den freien Personenverkehr, die Jeder in 
der Schweiz beschäftigten Rerson aus dem EU-Raum und 
ihrer Fainllle.gewährt werden. muss, selbst wenn diese .im 
Ausland wohnen, und zwar unter denselben Voraussetzun
gen wie . fOr Arbeitnehmende, die · mit ihrer Familie in der 
Schweiz wohnen. Artikel 9 Absatz 2 des obenerwähnten An
hanges entspricht Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EWG) 

' Nr.1612/68. · 
Der Vorschlag, die Gewährung von Prämienverblmgungen in 
einem anderen Gesetz als dem KVG.zu regeln, die .Verbilli
gungen auf Versicherte mit Wohnsitz In der Schweiz zu be
schränken und die Kantone mit der Durchführung zu beauf. 
tragen, würde dem Abkommen mit der EU widersprechen 
und die SchWeiz nicht von der Verpflichtung befreien, im Aus
land wohnhaften Versicherten in bescheidenen · wirtschaft
Dchen Verhiltnissen Prämlenverbßllgungeri zu gewähren.·. 
Durch die Motion .WOrde nämlich keinerlei Änderung an der 
Rnanzlenmg der obligatorischen .Krankenpflegeversiche
rung bewirkt. 

Bulletin officleJ c1e r Assel!'lbl6EI Nd6rale 
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Rapport ecrit du Conee'fl federal 
du 18 aout 1999 
Le Conseil federal rappelle que le systeme de la reduction 
des primes fait partle integrante du systeme actuel de finan
cement de l'assurance-maladie obligatoire des soins en ce 
sens qu'il represente, pour les personnes de conditlon eco
nomique modeste, le correctif social central a la perceptlon 
de la prime partate, permettant ainsi de realiser la solidarite, 
un des objectifs princlpaux voulus par le legislateur. 
Sur 1a base de l'Accord avec l'UE sur la libre circulation des 
personnes, la Suisse doit egalement accorder des reductions 
de primes d'assurance-maladie aux personnes de condition 
economlque modeste qul sont assurees en Sulsse mais re
sident dans un !=tat de l'UE (cf. message du 23 juin 1999 re
latif ä rapprobation des accords sectoriels entre la Suisse et 
la CE, notamment les eh. 273.232 .et 275.212). En effet, le 
princlpe de la libre clrculation des personnes inscrit dans le 
Traite de Rome a ete concretise dans le reglement (CEE) 
No 1408/71 qui stlpule que l'assujettlssement a l'assurance
maladie s'opere d'apres le lieu de travail et non d'apres le 
pays de residenCIEl. Les travailleunr ayant un domicile a • 
l'etranger ne doivent pas ~ traites differemment des tra
vailleurs ayant leur resldence.dans le pays. Le systenle de fi
nancement de l'assurance-maladie ne Joue, dans ce con
texte, aucun röle. Ce princlpe est egalement applicable. en 
Sulsse parle bials de l'Accord sur la libre circulatlon des per
sonnes. 
La reduction des primes, si eile ne constltue pas en elle
m~e une prestation maladie au sens propre du terme, auto
rise les beneficiaires a avoir acces aux solns. en teur permet
tant de payer las primes. Des lors, comme l'infegrallte du sys
tame d'assurance-maladle est incluse dans le champ d'appll
catiön material (art. 4) du reglernent (CEE) No 1408/71, l'oc
trol de reductions de primes a des assures resldant a 
l'etranger suit le ~ regime. · 
Enfin, 1a reduction des primes, au sens de l'article 9 de l'an
nexe .1 de I' Accord sur 1a llbre clrculatlon des personnes, 
constitue un avantage soclat qui doit !tre accorde ä tout tra
vailleur communautaire en Sulsse et ä sa famille,. ITIEffl18 s'lls 
resident ä l'etranger, aux m&mes conditions qu'a un tra
vailleur et ä sa famllle residant en Sulsse. L'article 9 alinea 2 
de l'annexe susmentlonnee correspond a l'article 7 alinea 2 · 
du reglement(CEE)No 1612/68. 

· II decoule de ce qui precede que la proposition de fixer les 
conditions d'octrol de la reduction des primes dans une loi 
dlstlncte de la LAMal, de la limiter aux assures resldant en 
Sulsse et de charger les cantons de son application seralt 
contraire ä l'accord avec l'UE et ne permettrait pas a ta 
Sulsse de se soustraire a l'obllgation de verser des reduc
tlons de primes aux assures de condition econornique mo
deste ITIEffl18 residant a l'etranger; 1a motion n'apporterait en 
effet aucune modificatlon au systeme de financement de l'as-
,surance obligatoire des soins. · 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
Der Bundesrat beantragt. die Motion abzulehnen. 

DeclaralJon ecrlte du Conseil (edtkal 
Le Conseil federal propose de rejeter la motion. 

Prisldentln: Die Kommls$ion hat ihre Motion 99.3384 zu
gunsten der eben überwiesenen Motion 99.3424 zurück
gezogen. Eine Minderheit Bortoluzzi beantragt, die gleichlau
tende Motion 99.3423 zu überweisen. 

Zurückgezogen - Rettre 

Aml!lche$ Bulletin der Bunde&versammJu 

99.3423 

Motion Kommission-NR (99.028) · 
(Minderheit BortoluZ'ZI) 
Separates Gesetz . 
für die Primlenverbilllgtang 
in der Krankenversicherung 
Motion Cominlsslon-CN (99.028) 
(mlnorite Bortoluzzi) 
Loi speciale 
pour la reductlon des primes 
dans l'assurance-maladle 

Wotttaut der Motfon vom 2. Juli 1999 
Der Bundesrat wird beauftragt, die Prämlenvetbilligung der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung durch Beiträge 
der öffentlichen Hand In einem separaten Gesetz zu regeln. 
Die Kantone sollen dabei den nach .dem Bundesgesetz über 
die Krankenversicherung (KVG) obligatorisch versicherten 
Personen, welche in der Schweiz wohnhaft sind und in be
scheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, Prämien• 
verbilligungen gewähren. 

Texte de la motfon du 2 julllet 1999 
Le Conseß federal est charge de regler dans une loi distincte 
la question de la reduction des primes d'assurance obliga
tolre des soins en cas de maladie au moyen de subsldes pu
blics. Cette loi prevoira notarnment que les cantons accor
dent des reductions de primes aux personnes obligatoire
ment assurees en vertu de la loi federale sur l'assura.nce-ma• 
ladie (LAMal), qui resident en Sulsse et qui sont de conditlon 
economique modeste. 

Mitunterzeichner - Cosignatsires: Baader, • Bangerter, 
Blocher, Bosshard, Bohrer, Phllipona, Widrig {7) 

Schriftliche Begründung 
Die Urheber verzichten auf eine Begründung und \VOnschen 
eine schriftliche Antwort. 

Developpement par ecrlt 
Las auteurs renoncent au developpement et·demandent 
une reponse 6crlte. 

Schrift//clJe Stellungnahme des Bundesrates. 
Siehe Stellungnahme zu Vorstoss 99.3384 hlervor 

Rapport ecrlt du Conseil federal 
Voir rapport sur l'intervention. 99.3384 ci-devant 

Abstimmung- Vote 
Für Überweisung der Motion 
Dagegen 

69Stimmen 
92 Stimmen 
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. 99.028-4, 
' ' ' 

··Bilaterale Verträge Sch,;.,efz/EU 
· 4. Freier Personenverkehr . 
· · Accords ·bUateraux Suiss:etuE. 
4. Libre clrculation dea ,personnes 

. Fortsetzung-$Ulte . 
. Siehe Seile 1580 hfervor-Volt page 1580 cklevant 1 ; 

1598 

Bundesgesetz zum Abkoinmen zwisehen d;;Eu-eh 
Gemeinschaft, ihren Mltglleqstasten und de_r Sdwtelz Ober 
den freien Personenverkehr(FortsetziJng) · · . . .. 
Lol Mdetale sur rA(!C()ffl entre /a Communaute e~rie, 
ses.Etatll membres et.Ja s~.CQnC8tnflllt Ja llbre circiJltidion. 
des petso11pes (suite) ., · ' 

Ziff.ifi Art. 66a (~g).;. ChJ 9 art. 66a (sulte) · 

· Prisldenflh:: Mit.der·Oberwelsung der Kom~~ionsmotlon .. 
99.3424 ist Artikel 66a gestrichen. \ . · 

Angenommen::"'. Adopte · . 

. . Zlft. 9 Art. 958; Zfft.10; Zlff. 11 · 
Antrag d.,-Komml•pn . . . 
ZUstlmmung zum.8eschlt18$ des Stäl:lQ~. 

~=-~~~ 
Adherer'a 1a dooislon du Conseil des Etats 

' ··"'' 
Angenommen -Adoptd . 

. Die Bel1ittt.lrig dieses Geschäftes V4rd untetbrochen 
Le ~t sur cet ob/et.est. lnterrompu · . .. 

Schluss der Sitzung um 13;()() Uhr; 
· I.Jueance est leve$ ä 13 h oo 

l 

• . Bulletin olliclel c:1e r~flkltwle · 
' -: '• 
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Siebente Sitzung - Septieme seance 

Donnerstag, 2. September 1999 
Jeudl 2 septembre 1999 

15.00h 

Vorsitz - Presldence: 
Heberieifl Trix (R, ZH)/Se11er Hanspeter (V, BE) 

99.028-4 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bllat6raux Sulsse/UE. 
4. Ubre circulatlon des personnes 

, Fortsetzung - Suite 
Siehe Seile 1598 hlervor-yo1r page 1598 ci-devant 

Bundesg8S;8tz zum Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft, ihren Mitgüec/staaten und der Schweiz Ober 
den freien Personenverkehr (Fortsetzung) 
Lai fedsra/e sur l'Accord entre 1a Communaute europeenne, 
~ Bats membres et 1a Suisse concemant 1a libre circu/ation 
des personnes (Sl.,fite) 

Zlff. 1ArL 1, 1a 
Antmg der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Keller Rudolf 
Streichen 

Ch. 1 arL 1, 1a 
Proposition de 1a commission 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etats 

Proposltion Keller Rudolf 
Biffer 

Keller Rudolf (F, BL): Ich trage unsere Position hier nur vor, 
damit uns später im Referendumskampf nicht der Vorwurf 
gemacht werden kann, wir hätten diese Dinge nicht auf den 
Tisch gelegt. Seit Jahrzehnten verspricht uns der Bundesrat, 
den Anteil der ausländischen WohnbevOlkerung zu stabilisie
ren, aber das Gegenteil ist eingetreten. Die Zaht der Auslän
der nimmt immer mehr zu, und es strömen auch immer mehr 
Leute. ins Land, welche schlicht nicht mehr zu . integrieren 
sind. 
Vor diesem Hintergrund beurteilen wir die Freizügigkeit im 
Personenverkehr aJs fatal und verhängnisvoll fürunser Land: 
Wir kämpfen dagegen, dass der Vorrang der E"mhelmlschen 

. . verloren gehen soll. Wir können das nicht akzeptieren. 
Das Salsonnierstatut soll also wegfallen. Es soll durch ein so
genannt eurokompatibles Kurzaufenthatterstatut ersetzt wer
den. Das Schlimmste daran ist aber dieTatsache, dass ein 
Recht auf Familiemiachzug sowie berufliche und geographi
sche Mobilität geschaffen werden soßen; Schon heute ist ge
nau der Familiennachzug das grosse f>roblem in der Auslän-
derfrage. · 
Der Familiennachzug bringt uns am meisten Ausländer in un
ser Land, bringt uns eine stetige Neueinwanderung. Wenn 
wir jetzt also diesen Fammennachzug völlig freigeben, macht 
uns das angst; wir befOrchteri, dass unser Land regelrecht 
Qberrannt wird, auch von vielen Fammenangehörigen, und 

1 

Amtliches Bullelin der Bundesversammlung 

das können wir nicht akzeptieren. Dagegen wer:den wir mit 
unserem Referendum Sturm laufen. 
Grenzgänger soll es kOnftig auch nicht mehr geben, jeden
falls nicht mehr nach gängiger Begriffsauslegung. Die tägli
che Rückkehr an den Wohnort entfällt, wird ersetzt durch 
eine wöchentliche.Heimkehrpflicht Und, was eigentlich viel 
schlimmer und viel wesentlicher ist am Ganzen: Nach tonf 
Jahren entfällt auch die Grenzzone, aus der solche Grenz
gänger bisher kommen durften. Niemand wird in der Lage 
sein zu kontrollieren, ob diese Leute auch mindestens einmal 
pro Woche nach Hause gehen. . 
Heute Ist das ganz i;mders: Das war eine ganz selbstver- · 
ständliche Sache. Ich komme ja aus einem Raum .mit sehr 
vielen Grenzgängern, da weiss man genau, wer wo wohnt 
und wie die sozialen Beziehungen all dieser Leute sind. Das 
wird künftig nicht mehr möglich sein. Wir werden Grenzgän
ger aus dem ganzen europäischen .Raum haben, soge
nannte Grenzgänger, und es ist ganz klar, worauf das 
schlussendlich hinausläuft Trotz flankierender Massnahmen 
.wird es so sein, dass der Lohndruck für die einheimische 
WohnbevOlkerung immer grösser wird. Wir müssen uns des
sen bewusst sein, und das ist ein weiterer Grund, weshalb wir 
Schweizer Demokraten dieses Referendum ergreifen; wir 
sind überzeugt, dass die flankierenden Massnahmen diesen 
Lohndruck nicht auffangen können. 
Niemand muss uns weismachen, dass es nach der mehrjäh
rigen Übergangsfrist schlussendlich noch möglicf'! sein wird, 
das ganze Paket allenfalls rückgängig zu machen. Es steht 
wunderschön auf dem Papier. Es heisst jetzt Nach sieben 
Jahren kann man das Ganze einmal anschauen; wenn man 
es nach sieben Jahren nicht neu aufrollen will, dann schaut 
man es halt nach zwölf Jahren an. Aber machen wir uns doch 
nichts vorl Nach zwölf Jahren wird wohl niemand mehr kom
men und·sagen: Wir machen jetzt alle diese Verträge wieder 
rückgängig. Das istschDcht nicht realistisch, in Tat und Wahr
heit wird so was nie eintreten. DeshaJb sagen wir nein zu die
sem Vertrag, wie er auf dem TISCh liegt 
Wegen unseres relativ hohen Lebensstandards, den höhe
ren Löhnen und vor aJlem Y'8Q&n der sozialpolitischen Attrak
tivität unseres Landes wOrde der freie Personenverkehr in 
unserem lande schßcht zu einer Katastrophe führen. Bei
spielsweise ist ee dem eigenen Volke gegenüber ungerecht, 
als Folge dieser Verträge-hier setze ich etwas in den Raum, 
was zur vorhergehenden Debatte gehört - 90 oder noch viel 
mehr Millionen Franken .für Prämlenverbilligungen für die 
Krankenversicherung ins Ausland zu bezahlen, während wir 
Einheimischen Immer höhere Prämien bezahlen mQssen. 
Neu soll jemand aus der EU in unserem Land arbeiten kom
men dürfen - mit einer fünfjährigen Aufenthaltserlaubnis. Ein 
Beispiel: Wenn ihm nach einem Jahr gekündigt wird, darf er 
noch mindestens vier Jahre bei uns bleiben. Dat1n zahlt.die 
Arbeitslosenkasse und irgendwann am Tag X die Fürsorge. 
Ober die Fül'80rQe haben Sie wohlweislich in Ihrem Bericht 
auch nichts geschrieben. · 
Es ist klar: Wenn ich mir all diese Verträge im Bereich Pel'80-
.nenverkehr anschaue, kann ich nicht anders, als konkret den 
Antrag zu stellen, dieses Dossier zu streichen und neu· zu 
verhandeln. Aber sicher können wir dieses Dossier nicht lau
fenlassen, ohne dass unser Volk etwas dazu sagen kann. 
Wie Ich einleitend schon gesagt habe: Es war mir ein Anlie
gen, dass ich Ihnen das vortragen kann, dass das im Proto
koll steht, und vor allem war es mir wichtig, Ihnen klarzurna
chen, dass wir es ernst meinen. Wir sind sehr gut vorbereitet 
für dieses Referendum. 

Schlüer Ulrich (V, ZH): Von selten der svp-Fraktion benüt
zen wir diese. Diskussion über Kategorien von zukünftigen 
Arbeitnehmern aus dem EU-Ausland dazu, den Buntlesrat zu 
bitten, in einer bestimmten Angelegenheit Klarheit zu schaf
fen: 
Wir haben aufgrund der ursprüngHchen Angabe des Bundes
. rates, wonach es Saisonniers in Zukunft nicht mehr geben 
werde und alle Saisonniers zu Kurzaufenthaltem mit dem 
Recht auf•Familiennachzug wOrden, von unserer Seite ein-. 
mal eine Berechnung ang~llt Was könnte diese Neue-
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rung ffir die .Arbeitslosenversicherung bedeimm, weil die 
Kurzaufenthalter Ja im Gegensatz 'zu den Saisonniers das 
Bleiberecht haben? Wir sind dann belehrt worden, unsere 

La commisslon ne s'est pas prononcee formellement sur 
cette question, mais de ce qui ressort de l'etat d'esprit gene
ral des discussions dans la commisslon, je peux vous dire 
qu'au·nom de votra commission, nous vous invitons a rejeter 
la proposition Kel!er Rudolf. · 

. Rechnung könne nicht stimmen, weil wir Obersehen worden; 
dass es auch In Zukunft noch den sogenannten EurcrSaison
nier geben werde. Von dieser Kategorie, die Wir vollständig 
den Kuizaufenthaltem zugezählt hätten, seien ungefähr die Couchepln Pascal, COnsflDler federal: Je confirme ce que 
Hälfte aiio-Salsonnlers ohne Bleiberecht; es .gebe also . vient de dire M. Borel, a savoir que 1a proposltlon Keller Ru-
keine Verpflichtung der Schweiz. für ihre Arbeitslosfgkelt a1-1f- dolf est une proposition qul ne changeralt rien sur le fond, 
zukmnmen; wenn Ihre Arbeitszeit hier abgelaufen ist parce que la necessited'adapter la lol federale sur le sejour 
Wir haben das zur Kenntnis genommen. Wir haben auch zur, et l'etablissement des etrangers decoule directement de r Ac-
Kenntnis genommen, dass es Et.J.,.Staaten gibt, in welchen es cord sur 1a llbre circulatlOn des personnes. L'article. propose 
Eur<H3aisomlers. gibt Ob es sie In allen . EU-Staaten gibt, ne mentionne que des cas ~ans lesquels cette Joi raste appli-
konnten wir nicht abklären. Wir möchten Jetzt zweierlei cable pour les personnes soumi,ses aux disposltions de l'ac-
wissen: , . , cord, et II vfse donc a Ja transparence. MEm18 si on renonc;ait 
1. Welches sind die Qualitäten der Kategorie des EurcrSal- a cette clarification; raccord resterait ~e toute fac;on directe-
sonniers? BUdet der EurcrSaisonnier eine. andere Kategorie ment applicable; en d'autres terrnei!l, sl 1a proposltion Keller 
als der Saisonnier, den wir bis Jetzt in der Schweiz kannten, Rudolf etait acceptee, cela ne changerait rien a la validite de 
oder arbeitet er hier zu den gleichen Bedingungen?. l'accord conclu avec la Communaute. europeenne. , 
2. Wo in den Vertragswerken -,wir haben dazu weder im Ver- C'est la raison pour laquelle nous vous invltons a rejeter la 
trag noch in der Botscliaft irgend etwas gefunden - ist fest- proposition Keller Rudolf. 
gelegt, dass die Schwatz tatsäohßch dazu berechtigt ist Pll)r- Venons-en malntenant aux questlons S01Jlevees par M. 
sonen dieser Kategorie der sogenannten EurcrSaisomiers in Schlfler: le probleme des eurosalsonniers. Les. eurosalson-
der Schweiz zu beschäftigen? Wenh uns dies tatsächlich zu- nlel's, ce sont des salsonniers.11 faut volrqu'avec les accords 
steht, und somit nicht alle Kurzaufenthalter - .wle,ursprQng. bllateraux, les saisonnlers demeurent il y aura toujours des 

r lieh gesagt- Kurzaufenthalter gemäss entsprechender Kate,.; gens qui auront des travaux saisonnlers. Par contre, ce qui 
gorie sind, müsste hier nun zuhamfen des Protokolls ~gt dlsparatt, c'est le statut de saisonnler, ce statut qui etalt ca-
werden, wo genau f~riej:)en ist, dass EurcrSaison- racterisepatl'imposslbilitedu regroupementfamilial, l'obliga-
niers in der Schweiz beschäftigt werden dOrfen. Hier bitte ich tlon de rentrer apres neuf mols, le drolt a la transformation du 
Sie um Aufklärung. · permis A en permis B si on avalt falt quatre fois neuf mois, et 
Im Obrigen lehnt die SVP-Frakllon die beiden Anträge Keller • l'interdictlor, de changer de travall. Par contra, le travail aal
Rudolf und Schalter ab. son.nler derneurera, II y aura toujours des gens qul seront des 

Schmid Samuel r,J, BE), Berichterstatter: Wir konnten in der 
Kommission nicht Ober den Antrag Keller Rudolf abstimmen; 
nicht weil wir Ihn nicht gekannt hätten, sondern weil wir seine 

. · BegrQndung nicht kannten. 
· Immerhin haben wir gestern die Gelegenheit ergrljfen, um 

Ober diese Antrlge, so Weit das gewQnscht wurde, zu spre
chen. Dieser Diskussion darf Ich entnehmen, dass die Kom
mission - nicht nur Ich persönlich - die Auffassung vertritt, 
dass der Antrag abzulehnen sei. 
Was verlangt Herr Keßer? Er verlangt die Streichl,lllg von Ar
tikel ·1 Anag.·Damij-ell'E!icht er, ausser der Wortmeldung hier 
im Saale, nichts. Denn selbst wenn. der Artikel gestrichen 
WOrde, würde sich nichts ändern. Wahrscheinlich ist er sich 
dessen auch bewusst, denn er hat in· seiner Begriindung 
nicht auf die Konsequenzen aufmerksam gemacht 
Meioe Aufgabe, Ist es, dies mindestens offenzulegen; Sie 
werden Verständnis 'dafOr haben, Herr Keller. · 

• Mit anderen Worten: Die Änderung, die In Artikel 1 aufge
nommen. wird, SJiQt nichts amf~res. als dass das Bunciesge
setz Ober Aufenthalt und Niederlassung der Ausländ~rsub
sidiäre Geltung hat, dass das Abkommen,. Insbesondere 
dessen Anhang 1, direkt anwendbar ist Die wesentllchen 
Elemente sind im. Obrlgen aur;m In diesem Abkommen ent-
halten. . . 
oa: der Antrag Keller Rudolf keine Wirkung erzielen WOrde, 
bean~ .ich Ihnen, ihn abzulehnen. · / 

Borel Franyois (S, NE), . rapporteur: M. ·Keller est contre Jes 
accords bilateraux..11 a voulu, salsir,cette occaslon pour le re
dlre une deuxieme fois. C'est son droit, .mais c;a ne cha,ige 
rien au debat 
En la matlere, a propos de cette · questlon sur le sejour et 
l'etablissement des etrangers; les accords SOl')t dlrectement 

· applicables. Des lors, c::'est pour des raisons de transparence · 
que le Conseil federal vous propose cette modiflcation legis
lative, pour qu'a la lecture de la loi seule, on n'oublie pas qu'il 
y a ce drolt dlrectement appllca.ble. . 
Donc, meme sl vous suiviez 1a propositlon Keller Rudolf, cel,a 
ne (thangerait'rien ·dans les faits. Les accords sont directe
ment applicables. Et qul dit oui aux accorcjs, dlt oul a la ver
siQn du Conseil federal. Qui dlt nonJwx accords, peut even
tuellernent sulvre 1a proposition Keller Rudolf. 

saisonniers au sens general et ooonomique du terme, mais ·
ils auront des permls de courte duree. Par contre, il est exact 
qu'une dlrective sur la. securite soclale de l'Union euro--

. peenne pal1e des safsonniers. Cette directive privilegle ceux 
qul travalllent dans une entreprise a caractere salsonnier,. et · 

· pour un travall salsorinier. . 
Ceux-lä. auront le drolt d'option. S'Us viennent travailler · en 
Suisse, ce sera. 1a mAme chose: Solt ils peuvent rester icl et 
toucher les allocatlon$ de l'assurance-ch6mage en Suisse, 
l'n$is aux conditions qu'on connalt, c'est-a-direqu'II fallt qu'ils 
aient cotlse pendent les sept premlerji!S annees pendant six 
mois au mlnlmum; ou ils peuvent rentrer chez eux, et c'est 1a 
que 1a chose . devlent lnteressantEI pour eux. S'ils rentrant 
chez eux, 11s sont indemnises suivant le regime d'assurance
ohOniage de leur paY!!I, mals sur la base ~u salalre qu'lls ont 
eu en Sulsse. Sulvant le systerne soclai qu'il y a dans leur . 
pays, si c'est. en pour cent du demier safalre, c;a rend le sys
teme interessant, paroe qu'ils sont indemnises dans leur 
pays sur la base du salaire en Suisse. . ·. , . . 
Reste encore un point celui qui deciderait de rester ici et de 
toucher les indemnltes de rassurance-chOrnage peut le faire 
s'II y a eu les six mols. S'II part a l'etranger, II ne peut toucher 
les allocatlons de l'assurance-chömage que pendent une du-

. ree llmltee a l'etranger, sur 1a base de ce qui est obtenable en 
Suisse~ . , . , 
Volla les raisons pour lesquelles nous pretendons que Ja 
grande majorite des gens qul auront eu des actlvltes salson
nieres dans des -entreprises salsonnieres choisiront l'optlon 
de rentrer chez eux, paroe que .la vie y est molns chere. et ils 
toucheront des lndemnites convenables, mais de la part de 
leur pays et pas de ohez nous. '. 

Abstimmung - Vote 
. FOr den Antrag der Kommission 
FOr den Antrag KeUer i:tudolf 

Zlff. 1 Art. 18 Abs. 2 Bst. c 
Antrag Schal/er . 
c. --· im Rahmen dieser Höchstzahl: 

128 Stimmen 
BStlmmen 

Diese Höchstzahl darf die folgenden Werte nicht Obersehre,,. 
ten:. · 
...,; ab 1. :November 2000: 1, O 000 Bewilligungen; 
;... ab 1. November 2001: 80 000 Bewllllgungen; 
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- ab ·1. November 2002: 60 000 Bewilligungen; 
- ab 1. November 2003: 40 000 Bewilligungen; 
- ab 1. November 2004: 20 000 Bewilligungen. 
Ab 1. November 2005 dürfen überhaupt keine Saisonnierbe
willigungen mehr erteilt werden. 

Ch. 1 art 18 al. 2 let. c 
Proposition Schal/er 
c ••••• dans la limite de ce contlngent. 
Ce contingent s'elevera: 
- des Je 1 er novembre 2000: a 11 o 000 autorisations; 
- dll,s le 1 er novembre 2001 : a 80 000 autorisations; 
,... des le 1 er novembre 2002: a 80 000 autorisations~ 
- dll,$ le 1er novembre 2003: a 40 000 autorisations; 
- dll,s le 1er novembre 2004: a 20 000 autorisations. 
A partir du 1 er novembre 2005, il ne sera plus delivre d'auto-
risation. · 

Schaller Anton (U, ZH): Wir haben In diesem Saal schon 
sehr oft über das Saisomierstatut diskutiert; schon oft sollte 

· es abgeschafft werden. Sie alle wissen, dass das Saisonnier
statut uns nicht nur Freude, sondern auch viele Sorgen berei
tet hat. Wir haben damit oft zu viele zuwenig qualifizierte Ar
beitskräfte in unser Land geholt Der zweite Effekt: Die Sfli~ 
$0nniers kommen dann meistens in die Kernstädte, in die Ag
glomerationen, und belasten die soziale Situation. Da ist also 
die Versuchung gross, . dieses SaisonnlerstaM in diesem 
Umgang auch abzuschaffen. Das ist um so mehr möglich, als 
ja im Jahr 2001. füi' EU-Bürger das Saisonnierstatut In dieser 
AusfOhrung eigentlich nicht mehr gilt 
Nun habe ich gehört, dass man Im Herbst eine Vemehmlas
sung zu einer Revision des Anag machen und das Salson
nierstatuttatsächlich abschaffen will. Es ist aber so; dass der 
Bundesrat den Geltungsbe„ich, also das Rekrutierungsge
biet, Ober die EU hinaus ausweiten kann. 
Meine Frage an Bundesrat Couchepin - zuhanden des Pro
tokolls - ist nun: Hat der Bundesrat die Absicht, das Saison· 
nlerstatut auszuweiten, hat er die Absicht, das R~krutie
J'U!'lg&gebiet Ober die EU-Länder hinaus zu erweitem -vor al
lem dann, wenn der Druck aus der Tourismusbranche und 
aus den Berggebieten, bllßge Arbeitskräfte .in diese Gebiete 
zu bekommen, wieder ansteigt? Würde der Bundesrat dann 
auf Druck dieser Kreise das Rekrutierungsgebiet ausweiten? 
Wenn er hier glaubhaft versichern kann, dass er das Rekru
tierungsgebiet auch künftig nicht ausweiten wird · und es auf 
die EU-Länder beschränkt bleibt, wie das zurzeit gilt, werde 
ich den Antrag zurückziehen, da ja Gewähr besteht, dass das 
Saisonnierstatut damit tatsächHch und endgültig vom TISCh 
wäre. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Monsieur Schaller, 
comme vous le savez, ractuel statut de saisonnier sera 
supprime pour ce qui conceme les habitants de l'Union 
europeenne, des l'entree en vigueur des accords bilat&
raux. En ce qui concerne les citoyens ou cltoyennes issus 
de pays exterieurs a l'Union europeenne, aujourd:hui deja, 
nous ne delivrons aucune autorisatlon, et nous n'avons 
pas l'intention d'en d~lvrer. Le moins qu'on puisse dire, 
c'est que rexperience falte avec une trop grande facUlte 
quant au nombre des saisonniers n'a pas ~ extr&me
ment positive. Elle a souvent emp&he la restructuratlon 
de branches qul en auraient eu besoin. C'est notre vo
lonte de ne pas etendre cette possibllite a des gens en de- , 
hors de l'Unlon europeenne, m~me s'ils pouvalent venir 
travailler il meilleur marche. Tout le but de l'operation que 
nous sommes en train de mener maintenant est d'eviter un 
effondrement des salaires. Nous n'allons pas, d'un autre 
cOte, commencer a courir des aventures qul pourraient 
nous. amener precisement a provoquer une reduction de 
la vaieur ajoutee, avec une reduction des salaires qul s'en
suivrait. Dans cet esprit, je vous donne les assurances que 
vous souhaitez. 

Prisldentln: Herr Schaller hat seinen Antrag zurückgezo
gen. 

Amtlldles Bulletin der Bundesversammlung 

Zlff. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Keller Rudolf 
Streichen 

Ch.2 
Proposition de /a commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Proposition Keller Rudolf 
Bitter 

Keller Rudolf (F, BL): Wir kommen jetzt zu einem Thema, 
das bisher praktisch nicht behandelt wurde. Trotzdem gehört 
es auch in diesen Saal, und es wird auch in den Abstim-
mungskampf für das Referendum gehören. · 
Seit Jahren gibt es Immer wieder Bestrebungen, welche dar
auf abzielen, die Lex Friedrich zu leckem. 1984 haben 
49 Prozent aller Stimmenden für unsere Volksinitiative «ge
gen den Ausverkauf der Heimat» gestimmt. Deshalb wurde 
damals die Lex Friedrich geschaffen, Am 25. Juni 1995 ist 
dann die Lockerung der Lex Friedrich in einer Referendums
abstimmung mit deutlichem Mehr gescheitert, und dies, ob
wohl wir Schweizer Demokraten mutterseelenallein das Re
ferendum ergriffen hatten. 
In der ersten Session dieser Legislaturperiode wurden nicht 
zuletzt wegen unseren emeuten Referendumsdrohungen 
Vorstösse fOr eine Lockerung der Gesetzgebung abgelehnt. 
. Wir haben in der Folge einer kleineren Lockerung Im Bereich 
der Wirtschaft zugestimmt und diese Revision dann laufen-
lassen. . 
Momentan sind wieder Vorstösse zur Lockerung der Gesetz
gebung hängig. Der Bundesrat stimmte diesen Vorstössen 
zu. Es zeugt nicht gerade von viel Respekt gegenüber der 
Volksmeinung, wenn dieses Parlament solche Bemühungen 
untemtützen wilL 
Es scheint immer klarer und auch offensichtlicher, d~ 
heute einmal mehr versucht werden soll, die Lex Friedrich in 
Raten abzuschaffen. Die Schweiz hat es nicht nötig, einigen 
wenigen gutbetuchten Leuten Schlupflöcher aufzumachen, 
.in denen sie ihr manchmal auch fragwürdig erworbenes Ka
pital parkieren können. Zudem wenden wir uns gegen die im
mer stärker ;zunehmende Verbetonierung unseres Landes -
gerade auch in den Grenzregionen oder In den Tourlsmusge
bieten Tessin, Engadin, Wallis, Waadt usw. Diese Regionen 
wären ohnehin gut beraten, wenn sie nicht mehr auf diesem 
Wege weiterfahren, sondem ihre Landschaft besser schüt
zen und zu ihrer Landschaft besser Sorge tragen würden. Die 
Landschaft ist nämlich das Kapital derTourismusbran~e. 
Sie wollen nun also die Lex Friedrich fQr, sogenannte Grenz
gänger öffnen. Ich sage bewusst sogenannte. Sie wollen 
Ausländer, rechtlich gesehen, zu sogenannten lnländem ma~ 
chen und uns cmhelmlschen gleichstellen. Damit· schaffen 
Sie aber ein neues und grosses zusätzliches Käuferpotential, 
das nicht so minim ist, wie das in der bundesrätllchen Bot
schaft behauptet wird. Wir halten fest, dass es praktisch un
möglich sein wird abzdklären, ob solche Leute auf diese Art 
und Weise In unserem Land missbräuchlich Kapital verstek
ken. Für sogenannte Grenzgänger entfällt die Veräusse
rungspflicht beim Verlassen des Landes. 
Und Oberhaupt, ich habe die Frage vorhin schon gestellt: 
Was sind Grenzgänger? Bis heute mussten sie in einem be
stimmten Radius rund um unser Land wohnen, um als Grenz
gänger anerkannt zu werden. Nun steht aber in der bundes
rätllchen Botschaft, dass fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens die Grenzzonen für Grenzgänger dahinfallen. 
Ich meine: Das muss die Öffentlichkeit wissen. Denn dann 
können die Leute aus der ganzen Europäischen Union zu 
uns kommen und GrundstOcke oder Liegenschaften erwer
.ben. Wir werden uns gegen dieses neue Käuferpotential 
wehren, das viel grösser sein wird, als bisher abzusehen ist. 
In dieser Frage ist ebenfalls grosser politischer Sprengstoff 
verpackt. Im Klartext helsst dies nämlich, dass auch jemand 
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aus Hamburg oder Marseilre als sogenannter Grenzgärlger In Abstimml)IJg - Vote-
der Schweiz arbeiten und Grundstilcke erwerben darf. Neu Für den Antrag der Kommission 
gibt es keine tägliche Heimkehrpflicht mehr, und man kann Für deri Antrag Keller Rw:loH 
die Grenzgänger gar nicht mehr ko(ltrolli!'rei'I. · · 
Wir fühlen uns durch diesen TeU. des Abkommens schlicht Zlff. 12 
hintergangen. Deshalb stelle ich namens der Scttweizer De- Antrag der Kommission 
mokraten den Antrag, die Andsrung der Lex Friedrich - so Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
heisst sie im Volksmund noch Immer- zu streichen. Falls Sie 
trotzdem darauf eintreten, mOssen Sie sich •darauf gefasst · . Ch. 12 
machen, dass dieses Thema lh der ReferendumsabStlm- Proposition de /a commission 
mung auch thematisiert wird. · Adherer a 1a clecisiori. du Conseil des Etets. 

125Stimmen 
8Stlmmen 

Schmid Samuel (V, BE}, Berichterstatter: Auch hier nur ein Baader Caspar (V, BL): Wir werden jetzt dazu übergehen, 
Überblick über die Diskussion in der Kommission. Ich ·kann quasi ohne Diskussion über die Anderungen im Arbeilslosen-
festhalteh, dass be$ilsmlt der..;. Inzwischen rechtskräftigen, versicherurigsgesetz abzustimmen. Aber 8$ ist mir ein Anlie-
Herr Keller - Gesetzesänderung vom. 30. April 1997 bei- gen, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass gerade hier 
spielsweise Grundstücke für Betriebsstätten und Hauptwoh- die grösste Kostenfolge aller bilateralen Verträge liegt. Laut 
nungen von der Bewtlllgungspflicht befreit sind. · .. · . cter Bot$chaft werden es nach der Übergangszeit von sieben 
Heute geschieht noch eine Anpassung In zwei Punkten, · Jahren zwischen 400 und 600 Millionen Franken pro Jahr 
gestützt auf die Regeln der Gleichstellung der verschiede-· sein. Die Angaben basieren auf der derzeitigen Anzahl von 
nen Einwohner der· Europäischen Union mit denjenigen Saisonniers und Kurzaufenthaltem, also von 90 000 Perso-
der Schweiz wonach Angehörige von EU-Staaten mit nen. aus dem EU-Raum. · · · 
Wohnsitz in i:ler. Schweiz sowie. solche, die Grenzgänger Grund dafür Ist; dass wir die Verslcherun9'zeiten aus dem 
sind, t>elm Erwerb einer .Zweitwohnung keiner Bewilligung Ausland anrechnen m~n. Damit. können diese Kurzauf-
bedürfen. , · · enthalter kOnftig länger in den Genuss von Arbeilslosenent-. 
Der Kerngehalt der alten Lex Friedrich oder Lex Koller bleipt schiidlgungen kommen, als. Ihre Aufenthaltsbewilßgung an-
durchaus erhalten, Insoweit ist die Bemerkung, .dass damit dauert., · • 
dieses Schutzrecht praktisch ausgehöhlt würde, nichtangän- Die Gefahr besteht, dass wir diese Kosten nicht mehr unter 
gig. . , · .Kontrolle haben. Ich habe mir daher erlaubt, eine Motion ein-
Ein Letztes· noch: Ich mindestens kenne Gebiete In · der zureichen .., die allerdings die Motion einer M'"derheit Ist, da 
Schweiz, Herr Keller, in denen man ftot, wäre, wenn ein hö- sie in. der Kommission abgelehnt worden ist -, um dieses. 
heres Kii~ential vorhanden wärel , r Problem anzugehen, um eine Lösung in Richtung Kosten-

neutralität zu suchen. 
Couchepln Pascal,. conseiller fElderal: · M., Keller a tart Ich bitte den Bundesrat, dieses Problem nicht aufzuschieben, 

• lorsqu'il aglte 1a sonnette d'alarme en pretendar\t que la Jex . sondem jetzt sofort und dringend anzupacken und nictit auf 
Friedrich sera canslderablement modifiee par les accords bl- die ordentliche Behandlung meiner Motion zu wlitrteri; 
lateraux et ractaptatlon. de 1a loi que nous soumettons, Le 
noyau -central 'de 1a. fex Friedrich, c'est:+dire les logements Couchepln Pascal,. canseiller feqeral: Monsieur Baader, 
de ~ces. n'est pas tauche. II est donc faux de pretendre . vous avez fait une declaratlon. Vous me permettrez de vous 
que ce polnt est mls en. cause~ . . dl.re que. le probleme que vo~ posez esr certes reel, mals. 
En c& qui conceme les adaptations, elles sont les /il!,liv$ntes: . que le probleme se posera fondarnentalement lorsque l'on · 
1. Le frontalier, ~ exemple, aura le drolt d'acheter une resi- aboutlra a Ja:libre circulatlon definitive des personnes et ä la 
dence secondaire - mais pas au sens de «resldence secon- pOssibillte de totaliser les periodes de catisation a l'etranger 
daire/vaC8f!C88» - ä son lieu de travail. Alnsi, le frontalier qul et en Suisse. Jusqu'alors, on a un certaln nombre d'annees 
viendra travalller ä Geneve aura le droit' d'acheter une resi- · et. pendant cette perlode, les rlsques pour feJSSurance
dence secondaire a son Heu dEt travail. C'est 1a contrepartle . chömage sont bien moins eleves • 

. du faitque le starut de saisonnier est amellore et que las obll~ '· Vous avez prls un certaln nornbre de precautlons. Vous avez 
gatlons de rentrer au domicile · sont molns exigeaotes notam,nent demande et obtenu que, lorsqu'il s'agira de pas• 
qu'auparavant S'il essaie d'obtenir une propri• en dehors $Sr. definltivemElnt a .la libre circulation des personnes, II y 
de 1a zone dans laquelle II exerceson actMte, Une l'obtiendra aura un arräte federal soumis au referendum facultatlf. Alors, 
pas. Le Registre foncier' bloquera l'lnscriptlon d'une. teile nous avons accede ä ciette requäte, nous l'avons. accej:>tee. 
vente. ' · · . Par cansi§querit, je .crois que vous n'avez pas le drolt, mora-
En ce qul conceme les personnes issues de l'Unlon euro- lement, cl'agiter a l'avance des rlsques qui seront dlscutes au 
peenne qui viendraient s'etablir en Suisse, II est vral qu'elles moment ou, preciSMlent, · on en viendra a. P!ISSer deflnitlve
auront, des ledepart, et non plus, camme c'est le cas ma1n:. . ment a la libre circulatlon.des personnes. 
tenant, apres cinq aris, la possibilite d'acquerir Ufl lmmeuble, Nous ne resterons pas inactifs jusqu•~rs, . vous le savez 
mals U faut qu'elles soient domlciliaes en Sulsse, ce qul les bien, puisqu'II y a une mod~n de l,a loi sur l'assu-
expose ä un certain nombre de probll!mes. La deflnitlon de la rance-ch6mage qui devra intervenir dans un delal relative-
notlon de domicile en drolt suisse sst beaucoup plus exi• ment caurt. Le projet y relatlf devrait venir au eourant de. 
geante qu'elle ne l'est dansbeaucaup d'autres droils compa- l'an prochajn. Vous dire le cantenu. de ~ modlflcatlon, je 
rables etrangers. · ' · ne le ferai pas aujourd'hui, p~ que d~tes optlons 
2. Vous imaglnez blen que si quelqu'un obtient un tra\lall en sont possibles. Mals les · predccupati~s que vous soule-
Suisse, · il ne va pas, camme premier acte, sauf impruden~ vez seront integreee dans las .reflexions sur l'assurance-
caracterielle, avantmlmte d'avoir passe quelques mois, voire . chöma~. . · ' · 
quelques annees, acheter un appartement ou un immeuble 1. Nous voulons, vous presenter un projet de modif'lcatlon de 
pour y hablter. II fera comn:,e taut citoyen sulsse qul .se de- la lol sur l'assurance-chOmage qui tienne campte de vos re-: 
place pour aller travalller quelque part.. II regardera d'aboid marques, donc il ne faut pas inquleter les gens avec des chif• 
s'il se platt a son travail, sl ensuite il se platt daris .Ja region, fres qui ne tiendraient pas campte de la modlficatlon de la loi 
et ce ne sera que lorsq1,!'il aura une bonne connaissance du sur l'assurance-ch&nsge qul sera discutee par le Partement. 

' tissu lmrnobilier et du tissu· ~omique de la region et qu'il 2. Nous avons suffisamment de temps pour trouver une. so
aura la convictioq de voulolr vivre dans cette region, qu'H va lution valable, qui permette de ne pas faire apparattre ce su
acheter un. immeuble; Donc, le danger juridique est restreint jet comme un sujet d"inquietude dans le cadre de 1a votetion 
et le danger pratique est encore plus restreint. populaire ä laquelle nous nous preparons. ' ' 
. C'est la raison pour laquelle.nous vous proposons de rejeter 
la propositlon Keller Rudolf. Angenommen'- Adopte 
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zm. n 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch, II 
Proposition de /a commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Schmid Samuel Cv, BE), Berichterstatter: Die Kommission 
hat gestern diesem Erlass in der Gesamtabstimmung mit 19 
zu o Stimmen bei 3 Enth~gen zugestimmt. 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur fenssmble, nominatlf 
{Ref.: 3330) 

FOr Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent Je projet: 
Aeppli, Alder, Ammann Schoch, Antllle, Banga, Bangerter, 
Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Baumberger, Begue
lin, Berberat, Bezzola, Bonny, Bore!, Carobbio, Cavadini 
Adriano, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, David, de 
Dardel, Dettling, Donati, Dünki, Eberhard, Egerszegi, Engel• 
berger, Engler, Epiney, Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, 
Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, Frey Claude, Friderici, Frit• 
schi, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros Jean-
Michel, 'Gross Jost, Grossenbacher, Günter, Gysln Remo, 

Schlussabstimmungen 
Votatlons finales 

93.461 

Parlamentarische Initiative 
{Dettling) 
Bundesgesetz 
über die Mehrwertsteuer 
Initiative parlementalre 
{Dettling} 
taxe sur la valeur ajoutee. 
Loi federale 

Schlussabstimmung- Vote final 
Siehe Seite 1107 hlelVOI'- Volr page 1107 ckfevant 

Beschluss des Sländerales vom 16. Juni 1999 
Ddclslon du Conseil des Etats du 16 Juln 1999 

Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hegetschweiler, Strahm Rudolf {S, BE): Ich möchte vor der Schlussabstim
Heim, Herczog; Hess Otto, Hess Peter, Hollenstein, Hub- murig über dieses Gesetz, das wir sehr lange beraten ha· 
mann, lmhof, Jans, Jaquet, Jesnpritre, Jossen, Jutzet, l(alb- ben ;_ es dauerte fünf Jahre -, namens der SP-Fraktion fol• · 
ermatten, Keller Christine, Kofmel, Kuhn, Kühne, Lachat, gende Erklärung abgeben: 
Langenberger, Lauper, Leuenberger, Loeb, Maitre, Marti Meine Fraktion wird diesem Gesetz grossmehrheltlich nicht 
Werner, Maury Pasquier, Meyer Therese, Mühlemann, Mül- zustimmen; wir werden uns entwedet der Stimme enthalten 
ler Erich, Milller-Hemml, Nabholz, Ostermann, Philipona, oder die Vorlage ablehnen. Dieses Gesetz ist kein gutes Ge-
Raggenbass, Randegger, Rechstelner Paul, Rennwald, setz. 
Roth, Ruckstuhl, Ruffy, Rychen, Schaller, Schmid Odllo, f. Es bewirkt gegenüber dem Status quo Einnehmenausfälle 
Schmid Samuel, Semadeni, Spielmann, Stamm Judith, Stei- von 200 Millionen · Franken, später gar von 240 Millionen 
ner-; Strahm, Stucky, Stump, lhanei, Theiler, Vallendar, Ver• · Franken. Es ist ein kleiner Trost, dass das Gesetz nach dem 
mot, Vogel, von Allmen, Weber Agnes, Weigelt, Wldmer, ersten Durchgang Ausfälle von 800 MUlionen Franken be--
Widrig, Wiederkehr, Zbinden, Ziegler, Zwygart · (117) wirkt hätte und dass diese als Folge unserer Drohung hinun-

tergedrückt worden sind. Aber der Bund kann sich das auch 
_Dagegen stimmen - Rejettent /e projst: jetzt nicht leisten. · 
Dreher, Gusset, Keller Rudolf, Maspoli, Scharrer Jürg, Stef. 2. Dieses Gesetz bringt gegenüber dem heute gellenden Zu• 
fen,.Steinemann {7) stand der Verordnung neue Unsicherheiten. Diese ganzen 

Optionsgebilde sind Futter für Juristen, fQr professionelle 
Der Stimme enthalten sich - S'absliennent Steueroptimierer und Steuerschlupfloch-Spezialisten. Sie 
Baader, Binder, Biocher, Borer, Bortoluzzl, Brunner Toni, werden sehen, es wird einen Rattenschwanz von neuer Judi
Fetir Hans, Föhn, Freund, Frey Walter, Hasler Ernst, Kunz, katur, . Gerichtsfällen, Einsprachen usw., zur Folge haben. 
Oehrli, Schenk, Schlüer, Schmied Waller, Vetterll,"' Weye- Wir finden, die bestehende Verordnung des Bundesrates sei 
neth, Wyss · (19) besser; sie hat zwar Mängel, aber sie ist heute sicherer ge-

worden und ist zukunftsfähig. 
Entschu/digVabwessnd sind - Sont sxcuses/absents: Zum Schluss noch eine mehr prozedur- und'verfahrenspoliti• 
Aguet, Aregger, Baumann Alexander, Beck, Bircher, Blaser, sehe Bemerkung: Erstmals basiert ein ganzes Gesetz auf ei-
Bosshard, Bühlmann, Bührer, cavalli, Debona, Dormann, ner parlamentarischen Initiative, auf der parlamentarischen 
Ducrot, Dupraz, Durrer, Eggly, Ehrler, FIScher-Hligglingen; Initiative Dettling. Vor fünf Jahren wurde mit der Arbeit be--
FISCher-Seengen, Florio, Gadlent. Giezendanner, Gross gonnen; und der Kommissionspräsident hatte damals ver• 
And~. Guisan, Gysin Hans Rudolf, Hochreutener, Lee- sprechen, in sechs Moneten ein neues Gesetz vorzulegen: 
mann, · Leu, Lötseher, Maurer, Meier Hans, Meyer Theo, Es brauchte fünf Jahre, über 30 ganze Kommissionstage in 
Moser, PeUi, Pidoux, Pini, Ratti, Rechsteiner Rudolf, Ruf, der WAK und der Subkommission der WAK; es kostete über 
Sandoz Marcel, Scheurer, Seiler Hanspeter, Simon, Speck, 100 000 Franken für zugezogene E,q)erten, und zuletzt 
Stamm Luzi, Steinegger, Suter, Teuscher, Tschäppät, musste die Eidgenössische Steuerverwaltung dann die 
Tschopp, Tschuppert, Vollmer, von Feiten, Waber, Witten• krummen Dinge selber wieder reparieren. Das ist keine gute 
wiler, Zapfl {56) Art' der LegHerierung. 

Präsidium, stimmt nicht- Presidencs, ne vote pa.s: 
Heberlein (1) 

An den Ständerat-Au ConseU des Etats 

Amtllches BuJletfn der Blffldesversammlung 

Es hat unter einem schlechten Stem begonnen, und in di&
sem Sinn werden die meisten Mitglieder unserer Fraktion 
sich der Stimme enthalten oder das Gesetz ablehnen. Wir 
werden es nicht aktiv bekämpfen; es ist aber ein Mµsterbei
splel für eine parlamentarische· Fehlleistung mit vielen neuen 
Rechtsunsicherheiten und -unwägbarkelten. 

Widrig Hans Werner {C, SG): Ich bitte Sie, diesem Gesetz 
zuzustimmen: 
1. Es ist ein einfaches ßesetz, administrativ einfacher als die 
VerordnUng, und es ist für die Wirtschaft besser. 
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2. Die Budgetzahlen sind erreicht Wir haben letztes Jahr die 
13 Milliarden Franken erreicht · · 
3. Wir waren genötigt, dieses Gesetz selber zu machen. 
Ich bitte Sie, dem Gesetz zuzustimmen. 

Stucky Georg (R, ZG): Da Sie es, Herr Strahm - überra-
: schenderweise ... nicht lassen können, hier wieder zu oppo

nieren, nachdem Sie Ja vorher zum Teil in den Abstimmun
gen zugestimmt haben, muss ich Ihnen als Präsident der 
Kommission folgendes sagen: 
1. Das Gesetz Ist g~. 
2. Das Parlament hat bewiesen, dass es selber leglferieren 
kann. .. . . . , ·.·. 
3. Das Parlament hat einen Verfassungsauftrag gehabt. 
4. Wir haben dieses Gesetz in einem ausserordentlich billi
gen Verfahren durch~ Wir haben nämlich nicht x-tau
send Berichte von Drittstellen eingefordert und Expertisen 
machen lassen •. Wir hatten drei gute Experten am Tisch, die ' 
zu ausserordentllch tiefen Tarifen mitgemaC!lt haben. Ich 
möchte schon In deren Namen dagegen protestieren, dass 
man behauptet, sie hätten teuergearbeitet.Das Gegenteil Ist 
wahr! Wer sich ins Zeug gelegt hat, das'sind einige Kommis-· 
sionsmitglieder, die Stunden zu Hause dafiir aufgewendet 
haben, um ein gutes Gesetz zu machen, und die dann ent-

. sprechende Anträge gestellt haben. Auch in deren Namen 
möchte ich gegen die einseitige Darlegung von Herrn Strahm 
protestieren. · · 

Blocher Christoph (V, ZH): Herr Strahm hat recht Es Ist trau• 
rig, dass das Parlament selber ein Gesetz machen musste, 
das wäre Ja nicht die Aufgabe .des Part~entes. gewesen. 
Aber: Wir mussten es machen, weil sich Bundesrat Stich da
mals geweigert hatte, ein solches Geset2 ausarbeiten zu las
sen und vorzulegen. Da musste das Parlament handeln, und 
es Ist gut, dass das Parlament einmal gehandelt hat und 8el.1-
ber ein Gesetz gemacht hat. Dieses ist gar nicht so schleclit · 
herausgekommen. 
Wir stimmen Ihm zu. 

Bundesgese1Z Ober die Mehrwertsteuer 
Lol federale reglssant 1$ • sur la ~ ajoimie 

Namsntliche Abstimmung 
· Vott;il nomlnatif 
(Ref.:2925) 

Für Annahme des Entwurfe8 stimmen -Acceptent le projet: 
· Ammann Schoch, Antille, Baader, Bangerter, Baumberger, 
Berberat, Bezzola, Binder, Blocher, Bonny, Borel, Borer, 
Bortoluzzl, Bosshard, Brunner Ton1; Bilhrer, Cavadlni 
Adriano, Christen, Columberg, Comby, Davfd, Dettllng, 
Donat!, Dreher, Dünki, Eberhard, Egerszegi, Ehrler; Engel
berger, Engler', Eplney, Eymann, Fasel, Fehr Hans, Fehr Lis
beth, Föhn, Freund, Frey Claude; i=rey Walter,. Frideticl, 
Fritschi; Gros Jean-Michel, G1'0888tlbacher, Gusset, Hasler 
Ernst, Helm, Hess Otto, Hess Peter, lmhof, Jans, Kalber
matten, ·Keller. Rudolf, Kofmel; Kühne, Kunz, .Lachat. Lan
genberger, Lauper, Leu. 1-Qeb, Maitre, Maspoli, Meyer 
Therese, MOhlemann, Müljer Erich, Nabt!olz, Oehrli, _Oster
mann, Pelli, Phlllpona, Raggenbass, Randegger, Ruclcstuhl, 
Rychen, Schaller, Schenk, Scharrer JOrg, Schliler, Schmid 
Odilo, Schmied Walter, Stamm Judith, Steffen, Steinemann,. 
$teiner, Stucky, &rter, Theiler, Tschuppert, Vallendar, vet„ 

. terll, Vogel, Welgelt, Weyeneth, Widrig, Wyss, Zapft, Zwy-
· gart .. ·. ' .· .·· (97) 

Dagegen stimmen- Rejettent le projet: . 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent 
Aeppli, Alderr Banga, de Dardel, FAssler, Fehr Jacqueline, 
Geiser, Gross . Jost, GÜJ1l8r, Gysin Remo, Hafner Ursula, 
Hämmerle, Herczog, Jeanpretre, Jossen, Jutzet, Leemann, 
Marti•Wemer, Rechsteineri.Paul, Ruffy, Semadeni, Strahm, 
Tschäppät, von Allmen, Widmer, Zbinden (26) 

Entschuldigt/abw(lsend sind- Sont excus(§slabsents: ' 
Aregger, Baumann Alexander, Beck, Bircher, Blaser, Bühl-

. mann, Cavalli,, Debons, Dormann,. Ducrot, Dupraz, Durrer, 
Eggly, Flscher-Hagglingen, Fischer~Seengen, Florio, Gadi
ent, , Giezendanner, Gross Andreas, Guisan, Gysin Hans 
Rudolf, Hegetschweiler, Hochreutener,. Lötseher, Maurer, 
Meier Hans, Meyer Theo, Moser, Pldoux, Pinl, Ratti, Rech-
steiner Rudolf, Ruf; Sandoz Marcel, Scheurer, Seiler Hans- , 
peter, Simon, Speck,. Stamm Luzl, Stelnegger, Tschopp, 
Vollmer, vorl Feiten, Waber, Wiederkehr, Witterrwller (46) 

Ptäs/dium, stimmt nicht- Presidence, (le vote pas: 
Heberleln (1 ) 

[Anmerkung der Redakti0(1: Ar.lfgnmd eines technischen Ver
sehens bei der Bedienung der e/ektronischeri Abstimmungs
anlage wrden (JJe Stimmresultate der beiden. Bericht
erstatter zum Geschäft 99.02ff-8 vertauscht: Richtig lehnte 
Herr Bore/ den Entwtlrf ab, und Herr Schmid Samuel stimmte 
ihmZIJ.] . 

1 • 

[Remarqµe de Ja rsdaclh;m: DLI fait tfän enntJI technlque /ors 
dtJ maniement du systeme de vote. electronique, /es votes 
des deux rapporteurs ä l'dt,jet 99.028-8 ont ets echanges: 
Dans Ja realite, M. BQre/ a ref(llte /e projet et M,.. Sf;hmid 

· Samuel fa accepte.] 

An den Ständ~rat-Au Conseil des Eaits 

99.028-8 

BIiaterale Verträge Schweiz/EU. 
8. Minimale Arbelts- · 
und ·Lohnbedingungen 
Accords bllateraux Sulsse/UE. . e. Condltlons minimales de travall 
et deJSalalre 
Botschaft, Gesetz· und~ vom 23. Juhl 1999 Ba de 1,01 etd'an«tj du 23 juln 1999 

Beschluss des S1l'inderates 'vom 1. September 1999 
• ~on du Conseil des Elats du 1et ~ 1999 
Kategorie III, M. 68 GRN-~ III, art. 68 RCN 

Schmid Samuel ~. BE), Berichteratatter: Ich erlaube mir, ei
nen Oberblick ZU geben, weil vorauszusehen ist, dass wir uns 
sehr schnell Im Kleinkrieg in bezug auf einige ~tige Pro
bleme verlieren werden. Es dürfte dann nicht nutzlos seiri, , 
den Überblick über das Ganze ,zu behalten.. . 
Die li!Chrltlweise Einführung des freien Personenverkehrs 
beinhaltet einen Diskriminierungsverzicht,. gestützt auf die 
EU-Nationalität, hinsichtlich Arbeitsbedingungen, insbeson
dere der Löhne. Auch wenn die Einführt.Ing des freien Per
sonenverkehrs In Europa nicht zu · eln~r Nivellierung der 
Löhne geführt hat, Ist diese Gefahr ernst zu nehmen. So
wohl Bundesrat als auch Kommiss~ haben sie· ernst ge-
nommen. . . . · 

Aguet, Baumann Ruedi, - Baumann Stephanle, Beguelin, 
Carobbio; Chlffelle, Fankhauser, Genner, Goll, Gonseth, 
Grobet, Haering Binder, Hollenstein, Hubmann, Jaquet, Kel
ler Ch~ne,. Kuj'ln, Leuenberger, Maury Pasquler, Müller
Hemml, Rennwald, Roth, Schmid Samuel, Spielmann; 
Sturnp, Teuscher, Thanei, Vennot, Weber Agnes, Ziegler 

. '(30) 
In Berilckslchtigung des hohen Preis- und Lohnniveaus in 

· der Schweiz kann ein Lohndumping immerhin nicht ~ 

8ulletln omc1e1 c1e r~ Mderale. 
\ 
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schlossen werden. Dles gilt insbesondere für Grenzregionen, 
wo mit Sicherheit eine stärkere Konkurrenz spOrbar werden 
wird. Diese Konkurrenz wird durchaus akzeptiert, aber sie 
sollte mit gleich langen Spiessen operieren. 
Die flankierenden Massnahmen sollen Sozial- und Lohndum
ping verhindern. Es geht um das Festlegen eines zentralen 
BOndels von Massnahmen zum Schutz von Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmem, aber auch zum Schutz v~n Arbeitge
bern; Allein schon aus diesem Grund ist eine einseitige Sicht 
der Dinge nicht angebracht. . . 
Die Bestimmungen gelten für die Schweiz wie auch ror die 
.EU-Anbieter. Die Regelung umfasstdrei Bereiche: Da gibt es 
einmal Regelungen für Arbeitsbedingungen von Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmern, die durch auslänälsche Arbeit· 
geber fOr bestimmte Zeit in die Schweiz entsandt werden. 
Das ist ein Bereich, der eigentlich nicht soviel zu reden gab, 
aber immerhin auch heikle Punkte umfasst. Dann gibt es die 
Möglichkeit, bei festgestellten Missbräuchen in Normalar
beitsverträgen Mindestlöhne festzulegen, wenn kein Ge
samtarbeitsvertrag besteht, und schliesslich geht.es darum, 
die Bedingungen für eine allfällige Allgemeinverbindlicherklä
rung von Gesamtarbeitsverträgen zu definieren. 
Dies sind eigentlich auch die drei Erlasse oder Schwer
punkte, wo wir nun einsteigen werden: 
1. Beim Entsendegesetz geht es wie gesagt darum, dass ein 
TeH einer ausländischen Belegschaft in die Schweiz entsandt 
werden kann, um hier zu arbeiten. Hier spielen die Lohnko
sten natürlich eine grosse Rolle. Es ist auch möglich, dass 
ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Nie
derlassungen in der Schweiz kommen und da entsprechende 
Kosten auslösen - auch hier spielen eben die Lohnkosten 
eine Rolle. Schllesslich ist allenfalls das Auslehnen von Ar-
beitskräften ein Problem. · 
Der Gesetzentwurf, der hier zur Debatte steht, benlcksichtigt 
eigentlich die heutige EU-Richtlinie - d. h., dass die Dinge, 
die hier gelten, nach dieser Richtlinie dann auch für llnsere 
Nachbarn gDltig sind. Hier sind Massnahmen in bezug auf die 
Abstimmung von Löhnen, Arbeits- und Ruhezeit, Ferien, Ar
beitssicherheit, Gesundheitsschutz und die Nichtdiskriminie
rung der Geschlechter zu diskutieren - dies alles kann eben 
mehr oder weniger kostenrelevant sein. Das Gesetz definiert 
die Art dieser Vorschriften und Hürden und auch den zeitli
chen Geltungsbereich für die Einführung bzw. die Geltung 
der betreffenden Massnahmen. . 
2. In bezug auf die Mindestlöhne ist vorzuschreiben, wieviel 
eine Arbeitskraft im Minimum erhalten soll, damit keine Wett
bewerbsverzerrungen entstehen; denn schweizerische An
bieter sind in bezug auf die Löhne in unseren gesamtarbeits
vertraglichen Verhältnissen fixiert. Sie sollen jetzt nicht unfair 
kohkurrenziert werden. Weil die Normalarbeitsverträge im 
Obligatfonenrecht nur dispositive Bestimmungen enthalten, 
können die Parteien den Vertragsinhalt, also auch die 
Löhne, frei regeln. Mit einer .Änderung sollen nun im Obliga• 
tionenrecht unter bestimmten Voraussetzungen ausdrück
lich zwingende MindestlOhne festgelegt werden. Das Gesetz 
definiert einerseits diese Voraussetzungen, andererseits die 
Veftragsfreiheit unä legt so fest, dass die Vertragsfreiheit 
auch nicht Obermllssig eingeschränkt wird. Der Staat kann 
nur bei wiederholter Verletzung eingreifen. Eine tripartite 
Kommission soll hier vermitteln und auch entsprechenden 
Antrag stellen können. Die Detalls werden wir gleich vor uns 
haben. . . 
3. Zur erleic~rten Allgemeinverbindlicherklärung von Ge
samtarbeitsverträgen: Hier geht es nun um Bereiche, wo Ge
samtarbeitsverträge bestehen, die aber möglicherweise 
noch nicht allgemeinverbindlich erklärt sind. Auch diese 
Massnahme kann zum Ausschluss von gewissen Trittbrett
fahrem führen, die profitieren, so lange es gut geht, aber 
dann möglicherweise unterbie,ten. Auch das kann unter Um
ständen seinen Sinn haben. OieVoraussetzungen, die erfüllt 
sein mOssen, damit heute derartige Allgemeinverbindllcher
klärungen ausgesprochen werden können - je nachdem, wie 
gross das betreffende Gebiet ist, geschieht dies durch den 
Bundesrat oder durch die Kantonsregierungen -, sind heute 
so, dass es drei sogenannte Quoren braucht Ein Quorum 

Amtliches Bulletin der 8undesverllammlung 

für die am Gesamtarbeitsvertrag beteiligten Arbeitgeber, ein 
Quorum für die von diesen Arbeitgebern beschäftigten Ar
beitnehmer und ein Quorum für die Arbeitnehmer der betref- . 
fanden Branche. Diese Quoren liegen heute in allen drei Be
reichen bei 50 Prozent Zu sagen ist, dass beim zweiten er
wähnten Quorum, nämlich demjenigen der von diesen Ar
beitgebern beschäftigten Arbeitnehmer, auch davon 
abgewichen werden kann. Der Bundesrat schlägt nun im Fall 
eines Missbrauch$ eine andere Quorumsregelung vor. Auch 
da werden wir mit Sicherheit intensiv Ober die Details disku
tieren. 
Damit. wollte ich Sie auf die Hauptprobleme aufmerksam ma
chen. Im übrigen werden wir uns zu den einzelnen Anträgen 
oder Artikeln äussem. 

Borel Frari~is (S, NE), rapporteur: M. Schmid vous a rap
pele la structure generale du projet que nous examinons. Je 
ne vals pas repeter ou traduire ce qu'll a dit, je vais brwve
ment rappeler le contexte polltlque dans lequel se place ce 
projet. 
A l'heure actuelle, pour eviter la sous-encht!)re salariale 
dont 1a cause serait l'arrivee de travailleurs immigres, nous 
avons des mesures, preventives: nous avons le contingente
me'nt, · nous avons le contrOle des salaires et des conditions 
de travail pour toute une serie de categories de travailleurs 
immigres. Las princlpes de non-discrfmination font que 
nous devons renoncer, au bout de deux ans, a ces contrö
les preventlfs au niveau des salaires, et vous connalssez 
las accords concemant l'abandon progressif des contin
gents. 
L'objectlf, c'est de remplacer ces mesures preventives par 
quelque chose qui perrnet d'lntervenir s'il y a sous-enchere 
salariale. II ne s'agit donc pas d'un carcan juridique defihltlf 
qui eml)E!cherait l'economle de profiter des accords bilate
raux. II s'agit de .donner a l'Etat, a la Confederation, aux can
tons les rnoyens d'intervenir si la sous-enchere apparait, et la 
ou eile apparalt. 
Rappelons que ces mesures de protection sont dans l'interet 
non seulement des travailleurs, mais egalement des em
ployeurs, qui pourraient perdre une commande, voire un 
marche, parce que l'un de leurs concurrents, suisse ou etran
ger, pratiquerait des prlx plus bas, faisant de 1a sous-enchere 
au niveau des salaires. 
Ces mesures de precaution pour pouvoir lntervenir, sl neces
saire, sont dans l'interAt superieur du pays, qui n'a aucun ln
terM a connattre une chute des salaires et qul n'a aucun in
terM a ce qua les relations des partenaires sociaux, qui ~nt 
relatlvement bonnes dans e& pays et dont noJJS sommes 
flers, soient d~rad• a Ja suite de l'entree en vigueur des 
accords bllateraux. 

Coucbepln Pascal, conseUler federal: Las deux rapporteurs 
ont ete si clairs et si simples dans leurs declarations que le 
Conseil federal juge inutile d'en rajouter, d'autant plus qu'il 
n'y a pas d'opposition a l'entrae en matiere. Mais pour eviter 
qu'lls ne sombre11t dans 1a vanite, je combattrai de temps en 
temps ies propositions d~ 1a commissionl 
Un mot cependant pour dire qua tout le but df3 ces mesures, 
c'est d'eviter un effondrement generalise des salalres, de re
pondre aux preoccupations legitimes des travailleurs et des 
travaiHeuses de ce pays. Notre volonte est de profiter au 
maximum posslble des avantages que donnent les accords 
bllateraux, mals d'eviter qu'il y ait des effets pervers. Tout le 
probltlme est de trouver le juste equilibre entre ces deux ob
jectifs: proflter au maximum des accords bllateraux et eviter 
de susciter des craintes. 
La solution du Conseil fecleral, d'une manit!,re generale, re
pond le.mleux a cette preoccupation. 

Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohn
. bedlngungen für In die Schweiz entsandte Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer und flankierende Mass-
nahmen · ' 
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Lol f;derale sur les condltlons mlnlmaies de travall et 
de salalre appllcables aux travallleurs detaches en 
Sulsse etsur les mes

1
ures d'accompagnement 

Detailberatung - Examen de dlJtail 
/ 

Tltelundlngress,Art.1 . 
Antrag der Kommission · 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates ·· 

. Tltre et prambule, art. .1 
·Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil d8liil Etats 

Cette moc;flfication est formelle et ne conceme pas le fond. Je 
vous l'explique par un exemple. Dans 18 cadre des conven
tions coJlectives de travail, ce sont des salair8$ mlnilT)aW< par 
categorie qui sont decides et peu importe ensuite que, en rai
son de prestatlons superieures ou d'une longue activite dans 
l'entreprise, l'employe touche un salaire superieur. Ce ne 
sont pas 18liil salaires p~tiques, qui sont ~ general plus haut.s 
que les salaires mlnimaux par categorie, qui sont determlnes 
dans les conventions collectives de travail. Mais il est bien 
entendu·que cette remuneration minimale comprend la no
tlcm de ~muneratlons par categorie. II n'est pas sous-en
tendu que sl. le salalre minlmum d'Ul"I apprenti est de .tant, 
c'estce salalre qui estle salalre mlnimum· pour rensernble de 
Ja systematlqua de cette loi. 

Angenommen -AdoptlJ Rennwald Jean-Claude (S, JU): D'aucutis de nos collegues 
Art. 2 . s'.etonneront sans douta que nous tormulions ici cette propo- · 

sitlon qul vlse clone a offrir aux travailleurs detaches un cer-
Antrag der Kommission .. tain nombre de garantles quant a rexerclce de leors droits 

ZAbus
8
tt'·m

1 
'm·~g .zum Beschluss d.es. ~erstes syndlcaux. On s'en etonnera ,par:ce que, bien sOr, la lib8rte 

d'associätion est un droit garantl sur le plan constltutionnel. 
Abs·,nsd. ·11mbi!,._·-----han~· ·m, it de• ·G. ..... .... rung wn Ferien. an- Or, cela n'est pas conteste. Toutefols, U nous parait que les 

&.-.-UIU lltnt 1 ... ,au travailleurs detaches torment et formeront sar,s doute encore 
.sprOchen und Klnderzu gen BEriträge· an Ausgleichskassen · davantage a ravenic, parce que ce moc1e de travall risque de 
oder vergleichbare Einrichtungen durch allgernelnverbindli- 88 developper, une.categorie particuliere de salaries. Cate-
che Gesamtarbeitsverträge vorgesehen, so gelten diese Be- gorie partlculiere dans • la mesure · ou. la pratlque syndicale 
stimmungen auch fOr ~ftgeber, we.lche Arbeitnehmer in concrete d~ tous les jours ou de tout~ les semalnes nous 
die Schweiz entsehden, $0fem das Land, in dem der Entsen- · demontre q,ten regle generale, 1es travailleurs etrangersont 
der seinen Sitz hat, eine gleiche Regelung kennt. Diese Be- un contact plus difflcl!e que les travallleurs suisses avec les 
stimmurig gilt nicht, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass er .. organlsations symflCaies; cela tient bien sOr a des questlons 
Beiträge an eine. solche Einrichtung In dem Staat seines Slt- de langue et aussi a des qU8l:[ltions plus generales de culture. 
zes leistet · · 11 nous parait 8U$Si que ces contacts· $0nt encore plus difflci-

les pour les travallleurs detaches, parce que ceux-ci ne res- . 
Abs. 1ter . tent.ou ne resteront daras notre pays que durant une periode 
Mehrheit llmltee, que durant la periode de leur misslon. A cela s'ajoute 
Ablehnung des Antrages der Min.derheit encol'Ei le falt que ces travallleurs detaches. sont davantage 
Minderheit · • susceptlbles de sublr des pressions de la part de leur em-
(Rennwald, Borel, Fasel, Fässler,. Fehr Jacqueline, Goll, ployeur en ralson de J~r engagement syndical, pressions qui 
Jans„ Rechsteiner,Paul) pourralent, parexemple, ou qui peuvent prendreJa forme de 
Die Arbeitgebe~ sind gehalten, den entsai:idten Arbeltnehme- .· menace de llcenciernent · . · 
rinnen und Arbeitnehmern auch während der Dauer ihres Dans ces conditions, par rapport a ce tableau que je vous 
Auftrages die. Freiheit zu garantieren, einer Gewerkschaft •.·decris. II nous semble que notre p~ition de mlnorite per• 
beizutreten .und die üblichen gewerkschaftlichen Aktivitäten . met une clarificatlon. de la situation. de' ces salaries du point 
auszuüben. de we syndlcal, tout en assurant une .. grande securite Juridi-

Art:2 , 
Proposition de 1a commissfotl . 
Al. 1, 2,-4 . . 

Adherer a la decision du ConseU des Etats 
Al. 1bls 
Si les conventions collectlves de travall etendu8liil prevoient 
des cotisatlons a des. caisses de compensatlon ou. d'autres 
lnsthutions comparables portant s4r le drolt 8l,IX vacances et 
aux allocations famillales, ces dispositlons sont egalement 
vaiables pour les employeurs qui detachent des travallleu{S 
eri Suisse; a condltio,, qua l'Etat dans lequel l'employeur a . 
son siege · connalsse une reglementatlon semblable. Cette 
disposition ne s'appliqt,Je pas sl remployeur prouve eju'il pale . 
des cotisations a une teile Institution dans l'aat ou il a son 
siege. 

Al. 1ter 
Majoritfj 
Rejeter 1a proposltlon de la rninorite 
Mirtorlte 
(Rennwald, Bore!, Fasel. Fässler, Fehr Jacqueline, Goll, 
Jans, Rechstainer Paul) · 

.. Les employeurs sont tenus de garantir aux travallleurs 
detaches le droit d'adherer a un syndlcat et d'exercer des ac
tivites syndlcales usuelles, pendant· la duree de leur mission 
aussi. 

Borel FrangoJs (S; NE), rapporteur: A l'artlcle 2 afinea 1. er let
tre a, nous vous proposons d'adherer a la declsion du CQn
seil des Etats. 

que. . . · . . . 
J'almerais encore ~iser que la proposition de la minorite 
n'est • pas une proposition contraignante. Son acceptation 
n'obfigeralt nullernent les.travallleurs detaches a adherer a 
une organisation syndlcaie, mals je erois qu'eße leur offre des 
garanties quant a leurs dn:>itS, qu~t 1.1 .un eventual 
engegement . syndical. · Je pense aussl · que certaines 
experiences passees, en particulier le cas de Sedrun qui est 
connu de tous, rnontrent que ces garantles sont necessai-res. . 

f 

Präsidentin: Die SVP-Fra!dion lässt ausrichten, dass sie die 
Mehrheit unterstützt.Auch ·die FDP-Fraktion unterstützt die 
Mehrheit. . 

Schmid Samuel (V, BE), Berichterstatter: Die Mehrheit ist 
der .Auffassung, dass dies eine sachfnilmde Bestimmung ist 
und dass die Mitgliedschaft in den Gewerkschaften selbst
verständlich mogllch sein und bleiben soll. Der Gesetzgeber 

· ist hier aber nicht spezieU zu bemuhen, um irgendwelche Ga-
rantien durchzuSetzen. . . . .. 
Wir beantragen, Ihnen deshalb,· den Antrag der Mehrheit· zu 

. i,rterstützeri und den Antrag 'der Minderheit abzulehnen. 

Couchepln Pascal, c::onseiller ~eral: II va de sol que le drolt 
d'adherer a un syndicat et d'exercer des activltes syndicales 
usuelles ~ garantl par une regle tondatnentale de notre 
Etat, la liberte d'assoclatlon. La presente disposltlon n'est. · 
clone P8!:J necElSSaire. Le · danger, si on introdult des disposi
tions inutiles, c'est qu'on se dernande po1,1rquoi on le falt cer-· 

·· taines fols et pas d'autres fois. C'est la ralson pour laquelle 

Bulletin offlclel de r AsserlltilH ~rale 
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nous sommes d'avis, avec 1a majorite de 1a commlssion, que 
la proposition de minorite doit Atre rejetee, non p~ qu'elle ne 
soit pas juste sur le fond - nous partag801l$ entil!lrement la 
conviction de M. Rennwald que ces droitsdoivent Atre garan
tis-, mais pour des raisons de bonne legislation II ne taut pas 
introduire ce qul n'est pas n~ire. -

Rennwald Jean-Claude (S, JU}: Je vous prie de m'excuser 
de vous avoir falt perdre quelques minutes, mais je crois que 
ces quelques explications etaient necessaires. Dans 1a me
sure ob M. Couchepin, conseiller fa:feral, a declare qu'il 
n'avait finalement pas d'objection sur le fond, · rnais que le 
probll)me etait avant tout forme!, je retire, avec l'accord des 
autres cosignataires, la proposition. de mlnorite. 

Abs.1, 1bls, 2-4-AI. 1, 1bis, 2~ 
Angenommen -Adopte 

. Abs. 1ter-AI. 1ter 

Präsidentin: Der Antrag der Minderheit Ist zurückgezogen 
worden. . 

• Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on 1a proposition de Ja msjorite 

Arl3 
Antrag der Kommission 

· Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

. ' 

Angenommen -Adopte 

Arl4 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

b. .... dauern und Bestandteil eines Warenßeferungsver
trages bilden. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL4 
Prr:,posltlon de Ja commission 
AI.1 

b, .... huit jours et font partie integrante d'un contrat de four
niture de biens. 
A/.2, 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopt{J 

Arl5 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
ZUStimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
.... Mindestbedingungen nach Artikel 2. Erstunternehmer und 
Subunternehmer haften In diesem Fall sofldarisch. · 

Arl5 
Proposition de Ja comniission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.2 
.... a rarticle 2. Dans ce cas, l'entrepreneur contractant et le 
sous-traitant sont 'solidairement responsables. 

Angenommen -Adopte 

Arl6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

. Amt!lches Bulletin der Bundesversammlung 

Proposition de Ja commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2, 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2bis . 
Sind die notwendigen Dokumente nicht oder nicht mehr vor
handen, so hat der Arbeitgeber das. Einhalten der gesetzli
chen Bestimmungen zu beweisen, sofern er nicht nachzu
weisen vermag, dass ihn am Verlust der Unterlagen kein Ver
schulden trifft 

Art. 7 
Proposition de Ja commission 
AI. 1, 2, 3, 4 
Adherer ll la declsion du Conseil des Etats 
AI.2bis 
Si les docurnents necessaires ne sont pas ou plus disponi
bles, l'employeur doit prouver le respect des dispositions le
gales a moins qu'il ne puisse demontrer qu'il n'a commis 
aucime taute dans la perte des pieces justificatives. 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
. Antrag der Kommission 

Abs. 1,2 , 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Die zuständigen Behörden können mit den Behörden ande
rer Länder kooperieren, um Informationen über die grenz
überschreitende Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern auszutauschen, die Verstösse gegen dieses 
Gesetz verhindern. 

Art. 8 
Proposition de Ja commission 
AJ.1,2 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etats 
AI.3 
Les autorltes competentes peuvent cooperer avec les autori
tes d'autres Etats afin d'echanger des Informations, qui evi
tent les infractlons a cette loi, sur l'occupation transfrontallere 
de travailleurs. 

Angenommen -Adopt{J 

Art. 9 
. Antrag der Kommission 

Abs.1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 

d. bei Widerhandlungen gegen die Arb'kel 2 und 7 die Weiter
arbeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit soforti
ger Wirkung verbieten. Allfälfigen Rechtsmitteln gegen einen 
solchen Entscheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

Art. 9 
Proposition de Ja commission 
AJ.1,3 . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.2 

d. en cas d'infraction aux articles 2 et 7, .interdire la contlnua
tion du travail des travailleurs avec effet irrJmecflat. Les even
tuels moyens de droit contre une telle decision n'ont aucun 
effet suspenslf. 

Angenomm~n -Adopt~ 
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Art. 10, 11 
Antrag der Kommission . 
ZustiflllTlung zum.Beschluss des Ständerates 
Proposition de la cominission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats ,, ( 

Angenommen -Adopte · 

Art.12 . 
Antrag der Kommission 
Abs.1,2,4 '· 
Zustimmung-zum Beschluss-des Ständerates 
Abs.3 · . . .. 
Mit Busse bis 1 000 000.Franken, ausseres liege ein Verbre
chen oder Vergehen ·vor, fQr welches das. Strafgesetzbuch 
eine höhere Strafe vorsieht, wird bestraft, werJn seiner Funk
tion als Arbeitgeber einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeit
nehmer die in Artikel 2 genannten Minäestbedingungen sy
stematisch und in gewinnsüchtiger Absicht nicht garantiert. 

Art.12 
Proposition de Ja comm/ssion 
A/.1,2,4 
Adherer a la dö'cision du Conseil des Etats 
A/.3 ' 
Sera punl de l'arnende jusqu'a 1 000 000 de francs, a rnoins 

· qu'il ne s'agisse d'un crlrne ou d'un delit pour leq1,1el le. Code . 
penal prevoit une peine plus lourde, 'quiconque, de fa90n. sys
ternatique et dans un esprit de lucre, en ·sa qualite d'em
ployeur, n'aura pas garanti a im travailleur les conditions mi
nimales prevues a l'article ~-

Angenommen -Adopte 

Art.13, 14 _ 
Antrag der Kommission 

, Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja comm/ssion ' . 
Adherer ·a ·1a decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.15 
. Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Vallendar 
Abs. 1bls 
rneses Gesetz gilt für längstens sieben Jahre nach seiner In-
kraftsetzung. ' 

Art.15 
Rroposltion de la comm/ssion 
Adherer a la d~ision du Conseil des Etats · 

Proposition .Vallendar 
Al. 1bls , . 
La presente loi ne teste eri vigueur que pendant sept ans au 
plus. 

Vallen~r Dorfe (R, AR): Die flankierenden Massnahmen im 
Bereich Personenverkehr sind das Werk der ~ewerkschaf
ten. Sie sollen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
schützen, obwohl keiner und keine von 1,1ns heute weiss, wie 
sich der Arbeitsmarkt Oberhaupt entwickeln wird. Wir machen 
ein Gesetz in Unkenntnis und auf Vorrat. Was aber noch 
schlimmer ist: Der Sinn des Binnenmarktes gerät dabei ins 

. Abseits. Ähnlich wie das schweizerische Binnenmarktgesetz 
den freien Zugang aller Niedergelassenen zum Inlandmarkt 
gewährleistet, soll gemäss bilateralen Verträgen mit der EU 
der freie Marktzugang zum europäischen Markt sichergestellt 
werden. · · · 

Den Gewerksc~aften erscheint jetzt offenbar plötzlich der · 
Markt nicht mehr als Motor der Innovation, als Motor der gün-
_stigen Preise, als .Motor zur Verhinderung wirtschaftlicher 
Macht. Plötzlich gilt der Markt als ein mit allen Mitteln zu be
kämpfendes Übel. Deshalb übersetzen sie den Sachverhalt 
geschickt in eine andere Sprache und sprechen von Lohn-
dumping oder von Sozialdumping. , . 
Mit Hilfe staatlicher Regulierung will man künftig im Wind
schatten produzieren, um auf diese Weise dem Wettbewerb 
zu entgehen. Umgekehrt freut man sich aber, wenn die un: 
temehmen möglichst dem freien Wettbewerb ausges~ 
sind. Diese Vorgehensweise hat ihre eigene Logik. Das 
Motto der Linken heisst «Fahren aot hoher See mit Wind
schutzgarantien». Dabei verdrängen sie die positiven Wir
kungen des Wettbewerbs. 
Mehr Wettbewerb heisst tendenziell bessere oder neue Pr07 
dukte. Mehr Wettbewerb heisst niedrigere Preise; mehr Wett
bewerb heisst damit mehr Kaufkraft für unsere Lohnfranken. 
Die Gewerkschaften verdrängen mit ihrer asymmetrischen 
oder.- man könnte auch sagen ,.. einäugigen Sicht das G9:' 
samtzlel, das heis$t die mittel- und langfristigen gesamtwirt
schaftlichen Vorteile des neuen europäischen Binnenmark
tes • 
. Flankierende Massnahmen zeugen von Unsicherheit und 
Misstrauen gegenüber den 'eigenen Fähigkeiten. Diese Hal
tung ist hinsichtlich unse~r Arbeitsplätze mit ihrem Ober
durchschnittlich hohen· Ausbildungsstand und mit der bei-' 
spielhafteri Atbeitspl'Qduktlvität kaum verständlich. Für eine 
gewisse· Ubergangszeit mag sie politisch, aber keinesfalls 
ökonomisch vertretbar sein; 
Ich habe es gesagt Ich teile. die Sorge der Gewerkschaften 
in Sachen Lohndruck nicht. Dennoch bin ich bereit, für sieben 
Jahre~ Kompromiss die flahkie~nden Massnahmen zu un
,terstützen. Auch kann niemand ernsthaft gegen Bestimmun
gen sein, die Minimallöhne im SinnE! von Existenzsicherung 
sichern wollen, Was aber hier verlangt wird, das hebelt den 
durch den Bintlenmarkt entstehenden Wettbewerb total aus. 
Deshalb beantrage ich, dass nach sieben Jahren diese Be
stimmungen wegfallen und wir Sinn und Geist der bilateralen 
Verträge auch in Sachen Personenfreizügigkeit ·1eben. 

. Noch ein Wort zum gewählten Zeitraum; Während fünf Jah
ren ist unser• Arbeitsmarkt durch Höchstziffern sowieso ge-

, schützt. Dann erfolgt die endgültige Öffnung, und nach sie
ben Jahren ist es auch möglich, den Vertrag zu kündigen. Wir 
werde.n also ·in genau sieben Jahren wissen, ob wir die bila
teralen Verträge weiterführen. wollen oder nicht. Oieser An
trag nimmt den Bundesrat In die Pflicht, uns in sieben Jahren 
über die Wirkungen der Personenfreizügigkeit zu berichten 
und en15prechencle Anträge zu stellen. . · 

1 

· Ich persönlich gehe ~lei'dings davon aus, dass wir dann alle 
von .den faktischen· Vorteilen des gemeinsamen Marktes 

. überzeugt sein werden und aLif staatlichen Windschutz im 
AtbeitslTl&rkt verzichten. können. 

Baader' Caspar W, BL): Die SyP-Fraktlon beantragt Ihnen, • 
den ~g Vallendar abzul.ehnen. · 
Er erscheint uns inkonsequent, betrifft er doch nur das Ent
sendegesetz. .Es geht doch nictit an, dass nach sieben Jah
ren der Auslalidschutz, sprich das Entsendegesetz, aufgeho
.ben wird,· wir aber den lnlandscl)utz - nämlich. die Bestim
mungen, die wir im Obligationenrecht ändern wollen, die Be
stimmungen Ober den Minimallohn - beibehalten. Das hätte 
zur Folge, ~ ausländisclle Anbieter zu günstigen Preisen 
in unser Land kommen können, urid die Inländer müssten 
dann die hohen Minimallöhne beibehalten. Da klafft .die. 
Schere auseinander, und es entstünde ein gewaltiger Wett
bewerbsnachteil für•unsere inländische Wirtschaft. , 
Dah.er bitten wir Sie, den Antrag Vallender abzulehnen. 

Präsidentin: Die CVP-Fraktion unterstützt den. Antrag der 
Kommission; 

Bangerter Käthi (R; BE): Der Antrag Vallendar wurde heute 
morgen ·in der Fraktion eingehend diskutiert. Sie kann der Be-

. fristung des Entsendeg8$8tzes nicht zustimmen, o.bschon 
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die BegrOndung von Frau Vallender eine gewisse Berechti
gung hat. Aber es ist ein negatives Signal, das so ausgelegt 
werden könnte, dass es uns mit der Missbrauchsbe
kAmpfling nicht ernst sei. Das wäre ein falsches Zeichen. Ein 
solches Signal können und wollen wir nicht geben. , 
Aus diesem Gruncl ist der Antrag Vallender abzulehnen. 

Schmid Samuel r,t, BE), Berichterstatter: Es geht hier nicht 
um Mehr- oder Minderheitsanträge; die Kommiss10n hat 
trotzdem darOber diskutiert, konnte aber nicht abstimmen. 
Wir kamen In der Diskussion auch zum Schluss, dass der An
trag abzulehnen ist Uns schien die Mechanik, wie sie der 
Ständerat vorschlägt, der ja auch 'eine Art Befristung auf
nimmt, sie aber eben an die generelle FreizQgigkeitsregelung 
koppen, wesentlich sinnvoller zu sein. 
Im übrigen ist in der Kommission das Argument, das Frau 
Bangerter hier angeführt ha,t, ebenfalls gefallen: Bei An
nahme dieses Antrages würde es den Anschein machen, der 
Erlass sei nur ein Provisorium und er werde mit Sicherheit 
nach sieben Jahren dahinfallen. Das ist mindestens im Mo
ment nicht die Absicht, wenn - das ist natrlrllch Oberall die 
Voraussetzung - die Verträge weiterlaufen. 

Borel Fran90is {S, NE), rapporteur: La concurrence est une 
bonne chose, Madame Vallender. Le dumping, la sous
enchere, n'est pas une bonne chose. Et on ne peut pas<1ire 
que c'est une chose qu'il faut combattre pendant sept ans et 
qu'ensuite, au-dela, ya devlent tout d'un coup, par miracle, 
une chose positive. D'ailleurs, sapt ans, i;;a ne me paratt pas 
non plus ~tre tras opportun comme delal, paroe que cela 
donne un faux signal a 1a population. Vous avez dit qu'on 
pourra en rediscuter juste avant l'eventuel deuxieme vote 
sur la libre circulation des personnes: ya peut aussi donner 
l'impression, puisque c'est juste sept ans, que ya signifie: 
«Lorsque vous aurez vote pour la deuxieme fois oui, a ce 
moment-la, on ne s'occupera plus de mesures l,X)rltre le 
dumplng soclal.» C'est quelque chose qu'il faut absolurnent 
eviter. · · 
Les propositions qui vous sont faites sont eurocompatibles, 
mals c'est du droit lnteme tjue l'on peut modifier en tout 
temps. Avant sept ans, apres sept ans, les syndicats, le 
patronat pourront venlr dans ce Parlament, par le biais de 
leurs representants, faire des propositions \de modification. 
Rien n'est fige. II s'agit, en tout cas sur le principe, de dire: 
«Ces mesures, aujourd'hui, nous semblent utiles. Faisons-

' les durer aussi longtemps que dureront las accords bilate
raux.» 

Couchepln Pascal, conseiller Mderal: Le Conseil federal 
con,bat egalement la proposltion Vallender pour les raisons 
indiqua par les rapporteurs plus les suivantes. Nous consi
derons que rarticle 15 alinea 2tel que deckle par le Conseil 
des Etats preclse bien les choses puisqu'il dit que la loi a effet 
aussi longtemps que l'Accord sur 1a libre ciroulatlon des per
sonnes est applique. 
D'autre part, U faut se rendre tompte que I' Accord sur 1a libre 
circulation des personnes prevoit une liberalisation echelon
nee du marohe du travail. Les deux premieres anna, les 
protectlons actuelles demeurent. Par consequent, on peut 
fort bien imaginer que la loi que nous discutons rnalntenant, 
ainsl que les autres mesures d'accompagnement n'entrent 
en vigueur qu'au momerit oCI le danger nait, c'est-a-dire a 1a 
fin de la deuxieme annee, ce qui ferait qu'apres, vous auriez . 
un probl~e de correspondance de 1a duree des differentes 
dispositions legales. Par ailleurs, quese passe+il si l'accord 
est recondult au:-dela · des sept ans? Je crois que, sur ce 
point, la question doit €ltre posee. Si l'Accord sur la libre cir
culation des personnes est reconduit, ce que nous conside
rons comme tres probable, U est necessalre, voire Indispen
sable, de malntenir les mesures de protection contre le dum
ping salarial. II seralt malheureux que cette loi tombe a ce 
moment-lä. · 

Abs.1,2-Al.1,2 
Angenommen -Adopte 

Amlllche8 Bulletin~~ 

Abs. 1 bis -Al. 1 bis 

Abstimmung- Vote 
FQr den Antrag Vallender 
Dagegen , 

Änderung bisherigen Rechts 
Modlflcatlon du drolt en vlgueur 

Zfff. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch.1 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zfff. 2 Art. 360a 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 

10 Stimmen 
118Stimmen 

•••. Löhne wiederholt in missbräuchlicher Weise unterboten 
•••• einen Nonnalarbeitsvertrag erlassen, dE!r Mindestlöhne 
vorsieht·. 
Minderheit/ 
(BQhrer, Baader, Bangerter, Bortoluzzi, fahr Hans, Müller. 
Erich, Schmid Samuel, Stucky, Widrig) 
•••. Löhne deutlich und mehrfach in missbräuchlicher Weise 
unterboten ••.• 
Minderheit II . 
(Rennwald,. Borel, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Jans, 
Rechsteiner Paul, Strahm, Vollmer} 
•••• Löhne in missbräuchlicher Weise unterboten •••• 

Abs.2 , 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.3 
Mehrheit , 
Die Mindestlöhne sind in BerOcksichtigung der Praxis der 
Vollzugsbehörden zu Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a des 
Bundesgesetzes Ober die Arbeitslosenversicherung sowie 
der Fremdenpolizei- und Arbeitsmarktsbehörden zu Artikel 25 
Absatz 4 des Bundesgesetzes Ober Aufenthalt u.nd Nie
derlassung der Ausländer betreffend die orts- und 'berufsüb
lichen Arbeitsbedingungen festzusetzen. Die Mindesttöhne 
dilrfen das Mind~iveau nicht unterschreiten, das sich aus 
der Vollzugspraxis zu Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe a Avlg 
ergibt 
Minderheit 
(Baader, Bangerter, Bortoluzzi, Bosshard, BQhrer, Cavadini 
Adriano, Philipona, Schmid Samuel, Schlüer, Stucky) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Eventualantrag Müller Erich 
(falls der Antrag der Minderheit I abgelehnt wird) 
Abs.1 
.... einen befristeten Normalarbeitsvertrag erlassen, der nach 
Regionen und Orten differenzierte Mindestlöhne vorsi~ht 

Antrag Grobet 
Abs. 1bls . 1 

Die zuständige Behörde kann auch aus eigener Initiative, je
doch nach Konsultation der tripartiten Kommission, einen 
Normalarbeitsvertrag erlassen. 

Ch. 2 Art. 360a 
Proposition de /a commlssion 
Al. 1 
Ma/orite 
.... un contrat-type de travall prevoyant des salalres mini
maux dans le but de combattre ou .de prevenlr des abus. 
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· Mlnorite l Aber wir mCissen. uns natürlich darilber im klaren sein, dass 
(Bührer, Baader, Bangerter, ßortoluzzl, Fehr Hans, Müller die Schutzmassnahmen - das sagt Ja schon das Wort -- so 
Erich, Schmid Samuel, Stucky, Widrig) . . · ausgestaltet sein mOssen, dass sie zwei Dinge erfOJlen: 
·: .. une'sous-enchere abusive, i~rtante et'repetee, l'auto- 1. In dem Sinne, wie sie verkauft werden, milssen sie auch 
rite .... eine Wirkung entfalten. · · 
Minorite II 2. Die Schutzmassnahmen müssen auch so ausgestaltet 
(Rennwald, Borel, Fasel, Fä.$sler, Fehr ·Jacqueline, .Jans, sein, d8S$ sie letztlich nicht zu volkswirtschaftlichen Nachtei,. 
Rechsteiner Paul, Strahm, Vollmer) . len führen, sprich, dass sie sich letztlich In bezug auf die so-
•••• · une sous-enchere abusive, l'autorlte •..• ziale Wohlfahrt nicht als Bumerang erweisen. 

Das zur Klarstellung als Vorbemerkung. 
Al. 2 Zum Antrag der Minderheit 1, die der ständerätlichen Fas• 
Adherer ii la dE§clsion du Conseil des Etats f!Ung folgen möchte, führten eigentlich· zwei Gruppen von 

· Uberlegungen: Oie einen betreffen d.en rechtlichen und· die 
Al. 3 . anderen den volkswirtschaftlichen Bereich. . 
Majorite . 1. Zunächst zu .den rechtlichen Oberlegungen: Ich· habe zu 

· Lors de la flxatlon de salaires minimaux, 1a pratique des auto- . Beginn g~gt, . <:tass wir mit subsidiären Eingriffen in den 
rites.d'executi'on de l'article 16 alinea 2 lettre a de la loi fade- Marktprozess, in die Vertragsfreiheit leben können. Bei den 
· rale surl'assurance-chömage ainsi que celle des autorites de Gesamtarbeitsverträgen oder bei · der Festlegung von . Mini-
pollee des etrangers et du marche de l'emplol, de l'artlcle 25 mallöhnen bei den Normalarbeitsverträgen handelt es sich 
alinea 4 de ta loi federale sur le se1our et l'etablissement des um wesentliche Eingriffe in eine m,währte .Ordnung. Deswe-
etrangers, en mlitiere de conditioris habituelles .de travail. gen sind wir eben der Auffassung, dass wir filrsolche Ein
dans la profession ou 1.a localite dolt itre prise en con- · griffe auf Gesetzesstufe eine möglichst klare, tran$parente 
sideration. Les salalres 'mlnimaux ne doivent pas se situer ' Umschreibung der Kriterien haben milssen, die verletzt sein 

• en-d~us du niveau inferieur qui resulte de 1a pre.tlque · müssen, damit in die Vertragsfre~eit eingegriffen werden 
dans le cadre de l'execution de rartJcle 16 allnea 2 lettre a kann. Das ist der juristische HauP1Qrund, weshalb wir der 
LACI. · Auffassung sind, dass die Umschreibung «deutlich» und 
Minorite •«mehrfach» richtig und notwendig ist. Weshalb? Man kann 
(Baader, 13angerter, Bortoluzzl, Bosshard, Bilhrer, Ca~dlni • argumentieren - und es wird zum Teil argumentiert-, dass 
Adriano, Phillpona, Schmid Samuel, Schlüer, Stucky) der Terminus «missbräuchlich» eigentlich auch die Termini 
ReJeter laproposition de la.majorlte «erheblich» oder «deutlich• abdecke. · 

Die Verwaltung hat ein Papier gemacht; darin ist ein Kapitel 
Proposition trubsldlsire MOi/er Erich enthalten, in welchem der Begriff des Missbrauchs beschrie-
(au cas ou la propoaltlon de la minorlte I sera.it rejetee) ben wird~ Herr Bundesrat, ·in diesem Papier des Departemen-
AJ. 1 • ' · tes heisst es, unter «missbräuchlich» werde eine «wesentli-
.... un contraMype de travail d'une duree llmltee. prevoyant .ehe Lohnsenkung» verstanden. Jetzt frage ich Sie: Weshalb 
des Salaires minimaux, dlffereneies selon les regions et wehren Sie sich. eigentlich dagegen, dass wir im Gesetzes
les localites, . dans le but de combattre ou de prevenlr des · text diese «wesentliche» Unterbietung mit dem Begriff «deut
abus. lieh• verankern wollen? Das WQrt «mehrfach» soll zum Aus· 

druck bringen, dass wir eben nicht dann Minimallöhne akzep-
Proposition Grobet fieren, wenn es sich um einen Einzelfall handelf- schwarze 
Al. 1bls .Schafe gibt es leider immer wieder .... , sondern dass wir als ~ 
L'autorlte competente peut egalement edicter de sa propre Kriterium eine Verietzund in mehreren Fallen, sprich bei 
initiative, mais apres consultatlon de Ja commlssion ~. , mehreren Unternehmungen, verankert haben wollen. 
un contrat-type. Wir wollen bewusst, soweit das möglich ist, eine klare Um- . 

schrelbung der Tatbestände, damit in diesen Fragen keine · 
Büh,_ GerolQ (R, SH): Zunächst eine Klarstellung In bezug Verpolltisierung stattfindet Ich meine, die dezentrale Lohn• 
auf diEt Fahne: Die Minderheit I hat die Termini «deutlich und flndung, wie sie in den meisten Branchen In unserem Land 
mehrfach in missbriµchllcher Weise"' gefordert, (j; .h. die gehandhabt wird, hat· sich marktwirtschaftlich, voll<swirt-
Fassung des Antrages der Minderheit 11st gleich wie die sttio- schaftlich, aber auch in bezug auf die· Rechtssicherheit als 
derätliche Fassung. Das helsst auch, dass der Antrag der positiv erwiesen. · · . . . . 
Minderheit 1, weil er den gleichen Wortlaut hat, zusitzlich die · Ich sage noch ein Zwe~ zu diesem Aspekt der Gesetzge-
Befristung der Nonnalarbeitsverträge übel"himmt, Wie sie in bung: Die flankierenden Massnahmen .· können wir bekannt-
der ständerätlichen F~ng steht · lieh autonc,m, je nach Mehrheitsverhältnissen, hier Im Paria-
Gestatten Sie mir eine :zweite Vorbemerkung: Es Ist im Zu- ment anpassen. , . , 
sammenhang mit diesem.Artikel seit einiger Zeit Mode ge- Mit anderen Worten: Sollten sich diese Bestimmungen als zu 
worden; schwarzwelss zu rrjalen und zu katalogisieren, etwa weich herausstellen, oder SC>Ute sich das schlechteste· Sze-
in dem Sinne: die Arbeitgeber im Pingpong gegen die Arbeit- nario in den ersten Jahren dieser Uberalisierung einstellen, 
nehm1:1r. Dieser ganze Schaukampf wird auch- in der Mllitlr".' sind wir !Jerelt - das möchte Ich hier zu Protokoll geben ..,., 
sprache hochstilisiert. Dies sei ~. Kriegsbeil, und filr den darüber zu sprechen, wo allenfalls Handlungsbedarf in Rieb• 
Fall, dass man hier nicht auf eine «weich.e•. Linie komme, tung einer restriktiveren Gesetzgebµng besteht Aber Wir wol-
wird mit dem Referendum gedroht. Es gibt Ja nichtnur,den len nicht von vornherein bereifs ,eine .allzu offene Gesetzge-
Gegensatz zwischen den Sozialpartnern, :zwischen Arbeltge- bung haben. · · . ·. · . . • · 
bem und Arbeitnehmern. Es gibt.auch den Gegensatz zwi- 2. Zum volkswirtschaftlichen Aspekt Wir.alle wollen ja mit 
sehen einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung und einer mehr den bilateralen Abkommen das Wachstum fördern, loh sage 
kartellistischen. Sie müssen uns, den Vertretern des Ihnen, klipp und klar: Mehr .Wachstum heisst auoh höhere. 
Antrages der Minderheit 1, schon zugestehen, dass wir nicht löhne. Das - meine Ich - muss das Ziel sein. 
einfach die Assistenten irgendwelcher Verbände sind, son- · At;Jdl wir sehen ein, dass es in Regionen, in .Branchen Miss-. 
dem dass wir uns · den idealen einer freiheitlichen Wirt- präuche geben kann. Wenn wir eine zu engmasctiige, kartel-
schaftsordnung verpflichtet fühlen; einer Ordnung, bei der listlsche, flächendeckende. Minimallohnordnung 'Ober unser 
eben die Eingriffe nach dem Prinzip der Subsidiarität zu Land ~ehen, müssen· Sie sich aber schon die Okonomische 
handhaben sind. · Frage gefallen lassen: Ist das dann langfristig für die Arbeit-
Wir . haben · 1n · der Eintretensdebatte · klargemacht, dass wir nehmerinnen und Arbeitnehmer so gut, wie es tönt? Wenn 
hier die BefOrohfungen der Bevölkerung selbstverständlich wir uns das im europäischen Vergleich 81'1$Chauen, sehen 
nicht ausblenden wollen und dass wir deswegen für Eingriffe. wir, dass. Umder, die. sehr $tark flächendeckende, «kartello
in die Vertragsfreiheit und gezielte Schutzmassnahmen. ~lnd. · ide- Arbeltsma1ktordnungen . aufweisen,, wesentlich höhere 

' . 
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Arbeitslosenraten haben. als Länder mit einem System, das 
sich durch Flexibilität und eine dezentrale Ordnung auszeich
net. 
Sie können nicht auf der einen Seite die Marktöffnung bei den 
Produkten und Dienstleistungen verlangen - das tun wir 
alle-, grenzuberschreitend mehr Wettbewerb verlangen und 
auf der anderen Seite dann den Arbeitsmarkt ubermässig ab-
riegeln. · · . . 
Ich empfehle Ihnen namens der Minderheit 1, der ständerätli
chen Fassung zuzustimmen; d •. h., dass die Löhne «deutlich 
und mehrfach in missbräuchlicher Weise» unterboten wer
den müssen. Ich möchte Sie ds.ran erinnern, dass der Stän
derat deutlich - im Verhältnis 2 zu 1 - dieser Fassung zuge
stimmt hat. Ich möchte noch einmal klarstellen: Wir stehen 
vollkommen hinter dem Schutz gegen Missbrauch, wir bieten 
Hand zu griffigen .Massnahmen, aber wenn wir in die Ver
tragsfreiheit, in ein bewährtes Prinzip, eingreifen, wollen wir 
auf Gesetzesebene möglichst viel Klarheit ror diejenigen, die 
das Gesetz anwenden mussen. · 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): Nous sommes ici au coeur 
du debat et avanf d'en venir aux differentes variantes, il me 
parait lmportant de faire quelques rappels. 
Le premier, c'est que jusqu'icl le systeme des contrOles qu'il 
6tait possible d'effectuer dans le cadre ·de la legislatlon sur 
les etrangers a pennls de faire obstaqle aux dumpings sala
rial et social. Mals vous savez tous qu'avec la libre clrculat1011 
des personnes, ce dlsposltlf va sauter, d'ou risque conside
rable de pression sur les salalres et risque important de 
balsse des salalres. Pour combattre ces risques, il convient 
donc de trouver d'autres moyens et d'autres mesures que 
ceux que nous connaissons aujourd'hui. C'est precisement 
l'enjeu de notre discussion. 
Un autre rappeJ qui me parait important, c'est que les mesu
res d'accompagnement ne sont pas destinees a devenir des 
regles generales, appllcables partout; non, ces mesures ont. 
un ~ere exceptlonnel et doivent s'appliquer a des cas 
exceptloMels, c'est-a-dire a combattre des abus et. rien 
d'autre. Jevousdlral-c;avous etonnera peut--etre, malsc'est 
ma pensee profonde-qu'en tant que syndicaliste je souhaite · 
que l'on recoure le molns possible aux mesures d'accompa
gnement. Je crois que moins on les utilisera, plus cela signl
flera que le partenariat social fonctionne dans ce pays. Par 
rapport au descriptlf que . je vous al donn.e, je crois que 
M. Buhrer a tort d'utlllser les tennes «dispositif cartellalre», 
lorsqu'il parle des mesures d'accompagnement. Au fond, 
c'est un peu ose, mals je vais quand mM!e le faire, on pour
rait faire une analogie entre les mesures d'accompagnement 
et 1a loi sur 1a clrculation routlere. 
Vous savez que dans l'ordonnance d'applicatlon de cette loi, 
le Conseil federal a fixe un taux d'alcoolemle maximal. 
Lorsqu'II a fixe ce taux. le Conseil federal n'est pas parti de 
l'idee que tous les automobilistes etalent · des alcooliques. 
Non, il a fixe ce taux pour punir un certain nombre de cretins 
qui prennent le VOiant quand ils ont bu trop d'alcool. C'est fi· 
nalernent la mäme chose que nous vqulons lci. · 
J'en viens malntenant a1,1 detall des divergences .. Entre la 
propositl6n de la minorite II et le projet du Conseil federal je 
diral,qu'II n'y a qu'une rtuance. Pour notre part, nous ne soiJ.; 
haltons pas que le mot «repetee» figure dans ce texte, dans 
la mesura ou nous pensons que son maintien conduirait a ce 
que l'applicatlon de cette loi soit.plus compliquee, plus diffl• 
eile et plus limitee. Mais je tiens a dire assez solen.nellement 

. que nous ne falsons pas de cette nuance une affalre d'Etat. 
En revanche, le maJntien du terine «important» pourrait pren
dl'.8 l'aJlure d'une affaire d'Etat, parce que je crois que dans 
cette hypothese la loi deviendralt tofaJernent inoperante. Et 
cela est d'autant plus vral que, sl ron sait le fran91;lis, qu'on le 
comprend, le mot abus est intrinsequement importanl 
Par consequent, je vous invite a souteni.r 1a proposttion de 1a . 
minorite II ou a tout 1~ rnolns le projet du Conseil federe!. 
J'al simplement encore une declaration a vous faire. II y a 
deux d~positions extrllmernent importantes que nous examl
nons cet apres-midi, mals si a cet artlcle-cl vous choisissez 
soit la proposition de 1a minorite II, soltle projet du Conseil fe-

Amt1lches Bulletl!) der Bundesvell181T1mlung 

deral, vous aurez fait un pas enorme pour que les travailleu
ses et les travailleurs de ce pays acceptent les accords bila
teraux. J'espere que vous avez bien mesure le poids de mes 
propos. 

Müller Erich (R, ZH): Bei Artiket 360a geht es um zwei nicht 
direkt miteinander verknupfte Sachverhalte: auf der einen 
Seite um die Frage, ob der Missbrauch deutlich und mehr
fach sein muss, auf der anderen Seite um jene Frage, ob ein 
vom Staat erlassener Normalarbeitsvertrag vom Staat befri
stet werden muss. 
Das Problem des Antrages der Minderheit l ist nun, dass Sie 
Ober diese beiden unterschiedlichen Punkte nicht getrennt 
abstimmen könhen. Sie können also nicht zum einen nein sa- . 
gen, beispielsweise zur Frage, ob. der Missbrauch deutlich 
und mehrfach sein muss, zur Befristung aber ja oder umge
kehrt. Das scheint mir falsch zu sein. Ich habe meinen Even
tuaJanirag gestellt, damit wir dann noch Ober den zweiten 
Tell, die Befristung, abstimmen können. Dadurch haben Sie 
die Möglichkeit, der Befristung zuzustimmen, wenn das 
Ganze abgelehnt wird, was ich.nicht hoffe. 
Ich gestatte mir noch zwei Bemerkungen zur Befristung: Der 
Rat ist offensichtlich der Meinung, dass bei Missbrauch die 
Festlegung von Mindestlöhnen notwendig ist. Die staatliche 
Festlegung von Nonnalarbeitsverträgen ist eine ausseror
dentliche Massnahme, die allenfalls ror ausserorderitliche Si
tuationen notwendig wird, nämlich wenn Missbrauch besteht 
Ausserordentliche Massnahmen sind zu befristen, sonst wer-
den sie zum NormalfaJI. · 
Wenn wir keine Befristung beschliessen, besteht die Gefahr, 
dass wir Ober das ganze Land hinweg .<feuernde Netze von 
Mindestlöhnen spannen. Das hätte mit einer Missbrauchs
regelung nichts mehr zu tun. 
Es gibt aber auch einen ganz praktischen Grund. Löhne wer
den doch nicht auf ewige Zeit festgelegt. Löhne befinden sich 
laufend Im Fluss. Sie unterliegen Veränderungen. Dies 
braucht auch Anpassungen bei den Normalarbeitsverträgen, 
und darum sollte man ihnen nicht dauerhaften Charakter ge
ben, sondern man sollte sie befristen. Es ist gut, dass der 
Ständerat diese ganze Problematik erkannt hat. 
Ich.ersuche Sie darum, sich bei der Befristung deutlich dem 
Beschluss des Ständerates anzusehliessen. · 

Grobet Christian (S, GI;): Je propose de completer le texte 
de l'article 3608 alinea 1 er par une disposition complemen
talre. J'almerals tout d'abord rappeler qu'a !'inverse des con
ventions collectives, qui sont un apanage des partenalres so
ciaux. les contrats-types sont des contrats qui sont adoptes, 
a defaut du Conseil federal, par l'autorite cantonale qui est 
designee par la legislatlon d'appllcatlon de chaque canton. 
Donc, l'autorite cantonale joue t.in röle tres lmportant pour 
l'adoptlon de contrats-types, et ces contrats-types peuvent 
ätre adoptes aujourd'hui sans qu'ils soient proposes par les 
partenaires sociaux. 
Je suis bien entendu de ceux qul pensent qu'il est souhaita
ble que toutes les regles generales qui vls$nt a reglementer 
une profession fassent l'objet d'un accord entre les l)a$
nalres sociaux; or, la solutlon qui est proposee, a savoir 
que la proposltlon de l'adoptlon d'un contrat-type doit ätre 
falte par les partenalres sociaux, est une bonne proposition. 
Mals je pense qu'il taut ~er la possibilite a l'a$rite can
tonale de prendre !'initiative d'engager une procedure 
d'adoption .de contrat-type, apres, bien entenclu, avoir con
sulte la commission tripartite. Cela me parait d'autant plus 
important qu'il peut y avoir des litiges parfaitement modes
tes entre partenaires. soclaux, qui pourraient avoir comme 
consequence qu'lls ne fassent pas de proposition d'adop
tion d'un contrat-type la ou l'adoption d'un tel contrat se jus
tifle, et cela dans des professions qui ne sont pas organi
sees. 
II taut quand m&me se rappeler que Je contrat-type vise pre
cisement a reglementer des professions mal organisees, cel
les ou il n'y a pas de conventions collectives de travall. L'ab
sence de partenalres sociaux,. de representants des tra
vallleurs- pourrait avolr des consequences negatives. II taut 
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laisser une certalne souplesse aux cantons et laisser la pos
sibillte, en. l'absence_d'une proposition de la commis&ion tri
partite, a l'autorlte cantonale de prendre !'initiative de la con• 
sulter et de ne pas empecher l'adoption d'un contrat-type qui 
pourralt se reveler necessa.ire. C 

Baader Caspar (V, BL): Mit ihrem Antrag auf Strelc~ung von 
Absatz 3 verlangt die Minderheit aus generellen Uberlegun
gen den Verzicht auf eine starre Bezugsgrösse, wie sie die 
Mehrheit beantragt . 
·Artikel 360a .Absatz 1 lässt nämlich mit der Formulierung, 
dass die «orts-, berufs- oder branchenüblichen Löhne deut- . 
lieh und mehrfach in mlssbräuchllcher Welse unterboten» · 

-sein müssen, bewusst einen Ermessensspielraum offen. Die-
ser Ermessensspielraum wird mit dem Antrag der Mehrheit 
zu-Absatz 3 massiv eingeschränkt. -
· Die Basis für die Bezugsgrösse, nämlich das Arbeltsloseri
versicherungsgesetz, ist nach· meiner Meinung ungeschickt 
gewählt, und zwar aus folgenden zwei Gründen: _ 
1. Im Klartext. helsst das, dass die 70-Prozent-Grerize des 
'versicherten Verdienstes nach dem Arbeitslosenversiche
rungsgesetz die Grundlage für die Bemessung der Minimal
löhne sein wird - ode.r urngekeh'rt: Es wird eine fixe Grenze 
von Maximum 30 Prozent lJnterschreitung des ortsüblichen 
Lohnes festgelegt Damit kann ich schlecht leben. 
2. Bei den Entscheiden, äie aufgrund des Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes gefällt werden, wird immer aufgrund von 
Eir,izelfällen entschieden. Wenn . man auf diese abstellt, be
steht die grosse Gefahr, dass je nach.ArQeltsmarktsltuation 
und der Zahl. der Entlassungen in bestimmten Betrieben ei
ner Region diese Entscheide ganz zufällig in die eine oder 
andere Richtung fallen; es ist gar kein repräsentativer Durch-
schnitt rur eine Region vorhanden. _ · .. 
Deshalb beantragt Ihnen unsere Minderheit, auf eine sture 
Grenze zu verzichten und diesen Absatz zu streichen. 

lieh», sondern «deutlich missbräuchlich» ist eine Fonn,von 
qualifiziert missbräuchlich, eine Verdoppelung, eine wesent: 
liehe Erhöhung der Schranke, _eine Qualifizierung des Miss-
brauches. · · 
Damit sind wir beim Problem angelangt: Was heisst das? Es 
bietet sich dann eben nur eine Interpretation an, wenn.das 
einen, Sinn machen soll, nämlich die Interpretation, die ge
wisse Arbeitgebervertreter diesem «deutlich» am Anfang ge
geben haben. Sie haben da~n gesprochen, das bedeute 
eine 20- bis 30prozentige Unterschreitung aes Lohnes. Sie · 
müssen sich _mal bewusst sein, was das helsst Bei 5000 
Franken.Lohn heisst das 1000 bis 1500 Franken weniger -
und das ist noch nicht missbräuchlich! Sie können es um
rechnen füf 4000.oder 3000 Franken. 
Sie müssen doch sehen, dass eine SC>lche Lohndrucker- und 
Billiglohnpolitik, die damit gemeint ist, mörderisch ist, poli
tisch· mörderisch, aber auch volkswirtschaftlich mörderisch, 
sozialpolitisch mörderisch - ganz abgesehen davon; was das 
fOr die Betroffenen heisst, die ja den bilateralen Verträgen 
noch zustimmen sollen. Das Signal 1~ dann: Bilaterale 
Verträg~ bedeuten Lohndruck! 
In dieset'T) Sinne hat das Wort «deutlich_., - wenn es einen 
Sinn h~n soll - einen falschen Sinn, einen- Sinn, den man 
nicht vertreten kani:i, der aber unter Umständen politisch ge
wollt Ist In diesem Fall muss man es auch so sagen! 
Hier besteht ·die Verbindung zu Absatz 3, und das· kommt 
nicht ganz von ungefähr: Die Vertreter des Minderheitsantra
ges Baader sind genau dieselben Leute, die nun in dieser Be- · 
stimmung dieses. «deutlich» verteidigen, es, ~ind dieselben 
Leute,· die gegen den Entscheid der Kommissionsmehrheit 
sind, wonach diejenigen Löhne, die Missbrauchsbekämpfung 
auslOsen, nicht unter denjenigen Löhnert liegen dürfen, die 
sich .aus dem In Anwendung des Arbeitslosenversiche-

. rungsgesetzes zumutbaren Verdienst ergeben. Genau die
·. selben Leute vertreten das eine wie das andere - und beides 
r'nelnt nichts anderes als Billiglohnpolitik, und es ist in beiden 

· Rech~elner Paul {S, SG): Es geht bei dieser Besti~ung Fällen die SVP, die diese Politik vertritt, die diese Politik be-
um die erste fundamentale, zentrale Abstimmung bei dj~em treibt. · · ., · · 
Gesetz. Sie ist womöglich entscheidend für das Schick$al • Was · heisst es im Ergebnis, wenn d_ie Bestimmung in 
der Vorlage - wir hoffen nicht, dass der schlimmste Fall ein~ Absatz 3 abgelehnt wird, die Ihnen die Korhmissionsmehrheit · 
tritt. Eigentlich $teht ein auf den ersten Blick kleines Wort zur vorschlägt? Das bedeutet, dass ,man bßligere Arbeitskräfte 
Diskussion, das Wort «deutlich», das aber ein Wort mltjuri- einstellen wird, als auf dem Arbeitsmarkt vorhanden, billigere 
stischem, politischem .und gegebenenfalls ökonomischem auch als Arbeitslose. Wir haben heute im Gastgewerbe und. 
Sprengstoff ist . · im Baugewerbe Tausende von Arbeitslosen. Diese Politik 
Etwas zur Geschichte dieses Wort~, was vielleicht wichtig würde bedeuten, dass man billigere -Arbeitskräfte einstellen 
für diejenigen Ist, die noch zögern, wie sie sich entscheiden könnte, statt die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. 
sollen; Bei den SOzialpartnerh und bei der Verwaltung, die Genau diese Politik betreibt die svp; Das ist eine Politik, die 
die Konzeption dieses Gesetzes entworfen haben, war von lelztlich darauf hinausläuft, unseren Arbeitsmarkt, aber auch 
einem solchen Wort nie die Rede. Es ging darum, eine Miss- unsere Arbeitsbedingungen kaputtzumachen, Arbeitsbedfn:. 
brauchsbekampfung einzurichtea, das Wort «Missbrauch» . gungen, die im Interesse der Bevölkerung geschaffen wor-

. war das Kriterium. Das Wort «deutlich» wie auch das Wort den sind. 
«wiederholt» sind, eine Erfindung von 

I 
Bundesrat Couchepin ' Die flankierenden Massnahmen müssen etwas bewirken 

höchstpersönlich, 'eine Erfindung, die er heute hoffentlich be- können: · 
reut. Das Wort ~deutlich» führt zu Missverständnissen, führt · · 1 .. Sie müssen verhindern können, dass im Grenzgebiet 
zu einer gefährlichen Entwicklung. Der Umstand, dass Bun- massenhaft Grenzgängerinnen unr;I Grenzgänger zu tieferen 
desrat Couchepin Im Namen ~es Bu_ndesrates heute selber Löhnen als in der Schweiz üblich eingestellt werden. 
beantragt, seine eigene Erfindung zu streichen, sollte Ihnen . 2. Es muss verhindert werden, dass schweizerische Firmen 
bereits Grund genug ·sein, auf die Fassung des Bundesrates Lohn~nkungen mit der Möglichkeit begrunden, dass sie neu· 
und der Mehrheit der Kommission einzuschwenken. im Ausland Personal zu bedeutend tieferen Löhnen rekrutie-
lnhalt und Auslegung sind bei einem Gesetz Ja Immer wichtig. ren. können. · 
«Missbräuchlich» ist die unätrittene Bestimmung, «Miss-. 3. Es muss vermieden werden, dass ausländische Firmen, 
brauch» ist die Voraussetzung der Anwendung dieser ·vor allem Im l;fflugewerbe, nur dank bedeutend billigeren 
Gesetzgebung. Aber was soll jetzt «deutlich» missbräuch:. Preisen für Arbeiten in der Schweiz offerieren können und die 

\ .. lieh, «undeutlich» missbräuchlich oder «halbdeutlich» miss~ schweizerischen Firmen damit zwingen, die Arbeitsbedin-
bräuchlich heissen? Es ist doch auf den ersten Blick gungen zu verschlechtern. 
einsichtig, dass dieses Wort nur schwer einen Sinn macht, · 4. Es darf kein Anreiz bestehen, d~ Firmen im Auslahd bil-

, • oder, wenn es einen Sinn macht, dass dann dieser Sinn fatal liges Personal rekrutieren, bevor sie beim Regionalen Ar-
ist beitsvermlttlungszentrum ei:werbslos gemeldete Personen 
Es gibt Leute, die sagen, das «deutlich» bedeute nichts, das· einstellen. Genau das 'Nill die Bestimmung In Absatz 3 ge-
sei schon Im Missbrauch· enthalten. Diesen Leuten ist zu ent• mäs$ Antrag der Kommissionsmehrheit. 
gegnen, dass man dann das Wort «deutlich» streichen muss, Die schw_eizerischen Gewerkschaften verteidigen die Ar-
weil es nur Missverständnisse prod_uziert Aber wenn man es beitsbedlngungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
umgekehrt im Gesetz stehenlässt, produziert es einen Sinn, in diesem Land, das Ist ihre Aufgabe. Die schweizerischen 
oder -es besteht die Gefahr, dass es einen Sinn produziert. Gewerkschaften werden diesen bilateralen Vertfägen, die-
Dann Ist «missbräuchlich» nicht fehr einfach «m~bräuch- sem Quantensprung, diesem ccbig bang» in unserem Arbe~ 
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markt, nur zustimmen können, wenn diese Missbrauchsge
setzgebung kommt, und zwar in einer Art und Weise, dass 
sie auch wirksam ist 
In diesem Sinne muss Ich Sie ersuchen, dem Antrag der Min
derheit II (Rennwald) zuzustimmen, mindestens aber dem 
Entwurf des Bundesrates und dem Antrag der Kommissions- . 
mehrheit.'. 

Schlüer Ulrich (Y, ZH): Herr Rechsteiner, nachdem Sie die 
SVP In Ihren Überlegungen so besonders bevorzugen, 
möchte ich .Sie doch fragen: Wollen Sie den freien 
Personenverkehr, oder wollen wir den freien Personen
verkehr? 

Rechstelner Paul (S, SG): cme unglaublich lustige Frage, 
Herr SchlOer. Wer hat den Weg der bilateralen Verträge ge
wollt? Wer war das, Herr SchlOer? Diese Preisfrage bitte ich 
Sie zu beantworten. Wir haben immer die Integration befür
wortet. Die Integration wäre,~m Unterschied zu diesen bilate
ralen Verträgen, nicht nur rein wirtschaftlich gemeint, son
dern da wäre die Regulierung des sozialen Europa mit dabei. 
(Beifall) 

Maitre Jean-Phllippe (C, GE): Je m'exprime au nom d'une 
rnajorite nette du groupe democrate-chretien a rarticte 360a 
et M. Widrig donnera un certain nombre d'elements qui sont 
ceux qui etaient partages par une mlnoiite du groupe demo
crate-chretien. 
II est clair qu'on touche ici a l'une des questions sensibles 
des mesures d'accompagnemenl II ne faut pas oublier l'ob
jectif. On a eu l'occasion de le dire dans le debat d'entree en 
rnatie~e. L'arrete federal portant approbation des accords 
sectoriels represente l'enjeu essential, et il ne taut pas se 
tromper de debal On a toujours dlt que les mesures d'ac
compagnement etaient lmportantes. Ce sont des mesures 
preventives, parfois des leviers extr&mement utiles; mais il 
ne faudrait . pas tocaliser un prestige excessif sur ces don-
nees-la. . 
Le Conseil federal prevQit a l'article 360a qu'U dolt y avoir 
sous-enchere abusive et repetee pour declencher le meca
nisme. Le Conseil des Etats et la minorite I veulent en plus 
que cette sous-enchere abusive et repetee soit importante. 
La rninorite II indique que cette sous-enchere serait suffl• 
sante, sl eUe etalt sirnptement abusive, pour declencher le 
mecanfsme. , 
II est clair que, dans cette affaire, il y a eu un tres grand pres
tige et J,1ne tres grande emotion. On a assiste un peu, entre 
les organlsations patronales et syndlcales, au combat des 
chefs, et je crois que personne n'a voulu ceder, tant ils 

' avaient engage leur personne dans ce qui etait un objet a 
leurs yeux extl'Amement irnportant. 
Je crols qu'il taut reduire ce debat a sajuste portee._D'abord, 
II taut se souvenir que l'abus, c'est une notion qui est tr€1s dif- · 
ficile a definir in abstracto. Ca ne se definit que dans les cas 
concrets, et nous devons, comme legislateur, resister a 1a 
tentation de faire de la jurisprudence avant l'autorite compe
tente, qui devrase prononcer le cas echeant sur des cas con
crets. 

permettez cette repetition, c'est de blen mettre le terrne 
«repetee», parce que nous ne voulons pas que le meca
nisme soit d6clenche pour des cas «bagatelles» ou des cas 
isoles. 
Dans ce sens-la, nous ne pouvons pas admettre la proposi
tion de minorite II (Rennwald). -
Je voudrais dire encore que nous avons voulu un concept 
d'ensemble entre ce qui est prescrit a l'article 360a et ce que 
l'on retrouvera dans un instant dans le cadre de la loi perrnet
tant d'etendre le champ d'application de la convention collec
tive de travail On a restrelnt, dans cette deuxieme loi, le 
noyau dur a partir duquel les conventfons collectives de tra
vail peuvent lltre etendues. Cette restrlction-la fait partie d'un 
concept cl'ensemble avec l'eßmination du terme «impor.: 
tante» dans le cadre de l'article 360a. 
Par ailleurs, et je terrnlne icl, a l'article 360a alinea 3, nous 
sommes veritablement pour la version de la majorite de 1a 
cornmlssion. II n'y a pas de doute: il faut fixer le seuil, le socle 
absolu en dessous duquel on ne descendra pas et, de ce 
point de vue-la, nous vous proposons de rejeter Ja proposi
tion de mlnorite Baader. On arrive ici a une salution equlll
bree, c'est celle de la majorite de la commlssion et du Conseil 
federal et nous vous invitons a 1a suivre. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Ich spreche als Gewerbler. Die 
Stellungnahme des Gewerbes ist wirklich einheitlich und war 
immer die gleiche. . 
Wir sind nicht immer der gleichen Meinung - bei der Frage 
«30 oder 50 Prozent?t werden wir es nicht sein -, aber wir 
haben immer geschrieben - schon in der ersten Vernehm
lassung -, dass wir mit dem Wort. «deutlich» klar aufzeigen 
wollen, dass es darum geht, einen Schutzwall gegen den all
gemeinen Lohnzusammenbruch aufzubauen. Es d0rfen 
keine Handlungen geduldetwerden, die dazu führen, dass 
das gesamte Lohngefüge ins Wanken gerät Deshalb «deut
lich». 
Die Freiheit der Vertragsparteien, den Lohn festzulegen, ist 
ein von der Wirtschaftsfreiheit geschütztes Recht. Dieses 
Recht wird jedoch begrenzt, geht man punkto Lohnfestle
gung missbräuchlich vor. Dann tritt die trlpartite Kommission 
in.Aktion. . 
Wenn Sie das Wort «missbräuchlich» präzisieren, landen Sie 
immer wieder beim Wort «deutlich». An der Kommissionssit
zung hat Kollege Rechsteiner gesagt, im Wort «missbräuch
lich» sei das Wort «deutlich» bereits enthalten, also brauche 
man es nicht zu schreiben. Diese Argumentation macht mich 
stutzi~ ' 
1. Wenn es das gleiche Ist, wieso schreibt man es dann 

-nicht? 
2. Was «deutrlCh» ist, hat nichts mit einer Prozentzahl zu tun. 
Das entscheidet die Behörde auf Antrag der tripartiten Kom
mission und nicht irgend Jemand irgendwo. Wie gesagt, das 
Gewerbe als grösster Arbeitgeber hat hier seine Position nie 
gewechselt 
Ich komme zum Schluss: Im nachhinein wird oft erzählt, Ir
gend jemand habe irgendwo einmal etwas abgemacht Ich 
habe die erste und die letzte Stellungnahme des Schweizen-
sch81'l Gewerbeverbandes vor mir, die immer ganz klar die 

Ensuite, ,le terme «importante» est evidemment subjectif, 
paroe que ce qui est important dans un cas peut ne pas l'Atre 
du tout dans un autre cas. Si vous av.ez une reduction de sa
laire de 1000 francs P9Ur un salaire de 15 000 francs, ce n'est 
peut-ätre pas necessairement important. Si vous avez, en re
vanche, une reduction de salalre de 200 ou 300 francs pour 
un salaire de 3000 francs, c'est important. Donc, on volt bien 
qu'H y a une question d'apprec:iation et qu'en d_efinitive, c'est 
dans les cas concrets qu'on va pouvoir statuer de maniere 
posee, en toute connaissance de cause. 

· gleiche ist Auch in der CVP-Fraktion darf Ich eine respekta
ble Minderheit vertreten. 

II ne taut pas oublier non plus que les commlssions du mar
che de l'ernploi, les commlsslons tripartites, vont avolr a ren• 
dre .des preavis et qu'en tout etat de cause, 1a decislon de 
l'autorite competente reste souveraine et qu'en appreclation 
de tous les elements en presence, eile va pouvoir statuer, 
-cas echeant, apres s'lltre entouree de renselgnements com
plementaires. Ce qui est, en revanche, important, sl vous me 

Amlllches Bulletin der Bundesversammlung 

Ich bitte Sie, dem Ständerat zuzustimmen, denn dieser Be
schluss· ist doch in der Kleinen Kammer mit deutlichem Mehr 
zustande gekommen. 

Eymann Christoph (L, BS): Pie liberale Fraktion stimmt bei 
Artikel 360a des Obllgationenrechtes dem Entwurf des 
Bundesrates zu, stimmt also mit der Mehrheit der Kommis-
sion. · 
Die bilateralen Verträge sind für die liberale Fraktion eines 
der wichtigsten Geschäfte. Wir wollen, dass das Parlament 
und eventuell auch das Volk diesem wichtigen Abkommen 
zustimmen können. Wir wollen mithelfen, diese Vorlage 
mehrheitsfähig zu machen. Wir haben Uns seinerzeit schon 
sehr klar für den EWR ausgesprochen; aus den Fehlern. die 
damals begangen worden sind, mOssen wir lernen. Wenn wir 
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zur Kenntnis nehmen mOssen, dass verschiedene politische · 
Gruppierungen Befürchtungen hegen, so wolle11 Llhd müssen 
wir diese emst nehmen. So ist unsere Zustimmung zum Ent
wurf des, Bundesrates zu Artikel 360a des. Obllgationenrech-
tes zu verstehen. · · 
Der Bundesrat h$ Hand geboten und insbesondere die An
liegen der Gewerkschaften berücksichtigt. Aus Rücksicht auf 
diese Anli1:1Qen der Gewetkschaften, die 1m übrigen auch von 
Teilen des Geyterbes, zum Beispiel in Grenzregionen, ·getellt 
werden, befOrwortet die liberale Fraktion diese flankierende 

. Massnahme. Diese Massnahme soll bekanntlich Missbräu
che verhlndem, sie soll Schutz bieten, damit das Lohnniveau • 
gehalten werden kann. Sie ist also auch volkswirtschaftlich 
wichtig. . . . 
Die liberale Fraktion unterstützt die Mehrheit Der Bundesrat 
und die Verwaltung haben Fingerspitzengefühl gezeigt. Die,· 

' Verwaltung hat übrigens dieses Geschäft hervorragend un
terstützt und ~itet, indem der Ausdruck «deutlich» jetzt 
gestrichen worden ist Die Vorgeschichte interessiert· nie
manden, wir müssen mit Resultaten arbeiten. Wir geben mit 
dieser Fassung des Bundesrates eine klare Antwort auf die 
wohl zentralste Frage der Lohnentwicklung. . 
Aus diesen Gründen bitten wir Sie, dem Antrag der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Fasel Hugo (G, FR): Vorher habe ich gehört, dass es um Fle
XJbllitit auf dem Arbeitsmarkt gehl Wir können einmal fest
stellen; ln ganz Europa hat die Schweiz den flexibelsten Ar
beitsmarkt Das Ist sachlich richtig und lässt sich in vielen 
Studien und OECD-Berichten nachlesen. Wer etwas anderes 
behauptet, der soll GQnberichte zeigen, die etWasanderes · 

. beweisen. Das Ist europaweit gültig und bekannt · 
Regulierungen hatten wir insbesondere Im Ausländerbe-, 
reich. Dort haben ~r vor allem mit dem Saisonnlerstatut han~ 
tiert· und sehr schlechte Erfahrungen gemacht; das welss 
.man heute auch: Was wir jetzt Im Rahmen der bllateralen 
Verhandlungen machen, ist, auch diesen Bereich weiter ge-
hend und vollumfänglich zu liberalisleren. . 
Bisher wurde man nur,ins Land gelassen, wenn der Arbeit
geber, bei dem mari arbeiten wollte, den Nachweis erbracht 
hatte, dass er orts-, brancnen- und berufsQblkme Löhne ein
hält: Künftig ist es umgekehrt Wer hier arbeiten will, det 
kommt und schaut sich um; und er arbeitet, wenn er einen 
,Vertrag bekommt Mehr kann man nicht wollen. Das ist M.arkt 
«pur», das ist Liberalisierung total, das ist Offenheit totall 
Stellen Sie sich jetzt einmal vor:.Das haben wir.als Gewerk
sch~n zugei.sen1 Es soll noch Jemand sagen, die Ge
werkschaften In diesem Land seien nicht flexibel. Das haben 
wir während zwei, drei Jahren immer wieder erklärt, auch un
seren Mitgliedern. 

mung gewinnen, indem man den Leuten mitteilt lrir geht das 
Risiko ein, dass die Löhne um 20 bis 30 Prozent sjnken, und. 
das vor allem In den sensiblen Bereichen, nicht bei den Ma- , 
nagerlöhnenl Die kilmmem uns. ja niöht So ist die- Abstim
mung Ober die bilateralen Verträge nicht zr.i gewinnen. .· 
Der Bundesr;at hat in dieser schwierigen Situation der Ver
handlungen einen Weg aufgezeigt. der nicht meloem ent
spricht, von dem icl;l abEir sagen würde: Letztendlich leben• 

· wir halt damit! Er hat dann noch das Wort «wiederholt» ein
gefügt. ·er hat noch einmal betont, dass es eben doch signifi
~t sein muss, indem er «wiederholt» einfilgt. E$ muss 
mehrmals vorkommen, damit man sich nicht auf l:mzelfäJle 
stutzen kann. . . · 
Damit müssen wir wohl am Scllluss leben. Ich werde deshalb 
heute für die Minderheit II (Rennwald) stimmen. Wenn dann 
am Schluss auch·noch die Konzession oder die Niederlage 
hingenommen werden und Ich unseren Leuten noch· einmal 
erklären. muss, dass es halt doch nicht ganz so ging, wie wir 
gehofft hatten, kann man auch dem Bundesrat folgen, der 
sich auf. «wiederholt» .eingelassen hat 

Bangerter Käthi (R, BE): Vorweg: Die FDP-Fraktion steht 
mehrheitlich hinter der Fassu119 des Ständerates • 

.. Nachdem verschiedene Gutachter.nicht in der Lage gewesen 
sind, das Wort «Missbrauch» zu definieren, wie das die stän- , 
derätliche Kommission verlangt hatte, scheint es uns richtig 
und wichtig zu präzisieren, dass es sich um einen «deutli
chen• Missbrauch handeln muss, der «mehrt.lch» festgestellt 
wird, ~r es zu .einem Staatsinterventic;,nismus mit verortt,. 
neten Löhnen kommt Bisher galt bei uns die Wlr1schaftsfrei
heil Die Schweiz ist mit dieser .sehr gut gefahren; wenn wir 
unser Pro-Kopf-Einkommen und· unsere Arbeitslosenrate mit 
denjenigen der angrenzenden Länder vergleichen. 
Kilrzllch habe .Ich In einer Tageszeitu119 die Kurzll:tssung des 
Refe!'!ites eines. deutschen Unternehmers gelesen. Er sagte, 
es gebe zwei Schlüsselelemente, die den Schweizer, Markt 
stark machen - stark gegenClber dem deutschen Markl ~ 
seien· einerseits die tieferen Steuern und anderseits der we
niger reglementierte ~itsmsrkt. zu diesen beiden Semen• . 
ten.solle die Schweiz Sorge tragen. • ' 
Wenn nun neu staatlich verordnete Mindestlöhne eingefOhrt 
werden sollen, tun wir das Geg~eil. Ich meine: Bei einem 
solch gravierenden Einschnitt in die Wirtschaftsfreiheit muss 
-eine gewisse Hürde. ~llt werden. Dies erreichen wir 
mit der Formulierung. des Ständerates. Kollege BClhrer hat• 
dies ausführlich begründet 
Auch Herr Fasel hat festgestellt, dass wir einen.flexiblen Ar~ 
beitsmarkt haben, dass dieser sogar gut war. Trotzdem wlß 
~r jetzt den Pfad.der Tugend verlassen. 
An die Adresse der Gewerkschaften: Auch Frau Ständerä.tin 
·Brunner kann mit der Fassung des Ständerates leben. Sie 
hat dies gestern abend in der S~dung «10 vor 1 0• bestätigt. 

Es gibt eine einzige Einschränkung.Wann muss 'man am Ar
beitsmarkt trotzdem etwas verhindern? Da geht es um die 
Frage des Missbrauchs; darum, dass man nicht ejnfach alles 
zulässt; darum, dass man Löhne nicht einfach irgendwo Im 
tiefsten Segment ansiedeln kann, weil sonst Leute n:nt Qua
lifikationen ins Land geholt werden, die man übermorgen , 
nicht mehr brauchen kann. Wo sind dann diese Leute? Sie 
landen _Obermorgen ·bei der Arbeitslosenversicherung. Dort 

. Sie steht h.lnter der Formulierung, die Dick Marty Im Stände
rat als Kompromisslösung eingebracht hat und die sie mit ih
rer Unterschrift gestutzt hat Dieser Kompromisslösung hat 
der Ständerat zugestimmt 

· bleiben sie, und man stellt fest, dass ihnen die Qualifikatio
nen fehlen - die sp~lichen, iib9r auch neun Jahre Schul
unterricht - und setzt eine ganze Maschinerie. in Gang; Se
hen Sie: Wir wollen diese Fälle·verhindern. Es werden nicht 
allzu viele sein, weM wir die Missbräuche sauber definieren. 
Jetzt ist das Wort «deutlichi- eingefügt worden: Die l.öhne 
mil$serl' deutlich sinken. Ich habe.nur eines gemacht, seit Ich 
mlch mit diesem Geschäft be1asse: Ich .wollte arfahren, was 
«deutlich• .bedeut&t Das Resultat 1$t: 20 bis 30 Prozent l<;h 
habe gefragt Warum denn? Ja, das ist doch selbstverständ- , 
lieh, die Arbeitslosenversicherung verlangt von einem Ar
beitslosen auch, dass er 20 Prozent Lohnreduktion hinnimmt, 
wenn er Unterstützungspflichten hat, und 30 Prozent,.wenn 
er keine hat Das ist der Massstab. 
Jetzt sage Ich ganz einfach - viel muss man hier nicht mehr 
erklären .;..: Es $Oll mir jemand sagen, man könne die bilate
ralen Verträge vor dem Volk durchsetzen und crie Abstim-

Deshalb bin ich erstaunt, dass Herr Recosteiner Paul auch 
heute diesen Artikel wieder zum Schicksalsartikel erhebt und 
deutlich mit Konsequenzen. droht· Sein Vokabular ist nicht 
zimperlich~ Er bezichtigt uns, die seine Meinung nicht teilen, 
polltlsch mörderische. Forderungen zu stellen. Von, unserer 
Seite .hat .niemand 'ien. Lotinsenkungen von 25 bis 30 Pro
~ent gesprochen. Er legt uns Dinge .in den Mund, die wir nie 
gesagt haben. Ich bitte, solcl;le ver1eumderischen Aussagen 
zu unterlassen. · 
Qle FDP-Fraktion stimmt mehrheitllch der Minderheit 1. (Büh
rer) zu, das helsstder Fassung Ständerat, und lehntdie Min
derheit II (Rennwald} ab. 

. \ 
BloclUtr Christoph (V, ZH): Die.Schweiz hatte urspriloglich ei
nen freien Personenverkehr - bis . damals zur Schwarzen~ 
bach~lnitlative. Aus Angst, die Initiative könnte angenommen 
werden, traf der Bu11desrat dann eine Regelung, die bis heute 
bestehen blieb; diese hat sich eigentlich auch bewährt._ Siebe
sagt, dass wir Quoten einführen mOssen, damit bei Uberhit-

Bullellnolllclel de rAsse~Mckkale 
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zung eine zu starke Einwanderung verhindert wird-das letzte 
Mal kam dies 1989 zum Tragen. In Zeiten der Baisse gilt der 
Vorrang der Arbeitskräfte, die in der Schweiz wohnen und vors 
hapden sind- man bekommt die Bewilligung nur dann, wenn 
man nachweisen kann, dass man die betreffende Person in 
der Schweiz nicht gefunden hat. Das Ist die heutige Praxis. 
Es ist unbestritten, dass dfe Schweiz das .höchste Lohnni
veau in ganz Europa hat. wir haben am wenigsten Arbeits
lose. Wir haben eine grosse Effizienz in der Wirtschaft. und 
dies nicht zuletzt deshalb, weil das ganze vertragliche Ver
haltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dem Markt
geschehen unterßegt und hier Vereinbarungen getroffen wer
den. In Europa gibt es zum Teil-das weiss Herr Rechsteiner 
Paul - ausserordentlich hohe Arbeitslosenzahlen. Dies nicht 
zuletzt deshalb, weil der Arbeitsmarkt reguliert ist - deshalb 
haben die Leute auch schlechtere Löhne. 
Sie sagen nun hier, dass Sie den freien Personenverkehr 
wollen. Ich muss Ihnen sagen, dass Ich diesen nie wollte. · 
Das ist kein existentielles Problem fllr die schweizerische 
Wirtschaft. Natilrllch gibt es da gewisse Nachteile, aber diese 
konnten wir tragen: Jetzt wollen Sie die Nachteile ersetzen, 
indem Sie die Schweiz mit gesamtarbeitsvertraglicher Starr
heit nach Vorbild des Auslandes Oberziehen wollen. Sie wol
len bei der Missbrauchsgesetzgebung eine tripartite Kom
mission einfuhren - was natürlich auf eine staatliche Lohn„ 
festsetzung hinausläuft. Wenn Arbeitnehmer und Arbeitge
ber keine Einigung finden, ist da der Dritte - und das ist ja 
dann der Vertreter des Staates. 
Von dieser Seite sind natürlich wieder enorme Missbräuche 
möglich. DarummOssen wirwissen, wo dann der Missbrauch 
ist. Herr Rechsteiner Paul, es steht doch hier nicht «deutlich 
missbräuchlich». Wo nehmen Sie auch diesen Unsinn her? 
Sondem es steht «deutlich und mehrfach in missbräuchlicher 

liches Verhalten Ist schon deutlich unterschiedlich zum nor
malen, anständigen Verhalten. Deshalb wurde gesagt, dass 
es eine ganz klare . Verstärkung ist, eine Potenzlerung -
wenn man so will -:-, wenn man jetzt noch das Wort «deut
lich» dazunimmt„ Deshalb ist das Wort «deutlich» wegzuJas-
sen. · 
Weil für mich missbräuchlich sowieso etwas ist, das man von 
vornherein bekämpfen muss, bin ich der Ansicht, dass Sie 
der Mehrheit oder - noch besser - der Minderheit II zustim-
n,en sollten. -

Rechstelner Paul (S, SG): Es tut mir leid, aber Ich muss 
auch noch kurz etwas. sagen, Frau Bangerter. Was die «Le
gende» Ober Frau Brunner Christiane anbelangt, so wissen 
Sie genau, dass Frau Brunner bei der eventuellen Ausmar
chung im Ständerat, wo ja noch etwas viel Sehlimmeres be
kämpft werden musste,. nämlich das Wort «Rechtsmiss-· 
brauch», den Antrag der Mlnderlielt Marty Dick unterschrie
ben hat Frau Brunner steht aber voll und ganz hinter der ge
werkschaftlichen Position; das wissen Sie ganz genau, und 
sie hat es auch so gesagt. Sie prägt diese mit und trägt sie 
mit. Da können Sie beruhigt sein. ' 
Was Herrn Blocher betrifft, kann ich einfach feststellen, dass 
er nicht die PersonenfreizOglgkeit. S011dem wirksame flankie
rende Massnahmen bekämpft. Der en1Scheidenden Frage ist 
er ausgewichen: Wollen Sie. hier in diesem Land eine Billig
lohnpolitik, oder wollen Sie diese nicht? Sind Sie bereit, wirk
same flankierende Massnahmen zu erlassen oder nicht? Im 
Obrigen: Wenn Sie sich schon als Hobbyhistoriker betätigen: 
Es Ist so, dass diese Lohnkontrol)en, · diese Bedingungen, 
nichts mit Schwarzenbach zu tun haben; es gibt sie in der 
Schweiz seit 1963. 

Weise», es steht nicht «deutlich missbräuchlich» - da würde Blocher Christoph r,,, ZH): Herr Rechsteiner hat mir ja eine 
ich es verstehen, wenn Sie dagegen wären. Das ist nicht das Frage gestellt und dabei angenommen, Ich könne nicht ant-

. gleiche. wortenl 
UrsprOngllch meinte Ich, es sei eigentlich klar, Im Antrag des ' Ich will keine Tieflohnpolibl<. Wir haben auch keine, Herr 
Bundesrates sei das «deutlich» mltenthalten. Aber auf die Rechstelner, ich produziere in diesem Land ohne Tiefpreis-
Frage, ob das schon bei einem Franken, bei 1 O Franken oder polltik. Aber ich will auch nicht eine Starrheit, die dazu führt, 
bei 100 Franken der Fall sei, hat Herr Rechsteiner Paul ge- dass es den Arbeltgebem und der Wirtschaft schlechter geht 
stem erklärt, Ja, es gäbe eine Praxis betreffend das · und die Arbeitnehmer trifft Bel dieser Starrheit werden die 
Missbräuchliche und «deutlich» sei nicht n~g. wen es schon Schlechten 1,md Faulen gleich bezahlt wie die Guten und 
darin enthalten 'sei. Aber nachdem dies so fanatisch be- TQchtigen. Denn das fllhrt zu einer Nivellierung, die wir nicht 
kämpft wird, muss ich Ihnen sagen, dass wir das .deutlich» hinnehmen können. 
brauchen. Wenn das dazu fllhrt, dass· diese flankierenden 
Massnahmen alle die «herrlichen» Errungenschaften der ge
samtarbeitsvertraglichen Starrheit bringen, die fOr die Arbeit
nehmer und Arbeitgeber, fOr die lndusbie, fOr die Effizienz 
und die Arbeitslosigkeit so verheerend sind, dann muss. Ich 
Ihnen sagen: Es ist besser, Sie verzichten auf die «Segnun
gen• des freien Personenverkehrs und lassen die alte Rege
lung laufen. In diesem Fall lehnen wir das ab. Wenn Sie das 
Wort «deutlich» nicht mit diesem Fanatismus bekämpft hät
ten . und man · sich lm Bundesrat geeinigt hätte, dass das 
«deutlich" darin enthalten ist, hätten wir gar keine Sache dar
aus gemacht Aber anscheinend wollen Sie.solche Kleinig
keiten, damit die Gewerkschaften Oberall dort eingreifen kön
nen, wo es ihnen passt und sie die Arbeitsverhältnisse stören 
können; es muss auch Sicherheit vor missbräuchliehen Ta
-n auf Ihrer Seite geben, so wie hier die missbräuchliche 
Lohnfestsetzung bekämpft werden muss; da bin ich ~uch der 
Meinung, dass das gemacht werden soll. Aber auch eile Miss
bräuche des Verfahrens mOssen eingedämmt werden. 
Darum stimmen wir für den Kompromiss des Ständerates. 

Fässler Hildegard (S, SG): Nachdem nun schon zweimal aus 
der Kommissionsarbeit von gestem mit Namen zitiert worden 
ist - zuerst von Herrn Widrig und jetzt von Herrn Blocher -, 
möchte ich noch die Korrektur dazu anbringen. Es ist nämlich 
falsch zitiert worden. Das ist dann die Krönung. 
Es wurde gestem ganz klar gesagt, im Wort «missbräuch
lich» sei das Wort «deutlich» ja schon in dem Sinne. enthal
ten, als «missbräuchlich» schon einen grossen Unterschied 
zum normalen Verhalten ausdrückt Das kann keine Klei{lig
kelt sein, wie das vorhin gesagt worden Ist. Ein missbräuch• 

Amtllches Bulletin der BundesYersammlung 

' Schmid Samuel r,,, BE), Berichterstatter: Das Ziel ist der 
Schutz von Arbeitnehmern, aber letztlich auch von Arbeitge
bern vor missbräuchlicher Konkurrenz wegen tiefen oder 
eben missbräuchlich tiefen Löhnen. Wenn hier ein Miss
brauch festgestellt wird, dann soll die zuständige Behörde el♦ 
nen Normalarbeitsvertrag dort verfugen können, wo keine 
Gesamtarbeitsverträge bestehen. Mit anderen Worten: Die 
Behörde soll Im Lohnbereich dispositives Recht zu zwingen
dem Recht machen. 
Ich schicke formell noch voraus, dass die Diskussion, die wir 
hier führen, In bezug auf die D.iskussion zu Artikel 1 a des 
Bundesgesetzes Ober die Allgemeinverbindlicherklärung von 
Gesamtarbeitsverträgen auch eine gewisse präjudizielle Wir
kung haben wird. Das gehört Ja alles ins gleicj,e Schutzziel. 
Zentral ist nun die Definition des Missbrauchs. Die Kommis
sionen beider Räte haben sich intensiv damit auseinanderge♦ 
setzt. Wir haben schllesslich das Bundesamt für Wirtschaft 
und Arbeit (BWA) beauftragt, uns in einem Bericht einen 
Überblick Ober mögliche .Definitionshilfen zu geben. Dabei 
wurde deutlich, dass Missbrauchsregeln . Im Gatt-Vertrag 
nicht direkt nutzbar sind, weil sie eigentlich nur auf Preisen in 
diesen Handelsbeziehungen angesetzt werden können. Wei
ter wurde deutlich, dass das Bundesgesetz gegen den unlau
teren Wettbewerb hier kaum verwendbar ist, weil der Begriff 
«unlauter» in dieser Gesetzgebung sehr weit gefasst ist. 
Schliessllch waren auch Bestimmungen bezüglich des öf
fentlichen Beschaffungswesens nicht tauglich, weil sie nicht 
auf diese spezifischen Verhaltnisse zugeschnitten sind. 
So kommt der Bericht eigentlich· zum Schluss, dass man eher 
bestimmen könne, was sicher missbrä.uchrlch sei und was si-
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eher nicht missbräuchlich seL ~ jetzt gibt es natürlich in . vergleichen, den ich lhnen·aus dieser Definitionsarbeit vorge
beiden Grenzbereichen eine gewisse Grauzone, und wir lesen habe, ist das «deutlich» im weitesten Sinne darin auch 
strE!iten uns jetzt Ober diese. Ich muss jetzt zuhanden der Ma- · enthalten. Das· wurde hier ja auch bestätigt, indem man 
terialien doch aus dieser Arbeit.des BWAzltieren; dabei habe · sagte, Missbrauch.beinhalte eine gewisse Deutlichkeit 
Ich hier die MehrheltSrrielnung zu vertreten. Man wird auch Die Minderheit II will nur «missbräuchlich», und sie will nicht 
sagen können, dass der Streit um diesen Begriff «deutlich» die Wiederholung dieses Missbräuchlichkeit als Erfordernis. 
zu unrecht so hochgespielt wurde. . . Wenn Sie so wollen, Ist das die absolut unterste Stufe dieser 
Was sagen uns die Spezialisten, die seit Jahren mit diesem Definition, aber auph hier ist Missbrauch nicht ein einmaliger 
Begriff.zu tun haben? Sie können den Begriff einmal anhand Vorgang: . Insoweit ist festzustellen, dass die Meinung des 
der Vorgehensweise des Arbeitgebers definieren. Sie kön- Bundesrates ungefähr in der Mitte dessen liegt, was aus die-
nen ihn dann ~hand der Gründe, die zu . dieser Lohnunter- sen Definitionen hervorgehl 
bietung geführt haben, definieren, oder Sie könn_en Ihn an- Schßesslich zurn Antrag Grobet: Er wjll den Behörden erlau-
hand des Ausmass~ und der Auswirkung der Unterbietung ben; h"9r auf eigene Initiative tätig zu werden. Das ist nach 
definieren, und je nachdem haben Sie eine verschiedene An- unserer Diskussion zu weit gehend und zu interventionl-
satzweise. der Definition. · stisch. 
Wenn -ich zur Vorgehensweise zurü~omme, dann wird als Zum Minderheitsantrag Baader ist festzuhalten, dass·wir die ' 
Missbrauch oder zumindest als Indiz dafOr qualifiziert, wenn frage, wieweit es sinnvoU sei, sich auf die Arbeitslosenversi-
ein Arbeitgeber seine Belegschaft mittels massiver Rekrutie- cherung zu beziehen, untersuchen liessen und vom BWA ei-
rung billiger ~eitskräfte systematisch ersetzt Er handelt nen Bericht erhalten h$ben. Aus diesem Bericht geht hervor, 
missbräw:ihlich, wenr;i er die Entlassung einer grossen An- dass das. Obligationenrecht und das Arbeitslosenve~iche- . 
zahl von Arbeitnehmern veranlasst und . neuen Arbeltneh- · rurigsgesetz grundsätzlich verschiedene Dinge regelten: Ar
mem wesentlich tiefere Löhne anbietet, ohne dass dies tikel 360a des Obllgationenrechtes spricht von generellen 
durch einen objektiven Grund wie beispielsweise wir.tschaftli- Mindestlöhnen, während Arlikel 13a Avlg die zumutbare Ar-
che Schwierigkeiten gerechtfertigt Ist. Es Ist sicher ein Miss- belt regell Letzteres sei zudem individuell und nicht generell 
brauch, wenn wesentliche und systematische Lohnsenkun• f~elegt. und ein Verweis im Sinne cles Antrages sei des-

. gen bei Vertragsemeuerungen und Neuanstellungen vorge- halb nicht sinnvoll, D~alb hat die Mehrheit auch diesen An-
nommen werden. Hingegen wird· ein Vorgehen nicht als trag abgelehnt · 
Missbrauch taxiert, wenn. die Löhne in einer bestimmten Ich bitte Sie in diesem Sinne, der Mehrheit zuzustimmen. 
Branqhe oder einel"fl bestimmten Beruf bei gleicher Qualiffl<a- Persö,nllch habe ich ineln!:I eigene P~renz fCir die. Mlnder-
tion Innerhalb der Lohnbandbreite, die !nnerhalb der üblichen heitsanträge dargestelll · · 
Arbeitsbedingungen besteht, gekürzt werden. · . 
Dann gibt es den zweiten An$atz: Die Begründung der Lohn
unterbietung, also das subjektive Bemenl. Falls · sich die 
Lohnunterbietung Im.Vergleich zu den üblichen Arbeitsbedin
gungen nur auf subjektive Grunde abstützt, handelt es sich 
um ein Indiz dafOr, dass ein Missbrauch vorliegt. 'Als Bei
spiele werden. aufgeführt Eine klare· Unterbletung der Obli-. 
chen Arbeitsbedingungen mit dem einzigen Ziel, einen· grös
seren Gewinn zu erzielen; eine klare Unterbietung der Obli
chen Arbeitsbedingungen mit dem einzigen Ziel, sich einen 
Konkurrenzvorteil zu verschaffen; das Nichteinhalten der Ob
liehen Arbeitsbedingungen, ohne dass ein objektiver _Grund 
vorliegt, der vom Willen des Arbe~beis unabhängig ist 
Nicht als missbräuchlich bezeichnet werden beispielsweise 
Lohnsenkungen wegen ungenOgender Leistungen des Ar
beitn.ehmers aus Gründen, die in seiner: Person liegen, feh
lender. berufsspezltis()her Qualifikation oder. fehlender ße. 
rufs- oder Branchenerfahrung. . · .. . 
Schllessllch geht es noch um das .Ausmass der Auswirkun
gen; hier sind wir wahrscheinlich· am nllchsten beim Begriff 
der «Deutlichkeit». Zum Ausmass dieser Auswirkungen wird 

' gesagt, dass es fOr die Qualifikation eines Missbrauches eine 
Rolle spiele, wenn der Betrieb, der einen Lohn. unterbiete, auf 
dem Arbeitsmarkt der.Region oder des Kantons eine domi
nante Stellung .Innehabe. Das ~ der. Lohnunterble-. 
tungllei dann als Missbrauch zu werten, wenn die Lohndiffe.;. 
renz im Verhältnis zum betreffenden Lohn ein gE6vlsses Aus
mass erreiche; Schliesslich spielt eine Rolle, wenn die Unb,ir
bietung wegen ihres relativen Ausmasses eine Ketten
.-eaktion bewirken könnte, In dem Sinne,~ die Gesamth~ 

. der Brarichenlöhne 11ach unten gezogen werden könnte.· ' 
Sie ersehen daraus, dass die Beurteilung ohnehin - wie wir 
das Ganze.auch definieren - eine Auslegungsf,-age sein und 
bleiben wird. Ane sind eigentlich der Auffassung, dass es 
nicht um eine .unwesentliche ~timmung g~ht, denn Flexibi
lität, auch auf dem Arbelt$markt. ist fOr ajle richtig. -Wenn wir 
feststellen können, dass unser Arbeitsmarkt flexibel ist,. ist 
das zum Vorteil der Arbeitnehmerschaft wie auch zum Vorteil 
der f\(beitgeberschaft. 
Die Minderheit I will nun; dass eine deutliche und mehrfache 
Unterbletung der üblichen Löhne erforderlich ist,· damit ein 
derartiger Sngrlff · 1n die Aexibllität gerechtfettlgt ist. Das 
«deutlich» ·bezieht sich - mindestens nach meinem Verr 
ständnls - 11icht auf einen deutlichen · Missbrauch, sonderri 

· auf eine deutliche Unterbietung. Wenn Sie das mit dem T!OO 

Borel Fran1,0is (S, NE), rapporteur: L'objectif des textes clont 
nous discutons aujourd'hul ne doit pas etre oublle. L'objectif, · 
c'est que ron ne prenne ~ i'habltude dans ce pays d'aller 
chercher de la main-d'oeuvre bon marche a l'etranger, avant 
de se renseigner s'il n'y a pas des chömeurs disponibles pro
-poses par ies·offices de placement. Oul, Monsieur Baader; 
c'est un objectif. L'objectlf, c'est d'eviter que des entreprlses 
suisses soient concurrencees en Suisse par des enti'eprlses 
venant de l'etranger avec du perspnnel qu'elles sous-paienl 
L'objectif, c'est d'evlter que dans une entreprlse, l'on lmpose 
des balsses dEl salaire sous pretexte qu'on pourrait engager 
du personnel etranger ~ien mellleur marche .. L'objectif, c'est 
que dans les zones frontallcwes - et dans riotre petlt pays, 
blentöt tout le pays sera zone frontallere- l'arrivee de fronta-. 
Ders en grand.nombre, acceptant des salalres bas, ne casse 

· 1e inarche. Voila l'obJectif. 
La cle de voOte de la version du Conseil federal, c'est une 
autorite ~nte, Gouvememeritcaritonal, Conseil fede
ral, qui, sur le 'conseil d'une cornmission tripartite, prend le 
cas Ek:heantles mesures necessaires dans.une zone limitee. 
N'oublions pas que,• quels que soient les mots d,ont nous al
lons decider tout a l'heure, un des elements cles dans i'appli
catlon de cette lol sera la sagesse des gQUVe111ements dans 
le choix des representants dans ces commisslons tripartltes 
pour que la rnachine fon~nne, et 1a mmne sagesse des 
gouvemements pour eventuellement ne pas suivre les con
seils de ces .commissions .tripartites, si par hasard elles an:i
valent a faire des propositiQns contraires a l'lnterM g~eral. 

• Nous somrnes malgre tout obliges maintenant d'errtrer dans 
l'examen de detail. · · · 
Je commencerai par 1a proposition de minorlte II. De l'avls de 
1a majorlte de la commlssion - sur ce point d'allleurs, la mi
norlte dont je suis cosignataire est d'accord ;_, il ne s'agit pas, 
parcette lol, de regler des cas .lndividuels. $i un travaill~ur est 
engage a un salalre vislblement trop bas · pär rapport a· 1a 
norme regionale et a la brariche dans. laquelle 11 · travallle, 
l'Etat ne viendra pas au secours, ne lul reprochera pas 
d'avolr accepte ce salalre et ne prendra pas de mesures con~ 
tl'.'e l'employeur qul l'a engage. 
L'objectif · n'est pas une Intervention indivldueile, n'est pas. 
une distrlbutlon de bons ou mauvaJs points aux .entreprises, ·. 
l'objectif est d'eviter des consequences economiques. Des . 
lors. II ne s'aglt pas de traiter un seul cas. Mals sl plusieurs 
cas peuvent avolr une influence ~r l'evolutlon gen6raie des 
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salalres.dans la branche PlJ dans la region, ä ce rnoment-la il 
taut avoir une Intervention. 
Plusieurs cas, c;a peui Atre plusleurs cas dans une seule en
treprise, ou des cas uniques dans plusieurs entreprises. Le 
mot «repetee» implique qua ce n'est pas une intervention in
dividuelle, rnals une Intervention oi.a il y a risque d'effets sur le 
marche, sur le niveau des salaires dans la region ou dans la 
branche. • · · 
C'est la ralson pour laquelle la majorlte de la commissio~ 
.vous propose de re]eter 1a proposition de minorite II. . 
Concemantla mlnorite.l, nous avions mission de clalrement 
defirilra cette.tribune la notion d'abus, pourque les commis
sions tripartites aient malgre tout une certaine base d'inter
pretatlon pour ce terme-lä. 
Je rends le mauvals service a ceux qul parlent le franyals de 
dire que si cette jurisprudence a ete dite une fois par le rap
porteur de langue allemande, cela suffit comme base legale 
d'interpretstion pour les commlssions tripartites. La notion 
d'abus est donc precisee, mais elle est precisee dans le con
texte du projet du Conseil federal. La version du Conseil.fe
deral ne comprend pas le fameux rnot «importante». Des 
lors, si vous votez pour le mot ccimportante» en supplement, 
vous · dltes clairement que vous allez au-dela des proposi
tions d'interpretation redigees par l'administration et qui nous 
ont ete transmises par le Conseil federal qul approuve ces in
terpretations. Des lors, vous manifestez clalrement une vo
lonte de renforcer cette notion, ce que 1a rnajorite ne veut 
pas. 
Je ne parlerai pas des difflcultes d'interpretation du mot «lm
portante», plusleurs orateurs en ont deja dit 1a difficulte. Mais 
je diral simplement que, dans le contexte actuel, ce mot est 
charge historiquement, porltiquement; il a eu X Interpreta
tions d811$ les differents camps politiques. La majorlte de la 
commlssion a surtout vote en pensant au contexte &fune vo
tation populaire en faveur des accords bßateraux; alle a es
time que 1a meilleure maniere de creer un bon climat favora
ble a un oui aux accords bilateraux etait de renoncer a ce rnot 
«lmportante». 
M. Müller Erich propose de reprendre la version adoptee par 
le Conseil des Etats, qui prevoit deux choses. Une premiere, 
c'est de differencier selon les regions et les localites les con
trats-types. La, le Conseil des Etats a commis une.eneur, de 
forme an tout cas, puisqu'ß dit a falinea 1 er ce qu'il rapste a 
l'alinea 2. Donc, dans ce sens-la, 1a proposition MOller Erich 
n'apporte rien, elle n'apporte qu'une confuslon: dlre deux fois 
la mäme chose ä deux lignes d'intervalle, ce n'est guere utile. 
Concemant d'autre part la duree limitee des contrats-types 
de travail, la majorite de 1a commlssion n'y est pas favorable, 
d'abord. parce que «duree limitee», c'est cclimltee» ä com
bieh? Si c'est, comme certains droits de superficie, a 99 ans, 
c;a n'a plus grand sensl Ensuite, la commission n'y est pas fa
vorable parce que les autorites competentes - les gouveme
ments cantonaux, le Conseil f~eral et les commissions tri
partites - ont 1a mlssion de rester an permanence attentives 
a l'evolution de 1a sltuation. Elias ne doivent pas seulement 
proposer des contrats-types si necessalre; elles dolvent 
al.fSSi en permanence Atre responsables de proposer la sup
pression de ces contr"ats-types s'ils ne sont plus utlles. Des 
lors, nous enlevons cet aiguillon aux commlsslons tripartites 
pour les rriaintenlr en activite, si nous les chargeons simple
ment de prendre des decisions pour une periode limitee. 
Monsieur Baader, 1a majorlte de 1a commlssion est de ravis 
que ron ne peut pas, dans le cas des mesures qui seront ap
pliquees en fonction de cette loi, en matiere de salaires mini
maux, lgnorer que d'autres autorltes statuent aussi sur des 
salaires mini.maux dans le domalne de l'assurance:-ehOmage. 
Pour des raisons techniques, legales evidentes, parce qu'il 
s'agit, d'un cöte, de normes Sfilariales au niveau de cette loi, 
alors qu'U s'agit de ~ler toute une serie de cas individuels 
au niveau de l'assurance-chömage, on ne peut pas simple
ment faire un renvoi d'une loi a l'autre. Mals il est important 
que les deux choses soient coordonnees; il est important, en 
votant pour 1a proposition de 1a majorite de 1a commission, de 
manifester le fait que ron n'admat pas que, lorsqu'II y a un 
grand nombre de chOmeurs dans une branche donnee 1a. ou 
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rofflce de chömage estimerait qu'ils me~eraient un salaire 
minimum d'un certain montant, une autre norme permette 
d'engager ä des salaires nettement plus bas des travailleurs 
etrangers. . 
Je vous invite donc, au nom de la majorlte de la commission, 
ä rejeter la proposition de minorite 1 (Bührer). 

Couchepln Pascal, conselller federal: A l'article 3608,. deux 
mots sont au centre du debat l'un que nous proposons de 
maintenir, l'autre que nous proposons de faire disparaltre. Le 
mot qua nous proposons de maintenir, c'est le mot «re!)8'.' 
tee». La mot que nous proposons de faire disparaitre, c'est le 
mot «importante». 
Pourquoi est-ce que nous avons fait ce cholx? Parce que le 
mot «repetee» apporte quelque chose a 1a definition de 
l'abus dans 1a seule perspective qui est la nOtre: nous ne 
combattons pas le peche de celui qui, individuellement, 
aurait t{onne un salaire trop bas, nous voulons combattre IElS 
effets d'abus r:epetes qui entra1neralent un effondrement ge
neralise des prix des salaires dans une branche et dans une 
region. D'oü l'importance decisive du mot «repetee». 
Nous vous invitons a renoncer a la proposition de minorite II 
{Rennwald) qui voudrait le supprimer. 
Par contre, le mot ccimportante» est dejä conten1.1 dans le 
terme d'«abus». Un abus est quelque chose qui n'est pas un 
rien. C'est quelque chose qui depasse ce qui est tolerable. Le 
mot «importante» est deja contenu dans le terrne d'ccabus». 
II est donc inutile. Ensuite, il est imprecis dans ce contexte, 
parce que ccimportante» par rapport ä quoi? Une sous-en
chn importante par rapport aux travailleurs, par rapport a 
l'effet sur l'ensernble des salaires? La precision n'y est pas et 
ce mot n'apporte rien de plus. · 
Enfln, ce mot, comme on l'a dit a plusieurs reprises, -est em
poisonne.11 y a des mots qui ont ainsi un destin traglque. Tout 
a coup, parce que les circonstances poussent a ce genre de 
polemlqtie, lls sont salsis par deux camps, on se l'arrache, et 
l'un dit qu'il a teile vateur, l'autre dit qu'il a teile autre valeur; 
finalement, ce sont des mots qui empolsonnent l'atmos
phn, sans rlen apporter de concret. Tel est le mot «impor

. tante». Je l'ai utllise moi-m6me, comme on l'a releve l'une ou 
l'autre fois dans la consultation, et fai eu une preuve supple
mentaire que son destin etait empoisonne, parce qu'on a po
lemique non pas sur !'Intention que favals en proposant-ce 
rnot, mals sur tout autre chose. Et Qa recommence 
aujourd'hui. 
Quand un mot provoque des reflexes de Pavlov, c'est-ä-dire 
a l'instant ou une petite cloche sonne, si on commence ade
venir agressif simplement parce qu'il y a un sori qui est ap
paru dans l'espace, il taut se dire que c'est inutlle de l'utlliser. 
Tel est le cas de ce rnot «importante»: il provoque des re
flexes de Pavlov, c'est-ä-dlre qu'aussltot, las gens montent 
aux barricades. Tous las valeureux combattants de tous les 
camps partent a l'assaut p'our s'entre-tuer sur quelque chose . 
qui n'a pratlquement aucun rapport avec 1a realite que nous 
voulons defendre, et sur laquelle, au fond, tout le monde est 
d'accord. Alora, f appelle las vateureux combattants de toutes 
les causes systematlques ä abandonner cet esprit de cou
rage lnutlle, pour revenir a des choses beaucoup plus sim
ples et beaucoup plus pragmatiques. 
Et puls, mon Dieu, c'est parfols possible de donner en exem
ple un modeste groupe parlementaire, .le grolipe liMral, qui 
est normalement dans un camp oppose au camp syndica• 
1"18, et qui, simplernent, a eu le courage de s'elever au-des
sus du debat et de dire que le mot «importante» n'apportait, 
rien, qu'il fallalt mettre les choses en perspective et voir ca 
qul etalt essential. Naturellement, vous Ates d'un plus grand 
groupe, Monsieur David! Je cite lci un petit groupe qui a une 
posltlon tres claire dans le domalne social et qul n'est donc 
pas susceptible d'avolr, par lächete ou faiblesse, abandonne 
un camp simplement parce qu'il a depasse 1~ combat pavlo
vfen pour reconnaitre que c;a n'amene rien. 
Alora, abandonnez ce mot, vous apporterez une bonne eori
tributlon a un debat objectif, realiste, et continuez le combat 
en d'autres circonstances. lci, c;a n'amene ä rien, c'est nul. Je 
vous invite a l'abandonner. 
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Ensulte, la propositlon Gro~ il n'y a pas besoin d'~gumen• 
ter longtemps, '9! reviendrait a lntroduire 1a possibilite d'edic• 
ter en toutes circonstances des-contrats-types de travail pre-
voyant des salalres mlnimai.qc.11 taut y renoncer: . · 
A ralinea3, le Conseil federal est de ravisque 1a minorlte Baa
der a raison et qu'on doit renoncer a cette reference aux sa
lalres de la loi federale sµr)'assurance-chömage. En ~ le 
Code. des obligations et Ja loi ,tecferale sur rassu1'811C&-Ch0-
mage reglent deux problemes fondamentalement distincts: le 
Code des obligat,lons regle les 8$1aires minimaux generaux, 
la lol federale sur l'assur'ance-chömage regle le travail conve
nable. On.ne peut pas prendre un concept, une notion et des 
chiffresdefinis dans une perspectlve bien precise, pour lesap
pliquera un autredomalne. Je reconnaisqu11 fauttenlrcompte 
des salaires des uns et des autras et evtter qu'a travers de 
nouveaux travallleurs, on puisse empecher le retour au travail 
de personnes qui sont au chömage. Neanmoins, 1a solution 
preconi&M n'est pas bonne, et eile dolt 8tre abandonnee. 
~us vous demand~ devoter pour 1a proposltion de mino-

. rite Baader. . . : . 
La propositlon subsldiaire Müller Erich a l'avantage d'etre 
subsidiaire a la defalte de la propositlon de minorite 1. Dans 
ca sens-lA; elle nous parait ne pas appol1er de grave daliger. 
. La solution du Conseil federal ~t mellleure, qui ne Umite pas 
dans le temps las co_ntrais~types de travail. Ce n'est en tous 
les cas pas un drame sl eile devalt 8tre admise. Nqus pre•e
rons la volonte, et la proposition 'du Conseil fecferal dans 
toute sa fralcheur et toute sa precisionl · 

Rennwald Jean~Claude (S, JU): Je n•~ p~ encore une tri}& 
longue experience parlementaire, mais f al tqut de m&me ap
pris que, dans ce Parlament, il y a: parfois des votes tactlques 
qui peuvent &tre destructeurs. Or, je pense qua depuis quel
que temps, et'surtout depuis hier apres-midi, noussommes 
plutöt, · par rapport au debat un peu _rude de lundi, -~ une 
strategie de construction et de convergence, comm.e ront no
tamment demontre las decl~ons · des porte-parole des 
groupes democrate-chretlen et liberal. A cela &'ajoute encore 
un element m,portant de la reflexion, c'est qua Je crois que 
M. Couchepin, conseiUer federal, a donne un sens correct au 
mot ..... petee». , · · · · 
l;t puis, par rapport a cette convergence et a cette construc• 
tion, je crois qua nous avons f-11 un certain nombre .de con
cessians. Nous sommf;)S dlsposes a · en faire encore une, 
c'est-a-dire a rettrer 1a proposltion de minorite II. Mais alors, 
je vous avertis: sl nous faisons cette concesalon, ne nous 
Jouez pas 1a trignolette, parce qua pour moi II est beaucoup 

· plus facile de faire une concession de ce genre devant ca 
P.arlement qua de faire des manoeuvres de ce type devant 
une assemblee de mllitants et de delegu6s syndicawc. . 
Par rapport a cela, je vous invite donc fermement a soutenir 
1a proposition de majorite. Dans l'hypotha inverse, vous 
prendriez une tres lourde responsabllite face a rhistolre et 
surtout pour l'avenlr du pays. · 

Jans, Jaquet, Jeanpretre, J~n, Jutzet, Keller Christine; 
Keller Rudolf, Kuhn, Küh(le, L.achat, L.angenberger, L.auper, 
Leemann, Leu, Leuenberger, Lötseher, Maitre, Marti Wem~. 
Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, . 
Müller-Hemml, NabhQlz, Ostemlann, Pelli, Philipona, Ratti, 
Rechstelner PaµI, Rechsteiner Rudolf, Rennwald Roth, 
Ruckstuh~ Ruf, Ruffy, Schaller, Sclieurer, Schmid OdDo, · 
Schmid Samuel, Semadeni, Spielmann, Stamm Judilh, 
Strahm, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Tsch!ippät, yer
mot, Vogel, Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, 
Widme_r, Wied_erkeht, Zapfl, Zbinden, Zlegler, ZWygart (11,4) 

. Für den Antrag der Minderheit I stimmen: 
Votent pour la proposition de la minorite. l: 
Aregger, Baader, Bangerter, Baumann AleQntler, Baumbar• 
gar, Bezzola, Binder, Blaser, Blocher, Bonny, . Bore!, Borer, 
Bortoluzzi; Bösshard, Brunner Ton!, Bührer,. Oettllng, Dreher, 
Eberhard, Engelberger, Fahr Hans, Fahr Lisbeth, Fischer
-Hägglingen,. Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, 
Fritschi, Hasler Ernst. Hess Otto, Kalbermatten, Kunz, Loeb, 
Maspof1, Maurer,. Mühlemann, Müller Erich, Oehrll, 
Raggenbass, Rychen, Schenk, Schlüer, Schmied Walter, 
Stelnegger, Steinemann, Steinar, StuckY, Theiler, Tschup
pert, Vallender, Vetterii, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, 
Wittenwller, Wyss (57) 

Der Stimme en.thalten sich- S'abstiennent 
Kofmet · · · (1) . 

EntschuldigtlabweseniJ sind - Sont excuses/sbsents: 
.. Back, Bircher, Bühlmann, Cavalli, Ducrot, Ou".'1'81', Egerszegl, 

Engler, Fischer-Seengen, Florlo, Gadient, Giezendanner, 
. ~ross Andreas, Gusset, Heberlein, Hegetschweiler, · Moser, 
Pidoux, Plnl, . Randegger, Sandoz Marcel, Scharrer JOrg, 
Simon, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Tschopp (27) 

Präsidium, stimmt nicht-Presidence, ne vote pas: 
'Seiler Hanspeter · (1) 

,' 

[Anmerk.ung der Redaktion: AufgtUnd eines technischen Ver
sshens bei der Bedienung der elektronischen Abstimmungs
anlage wurden die Stimmresultate der beiden Bericht
erstatter verta.uscht: Richtig stimmte.Herr_ Bore/ für die Mehr
heit und Herr Schmid Samuel für die Minderheit l.J 

[Rema{lllle.de Ja redaction: Du fait d'un ennul technlque lors 
du manisment du systeme de ·vote eleclronique, /es votes 
des deox ,apporteurs ont ete echanges: Dans• Ja· n§alite, 
M. 13orel a vote pour Ja majorits et M; Schmid Samuel pour Ja 
minorits I.J 

zweite Abstlmmung-Deuxieme v«e 
FClr den Antrag der Mehrheit 
Für den Eventualantrag M(iller Erich 

·113 Stimmen 
59 Stimmen 

Prlsldent: Der Antrag der Minderheit II ist z1.1rilckgezogen. , .· Abs.: 1bls-AJ. 1bls 
Ab& 1-AJ.1 

Erste, namentliche Abstimmung 
Premier vote, hominatif 
(Ref.: 3334) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
V'otent pour Ja proposit/on de Ja majorits; . 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antille, Banga, Bau• 
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Begueßn, · Berberat, 
Carobbio, Cavadini Adriand, Chlffelle, ~risten, Columberg, 
Comby, David, de Darclel, Oebons, Donat!, Dormann, Dünkl, 
Dupraz, Eggly, Ehrler, Eplney, Eymann, Fankhauser, Fasel, 
Fässler, • Fahr. Jacqueline, Frlderici, . Geiser, Genner, Goll, 
Gonseth, Grobet, Gros Jean~Michel, Gross Jost, Grossen~ 
bacher, Guisan, Günter, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo-, 
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerte, Heim; . Herczog, 
Hess Peter, Hoct,ireutener. HoUensteln, Hubmann, lmhof, 

Ab$timmung- Vote 
Für den Antrag Grobet 
Dagegen 

Abs.2-Al.2 
-Angenommen -Adopts V 

Abs.3-AJ.3 

Namentliche Abstimmung 
Vote nomlnatff · 
(Ref.: 3337) 

· Für den Antrag derMehrheit stimmen: 
Votent poi.Jr lä. proposltlon de Ja majorlte: 

51 Stimmen 
105 Stimmen 

Aeppfl, Aguet, Alder, · Ammann_ Schoch, Ban~ Baumann 
Ruedl, Baumann Stephanle, Beguelln, Berperat, Carobbfo; 

Elulletln officiel c1e rAssemblde Urale 
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Chiffelle, Columberg, David, de Dardel, Debons, Donati, 
Dormann, Dünki, Eberhard, Ehrler, Epiney, Eymann, Fank
hauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Geiser, Genner, 
Goll, Gonseth, Grobet, Gross Jost, Grossenbacher, Günter, 
Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner 
Ursula, Hämmerle, Heim, Herczog, Hess Peter, Hochreute
ner, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet, Jeanprötre, Jos
sen, Jutzet, Kalbermatten, Keller Christine, Keller Rudolf, 
Kuhn, KQhne, Lachat, Lauper, Leernann, Leu, Leuenberger, 
Lötseher, Maitre, Marti Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, 
Meyer Theo, Meyer Therese, MµIler-Hemmi, Ostermann, 
Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, 
Roth, Ruf, Ruffy, Schaller, Schmid Oclßo, Schmid Samuel, 
Semadeni, Spielmann, Stamm Judith, Strahm, Stump, Suter, 
Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, von Allmen, 
von Feiten, Weber Agnes, Widmer, Zapfl, Zbinden, Ziegler, 
Zwygart (98) 

Für den Antrag der Minderheit spmmen: 
· Votant pour Ja proposition de Ja minorite:. 

Antille, Aregger, Baader,' Bangerter, Baumann Alexander, 
Baumberger, Bezzola, Binder, Blaser, Blocher, Bonny, Borel, 
Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Cavadini 
Adriano, Christen, Comby, Dettling, Dreher, iOupraz, Eggly, 
Engelberger, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, 
Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi, 
Gros Jean-Michel, Guisari, Hasler Ernst, Hess Otto, lmhof, 
Kofrnel, Kunz, Langenberger, Loeb, Maspoli, Maurer, Mühle
mann, Müller Erich, Nabholz, Oehrli, Pelli, Philipona, Rag
genbass,. Ruckstuhl, Rychen, Schenk, Scheurer, Schlüer, • 
Schmied Walter, Steinegger, Steinemanri, Steiner, Stucky, 
Theiler, Tschuppert, Vallendar, Vetterli, Vogel, Waber, 
Weigelt, Weyer;ieth, Widrig, Wittenwiler, Wyss . (73) 

Entsct,uldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 
Beck; Bircher, Bühlmann, Cavalli, Ducrot, Durrer, Egerszegi, 
Engler, Fischer-Seengen, Florio, · Gadient, Giezendanner, 
Gross Andreas, GUS$8t, Heberlein, Hegetschweiler, Moser, 
Pidoux, Pini, Randegger, Sandoz Marcel, Scharrer Jürg, 
Simon, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Tschopp, Wiederkehr 

(28) 

Präsidium; stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Seiler Hanspeter (1) 

[Anmerkung der Redaktion:.AIJ(grund eines technischen Ver
sehens bei der Bedienung der elektronischen Abstimmungs
anlage wurden die Stimmresultate der beiden Bericht
erstatter vertauscht: Richtig stimmte He" Bore/ für die Mehr
heit und Heff Schmid Samuel für die Minderheit.] 

[Remarque de Ja redaction: Du fait d'un ennui technique lors 
du maniement du systeme de vote electronique, /es votes 
des dewc ,apporteurs ont ete echanges:. Dans Ja realite, 
M. Bore/ a vote pour Ja majorite et M. Schmid Samuel pour Ja 
minorite.J 

Zlff. 2 Arl 360abls 
Antrag Baumberger 
Titel 
Rechtsschutz 
Woitlaut 

· Der Entscheid über den Erlass eines Normalarbeitsvertrages 
gemäss Artikel 360a unterliegt der Verwaltungsgerichtsbe
schwerde an das Bundesgericht 

Ch. 2 art. 360abls 
Proposition Baumberger 
Tttre . 

,, Voies de droit 
Texte · 
'La decision edictant un contrat-type de travail au sens de l'ar
ticle 360a peut faire· l'objet d'un recours de droit administratif 
au Tribunal federal. · 

AmtllchesB~etlnd~Bundesversammung 

Baumberger Peter (C, ZH): Mit dem Ihnen vorliegenden An
trag möchte ich im Interesse aller Beteiligten, die von dieser 
inhaltlich neu möglichen Form von Normalarbeitsverträgen 
betroffen sind, erreichen, dass diese Normalarbeitsverträge 
durchgehend justitiabel werden. Ich bin nach der geführten 
Diskussion zu Artikel 360a der Meinung, dies sei um so not
wendiger, als sich die Mehrheit dieses Rates Interpretationen 
der Begriffe «mehrfach», «missbräuchlich», «deutlich» ange
schlossen hat, wie sie zwar hier formuliert worden sind, von 
denen· wir aber nicht wissen, wie sie dann in der Praxis aus
gelegt werden. 
Mein Antrag entspricht einem im Ständerat nur knapp und bei 
schlechter Präsenz mit 19 zu 15 Stimmen .,.. im wesentlichen 
mit formalrechtlichen Argumenten - «gebodigten» Antrag. 
Wie ich indessen habe feststellen können, wurde der Antrag 
ursprünglich von Ständerat und Professor Rhinow in die 
Kom.mission eingebracht; er kann somit auch juristisch nicht 
so schlecht sein. D~r Antrag scheint mir persönlich - ich 
werde sogleich darauf zurückkommen - juristisch.durchaus 
denkbar und politisch im Hinblick auf die Beseitigung von Be
denken gegenüber der Auslegung der flankierenden Mass
nahmen auch zweckmässig. 
Zunächst zur juristischen Seite: Der Normalarbeitsvertrag -
da sind wir uns wohl einig - ist eine Rechtsverordnung, und 
'als solche ist der Vertrag ein Eingriff in ein in sich privatrecht
lich geordnetes Rechtsverhältnis. Soweit die Kantone Nor
malarbeitsverträge erlassen, gibt es gegen solche Ent
scheide die staatsrechtliche Beschwerde. Die Frage stellt 
sich nun, welches Rechtsmittel im speziellen Anwendungs
bereich von Artikel 360a gegeben ist oder gegeben sein soll, 
wenn Sie meinem Anliegen auf Justitiabilität dieser Ent
scheide grundsätzlich folgen. 
Es gibt Stimmen, die sogar bet:Jaupten, das Bundesgericht 
würde auch ohne die vorgeschlagene Ergänzung der Revisi
onsvorlage auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde eintre
ten. Ich kann das nicht entscheiden; aber wenn es so wäre, 
dann könnten wir das ja tatsächlich im Sinne meines Antra-
ges ins Gesetz schreiben. . 
Andere Stimmen, die im Ständerat obsiegt haben, machen 
geltend, die Verwaltun9$Qerlchtsbeschwerde sei das falsche 
Rechtsmittel - ganz einfach deswegen, weil es hier zugege:
benermassen nicht um Verfügungen geht, sondem um eine 
R~htsverordnung. Dass wir auch bei dieser Argumentati
onsreihe dennQCh die Möglichkeit haben, die Zulässigkeit ei
ner Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu beschliessen, näm
lich im Sinne einer Lex posterior, liegt bei unserer Rechtsord
nung an sich auf der Hand. Überlegungen des juristischen 
Purismus sollten uns m·eines Erachtens daran nicht hindern. 
Letztlich ist also die Frage entscheidend, ob dieser Antrag 
politisch sinnvoll ist. Ich glaube an sich ja. Das vorliegende 
Konzept für die Normalarbeitsverträge- und im übrigen auch 
für die Allgemeinverbindlichverklärung von . Gesamtarbeits
verträgen, auf die wir später zu sprechen kommen - geht ja 
davon aus, dass die zuständigen Behörden auf Antrag der tri
partiten Kommission entscheiden - auch wenn der Antrag 
der Kommission nicht einstimmig beschlossen worden ist. 
Häufig werden somit die Verwaltungsvertreter massgebend 
sein, d. h. jene Verwaltungsvertreter, welche in der Folge 
wieder den Entscheid der jeweiligen Regierung vorbereiten. 
Es ist daher vorauszusehen, dass diese Anträge und auch 
die Entscheide trotz der relativ offenen und interpretationsbe
dürftigen Umschreibung in Artikel 360a - es bleibt jetzt bei 
«wiederholt» und «missbräuchlich» - vor allem politisch mo
tiviert sein werden. 
Ich meine, es sei besser, in einem zusätzlichen Arti
kel 360abis die Möglichkeit eines Gerichtsentscheides zu 
diesem Thema zu schaffen. Nur dann nämlich besteht eine 
gewisse Gewähr dafür, dass die Begriffe des Gesetzgebers 
im Sinne einer konstanten Rechtspraxis verwendet werden; 
die Mehrheit des Parlamentes hat jetzt der Auslegung von 
Bundesrat Couchepin zugestimmt 
Diese Möglichkeit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
hätte bei den Diskussionen und den Anträgen der tripartiten 
Kommissionen auch eine gewisse prophylaktische Wirkung. 
Wer will denn.schon Gerichtsverfahren provozieren? 
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Wenn Sie diesen Antrag unterstutz!:'n, wird es - dijS sage ich Au niveau des cantons, il y a un recours de droit public qul est 
jetzt an die Adresse jener, die vorhin in cfer Abstimmur;ig un- ouvert contre Ja decisicm de definir un con~t-type de travail 
terlegen sind - auch weniger wichtig sein, ob im Gesetz de la part des cantons. Au niveau federal, ~ pose un pro-
«deutlich» steht oder nicht, weil danp objektive Kriterien einer bleme supplementaire que certains n'apervoivent pas: si par 
objektiven Gerichtsinstanz · massgebend werden. Letztlich .. hasard vous decidez de donner 1a p0$.Sibilite du recours de 
kann man auch sagen: Es geht um die Frage, ob wir im Be-,. droit administratif a une teile' decision, le Conseil federal va 
reich von Artikel 360a des Obllgationenrechtes denn Bundes- del~uer sa competence a un departement et renoncera a 
rat oder .den gerichtlichen Instanzen mehr Vertrauen entge- . utilis.er lui-m~me ses 90mpetences; parce qu'au nom de la 
genbringen. . ~p~ation des pouvoirs,U n'entend passe soumettre a une 
Dazu ttätte ich noch eine letzte Frage; wenn Herr Bundesrat decision du Tribunal federal qui est de möme niveau politi~ 
Couchepin diese ·beantworten könnte, .würde das vielleicht que. Ce demier n'a pas a juger, a notre. avis, des decisions 
den Entscheid etwas erleichtern: Ich habe gesagt, dass es de notre n~eau qui ont LIT1 caractere politique •. 
letztlich hier auch ein wenig um die Frage des Vertrauens zu Par consequen~ C8LJ?',d'entre vous- je pense aux membres 
dieser letztinstanzlichen Behörde geht Ist das der Bundes.,; du grQupe radical-democratiqUEt et a ceux du groupe de 
rat? Ist das das Bundesgericht'? Es ist von .entscheidender runlon c:lemocratique du centre qui ne sont pas 1a ..,. qui pen~ 
Bedeutung, wie sich der·Bundesratdasvorstelll Ist es dann •. sent qu'il taut absolument introduire des moyens de protec
wlrklich der ßesamtbundesrat, der hier tätig wird und sich , tion contre l'arbltralre du Conseil federal risquent de se re
auch bewusst mit diesem Problem.befasst? Oder ist es letzt- trouver avec des decisions qui sont prises a un niveau infe
lich ein Verw.altungsorgan, das einen Antrag stellt und des- . rieur, et qui sont probablement moins equilibrees que celles 
sen Entscheid dann bloss. abgesegnet wird?<ln der Antwort qui sont prises par l'ensemble du Conseil federal; car le Con-
des Bundesrates auf diese Frage liegt noch ein zl,JSätzliches seil federal siege a sept et prend une decision a la rnajorite, 
Element für den Entscheid. . en faisant valolr toutes les familles d'esprit et toutes les ten-
lm übrigen möchte Ich Ihnen elilstwellen beantragen, dieser dances qu'il y a en son 1J0in. Ce serait probablement une de-
Ergänzung von Artikel 380a des Obligationenrechtes zuzu- rnarche qui ne va päS du tout dans le sens· de ce que souhai: 
stimmen. · · tent l'auteur de la proposition et les deux groupes qui vien-

. , nent d'annoncer leur soutien a 1a proposition Baumbergar. 
Präsident: Die SVP-, und die FDP-Fraktion teilen mit, dass Nous vous invitons donc a rejeter la proposition Baumbergar. 
sie den Antrag ~umberger unterstützen. Je dis ~ M. Baumberger qu'a notre. avis, c'est le Conseil 

' · - , fedBral dans l'ensemble· qui doit prendre ce type-de äecision. 
Schmid Samuel (Y, BE), Be!ichter$tatter. Es handelt sich um · Si .cela vieht dans mon departement, c'esh~vident que le jour 
einen Einzelantrag. Auch hier kann kein Kommissionsantrag ou une proposition venant d'une commission tripartite una-
vertreten werden. Die Argumente, die.für. die Kommissions- nime est sur ma table, jene passerai pas desctieures et des 
mehrheit g~gen den Antrag sprachen; hat der Antragsteller heuresal'examiner. Pllr'contre,desJ'instantoujeconstaterai 
se~r erwähnt Es geht darum, dass, die Verwaltungsge-. · que, par exernp_le, des representants en qui j'ai confiance, 
richtsbeschwerde eigentlich gegen Verfügungen der Verwal- d'un des deux groupes de partenaires sociaux, s'y sont OP'.' 
tung im Einzelfall gerichtet .ist1und dass hier die erste Instanz - poses avec vigueur, c'est evident qu'on reprendra une sorte 
entsprechend auch eine volle Kognition hat Bisher galt, dass· d'instruction pour Atre s0r. qu!il n'y a pas 1a de risque d'ailer 
Entscheide der Regierung nicht über Verwaltungsgerichtsbe- contre las interAts reels, profonds et legitimes d'un des grou-
schwerden beurteilt werden; •· kann also nicht ein politi- pes sociaux. 
sches Exekutivorgan mit voller Kognition durch ei.ne C'est la raison pour laquelle, au nom möme de ra securite du 
gerichtliche Behörde beurteilt werden. Das widerspräche un- droit,' je crois que M. Baumberger devrait renoncei: a sa 
serem System, weshalb_ die Diskussion . In der Kommission propositlon. S11 n'y renonce pas, il taut lui faire subir une pe-
doch mehrheitlich ablehnen.de Stimmen ergab. Ich muss al~ tite humiliation qu'il acceptera avec l'elegarice qui le caracte-
lerdings auch sagen, dass man nicht intensiv darüber disku- risel · 
tiert hat . . . ' ' 
Den Entscheid · muss icti dem Rat· überiassen respektive Präsident: Die SP-Fraktiori teilt mit, dass sie deri Antrag 
noch von der Antwort des Bundesrates abhängig machen. Baumberger ablehnt. 

Couchepln Pascal, conseillerfederal: M. Baumbergar pose· Abstlmmung-Vote 
un probleme qui estjuridiquementd'une certaine-complexite. Für den Antrag Baumbergar 47 Stinynen 

95 Stimmen Je voudrais d'abord rappeler quelques notlons. assez auste- · DaQegen 
res, mais dans ce domaine, seule 11austerlte est la garanti.e 
de lasoience. ' 
Le recours de drolt administratif est le moyen de recours or~ 
dinaire co.ntre les decisions des · auto'rltes administratives 
'dans des~ concrets.Toutefois, tant l'edlction d'un contnrt-

. type de travail que l'extension d'une convention collective de 
travail n"ont .precisement pas le caractere d'une decision 
dans un cas concret II s'agit, au contralre, d'actes legislatifs 
du Gouvernement en tant qu'autorite politique ayant uns por
tee generale et abstraite. Ce point.de we n'est pas ~e 
pour .les contrats-types de travai~ il est admis. par 18t majorite 
de 1a doctrine pour ce qui conc;eme l'exterslon des'.conven
tions collectives de travail. II ne s'aglt donc pas d'application 
du droit, acte soumis au contröle judiciaire direct, mais d'ac
tes adopt~ par: le Gouvernement sur la base d'une compe
tence legislative deleguee, et dont ce demier doit repondre 
politiquerr\enl . , ·· 
C'est donc pour cette raison qua nous pensons que, dans le 
cas pri§cis, le recours de droit administratif n'est pas posslble 
contre une decislon du Conseil federal. Par contre, les lndivi
dus ·qui $81'Qnt touches ensuite par 1a d~ision du Conseil fe
deral pcurront recourir, dans la mesure ou ils considerent que 
la decision du Conseil federal n'a pas ete bien appliquee . 
C'est un autre probleme. · • , · 

Zlff. 2 ArL 360b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 1bls, 3, 4 

. Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit · 
(Rechsteiner Paul, Borel, Eymann, Fasel, Fässler, Goll, Haf-
ner, Jt:mS, Rennwald, Strahm) . . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Vallenfier 
Abs.3 
.• :. oder die Aufhebung des Normalarbeitsvertrages. Die tri
partite Kommission überprüft spätestens nach zwei Jahren 
seit der Inkraftsetzung des Erlasses seine weitere Erforder
lichkeit. 

Antrag Grobet 
. Abs.4 

(gemäss Antrag ~er Kom~on) 

Bulletin offlclel de rAssemb[lle~ . 
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.•.. Einsichtnahme in alle Dokumente, welche geeignet sind, 
die Löhne und Arbeitsbedingungen des Betriebs zu belegen. 
Im Streitfall .•.. 

Art. 360b 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 1bis, 3, 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats · 

A/.2 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Rechsteiner Paul, Borel, Eymann, Fasel, Fässler, Goll, Haf
ner, Jans, Rennwald, Strahm) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Vallendar 
A/.3 
.... ou l'abrogation du contrat-type de travail. Au plus tard 
deux ans apres l'entree en vigueur de ce contrat-type, la 
comrilission tripartite examine la necessite de son main
tien. 

Proposition Grobet 
A/.4 
(selon la proposition de la commission) 
•.•. tout document permettant d'etablir le montant des salaires 
et les conditions de travail pratiques dans l'entreprise •.•. 

. tion avec les employeurs, ce qui n'est qu'une possibilite sui
vie par la majorite de notre commission, alors que la decision 
du Conseil des Etats prevoit que les commissions tripartites 
essaient, en regle generale, de trouver une solution avec les 
employeurs concemes, ce qui est beaucoup plus imperatif. 
Or, on sait que dans certains cas il apparaitra immediatement 
qu'une solution ne peut pas etre trouvee r:>arce qu'il y a un 
blocage, les employeurs ne voulant pas faire un geste et, 
comme dit l'adage, «on ne donnepas a boire a un äne qui n'a 
pas soif». II ne sert donc a rien de perdre du temps en es
sayant de concilier, alors qu'on se rend bien compte que la 
conciliation est impossible, ce d'autant plus que, dans la ver
sion du Conseil des Etats, il est encore prevu un delai de 
deux mois pour1:1ue la commission tripartite tente cette con
ciliatiori. Si d'emblee on constate que cette conciliation ne va 
pas aboutir, qu'on ne trouvera pas de solution, ce delai, a 
mon sens, esttrop long et,devrait Atre en tout cas reduit, voire 
supprime; en effet, si apres deux jours on se rend compte 
qu'il n'y a pas de possibilite ~e trouver une solution, il n'est 
pas normal d'attendre deux mois avant de prendre une deci
sion et de demander qu'on edicte un contrat-type. 
Je vous demande donc d'en ~r a la proposition de mino
rite Rechsteiner Paul qui reprend la formulation du Conseil 
federal. 

cavadlnl Adriane (R, TI): Le contrat-type, on l'a vu, est la 
forme d'intervention la plus poussee dans l'exercice des me
sures d'accompagnement a l'Accord sur la libre circulation 
des personnes. C'est en fonction de cette consideration que 
nous vous invitons a soutenir la proposition de 1a majorite de 
la commission, qui correspond a la version. adoptee par le 

Rechstelner Paul (S, SG): Bel dieser Bestimmung geht es · Conseil des Etats. Cette proposition de majorite prevoit 
nicht um die fundamentalste Frage der Welt, sondern um qu'avant que 1a commission tripartite passe a la formulation 
die Frage, welche Formulierung die bessere ist diejenige d'une proposition de contrat-type a l'intention de l'autorite 
des Bundesrates oder diejenige des Ständerates. Nie- competente, eile essaie en regle generale de trouver une 
mand - das .ist· Konsens - hat etwas dagegen, d~ in Fäl- conciliation avec les employeurs qui ont ete. a l'origine d'une 
·1en, wö eln Missbrauch· zur Diskussion steht, zunächst das} .situation d'abus. On a introduit deux elements: 
Gespräch gesucht wird. Es hat .aber nur dann einen Sinn, 1. L'element «en regle generale»: si on voit, des le debut, que 
das Gespräch zu suchen, wenn Oberhaupt minimalste Aus- l'essai de conciliation risque de ne pas avoir grand sens, on 
sichten bestehen, dass eine Lösung erreicht wird. Das ist pourra l'eviter et passerdirectement a la formulation du con
eigentlich der Grund, weshalb ich im Namen der Minderheit trat-type. Mais le but de cette proposition est quand meme 
vorerst beantrage, dem Bundesrat zuzustimmen bzw. bei d'eviterque, pourquelquescas, quand meme limites, d'abus, 
der Fassung des Bundesrates zu bleiben; diese ist eindeu- on risque de mettre en place un contrat-type qui n'etait pas 
tiger. Die Kann-Formulierung signalisiert, dass. es im Er- necessaire. 
messeri der tripartiten Kommission liegt, diesen Verständi- 2. La condition du delai de deux mois: si on decide de faire 
gungsversuch zu machen: Dort, wo er sinnvoll ist, soll er cet essai de CQnciliation, alors on doit le faire assez rapide
gemacht werden; dort, wo jemand sich immer wieder ment. Dans une premiere formulation; notre commission ~ 
. missbräuchlich verhält und Lohnunterbietung betreibt, ist avait mis l'expression «bref delai». Le Conseil des Etats a 
ein Gespräch das falscheste Mittel; dort soll unverzOglich voulu preciser en mettant «delai de deux mois». On vous in
zum Erlass des entsprechenden Gesamtarbeitsvertrages vite a vous rallier a la decision du Conseil des Etats, tout en 
oder des Normalarbeitsvertrages geschritten werden kön- consider~ qu'il y a encore la question de la «regle gene
nen. rale» qui pennet de ne pas suivre cette procedure obligatoire 
Ich warte nun auf die Erläuterungen des Kommissionsspre- de conciliation, si vraiment on voit qu'il n'y en a pas la neces
chers bzw. von Bundesrat Couchepin. Es interessiert mich, slte. 
zu hören, wie sie die Bestimmung des Ständerates interpre- Pour ces motifs, je vous invite a suivre 1a proposition de la 
tieren. Es muss vermieden werden, dass diese Bestimmung majorite de la commission. 
dazu benutzt wird, ein Verfahren zu verzögern. Wir haben ja 
heute Ober die frerndenpolizeilichen Vorschriften eine prä
ventive Kontrolle, neu aber nur noch eine Missbrauchsbe
, kämpfung, die im nachhinein kommt Um so weniger könnte 
hingenommen werden, dass solche Verfahrensbestimmun-
gen zu Verzögerungen führen. 

1 

Ich wart~ deshalb zuerst einmal die Stellungnahmen der 
Kommissionssprecher und von Bundesrat Couchepin ab, be. 
vor ich Ober einen allfälligen ROckzug des Minderheitsantra
ges auf Zustimmung zum Bundesrat entscheide. 

Berberat Didier (S, NE): Au nom du groupe socialiste, je 
vous demande de soutenir 1a proposition de minorite Rech
steiner Paul qui souhaite qu'on en reste a 1a version du 
Conseil federal. La formulation du Conseil federal nous sem
ble preferable a celle du Conseil des Etats, pour deux rai
sons. 
En effet, la formulation du Conseil federal prevoit que les 
commissions tripartites peuvent tenter de trouver une solu-

Amtllches BuDettr:i der ~undesvenlamrnlung 

Präsidentin: Die SVP-Fraktlon stimmt der Mehrheit zu. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Wir stimmen aus zwei Grun
den auch der Mehrheit zu: · 
1. Herr Berberat, «inne~ zwei Monaten» heisst nicht, dass 
man zwei Monate warten muss; das bedeutet «spätestens 
nach zwei Monaten», aber es können auch drei Wo
chen sein. Darum ist diese Befristl,.lng an und für sich ver
nOnftig. 
2. Die Reihenfolge ist bei der ständerätlichen Lösung besser. 
~erst sucht man in der Regel eine direkte Verständigung, 
erst nachher beantragt man den Erlass eines Normalarbeits
vertrages. Bei der bundesrätlichen Fassung ist das gerade 
umgekehrt, also so, wie man es nicht machen soll. 
Deshalb bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Schmid Samuel (V, BE), Berichterstatter: Herr Widrig hat die 
Kommissionsmeinung meines Erachtens richtig wiedergege-
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ben. Auch die Formulierung des Ständerates ist nicht derart Vallender Dorl_e (R, AR): Bevor Ich meinen Antrag begründe, 
starr, wiesle hier dargestellt wurde. Es wird zwar keine Kann- möchte ich daran erinnem, dass wir jetzt aufgrund einer Un-: 
Vorschrift, aber eine flexible t.Osung vorgeschlagen, durch geschicklichkelt die Be{ristung gestrichen und .den Antrag 
den Umstand nämlich, dass in· der Regel eine direkte Ver- Müller Erich abgelehnt habE;ln. Damit Ist Jegliche Befristung 
ständigung mit den betroffenen Arbeitgebern gesucht wer- dahingefallen. .. . · 
den soll. Wenn also die Distanz oder andere Probleme offen- Und nun zum Antrag: Aufgabe der tripartiten Komn,ission ist 
$ichtlich Derartiges verhindem, Ist es der Kommission über- es, den Missbrauch zu untersuchen. Dabei wissen wir alle, 
l~n. diese Ausriahrrie zu machen. Diese soll aber nicht die dass es.sehr schwer ist, die Kriterien des Missbrauchs zu de-
Regel sein, sondem die Au$nahme. flnie~. Die Entscheidung darüber, was Ml$sbrauch ist. stellt 
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, d• die Kommission auch immer eine Wertung dar, die im konkreten Fall auf 
bereits in den ersten provisorischen 13eratungen eine derar- Missbrauch oder Rechtmässigkeit erkennt Die neu zu 
.tige Variante diskutierte. Sie fand.damals jedoch keine Mehr- schaffende tripartite Kommission stellt somit eine gerichts-
helt. ä:hnßche Institution dar. Dies bedeutet eine Abkehr von den · 
Gestern hat sich die Kommission mit 13 zu 11 Stimmen dem bisher demokratisch legitimierten Entscheiden der Sozial-
Ständerat angeschlossen.: Ich bitte Sie, dies e~falls zu tun. partner. · · 

, Noch schwerer wiegt, dass der Entscheid dertripartiten Kom-
Sorel Fran~is (S, NE}, rapporteur: La rriajorite de votre com- mlsslon zu einem Ertass führt, der ohne z~itliche Begrenzung 
mission vous recommande de suhm, la decision du Conseil gilt. Dies widerspricht rechtsstaatlichen Ubertegungen. Deli 
des Etats. . Missbrauchsertass braucht es nur so lange, wie ein solcher. 
En, fait, sr ron ecoute le developpement de. M. Rephsteiner Missbrauch besteht Mein Antrag }'Yill daher erreichen, dass 
Paul, la solution du Conseil des Etats permet aussi d'aboutir die Kommission spätestens nach zwei Jahren überprQft, ob 
a la meme ch0$$, M. Rechstelner ne veut pas que ces com- der Missbrauch weiter zu befilrchten ist oder ob der Miss-

. missions tripartites perdent du temps a essayer de negocier brauch durch den Erlass verunmöglicht wurde. Das Element 
avec des entreprises dont on saJt par avance qu'elles ne vou- · der Erforderlichkeit knüpft an die zeitliche Verhäitnismässig-
dront pas aboutir a une solution. La majorite de la commls- keit an. Der Eingriff des Staates in das Grundrecht df)r Wirt-
slon estime que la plupart des entrep~ sont susceptlbles schaftsfreiheitauf Antrag der Kommission ist nur so lange ge-
d'.accepter des negociations, et qu'un faible nombre peut en rechtfertigt, als er unbedingt nötig Ist Sobald festgestellt ist, 
effet, dans le cas imagine par M. Recflsteiner, ne pas ätre dass kein Missbrauch mehr zu befürchten ist,,sollen auch der 
ouvert a la collaboration et l la.discussion. Des lors, dans la Eingriff und notabene der Erlass hinfällig werden. Da der Er-
ragle generale comme· elle est prevue, la commisslon tripar~ lass auf Vorschlag der trlpartiten · Kommission .zustande ge-
tite cherche une solution avec les employeurs concemes, et kommen Ist, Ist es. auch nur folgerichtig, · dass sie und nicht 
en cas d'exceptlon · a la ragle generale - les ca:s qui concer- . die El!:e!rutive überprüft, ob er weiter notwendig Ui!t. .. . 
nent. M. Rechstelner -, eile peut renoncer a chercher une In diesem Sinne l:tltte Ich Sie um Zustl!'ßmung zu dieser Befrl-
solution avec · 1es employeurf?., Le but que recherche stung durch eine Uberprüfung, welche spätestens zwei Jahre 
M. Rechsteiner pourrait ätre attelnt avec la version du ,Con- nach der Inkraftsetzung l'.fes Erlasses erfolgen soll. 
seil federal comme llV8C 1a version de 1a majorlte de 1a com-
.mission. Couchepln Pascal, conseUler federal: La propositlon Vallen-
Concernant le delal de deux mois, II a ~ dit que c'etait UR der doit fitre mise en rapport avec.ratinea 3.de la vers,ion du 
delai maximum •. C'est vrai qu'on peut esperer quil soll plus Conseil federal, ad~ parle Conseil des Etats. Le Conseil 
court. C'est vral aussiqu'II y a peut-ätre des entreprises dont federal dlsait «Si l'evolution de la sltuation dans les branches 
on ne peut pas dlre qu'elles ont refuse la diSCUS$lon, mals qui concemees le justifle, la commission tripartl(e propose fl. 
pourralent utiliserla dlscussion pour faire trainer les choses l'autorite competente la mocUflcation ou rabrogatlon du con: 
le plus longtemps posslble et qui disent «Ecoutez, on va re- trat-type de travail.» Nous sommes donc bien conscients de 
flechir; on se revoit dans un mois.» Ensuite: · «Oul; d'accord . la n~ de revolr periodiquement, en fonotion de l'evotu
pour l'essentlel, mais lt y a encore ces petits detalls; on se re- tion des circonstances, les contrats-types de travall. 
voit dans deux mois.» ~ . Faut-il fixer une date fixe, une ,durae de valldite de ces con-
La vl(trsion du Conseil federal soutenue par 1a minorlte · trats-types detravall fix$, riglde,et ä l'avance, au risque d'en-
Rechsteiner P~I ne prevoit aucun delai: 01', ces deux mois tretenir une bureaucratie qul tient ä jour des cartotheques de 
decides par le Conseil des Etats permettertt a la commission contrats-types'.-f espere blen qu'on n'emploiera pas une car-
tripartite de dire: «Si vous Mes d'accord de chercher une so- totheque! -, du .moins qui tient ä jour quand mMte tout cela 
lution, il taut le faire dans des delals ralsonnablea. Au-delä de. et veille tous les deux ans. a quelques mois de.1'edl$811ce, ä 
deux mois, .nous rompons les discussions et nous prenons renouveler'exactement de 1a rnAme manlere, sil n'y a pas de 
une decision independainment des discusslons qui auralent · · changement, les contrats-types de travall? Qa nous paralt in
pu avoir lieu auparavant» Des lors, c'8$t plutOt un atout pour trciduire un element d'~omati~ et de rigidite daru;1 le sys-
la commission tripartlte, qul peut alnsi prendre une dlk:ision. teme, que !'OUS ne voulons pas. . 
Je vous invite ä voter eh faveur de Ja proposition de 1a majo-- Les commfssions tripartltes sont composees des partenaires 
rite. · · · s'ociaux, aussl plen ouvriers que patrons. SI run des deux 

groupes COASldere que 1a situation a evolue et qµ'on doit re
Couehepln Pascal, conselller federai: Le probleme repose prendre une discusslon, c;e.st blen prol:1able que la discus
sur la deflnltlon que ron donne aux termes. En ce qui con- sion aura Heu. Avec la proposltlon Vallendar, on peut arrlver 
ceme la proposltlon de la majorite de 1a commission, nous a la solution suivante: apres deux ans, le contrat-type de tra-
l'interpretons,de Ja manlere sulvante: en ragle generale, cela vail tombe et il taut se mettre en chasse, si on est convaincu 
signifie que la commlssion trlpartite dolt rechercher le dialo- qu'll rie devait pas tomber, des abus ~. pour que ron 
gue et tE!fflSI' de. trouver une · solution n~ sil appatait · puisse remettre sur' le metier un nouveau contrat-type de tra
qu'une teile solution · est envlsageable. Quant au delai de _ vail. Je crois que ce n'est pas une prpcedure elegante. Cette. 
deux mois, c'est un maximum. S'II apparait qu'au boutde dix procedure couperet n'existe pratiquement nulle part dims le 
Jours dejä aucune solutiori n'est enviSageable, 1a commis-. · systeme legfslatif. · · 
sion tripartlte peut faire une propositlon a l'autDrite compe- La version du Conseil des Etats, qul lnvlte les commissions 
tente, sans attendre l'~utement du delai de deux mois. trlpartites a sulvre l'evolution reelle du s:narche, nous para'"it 
Des lors, Je crois avoir repondu aux craintes de M. Rechstei- mellleure. EUe entrainera probablement moins de bureaucra-

, ner Paul. tle dans le fonctionnement des commissions tripartites, ce 
que nous voulons tous. 

Rechstel,ner Paul. (S, SG): Gestlitzt auf die eindeutigen und 
klaren Ausführungen von Bundesrat CQuchepin kann ich den Prisldentln: Die SVP- und die FDP-Fraktion lassen ausrtch-
Minderheitsantrag zorOckzlehen. ten, dass sie dem Antrag Vallender zustimmen. 

Bulletin oflldel Je rAllsemblse tiraie 
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Grobet Christian (S, GE): Ma proposition n'apporte pas de 
modlfication fondamentale au projet de loi, loln s'en taut, 
mais eile vise ä retablir une precision qui figurait dans le pro
Jet du Conseil federal. En effet, le texte de l'alinea 4 tel qu'II a 
ete modifie par la commlssion n'a pas repris un des elements 
'sur lesquels la commission tripartlte pel,lt mener son en
quäte. Dans le projet du Conseil federal, il est prevu que les 
commissions tripartites «peuvent en partlculler exiger 1a con
sultation de tout document permettant d'etablir le montant 
des salaires et les condltions de travall pflltlques dans l'en
treprise». Dans 1a proposition de la commission, les tennes 
«les condltions de travall» ont ete supprimes, et on ne parle 

, plus que du «montant des salaires». Je pense que c'est re
grettable et que le projet du Conseil federal &!lt rneilleur. 

. Couchepln Pascal, conseillerfederal: Je remercie M. Grobet 
de son appui, L'esprit de palx du Conseil federal va si loin 
qu'il ne voit pas de i'aison de creer une dlvergence avec le 
Conseil des Etats sur un point que M. Grobet a qualifie lui-

. mAme de secondaire. · 

Abs. 1, 1bis-AI. 1, 1bis 
Angenommen -Adopts 

Abs. 2-Al.2 

Präsidentin: Der Antrag der Minderheit Ist zurDckgezogen 
worden.· 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposftion de la msjorfte 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung- Vote 
FürdenAntragderKommisslon 
Für den Antrag Vallender 

Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Grobet 

Zlff. 2 ArL 360bbls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Sch/üer 
Abs.3 . 

79Stlmmen 
66Stlmmen 

78Stlmmen 
61 Stimmen 

Erwächst einem Betrieb Schaden als Folge der Verletzung 
der VerschwiegenheitsJ)flicht durch Mitglieder. einer tripartl-' 
ten Kommission, dann haftet primär der Fehlbare, subsidiär 
der Staat für solchen Schaden. · 

Ch. 2 art 360bbls 
Proposition de 1a commission 
Adherera la decision du Conseil des Etats 

Proposition SchlDer 
. A/.3 
Lorsqu'une entreprise subit des dommages suite a la viola
tion du secret de fonction par un membre d'une commlssion 
tripartlte, 1a responsabilite de ces degäts incombe en premier 
lieu au membre fautlf et en second lieu a rEtat. · 

Schliler Ulrich r,.J, ZH): Man könnte den Antrag, den ichlh;;•. 
nen im Namen der SVP-Fraktion vortrage, als «Lex Kassen
sturz» bezeichnen. Es Ist an sich folgerichtig und sinnvoll, 
dass der Ständerat die Schaffung der tripartlten Komni~ 
nen mit Bestimmungen ergänzt hat, wonach die Mlt!;jlieder 
dieser tripartiten Kommissionen, die in den Betrieben Ver
trauliches zu Gesicht bekommen und das Recht haben, Ein
sicht in Vertrauliches zu nehmen, der Verschwiegenheits
. pfllcht bzw. dem Amtsgeheimnis unterstellt werden. 

Amtllohes Bulletin der SI.Uldesversammlung 

In diesem Hause - das ist auch von bundesrätlicher Seite 
schon gesagt worden - kann Vertrauliches oder Geheimes 
allenfalls eine Stunde geheimgehalten werden, abar sicher 
nicht länger. Es ist doch schlicht und einfach unglaubWOrdig, 
wenn wir eirie Vertraulichkeit, eine Verschwiegenheit postu
lieren, obwohl alle in diesem Haus wissen, dass die Realität 
ganz anders aussieht. 
Wenn es um Brisantes geht - das ist in diesem Bereich der 
Fall -, besteht die .Möglichkeit, dass jemand blossgestellt 
oder an den Pranger gestellt wird oder dass plötzlich vertrau-

. liehe Informationen· beispielsweise im «Kassensturz» zur 
Sprache kommen oder Gegenstand anderer· Kampagnen 
werden. · 
Wenn wir uns über solche Möglichkeiten hinw en, 
meinen wir es mit dieser Verschwiegenh · . nicht 
ehrlich. Mit anderen Worten: Wenn wir schon diese Ver
schwiegenheltspflicnt ins Gesetz aufriehmen wollen, ha
ben wir auch zu sagen, wer haftet, wenn die Verschwie
genheitspflicht gebrochen. wird.· Alles andere ist nicht ehr
lich. 
Die Hauptgefahr besteht darin, dass irgendeine Firma mit 
vertraulichen Informationen über ihren Betrieb plötzlich Ge
genstand einer Medienkampagne wird. Das ist das, was ge
schehen kann; wir haben es in anderen Bereichen zuhauf er
lebt. 
Deshalb will dieser Antrag folgendes Anliegen zum Ausdruck 
bringen: Wenn einer Firma aus einer solchen Kampagne 
durch Verletzung der Verschwiegenheltspflicht ein Schaden 
erwächst, ist zwar primär jener schuldig und haftungspfllch
tig, der die Verschwiegenheltspflicht verletzt hat Da dieser 
aber im Falle von Indiskretionen - und von solchen lebt die
ses Haus bekanntlich zuhauf - nicht herauszufmden sein 
wird, istfolgende Ergänzung unausweichlich: Kann der Fehl
bare nicht eruiert werden, haftet der Staat für solche Schä
den; Der Staat beansprucht mit seiner tripartlten Kommis-

, slon, von staatlicher Seite Einsicht in vertraulicheJnformatio
nen von Betrieben zu nehmen. Er hat auch die Konsequen
zen und die Verantwortung zu tragen, wenn da Missbrauch 
betrieben wird. · 
In diesem Sinne bitte ich Sie im Namen der SVP-Fraktion, 
nicht nur eine unrealistische Forderung aufzustellen, sondern 
diese realistisch zu machen, indem Sie die Haftungsfrage 

· klären und dem Staat Mitverantwortung übertragen. 

Jossen Peter (S, VS): Ich glaube, es ist illusorisch, wenn 
man meint, bei der Blii'ld8$geSetzgebung zu den flankieren
den Massnahmen das Problem der Indiskretionen im Bun
deshaus mit einer «Lex Kassensturz» lösen zu können. 
Pass ein Problem besteht, oder zumindest teilweise besteht, 
Ist unbestritten. Allerdings geht es darum, dass in diesem 
Artikel 360bbls eigentlich etwas geregelt wird, das schon In 
der übrigen GEIS$Qebung des Bundes geregelt Ist. 
Wir haben ja das Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit 
des Bundes sowie seiner Behördemltglieder und Beamten. 
Es ist in der Systematischen Rechtssammlung unter der 
Nummer 170.32 zu finden. Dort Ist in Arbl<el 1 ganz genau 
festgehalten, dass der Bund für alle Personen haftet, die mit 
öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraut sind. Es kann kein 
Zweifel darOber bestehen, dass die Mitglieder der tripartiten 
Kommission eine öffentlich-rechtliche Aufgabe erfüllen. In 
diesem Sinne ist das Problem bereits gelöst. 
Die Haftungsfragen des Staates, die sich In der .Schweiz stel
len, sind aufgrund des Verantwortlichkeltsgesetzes ab- . 
schli8$S8nd geregelt. Der Antrag Schlüer ist deshalb über• 
flüssig', weil ja diese Haftung nicht nur für alle Funktionäre, 
sondern eben auch für alle Privatpersonen gilt, die mit einer 
öffentlichen Aufgabe des Staates betraut sind. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Antrag Schlüer abzuleh
nen. Er lst'nlcht nötig. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Le probleme souleve 
par M. Schlüer a une solution, et cette sol.ution est dans la 
loi.federale sur la responsabUite de la Confederatlon, des 
membres de ses al,ltorites et de ses fonctionnalres, qui pre
voit la responsabilite directe et exclusive de rEtat face aux 
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personnes , __ . par des fonctionnalres et par des repre
sentants des partenalres sociaux. · On peut · aimer ou ne pas 
aimer cette disposltion legale, maisje cn)ls qu'il. faut garder 
une certaine coherence dans le domalne de la legislation re
lative a la respensabilite des oollaborateurs de !'Etat. II n'y. a 
donc pas de raison, dans ce cas particulier, de changer la li
gne et de faire un .cas $P8Cial de. res~ilite, alors que 
tous les a~ cas de ·responsablllte sont regles par la ~
föderation. 
Hy a. aussi le probleme au nlveau cantonal, parce que si le 
probleme se pose au niveau federal, II se pese aussi au ni
veau cantonal, puisqu'au niveau cantbnal, II y a aussi des 
commlssions tripa;tltes. Ul, il reY1ent aux cantons de regler la 
responsablllte de leurs commissaires, ce qu'lls,ont d'ailleurs · 
fait le plus souvent, de la ,~e manlere que la Confedera
tion" en prevoyant la responsabilite directe et•exclusive de 
l'Etat face a des tiers lesEaS. . 
Nous vous invitons doric ä ne pas faire un cas spooial de la 
respensabilite des commissions tripartites, de 1a soumettre a 
1a regle generale de respensabillte de rEtat et de reJeter la 
proposition SchlQer. 

Abs.1,2-Al.1,2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3 ·-AJ. 3 

Ch. 3 art.1a 
Proposition de la commission 
Majorite · ; . . 
•••• forit l'objet . d'une sous-enchere repetee et abusive, elle 
peut.... . 
Minoritel 
(~nwald, ·Bore!,. Fasel, Fässler,· Fehr Jacqueline, Jans, 
Rechstelner Paul, Strahm) . · 
•.•• les salalres et les conditions concemant 1a duree du travall 
•••• d'une sous-enchere abusive, elle peut .... 
· Minortte II · . 
(BOhrer, Baader, Bangerter, · Bortoluzzl, Bosshar"d, SchlOer, 
Stuck.y) · . · 
Adherer a 1a decision du Conseil des .Etats·· · 

Präsidentin: Herr Rennwald hat den .Antrag der Minder-
. h9lt I und Herr BOhrer Jenen . der Minderheit JI zurückge

zogen. 

Angenommen gemä$S Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de Ja ma}orlte 

Zlff. 3 Art. 2 Ziff. 3 
Antrag der Kommission 
Metirheft · 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit I 

. (Fasel; Bore!, ·Fässler, Fehr-Jacqueline, ·Jans, Rechsteiner Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag SchlOer 
Dagegen 

49 Stimmen · Paul, Rennwald, Strahm) . 
95 Stimmen Gemäss erstem Satz des Entwurfes des Bundesrates 

Ziff. 2 Art. 360c 
Anüag der Kommission 
Abs.1 . 
.... tätig sind, sowie tor Leiharbeitnehmer. 
"Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates ' 

Ch. 2 art. 360c 
Proposition de la commission 
Al.1 
.... territorial, alnsi cju'aux travailleuts internnalres. 
Al.~ . . ... 
Adherer a la decision-du Conseil des Etats. 

Angenommen-Ada,,te . 

Ziff. 2 Art. 360d, 380e; Zllf. 3 Art. 1 
• Antrag·der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 2 art. 360d, 360e; cti. 3 art. 1 
Proposition de /a commission· . . 

· Adherer a la decislon. du Co119~D des Etats_ 

Angenommen..:. Adopte · 

· Minderheft II , 
(Rennwald, .Borel, Eymann, Fasel, Fässler, Goll, . Hafner, 
Jans, Rech$iner Paul, Strahm) ., 
GemäsS e~em Satz des Entwurfes des Bundesrates 

Ch. 3 art. 2ch. 3 
Proposition de la coihmission 
Majorite . 
Adherer a 1a declsion du Conseil des Etats 
Minorltel . 
(Fasel, Borel, .Fässler, Fahr Jacqueline, Jans, Rechsteiner 
Paul, Rennwald, Strahm) 
Selon la premlere phrase du projet du Conseil federal 
Minorlte II , . · 
(Rennwald, Borel, Eymann, . Fasel, Fässler, Goll, Hafner, 

· Jans, Rechsteinef Paul, Strahm) 
Salon _la premii!ire phraBe du projet du ConseD federal 

. Zlff. 3 Art. 2 Zlff. 3bls 
Antrag der Kommission · 
Mehrheit 
.... mindestens 30 Prozent .... 
Minderheit I · 

·. (Fasel, Bore!, Fässler, Fehr Jacqueline, Jans, Rechsteiner 
Paul, Rennwald, Strahm) 
,m Arti~I l a kann von der Mehrheit der beteiligten Arbeitge
ber abgesehen werden. 
Minderheit II 
(Rennwald, ~rel,. Eymann, Fasel, Fässler, Goi~ Hafner, 
Jai,s, RechsteinerPaul, Strahm) · 

Ziff. 3 Art. 1a .... mindestens 30 Prozent •••• 
Antrag der Kommission Minderheit III · · · . . . . 
Mehrheit . . (Bangerter, Baader, Blocher, Bortoluzzi, Bosshar"d, BOhrer, 
.... Löhne und Arbeitszeiten wiederholt In missbräuchlicher Stucky, Widrig) · 
Weise ••.. · , . Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit l . . 

• (Rennwald, Bore!, Fasel, Fässler; Fehr Jacqueline, Jans~ 
Rechsteiner Paul; Strahm) · · 
•••• Löhne und Arbeitszeiten In missbräuchlicher Weise •••• 

· Ober die Entlöhnung, die. Arbeit&- 1.md Ruhezelt, die Ferien 
sowie.... · · 
Minderheit II · · . 
(BOhrer, Baader; Bangerter, Bortoluzzl, Bosshard, Schlüer, 
Stucky) . . 

Zl,IStimmung zum Beschluss des Ständerates 

· Ch. 3 art. 2 eh. 3bls 
. Proposition de 1a· commi.S,on 
MaJortte 

· .... au molns $0 pour cent .... · 
Minorttel · • · . . 
(Fasel, aore1, Fässler, Fahr Jacqueline, Jans, Rechstelner 
Paul, Rennwald, Strahm) · · 
.... l'artlcle 1 a, II peut Otre falt absttactlon de 1a majorlte des 
employeurs lies· par 1a conventlon. 

Bullefln officlel de f Assemblee Md6ral9 
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Minorite II la meme chose qu'a l'etranger ~. mais qu'a retranger et, plus 
(Rennwald, Borel, Eymann, Fasel, 
Jans, Rechsteiner Paul, Strahm) 
.... au moins 30 pour cent ... 

Fässler, Goll, Hafner, speci~ment, dans tous les pays qui nous entourent, 
l'extension. des conventions collectives obeit a une procedure 
•plus souple qu'en Suisse et que ce sera encore le cas, meme 

Minorite III 
(Bangerter, Baader, Biocher, Bortoluzzi, Bosshard, BOhrer, 
Stucky, Widrig) 
Adherer a ia decision du Conseil des Etats 

si nous · approuvons la reforme que nous examinons au
jourd'hui. 
Maintenant, en ce qui conceme les differences entre les dif
ferentefi propositions, il taut voir que la minorite II que je re
presente souhaite maintenir la premiere phrase dans la ver-

Fasel Hugo (G, FR): Ich erinnere einmal mehr an den ge- sion du Conseil federal pour la simple et bonne raison que la 
samten Zusammenhang; es geht hier darum, mit welchen In- version du Conseil des Etats ne tient pas compte suffisam
strumenten Missbräuche bekämpft werden können, wenn ment de la realite; cela en ce sens· que, aujourd'hui deja, la 
solche festgestellt worden sind.' Wir haben dabei einerseits majorite des conventions collectives qui sont etendues ne 
die Möglichkeit, Ober die Mindestlöhne vorzugehen, ander- respecte pas la regle selon laquelle la majorite des tra• 
seits haben wir die Möglichkeit, bestehende Gesamtarbeits- vailleLirs lies par la convention ne forme pas la majorite des 
verträge allgemeinverbindlich zu erklären. travailleurs auxquels le champ d'application de 1a convention 
Heute ist die Allgemeinverbindlicherklärung an zahlreiche doit etre etendu. Si c'est le cas, c'est parce que dans la loi ac
und sehr hohe HOrden gebunden. Es mOssen eine Mehrheit tuelle, il y a un systeme tle derogation qui permet d'evitet cet 
der Arbeitgeber · und eine Mehrheit der Arbeitnehmer dem obstacle. 
Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sein; dann ist noch eine · Deux mots encore s'agissant de l'importance requise des dif
doppelte Mehrheit erforderlich: Die unterstellten Arbeitgeber ferents quorums, et plus specialement du demier concemant 
müssen die Mehrheit der unterstellten Arbeitnehmer be- la representation d'au moins 30 ou 50 des travailleurs. lci, fi
schäftigen. Damit haben wir HOrden, die kumulativ wirken; nalement pour une question de bon sens, il est extremement 
wir haben deshalb sehr oft grosse Schwierigkeiten, ein sinn- important de revenir a l'idee initiale du Conseil federal et de 
volles Instrument in Fällen wie dem vorliegenden einsetzen s'en tenir au quorum de 30 pour cent En fait, dans beaucoup 
zu können. de secteurs de l'economie privee le quorum de 50 pour cent 
Die Minderheit I möchte nun von diesen Bedingungen - Quo- ne peut pas etre atteint Jene vais pas vous abreuver de chif
ren genannt - absehen. Wir sind nämlich der Auffassung: fres, mais f en cite tout de meme un ou deux. Par exemple 
Wenn pereits: Gesamtarbeitsverträge bestehen, heisst das dans le secteur de l'electricite, du gaz et de l'eau, le quorum 
immer, dass bereits sowohl eine Arbeitgeber- wie auch eine est de 11 pour cent; dans l'industrie alimentaire, de 46 pour 
Arbeitnehmerorganisation diesen Gesamtarbeitsvertrag, cent; dans l'industrie textile ou de l!habillerrient, de 31 pour 
d. h .• die entsprechenden Arbeitsbedingungen in einer Bran- cent Donc, si on montait a 51 pour cent, le dispositif serait 
ehe, festgelegt haben. Einen bereits bestehenden Gesamtar- tout a fait inapplicable. • 
beitsvertrag kann man deshalb sehr wohl als Instrument ver- Et puis, on peut faire Je raisonnement inverse avec des sec
wenden, wenn in Betrieben, die dem Gesamtarbeitsvertrag teurs ou le nombre d'emplois conventionnes est. beaucoup 
nicht unterstellt sind, Missbräuche vorkommen. Eben gerade plus important Dans l'horlogerie par exemple, 86 pour certt 
deshalb, weil es sich ja um Missbräuche handelt, sollte man des emplois sont conventionnes. On me dira alors que, dans 
von solch zahlreichen, komplizierten Horden absehen. ce cas-la, c'est tres facile d'avoir les 50 pour cent Oui, c'est 
Wir haben festgestellt, dass dieses Instrument der Allge- tres facile dans les circonstances actuelles. Ceci dit, si par · 
meinverbindlicherklärung ohne Quoren in den umliegenden exemple un groupe comme SWatch Group qui represente 
Ländern sehr verbreitet ist. Wir haben auch festgestellt, dass grosso modo le tiers des emplois horlogers en venait a sortir 
EU-Länder, die regelmässig solche Probleme bewältigen de Ja convention collective de travail du secteur de l'horloge
mOssen, gerade mit diesem Instrument gute Erfahrungen ge- rie - je ne pense pas qu'ils le feront parce que ce sont des 
macht t)aben. Dort, wo es gefehlt hat, hat man es sogar ein~ gens intelligents, mais prenons cette hypothese-, il n'est pas 
gefilhrt; in Deutschland hat man gerade in den letzten Jahren du tout sur que le quorum de 50 pour cent pourrait encore 
in diesem Bereich massiv vorwärtsgemacht eire atteint , 
Wir nehmen-deshalb im Antrag der Minderheit I die jahrelan- Enfin, peut-etre une demiere remarque plus· philosophique. 
gen Erfahrungen anderer Länder auf, .weil ja die Freizügigkeit Je crois qu'il taut absolument faciliter cette extension. La, je 
innerhalb der EU gegeben ist Wir wollten von diesen Erfah- m'adresse aussi aux tenants du moins d'Etat, parce qu'un 
rungen profitieren und sie mit einem ebenso sinnvollen In- autre mode d'intervention qui passe par les contrats-types de 
strument auf die Schweiz bezogen umsetzen; Deshalb bean- travail est finalement beaucoup plus interventionniste que ce-
tragt Ihnen die Minderheit 1, auf diese Quoren zu verzichten. lui qui passe par rextension des conventions collectives de 

· travail, systeme qui laisse une large marge d'appreciation 
Rennwald Jean-Claude (S, JU): J'almerais tout d'abord, aux partenaires sociaux. 
comme je l'ai fait a propos de la modificatlon du Code des 
obligations, faire quelques rappels. La loi actueile permettant 

· d'etendre le champ d'application de la convention collective 
de travail est entree en vigueur le 1 er juin 1957 et, sur la base 
de cette legislation, il y a aujourd'hui ccseulement» 16 pour 
cent des emplois du secteur de l'economie privee qui .rele
vant d'une convention collective de type etendu. Je crois que 
cette donnee est assez essentielle, car eile demontre - 1957 
remonte assez loin · en arriere - que depuis cette epoque, fi
nalement, les syndicats suisses n'ont pas abuse de ce dlspo
sitif qui, lui aussi, vise a combattre certains abus. 
II taut aussi savoir, on l'oublie tn:>p souvent, que dans un cer
tain nombre de cas, ce sont ies employeurs eux-memes qui 
demandent rextension des conventions ou qui alors sont 
d'accord avec les organisations syndicales pour le deman
der. Je pense que si, dans certains cas, ces employeurs le 
font, c'est parce que ce sont des gens intelligents qui ne veu
lent pas que des empioyeurs dissidents leur fassent subir 
une concurrence deloyale. 
II taut aussi, pour bien situer le probleme dans son ensemble, 
souligner qu'a retranger- bien sur, on n'a pas besoin de faire 

Arnlllches Bulletin der Bundesversammlung 

Bangerter Käthi (R, BE): Die vorliegende Formulierung des 
Ständerates, nach der im Fall eines Antrages auf Allgemeir\
verbindlicherkläri.lng nach Artikel 1 a die beteiligten Arbeitge
ber mindestens 30 Prozent der Arbeitgeber ausmachen mQs
sen - bei den Arbeitnehrnem sollen es 50 Prozent sein -, ist 
schon eine deutliche Abschwächung unserer frOheren Forde
rung nach Beibehalten der ursprünglichen Quoren von je 
50 Prozent Hier geben wir deutlich nach und kommen den 
Forderungen der Gewerkschaften entgegen. Dasselbe er
warte ich eigentlich auch von den Gewerkschaften - auch sie 
sollten, deblockieren und einen Schrittzur Einigung tun. 
Ich habe hier wirklich MOhe: Es entspricht nicht unserem de
mokratischen Selbstverständnis, dass bei Missbrauchsbe
kämpfung eine Minderheit von 30 Prozent die Obrigen 70 Pro
zent majQrisieren kann. Eine solche Regelung entspricht 
nicht unserer-politischen Kultur. Es wird immer wieder beru
higt und behauptet, Quoren von 30 Prozent könnten nie ein
treten, auch diese HQrde sei zu hoch. Da frage ich mich, wes
halb es denn diesen Artikel braucht, wenn ein solcher· Fall 
wirklich nicht eintreten kann. Da mOssten wir doch konse-
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quent sein und diesen Artikel streichen; das wlß man aber 
nicht 
Bundesrat und G8VV81'k.$chaften gehen also. davon aus, dass 
der Artikel zurAnwendung kommen wird. In diesem.Fall ist 
davon· auszugehen, dass dieser Artikel bei• Missbräuchen . 
auch tatsächlich zqr Anwendung kommt Hier darf unsere 
schweizerische politische und demokratische Kultur nicht 
Oberstrapaz~rt werde.n. rn dieser Kultur, die .sich bewährt 
hat, akzeptiert die Minderheit Mehrheitsentscheide. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit 
III zu fofgen. Di•r Antrag wird auch von der Mehrheit der 
FDf>-Fraktlon unterstiltzt. 

Müller Erich (R, ZH): Der Ständerat hat mit den Ziffem 3 
und Sbis eine saubere .Basis geschaffen, indem er klar un-. 
terscheidet: FOr eine Allgemeinverbindlicherklärung auf
grund von Lohndumping gilt Ziffer .3bis und für alle anderen 
Fälle - das sind die Normalfälle - Ziffer 3. Bel den Normal
fällen gibt es keine GrOnde, vom geltenden Recht abzuwei
chen,· denn der Anlass fOr diese. Allgemeinverbindllcherklä;. 
rungen liegt weder in den bilateralen Ve~gen noch Im 
Lohndumping. · · · 
Wenn die Minderheiten I und II die Quoren jetzt herabsetzen 
wollen, so wollen die Gewerkscl'!aften damit Im Schlepptau 
der, bilateralen Verträge Ihren Einflussbereich vergrössem. 
Das ist unakz~tabel. Missbrauchen Sie bitte die bilateralen 

R~hstelner Paul (S, SG): Hier haben wir die zweite ent- Verträge nicht, um hier Gewerkschaftsporrtik zu machen! 
scheidende Frage für das Gesetz und die Wirksamkeit dieser Die FDP-Fraktion unterstützt deshalb bei Ziffer 3 geschlos-
flankierenden Massnahmen. Man könnte es vielleicht mit ei-, sen die Mehrheit. · 
nem einfachen Bild so ausdrücken, dass die flankierenden · Bei· Ziffer 3bis, also bei der Allgemeinverbindlicherklärung 
Massnahmen auf drei Beinen stehen: aufgrund von missbräuchlichen Lohnunterbietimgen, besteht 
1. materiell gesehen auf der. Entsendegesetzgebung; an sich auch kein Grund, vom geltenden Recht abzuwelchen. 
2. auf der Möglichkeit, Mindestlöhne zu erlassen; . Aber die S1änderätllche Fassung stellt auch für die Arbeitge-
3, auf der Möglichkeit, dort, wo sie vorhanden sind, die Allge- ber einen KDrQpromiss dar,. dem sie folgen. können. Sie kOn-
meinverblndlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen anzu~ nen ihm nur folgen, weil sie die Hürden bei Lohndumping ver-
ordnen. . ringem wollen. Das Ist ein echter Beitrag der Arbeitgeber. 
Der Sinn davon ist, dass dort, wo ein vem~ger Gesamtar~ Das Quorum der Arbeitgeber von 30 Prozent kann aber nur 
beitsvertrag, eine branchennahe. Regelung, • vorhanden ist, akzeptiert werden, 'N80n diese 50 Prozent der Arbeitnehmer 
diese Priorität haben soll. . beschäftigen. Es ist in. der Schweiz doch nach wie vor so, 
Wenn es nun drei Beine gibt, darf es nicht sein, dass eines dass wir auf demokratische Regeln Wert legen. Es gilt der 
dieser drei Seine, die für das Funktionieren .dieser Miss- · ·bewährte, unbestrittene Grundsatz der, Mehrheit. Ich bitte 
brauch~regelung erforderlich elnd, praktisch wieder heraus- Sie, diesen aufrechtzuerhalten. Wenn Sie für die Kommissi
gerissen wird, Der Stuhl wOrde dann nicht mehr stehen, diese. onsmehrheit stimmen, dann schaffen Sie undemokratische 
ganze Regelung wOrde nicht mehrfunktlonleren. · Verhältnisse. 
Man muss sehen - um auf das Technische der Entser:,dege- Ein Beispiel: 30 Prozent der Arbeitgeber sind betroffen und 
setzgebung hinzuweisen--, dass die Entsendegesettgebung wenden einen GAV an. Praktlscb. Ober Nacht - oder durch 
nur funktioniert, wenn sie auf eine Regelung im Inland ver- Beschluss des staates - werden jetzt die anderen 70 Pro- · 
weist Die Enbilendegesetzgebungugt schlicht und einfach, zerrt ~rptrrchtet, das'auch zu tun. Das Ist nicht Demokratie, 
dass die .hier geltenden Regeln. auch für entsandte Firmen· wie ich sie verstehe! Darum sollten wir uns dem SO-Prozent-

. Anwendung finden. Damit eine solche. Entsendegesetzge- Quorum, wie ·es der Ständerat besch10$8en hat, anschlies-
bung greift;. müssen zuerst ein Gesamtarbeitsvertrag oder , s&n. . . . , 

· eine Mindestlohnregelung da sein. Deshalb bflwcht es 'äiese Ich verstehe nicht, warum die Linke derart starr an diesen 
erleichterte Allgemeitiverbindlicherklärung. . 30 Prozent festhält Ist im FaJI eines Lohndumpings eine All-
Herr Rennwald und Herr Fasel haben es schon gesagt: Es Ist gerneinverbindfrcherklärung wegen fehlendem Quorum nicht 
so, dass wir in der SQhweiz in bezug auf die Aflgemelnver- möglich, so können immer noch Ober das Verfahren des Nor-
bindlicherklärung solcher Gesamtarbeitsverträge in Europa malarbeitsvertrages, wo es kein Quorum braucht, Mindest-
singull:ir dastehen. Die umliegenden Länder kennen .keine löhne (jurchgesetzt we~n. Wenn Sie den 50 Prozent zu-
solchen Quoren. Deutschland hat sie nun definitiv beseitigt, stimmen, verunmöglichen· Sie die. Mlm::l~öhne. nicht, son-
und schon vorher waren sie viel niedriger.· Nur die Schweiz dem es Ist dann einfach ein anderer Prozess. · 
kennt so hohe Quoren von 50 Prozent . , Daher Emipfiehlt Ihnen die .FDP-:-Fraktlon mit deutlicher Mehr-
Das Problem Ist, dll$S dfe G~itsverträge wegen helt, bei Ziffer 3bis den Antrag der Minderh1:1it III zu unterstüt; 
des Austrittes von .. nicht vertragstreuen · Arbeitgebern aus zen. · 
c;len Arbeitgeberverbänden unter Druck geraten sind •. Um 
dieses Quorum geht es .hier. Das Arbeitnehmerquorum Ist 
ohnehin mit einer Ausnahmeklausel versehen, die heute die 
Regel · und unbestritten Ist Es geht heute um das Arbeitge
berquorum. Es Ist nicht ziil verstehen, weshalb der Stände
rat - mtt einem Zufallsmehr von 21 zu 20 Stimmen,- beim 
bisherigen -Rechtszustand verblieben isl Beim Aroe~ber~ 
quorum gibt es keinen Grund, dieses. Quorum nicht zu sen
ken .. Wir haben ein Interesse daran, dass diejenigen Arbeit
geber, die anständige Vertragsbedingungen einhalten, die 
vertragstreu sind, die, die Sozlalpartnerschaft hochhaltel'.l., 
nicht -durch Schmutzkonkurrenz anderer ~ltgeber be
droht werden. 
Der· Vorschlag der Gewerkschaften, der ~ehmerver„ 
bände, wat es, .diese Quoren Oberhaupt abzuschaffen; wie 
dies auch im umßegenden Europa getan wurde. l;:lundesrat 
Couchepin hat diesem Vorschlag keine Sympathien entge
gengebracht. die Verwaltung hat in ihren Vorschlägen dieses 
Quorum ebenfalls beseitigt. Buridesrat Couchepln hat bei der 
Bereinigung der Vorschläge ' dieses Quorum wieder auf 
30 Prozent erhöht Das Ist filr uns als Kompromiss das abso
lute Min!mum, weil bereits damit einige sinnvolle Regelun• 
gen, die sonst ausgedehnt werden könnten, nicht mehr ge
.troffen werden können. · / . · 
Ich muss Sie dringend ersuchen, dem Bundesrat zuzustim
men, damit ·die Missbrauchsgesetzgebung Oberhaupt greift.. 

' • . 1 

. BaQder .qaspar CV, BL): Worum geht es hier eigentlich? Mit 
diesem Artikel soll eine generelle Erleichterung .der Allge
melnverblndlicherklänmg von G~itsverträgen eln
gefQhrt werden .;...dies nicht nur im Missbrauchsfall! Was der 
Bundesrat uns .hier vorschlägt, hat Oberhaupt nichts mtt flan
kierenden Massnahmen und.freiem .Personenverkehr zu tun. 
Es geht hier nur um einen Kni~I vor den Gewerkschaften! 
Der Bundesrat will einerseits auf die Quorumsbedlngung des · 
Mehrs der beteiligten' ~itnehmer verzichten und anderer
seits die beiden. Qbrigen Quol'8J"! generell auf 30 Prozent re-

. duzieren. Hier müssen wir eine konsequente Haltung einneh
men und klar zwischen dem Nonnalfall zum Erlass eines Ge
samtarbeitsvertrages. und · dem Missbrauchsfall unterschei
den. Im NonnalfaU gibt es fOr mich keinerlei !:3egründung 

. dafür, wieso.im Zusammenhang mit den flankierenden Mass-
nahrnen Oberhaupt Erleichterungen vorgenommen werden 
sollen •. Bel der LandWirtschaft sind alle diesbezOgllchen Be
gehren abgelehnt worden, oder zumindest bestehen solche 

Herr einer Paul, Sie haben von der Sir,gularität der 
Schweiz gesprochen; in Europa. seien wir die einzigen, die 

. eine solche Lösung betreffend die Gesamtarbeitsverträge 
hätten. Ich glaube, damit sind wir gut gefahren: Wir haben die 
höchste BeschAftlgungsquote und auch das höchste Lohnni~ 
veau. So schlecht ist diese Singularität nicht Warum mOssen 

. ., 
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wir sie jetzt in diesem Zusammenhang opfern, in einem Zu
sammenhang, wo dies überhaupt nichts zu suchen hat? , 
Das widerspricht auch. ganz klar meinem Demokratiever
ständnis. Bis heute brauchte es in diesem Land Immer Mehr-· 
heiten, um etwas zu realisieren. Hier verlassen wir jetzt ganz 
klar den demokratischen Grundsatz des Mehrheitsprinzips. 
Im Missbrauchsfall ist das etwas anderes. Am liebsten hätte 
ich aber auch in Artikel 2 Ziffer 3bis am Quorum von 50 Pro
zent wie im NormaHall festgehalten. Für den Missbrauchs~ 
fall - aber nur für diesen - kann sich die SVP-Fraktion im 
äussersten Fall noch der ständerätlichen Lösung anschlies
sen, d. h. den Quoren von mindestens 30 Prozent der Arbeit• 
gebar, die mindestens 50 Prozent aller· Arbeitnehmer be
schäftigen. 
Klar abgelehnt wird daher bei Ziffer 3bls der Antrag der Mehr
heit der Kommission und der Minderheit II, wo die Quoren je 
30 Prozent betragen. 
Die SVP-Fraktion beantragt daher, bei Artikel 2 Ziffer 3 dem 
Ständerat zu folgen und bei Artikel 2 Ziffer 3bis die Minderheit 
IIJ bzw. ebenfalls den Ständerat zu unterstützen. Die bilatera
len Verträge dürfen nicht missbraucht werden, um gewerk
schaftlichen Forderungenzum Durchbruch zu verhelfen und 
-einen weiteren Schritt in Richtung staatlich kontrollierter 
Löhne zu machen. 

David Eugen (C, SG):Wir sind der Ansicht, dass diese Frage 
im Gesamtkontext dieser Vorlage betrachtet werden muss. 
Wir haben dieser Regelung, wie sie der Bundesrat vorsieht, 
im Grundsatz nicht leichten Herzens zugestimmt, soni:;lem 
wir haben sie mit der vorhin beschlossenen Regelung zu
sammen gesehen. Sie hat hier überhaupt nicht zu Diskussio
nen Anlass gegeben, aber sie ist sehr entscheidend: Es geht 
um die Frage, was überhaupt in einen Gesamtarbeitsvertrag 
aufgenommen werden darf. Da haben wir dem Ständerat zu
gestimmt, und das ist eine ganz entscheidende Schranke für 
die Regelungsmöglichkeiten im Gesamtarbeitsvertrag ge
genüber dem, was der Bundesrat wollte. Sie können das in 

· Artikel 1 a nachlesen: Sie können nur noch die minimale Ent
löhnung und die ihr entsprechende Arbeitszeit regeln. Der 
Bundesrat wollte wesentlich weiter gehen, er wollte generell 
die Entlöhnung, die Arbeitszeit und die Ruhezeit regeln las• 
sen. Die Unke wollte zusätzlich die Ferienzelt regeln. All das 
ist nicht mehr Gegeristand des Missbrauchsfalls! · ·. 
Wir beschränken uns hier auf einen engen Bereich: auf die 
. minimale Entlöhnung und die ihr entsprechende Arbeitszeit 
Dies ist ·für mich der Kernpunkt aus Untemehmersicht. Hier 
ist die Unternehmerseite wesentlich besser gestellt, als es 
Im bundesrätlichen Entwurf vorgesehen war. Daher sind wir 
bereit, auf der anderen Seite, wenn es um die Quote geht, 
einen notwendigen Schritt in Richtung Arbeitnehmer zu ma
chen. 
Wir stimmen dem Ständerat bei Ziffer 3 zu - diese finden Sie 
auf der Fahne kursiv gedruckt -: Im Normalfall soll das gel
tende Recht beibehalten werden; das heisst, an diesen be
stehenden Quoten wird nicht gerüttelt. Wir wollen hingegen 

. bei der Regelung betreffend den Missbrauchsfall dem Bun-
. desratfolgen. Die 01:!eriegung des Bundesrates istvemünftig, 
wonach im Missbrauchsfaß - dies betrifft insbesondere auch 
die kleinen Unte~men .:.. eine tiefere Quote notwendig Ist. 
Wenn Sie dem Ständerat folgen, schützen Sie primär die 
grossen Unternehmen: 30 Prozent der Arbeitgeber mit 
50 Prozent der Arbeitnehmer; das ist ein Schutz für die Gros
sen. Das ist die falscme Zielrichtung. Es geht ja im wesentli
chen um die kleinen Unternehmen; dort tauchen die Pro
bleme auf. 
Eine zweite Grenze ist g8$81Zt, nämlich jene bezüglich der 
Mehrheit der Verbände~ Solche Beschlüsse können nur ge- \~ 
fasat werden, wenn in-einem Arbeitgeberverband eine abso
lute. Mehrheit dafür ist. Ein Beispiel: Im Baunebengewerbe 
kann ein solcher Vertrag nur zustande kommen, .wenn die 
Mehrheit der Arbeitgeber im Verband dafür Ist. Es gibt keine 
Minderheits-Verbandsbeschlüsse. 
Die SO-Prozent-Quote gilt insbesondere dann, wenn viele Ar· 
beitgeber nicht in den _Verbänden organisiert sind. Überall 
dort, wo Verbände existieren .,.. un.d gerade im Gewerbe sind 

. Am111ches Bullelln der Bundesversammlung 

die Arbeitgeber sehr gut organisiert -, kann es nicht zu Min• 
derheitsentscheiden kommen. 
Aber gerade dann, wenn die Arbeitgeber schlecht organisiert 
sind, ist es notwendig, die Schutznorm zu verstärken. Genau 
dann, wenn wir nichts tun, werden wir es erleben, dass Un
ternehmen Arbeitnehmer in die Schweiz entsenden - lnstal· 
lateure; Bodenleger usw.-, die in der Schweiz Arbeiten aus
führen, während die Arbeitgeber nicht in den Verbänden or
ganisiert sind und sich diesen Regeln nicht unterziehen wol
len. Die SO-Prozent-Quote .ist letztlich ein Schutz für die 
gewerblich organisierten Arbeitgeber. 
Was Herr Müller ausgeführt hat, kann ich in keiner Weise un
terstützen, nämlich dass die 30-Prozent-Quote·gegen die Ar
beitgeber gerichtet sei, vor alretn gegen das klelne,und mltt· 
lere Gewerbe Im Baubereich. Die Regelung ist ausgewogen. 
Im Grundsatz - bei der Regelung des Normalfalls - bleiben 

. wir gemäss Ziffer 3 ganz beim geltenden Recht. Für .den 
Missbrauchsfall - vor allem bei Verstössen gegen das Ent
sendegesetz durch ausländische Unternehmen, die in die 
Schweiz arbeiten kommen -verlangen wir, dass die hier gel
tenden Bedingungen eingehalten werden. Für diesen Fall 
müssen wir diese Regelung haben. 
Ich .bitte Sie, den Anträgen der Mehrheit zuzustimmen. 

Eyrriann Christoph (L, BS): Die liberale Fraktion stimmt dem 
Antrag det Mehrheit zu. Aus übergeordneten Gründen befür
worten wir die Senkung des Quorums auf 30 Prozent. Wirbe
grüssen die Entwicklung hin zu dieser Kompromisslösung -
eben aus diesen übergeordneten Gründen, weil wir diese 

. Vertrjge haben wollen. 
Wir sind Befürworter einer starken Sozialpartnerschaft. Es ist 
das Gleichgewicht zwischen Arbeitgeber• und Arbeitnehmer• 
Interessen, welches einen guten Gesamtarbeitsvertrag und 
letztlich auch eine gute . Sozialpartnerschaft bestimmt Wir 
sind uns bewusst, dass. es auch Gründe gibt, die gegen die 
Senkung dieses Quorums sprechen. Wir müssen hier l!lber 
zwischen den Folgen für grosse und den Folgen tor kleine 
Batriebe unterscheiden-; Herr David hat dies ausgezeichnet 
getaj'l. Herr David hat die Situation in den kleinen Betrieben,· 
die ihre Interessen In Gesamtarbeitsverträgen regeln - In ei
ner. sehr engen Sozialpartnerschaft -, sehr gut beschrieben. 
Auch die Limitierung der zu regelnden Themenbereiche 
rechtfertigt nach unserem Dafürhalten diese tiefere Quote. 
Wir möchten Sie einfach aus Gründen der Förderung der Ak
zeptanz dieses Abkommens bitten. dem Antrag der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.80 Uhr 
La seance est tevee ä 19 h 80 
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Achte Sitzung ,,.. Huitieme sean·ce 
' ' 

Freitag, 3 .. September 1999 
Vendr,dl 3 sept~mbre 1999 

08.00h 

VO/'$itz.,.. Presldence: Heberlein Trbc {R, ZH) 

Im zweiten Teil von Ziffer3 geht es um die Quoren: Hie(hat 
der· Ständerat eine leichte ·Modifikation. entsprech!9fld dem 
Missbrauchstatbe$tand vorgenommen, indem einerseits das 
Quorum bei den beteiligten Arbeitgebern auf ~o Prozent ge
senkt, andererseits aber ein Quorum von 50 Prozent der Ar-

' beitnehmer verlangt wird; weil. doch eine gewisse Schwere 
der Verfehlung oder der Betroffenheit nachgewiesen werden 
soll. 01& Kommission J<a,n aber zum Schluss, dass die Hürde 
im Rahmen dieser Missbräuche gen&rell etwas tiefer anzu-
setzen sei und man auch hier bei 30 Prozent bleiben solle. 
Der Beschluss, dieser Fassung g•nüber derjenigen. des . 

Präsidentin: Das Büro hat soeben beschlossen, den Geneh- ~~e~ ~:~:i:e=ben, wufdein der Kommlssi°:1 
migungsbeschluss von der Traktandenliste abzusetzen. Die ,'Ich bitte Sie auch hier, die Fassung die Kommissionsmehr
Fraktionen möchten über die geschaffene Differenz noch · helt zu 1.1nterstützen. . 
d~eren, und für Fraktionssitzungen blieb heute keine 
ZeL . 

99.028-8,· 

Bilaterale Vertrige s .. chwelz/EU. 
8. Minimale Arbeits-
und Lohnbedingungen 
Accords bilateraux Suisse/UI;:. 
8. Condltlons minimales de travall 
et de salalre 

Fortsetzung - Suite 
' \ 

Siehe~ 160411letvor-Volrpage 1804cl-dEMlnt 

Bundesgesetz Ober die minimalen A(beits- und Lohnbedln· 
gungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen (Fortsetzung) 
Loi federale sur /es condltions minimales de travail et de sa• 
/alte app/lcab/es aux travailleurs detaches sn Suisse et sur 
/es mesures d'accompagnement (sulte) . 

Ziff..3 Art. 2 Ziff. ·s, 3bis (Fol'tsetzuro) · 
Ch. 3 art 2 eh. 3, 3bis (sulte) 

Bol'el Frani;;ols {S, NE), rapporteur:. No.us devons examiner 
lci deux aspects. Le premier aspect (:Onceme l'extension des 
conventions collectives de travall dans le cas normal, sans 
qu'il y alt sous-enchl)re saiariale. ~ la rnajorite de la com
misslon a (:Onstate, apres. le Conseil des Etats, qu'en faJt cet 

· objet n'avait pas de rapport direct avec les accords bilate
raux, et des lors, pour des ralsons. de princlpe, eUe vous pl'D-' 

. pose d'adMrer a la decision""'du Conseil des Etats et de ne 
pas modlfler la lol sur ce polnt Pour l'extension de conven
.tions collectlves de travall dans le cas normal, la majorite de · 
la commisslon estiri\e qu'U ne convient pas, par principe, de 
modlfler le droit actuel. Ce qui doit ätre modlfle, c'est ce qui 
est rendu necessalre par les accords bllater,aux. 
Mais 1a cormussion est ·~a1ernent C011$Clente du· faJt que 
l'appllcatlon actuelle du dwit est un peu particuliere pulsque, 
en ce, qui conceme le q~orum des travailleurs membres de 

· syndicats, la regle est devenue rexception et l'exceptlon Ja · 
regle. Quand l'article stlpule: «L.orsque des circonstances 
partieulleres le-Justifient ••.• », c'est le cas exceptionnel. Or, a 
l'heure actuelle, sur les dix"68J)t conventions collec;tives de. 
travaJI qui ont fofCS obllgatolre, treize ont ete decidees en ap,
plication de la disposition prevoyant des circonstances parti
culieres. 
La commlssion ne veut pas changer cet etat de fait, admet le 
statu quo, mals ne veut pas changer la loi. sur ce . point a 
l'heure actuelle pour dEls ralsons de principe. 
J'en Viens maintenant a la question principale qui est l'aug
meritation de 30 l:i 50 ppur cent d'un des deux quorurns res-, 
tants decidee par le Conseil des Etats par rapport au projet 

. du Conseil Meierei. Ne nous laissons pas tromper par les ter
. mes. Certes, le terme «travailleurs» est utilise lci, nials II ne 

s'agltpas de pretendre qu'ilfaudra demander l'.avls des tra-
. Sphmld Samuel {V, BE), Berichterstatter. Wir sind bei Be,, • · vallleurs. II y a deux quorurns, l'un pour le nombre d'entrepri

schluss 8 und beraten Artikel 2 Ziffern 3 und 3bis 'des Sun- ses, l'autre pour le nombre de travailleurs employelil dans les 
desgesetzes über die Allgemeinverbindllcherklärung von Ge- entreprises d!i> la branche. Ce SOht en fait deux r:nan!eres dif
samtarbeitsvertgen. Hier sehen Sie, dass die Kommiss!- · ferentes de compter les m~mes · entreprises. J'lllustre mon 
onsmehrheit im erste11 Tell der Bestimmung von Ziffer 3 be- propos par ~ exemple. Supposons q1.1e 30 pour cent des en-
antragt, dem Beschluss des Ständeratl38 zuzustimmen, und treprises horlogeres soient d'aci:ortl•d'etendre une conven-
im zweiten Teil das Quorum aus dem Entwurf des B1.1ndesra- tion collectlve de tr:avail, mais que le gwupe SWatch ne soit 
tes übernimmt.· _ · pas du nombre. Elles emplolent 30 pour cent des travailleurs 
MaterieHgeht es um die Voraussetzungen für den E!rlgriff bei de la .branche. Si le groupe Swafch accepte de participer a 
Gesamtarbeitsverträgen mit einer Allgemeinverbindllcherklä- · l'operation et soutientl'exlension de la convention collective 
rung. Die formellen Hürden für eine solche Allgemeinverblnd- de travail, le ~roentage des entreprlses va peut-&tre. pas
licherklärung bei wiederholtem Missbrauch Im Bereich der ser de ;;o a 30, 1 pour cent, mais le quoium des travaißeurs 
Entlöhnung, und der. Arbeitszeit sind In dieser Bestimmung · dai,s lesdites entreprises,va passer d'1l 30 a 50 pour cent Les 
festzulegen, so wie dies gestern von Sprechern richtig defi- 20 pour · cent de travallleurs qui. auront lke gagnes gräce a 
niert worden ist Für die Kommission ging es eigentlich um cetts. operatlon n'auront pas 'ete consultes. Ca fait donc 
die Grundsatzfrage, ob man hier vom Prinzip, dass nur zu.in- 20 .pour' cent de travailleurs · en plus,. mais ori ne leur a pas 
dem ist, was durch den Accord zwingend verändert werden dernande.leur avis. · 
muss, abweichen soll oder nicht Genau dies war der Grund-, D'une part, · 1e premier quorum est un quorum d'entreprises- · 
weshalb die Mehrheit schliesslich dort, wo es um die nonnale une entrepnse, 1.1n vot!:); d'autte part, le deuxiel:ne quorum est 
Allgemeinverblndlicherklärung · geht, also wo nicht . spezielle une manlere ponderee de compter. les entreprises. 
Missbräuche die Allgernein~dlicherklärung auslösen, Des lors, M. MQller, qul parlait de democratie hier, s~ trompe. 
beim geltenden Recht bleiben will. Dies war a1.1ch der II se trompe parce qu'en principe, en •democ:ratle; c'.est «one 
Hauptgrund,· weshalb die . Kommissionsmehrheit Im srsten man, one ypte» qui cornpte, et non pas «l'operation se1fera 
Tell dem Beschluss des Ständerates zustimmt und. Ihnen pou,r autant qu'un ou deux gros soient d'accord d'y partici• • 
beantragt, dies ebenfalls zu· tun. Dieser Beschluss wurde In . per». La democratie que defend M. Müller, q'est de dire: 
der Kommission setir deutlich mit 15 gegen 9 Stimmen ge- «Meme si un Dertain nombrede gens sont d'aocord, tant qu'il · 
fasst ·. · · n'y a pas.une ou deux entreprises puissantes qui sontc;fäc-

Bulletln offlclel de fAssembMefddnle 
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cord, peu Importe l'avls des petites entreprises, cela ne se 
ferapas.» 
J'aimerais encore insister sur un point Pour qu'il y alt exten
sion d'une convention collective, il faut que celle-cl existe. Si 
elle exlste, c'est qu'elle a ete negociee entre des syndicats et 
un certaln nombre d'entreprises organisees. Ces entreprises 
organisees, dans leur majorite, doivent etre d'accord avec 
l'extension de la convention collective pour que la commi&
sion tripartlte puisse ~n faire la proposition. C'est mentionne 
dans le texte de loi. II faut avoir l'accord des partenalres SO: 
ciaux, donc en particulierde la majorite des entreprises orga
nlsees, pour que la commisslon tripartite puisse faire cette 
propos.ition. Des lors, ce n'est pas un coup de force contre les 
entreprises organlsees. II est vrai que, daris cette phase-lä, 
on ne preoccupe pas de l'avis des entreprises qul ne sont pas 
organisees. 
Monsieur Müller, Madame Bangerter et consorl$. vous vous 
6tes exprimes de maniere assez reticente dans ce dtMlat en 
disant qu11 faudra vraiment que ces mesures ne soient utili-
sees qu'en demier recours. . . 
Votre proposltion donne plus de chances ä l'lntroduction de 
salaires minimaux. Moi-mAme f ai depose 1a motion 98.3564 
demandant l'introduction d'un salaire minimum legal pour 
tous. Je ne vais donc pas vous dire que vous avez tort de 
pousser dans ce ~ns-lä. Mais concretement et reellement, 
que va-t-il se passer? Une commission tripartite est de l'avis 
qu'il taut proposer ä l'autorite competente la prise d'une me
sure. Elle envisage 1a mesure la plus souple: l'extension d'une 
convention collective de travail. A cause de votre proposition, 
elle n'aboutit pas. Des lors, elle se rabat sur l'autre mesure, 
celle du salaire minimum, et vous aurez gräce ä votre pro
position obtenu un salaire minimum de plus dans ce pays. 
A cette occasion, je viendrai peut-Atre vous remercier. 
Mais de toute maniere, au nom de la majorite de 1a com
mission, je vous invite ä voter les deux quorums a 30 pour 
ce,nt 

Cavadlnl Adriano (R, Tl): Monsieur le Gonseiller federal, J'ai 
l'impression qu'on exagere la portae de la reduction du quo
rum de 50 a 30 pour cent II me parait important que vous 
confirmiez deux choses: 
1. comme vient de le dire M. Borel, que 1a commission tripar
tite ne puisse pas decreter l'extension d'une convention 
collectlve de travail si l'une des deux parties n'est pas d'ac-

rd 
• . . CO • ,-

2. q~e 1a lol ffäderale pennettant de donner force obligatoire 
generale aux contrats de travail collectifs, qui prevoit un cer
tain nornbre de dispositions ~ restrictives pour rexten
sion des contrats precltes, reste encore en vigueur avec tou
tes ses condltions. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Je donne tout d'abord 
une reponse precise ä M. Cavadini: D estevldentque lesdis
positions ordlnairesde la loi autorisant l'extension des con
ventions coliectives de travail demeurent en · vigueur. En 
d'autres termes, si rune des deux parties ä la convention col
lective, qu'elle solt ä 30 ou. a 50 pour cent, ne veut pas l'ex
tension, celle-ci est bloquee et 1a commission tripartite ne 
peut i'name pas la proposer ä raat Les regles ordlnalres de 
limifation de l'extenslon de la force obllgatoire des conven
tiollJ collectives de travail demeurent 
En d'autres tennes, on dolt prendre en campte des ioterits 
mlnoritaires, et il y a toute une serie de cauteles qui sont uti
lisees regullerement Enfin, s'il y a l'extension fac~. teile 
qu'elle peut €ltre falte ii 1a suite d'abus repetes et teile que 
peut 1a proposer la commission tripartite, je rappelle que rex
tenslon de la fol'C$ obllgatolre ne porte que sur quelques ele
mems et non sur l'ensemble de 1a convention collective, 
comme c'est le cas pour l'extenslon de la force obllgatoire de 
la convention collective de travail ordinalre. II y a donc toute 
une serie de cauteles qui font que les risques ne sont pas 
grands. • 
Revenons au probleme general. Vous avez d'abord, au chif
fre 3, 1a dlsposition adoptee par le Conseil des Etats et sou
tenue par 1a majorite de votre commisslon. i,ous nous y ral-

Amtliches Sulletln der Sundesversammhm 

llons pour ne pas creer de divergence. Ce texte, c'est le texte 
actuel qui fixe les condltlons d'extension de la force obllga
toire des conventions collectives de travail. Nous voulions 
proposer un changement, mais nous admettons que celui-ci 
n'est pas indispensable en fonction des objectifs que l'on 
poursult dans l'ensemble de cette loi. Le changement etait 
motlve par le falt que la loi actuelle prevoit des exceptions et 
que les exceptions etaient devenues la regle. Par conse
quent, nous disions: «Profitons de cette occasion pour mettre 
en accord le texte de la loi avec Ja realite, puisque l'exception 
est devenue la regle.» L'exception, c'est que l'on peut eten
dre des conventions collectives de travail qui ont ete signees 
par des · organlsations syndicales . ne representant pas 
50 pour cent des travailleurs. c•est la realite dans notre pays. 
Je crois que seul le secteur du bätiment et du genie civil a un 
degra i;forganlsation des travallleurs tel qu'on pourrait avoir 
des conventions collectives de travail revätues de la force 
obUgatoire, si blen qu'on a souvent utilise la regle d'exception 
pour perrnettre. cette extension. 
,Sur dix-sept conventions collectlves de travail revAtues de la 
force obligatoire ä l'echelle nationale, il n'y en a que quatre 
qui repondent a la regle ordinaire. Les treize autres ont bene
ficie de l'exception. On disait «Profitons de cette occaslon 
pour adapter le texte .de 1.a loi ä la realite.» Nous n'avons 
aucune objection de fond si vous voulez maintenir le texte ac
tuel pour eviter une difficulte. On fera le meme usage de l'ex
ception q1,1e dans le passe, et la rnajorite sera basee sur l'ex
ception. Voilä pour l'article 2 chiffre 3 ou on est prAt ä se ral
lier ii la proposltion de Ja majorite de la commission d'l;ldherer 
a 1a decision du Conseil des Etats. · · · 
En ce qui conceme l'article 2 chiffre 3bis, il s'agit 1a de l'ex
tension facßitee, c'est-ä-dire de l'extension lorsqu'il y a des 
abus repetes et que la commission tripartite veut trouver une 
solution pour eviter l'effondrement des salaires. II y a ä ce 
moment-lä deux instruments ä sa disposition. II y a les con;. 
ventions collectives de travail ou le contrat-type de travail qui 
est une mesure etatique. 
Poür moi, en fonction de mon credo liberal, c'est evident que 
je prefere quelque chose qui a ete negocie, mime par un 
groupe un peu plus restrelnt de partenaires sociaux, qu'une 
mesure qui est purement etatique et qui n'est pas fondee sur 
le dlalogue social. Pour moi, c'est tout ä fait clair que c'est 
preferable,. Alors, .si on fixe suffisamment haut les contraintes 
pour etendre la force obligatolre des conventions collectives 
de travail, on. nous pousse a n'utiliser que l'instrument etati
que, et 98 me semble aller contre les principes mAmes que 
tout bon liberal essaye de defendre, c'est-ä-dire eviter qu'on 
recoure a l'Etat lorsque c'est inutile. On ne dolt y recourir que 
de maniere tout ä fait annexe et subsidialre. Mais on prefere 
sernble-t-il recourir a l'Etat, ce qui est un signe de confiance 
quJ nous honore, plutOt que de se fonder sur une base de dia
logue social; celle-ci n'est pas mince. 
La premiere proposltlon, comme l'a dlt M. Rechstelner Paul, 
celle qui m'avait ete soumise au dapart, etalt de supprimer 
tous les quorums, ce qui aurait ouvert le. risque que deux 
grandes entreprises d'une branche atteignent tous les quo
rums sauf le troisieme ou ceux qui signent representent 
50 pour cent des travailleurs. · 
On aurait eu le risque que deux entreprises d'une grande 
branche- imaginons raJimentation - auraient pu, ä elles seu
les, decider pour l'ensemble des employeurs puisqu'elles 
auralent eu le 50 pour cent de 1a totalite des travailleurs de la 
branche. Ca, je ne le voulais pas, parce que 98 ne dorinait 
pas une legitlmlte suffisante ä la partie employeurs. Alors, j'ai 
demande qu'on introduise un quorum de 30 pour cent des 
employeurs, de telle sorte qu'II y ait une base suffisamment 
!arge d'employeurs pour evlter que deux ou trois entreprises 
puissantes.puissent imposer a l'ensemble d'une branche leur 
volonte. 
L'lntroduction du quorum de 30 pour cent signlfie que, lors
que la convention collective de travail est signee, eile doit re
couvrir au moins le 30 pour cent des entreprises de la bran
che. Vous voulez un quorum de 50 pour cent, ce qui signifie 
que ce 30 pour cent doit inclure en tous les cas suffisamment 
de gros employeurs pour que, a 1a fin, il y alt 50 pour cent des 
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travailleurs. C'est une mesure qui vise ä proteger plutöt 1~ 
gros qua las petits. Moi, J'ai•introduit une dlspositlon qiJi vise 
a proteger · las petits employeurs. · Vous, · vous · voulez une 
disposltion qui vise a proteger un ou deux 91"0$ employeurs, 
puisque dans ce 30 pour cent. s'il y a . un ou deux gros · 
employeurs, on arrivera probablement au. quorum de 
50 pour cent de l'ensernble des travailleurs. . ·~ 
Mais le fond du probleine n'est pas la, Le fond du probleme, 
c'est de savoir sl, a la fln, vous preferez une,solutlop nego
clee, mi§me sur une base moins .!arge qua ce qu'on espere, 

. ou si vous preferez une solution &tatique. Et votre oui a 1~ 
proposltion de rninori1' III (Bangerter), c'est un out a ril'lter
ventlon etatique, et c'est uri non a un dlalogue social base sur 
une base· moins large que celle que ron peut esi>'rer, mals 
c'est en falt cela La polltlque, ce n'est pas .slmplement des 
voeux ou des esperances, c'est de voir la realite des faits.et 
de prendre en CQmpte.les effets concrets des decisions que 
l'on prend. C'est ce qu'on appelle la morale de responsabllite 
par rapport a 1a rnorale <!u temoignage qui ne tlent . pas 
compte du resultat pratique •. Or, le resultat pratique ici, je le 
repete, dest qua, a la fln, vous allez entrainer une Interven
tion etatique supplementalre, sous pretexte de defetldre une 
plus grande representativite. ' • 
Et enfln, II faut le dlre et le redire, aurisque de vous lasser: 

· dans le systeme qua ron met en place, il n'y a qu'une pai1ie 
de la convention collective de , travall, une partie tres res
',trelnte, qui peut Atre revetue de la foroe'obligatoire; Tout le 
raste ~ par exemple les participations, les coti~tlons ayndl
cales - ne peut jamais &tfe. rendu obligatolre, dans les cas 
exceptionnels, en cas. d'abus. C'est donc quelque chose de 
tres etroit qul peut ätre rendu. obligatolre, et en respectant, . 
encore une fois, comme. l'a blen soullgne M. Cavadinl, lesre-
gles o~inaires, raccorc:1 des deux partenalres sociaux et te 
respect de toutes les cauteles qul vlsent a proteger les mlno-
rites et les autres. . · , · 
Alors maintanant; votezl Voulez-vous plus ou moins d'Etat? 
Ceux qui veutent plus d'Etat votent la proposltlon de la mino
rite III (Bangerter), ceux qul veulent molns d'Etat, plus de dla
logue social, votent les propositions de 1a majorite et de 1a ml-

, norlte II. ., . 

Fasel Hugo (G, FR): Wir hatten gestern abend noch elne 
lange Debatte über die Gesamtarbeitsverträge; Die Gesamt
arbeitsverträge als zentrales Instrument zur Bekämpfung der 
Missbräuche stehen h.ier zur Behandlung. Es gibt :verschle- · 
dene .Formen, dies zu tun. 
Wir gingen davon aus. dass es sinnvoll Ist, ·dass Arbeitgeber
und Arbeitnehmerorganisationen wie bisher gemeinsam an 
den Bundesrat gelangen und 0bel'!!linstinmiend· eine Allge
melnverblndlicherklärung verlangen können und ,müssen. Es 
Ist wichtig, dass das gemeinsam, im Konsens, geschieht Wir, 
gingen davon aus,.dass In Obereinstimmung mit den Erfah
rungen in umliegenden Ländern ein solcher Konsens genü
gen mOsste und dass wir auf all diese schwerwiegenden und 
komplizierten Quoren verzichten könnten. Dies haben wir im 
Antrag.·der Minderheit I so festgehalten. Ich habe gestern 
aber festgestellt, dass sich diese . Einsicht hier kaum durch-
setzen wird. , 
Damit wir ~ei der Differenzbereinigung mit dem Stlnd!:lrat 
nicht allzu . gravierende Differenzen ausräumen müssen, 
habe ich mit den Mituntarzeichneni entschieden, dass wir die 
Anträge der Minderheit· 1 zurückziehen und Sie bitten, der 
Kommissionsmehrheit und damit auch dem Entwurf des Btin-

. d$Sl'8,te8 zuzustlm~n. 

· Prisldentln: Herr Fasel hat die Anträge der tJJind~rheit I zu., 
rückgezogen. , · , 

Zitf. 3 M. 2 Ziff. 3-Ch. 3 art. 2 eh. 3 

Abstimmung- Vote 
für den Antrag der Mehrheit. 
FOr. den Antrag der Minderheit II 

109Stlmmen 
68Stlmmen 

ZJff. 3 M. 2 Zlff. 3bls - Ch. 3 art~ 2 eh. 3bls 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif · · 
(Ref.:3344) 

FOr.den Antrag cler Mehrheit/Mlnde,t,eit II stimmen: 
Votent pour /a proposltlon de /a majoriWminorite II: 

, Aeppli, Aguet, Alder, Amn:tann Schoch, Antille, Banga, Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Beguelin, Berberat, 

· Bircher, eo„1, Bühlmann, Carobbio, Gavadini Adriane, 
Chiffelle, Christen, COlumberg, . Cornby, David, de Dardel, 
Debons, Oonati, Oorinann, Ducrot, Dünki, Dupraz,. Eht1er, 
Eplney, Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fahr Jacque
line, · Frlderlci, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros 
Jean-Michel, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, 
Günter, Gysin Hans Rudolf, Gysin Rerrro, Haering · Binder, , 
Hafner U11i!ula, .. Hämmerte, Heim,· Herczog, Hass Peter, 
Hochreutalier, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, 
Jeanprätre, Jassen, Jutzet, Kalbermatten, Keller Christine, 
Keller Rudolf,. Kuhn, Kühne, lachst, Langenberger, Lauper, 
Leemann, Leu, Leuenberger, Lötseher, Maitre, Marti Werner; 
Maspoli, Maury. Pasquier, Meier Han$, Meyer Therese, Mül
ler-Hemm!, Ostermann, Pelll, Philipona, Raggenbass, Ratti, 
Rechstelner Paul, Reqhstelner Rudolf; Rennwald, Roth, 
Ruckstuhl, Ruffy, Sandoz Marcel, Schalter, Scheurer, 
Schmid Odllo, Semadeni, Spielmann, Stamm Judith, St~
fen, Strahm, Stump, Teuscher, lhanei, Tschäppät, Vermot, 
Vogel, Vollmer, von • Altmen, von · Fetten, Weber Agnes, 
Wldmer, Zapft, Zbinden, Zlegter, ZWygart .(116) 

FDr den Antrag 'der Minderheit III stimmen: 
Votent pour la propc,sition de la mirlorite III: 
Aregger, Baader, Sangerter, Baumberger, Beck, Bezzofa, 
Binder, Blaser,.Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, 
BrunnerToni, Bührer, Dettling, Dreher, Eberhard, Egerszegi, 
Engelberger, Fehr Hans,. Fehr Llsbeth, Frscher•H!lgglingen, 
Fischer-Beengen, Föhn, Freund, Frey Claude, Fray Walter, 
Frltschl, Gadient, · Glezendanner, Gusset, Hasler Ernst, 
Hegliltschweiler,, Hess Otto, Kofmel, Kunz, Loeb, Maurer, 
Mühlemann, Müller Erich, Nabholz, Oehrll, Randegger:, 

· Rychen, Schenk, Schlüer, Schmid $amuel, SQhmied Walter, 
Seiler Hänspeter, Speck, Stamm Luzi, Steinegger, Steine
mann, Stucky, Theller, Tschuppert, Vallender, Vetterli, 
Weigelt, Widrig, Wittenwller, Wyss (63) 

Entsohu/digt/abWesend sind - Sont excusestabsents: 
· Baumann Alexander, Oavalli, OUrrer, Eggly, Engler, Florlo, 
Gulsan, Meyer TheQ, Moser, Pldoux, f>lnl, Ruf, Scherrer 
Jrirg, Simon, Steiner, Suter, , Tschopp, Waber, Weyeneth~ 
Wiederkehr · · (20) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence; ne vote i,as: 
Heberlein (1) 

Zlff. 3 ,Art. 6 
· Antrag der Kommission 
Z~mmung zum Beschluss des Ständerates 

Cb.3art.6 
Proposition de /a commlssion 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff, 3 Art.13a . 
Antrag Baumberger 

. Erfolgt der · Entscheid über die Allgerrielnverbindlicherklä
rung eines Gesamtarbeitsvertrages gestützt auf einen An
trag nach Artikel 1 a und Artikel 2 Ziffer Sbls, so unterliegt 
er der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesge-
richt. · .. 

Bulletin offlclel de rAssemblee ~ 
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Ch.3arl 13a 
Proposition Baumberger 

) 

Si la decision d'etendre le champ d'application d'une conven- , 
tlon collective de travall est prise sur la base d'une proposi
tion au sens de l'article 1 a et de l'article 2 chiffre Sbis, elle est 
susceptible de faire l'objet d'un recours de drolt administratlf 
aupres du Tribunal federal. 

Baumberger Peter (0, ZH): Ich lege Ihnen zu Artikel 13a ei
nen Antrag zum Rechtsschutz vor, der analog zu demjenigen 
ist, den ich gestern zum Normalarbeitsvertrag begründet 
habe. Es geht und ging darum, das bestehende Demokratie
defizit purch eine durchgehende Justitiabilität dieser Ent
scheide zu ersetzen. · 
Nun habe ich aber heute erstens Geburtstag. (Beifall) zwei
tens haben Sie meinen Antrag gestern im VerhAltnis 2 zu 1 
abgelehnt Ich gehe davon aus, dass Sie meinen Antrag ge
stern im Vertrauen auf das kluge Votum von Herrn Bundesrat 
Oouchepin abgelehnt haben, in welchem er den Gesamtbun
desrat in diese Enlscheide eingebunden hat Wenn Ich diese 
Erklärung heute zur Allgemeinverbindlicherklärung von GAV 
wieder erhalte, so bin ich be~it, rneinen · Anttag zurückzu
ziehen. .. 
Priisldentln: Ich gratuliere Herrn Baumberger zu seinem 
Geburtstag. . . \ . 

COuchepln Pascal, conseiller fecleral: Je Jol~ mes feliclta
tions a celle de l'ensemble des deputes pour l'anniversalre de 
M. Baumberger, et je constate que sa sagesse s'accrott de 
Jour en jour. Je confirme la declaration falte hier: C'est au ni
veau du Conseil federal que la decision doit ~ prise. · 

Prisldentln: Herr Baumberger hat seinen Antrag zurückge
zogen. 

Zlff. 3 Art. 20 Ab$. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 3 art. 20 aL 2 
Proposition de la oommisslon 
Adherer tt le. decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Präsidentin: Die Motionen 99.3423 und 99.3386 am Schluss 
der Fahne sind bereits behandelt worden. 

Nsinentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur rensemble, nomlnatif 
(Ref.:3347} 

Für Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent le projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Sct}och, Antille, Banga, Bau
mann Ruedi, . Baumann Stephanie, . Baumberger, Beck, 
B6Quelin, Berberat, Bircher, Bonny, Borel, Bühlmann, Carob
bio, Oavadini Adriano, Chfflelle, Christen, Columberg, 
Oomby, · David, de Dardel, Debons, Donati, Dormann, 
Ducrot, Dünki, Eberhard, Ehrler, Engelberger, Epiney, 
Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Fri
derici, Gadient, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros 
Jean-Michel, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, 
Günter,· Gysin Hans Rudolf, Gysln Rerno, Haering Binder, 
Hafner Ursula, Hämmerte, Heim, Herczog, Hess Peter, 
Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, 
Jeanprttre, Jassen, Jutzet, Kalbermatten, Keller Christine, 
Kofmel, Kl,mn, Kühne, Lachat, Langenberger, l.at.q:)er, Lee
mann, Leu, Leuenberger, Lfrtscher, Maitre, Marti Werner, 
Maury Pasquler, Meier Hans, Meyer Therese, Mühlemann, 
Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelli, Raggenbass, 
Randegger, Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, 
Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, 
Schaller, Scheurer, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Sema· 
denl, Spielmann, Stamm Judith, Stelnegger, Strahm, Stump, 
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Teuscher, Thanei, Thener, Tschäppät, Vermot, Vogel, Voll
mer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Weigelt, Wld0 

mer, Widrig, Wrttenwiler, Wyss, Z,apfl, Zbinden, Ziegler, 
Zwygart (129) 

Dagegen stimmen - Rejettent le projet: 
Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Dreher, 
Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Fray Walter, Gusset, Hasler 
Ernst, Hess Otto, Maspoll, Maurer, Schenk, Schlüer, Speck, 
Steinemann, Waber (19) 

Der Stimme enthalten sich .- S'abstiennent 
Aregger, Baader, Bangerter, Egerszegi, Fehr Lisbeth, 
FISCher-Beengen, Föhn,· Freund, Fritschi, Keller Rudolf, 
Kunz, Loeb, Müller Erich, Oehrli, Seiler Hanspeter, Stamm 
Luzl, Vallen~er (17) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: 
Baumann Alexander, Bezzola, Blaser, Bosshard, Bührer, 
Oavalli, Dettling, Dupraz, Ourrer, Eggly, Engler, Florio, Frey 
Claude, Glezendanner, Gulsan, Hegetschweiler, Meyer· 
Theo, Moser, Philipona, Pidoux, Pini, Ruf, Scharrer JOrg, 
Schmied Walter, Simon, Steffen, Steiner, Stucky, Suter, 
Tschopp, Tschuppert, Vetterli, Weyen~. Wiederkehr (34} 

Präsidium, stimmt nicht- Prssidence, ne vote pas: 
Heberleln . (1) 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

99.028-6 

Bilaterale Vertrige Schweiz/EU. 
6. Landwirtschaft 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
6. Agriculture 

Bolschaft, Gesetz.. und Beschlussentwiilfe vom 23. Juni 1999 
(BBI 1999 8128} . 
Message, projetsde lol etd'arräte du 23 juln 1999 
{FF 1999 5440) 
Beschluss des Ständerates vom 1, September 1999 
Dl§clalori du Conseil des Etats du 1er septembre 1999 
Kategorie III, Art. 68 GRN- Categorle III, art 68 RCN 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 
(Fasel) 
Nichteintreten 

Proposition de 1a commission 
Msjorit8 
Entrer en matiere 
Minorite 
(Fasel) 
Ne pas entrer en r:natiere 

Fasel Hugo (G, FR): Die Minderheit stellt ZU dieser Geset
zesanpassung einen Nichteintretensantrag. Es geht darum, 
dass die obligatorischen Beiträge an landwirtschaftliche Ver
marktungsorganisationen wieder eingeführt werden sollen. 
In der Argumentation kann ich mich kurz halten, weil über
deutlich klar ist: 1995 hat das Volk genau über diese Frage 
abgestimmt und diese Beiträge mit Zweidrittelmehrheit abge
lehnt Und jetzt kommt man Im Rahmen der bilateralen Ver
träge und fOhrt sie Wieder ein! 
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Was hat denn dieses Geschäft mit den bllatenalen Verträgen überzeugt, darum. Ist es in der Volksabstimmung zu dieser 
zu tun.? Die ehr1lche Antwort heisst Nichts, _aber auch gar deutlichen Ablehnung gekommen. 
nichts! . • Eine Frage, Herr Bundesrat Was macht der Bundesrat mit 
Ich habe mir Oberlegt, wle wir eine Mehrheit finden könnten. Bauem und Bäuerinnen, die für etwas, was ~le nicht bestellt 
Gestem hat der Sprecher der SVP-Fraktion den. Gewerk- haben, nicht bezahlen .wollen? 
schaffen gesagt. die Ausdehnung der ßesamtarbeitsver· Branchenorganisationen sind zudem politisch nicht neutral. 
träge. habe gar nichts mit den bilateralen Verträgen zu tun Hier erinnere Ich an diesen Sommer, als das Bundesamt fur 
und die Grundposition· der SVP-F,aktion zu den bilateralen Landwirtschaft den Branchenorganisationen das Zuteilen der• 
Verträgen sei, nur Dinge zu-tun,.dle wi.rklich mit den Verträ- knappen Rapskontingenteilbertragen hat. Was ist gesche-
gen in Verbindung stOnden. Diese Haltung hat mich . Ober hen? Prompt haben die Organisation der Kantone Bem und 
Nacht noch einl'Nl,I motMen; Ich habe ,Aussicht eine Mehr- .. Solothun, diese Rapskontingente ausschll8S$1ich · ihren Mit• 
heit für unseren Nlchteintretensantrag zu finden, weil, so gliedemzugetei~ Glilcklicherweise wurden sie ~n von der 
denke ich, der Sprecher der SVP-Fraktion von gestem auch Wettbewei'bskortlmission zurOckgepfiffen. Ich erinnere auch 
per Sprechet der SVP-Fraktion von heute sein wird. Ich.hoffe, an die Werbung für crie Nationalratswahlen. Die Branchenor-
dass er Ober Nacht seine grundsätzliche Haltung nicht geän- • ganisationen werden nunJm Stil «je rechter, desto mehr» but-
dert hat tem. · Kein ~ensch wird je feststellen können, ob dieses Geld 
Ich bitte Sie, unse~ Nichteintretensantrag zu folgen. auch aus diesen Zwangsabgaben kommt 

Im Namen der grQnen Fraktion beantrage Ich Ihnen Nichtein-
Baumann Ruedi (G, BE): Ich beantrage Lhnen Im Namen der treten. . · 
grilnen Fraktion Nichteintreten auf diese Anderung des Land- zum· Schluss zitiere Ich ein Argument aus dem •Bundes-
wirtschaftsg~. Ich habe eine ganze Reihe von guten bOchlein» von 1.995-wir werden genau dieses Obernehmen . 
Grilnden für diese Haltung: , · können, wenn das Vol.k noch einmal darüber abstimmen 
1. Wie Hugo Fasel es erläutert h'at, wurde das genau gleiche sollte -: «Selbsthilfe muss freiwillig bleiben! Filr Selbsthilfe 
Anliegen 1995 mit einem Referendum erfolg~ich bekämpft. und Solidarität in der Laodwirtschaft braucht es kein ne1.1es 
Das Volk hat diese Zwangsabgaben an die Agrarverbände Gesetz. Der Bund hat dringendere Aufgaben, als den Land-
am 12. März 1995 mit grossem Mehr, einer Zweidrlttelmehr0 . wirtschaftsverbänden beim Elnkassie.ren zu helfen. D.ie Ver
halt, ·abgelQhnl ban~~er mOssen bessere Arbeit leisten, um Bauem 
2. Es besteht kein Zusammenhang zw,ischen den bilateralen und _Bäuerinnen fOr Selbsthilfeaktionen gewinnen zu kOn- . 
Verträgen und diesen Abgaben zur Finanzierung der Agrar- nen;» Dem Ist das Volk mit Zweidrittelmehrh.ei,: ~olgt. 
verbände, und es ist bezelct,nend, dass nach mir eben auch Ich. bitte Sie, dem ebenfalls zu folgen und dem 1-Jichteintre-
eln Vertreter eines solchen Agrarverbandes .sprechen wird. tensantrag zuzustimmen. 
3. Die Analyse der letzten Volksabstimmung hat gezeigt, 
dass0die Bauern und Bäuerinnen SEllber diese Zwangsabga
ben. ablehnen; nur die Verbandsvertreter wollen sie,. und 
die - das werden Sie anschliessend sehen .,. sitzen ja be-
kanntlich hier In diesem Parlament · 
4,. Das Sekretariat der EldgenÖSl:!ischen Wettbewerbskom
mission und das ehemalige Bawi haben sich vehemem-ve
hement1 :- gegen diese, wie.sie schreiben, «$ta.l'ltllchen Er
mächtigungen für die Brarichenverbände» · gewehrt Leider 
erfolglos; es hat ja keine offizielle Vernehmlassung stattge
funden. DIEt Änderung wurde In einer Nacht- und Nebelaktion 
als ZUf:litzliche flankierende Massnahme beschlossen. 
5. Es wird eine versteckte Subventionierung der Branchenor
ganisationen entstehen. Die Branchenorganisationen wer
den Ober kurz Qder lang wieder fordern - wie sie es Obrigens 
in der Vergangenheit bereits g!ilfflacht haben-, einen Teil der 
für die Landwirte vorgesehenen Direktzahlungen für ihre Be
dOrfnisse verwenden :zu können. 
6. Eine pauschale, landeswe~ Förderung von Produkfen -
eine eigentliche ~erbung -· widerspr1cht der verrriet'lrt 
angestrebten Produktedifferenzierung diametral und ist zu
dem au~esprochen teuer. Regionale SpeZialitäten, Ni
schenprodukfe sind kOnftig gefragt.· nicht Massenware. Um 
das zu fördem, wird dann das Geld fehlen. 
7. Die bOrokratischen, ineffizienten Branchenorganisationen 
sind oft nichts anderes als UnterstOtzungskomitees für. bilr
i;iertlche ~uempolitiker, das werden Sie dann während des 
Wahlkampfes wieder sehen. Ich habe nichts gegen landwirt
schaftliche Organisationen; die ihren Preis wert sind. Ich will 
aber, wenn ich mit einer Organisation nicht zufrieden bin, Ihr 
meinen Beitrag vorenthalten können. Genau dieses Grund
recht wird hier aufgehoben. 
Herr Bundesrat Couchepin, Sie haben beim Eintreten argu- · 
mentiert, es sei jetzt alles anders als b'eim hegativen Volks
entscheid vor vier Jahren. Herr Bundesrat, jetzt mOssen Sie 
aufpassen, wie-Sie argumentieren. Ich hi,.t,e hier.das «Bun
desbiichlein» vom 12. März 1995, und .fch bin sicher, dass 
Sie es auch konsultiert haben: Schon damals hat der Bun
desrat gesagt. die zwangsabgaben seien der wro und der 
neuen Agrarpolitik wegen notwendig, das Geld könne nie zur 
Deckung der Betr1ebskosten der Branchenorganisationen 

·. eingesetzt werden, und die Verwendung der Mittel sei öffent
lich. All das ist In diesem «BundesbOchlein» .festgehalten, 
Aber es hat die Mehrheit der Bevölkerung offensichtlich nicht 

· Dupraz John (R, GE): Une fois de plus, vous constaterez que 
M •. Baumann Ruedi .a les yeux toumes vers le passe. II fait re
ference a des faits vieux de cinq ans. II ne s'est pas encore 
ape!yU que nous allions blentöt rentrer dans le troisieme mil
lenaire. 
Par rapport a cette propo&ltion, qui a ete l"8fusee par le peu- . 
ple ß y a cinq ans deja, . 11. faut faire une constatation. ,Nous 
avons une nouveUe politique agraire, la «Polltique agricole 
2002», quece Par1ementalargementsoutenueetvotee. En
suite, et M. Baumann ne le dit pas, II y a eu le refus cinglant 
par le peuple de !'Initiative populalre «pour des produits ali
mentalres bon marche et des exploitations agricoles ecologi
ques», l' «initiative Denner/Baumsnri». Et puis, depuis Je mols 
de decembre ran passe, nous avons les acx:ords bilateraux 
dont nous discutons maintenant. Ces accords bilateraux 
n'ont rien d'autre pour objet, notammenJ:, que de fljlclliter l'ac
ces au marche eu~ .. des produits agricoles et d'autres 
produits · de l'industrie de notr.e pays, et llk:iproquement pour 

. les ·produits de l'Union europeenne. · 
· La mesure qui .est prevue iQi n'est rien d'autre qu'une mesure 
dönt beneficient les organisatlons agrlcoles en Europa. 
Donc, ce projet a pour but de mettre a Elg~ite les organisa•, 
tions. agrlcoles et interpl"Ofesslonnelles suisses avec celles 
de l'Europe. A titre d'exemple, J'almerais vous .clter une rea- -
lite: Suite au refus de • rEspace economique eurQPeen -
J'etais deja a repoque president de ,~ Federatlon suisse des. 
producteurs de cereales. -. !'Office federal de l'agriculture 
nous a averti que Nestle, qui possede une usine de transfor
matlon et d'exportation de produits a base de ble, de päte a 

. tarte et de päte a plzza, etalt sur le point de transferer son 
usine en Europa, le marche etant eri Europa - 90 pour cent 
d'exportations-,caru y avait unetaxe a payer poury entrer; · 
Eh bien; gräce a une collaboration entre meuniers et .produc
teurs, nous avons·pris en charge cette.contributlon, et nous 
payons · E!,ctuellement 50 centimes par qulntal de ble pour 
pouvoir entrer dans l'Europe. Afnsi, nous avons passe d'une 

. qlJlillltite exportee de 18 000 tonnes de ble transforme a bien
tOt 40 000 tor:mes. Nous avons non seulement maintenu des 
, places de travail en Suisse, mals le 10 decembre, nous allons 
lnaugurer l'extension <te cette'usine, donc creer des places 

· de travail et donner du travail a rlndustne de 1a constructlon 
puisque nous avon$ pennis le malntlen de cette usine et soo 

- developpement. 
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Mals voila, dans cette affaire, les contributions ne peuvent 
etre que volontaires, et il y a toujours des petits malins qui ne 
veulent . pas les payer et qui profitent de la solidarite des 
autres. Monsieur Fasel, si je suis bien informe, vous etes 1,in 
syndicaliste chretien. Moi aussi, je suis chretien, et je croyais 
que le chretien preterait 1a solidarite a l'egoisme. Je regrette 
que vqus mettiez· en exergue dans votre proposition 
l'egoisme de quelques gens qui ne veulent pas etre solldai
res. Dans ce cas-la, vous etes a la limite de l'excommunica
tion. 
Le projet. du Conseil federal, c'est la solidarite contre 
l'egoisme, c'est la performance de l'agriculture suisse et de 
l'industrie agroalimentaire. Encore une fois, les radicaux ont 
choisi la solidarite; suivez-les, s'il vous plait. 

Eberhard Anton (C, SZ): FQr die Vertreter der Landwirtschaft 
ist es unbestritten, dass die bilateralen Verträge sehr wichtig 
sind. Wir haben darauf mit der Liberalisierung des Agral'$8k
tors und mit dem neuen Landwirtschaftsgesetz, «AP 2002», 
reagiert. Das bringt uns mehr Wettbewerb, mehr Markt, aber 
~uch mehr Eigenverantwortung. 
Die bilateralen Verträge öffnen uns neue Absatzmärkte. Sie 
sind aber tar die Landwirtschaft auch eine grosse Herausfor
derung, denn die neuen Märkte können nur Ober den Preis 
und Ober die Qualität erobert werden. Es braucht dazu auch 
flankierende Massnahmen zur Abfederung der Nachteile. 
Sie haben in den vergangenen Tagen be.im freien Personen
verkehr, beim Schwerverkehr und selbst bei den Anwälten 
flankierende Massnahmen zur Abff:lderung der Nachteile in
tensiv diskutiert und dann diesen zugestimmt. Gerade bei der 
Landwirtschaft, beim schwächsten, Glied unserer Volkswirt
schaft, wollen Herr Fasel und Herr Baumann Ruedi keine 
flankierenden Massnahmen treffen. Sie wollen die Zustim
mung der Vertreter der lar)dwirtschaft zu den bilateralen Ver
trägen ohne flankierende · Massnahmen erreichen, ohne 
gleich lange Spiesse auf dem EU-Markt. Wer auf dem EU
Markt erfolgreich sein will, braucht gleich lange Spiesse. Das 
ist unbestritten. 
Wir brauchen die Verpflichtung, dass Beiträge tar Selbsthilfe
massnahmen tar alle Produzenten und Händler obligatorisch 
erklärt werden. Diese Beiträge werden zur Verbesserung der 
Absatzsituation und zur Verbesserung der Einkommen ver
wendet und nicht, wie behauptet wurde, für Verbandsbei
träge. 
In Artikel 9 Absatz 2 erster Satz steht ganz klar: ,«Die Organi
sationen dürfen von den Produzentinnen und Produzenten 
keine obligatorischen Beiträge fQr die Finanzierung ihrer Ver
waltung erheben.» Das Ist ganz eindeutig und klar: Diese 
Beiträge mQssen tar Selbsthilfemassnahmen zum Nutzen 
der Bauern verwendet werden. 
Wir brauchen aber auch die Obligatorischerklärung der Mar
ketingmassnahmen, denn wenn man erfolgreich sein will, 
braucht es in dieser Situation ein gutes Marketing tar die Er
oberung der europäischen Märkte, und dieses sollte von al
len getragen und mitfinanziert werden. 
Die CVP hat ja bereits in der Vernehmlassung flankierende 
Massnahmen gefordert. Ich will hier nur drei Punkte erwäfl
nen: 
1. Erleichterung des Marktzugangs tar verarbeitete Landwirt
schaftsprodukte; -
2. eurokompatible Stärkung der bäuerlichen Selbstvermark
turigshilfe; 
3. wirksame Absatzförderung und Markterschliessung. 
Die CVP-Fraktion ist also fQr Eintreten. Wirunterstatzen auch 
den Antrag Ehrler. 

Ammann Schoch Regina (U, AG): Die LdU/EVP-Fraktion 
unterstatzt den Nichteintretensantrag. Wir tun dies aus drei 
Gründen: 
1. Wir treten tar eine Marktwirtschaft ein und sind gegen Kar
telle. Hier werden mit staatlicher Hilfe Zwangsorganisationen 
aufgebaut. Aussenseiter werden zu Tributen, vornehm Soli
daritätsbeiträge genannt, an die landwirtschaftlichen Organi
sationen gezwungen. Das widerspricht aber den Bekenntnis
sen von Bundesrat und Parlamentsmehrheit zu einer freien 
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Marktwirtschaft. Es bedeutet einen Rückschritt in der Agrar
politik. Man wird min einwenden, es böten sich neue Export
möglichkeiten, die es zu nutzen gelte, man mQsse aber die 
Mittel dafür beschaffen. Das ist der Weg in die Planwirtschaft, 
den wir in den Nachkriegsjahren gegangen sind. Auch da hat 
man immer wieder die grossen· Möglichkeiten gesehen, die 
man nur mit staatlichen Massnahmen. nutzen könne. 
2. Der zweite Grund ist staatspolitischer Natur und wurde 
schon mehrfach erwähnt Am 12. März 1995 hat das Volk mit 
Zweidrittelmehrheit diese Zwangsbeiträge abgelehnt. Man 
kann jetzt nicht schon wieder eine entsprechende Vorlage 
bringen, sonst fragen sich die Leute, warum sie Oberhaupt 
zur Urne gegangen sind. Es gibt ja auch keinen Zwang aus 
den bilateralen Verträgen heraus, hier etwas zu tun; man fin
det es eben nur praktisch. 
3. Der dritte Grund folgt aus· dem zweiten, ist aber abstim
mungstaktischer Natur: MQssen diese wichtigen Verträge mit 
einer solchen Massnahme belastet werden, einer Mass
nahme, die auch nicht bei allen Bauern - wohl aber bei etli- -
chen Verbandsfunktionären - beliebt ist? 
Ich danke Ihnen, wenn Sie auf diese Vorlage nicht eintreten. 

Fässler Hildegard (S, SG): Die SP-Fraktion wird auf dieses 
Geschäft eintreten. Es sind zwei· Dinge, die uns dazu veran
lassen: 
1. Es besteht eine andere Ausgangslage als 1995, da wir in 
der Zwischenzeit einen neuen Verfassungsartikel und ein 
neues Landwirtschaftsgesetz geschaffen haben. 
2. Ich möchte nochmals betonen, was ich schon beim Eintre
ten gesagt habe: Nachdem nun die flankierenden Massnah
men im Personenverkehr einigerrnassen ungeschoren da
vongekommen sind und auch mit Unterstützung gewisser 
Leute aus der Landwirtschaft einen guten Abschluss gefun
den haben, ist unser Entscheid ein Entgegenkommen unse
rer Fraktion gegenüber der Landwirtschaft. Ein Hinweis viel
leicht noch: Wir sind nicht zufrieden mit der Bauernschaft aus 
der SVP-Fraktlon. 

Präsidentin: Die liberale Fraktion und die SVP-Fraktion tei
len mit, dass sie auf die Vo~e eintreten werden. 

Schmid Samuel (V, BE), Berichterstatter: Die Mehrheit der 
Kommission - eine deutliche Mehrheit - beantragt Ihnen 
ebenfalls. Eintreten. Es geht nach Auffassung der Mehrheit. 
um die Möglichkeit zur Erhebung von Beiträgen tar Selbsthil
femassnahmen - und nur tar Selbsthilfemassnahmen - im 
Sinne von Artikel 8 Absatz 1 des Landwirtschaftsgesetzes. 
Das heisst, es geht um Qualltätsförderungs-, 'Absatzförde
rungs- und Marktstützungsmassnahmen, wobei ausdrücklich 
keine Finanzierung von Organisationen stattfinden soll, kein 
Automatismus eingetahrt wird, qualifizierte Mehrheiten einer 
Branche tar spezielle Projekte nötig sind und die Stützung 
schli~lich befristet ist. 
Von einer Verletzung des Volkswillens konnte die Kommissi
onsmehrheit nichts sparen. Jedenfalls ist festzustellen, wie 
das auch von einzelnen Referenten hier gemacht wurde, 
dass wir in der Landwirtschaftspolitik seit 1995 eine grund
legende Veränderung haben. Die «Agrarpolitik 2002», vom 
Volk akzeptiert, geht von einer Erhaltung des ProduktionsV9-
iumens aus. Das Produktionsvolumen können Sie nur erhal
ten, wenn Sie etwas verkaufen können. Schliesslich haben 
wir eine gegenseitige Marktöffnung durch die bilateralen Ver
träge. Nun Ist doch weiss Gott festzuhalten, dass das, was in 
den EU-Staaten - und selbst in den USA- gilt, auch hier gei
ten muss. Sonst schlagen Sie unserer produzierenden Land
wirtlilchaft einen der notwendigen Spiesse aus den Händen, 
die sie braucht, um auf diesem grösseren und härteren Markt 
erfolgreich zu sein. Was im übrigen gleich bleibt wie 1995~ 
Die Selbstvermarkter und auch die Produkte aus der 
Biobranche werden nicht einbezogen. . 
Noch eine letzte Bemerkung: Wir haben erst gestern zu 
Recht sehr intensiv Ober Solidarität und Sozialpartnerschaft 
gesprochen. Fände es die Mehrheit dieses Parlamentes rich
tig·, wenn genau diese Solidarität tar eine Branche nicht stipu
liert würde, wenn man hier Trittbrettfahrer zuliesse, weil ein 
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Teil derproduzierenden LandwlrtefOrMarkterschliessun~en, donner toutes les chances pour agir de manlere efflcace 
fOr Absatzförderungen sorgen würde - das kostet Geld -:, dans ce nouveau cadre. ' · • · 
während ein anderer Teß dann die Produkte auf dem glei- Puis, il y a 18$ accords bilateraux. Ceux-QI sont evidemment 
chen Markt verkaufen würde, ohne sich an den Kosten zu be- un nouvel •ment pulsqu'ßs ouvrent davantage a .la concur
teiligen? Das ist nicht solidarisch. ' · rence les marches agricolEIS. Nous avons repete tout au long 
Ich b~ Sie deshalb, den Nlchtelnmnensantrag abzulehnen. des debats de oette semaine que -c'etait une chanca pour 
Die Kommission bat-wenn ich mich recht erinnere..,. bei nur ragnculture~ nous en sommes convalncus. Mais c'est une 
einer Gegenstimqle Eintreten beschlossen. ' chance dans la mesure oCI ragriculture dispose d'un certain 

nombre de moyens que les. concurrents de l'agriculture 
Borel F~s (S, NE), rapporteur: La majorite de votre com- suisse ont aussi. Pmml ces moyens, il y a las contributions 
mission vous recommande d'entrer en matlere. · de solidarite etendues a l'ensemble d'une branche, mais en 
Le premier argunient de 1a minorite est le respect de la deci- respectant un certaln nombre de condltions, notarnment la. 
sion populaire du. 12 mars 1995. La majorite de la commls- · representativlte de· 1•organisation. Ces contnbutions permet
sion est d'avis que .cet &rg!Jment ne tient pas pour deux rai- tent de faire payer tous ceux qui profltent des mesures, et 
sons. Tout d'abord; en 1995, le peuple et les cantons ont vote . non pas seulement ceux qui profitent et qui lWnt d'accord de 
dans un conte~ independant d'un contexte d'integration particlper; · 
europeenne. Aujourd'hui, la situati.on. est differente pulsqu'il . Je m'etonne un peu que M. Fasel ne· partage pas ce langage. 
s'aglt de faire un pas vers l'Europe. Ensuite, et c'est particu~ Apras tout, les syndlcats ont $0uvent plaide l'extension des 
lierement important, le Conseil federaJ a tenu compte.dans contributions syndicales a l'ensernble des travailleurs.pour 
son pmsent projet des principales crltiques adressees au permettre a tous ceux qui beneficient des prestations des 
projet soumis · a votation populalre en 1995. II ra amende. syndicats de contnbuer aussi a leurs frais. 
dans ce sens. · Rev:engns aux problemes agricoles et reven9ns a la sltuatlon 
Le deuxieme elernent qui a convalncu 1a majo~ de.la com- des concurrents: Dans. l'Union europeenne; une dlrective 
mission de voter les mesures d'accompagne~ en faveur. permet, dans le secteur des fruits et legumes, d'imposer a 
de l'agriculture, c'est que cet outil est non seulement euro- ' des operateurs non membres de forganisation interprofes- . 
coinpatlble, mais existe dans les autres pays europeens et sionne.lle un cartaln nombre de prestations en faveui' de 1a . 
est frequemment utilise. A partir du moment ou. ragrlculture branche. II y a aussi une dlspositlon similaire dans le do
suisse s'europeanise II est normal de lui donner les mAmes maine du tabac au niveau•europeen. Mais dans les legisla-
outils· dont disposent ses concummts europeens. . tlons nationales-notamment dans la legislation nationale de · 
Le .trolsieme argument est plus psychologique, maJs tres im- la France; puissance• agrlc,ole imP,Ortante - il y a des dispo
portant 19rsque l'on salt que, selon toute vraisemblance; il y sltions qui organisent les interprofesslons, par e~emple l'in
aura une votatlon pOpulalre sur ce point ·i,. partir du .moment terprofE1SSion soeur de celle QUE1 preslde M. Dupraz, l'Offlce 
oCI il y a un certaln nombre de mesures d'accompagnement nationalJnterprofessionneJ des cereales en France. 
qui sont proposees, oh ne peut' pas dire qu'on en accepte On peut depasser les limltes etroltes de notre continent et je
certaines, mais qu'on oubße les demandes des agricuiteurs ter notre regard . vers 1a Mecque du llberailsme er\ matiere 
et que 98 n'a pas d'importance •. Psychologlquement deja, agricole, .. les Etats-Unis, et constater que la•bas aussi, il y a 

· c'est inadmissible. · · des disposltions qui yont dans le mame sens. Je me retere 
Monsieur F~I, vous avez une drOle d'argumeritatlon. Vous au tltre V de r «Agriculture Promotion» de r «Agrlculture Re
avez raison de dire que le groUJJ$ de runion democratique du . form Act 1996», qui place le cadre generat de l'action en ma
centre est incoherent S'il vote non, a l'exception de quelques . tiere de promotion des produits agrlcoles. En mattere de fi
membres qui s'agltent en ce moment, aux mesures d'accom- · nancement, les principales caracteristiques du systeine sont 
pagnementconcamantlalibrecirculationdesperlWrines,se- les suivantes: Le prlncipe du flnancement.est celui de l'en
lon cartalns arguments. avances II devralt aussi voter la non- · traide; rEtat ne finanyant que les coOts adrrilnistratifs des pro
entree en mattere maintenant selon les mAmes arguments. grammes. Les contnbi,dlons de solldarite sont prelevees 
D'accord, le groupe de l'Union democratique du centre est in- aupras des «flrst handlers» et les · importateurs des produits 
coherent, mai$ faut-il, parce qu'il est lncoherent dans un vote, concemes. Pour ce•qul conceme les Etats--Unis, on peut citer . 
qu'au vote suivant le raste du Parlement solt lui-rnAme inco- a titre d'exemple le prograrnme de promotion du lalt. qui 
herent? Permettez-mpi de vous rendre attentlf a une chose: oblige:rerlSenlbledes operateura a t:Qntnbuer financierement 
Le groupe de .l'Union democratique du ~ est tres sou• a cette campagne. · . 
vent .incohereht Alors, devons-nt>us nous aussi devenlr tres Voila suffisamment de reterences, d'arguments d'autorite -

. souvent incoherents simplement par reaction a l'\Jnion de- 1a France, l'Union europeenne et les Etats-Unis, modeles de 
moqratique du centre? Attention a ca genre de loglque emo- liberatlsme en matiere de polltique agricol1:1 -, .pour dlre que 
tionnelle qui n'a rlen a voir avec le fond du problll,me. le pas modeste que nous faisons dans cette direction est un 

· Je vous invlte, au nom de la majorite de la commission, a en- pas de solidarite, efflcace, conforme au marche agricole et il 
trer en matiere. ei;rt necessalre. , 

C'est la raison pour laquelle nous vous incltons fortement a 
Couchepln Pascal, conseiller f~eral: L'entree en matiere . entrer en mattere et aci:e'pter ces contributions de solidarite. 
est refusee par la minorite Fi!S81, soutenue par M. Baumann Nous nous donnons rendez-vous,. si vous lancez Je referen
Ruedl, a cause des prastations de solldarite. L'argument est durn, Monsieur Baumann, devant le peuple. Je crols que le 
,qu'une discusslon a deJa. eu lieu en 1995 et (lue le Pf>Uple peuple comprend de .. mieux en mieux la portee de la reforrne 
suisse s'est prononce sur ce sujet. de la poli!ique agrioole federale et la necessite d'avoir une 
Nous repetons que, a riotre avis, il y a suffisamment d'ele- polltique coherente, oCI les choix strategiques que voils pre
mentspour que l'ori puisse revenlr avec un projet qui porte le conisiez ont 6te repousses par le. peuple. Je comprends blen 
mime nom, mais qui n'a pas tout a falt Je msne contenu, qul que, dans l'axe de ca que vous souhaitiez a l'epoque, vous 
differe meme sur quelques points lmportants du contenu du · ne. voulez toujours pas ce qu'on veut aujourd'hul. Mais dans 
projet de 1995. Ce n'est pas antidemocratique de reposer l'axe de 1a polltique qui a ete cholsie par le peuple, confirmee · 

• une meme question ou une question appartenant au meme dans plusleurs votations populaires; les mesures que l'on 
champ de pt'Oblernes quelques annees apres qu'une deci- prend sont IQglques, coh~. et elles serontcertalnement 
~on alt ete prise. On r„ vu avec 1a TVA et l;>ien d'autres acceptees par la majorite du peuple. · 
exemples. Mals ici, II y a des modiflcations importantes quf 
sont lntervenues, notamment le falt qu'en 1995 1a nouvelle KOhne Josef (C, SG}: Im Zusatzbericht des Bundesrates zur 
politique · agricole etalt en dlscusslon, en · gestation. Au· aAgrarpolltik 2002» Ist in bezug auf das Konzept festgehal~ 
jourd'hui, elle est devenue real~ et le peuple suisse a vu ten: «Die Rahmenbe(lingungen fOr Produktion und Absatz im 
toute l'importanca qu'elle avail II a vu aussi a quel stressest. zweiten: Tell des Entwurfes sollen .die Grundlage schaffen, 
soumi,se ragriculture sulsse et II comprend bien qu'on dolt lul damit die schweizerische Landwirtschaft fOr Ihre Produkte 
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auf den in- und ausländischen Märkten ·aus Menge und Preis 
•insgesamt einen möglichst hohen Erlös erzielen kann.» Herr 
, Bundesrat, können wir uns darauf verlassen, dass das nach 
wie vor gilt? Ihre Antwort ist wichtig für meine Entscheidfin-

. dung in dieser Abstimmung. · 

Couchepln Pascal, c:onseillerfederal: Monsieur Kühne, vous 
avez demande si Ia· phrase de l'epoque, qui dlsait qu'en prin
cipe les revenus devaient suffire a repondre aux besolns des 
paysans, est toujours valable. Je vous dis oui, en principe, et 
vous reponds exactement la mime phrase de repoque. 
Maintenant, j'entends que vous hesitez a soutenir ce projel 
Je dois vous rendre attentif au falt qu'II y a un jeu politique qui 
peut se faire, mais il a certaines limites. Tout ce que nous fai
sons maintenant est destlne a soutenir la paysanneriß, et je 
dois dire, en partlculier aux representants des organisations 
paysannes, qua je n'accepterai pas qu'on profite de la porm
que federale en la matin, et qu'on joue un jeu politique par
tiel sur des details. Nous vous demandons votre appui parce 
· que nous vous appuyons, et je n'accepterai pas de jouer sur 
des details. Vous savez bien qua toutes ces mesures sont en 
faveur de l'agriculture et en faveur d'une politique que nous 
avons definie en commun. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 

(Eintreten) 
Für den Antrag der .Minderheit 

(Nichteintreten) 

Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft 
Lol federale sur l'agrlculture 

Detailberatung - Examen de detall 

151 Stimmen 

16Stlmmen 

Tltel und Ingress, Zlff. l Einleitung, Art. 9 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et pr'8mbule, eh. l lntroductlon, arL 9 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 39 Abs. 1 · 
Antrag Kunz 
Für die Gesamtmilchmenge, welche ein Produzent aufgrund 
der Hauptverwertung (nach Abs. 2) ohne Silage produziert, 
wird eine Zulage ausgerichtet. 

Art. 39 ai.1 
Proposition Kunz 
Pour la quantite de lait totale qui est produite sans ensilage, 
il est verse un supplement calcule en fonction de ·1a mise en 
valeur principale (au sens de l'al. 2). 

Kunz Josef (V, l:.U): Erlauben Sie mir zu meinem Antrag eine 
· Vorbemerkung: Es erstaunt Sie vielleicht, dass ich zu Artikel 
39 des Landwirtschaftsgesetzes einen Antrag stelle. 
Aber ich erachte die Nichtsilozulage, um die es hier geht, Im 
Hinblick auf die Liberalisierung des ~ als eine 
wichtige flankierende Massnahme bei den bilateralen Verträ
gen. 
Nach. Artikel 39 des Landwirtschaftsgesetzes wird dem 
Milchproduzenten für die Milch, welche aus silofreier Produk
tion stammt und zu Käse verarbeitet wird, eine Zulage aus
gerichtet. Die Stützung ist ein Ausgleich gegenüber den Silo
betrieben. Zudem ist diese Zulage eine wichtige flankierende 
Massnahme für den für uns wichtigen Export von Rohmilch• 
käse. Gerade in diesem Bereich wurde dieses Jahr die Pro-. 
äuktion zur Mengenbegrenzt.mg' bis zu 40 Prozent einge,;, 
schränkt. Die Zulage für die eingeschränkte Milchproduktion 
soll nach neuem Landwirtschaftsgesetz nicht ausgerichtet 

Amtllches ~ullelln der Bunde8Versammlu 

werden, und die nicht benötigten Mittel von etwa 1 O Millionen 
Franken sollen in andere Kanäle fliessen. Für den Produzen
ten bedeutet dies, dass er einerseits für die eingeschränkte 
Milchproduktion einen tieferen Milchpreis hinnehmen muss, 
anderseits auf einen grossen Teil dieser Zulage verzichten 
soll. Die Mittel für diese Stützung sind ein TeH des Gesamt
budgets und müssen nach Artikel 39 vollumfänglich dem Pro
duzenten ausgerichtet werqen, dürfen also nicht für andere 
Zwecke verwendet werden •. 
Die Milchproduzenten haben ihren Beitrag zur Milchpreissen
kung in der Höhe von etwa einer Milliarde Franken sicher ge
leistet Zudem verlieren wir mit den durch den Bundesrat neu 
festgelegten Gehaltswerten monatlich 2 bis 5 Milliof'\en Fran
ken. Die genauen Zahlen der Grossverwerter sind leider 
nicht erhältlich. Hören wir endlich auf, den Bauem in der oh
nehin schwierigen Zeit noch mehr Geld wegzunehmen! Es 
geht hier nicht darum, mehr Geld auszugeben, sondern den 
Produzenten ein ln.strument zu erhalten, welches gerade im 
Hinblick auf die Liberalisierung des Käsemarktes als flankie
rende _Massnahme von grösster Bedeutung ist. 
Wir haben diese Woche viel von flankierenden Massnahmen 
und Mindestlöhnen gesprochen. Ich verlange mit meinem 
Antrag keine zusätzlichen Mittel für die Landwirtschaft. Ich 
wlll aber, dass dieses Geld dort eingesetzt wird, wo es nach 
Artikel 39 des Landwirtschaftsgesetles hingehört, nämlich zu 
den Milchproduzenten. Zudem ersparen wir der Verwaltung 
mit meinem Antrag viel administrativen Aufwand. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne. meinem Antrag zuzustimmen. 

Wyss William (V, BE): Ich möchte Herrn Kunz mit einigen Be
merkungen unterstützen und kann vorwegnehmen, dass wir 
auch dem Antrag Ehrler zustimmen werden. Ich spreche für 
die SVP-Fraktion, die den Antrag Kunz unterstützt. 
Dass es um flankierende Massnahmen geht, haben Sie vor
hin Im Votum Kunz gehört, und wir sind uns einig: Bilaterale 
Verträge ja, aber mit entsprechenden flankierenden. Mass
nahmen. Das ist auch hier der Fall. Artikel 39 des Landwirt
schaftsgesetzeis hält folgendes fest Wenn Milch zu exportfä
higem Hartkäse verarbeitet wird, sollen die Produzenten, die 
für diesen Hartkäse aus sllagefreier Fütterung hergestellte 
Rohmilch zur Verfügung stellen, eine Zulage erhalten. 
Es ist so, dass der Verwerter bestimmt, wieviel von dieser 
silagefrei produzierten Milch er verwenden will, um sie zu 
Hartkäse zu verarbeiten. Der Produzent muss sich zu Beginn 
jedes Jahres Im Rahmen seiner Abnahmeverträge fragen: 
Will ich nun Rohmilch auf den Markt.bringen, und finde ich ei
nen Abnehmer dafür? Wenn er ihn findet, muss er sich ver
pflichten, seine ganze Milch mit silagefreier FOiterung zu pro
duzieren. Er kann nicht auf den Verwe.rter Einfluss nehmen in 
dem Sinn, dass dieser hundert Prozent seiner Milch zu Hart-

- käse verarbeitet Deshalb empfinden wir es als stossend, 
dass dem Produzenten, der sich zu Beginn jedes Jahres ver
pflichten muss, ob er Mi~ mittels Silagefütterung produzie
ren will oder nicht, die höheren Produktionskosten wegen 
silagefreler Fütterung nicht ausgeglichen werden. Man war 
sich bei der Beratung des Landwirtschaftsgesetzes einig, 
dass da eine Entschädigung gerechtfertigt ist Sie wurde auf 
vier Rappen festgelegt. Stossend ist, dass diese Entschädi,;. 
gung nicht auf der gesamten aus sllagefreier Fütterung pro
duzierten MIichmenge ausbezahlt wird. Herr Kunz möchte 
mit seinem Antrag dieE;les stossende Manko korrigieren. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Kunz zuzustimmen, damit der Pro
duzent auf der gesamten Milchmenge, die er mit silagefreier 
Fütterung produziert, diese vier Rappen erhält. 

Fässler Hßdegard "<s, SG): Ich möchte Sie dringend bitten, 
den Antrag Kunz abzulehnen. Wenn Sie sich an die Diskus
sion Ober das Landwirtschaftsgesetz erinnem, wissen Sie, 
dass di~ Punkt umstritten war. Es war nicht so, dass in 
diesem Rat alle dafür waren, eine solche Zulage für sllofutter
frei produzierte Milch zu sprechen. Wir haben beschlossen, 
diese Zulage nur für zu Käse verarbeitete Milch zu ge~ren. 
Jetzt wird argumentiert, das sei eine flankierende Mass
nahme. Ich finde, es ist eine Beihilfe, um nicht zu sagen eine 
Subvention. Es kann nicht angehen, dass wir im Rahmen die-
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ser'bilateralen Verträge im Landwirtschaftsgesetz etwas än
dern, das wir schon damals bei der Beratr,mg des tandwirt
schattsgesetzes abgelehnt haben. Dafür, diese Zulage auf 
die gesarote.Milch auszudehnen, die ohne Silage produziert 
wird, ist hier nicht der richtige Ort Ich werde mir allenfalls so
gar überlegen, ob ich nicht in nächster Zeit einen Anlauf neh
men soll, diese ganze _Zulage Oberhaupt wieder lh Frage zu 
stellen. . • 
Wir. können nicht auf diesem Weg das Landwirtschaftsgesetz 
wieder neu schreiben, nachdem wit darüber vor kurzer Zeit in 
anderem Sinne entschieden haben. Sitte lehnen Sie den An-
trag Kunz - Herr Kunz muss ~lne Interessenlage nicht auch 
noch erklären - ab. . 
Zum Antrag Ehrler: Ich flrn:te ihn nicht gut, aber weM es 
ein Wunsch . der ,Landwirtschaft. Ist. dass diese Gelder an
ders verteilt werden, dass · also für das Marketing mehr 
Geld verwendet werden soU, werde ich dem nicht .opponie
ren; die SP-Fraktion wi.rd dem auQh nicht. opponieren •. Ich . 
möchte aber klar festhalten, dass wir den· 2ahlungsrah
men fQr die nächsten drei Jahre auf 14 Milliarden Franken 

. festgelegt haben, und darüber hinaus werden wir kein wei
teres Geld sprechen. Wenn Sie in der-Landwirtschaft be
reit sind, dieses Geld anders zu verteilen, ist das eigent
lich Ihre Sache. Den Antrag Kunz hingegen lehnen wir ein-
deutig ab. . . 

! 
Kunz Josef· ()t, LU): Frau' Fässler, ich. möchte Sie fragen: 
Nach Artikel 39 d,es Landwirtschaftsgesetzes muss diese Zu
lage vollumfängfich den Produzenten ausgerichtet werden. 
Da sind wir miteinander einverstanden. Sind Sie allenfalls be
reit, demzufolge für die verarbeitete MIich die Zulage zu er
höhen, damit dieses Geld nicht in andere Kanäle geht-mein ' 
Antrag lautet ja dahingehend? Danri kommt das Geld nach 
Artikel 39 auch den Produzenten zugute. Sind Sie dE!,ZU be
reit, dass man die Zulage für die verkäste Milch erhöht und 
diesen Kredit fOr diesen Zweck braucht? Das schreibt ja Arti
k$139 vor. 

Art. 187 Abs. 12 
Antrag Ehrter 
Die Summe der Bundesbeiträge für die Ausfuhr (Art 26), für 
den Sektor Milch .... . ' , 

Arl 187 al. 12 
Proposition Ehrter 
La somme des contrlbutions Mderales octroyees pour l'ex, 
portation (art. 26), .le secteur laitier .... _ · 

Ehr~r Melchior (C; AG): Ich gehe davon aus, dass Sie mir 
nicht lange zuhören wollen. Ich werde mich danach _richten. 
Es geht bei den-bilateralen Verträgen im Bereich Landwirt-

. sc;haft um Marktöffnung; es geht im Bereich Käse um eine 
völligt Liberalisierung. Es wird im ZUsammenhang mit dem 
Export von Chancen gesprochen,~ wird etwas wenigerdar
ut>er gesprochen, dass natarlich der Importdruck grösser 
wird. ' ' 
Herr Bundesrat Couchepin, wenn Sie mir sagen, wir erhielten 
Chancen, dann Ist das für mich p~h so, wie wenn Sie 
mir sagten, die Landwirtschaft dürfe an der Tour de.France 
starten, aber mit.dem Militärvelo. Warum ist das so? Verglei
cheri Sie. einmal die Strukturen, die Verhältnisse in der. Pro
duktion, In der Verarbeitung, und schauen Sie vor allem"ein
. mal, welche sehr starken Armen auf diesem europalschen 
Markt im Handel vorhanden sirn:t. Das hat nichts mit Direkt-
vermarktung vor der HaustClr zu tun. ' , 
Die Frage ist Jetzt, wie wir diese Chancen wahrnehmen wol
len. Sie werden mit mir einverstanden sein: OOping Ist keine 
Lösung; Ich hoffe, dass Sie mit mir· auch einverstanden sind, · 
dass wir nicht einfach sagen: Wir überlassen die Geschichte 
dem Markt, wir setzen die Existenzen der Bauern aufs.Spiel! 
Statt dessen milssen wir. die Voraussetzungen verbessern, 
damit diese• Chancen wahrgenommen werden können. 
Wenn der Markt.härter wird - hier setzt mein Antra9 an-, 
sollte mari an und für sich die Marketinganstrengungen ver- ' 
stärken und nicht einschränken. 
Artikel 12 des Landwirtschaftsgesetzes sieht vor, dass der 

Fässler Hildegard (S, SG): Meine Antwort ist ganz klar: Nein. Bund analog zu and~ Lindem hier untel'$t0tzend eingrei-
lch denke aber, dass Sie vielleicht auf _anderem Wege, Ober fen kann. Artikel .187 Absatz 12 sieht vor, dass diese Mittel in-
das Bundesamt .für Landwirtschaft, In Erfahrung bringen nerhalb von fünf Jahren von 60 auf 40 Millloflen Franken ge-
müssen, was mit diesem Geld passiert. Wie ich mir habe sa- kOrzt werden. Ich möchte mit meinem Antrag, dass diese 
gen lassen, bleJbt.das' im Bereich Milch und wird so «Ihren•' Kürzung .von 60 auf 40 MIiiionen Franken nicht vorgenom-
Produzenten zugute kommen. Aber Ich bin nicht bereit, hier men wird, dass diese Mittel zur Verfügung $tehen, damit die 
diese ZUiage zu erhöhen. Landwirtsc:;haft wenigstens in i:tlesem Teilbereich die verspro-

chenen Chancen auch wahrnehmen kann. 
Coucheptn Pascal, consemer federal: La propositlon Kunz Ich bitte Sie um Unterstiltzung. Sie helfen damit, die voraus-· 
n'a pas de rapport avec les accords bllateraux. .C.ette propo- setzungen zu verbessern, damit die Landwirtschaft hier er-
sltlon avaitetl:i.longuement discl,ltee aux Chambres fedl:irales .. • folgrelch sein kann. Es geht eigentlich genau wie in anderen 
lors de 1a disc.ussk>n sur 1a rMorme de lapolitique agricole. La · Beraichen. darum, die Folgen der Öffnung, die mit den bßate
decision . prlse etait alors claire: Le supplernent de non- ralen Verträgen verburn:ten slrn:t, erträglich zu machen. 
ensilage devait etre versl:i unique(Tient pour la prpduction de · Wenn wir das nicht tun, wenn wir einfach fröhlich weiter libe
fromage au lait cru. · ralisieren ~ nächste wtO-Runde • usw. -:-, dann -dürfen· wir 
Sur le plan pratique, 1a proposition Kunz marquE:lrait un re- uns nicht wundem, wenn innerhalb der Landwirtschaft die 
tour en . arriere, o'est-a-dire la reconstitutlon ~e zon~ de Sk~js gegenüber der Öffnung, gegenOber WTO usw., wei-
non-ensitage. A l'heure actuelle, de telles zones n'existent ,ter steigt. .. · .. , , 
plus. Par allleurs, les limitations c;te la produQtion fromagere 
relevent du drolt prlve et n'ont rien ll voiF avec des mesures 
etatlquea 
Pour toutes ces ralsons, le Conseil federal vous demande de . 
rejeter 1a proposition Kunz. ' · ' · 

Widrig Hans Werner (C, SG): Wir .tiaben jetzt eine Woche 
über flankierende Massnahmen in. der Wutschaft gespro
chen. Die Landwirtschaft Ist Teil der Wirtschaft. 
Ich habe geschaut, was im Ausland auf diesem Gebiet pSS:. 
siert. .In Frankreich finanziert die Sopexa aufgrund eines Ge
setzes Marktforschung, !:ntwicklung, Marktstrategien, die 
Durchführung von Werbekampagnen, Organisation und Mar
ketingberatung. In Deutschland hat der Bundestag bereits 
1969 das Absatzfondsgesetz verabschiedet, das die Förde
rung des _Absatzes und der Verwertung der El%eugnlsse so-

Abstimmung-Vote 
Filr den Antrag Kunz 
Dagegen 

Art. 55 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss d• Ständerates 

Art. 55al.3 
Proposftlon de 1a commlssion 
.Adherer ä la decislon du Conseil des etats 

Angenommen-Adopte 

51 Stimmen 
95Stimmen 

. wie-die Erschliessung und-die Pflege von Märkten und des 
Wettbewerbs im Vergleich zum ausländischen Marketing 
vorschreibt. In Osterreich finanziert der Agrarmarkt Austria 
ebenfalls Massnahmen 2'JI' Qualitätssicherung usw. 
Das ist doch die Konkurrenzsituation, In der unsere-Landwirt
schaft heute steht Die Grundsätze. von 'Herrn Ehrler sirn:t · 

· , sinnvoll. Ober; die Höhe der Beiträge können wir beim Budget 
· nochmals-debattieren. 
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.Ich bitte Sie deshalb namens der CVP-Fraktion, diesem An· 
trag zuzustimmen. · 

Couchepln Pascal, conseiller fecleral: La proposition Ehrler 
dit beaucoup, mals pas tout. En politique, II taut tout dire. 
Est-ce que vous vo.iJlez oui ou non sortir du creclit-cadre de 
14 milliards de francs qui a ete vote? 

Ehrler Melchior (C., AG): Ich danke Ihnen, Herr Bundesrat 
Es geht mir hier ums Prinzip. Wir sagen, es bestOnden Chan
cen, wir bräuchten Mittel, damit wir diese Chancen wahrneh
men könnten. Wenn wir nun einfach ausgerechnet die Mittel 
kürzen, die wir brauchen, um diese Chancen wahrnehmen zu 
können, ist es nicht sehr glaubwürdig, den Bauern zu ver
sprechen, hierbestOnden Chancen. 
Mir geht es hier ums Prinzip; ob man die ganze Geschichte 
nachher so oder anders regelt, das ist dann eine Frage des 
Budgets. 

Couchepln Pascal, conseiller fecleral: Je vous repose Ja 
question: Est-ce que vous voulez des moyens supplementai
res au crecllt-cadre, ou bien est-ce que vous dites que ces 
:r.,:;_~~o~J~ dans le creclit-cadre de 14 milliards 

Ehrler Melchior (C, AG): Wenn Sie mir die Frage so im Zu
sammenhang mit den bilateralen Verträgen stellen und wenn 
ich sehe, wie wir bei Begleitmassnahmen in anderen Berei
chen auch über gewisse Dinge hinausgegangen sind, die frü
her festgelegt worden waren, dann sage ich: Ja, fOr die Land
wirtschaft sind diese 20 Millionen Franken Ober Budget eine 
gute Investition. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Je crols que l'on a 
tous compris que Ja reponse est ambigu& ,et que, a la fin, M . 
. Ehrler aimeralt bien avoir des moyens supplementaires. Ce
pendant, ce ne serait pas conforme a l'engagement que nous 
avons pris ensemöle, lui, le Parlement et le Gouvernement, 
de s'en tenir au creclit-cadre de 14 milliards de trancs. 
Si ~ moyens supplementaires dolvent Otre trouves a r1nte
rieur du credit-cadre de 14 miDiards de francs, il faut dlre ou 
les prendre et il faudra dire a ceux qui en ~nt victimes que 
nous avons voulu ce changement d'orientation. Ce qui est 
vrai, c'est que le Conseil fecleral n'entend pas diminuer, dans 
le cadre du creclit-cadre, les contributions pout la promotion 
des ventes., seloo l'artlcle 12; neanmoins, II n'entend pas sor
tir du creclit-cadre, et sinous sommes d'accord sur ce point, 
la proposition Ehrler est acceptable. Mais, w le manque de 
clarte de votre reponse survotre volonte, Monsieur Ehrler, je 
propose de rejeter votre· proposition, parce qu'elle introduirait 
des doutes et non pas une politique claire. Ce dont ont besoin 
les paysans, c'est d'une politique claire, defendue a Ja fois 
par le Conseil federal et par les organisations paysann8$. 

Abstimmung- \lote 
FOr den Antrag Ehrler 82 Stimmen 
Dagegen 43 Stimmen 

Zffl.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum BeschllJSI!! des Stinderates 

Ch. II 
Proposition de 1a commission 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur rensemble, nominatif 
(Ref.: 3354) 

FOr Annahme des Entwurfes stimmen.-Acceptent le projet: 
Aeppll, Aguet, Alder, Antille, Aregger, Baumberger, Beck, 
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Beguelin, Berberat, Blrcher, Bore!, Bosshard, BOhrer, 
Carobblo, Chlffelle, Christen, de Dardel, Debons, Donati, 
Dormann, Ducrot, Dupraz, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, 
Engelberger, Eymann, Fankhauser, Fässler, Fehr Jacque- . 
line, Fahr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, 
Frey Claude, Frttschi, Gadient, Geiser, Goll, Gros Jean-
Michel, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Günter, 
Gysin Hans Rudolf, Gysln Remo, Haering Binder, Hafner 
Ursula, Hämmerle, Hegetschweiler, Heim, Herczog, Hess 
Otto, Hess Peter, Hochreutener, Hubmann, lrnhof, Jans, 
Jaquet, JeanprAtre, Jossen, Kalbermatten, Keiler Christine, 
Kotmel, KQhne, Lachat, Lauper, Leemann, Leu, Leuenber
ger, Loeb, Lötseher, Maitre, Martl Werner, Maury Pasquier, 
Meyer Theo, Meyer Therese, Müller Erich, Milller-Hemmi, 
Philipona, Raggenbass, Randegger,.Rattl, Rechsteiner Paul, 
Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruffy, 
Rychen, Sandoz Marcel, Scheurer, Schmid Odilo, Schmid 
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Spielmann, 
Stamm Judith, Stamm Luzl, Steffen, Steinegger, Steiner, 
Strahm, Stump, Suter, Thanei, Tschuppert, Vallendar, Ver
mot, Vetterli, Vogel, Vollmer, von Allmen, Waber, Weber 
Agnes, Weigelt, Widmer, Widrig, Wrttenwiler, Wyss, Zapf), 
Zbinden, Ziegler · (122) 

Dagegen stimmen - Rejettent le projet 
Ammann Schoch, Baumann Ruedi, Bühlmann, Dünki, Fasel, 
Genner, Gonseth, Hollenstein, Jutzet, Keller Rudolf, Kuhn, 
Meier Hans, Teuscher, von Feiten, Zwygart (15) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Baader, Baumann Alexander, Binder, Borer, Bortoluzzi, 
Brunner Ton!, Dreher, Föhn, Frey Walter, Gieze~anner,, 
Gusset, Hasler Ernst, Kunz, Maurer, Oehrli, Ostermann, Ruf, 
Schenk, Schlüer, Speck · (20) 

Entschuldigt/abwesend sind- SOnt excuseslabsents: 
Banga, Bangerter, Baumann Stephanie, Bezzola; Blaser, 
Blocher, Bonny, Cavadlni Adriano~ Cevalli, Columberg, 
Comby, David, Dettling, Durrer, Eggly, Engler, Epiney, Fehr 
Hans, Florio, Freund, Friderici, Grobet, Guisan, langenber
ger, Maspoli, Moser, Milhlemann, Nabholz, Pelli, Pidoux, 
Pini, Schaller, Scherrer Jürg, Semadenl, Simon, Steine
mann, Stucky, Theiler, Tschäppät, Tschopp, Weyeneth, Wie
derkehr · (42) 

Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas:. 
Heberlein (1) 

An den Ständerat-Au Conse,1 des a.. 

99.3247 

Motion Kommission-NR (99.028) 
Verarbeitete Nahrungsn,fttel 
Motion Commission-CN (99.0~8) . 
Produits agricoies transformes 

Wortlaut der Motion vom 19. Mai 1999 
Der Bundesrat wird beauftragt: 
1. mit der EU bei den verarbeiteten Nahrungsmitteln mög
lichst rasch die im EWR-Protokoll Nr. 3 vorgesehene Lösung 
zu verwirklichen; 
2. bis zur Realisierung dieser Lösung mit internen Massnah
men dafür zu sorgen, dass das heutige ineffiziente System 
nicht zu Nachteilen in der Land- bzw. Ernährungswirtschaft 
und insbesondere nicht zu einem Verlust von Arbeitsplätzen 
in diesen Branchen führt. , 
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Texte de la motion du 19 mal 1999 
Le Conseil federal est charge: 
1. de negocier avec l'UE afln_ que soit mlse_en oeuvre au plus 
vite la solution prevue dans le protocole No 3 de l'Accord 
EEE, concemant les produits agricoles tnmsformes; 
2. d'agir d'ici Ja au nlveau national pour evlter que le systeme 
actuel, ineff"icace, ne nuise a l'lndustrie, agro-:atimentaire, et 
pour preserver notamment l'emplol dans ce secteur. 

· Schrlftfiche Begründung . 
Die. Urheber verzichten auf eine BegrQndung und wonschen 
eine schriftliche Antwort. ' 

DtJveloppement par ecrlt 
. Les auteurs renQncent au daveloppement etdemandent 

une reponse ecitte. 

Massnahmen zur Entschärfung dieser Probleme vorgese
hen. Der Bundesrat gedenkt, die im Rahmen der völker
rechtlichen Verpflichtungen der Schweiz bestehenden Spiel~ 
räume zugunsten der Landwirtschaft und der Nahrungim,tt-
telindustrle auszuschopfen: · · 
a Die aufgrund ~er WTO-Verpflichtungen maximal zur 
Verfügung stehendem Mittel für ExporterstatbJngen -
114,9 Millionen Franken jährlich.ab dem Jahre 2000..;; sol~ 
in erster Linie für den . Export von In Verarbeitungsprodukten 
enthaltenen lan(lwlrtschaftlichen Rohstoffen verwendet WE.lr
den, die fur die schweiZerl$che Landwirtschaft von zentraler 
Bedeutung sind. Das sind jene, bei denen der lmportantell re
lativ klein Ist (msbesondere Milchprodukte ohne Butter und 
Brotgetreide). . . - · 
b. Die Rohstoffe, bei denen traditionell ein relativ grosser 1~ 
portanteil besteht (Zuc!c9r, pflanzliche Öle; Butter, Hartwei
zen), soll~n im Rahmen des Vereclel1,1ngsverkehrs importiert 

Schriftliche Ste/Jungnahme des Bundesrates und in Form von. Verarbeitungsprodukten reexportiert wer-
vom 25. August 1999 . den. ' 
1. Der Bundesrat ist satt· der Ablehnung des EWR-Abkom- c. Sofem die Voraussetzungen gemäss Artikel 33 des Land· 
mens •im Jahre 1992 darum' bemüht. eine d~m damaligen wirtsc!1aftsgesetzes und gemäss Völkerrecht gegeben sind, 
EWR-Protokoll Nr. 3 analoge Lösung für die landwirtschaftli- soll die Möglicl:lkeit zur freiwßligen Nutzung von Sonderkon• 
chen Verarbeitungsprodukte zu verwirklichen. Er hat sich tingenten für Milch (sogenanntes Kontingent B) eingeführt 
dementsprechend bereit erklärt, die Postulate Sandoz Mar- werden (vgl. die Antwort auf die Einfache Anfrage Spoerry 
cel vom 18. Dezember .1998 (98.3674) und KOhne vom 1. . vom 16. Juni 1999; 99.1091 ). · 
März 1999 (99,3016), welche in die gleiche Richtuog zielen, d. Damit möglichst viele einheimische Rohstoffe verarbeitet 
entgegenzunehmen. Die Ve{Wirklichung dieser Lösung setzt werden, soll grösseres Verständnis für den Zusammenhang 
indessen eine gegenseitige Verhandlungsbereitschaft vor-: zwiscl)en den freiwilligen Selbsthllfemassnahmen einerseits 
aus. Die EG zeigt nach wie.vor...; trotz einer anlässlich der und der Slchel'\,lng voh Marktanteilen und Einkommen ande-
Unterzeichnung der bilateralen Abkommen vereinbarten ge- rerseits geweckt werden. . . · 
meinsamen Erklärung in dieser Sache - kein Interesse an ei- e; Gemäss Zollgesetz {SR 631.0), Artikel 17 Absatz 3, wird 
ner sofortigen grundlegenden Neuverhandlung ~es Proto- bei Landwirtschaftsprodukten und landwirtschaftlichen 
kolls Nr.·2 zum Freihandelsabkommen von 1972 im Sinne Grundstoffen «der Veredlungsverkehr mit Zollermässigung 
des EWR-Protokolls Nr. $. Elrie solche grundlegende Neu- oder Zollbefreiung gewährt, wenn gleichartige Inländische 
verhandlung wird '8itenS der EG frOhestens für den Zeit- Erzeugnisse nicht in genQgender Menge verfügbar sind oder 
punkt nach der Ratifizierung tler bilateralen Verträge in Aus- für solche Erzeugnisse der Rohstoffpreisnachtell rticht durch 
sieht gestellt. Der ~undesrat wird trotzdem nichts unterlas- · andere geeignete· "(lassnahmen ausgeglichen · werden 
sen, um die EG vom grossen gegenseitigen Interesse an el- kann». Damit soll verhindert werden, dass das bestehende 
ner möglichst ffl1hzeitigen grundlegenden Neuverhandlung System zu Verlusten von Arbeitsplätzen in der Nahrungsmit-

. des Protokolls Nr. 2 zu überzeugen. Zwischenzeitllch Ist der telindus.trie führt. Solange die im Rahmen der WTO-Ver-
Bundesrat bemOht, fQr die bestehenden Probleme im Handel pflichtungen der Schweiz und _im Rahmen. des jeweiligen 
mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten zusammen Jahresbudgets zurVerfQgung stehenden Mittel für ~r-
mit der EG kurzfristig punktuelle Lösungen im Rahmen des stattungen und die freiwilligen Selbsthllfetnassnahrrien,sei
bestehenden Vertragsverhältnisses zu suchen, die ,eine . tens der Rohstofflieferanten sowie die aus einer allfälligen 

. sa,rittwelse Annäherung an die mittelfristigen Zl_ele des Bun• Einführung der SOnderkontlngente für Milch resultierende 
desra.tes darstelle11. · . . Entlastung des ·«Schoggigesetz»-Budgets ausreichen, i.lm 
2. eine unabdingbare Voraussetzung für die Konkurrenzfi.- auf die Ausdehnung des Veredelungsverkehrs auf landwirt- · 
higkeit der schweizerischen Nahrungsmittelindustrie auf den schaftliche Rohstoffe mit relativ kleinem .lmportanl!:til (Milch-
Weltmärkten Ist, dass die notwendigen Agrarrohstoffe zu pulver, Brotgetreide).zu verzichten, wird von dieser Möglich-
gle'ichen Bedingungen zur Verfügung stehen wie der auslän- kelt abgesehen. Das Erreichen dieses Ziels ist indessen 
dischen Konkurrenz; lrri Normalfall bedeutet dies zu Welt~ auch von der Lage der Bundesfinanzen und verschiedenen, 
marktprelsen. Die Verwirklichung dieser für die Existenz der. . heute noch nicht bekannten. Faktoren abhängig (z. B. · Ent-
NahrungsmltteUndustrie ausschlaggebenden Voraussetzung wicklung der Nahrungsmittelexporte,· Neuverhandlungen mit 
stellt angesichts der hohen schweizerischen Agrarpreise der EI), Ergebnisse der nächsten.Welthandelsrunde in der 
eine grosse. f-terausfor:derung dar; Mit der Reform unserer WTO, Ausmass der Selbsthilferriassnahmen und der allfälli-
Agrarpolitlk ( «AP 2002») wird das ~erllche Einkommen zu- gen Einführung der Sqnderkontingente für MIich). .. 
nehmend nicht nur von den f>reisen bestimmt. Der Erhöhung Die genannten Massnahmen des Bundesrates haben sich In 
der Direktzahlungen stehen Senkungen der Agrarpreise ge- dem vom ~ und Völkerrecht gesteckten Rahmen zu 
genOber, weiche die lmemationale Konkurrenz(ählgkeit von bewegen. Der·Bundesrat teilt j~och die Ansicht, dass das 
Schwe~er Rphstoffen in Nahrungsmitteln steigern. Als Weg- Zllsammerispi,i dieser verschiedenen Instrumente noch op-
marke muss in den kommenden Jahren bei den Produzen- tlmlertwerden kann. Die entsprechenden Arbeiten laufen. 
ten- und den K6nsumentenprelsen eine Halbierung der Dlffe- · ' 
renz zum EU-Preisniveau angestrebt werden. · Rapport ecrit du Conseil fetMra/ 
Bereits vor der UmselZung der Ergebnisse der Uruguay• du 25 aoOt 1999 
Runde war sich der Bundesrat bewtlssi, dass die bisherigen 1. Depuis le refus oppose par Je peuple en 1. 992 a r Accord 
Massnahmen zur Kompensation der Differenz zwischen lnj EEI;:, _le Conseil federal s'efforce de rnettre au point une so--
land- und Weltmarktpreisen der bei der Herstellung von lution appllcable aux produits agricoles transformäs analo-
landwirtschaftlichen .Verarbeib.!ngsprodukten verwendeten gue a celle qui flguralt alors dans le protocole No 3 de l'Ac-
Rohstoffe im Riµimen ,des Bundesgesetzes vom 13. De- cord EEE. II s'est clone deja d6clare prit ä acc;epter les pos.. 
zember 1974 Ober die Ein- und.Ausfuhr von Erzeugnissen · tulats Sandoz tJlarcel du 18 decembre 1998 (98.3874) et 
aus Landwirtschaftsprodukteri · («Schoggigesetz», SR KOhne du 1er mars 1999 (99.3016), qui visent tous deux le 
632.111. 72) inskünftig nicht mehr vollständig ausreichen mime objectlf. La mise en place d'une solution presuppose 
WOrden, um den Preisausgleich für die Nahrungsmittelex- toutefois qu'on solt prM de part et d'autre a 1a n6gocier. Or, la 
porte sicherzustellen. Sowohl durch eine Revision des Zoll• CE ne montre aucun empressement - malgre la doolaratlon 
gesetzes als auch im neueo Landwirtschaftsgesetz, sir)d commune adoptee sur le sujet ä l'occasion de 1a slgnature 

Bulletin offlclel de f Assemtlllte fa:MJale 



• 

3. September 1999 N 1639 · Bilaterale Verträge Schweiz/EU 

des accords bilateraux - a renegocier imroodlatement te pro
tocole No 2 de l'Accord de libre-echange de 1972 dans l'es
prit du protocole No 3 de l'Accord EEE. Elle n'envisage pas 
de renegocier substantiellement ce protocole avant la ratifi
cation des accords bllateraux. Neanmoins, le Conseil federal 
n'aura.de cesse de convaincre la CE qu'il y va de leur interät 
reclproque de s'engager au plus vite dans une renegociation 
du protocole N() 2. Dans rintervalle, le Conseil federal fait son 
possible pour chercher, en collaboration avec la ,CE et dans 
le cadredes relations contractuelles actuelles, des solutions 
ponctueHes aux proölemes qui affectent le commerce des 
produHs agricoles transformes, solutions qui constitueraient 
une etape lntermediaire dans la realisation des objectifs a 
moyen terme du Conseil federal. 
2. La competitlvite de !'Industrie alimentaire suisse sur les 
marches mondiaux presuppose qu'une condition soit impera
tivement remplie: les produits agricoles de base necessaires 
doivent &tre foumis a !'Industrie sulsse aux mttmes conditions 
qu'a ses ooncurrents etrangers; normalement, c'est aux prix 
du marche mondial. Or, les prix agricoles suisses eleves font 
de cette oondition decisive pour l'existence de l'industrie ali
mentaire un veritable defi. La· reforme de notre politique agri~ 
cole ( «PA 2002») aura pour consequence que le revenu pay
san dependra de moins en rnoins unlquement des prix. 
L'augmentation des paiements directs contrebalance la 
baisse des prix agricoles, augmentant ainsr la competitlvite 
des.produits de base suisses qui entrent dans la composition 
des produits alimentaires. Le mot d'ordre pour les annees a 
venir: climinuer de moitie la difference des prix a la production 
comme a 1a consommation par rapport au niveau des prix de 
l'UE. 
Avant mttme que ne soient mis en oeuvre les resultats du cy
cle d'Uruguay, le Conseil federal etait conscient q1,1e les me
sures visant a compenser la dlfference entre les prix indige
nes et ceux du marche mondial pour les produits agricoles de 
base utilises dans les produits agricoles transformes, qui 
sont appliquees dans le cadre de 1a loi fä:terale du 13 decem
bre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agrico
les transformes («Schogglgesetz», AS 632.111.72), ne suffi
ralent plus a assurer la compensation des prix des exporta
tlons de produits alimentaires. Une revision de la loi federale 
sur les douanes et la nouvelle loi sur l'agriculture prevoient 
des mesures visant a reduire les effets negatifs de cette si
tuatlon. Le Conseil federal entend bien utiliser a fond, au.pro:
fit de l'agriculture et de !'Industrie afrmentaire, 1a marge de 
manoeuvre que lui laissent ses engagements intemationaux. 
Cecl de 1a maniere suivante: 
a. Les fonds dont nous dlsposons, campte tenu de nos enga
gernents au sein de l'OMC, pour p~er a des restitutions. 
a rexportation -soit 114,9 millions de trancs par an a partir 
de l'an 2000 - doivent etre consacres en priorite aux expor
tatlons de produits agricoles de base entrant dans l!J conipo
sition de produits transformes d'une importance capitale pour 
l'agriculture suisse. Ce sont ceux dans lesquels la part des 
importations est mlnirne, notamment les produits laitiers, 
sans le beurre, et les cereales panlfiables. 
b. Les produits de base, dont une banne part est generale
ment importee (sucre, huiles vegetales, beurre, ble dur), dol
vent &tre importes dans le cadre du trafic de P.81fectionne
,nent puis reexportes sous forme de produits trahstormes. 
c. Pour autant que les conditions flxees a l'article 33 de la lol 
sur l'agriculture et par le droit International public soient reu
nies, il convient d'offrir la posslbilite d'utiliser sur une base vo
lontaire les contlngents speciaux de lait {Je contingent B) (cf. 
reponse a la question ordinaire Spoetry du 16 juin 1999; 
99.1091). 
d. Pour inciter a transformer beaucoup de produits de base 
indigenes, II fam mleux faire comprendre le rapport qui existe 
entre les mesures volontaires d'entraide, d'un cöte, et le 

. malntlen de parts de marche et de revenu, de rautre cöte. 
e. Aux tennes de l'article 17 alinea 3 de la lol federale sur les 
douanes (RS 631.0), «le trafic de perfectionnement de pro

. duits et de substances de base agricoles est soumis a des 
droits de douane reduits ou nuls s'II n'y a pas assez de pro
dults suisses du mäme genre ou si aucune autre mesure ne 
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permet ~ compenser l'inconvenient du prix des matieres 
premieres pour ces produits.» Ainsi, on envisage d'empecher 
que le systeme actuel n'entraine des pertes d'emplols dans 
l'industrie alimentaire~ Tant que les fonds qui sont a dlsposi
tion, selon le budget annuel et dans 1.e respect de nos enga
gements a l'OMC, pour des restitutions a l'exportation, tant 
que les mesures d'entralde volontaires des producteurs de 
matii!lres de base, et tant qu'un alli!lgement du budget de la 
«Schogglgesetz» par le biais d'un recours aux · contingents 
lafflers spoolaux suffiront, on renoncera a ~dre Je trafic de 
perfectionnement aux produits agricoles de base contenant 
une .part mfnfme d'importations (poudre de lait, cereales pa
niftables). La sltuation des finances federales et d'autres .ele
ments, tels que le ·developpement des exportations de pro
duits alimentaires,. de nouvelles negociatlons avec l'UE, les 
resuttats du prochain cycle de negociations commerciales a 
rOMC, l'ampleur des mesures d'entralde et l'introduction 
eventuelle des contingents speclaux de lait, sont autant de 
facteurs encore mal connus a !'heure actuelle, qui joueront 
leur r0le et nous permettront ou nous empAcheront d'attein
dre notrebut. 
Les mesures envlsagees par le Conseil federal doivent cer• 
tes s'inscrire dans le droit national et le droit international pu
blic. Le Conseil federal est neanmofns d'avis qu'il est encore 
posslble de mleux faire jouer ensemble ces differents Instru
ments. Les travaux a cette fin sont en cours. 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
Der Bundesrat· beantragt, die Motion in ein Postulat umzu
wandeln. 

DscJaratlon ecrite du Conseil federa/ · 
Le Conseil federal propose de transformer 1a motion en pos
tulat: 

t,lnder Max (V, ZH): Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich 
Sie, an der Motion festzuhalten und den Antrag des Bundes
rates auf Umwandlung dieser Motion in ein Postulat abzuleh
nen. 
Warum ist die Motion für uns wichtig? Es geht um die Fman
zierungsengpässe beim «Schoggigesetz». Diese sind eine 
Folge der Abbauverpflichtungen im Rahmen des WTO-Ver
tragswerkes - innert fünf Jahren mussten die Beiträge um 
36 Prozent abgebaut werden. Dies bedeutete eine Reduktion 
von 180 auf 115 Millionen Franken. Für das Jahr 2000 be
steht bei Exporten über das «Schoggigesetz» ein Bedarf von 
etwa 155 Millionen Franken. Demzufolge resoltiert hier eine 
FinanzierungslQcke Vl)f1 · etwa 40 Millionen Franken. Diese 
soll allenfalls durch den Bund über Nachtragskredite und 
durch Beiträge der Branche geschlossen werden. 
Das kann die Landwirtschaft nicht akzeptieren, wr allem 
auch deshalb nicht, weil In den letzten Jahren 70 Millionen 
Franken nicht beansprucht wurden. Der Finanzierungseng
pass .beim «Schoggigesetz» kann beseitigt werden, wenn 
über Verhandlungen mit der EU die Erstattungs- und Ab
schöpfungsmechanismen neu geregelt werden, wie die Mo
. tion dies eben verlangt · ' 
Im Klartext heisst das, dass nur noch auf der Basis der effek
tiven RohStoffpreisdifferenzen erstattet oder abgeschöpft 
wird. In den letzten fünf Jahren wurden die finanziellen Spiel~ 
räume beim «Schoggigesetz» In bezug auf die Gatt-. und Ab
bauverpflichtungen wie gesagt zu 70.Millionen Franken nicht 
ausgeschöpft. Um die Bauern vom Referendum abzuhalten, 
haben Ihnen Bundesrat und Parlament bei der Gattlex ver
sprochen, die intemationalen Verpflichtungen schonend um
zusetzen. Es geht nun nicht an, die Bauern für das zahlen zu 
lassen, was auf internationaler Ebene. nur mit grossem und 
konsequentem Ensatz des Bundesrates allenfalls erreicht 
werden kann • 
Ich bitte Sie, Herr Bundesrat Couchepin, aber auch Sie, ge
schätzte Kolleginnen lind Kollegen, Ihre Glaubwürdigkeit bei 
den Bauernfamilien nicht weiter aufs Spiel zu setzen und der 
Motion zuzustimmen. Im Vergleich zu den Forderungen von 
anderer Seite während dieser Tage nimmt sich diese als 
hochanstandlg aus. Im übrigen geht aus der Stellungnahme 
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des Bundesrates zur Motion selber hervor, dass er in der Sa
che eigentllcll einverstand81'l ist, der zeitliche Druck aber of
fenbar ein wenig unangenehm ist 
In diesem Sinne bitte ich Sie drlngenq, diese Motion zu· Ober
weisen. Sie verlangt nur das, was wir den Bauern eigentlich 
invner versprochen haben. Sie. ist fOr uns sehr wichtig, weil 
wir jetzt in einem llberali~ierten, internationalen -Markt tätig 
seir'imllssen.· .• 

Sandoz Marcel (R, VD): Je vous demande expressement de 
ne pas suivre le Conseil federal qui propose de transfonner 
la motlon. 99.3247 en postulal II existe deja deux postulats 
sur: cette questlon, le mlen (98.3674) et le postulat KOhne 
(99.3016). Le but poursuivi par la commission n'est pas de 
proposer un . trolsieme pc;,stulat qui va dans le rneme sens, 
mais bien de renfon:::er Ja pression au travera de cette motion, 
pour que le Conseil flkleral s'effort:e, dans les meilleurs de- , 
lais, de trouver une solutlon a ce probleme des produits agrl
coles transformes qui beneficlent du soutien du «Schogglg~ 
setz». 
II ne s'agit pas de reflechir longtemps sur un nouveau sys
teme „ ceci pour l'.adminlsti'ation - qui pemiet de mleux utili
ser les fonds a dispositlon de notre industrie agroalimentaire, 
pour reduire les coOts de la matiere premiere achetee au 

99.028,-2 

Bilaterale Verträge SchweiztEU. 
2. Lebensmlttei · 

'· 

Accords bllateraux Suisse/UE. 
2. Denrees alimentaires 

Botschaft. Ges$z- url!i Beschlussentwilrfe vom 23. Juni 1 ~ 
1999 6128) · . . .· 

de lol et cf~ du 23 Juln 1999 
) , , 

Beschluss des Ständerates vom 1. September 1999 
Decislon du Consell des Batsdu 1er septembre 1999 
Kategorie III, Art 68 GRN-Cafljgorle UI, alt. 68 RCN 

Bundesg~ über Lebensmittel und Gebrauchs-
gegenstimde . 
Lol fciderale sur les dennies allmtntalres et les objets 
usuels · 

Detailberatung -- Examen de deta/1 
pays, non. Ce systerne exlste deJa, 11 a ete consigne dans le. · · 
protocole No 3 de I' Accord EEE, concemant !es produits agri- 11tel und. Ingress; Zlff. 1 Einleitung; Art. 17a; 23 Abs.· 5; 
coles transformes. Une soJutlon a ce problerne est dans l'in- · · 26a; 36 AIJS. 3 · ' 
tert)t des deux partles, • aussi blen de notre pays 1:1ue de Antrag der Kommission · . 
!'Union europeenne: tous les delJX sont gagnants, et cela ne Zustimmung zum Baschluss des Ständerates. 
demut donc pas poser de,problemes. Oette solutlon pennet. 
avec le merne montant, d•exporter tin volume. de matleres 
premieres b(;)aucoup plus eleve que dans le systeme ac,tuel, 

' ' 
Tltre et preambule; eh. l lntroductlon;. art. 17a; .23 al. 5; 
26a; 36 al. 3 . 
Proposition de.la commlssion 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etats. 

Angenommen-Adopte 

.une.situation qui profitesurtout l rindustrle agroatimentalre 
de ce pays qui peut utlllser alnsi des produits de qualite -
qualite suisse - sur lesquels elle a d'allleµrs bäti sa raputa
tion. Une sltLfatlon qul evite aussi le trafic de perfectionne
ment et permet.a nos agrlculteurs de conservär leurs parts de 
marche. Emplois pour ragrpalimentaire et ses industries et · Art. 37 Abs. 2 
parts de productlon pour les agriculteurs meritent blen que le · Antrag der kommission 
Conseil fedäral fasse _le pas vers 1a rhlse en place de cette Streichen 
solutlon du protocole No 3 de l'Aocord EEE. ·· 
Je vous prie de transmettre Ja motion sous forme de motion, 
et nori comme postulat · 

Art.37al. 2 
Prc,positkm de la commlssion 
Blffer 

· touchepln ·Pascal, con~ller ~= Les praoccupatlons 
des motionnaires sont aussl les natres. . . ·. Schmid ßamuel (V;· BE}, Berichtefstatter: Die Motive der 
1 .. La preuve en est qu'on a propose recerriment, dans le deutllchenMehrheitderKommission,hlereineOelegatlonan 
cadre du budget .2000, une augmentation de 15 mlllions de Bundesämter nicht zuzulassen, waren in zwei Richtungen 

· trancs pour les contributlons a l'exportatlon de produits agrl- .auszumachen: 
coles. transrormes. Nous pensons qi.ie c'• .quelque chose Zum einen war ein Tell der Kommission der Auffassung, dass 
d'efficace et, a·travers ces moyens supplementaires po1,,1r la . durch diese Delegation der Aktivismus, der oft festzustellen 
«Sphoggigesetz», c'est un effort posltif et cc::msidelll,ble qui · ist, eigentlich gefördert 0der mindestens nicht unterbunden 
est fait tant en faveur de l'agrlculture suisse qua de l'industrie werde. Zum zweiten wun;te die Meinung vertreten, dass auch 
alimentalre. Par contre, nous souhaiterions la transformatlon die Gefahr des vorauseilenden Gehorsams auf dieser Admi-
de la motiori ·en postulat pour des raisons plus slmplement Ju- nistratlon~ höher sei als b(;)fm Bundesrat . Dann gab es 
ridiques: il ne s'aglt pas i:l'une veritable.motion au sens qes eine andere Linie, die der Streichung zustimmt, weil Im L&-
. textes qui regissent la "dc,jfjnition de ce moyen parternentalre. bensmlttelbereich gelegentlich auch recht politische, ja poli-
2. Nous craignons que la deuxieme partie de lamotion ne sott . tisQh hochsenslble Entscheide zu fällen seien - man denke 
pas conforme aux engagemems ,Pris au sein' de l'OMO qui an Fragen im ZOsammenhang mit BSE oder gentechnisch 
nous llent J.'entends M. Sandoz dire; «Au fond, on veut aug- veränderten Produkten. · 
menter: 1a 'pression.» Mais cette p~ion, eile exlste dejä. Si Schliesslich gab es einen dritten Tell, der aber nicht in Er-
vous voulez l'augmenter a travers une motion, augmentez-la, · scheinung tritt, welcher der Auffassung des Bundesrates 
mals c'est faux jurldlquement. · , Glauben schenkte, dass es hier'vor allem um sehr viel Admi-
Sur le fond, nous partageons vos preoccupations. nlsttatlon gehe und es auch Im Interesse der Produzenten 

sei, wenn rasch entschieden werden könne, weshalb die 
Delegation zulässlg sei. . . . . 
Das Abstimmungsergebnis in der Kommission war ;allerdings 
klar fOr Streichung crieser Kompetenz. 

Abstimmung - Vote . 
FOr Überweisung der Motion 
Dagegen 

127stimmen 
7Stimmen 

Borel Franc;ol!:I (S, NE), rapporteur: A une tres nette majorite, 
1a commisslon vous propose de biffer cette disposition du 
projet du Conseil federal. Nous avons un large d.Sbat sur la 
delegation de com~tence, pas seulement dans ce dornaine 
mais d'une manlere generale, du Conseil federal aux dlffe-

. ' rents niveaux de l'admi~tlon. - · - . 

~ offldel de rAssembieeftkllirale 



3. September 1999 N 1641 Mitteilungen der Präsidentin 

L'element prlncipal qui a amene la commisslon a prendre sa 
decision, c'est qu'elle est de l'avis que cette delegation de 
competence augmente Je nombre de textes, de reglementa
tlons edictes par l'administratlbn dans son ensemble, du fait 
que si le Conseil federal lui-mAme devait decider, il contribue
rait a concentrerla legislation et non pas a multipller les textes. 
Cette proposition a ete acceptee en commisslon par 13 voix 
contre 6 lors de la premlere deftberation. Ensulte, au demier 
vote sur l'ensemble, dans 1a seance d'avant-hier, par 10 voix 
contre 6, cette decision a ete confirmee. 

· A titre personnel, · je vous recommanderai cependant d'en 
rester au projet du. Conseil federal. On n'arrMe pas de dire 
que le Conseil federal devrait se concentrer sur les choses 
essentielles, on lui demande de se reformer dans ce sens et 
la, tout d'un coup, on l'oblige a prendre des ~isions mAme 
pour les details. 

Couchepln Pascal, conselller federal: Le cri du coeur de 
M. Borel est aussl le mien. On exige que le Conseil federal se 
concentre sur ressentlel, et tout le monde partage cette vo
lonte . .Dans 1a pratique, _ on lui interdlt d'avoir 1a P..<.!88ibilite de 
däleguer des competences secondaires a des offices. 
On ne peut pas faire des discours sur la reforme de l'adminis
tration, la slmplificatlon des procedures, et en mAme temps 
exigerqüe tout soit regle au niveau superieur de l'Etat Or ici, 
II s'agit essentlellement de repondre a des besoins pratlques 
du marche pour des gens qui sont dans Qes activites ooono
miques. Les competences reelles sont au niveau des offlces, 
c'est la que les competences techniques existent Si vous de
mandez au Conseil federal des'en occupet, bien sOr il lefera, 
maia il le fera apres avoir consulte rofflce qui aurait pris lade
cislon. 
C'est un aveu d'humilite que je fais, il n'a pas les competen
ces suffisantes, dans ces proble,mes de detail, pour juger si 
ce que l'office lui propose est bien ou mal. A la fin, vous lui 
donnez des responsabllites qui ne sont reellement pas de_ 
son niveau, et de son niveau de competence technique plus 
particulierement 
Je vous invite a prendre au serieux la votonte de refonne de 
l'adminlstration et de nous donner cette petite souplesse. Je 
ne comprends pas pourquoi on refuse cette reforme qul est 
efficace et conforme a l'esprit du ·temps. 

Abstimmung - Vote _ 
Für den Antrag des l;lundesrates 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 45 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

74Stimmen 
59Stimmen 

e. Bewilligungen, ausgenommen Bewilligungen gemäss Arti-

Namentliche GfJSSmtabstimmung 
Vote sur fensemble, nomfnatif 
(Ret:: 3355) · 

FOr Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent /e projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antille, Aregger, 
Banga, Bangerter, Baumann Ruedi, Beck. Beguelin, Berbe
rat, Bircher, Borel, Bosshard, Bühlmann, BQhrer, Christen, 
Columberg, Comby, de Dartlel, Debons, Oonati, Dormann, 
Ducrot, Dünkl, Eberhartl,

1 
Egerszegi, Ehrler, Engelberger, 

Epiney, Eymann, Fankhauser, Fässler, Fehr Jacqueline, 
Fehr Lisbeth, .. FIScher-Hägglingen, Fischer-Seengen, 
Freund, Frey Claude, Fritschi; Gadient, Geiser, GeMer, Goll, 
Gonseth, Gros Jean-Michel, Gross Andreas, Gross Jost, 
Grossenbacher, Günter, Gusset, Gysin Remo, Haering Bin
der, Hafner Ursula, Hämmerle, Hegetschweiler, Herczog, 
Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hub
mann, lmhof, Jans, Jaquet, Jeanpretre, Jossen, Jutzet, Kalb-
ermatten, Keller Christine, Keller Rudolf, Kofmel, Kuhn, 
Kühne, Lachat, Langenberger, Lauper, Leemann, Leu, Leu
enberger, Loeb, Lötseher, Maitre, . Marti Werner, M-8poli, 
Maury Pasquler, Meier Hans, Meyer Toer~e, MOller Erich, 
Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Philipona, Ratti, Rech
steiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruffy, Rychen, 
Sandoz Marcel, Schaller, Scheurer, Schmid Odilo, Schmid 
Samuel, Seiler Hanspeter, Spielmann, Stamm Judlth, Stef
fen, Steinegger, Steiner, Strehm, Stump, Teuscher, Toanei, 
Tschuppert, Vallender, Vermot, Vogel, Vollmer, . Weber 
Agnes, Weigelt, Widmer, Widrig, Wittenwiler, Wyss, Zapf!, 
Zbinden, Zwygart · (130) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Baader, Binder, Borer, Bortoluzzi, Brunner Ton!, Fehr Hans, 
'Föhn, FreyWalter, Hasler Ernst, Schenk, Vetterll (11) 

Entschuldigt/abwesend sind- Sont excuses/absents: 
Baumann Alexander, Baumann Stephanie, Baumberger, 
Bezzola, Blaser, Blocher, Bonny, Carobbio, Cavadinl 
Adriano, Cavalli, Chiffelle, David, Dettling, Dreher, Dupraz, 
Durrer, Eggly, Engler, Fasel, Florio, Friderici, Giezendanner, 
Grobet, Guisan, Gysin Hans Rudolf, Helm, Kunz, Maurer, 
Meyer Theo, Moser, Mühlemann, Oehrli, Pelli, Pidoux, Pini, 
Raggenbass, Randegger, Rechsteiner Paul, Ruf, Scharrer 
Jürg, Schlüer, Schmied Walter, Semadeni, Simon, Speck, 
Stamm Luzl, Steinemann, Stucky, Suter, Toeiler, Tschäppät, 
Tschopp, von Allmen, von Feiten, Waber, Weyeneth, Wie
derkehr, Ziegler (58) 

PrlJ.sid',um, stimmt nicht- Presidence, ne VQte pas: 
Heberlein (1) 

kel 17a; An den Ständerat-Au Conseil des Etats 
f. Streichen 

Art. 45al. 2 
Proposition de Ja commission 

e. les autorisations, exceptees les autorisationsselon l'article 
17a; 
f. Biffer 

Angenommen~ Adopte 

Zlff. u 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la ~n du Conseil des Etms 

Angenommen - AtJopte 

Ainlliches Bulletin der ~ 

Präsidentin: Ich möchte den Berichterstattern, aber auch 
Herrn Bundesrat Couchepin mr ihren grossen Einsatz ganz 
herzlich danken. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
möchte ich ebenfalls danken, dass wir diese wichtigen Vorla
gen sorgfältig und doch speditiv in der ersten Lesung haben 
durchberaten können. Sie haben damit. auch der Bevölke
rung bewiesen, dass diese Vorlagen ffir uns alle von grosser 
Bedeutung sind. . 
Sie haben es aber nicht unterlassen, unseren Arbeitsvorrat 
gleichzeitig wieder aufzustocken. Es sind in dieser Woche 
rund 70 Vorstösse eingereicht worden, darunter fünf parla
mentarische Initiativen. 
Einen speziellen Dank verdienen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Parlamentsdienste ffir ihre Arbeit und ihren 
Einsatz. Sie haben mit in dieser Woche etliche Oberstunden 
geleistet (Beifall) 
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BIiateraie Verträge Schweiz/EU. 
1. Genehmigung der Verträge 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
1. Approbation des accords 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 1488 hlel'Vor-Voir page 1486 CHfevant 

=:sdu~~Etals~u
3J1 ~~999 

Bundesbeschluss über die Genehmigung der sektOrlel
len Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidge
nossenschaft einerseits und andererseits der Euro
pi.Ischen Gemeinschaft sowie gegebenenfalls Ihren 
Mitgliedstaaten oder der Euf'Ol)älschen Atomgemein
schaft 
Arriti fed6ral porlant approbatlon des accords sec
torlels entre la Confed6raUon sulsse d'une part et, 
d'•utre part, 1a Communaut6 europeenne alnsl que, le 
cas echeant, ses Etats rnemt,res ou 1a Cornmunaut6 
europeenne de 1'6nergle atomlque 

Art. 1bls, 1ter 
Antrag der Kommlssron 
Zustimmung zum B8$Chluss des Ständerates 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Bats 

Lachat F~is (C, JU}, rapporteur: La commission a siege 
le 1er septembre 1999. Au cours de cette seance, tout le 
monde a pule remarquer, II s'agissait de pr:oposltlons de mo
difications d'ordre purement formel, et ceci y compris pour 
l'article 1 bis. 
II ne s'agit f!nalement que de l'adjonction de l'adjectit ..facul
tatif». Et pourquoi cela? Parce qu'il a ~ clairement affirme 
que lorsque ron parte de referendum dans l'affaire qui nous 
occupe aujourd'hui, oh ne peut parter que de referendum fa
cuitatlf, tant par rapport a la constitution actuelle que par rap-
port a 1a prochaine constitutlon qui entrera en vlgueur au de
but du troisleme millenaire. Ceci est valable tant pour l'arti
cle 1 bis que pour l'article 1 ter. 
Au sujet de l'artk:le 1 bi$, le Conseil des Bats a cherche des 
solutions, des redactions qui pouvalent manifester tres clai
rement dans le texte le danger de la clause guillotine, ä savoir 
que si le peuple renon9Bit a la libre circulation des personnes, 
II renofl981t tout a la fois aux six auttes accords bilateraux. 
Mais devant la complexlte qu'aurait contentie cette nouvelle 
mouture, II y a renonce paroe qu'on se serait trouve en pre
sence de references ä des lols, en presence de reterences il. 
des accords qul pouvaient theoriquement evoluer. 
L'essentlel du debat au Conseil national, l'essentlel du debat 
au Conseil des Etats et en commisslon est qu'il a ete preclse 
que la clause guillotine est bien la, et que si on veut utiliser le 
referendum, on risque de faire tout tomber. Ainsi, les respon-

Am111ches BUllslln dar Bundesversammlung 

sabilites sont clairement posees, etablies pour l'avenir. II a 
mame ete affirme, par l'un des representants des promoteurs 
de ce nouvel article, qu'avec celui-ci, le referendum serait en
core plus difficile a.lancer. 
Finalement, a l'article 1 bis, votre commission s'est ralli!\kt a la 
decision du Conseil des Etats par 6 voix sans opposition et 
avec 4 abstentlons. En ce qui conceme l'article 1 ter, elle s'est 
rallickt a l'unanimite a la decision du Conseil des Etats. 

Milhlemann Emst (R, TG), Berichterstatter: Mit diesem 
grundsätzlichen Beschluss machen wir einen entscheiden
den Schritt in der Europapolitik, die bis jetzt in der Sackgasse 
steckte. Wir haben schon in der vergangenen Sondersession 
klar gesagt, dass es sich nicht um ein innenpolitisches Ge
schäft handelt; es geht vielmehr um ein aussenpolltisches 
Geschäft von eminenter Tragweite. 
Es ist eine alte Erfahrung, dass das Schweizervolk bei Vo.lks
abstimmungen sehr gut versteht, was innenpolitisch vor sich 
geht, dass es aber mit aussenpolitischen Geschäften mehr 
Mühe hat. Dies hängt damit zusammen, dass der Augen
schein nicht vorliegt; dass Volk muss sich auf den Bundesrat, 
auf uns und die Medien verlassen. Es ist darum wichtig, dass 
wir gan~ klar sagen, dass es hier um Verträge geht, die posi
tive Seiten haben. Dieses Geschäft eignet sich nicht für par
telpofrtisches Gezänk und für lnnenporltische · Hahnen
kämpfe; es dOrfen keine grossen Differenzen zwischen Na
tional- und Ständerat entstehen. Es Ist wichtig, dass wir beim 
Abschluss dieser Beratungen eine gewisse Geschlossenheit 
demonstrieren, um im Abstimmungskampf bestehen zu kön
nen. Denn es wird einen Abstimm1:1ngskampf geben, und das 
ist auch riehtig so. 
Eine. kleine Differenz wurde V0l'n Ständerat ausgeräumt. Es 
geht um die Frage, ob nach sieben Jahren unter allen Um
ständen die Bundesversammlung über die Weiterführung 
des Abkommens Ober die Freizügigkeit entscheiden soll. 
Dies ist jetzt festgelegt worden, indem man klar sagt, dass 
durch das Parlament entschieden wird und dieser Entscheid 
dem fakultativen Referendum unterstehen muss. Gerne wol
len wir zugeben, dass die SVP sehr hartnäckig darauf be
standen hat Wenn man da nachgegeben hat, dann deshalb, 
weil diese Sache ja praktisch eine Selbstverständlichkeit ist; 
daran haben wir immer geglaubt. Wenn es aber dem Seelen
heil der SVP dient,. wenn man dies noch stärker festlegt Wir 
haben es jetzt getan - und auch der Ständerat hat es getan. 
Ich weiss nicht, ~m man nun weiterhin streiten sollte. Es 
kommt noch dazu, ~dass man auch bei einer Erweiterung der 
EU, einem möglichen Einbezug der Oststaaten, wieder neu 
in der Bundesversammlung abstimmen muss und auch die
ser Entscheid dann dem fakultativen Referendum unte"'1eht 
Hier jetzt das obligatorische Referendum zu verlangen, ergibt 
keinen Sinn. Ich bin fest überzeugt, dass der, der das Refe
rendum wiH, dies begrOnden soll. Wer erklärt, die Verträge 
seien schlecht, der soll bitteschön begründen, warum sie 
schlecht sein sollen. Von gewissen Seiten habe ich bisher 
nur gehört, die Verträge seien schlecht; ich möchte einmal 
eine glaubwürdige BegrOndung hören. 
Wir bitten Sie, entsprechend als erstes jetzt diese Differenz 
auszuräumen, dem Ständerat zuzustimmen und dann im 
gleichen Sinn und Geist mit der Differenzbereinigung weiter-
zufahren. · 

Zapfl Rosmarie . (C, ZH}: Die CVP-Fraktlon kann sich der 
ständerätlichen Version der beiden Artikel 1bis und 1ter an
schliessen. Das ist der Fraktion nicht leichtgefallen. Die CVP 
hat sich noch. während den ganzen Verhandlungen hinter die • 
Interpretation des Bundesrates gestellt Die Interpretation 
des Bundesrates war während der ganzen Zeit . diejenige, 
dass es diese beiden Ergänzungen nicht brauche. In der Bot
schaft wird ja deutlich gesagt, mit welchen Möglichkeiten ein 
Referendum ergriffen werden kann. Es wird klar aufgezeigt, 
dass die Verträge mit den heute der EU angehörenden Staa
ten abgeschlossen werden und bei jeder Erweiterung mit all
fälligen neuen Mitgliedern neu verhandelt werden muss. 
Wenn wir nun bereit sind, die vorgeschlagenen Präzisierun
gen mitzutragen, dann aus einem Grund: Wir wollen dazu 
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beitragen, dass tliese VertrQ ratifiziert werden. Es ist uns 
bewusst, dass damit. die stillschweigende Weiterführung der 
Abkommen vom Tisch ist. Im 1~ des Ganzen kann die 
CVP-Fraktion diesen Ergänzungen jedoch zustimmen. ' 

,Prisldentln: Die SVP-Fraktion lässt ausrichten, dass sie 
den Kommissionsantrag unterstatzt. 

Delss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federa.l s'etant 
· deja exprime sur cette question et ayant contribue a y appor
ier une reponse, n'a rien a ajouter. 
II vous invlte ti adherer a la declsion du Conseil des Etats. 

Angenommen-Adopte 

99.028-3 

Bilaterale Verträge Schw~iz/EU. 
3. GOter- und Personenverkehr 
Accords bllateraux Suisse/UE . . 
3~ Tn,nsport de marchandis,s 
et de voyageurs . · 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 1509 hle!Vor- Volrpage 1509 cl-devant 
Beschluss des Stiinderates vom 2. September 1999 · 
Ddcisfon du coi-u des Etats du 2 septembre 1999 

' Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Schwei
zerischen _ Eidgenossenschaft und der Europäischen 
Gemeinschaft über den Güter- und· Personenverkehr 
auf Schiene und Strasse · 

· Lol federale concernant ·rAccord · entre 1a Confch:fera
tlon sulsse et la Communaute europcienne sur le trans
port de marchandlses ·et de voyageurs par ran et par 
route 

Ziff. 1 ArL 2 Abs. 2; Art. 9. Abs. 1 
Antrag der Kommission 

l, 

Zustimmung zum Beschluss des ständerates 

. Ch. 1 art. 2 al. 2; arL 9 al. 1 
Proposition.de 1a commission 
Adherer a 1a decisl~n du Conseil des Etats 

Hämmerte Andrea (S, GR), Berichterstatter: Die Kommis- · 
slon hat sich sehr bemüht, In dieser ersten Runde der Diffe
renzbereinigung mehrheitsfäplge Lösungen zu finden - und 
zwar Lösungen, die eben_ über den Ratsaal. hinaus mehr
heitsfähig sind ~ und gleichzeltlg dje Differenzen zum Stiin
derat zu minimieren. 
Ich möchte. Sie noch einmal eindringlich· darauf hinweisen: 
Dieses Geschäft Ist un(f bleibt äussetst delikat! Alle, welehe 
die bilateralen Abkommeri' wollen, müssen dieses Geschäft 
sehr sorgfältig anschauen und behandeln. Es ist sehr wichtig, 
d_ass wir die Gegnerschaft gegen diese Abkommen nicht ku
mußeren. sonst ist nämlich der Absturz In der Volk$abstim
mung trotz des Appells von Herrn Mühlemann un~nneldlich. 
Wir hatten nicht nur In Brüssel, sondern auch im Inland einen 
sehr ~ Verhandlungsprozess ~ hier betrifft es die Be
gleitmessnahmen. Wil' habenjetzt die Aufgabe, diesen Ver
handlungsprozess zu einem guten Ende zu fOhren. 

' Ich bitte Sie, bei den wesentlichen -Differenzen den Anträgen 
unserer Kommission zu folgen; sie $1nd wohlduichdacht 

· Zur Vorlage 3, dem Bundesgesetz zum Abkommen zwischen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäi• 
sehen Gemeinschaft über den Güter• und Personenverkehr 
auf Schiene und Strasse: Ausser bei Artikel 2 gibt es hier 

keine Differenzen mehr. Diese Differenz ist nur formeller Art. 
-Der ständerat hat Artikel 2, den. wir hier plaziert hatten, nun 
in Artikel 6 des Verkehrsverlagerungsgesetzes umplaziert. 
Dies ist bei Yorlage 3 die einzlge Differenz. Dem können wir 
problemlos zustimmen~ Die wesentlichen Differenzen beste
hen bei den Vorlagen 7 und 9. 

Rattl Remigio (C, Tl), rapporteur: L'avenlr des mesures d'ac
·compagnement sur les transports terrestres, et peut-ätre 
m&ne celul de J'ensemble des accordsbllateraux. se joue ac- · 
tuellement autourd~ divergences que nous sommes appe
les ä elimlner aujourd'hul. Votre commiasion a beaucoup falt, 
comme l'a rappel~ son presldent. pour essayer de trouver 
des convergences avec les autres problematlques. Nous 
sommes aujourd'hui en mesure_ de vous presenter des pro
positlons qui peuvent effectlvement nous rnener au but, c'est
a-dlre de rnettre sous tolt les accords bllateraux, en l'occur
rence en ce qui conceme les. mesutes d'accompagnement 
relatives aux transports terrestres. 
II. ne reste plus que quelques problemes, dont deux sont fon
damentaux.. La grande question est en particulier 1a suivante: 
taut-II fixer le nombre maximum de polds lourds restan~ sur 
nos axes de transit de 1a reglon alpine? Une autre questio1:1 
est faut-il egalement fixer un delai, une date älaquelle l'ot).; 
jectif devrait 6tre concratlse? II s'agit de l'objectif de 650 000 
courses annuelles de. polds lourds restants sur nos axes de 
transit. Quand faudralt-11 atteindre cet objectif? En 2007? Une 
annee apres l'achevement du_tunnel de base.du Saint~ 
thard, cornme le pr'evoft le Conseil federal? Sur ce point, ·vo
tre commission falt 1a propositlon, qui sera developpee plus 
en detail, d'attelndre le but deux ans apres l'ouverture au tra
fic du tunnel de base du Lötsehberg. 
Le _deuxieme grand probleme, c'est ceiui du financement. 
L'autre Conseil s'est prononce apres discussion pour_une en
veloppe financiere de 2,~ rililliards de francs. La proposltlon 
de votre commission prevoyalt 3,3 mHliards de francs. 
Aujourd'hui, II faudra de nouveau trancher sur ce polnt. 
Volla les deux points essentiels. Nous devons regler encore 
d'autres ,polnts: En general, il s'agit de toute une serie de pre
clslons et d'amellorations. 

Angenommen..:. Adopte 

99.028-7 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
7. Verkehrsverlagerung 
Accords bilateraux Suisse/UE. 
7. Transfert du trafic. · 

Differenz811 - Diverg~ -
Slene Seite 1530 hlel'Yor..-Vck page 1530 ~ 
Beschluss des Slllnderates vom 2. September 1999 
Oeclslondu ConseD des Bais du2septembre 1999 

Bundesgesetz zur ~eriagenmg von alpenquerendem 
Güterschwerverkehr auf die Schiene 

· Lol fed6rale vlsant a uansferer sur le rall le traflc de 
marchandlses l travers les Alpes 

Art. 1Abs.2 -. 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . 
-·· mögliehst laSch, spätestens zwei Jahre nach Eröffnung 
des Lötsehberg-Basistunnels, erreicht werden soll. 
Minderheit I 
(Bezzola, Christen, FIScher-8eengen, Giezendanner, PhHi
pona, Theiler) 

Bulletin offlclel de r.AssetnblN ~ 
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Für den auf den Transitstrassen im Alpengebiet verbleiben• 
den alpenquerenden Güterschwerverkehr gelten folgende 
Verlagerungsziele: 
Spätestens bis zum Jahr 2005 muss die Zahl der alpenque
renden LKW auf das heutige Niveau (Rlchtgrösse 1998) 
reduziert werden. Spätestens ein Jahr nach Eröffnung 
des Lötsehberg-Basistunnels · muss die Zielgrösse von 
900 000 Fahrten und spätestens . ein Jahr nach Eröffnung 
des Gotthard-Baslstunnelsvon 650000 Fahrten erreicht wer
den. 

r • Minderheit II . 
(Binder, Bezzola. Christen, Fischer-Seengen, Giezendanner, 
Philipona, Theiler, Vetterli) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit III 
(Glezendanr1er, Binder, Theiler, Vetterli) . 
Für den auf den Transitstrassen Im Alpengebiet von Grenze 
zu Grenze verbleibenden alpenquerenden Güterschwerver
kehr gilt eine Zlelgrösse von 650 000 Fahrten pro Jahr, wel
che bis 2007, spätestens aber ern Jahr nach Eröffnung des 
U>tschberg-Baslstunnels, erreicht werden soD. 
Minderheit IV 
(Genner, Hollenstein, Jossen, Keller Christine) 
· •••• möglichst rasch, spätestens aber im Jahr 2007, erreicht 
werden soll. ·' 

Eventualantrag der Fraklion der Schweizerischen Volkspar-
tei ' 
(falls der Antrag der Minderheit III abgelehnt wird) 
Für den auf den Transitstrassen im Alpengebiet verbleiben
den alpenquerenden GütertransitverJ(ehr .... 

Art.1 aL2 
ProposiJion de Ja commisslon 
Ma]orlte . 
••.• le plus rapldement possible, mais au plus tard deux ans 
apras l'ouverture du tunnel de base du Lötsehberg, s'appli
que au trafic ... : 
Mlnoritel 
(Bezzola. Christen, FISCher-Seengen, Giezend~ner, Phili· 
pona, Theiler) . . 
Pour le trafic lourd de marchandises a travers les Alpes res
tant sur les routes de transit de la reglon alpine, les ol;)jeclifs 
suivants doivent Atre real~ en vue du transfert du trafic de 
la reute au rail: 
Au plus tard en 2005, le nombre de camions traversant les Al„ 
pes doit etre ramene au niveau d'aujourd'hui (base: 1998). 
Au plus tard une ahnee apres l'ouverture du tunnel de base 
du Lötsehberg, le nombre de courses doit Atre de 900 000 par 
annee ~ au plus tard un an apres l'ouverture du tunnel de 
base du Gothard, il doit Atre de 650 000 courses. 
Mlnorlte/1 
(Binder, Bezzola, Christen, FISCher-Seengen, Giezendanner, 
Philipona. Theßer, Vetterh1 
Adh~rer a 1a decision du Conseil des Etats 
Minorite III 
(Giezendanner, Binder, Theßer, Vetterli) 
Un objectif de fordre de 650 000 courses annuelles, qui de
vra Atre atteint avant 2007, et au plus tard une ann~ apres 
l'ouverture du tunnel de base du Lötsehberg, s'applique au 
trafic lourd de marchandlses restant sur les routes de transit 
de frontlere a frontlere a travers les Alpes. 
MlnorMIV 
(Genner, Hollenstein, Jossen, Keller Christine) 
.... mais au plus tard en 2007, s'appllque au traflc lourd de 
marchandises. 

ProposiJion subsldiaire du groupe de /'Union democratique 
~~ntre . ' 
(au cas ou 1a proposltion de la minortte III serait re~) 
Pour le trafic de marchandises transltant par la Suisse a tra· 
vers les Alpes •••• 

Bezzola Duri (R, GA): Ich spreche auch im Namen der frei
sinnigen Fraktion zu Artikel 1 Absatz 2. 

·Am11~ Bullelln der Bundesvenlamrnlung 

Das Aßti.Referendums-Ver1agerungsziel liegt auf dem Tisch. 
Hören wir also auf, uns um des Kaisers Bart zu streiten! Mit . 
dem Antrag der Minderheit I versuche ich aber trotzdem, Sie 
für machbare Verlagerungsziele zu begeistem. · 
Die Verlagerungsziele mQssen mit der Inbetriebnahme der 
beiden Basistunnels In Verbindung steher1. So haben wir es 
den Stimmbürgerinnen und StimmbOrgem erklärt, als es um 
die Realisierung der Neat-Netzvariante ging. .. 
Die Verlagerungsziele stehen, wie die M.lnderheit I vor
schlägt, in direktem Zusammenhang mit den Basistunneln. 
Sie sind bei der prognostizierten Verkeh1881\twicklung durch~ 
aus ehrgeizig. Der gesamte alpenquerende Strassenverkehr, 

• also Lastwagen Ober S,5 Tonnen Gewicht, hat von 1990 bis 
1998 um 70 Prozent zugenommen. Heute formulieren wir 
wünschbare Verlagerungsziele, die erreicht werden sollen, 
und zwar trotz massivem Verkehrswachstum, trotz der Öff. 
nung für 40-Tonnen-Fahizeuge und trotz der Rücknahme 
des Umwegverkehrs über Osterreich und Frankreich. 
Bei allem Verständnis: Den Realitätssinn dürfen wir nicht 
ausschalten. Heute transportieren die Bahnen rund 500 000 
Sendungen im unbegleiteten kombinierten Verkehr pro Jahr, 
und zwar hauptsächlich im alpenquerenden Verkehr. 
Die rollende Landstrasse wird ab dem Jahre 2001 rund 
150 000 Stellplätze am Lötsehberg bei 4 Metem Eckhöhe 
und rund 60 000 Stellplätze am Gotthard bei 3,8 Metem Eck
höhe anbieten können. laut Prognosen werden 1,6 Millionen 
schwere Fahrzeuge ab dem Jahre 2005/06 die Alpen Qber
queren. Beim Zwischenziel 2007 gemäss unserem Minder
heitsantrag sollen nach Eröffnung des Lötschberg-Basistun
nels höchstens 900 000 alpenquerende Fahrzeuge pro Jahr 
auf der Strasse gezählt werden. Damit müssen immerhin zu. 
sätzliche 700 000 Fahrten auf die Schiene verlagert werden. 
Gemessen am heutigen Transportvolumen der Bahnen ent
spricht das einer Kapazitätserhöhung von rund 150 Prozent. 
Gemäss den Anträgen der Mehrheit und der Minderheiten III 
und IV sollen es bis ein bzw. zwei Jahre nach Eröffnung des 
Lötsehberg-Basistunnels eine Million zusätzliche Fahizeuge 
sein. Die Bahnen müssten ihre Leistungen demnach unge
fähr verdreifachen. Das ist mit dem Lötsehberg allein nicht 
machbar, auch wenn das heute viele behaupten. 
Wie ist diese ominöse Zahl voo650 000 Fahrzeugen pro Jahr 
überhaupt entstanden? 1992 hat das Volk zum ersten Mal 
Ober äie Neat befunden. Schon damals wurden realistische 
und auch unrealistische Ziele formuliert, u. a. die Höchstzahl 
von 650 000,Fahrten des alpenquerenden Güterschwerver
kehrs auf den Transitachsen bis zum Jahre 2004. Bnziger, 
aber gewichtiger Unterschied zu heute: Das Ziel wurde un~ 
der Annahme formuliert, dass 12 Jahre nach dem Neat-Be
schluss Gotthard- und Lötschberg-Basistunr,el in Betrieb ste
hen WOrden. Diese Zahl haben auch die Initianten der Alpen
schutz-Initiative übemommen. 
Heute so0 · das plötzllch nicht mehr gültig sein.· Die Über
gangszeit bis zur Inbetriebnahme beider Basistunnels wird 
schwierig; darin sind wir uns alle einig. Eine massive Effizi• 
enzateigenmg der Bahnen ist notwendig; darin sind wir uns 
ebenfalls einig. Die dafilr f'.IOtWendigen Voraussetzungen ha
ben wir geschaffen. Jetzt müssen wir Ziele formulieren, die 
eingehalten werden und mit denen wir den nötigen Druck auf 
die Bahnen erzeugen können. Unrealistische Ziele aber fru. 
strieren und demotivieren, wei1 man von vomherein weiss, 
dass man sie nicht erreichen kann. Das bringt niemandem et
was. 
Vor ejnem Jahr haben wir im Zusammen~g mit den Ab
stimmungen über die U3VA und die FinöV vieles gesagt md 
versprochen. Wir tun gut daran, uns daran zu erinnem. Wir 
haben u. a. gesagt, dass das Ziel sei, den zusätzlichen al· 
penquerenden Güterverkehr. auf die Schiene zu bringen. 
Heute versuchen wir mit der Brechstange, ni!Ch Eröffnung 
des Lötsehberg-Basistunnels zusätzlich alpenquerenclen 
Schwerverkehr in der Grössenordnung von einer MiUion 
Lastwagen von der Strasse auf die Schiene zu ver1agem. 
Das ist nach meiner Meinung weder glaubwOrdig noch ehr
lich. 
Persönlich bin ich · der Ansicht, dass es sich mit klaren, 
messbaren und auch ehrgeizigen, aber erreichbaren Zielvor-
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gaben besser politisieren lässt - auch vor den Wahlen; des
halb der·Antrag der Minderheit 1. Die FDP-Fraktion wird in er
ster Priotltät-die Minderheit II und in zweiter Priorität die Min
derheit 1.unterstützen. Die Anträge der Minderheiten III und 
IV lehnen wir ab. · · ' · . . 
Zum Eventualantragder SVP-Fraktion konnten wir nicht Stel
lung nehmen. Gemäss diesem Antrag soll der Begriff «Güter-

, sehwerverkehr» durch·den Begriff .«Gütertransitverkehr» er- · 
setzt werden. Von der Formulierung «von Grenze zu 
Grenze» Ist nicht mehr die: Rede. Wenn uGiltertransltver
kehr» «von Grenze zu Grenze» bedeutet, lehnen wir diesen 
Antrag ab. 

Binder Max (V, Zli): Was will der Antrag der Minderheit II? 
Die .Lösung des Ständerates ist für mich die ehrf!Chste und 
die einzig realistische. Mit dem Wort ;;rasch» dokumentieren 
wir den Zeithorizont Wir müssen unverzüglich an diese Ar
beit gehen. Mit dem Wort «möglichst» dokumentieren wir die 
Realität. «Mög11$st IBSCh» heisst für mich nicht Irgendwann, 
sondern unverzuglich soll man auf diese Ziele hinarbeiten. 
Durch das Fehlen · einer Jahreszahl wird der Auftrag nicht · 

: verbindlich an einen Zeitpunkt gebunden, aber es steht 
nlch1s im Weg, diese ·Ziele in diesem Zeithorizont anzuge
hen. Für mich Ist es. unehrlicl} und illusorisch,. eine Jahres-
zahl zu nennen. . 
Der Streit, den wir hier um eine Jahreszahl führen - ob das 
2007 oder 2005' oder 201 S. sein soll, ein Jahr nach Eröffnung 
des l.ö1schberg- oder des Gotthard-Basistunnels -, zeigt 
deutlich, dass niemand ·1n diesem Saal ehrlich und verbind
lich sagen kann, wann wir dieses Ziel erreichen. Deshalb Ist 
es für mich klar, dass wir dem S.tänderat zustimmen sollten, 
der «möglichst rasch» sagt. 
Einerseits lst es schwierig, die Vollendung der gross&n Bau
vorhaben vorauszusagen, cfie zum Erreichen dieser Ziele un
bedingt nötig sind. Wir wissen auch, dass die Alpen-Initiative 
die Jahreszahl 20()4 vorgeschrieben hat Wir wissen heute, . 
dass das völUg Illusorisch ist, dass wir dieses Ziel nicht errei
chen können. Wir wissen, dass wir sehr grosse Infrastruktur'." 

. bauten bei den aahnen vomehmen müssen. Nach der Be
sichtigung, die wir letzte Woche mit der Neat-Aufslchtsdele
gation durchführten, ist es für mich noch klarer geworden, 
dass bei solch grossei, Bauvorhaben ein Zeithorizorit nicht 
realistisch vorausQE'JSSgt werden kann. · 
Es kommt dazu, dass die Bahnen ihr Betriebskonzept erar
beiten . und umsetzen ·können müssen. Es kommt weiter 
dazu, dass die Leistungsfähigkeit der .Bahn· ein Element Ist, 
das wir nicht einfach mit. Bezug auf einen gewissen Zeithori".: 
zont vorschreiben können. Es wird zwar immer wieder ge
sagt, dle'Bahnen hätten die Mögllchkelt dazu auf jeden Fall. 
Die Bahnen hätten von derSchlenenkapazltät hertateächlich 
.heute schon die Mögllchkeit, aber sie schaffen es trotzdem 
nicht . . _ 
Wenn wir, wie Herr Bundesrat Leuenberger im Ständerat, sa
gen: alhr Wunsch sei mir Befehl, aber Ich kann den AUftrag 
nicht erfüllen», so ist .das meiner Ansicht nach unehrllch. 
Bundeslllt Leuenberget hat· auch gesagt, wir WOn:len den 
Mund schon sehr voll nehmen; wenn wir das sehr ehrgeizige 
Ziel von 2007 oder •nach Eröftnung des Lötschberg-Basis
tunnels» Ins Auge fassen WOrden. Ich glaube, die Politik 
sollte bei der Gesetzgebung den Mund _nicht voll nehmen, 
sondem ein realistisches~enario In$ Gesetz schreiben. Für 
mk;h ist nur realistisch, wenn wlr-wleesderStänderatgetan 
h.at - «möglichst rasch» hineinschreiben. Jede Zahl weckt . 
Hoffnungen,. die Sie letztlich oicht ·eriQllen können. 
Deshalb bitte Ich Sie, dem Antrag der Minderheit II zuzustim-men. . 

gibt kein Kontingent für das meistbenutzte Fahrzeug lrri euro- · 
päischen Raum. · 
Herr Bundesrat Leuenberger hat es gesagt. Es gibt keine 
Barrieren, die sich diesen ,Zielen ei:rtgegenstellen; es sind le-

.. dlgDch die Steuern, d. h. die horrende LSVA plus die ATA, die 
allenfalls mit einem Alpentransitgesetz noch eingeführt wer
den könnte. Das sind aber keine Barrieren. Deshalb hat Herr 
Kollege Binder natarllch vollständig recht, wenn er sagt, eine 
Jahreszahl. einzusetzen sei sehr gefährlich. · 
Ich habe mif meinem.Minderheitsantrag .trotzdem versucht,. 
einen. Vermittlungsvorschlag zu machen, der eine einiger-

. massen reafrstlsche Zielgrösse enthält und zudem in unse
rem Gewerbe etwas Ruhe bringen könnte. 

/ Warum «von Grenze zu Grenze»? $Je alle wissen, dass der 
lnnerschwelzerische Verkehr, der die Alpen clurchquert,' le-. 
dlgüch S Prozent des. ganzen Verkehrs. ausmacht, der sich 
durch die Alpen .wälzt. Dazu kommt Mit diesem Verlage
rungsgesetz sind ganz klar der Kanton Tessin und der Kan
ton Urf, aber auch das Ml\telland Im SQdlandverkehr diskrimi
niert. Oa gibt es kein Wahn und Aber. Wenn. Sie die Trans
porte der .lnnerschwelzerischen Untemehmer kontingentie
ren .. wollen, müssen Sie Ja einen gewissen Teil des 
Binnenlandverkehrs auf die Bahn zwingen; kostenseitig, ter-
minseitlg ist das nicht möglich. · 
Nun zum vielgehörten Argument der EU - d; h., es wird ja nur 
in der Schweiz.vorgebracht, nicht in·der .EU selbst-, man 
wiirde mit dieser Bestimmung «von Grenze zu Grenze» Eg-. 
ropa .diskriminieren: Ja, was haben wir denn mit dem Alpen
schutzartikel anderes getan? Schon da heisst es unmissver
ständlich klar. «von Grenze zu Grenze~. Es war nie, aber 
auch gar nie die Rede davon,. dass der BiMenlandverkehr 
kontingentiert oder noch hOher belastet werden soll; 
Dazu kommt, dass der neue .Verkehrsminister In Deutsch
land - Ich nehme an, er Obemimrnt es von Herrn Müntefe
ring - ganz klar gesagt hat, auch Deutschland komme mit ei
ner LSVA, aber erst 11b einem Distanzbereich Ober S00 KJlo
meter. Dann wären wir Schweizer ja in Europa, zumindest in. 
Deutschland, unglaub!ich diskriminiert, denn der internatio
nale Transport geht meistens Ober längere Djstanzen als 
300 Kilometer. Es zeigt .sich· also, dass dieses Argument 
Oberhaupt. nicht stichhaltig ist und. weder Italien .noch 
Deutschland intervenieren werden. · 
Ich drohe heute nlcht mit dem Referendum, Oberhaupt nicht; 
es Ist nämlich nicht in meinem Sinne, hier zu drohen. Denn 
~ Referendum wird ja so oder so ergriffen - und das ist 
auch richtig -, aber nicht von tnlr, nicht von 'il"serer Seite. 
Aber ich möchte mithelfen,.einen Lösungsvorschlag zu ma
chen, der die, rund 200 000 Stimmberechtigten aus dem · 
Transportgewerbe nicht motiviert, gegen die bilateralen Ver
träge zu stimmen. 
In diesem Sinne bitte·lch Sie, meinen realistischen Minder
. heitsantrag -: reaiistlsch vjenrgstens der Mögflchkelt nach -
oder allenfalls, was natllrlich noch ehrllcher wäre, die Fas
~ng gemäss Ständerat zu unterstützen. 

Genner Ruth (G, ZH): In der Sondersession habe Ich diesen 
Artikel 1 als den Schicksalsartikel des Verkehrsverlagerun~ 
gesetzes bezeichnet. ~· zeichnet sich nun ab, dass dieser 
Artikel · den Schicksalsartikel der . gesamten flankierenden 
Massnahmen zum· Landverkehrsabkommen darstellt Wir 
mOsseti uns bewusst sein; dass QBS, was wir in .diesem Arti
kel beschliessen, eine grosse pofrtische Tragweite hat, weit 
Ober den Landverkehr hinaus. Wir Grünen stellen,fest, dass 
In der Entscheidungshierarchie der lnnenpolitiSch möglichen 
flankierenden Massnahmen zum Landverkehr an enrter 
Stelle däs Verlagerungsziel von maximal 650QOO alpenque

Gtezendanner Ulricti' (V, AG): Heute fahren pro Jahr renden Lastwagen pro Jahr steht Diese Zal'II ist ein. Kompro-
1,28 Millionen Lastwagen dutch den·. Gotthard - nur durch miss. Geeinigt hat man sich darauf angesichts des Alpen-
den Gotthard. Dazu kommt 2001 .das Kontingent der EU von schutzartlkels und der bilateralen Verträge, welche in~ und 
SO0 000 Fahrten für a40-Tönner». Davon betreffen 150'000 ausländische Lastwagenhalter gleich behandeln. Aus die-
Fahrten transitierende Lastwagen. Dazu können Sie zusätz- ' sem Grund ist die Formulierung ~ Grenze zu Grenze» Im 
lieh .120 000 Leerfahrten addieren. Das sind .1,55 MIHlonen Antrag der Minderheit III (Glezendanner) zu Artikel 1 Ab
Fahrzeuge. Vergessen. wir dabei nicht, dass wir Im Jahre satz 2, auch wenn sie Im umprOnglichen Text des Alpen,-
2001 auch nocl) für die «34-Tönner» öffnen. Das heisst, es schutzartikels wörtlich so steht, nlctit mehr möglich. . . 
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Der Antrag der Minderheit IV zu Artikel· 1 Absatz 2 ergänzt die 
ständerätliche Fassung mit einer Jahresz$1. Die Zielgrösse 
von 650000 Fahrten soll «möglichst rasch» - degressiv 
wohlverstanden - erreicht werden. Allein das Wort «rasch» 
ist ein relativer Begriff; wir reagieren doch allein schon je 
nach unserer von Landesgegenei zu Landesgegend unter
schiedlichen Mentalität auf das Wort «rasch» sehr verschie
den. Ich möchte an diesem Ort nicht den Volksmund bemO
hen; Sie verstehen es schon. «Rasch» ohne zusätzlich·e wei
tere Zeitangabe ist vage und Interpretierbar. Das könnte ei
nen Zürcher Bundesrat am bemischen Lötsehberg - und das 
ist der ~eitkritische Bauort des ersten Neat-Tunnels - sonst 
noch den Kopf kosten; das wollen wir ja nicht 
Das einzige, was für uns wichtig und· wesentlich ist. ist eine 

· klare Zeitangabe zur Erreichung der Zielgrösse. Mein Vor
schlag ist der, welcher die Umweltorganisationen als akzep
tabel bezeichnet haben, nämlich das Jahr 2007. 
Warum ist die Zeitangabe so bedeutungsvoll? Auch wenn 
dieser Jahreszahl jetzt viele mit Zaudem und Zögern begeg-

. nen: Nur eine Zeitangabe gibt der Planung von Massnah
men - davon brauchen wir wohl ein Bilndel, um die Zlel
grösse zu erreichen - einen entsprechenden Horizont und 
eine entsprechende Dringlichkeit. 
Wo ist der Planungshorizont bei der alleinigen Fonnullerung 
«möglichst rasch»? Diese Fonnulierung lässt doch die Reak
tion zu: «Schaffe ich es dieses Jahr nicht, dann halt Im näch
sten.» Das kann unser Ziel nicht sein! Der Wdle zur Umset
zung des Verkehrsverlagerungsgesetzes, zur Umlagerung 
des GOterverkehrs auf die Schiene, verlangt nicht nur innova
tive Massnahmen, der Wille muss mit dem entsprechenden 
Zielhorizont signalisiert warden. Etwas anderes können wir 
beim Legiferleren gar nicht tun, wir milssen an diesem Ziel 
festhalten. · 
Wenn Herr Bezzola heute sagt, es gehe nur darum, erreich
bare Ziele zu fonnulieren, ist das eine Kapitulation auf der le
gislativen Ebene, denn wir.milssen die Ziele vorgeben und 
nicht mit Zauderri und Zögern sozusagen eine «seif fulfilling · 
prophecy» machen und schon jetzt sagen, dass wir das nicht 
erreichen werden; für die Umwelt und die Bevölkerung ist es 
eine Notwendigkeit, dass wir dieses Ziel erreichen. 
Ich bitte Sie in diesem Sime, den Antrag der Minderheit IV zu 
unterstOtzen. 

Blocher Christoph N, ZH): Der Eventualantrag der SVP
Fraktion gilt für den Text sämtlicher Anträge zu Artikel 1 Ab
satz 2. Bei diesen Anträgen geht es ja darum, ab welchem 
Jahr wie viele Lastwagen dica Alpen durchqueren sollen. Es 
soll irgendeine Quote festgelegt und gesagt werden, ab wel
chem Jahr sie gilt Ich spreche mich mit dem Eventualantrag 
der SVP-Fraktion nicht Ober die Höhe der Quote aus. Ich 
sage auch nicht, ob das650000 oder 500000oder900000 
Lastwagen sein sollen. Ich spl'\!lche mich auch nicht darilber 
aus, ab welchem Jahr das gelten soll. Es geht einzig darum, 
dass eine Quote - gleichgültig in welcher Höhe- nur fOr den 
alpenquerenden «GOtertransitverkehr» gelten kenn. Denn: 
Wenn Sie die Quote auf irgendeine Weise verringern mils
sen - sei dies durch fiskalische oder irgendwelche andere 
Massnahmen -, dü~ Sie nicht den Binnenverkehr treffen. 
Es geht also im Extremfall dai'um, nicht die Lastwagen zu 
treffen, die. von Airolo nach Altdorf fahren oder die aus dem 
Kanton Tessin nach Graubünden oder vom Kanton Graubün
den ins Tessin fahren. Ich bitte Sie, das emstzu nehmen. 
Sie haben bei Artikel 1 Absatz 1 den Ausdruck «von Grenze 
zu Grenze» gestrichen, wie er In der Alpen-Initiative, In der 
Bundesverfassung verankert Ist Sie sagen, er sei diskrimi
nierend. Ich habe. ein gewisses Verständnis dafür - auch 
wenn· das rechtlich nicht standhält-, wenn Sie den Ausdruck 
nicht wollen, weil er als allgemeines Umlagerungsziet diskri
minierend sei. Artikel 1 Absatz 2 gemäss dem Eventualan• 
trag der SVP-Fraktion ist aber nicht diskriminrerend. Der An
trag erhöht einfach die Quote um die Fahrzeuge, welche 
nicht .Transitverkehr sind. Wenn Sie die Quote auf 500 000 
festlegen-es sind 50000 oder70000 Fahrzeuge im Binnen
verkehr, die nicht Transitverkehr sind -, dann steigt halt die 
Quote auf 550000 oder 570000. Oder wenn Sie die Quote 
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auf 650 oo6 festlegen, dann kommt die genannte Anzahl . 
Fahrzeuge dazu. 
Mir ist es.an sich gleichgültig, welche Quote s1e·test1egen, 
aber Sie dürfen den lnlamfyerkehr, welcher die Alpen durch- · 
quert und der nicht auf die Bahn verladen werden kenn, hier 
nicht diskriminieren. Das ist deshalb diskriminierend, weil das 
Fahrzeuge sind, die gar nicht auf die Schiene verladen wer~ 
den können, was eine grosse Benachteiligung scnweizerf.. 
scher Betriebe bedeutet 
lcf! bitte Sie, einmal folgendes zu überlegen: Wenn man zum 
Schluss käme, dass diese Fahrzeuge den Transit über die Al
pen nicht mehr durchffihren können, z. B. ins Wallis oder ins 
Tessin, müssten sie in Chur ~uf .die. Norm_alspurbahn verla
den werden und den Umweg über den Gotthard in den Kan
ton Tessin machen. Sie glauben ja selbst nicht, dass man 
das so machen könnte! Ich spreche natürlich.aus Erfahrung; 
ich habe ein grosses Unternehmen im Kanton Graubünden. 
Herr Bundesrat Leuenberger hat gesagt: Wir werden keine 
Schlagbäume herunterlassen, wenn die Quote erschöpft Ist 
Was wird es denn sein? Dann werden es wahrscheinlich 
TransitgebQhren - hoh~ Transitgebühren - sein, die ausser
haib der Quote eingefOhrt werden müssen, oder Gebühren 
für alle, damit die Quote so weit heruntergeht ~r das trifft 
dann eben auch die Fahrzeuge, die man gar nicht auf die 
Bahn verladen kann. Deshalb bitte ich Sie, hier das kleine 
Wörtchen «translt» einzufügen. 
Nun wurde die Frage gestellt, was genau der Transitverkehr 
sei. Es ist klar. Der Bundesrat muss dann sagen, was er als 
Transitverkehr bezeichnet. Mindestens, so nehme ich an, 
wird erdenVerkehrvom Kanton Tessin in den Kanton Grau
bOnden, aber auch in die anschliessenden Kantone, nicht als 
Transitverkehr bezeichnen. Vielleicht sagt er: Doch, von Chi
asso nach Basel oder nach Luzern machen wir das; das 
muss ich ihm Oberlassen. Ich bin der Meinung, dass man die
sen Verkehr gar nicht auf die Schiene verladen kenn, denn 
d$11lit benachteiligen Sie schweizerische Betriebe und erlas-
sen arbeitsfeindliche. Bestimmungen. Jeder sieht ein, dass 
auf diesen Strecken Gütertransporte nicht von der Strasse 
auf die Schiene verladen werden können, nur weil zufällig 
zwischendrin ein Alpenriegel Ist En anderer Produzent pro
fitiert nämlich·dann davon, dass 50 Kilometer daneben kein 
Alpenriegel dazwischen liegt. 
Mit dem Wort «GOtertransitverkehr» können Sie durchkom~ 
men. Sie sollten das Wörtchen «transit» einführen. Ich bitte 
Sie, das zu tun. 
Herr Bundesrat Leuenberger, ich habe noch eine Frage an 
Sie; weil ich gerade spreche, stelle ich sie jetzt: Wir subven
tionieren doch den öffentlichen Verkehr, um den Transit zu 
verbilligen; Wie beurteilen Sie den gestrigen Beschluss der 
Deutschen Bahn, die Preise im Trarislt entsprechend anzu
heben, womit der Gesamttransit-wen wir ja verbilligen - .wie
der gleich teuer zu stehen kommt? Damit finanzieren wir In
direkt die Deutsche Bahn - das war ja wohl nicht der Zweck 
der Übung! 
Ich möchte darauf einfach noch ein Antwort haben und bin 
froh, wenn Sie etwas dazu sagen. 

Columberg Durneni (C, GR): Bei dieser Debatte geht es um 
d"te Beseitigung der letzten Stolpersteine auf dem .Weg nach 
Europa. Im Zentrum steht das Ziel unserer Bem0hungen, 
und das Ziel muss klar und deutlich formuliert warden: eine 
möglichst rasche Verlagerung des Transitverkehrs von der 
Strasse auf die Schiene. Das ist ein echtes Anliegen des 
Schweizervolkes. Es hat dies immer wieder klar und un
missverständlich gefordert. Ich erinnere Sie an die Alpen
schutz~lnitlative, an dieLSVA, an die FinöV. Als Volksvertr. 
ter sind wir verpflichtet, diesem klaren Volksauftrag so rasch 
und konsequent wie möglich zu entsprechen. 
Bne Zielgrösse ist unbestritten: diese 650 000 Fahrten pro 
Jahr. Unterschiedliche Auffassungen bestehen hinsichtlich 
des Zeitpunktes. Bis wann muss dieses Ziel erreicht werden? 
Wir haben hier eine reiche Auswahl, nämlich 2005 gernäss 
Alpenschutzartikel, ein Jahr nach Eröffnung des Gotthard
Basistunnels gemAss lö!;ung des Bundesrates, 2007 ge-

, mäss dem ursprilnglichen Antrag, unserer Kommission, 2013 
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gernäss Beschluss"des Nationalrates, wobei das ein Zufalls~ diese Drohgebärden nicht so ernst und entscheiden sachlich 
entscheid war. Die int!fflSiven Erörterungen innerhalb und und verantwortungsbewusst 
ausserhalb dieses Hauses haben ergeben, dass eine zeitli- Die Fraktion der SVP unterstützt in Artikel· 1 Absatz 2 die Min-
ehe Fixierung unerlässlich ist. · derhelten II und III sowie natürlich den Eventualantrag der 
Wir mossen also. in diesem Gesetz eine Jahreszahl SMffOh- SVP-Fraktion. Wir sind für ehrliche, sachliche, realistische 
ren-. Pie offene, unverbindliche Fassung des Ständerates mit Bestimmungen. Wir wollen dem Volk rnit 2007 oder 2009 kein 
der Fonnulierung «mögli~t rasch» genügt nicht. Wir haben X für ein U vo~chen und dem Souverän keinen Sand in die 
uns bemOtit, eine Jür: alle Beteiligten . akzeptable Vermitt- Augen streuen. Es gellt einmal mehr um die Glaubwürdigkeit 
lungslösung zu finden, nämlich «möglichst rasch, spätestens unserer Politik. · · 
zwei Jahre nach Eröffnung des Lötschberg-Baslatuf'lnels». Pie SVP-Fraktion weiss, dass man den Alpenschutzartikel, 
Dies dOrfte voraussichtlich im Jahre 2009 sein. Unsere Korn• den wir immer bekämpften, nicht wortwörtlich umsetzen 
"mission konnte sich grossmehrheitlich SJ.lf, diesen Vermitt- kann. Deshalb haben. wir vor drei Jahren mit einer parlamen~ 
lungsvorschlag einigen. Er find~ die Zustimmung breiter tarischen Initiative versucht, eine akzeptable und vollzieh-: 
Kreise. Auch die Umweltschutzorganisationen können mit , bare Lösung zu erreichen. Wir fanden leider. kein Gehör. 
dieser Fassung leben. Der Alpenschutzartikel -Artikel 36sexies det Bundesverfas-
Deshalb bitte ich all jene, denen der erfolgreiche Absctiluss sung - ist der Ursprung dl~ Verkehrsverlagerungsgeset-
der bilateralen Abkommen am Herzen Hegt- und das gilt in~ zes. Er verlangt in Absatz 2: «Der alpenquerende (30tertran-
besondere auch für die freisinnige Fraktl90 -, diesem Ver- $1tverkehrvon Grenze zu.Grenze erfolgt auf der Schiene.» In 
mittlungsantrag der Mehrheit zuzustimmen. Die CVP-Frak- Artikel 22 der Obergangsbestlmmungen wird das terminiert 
tion wird ihn geschlossen unterstützen. . 1<Die Verlagerung d~ GDtertransilverkehrs auf die Schiene 

. Wir befinden uns im Differenzbereinigungsverfahren; Lind' • muss :zehn Jahre nach Annahme von 'Artikel 36quater Ab
darum noch eine-Bemerkung: WII' sollten alle Minderheitsan- . satz 2 abgeschlossen sein.» Das wäre im Jahr 2004; . 
träge ablehnen. Sie tragen. nicht zur Lösung des Problems Sie und wir wissen, dass der Alpenschutzartikel vor allem we-
bei, und wir können Jetzt nicht mit neuen Berechnungen di& gen der,Bestimmung «wn Grenze zu Grenze» beim Volk 
Diskussion von neuem beginnen. . . .• eine Mehrheit gefunden hal Darum haben wir in der ersten 
Qer Antrag der; Minderheit m (Glezendannerf ist eigentlich Lesung unsere Antrage mit der Formulierung «von Grenze . 
ein verklausulierter ROckkommensantrag 8l.lf einen bereits zu . Grenze» eingebracht Sie haben diese abgelahnt. Wir 
gefassten Beschluss: Er will nämlich wieder «von Grenze zu meinen, dass ein Bundesverfassungsartikel keine Gumml-
arenze» einführen. Die Min~eit III muss abgelehnt wer.: ware Ist Deshalb versucht es Kollege Gie?endanner mit der 
den. Entgegen den geäusserten S,hauptUngen ist es eine Minderheit III noch.einmal. ZUgegeben, der Antrag der Min- . 
Diskriminierung, wir hätten mtt unseren EU-Partnern neue derheit III hat einen Schönheitsfehler; 2007 ist ein politischer 
Schwierigkeiten, und das können wir uns nicht leisten! Akzeptanz-Kompr:oi:niss.' · , 
Auch der Eventualantrag der SVP-Fraktlori muss abgelehnt Die Mirtderheit II (Binder) Obemimmt die Fassung des Stln-
werden. Was er anführt-'- den alpenquerenden Gütertransit- deratea «Möglichst rasch.» ist zwar unverbindlich, aber ehrli-
verkehr -, das haben wir berelb:! mit der Nennung der .Zahl eher, weil eine unrealistische Jahreszahl vermieden wird. 
650 000 berücksichtigt. · Leider ist darin aber immer noch das allzu ambitiöse Ziel von 
Ich mochte mit aller Deutliohkelt hervorheben, dass es s!Qh 650.,000 Lastwagen enthalten. Dieses, unrealistische Verla-
um eine strategische Zielsetzung handelt- Gewiss, es ist ein gerungsziel diskriminiert, wie Kollege Blocher. gesagt hat, 
ambitiöses Zlel, aber wir müssen ehrgeizige Ziele setzen, nicht nur die Kantone Graubünden und Tessin, sondern die 
wenn wir etwas erreichen wollen •. Deshalb habe ich grQSSe ganze Schweiz. . . , . · . . . 
MOhe mit dem Geschwafel von Ehrlichkeit. Ich zitiere Seite 164 der Botschaft: «Konkret wird eine Ziel-
Nochmals: Es get,t um ein strategi$Ches Ziel und nicht um grösse von rund 650' 000 alpenquerenden Strassenfahrten 

, eine Garantie, dass wir es tatsächlich erreichen. Wenn wir es . (erwarteter Binnen'-, Import- und Exportverkehr auf den vier 
nicht erreichen, dann ist der Bundesrat verpflichtet, zusätzli- , zentralen AlpenObergängen im Jahr 1999) angestrebt» Ergo 
ehe Massnahmen.zu ergreifen. betrifft die angestrebte Zielgrösse nicht den alpenquerenden 
Aus diesen grundlegenden ErwägunQ8!'1 ersuche ich Sie, die- GDtertransitverkehr, sondern eben den Binnen-, Import- und 
sem.konstruktiven, breit abgestützten Vermittlungsantrag der Exportverkehr. Damit werden die schweizerische Wirtschaft 
Mehrheit zuz.ustimmen. · und das Transportgewerbe klar diskriminiert und gefährdet. 

.Mit der Annahme des Eve,,tualantrages der SVP-Fraktlon -
Vettern Werner~. ZH): Eine Vorbemerkung: Wir diskutlertm der die Formulierung «alpenquerender Gütertransitverkehr» 
hier das schweizerische Verkehrsver1agerungsgesetz, elri enthält - würde diese Diskriminierung verhindert. Den Antrag 
zeitlich begrenztes Bundesgesetz. Wieso dieser Hinweis? In der Mehrheit lehnen wir ab; für uns ist dieser Vorschlag ein 
der ersten Lesung, in den Medien und auch heute l1'l8lt man politischer Kompromiss, eine AugenY(lscherei, .· ein reiner 
uns wieder den Teufel eines Referendums an die Wand. ll,,'lan «Referendums-Antlblocker». 
erpresst uns mit Drohungen, die bilateralen Verträge seien j~ Die SVP-Fraktlon bittet Sie, die Minderheiten .11 oder III und 
nach unseren BeschlOssen im Verkehrsverlagerungsgesetz, vor allem den Eventualantrag der SVP-Fraktion zu unterstüt-
dem Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen filr die ,zen. · ' 
Förderung des · kombinierten Verkehrs und vor allem auch 
bezüglich der flankierenden ~assnahmen zum freien Perso-' 
nenverkehr gefährdet - wohl kauml Gegen die bilateralen 
Verträge ist das F\eferendum bereits angekOndigt; ein Refe
rendum bedeutet bekanntlich weder Ablehnung noch An-
nahme der bilateralen Verträge. , 
Den tieferen Grund der.Referendumsdrohungen.wegen den 
flankierenden Massnahmen sehe ich darin, dass man von lin
ker und grüner Seite unter dem Vorwand dieser flal'.lkieren
den Massnahmen nationale V~rs- und Gewerkschafts
politik betreibt. Betrüblich ist für l'lilch, dass sich die bOrgerli- , 
ehe Seite beider Kammel'!'I dadurch .fns,Bockshom jagen 
lässt und noch und •n&her» Konzessionen .eingeht Im Ge
gensatz zu den sieben bilateralen Abkommen, wo wir ledig
lich fa oder nein sagen können, sind die flankierenden Mass
nahmen rein schweizerische Erlasse, in denen wir pollti· 
schen Spielraum haben und. die wir jederzeit ändern oder 
wieder aufheben können. Oarwn nehmen wir von der SVP 

, 'Hollenstein Pla (G, SG): Dieser Artikel ist der Schipksalsar
tikel für die ganzen bilateralen Verträge. Die Verträge selber 
können nici'!t abgeändert werden - das wissen Wir. Deshalb 
1st eine. konkrete Zielvorgabe im Gesetzestext unalxfingbar. 
Das Versprechen «möglichst rasch» ist eine Gummifonnulie
rung und sagt so gut w~ gar nichts aus. 
Mit der Erfahrui'"!g im Genick, wie ernsthaft Forderungen um-

. gesetzt werden, sogar wenn eine Zeitlimlte vorgegeben ist -
z. B. die Verlagerung der GDter auf die Schiene innert zehn 
Jahren· im Falle der Alpen~lnitiative, was sogar auf Verfas-' 
sungsstufe festgehalten ist-,. kommt für uns Grüne nichts an- .. 
deres in Frage als eine konkrete zeitliche Fixierung der Zlel
~chung. · . · _ ·. 
Der Antrag der Minderheit IV (Genrer) ist schon eip Kompro
miss zugunsten einer akzeptablen Lösung, denn laut Alpen
Initiative müssten die GDter schon im Jahr 2005 8l.lf die 
Schiene verlagert sein. · · · 
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Wir Gn1nen haben ein Interesse daran, dass die bilateralen 
Verträge lri. der Volksabstimmung angenommen werden. 
Auch die Umweltorganisationen haben Kompromissbereit
schaft signalisiert. Auch sie WOrden aber von einem Referen
dum nicht absehen, wenn In unserem Rat die ständerätliche 
Variante mehrheitsfähig würde. Deshalb gehört dem Antrag 
der Minderheit II (Binder) eine Abfuhr erteilt. 
Dass SVP und Freiheits-Partei jegliche Integration der 
Schweiz in die EU verhindern möchten, ist ja nicht neu. Dass 
aber Leute aus der FDP mithelfen wollen, mit unwirksamen 
flankierenden Massnahmen in der Volksabstimmung ein 
Nein zu provozieren, .ist stossend, zumal sowohl die FDP als 
auch die SVP, die sich In den gemachten Lösungsvorschlag 
der Regierungsparteien eil)gebunden hatten, nun, da es dar
auf ankommt, Ihren eigenen Vorschlag nicht mehr mittragen. 
Ob das Verlagerungsziel erreicht wird, hat eben sehr viel mit 
dem politischen Willen zu tun. 
Weil wir Gn1nen im Zustandekommen der bilateralen Ver
träge und der damit zwingend riötlgen Rahmenbedingungen 
einen Schritt Richtung Integration in die EU sehen, ist uns 
sehr viel daran gelegen, diesen Schicksal$artlkel nicht zum 
Stolperstein werden zu lassen. 
Ich bitte Sie deshalb, den Kompromissantrag der Minderheit 
IV (Genner) zu unterstOtzen, mindestens aber der Kommissi
onsmehrheit zu folgen. Die Version. der ~missionsmehr
heit ist schon ein Kompromiss des Kompromisses und stellt 
die äusserste Schmerzgrenze beim Entscheid dar, ob dem 
Vertragspaket noch zugestimmt werden kann oder nicht. 
Die Umweltorganisationen haben Entgegenkommen signali
siert, aber· nur unter der Bedingung, dass der Antrag der 
Kommissionsmehrheit hier mehrheitsfähig wird. Die Anträge · 
der Minderheiten 1 (Bezzola), II (Binder) und III (Giezendan
ner) und der Eventualantrag der SVP-Fraktion worden ein 
Referendum provozieren und gehören deshalb abgelehnt. Es 
bleibt zu hoffen, dass heute die CVP-Praktion geschlossen 
für den Antrag def Kommissionsmehrheit stimmen wird. 

Zwygart Otto (U, BE): Die. L.dU/EVP-Fraktion unterstOtzt Im 
Bouquet der vielen Anträge die klaren Jahreszahlen, und 
darunter diejenigen, welche möglichst nahe bei jener des Al
penschutzartikels liegen, den das Volk genehmigt hat. Die 
Festlegung eines verbindlichen Zeitpunktes ist notwendig, 
um zu führen. Auch in der Politik sollten wir führen, statt. uns 
treiben zu lassen! Wir haben oft genug erlebt, dass ein pas
sives Sich-trelberi-Lassen sehr verhängnlsvoD sein 'kann, ge
rade im Verkehrsbereich. Beim Verkehr geht es ja um Trans
porte, man kann die Fahrzeuge zählen. Und dort. wo man 
zählen kann, kann man auch handeln. 
Vor allem die Fassung des Ständerates mit ihrem Zll[d, die zu
gelassenen Fahrten «möglichst rasch», aber ohne letzten 
Termin zu erreichen, war letztlich sinn- und wirkungslos, also 
eigentlich gar kein Kompromiss. Wirkungslose flankierende 
Massnahmen wären jedoch ein Spiel mit dem Feuer, sie wor
den letztlich die bilateralen Verträge in Frage stellen, weil 
dann ein Referendum sicher wäre. Herr Binder hat vorhin be
hauptet, dass es unehrlich sei, eine feste Jahreszahl zu nen
nen; diese Haltung ist viel zu passiv. Wie gesagt Auch der 
Bund soll führen, und dazu gehört es, Ziele und Termine zu 
setzen. Die strategische Zielsetzung ist notwendig, Aus
weichmanöver lehnen wir deshalb ab! 
Im. Lichte des Alpenschutzartikels und der dazugehörigen 
Obergangsbestimmung In der Verfassung ist ein Hinauszö
gern der Verlängerung - bis 2013 nach unserem urspn1ngll
chen Beschluss oder auf unbestimmte Zeitgemäss gewissen 
Anträgen - unannehmbar und provoziert ein Referendum. 
Das wollen wir verhindern. 

Scherrer Jürg (F, BE): Es ist an der Zeit, wieder einmal daran 
zu erinnern, was die Schweiz mit den bilateralen Verträgen 
eigentlich erreichen will: Es geht darum, erleichterten Zugang 
zum Markt der EU zu erhalten, wobei Gegenrecht gehalten 
wird. Es geht also im Prinzip um Uberalisierung, um Verein
fachung •. Mit den flankierenden Massnahmen und Insbeson
dere mit dem vorliegenden Bundesgesetz regulieren Sie, 
statt zu deregulieren. 
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Aber Im Prinzip können Sie beschliessen, was Sie wollen, 
denn am Schluss läuft es auf dasselbe hinaus. Es läuft darauf 
hinaus, dass die Schweiz offensichtlich weder willens noch in 
der Lage ist, irgendwelche internationalen Verträge ab~u
schliessen, ohne gleichzeitig zusätzliche, mindestens für ge
wisse Gewerbezweige strangulierende Gesetzesbestimmun
gen einführen zu wollen. 
Was hier passiert, ist reine Planwirtschaft. Es fragt sich nur 
noch, wie stark und wie umfassend diese Planwirtschaft sein 
soll. Auf jeden Fall ist es SplegeHechterei; denn es welss hier 
im Saal jeder, dass die Alpen-Initiative nicht umsetzbar sein 
wird. Das ist uns allen klar ,-aber man tut Im Moment noch so 
als ob; wenn dann einmal die Stunde der Wahrheit kommt -
und siewirg kommen-, sind.wahrscheinlich die meisten Bun
desräte und die meisten Parlamentarier, die für dieses Ge-
setz die V~twortung tragen, 1 mehr im Amt. 
Wenn wir aber diese gesetzlichen ungen einführen 
wollen, dann kann es sicli ja wohl, wie es in der Alpen-Initia
tive festgehalten ist, nur um den «alpenquerenden GOtertran
silverkehr von Grenze zu Grenze» handeln. Ich empfehle Ih
nen aber dringend, darauf zu verzichten, ein bestimmtes Jahr 
zu nennen. Denn wenn es bei der Neat Verzögerungen gibt
die wird es geben, das ist so sicher wie das Amen in der Kir
che-; hängen Sie, die eine Jahreszahl genannt haben und 
dann dem Volk erklären müssen, es gehe jetzt eben nicht. 
Das müssen Sie heute schon wissen. 
Wenn Sie Jahreszahlen, Kontingente und das Schweizer 
Transportgewerbe in diese Kontingente mit einbeziehen, 
wird das gleiche passieren wie mit der LSVA: Die Transpor
teure stellen, wo Immer es möglich und sinnvoll ist,· von 
schweren Lastwagen auf Liefe.wagen um. Wenn Sie dazu 
dem Volk noch versprechen, die Autobahnen seien dann 
dank diesem Bundesgesetz mit Kontingenten und Jahres
zahlen weniger stark belastet, müssten Sie eigentlich wissen, 
dass Sie nicht die Wahrheit sagen. 
Damit dieses Bundesgesetz überhaupt In Kraft treten kann, 
muss die Neat fertiggestellt sein und nicht nur der Lötseh
berg-Basistunnel. Alles andere ist natürlich Käse. Der 
Lötsehberg selbst wird nie den gesamten Gütertransitverkehr 
übernehmen können. 
Ich ·habe eine Frage an Herrn Bundesrat Leuenberger. Was 
gedenken Sie zu unternehmen, wenn sich meine Prophezei
ung von 1991 - sie ist mittlerweile acht Jahre alt- erfüllt? Ich 
habe es damals hier gesagt. und Ich wiederhole es, denn ich 
bin Immer noch überzeugt, dass ich recht habe: Ich sehe 
schon eine halbfertige Neat vor mir, die aus Ntangel an finan
ziellen Mitteln nicht fertiggestellt win:t Die veranschlagten 
Kosten sind nämlich zu tief; wir werden ja noch in dieser Ses
sion über die Neat sprechen. Aber, Herr Bundesrat, was ma
chen Sie, wenn die Stunde der Wahrheit kommt, wenn fest
steht, dass zu wenig Geld vorhanden ist, um die Neat fertig
zustellen, und wenn Zusatzkredite, die Sie anbegehren müs
sen, vom Volk schlicht und einfach abgelehnt werden, weil 
das Volk langsam genug hat, scheibchenweise angelogen zu 
werden und scheibchenweise Immer mehr Geld locker ma
chen zu 'müssen? Davon wird• das Schweizervolk eines Ta
ges genug haben. 

Martl Werner (S, GL): Nachdem wir nun die erste Runde 
durchgeführt haben, sind die Strategien an und für sich klar 
absehbar: Wir haben auf der einen Seite die SVP, die sämt
liche Massnahmen, mit welchen die negativen Auswirkungen 
der bilaterall:ffl Verträge abgefedert werden sollen, ablehnt. 
Diese Strategie ist an und für sich gut nachvollziehbar, weil 
sich die SVP ja nach wie vor die Option offenhält, diese Ver-. 
träge entweder direkt oder durch die uAussendienstler» der 
Auns zu bekämpfen. Aus dieser Sicht ist es richtig, wem man 
das Paket so schlecht wie möglich macht, damit man dann 
argumentieren kann, wegen der Lastwagenflut und wegen 
zusätzlicher ausländischer Arbeitskräfte müssten die Ver
träge abgelehnt werden. 
In dieses Konzept passt an und für sich auch der Antrag der 
Minderheit III (Giezendanner). Herr Giezendanner welss 
ganz genau, dass wir die Frage des Verkehrs «von Grenze 
zu Grenze» schon x-mal besprochen haben und det Antrag 
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staatsvertragsverletz8!ld ist. Es gibt zwei Varianten: Erstens 
~n. Sie, ~ Sie hie~ in diesem Saal •.lne Mehrheit für 
ein staatsvertragswidriges Gesetz finden; Sie können dann 
damit argumentieren,.Sie hätten es besser machen woUen. 
Zweitens wissen Sie ganz· genau, dass Sie die bilateralen . 
Verträge blockieren wOrden, wenn·sie eli:ie Mehrheit finden. 
Der Eventualantrag\ der SVP-Frakllon, der eine gewisse 
künstliche Aufregung verursacht hat, Ist Inhaltlich der gleiche. 
Ich muss sagen: Es Ist für mich - ich bin jetzt seit acht Jahren 
im Parlament - doch eine Neuigkeit, dass jemand ans Red7 
nerpult kommt, einen Antrag vertritt tind sagt, der Bundesrat 
mOsse dann auslegen, wie das gemeint sei. Herr Blocher hat 
nichts anderes gesagt, als der Bundesrat mOsse dann ausl&
gen, wie sein Begriff des Gotertran&itverkehrs iu verstehen 
sei. Wenn man auf diese Art und Weise politisiert. zeigt man 
doch, dass es eigentlich nur darum geht, etwas Öl .ins Feuer 

. zu giessen, und nicht darum, Lösungen zu finden. 
Der einzige Unterschied zwischen dem Eventualantrag der 
SVP-Fraktion und der Fassung des Bundesrates bzw. der 

. Kommissionsmehrheit besteht zwischen den. BE!grlffen <iGü
tertransitverkehr» und «Güterschwerverkehr» •. Wie kann Gü
tel'tramillverkehr nach .den. allgemeinen Regeln ··der juristi
schen Auslegung ausgelegt werden? Es gibt zwei Varianten, 
man kann zwei Dinge durchqueren: Man kann die Alpen 
durchqueren; dann haben wir den genau gleichen Inhalt wie 
beim Antrag des Bundesrates und der Kommissionsmehr
heit. Oder man kann die Schweiz durchqueren; dann haben 
wir den genau gleichen Inhalt wie beim Antrag der Minder
heit· III (Glezendanner), nämlich . die staatsvertragswidrige 

· Fassung des Vertagerungsgesetzl:lS. Deshalb Ist ganz klar, 
dass der Eventualantrag der SVP-Fraktion gleich wie der An
trag der Minderheit III abgelehnt werden muss. Das zur Stra-
tegie der SVP. . . . 
Daneben gibt es die Strategie, die hauptsächlich von CVP 

· und SP mitgetragen Wird. Sie sagt, dass wir diese Verträge 
unterstützen,. dass wir innenpolitisch aber alles machen wol
len, um diese Verträge so gut wie mögllch .abzufedem. 
Deshalb schliessen wir uns auch der Mehrheit an - jenem 
Antrag, der ursprüng!ich von der CVP-Fraktlon eingebracht 
worden ist-, obwohl wir an und für sich lieber mit der Minder
heit IV (Genner) fahren wilrden. Damit würden wir jedoch. 
keine Mehrheit erreichen. Wir schliessen uns deshalb der 
Mehrheitsfassung an, weil diese auch Inhaltlich kohärent Ist, 
denn sie knüpft an den lötschberg-8aslnnel an. Wenn wir 
diese Achse einmal- haben, ist.es auch reaflStisch, dass das 
Ziel verwirklicht werden kann. 
lc!i babe ein wenig Mühe, die FOP-Fraktion zu verstehen. Sie · 
hat beim Zahlungsrahmen grossmehrheitllch für den ,höheren 
Betrag gestimmt, bei der Zielformulierung krebst sie nun aber 
zurOck und sagt, das Ziel ,ei unrealistisch und könne nicht er-

. reicht werden. Die FDP-Fraktion kommt mir \IOr wie 1;1lne Ex
pedltlonegruppe mit dein Ziel Mount Everest, die tipptopp 
ausgerüstet Ist, dann aber sagt, als Ziel höchstens Lager 2 
vor Augen zu haben, da der' Mount Everest etwas zu an
spruchsvoll sei und gema.ss· Statistik sowieso nur 40 Prozent 
der Expeditionen, die elAen Versuch untemehmen würden, 
dort ankämen. D$ Ist doch keine Haltung. Es Ist sicher rich
tig, dass das Ziel gemäss Antrag der Mehrheit anspruchsvoll 
ist, aber es ist erreichbar. Wir müssen alles daransetzen, die-
ses auch zu erreichen. · · 
Den. Antrag der Minderheit 1 (Bezzola) gilt es auf alle FAiie .ab-' 
zulehnen. Herr Bezzola, das Ist ein «Brandstlfterantrag», den 
Sie stellen, indem Sie hier die Quote auf 900 000 Fahrten er
höhen. Erklären Sie den Leuten in Url, Graubünden und den 
andEJren Transitkantonen, dass wir jetzt 900 000 .Fahrten ak
zeptieren wollen. Das bringt diese teutf) auf alle Palmen t.ind 
alle PasshOhenl Diese Kantone wllrden auf jeden Fall dage
gen opponieren~ 

Forderungen ehrlich.sind. Wenn wir die Jahf'8$Zahl 2007für 
diese Umlagerung ins ·Gesetz schreiben, nehmen wir doch 
den Mund zu voll, wie Herr Bundesrat Leuenberger das ein
mal in einer Kommissionssitzung gesagt hat Wir streuen den 
Mitbürgerinnen und MltbOrgem Sand in die ·Augen •. Herr 
P.Jartf, wir versuchen so, den Mount Everest ohne Steigelaen 
zu besteigen! Es ist doch einfach nicht realistisch, wenn wir 
solche Zahlen ins Gesetz hineinschreiben. Jede Lösung be
inhaltet Unsicherheiten, und deshalb Ist es ricntig, dass wir 
das tun, was der Ständerat getan hat Dass wir uns bemü

. hen, so rasch als möglich umzulagem, ohne eine Jahreszahl 
hineinzuschreiben. 
Ich bin mit vielen Vorrednern einverstanden, dass die Formu-

. ßei,Jng «von Grenze zu Grenzei) falliitngelassen werden 
muss; sie ist diskriminierend, und wir können uns eine solche 
Formulierung nicht leisten. Deshalb können wir den Antrag 
der Minderheit III (Giezendanner) nicht unterstützen. 
Zum Eventualantrag der SVP:Fraktion: Er untemimmt den. 
Versuch, die Schwierigkeiten der schweizerischen Transpor
teure etwas zu reduzieren, ihnen eine Brücke zu bauen. Die 
Frage, die sjch bei diesem Antrag nun effektiv stellt, ist, Ob er 

"eur6kompatibel Ist oder nicht Um gültig über diesen Eventu
alantrag entscheiden zu· köMen, rriöchte Ich zunächst die 
Antwort von Herrn B!Riesrat Leuenberger hören; lch:möchte 
wissen, ob er di~ Formulierung als eurokompatibel be
trachtet ~r nicht Je nachdem'könnte .man dem Eventual- . 
antrag der SVP-Fraktlon :zustirnrl)en. 

Hlmmerle Andrea (S, GR}, Berichterstatter. Ich möchte zu
erst kurz rekapitulieren, wie die Entscheidkaskade verlaufen 
Ist: ihre Komniission fQr Verkehr und Femmeldewesen hat in 
der ersten Runde in ihrer Mehrheit 650 000 alpenquerende 
Fahrten ·bis ir:n Jahr 2007 vorg~lagen. Der Nationalrat hat 
dann 650 000 Fahrten und als Zeitpunkt ein Jahr nach Eröff- · 
nung des Gotthard-Basistunnels ~lossen. Der Ständerat 
hat 650000 Fahrten ·«möglichst rasch» t>eschlossen, aber · 
eine Zusatzklausel eingeführt, nämlich .Absatz S. Das Ist so-

, zusagen eine Entwicklungs- oder Evolutivklausel. · Damit hat 
er einen Mechanismus eingefQhrt. dank dem der I,Jundesrat 
bei Gefährdung des Zieles weitere Vi::>rschräge machen und 
in eigener f<or11petenz ~ltere Massnahmen ergreifen kann. 
Der Ständerat hat mit seinem Beschluss die Türe geöffnet, so· 

· dass wir mit diesem Konzept weiterarbeiten können. Das ist 
der Verdienst des Ständerates. 
Wir haben nun In der Kommission versucht, auf dieser Ver:. 
slon' des Ständ~ aufzubauen, indem wir nämlich diese 
Entwicklungsklausel, von der heute nocJt niemand gespro
chen. hat, beibehalten -weu sie sehr wichtig und gut ist- und 
zudem I beantragen, keine Jahreszahl hineinzuschreiben, 
sondem zu sagen: zwei Jahre nach Eröffnung des Lötseh
berg-Basistunnels. 
Ich möchte diese Meinung der Mehrh.eit noch einmal begrün
den: Eine Zle)setzung ohne Frist macht keinen Sinn, und vor 
allem können wir sie den Leuten nicht erklären .• Jede und je
der weise, dass «möglichst raschl) alles he~ kann,· aber 
auch nichts. Das ist nicht konkret. · 
Eine weitere Überlegung: Es ist heute Immer wieder gesagt 
worden,. die Prognosen zeigten oder es sei anzunehmen, 
dass wir die Ziele nicht erreichten. Wir machen hier Politik, 
und wir setzen uns ein politisches Ziel, Wir wollen nicht Pro
gnosen nachvollziehen, spndem wir wollen ein politisches 
Ziel setzen, das zwar ambitiös ist, das aber auch erreichbar 
Ist- . . 
Was spricht für den Antrag der Kommissionsmehrheit? Die 
Verfassung schreibt vor, dass die Verlagerung im Jahr ~04 
abgeschlossen sein muss. Diese Verfassungsbestimmung 
muss unsere Richtschnur sein. 2004. aber, und das i$t das 
Problem, steht weder die Neat-Achse, noch können wir die 
volle LSVA erheben. Deshalb ist~as Ziel auf diese Jahres-Ich ersuche Sie deshalb, auch diesen Minc;terheitsantrag ab

zulehnen und dem konstruktiven Antrag der Mehrheit zuzu
stimmen, der effektiv alle Interessen berücksichtigt. 

Rscher-8eengen Ulrich (R, AG): Die freisinnige . Fraktion 
empfiehlt Ihnen; die Minderheit II, allenfalls die Minderheit 1 
zu unterstiltten. Es ist und bleibt dabei, dass nur realistische 

. .zahl hin nicht erreichbar, auch nicht mit allen Anstrengungen, 
weil uns objektiv die Mittel dazu fehlen. Deshalb hat die Kom
missionsmehrheit eine Lösung gefunden, die kompatibel mit 
den Mitteln und Massnahmen ist, die· u111 zur Verfügung ste
hen: volle LSVA und ~ung des l.Otschberg-Baslsturinels. 
Damit das ganz elegant und sauber abläuft, geben wir noch. 

Bu11e11n offlclel c1e r AsaembJjje federa!e 
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zwei Jahre dazu, damit sich .eben dieser Mechanismus richtig 
einspielen kann. Deshalb kommen wir auf diese Frist Eröff
nung des Lötsehberg-Basistunnels plus zwei Jahre. 
Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Verlagerung möglich; sie ist 
sinnvoll, wir können sie realisieren und - nebenbei gesagt -
wir können noch Druck, einen sinnvollen Druck, auf eine 
möglichst rasche Fertigstellung des Lötsehberg-Basistunnels 
ausüben. 
Gestatten Sie mir noch, ein Argument zu widerlegen, das im
mer wieder für eine Zielsetzung bis zur Eröffnung des Gott
hard-Basistunnels gebracht wird. Da wird gesagt, wir brauch• 
ten zwei Tunnels, die Vertagerung sei sonst gar nicht mach

. bar. Zwischen der Eröffnung des Lötsehberg-Basistunnels 
und jener des Gotthard-Basistunnels win:I es ein massives 
Verkehrswachstum geben. Dieses werden wir auf der 
Schiene bewältigen mOssen; dazu brauchen wir den Gott
hard-Basistunnel. 
Ganz entscheidend kommt noch hinzu, dass am Gotthard 
auch Personen schnell transportlertwerden sollen. Der Gott
hard verbindet bevölkerungsreiche Agglomerationen in der 
Schweiz und In der Lombardei. Wenn wir die Situation auf der 
Strasse und in der Luft betrachten, sehen wir, dass der Gott
hard-Basistunnel dannzumal .auch beim Personenverkehr 
eine entscheidende Rolle spielen wird. Wir werden ihn dann 
brauchen, und er wird auch ausgelastet werden. 

, Ich bitte Sie also dringend, dem Antrag der Kommissions
mehrheit zuzustimmen, welcher ein in sich geschlossenes, 
sauben[IS Konzept vorschlägt und auch verwirklicht . 
Gestatten Sie mir noch zwei, drei Worte zu den Minderheiten: 
Die Minderheit 1 (Bezzola) übemimmt einfach das Konzept 
des Bundesrates und schmückt es noch mit Zwischenzielen 
aus, die tatsächlich aber überaus gefährlich sind. Wenn Sie 
zu den Leuten gehen und ihnen sagen,. der Verkehr nehme 
vorerst noch einmal ein bisschen oder ziemlich stark zu, wir 
wollten dann irgendwann im Jahr 2005 wieder auf dem Stand 
sein, den wir heute haben - zuerst also eine Zunahme auf 
900 000 Fahrten und dann irgendwann · einmal wieder auf 
650 000 Fahrten; dies elf Jahre nach Annahme des Alpen
schutzartikels -, machen Sie die Leute nur verrQckt und tra
gen zu einer Mehrheitsbildung ror die bilateralen Verträge im 
Volk überhaupt nichts bei. 
Zur Minderheit II {Binder) habe ich das Nötige schon gesagt 
Es ist klar, dass eine Zielsetzung ohne eine Frist keinen Sinn 
macht und dass wir dem Volk dies auch nicht erklären kön
nen. 
~r Minderheit III {Glezendanner) - ..von Grenze zu Gren
ze,. - ist eigentlich alles gesagt worden. Noch etwas: Dieser 
Antrag wurde von beiden Räten - von beiden Räten! -abge
lehnt; wir hätten ihn eigentlich, formaljuristisch, gar nicht zu
lassen müssen, aber wir wollen Ja Anträge nicht formal ab
würgen, sondern sie politisch diskutieren. Der Antrag der 
Minderheit III ist ein Torpedo; ein Torpedo gegen die bilate
ralen Abkommen, weil es dann kein Referendum braucht, 
weil es dann gar nichts braucht Diese Klausel wird einfach 
von Europa so nicht akzeptiert - und dann haben wir gar 
nichts! Es ist aber auch ein Torpedo gegen die Verlagerung, 
denn: Wenn Sie nur noch den Transitverkehr avon Grenze zu 
Grenze„ mit 650 000 Fahrten beziffern, haben Sie insgesamt 
am Gotthard und am San Bemardino eine viel grössereZahl; 
dann kommen Sie auf 1,2 oder 1,3 Milßonen Durchfahrten. 
Wir wollen aber 650 000 Fahrten, und die ausländischen 
Lastwagen sind nicht besser und nicht schlechter als die 
schweizerischen: Es sind Lastwagen, und wir zählen die . 
Lasf:Wa.gen zusammen; das ist das System. . 
Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Eventualantrag der 
SVP-Fraktion, der von Herm Blocher vertreten wurde: Ich 
muss Ihnen sagen: Der Eventualantrag kann nur so verstan
den werden, dass er mit dem Antrag der Minderheit III (Gie
zendanner) identisch ist Wir haben vier Arten von Verkehr: 
Wir haben den Transitverkehr, der halt von Grenze zu 

· Grenze geht Wir haben den Importverkehr, der vom Ausland 
kommt und Irgendwohin in die Schweiz geht; der wird ausge
klammert. Wir haben den Exportverkehr, der von irgendwo in 

. der Schweiz ins Ausland geht; der wird ebenfalls ausgeklam
mert. Wir haben den Binnenverkehr, der nur In der Schweiz 
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zirkußert; der ist ebenfalls ausgeklammert. Es bleibt also fest
zuhalten: Der Eventualantrag macht überhaupt nur Sinn, 
wenn er so verstanden wird: «von Grenze zu Grenze». Es ist 
einfach eine~ versteckte Formulierung. . 
Ich möchte den Eventualantrag der SVP-Fraklion daher als 
«Buebetrickli-Antrag» bezeichnen und bitte Sie wirklich, die
sen genauso abzulehnen wie den Antrag der Minderheit III 
(Glezendanner). 

Ratti Remlgio (C, · Tl), rapporteur:. Faut-il fixer le nombre 
maximum de courses annuelles de poids lourds sur nos axes 
de transit de 1a nigion alpine? faut-il egalement fixer une 
date a laquelle robjectif devrait ~ concr6tise? Ces ques
tions ont ete et sont non seulernent au. coeur du debat parle
mentalre, mais aussi du debat dans l'opinion publique, .au 
mo~ ou on atteint le stade final de rapprobation des rne
sures d'accompagnement des accords bilateraux. 
D'un cöte, pour les associations de protection de renvironne
ment et les partlsans de !'initiative des Alpes, l'objectif quan-' 
titatif et la date sont pratiquement deja fixes par le peuple et 
les cantons qui ont approuve en 1994 l'artlcle constitutlonnel 
prevoyant dix ans, c'est-a-dire jusqu'en 2004, pour concreti
ser !'initiative. Cela signlfie transporter par ferroutage les 
marchandises en translt avec pratiquement un trafic reslduel 
a travers les Alpes d'un demi-mlllion de poids lourds. 
De l'autre cOte, le Conseil federal, conscient que l'objectif ne 
peut h'e atteint que progressivement et avec 1a mise en ap
prication des mesures prevues, fixe un objectif de l'ordre de 
650000 courses annuelles .a atteindre le plus rapldement 
posslble, mais au plus tard une annee apres l'ouverture du 
second tunnel ferroviaire de base, en l'occurrence celui du 
Saint-Gothard. . 
Ce matin, au stade de l'eliminatlon des diverg~. on est 
en presence d'une proposition de majorite et de quatre pro
positions de minorite. Toutes empruntent la vole mediane de 
1a solution de compromls. 
Le proposition de minorite IV (Genner) reprend 1a solution du 
delai fixe a 2007 au plus tard. 
Le proposition de minorite II (Binder) revient a adherer a la 
decision du Conseil des Etats qul ne fixe aucun delai, tout en 
preclsant que l'objectif de 650 000 courses annuelles resi
duelies sur les axes de translt alpins dolt mnt atteint le plus 
rapldernent possible. 
La proposition de mlnorite 1 (Bezzola) se sltue entre les deux 
p~entes proposltions de minorite et veut €1tre, comme 
une ordonnance, bien preclse dans 1a flxation des objectlfs 
quantitatlfs. En 2005 au plus tard, le nombre de vehicules doit 
h'e ramene au niveau de 1998, c'est-a-dire environ a 1,2 mll
lion de courses annuelles. Ce nombre devralt descendre a 
900 000 une annee apres rouverture du tuni:iel de base du 
Lötsehberg, pour attelndre enfln robjectif de 650 000 courses 
annuelles, comme le prevolt le Conseil federal, une annee 
apres l'ouverture du tunnel de base du Salnt-Gothard. 
Enfin, la majorite de 1a cornrnission, avec une proportlon de 
trois contrtJ un, voire de quatre contre un, a tranche par rap
port aux varian1es de minorite enumerees cklessus en ac
ceptant la proposition presentee par M. Columberg. Celle-ci 
fixe le clelai au plus tard deux ans apres l'ouverture du tunnel 
de base du Lötsehberg, c'est-a-dlre vraisemblablement en 
2008/09. C'est le compromis entre le realisma et la necessite 
de concretiser,la volonte et f'objectif que le peuple suisse et 
les cantons ont clairement et de f8QOFI reiteree exprlm6s lors 
des votations de 1994 sur !'initiative des Alpes et de 1998 sur 
la taxe poids lourds et le financement des grandes infrastruc
tures ferrovlalres. 
SI, vis-a-vis de l'interieur, la propositlon de majorite est un dO 
au peuple suisse, vls-a-vis de l'exterieur, nous rappelons aux 
pays 6mitr0Phes et il l'Europe entiere qu'ils se sont engages, 
dans l'accord sur le translt de 1992 et dans les accords bila
teral.IX, a oeuvrer dans 1a mAme dil8Ction que la Suisse, no
tamment en coordonnant et en programmant ramenagement 
des voies d'acces et les structures intermodales, ainsl que 
les mesures d'exploltatlon telies que les sillons du reseau 
europeen prevus dans le cadre de la liberalisation des che
mins d$ fer. Cette solution est, bien que d'une f~ infor-
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melle, conslderee favorablement par les mißeux politiques 
tes plus engages dans le dorrialne des transports et de la pro
teotion de· l'environnement Elle ne peut pas laisser indiffe
rents tous ceux pour lesquels l'aboutissernent de cette inter• 
minable negociation · est on objectlf a ne plus mettre en dan-
ger ulterieurement. . . 
Au nom de 1a majorite de votre commission, je vous recom.;. 
mande vivement de vous prononcer en faveur de la. solutlon 

· qui prevolt de reduire le trafic polds lourds residual sur nos · 
routes ä 850 000 courses aonuelles au plus tatd deux ans 
apres rouverture au trafiC du premier des tunnels ferrovialres · 
de base a travers fes Alpes: 
J'ajoute malntenant quelques reflexions ·· sur la .proposition 
que nous avons frouvee sur nos pupltres ce matin, c'est
a-dire la proposition subsldiaire.du groupe de !'Union dlkno
cratique du centre. Mes rernarques sont de deux types: 
1. Sur le plan llngulstique, f l!!,ttire votre attentlon sur le falt que 
la traduction franyaise est äouteuse, Apres une petite dlscus· 
slon entre collilgues, nQlJS arrfvons a 1a formulation suivai,te: 
"Pour le trafic de translt marchandlses a travers les Alpes 
restant sur les routes de transit de la region alpine, les objec
tifs suivants ...... , pour le reste c'est le texte de la proposltion 
de minorite .1 (Bezzola). · 
2. Sur le plan du contenu, n est clalr que la formulation est 
el~, mals quelque peu ambiguö. · · · 
On mentlonne clairement 18'traflc de .trahsit restant sur nos 
routes, on revient donc a 1a notlon «de frontiere a frontlere», 

nem Ve~dnls müsste dort mindestens ~par 1a Suisse» 
gestrichen werden. ~ 
Ich möchte sagen, dass die Auslegung dieses Artikels keine 
Besonderheit isl Herr Bundesrat. Leuenberger hat uns ver
sprochen, dieser Verkehr werde nachher nicht benachteiligt. 
Jetzt muss er nur noch sagen, welcher. Die Zufuhren mr die 
schweizerischen Industrie-. und Gewerbebetriebe dürfen 
nicht diskriminiert werden. 
Ich danke Herrn. Marti, dass.er Ober unser Konzept gespro
chen hat. loh begreife da$ auch; Sie haben nämlich selbst 
schon längst keines mehr! • 

· Cavadlnl Ädriano (R, TI): Als Tesslner sind wir sicher daran 
Interessiert, weniger L,astwagen.auf der Gotthardaohse und 
der San-Bemardino-Achse zu haben. Auf der anderen Seite 
liefern unsere FirnMm Waren in die Obrige Schweiz und • 
kommen Waren aus der übrigen Schweiz, auch In und aus 
Ortschaften ohne Bahnverbindung. 
Jetzt die Frage: Was ges;chleht, wenn das Konti)1gent von 
650 000 Lastwagen bereits durch den Strassentransltverkehr 
durch die Schweiz ausgeschöpft .wird? Was machen. dann 
uns!:lre Firmen, die In die übrige Schweiz liefem mOssen oder 
Waren aus der übrigen· Schweiz bekommen mOssen, wenn 
sie aus praktischen GrOnden oder aus KostengrOnden keine 
Bahnverbindung benertzen kannen? Was geschieht in sol
chen Fällen? 

c'est-a-dire que les 650 000 courses annuelles restant sur Leuenberger Morltz, Bundesrat Es geht um die Verlagerung 
nos routes devraient Atre considerees comme une limitation des GOterschwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene 
du traflc de transit, tandis que les autres categories de trafic- und um deren gesetzliche Verankerung. 
importlexport sulsse et traflc Interieur, «BiMenverkeh~ - Hier möchte ich ZUl'.lächst folgendes betonen: Ausgangs. 
resteraient pratiquement llbres. C'est clairement une solu- punkt mr den Bundesrat Ist eigentlich gar nicht dieser Artikel, 1 
tion, conime l'a dlt M. Giezendanner, qul tient aussl campte Ober den Sie jetzt hier diskutieren, sondem der Alpenschutz- . 
des regions paripheriques et du Tessin. artikel. Das ist der verfassungsmässige Auftrag, den wir zu 
En tant que rapporteur, je dois soullgner les elaments de erfüllen haben. Ich möchte aber zu diesem Alpenschutzarti.. 
fond. Si nous acceptions 1a proposltlon subsidlaire du groupe kel zwei Bemerkungen 1m4chel'I: . 
de l'Union democratlque du centre, en tennes quantltatifs, la .1. Die Alpenschutz-Initiative wurde zu einem Zeitpunkt ange:. 
limlte de 650 000 courses annuelles residuelles sur nos axes • nommen, als Ober die Neat bereits abgestimmt worden war. 
de translt dans les Alpes seralt 'pratlquement portlkl a 1 mil- • ging damals von bestimmten Jahreszahlen aus, wann 
lion de courses. II y auralt ~ 000 unltes de transit, ph.1• le der Lötsehberg- und der Gc;,tthard-Baslstunn~ tatsächlich In . 

· "Binnenverkehr» et le trafic d'lmport/export. Cela revient a Funktion sein werden. W&nn Herr Scherrer•sagt- ich komme : 
11SSOupUr la limlte precitee. Je rapp'elle que, dans la dlscus- damit zu seiner Frage -, er habe schon 1991 prophezeit; . 
sion · precedant l'adoption de la proposltlon de rnajorite, Ja dass diese Verlagerung nicht -nge, war das zu elnerr:i Zelt-
commission a toujours msiste sur le falt qu'II est important de punkt, als man noch vom alten ~&pt der Neat ausging. 
fixer un chiffre parca que cela donne un signe clalr aux Suis- ·. Wir haben in der Zwischenzeit nochmals - vor einem Jahr -
ses, mals aussi aux pays llmltrcphes et a l'Europe entiere, ca . Ober die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs eine Volks-
signe etant que !lOUS voulons raaliser les objectifs qul ont ~ abstimmung durchgefOhrt. 'Dort wurden die Finanzierung und 
voulus par le p'euple. SI la polltique devalt donner les resul- der Zeitplan der Neat neu beschlossen. Diese Verzögerung 
tats auxquels on s'attend, c'est-a-dire par la taxe poids loun:ls hat auch mr die Umsetzung des Alpenschutzartt"kels eine •· 
II~ aux prestations kHometriques, par les gains de producti· stimmte Verspitung zur Folge; das möchte ich hier testge.. 
;vtte qu'on demande aux chemins de fer, par les nouvelles in• halten haben. r 
ftastructures ferroviaires, soft les tunnels qu'on est ~ train de 2. Es kommt hinzu, dass. die Umsetzung des.Alpenschutzar
construire, par raide au ferroutage; si :ces mesures sont vrai- tikels als solche nicht einfach Ist und mit bestimmten Mitteln 
ment appliquees, con~gnantes, alors les 650 000 courses durchgefOhrt werden muss: Sie muss nämlich zunächst ein
annuelles devraient Atre suffisantet:I pour lnclure le traflc inte- . mal nlohtdlskrirrunierend sein .. Sie wissen, dass der Wortlaut 
iieur • d'importlexport. der Alpenschutz-Initiative als solcher - mit dem Ausdruck 
C'est pour ces ralsons de fond et pour rester coherente avec -von Grenze zu Grenze» - wörtlich umgesetzt diskrlmln~ 
ses ralspnnements que la majorite de votre commission vous rend wäre; Wir haben schon mehrfach darüber diskutiert. 
invite asoutenir sa proposition, qul prevolt d'arriver a l'objectif Dass der Alpenschutzartikel nun bezüglich des Gesamtver-
de 650 000 courses annuelles ä travers les Alpes, deux ans kehrs ,.. abzQgllch des vetmuteten Transitverkehrs - umge-
apres l'ouverture au trafic du tunnel ferroviaire de base du setzt werden soll, darüber sind wir uns hier im Parlament 
Lötsehberg. ebenfalls einig.' Dass er nichtdiskrimlnierend umgesetzt wird, 

Genner Ruth (G, ZH): Im Hinblick auf eine tragfähige Lösung 
möchte loh den Antrag der M'mderhelt IV zugunsten .des An: 
trages der IVtehrhelt zurOckziehen, der den wesentlichen 
·Punkt enthält.. Kollege Columberg hat es gesagt. Ein strate
gisches Ziel Ist zeltlloh fixiert. Ich denke, das Ist in dieser Sa
che der wichtigste Punkt . 
loh bitte Sie also, dem Antrag der Mehrheit zuzustimme1t 

Blocher Christoph (V. ZH): Ich möchte Sie darauf aufmerk
sam machen: Ich habe den deutschen Text eingegeben, Die 
französische Obersetzung ist'nlcht einfach -zweit$1haft», sie 
ist falsch. So etwas habe ich·nlcht beanti:aQL Gemäss mei. 

;. ! \ 

damit sind sogar die Initianten einverstanden. 
Wenn statt des Ausdruckes. -von Grenze zu Grenze» heute. 
mit dem Eventualantrag der SVP-Fraktlon der Wörtlaut «at
penquerender GOtertransltverkehr» gewählt wird, verlagert 
dieser Ausdruck die Diskriminierungsfrage einfach ins Lan
desinnere. Dann stellt sich doch die Frage: Fällt jetzt die 
Strecke Corno-Basel unter diese Bestimmung und Ist das · 
diskriminierend, oder geht es dann .um die Strecke Altdorf
Ambri? Wo liegt die Grenze?, Hier muss .ich folgendes sagen: 
Wir wollen ja die ganze V&riagerung . niohtdlskriminierend 
ausgestalten, weder diskriminierend gegenüber der EU noch 
gegenüber einer Land~end oder einem speziellen 

. Transportsektor Innerhalb der Schweiz. Daher bringt der 

Bu11e11nofflcle1 der~~ 
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Eventualantrag der SVP-Fraktion mehr oder weniger das
selbe wie die Formulierung «von Grenze zu Grenze». 
Ich muss sagen, dass der Argumentationsweise, der Herr 
Blocher gEtfolgt und gemäss welcher auch Herr Cavadini am 
Schluss noch eine Frage gestellt hat - ein Denkfehler, zu
grunde liegt, nämlich der: Wir wollen die Grenze von 650 000 
Fahrten mit polizeilichen Massnahinen sicherstellen. Dies 
wollen wir aber nicht Die einzigen Massnahmen, die es für 
uns gibt, sind marktwirtschaftliche, z: B. die LSV A, die in der 
Volksabstimmung vor einem Jahr akzeptiert wurde. Aber es 
ist nicht so, dass die Lastwagen, seien es nun solche aus 
dem Kanton GraubOnden, die in den Kanton Tessin fahren 
oder jene, die vom Kanton Tessin nach Zürich fahren wollen, 
nach erfolgten 650 000 Passagen einfach nicht mehr zur Al
penquerung durchgelassen würden. Schon letztes Mal habe 
ich gesagt, dass es keine Schlagbäume, keine polizeilichen 
Massnahmen, sondern nur marktwirtschaftliche gibt. Von ih-
nen ist heute die LSVA beschlossen. ' 
Mögfich ist noch eine zweite Massnahme, die Alpentransitab
gabe (ATA}. Die Alpentransitabgabe aber wollen wir ins Ge
setz nehmen, um die Schutzklausel, die in den bilateralen 
Verträgen vorgesehen ist, überhaupt zum Tragen kommen 
zu lassen. Denn die LSVA mit ihrem Maximum würde es jetzt 
nicht•mehr zulassen, dass die Schutzklausel ausgeschöpft 
werden könnte. Diese prozentuale Erhöhung wäre nicht dis
kriminierend, sie könnte - nur im Fall bestimmter Vorausset
zungen, wenn die AlpenObe~ge verstopft wären - gegen
über jedermann zum Zuge kommen. Dazu braucht es aber 
ein Gesetz, das noch hier ins Partament kommen wird. Ich 
habe meine allergrössten Zweifel, ob die Alpentransitabgabe 
dann ganz generell, also nicht nur bei Anrufung der Schutz
klausel der bilateralen Verträge, eingeführt wird. Als wir die 
Alpentransitabgabe in die Vernehmlassung gaben, wurde sie 
in der Schweiz, vor allem In den Kantonen Tessin, Wallis, 
GraubOnden, als diskriminierend empfunden. 
Wenn wir das Verlagerungsziel von 650 000 Fahrten nicht er
reichen - auch da wurde immer wieder gefragt, was der Bun
desrat dann mache ..:_, greift der Bundesrat zu keinen diskri
minierenden. und sicher auch zu keinen polizeilichen Mass
nahmen. Es gibt allenfalls eine weitere neue bahnseitige 
Massnahme; die Bahn würde diesbezüglich kompetitiv aus-
gestaltet. . . 
Diesbezüglich gerade zur Frage von Herrn Blocher: Was die 
Deutsche f3ahn hier im Sinne zu haben scheint, hat bereits 
meinen schriftlichen Protest beim deutschen Verketuamini
ster provoziert Wir sind mit di_eser Tendenz überhaupt nicht 
einverstanden; sie widerspricht auch dem Abkommen. Ge
rnäss Artikel 35 Absatz 4 des Abkommens (vgl. «Sektorielle 
Abkommen zwischen der Schweiz und der EurQpälschen 
Gemeinschaft», S. 499) darf mit solchen Massnahmen - na
t0rllch erst, wenn das Abkommen gilt- die gemeinsame Ver
kehrspolitik nicht unterwandert werden. Auch Osterreich, das 
ja in der EU ist, will gegen die Absichten der Deutschen Bahn 
protestieren. Das_ letzte Wort ist noch .nicht gesprochen •. Ich 
kann die Absicht der Deutschen Bahn nur sehr aktiv und «so 
diplomatisch· wie möglich» bedauern und nicht in Ordnung 
finden. 
Zu den 650000 Fahrten: Wie diese errechnet Wl,lrden, ist 
nicht bestritten; es geht jetzt noch um die Frist Bis wann soll 
die Verlagerung durchgeführt werden? Der Bt,mdesrat hat 
gesagt, dass er die Garantie,.die Sicherheit, dass die Verla
gerung gelingt, geben kann, wenn der Gotthard-Basistunnel 
auf den vorgesehenen Zeitpunkt reaJ"ISiert wird. Das war ja 
auch die Argumentation vo.r der Flnöv-Abstimmung vor ei-
nem Jahr. - · 
Zu den Fristen, die jetzt diskutiert werden, wonach das Ziel 
eigentlich schon vorher erreicht werden müsste: Im Grunde 
genommen müsste es wegen des Alpenschutzartikels schon 

-Im Jahre 2005 erreicht sein; ich habe Ihnen gesagt, weswe-,; 
gen das aber auf allergrösste Schwierigkeiten stösst. Trotz
dem ist zu sagen: Alle Fristen, auf die sich die Mehrheit (!er 
Kommission geeinigt hat, können wir als Zielvorgabe akzep
tieren. Dafür, dass wir das dann erreichen können, erreichen 
müssen, kann ich Ihnen jedoch keine Garantie geben; dabei 
bleibe Ich einfach •. 

. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Es wurde gefragt, was denn sei, wenn der Bundesrat dieses 
Ziel nicht erreiche. Sie können es sich ausrechnen: Die Folge 
wird eine politische sein, gemessen werden wird der Bundes.
rat nat0rlich' an. den Voraussetzungen, die er selber festge
legt hat Ich sage Ihnen: Ihr Wunsch sei mir Befehl, aber die 
Garantie werde ich nicht geben können! 
Es geht natürlich auch um etwas Zweites: Es geht nicht nur 
um die verkehrspolitische Verlagerung, sondern es geht 
auch um die Abstimrnungstauglichkelt der Vorlage. Daher 
habe ich schon im Ständerat gesagt Es geht um die Scylla 
der verkehrspolitischen Verlagerungsoption und um die 
Charybdis der Absti~ungstaugHchkeit Mit der Lösung, 
welche die Mehrheit Ihrer Kornmission hier gefunden zu ha
ben glaubt - und einer allfälHgen Zustimmung des Ständera
tes-, wären wir nicht gerade glOcklich, weil wir eine sehr ehr
geizige Aufgabe zu erfidlen hätten, aber wir würden uns da
mit zufriedengeben· müssen. 

Präsidentin: Der Antrag der Minderheit IV ist zurückgezogen 
worden. 

Erste, narruintliche Eventualabstimmung 
Premier vote preliminaire, nominatif 
(Ref.: 3373) 

FDr dsn Antrag der Mind&rheit I stimmen: 
Votent pour 1a proposition ds 1a minorite /: 
Aeppll, Alder, Ant11!e, Banga, Bangerter, Baumann Ruedi, 
Baumann Stephanle, Baumberger, Beck, Beguelin, Berbe
rat, Bezzola, Bircher, Blaser, Bonny, Borel, Bosshard, Bühl
mann, Carobbio, cavadlnl Adriano, Cavalli, Chiffelle, 
Columberg, David, de Dardel, Debons, Dettling, Donat!, Dor
mann, Ducrot, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Eggly, 
Ehrler, Engelberger, Engler, Epiney, Fankhauser, Fasel, 
Fässler, Fehr Jacqueffne, Fischer-Seengeri, Aorio, Frey 
Claude, Frltschi, Gadient, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, 
Grobet, Gros Jean-Michel, Grass Jost, Grossenbacher, 
Guisen, Günter, Gysin Remo, Haering , Binder, Hafner 
Ursula, Hämmerle, Heim, Herczog, Hess Peter, Hochreute
ner, Hollenstein, Hubmann, lrnhof, Jans, Jaquet, Jeanpretre, 
Jossen, Kalbermatten, Keller Christine, Kühne, L.achat, Lan
genberger, Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, Loeb, Löt
seher, Maltre, Marti Wemer, Maury Pasquier, Meier Hans, 
Meyer Thera, Mühlemanri, Müller Erich, Müller-Hemm!, 
Nabholz. Pelli, Philipona, Pidoux, Raggenbass, Randegger, 
Ratti, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, 
Rychen, Sandoz Marcel, Scheurer, Schmid Odilo, Sema
deni, Simon, Spielmann, Stamm Judith, Steinegger, Steiner, 
Strahm, Stucky, Stump, Tausch~ Thanei, Tsch~pät, 
Tschuppert, Vallendar, Vermot, Vogel, Vollmer, von Almen, 
von Feiten, Waber, Weber Agnes, Weigelt, Wrdmer, Widrig, 
Wiederkehr, Wtttenwiler, Z&pfl, Zbinden, Ziegler (136) 

FOr den Antrag der Minderheit III stimmen: 
Votent pour 1a proposition de Ja minorite III: 
Ammann Schoch, Baumann Alexander, Binder, Blocher, 
Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Dünki, Fahr Hans, Fehr Lis
beth, FIScher-Häggllngen, Föhn, Freund; Frey Walter, Gle
zendanner, Gusset, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Hass 
Otto, Keller Rudolf, Kunz, Maurer, Moser, Oehrli, Ruf, Schal
ler, Schenk. Scharrer · Jürg.. Sch~r, Schmid Samuel, 
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck, Steffen, Steine
mann, Theiler, Vetterli, Weyeneth, Zwygart (39) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiement: 
Kuhn,Tschopp (2) 

Entschuldigt/abwesend sind- Sont excuseslabsents: 
Aguet, Aregger, Baader, ßührer, Christen, Comby, Dreher, 
EymarJn, Fridericl, Grass Andreas, Gysln Hans Rudolf, Jut
zet, Kofmel, Maspoll, Meyer Theo, Ostermann, Pinl, Rech
steiner Paul, Ruffy, Stamm Luzi, Suter, Wyss (22) 

Präsidium, slimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 
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Zwslt9, namentliche Eventua/abstimmung 
~me vote p&limlnaire, .. nominatif 
(Ref.: 3374) . 

Für den Antrag der Mindert,eit I stimmen:
. Votent pour 1a proposition de 1a mino~ /: 

ThEkese, ·Müller:-Hemmi, Nabholz, Pelli, Aaggenbass,·Ratti, 
Rechstelner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Schal
ler; Sctlmid .. Odilo, Semadeni, Simon, Spielmann, Stamm 
Juälth, Steinegger, Strahm, Stump, Tel.lSCher; Thanel, 
Tschäppät, Tschopp, Vermot, Vollmer, von 'Allmen, von Fei
ten, Weber Agnes, Widmer, Widrig,.Wiederkehr, 2apfl, Zbin
den, Ziegler, Zwygart (107) Aeppli,. Alder, Ammann Schoch, Antille, Banga, Bauman_n 

Ruedi, Baumann Stephanie, Beck, 8'guelin, ~rberat, Bez-
zola, Bircher; Borel, Bühlmann, Caroboio, Cavadini Adriano, FOrdenAnttagderMinderheit/ stimmen: ., 
Cavalli, 'Chlffelle, Columberg, David, de Dardel, · Debons,.. Votentpour 1a proposltk,n de Ja mlnottte /; 
Donati, Dortnann, . Ducrot, DOnkl, . Durrer, Er!Qler, Eplney, Antille, Bangerter, Baumann Alexa,nder, Beck, Bezzota. Bln
Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Gadient, Gel- der, Bleser, Blocher, Bonny, Borer, . Bortoluzzi, Bösshard, 
ser,• Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gt9SS Jost, Grossenba- Brunner Toni, · Dettling, Dupraz. Eberhard, Egerszegi, Eggly, 
eher, Guisan, GOtiter,.Gysin Remo, ·Haering Binder, Hafner Engelberger, Fahr Hans, Fehr. ~. Fischer-HAgglingen, 
Ursula, Hämmerle, Heim, Herczog, Hochreutener, Hollen- Flscher-8eengen, Florio, Föhn, Freund, Frey Claude, . frey 
stein, Hubm1mn, lmhof, · Jans, Jaquet, Jeanprlitre, Jossen, Walter, Fritschi, Gadient, Giezendanner, Gros Jean-Miohel, 
Jutzet, Kalbermatten, Keller Öhristine, Keller Rudolf, Kuhn_, Gusset, Hasler Emst. Hegetschweiler, Hess Otto, Keller 
Lachat, Lauper, Leeman!'l,. Leuenberger, Lötseher, Maiire, - Rudolf, Kunz, Langenberger, Loeb, Maurer, Moser, Mühle
Martl Werner, Maury Pasquler, Meier Hans, ·Meyer lherese, mann,. Müller 'Erich, Oehrli, Phillpona, Pidoux, Randegger, 
Müller-Hemm!, Nabh!)lz, Pelli, f>hilipona, Raggenbass, Ratti, Rychen, · Sandoz Marcel, Schenk, Scherrer. Jürg, Schlüer, 
Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruf, Schaller, Schmid Schmid Samuel,· Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck, 
Odilo, Semadenl, Simon, Spielmann, Stamm Judlth, Steffen, Steffen, Steinemann, Stellier, Stucky, Theiler, Tschuppert, 
Steinegger, Strahm, Stump, Teuscl'IE)r, Thanel, Tschäppit, Vallender,, Vetterll, Vogel, Weber, W&igelt, Weyeneth, Wltten-
Vermot, Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Wid~ wller · · · (70) 
mer, Wiederkehr, Za.'pfl, Zblnden, Ziegler, Zwygar_t • (106) 

FOr den Antrag der Minderheit II stimmen: 
Votent pour Ja proposit/on de 1a mlno~ II: 

Entsch.uldigt/sbW9$Stld sind- Sont eKCUSeS!aJ;,sents: 
· Aguet, Aregger, Baader, Bührer, Christen, Comby, Dreher, 
Eymann, Friderid, Gross Andreas,,Gysin Hans Rudolf, Kot-

. mel, Maspoli, Meyer ·Theo, Ostermann, Pini, Reohsteiner 

. Paul, Ruffy, Scheurer, Stamm Luzi, Suter, Wyss (22) 
Bangerter, Baumann Alexander, Baumberger, Binder, Bla
ser, Blocher, Bonny, Borer, · Bortoluzzi, Bosshard;, Brunne, 
Toni, 0$1:tling, ~ Eberhard, Egerszegi, Eggly, Ehrler, 
Engelberger, Fahr H~ Fehr Lisbeth, Ftscher~Hägglingen, Präsidium, stimmt nicht- PnJsi!Jence, ne vote pas: 
Ftscher-Seengen, Florlo, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey · Heberleln · · · · (1 ) 
Walter,- Fritschi, Giezeridanner, Gros .Jean-Michel,. Gusset, 

• Hasler Ernst. Hegetschweiler, Hass Otto, Hea& Peter, 
l<Ohne, Kunz, Langenberger, Leu, Loeb, Maurer, Moser, .. . ·. . · 
Mühlemann, Müller Erich, öehrll, Pidoux, Randegger, .Ruck- · Oefinltive, namentllche Abstimmung 
'stuhl, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, Schel'{er Jürg, Vote dlfinftif, nomlnatif ·· 
Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, 8eiler (Ref.: 3376) 
Hanspeter, Speck, Steinemann, Steiner, Stucky, Theiler, . . 

. Tschuppert,. Vallendar, Vetter!~ Vogel,. Waber, · Welgelt, FOr den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Weyeneth, Widrig, Wittenwiler . (71) Votent pour/a proposition. de·la ml{ljorite: . . 

Aeppli, Alder,·Amrnann Schoch,· Antille, Banga. BangerteF, 
~umann Ruedi, Baumann Stephanle, Baumberger, Beck, Der Stimme enthalten sich - S'sbstiennent: 

Tschopp (1) Beguelln, Berberat, · Bircher, Borel, Bühlmann, Carobbio, 
Cavadini Adrlano, Cavalll, Chiffelle, Columberg, David, de 
Dardel, · Debons, · Donat!, . Dormann, Ducrot. Dünki, Dupraz. 
Durrer, Eggly, .. Ehrler, Engler, .. EPiney, Fankhauser, Fasel, 
Fissler, Fehr JacqueDne, Florio,. Geiser, Geriner, Goll, Gon
seth, Gri:>bet, ·Gros Jean-Michel, Gross Jost, Grossenba
cher, Gulsari, Günter, Gysln Remo, Haerfng Binder, Hafner 
Ursula, Hämmerte, Heim, Herciog, Hess Peter, Hochreute-

Entschuldigt/abwesend sind- Sont excussslabsents: 
Aguet, Aregger, Baader, Bühnw, Christen, Comby, Dreher, 
Eymann,. Friderici, Gross Andreas, Gysln Hans Rudolf, Kot-

. mel, Maspoli, Meyer Theo, -Ostermann,.• Plni, Rechsteiner 
Paul, Ruffy, Stamm Luzi, Suter, Wyss (21) 

Präsidium, stimmt nicht-Presldence, ne vote pas; ner, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, JeanprAtre, 
, . Heberiein · 

" . 
Dritte, namentliche Eventualabstimmug 
Trolsieme vote prellmlnaJre,· nominatif 
(Ref;: 3375) · 

FOr den Antrag der Mehrheit stimmen: 

(1) Jossen, Jutzet, Kalbennatten, Keller Christine, Kuhn, l<Ohrie, 
Lachat, Langenberger, Lau~. Leemann, Leu, Leuenberger, 
Lö1scher, Maitre, Marti Wemer, Maury Pasquler, Meier Hans, . 
Meyer Therese, MQßer Erich, MOlier-Hemmi, Nabholz, Pelli, 
Philipona. . Raggenbass, Ratti, Rechstelner Rudolf, Renn
wald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Sandoz Marcel, Schaller, Scheu
rer, Schmid Odßo, Semadeni, Simon, Spielmann, Stamm 
Judlth,. Steinegger, Strahm, Stump, T!:KJscher, Thanei, 

Votent. pour 1a proposllioil de 1a majorM: 
Aeppll, Alder, Ammann Schoch, Banga, Baumann Ruedi, 
Baumann Stephanie, Baumbergei', Beguetin, Berberat, 
Bircher, Borel, Bühlmann, carobbio, cavadini · Adriano, · 
CavalH, Chiffelle, Columberg, David, .de Dardel, .Debons; 
Ponati, Dormann, ~ Dünkt, Durrer, Ehrler, Engler, Epl
ney, Fankhauser, Fase~· Fissler, Fahr Jacquelfne,. G.-er, 
Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gross Jost, ~rossenbacher, 
Guisan, Günter, Gysin Remoi Haering Binder, Hafner 
Ursula,.HAmmer:le. Helm; Herczog,.Hess Peter, Hochreute
ner, Hollenstein. Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, Jeanprlitre, 
Jossen, Jutzet, Kalbermatteri, KeHer Christine, Kuhn,. Kühne, 
L:achat, l.Juper, Leemann, Leu, Leuenberger, Lötseher, 
Maitre, Martl Wemer, Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer . 

Tschäppät, Tschopp, Vallender, Vermot, Vogel, Vollmer, von 
Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Wldmer, Widrig, Wieder-· 
kehr, Zapft, ZbJnden, Zfegler, Zwygart · (121) 

Für den Ev,mtuaiantrag der SVP-,Fraktion stimmen: 
Votent pourla proposit/on subsldiaire du gröUpe UDO: 
Baumann Alexander, · Bezzola, Binder, Blaser,. BJocher, 
Bonny, Borer, Bortoluzzi,. Bosshard, Brunner Toni, Dettllng, 
Egerszegt, Engelberger, Fahr Hl!UIS, Fehr Lisbeth, Ftscher
HäggDngen, .Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, F!it
schl, Ga~lent, Glezendanner, Gusset, , Hasler Ernst. 
Hegetschweiler, Hass Otto, Keller Rudolf,. Kunz, Maurer, 
Moser, MOhlemann, Oehrli, Pldoux. Randegger, Rychen, 
Schenk, Scherter Jürg, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied 
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Walter, Speck, Steffen, Steinemann, Steiner, Stucky, Theiler, 
Tschuppert, Vetterli, Waber, Weigelt, Weyeneth, Wittenwiler 

(53) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Eberhard, FISCher-Seengen, Loeb (3) 

Entschuldigt/abwesend sind- Sont excuseslabsents: 
Aguet, Aregger, Baader, BOhrer, Christen, Comby, Dreher, 
Eymann, Friderici, Gross Andreas, Gysir;i Hans Rudolf, Kof
mel, Maspoli, Meyer Theo, Ostermann, Pini, Rechsteiner 

' Paul, Ruffy, Seiler Hanspeter, Stamm Luzi, Suter, Wyss (22) 

Prasidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

Art. 1 Abs. 3; Art. 2 Abs. 1bls, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 1 al. 3; arl 2 al. 1bis, 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la d6cislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Actopte 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Abs.2 . 
Festhalten 
Abs.3 
Streichen 

Antrag Bezzola 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.4 
Proposition de la commission 
Al.2 
Maintenir· 
Al.3 
Bitter 

Proposition Bezzola 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Abs.2-Al.2 

Bezzola Duri (R, GR): Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustim
men. Er entspricht dem Beschluss des Ständerates. Hier 
geht es um die Frage, wie die Erträge aus den 40-Tonnen
Ausnahmekontingenten verwendet werden. Werden sämtli
che KQntingente in den Jahren 2001 bis 2004- Inland-, Aus
land-, Leicht- und Leerfahrten - ausgeschöpft, ist mit Einnah-
men von rund 500 MIiiionen Franken zu rechnen. · 
Der Bundesrat will den gesamten Ertrag für die flankierenden 
Massnahmen einsetzen, also nicht gemäss LSVA-Gesetz 
und LSVA-Verteilsschliissel. Damit bin ich und sind vermut
lich viele Kolleginnen und Kollegen, die für die LSVA ge
kämpft haben, nicht einverstanden. Das fQr die Kantone vor
gesehene Drittel wird ab 2005 (volle LSVA) ungefähr 500 Mil
lionen Franken .ausmachen. Dieser Betrag hat die Debatte im 
aLSVA-Herbst» 1998 vor allem in jenen Kantonen, die weder 
von der Verlagerung auf die Schiene noch vom Produktivi
tätsgewinn mit 40-Tonnen-Lastwagen profitieren können, 
wesentlich beeinflusst. 
In diesem Fall'sind die Dinge ähnlich gelagert, und es ist alles 
andere als unwesentlich, wie wir in dieser Frage entschei
den. Über die Probleme, die während der Übergangsphase 
mit den 40-Tonnen-Kontingenten auf uns zukommen, haben 
wir ausführlich gesprochen. Sicher ist, dass der Druck auf d.ie 
Haupt- und Nebenachsen trotz Begleitmassnahmen wäh-
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rend dieser Zeit zunehmen wird. Der Verkehr geht bekannt
lich immer, den Weg des geringsten Widerstandes. Sind also 
die Hauptachsen überlastet, weicht der Verkehr auf die Ne
benrouten, auf die Kantonsstrassen aus. Der durch Perso
nen- und leichte Lastwagen erzeugte Umwegverkehr wird in 
Dörfern' und Tälern spOrbar werden. Die Kantone entlang der 
Transitachsen werden gezwungen, zusätzliche Verkehrsre:
gelungs- und Verkehrsberuhigungsmassnahmen in die 
Wege zu leiten. Vermehrte Polizeikontrollen, Verkehrsumlei
tungen, zusätzliche Unterhalts- und Repa,raturarbeiten ko
sten die Kantone viel Geld. Auch oder vor allem während der 
Übergangsphase muss eine optimale Zusammenarbeit zwi-

. sehen Bund und Kantonen gewährleistet sein, zumal der 
Vollzug voll zu Lasten der Kantone geht Die Kantone dOrfen 
nicht das Gefühl erhalten, dass die Probleme einmal mehr 
auf ihrem ROcken ausgetragen werden. 
Die Einnahmen aus den Ausnahmekontingenten mOssen 
deshalb gerecht zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt 
werden. Es sollen die gleichen Regeln gelten wie bei der Auf
teilung der ordentlichen LSVA-Erträge. Wir wollen bei einer 
allfälligen Referendumsabstimmung klare Mehrheiten und 
nicht eine Sammlung von Unzufriedenen erreichen. Eine un
gerechte, inkorrekte Behandlung der von den 40-Tonnen
Kontingenten direkt betroffenen Kantone schafft mehr Feinde 
als Freunde. ' 
Kollege Marti, hier könnte eine korrekte Behandlung der Kan
tone mithelfen, einen Flächenbrand zu verhindern. Damit wir 
uns richtig verstehen: Wenn die Summe der Unzufriedenen 
zu gross wird, ist das ein nationales Problem und kein rein 
bündnerisches. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Präsidentin: Die SP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie den 
Antrag Bezzola ablehnt 

Genner RIJth (G, ZH): Die LSVA-Gelder stellen eine ausge
sprochene Lenkungsabgabe dar, und es ist richtig, dass ge
nau diese Lenkungsabgabe- gemäss dem Entwurf des Bun
desrates - dafür eingesetzt wird, den GOterverkehr auf die 
Schiene zu bringen. 
Ich gehe mit Herm Bezzola in einem Punkt einig: Die Kan
tone sind wichtige Vollstrecker dieser Umlagerung. Ich meine 
auch, dass sie dafür abgegolten werden mOssen. Aber wenn 
wir die Gelder jetzt schon so aufteilen, dass ein Drittel an die 
Kal'ltone geht, dann füessen sie oft in die Strassenkasse. Bei
spielsweise sollen sie im Kanton ZOrich nur für Strassenbau 
und Strassenunterhalt ausgegeben werden. Es wOrde Ober
haupt nicht im Sinne von Herm Bezzola für die Umlagerung, 
für die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Umlagerung, verwendet 
Ich bitte Sie im Namen der grünen Fraktion, den Antrag Bez
zola abzulehnen. 

Vetterll Werner (Y, ZH): Die SVP-Fraktion bittet Sie, am Be
schluss unseres Rates festzuhalten. Kollege Bezzola spricht 
immer von der L~VA Lesen Sie doch bitte den Trtel von Arti
kel 4 des Verlagerungsgesetzes: aAbgabe auf Kontingenten 
nach internationalen Verkehrsabkommen.» Das betrifft die 
40-Tonnen-Kontingente, sie werfen im Schnitt etwa 120 Mil
lionen Franken ab. Ein Drittel des Ertrages aus der LSVA geht 
also selbstverständlich an die Kantone, aber hier reden wir 
über die Gebühren aus dem Verkauf der Kontingente. 
Deshalb bitte ich Sie, gemäss Antrag der Kommission - der 
Beschluss kam übrigens mit 20 zu 2 Stimmen zustande-, am 
Beschluss unseres Rates festzuhalten. 

Hämmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Tatsächlich ist 
es so: Bei der LSVA geht ein Drittel der Erträge an die Kan
tone, zwei Drittel gehen an den Bund zur Finanzierung der 
Grossprojekte des öffentlichen Verkehrs. Die Gelder, die 
durch die Abgabe auf den Kontingenten eingenommen wer
den, haben mit der LSVA nichts zu tun. Diese Gelder sollen, 
so steht es in der Vorlage, zur Fmanzierung der Begleitmess
nahmen eingesetzt werden - also die Begleitmessnahmen, 
Ober die wir hier sprechen. Die Kantone wiederum werden 
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· · gemäss Artikel 6 des Verkehrsverlagerungsgesetzes für ihre 
zusätzlichen Aufwenclungen - in Sachen Schwerverkehrs-

. kontrollen. usw. - vorentschädigt. Das wurde von Herrn Bez7 
zola nicht gesagt. Die Kantone kommen also nicht zu ku,:z. 
Sie erhalten ihren Beitrag für die Aufwendungen, die sie .Im 
Zusammenhang mit diesen Massnahmen haben. 

· Die Kommission hat mit 20 zu 2 Stimmen einen entsprechen
den Antrag abgelehnt Ich bitte .Sie, der Kommission zu fol
gen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat lch·bitte Sie auch, am ur
sprunglichen Beschluss festzuhalten. Beachten Sie zusätz. 
lich, dass durch eine weitere Aufsplitterung der Einnahmen 
aus der FinOV die Mittel für den Fonds di:lnn langsam, ;aber 
sicher knapp wilrden. · . 
Es wurde In der Diskussion heute morgen schon vorausge
sagt PIOtzlich hätten wir dann kein Geld mehr filr die Neat 
Wenn wir diese Pfründen so freizügig verteilten, wie es der 
Ständerat will, käme es tatsächlich noch einmal se> weit. Also: 
Bitte lehnen Sie das abl · · 

Abstimmung- Vote . 
Für den Antrag der Kommission 

· Fürden AntnJg Bezzola 

Abs.3-AJ.3 
·Angenommen-Adopte 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
.Zustimmung zum Beschluss des Ständetates 

. Abs.3-6 . 
Festhalten 

Minderheit I 

102Stimmen 
39Stlmmen 

(Vetterli, Binder, Christen, Fischer-seengen; Giezendanner, 
Philipona, Theller) . . 
Abs.3-6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesr~ 

. Minderheit II . 
(Schmid Odilo, Blrcher, Columberg, Gi~dann~r •. Häm-:. 
merle, Marti Werner, Rattl) 
Abs.'3 
•••• Gewerbes und mit dem Ziel zugeteilt, eine Verminderung 

. des.Strassenschwerverkehrs zu erreklh1;tn. · 
Abs.4 
ZUStimmung zum 13eschluss des Ständerates 

Art.5 
Proposition. de 1a commis4,ton 
Majorite 
A/.1 
Adherer a la declslon du Conseu des Etats 

. Al.3-6 . 
Mainte~ir 

Minoritel : 
(Vetterli, Binder, Christen, Flscher-5eengen, Giezendanner, 
Philipona, Theller) 

·. Al.3-6 
Adherer au projet du Consell.federal 

Minorite II · 
(Schmid Odllo, Bircher, Columberg,. Giezendanner, Häm
merle, Marti Werner, Rattl) 
Al.3 . 
•••• des transporteurs, et en vue de. redulre le trafic des poids 
lourds. 
Al.4 . 
Adherer a 1a declsion du eo""n des Etats 

Präsidentin: Da es slch hier.um ein Konzept handelt. werde 
ich über den ganzen Artikel und nicht absatzweise abstim
men lassen. 

Vetterll Werner (V; ZH): Die Minderheit I ist nadl wie vor da
von überzeugt, dass die. Version des Bundesrates besser 
und praktikabler Ist, als. die zu detailQerten Beschlüsse des 
Nationalrates und des Ständerates. Sie ist offener formuliert 
und flexibel. Das Landverkehrsabkommen erwähnt bezDgiich 
Kontlngentsvertellungskrlterien nichts. Wir sind hier also VOI• 
llg frei, wie wir die Zuteilung l"E!Qeln wollen. Eines ist klart Je·· · 
detaillierter wir die Art und Welse, wie wir Kontingente :tutei
len wollen, im Gesetz verankern, desto komplizierter und auf
wendiger wird der adrninlstl'ative Aufwand im Vollzug. 
Zur Erinnerung: Dieses Verlagerungsgesetz Ist ja lediglich 
eine Übergangslösung fllr die Periode 2001 bis 2004. />b 
2005_ gibt es keine Kontingente und keine Beschränkungen 
mehr. Dann können die «40-TOnner'» ungehindert durch die 
Schweiz brummen •. Der·eundesrat will auf der Basis eines 
flexiblen Gesetzes die Details richtlgl!i'l'Welse auf Verord
nungsstufe regeln. Da die ganze Verkehrsverlagerungspolitik 
und der Vollzug der LSVA recht kompliziert sind, sollten wir 
nicht zu eng und zu detailliert legiferieren. · 
Die vorgeschlagenen Lösungen von N!:diorialrat und Stände
rat sind In der Praxis kaum umsetzbar. Die Kontrolle, welche 
Transporteure oder welche Auftraggeber der verladenden 111· 
dustrie wieviel Ware oder wie viele Wagenladungen mit der 
81:thn auf wie kurzen oder wie langen· Strecken spedieren, ist 
ein administrativerHorror. Die Lösungen von Nati!)l"lalrat und 
Ständerat verursachen einen «Papierkrieg» a>ndergleichen. 
Zudern werden mit beiden·Lösungen die KMU, filr.die Sie 
sich jetzt Im Wahlkampf alle so stark machen, diskriminiert. 
Lediglich 26 grpsse Transporteure würden von dieser gefor- • 
derten „Bahnbindung» profitieren und Strassenkontingenfe 
zugeteilt erhalten, allen voran die Grossvertelier~ 
Die detaßlierte Zuteilung - fünf Bahnwaggons gleich ein .«40-
Tönner-Kontlngent - gilt natürlich nut für die Schweizer 
Transporteure .. Der. EU können wir das. nlctrt, vorschreiben. 
Dem Vernehmen nach soU Deutschland das Kriterium 
«Bahntransporte» auch anwenden woll~. Wie, Ist nicht be
kannt Von anderen Staate.n hat man diesbezüglich bis jetzt 
gar nichts gehört, · . . 
In Absatz 3 erwähnt Dbrjgens auch der Entwurl des aundes
rates das Kriterium der Benutzung des $:hlenengüterver• 
kehrs, yerzichtet aber auf eine fixe Lösung. Gemlssder offe
nen Formulierung des Bundesrates können sefb8tvers$id
Uch auch die Ar)ßegen der Kantone. berücksichtigt werden~ 
Die Forderung der Minderheit II, .die Verminderung .des Stras
senschwerverkehrs explizit zu erwähnen, ist unserer Mei• 

· nung nach überflüssig. Das ganze Verlagerungsgesetz hat 
.. gemäss dem Zweckartikel, Artikel 1, eben eine Verlagerung 

auf die Schiene zum Ziel • 
.. Die SVP bittet Sie, in Artikel 5 bei den Absätzen 3, 4 und 5 
dem Entwurf des Bundesrates, also der Minderheit 1, zuzu
stimmen. Filr die kurze. Übergangsfrist von nur vier Jahren ist 
dies die vemilnftigste und flexibelste ~ung. 

' . ' 

Schmid Odilo (C, VS): Der Antrag der Minderheit II hat ei
gentlich zum Ziel, die Bindung an die Bahnbenutzung bei der 
Zllteilung der. 40-Tonneri~Kontlngente flexibler zu handha
ben. Herr Bundesrat Leµenberger hat letztes Mal gesagt, 
dass die Bindung an eine Zahl von Bahntransporten eher un
flexibel wäre. Dieser Aussage mOcht~ ich entgegenkommen. 
In diesem Sinne geht der zweite TeD des Antrages zu Ab
satz 3 dahin, dass sich auch die Kantone der Zielsetzung für 
die Verlagerung des Strassengllterverkehrs auf die Bahn 
nach Möglichkeit anschliessen sollten. Ich weiss, dass das 
nicht in allen Regionen gleich gut mOgllc#l sein wird. 
Der Antrag der Mlnclerheit II zu Absatz 4 ist nur konsequent 
und nimmt den Beschluss des Staßdel"fltes auf, wonach der 
Handel und die Weitergabe von Kontingenten nicht möglich 
sein sollen: · · 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, dem Antrag der Minderheit II, 
der aucn von der CVP-Fraktion unterstDtz:t wird, zuzustim
men. 
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. Genner Ruth (G, ZH): Die Kontingentsregelungen gelten ja 
nur fOr die Übergangszeit. Man hat das GefOhl, gewisse 
Leute hier drinnen hätten sich so auf die Kontingentsregelun
gen eingeschossen, dass sie nie Ober den Zeitpunkt von 
2005 hinausclenken wollten. Die Verteilung der Kontingente 
hat vor allem bei den schweizerischen Lastwagenhaltern 
eine unheimliche Hektik ausgelöst. Für die Grunen ist klar, 
dass die Kontingentsvertet1ung möglichst eine ökologisch~ 
Steuerung beinhalten soll. Das ist mit dem Beschluss unse
res Rates bei Artikel 5 Absatz 3 doch gelungen. 
Wir milssen deshalb mit der Mehrheit an Absatz 3 festhalten. 
In gleicher Weise gllt dies für Absatz 4 dieses Artikels. Alle 
neuen Regelungen, welche hier auch noch beantragt wer• 
den, scheinen uns nicht nur kompliziert; Ihre Auflistung ist für 
die Gesetzesstufe zu detailliert Sie mOssen bedenken: Die 
operative Stufe braucht in diesem Bereich einen Handlungs• 
spielraum, vielleicht sogar für eine Absprache mit den Kanto
nen. Dieses Parlament sollte die Finger davon lassen, De
tails zu regeln und damit auch mögliche neue Ideen tu ver• 
hindem. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, auch an Absatz 4 festzuhalten. 

Vogel Daniel (R, NE): Faut-il detailler les crltsres d'octroi des 
contingents dans la loi ou, au contraire, faut-11 lalsser une 
marge d'appreclation au Conseil federal? C'est l'objet des di
verses proposltions qui figurent a l'article 5 alin6as 3, 4 et 5. 
Le groupe rad'ICal-democratique soutlendra 1a proposltion de 
minortte 1, car II veut privilegler 1a vole de la souplesse et de 
Ja capacM d'adaptation. Jene feral pas de commentaire de
taille sur les diverses proposltions, mais on obserle que si on 
veut expllclter tous les criteres dans 1a loi, on aboutlt a des 
proposltions compliquees, difficiles a appliquer. On cree 
,nflme des difficultes de repartition des contingents en favo
risant injustement un transporteur ou un canton. 
C'est blen sOr une questlon difficile a regler. On volt bien, au 
travers. des navettes entre le Conseil national et le Conseil 
des Etats, qu'on a toujours trouve d'autres solutions, mais al
les sont toujours insatlsfaisantes. C'est finalement 1a version 
du Consei.1 federal qui est la plus appropri8!9. Elle privilegie la 
maitrise et la souplesse necessatres et preserve une capa
cM cfadaptation aux circonstan«::es, puisqu'elle cree la fa
culte de faire les choses, mals pas d'obligation, et ne retient 
finalement dans les conditions que des exernples. La dlspo
sltion n"est pas exhaustive. 
Le groupe radical-democratique votera pour la proposltion de 
minortte 1, car II entend favoriser ceux qui utilisent le transport 
ferrovialre et II entend ne pas faire de cadeaux injustifies, re
pondant ainsi a robjectif generai de notre politigue des trans
ports qui doit favoriser le transfert de la route vers le rail. 

Keller Christine (S, BS):. Im Namen der SP-Fraktion bitte ich 
Sie, bei Artikel 5 des Verkehrsverlagerungsgesetzes an der 
natlonalrAtlichen Fassung festzuhalten, wie dies die Mehrheit 
· der Kommission beantragt. Es geht in Artikel 5 um die Zutei
lung der schweizerischen Kontingente. Dass wir hier .den In
ländern dieselben Kontingente gewähren wie den Auslän
dern, wozu wir an sich nicht verpflichtet gewesen wären, 
setzt fOr uns zwingend die Formullerung von ökologischen 
Zuteilungskriterien voraus, wie namentlich die Bahnbindung 
dieser Kontingente. So hat deshalb auch der klare Vorschlag 
der bundesrätlichen Arbeitsgruppe gelautet, der bei der er
sten Beratung des Gesetzes Ihre Zustimmung gefunden hat 
Wesentllch,sind meines Er;achtens·drel Punkte: 
1. Der Ständerat schwächt mit seiner Kann-Formufierung be
züglich Bahnbindung die zwingende Fassung des National
rates ab •. 
2. Wir möchten auch beim klaren Vorschlag der Arbeits
gruppe bleiben, wonach 5 Bahnwaggons Anrecht auf ein 
Kontingent geben. 
3. Schllessllch geht es um die Kriterien, nach denen die Kan
tone ihre Kontingente zuzuteilen haben. Auch hier ist die na
tionalrätllche. Fassung vorzuziehen. 
Auch die Kantone haben namentlich ausdrOcklich das Ziel zu 
beachten, eine Verminderung des Strassenverkehrs zu. errei
chen. Insgesamt trägt deshalb die Lösung des Nationalrates 
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dem Verlagerungsziel weit besser Rechnung als diejenige 
des Ständerates. 

· 1ch bitte Sie namens der SP-Fraktion, dem Antrag der Kom
missionsmehrheit zuzustimmen, d. h. an der nationalrätli
chen Fassung festzuhalten. 

Binder Max (V, ZH): Die SVP-Fraktion steht klar hinter der 
Mindepelt 1 (Vetterll). Wir sind der Meinung, dass für diese 
kurze Ubergangszelt eine Regelung gefunden werden muss, 
die flexibel, offen und nicht sehr detailliert ist. Wenn Sie vor 
allem die Fassung des Ständerates mit ihrem sehr hohen De
taillierungsgrad ansehen, mOssen Sie sich überlegen, wel
ches ~ie Instrumente sind, um diese Auflagen auch kontrol
lieren zu können. Vor allem bei Absatz 4, wonach nicht ver
wendete Kontingente Ihre GDltigkeit spätestens zwei Monate 
nach der Ausstellung verlieren würden, muss das letztlich 
auch.kontrolliert werden, wenn man dem Gesetz Nachach-

• tung verschaffen will. · 
· Wir sind der Meinung, die offene Formußerung, wie sie der 
Bundesrat VOIBChlägt, komme all den Anliegen entgegen, in
dem der Bundesrat letztlich auch sagt, Qass die Gewährung 
von Kontingenten von Voraussetzungen - Insbesondere vom 
Nachweis der Benutzung des Schienengüterverkehrs - ab
hängig gemacht wird. Ich denke, dass der Bundesrat hier ei
nigermassen In der Pflicht steht, nur schon vom Titel dieses 
Gesetzes her, das ja Verkehrsverlagerun~tz heisst 
Deshalb sind wir der Meinung, dass es OberflOssig ist, das im 
einzelnen Absatz nochmals zu wiederholen. 
Der Bundesrat sollte je nach Situation flexibel agieren kön
nen - auch vor dem Hintergrund, dass wir immer wieder be
tonen: Wir wollen einen schlanken Staat und keine unnötige 
Administration, vor allem angesichts der kurzen Zelt, wäh-
rend der dieses Gesetz greifen muss. . 
Wir beantragen Ihnen hier, im ganzen Kontext der Minder
heit 1 (Vetterli) und damit dem Bundesrat zu folgen. Damit ist 
der Sache Genüge 1,1etan. 

Hämmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Die Darstellung 
auf der Fahne ist etwas unübersichtlich und kompliziert Ein
fach gesagt Es geht um drei Konzepte, unter denen wir aus
wählen kOnneri. Eines ist das Konzept Bundesrat/Minder
heit 1 (Vetterli). Das ist die offene Formulierung, welche die 
ganze Kontingentswirtschaft dem Bundesrat Dberträgt. ·· 
Das zweite ist das Konzept des Ständerates, modifiziert 
durch den Antrag der Minderheit II (Schmid Odilo)~ Dort wer
den einzelne Kriterien angeführt und gewisse Leitplanken ge
setzt. Es handelt sich hier eigentlich um einen Kompromiss
antrag. 
Schliesslich haben wir drittens den Beschluss des National
rates und den Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission, welche 
die Zutellung··der Kontingente auf Gesetzesebene klar fest
hält. Das Kernstück dieses Vorschlags der Mehrheit ist die 
Bindung der Kontingentszuteilung - mindestens der Kontin
gente, die durch den Bund verteilt werden ..:. an Bahntrans
porte, wobei der SchlOssel gelten soll: ein Kontingent fOr fünf 
Bahntransporte. . . 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Rattl Remlgip (C, Tl), rapporteur: II s'agit icl de la repartltion 
des contingents suisses, prevue «pour les courses de vehi
cules de 40 tonnes et de vehicules circutant a viele ou char- • 
ges de produits legers». II y a au fond deux logiques qui nous 
sont proposees: 
D'un cöte, II y a 1a logique figurant dans le projet du Conseil 
federal et aujourd'hui soutenue par 1a minorM 1 (VetterlO. Le 
Conseil federal veut s'exprimer sur les modalites d'octroi des 
contingents d'une fa90n assez souple et Hbre. II y a urie con
dltion eventuelle, celle de «la preuve de l'utillsation du trans
port ferrovialre des marohandises». 
De l'autre cöte, II y a 1a logique de 1a majorM de votre com
mission, qui veut·absolu!Tlent distribuer. ces autorisations 
seulement aux camlonneurs qui, quand mfime, donnent une 
preuve tres·reelle de vouloir utiflS8r le chemin de .fer. On 
trouve donc la un parametre tr~ precis: cinq wagons de ehe-
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ArL 6 Zlff. 1 ArL 10 Abs. 3; Ziff. 2 ArL 2 Abs. 2, ArL 53a 
Antrag </er Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL, 6 eh. 1 art. 10 al. 3; qb. 2 art. 2 al. 2, art. 53a. 
Proposition de la commlsslon . 
Adherer a 1a cMcision du Conseil des Etats 

min de fer donnent drolt a un contlngent, c'.est-a-dire a une 
course de vehlcule qe 40·tonnes. · . 
La version qui a ete ~ per le Conseil des Etats se 
trouve au milleu, elle est deja un comprornis. Cette version 
laisse tomber le parametre prdcis approuve 1a demiere fois 
par notre Conseß et propose maintenant par 1a majorite de la 
commlssion, et eile ajoute que 1a moltle des contlngents S!)nt 
distribues per les cantons en fonctiori des exigences des 
transporteurs. Leuenberger Moritz, Bundesrat 1:unächst eine Erklärung zu 
C'est presque une concesslon .pour les transporte'urs, que la Artikel · 10 Absatz 3 · des Schwerverkehrsabgabegesetzes: 
mlnorite II (Schmid Odllo) veut coniger: Les cantons peuvent Der Bundesrat hat ursprünglich vorgeschlagen: «Der Bund 
attribuer 1a moitie des contlngents en fonction des exigences kann den Kantonen. Beiträge an Schwerverkehrskontroilen 
des transporteurs, mais II faut. quand mime rappeler le but ' entrichten.» National- und Ständerat haben nun eine Kann• 
en we, qui est de redulre le trafic des polds lourds; Donc, en Formulierung in eine verbindlichere Formulierung verwan• 
concluslon, si 1a version qui a ete adoptee perle Conseil des delt, nämllc;h: «De( Bund entrichtet den Kantonen Beiträge 
Etats represente un comprornis, la proposltlon de 1a mino- an Schwerverkehrskontrollen.» Wir widersetzen uns dieser 
rite II a: l'avantage de rester sur cette version, mais en en Formuller:ung nicht, da sie den Kantonen eine grössere Sl-
corrigeant quand mime un defaut, · en rappelant b/en que cherheit gibt. ~ ich möchte erklären, dass wir.nach wie vor 

· tout cela doit &Ire regle en we de reduire le trafic des poids davon ausgeher.i, dass die zusätzlichen Bundesbeiträge nur 
lourds. · . · · ror zusä.1zllche Schwerverkehrskontrollen der Kantone gelel-
Malgre cela. 1a majorite de 1a commission propose de main• stet werden ·und dass ein' vom Bund genehmigtes Konzept 
tenir notre declsion. · VonlU$S8tzung fOr die Beiträge isl Das entspricht auch allen 

· bisherigen Absprachen mit den Kantonen. Es könnte nicht 
der Sinn der neuen Formulierung sein, dass der Bund flä
chendeckend Beiträge an die schon bishet'von den Kanto-
nen getätigten Schwerverkehrskontrollen leistet. · 

Leüenberger Morltz, Bundesrat Es liegen drei Konzepte . 
vor; wovon das erste. Konzept, nirnßch dasjenige der Minder
heit 1 (Vetterlij: die den Bundesrat unterstützt, das beste ist 
Es ist offen formuliert; wir köhnen damit am flexibelsten han~ Angenommen -Adopte 
dein. Die Kombination Vetterfi/Bundesrat ist eine seltene 
Kombination; wir sollten, wenn schon, davon profitieren und · ,Art. 6 Zlff. 2 ArL 54 Abs. 1bls · 
ihr zustimmen. . · Antrag.der Kommission 
Das zweitbeste Konzept ist . dasjenige 1~ Ständerates in Mehrheit 
Kombination mit der Minderheit II (Schmid Odilo). 'Hier wird Zustlmm111g zum Beschluss des Ständerates 
den Kantonen ein Teil der Kontingente zur Vertelli.ing zuge- Minderheit · · 
sagt, es werden klare Kriterien fOrdle. Verteilung Lind das Ver- · (Binder, Glezendanner) 
lagerungsziel genannt . $treichen 
Die drittbeste und - um es ehrlich zu sagen ....; schlechteste 
L6sung ist diejenige der Mehrheit der Kommission. Sie ist zu 
kompliziert, sie ist praklis(;h undurchfOhrba:r. Vor allem be
nachtelllgt sie einlge'Transporteure, die gar keine Bahntrans
porte durchfQhren können, weil dies in der Region, in der.sie 
zu Hause sind, gar nicht mögHch ist ..: oder die so klein sind, 
dass sie gar nicht einen Teil durch· die. Bahn transportierel'.I 
lassen können. Auf jeden Fall sollte der Antrag der Mehrheit 
abgelehnt werden .. 
Wir befinden uns Im · Differenzb(Jreinigungeverfahren. Von 
daher gesehen wäre es klug, wenn am Schluss die Variante 
Ständerat/Minderheit II (Schmid Odilo) obsiegen könnte. 

Abstimmung- VatE! 

. Eventuell-A tltre prellmfnalre 
FOr den Antrag der Minderheit II 
FQr den Antrag der Minderheit 1 

Definitiv- Definitivernent 
FOr den Antrag der Mehrheit 
FQr den Antrag der.Minderheit II 

ArL 6 Zlff. 1 ArL 4 
Antrag der Kommission·. 
Abs.3 
Festhalten 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL 6 eh. 1 art. 4 
Proposition de 1a commission 
A/.3 
Maintenir. 
A/.4, 
Adherer ä la decfslon du ~II des Etats 

Angenommen -Adopte 

90Stimmen 
62 Stimmen 

81 Stimmen 
63Stimmen 

· ArL 6 eh. 2 art. 54al. 1bls 
· Proposition dt1 la commission 
Majorltt§ 

· Adhw a 1a declsion du Conseil des Etats 
Minorlte ' 

· (Binder, Glezendanner) 
Blffer., 

Binder Max (V, ZH):Mler geht es um die Praxis im Vollzug, 
· •.und zwar auch im Zusammenhang mit der Motorisierung der 

Lastwagen. Sie ~n. · dass wlt in der Schweiz die Motorf. 
slerung von 1 O PS auf 6,8 PS gesenkt und damit der europli
schen Norm angeglichen haben. Man hat dann aber festge
stellt, dass solche Lastwagen ~r allem .in den starken Stei
gungen die nötigen Mindestgeschwindigkeiten nicht mehr er• 
teichen und unter Umständen ,gar nicht mehr anfahren 

'können. · 
Mit Artikel 54. Absatz1 bis des Strassenverkehrsgesetzes will 
rnan jetzt Mindestgeschwindigkeiten vorschreiben und die 
Lastwagen allenfalls .zur Umkehr zwingen. · 
Da stellen sich.für mich einige Fragen·zum Vollzug: 
Wie werden solche Bestimmungen gehandhabt? Wie wird 
'festgestellt,, Ob ein Fahrze\lg die ,Mindestgeschwindigkeit ir
gendwann in einer ~gung erreichen kann oder nicht? Ge
schieht dB$ a:nha:nd des Ausweises In bezug auf die Motoren
leistung? Wird diese mit der Tonnage multipliziert und dann 
einfach angenommen, dmss ein bestimmter Lastwagen die 
Leistung am Gotthard oder sonstwo vermutlich nicht errei- , 
chen wird? Ist ein Lastwagen z. B. nicht voll beladen, kann er 

· unter Umständen trotz einer zu schwachen Motorenleistung 
in einer Steigung die vertan~ Mindestgeschwindigkeit errei-
chen, · 
Dann ist für mich auch entscheidend, wie hoch diese Min
destgeschwindigkeit z. B. am Gotthard ist. Sind das 40 oder 
60 Stundenkilometer? Zudem kommt es auf die Wltterungs
verhiltnisse an; Meiner Anslqht nach ist diese Bestifnmur,g in 
der Praxis sdlwer umzusetzen. Stellen Sie sich vor. Ein Last
~" fährt von Schaffhausen durch das Mlttella~d .,.. wo er 
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keine wesentlichen Steigungen zu Oberwinden hat - bis zum 
Gotthard, wo er die verlangte Mindestgeschwindigkeit nicht 
erreicht Irgendwo an einer Rampe am Gotthard wird dem 
Fahrer eröffnet, dass die Motorenleistung seines Wagens zu 
sehwach sei, er solle ins Mittelland zurückfahren, vielleicht 
auf die Schiene wechseln oder sein Ziel auf Umwegen auf 
der Strasse erreichen. 
FQr mich wäre eine konsequente Anwendung einer solchen 
Massnahme, wenn man bereits an der Grenze aufgrund der 
tatsächlichen Motorenleistung sagen könnte, dass ein Last
wagen nicht dazu geeignet sei, über die Alpen zu fahren. Die
ser Lastwagen müsste bereits an der Grenze angehalten und 
z. B. auf die Schiene oder auf den. Umwegverkehr auf der 
Strasse verwiesen werden. FQr mich ist es jedoch inakzepta
bel, wenn man solche Transporte weit in die Schweiz hinein
fahren lässt, um sie dann doch noch zur Umkehr zu zwingen. 
zur Umkehr anhalten heisst tatsächlich- auch nach Auskunft 
des Bundesamtes - mit Zwang, also im Endeffekt mit Sper
rung der Strasse, bis der Fahrer wirklich umkehrt. Ich moss 
sagen, die Praxis wird uns hier sehr sehwierige Aufgaben 
stellen. . 
Es wurde auch gesagt, dass der ZOii solche Überprüfungen 
und Massnahmen nicht anordnen kann; er kann leäigflCh die 
Ladung kontrollieren, aber mehr kann er in bezug auf das 
Strassenverkehrsgesetz nicht tun„ Meiner Meinung nach 
müsste man das indem und Jedem Lenker eines schweren 
Motorwagens bereits an der Grenze.sagen, sein Fahrzeug 
erreiche diese Geschwindigkeit nicht, ergo könne er hier 
nicht weiterfahren. Das müsste auch mit Hinweisen an den 
Strassen und am Zoll passieren, dm'!'lit der Fahrer allenfalls 
selber entscheiden kann. Somit Ist es absolut verwerflich, 
dass man solche Lastwagen erst irgendwo mitten in der 
Schweiz in einer steilen Rampe zur Umkehr zwingt 
Dieser Absatz ist deshalb zu streichen; es muss etwas Bes
seres beantragt wen:fen. Wir haben den Antrag der Minder
heit vor allem In dem Sinn verstanden, dass in diesem Absatz 
noch zusätzliche Erläuterungen zu machen sind, wie man 
das dann /n der Praxis auch tatsächlich umsetzen will. 

Präsident: Die SP-Fraklion teilt mit, dass sie die Minderheit 
Binder ablehnt 

Glezendanner Ulrich r,I, AG): Diesen Artikel können Sie 
streichen oder nicht Herr Binder hat natQrllch völlig recht 
Schauen Sie, wie es in der Praxis aussieht! Ich bin uber
zeugt, Herr Bundesrat Leµenberger wird das noch bestäti-
gen. . 
Es gibt eil'1 Wiener Abkommen, in dem die PS festgelegt sind. 
Wir haben uns letztes Jahr mit 5 PS pro Tonne der .EU ange
passt, das heisst also: Mit 280 PS können Sie bereits mit 
40 Tonnen Ober den Gotthard fahren, und Sie wen;ten nie 
eine vernünftige Mindestgeschwindigkeit erreichen; das ist 
ganz klar. Da können Sie Mindestgesehwli'K:ligkeiten diktie
ren; soviel Sie wollen: Die EU-Lastwagen können Sie nicht 
unter dieses Regime zwingen. Das ist heute schon so. Wir 
hatten Ja bis im letzten Oktober 1 O PS pro Tonne, die Auslän.
der konnten mit 5 oder 6 PS in die Schweiz kommen: wir hat
ten keine Handhabe, diese Lastwagen aufzuhalten. 
Übrigens hat man einen Test gemacht Wenn man am Gott
hard mit einem «40-Tönner», der In einem Stau anhalter) 
muss, eine Mindestgeschwindigkeit von etwa 30 Stundenki
lometern erreichen will, braucht man fQr diesen Lastenzug 
700 PS! Es gibt auf dem ganzen europäischen Markt keinen 
einzigen LKW, der diese PS-Zahl hat Also ist das Ganze 
eine Illusion. Ich bin wie Herr Binder überzeugt: Man kann 
doch den Leuten nicht Sand In die Augen streuen und sagen, 
man habe Mindestgesehwlndigkeiten, wenn das technisch 
und gesetzlich nicht möglich ist! Das ist ein «Beruhigungs-Ar
tlkel» für die bilateralen Verträge und gar nichts anderes. 
Seien wir konsequent und ehrlich, und lehnen wir diesen Ar
tikel abf 

Himmerle Andrea (S, GR), Berichterstatte Dieser Artikel ist 
Teil eines ganzen Paketes von Massnahmen, welche der 
Ständerat neu eingefügt.hat. Der Ständerat hat auf diesem 

Amlllches Bulletiil der Bundesversammlung 

Sektor einige neue Vorschläge gemacht, u. a,. eben diesen· 
uUmkehrartikel». Die Kommissionsmehrheit betrachtet diese 
Massnahme als sinnvoll. Sie bringt nämlich bedeutend mehr 
als sonst irgendeine Sanktion, z. B. eine Busse. Wenn die 
Ladung teuer genug ist, spielt eine Busse eigentlich eine 
kleine Rolle. Hingegen ist die Umkehr mit. Abstand die effi
zienteste Massnahme. Wer einmal umkehren muss, wird die
sen Weg kein zweites Mal mit einem zu. schwachen Lastwa
gen unter die Räder nehmen. Das ist die Oberlegung. 
Nun zur Frage der Motorenleistung: Natürlich reicht ein 
sehwach ausgerilsteter Motor im Mittelland durchaus, um 
durchzukommen, ohne den Verkehr zu behindern. Hingegen 
reicht diese Motorenleistung am Gotthard oder am San Ber
nardino eben nicht aus. Deshalb ist nicht die Motorenleistung 
das gute Kriterium, sondern das J:rreichen einer bestimmten 
Geschwindigkeit. \IVenn ein Lastwagen diese Geschwindig
keit nicht erreicht, dann soll er gemäss dem Beschluss des 
Ständerates zur Umkehr gezwungen werden können. 
Die überdeutliche Kommissionsmehrheit bittet Sie, hier dem 
Ständerat zu folgen und nicht eine Differenz zu schaffen. 

Rattl Remigio (C, Tl), rapporteur: II est vrai que la moclifica
tion apportee a l'artiole 54 de 1a loi sur 1a circulatlon mutiere 
a un caractere plutOt exceptionnel: voir la police arrmer des 
vehicules qui clrculent trop lentement et les obliger a faire 
demi-tour est quelque chose de vralment special. Mais je 
pense que le bcin sens prevaudra et donc que la police ne 
fera certainement pas un usage ab!,!Sif de cette disposition 
que votre commission,vous propose quand m!me de conser
ver, estimant que le probl~me de demain sera celui de 1a ges
tion du trafic. On salt que 1a sltuation, du moins dans les pro
chaines anna. sera tr4118 difficlle. II y aura souvent des tron
·9()08 congestionnes et qiJand le trafic ralentit, a un certain 
moment, c'est taute la capaclte d'une autoroute qui est re
mise en cause. C'est en particuller le trafic des poids lourds 
qui pourrait reduire consldmmlement cette capacite. Or, on 
souhalte que les autoroutes solent tout d'abord a la disposi
tion du trafic prive, du trafic des personnes. 
Finalement; en rappelant qu'en definitive c'est le bon sens 
qui prevaudra, Je vous propose, comme 1a majorite de votre 
commission, de rejeter la proposition de minorit~ de biffer 
cMte disposition et d'adherer a la dec;ision du Conseil des 
Etats. .. . 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zum Antrag betreffend Arti
kel 54 Absatz 1 bis des Strassenverkehrsgesetzes: Ich ersu
che Sie, uns die Möglichkeit zu geben, im Sinne derVerkehrs
.sichei'heit solche Mlndestgeschwindigkeiten zu garantieren. 
Ausgangspunktwardas Begehren des Kantons Graubünden, 
«40-Tönner» auf der San-Bernardino-Route gar nicht zuzu.
lassen, weß sie zu langsam den Berg hinaufschleichen und 
ein Verkehrschaos verursachen. Wir möchten die Möglichkeit 
haben, die vorgeschriebenen . Mindestgeschwindigkeiten 
auch tatsächlich durchzusetzen. Die Mindestgesehwindigkei
ten mOssen erreicht werden, sonst musste man sie gar nicht 
vorschreiben. Und dem, was Herr Binder gesagt hat, dass 
nämlich die Lastwagenfahrer sehon an der Grenze darauf 
aufmerksam gemacht werden sollen,· dass sie mit einer be
stimmten Motorisierung die Mlndestgesehwindlgkeit beim Al
pendurchgang X oder Y nicht erreichen, steht nichts im Wege. 
ich bitte Sie, uns diese Möglichkeit zu geben. . 

Vetterll Werner. r,I, ZH): Herr Bundesrat, ich habe eine Frage 
zu Artikel 54 Absatz 1 bis: Ist diese Bestimmung nicht nur auf 
schweizerisehe, sondern auch auf ausländische LKW an
wendbar? Konkret gefragt: Können Sie auch einen ausländi
schen bastwagen .zur Umkehr anhalten, wenn er mit 6,8 PS 
pro Tonne den Gotthard oder den San Bemardino hinauf
schleicht oder wenn er kaum mehr anfahren kann, nacndem 
er anhalten musste? Oder ist.das nur bei schweizerischen 
Lastwagen möglich? 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Wie alle Massnahmen gilt 
dies glelchermassen für Schweizer wie auch für Ausländer. 
Das ist selbstverständlich. . 
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Abstimmung - VO(e 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den. Antrag der Minderheit 

Art 6 Zlff. 3 . . 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art6ch.3 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
'. . 

Art 7Abs.3 
Antrag der Kommission 
Festhalten . 

Art 7al.3 
Proposition de 1a commiss/on 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

99.028-9 

Bilaterale Verträge Schwelz/J:U. 
.9. Kombinierter Verkehr 
'Accords bilateraux Suisse/UE. 
9. Traflc comblne 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 1542 hlelVOr- V1>lr page 1542 cl-devant 
Beschluss des Ständerates vom 2. Sep!ember 1999 
Dffl:lslon du Conseß des Bais du 2 seplembre 1999 ' . 

104 Stimmen 
35 Stimmen 

Bundesbeschluss Ober·· den Zahlungsrahmen für die 
Förderung des Schienengüterverkehrs 
Arrete fedQral allouant un plafond de depenses pour 
promouvolr le traft~ ferrovlaire de marchandises 

Titel 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für die Förde
rung des gesamten Bahrigüterverkehrs 
Minderheit / 
(Theiler, Bezzola, Binder, Fischer-Beengen, Philipona, Vet- , 
terll) · · · 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates · · 
Minderheit II 

. (Vetterli, Binder, Fischer-Seengen)· 
Zusti~mung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre 
Proposition de la commission 
Majorlte 

· Al'lit!! fed~ral allouant un plafond de depenses pour prornou-
. voir l'ensemble du trafic marchandlses par rail · 

· Nlinorlte I · · · · 
(Theiler, Bezzola, Binder, Fischer-Seengen, Phmpona, Vet
terli) • 
Adherer ä la decision du Conseß des Etats 
Minorite/1 
(Vetterli, Binder, Fischer-Beengen) 
Adherer au projet du Conseil federal . 

Art 1 Abs.1 . 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Für die Förderung des gesamten Bahngüterverkehrs, Insbe
sondere Trassenpreisvergürl$tigungen und Abgeltungen, 
wird ein Zahlungsrahrnen von höchstens S300 Millionen •••• 
Minderheit / . · 
(Theiler, Bezzola, Binder, Fischer-Seengen, PhiliJ>9na,,Vet-
terlQ· . · · 
Zustimmung zum Bescl,luss des Ständerates 
Minderheit II . 

· • (Vetter11, Binder, Fischer-Seengen) 
Zustimmung Z':'fTl Entwurf des Bundesrates 

. Art 1 al.1 
Proposition de fa commission 
Majorlte 
Pour promouvoir l'ensemble du trafic marchandises par rail, 
notamrnent des rech,rctions du prlx des sillons et des indem
nites, un plafond de depenses de 3300 milllonsdefrancs est 
alfoue .... · · · 
Minorlte /' 
(Theiler, Bezzola, Binder, Fischer-Seengen, PhHipona, Vet-
terli) · · . . 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 
Minorlte II 
(Vetter!~ Binder, Fischer-Seengen) 
Adherer au projet du Conseil federal, . 

Theller Georges (R, LU): Die Minderheit 1, welche ich hier 
vertrete und zu der auch die Mehrheit der, FDP-Fraktion ge
hört, schlägt Ihnen vor, bei der.Fassung des Ständerates zu 
bleiben. Rein materiell ist dies.auch die Lösung, welche uns 
de.r Bur:idesrat vorgeschlagen hat, mit dem Unterschied, dass. 
nicht nur der kombinierte Güterverkehr, sondern der gesamte 
Schienengüterverkehr gefördert werden soll. Der Unter
schied zur Mehrheit besteht darin, dass'. der Gesamtrahmen 
auf i,85 · Milliarden Franken beschränkt wird. Die Differenz 
beträgt somit fast eine halbe Milliarde Franken. Eine stattli
che Summe Geld, die zuerst irgendwo. in diesem Land von 
sehr vielen Menschen ehr sauer verdient werden muss. 
Darüber muss man sich auch im klaren sein; .wenn man hier 
so locker Ober diese Gelder spricht. 
Ich bin der Auffassung, dass wir sehr wohl. und sehr gut zu 
überlegen haben, ob wir · einfach •SO leicht über die Vor
schläge des Bundesrates hinausgehen dürfen und wollen. 
Wenn ich mil" so · überlege, wie mOhsarri wir am «runden 
Tisch~ gekämpft haben, diese Z\'.,'ei MIiiiarden ZU sparen, SO 
bin ich h~ute e~nt, wie letcntfertlg gewisse Leute in die
sem Saal mit dem sauer verdienten Geld anderer Menschen 
· umgehen. Dass die· Ratslinke hier relativ locker mit solchen 
Beträgen umgeht, kennen wir Ja. Was sich aber sämtliche 
Vertreter der CVP-Fraktion und sei~ ein bekanntes Mitglied 

· der SVP-Fraktion In der Kommission diesbezQgllch geleistet 
haben, erstaunt mich doch einig_errnassen. Da wurden von 
beiden Selten recht locker Anträge gestellt, der Ratslinken zu 
folgen, und es ist, wie Sie dem Antrag entnehmen köMen, 
eine. bunt gemischte, sehr teure Lösung zustande gekom
men. 
Es _gibt mehrere Gründe, auf die Fassung des Ständerates 
und damit auf die Linie des Bundesrates e~uschwenken: 
1. Es kann heute kein Merisch verbindlich sagen, und es gibt 
dazu keine Expertisen, welche Summe·notwendig sein wird, 
um die Verlagerung zu erreichen. Es ist aber vernünftig, 
weqn wir bei dieser Unsicherheit vorerst einmal mit der klei
neren Summe anfangen. 
All jene im ~. welche gesunde Staatsfinanzen wollen, 
müssten hier den pragmatischen Weg wählen. Aber ebenso 
müssen jene, die diesen Staat funktionsfähig erhalten wollen, 
jene, die auf diesen Staat besonders angewiesen sind, der 
Lösung des Bundesrates und des Ständerates folgen. 
2. Wir haben soeben im Vei'kehrsveriagerungsgesetz still
schweigend einem neuen Absatz 3 in. Artikel 1 zugestimmt. 
Der Ständerat hat uns diesen Absatz vorgeschlagen; er ver-

. langt vom Bundesrat, dass er weitere Vorschläge unterbrei-
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ten soll, wenn das Verlagerungsziel nicht erreicht werden 
kann. Damit wird gegenQber der Erstfassung i.mseres Rates 
ein wesentliches neues Element eingebaut. Dies rechtfertigt, 
ja verlangt geradezu den pragmatischen .Weg. 
3. Wenn wir heute zu viele Mittel für die Trassenverbilligung 
sprechen, wird der Dfl.!ck: zur Rationalisierung auf die Bah
nen abnehmen. Für eine langfristige Verlagerung brauchen. 
wir aber gbnstige Tarife der Bahnen. Wir dürfen nicht mit zu 
hohen kurzfristigen Subventionen die langfristigen Ziele der 
Bahnreform untergraben. . 
Die Frage ist berechtigt, ob wir mit der Bewilligung eines Zah
lungsrahmens von 2,85 Milliarden Franken auch die bilatera
len Verträge, das gesamte Paket, gefährden. Ich bin über
zeugt, dass wir diese Verträge damit nicht gefährden. Zwar 
ist das Problem der Verlagerung sehr ernst zu nehmen. Aber 
beim Volk wird ebenso entscheidend sein, was die ganze Sa
che letztendlich kosten wird. Da spielt - so meine ich - eine 
halbe Milliarde Franken doch wohl eine sehr grosse Rolle. 
Ich bitte Sie im Namen der Minderheit 1: BleJben wir auf dem 
Pfad der finanzießen Vernunft, auf dem Pfad; der uns zu ei
nem späteren Zeitpunkt sehr wohl noch weitere Möglichkei
ten offenlässt. Wenn Sie aber heute eine höhere Summe be
schliessen, besteht die Gefahr - auch die Erfahrung getlt in 
diese Richtung-, dass dieses Geld ausgegeben wird. 
Ich danke Ihnen für die Unterstützung des Antrages der Min
derheit 1. 

. . 
Vetterll Werner (Y, ZH): Herr Bundesrat, Sie werden Freude 
haben: Ich unterstOtze schon wieder den Bundesrat Viel
.leicht haben Sie an meiner Begründung weniger Freu~e. 
Ich vertrete die Minderheit II und .bitte Sie, die Version des 
Bundesrates zu beschliessen. Wir befürworten also die För
derung des konlbinierten Verkehrs und einen Zahlungsrah
men von höchstens 2,85 Mil6arden Franken. 
Die Versionen unseres Rates und des Ständerates sind ver
kehrspolitische Sündenfälle. Warum? Beide wollen den ge
samten Bahngüterverkehr abgelten bzw. subventionieren, 
und zwar auf Vorrat · 
Was haben wir denn kürzlich mit der Bahnreform und der Lei
stungsvereinbarung mit den SBB beschlossen? Ich zitiere 
die Ausserungen von Bundesrat Leuenberger vom 1. Okto
. bar 1997 im Ständerat bezüglich Bahnreform: «Grundsätz
lich soll der Güterverkehr dem freien Markt überlassen wer
den; dann gilt für alle Marktteilnehmer dieselbe Ordnung. Es 
ist Aufgabe der Bahnen, mit ihrem laufend zu verbessernden 
Angebot am Markt grundsätzlich ohne Abgeltung bestehen 
zu können.» (AB 1997 S 871) Produktivitätssteigerung der 
Bahnen war das SchlOsselwort, und sollte es·auch jetzt und 
in ZUkunft bezQglich Bahnreform usw. immer sein. 
Auch in der: Leistungsve~inbarung hat der Burid den Bahnen 
klare finanzielle Ziele gesetzt. «Im Bereich Verkehr muss mit 
einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden.» Noch 
detal11lerter waren und sind die strategischen Ziele des Bun
desrates fonnullert: «Die SBB Nl steigert den Unterneh
menswert Sie trägt zu einer langfristigen Entfastung der öf
fentlichen Hand bei. Die Produktivität im Bereich Personen
verkehr und Güterverkehr nimmt im Durchschnitt um minde
stens 5 Prozent pro Jahr zu. Im Bereich Infrastruktur werden 
die Kosten pro Trassenkilometer im Durchschnitt um minde
stens 5 Prozent pro Jahr gesenkt.» 
Der Bundesrat hat diesen Bundesbeschluss darum richtiger
weise mit «Zahlungsrahmen für die Förderung des kombi
nierten Verkehrs„ betitelt, nicht « .... des gesamten Bahngü
terverkehrs». Pikant Ist, dass im ersten Entwurf des Bundes
rates-siehe Seite 206- noch «Förderung des Schienenver
kehrs» stand. li:, der gültigen Version der·Botschaft korrigiert 
der Bundesrat auf «Förderung des kombinierten Verkehrs». 
Dies ist darum richtig, weil die finanziellen Mittel insbeson-

. dere aus Mlneralölsteuererträgen und aus den GebQhren für 
«40-Tönner»-Kontingente starl"1en. 
Ich zitiere die Botschaft des Bundesrates weiter: •Mit dem im 
Bundesbeschluss festgelegten Betrag von 2850 Millionen 
Franken (im Durchschnitt pro Jah.r 259 MHlionen Franken 
bzw. gegenüber heute eine ZUnahme von jährflch 134 Millio
nen Franken) ist die Sicherstellung der Finanzierung von 
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Trassenpreisvergünstigungen und Abgeltungen im kombi
nierten Verkehr gewährleistet» (S. 180) 
Gestrichen hat der Bundesrat explizit folgenden Satz aus sei
nem ersten Entwurf: •Diese Gelder können jedoch auch für 
Beiträge an den Wagenladungsverkehr verwendet werden.» 
Darum habe ich von einem verkehrspolitischen Sündenfall 
gesprochen. Die Versionen das Nationalrates und Ständera
tes kehren alles ins Gegenteil um und vergessen bzw. wollen 
den Bundesverfassungsartikel 36ter umfunktionieren. 
Artikel 36ter verlangt ja, dass die Erträge aus der Mineralöl
steuer· für die Aufhebung oder Sicherung von NiveauOber
gängen, die Förderung des kombinierten Verkehrs, die För
derung.der rollenden Lan~, fflr Bahnhofparkanlagen 
und andere Massnahmen zur Trennung des Verkehrszweck
bestimmt sind. Für mich ist die Bundesverfassung auch in 
diesem Fall kein Papiertiger. Die Vorschläge der Mehrheit 
und des Ständerates sind im Gegensatz zur Lösung des 
Bundesrates mit Artikel 36ter der Bundesverfassung nicht 
vereinbar. 
Noch ein Wort zur Höhe des Rahmenkredites: Im Herbst 1997 
fiel der Beschluss des Bundesrates, zur Umsetzung des ~ 
penschutzarti1<els die Betriebsbeiträge an den kombinierten 
Verkehr von 125 auf maximal 200 Millionen Franken pro Jahr 
zu erhöhen. Jetzt, schlägt er durchschnittlich 259 Millionen 
vor. Die Mehrheit will gar auf 300 Millionen Franken steigern. 
Je mehr Geld wir den Bahnen auf Vorrat zusichern, destb 
grösser bleibt doch die Versuchung, Bahnreform und Lei
stungsvereinbarung nicht mehr ernst zu nehmen. Der Anreiz 
und der Zwang zur Leistungs- und Produ~rung 
werden umgekehrt proportional .zur Summe schwinden. Zu
dem haben wir ja gehört, dass solche Subventionen auf Vor
rat auch den Hunger im Ausland auf Trassenpreise steigern. 
Aus all diesen Gründen ist die Minderheit II Oberzeugt, dass 
nur die Version des Bundesrates richtig und verfassungskon
form ist Ich bitte Sie, dem Bundesrat zuzustimmen. 

Bezzola Duri (R, GR):. Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich 
Sie, sich dem. Minderheitsantrag 1 {Theiler) und dem Be
schluss des Ständerates anzuschliessen. 
Es geht um cfie Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Bah
nen während der Obergangsphase. Welche zusätzlichen Mit~ 
tel sollen fliessen, wie lange soßen sie fllessen, und wer soll 
in den Genuss dieser Mittel kommen? 
Gemäss Artlkel 1 Absatz 3 des Verlagerungsgesetzes kann 
der Bundesrat Ja bekanntlich zusätzliche Messnahmen tref
fen oder den· Räten beantragen, wenn die ZY,(lschenziele der 
Verlagerung nicht erreicht werden. Unter den gegebenen 
Umständen und gemäss beschlossenem Verlagerungs
wunschziel von heute morgen kommen wir oder unsere 
Nachfolgerinnen und Nachfolger nicht darum herum, weitere 
zusätzliche finanzielle Mittel freizugeben, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen. 
Die zusätzflchen Mittel will man aus den Einnahmen der Aus
nahmekontingente - das sind etwa 500 Millionen Franken -
und aus der Mineralölsteuerkasse - 2,3 bis 2,8 Milliarden 
Franken - finanzieren. Diese Angaben sind noch mit Zurück
haltung zu genlessen. Voraussetzung ist, dass die Ausnah· 
mekontingente ~II ausgeschöpft werden .und nicht ein Teil 
der Einnahmen an die Kantone geht Ich hoffe, dass der 
Ständerat hier eine vemOnftige Lösung findet 
Es ist nicht sinnvoll und mit Blick auf die kommenden ~m
mungen psychologisch falsch, bei jeder sich l>ietenden Gele
genheit auf Vorrat strassenseltig Einnahmen zugunsten des 
Schienengüterverkehrs abzuzweigen. Strassenbenützer sol
len soviel wie nötig und nicht soviel wie möglich beitragen. 
Zusätzliche Gelder soUen nur so viele fliessen wie unbedingt 
notwendig, und sie sollen In erster Linie zur Verbilligung der 
Trassenpreise verwendet werden. Damit profitieren alle An
bieter vom günstigeren Netzzugang, und wir subventionieren 
nicht einzelne Bahnanbieter zusätzlich • 

. Für die FDP-Fraktion gilt der Grundsatz: Die Bahnen müssen 
nun endlich· beweisen, dass sie zur Eff.!zienzsteigerung im 
Güterverkehr fähig sind. Sie ist der Uberzeugung, dass 
2,85 Milliarden Franken als zusätzliche Hilfe zur Zielerrel- · 
chung während der Übergangsphase reichen mOssen. 
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Im Unterschied zum Antrag der Minderheit II (VetterlO will die 
Mehri:teit der Fraktion die 2,8$ Milliarden Franken aber nicfü 
nur zur F=örderung des kombinierten GOterverkehrs eins~
zen. Das Zrel aller Massnahmen ist dle Verlagerung des Gü
terverkehrs von der Strasse auf die Sct:tiene. l\lllt der Forde
rung, nur den kombinierten Verkehr gezielt zu fördern, kon
kurriert man den Wagenladungsverkehr und die vielen priva
ten Unternehmungen mit privaten. Ansehlussgeleisen und 
Roll~al, · die bereits auf der Schiene sind. Dieses Sy
stem, dieses Konzept funktioniert ja bestens. Es wOrde eine 
Verlagerung vom gut funktionierenden Wagenladungsver• 
kehr zum kombiJ'.)ierten Ve!'ketlr erfolgen, der seinerseits teil
weise auf der Strasse stattfindet. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit II (Vetter1I) 
abzulehnen und dem Antrag der Minderheit r (Theller) zuzu
stimmen. 

Hollensteln Pla, (G, 'SG): Die H~ptdiskusslon bei diesem 
Artikel betrifft die Höhe d~ Zahlungsrahmens zur Förderung 
des Bahngüterverkehrs. NacMem heute morgen Im Ver
kehrsverlagerungsgesetz ein akz~ler Weg eing9'lChla-

. gen. werden konnte; hoffe Ich, .dass auch hier die Vemunft 
siegen wird und der Antrag der Komr:nlssionsmehrheit Im Rat 
eine Mehrheit findet. · 
Geld Ist nicht alles, aber Geld ist auch nicht nichts. Wir, (lle 
Kommissionsmehrheit, waren uns einig, dass da& Verlage
rungsziel nur erreicht werden kann, wenn der Zahlungsrah
men entsprechend angesetzt wird. Wir waren uns einig, dass 
der von Bundesrat und Ständerat favorisierte Zahlungsrah
men doch eher knapp ist und alles andere als gat'imtieren 
kann, dass der Bahngüterverkehr genügend gefördert wer
den könnte. Ich bin mir natürlich bewusst, dass auch 3,3 Mil
liarden Franken, auf zehn Jahre verteilt, nicht allzuviel garan'.' 
tleren. At:!er Immerhin kann .mit 3,3 Milliarden Franken der 
BahngQterverkehr besser gefördert werden als mit 2,85 Mll
.liarden. Diese Förderung ist dringend, wenn wir nicht In Kauf . 
nehmen wollen, dass,das Verlagerungszlel aµs den Augen 
verloren wird. ·· . 
Mit dem Zahlungsrahmen wird kein Ausgabenzwang ge
schaffen, so wie es Vön Herrn Vetterli moniert wurde. Das 
· Geld soU zur VerfQgung gestellt werden; falls es dann nicht 
benötigt wird, wird es nicht ausgegeben. 'Dass die Bahnen 
die nötigen Anstrengungen machen mOssen, Ist selbstver". , 
ständlich. Dieser Zahlun~men in der Höhe von 3,3 Mil~ 
liarden Franken .entlastet die Bahnen nicht von ihren Bemü
hungen, Innovativer zu werden. und ein gutes Dienstlei-
stungsangebot vorzulegen. · 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der gnlnen Fraktion, den An- , 
trag der Minderheit I und den.Antrag der Minderheit II abzu- · 

• lehnen. 

ausgegeben· werden. Real würde ein Beitrag von 2,QS Mil
liarden Franken pro Jahr lediglich 75 Millionen für die Bahnen 
bedeuten. Das ist deutllcl:l zu .wenig, wenn wir am. Ziel der 
Verlagerung und am Ziel des Marktausgleiches zwischen 
Strasse und Schiene festhalten wollen. 
Zur ~rreichung der Verlagerung brauchen wir genügend Mit
tel, die gezielt eingesetzt werden. Diese. gezielt eingesetzten . 
Mittel sind auch auf die Mehrleistungen der Bahnen ausge
richtet Die Mehrleistungen der Bahnen können mit diesen 
75 Millionen pro Jahr nicht abgedeckt werden, wen der An
reiz deutlich zu gering ist. Die Produktivitätssteigerung bzw. 

· eine Investition zur ProduldMtätssteigef\lng In dieser. Über
gangszeit ist nur mit diesen 300 Mlllioneh. Fran~en pro Jahr 
bzw.· mit den hier Im Nationalrat bereits beschlossenen 
3,3 Milllarden möglich. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Ihrem Beschluss zu bleiben, der 
Mehrheit zu folgen uhd die beiden Minderheitsanträge abzu-
lehnen. ' 

. Binder Max (V, ZH): H.err Herczog, Sie haben gesagt, 
2,85 Milliarden seien zuwenig, es·brauche diese 3,3 MiUiar
den. Aufgrund welcher Berechnungen kommen Sie zu dieser 

. Aussage? · · 

· Herczog .Andreas (S, ZH): Ich danke Ihnen für diese Frage, 
Herr Binder. Ich habe vomin gesagt, dass wir mit2,85'Mllliar
den Franken ja nur 200 Millionen Franken pro Jahr zur Ver• 
fügung haben. In diesen. 200 Mßlionen Franken ist das, was 
wir mit 125 Millionen Franken für den UKV abgelten, bereits 
drin. Mit anderen Worten: Die restlichen 75 Millionen Franken 
genügen für den Marktausgleich in dieser Übergangszeit 
nicht Darüber haben wir Ja in der Kommission und hier genü
gend diskutiert. Ich bin nicht sicher, ob die 300 Millionen 
Franken pro Jahr genügen würden, aber das ist 1;1icher .we
sentlich besser,. als wenn wir nur 75 .Millionen. Franken pro 
Jahr zur Verfügung haben. 

Zwygart Otto (U, BE): Die LdU/EVP-Fraktlon Ist dEi!r Mei- · 
nung, dass wir unseren Beschluss bestätigen und bei 3,3 Mil
liarden Franken bleiben sollten. Wir.haben ein Ziel: Verkehrs
veflagerung, ·Verlagerung. des Strassenverkehrs über lange 
Strecken auf die Schiene. Dieses Ziel ist mehrfach bestätigt 
worden, auch vom Schweizervolk, u. a auch anerkannt 
duroh das Ja zur Alpen-:lnitlatlve. Ebenso hat eigentlich auch 
die EU zu diesem Ziel ja. gesagt · Dieses Ziel wurde also 
mehrfach anerkannt. Es braucht nun logischerweise nach 
dem A auch das B. Wer ein Ziel festlegt, mUS$ auch für die 
entsprechenden Mittel zu seiner Erreichung sorgen. 
Wir.haben mit den Durchfahrtsrechten für «40-Tönner» ja 
auch. einiges gegeben; wir bekommen damit auch einiges, 
aber da wird nun die· Rechnung präsentiert. 

Herczog Andreas (S, ZH): Ich bitte Sie im Namen der sp„ Mit der Übergangsfrist, wie sie Herr Herczog vorhjn festge-
Fraktlon, der Mehrheit zuzustJmmen und die beiden Minder.l. legt· hat. ist es besonders wichtig, dass die Möglichkeiten 
heltsantrige abzulehnen. Ich erinnere Sie daran, d• In der ausgeschöpft werden können, um das Verlagel'IJ!'lgsziel zu 
Sondersession die Beschlüsse hier mit einer ganz klaren erreichen. . 
Mehrheit gefasst wurden: Der Nationalrat nahm den Zah- · Es. Ist· gut. Im Grundsatz feststeUen zu müssen, dass Trans
lungsrahmen von 3,3 Milliarden Franken mit 100 zu 57 Stirn- porte nich~ gratis sind; sie kosten. Diese Kosten köMen. nicht 
men an, und. bei der Abstimmung Ober die Ausgabenbremse. heruntergespielt werden. Wir bekommen mit der LSVA, mit 
entfielen auf den Antrag der Mehrheit 117 Stimmen. Mit an- · der Autobal')nvignette und mit der Mineralöbteuer auch finan
c:feren Worten: Oie Mehrheit der FDP-:Fraktlon folgte mehr- · zlelle Mittel. Setzen wir diese Mittel also auch gezielt für 
heitlich nicht Ihrem Sprecher; ich hoffe, dass das diesmal Transportvergünstigungen auf der &:hiene ein, denn die 
auch der Fall sein wird, dass sl.e also weder dem Sprecher Splesse der Schiene und der Strasse sind nach wie vor nicht 
der Minderheit I noch ihrem Fraktionssprecher folgt, sondem gleich lang. 
'dass sie wieder beim Antrag der Mehrheit bleibt. · Die Produktivität&- und Qualltfdsverbesserungen können nur 
Die Diskussion Ist gelaufen - doch l'lochmals: Worum geht · mit einem gewissen fin~llen Anstoss umgesetzt werden. 
es? Wir haben zwei Fragestellungen: erstens Produktivitäts-: Darum bnwchen wir diese 3,3 Jl,1llllarden Franken. 
vorgaben für die Bahn, u_nd zweitens Finanzbeiträge.für die Unsere Fraktion bittet Sie darum, Ihren früheren Beschluss 
Bahn. Es geht um eine Ubergangslösung, während der die zu bestlltlgen. · · · 
LSVAnoch nicht voll greift. Was Ist die Konsequenz? Wir ha-
ben durch die Kontingente mehr Lastwagen .:.. -..40-Tönner» -, Glezendanper Ulrich N, AG): Wofür sind diese 2850 oder 
das führt zu einem Produktivitätsvorteil und einem Marktvor- 3300 Milllone"1 Franken pro Jahr Oberhaupt gedacht? Sie 
teil für die Lastwagen gegenüber der Bahn In dieser· Ober- sind vor allein dafür vorgesehen, die Trassenpreise zu verbll-: 
gangszelt Die 2,85 MDllarden Franken bedeuten. pro Jahr Ilgen, mit dem Hintergedanken, dadurch kanne der Strassen~ 
200 Mllllof!en ~r die Bahn. Hier sind', bereits jene Beiträge güterverkehr- vor allem im Transit - auf die Schiene verla-
eingerechnet, die für den unbeteiligten kombinierten Verkehr . gert werden. Ich habe diesen 3300 MHllonen in der Kommis-
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sion auch zugestimmt und war bis letzte Woche der Ansicht. 
dass das so richtig sei. 
Jetzt haben wir aber eine. neue Situation, Herr Bundesrat 
Leuenberger hat es bestätigt Was machen die anderen Län
der? 
Deutschland hebt die Preise an. Heute morgen erhielten wir 
per eingeschriebenem Brief mitgeteilt, dass der kombinierte 
Verkehr auf der deutschen Schiene um 9 Prozent teurer wird. 
Wenn Sie Transporte von Köln nach Busto Arsizio oder nach 
Verona durchführen, zahlen Sie 9 Prozent mehr. 
Sie können 3000 MDlionen oder 2850 Millionen Franken oder 
•uch 5000 Millionen Franken beschliessen; die AYsländer 
werden einfach immer wieder ihre Preise nach oben anpas
sen; dann sind die Transporte gratis, Herr Zwygart, das müs
sen Sie einmal merken. Sie haben, bei aller Sympathie, ein 
ganz schlechtes Gedächtnis. Dem Volk hat man nämlich ge
sagt, die Neat sei kein Problem, die werde rentieren. Man hat 
dem Volk nie gesagt, es mOsse die Neat Qberdie LSVA finan
zieren; das haben Sie vergessen. Mit 3000 Millionen Franken 
Subvention sind die Transporte durch die Sch~elz für die Eu-. 
ropäer·bald gratis. Wir Schweizer bezahlen mit diesen Gel
dern die Transporte der Europäer und gar nichts anderes. Da 
müssen wir doch einmal Klartext sprechen, es ist endlich an 
der Zeit. 
Nicht nur Deutschland hebt die Preise an, Herrleuenbarger 
weiss auch das. FOr den nächsten Monat hat ltallen eine 
Preiserhöhung im kombinierten Verkehr angekündigt. Also 
kommt die Kompensation unserer Subvention für die näch
sten Jahre nur den Italienern und den Deutschen zugute, das 
wissen Sie im Prinzip alle. Diese Länder reagieren jetzt noch, 
bevor die Verträge unterschrieben oder von unser~ Volk 
sanktioniert sind, und heben die Preise an. · 
Zum kombinierten Verkehr noch ein Wort: Dieser kombinierte 
Verkehr wird immer so hoch als Verkehl'$träger der Zukunft 
gelobt Wissen Sie, dass der Innerdeutsche kombinierte Ver
kehr im August 1999 um 28 Prozent zurOckgegangen ist? 
Dass der kombinierte Transitverkehr - den wir so masslos 
subventionieren wollen - im August um 9 Prozent und im JUii 
um 7 Prozent zurOckgegangen ist? Diese ROckQänge sollen 
wJr Jetzt subventionieren. • . · . 
Ich nähere mich langsam dem Antrag der Mindemeit 1 (Thei
ler) und sage: Möglichst wenig, sonst nehmen uns die Aus
länder das Geld. Das ist doch das Problem. Solange wir mit 
dem Ausland keine Harmonislerungsverträge im lnfrastruk• 
turbereich haben und solange die Preise nicht festgelegt 
sind, können wir im Prinzip gar nichts beschliessen, das wäre 
unseriös. 
Es ist wahrscheinrlCh ric:htig, dass der kombinierte Verkehr 
subventioniert wird, das muss Ich heute sagen,. denn dann 
haben wir wenigstens nur einen. Tell und wissen, wohin das 
. Geld fliesst . 
Angesichts der neuen Situation - ich betone das - Ist der An
trag der Minderheit II (Vetterli) der bessere Vorschlag; sonst 
sollten Sie dem Antrag de Minderheit 1 (Theiler) folgen, der 
wenigstens vom Betrag her vemOnftig wirkt, so dass die EU 
uns nicht alles stehlen kann, 

Himmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Hier gibt es wie
der drei Konzepte, die sich voneinander untersche.lden. _ 
Die Mehrheit Ihrer Kommission will den gesamten BahngO
terverkehr fördern, nicht nur.den kombinierten Verkehr. Sie 
will 3,3 MIiiiarden Franken als Zahlungsrahmen, als Höchst· 
betrag, festlegen und die Mittel zur Verbilligung der Trassen-. 
preise und für Abgeltungen verwenden. 
Dann gibt es das Konzept der Mindertieit 1 (Theiler) und des 
Ständerates, nach dem ebenfalls der gesamte BahngOterver
kehr in den Genuss der Gelder kommen soll und.die Mittel 
explizit filr "TrassenprelSvergQnstigungen und Abgeltungen» 
eingesetzt werden sollen, nach dem aber ein Betrag von 
2,85 Milliarden Franken festgelegt wird. 
Als d~ Konzept gibt es jenes der Minderheit II (Vetterll) 
und des Bundesrates, der neuen Koafdion von heute, nach 
dem nur der kombinierte Verkehr mit 2,85 Milliarden Franken 
begünstigt werden soll-.ohne die Spezifizierung, dass damit 
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vor .allem die Trassenpreisverbilligungen gewährleistet wer-
den sollen. · 
Zuerst zur Frage, ob der gesamte Bahr,gOterverkehr oder nur 

· der kombinierte Verkehr betroffen sein soll: Hier milssen wir 
ganz klar sehen, dass es nicht nur einen Wettbewerb zwi. 
sehen Bahn- und Strassenverkehr, sondern auch einen In
nerhalb des Bahnverkehrs gibt Wenn wir nun gezielt nur ei, 
nen Tell des Bahnverkehrs In den Genuss zusätzlicher Mittel 
kommen lassen, diskriminieren wir den anderen, in diesem 
Fall konkret den Wagenladungsverkehr. Es macht nun kei
nen Sinn, diesen Konkurrenzkampf zu beeinflussen. Es wäre 
also nicht neutral, wenn wir nur den kombinierten Verkehr för
derten, so wie Herr Vetterli dies sagt. Dies wäre gegenOber 
dem Wagenladungsverkehr diskriminierend. Wir . wollen, 
dass der Wettbewerb auch auf der Schiene spielen kann. 
Deshalb mOSSen wir hier beiden. Teilen die gleichen Möglich-
keiten geben. · 
Noch zu Herrn Vetterli: Selbstverständlich muss der Titel des 
Bundesbeschlusses abgeändert werden, wenn wir be
schliessen, den «gesamten» BahngOterverkehr zu fördem. 
Es ist selbstverständlich, dass wir den Titel dann natürlich 
entsprechend anpasSen müssen. So weit Ist die Sache aber 
noch nicht, weil sich dieses Geschäft eben Im Differenzberel· 
nigungsverfahren befindet. Noch zur Verfassungsgrundlage: 
Dieser Bundesbeschluss stQtzt sich auf Artikel 167 der neuen 
Bundesverfassung und nicht auf den Verfassungsartikel, den 
Sie zitieren. Die Sache hat also ihre Ordnung. 
Ich möchte Sie bitten, dem Antrag der Mehrheit zuzustim
men, d. h., an unserem Beschluss, den wir mit 100 zu 57 
Stimmen gefällt haben, festzuhalten. Auch in der Kommis
sion gab es dafOr eine deutliche Mehrheit. 
Wir haben vor zwei Stunden ein ambitiöses Verlagerungsziel 
festgelegt. Wir haben gesagt,·dass wir das Vertagerungsziel 
zwei Jahre. nach Eröffnung des Lötsehberg-Basistunnels er
reichen wollen. Sie haben gesagt, dieses Ziel könnten wir 
nicht erreichen. Jetzt sagen Sie wieder, wenn es um die Mit
tel geht, das Ziel könnten wir nicht erreichen, also gibt es 
auch noch weniger Mittel. Sie mQssen sich dann schon ent
scheiden, was gelten soll! Wenn Sie ein ambitiöses Ziel ha
ben, müssen Sie dafOr auch die nötigen Mittel sprechen, 
sonst sind Sie nicht kohärent Das Konzept hier ist in sich sin
nig, weil das Ziel ambitiös ist und dazu auch die entsprechen
den Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zuzustimmen und damit an 
unse{'81ll mit grpsser Mehrheit gefassten Beschluss festzu
halten. 

Hess Peter (C, ZG): Herr Hämmerle, wir haben bei unserem 
parlamentarischen System ja die groteske Situation, dass 
sich die Rnanzkommission zu solchen AusgabenbeschlOs- , 
sen nicht äussem kann. Deshalb frage ich Sie Jetzt als Mit
glied der Rnanzkommission: Wie können Sie es verantwor
ten -wenn Sie das Sanierungsziel vor Augen haben-, dass 
hier Ober den Antrag des Bundesrates hinaus Mittel gespro
chen werden, und zwar erstens, ohne dass dafQr eine klare 
Verwendung besteht; zweitens, ohne dass die Kommission 
sich auch nur mit einem Wort zu dem geäussert hat, was Herr 
Giezendanner vorgetragen hat, wonach. die umliegenden 
l.änder'dlese Verbilligung dazu nutzen, um ihrerseits wieder 
zu kompensieren? Das wäre ein weiterer Punkt, warum die 
Mittel nicht unbedingt optimal eingesetzt werden •. 

Vettern Werner (V, ZH): Habe ich falsch argumentiert, wenn 
ich gesagt habe- ich stOtze mfch da auf die Botschaft-, dass 
die Mittel filr diesen Zahlungsrahmen gemäss·Artikel 36ter 
der alten Bundesverfassung aus derri Reinertrag der Mineral.; 
ölsteuer auf Treibstoffen und dem Ertrag eines Mineralöl
steuerzuschlages kommen? Es Ist ganz klar umschrieben, 
wie diese Mittel zu verwenden sind. Stimmt das, oder stimmt 
das nicht, was ich da gesagt habe? 

. Hämmerle Andrea ($, GR), Berichterstatter: Dieses Ge
schäft ist der KommissionfQr Verkehr und Fernmeldewesen 
zugeteilt worden; wir haben es In aller Grtindlichkelt während 
mehrere, Sitzungen beraten. Ich kann Ihnen folgendes sa-
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gen: Im Zahlungsrahmen steht das Wort «höchstens»; es · 
sind neu vom Ständerat auch hier die jährlichen Beiträge ein
gefügt .worden. Dies ist der obere zulässige Rahmen. Sie ~-

, gen~ wir WOssten gar nicht, wfe die Mittel zu verwenden seien; 
das mache gar keinen Sinn. , · . 
Der Bundesrat wird wohl kaum den 2ahlungsrahmen mit die
sem «höchstens» ausnOtzen; wenrl er nicht einmal welss, · 
wofür! Das ist klar. Es Ist nun einmal so, Herr Hess, dass in 
allen Kommissionen und Im Rat Beschlüsse gefasst werden, 
die nicht vorher von der Finanzkomtnlssiön vorberaten wor
den sind. Das Ist das $ystern, das wir kennen, und dabei wird 
es wohl bleiberl. · 
Zum zweiten Bnwand, den Sie machen: Dieser Ist nach mei
ner Auffassung wirklich sehr berechtigt. Es macht in der Tat 
keinen Sinn, Verbilligungen von Trassenpreisen vorzuneh
men, .die umgeh.end vori den anderen· Ländern SOZIJ$898n 
kompensiert werden, Indem sie die Trassenpreise erhöhen. 
Herr Bundesrat Leuenberger hat in seinem Votum zum Ver
lagel'!,.lngszlel deutlich gesagt, dass das Gegenstand von 
Verhandlungen sein mQsse, dass das zurückgenommen 
werden müsse. Von mir'aus ist klar, dass wir das Spl~I, die 
Trassenpreise zu ve'(günstigen, nicht mitmachen, wenn· die 
Deutsche Bahn AG oder die FS, die staatliche italienische Ei
senbahn; .gleichzeitig höhere Trassenpreise einführen kenn. · 
Das ist für mich völllg klar. Aber. Wenn .wir diese Möglichkeit 
'hier haben, müssen wir sie nützen, nicht sinnlos, nicht ohne 
dass das mit den Nachbarländern abgesprochen ist. Sonst 
macht es tatsächlich keinen Sinn. 

· Zu Herrn Vetterll: Ich bleibe dabei; dass wir uns hier unbe
strittenermassen auf. Arttl<el 167 . der· net!en . Bundesverfas• 
sung stützen; das ist, so denke loh, korrekt. 

ral, soutenue aujOurd'hui par 1a minorö II (Vetterll), ne serait 
pas, de loin, optimale. · . . 
La solution du Con!3811 des Etats precise qu'il faut allouer des 
. ressources pour des r«tuctions du prix des sillons et des ln
demnlfes. Comme 1a majoiite de· 1a commission,.·je pense 
que, au fond, Ja solution que nous 8YOnS deja votee dans no
tre Conseil, si cette loi est plus apte a prornouvoir l'ensemble 
dutrafic de m~andises par rail, correspond mieux .. aux 
buts finaux. . 
Deuxieme questlon: lemontant de ce plafond des depenses, 
c'esi-a-dire 2,85 ou 3,3 mllllards de francs. Le plenum de no
tre Conseil s'est deja prononoe tres largement, par 100 volx 
contre 57, en. tave1,1r du montant de 3,3 milliards de francs. 
J'ajouterai tl'Pls raisonnements supplementalres: · 
1. II .fauf Mre cohltrent Ce matin, nous avons approuve 1a 
..,1ut1on Columberg», c'est-a-dlre que le but vlse des 
650 000 camlons ou trains routlers restants sur nos routes 
devrait Mre attefnt deux ann'88 apn1is l'ouverture du tunnel 
ferrovlalre. On a dit que ce but - M. Leuent>erm,r, conseiller 
federal, ra rappele - exige le maxlmum d'efforts. Alors, pour 
Mre · coherents; allouons aussl ces · 3,3 mllliards de francs 
supplementalres par annee, pq1.1r ne pas obliger le Conseil 
federal a revenir et a redemander de l'argent supplementalre 
dans un deuxieme temps. . . . 
En tout cas, il s"aglt au maxirnum de ce montant, et ce ne sont 
pas ces quelque 30 millions de. francs par annee qui vont ve
ritablement menacer l'objectif de l'equilibre financler. 
2. M.1heiler a notamment eµ · 1a crainte qu'en. allouant. des 
moyens financiers supplementalres, on pulsse limiter 1a pres-

. slon sur les Cheminsde ferfedera~ qul seraient rnoins ame
nes a reallser des galns de productivite. Or, la, il taut juste
me,,t repondre qu'en allout;mt des (TlOy8nS flnanclers supple-
mentalres. encore une fols ori repete quel est l'objectif final, 

Rattl Remigio (C; n), rapporteur. Pour celles et ceux qui re- c'est-a-dire celul de transferer les marchandises de Ja route 
gardent l'ensemble et qui veulent veritablernent arriver au au raiL Je ne pense pas que les chemlns de fer pulssent se 
bout de cette interrninable procedure concemant les accords permettre de remettre en. question leurs objectlfs de galn de 

. bllateraux, on est de nouveau a un article crucial. lci se po- productivite. 
sent non seutement la question flnanciere du· plafond des de-. 3. Je rappelte que le ~nurri a deJa vote largementen faveur 
penses, mais aussi un probleme de deflnltlon de l'objet de . du plafond de depenses de 3,3 mJHiards de francs • 
. l'alde. Dans les trois versions presen1"6, l'obJet de l'aide En conclusion, IJ majorite de 1a commlssion vous propose 
change a chaque verslon. d'en rester a ce que nous i!lvons deja ~ 1a demere fo1s. · 
Pour le Conseil federal et pour la mlnorite II (Vetterli), c'est 
clair. l'objet de l'aide est rmlte au trafic combine. Pour le Oon- Leuenberger Moritz, Bundesrat. Die Kommissionssprecher 
seil national et la majorö de la Commisslon des transport's haben die Situation sehr umfassend dargelegt, so dass ich 
et des telecommunlcations, l'objet de ralde, c'est au contralre mich .ausnahmsweise kurz fassen kann. . 
l'ensemble du trafic marchandlses; enfln, pour le Conseil des Es geht um zwei Bereiche, die je in Kombination mlteinarider 
Etats, robjet de l"aide est definl crune faqoa apparemment , .zu drei Anträgen, die Ihnen vorliegen, führen können. Zu
plus praclse, c"est-a-dlre que l'objet de ralde, ce sont des re- nächst einmal geht es um die Frage: Welcher Verkehr soll fi-
ductlons du prix des slllons et des lndemnltes. , ' nanziell unter;stOtzt werden können, bloss der kombinierte 
La,' entre parentheses, Je fais remarquer qu'il y a de nouveau Verkehr, wie im ursprOngllehen Entwurf des Bundesrates 

. un malentendu'dans la veraion frangalse.11 faudrait absolu- vorgesehen, oder der Schienengüterverkehr, wie· es der 
ment corrlger cette version du Conseil des Etats en · disant Ständerat vorschlägt? Ich bin der Ansicht, dass die Version 
aPour promouvolr le trafic ferroviaire de marchandises, no- des Ständerates - die Minderheit 1 (Theller) nimmt diese 
tamment en allouant des r«tuctlons· du prix des sillons et des aµf - eine Verbesserung des. ursprünglichen bundesrätlichen . 
lndemnltes, un plafond .... est alloue ...... Sur cette question VOn3c:hlages darstellt . . • 
de l'obJet de l'alde, des lnter:ventlons telles que celle de M: Was den Zahlungsrahmen angeht ".'" der. nicht voll ausge
Vetterli veulent voir plus·clalr·du pointde vue jurldlque. Le schöpft wefden müsste'."", scheint mir; dass sich der Streit 
~porteur de Jangue allemande a d6Ja repondu, le ConseU 'deswegen etwas entschärft hat, weil ·mit.Artikel 1 Absatz 3 
federal le fera egalement. J'ai.me"1ls simplement attirer votre des VerkehrsverJagerungsgesetas neu die Möglichkeit vor
attention sur la question materielle, 6conomique. II est clair handen ist. dass der Bundesrat mit neuen Anträgen, also 
qu'on se trouve la dans un domaine ou, exceptlon,neUernent, auch mit n(§Uen Finanzbegehren an die Räte gelangen kenn, 
on nous propose des subventlons importantes. H est clair que . wenn er während der Arbeit sieht, dass er das Ziel nicht er-
st on subventionne ~e prestatlon de chemin de fer, on risque reichen kann. Von daher scheint es uns, dass der ursprüng-
d'avoir des r•rcussions croisees su.r les autres types d'of- Uche Antrag .des Bundesn:ites mit dem Betrag von 2,85 Mil-
fres du chemln de fer. On est oblig& la de faire l'exercice Uarden Franken genQgen sollte. , · ·. 
d'une fa9(>n complete. . • In Kombination mit der Frage, welcher Verkehr unterstOtzt 

• On salt que, par exemple, le trafic par rail classlque, celul des werder1 soll, f(lhr;t das zu einer Empfehlung zugunsten des 
wagons cornplets, est heureusement encore aujOurd'hul ~ Antrages der Minderheit 1 (Theiler). 
lui qui produit des recettes lmportantes et des benefices; .11 ne 
taut donc pas, en visant l'obJectlf du transfert de la. route au • .Vetterll Werner (V, ZH}: Herr Bundesrat Leuenberger, ich 
rail en ne pensant qu'a un seul Instrument, celui du trafic stelle Ihnen die gleiche Frage, wie Ich sie vorhin Herrn'}iäm-
comblne, penaliser les CFF qwi n'auront plus ces recettes et merle gestellt habe. Seine ~rt war alles.andere als be-
ces beneflces, et penaliser en fin de compte !'objectif final qui frledigend und nicht :tutreffend • 

. est quand mlllme •' de transporter par tall, peu importe Arti~ 167 der .neuen Bundesverfassung, den er erwähnt, ist 
l'"instrumenl ~ ce pointdewe, lasolutlon du Conseil fad'- ·· noch nicht. In Kraft. Die neue Bunc.tesverf~g hat noch 

~ offlclel da f Asserrlbl4e ~ 



21. September 1999 N . 1713 Bilaterale Verträge Schweiz/EU 

keine Gültigkeit. In diesem Artikel steht nur, dass wir über 
Budget·und Voranschlag befinden können. In der Botschaft 
des Bundesrates - ich nehme an, die Botschaft hat nach wie 
vor einen gewissen Stellenwert -steht auf Seite 180: «Die fi
nanziellen Mittel stammen insbesondere aus Mineralölsteu
ererträgen sowie aus Erträgen aus . den Kontingenten ge
mäss bilateralem Landverkehrsabkommen.» 
Meine Frage an Sie: Artikel 36ter beinhaltet klar eine Zweck-

Kofmel, Langenberger, Leu, Maspoli, Meyer Theo, Meyer 
Therese, Mühlernann, Müller Erich, Ostermann, Pini, Ruffy, 
Rychen, Schmid Samuel, Steiner, Tschuppert, Wyss (33) 

Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pss: 
Seiler Hanspeter (1) 

bindung, so dass dieses Geld nur fOr den komblnier.ten Ver- Definitive, namentllche Abstimmung 
kehr und nicht generell verwendet werden kann. Ist dem nicht Vote dM/nltif, nominatif 
so? (Ref.: 3381) 

Leuenberger Moritz. Bundesrat Zunächst ist es so, dass Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
sich die Gesetze; di& Sie jetzt beschliessen, wo immer es Votent pour 1a propositlon de 1a majorits: 
·geht, schon auf die neue Verfassung beziehen. Der Bundes-· .. Aeppll, Aguet, Alder, Ammann Schoch; Banga, Baumann 
rat denkt da prospektiv. Ich weiss, dass das nicht Oberall der Ruedi, Baumann Stephanie, Beguelin, Betberat, Bircher, 
Fall Ist, aber wir.geben uns Mühe, ein Gesetz, das erst näch- Bore!, BQhlrnann, Garobblo, Gavadini Adriano, Cavalli, Chif-
stes Jahr in Kraft tritt - wo dann auch die neue Bundesver- feile, Columberg, de Dardel, Debons, Donat!, Dorrnann, 
fassung in Kraft ist-, schon kompatibel mit ihr zu gestalten. Ducrot, DOnki, Dupraz, Epiney, Fankhauser, Fasel, Fässler, 
Würden wir das nicht tun, könnte ich mir vorstellen, dass Sie Fehr Jacquef111e, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, 
die Frage stellen würden, warum wir das nicht täten. Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter,· Gysin Remo, 
.Zweitens ist es so, dass die Mittel, aus denen diese Unter- Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollen-
stOtzungen bestritten werden, tatsächlich aus verschiedenen stein, Hubmann, Jans, Jaquet, Jossen, Jutzet, Kalbermat-
Quellen stammert einerseits aus diesen Kontingenten, an- ten, Keller Christine, Kuhn, Lachat, Lauper, Leemann, 
derseits aus der Mineralölsteuer. Weil sie aus beiden stam- Leuenberger, Lötseher, Maitre, Marti Wemer, Maury Pas-
men und eben nicht nur aus der Mineralölsteuer, können die quier, Meier Hans, Müller-Hemmi, fielli, Ratti, Rechsteiner 
Verwendungszwecke nicht nur den kombinierten Verkehr, Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruf, Schalter, 
sondem auch den gesamten Schienengüterverkehr öetref~ Schmid Odßo, Semadeni, Simon, Spielmann, Stamm Judith, 
fen. Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Tschopp, Ver

Namentliche E\fentua/abstimmung 
Vote preliminaire, nominatif 
(Ref.: 3380) 

} 

FDr den Antrag der Minderheit I stimmen: 
Votant pour 1a proposition de 1a mlnorfts I: 
Aeppll,.Aguet, Alder, Antille, Banga, Bangerter, Baumann 
Rued~ Baumann Stephanie, Baumberger, Beguetin, Berbe
rat, Bezzola, Blrcher, Blaser, Borel, Bosshard, Bühlmann, 
Carobbio, Cevadini Adriano, cavalli, ChiffeHe, Colurnberg, 
David, de Dardel, Debons, Dettllng; Donat!, Dormann, 
Ducrot, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, Engel
berger, Engler, Epiney, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr 
Jacqueline, Fischer-Seengen, · Fritschi, Gadient, Geiser, 
Genner, GoU, Gonseth, Grobet, Gross Jost, Grossenbacher, 
GuiSan, Günter, Gysln Hans Rudolf,. Gysin Remo, Haering 
Binder, Hafner Ursula, Hämmer1e, Heim, Herczog, Hess 
Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, 
Jaquet, Jossen, Jutzet, Kalbermatten, Keller Christine, 
Kuhn, Kühne, Kunz, Lachat, Lauper, Leemann, Leuenber-· 
ger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti Wemer, Maury Pasquier, 
Meler Hans, Müller-Hemmi, Nabholz, Philipona, Raggen
bass, Randegger, Ratti, · Rechsteiner Paul, Rechsteiner 
Rudolf, Reniiwald, Roth, Ruckstuhl, Sandoz Marcel, Schmid 
Odilo, Semadenl, Simon, Spielmann, Stamm Jud"lth, Stamm 
Luzi, Steinegger, Strahm, Stucky, Stump, Suter, Teuscher, 
Thanel, Theiler, .Tschäppät, Vallendar, Vermot, Vogel, Voll
mer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Weigelt, Wid
mer, Widrig, Wrttenwiler, Zapfl, Zbinden, Ziegler (125) 

Für den Ant1&g der Minderheit II stimmen: 
Votent pour la proposltion de 1a minoritd II: 
Ammann Schoch, Beck, Binder, Stocher, Borer, Bortoluzzi, 
Brunner Tonl, Dilnki, •. Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Flscher
Hägglingen, Florio, Föhn, Frey Walter, Glezendanrier, Gros 
Jean-Michel, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Hess Otto, Kel
ler Rudolf, Maurer, Moser, Oehrli, Pelli, Pidoux, Ruf, Schal
ler, Schenk, Scharrer JOrg, Scheurer, SchlOer, Schmied 
Walter, Speck, Steffen, Steinemann, Tschopp, Vetterli, 
Waber, Weyeneth, Wiederkehr, Zwygart (41) 

• Entschuldigt/abwesend sind - Sont exoussslabsents: 
Aregger, Baader, Baumann Alexander, Bonny, Bührer, Chri
sten, Comby, Oraher, Eggly, Eymann, Freund, Frey Claude, 
F~rici, Grass Andreas, Gusset, Heberleln, Jeanpratre, 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

mot, Vogel, Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, 
Wldmer, Wiederkehr, Zbinden, Ziegler, Zwygart (92) 

Für den Antrag der Minderheit I stimmen: 
Votent pour /a proposilion de. la mlnorits I: 
Antille, Bangerter,.Baumberger, Beck, Bezzola, Binder, Bla
ser, Bfocher, Borer, em,otuzzi, Bosshard, Brunner Ton!, 
David, Dettling, Duner, Eberhard, Egerszegl, Ehrler, Engel
berger, Engler, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglin• 
gen, Fischer-Seengen, Florio, Föhn, Freund, Frey Walter, 
Fritschi, Gadient, Giezendanner, Gros Jean-Michel, Gysin 
Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Heim, Hess 
Otto, Hess Peter, Hochreutener, lmhof, Keller Rudolf, Kühne, 
Kunz, Loeb, Maurer, Moser, Nabholz, Oehrll, Philipona, Pi
doux, Raggenbass, Randegger, Ruckstuhl, Sandoz Marcel, 
Schenk, Scherrer JOrg, Scheurer, Schlüer, Schmied Walter, 
Speck, Stamm .. Luzi, Steffen, Steinegger, Steinemann, 
Stucky, Suter, Theller, Vallendar, .Vetterfi, Waber, Weigelt, 
Weyeneth, Widrig, Wrttenwiler, Zapfl (75) 

Entschuldigt/abwesend s.ind- Sont excuseslabsents: 
Aregger, Baader, Baumann Alexander, Bonny, Bührer, Chri
sten, Comby, Draher, Eggly, Eymann, Frey Claude, Friderici, 
Grass Andreas, Gusset, Heberlein, Jeanpretre, Kofrnel, Lan
genberger, Leu, Maspoü, MeyerToeo, Meyerlherese,.Müh
lemann, Müller Erich, Ostennann, Pini, Ruffy, Rychen, 
Schmid Samuel, Steiner, Tschuppert, Wyss (32) 

Präsidium. stimmt nicht - Presidenct1, ne vote pas: 
Seiler Hanspeter (1) , 

ArL 1bls Abs. 1 
Antrag der Kommissioni 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL 1bls al. 1 
Proposition de 1a commisslon 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopts 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 
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Bilaterale Verträge Schweiz/EU 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
4. Ubre clrculatlon des personnes 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 1599 hlervor-Voir page 1599 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 21. September 1999 
~ du Conseil des etats du 21 seplembre 1999 

Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Europäi
schen Gemeinschaft, Ihren Mltglledstaaten und der 
Schweiz über den freien Personenverkehr · 
Lol federale sur l'Accord entre 1a Communaute euro
peenne, ses Etats membres et 1a SUlsse concernant la 
Hbre clrculatlon des personnes 

Zlff. 7 Art. 89a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Hafner Ursula, Borel, Eymann, Fässler, Fehr Jacqueline, 
R~lner Paul, Rennwald, SemadenO 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 art. 89a 
Proposilion de la commlssion 
Majorite 
Biffer 
Minorit(j 
(Hafner Ursula, Borel, Eymann, Fässler, Fehr Jacqueline, 
Rechstelner Paul, Rennwald, Semadenij 
Adherer a la d~ision du Conseil des Etats 

Ch. 8 81'1. 5a 
Proposition de 1a commisslon 
Majorite 
Al. 1 
En ce qui conceme les avoirs de vleillesse vises a l'article 15 
LPP qu'ils ont accumules jusqu'a leur sortie de !'Institution de 
prevoyance, les assures peuvent demander a ce qu'ils leur 
soient payes en especes unlquement 
a. s'ils ont quitte definitivement la Suisse, et 
b. s'lls ne continuent pas a beneficier d'une assurance obli· 
gatolre contre les risques de vieillesse, de mort ou d'invalidite 
dans l'un des pays membres de l'Union. europeenne. 
AJ.2 

. L'alin~ 1 er entre en vigueur Cinq ans apres la date de l'en
tree en vigueur de l'accord sur la llbre circulation des person
nes conclu a~ec l'U11ion europeenne et ses pays.membres. 

Minorite 
(Hafner Ursula, Borel, Eymann, Fässler, Fahr Jacqueline, 
Rechsteiner Paul, Rennwald,·Semadeni) 
Rejeter la proposltion de la majorite 

Zlff. 8 Art. 25a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Hafner Ursula, Borel, Eymann, Fässler, Fehr Jacqueline, 
Rechsteiner Paul, Rennwald, Semadenij 
ZUStimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 8 art. 25a 
Proposition de ta commlssion 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Hafner Ursula, Borel, Eymann, Fässler, Fehr Jacqueline, 
Rechsteiner Paul, Rennwald, Semadenl) 
Aclherer a la d~ion du Conseil des Etats 

Schmid Samuel ey, BE), Berichterstatter. Beim Bundesge
setz zum Abkommen zwischen der Europiischen Gemein
schaft, ihren Mitgliedstaaten und der Schweiz über den freien 
Personenverkehr geht es um die sozialverslcherungsrechtli
chen Verweisungen, d. h. um das Verhältnis unserer Rege
lung zum europäischen Recht. Ich wiederhole 9les, weil nach 
wie vor eine Differenz zum Ständerat besteht. 
Die.eine Möglichkeit wäre, wahrscheinlich Hunderte von Ge
setzesbestimmungen ins Gesetz selber aufzunehmen, um 
dieses EU-Recht direkt zu Landesrecht zu machen. Kein 
Land in Europa macht das. Auf der anderen Seite gibt es die 
Möglichkeit, eine Verweisung zu machen, was den Vorteil 
hat, dass wir die Regelung direkt in unserem Erlass vorfin-
den. -
Der Nationalrat hatte ursprüngßch dem Entwurf des Bundes-

Zlff. 8 Art. 5a rates zu Artikel 89a BVG und Artikel 25a FZG eine ausf~ 
AntragderKommission lierte Regelung ffir das BVG gegenübergestellt. Man wollte· 
Mehrheit damit zum Ausdruck bringen, dass wir diese Spezialregelung 
Abs. 1 in unserem Erlass selber festschreiben sollen, damit man 
Im Umfang des bis zum /wstritt aus der Vorsorgeeinrichtung nicht ,Ober Verweisungen das Recht auffindet, das man 
erworbenen Altersguthabens gemäss Artikel 15 BVG können sucht 
Versicherte die Barauszahlung nur verlangen, wenn: Der Ständerat Ist dieser Auffassung nicht gefolgt; er vertritt 
a. sie die Schweiz endgilltig verlassen, und die Meinung, dass über diese Regelung hinaus LOcken be-
b. sie nicht in einem Mitgliedstaat der Eun:,päischen Gemein- stehen würden und. sich deshalb dese direkte Aufnahme 
schaft in dessen Rentenversicherung für die . Risiken Alter, · nicht auszahlen würde; dass, mit anderen Worten, Gerichts--
Tod und Invalidität weiterhin obliga1Drlsch versichert sind. entscheide hier zu irgendwelchen Problemen führen könn-
Abs. 2 ten. 
Absatz 1 tritt ffinf Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens Die Kommissionsmehrheit stellt Ihnen nun eine neue Kon-
mit der Europäischen Gemeinschaft und ihren . Mitgliedstaa- zeption vor. Beide Artikel, Artikel 89a wie auch Artikel 25a der 
ten über den freien Personenverkehr in Krafl erwähnten Gesetze, sollen gestrichen werden. Sie werden 

Minderheit 
(Hafner Ursula, Borel, Eymann, Fissler, Fehr Jacquefme, 
Rechsteiner Paul, Rennwald, Semadeni} 

.· Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Amtliche8 Bulletin der Bundesversammlung 

durch einen Artikel 5a im FZG ersetzt, der die Bedingungen 
ffir die Barauszahlung regelt. Diese Regelung Ist, wie wir uns 
bestätigen liessen, Im Sinne der Verträge nicht diskriminie
rend. Sie erreicht nach Ansicht der Mehrheit der Kommission 
das Ziel, die LOcke im BVG und im FZG ohne Verweistechnik 
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zu schliessen und damit eine abschllessende Regelung vor
zulegen.,··. . . . . 
Gekllrt wurde ebenfalls die Frage der Gefahr. einer dynami
schen Fortentwicklung dieser Verweisungen. Das war ja 
auch einer der HauptgrDnde, weshalb man hier eine direkte 
Regelung vorgezogen hat. Hier Ist die Antwort des'Bundes
rates und der Verwaltung klar. Es besteht keine derartige Ge
fahr, weil aussehliesslleh das Recht zum Zeitpunkt des Ver-

3. Verwaltungshilfe: National- und Ständerat haben bereits 
beschlossen, dass der BVG-Sicherheitsfonds ffir den Be
releh der zweiten Säule als Verbindul'lgSStelle gegenüber 
den EU-Staaten fungieren soll. Welche Aufgaben eine solche 
Verbindungs8teUe zu erffillen hat, ergibt sich aber nicht aus 
dem BVG, so_ndem aus dem EU-Recht Das bedeutet, dass 
wir alle entspredlenden EU-Bestimmungen ins BVG über- . 
nehmen mussten. · 

tragsabschlusses gilt. · · 
. Eine Minderheit von '9. Mltgliedem _· Ihrer Kommission unter
stützt die Lösung des Btlhdesrates und des Ständerates, 13 
Mitglieder beantragen ·ihnen die exakte und nichtdlskrlmlnie
rende Regelung, wie sie In Artikel 5a FZG vorgesctilagen 
wird. · 

Kurz und gut, unsere Gesetze WOrden bei. Anwendung der 
Aufzlhltechnlk, die die Kommissionsmehrheit hier ffir das 
BVG und das FreizQgigkeltsgesetz verwenden wiU, unver
hältnismässig stark anschwellen. Es käme weder zu der er
wünschten Transparenz noch zu erleichterter Anwendbarkeit 

, fOrdie betroffenen.Leute. Trotzdem bestrinde noch die Ge-
fahr, dass unser Gesetz urivollstiindig ware, d88$ es rechtli-

Borel Frangois (S, NE), rapporteur: Par 9 voix contre 13, vo- ehe LOcken gäbe und· d8$5 damit .ein streitfall provoziert 
tre commisslon vous propose de maintenlr notre tWcisipn en WOrde. · ·· . . · · 
ce qui conceme 1a lol federale sur 1a piivoyance profession- Mit der Verweistechnik, die cler Bundesrat für alle Sozlalver
nelle vieiUesse, survivants et lr!v~iteet 1a loi sur.le libre pas- sicherungsgesetze • gewählt hat. und _die in unserem Rat bei 
sage en mattere de prevoyance professionnelle. Nous avions allen anderen Gesetzen unbestritten . Ist, kann durch einen 
argumente, lors ~e 1a premlere discussion en plenum, en dl· einzigen Artikel gewährleistet werden, dass zusätzlich zu den 
sant que le projet du COnsell federal, qul contenait un renvoi schweizerischen Rechtsvorschriften die einschläglgeri EU- . 
a differents ~glements, rendalt la täche difflcile pourceux qul Regelungen gelten. . .. ' 
devaient l'appliquer et qu'II convenait d'etre detaille dans la Sie wollten bei. der ersten Betatung' eine Differenz zum Stän
loi elle-mäme a l'intention des praticiens. Lacommisslon etalt derat schaffen, daJnit die Sache noch einmal geprOft werde. 
consciente du falt que tout ne flgurait pas dans sa proposition Die Kommission des Ständerates tlat die Sache gepnlft und 
et qu'il fallait que le deuxieme COnseil examlne dans le detall, einstimmig QSSchlOssen, eiern. Entwurf des Bundesrates zu-
si 1a rmthode du rerivoi etait abandonnee, toutes les propo- · zustimmen. Das Plenum des Ständerates hat mit 29 zu 
sitions qui devaient ätre '8ltes dans ce cadre-la.· La proposi- . · 7 Stimmen dasselbe beschlossen. 
tion de notre commission est malntenant un peu plus pr6clse, Ich bitte Sie deshalb, diese Differenz nicht aufrechtzuerhal
mals elle ornet encore un certain nornbre de modifications le- ten und ebenfall$ derri Entwurf des Bundesrates zuzustim
glslatives indispensables sl on renonce a 1a methode du ren- . men. 
vol. Donc, de nouveau, •si vous S0utenez 1a proposition de vo- • · 
tre, commlssion, il faut etre bien clalr sur ce point la balle est. Bangerter ~thi (R, BE): Es geht in Artikel 89a um· die Bai-
dans le camp du Conseil des Etats. Soit il refuse .notre ~yst&- auszahlung der Austritlsleistung aus der obligatorischen be-
matlque, solt il l'accepte, mals a ce J110ffl8lll;-la, il doit comple- ruflichen Vorsorge· beim definitiven Verlassen. der Schweiz. 
ter notre version pour qu'elle solt coherente. · Es. geht auch darum, diese Auflage . vertragskonform ins 
C'est tout ce que je voulals dlre sur ce pc)int. Je reviendrai schweizerische Recht zu integrieren. . . 
tout a l'heure sur les mEISures d'accompagnement. Der EntWurf des Bundesrates meint dies, aber niemand ver-

steht den Text, weil er in der Verwelstechnlk abgefasst ist 
Hafner Ursula (S,. SH): Der Antrag der Kommlssiönsmehi'helt Eine solche Formullerung ist ffir Nichtjuristen nicht prakllka-
. macht auf den ersten Blick einen besseren Eindruck als deF bei. nicht zumutbar. Gesetze sollten In einer Fonn erlassen 
Entwurf des Bundesrates. Er klingt viel einfacher als der Ver- werdeh, in der sie auch von nlcbt spezifisch l'BChtskun(figeh 
weis .auf die Verordnung 1408/71. Er macht schneller klar; Personen versta)'t_den und angewendet ~en können. Ge-
was sich Im BVG und im FreizQglgkeitsgesetz aufgrund des setzesbestirnrflungen, die .sich darauf beschränken, die An-

. FreizOgigkeitsabkommens mit der EU tor jene Versiehe°'" wendbarkeit IJinfangreleher Verordnungen der EU als an-
ändert, die die Schweiz verlassen wollen und sich die Aus- wendbar zu erklären, und. nichts darOber aussagen, welches 
tritlsleistung· aus 'der obligatorischen beruflichen Vorsorge dl& kon~ Konsequenzen sind,.-sind ffir Nichtfachleute 
bar auszahlen lassen woHen. Nur genOgt es leider nicht,· in auf dem Gebiet des EU-Rechtes sch6cht unverständlich und 
unser Gesetz zu schreiben, .was sich. ffir die Versicherten In damit praktisch unbrauchbar. ·, · · · 
der PrJOOS ändert Es mOssten auch all jene zahlreichei't Be- Es ist davon .aU$ZUQehen, . dass die Personen,. die in der 
stlmmungen des EU-Rechtes in unser RecJ,t aufgeno1'11m811 · Schweiz die berufliche Vorsorge durchführen, mit dem Recht 
werden,. die der Koon:lin~rung des schWE!iz,erischen und· der der EU nicht vertraut sind und Insbesondere auch nicht mit · 
europäischen Sozlalverslcherun~ dienen, also .alle deren Verordnungen 1408/71 und 574!12. Begnügt sich der 
Bestimmungen, die gewisse Regelungen ausführen, ergän- Gesetzgeber nur mit einem allgemeinen Hinweis auf solche 
ien oder bestätigen. · ' Verordnungen oder auf die konkreten Auswirkungen, schafft 
Ich will Ihnen daffir ctrel Be,ispiele geben: , er ffir alle. Betroffenen ledlgßch Unklarheit und Verwirrung. 
1. Unterstellungsregeln: Gemäss schweizerischem Recht Auch wenn die bundesrätlichen EntwOrfe mit den erforderli
wird ffir die U.nterstellung unter das BVG auf den Erwerbsort chen formellen Krlterie,t versehen sind, wird sich die breite, 
abgestellt. Im EU-Recht· gibt es hingegen fOr' verschiedene an der Durchffihrung der beruflichen Vo~rge interessierten 
Personengruppen, z. B. fQr entsandte Arbeitnehmerinnen Öffentlichkeit im Fall von späteren Änderungen der beiden 
und Arbeitnehmer, sehr ausffihrliche Unter&tellungsregelun- EU-Verordnungen stets die Frage stellen, inwieweit sich ~-
gen, die vom schweizerischen Erwel'bsortsprjnzip abwel- ehe Änderungen auch auf, das sc;hweizerische Recht derbe
chen. Um vertragskonform zu sein, . müssten wir alle diese · rufllchen Vorsorge auswirken; Dies schafft eine allgemeine 
Eu-'Rege!n ins BVG aufnehmen. · . ··. · ·. Rechtsunsicherheit, die vermieden werden sollte. 
2. Berechnung der Renten: Gemäss Vertrag ist die Berech„ Aus diesen Granden kann eine. ffachgerechte Lösung nur 
nung der AHV- und der BVG-Renten von t;len komplizierten darin bestehen, auf i;olche Verweise zu verzichten und"im 
_Totar1&ierungs- und Proratisierungsregeln der EU ausgenom- schweizerischen Rechtauf einfache Welse jQne Korrekturen 
men, d. h., wir können unsere Renten wie bisher berechnen. , anzubringen, die sicJl im Zusammenhang mit dem Personen-
Damit diesE:) vertrai;illche A(lsnahme fQr die Schweiz rechtliqh verkehrsabkomm_en ergeben. · .. . . · 
verbindlich wird, milsste sie ins BVG aufgenbmmen werden. Nachdem Frau Bundespräsidentin Drelfuss erklär:t •hat, dass 
Nur könnte man die Ausnahme nicht allein aufnehmen; man · die von der Verwaltung· ausformulierte Fassung von Arti~ 
musste zuerst die ganzen EU-Berechnungsregeln im BVG kel 89a nicht dlskriminierungsfrel sei, hat die Mehrheit der 

. darsteUen und dann festhalten, worauf sich die Ausnahme ffir Kommission beschlossen, . die Umsetzung der. von der 
die Schweiz bezieht. Schwel% Qbemommenen vertraglichen Verpflichtung dort zu 

. Bulletin offlclel de f Assembl$e fedikale 
• 
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regeln, wo diese Verpflichtung auch zum Tragen kommt, 
nämlich im FreizOgigkeitsgesetz (FZG) bei Artikel 5, der sich 
mit der Barauszahlung der Austrittsleistung befasst. . 
Mit dem EinfOgen von Artikel 5a FZG können Artikel 89a BVG 
und Artikel 25a·FZG. gestrichen werden. Diese Anderung 
knOpft in systematischer Hinsicht · an die selnerzeitigen Be
schlOsse zur Anpassung des Bundesrechtes an das EWi:t
Recht an und ist nicht diskriminierend. Denn alle Personen -
nicht nur die Angehörigen eines EU-Mitgliedstaates -, wel
che die Schweiz definitiv verlassen und In einem EU-Staat in 
der Rentenverslct;ierung obligatorisch versichert bleiben, 
werden dem Barauszahlungsverbot bezüglich der Austritts
leistung aus der obligatorischen Vorsorge unterstellt. 
Artikel ·4 FZG bleibt anwendbar, d. h., dass die betroffenen 
Personen selber bestimmen können, ob sie die gebundene 
FreizOgigkeitsleistung auf ein FreizOgigkeitskonto bei einer 

. Bankstiftung oder auf eine FreizQgigkeitspolice bei einer Le
bensversicherungsgesellschaft Obertragen wollen. Eine obli
gatorische Überweisung solcher Austrittsleistungen an die 
Auffangeinrichtung hat nur dann zu erfolgen, wenn die versi
cherte Person keine Angaben darüber macht, wie die Aus

. trittsleistung.verwendet werden soll. 
An dieser Sach- und Rechtslage ändert auch. die von der Völ
kerrechtsdirektion des EDA abgegebene und eher verwir
rend geschriebene Stellungnahme n.ichts. Die aus dem Ab
kommen resultierenden Verpflichtungen werden mit der vor
geschlagenen Normierung In Artikel 5a FZG umg&setzt, und 
die erforderlichen Massnatvnen sind damit erfOllt · 
Wenn Frau Bundespräsidentin Dreifuss ausser dem Modus 
der Barauszahlung noch weitere Argumente aufzählt, geht 
sie über die Ausführungen der Botschaft hinaus. Weiterge
hende Andenmgen wurden In deri!lotschaft nicht angekün
dgt Warum wurde damals nicht darauf hingewiesen? FOr 
mich ist es wichtig, dass die administrativen Belastungen für 
die Privatwirtschaft nicht mit jeder Gesetzesänderung an
wachsen. Aus diesem Grund sind die Gesetzestexte,. wenn 
sie sc;hon sein mOssen, klar und verständlich zu formulieren. 
Wir haben genOgend Zelt, eventuell notwendige Anpassun
gen noch vorzunehmen. 
.Die FDP-Fraktion stimmt dem Antrag der Mehrheit zu. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Laut dem Amtlichen Bulletin 
hat Frau Bundespräsidentin Dreifuss bestätigt, dass der im 
Ständerat von Frau Spoerry · eingegebene Antrag an sich 
nicht diskriminknnd und das Abkommen materiell erfüllt sei. 
Ich verstehe nicht,. warum dann der Bundesrat trotzdem an 
dieser Verweistechnik festhalten möchte, und zwar angeb
lich, weil dieser Verweis auf die Verordnung 1408/71 die ein
zige M6gllchkelt,sei, dieses Abkommen einzuhalten. 

· Diese Frage ist für mich derart wichtig, dass wir hier den Weg 
der Gesetzgebung wählen mOssen. _Wir mOssen jetzt ¾dar 
und deutlich sagen: Barauszahlung kann nur verlangt wer
den, wenn die Schweiz endgQltig verlassen wird und die Ver-:
slcherten nicht in ein obligatorisches Rentenversicherungs
system innerhalb der EU eintreten mOssen. Wenn sie sich 
z. B. vorzeitig pensionieren lassen und sich in einem EU
Staat niederlassen,· kann somit die Kapitalauszahlung ver
langt werden. Nach der Fassung des Bundesrates ist dieser 
Sachverhalt nicht absolut klar geregelt. 
Mit dem Entwurf des Bundesrates gehen wir in Richtung EU• 
Recht, und· dort ist ja. die ~rufliche Vorsorge eher einem 
staatlichen System zugehörend. Wir gehen so In die Gegen
richtung der Richtung, in die wir eigentlich gehen wollen. Wir 
. wollen ja nicht das BVG In Richtung Staat führen. 
Die CVP-Fraktion ist deshalb der Auffassung, wir sollten der 
Kommissionsmehrheit zustimmen. Im Verlaufe der nächsten 
BVG-Revision kann man die betreffenden Bestimmungen al
lenfalls so ändem, dass auch diese Details aufgenommen 
werden - Frau Hafner hat Ö18S8 soeben aufgelistet; dem 
steht Oberhaupt nichts im Weg -, aber auch so, dass das 
nicht mehr unter die Verordnung 1408/71 fällt. Dieses Vorge
hen laut Antrag der Mehrheit hat den Vorteil, dass heute dem 
Stimmbürger und auch dem Anwender des BVG klar ist, was 
wir in dieser wichtigen Frage mit den bilateralen Verträgen 
eingehen. · 

Amtl1ches Bulletin der Bundesversammlung 

Ich bitte Sie deshalb namens der CVP•Fraktion, hier der 
Mehrheit zu folgen. 

Bortoluzzl Toni (V,-ZH): Beim BVG stellt sich das Problem, 
dass grundsätzlich Bedenken gegenOber dem Einbezug von 
EU-Recht in unser Pensionskassenrecht, in die zweite Säule, 
bestehen. Die Schweiz hat sich vertraglich verpflichtet, im 
Rahmen des freien Personenverkehrs gleichwertiges Recht 
zu schaffen. Es stellt sich hier die Frage: Kann nur mit der 
vorn Bundesrat gewählten Verwelstechnik diesen Anforde
rungen Genüge getan werden, oder genQgt es, die Ulcke mit 
einem Gesetzesartikel zu schliessen, wie dies von der Mehr
heit beantragt wird? Diese Frage ist zu beantworten. 
Der Bundesrat hat sich bisher standhaft geweigert, zu sagen, 
ob es genügt, die Version der Mehrheit ins Gesetz aufzuneh• 
men, ob damit dem Vertrag GenQge getan wird. Es wird dar
auf hingewiesen, dass In den Obrigen Sozlatversicherun_. 
gen -der AHV, der IV usw. -diese Verweistechnlk unbestrit
ten ist. Der Unterschied gegenOber dem BVG ist aber ge
rechtfertigt, weil AHV und IV Sozialversicherungen sind, die 
vom Staat durchgeführt werden, während das BVG auf priva
ter Basis mit einer Rahmengesetzgebung zur Anwendung 
kommt und von den Sozialpartnern durchgeführt wird. Es ist 
meines Erachtens zulässig, diesem Unterschied Rechnung 
zutragen. 
Ich möchte Sie bitten, der Mehrheit zuzustimmen. Verzichten 
Sie hier ausdrücklich auf die Verweistechnik, d. h. darauf, 
EU-Recht in unserem BVG anzuwenden. Sie tragen damit 
den Bedenken Rechnung, die von Fachleuten ausgespro-
chen werden. . . . 
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion,der Mehrheit zuzu. 
stimmen. 

Präsidentin: Die grOne Fraktion lässt ausrichten, dass sie 
die Minderheit unterstOtzt 

DreHuss Ruth, presidente de la Confederation: Pour tous 
ceux qui ont appris les regles elooientalres du calcul, Je crois 
que votre decision parait claire. Je tiens cependant a dire que 
palte decislon ne serait pas judicieuse, ne serait pas oppor
tune et que, dans la dlscussion au Conseil des Etats, elle ne 
pourrait pas Atre laissee teUe quelle. Mais faimerals aussi 
dire de quoi II s'agjt, parce que f ai r1mpression que tout n'est 
pas tout a falt c1a1r: 
1. M. Bortoluzzi a posetres clalrement 1a question: est-ce que 

. le 2e pilier fait partie de notre systeme public de pnWoyance 
vlelllesse, invalidite et survivan1s et, de ce fait, est lie a notre 
obligation de coordlnation avec le droit europtien ou non? La 
reponse est claire, eile ne pourrait pas Atre plus claire que 
cela: le ;ze pilier, la prevoyance professionnelle fait partie de 
1a prevoyance vielllesse, survlvants et invalldlte de notre sys
t6me public. Elle falt partie des assurances qui doivent Atre 
coordonnees sur le plan europeen. 
La quastion de savoir qui l'execute n'a rien a voir. Dans l'as
surance-maladie, ce ne sont pas non plus des instltutions pu
bliques qui executent 1a loi et pourtant, vous avez, sans hesi
ter, accepte le renvoi au drolt europeen, comme vous ravez 
accepte dans toutes les autres. branches de la securite so
ciale. Ce ne sont pas nos. negociateurs qui ont cede, c'est 
toute la jurisprudence europeenne qui montre clalrement que · 
les systemes obilgatoires regles par une loi nationale, quels 
que soient les executants, font partie de ce systl)me. Et II est 
clair que nous ne sornmes pas seuls en Europa a avoir une 
prevoyance professionnelle, ces cas nous concement egale
ment Ce cas avait deja e1e regl6 tors des negociations sur 
l'Espace economique europeen, et je consldere que c'est 
une batallle d'arriere-garde sur un probleme suisso-suisse 
que d'essayer de nier, par la proposition de la majorite de la 
commissi_on, le caractere d'assurance sociale de 1a LPP. 
2. La methode du renvoi pourrait arnener la Suisse a devoir 
adapter ulterieurement son droit national s'il y a des modifi.. 
cations en Europa. Cela n'est pas Je cas.et la reponse est, 1a 
aussi, abSotument. claire. Vous trouvez dans le texte de l'ac
cord que 1a Suisse nes'engage a appliquer en Suisse que le 
drolt europeen en vigueur au moment.de la signature. II n'y a 
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pas de dynamisme, ~ il y a lä une difference notable avec 
l'Espace economique europeen: la Sulsse ne s'engage pas, ä 
reprendre des evolutlons ulterieures du droit europtten. La 
negoclation est. dans ce sens-lä. definitive. · · 
3. Je constate qu'll n'y a pas de difference materielle~ Tout le 
monde se rend campte ici, dans la salle, qua 1a consequence 
de cette soumission au droit europeen est que lorsqu'une 
pe.rsonne qultte la Suisse et est encore assuree dans l'un des' 

, pays de !'Union europeenne, .eile. ne peut pas. sortir du sys
teme d'assurarice. En d'autres termes, cette question du llbre 
passage signifie clairement que l'avolr de vieillesse ne P$ut 
pas &re touche au sortir de la Suissesi on rests assura dans 
le pays ou l'on va vivre. Sur ce ,plan-lä. 1a question est aussl 
reglee: si q,uelqu'un sort du·. systeme .d'assurance en tant 
qu'assura pour devenlr · un rentier, il a alors, dans ce cas, 
quelle que soit la. regle qui lui penttet de sortir de ce systeme 
dans · son nouveau pays, 1a posslbllite de retirer son ayolr 
vieillesse. . 
II n'y a donc que cette conseq~ence ~rielle. Elle n'est pas 
agreable d'ailleurs, nous re savons, pour certalns parrnl ceux 
de nos travailleurs etrangers qui ont falt le C$lcµI qu'au mo
ment oil lls qultteraient la Suisse, 11s.pourraient partir avec ce 
capital, quel que soit leur äge. C'est une consequence qui est 

. necessaire sl l'on veut asstirer ä ces personnes une pra
voyance vieillesse pour le jour oti elles auront atteint l'.äge de 
la retraite, voire pour le Jour_ oti elles seraient invalides. Mals 
c'esUa seule,consequence materieUe. 
Si nous voulions c:hoisir une flutre methode que le ienvoi et · 
transposer dans le droit sulsse toutes les regles qui n'ont pas 
dE!S consequences materielles, m,als qui doivent &tre .dans 
notre droit, pour garantir la 84krurite de ce droit, ators o'est par 
cji%alnes, par dizalnes que nous devr.lons copier dans 1a LPP 
suisse des elements qui actuellement figurent dans les regl&
ments Nos 1408/71 et 574/72 de la Communaute euro
~nne. Des dizaines de modifications qui ne changent rien 
rnateriellement. mais qui, J'espere que vous en convlendrez, 
rendront 1a lecture de cette lol l:>eaucoup plus difficile et sa 
cornpn§hension beaucoup plus opaque que 1a methode du 
renvol.oti l'on trouve ä un endroit bien pr~ les conMquen
ces et les regles generales qul permettent aux assures de 
l'Unlon eu~nne d'&tre traltes de fa90" ,non di.scrlmlna
toire eri Suisse. . · . . .. 
Un demier rnot. Une proposition consisterait ä dlre: «Faisons · 
maintenant un travail legislatlf bäcle», et jene peux pas'utili
ser d'autres mots-11 serait bäcle, car ß ne ~ pas complet, 
puisqu'il y aurait des lacunes di;u,s la loi suisse par rapport ä . 
ses obligations.intemationales.·Or, plutöt que de faire main
tenant un. travall. bäcle, ne sei:alt"'.11 pas beaucoup plus judl-

. cieux d'attendre du Conseil federal que, dans la 1 ere revislon 
de 1a LPP, qui est actuellement. en preparation, lul-mäme 
examine et ensuite vous informe et.· selon le cas, vous pre
sente des projets, pour que tout ca travail, qui ne peut pas 
&tre falt a la va-vite - il ne doit pas y avolr d'erreur -, puisse 
&re fait soigneusement? , 

· Pour le Con.sell federal; il est clalr que cet examen peut faire 
partie de 1a pre~n de la 1 ere revision de la LPP. Ace 
momenf-lä, nous serons sors qua nous aurons collattonne, 
contröle tous les points ou il devralt y avoir une transposltion 
dans la LPP des r~8$ qui sont actuellement dans les regte-, 
ments de !'Union. europeenne.. . · · 
Voila la raison pour laquelle je vous demande, comme Je .le . 
dernanderai au Conseil des Etats, de reconsrderer votre po
sition,· et de ne pas faire maii:rtenant une raforme b&cl~ et in-
oompll)te, . . . . 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
FOr den Antrag der Minderheit 

. An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

98Stimmen 
67Stimmen 

99.3457 

Motion Ständerat 
(APK-SR 99.028) 

' Krankenversicherung. 
Abkommen· · 
über den freien Personenverkehr 
Motion Conseil des Etats 
(CPE-CE 99.028) 
Assurance-maladie. 
Accord concernant 
la·llbre circulation des personnes 

Wottlaut der Motion vom 21. September 1999 
Der Bundesrat wird beauftragt. in Zusammenarbeit mit den 
Kahtonen In der Krankenversicherung ein zweckmässiges 
Verfahren vorzusehen, das sicherstellt, dass die Verpflich
tungen wahrgenommen. werden, die der Schweiz aus dem 
Abkommen mit der Europäis/::he,n Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten Ober den freien Personenverkehr, namentlich 
im Berek:h der Prämienreduktion, erwachsen. 

Texte de Ja motion du 21 septembre 1999 
Le Consen federal est charge, en collaboration avec les can
tons, de pravoir une p~ure praticable en matiere d'ass.u~ 
rance-maladie, pour assurer las obligations de la StJlsse de
ooulant de l'Acc!>rcl avec la, Communaute europeenne et ses 
Etats mernbres coricematrt 1a llbre circu.lation des personnes, 
en particulier en mattere de raductlon des primes. 

Antrag der Kommission 
Oberweisung der Motion . 

Proposition de Ja .commlssion 
Transmettre la moti~ 

OberWiesen- Transmls 

99.028-8 

Bilaterale Verträge-Schweiz/EU. 
8. Minimale Arbelts- . · .. 
und Lohnbedingun,gen 
Accords'bilateraux SulsseLUE. 
8. Conditlons minimales de travall 
et de salalre 

Differenzen - Divsrgencss 
Siehe Sel1e 1628 hlelvor- Voll' page 1628 cl-devant , 
Beschluss des Sflnderates vom 21. September 1998. 
Dficlslon du Conseil des Elats du 21 septembre 1999 

Bundesgesetz ilber die minimalen Arbeits- und Lohn• 
bedlngungen . für. In die Sch~ ·· entsandte Arbeit
nehmerinnen und Arbeltnehn:ser und · flankierende 
ll8S$nahmen . · . · . ' 

tol hiderale sur les Q>ndltlt;,ns minimales· de travall et 
de salabe appllcabl8$ aux travallleurs . d6tach6s en 
Sulsse et sur lesmesures d'accompagnement · 

Schmid Samuel f,/, · BE), Berichterstatter: . Wir haben hier 
noch zwei materielle und eine oder zwei eher fonnelle Oiffe-. ranzen zu bereinigen. · 

Bulletin oflidel c1e r.~mblee ~rale 
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Ich spreche einmal zu Artikel 360a Absatz 1 : Dort schlägt' lh-
nen Ihre Kommission eine Präzisierung vor. Die Fassung des 
Ständerates soll am Schluss von Absatz 1 mit «nach Regio
nen und gegebenenfalls Orten» ergänzt werden. 
Dann ergibt sich eine etwas gewichtigere Differenz bei Arti
kel 360a Absatz 3: Hier hält die Kommission an der ursprüng
lichen Fassung des Nationalrates fest, und zwar mit 13 zu 
11 Stimmen. Worum geht es? Es handelt sich um das Pro
blem des Nachzugs von Leuten aus Billiglohnländem, deren 
Löhne tiefer sind als jene der von den regionalen Arbeitsver
mittlungszentren (RAV) vermittelten Personen. Absatz 3 soll 
nun bewi~n. dass diese neu ins Land geholten Leute nicht 
billiger arbeiten als die von den RA V vermittelten Leute. Da
mit kann es sehr rasch sein-wenn man davon ausgeht, dass 
hier zwlSChen 1 O 000 und 30 000 Stellensuchende betroffen 
sind-, dass wir Obe! Beträge von einigen .100 Millionen· Fran
ken sprechen. Die Ausserungen des Bundesrates zur Praxis 
in derartigen Fällen vermochte die Kommission mehrheitllch 
nicht zu befriedigen. · 
Im Ständerat, der ja auf diesen Absatz 3 verzichtet hat, ist 
nicht ausf0hi1lch Ober die Streichung diskutiert worden; aller
dings ist klar festgehalten worden - das entspricht auch der 
Konzeption des Bundesrates-, dass Artikel 360a als Ganzes 
zu sehen ist und dass die Missbrauchsproblematik eigentllch 
mit den beiden ersten Absitzen abgedeckt ist 
Im Obrigen wurde ebenfalls darauf verwiesen, dass hier zwei 
unterschiedliche Materien in einen falschen Zusammenhang 
gebracht werden, indem die Mindestlöhne nach Artikel 360a 
OR eigentlich nicht mit dem Mindestniveau der Löhne nach 
Arbeitslosenversicherungsgesetz vergleichbarsind. 
Eine Minderheit der Kommissionsmitglieder war deshalb der 
Auffassung, dass die Mechanik der Möglichkeit von Allge
meinverbindllcherklärungen oder befristeten Normalarbeits
verträgen eben diese befürchteten Missbräuche verhindere, 
dass im Obrlgen .die Regelung, wie. sie in Absatz 3 vorge
schlagen wird, der FleXlbilisierungsanforderung widerspre
che. und es falsch sei, eine Minimallohngrenze festzulegen. 
Immerhin: Die Kommission beantragt Ihnen mit 13 zu 11 
Stimmen, festzuhalten und dieses durchaus existente Pro
blem hier verbindlich zu lösen. 

Borel Fran90is (S, NE), rapporteur: Concemant 1a loi sur les 
travallleurs detaches, nous vous proposons de vous rallier a 
la decision du Conseil des Etats. 
Concemant l'article 36Qa du Code des obligatlons, nous 
maintenons une petite d~rgence a l'alinea 1 er. Nous nous 
ralllons a 1a decislon du Conseil des Etats selon laquelle les 
corttrats-types de travail doivent Atre d'une duree limitN; 
contrats-types de travail egale salaires minimurns.et. par 1a 
torce des choses, les salalres sont des donn- variabl81:! qui 
ne durent pas etemellement II est normal, de toute manlm'e, 
que les salaires evoluent dans le temps, donc II n'y a pas de 
co.ncesslon majeure a faire au Conseil des Etats en disant 
que les contrats-types de travall sont limltes dans le temps, 
cela est parfaitement logique de toute maniere. Nous avons 
maintenu un~ petite divergence en admettant que les salai• 
res minlmaux doivent Atre «differencies selon les reglons, et,. 
le cas l§cheant, les localltes». C'est deja donc un~ maniere 
de dlre clairement qu'il ne faut pas systematiquement obllger 
les commissions tripartites a creer des salaires mlnimaux ar
bitrairernent differents cl'une localite a l'autre, alors qu'll n'y 
auralt pas de raison fondamentale a Je faire. De maniere ge
nerale d'aiUeurs, aussi, si les salaires minimaux peuvent Mre 
differencies par region, nous comptons sur la sagesse des 

· commlssions tripartites pour faire des propositions raisoMa
bles - ou des autorttes competentes pour prendre des dt§cl
sions ralsonnables -, c'est-a-dire qu'il s'agit de dlfferencier 
selon les regions lorsque cela se justifie et de ne pas le faire 
si cala ne se justifie pas. 
II n'y a pas de proposition de mlnorite sur ce point-la, de 
mAme qu'en ce qui conceme 1a loi pefl'Tlettant d'etendre le 
champ d'application. de 1a convention , collective de travail; 
c'est 1a oCJ nous vous proposons de maintenir 1a divergence 
avec le Conseil des Etats et de n'avoir qu'un seul quorum 
pour les entreprises, c'est-a-dire une entreprise, une voix, et 
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non pas deux quorums comme le propose Je Conseil des 
Etats, c'est-e-dire un quorum, une entreprlse, une voix plus 
un quorum qul veut que les entre~ soient egalement par
tlculierement repNSentatives en ayant suffissmment cl'em
plois pour que ca sott 50 pour cant 
Nous vous proposons donc de maintenir la divergence et, 
dans le souci d'un rapprochement des points de vue qui de
vrait nous faire aboutir assez rapidement a une proposition 
consensuelle, la minorite de la commission - nous avons 
vote par 17 voix contre 7 - a renonce a presenter une proper 
sition · de minorite. 

Prlsldentln: Ich möchte festhalten4 d~ bis zu Beginn der 
. Behandlung des Geschäftes keine Anderungsanträge einge
reicht worden sind. Es liegen auch keine Anträge von Kom
missionsminderhe~ vor. 

ArL 9 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission 
ZUStimmung zum Beschluss des Ständerates 

ArL 9 aL 2 let. d 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Änderung bisherigen Rechts 
Modlflcatlon du droH en vlgueur 

Zlff. 2 ArL 360a 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
•••• nach Regionen und gegebenenfalls orten •••. 
Abs.S 
Festhalten 

Ch. 2 arL 360a 
Proposition de 1a commisslon 
Al. 1 . 
.... dlff6rencies selon les reglons et, le cas echeant, · les loca-
lltes .... . 
Al. S 
Maintenir 

Bangerter Kithi (R, BE): Es geht hier um Artikel 360a Ab
satz 3 OR. In Artikel 9 der Verordnung Ober die Begrenzung 
der .Zahl der Ausllnder (BVO) werden die Orts- und bran
chenObllchen Löhne für Ausländer, deren Anstellung bewißi
gungspflichtig ist, verbindlich geregelt. Diese Löhne sind da
mit VQral,ISSetzung fOr deren ZUiassung. Das ist heute der 
Fall. GemässArtikel 16 Absatz 2 des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes sind diese orts- und branchenObllchen Löhne 
auch massg~end für die ZUmutbarkeit einer Tätigkeit für Ar
beitslose. Dies bedeutet, dass juristisch die gleichen Bedin
gungen geiten; allfällige Ungleichheiten wären auf nlchtkon
formen Vollzug zurückzufOhren. 
Neu haben wir Jetzt eine Regelung gemäss den flankieren
den Massnahmen. Artikel 9 BVO fä.llt zwei Jahre nach Inkraft
treten des Abkommens weg. Dies bedeutet: freie Lohnver
einbarungen wie heute schon für die Einheimischen, dies al
lerdings In den Grenzen von anwendbaren Gesamtarbeits
verträgen und vor allem von aligemeinverbindllch erklärten 
Gesamtarbeitsverträgen. Um Missbräuche zu verhlndem, 
haben wir den prozeduralen Weg Ober die.trlpartiten Kom
missionen beschlossen, welcher zu allgerneinverbindlich er
klärten Gesamtarbeitsverträgen oder zu Normalarbeitsver
trägen führen kann. 
In den Normalarbeitsverträge wird der Mindestlohn unter 
Berücksichtigung der orts- und branchenObllchen Löhne fest
gelegt Dieser Mindestlohn gilt fOr sämtliche Arbeitnehmer 
der entsprechenden Branche In der entsprechenden Region. 
Damit wollen wir vermeiden, dass ausländische Arbeitneh
mer zu Löhnen arbeiten, die niedriger sind als der zumutbare 
Lohn für Arbeitslose. Damit wird materiell da$ Ziel von Art!-



Accords bilateraux SuisselUE 1758 N 23 septembre 1999 

kel 360a.Absa1z 3 erreicht,.indem verhindert wird, dass Ar
beitslose . gegenüber Arbeitskräften aus dem Ausland be
nachteßigt werden, die bereit wären, zu niedrigeren Löhnen 
zu arbeiten. Der Verweis auf Ärtikel 18 des Arbeitslosenver
sicherungsgesetzes ist damit nicht nötig, weil der RDCkweis 
keine zusätzliche Klin.mg, sondeni einen Zirkelschluss dar
stellt un!'.f der Verweis auf die Normalarbeitsverträge Im Ar
beitslosenversicherungsgesetz bereits enthalten Ist Da der 
normalarbeitsvertragllche Minimallohn sowohl für Ausländer 
als. aooh für arbeitslose Schweizer verbindlich gilt, sind die. 
Bec:lenken, die sich auf die dadurch bedingten Mehrkosten 
füi' die Arbeitslosenversicherung beziehen, unbegrOndet 
Der Ständerat hat Artikel 380a OR ganzheitlich und als Paket 

• bereinigt. Das heisst, er hat ln l,\bSatz 1 das Wort «deutlli::h» 
(ge,näss.Beschluss unseres Rates) sowie Absa1z 3 gestri
chen und gleichzeitig dfe Subsidiarität und die Befristung ein- . 
geführt. Auch wir können dj,eser Fassung von Artikel 380a zu:, .. 
stimmen. 
Ich beantrage Ihnen, Absatz 3 zu streichen. 
Ich h~ noch eine Bemerkung zu Artikel 2 Ziffer 3bis Im. 
Bundesgesetz Ober die Allgemelnverblndllcherklirung von 
Gesamtarbeitsverträgen (Aveg). 

Prisldentln: Frau Bangerter, Ich mOchte Ihnen mitteilen, 
dass zu Artikel 2 Ziffer 3bls Aveg anscheinend dc>ch noch' vor 
Beginn der Behandlung des Geschäftes ein Antrag, einge
gangen ist Es handelt sich um einen Antrag der SVP-Frak- · 
tion; sie.beantragt Zustimmung zum Beschluss des Stände
rates; Wir werden deshalb Artikel 2 Ziffer 3bls Aveg nachher 
separat behandeln. · . . · ' . 
Wir behandeln jetzt Artikel 360a OR. 

Bangerter Käthi (R, BE): In diesem Fall kann Ich meine Aus-
führungen schUessen. . · 

► Ich beantrage Ihnen, Absatz 3 in Artikel 380a OR zu stntl-
chen. · 

Es gibt grundsätzlich zwei mögliche Reaktionen des. Unter
nehmers, wenn er feststellen muss, dass er mit der ihm vor
geschriebenen. Mindestlohnregelung nicht zurechtkommt: 
Entweder sucht er einen anderen, filr ihn günstigeren Be-

. trlebsstandort, der dann aber - gerade wenn wir die FreizO
gigkelt in allen Bereichen erhöhen -:- möglicherweise Im Aus
lanä liegt; oder er investiert so viel als möglich In Rationallsie
rungsmassnahmen, damit er den teuersten Faktor - die Ar
beit - so weit wie Irgend möglich reduzieren kann. So wird . 
sich der Untemehmer verhalten, dem an der Weiterexistenz 
seines Unternehmens liegt. E3eicles wird dem Arbeitnehmer 
keinen Nutzen bringen. · · 
Wir stehen.·im Grunde vor folgender Frage: Wollen wir der 

. Geset:zmissigkeit .. dreser· FrelzQglgkeit, die hier postuliert 
wird, folgen? Dann müssen wir die Marktkräfte einigermas
sen berOcksichtigen. Oder soll einfa.ch .starr reglementiert 
werden, was vielleicht itn Abstimmungskampf noch Erfolg 
verspricht, was m~g aber den Wirtschaftsstandort 
Schweiz schädigt? . 
Die Schweiz weist doch bis heute. mit Ihrer freiheitlichen Re
gelung der Arbeitsbeziehungen eine tiefe Arbeitslosenzahl 
aus, Im Vergl~ch zur EU. sogar eine bedeutend tiefere. Of
fensichtlich hat unsere freiheitliche Regelung ,vor dem Markt 
Bestand. Wenn Sie sich jetzt auf den Weg der EU mit ihrer 
etwa dreimal.höheren Arbeitslosenzahl begeben wollen, kön
nen Sie deren starre Regelungen so einführen, wie Ihnen das 
offenbar vorschwebt. Vielleicht niltzt Ihnen solche Politik im 
Abstimmungskampf, aber der Schweiz wird sie langfristig 
schaden. 
Deshalb bitten Wir Sie, diesen Absatz 3 zu strelc,l\en. 

David Eugen (C, SG): Wir~en, dass gegenwärtig 10000 
' Arbeitslose aus dem Gastgewerbe stammen; wir wissen 
auch, dass uns diese 1.0000 Ai'beitslosen in der Arbeitslo
senversicherung 300 Millionen Franken kosten und wir Pro
bleme haben, die Arbeitslosenkasse zu finanzieren. Nun will, 
der Bundesrat- was ich nicht verst1:1he - nicht auf.das Pro-
blem eingehen, dass ständig neue Arbeitskräfte aus Portugal 

Schliier Ulrich (V, Zt-1):. Die SVP-Fraktion hat diesen Ab-. In die Schweiz gebracht werden und zu niedrigen LOhnen, · 
satz 3 von Artikel 380a nicht mitgetragen. Sie wird ihn auch z. B. Im Gastgewerbe filr 1900 Franken, angestellt werden, 
in Zukunft nicht mlttragen .. SleistfOr Streichung von Absa1z3. während jene Personen~ die in den RAV sind, diese 10 000 
Oer Vorteil, den uns die Verträge !11ff der EU brlilgen sollen, Arbeitslosen, nicht vennittelt werden können. 
besteht ja darin -wenn man den Oberzeugungen der Befilr- • Wir müssen diese Entwicklung"8toppen. Sie läuft seit Jahren 
worter glaubt-, dass der Konsument Preissenkungen erwar'- immer in diese Richtung: Es werden neue Leute geholt; diese 
ten darf und die meisten P~ukte aufgrund erhöhterKonkur- werden ~el. drei Jahre bei uris beschäftigt,,dann steigen die 
renz, aufgrund verstä.rkten Wettbewerbs billiger werden. · Löhne nf4Ch GAV; man schiebt diese Leute in die Arbeits
Wenn wir also schon Mindestlohnregelungen einführen wol- losenverslcherung ab, holt wieder neue Leute, die filr 1900 
len, wäre die einzige noch einlgermassen als ~form · Franken arbeiten, geht mit den Löhnen bis2200 Franken rauf 
zu bezeichnende Ausrichtung dieser Mindestlohnregelung und schiebt diese neuen Leute dann wieder in die Arbeitslo-
diejenige, dass die Mindestlöhne auf die offenbar erwartete senverslcherung ab usw. Nach!'ler schh:npft man bei uns Ober 
Steigerung der Kau1kraft ausgeri'chtet wOrden. Damit wOrde . einen zu hohen· Ausländerbestand; man schimpft Ober zu· 
wenigstens ein Mindestmaas an Logik erfilllt, weM man wel- viele BezOger von Ar:beitslosenverslcherungsgeldem, die un
terhln Marktbedingungen akzeptieren will- Immerhin geht es • tätig seien; aber man will nicht. dass diese Leute arbeiten 
um Frelz0gigkelt, und FreizOgigkeit hat mit Markt zu tun. Des- können •. Das betrifft den Bereich Gastgewerbe; wir können 
halb wäre als einzig noch vertretbare Bindung jene der Min- auch das Baunebengewerbe nehmen, wir können die Berel-
destlöhne an· die Kaufkraft ,zu akzeptieren. Wenn sich die ehe Gesundheit und Reinigung nehmen, wir können den Be-• 
Kaufkraft tatsächlich steigert, weil die Preise sinken, müssten. reich Landwirtschaft nehmen. Das sind· alles Bereiche, wo 
auch die Löhne diese. gesteigerte Kaufkraft mit berOcksichtl- solche .,:Nledrlglöhner» beschltligt werden, die Immer wieder 
gen; die Mindestlöhne mOssten nach ihr.bemessen werden. neu aus dem Ausland zugezogen \'#erden. 
Das wäre das einzige· Kriterium, das als elnlgermassen DerAbsatz 3, den Ihnen die Kommission beantragt-der vom 
marktkonfonnakzeptiert werden kann. Bllndesrat aber.leider bekämpft wird.-, will das verhindern. Er 
Natürlich kann auch starr fixiert werden, Indem andere Mass- will nämlich, d8$S diesen Neuzuzügem-:es geht ja insbeson~ 
stibe genommen und als «fortschrittlich» hingestellt werden dere um solche aua Portugal, die Im Nledriglohnsektor, in den 
mit d~r Behauptu"9; man leiste damit dem. Arbeitnehmer el- erwähnten Branchen, arbeiten - nicht tiefere Löhne bezahlt · 
nen Dienst. Es wird ihm allerdings kein•· Dienst. erwiesen! werden können als den Arbeitslosen; Bel diesen handelt es 
Wenn wir reglementieren, ohne dass wir die Entwicklung der $Ich ebenfalls meistens, zu 90 Prozent, um Ausländer, die In 
Kaufkraft berDckslchtigen, setzen wir ganz einfach maximal einem RAV sind. Das he~ es kann keine Person in die· 
hohe Mindestlöhne In Europa fest . . Schweiz gebracht und filr 1900 Franken angestellt werden, 
Wir können uns filr solch angeblich arbeitnehmerfreundJlche ·' wenn jemand Im RAV 1filr 21.00 Ftanken vermittelt werden 
Politik auch loben lassen; aber wir können damit weder den kann. 
Produzenten noch den Untemehmer an den Wirtschafts-. Ich bitte Sie, diesen Antrag der Kommisslon·zu Artikel 380a 
standort Schweiz fesseln. Wir weisen dann zwar möglicher- Absatz. 3 OR zu unterstOtzen. Wenn Sie das nicht tun und 
weise auf sehr hohem.Niveau fixierte Mindestlöhne auf, aber dem Bundesrat folgen, der diese Bestimmung nicht möchte, 
wir haben weniger: Arbeit~ Land; und dann natzen uns noch werden wir-das kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen- über 
so hohe Mindestlöhne nichts mehr. · .kurz oder lang ein sehr grosses Problem haben. Alle Schran• 

' . Elulletln o111c1e1'c1e f Assemblee~ 
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ken, die wir heute im Saisonn.ierrecht haben, werden wegfal
len. Diese Entwicklung wird noch weit gravierender werden, 
als sie jetzt bereits ist. Ich verstehe nicht, dass der Bun•
rat-das gleiche gilt auch fOr eine starke Minderheit der Kom
mission - dieser Entwicklung nicht jetzt, hier, wo der geeig
nete Ort dafür ist, einen Riegel vorschieben wilt 

Rechstelner Paul (S, SG): Dieser Antrag der Kommission zu 
Absatz 3 gehörte nicht zu den ursprünglichen Forderungen 
der Arbeitnehmerverbände, der Gewerkschaften. Trotzdem: 
Er drückt eine absolute Selbstverständlichkeit aus. An sich 
haben wir uns darübet verständigt, dass keine materiellen 
Regeln für die Festlegung der Mindestlöhne eingeführt wer
den sollen. Wir haben das Verfahren geregelt. mit welchem 
die trlpartiten Kommissionen Mindestlöhne vorschlagen. Die
ses Verfahren ist die Lösung, die wir gefunden haben. 
Was hier aber durch den Anttag David in der Kommission 
eingeführt worden ist, ist eine Selbstverständlichkeit; deshalb 
bitte ich Sie, hier der Kommission zu folgen. 
~ ist nicht vorstellbar, dass wir in der Schweiz immer neue 
Billlgstarbeltskräfte aus dem Ausland beschäftigen, während 
Leute der betroffenen Branchen ~itslos sind und zu den 
Minimallöhnen, ,die sich aus der Arbeitslosenversicherungs
gesetzgebung ergeben, keine Stelle finden. E.s ist eine verlo
gene Politik der SVP- das ist der Grund,·weshalb ich hier 
Oberhaupt das Wort ergreife ::-, wenn Sie einerseits das pott
tische Geschäft mit der Fremdenfeindlichkeit, mit der Hetze 
gegen Ausländerinnen und Ausländer, betreiben und ancjer
seits ~r sind, noch billigere Arbeitskräfte aus dem Ausland 
zu importieren. Sie bringen damit hier folgendes zum Aus
druck: Sie sind dafür, dass nicht die Arbeitslosen beschäftigt 
werden, und zwar zu Ansätzen, die ·wirklich tief sind und die 
slch aus der Arbeitslosenversicherungsgesetzgebung erge
ben. Das ist die Logik der SVP: eine Politik des Lohndrucks 
gegen die Arbeitslosen in diesem lande. Das ist eine verlo
gene Politik. 

Fasel Hugo (G, FR): Die beiden Vorredner haben das We
sentliche gesagt. Ich kann deshalb noph einmal auf die ei
genartige Position der SVP-Fraktion hinweisen, die jetzt tat
sächßch in Notstand gerät Einerseits klagt sie jeden Tag in 
der Schweiz Ober zu viele Ausländerinnen und Ausländer, 
andererseits will sie plötzlich gerade das Gegenteil tun: Sie 
will möglichst viele ausländische Arbeitskräfte; das heisst es, 
Herr Schl0er. Sie haben vorher bei Ihrer Argumentation völlig 
am Problem vorbeigeredet Wenn Sie Ar6kel 360a Absetz 3 · 
nicht zustimmen, dann heisst 9"as für die Praxis von morgen: 
Sie wollen möglichst viele ausländische Arbeitskräfte ins 
Land holen. Allerdings mQssen sie billiger sein - noch billi-
ger-als Arbeitslose, die in diesem lande zu finden sind. Das 
heisst, Sie holen nicht nur zusätzliche Leute ins Land, son-

. dem Sie holen auch noch schlechtquallflzlerte Leute ins 
Land, weil man für billigste Löhne ja auch keine hQhen Qua
lifikationen erwarten kann. Damit heizen Sie die Arbeitslosig
keit noch einmal an. 
Ich begnilge mich, auf diese schizophrene Haltung hinzuwei

. sen, i.md bitte Sie, der Kommission zuzustimmen. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Tout d'abord, je VOU· 

drais vous rappelet que le but de toute raction qua nous me
. nons maintenant, c'est de faire aboutir les accords bilateraux 
parce que nous sommes convslncus que c'est le ·moyen 
d'arneliorer 1a croissance en Suisse, parce qu'i'i travers une 
amelioration de 1a croissance en Suisse, il y a une possibirrte 
d'apporter plus de blen-6tre, de rnaintenir et d'ameliorer les 
salaires reels des travailleurs dans ce pays. Si nous ne sou
haitions pas atteindre le but qui est d'ameliorer le bien-ätre 

· dans ce pays, d'y ameliorer les salaires aussi, nous n'aurions 
. pas fait toute cette demarche liee aux accords bilateraux, 

nous nta nous battrions pas pour faire aboutir 1es· accords bi-
lateraux. . 

. Les accords bilateraux amänent du bien-etre, amenent de 1a 
croissance et amenent des possibUites de salalres amer10"'8 
pour les travailleurs et les travall!~ de Sulsse. Paredntre, 
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il est vral aussl que cette ouverture, qui est un avantage ge
~ral pour l'ensemble de 1a Suisse et aussi pour les individus 
en Suisse, comporte un certain nombre de risques qua nous 
ne croyons pas irnportants, mais qui sont reels et qui susci
tent des craintes dans 1a population, raisons pour lesquelles 
nous avons voulu des mesures .d'accompagnement dans ce 
domaine. . 
Les mesures d'accompagnement n'annuleront pas les avan
tages qu"apportent les accords bilateraux; elles repondent 
aux cralntes de certaines categories de travailleurs et de tra
vailleuses en Suisse qui sont legitimes, parce que les gens 
ont le droit d'avoir des craintes. 
Une partle du combat qui vient d'&tre mene me parait un petlt 
peu irrealiste, dans la mesure ou nous partageons les preoc~ 
cupations de M. David, et oil nous partageons les preoccu
pations de ceux qui ne veulent pas un effondrement des sa
laires en Suisse, qui ne veulent pas qu"une concurrence mas
sive etrangere puisse faire diminuer las salaires en Suisse. 
C'est 1a ralsorl .pour laquelle nous voulons une reglementa
tion qui soit claire. 
Or, la reglementatlon claire. n'est . pas corripletee par l'ali
nea 3 que propose votre commission. L'alinea 3 apporte une 
confusion et n'apporte pas une amelloration. C'est 1a raison 
pour laquelle on le combat; ce n'est pas pour des raisons de 
fond, ,ur lesquelles nous sommes tout a fait d'accord, aussi 
bien avec M •. Oavid qu'avec tous ceux qui se sont exprimes 
en faveur de mesures evitant le dumping. . • 
L'alinea 3 veut creer un lien entre le salaire minimum fixe 
dans un contraMype et le salaire convenat>le selon 1a loi sur 
l'assurance-chömage. Nous nous opposons a cette regle
mentatlon parce que ces deux lois reglent deux problemes 
fondamentalement differents. On ·ne peut pas utillser un lien 
entre ces deux lois qui reglent deux problemes fondamenta-
lement differents. . 
Le Code des obligatlons regle des salaires minimaux gene
raux. La loi sur l'assurance-ch0mage regle le travail conve
nable qui se definit de ~n indMduelle, et non pas generale. 
Uer le Code des obllgations qui regle le probleme d'une ma
niere generale a une loi qui vise a regler des cas partlculiers, 
amene de la confuslon. Sur le fond, nous voulons absolu
ment 1a mAme chose que M. David, a savoir qu'on ne puisse 
pas importer de 1a maln-d'oeuvre bon marche pour remplacer 
de la maln-d'oeuvre suisse, ou etrangere eta.blie en Suisse, 
qui serait au chömage. , 
Je note au passage qu'en ecoutant certains intervenants, on 
a le sentlment que demain tout va etre transforme. Beaucoup 
de choses resteront comme aujourd'hui, notamment les con
ventlons collectives de travail. Les cas mentionnes par run 
ou rautre des intervenants ne sont pas real~, parce qua 
demain 1a conventlon coliective de travall pour l'hötellerie et 
la restauration demeurera en vigueur, et II ne ~ra pas possi
ble d'arnener des travailleurs etrangers - ou suissesl - qul 
seralent dlsposes ä travailler pour des salaires Interieurs ä 
ceux fixes dans 1a conventlon collective, ce serait une viola
tion de celle-ci. Comme la conventlon collective demeurera, 
cette cralnte n'est pas justifiee. 
Juricfrquement, les conditions de salaire de raference pour un 
etranger et un Suisse, un etranger et un chOmeur sont les 
memes. D'eventuelles lnegalites entre etrangers et chlr 
meurs qui ·. seralent .constatees aujourd'hui decoulent de 
questions liees a l'application de 1a loi, et non d'un probleme 
de leglslatlon. . . ' 
C'est la-raison pour laquelle nous vous invitons a adherer a 
la decision du Conseil des Etats. 
M. Rechsteiner Paul a rappele il y a un Instant que cette dis

. position ne fait pas partle du noyau dur des demandes des 
syndicats, pour la simple et bonne ralson qu'ils ont .comprls 
comme nous que oa amene de laconfusion sans amenerdes 
avantages pour les travameurs. En allant dans le sens du 
Conseil des Etats, nous approchons d'un compromls final 
qU'on voit s'esquisser, et qui sera probablement atteint a la 
fin de la semaine. Je repete que le Conseil federal ne veut ni 
dumping salarial, ni courir le rlsque qu'~ue M. David. 
Nous pretendons que cette solution ne rapond pas ä sa pre
occupation. La solutlon que nous preconisons, basee sur les 
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comrnlssions tripartltes, est meßleure, plus claire et plus. rea-
_ liste. . . . . 

Abs.1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-Al._3. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag qes Bundesrates 
Für ~n Antrag der Kommission 

Zlff. 2 Art. 360c Abs. 1 
.Antmg der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 2 art. 360c al. 1 
Proposition de 1a commission 
Aclherer .a la döion du Conseil des Bats 

Angenommen-Adopte 

zm. a Art. 2 zm. 3bla 
Antrag der kommlsslon 
Festhalten 

88Stlmmen 
SO Stimmen 

Antrag der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 3 art. 2 eh. 3bls 
Proposition de Ja commission . 
Maintenlr · 

Propc,tifion du groups de fUni9n democratique du centre 
Adherer a la d6cision du Conseil des Etats 

Blocher Christoph (V, ZH): Die SVP-Fraktlon stellt Ihnen den 
. Antrag, bei Artikel 2 Ziffer 3bis der Fassung des Ständerates 

zuzustimmen. . , 
Sie haben gehört, wi$ der PrA.slderit des Gewerkschaftsbun
des versucht, simtliche Diskussionen unter dem Deckel zu 
halten. Wer anderer Meinung ist, der ist verlogen, der ist filr 
eine Niedrlglohnpolitlk. Das können Sie In sozlalistisch,en 
Staaten machen, Herr Rechsteiner Paul, In der Schweiz ha~ 
ben wir vorläufig noch ein Rederecht, auch wenn Sie das un
terbinden möchten! In dieser Session fällt mir auf, da$$ die 
So~aldemokraten vor allem von einem Konzept sprechen, 
das wir haben soßen. Wir kennen unser Konzept besser als. 
Sie. Beschäftigen Sie sich mit Ihrem Kortteptl . · 
Zu Artikel 2 Ziffer Sbls: Ich setze voraus, dass die Schweiz in 
Europa nicht umsonst das höchste Lohnniveau überhaupt 
kennt Wenn man die Löhne der verschiedenen Berufe mit
einander verg~lcht, verdient In Europa, auch unter Berück

' sichtigung der Lebenshaltungskosten, niemand l90Viel, wie 
dies In der Schweiz der Fan ist Das Ist nicht zuletzt auch des• 
halb so, wen wir ein~ auf Selbstverantwortung und Flexibilität 
bedachte Politik haben, auch was Löhne und Verträge be
trifft. Der Trend geht zu Recht, auch bei _den MitaJbeitem, 
weg von diesen Kollektivierungen, yon koßektlven Verträgen 
und der Allmacht der Gewerkschaften. Diese hat England 
fast In den Ruin getriebefl; das müsste fast mit Gewalt gebro
chen werden. · 
Das Wird aber jetzt hier still und leise eingefilhrt. SI~ filhren 
nicht nur die Möglichkeit einer staatlichen Lohnfestsetzung 

· ein; praktisch läuft das auch darauf hinaus, dass der Staat die 
Normalarbeitsverträge festlegt. Und jetzt wollel'l Sie . auch 
noch die Allgernelnverbindllcherklirung massiv etlelchteml 
Es ist doch. ni9ht in Ordnung, dass eine Minderheit von 

·, 30 Prozent der Arbeitgeber und 30 Prozent der Arbeitnehmer 
den anderen 70 Prozent die Kollektivarbeitsverträge auf
zwingt Das heis$t, dass w,nlge Grossbettiebe den anderen 
70 Prozent - den· kleineren Betrieben. wo die Mehrheit ~er 
Werktätigen arbeitet - Kollektivatbeitsverträg~ auf;zwingen 
können. · · · 

Ich ziehe folgendes . Fazit: Das wird filr die Schweiz einen 
massiven neuen Nachteil zur Folge haben und Ist eine Ein• 
schränkung des Standortvorteiles. Schiussendßch wird . das 
zut Senkung des Lohnniveaus führen. · 
Alle diese gev,,erkschaftlichen Zementierungen haben in je
nen Ländern zu dem gefilhrt, was Wir gesehen haben. In der 
Schweiz haben wir diese Regelung nicht, weH man sich da
gegen gewehrt hat, unter anderem auch in Volksabstlmmun-

. gen. li;:h .erinnere an die Abstimmungen über die Mitbestlm- , 
mung · usw., die alle negativ verlaufen sind, weil die Schwel• 
zerlnnen und Schw~er gemetkt haben, dass ein Vertrags
wesen, das auf der Freiheit beruht,.schlussendlich filr alle 
besser ist · 
Darum. haben wir die besten· Lohnverhältnisse in ganz Eu
ropa; ich sage nicht auf der ganzen Welt - aber in ganz Eu
ropa. Ich sehe, wieviel z.. B. Monteure, Mechaniker, kaufmAn. 
nische Angestellte in anderen Ländern bekom~; das sind, 
auch unter aerocksichtigung der Kaufkraft, andere Beträge. 
Das ist nur so, weil wir. eine bessere Wirtschaft haben; die 
das bezahlen kann. Das wollen Sie mit solchen Artikeln ka· 
puttmachen. Diese ganzen flankierenden Massnahmen zu 
diesen Verträgen sind nichts anderes als ein Rückschritt in 
die Kollektivierung. Das hat noch nie zum Heil geführt. · 
Herr Rechsteiner, Sie sagen, wir wollten· den freien . Perso
nenverkehr. Hier sage Ich es nochmals ganz klar..,. dem B1,1n
desrat habe Ich es während.Jl,'lhren·gesagt..:..: Wir h&!ten bis 
In die letzten Jahre eine Lösung, wo iri Zeiten der Uberhlt
zung eine Quote gilt, _letztmals war dies 1989 der Fall. ·In Zel-

' ten, In denen es keine Überhitzung gibt, haben wir den Vor
rang der Angestellten, die In diesem Land wohnen; und wenn 
wir sie nicht finden, bekommen wir eine Bewilligung .. Diese 
Lösung ist eine wesentlich bessere und flexiblere Schutz- · 
massnahme als das, was Sie hlerved1,U1gen. Das sind keine 
Schutzmassnahmen. Hier besteht der Glaube an me Kollek-· 
tivierung von Verträgen und der Glaube,· dass die Allmacht 
der Gewerkschaften und schlussendlich die staatliche·~
setzung von Löhnen zum Hell führen. Daran glaube ich nicht, 
und daran haben auch die Schwelzerfnnen · und Schwser 
bis heute nicht gegiaubt ' 

1 • 
Rennwald Jean-Claude {S, JU): Tout d'abord, je suis un peu 

· etonne que l'on rediscute de ce sujet dans la m,esure ~. en . 
commlssion, aticurie proposltion de minorite n'a 6te fonnulee 
pour malntenlr 1a declsion du ConseD des Etats. Mais voyez
vous; Monsieur BIQCher, 98 ne me g@,ne pas de redlscUter, 
parce que J'aime beäucoup le debat Par aDleurs,' Je suis un 
democrate et toute ma v1e j'ai appUque le principe de Voltaire 
qui disalt «Je ne suis pas d'accord avec ce qu'H dit, mals 
toute ma vle je me battrai pour qu'il puisse le dire.» 
Ce prei,mbule phllosophicc).;litteraire etant clos, f en viens au 
fond du probleme; Alnsl, Monsieur Blocher, si favals eu dans 
votte Jeunesse le plaislr d'Atre votre professeur de disserta• 
tion, je vous aurais dlt «Votre cople n'est pas niauvaise. Le 
probleme, c'est que vous Ales a cOte du sujet, parce que; 
dans ce dl§bat. la questlon n'est pas de savoir si le niveau des 
salaires en comparaison internationale est plus ou molns 

· eleve ici que lä;» Encore qu'entre parenth&ses, on pourrait 
relativlser vos propos, puisqu'au debut. de cette ann'8 est 
parue une etudedu Bureau international dutravail qu1 rnontre 
qu"en termes reels de pouvolr d'achat, dans ~ autres pays 
europeens, a quallficatlon egale, les travailleurs de ces pays 
önt un pouvolr d'achat plus elev,e que !es travailleurs sulsses. 
En ce. qul conceme le fond, sl nous wulons descendre le 
quorum a. 30 pour cent, c'est slmplement parce que, dans un 
.certain nombre de secteurs economiques, le malnJlen du 
quorum a 50 p;,ur cent rendralt cette disposltlon inoperante. 
II faut tout de mime rappeler que le quon:an de.SO pour cent 
n'est prevu que pou~ !es cas d'abus et que dans les autres 
cas, on en restera a une regle generale qui est beaucoup 
plus lourde. On en ,restera donc a 1a procedure classique. 
Ce qu'U faut encore souligner, c'est que malgre cet. allilQe:
m~t dans les cas d'abus pour rextenslon des conventlons 
collectives de travail, les normes sulsses, mAme pour 1a pro
cedure speciale, resteront beaucoup plus severes que dans 

. 1a plupart des autres pays ~ns. 

BÜllellnofficlel de rAasembleeNd6rale 



.. 

23.September1998 N 1761 Bilaterale Verträge Schweiz/EU 

Maintenant. il faut aussi voir que, dans le cadre du Code des 
obligatlons, nous avons prew la possibilite. de decreter des 
salaires minimaux via les contrats-types. de travail, en cas 
d'abus. Ce que j'airnerais souligner, d'est que cette proce
dure-la, via les contrats-types. de travail, est beaucoup plus 
etatique que le reoours a l'extension des conventions collec
tives. II taut tout de mEime, dans ce cas-la, l'accord des par
tenaires sociaux. 
Ce qu'il taut encore ajouter, c'est qu'en tant que syndicaliste, 
moi, jene veux pas recourir a cette procedure d'extensio.n; 
par plaislr. Demain, je Y8is negocier les salairE$ de pres de 
30 000 travailleuses et travailleurs de l'h<>rlogerie avec 
M. Cavadini Jean, ·conseiller aux Etats, qui preside la Con
vention•patronale de l'horlogerie. BI bien, nous n'avons pas 
besoin de tous ces mecanismes puisque dans ce secteur 
economique, les deux partenaires sociaux, de part et d'autre, 
sont tres bien organises. Je le repete donc encore une fois: 
c'est une procedure Speeiale reservee uniquement aux cas · 
d'abus. 
J'almerais encore faire la remarque que lors du precedent 
debat sur ce sujet dans ce plenum, nous avions une majorite 
d'envlron deux tiers contre un tiers pour ce 30 pour cent Par 
rapport.a ~ je pense donc que nous pouvons et devons la 
conforter, d'autant plus qu'au Conseil des Eta1s, le resultat a 
ete tres serre, ~1 voix contre 18, et qu'll se trouve aussi - evi
demment ya peut arriver a tout le monde - que deux parti
sans du. 30 pour cent. qui d'ailleurs ne sont pas socialistes, 
n'etaient pas. J)l9Sen1s au moment de ce vote. Je suis donc 
absolument certain qu& sl nous maintenons notre position 
dans la mAme proportion que lors du precedent debat, lors de 
la prochaine navette, le Conseil des Etats va se rallier a notre 
point de vue. . , 
Une toute demitlre remarque qui conceme l'ensemble de 1a 
problematique de ces accords bllateraux: je crois qu'apres de 
longs deba1s parfois difficlles - mais U fallait en debattre a 
fond -, nous sommes tres pres de l'objectif. Nous sommes 
tres pres de la possibiltte de creer un tres large front pour 
faire passer ces accords bilateraux, mais II est evident que ce 
quorum a 30 pour cent fait partie des conditions pour gagner 
cette i;jrande batallle et, comme beaucoup d'autres ici, Je 
veux aussi 1a gagner. 

Widrig Hans Wemer (C, SG): Bei dieser Frage des Quorums 
von 30 oder 50 Prozent geht es aus Sicht des Gewerbes na
türlich darum, ob man die Gesamtarbeitsverbiige · stärken 
oder eher schwächen wUI. Die Gesamtarbeilsverträge wer
den ja in letzter Zeit oft schlechtgemacht Ich gehöre nicht zu 
,diesen Kritikem; Ich bin der Meinung, dass diese GAV ein gu
tes Instrument sind, um sozialpartnerschaftliche Probleme zu 
lösen, Denken· Sie daran: Ein zukOnftlges Feld Ist die Fort
und Weiterbildung im Ber;ufsblldungswesen .. Das gehen wir 
im nächsten Jahr an. Wenn Sie verhindern wollen, dassslch 
der Staat hier breitmacht, dann müssen Sie starke GAV ha
ben, in denen Sie beispielsweise auch die Finanzierung re
geln können. 
Im Gewerbe haben wir unterschiedßche Positionen bezüglich 
des Quorums: Wenn ein Verband einen Organisationsgrad 
von zum Beispiel 40 oder 45 Prozent hat, dann möchte er die 
Frage der Mindestlöhne selbst lösen - paritätisch In den ei
genen Verträgen - und natürlich nicht die tripartiten Kommis
sionen bemühen, wo der Staat noch dreinredet E'in solcher 
Verband Ist sicher fOr 30 Prozent Es ist klar, dass ein Ver
band mit. einem Organisationsgrad von 70 Prozent an den 
50 Prozent festhalten will; das sind dann eher die Grossen in 
der Wirtschaft. 
Für mich pe~llch ist es wichtig, dass in Artikel 2 Ziffer 3 
das heute geltende Recht bestätigt wurde, wonach überall 
50 Prozent gelten und im Ausnahmefall davon abgewichen 
werden kann, wie das ja heute sehon passiert. · , 
Bei Ziffer 3bis geht es nur um einen Teilbereich; sie bezieht 
sich auf Artikel 1 a. den Bereich des Lohndumpings. Deshalb 
kann die CVP-Fraktlon mit dem Antrag der Kommission leben. 
Auf der Arbeitgeberseite ist, um den Standpunkt des Gewer
bes nochmals zu schildern, eine Mehrheit fOr die 50 Pro
zent- das haben Sie vernommen -, eine Minderheit. fOr 
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30 Prozent. Sie vertritt diese Auffassung, weil mit 50 Prozent 
der Staat bemüht werden muss und weil im Ausland die Quo
ren viel tiefer sind. Im Ausland funktioniert das mit 1 O und 
20 Prozent; man sieht dort natilrlich ein, dass eine Lösung 
über die GAV einfacher ist als eine solche über tripartite 
Kommissionen. . 
Die deutliche Mehrheit der CVP-Fraktion 181 fOr die Lösung 
der Kommission, d. h. für ein Quorum von 30 Prozent Na
mens der CVP-Fraktlon bitte ich Sie, die Kommission zu un
terstillzen. PersönUch werde ich dem Antrag der SVP-Frak
tion zustimm~. 

Müller Erich (R, ZH): Die Mehrheit der FDP-Fraktion unter
stOtzt den Beschluss des Stinderates. 
Wir sind der Überzeugung, dass auch bei einer Missbrauchs
regelung minimalste demokratische Prinzipien aufrechterhal
ten werden sollten. Wir haben diese Spielregeln schon beim 
Quorum bezClglich Arbeitgeber mit 30 Prozent unterlaufen. 
Die Wirtschaft Ist dabei in sozialpartnerschaftlichem Denken 
den Gewerkschaften entgegengekommen und hat, wider Ihre 
eigenen Interessen, dazu Hand geboten. Jetzt sollten wir das 
Demokratieprinzip nicht auch noch beim Arbeitnehmerquo
rum durchlöchern. 
Der Ständerat schlägt einen guten, mehrheltt;fähigen Kom
promiss vor: Arbeitgeberabdeckung 30 Prozent,· Arbeitneh
merabdeckung 50 Prozent Die FDP-Fraktion erwartet von 
der Linken, dass sie· nun auch sozialpartnerschaftlich denkt 
und bezOgUch Arbeitnehmer Hand zum 50prozentigen Quo
rum bietet. 
.Die Mehrheit der FDP•Fraktion empfiehlt Ihnen, dem Stände
rat bzw. dem Antrag der SVP-Fraktlon zu folgen und damit 
auch diese Differenz zu beheben. 

Fasel Hugo (G, FR): Ich ,denke, es ist an diesem Punkt not
wendig, .noch einmal zwei, drei Punkte in Erinnerung zu ru
fen, wo .wir bei der Beratung des Bundesgesetzes Ober die 
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen 
eigentlich stehen. Ich mache das deshalb, weil Ich vorhin 
festgestellt habe, dass Herr Blocher hier am Rednerj)ult Ober 
etwas völlig anderes gesprochen hat als über die Frage, um 
die es hier gehl Er hat zwar laut in der Tonalität, aber über 
die falsche Zelt- nämlich Ober die Vergangenheit- und auch 
zu. einem anderen Thema geredet Deshalb versuche ich 
noch einmal zu erklären, worin das Problem besteht Das 
Problem, das wir hier behandeln, geht von der Frage aus: 
Was ist zu tun, wenn Missbräuche festgestellt werden? Ur
sprünglich gab es den Vorschlag, die Allgemeinverbindlicher
klärung generell zu vereinfachen. Die FDP-Fraktion hat im
mer wieder darauf hingewiesen und gesagt, man solle nicht 
gewerkschaftliche Forderungen stellen, die nicht das Pro
blem betreffen. Hier ist jetzt En1sch,eldendes geschehen. Die 
Frage der Allgemeinverbindllcherklärung von Gesamtar
beitsverträgen; um die es hier geht, betrifft nur noch jene 
FAiie, wo die paritätischen oder tripartiten Kommissionen 
feststellen, es lägen Missbräuche vor. Nur um diese Fälle 
geht es . 
Jetzt hat.man verschiedentlich über die Quoren geschimpft. 
Die Alternative zu den Gesamtarbeitsverträgen, Herr Müller, 
sind die Mindestlöhne. Ich frage mich, wieso Sie als liberal 
denkender ·Wirlschaflspolitlker· diese Haltung vertreten •. 
Wenn ein . Missbrauch vorliegt, haben Sie, um dieses Pro
blem zu lösen, zwei Möglichkeiten: Mindestlöhne oder die 
Allgemeinverbindffcherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. 
Bei .den Mindestlöhnen liegt das Quorum bei .null Prozent 
Null! Bei den Gesarntarbeltsvegen haben wir zumindest 
30 und 30 Prozent und arbeiten erst noch mit einem Instru
ment. das nicht der Staat kreiert hat, sondern von den Sozial
partnern ausgehandelt wurde. 
Das ist die Sachlage. Ich bin als Gewerkschafter kein Anhän
ger von Mindestlöhnen. Deshalb habe ich das Instrument der 
Gesamtarbeitsverträge. immer vorgezogen. Jetzt haben wir 
das Anliegen auch noch auf die Missbrauchsgesetzgebung 
beschränkt. 
Eine Bemerkung zur Flexibßität und Mobilität, die Herr Blp
cher fordert Da kann man echt staunen: Es geht hier um un-
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sere Ausländerpolitik: Die sturste Form in der Ausländerpoli
tik, die Form, die gegen alle Marktmechanismen verstösst, ist 
das SaisQnnlerstatut. D~ Saisonnierstatut legt Löhne fest, 
lässt keine FlexlbHität und keine Mobilität zu 1.1nd zwingt die 
ausländischen Arbeitnehmer, an einem ganz .bestimmten Ort 
zu arbeiten. Gena1.1 jene Leute, die jetzt an diesem Pult Fle
xibilität gefordert haben, sind bisher bei jeder Abstimmung in 
diesem Partame'ntfürdlese inflexible, absolut sture Form des 
Saisonnierstatutes eingestanden. .· 
Auch hier stelle Ich fest Es gibt Leute in di~ Rat, die nicht· 
wissen, was sie sagen, wenn ,sie Ober den Arbeitsmarkt re-
den. ' · . ' 

Schmid .Samuel N, BE), Berichterstatter: Es mag ein Nach-' 
teil sein, diese Problematik als Kommissionssprecher beglei
ten zu dürfel'!. Ich halte einfach fest, dass ich mich nicht poli
tisch zu Aussem habe, sondem nur kurz das Resultat der Be
ratungen In der Kommission zusammenfassen will. Der Stän
derat hat seiner Version mit 21 zu 18 Stimmen zugestimmt.' 
In der Kommission ist der Antrag, der jetzt als Antrag der 
Kommission vorliegt und ein· Quorum von 30 Prozent be
inhaltet, mit 17 .zu ,7 Stimmen durchgegangen. Die Argu
mente, so wurde in der Kommission festgehalten, seien an 
sich ausgetauscht. Es wurde .keine intensive Diskussion 
mehr gefOhrt, weil man die Sache als. liquid ansah und polJ..; 

· tisch zu entscheiden hatte. · 
Ich .bitte Sie in diesem Sinne, dem Antrag der Kommission 
zuzustimmen. , · · 

Borel Fran~is (S, NE},: rappd~ur. Je rappellerai tout 
d'abord qu'aucun membre de la commlsslon n'a juge oppor
tun de deposer une proposition de l'l'.lin6rite, mAme 1)88. 11:t 
rempl898frt de M. Blocher dans la commission. Que malnte
nant on chercbe une nouvelle fois a torpßler les accords blla
teraux- par cette proposition, fen lalsse seuls responsables 
les iwteurs de la proposltlon et j'invite, pour cette seule raison . 
deja, une large majorlte de ce Conseil a refuser cette propo-
sition. ., _ , . 
Rappelons que, pour que 1a commlsslon tripartitepuisse faire 
la proposition d'etendre le champ d'applicatlon de 1a com,en-'· 
tlon collectlve, II faut que les partenaires de 1a convention coJ.. 
lec:tive donnent leur accorck II s'agit donc de dlre. clalrement 
que, pour ~ entreprlles organisees, leur accord est Indis
pensable pour que .le processus puisse comtnencer. Ce n'est 
donc pas un d!Moumement de 1a democratie; II ,•ag1t simple- · 
ment de faire en sorte que les entreprises organlsees puls
sent permettre un tel processus. · 
Ensuite, il est parfattement faux de dire que quelques gros~ 
ses ~prises pourraient lmposer leur polnt de vue a .tot,tte 
une multitude de petltes ~rises. C'est juateln$nt le con
traire qui est vral. Un tlers des emreprises, et la peu importe 
leur grandeur, P,eut €rtre d'accord avec 1a proposition de 1a ' 
commisslon tripartlte. Selon 1a version du Conseil national; si 
elles occu~ le trers des travallleurs, cela suffit pour que le 
processus contlnue et que l'autorite competente pulsse pren-
dre la declsion. · 
La proposition du groupe de l'Union d~mocratique du centre 
ne d1t pas qu'il faut l'.Witer que quelques grandes ent,eprl$es 
lmposent leur volonte. Elle dit «Un tlers des petlts ne sufflt 
pas, il taut en pll.1$ qu'un mlllionnalre comme M. Frey Walter 
soit aussl d'accordl» Donc; il faudralt un tlers des petites en
treprlses plus un f'nimonnairel A ca moment-la, c'est ouil Mais 
si le millionnalre n'est pas d'accord, · alors c'est non! C'est 1a 
conception de 1a democratle de _l'Union dernocratlque du cen- · 
tre et de M. M0ller Erich. Je vous invite a refuser cette version 
de la democratie. . , , , 
On parle des travallleurs. mals en aucune. man"re la majorlte 
des travall/eurs, 50 pour cent, signlfle que les ~valllftul'S sont . · 
consultes. II s'aglt unlquement de· compter les entreprises 

. d'une maniere ou d'une autre. 
· S'il y . a abus e.n matiere de . salaire, · et c'est unlquernent 
lorsqu'il y ~ abus que la commlsslon tripartlte peut faire des 
propositlcins, 1a commission tripartite a dewt possibOltes pour . 
intervenir: proposer 1a verslon light, solt rextension du champ 
de la conventlon collective de travall, ou 1a version dure. 

Präsidentin: Herr Bore!,' Sie sind Berichterstatter. Sie haben 
fClrdie~rheit der Kommission zu spr~en. Bel mir ist eine 
ganze Reihe von Protesten eingegangen: (Unruhe) 

Boref Fra1190is (S, NE).,· rapporteur: .,Je me suis permis de ci
ter un membre de notre Conseil dans l'enthouslasme de ma 
defense de 1a propositiort de 1a commission. J'admets qu'on 
peut retirer ma citatlon sur ce point-la; et Je m'en _excuae. Je 
maintlens cependaQt ce que f ai dit sur le fond, et je vous prie 
d'ecbuter l'argument, qui n'a rien a voir avec une attaque per- , 
$0nnelle, que jevais exposer maintenant. . · . · 
Mals 01Ji, Monsieur FIScher-HA~lingen, Madame Bangerter, 
mais oui, vous avez aussi le drolt a la parole, mais laissez
mol termlnerl J'ai le drolt de m'exprim&r, vous avez le droit de 
me critlquer; chacun son tour. · 
Concemarit l'interventlon en cas d'abl.1$: lorsqu'II y a un abus • · 
der,s une branc!'le, dans une reglon, la commission tripartite 
Einvisagera, parce que c'est son röle; de prendre des me
sures, ou plus exactement de proposer de telles mesures a 

. l'autorlte competente, c'est-a-dire en regle ~nerale le Con
seil d'Etat de son canton. Elle aura deux posslblllte$: soit de 
choislr 1a version- light, c'est-a-dire rextension des conven
-tions coUectives, soltdechoislrla grosse artlllerle, c'est-a-dire 
le salall'.!:I minimum. SI vous sulvez la propositlon du groupe 
de runion democratlque du centre, VOl,IS obllgez les QOmmis-

. slons tripartites a cholsir 1a grosse artlllerie plut6t que la ver
sion light. Je vous en laisse 1a responsabilite. 

Flscher-HilggUngen Theo'N, AG):,lch möchtedieseAusfClh
rungen eines Berichterstatters In aller Schärfe zurückweisen. 
Ein Berichterstatter hat die Verhandlungen und Argumenta
tionen der Kommission, die Resultate, die in dieser Kommis
sion zustande gekommen sind, objektiv wiederzugeben. Es 
ist nicht Aufgabe eines Berichterstatters, die Meinung seiner , 
Partei wiederzugeben. 
Es ist nicht <las erste. Mal, dass Herr Borel seine Pflicht als 
Berichtetstatter verletzt. Ich möchte Sie alle einladen, in Zu
kunft in den Kommissionen Herrn Borel nicht mehr als.~ 
r:ichterstatter zu.bestiffl111811, weil er nicht in der Lage ist, die 
Meinung der Kommission korrekt wiederzugeben. 

Bangerter, Käthi (R, BE}: Ich möchte mich meinem Vorred
ner anschliessen. Das ist nicht d$1 erste Miil, dass Herr Borel 
als Berichterstatter entgleist. Es ist· nicht Aufgabe des Be
richterstatters, Politik zu betreiben. Er scheint nicht fähig zu 
sein; dieses Antt aL!SZUflben. Aus diesem Grund Ist Herr Bo
rel als Berichterstatterfür mich untragbar, Er ist in 'den Kom
missionen nicht mehr als solcher zu wählen. 

Prlsfdentln: Weil Hetrr Borel. von Ihnen beiden persönlich 
angegriffen worden Ist, gebe ich Ihm das Wort mr eine Ent
gegnung., 

Borel FranQOls (S, NE), rapporteur: Si je suis «tragbar» ou 
non comme rapporteur a l'avenir; chaque commisslon le ju
g~ bon le. cas echeant. Je suls un politloien qui parle avec 
fougue, avec son coeur; ce coeur parfols deborde, et je rn'en excuse. . 

Couchepln Pascal, conseillerfederal: Je crois qu'un orateur,. 
sauf erreur M. Bloctler, au debut de son Intervention, a lie le 
probleme qul nous occupe maintenant a ceh.il des. niveaux 
des. salalnas en Sulsse, et l'a lie de manlere tres schemati-
que. , . . _ . . 
les questlons suivantes · sont Interessantes: f>ourquoi, en 
Suisse, a:,:t-on un nlveau de . vie rneilleur? Pourquol a+on 
moins dechOmage? Pourquoi a-t-on des salai._ plus eletes ·. 
qu'ailleurs? Je partage sans (:foute l'opinion de Ja majorite de 
ce Pariement pour dire q1Je 98 vient de plusieur$ elernents, 
d'abord d'une productivite elevee, fondee sur une haute qua
llflcatlon de 1a 1114in-d'oetM'8; ensulte d'un .temps de travail 
plus eleve que dans 1a plupart des peys concurrents de la. 
Suisse; en outre - tout te monde est d'accord pour le dlre -, . 
le niveau de salalre, le bas taux de chOmage sont aussi favo- -
rises par une grande flexlblrite du marche du travail. 
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Mais je constate aussi que le dialogue sociaJ neva pas contre· 
1a flexibilite du marche du travaif. Dans de nombreux cas, il 
favorise au contralre la flexibilite du marche du travall en per
mettant de trower des solutions adaptees a la conjonoture, a 
rmlution structurelle, mais des solutions qul sont negoclees 
entre les partenaires sociaux et qui sont ainsi portees par las 
travailleurs et les employeurs. Jamais je n'attaquerai les syn
dicats. Je crois que le dialogue social est bon torsque les par
tena.ires sociaux sont forts. Peut-etre qu'une des raisons de 
la paix sociale dans ce pays· vient aussi du fait qu'on a un 
taux de syndicalisation plus fort que dans des pays oCI il y a 
9 pour cent de syndicalisme et, par 1a m~e. le rlsque que las 
syndicats soient domines par des extremlstes, alors que 
chez nous le tawi de syndicalisation de plus de 25 pour cent 

. pennet d'avolr un dialogue social pius equlllbre et plus juste. 
II est donc injuste de ller cette questlon au probleme de la 
syndicalisatlon. Les syndlcats ont montre leur capacite d'Otre 
des partenaires sociaux corrects. Qa ne signlfie pas qu'il faut. 
toujours lltre d'accord avec eux. 
Venons-en maintenant a la proposition concrete. II s'agit sim
plement de savoir si on prefere s'appuyer sur un dialogue so
cial, mllme moins ample que celui que l'on souhaiterait pour 
eviter les abus, ou bien si on prefere simplement recourir a 1a 
sagesse de rEtat, entre gulllemets, qui passerait par les con
. trats-types de travail. Nous sommes convaincus qu'un dialo
gue social fonde sur une representativite a 30 pour cent des 
employeurs couvrant le 30 pour cent des employes est 
mellleur qu'une solution qui n'aurait pas ete negociee entre 
les partenaires sociaux. Nous sommes d'autant plus con
vaincus de cela que les conventions collectlves elargies, dont 
1a force obligatoire est etendue en cas d'abus, ne sont eten
dues que sur quelques points tout a feit restreints, et notam
ment las salaires, et non pas surtoute une serie d'autres dis
posltions qul ne peuvent lltre rendues obligatoires dans· ce 
cas. 
Le risque est donc limite_ que le dialogue debouche sur I~ 
abus dans l'autre sens evoques par le defenseur de la propo
sltion du groupe de l'Unlon democratique du centre, M. Blo
cher. Parce que nous voulons le äralogue social, parce que 
nous croyons que c'est mleux qu'une solution etatique, parce 
que nous voulons aussi que le dialogue social sott fort en 
Suisse, entre partenaires sociaux forts, nous vous invitons a 
maintenir la decision de votre Conseil et a acceptcn que le 
quorum specifique en cas d'abus soit de 30 pour cent des 
employeurs couvrant 30 · pour cent des travailleurs. Je suls 
s0r que, la autour, un compromis peut &tre trouve avec le 
Conseil des Etats. Le resultat du vote au Conseil des Etats le 
demontre. C'est a deux voix pres qu'il a maintenu sa deci
sion. II se ralliera probablement a votre declsion, mais je ne 
peux pas parler en son nom. Vous verrez ce qui se passera 
dans les jours qul viennent. 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatlf 
(Ref.: 3346) 

Für den Antrag der Kommission stimmen: 
... Votent pour 1a proposition de 1a commlssion: 
' Aeppli; Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antllle; Banga, Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Beguelin, Berberat, 
Bircher, Bore~ BQhlmann, Carobbio, Cavadini Adriano, 
Cavalli, Chlffelle, Comby, David, de Dardel, Debons, Donat!, 
Dormann, Ducrot, Dünki, Dupraz, Eberhard, Eggly, Ehrler, 
Epiney, Eymann, Fankt'!auser, Fasel, Fässler, Fehr Jacque
line, Florio, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros . 
Jean-Michel, Grass Jost, Grossenbacher, Guisa!'I, Günter, 
Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmerte, 
Heim, Herczog, Hess Peter, Hochreutener; Hollenstein, Hub
mann, Jans, Jaquet, Jeanpritre, Jossen, Keller Christine, 
Kuhn, K0hne, L.angenberger, Lauper, leet'11ann, Leu, Leuen
berger, l.ö1scher, Maitre, Marti Werner, Maury Pasquier, 
Meier Hans, Meyer Therese, M0ller-Hemmi, Ostermann, 
Pelli, Phllipona, Raggenbass, Ratti, Rechsteiner Paul, Rech
steiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruf; 8andoz Maroel, Schal· 
ler, Scheurer, Schmid Odilo, Semadeni, Simon, Spielmann, 

Amtliches Bullelln der Buncle&Versammlu 

Stamm Judith, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, 
Tschäppät,, Vogel, Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber 
Agnes, Widmet, Zapfl, Zbinden, Zlegler, Zwygart (108) 

Für den Ant,ag der SVP-Ftaktion stimmen: 
Votent pour 1a proposltion du groupe UDC: 
Aregger, Bangerter, Baumann Alexander, Baumberger, Bez
zola, Binder, Blaser, Blocher, Bonny, Bortoluzzi, Bosshard, 
Brunner Toni, BOhrer; Dettling, Dreher, Egerszegl, Engelber
ger, FISCher-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, 
Frey Walter, Fritschi, Gadient, Giezendanner, Gusset, Hasler 
Ernst, HegetschweHer, Hess Otto, lmhot, Kalbermatten, Kof
mel, Kunz, Loob, Maurer, Moser, MOller Erich, Nabholz, 
Oehrli, Randegger, Ruckstuhl, Rychen, Schenk, Scharrer 
JQrg, SchlOer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Speck, 
Stamm Luzi, steffen, Steinegger, steinemann, Steiner, 
Stucky, Theiler, Tschuppert, Vallendar, Vetterli, Waber, 
Welgelt, Weyeneth, Widrig, Wyss (63) 

Der Stimme enthalten sich - S'sbstiennent: 
Becl<, Friderlci (2) 

Entschuldigt/abwesend sind.:. Sont excutreS/absents: 
Baader, Borer, Christen, Columberg, Durrer, Engle~, Fehr 
Hans, Fehr Lisbeth, Frey Claude, Gross Andreas, Haering 
Binder, Jutzet, Keller Rudolf, Lachat, Maspoli, Meyer Theo, 
MQhlemann, Pidoux, Pini, Ruffy, Seiler Hanspeter, Suter, 
ischopp, Vermot, Wiederkehr, Wittenwller · (26) 

Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

Präsidentin: Herr Schmid Samuel möchte noch eine Erklä
rung zur Botschaft abgeben. 

Schmid Samuel (V, BE), Berichterstatter: Ich muss der guten 
Ordnung halber auf einen technischen Fehler In Zusammen
hang mit der deutschen Version der Fahne hinweisen. Auf 
Seite 241 der Botschaft vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung 
der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der 
EG hat der Bundesrat vorgeschlagen, die Änderung des 
Bundesgesetzes Qber den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland mit den gleichen Schlussbestimmun
gen zu ergänzen wie in der Änderung desselben Gesetzes 
vom Jahre 1997. Um eine textliche Wiederholung derjenigen 
Schlussbestimmungen zu venneiden, die 1997 bereits vom 
Parlament aufgenommen worden sind, hat der Bundesrat ei
nen einfachen Verweis auf diese Bestimmungen vorgeschla
gen. In der deutschen Version der entsprechenden Fahne ist 
dieser Hinweis nun irrwmlicherweise vergessen worden. 
Es handelt sich dabei um einen technischen Fehler; aber um 
die Parlamentsdienste und die Bundeskanzlei vor weiteren 
Schwierigkeiten zu bewahren, habe ich mich entschieden, 
das hier vor dem Rat bekanntzugeben. 

An den. Ständemt-Au Conssil des Etats 
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ment importante, est nuancee par le fait qu'il s'aglt d'un pla
fond de depens8$. II n'li)St donc pas necessalre de depenser 
tout cet argent qui est disponible pour onze ans, c'est-a-dire 
de 2oooa2011. 

Art. 4 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 

_ Festhalten_ -· 

Antrag Bezzo/a 
· Zl,lstlnimung zum ~luss des Ständerates . . . . , . 

Al't. 4 al. 2, 3 
-Proposition qe 1a commisslon 
Maintenir 

Proposition Beziola 
Adherer a 1a deqlslon du Conseil des.Etats_· 

Bezzola bu1f (R, GR): Bel der eisten Differenz geht es um 
die Verwendung der Erträge aus den. Ausnahmenkontingen
ten, Ich_ habe diesen Antrag bereits vor einer.Woche gestellt, 
ohne Erfolg. Auct, Ihre Kommission wollte_ meinem Antrag 
nicht folgen. - _ _ · _ _ . ._ 
Der Ständerat hat einstimmig beschlosse,n, festzuhalten. Das · 
heisst. dass ein Drittel der Erträge aus den Ausnahmekontin
genten den Kantonen zugeteilt w~rden. 
Wenn dif) gesamten Sonderkontingente ausgeschöpft wer- _ 
den, wird es In den Jahren 2001 bis 2004.Einnahmen VOl1 un~ 

· gefähr 500 MIiiionen Franken geben. Der Bundesrat und Ihre 
Kommission wollen dies& Mittel alleine für die Begleitmass

Bundesgesetz zur Verlagerung von alpenquerendem nahmen einsetzen und nicht gleich \/erteilen, wie es der 
Gilterscmwerv.erkehr auf die Schiene · Schlüssel für dleVerteilung der Erträge aus der LSVA vor-
1,.ol federale vlsant a transf6rer aur le rau le traflc de sieht. Damit bin ich -wie der gesamte Ständerat - nicht e1n.:. 
rnarchandlses a travers les Alpes verstanden. · · 

Der Kantonsdrlttel - ich erwähne das noch einmal - hat die 
Himmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter: Wir sind bei die- LSVA-Debatte vor einem Jahr massgeblich entschärft, nicht 
sem Geschäft dem Ziel nahe. Es zeichnet sich das Ergebnis - nur In Rand- und Berggebieten, sondern auch in. grösseren 
ab, das wir eigentlich gesucht hf4ben, nämlich ein_e tragfähige Kantonen wte ZOrich, aber vor allem In jenen Kantonen, die 
Vorlage, die Ober den Ratsaal hinaus mehrheitsfähig ist. Den weder von der V~rlagerung auf qie Scl:llene noch von den 
entscheidenden Durchbruch hat der Ständerat vollzoger;,, in;. · Produktivitätsgewinnen Im ZUsammenhang mit den «40-Tön-
dem er beim Verlagerungsziel auf die Linie d!1)S Nationalrates nem» profilieren t«>nnen. · 
eingeschwenkt _Ist. _Es verbleiben noch drei Differenzen zum Über die Probleme, die mit diesen Sonderkontingenten wäh- -
Ständerat zwei im Verkehrsverlagerungsgesstz und eine ·rend der Übergangsphase entstehen, haben wir zur GenQge 

-beim Kreditrahmen, welcfle wohl die wichtigste Ist. _ gesprochen. Sicher ist aber, dass die Ausnahmekontingente, 
·_. -• . _ __ · diese zusätzflchen Gütertransporte auf der Strasse die 

Rattl Remlgio (C, TI), rapporteur: On an1ve au bout de cette Haupt~ und_ Nebenachsen in den Kantonen zusätzlich bela-
longue et Importente discussion sur les mesures qui doivent sten. _ 

1 
• • 

accompagner les accords bilateraux entre 1a Sulsse et . Ich bin deshalb der Meinung, dass hier zusätzliche Kosten 
l'Union europeenne dans le domaine des transports~ En ge- entatehen. VeJ:kehrsumteitungen, Unterhalts- und Reparatur
neral, je pense;, qu'on a fait un important travall pour presenter arbeiten verursachen namhafte Mehrkosten für die Kantone. 
ces mesures d'accompagnement d'une faQOn forte et pour Der ordentliche Vollzug geht voll zu Lasten der Kantone -

, resister aussi_ a une evenhlelle votatlon populalre. das wissen wir -, und zusätzliche_ Massnahmen infolge von 
La divergence majeure se trouve a rarrate fecijral allouant un · Zusatzkontingenten mOssen zusätzlich -entschädigt werden. 
plafond de depenses .pour promouvoir le trafic ,comblne. Es sollen die gleichen Regeln wie bei den LSVA-Erträgen 
Votre commission, lors de sa eeance du Jeudi 'lpras-midi: gelten. Das will der Ständerat, und das will auch Ich mit rnei-
23 septembre 1999, achoisl de malntenirladaion de r'lotre nem Antrag. _ _ · 
Conseil prevoyant d'allouer un crddit se montant au maxi- Ich habe In meinem Antrag auch Artikel 4 Absatz 3 atifge
mum a 3,3 mßllards de trancs-pour prornouvoir l'ensemble du führt Dieser -Absatz enthält keine inhaltlichen Differenzen 
trafic marcha_ndises par le rail. _ _ zum Bundesrat, sondem gehört zum KOOlept des Ständera-
Je rappelle qu'en premiere deßberation, notre Conseil a vote tes. · - _ 
ce credlt de 3,3 milliards de francs, par 100 voix contre 57. ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 
En deuxieme dellberation, notre d~ a -ete confinnee · 
contre celle du Conseil des Eta1s qul avai.t vote un credlt de Genner Ruth (G, ZH): Auch Ich melde,mich wieder zu diesem 
2,85 milliards de francs,.avec une bonne majorite de 92 voix Antrag Bezzola, weil ich finde, dass es ein absoJut falsches 
contre 75. · · Konzept ist, bei diesen Ausnahmekontingenten die Bundes
Votre commission vous propose d'.4;tre coherents, coherence mittel zu schmälern und das Geld den Kantonen zuzuschan
necessalre · etant donne que 1a demlere fois on a 6tabli fob- zen. Die Kantone sind mit einem Drittel der LSVA-Gelder gut 
jectif du transfert du traflc marchandises de 1a route au rall: bedient, ja zu gut bedient, weil sie so nur auf die Idee kom-
850 000 poids loun:ff au rnaximum devraleilt 'rester sur nQS• - men, neue Strassen zu bauen, anstatt damit einfach nur die· 
routes au plus tard deux ans apres rouverture au trafic du "·Kosten zu bezahlen; die der Güterschwerverkehr veru,-cht · 
tunnel ferroviaire de base du Lötsehberg. On a dlt que cet o~ und die nicht abgedeckt sind. _ · 
iectif est haut, rnais n faut absolument donner tous tes si- Das Konzept des Bundesrates, das vornehmlich auf die zeit
gnaux pour montrer qu'on veut l'attelndre. D'allleu!ll, l'aug- gerechte und zielgerichtete Umsetzung df)r Bahnreform, des 
mentation de 2,85 a 3,3 mßl~ de francs, qul_ est certaine- · Schwerverkehrsabgabegesetzes; des AlpentransitbeschlUS-: 
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ses und des Lanclvi:1rkehrsabkommens zielt und eben nicht 
nur Bahnverbilligungen bezahlen, sondem effektiv Massnah
menbündel finanzieren will, muss durchgehalten. werden. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, den Antrag Bezzola abzuleh
nen. 

Himmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter. Ich möchte fol
gendes noch einmal in Erinnerung rufen: Das definiti'VQ Re
gime funktioniert so, dass wir die.volle LSVA erheben kön
nen. In einer Übergangszeit bis zu diesem Zeitpunkt aber 
müssen wir der EU Kontingente von «40-Tönnem» zu billi
geren Tarifen zugestehen. Nun ist die Frage, wohin die Gel
der fliessen, die aufgrund dieser Kontingente eingenommen 
werden. Seim ordentlichen Regime mit der LSV A ist es so, 
dass ein Drittel an die Kantone geht, und zwei Drittel an den 
Bund. 
Jetzt sprechen wir aber nicht über das ordentliche Regime, 
sondem über die Übergangsregelung, die uns, nebenbei ge
sagt, auch einige Sorgen bereitet und die ein Grund für die 
flankierenden Massnahmen ist, die wir beschliessen. 
Bundesrat, Nationalrat und Kommission sind der festen 

· Überzeugung, dass die Gelder, die aufgrund der Übergangs
lösung eingenommen werden, eben nicht gleich aufgeteilt 
werden sollen wie die Gelder, die aus dem ordentlichen 
LSV A-Regime resultieren. Sie sollen vielmehr vollumfängllch 
dem Bund zukQmmen, der damit genau die Massnahmen fi
nanzieren soll, die nötig sind, um dieses Ausnahmeregime 
etwas abzufadem. Das sind die Überle9t'ngen, die ZUl1l 
Schluss führen, dass hier nicht gleich gehandelt werden soll 
wie beim ordentlichen Regime mit der.vollen LSV A. 
Noch ein Wort Die Kantone werden im Rahmen dieses 
Verkehrsverlagerungsgesetzes begünstigt, indem sie näm
lich für die Aufwendungen, die sie zusätzlich für Kontrollen 
usw. haben, gemäss Artikel 6 dieses Gesetzes Geld bekom
men. 
Die Kommission ist mit 15 zu 4 Stimmen der Auffassung, 
dass wir hier festhalten und bei unserem Beschluss zugun
sten des bundesrätlichen Entwurfes bleiben sollen. Herr Bez. 
zola hat a1.(ch dieses Mal keinen Minderheitsantrag gestellt, 
sondern erst jetzt wieder einen Einzelantrag. 
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. . 

Leuenberger Montz. Bundesrat Der Bundesrat unterstützt 
. den Antrag der Kommissionsmehrheit Die Kantone sind, wie 
der Kommissionssprecher soeben deutlich gesagt hat, mehr
fach gut bedient. Wenn dieser Drittel auch noch an die Kan
tone geht, würden die Mittel für die Umlagerung bei uns lang
sam knapp. W'll' ttaben errechnet, dass es etwa 30 Millionen 
Franken ausmacht. 

Präsidentin: Die SVP- und die FDP-Fraktion lassen ausrich• 
ten, dass sie die Kommission unterstützen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission 
FOr den Antrag Bezzola 

Art. 5 Abs. 3-5 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

! . 

Minderheit ' 
(Vetterll, Freund, Fridericl, Kunz) 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Streichen 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.5aL3-5 
Proposition de 1a commission 
Maiorite 
Adherer a 1a <Wcision du Conseil des Etats 
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108 Stimmen 
28Stimmen 

Mitlorite 
(Vettern, Freund, Frlderlci, Kunz) 
AJ.3 
Adherer au projet du Conseil fedäral 
AJ.4 
Biffer 
AJ.5 
Adherer a ta declslon du Conseil des Etats 

Vetterll Werner,:./, ZH): Die Minderheit ist nach wie vor von 
der Version des Bundesrates überzeugt. Die Verteilung der 
schweizerischen 40-Tonnen-Kontingente wird hier In einem 
Übergangsgesetz geregelt. Aber- und das ist wichtig - die
ser Artikel 5 über die Verteilung der schweizerischen 40-Ton
nen- sowie der Leicht- und Leerfahrtenkontingente hat ledig
lich für 2001' bis Ende 2004 Gültigkeit Ab 2005 gibt es be
kanntlich keine Kontingehte mehr, dann Ist der freie Güter
verkehrTatsache. in- und ausländische «40-Tönner» können 
dannzumal unbeschränkt in der Schweiz verkehren und die 
Alpen transitieren. 
Artikel · 5 hat also lediglich fClr vier Jahre GOl!igkelt. Darum 
meine Frage an Sie: Sollen wir für diese kurze Ubergangsfrlst 
von nur vier Jahren ein solches Büro aufmachen? Sollen wir 
für diese wenigen · Jahre eine komplizierte Regelung a la 
Ständeratbeschliessen? 
Die Lösung Bundesrat ist doch viel besser. Sie ist offen und 
flexibel. Der Bundesrat kann sich damit auf dem Verord• 
nungsweg den. aktuellen Bedürfnissen und Entwicklungen 
anpassen. Der Bundesrat kann selbstverständlich die Kan- · 
tone berücksichtigen; die Kriterien Wettbewerbsfähigkeit wie 
auch Nachweis der Benutzung des Schienengüterverkehrs 
sind in der Fassung des Bundesrates explizit enthalten. 
Entscheidend fOr uns ist auch das Problem des späteren 
Vollzuges dieses Artikels 5. Je detaillierter, je komplizierter 
diese Kontingentverteilung gesetzlich geregelt wird, desto 
bürokratischer, aufwendiger, teurer und grOsser wird der Pa• 
pierkrieg bei der Umsetzung. · 
Deshalb bitte ich Sie, dem Bundesrat Vertrauen zu schen• 
ken. Er wird diese Verteilung der 40-Tonnen-Kontingente auf 
Verordnun!J$Sb,lfe flexibel in die Praxis umsetzen. Für die 
kUrze Übergangsfrist von nur vier Jahren ist das die vemünf-
tlgste Lösung. . 
Ich bitte Sie Im Namen der Minderheit- der Entscheid fiel mit 
14 z1,17 Stimmen -, dem Entwurf des Bundesrates zuzustim• 
men. 

Präsidentin: Die grOne Fraktion, die SP- und die FDP-Frak
tion lassen ausrichten, dass sie die Mehrheit unterstOtzen. 

Hämmerle Andrea (S, GR), Berichterstatter. Es geht hier um 
keine weltbewegende Geschichte: Der Bundesrat hat einfach 
eine offene Formulien,mg mit dem einzigen Kriterium der 
Bahnbindung gewäh,lt. Der Ständerat Ist dem Konzept des 
Nationalrates gefolgt und will die Hälfte der Kontingente 
durch die Kantone und die andere Hälfte durch den Bund ver
teilen lassen, und zwar ebenfalls mit dem Kriterium der Bahn~ 
bindung und mit dem Zusatz, dass Kontingenthandel nicht 
möglich ist. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit bitte Ich Sie, dem Stän
derat zu folgen und diese Differenz zu bereinigen. · 

, L,euenberger Morltz, Bundesrat Herr V etterli hat recht. Die· 
LOsung des Bundesrates ist die bessere, aber diejenige des 
Ständerates verspricht, dass die Differenz endgültig erledigt 
ist. Ich überlasse es Ihnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 6 ZJff. 1 Art. 4 Abs. 3, 4 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

92Stimmen 
46Stimmen 
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Art. 6 eh. 1 art. 4 al. 3; 4 
Proposition de Ja commlsslon 
Aclherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommer,-:-Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

99.028-9 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU. 
9. Kombinierter Verkehr 
Accords·bnateraux Sulsse/UE. 
9. Trafic combine 

Differenzen - Dfvergences 
Siehe Seite 1708 hie!VOr-Volr page 1708 ckfevant 
Beschluss des Sländflrates vom 23. September 1999 
·Ddclslon du COl'lsel1 des Elats du 23 septembre 1999 

Bundesbeschluss· über den. Zahlung$rahmen für die 
Förderung des gesamten BahngOterverkehrs 
Arrlt6 federal allouant un plafond de. depenses pour 
promouvolr l'ensemble du traflc ~handl-.s par rali 

Art.1 Ab$.1 
Antmg der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit . 
(Theller, Beziola, Bircher, Freund, Friderici, Kunz. Vettern, 
Vogel) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständeratell 

Art. 1 al.1 
Propositlon de 1a commission 
Majorite 
Maintenir 
Mfnoritc§ . , . 
(Theller, Bezzota/Bircher, Freund, Fridetici. KIJrlZ, Vetterli, 
VogeO" . . . . 
Aclherer 11 la declsioo du Conseil des Etats 

Theßer Georges (R, UJ): Wir kommen iur Piece de res
istance dieser . Differenzbereinigung. Resistance deshalb, 
weil der Bµndesrat- ich weiss nicht, ob einstimmig - und der 
Ständerat - dieser mit Sicherheit einstimmig - .weiterhin le
diglich 2,85 Milliarden Franken sprechen wollen. Der Stände-
rat hat sich aber auch beweglich gezeigt, er ist im Zielartikel 
auf unseren Beschluss eingeschwenkt. Je.tzt meine ich, liegt 
es an uns, einen Schritt entgegenzukommen. · 
Ich verzichte darauf; alle Argwnente, welche materiell b$relts 
gefallen sind, zu wiederholen und gehe nur auf die wichtig
sten noch.kurz ein. Wir haben, das scheint mir ein wichtiger 
Punkt zu sein, im Verkeh1SY81'1agerungsgesetz einen neuen 
Arttltel eingebaut, der den · Bundesrat verpflichtet,. weitere 
Messnahmen zu treffen, falls die Verlagerungsziele mit diesen Geldern nicht erreicht werden· können. Es macht eigent
lich keinen Sinn, dass wir dafür nun die höchstmögllche 
Summe• einsetzen, sondern. wir sollten mit jener beginnen, 
die tiefer Hegt. Erhöhen können wir die Subventionen allemal, 
aber von Subventionssenkungen habe ich in diesem Staat 
noch nicht sehr viel gesehen. . ' 
Ich richte den Appell vor allem auch an jene, denen der s.un
deshaushalt am Herzen ff• Wir haben den «runden Tisch» 
erlebt Wir haben das •Haushaltzlel 2001 » erlebt, Wir haben 
erlebt. wie uns die Bevöllunmg in dieser Frage unte~ 
hat Wir haben damals um eine oder zwei Milliarden Franken 

gekämpft, und. heute stehen wir vor der Frage, ob wir eine 
~be MIiiiarde Franken mehr oder weniger ausgeben wollen. 
Ich meine, im Zweifelsfall dürfen wir diese halbe Milliarde ·. 
Franken nicht , sprechen, sondem müssen zuerst einmal 
schauen, wie sich die Lage entwickelt. 
Ich finde es auch nicht gut, wenn das Parlament den Entwurf 
des Bundesrates - der Bundesrat ist ,Or 2,85 Milliarden Fran
ken,,.. nuri einfach Qbertrfflt und ein halbe Milliarde Franken 
mehr ausgibt Wir werden dann. bestimmt die emsprechen-
denVonwrfe quittieren. · 
Man kann sich aber auch die Frage stellen, ob es diese 

• Summe wirkf'ICh .braucht, um das Ziel zu erreichen. Sie mils
sen einmal die Rechnung machen, was Sie mit 300 MHßonen 
Franken' pro .Jahr subventionieren können: Sie können ·prak
tisch den ganzen GOtertransit gratis machen. Bel 850 000 
Fahrten pro Jahr können .Sie das praktisch für gratis erklären. 
Macht das Sinn? Ist es sinnvoll, Gelder zu sprechen, bei de
nen Sie nicht einmal sicher sind, was sie bewirken? Ich bitte 

. Sie, sachlich und vemQnftig zu bleiben. Sprechen wir nicht 
Subventionen auf Vorrat Das macht keinen Sinn. 
Ich bitte_ Sie,. dem EntWurf des Bundesrates bzw. dem ein
stimmig getroffenen Beschluss des Ständerates zuzustim-
men. und bei 2,85 Milliarden Franken zu bleiben. · 

Bli'cher Peter (C, AG): Wir'!()llten diese doch gewichtige Dlf„ 
ferenz hier noch l!li.lsräumen. Es macht Wenig Sinn, $le ein-
fach der Einigungskonferenz zuzuweisen. . · 
Sie sehen, dass ich bei der Minderheit Theller bin. Ich biri der 
Meinung, Wir sollten dem Stinderat folgen, weli in den weite
ren Beratungen zwei entscheidende Dinge geschehen sind. 
Ich muss daran erinnern, dass der Ständerat beim Verkehrs
verlagerungsgesetz folgendes neu elngefijgt hat «Falls das 
Verlagerungsziel gemäss Absatz 2 gefährdet erscheint, legt 
der Bundesrat Zwischenschritte fOr die Verlagerung fest und , 
trifft die notwendigen Maunahmen oder beantragt diese den 
eidgenöSslschen Räten. Er schlägt nötigenfalls weitere 

. Massnahriten im Rahmen der Botschaft fOr ein AusfOhrungs- • 
gesetz zu Artikel 84 der Bundesverfassung vor.w .. 
Das Verlagerungsziel wurde knapp auch im Ständerat gut
geheissen. Zudem wurde das· Verkehrsverlagerungsgesetz 
·mit diesem eben zitierten Artikel angerei,chert- der Bundes-
1rat kann Jederzeit Massnahmen ergreifen, Antrage· stellen 
usw. ' 
Deshalb sind wir der Meinung, wir sollten In dieser Runde 
beim.Antrag Bundesrat und b$lm praktisch einstimmigen Be
schluss des Ständerates bleiben, d. h. bei den 2,85 MIUiar-
den F~keri. . . . 

' ' 

Hei'czOg Andreas (S, ZH): Ich bitte Sie im Namen der SP
Fraktion, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen und In die- · 
sem Sinne .auch an den 3.3 Milliarden Franken festzuhalten 
und nicht fOr 2,85 Milliarden Franken zu stimmen. 
Zu dem, was Herr Theffet sagte: Zwei Dinge stimmen explizit 
nicht Wir beschllessen hi,er keine Kredite auf VQrrat. Wenn 

. Sie den 300 Millionen Franken, die wir pro Jahr gemlss An
trag'der Mehrheit vorgesehen hätten und die dann degressiv 
und nach Massgabe einzusetz.en wären, zustimmen, würden 
diese 300 Mißionen Franken pro Jahr nicht gewisserma88en 

· den G~erkehr auf der. Schiene gratis machen. Das ist 
eine ganz eigenartige Interpretation dieser Finanzierung. 
Wir haben, was den Zeitpunkt betrifft, beim Verlagerungsziel 
einen Kompromiss ausgeafbeltet Der Ständerat hat diesem 
Kompromiss zugestirntTJt. Das sind die berühmten maximal 
zwei Jahre nach ErOffnung des l6tschberg-Basistunnels; 
Wenn ein solches Ziel festiegen,. mQssen · wir auch die ent
sprechenden finanziellen Mittel so gestalten, dass .sie nicht 
Qffensichtllch darunter Hegen, um das Ziel zu erreichen. Ich 
habe d8$ an diesem. Pult bereits mehrmals erklärt und wiO 
nicht mehr gross darauf eingehen. . - _ . 
Nur ein Stichwort: Die 2,8& Milliarden Franken beinhalten be
reits die jährlichen 125 Mßlionen Franken für den UKV. Wenn 
Sie das fOr den unbegleifeten Kombiverkehr-füt jene, denen 
diese Abkürzungen noch nicht so gelAufig elnd..;. mit 200 Mil- , 
Honen Franken verrechnen, bleiben lediglich 125 Milllo-

, nen Franken. Wir sagten. dass das fOr dieses Ziel - damit 

Bullel!n officlel,de r~ fedemle 
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man am Anfang voll mit 300 Millionen Franken «einfahren» 
kann - nicht genügt.. 
Sie wissen selbstverständßch, dass wir bereits Differenzen 
mit dem Ständerat haben, die ich meiner Meinung nach für 
weniger entscheidend erachte. Wenn Sie jetzt nochmals an 
den 3,3 Milliarden Franken festhalten - · die .·Jetzte Abstim
mung ist im Nationalrat mit 92 zu 75 Stimmen ziemlich deut
lich ausgefallen -, gibt das Ständerat und Nationalrat selbst- -
verständlich die Möglichkeit, sich derart einzumitten, dass wir 
doch noch ein brauchbares Resultat bekommen. 
Ich bitte Sie, an Ihrem Beschluss festzuhalten, also dem An
trag der. Mehrheit zuzustimmen und den Antrag der Minder
heit abzulehnen. 

Vetterll Werner (V, ZH): Die SVP-Fraktion unterstützt selbst
verständlich die Minderheit Theßer. Die SVP-Fraktlon will 
450 Millionen Franken sparen, nicflt nur dem Haushaltziel 
zuliebe. · 
Mit dem tieferen Betrag von 2,85 Milliarden Franken wollen 
wir die Bahnen verpflichten, die Zielsetzungen der Bahnre
fonn · und der Leistungsvereinbarung zwischen dem Bund 
und den .SBB ernst zu nehmen und alle Anstrengungen zu 
untemehmen, produktiver, effizienfer und wirtschaftlicher zu 
werden. Wenn wir hier jährlich im voraus rund 260 Millionen 
Franken .in Aussicht stellen, ist doch die Versuchung viel zu 
gross, weiterhin Defizite einzufahren und Subventionen zu 
beanspruchen. Die durchschnittflch 260 Mißionen Franken 
pro Jahr sind Jährlich immerhin 134 MilDonen Franken mehr 
als bis anhin. Wenn die Befürworter, die 3300 Millionen Fran-· 
ken beanspruchen, glauben, dass mit ·den 450 Milftonen 
Franken automatisch und proportional zur Subventionserhö
hung mehr Güterverkehr von der Strasse auf die Schiene 
verlagert wird, ist das ein Irrglaube. Ob und wieviel Güterver
kehr von der Strasse auf die. Schiene verlagert wird, hängt 
von ganz anderen Kriterien ab, an erster Stelle von der 
Transportqualität und der Zuverlässigkeit, wejter von der Si
cherheit der GQtertransporte auf der Schiene. DieYerladende 
Industrie, die über Schiene oder Strasse entscheidet, will und 
muss die zuverlässigste und sicherste Verkehrsart wählen. 
Solange GQterzüge mit einer Geschwindigkeit von 25 Stun
denkilometern - Geschwindigkeit kann man da nicht mehr 
sagen! - durch Europa «hottem»; Eisenbahngüterwagen in 
Italien verloren gehen, solange niemand eine Ahnung hat, wo 
sich. eine spedierte Ware momentan befindet, geschweige 
denn, wann sie am Zielort eintrifft. werden die Auftraggeber 
nach wie vor auf der Strasse transportieren lassen. 
«Just in time» ist nicht einfach .ein Schlagwort! Die Transport
dauer und -pOnktlichkelt sind vor den Transportkosten die 
entscheidenden Hauptkriterien. Also auch hi~r entscheidet 
die gebotene Leistung über die Aufträge bzw. über die Wahl 
derVerkehrsart. . 
Sollte die erhoffte Verlagerung von der Strasse auf die 
Schiene nicht wunschgemäss erfolgen, gibt esja noch eine 
zusätzliche Finanzhilfe. Gemäss Artikel 46 · des Landver
kehrsabkommens, «Einseitige Schutzmassnahmei'I », kann 
die Schweiz ab dem Jahr 2005 einseitige Schutzmassnah
men ergreifen; «Sollte der mittlere Auslastungsgrad der in 
der Schweiz angebotenen Eisenbahnkapazität (begleiteter 
und unbegleiteter kombinierter Verkehr) während eines Zeit
raumes von 1 O Wochen unter 66 Prozent ·liegen, kann die. 
Schweiz - abweichend von den Bestimmungen des Mi-" 
kels 40 Absätze 4 und 5 - die in Artikel 40 Absatz 4 vorgese
henen Gebühren um maximal 12,5 Prozent erhöhen ... Tran
sitgebühren könnten also um rund 40 Franken angehoben 
werden. Diese Schutzgebühren dürfen sechs Monate lang 
erhoben und einmalig nochmals um sechs Monate verlängert 
werden. Diese Gelder sollen dann dazu verwendet werden, 
die Wettbewerbsfähigkeit des Eisenbahnverkehrs und des 
kombinierten Verkehrs, also die Verlagerung von der Strasse 

. auf die Schiene, zu fördern. 
Neben der massiven Aufstockung der Betriebsbeiträge für 

. die Förderung des BahngQterverkehrs. wie sie der Bundesrat 
Im Betrag von 2,85 Milliarden Franken vorschlägt, könnten 
bei Nichterreichung des Verlagerungsziels also noch nam
hafte zusätzliche Gebühren erhoben werden. 
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Noch ein politisches Argument, und damit spreche ich die 
· Parteien hier in der Mitte an: Gewisse Parteien propagieren 

jetzt vor den Wahlen Steuerstopp und Sparwille. Hier haben 
wir eine Prüfung der Wahrheit, hier können sie zeigen, ob das 
Lippenbekenntnisse sind, oder ob das echter politischer Wille 
ist. Hier können sie konkret 450 Millionen Franken weniger 
ausgeben, 450 MIiiionen Franken Subventionen sparen. 
Auch darum unterstOtzt die SVP-Fraktion einstimmig die Min
derheit Theiler u~ bittet Sie, an der Version des Bundesra
tes, also am Zahlungsrahmen von 2,85 MIiiiarden Franken, 
festzuhalten. 

Hollenstein Pia (G, SG): Im bisherigen Differenzbereini
gungsverfahren hat auch der Ständerat eingesehen, dass 
eine konkrete Festlegung einer Zielerreichung zur Verlage
rung des Gütertransitverkehrs im Verlagerungsgese~ wich
tig isl Damit dies81$ Ziel erreicht werden kann, braucht es 
aßer auch die entsprechenden nötigen Mittel. Denn durch 
das Inkrafttreten des Landverkehrsabkommens ist eine Last
wagenlawine angesagt, wenn nicht zugunsten des Bahn
gütertransportes verschiedene Massnahmen eingeleitet wer
den. So heisst es denn auch im Antrag der Kommission: «Für 
die Förderung des gesamten BahngQterverkehrs, ins
besondere Trassenpreisvergünstigungen und Abgeltungen, 
wi~ ein Zahlungsrahmen von höchstens 3300 Milf1011en 
Franken .... bewilligl» 
Zugegeben, niemand hier im Saal - auch nicht die Bundes
verwaltung ..:. kann heute genau wissen, wieviel finanzielle 
Stützung nötig ist Mit einem zu engen Finanzrahmen ist aber 
eine Lastwagenlawine · auf der Strasse gewiss. Wir dürfen . 
das Risiko, dass die Bahnen nicht konkurrenzfähig werden, 
wirklich nicht eingehen. Damit die Verlagerung tatsächlich 
stattfinden wird, braucht es bahnseltig finanzielle Anreize. 
Wir müssen die allfflllig nötigen Mittel hier festlegen. Die Bah
nen werden damit nicht aus der Verpflichtung entlassen, pro
duktiv zu haushalten. 
Herr Vetterli, es behauptet niemand hier, dass mit finanzieller 
Stützung des Bahngüterverkehrs Güter automatisch auf die 
Schiene gehen. Das Problem. ist nur: Wenn in diesem Rat ir
gendeine Massnahme .vorgeschlagen wird, lehnen Sie sie 
meistens ab. 
Wenn die CVP-Fraktion nun die Mehrheit nicht mehr mitträgt, 
haben wir wenigstens noch die Schutzklausel im Zielartikel. 
Einfacher und sinnvoller wäre es aber, der Mehrheit zuzu
stimmen. 
Ich bitte Sie im Namen der grünen Fraktion, der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen. 

Bezzola Duri (R, GR): Die FDP-Fraktion stimmt grossmehr
hejtlich dem Antrag der Minderheit Theßer zu. Es gibt eigent
lich keine neuen Argumente mehr. Die FDP-Fraktion hat ge
gen unrealistische Verlagerungsziele gestimmt. Sie ist aber 
für die Begleitmassnahmen und dafür, dass man nur so viele 
Mittel wie nötig und nicht so viele wie möglich zur Verfügung 
stellt. Die Begleitmassnahmen werden einerseits aus den Er
tragen der Ausnahmekontingente finanziert (rund 500 Mi16o
nen Franken), die restlichen 2,3 bis 2,5 Milliarden Franken 
über die Mineralölsteuer. 
Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, was das Schwel· 
zervolk vor einem Jahr beschiossen hat. Vor einem Jahr hat 
es klar der FmöV zugestimmt Ungefähr 30 Milliarde!) Fran
ken werden in zwanzig Jahren in Bahnprojekte investiert; da
von werden etwa25 Milliarden Franken von den Strassenbe
riOtzem finanziert (LSVA und Mineralölsteuer). Im Verkehrs
verlagerungsgesetz ist eindeutig festgeschrieben, dass d_, 
Bundesrat weitere Massnahmen vorschlagen kann, wenn die 
Verlagerungsziele nicht erreicht werden. Es wird sich um 
Massnahmeri in Fonn von zusätzlichen finanziellen Mitteln 
handeln. 
Ich bin· der Meinl.(flg, dass Verlagerungsziele nicht erreicht 
werden können.- das weiss inzwischen das ganze Land -
und dass wir zu gegebener Zeit weitere Massnahmen be
schliessen.müssen. Ich finde aber auch, dass es psychoio
gisch falsch ist, hier Mittel auf Vorrat zu beschliessen. Wir ha
ben Ja die Möglichkeit -wie erwähnt-, weitere Massnahmen 
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zu beschliessen, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Wir 
Würden deshalb heute. Mittel auf Vorrat beschßessen, die wir 
mittelfristig gar nic::trt benötigten. Damit wQrden wir wiederum 

. die StrassenbenOb:er unnötig, reizen, was wir im Moment 
nicht wollen. . 
Ich bitte Sie irn Namen der grossmehrheiilichen FDP-Frak
tion, dem Antrag der Minderheit Theiler zuzustimmen. 

Hlmmerle Am:lrea (S, Gf:1), Berichterstatter. Wir haben uns 
gemeinsam mit dem Stlnderat ein ambitiöses Ziel gesetzt, 
nämlich :zwei Jahre nach Fertigstellung des lötschbe~Ba~ · 
sistunnels die alpenquerenden Durchfahrten auf 850 000 pro · 
Jahr zu beschränken. Oafllr brauchen wir M'tttel,. daran be-
steht kein Zweifel. · 
Nun ist für mich die Argumentation, die Herr Bezzola·soeben 
vorgebracht hat und d.ie auch son$l immer wieder vorge- · 
bracht worden ist, nicht plausibel. Da sagen die leul!!t einer
seits, dieses Ziel sei unrealistisch, das ganze Land wisse, 
dass wir das Ziel nicht emS1ichen wQrden; im näChsten Satz 
sagen sie; sie wolltt:tn aber nur so viele Mittel wie unbedingt 
nötig zurVerfügungsteßen und keine Mittel aufVorratbereit
stellen. Entweder stimmt das erste, Oder es stimmt das· 
:zweite, aber beides zusammen geht nicht auf. 
Die Kommissionsmehrheit iSt sowohl beim Verlagerungsziel 
für diese ehrgelzlge Zielsetzung, sie ist aber gleichzeitig kon- · 
sequenterweise auch bei den Mitteln dafür, dass wirdie hö
here Summe zur Verfügung stellen, weil wir dieses Ziel ja er
reichen wollen und. nicht nur so In die Luft gesetzt heben, wie· 
das das ganze Land heute.offenbar glaubt. 
Deshalb bitte ich Sie, der Kommissionsmehrheit :zuzustim• 
men und am Beschluss Ihres Rates festzuhalten. 

Minderheit 
(Teuscher) 
Festhalten 

Antrag Stucky ' 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates . ' ' 

Art 1a al. 2 art. 24octles al. 8 let. a 
Proposition de 1a comml(ISion 
Majorite · . 
a .,.. salarialas anAexes obßgatoires. Pour las personnes ne 
disposant d'aucun salaire, la loi peut prevoir une autre forme 
de restltutlon. · · 
M'morite 
(Teuscher) 
Maintenii' 

Proposition Stucky 
Adherer a 1a decislon du Conseil des Etals 

Teuscher Franziska (G, 8E): Zu dieser Formulierung, an der 
die Minderheit festhalten möchte, gab es in der Sommerses
sion n~h · eine klare nationalrätliche Mehrheit mit 83 zu 64 
Stimmen hat der Nationalrat dieser Formulierung damals zu
gestimmt. Ich • Sie, hier festzuhalten. 
Unterdesse.n hat unsere UREI< umgeschwenkt und legt Ih
nen jetzt den Vorschlag für einen Kompromiss zwischen Na~ 
tional- und Standerat vor. Dieser Ist aber sehr schwer verdau
lich, denn er Jst sehr. kompliziert beim Vollzug. Ich beantrage 
1.hnen deshalb, weiterhin den Oberbegriff «obligatorische So
:zlalversicherungen» In der Grundnorm zu behalten; dies$r 
schßesst nicht nur die Lohnnebenkosten, sondern auch die 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Der Bundesrat 1st für die obligatorischen Krankenkassenprämien mit ein - dies Ist der 
Lösung des Bundesrates, nämlich 2,85 MiHiarden Franken. einzige Unterschi~ zum Beschluss des Stinderates. · 

Abstimmung - Vot& 
· Für den Antrag äer Minderheit 

Für den Antrag der Mehrheit 

Ich verstehe nicht, warum der Ständerat sich so vehement ge
gen unsere ursprQngliche Formulierung wehrt· - denn das 

81 Stimmen . Konzept des Ständerates Wäre auch mit der offenen Formu-
77 Stimmen lierung «obliga,Orische SozlalvelSlcherungsprilmien» weiter

hin möQrlCh., Mit dieser Formußetung gibt es die Gewähr, dass 
alle Nichterwerbstätigen in die Rückerstattung der Ener
gieabgabe eingeschlossen werden. Dies. sind bei weitem 
nicht nur die AHV-Rentner und -Rentnerinnen; auch Haus-

An den Bundesrat-Au Conseil fedetal 

97.028 

Energie-Umwelt-Initiative .. 
· Solar-Initiative 
Initiative ,nergle et environnement 
Initiative solalre 

Differenzen - Dlvergences 
Siehe Seite 888 hiel'VOI'-: Volt page 888 cl-deVant 
BeschlUss des Ständerates vom 22. September 1899 
~ du Conseil des Etats du 22 septsmbre 11199 

A. Bundesbeschluss Ober die Volksinitiative «für die 
Belohnung des Energiesparens und gegen eile Energie
verschwendung {Energle-Umwelt-lnltlatlye)» 
A: Arrete fede,at concernant l'lnltlattve populalre , 
«destln6e a encourager les economles d'energle et fA 
frelner le gasplllage. (Initiative energle et envlronne-
ment)» · 

frauen, Hausmänner, Lehrlinge, Studenten, IV-Bezüger oder 
Ausgesteuerte gehörm, dazu .. Es geht doch nicht, dass wir
wie der Ständerat es vorschlägt- ein Konz:eptbeschliesseri, 
das die Rückerstattung an diese Personen ausschllesstl, 

· · Die Mehrheit der Kommission macfrt jetzt einen Vermittlungs~ 
vorschlag, der aQer schwer, ja kaum zu vollziehen ist, folgt 
man .den AusfQhrungen der Eidgenössischen Finanzverwal- . 
tung. Diese .hat klar gesagt,. es sei sehr aufwendig, ja mit 
grössten admin.lstrativen. Schwierigkeiten verbunden, die 
Nichterwerbstätigen separat zu erfassen. Die sogenannte 
Mischform, wie die Mehr:heit der Kommission sie jetzt vor- . 
schlägt, 1st bereits· bei der Grundkonzeption aufwendig. Ei
nerseits sollen Lohnnebenkosten gesenkt, andererseits die 
ROckerstattung bei Nichterwerbstätigen durch· ein allfAlllges 
Gesetz geregelt werden. Bel diesem Konzept kommt beim 

, Vollzug erschwereod hinzu, dass Peraonen nicht einfach ein 
für allemal einer GrJJppe zuzuordnen sind :... hier die Erwerbs
tätigen, da die Nichterwerbstätigen. Zwischen den beiden 

, Gruppen gibt es eine ständige . Fluktuation. Ein Arbeiter 
macht eine Zweitausbildung .und ist qann nicht rnehr er
werbstätig, eine Frau •. nimmt einen unbezahlten Mutter-' 
schaftsurlaub- auch sie ist in dieser Zelt dann nicht erwerbs-
tätig. .· ' . 
Das System dQI' Rückzahlung wäre mit all diesen Wechseln 
völUg O,berfordert, Zu guter Letzt kommt dazu, dass die Mehr".' . 
heit derUREI< Ihnen eine Kann-Formulierung wrschlägt Es 
kann eln Gesetz fOr die Rückerstattung für nichterwerbstätige 

Art. 1a Abs. 2 Art 24octles Abs. 6 Bst. • 
Antrag der Kommission ' 
Mehrheit . 

Personcm · gemacht werden, . muss . aber nicht. Mit der ur-, 
, spri)ngllchen Formulierung des' Nationalrates, der Formune

rung mit dem Begriff '"obligatorische Sozialversicherungen,;, 
kann dieses Problem der komplizierten Rückerstattung mder 
ersten Phase umgangen werden, indem für alle die obligato
rischen Krankenkassenprämien gesenkt werden. 

a. .... Lohnnebenkosten verwendet FOr Personen ohne Er
werbseinkommen kann das Gesetz eine andere ROckerstat:. · 
tungsform vorsehen. · · 
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tralre, on fasse descendre le minimum, et qu'il puisse d• 
cendre a zero, ce qui n'6tait pas l'intention non plus de notre 
commission. 
A l'article.18 alinea 5, nous nous ralllons egalementa la ver
sion du Conseil ,des Etats. A la verite, pour l'administration, le 

: mode de subventionnement est bien connu. Ce n'est pas 
seulement dans le domaine universitaire que 99 peut lnterve
nir et 1a, il n'y a pas de difficulte. La version du Conseil des 
Etats est parfaitement claire. 
Nous vous proposons de vous y rallier. 

Art. 6 Abs. 1 Bst. d 
Antlag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 6 aL 1 let. d 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.10 
Antlag der Kommission 
•.•• Hochschulpolitik die interessierte Kreise, namentlich ..... 

Art. 10 
Proposition de /a commission 
•••• suisse, les milieux Interesses, en particulier .••. 

Angenommen -A~opte 

Art.15 
Antrag dsr Kommission 
Abs.3 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
Festhalten 

Art. 15 
Proposition de 1a commission 
Al.3 
Adherer ä 1a decision du Conseil des Etats 
A/.4 
Maintenir 

Angenommen -Adopte 

Art. 18 Abs. 5 Bst. a 
Antlag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 18 al. 5 let. a 
Proposition de 1a commission 

. Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Consell des Etats 

99.028-4 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bilateraux Sulsse/UE. 
4. Ubre clrculation des person nes 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 1753 hielVor- Voll' page 1753 cl-devant 
Beschlusll des SUlnaerates vom 28. September 1999 
Dl§cls!on du Conseil des Elats du 28 septembr& 1999 

Bundesgeselz zum Abkommen zwischen der Europäl• 
sehen Gemeinschaft, Ihren Mitglied--- Uf!d der 
Schweiz Ober den freien Personenverkehr · 
Lol tederale sur l'Accord entre la Communaute euro
peenne. ses Etats membres et 1a Sulsse concemant 1a 
llbre clrculatlon des personnes 

Zlff. 7 Art. 89a; Zffl. 8 Art. 25a 
Antrag dsr Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 7 art. 89a; eh. 8 art. 25a 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decislon du ConseD des Etats 

Schmid Samuel Ct/, BE}, Berichterstatter: Es geht in der vier
ten Vorlage zu den bilateralen Verträge noch um eine einzige 
· Differenz, nämlich · um das hier mehrfach behandelte Pro
blem der Verweisungen auf die entsprechenden Verordnun
gen des EU-Rechtes. 
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir verweisen auf diese 
Verordnungen, wie das Bundesrat und Ständerat vorschla
gen. Wir'haben bereits letztes Mal darOber diskutiert, dass 
deswegen keine Dynamik entstehen wOrde, dass also das 
heutige Recht gelten würde - allerdings mit dem Nachteil, 
dass parallel zum schweizerischen Recht immer wieder eine 
ilber fOnfzigseitige Verordnung zu. Rate gezogen werden 
müsste, um diese spezieUen BVG;.i=ragen zu behandeln. 
Oder wir beharren auf dem Beschluss unseres Rates, der 
zwar eine BVG-Regelung vorsieht - doch bleibt dann die 
mehr oder weniger offene Frage,· ob diese Regelung wirklich 
vollständig ist oder nicht 
Der Ständerat hat an seinen früheren Beschlüssen · sehr 
deutlich festgehalten. Er beantragt, beim Entwurf des Bun
desrates zu bleiben. 

Angenommen -Adopte 

·An dt1n Ständerat-Au Conseil des /Etats 

99.3480 

Motion Kommission-NR (99.028) 
BVG-Revision. Anpassungen 
an. EG-Verordnungen 
f'1otlon Commlsslon-CN (99.028) 
Revision de la LPP. Adaptations 
aux reglements de la CE 

Wolf/autderMotion vom 29. September 1999 
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der 1. BVG-Revi
sion die notwendigen Anpassungen an die Verordnungen , 
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Nr. 140!5f71 .und Nr. 574172 vorzunehmen und gleichzeitig 
auf den allgemeinen Verweis auf das. europäische Recht im 
. BVG und im FreizOgigkeltsgesetz zu verzichten. · 

' ',, ' 

. Texte de ta motion du~ septembre 19EJ9 
Le Conseil '8dcwl est charge, dans. le cadre de la premlere 
nwls.ion de 1a LPP, de proceder aux adaptations necessalres 
aux reglemente No 1408/71 et No 574172 de la CE et, slmul
tanement, de renoncer a la reterence generale au droit euro
peen qui est falte dans la LPP et dans la loi s.ur le libre, pas-
sage. · · 

Schmid Samuel (II, BE), Berichterstatter: Unsere Kommis-. 
sion hat ehie Motion eingereicht, die den Bundesrat beauf- · 
tragt, im Rahmen der 1. BVG~Revlsion die notwendigen An
passwigen an die beiden Verordnungen vorzunehmen und 
gleichzeitig auf.den allgemeinen.Verwel.s auf das europäi
sche Recht im BVG und im FreizQgigkeitsgesetz zu verzich-
ten. ' . . 
Die Kommission hat diese Motion mit 13 zu B Stimmen gut
geheissen, und sie beantragt Ihnen, den Vorstoss zu über
weisen. Damit wird in dieser Frage der bisherige Beschluss 
des Nationalrates hinfällig, und wir haben die letzte Differenz 
der Vorlage 99.028-4 bereinigt · 
Erklärend Ist noch beizufügen, dass im Ständerat ein inhalt
lich gleiches Postulat ~rwiesen worden ist und dass auch 
eine Motion Spoerry hängig ist, die mit unserer- Kommlssi· 
onsmotion identisch Ist .und die von 24 Mltglladem des Stän._ 
derates mitunterzeichnet worden ist Nach unseren !nforrna
tionen wird der Ständerat diese Motion ebenfalls noch in die-
ser Session· behandeln. 
Soweit die Mitteilungen und der Inhalt der heutigen Kommis:
sionssitzung. Ich beantrage Ihnen namens der Kommission, 
die MQtlon zu überweisen. Eine weitere Disltussion Ober die 
verbleibende Differenz würde sich damit erübrigen. 

Borel Fran9()is (S, NE), rapporteur: II reste une divergence~ 
· Elle conceme radaptatlön de not,re i:;lroit dans le cadre de la 
LPP. , 
II est important d'essayer de trouver une solution de compro
mis qui nous permette de sortir de rlmpas$8 puisque notre 
Conseil a tres clalrement, a deux reprises, maintenu sa deci
sion dans ce domaine et que le .Consell 1:tes Etats ne s'y est 
pas rallie. · 
·Deux verslons s'opposaienl L'une conslste a faire un renvoi 
general ä 1a teglslation euro~nne, a deux reglements euro
peens. L'autre, celle qu'a .souhalte notre Conseil, tend ä mo
difier precisement la LPP sur 1ous les poinm ou elle devrait 
l'Atre pour Atre claire pour les utilisateurs. 
Pour sortirde l'lfnpasse, nous vous proposons 1a solution sui
vante. Notre Conseß maintient son polnt de we quant au 
fond. II souhalte que 1a LPP soit. adaptee, mais II ~e, 
qu'elle ne solt pas immedlatement modifiee dans le cadre de 
la l~n d'appßcation.11 dernande au ConseD Mderal par 
voie de motlon, donc imperative, de presenter, a 1a premiere 
.rnodlfication de 1a LPP, un projet' prevoyant les adaptatlons •· 
n~res concemant ce domalne partlculiel' •. 
Nous vous invitQns, pour clore 1a navette du projet entre les 
deux Chambres et evtter une Conf6rence de conciliation, qui 
de mon. polnt de·we aboutirait d'allleurs probablement a 1a 
mäme conclusion, ä transmettre la presente motion. 

· C'est par 13 voix contre 8 que votre commlsslon apref~re la 
vole de 1a motlon a celle du postulat 

Hafner Ursula (S, SH): Ich habe zu den acht Stimmenden 
gehört, die in der Kommission gegen die Mot!Qn waren. Im 
Interesse der Differenzbereinigung habe ich keinera Minder-, 
heitsantrag gestellt, aber ich muss Ihnen gestehen, dass ich 
von dieser Kommisslonsmotkjm . nichts halte. Ich finde es 
nach .wie vor nicht sinnvoll,. al~ nicht notwendigen Regelun
gen',ins BVG zu schreiben. Ich sehe. auch nach wie vor kel· 
nen Grund, den obligatorischen Teil der zweiten Säule an•. 
ders zu behandeln als alle anderen ~!Sicherungen, 
wo Sie, wo wir alle die Verweistechnik akzeptiert haben. 

Amtllche8 Bulletin der ~ 

Prisldentln: Die CVP-Fraktion beantragt Überweisung der 
Motion • 

. . 

Bangerter Käthl · (R, BE): Die J3erichterstatter .haben die Mei
nung der Kommissionsmehrheit erläutert: Die Motjon bea.uf
tragt den Bundesrat, bei der·1. BVG~Revislon die notwendi• 

,gen Schritte einzuleiten, damit auf die Verweistechnik. wie. 
sie in Artikel 89a angewandt .wird, verzichtet werden kann. 
Die. Motion nimmt nun das Anliegen auf, dass im BVG ein 
ausformulierter Text für die BaraU19ZElhlung festgeschrieben 
wird und der Inhalt von Artikel 89a auch für Nichtjuristen les
bar und. transparent wird, wie dies der Nationalrat "bereits 
zweimal entschieden hat. 
Die Kommission wählt nun den Weg der Motion, damit einer
seits die Verwaltung mehr Zeit zur Gesetzesanpassung hat 
und andererseits im Rahmen der Differenzbereinigung die · · 

• Einigungskonferenz vermieden werden kann. Abklärungen 
haben.ergeben, dass der Ständerat,einem gleichlautenden 
Postulat zugestimmt hat.und eine gleichlautende Motion aus 
prozeduralen GrOnden gestern nicht zur Abstimmung kom· 
,men konnte,.dass aber 24 StAnderätlnnen und Ständeräte 
diese Motion untel'$chri~ haben. Auch die Präsidentin der 
APK, Frau Beerli,' hat:slch in der Plenumsdebatte für die 
Überweisung der Motion ausgesprochen. l:s ist somit davon 
auszugehen, dass auch der Ständerat dieser Motion zustim
men wird •. 
Stimmt nun auch ·unser Rat dieser Motion zu, so kommen wir 
zwar leider auf einem Umweg, aber trotzdem auf die Lösung, 
wie sie die Fassung unseres Rates vorgesehen hal Jedoch 
kann mit der Überweisung der Motion auf die Haltung des 
Ständerates eingegangen werden, die letzte Differenz Ist be
reinigt und eine Einigungskonferenz ist nicht mehr nötig. • 
Im Namen der t'=OP~Fralglon beantrage Ich Ihnen, der Kom
mission und somit der Oberweisung per Motion zuzustim-: 
men. · , 

Prisldentln: Auch die SVP•F~ beantragt, der Motion 
zuzustimmen. · · · 

Dreffusa Ruth, presidente de 1a Confederation: Vous le sa
vez., c'est. fe Conseil flkferal in corpore qui prend des d~l
sions relatives aux .rnotlons qui emanent du Parlement. Ce 
que Je peux dire n'est don6 que ,non engagement.personnel 
en tant q,ue cheffe du. Departement flöeral de l'int~rleur. 
Nous aflons proooder, comme je rat deJa dit a malntes repri
ses, a l'examen systematiqUe; et nous atlons formuler toutes 
les rnodlfications qul sont necessalres si l'on veut evlter le 
. renvol. Ceci yous sera präsente dans le caqre du message 
sur la premlere revision'-de Ja LPP. C'.est eilsuite a nouveau 
au Parlement qu'ß appartiendra de juger quelle est la verslon 
1a plus llsible. 11 'est clalr que le travail sera accompli de A ä z 
dans le sens ou la motlon le demande,' j'en prends rengage
ment personnel. 

überwiesen - Transmis 
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Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent 
Steinemann 

Entschuldigt/abwesend sind-:- Sont excuses/absents: 

(1) 

Aguet, Banga, Beguelin, Debons, Eggly, Friderici, Gonseth, 
Grobet, Gros Jean-Michel, Haering Binder, Hasler Ernst, 
lmhof, Jeanprätre, Langenberger, Leemann, Pidoux, Pini, 
Randegger, Simon, Speck, Suter, Tschopp, Weber Agnes, 
Wiederkehr, Wyss, Zbinden (26) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein · (1) 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

. 99,028 

B11aterale Verträge Schweiz/EU 
Accords bilateraux Suisse/UE 

Baumann Ruedi (G, BE): Die Grünen sind für eine zukunfts
fähige Schweiz; zukunftsfähig wird die Schweiz nur durch 
Öffriung. Die bilateralen Verträge sind ein erster kleiner 
Schritt dazu; Die Verträge sind nicht das Ende des Integra
tionsprozesses, sondern erst der Anfang, auch wenn die Ver
treterder.SVP immer das Gegenteil behaupten. Wir wollen in 
Europa endlich mitgestalten und nicht nur nachvollziehen, 
wie wir es mit diesen Verträgen hier wieder machen müssen. 
Wir GrOnen wollen der Eurbpälschen Union beitreten. 
Zukunftsfähig ist aber auch nur eine ökologische Schweiz. 
Diese Verträge machen die Schweiz nicht ökologischer; da 
machen wir uns keine Illusionen. Auch wenn die Grünen 
grundsätzlich aus Tier- und Naturschutzgründen keine Krö
ten schlucken: Die Aufgabe der 28-Tonnen-Umite ist für uns 
trotzdem eine bittere Pille. Aber die flankierenden Massnah
men im Landverkehr können ein erster Schritt zu einer grenz
Qberschreitenden europäischen ökologischen Verkehrspoli-
tik sein. . 
Zukunftsfähig kann nur eine soziale Schweiz sein; wir befQr
worten ohne Wenn und Aber die flankierenden Massnahmen 
gegen .das Lohndumping. · 
zusammenfassend: Die Grünen stimmen den bilateralen 
Verträgen einschliesslich der flankierenden Massnahmen im 
Land- und Personenverkehr zu. Ein Referendum ist für uns 
kein Thema. Eine ökoiogisch-nationalkonservative Allianz 
wird es nicht geben. 
Der Einführung von Zwangsabgaben in der Landwirtschaft 
können wir nicht zustimmen; es ist eine undemokratische 
Zwängerei durch die Hintertür, nachdem das Volk vor vier 
Jahren genau diese Abgaben mit grossem Mehr abgelehnt 
hat Die staatlich erzwungene Finanzierung von bQrokrati
schen Branchenorganisationen hat nichts, aber auch gar 
nichts mit den bilateralen Verträgen zu tun. 

Moser Ren~ (F, AG): Die Fraktion der Freiheits-Partei hat es 
bereits in d~r Entretensdebatte gesagt Es wurden unserer 
Meinung nach schlechte bilaterale Abkommen mit der EU ab
geschlossen. Mit den.flankierenden.Massnahmen haben wir 
den Erpressungen von der llnken Seite nactigegeben und 

· demzufolge die Situation für die Schweiz eindeutig ver
schlechtert. 
Die GrOnde für das schlechte Ergebnis bei den Abkommens
verhandlungen Hegen bei den Unterhändlern und beim Bun
desrat selbst Aber wir müssen uns ja nicht wundem, wenn 
wir für die Wahrnehmung der Anliegen des Metzgermeister
·Verbandes Vegetarier Ins Ausland schicken. 
Die Fraktion der Freiheits-Partei bedauert, dass der Bundes
rat das fakultative Referendum nieht vorgeschlagen hat; of-
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fenbar hat er Angst vor einem Volksentscheid. Wir sind des 
weiteren sehr beunruhigt darüber, dass die Bürgerlichen ein
mal mehr nicht zusammengehalten und die flankierenden 
Massnahmeri abgelehnt haben. Es ist beinahe unglaublich: 
Da werden einerseits bilaterale Abkommen ausgehandelt, 

· und gleichzeitig zimmern wir hier unbestreitbar planwirt
schaftliche Massnahmen als Begleitung. Es ist ja gar nicht so 
sicher, dass das Oberhaupt zum Tragen kommt, denn die EU 
hat mit uns zwar bilaterale Abkommen abgeschlossen, aber 
keine flankierenden Massnahmen. Sie kann also jederzeit, 

--wenn es ihr nicht passt, beim Europäischen Gerichtshof 
Klage erheben. In diesem Fall weiss ich schon, wer gewinnt 
Trotzdem schlucken wir die Kröte; wir wollten ja die bilatera
len Abkommen. Deshalb stimmen wir ihnen jetzt zu. Wir wer
den das Referendum nicht ergreifen, aber wir möchten Sie 
warnen: Was jetzt vqn meinem Vorredner wieder gesagt 
wurde, ist einfach ein Skandal. Wenn wir jetzt bilaterale Ab
kommen abschliessen und flankierende Massnahmen be
schllessen Wollen, ist es ein Skandal, zu sagen, das sei der 
erste Schritt für einen Beitritt zur EU. Deshalb werden wir in 
ZUkunft sämtliche weiteren Dossiers, die im Anschluss noch 
folgen werden, bekämpfen. · 

Keller Rudolf (F, BL): Wir Schweizer Demokraten werden zu
sammen mit der Lega dei Ticinesi und kleineren konservati
ven Gruppen das Referendum gegen die bilateralen Verträge 
ergrE1ifen. Vor allem wehren wir uns dagegen, dass der Fami
liennachzug für Ausländer freigegeben wird, was zu einer 
massiven Einwanderungswelle führen dürfte. Da nützt es 
dann auch nichts, wenn - wie es die SVP will - nach sieben. 
Jahren noch einmal über diesen Vertrag abgestimmt werden 
kann, denn zu diesem Zeitpunkt werden wir bereits sehr viele 
Neueinwanderer im Land haben. 
Für uns ist auch die Abschaffung des Vorranges der Einhei
mischen inakzeptabel; das wird mit der Nivellierung-sprich: 
Senkung - der Löhne unserer einheimischen Bevölkerung 
einhergehen. Auch die Lex Friedrich soll liberalisiert werden, 
obwohl wir eine Referendumsabstimmung dagegen gewon
nen haben. Schliesslich kommt da noch eine Lawine von 
«40-Tönnem» auf uns zu; eine Zumutung für unser Landl Wir 
sind überzeugt, dass diese Lawine von «40-Tönnem» nicht 
auf die Schiene gebracht werden kann. 
Deshalb werden die Schweizer Demokraten und. die Lega 
heute die Vorlagen ablehnen und mit der Unterschritten
sammlung für das Referendum beginnen. 

Maspoll Flavio (F, Tl): L'ha detto ramico Keller Rudolf: Noi 
impugniamo il referendum contro questi accordi bilaterali, 
percM ci troviamo esattarnente alle stesso punto come nel 
1992, allorquando si e trattato di votare lo Spazio economlco 
europeo (SEE). A quel momento c'era un consigliere fede
rale ehe ha definite lo SEE n~ piu n~ meno ehe «ii campe di 
allenamento per l'adesione all'Europa». Oggi abbiamo la pre
sidente della Confederazione ehe dice a chiare lettere ehe 
dope gli accordi bilaterali verranno subito intraprese le tratta
tive per l'adesione. Dei resto, il presidente dei Verdi ha ·detto 
la stessa cosa, e dobblamo crederci; 
Poich~ noi crediamo ehe l'adesione aH'Europa sia la tomba 
della nostra patria, noi votiamo contro oggi e comunque im
pugniamo il referendum. . 
Mi fa piacere ehe la Signora BOhtmani:i rida Deve sapere, 
Signora, ehe abbiamo fatto -la stessa cosa contro i famosi 
caschi blu svizzeri sotto l'eglda dell'ONU. Anche n eravarno 
soll, e avete riso qui dentro e poi avete pianto. Spero ehe 
piangerete anche questa volta. 

Ammann Schoch Regina (U, AG): Nun ist es soweit Die 
Schlussabstimmung zu diesem wichtigsten Geschäft des 
Jahres steht bevor. Sie haben es in der Hand, mit einem ein
drOcklichen Ja ein Zeichen zu setzen, auf das viele Bürgerin
nen und Bürger so lange gewartet haben: das klare Zeichen 
einer stolzen, selbstbewussten Schweiz, deren Blick nach in
nen und aussen gerichtet ist 
Die bilateralen Verträge sind ein Wert für sich, mit Nachtei
len - wie jeder Vertrag-. aber mit Vorteilen, die überwiegen. 
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Es geht nicht nur um Vorteile für unsere Wirtschaft, zu der wir . . schränken, wenn nicht gar beseitigen wurden. Trotzdem: Ich 
ja eigentlich alle gehören, sondern auch W'n die Normalisie-' kann diesem schlechten Resultat nicht zustimmen. Die Ver-
rung des Verhältnisses unseres Landes zu unseren Nach- ~ge sind das Resultat schlechter Verhandlungsführung 
bam. Die Verträge sind Sprungbrett für weitere Abkommen: durch den Bundesrat einerseits-nicht der Unterhändler, das 
Dublin, Sehengen usw. Die Verträge verschaffen ,uns Ruhe; sage ich hier in aller Form-, und das Resultat der Ausarbei-
wlr sind bei unserer Wanderung in einem gemOtlichen Gast- wng schlechter flankierender Massnahmen durch das Paria-

. hof angelangt, in. dem man• es sich . wohl ergehen lassen ment andererseits. Ich lehne diese Verträge samt den fian- . · 
kann. Wir können also in Ruhe Oberlegen, ob wir welterwan- kierenden Massnahmen ab; 
dern woUeit oder nicht Die LdLJ/EVP..Fraktion ist Oberzeugt, \ Was das Referendum · angeht: Wenn das Referendum zu• 

.. dass wir .weiterwandem werden, ~nn wir uns gestärkt ha- stande kommt und die Volksabstimmung erfolgreich ist, ist. 
ben. · · leider wieder nichts gewonnen, denn der gleiche Bundesrat, 
Zu den flankierenden Massnahmen: Beim Personenverkehr der zu Verhandlungen unffi.tfig Ist, WOrde wlederVerhandlun-
wurde.die nötige Notbremse eingebaut. Auch wenn man, wie gen führen. Darum stehe Ich fOr itiin, Referendum nicht zur 
unsere Fraktion, glaubt, dass kein Unglllck eintreten wird, Verfügung. Ich bin nicht deran, es zu ergreifen, ich stütze es 
wäre es fahrtissig gewesent in dieserri Zug keine Notbremse nicht, und ich werde auch beim Abstimmungskampf nicht da-
einzubauen •. Die Fahrt kann so von al!en angstfrei angetreten bei sein, denn ein erfolgreiche, Ergc:tbnls WOrde heissen: Wte 
werden. In bezug auf die flankierenden. Massnahmen Im gewonnen, so zerronnen! 
Landverkehr sind wir der Oberzeugung, dass ein b,!lgfähiger 
Kompromiss erarbeitet wurde; Änderungen können gegebe- . 
nenfalls Immer noch vorgenommen werden • ., . 

. Mit ·e1nem Oberzeugenden Ja braucht das Parlament ein Re
ferendum nicht zu fürehten.• 

C&vadlnl · Adriane (R, Tl): Le groupe radlcal-tlemocratique' 
soutiendra les accords bilateraux et les mesures d'accotnpa
gnement. M~ si les debats aux Chambres se sont concen
tr48 sur les mesures d'accompaQ!'181'nent, l'enjeu du vote 
d'auJourd'hui est rep~nte par les sept accon:ls sectoriels et 
les avantages''qu'ils apportent a la.Suisse. Notre pays a cons
truit sa richesse et son bien-&tre grace a une forte economie 
d'exportation qui a eu la liberte, Je (e souligne, de pouvoir 
commeroer darm le monde entier. · · ·· · 
Depuls 1993, l'Union europeenne a reallse en son · sein un 
man::he Linlque avec des regles qui p6nalisent beaucoup de 

· nos activites. La preuve en est qu'entre 1990 et 1997 nos ~x-' 
portatfons ont progresse de 19 pour cent. celles des pays de 
l'Union europeenne en moyenne de 44 pourcent. Resteren 
dehors de ce grand marche signifie sublr une .dlscrlmlnation 
crolssante qul aura dans le temps des effets riegatifs sur nos 
activltes d'exportation, sur nos actlvites Internes et,. dof'.1c, sur 
les places de travaH et le niveau de vie dt notre population •.. 
Nous ne pouvons pas nous renfenner sur nous-mAmes •. 
L'avenlr de 1a Suisse et de ses futures Qdnerations a besoln 
de llberte, et non pas d'obstacles. . . · 
· Pour ces raisons,.· nous voterons ·ces accords et les defen
droi'ls au cas II y auralt une votation populalre l'ann~ pl'O-
ch~a · · 

Blocher Christoph (V, ZH): Nach dem EWR-Vertrag war der 
bilaterale Weg wieder offen, obwohl Bundesrat und Paria• 

· mentsmehrheit erklärt hatten, nach Verwerfung des EWR
Vertrages gebe es keine bilateral.an Verträge mehr. Der Weg 
war auch erfolgreich: Wir haben .bis .heute eine ganze Reihe 
von Verträgen abgeschloss4itn. Diese wurden in Kraft gesetzt, 
weil Bundesrat, Parlament und cfte Presse 1n dieser Sache 
wenig zu tun hatten. . 
Jetzt haben wir ein andere Verträge, ein Gesamtpaket In, der 
Schlussabstimmung: Wir können erstmals das Gesamtpaket 
WOrdlgen, nämlich bilaterale Verträge und flankierende Mass
nahmen. Ich~ die Sllche als Gesamtheit geWOrdlgt-man 
kann sie nur als Gesamtheit WOrdlgen; trennen lässt sich das 
Paket nicht. Ich bin zum Schluss gekommen: Gewogen und 
zu leicht befunden!.Dlese Verträge mit flankierenden Maas• 
nahmen schWächen den Wutschaflsstandort Schweiz, 
schwächen die Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen ·Be
triebe. Es wird eine Zunahme der Arbeitslosigkeit geben, eine 
NivelHerung nach unten des Lohnniveaus, des LeistUngsnl
veaus und des Qualitätsniveaus. Es gibt ein finanzielles 
Abenteuer bei den Sozialwerken. DerTransiiverkehr wird auf 
der.Strasse stattfinden, neben zwei Bahnen, die die Schwei
zerinnen' und Schweizer zu bezahlen haben. Eswlrd eine Dis• 
kriminierurig schweizerischer Betriebe geben. 
Ich weise: Diese Verträge sind anstelle des Kolonialvertrages . 
EWR und anstelle· des. EU-Beitrittes ausgehandelt worden, 
welche die Souveränität . und die Neutralitilt · massiv ein-

Schmid Smnuel (V, BE): Die bilateralen Verträge mit der zu
gehörigen Anpassun~ebung sind für unsere Frak-

. tion vori grosserBedeuwng. Wir glauben, dass es um eines 
der bedeutenden Vertragswerke für unser Land geht. 
Nach dem Entscheid des Volkes zum EWR-Vertrag im Jahre 
1992 war zur Regelung des Verhältnisses mit unserem wich
tigsten Handelspartner. der bilaterale Weg einzuschlagen; 
.Wir sind froh, gass das heute vor'lleger:tde Resultat ~as Er
gebnis dieses· Volksentscheides berOckslchtlgt und unter 
dem verworfenen EWA..standard liegt. Das heisSt nicht, dass 
wir das Verhandlungsergebnis in allen Teil,en als befriedi
gend betrachten. Obwohl die Verhandlungsdelegation vor
zOgllche Arbeit geleistet hat, haben zu viele Kräfte, unter an
derem auch aus diesem Parlament. ausserhalb der offiziellen 
Delegation mitgemischt Dem Buri<tesrat gelang es in der 
Folge schl~ die. rnassgebllchen Grundsätze der freien 
Verhandlungsführung - ~lsplelsweise die Geheimhaltung . 
der Verhandlungsziele oder dei'l Umstand, dass man sich 
nicht unter Druck setzen rassen· sollte-' durchzusetzen. Das 
Verhandlungsergebnis ist damit emllchtemd und die in unse
rer Verantwortung. liegende Gesetzgebung ist In einzelnen 
Teilen ungenügend. Die Fraktion wird dem In einzelnen Ab
stimmungen Ausdruck geben. 
Wir sind angesichts dieses Umstandes froh, wenigstens die 
zwingende Bestimmung im Genehmigungsbeschluss durch
gesetzt zu haben, wonach das Volk Jn sieben Jah1'811 wieder 
frei Ober die Fortführung entscheiden. kann. Eine sofortige 
neue Verhandlungsrunde bringt.aus verschiedensten GrOn
. den unter den gegebenen Voraussetzungen nlch~ , 
Insgesamt werden wir mit deutlicher Mehrheit dem Genehm!-

• _gungsbeschluss zustimmen. · 
Die Beurteilung der flankierenden Massttahmen, die aljein in 
unserer Kompetenz Hegen - ich habe es bereits erwähnt-, 
fällt kritischer aus, Wir nehmen Angste und BefOrchtungen 
des Volkes im Zusammenhang mit diesem Vertragswerk 
ernst Es braucht auch nach unserer Ansichtelne soziale Ab
sicherung der Arbeltneh.merlnnen und Arbeitnehmer. Es 
braucht auch. nach unserer .Ansicht eine Absicherung des 
Gewerbes, wegen der unter anderen Produktionsvorausset
zungen1 in Konkurrenz tretenden. ~ebe aus dem Ausland. 
Es braucht verschiedenste M~nahmen, um diesen Vertrag 
Im lnlarid auch abzufedern und sozlalverträglich zu machen. 
Ein. Nein zu einzelnen dieser flankierenden Messnahmen 
heisst damit nicht. dass man gegen eine derartige Abfede
rung ist, aber es ist ~In Auftrag an beide Kammern, die Ver
träge oder die Gesetzgebung nachzubessern, Insbesondere 
beim Verkehrsdossier wird dies nötig sein. Ob man es wm 
oder nicht - die Unmöglichkeit der Durchsetzung einzelner 
Massnahmen wird dieses Dossier ~derrt bleiben lassen~ 
Die bilateralen Verträge slruf unsere heutige Antwort auf das 
Verh~is der Schweiz. zu Europa. Die. Verträge sollen mit 
unserer Mithilfe etappenweise in Kraft treten. Das Volk, und 
nur das Volk, wird Ober weitere Etappen entscheiden. Bis zu 
diesem. Zejtpunkt . sind weitere EU-Bellrlttsverhandlungen 
vom Tisch. 
Eio Letztes in bezug auf das Referendum: in Würdigung die
ser Umstande hat die Fraktion geste"1 nach .eingehender. 
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Diskussion ohne Gegenstimme der Partei beantragt, kein 
Referendum zu ergreifen. 

Hafner Ursula es; SH): Die BP-Fraktion ist mit dem Vorbehalt 
auf die bilateralen Verträge eingetreten, dass wir griffige Be
gleitmassnahmen verabschieden. In monatelangen Vorbe
reitungen und dank einem breiten Bündnis ist es hier nun ge
lungen, ein Optimum zu erreichen. Danilt können wir die ver
schiedenen Interessen der Schweiz berücksichtigen und un
ter einen Hut bringen. Mit den beschlossenen Massnahmen 
treten wir der drohenden «40-Tönner»-Lawine und dem 
Lohnabbau entgegen. Wir konnten das nu.n so verknüpfen, 
dass den Ängsten dEilr Bevölkerung Rechnung getragen wird. 
Deshalb werden wir den bilateralen Verträgen zustimmen 

·. können. 

Maltre Jean-Phßjppe (C, GE}: Le groupe democrate-chretien 
marque sa tres grande satisfaction a 1"1SSue de nos debats 
consacres aux accords bitateraux. Tout au long de ces de
bats, nous nous sommes engages avec determination. Nous 
avons 'cherche et trouve des solutlons pour construire des 
majorltes, et nous avons aujourd'hui la fierte du devoir ac
compli parce que nous avons pris nos responsabilites.. Les 
accon::ls bllateraux sont un incontestable plus pour recono
mie, un plus pour les jeunes. 
Je voudrals aujoun:t'hui, apres en avolr entendu ses repre
sentants a cette tribune, dire que ruoc est ptacee aussl de
vant ses responsabilltes. II ne · faut pas avoir la memoire 
courte: lorsque l'Espace economlque europeen a ete refuse, 
l'UDC, qui avait combattu ce tralte, a dlt a la Sulsse entlere 
que 1a solution, c'etaient les accords bilateraux et que ce se
ralt facile. On l'a w: c;a n'a pas ete faclle, et pour ruoc, c;a 
n'a pas ete la solution puisque l'UDC se trouve dlvisee sur 
cette question, le pied sur le frein, une fois encore. Taut cela 

· montre que cette attltude n'est pas credible. Ces dlvisions in
ternes montrent le double jeu de cette formation poßtique. 
Ce Jour est une · etape importante. C'est une etape qui re
donne espoir .ll toutes celles et ceux qui croient dans une 
Sulsse ouverte et confiante, une Sulsse qui est capable de 
choisir et d'agir, et non pas de subir. 
C'est da.ns ce contexte que le groupe democrate-chretien vo
tera l'all'&te d'approbation des accords sectoriels et les me
sures d'accompagnernent. 

Gros Jean-Michel (L, GE}: Plus de cinq ans que nous atten
dons ces accorcls bitaterauxl lls sont la, et le groupe liberal 
s'en rejouit. Nous tenons ici a exprimer notre reconnaissance 
a nos negociateurs, et en particulier a M. Jakob Kellenberger. 
Ces accords sont bons, ils sont equilibres. lls donnent. a 1a 
place economique sulsse, a sa populatlon, respolr d'une plus 
grande ouverture. Nous pe~s en partlculier a notre Jeu- . 
nesse, a qui s'offre des perspeotives nouvelles. Nous pen
sons aussi ll nos chercheurs, a nos entreprises, en partlculier 
les petites et moyennes, qui peuvent voi{ ravenir d'un mar
che plus elargi avec · optimisme. 
Le groupe liberal soutlent aussi les mesures d'accompagne
ment, susceptlbles d'apaiser des craintes qui, mAme si elles 
ne sont pas toutes fondees, existent bei et bien. 
On nous annonce un referendum: eh blen, nous irons au 
combat C'est avec d~ination que le groupe liberal fera 
campagne pour: que ces accords trouvent une targe majorlte • 
dans le pays. " 
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Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
1. Genehmigung der Verträge 
Accords bilateraux Suisse/UE. 
1. Approbation, .des accords 

Schlussabstimmung - Vote final 
.Siehe Seile 1691 hlervor-Volr page 1691 ci-devant 
Beschluss des Slindera1es vom 31. August 1999 
~ du Conseil des Etats du 31 ao0t 1999 

Bundesbeschluss über die Genehmigung der sekto
rlellen Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft einerseits ··und andererseits der 
Europäisch.- Gemeinschaft sowie gegebenenfalls Ih
ren Mltglledstaaten oder der Europäischen Atom-
gemeinschaft · · 
Arrete flkleral portant approbatlon des accords sec
torlels entre 1a Confederatlon sulsse d'une part et, 
d'autre part, la Communaut6 europeenne alnsl que, le 
cas echeant, ses Etats membre.s ou 1a Communaute 
europeenne de l'energJe atomlque 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 3606) 

. . 
FOr Annahme des Entwurfes sllmmen -Acceptent le projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schach, Antllle, Aregger, 
Baader, Banga, Bangerter, Baumann Alexander, Baumann 
Ruedl, Baumann Stephanle, Baumberger, Beck, Beguelin, 
Berberat, Bezzola, Binder, Blrcher, Blaser, Bonny, Borel, 
Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, BQhimann, Bührer, 
Carobbio, · Cavadlni Adriane, C&valli, Chiffelle, Christen, 
Columberg, Ccimby, David, de Dan:tel, Dettling, Donat!, Dor
mann, Dreher, Ducrot, DOnki, Dupraz, Duner, Eberhard, 
Eg8J'SZ8Ql, Ehrler, Engelberger, · Engler, Epiney, Eymann, 
Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, 
F"ISCher-Hägglingen, FIScher-Beengen, Florio, Föhn, Freund, 
Frey Claude, Frey Walter, Friderlci, Fritschi, Gadient, Geiser, 
Genner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros Jean-Michel, Grcss 
Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, GOnter, Gus
'8t. Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering · Binder, Haf
ner Ursula, Hämmerle, Hasler Ernst, Hegetschweller, Heim, 
H~og. Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, Hollenstein, 
Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, JeanprOtre, Jassen, Ju1zet, 
Kalbermatten, Keller Christine, Kofmel, Kuhn, ·Kllhne, 
Lachat, Lauper, Leemann, Laµ, Leuenberger, Loeb, Löt
seher, Maitre, Martl Werner, Maurer, Maury Pasquier, Meier 
Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, Moser, Mühlernann, 
Müller Erich, Müller-Hemmi, Nabholz. Oehrll, Ostermann, 
Pelli, Phiripona, Pidoux, Raggenbass, Randegger, Rattl, 
Rechstelner Paul, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, 
Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, Schaller, 
Schenk, Scharrer JOrg, Scheurer; Schmid OdUo, Schmid 
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Semadeni, 
Simon, Speck. Spielmann, Stamm Judith, Steinegger, Stei
ner, Strahm, Stucky, Sturnp, Suter, Teuscher, Thanei, Thel
ler, Tschäppät, Tschopp, Tschuppert, Vallendar, Vermot, 
Vogel, Vollmer, von Allmen,, von Feiten, Waber, Weber 
Agnes, Weigelt, Weyeneth, · Wldmer, Widrig, Wiederkehr, 
Wrttenwiier, Wysa, Zapfl, Zbinden, Ziegler, Zwygart (183) 

Dl!Jgegen stimmen - Rejettent le projet: 
Blocher, Borer, . Fehr Hans, Keller Rudolf, Kunz,· Maspoli, 
Schlüer, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Vetterli (11) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Giezendanner · · (1) 
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Entschuldigt/abvlesend sind - Sont excuses/absents: 
Debons,_E_ggty,'Langenba~. Pini 

Präsidium, _stimmt nicht-Presldeni;e, ne vote pas: 
Hebarlein 

An den Ständerat-Au Conself des Etats · 

99.028-2· 

Bilaterale Verträge. Schweiz/EU. 
2. Lebensmittel · · . 
Accorc:ls bilateraux Suisse/UE. 
2. Denrees allmentaires 

Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seil& 1640 hlervor- Volr page 1640 ck1ewnt · 
Beschluss des Slindetates vom 8. Oktober 1999 
IMclslon du conaell des Elalll du 8 octobre 1999 

(4) 

(1). 

Bundesgesetz über Lebensmittel und· Gel:!rauchs
gegenstinde 
Lol federate sur les denrees· allmentalres et les objets 
usuels 

Der Stimme enthalten sich - 'S'abstiennent . 
Fehr Hans, Keller Rudolf, Schlüer, Steffen · (4) 

l:ntschu/digtlabwesend sind- Sont excuseslabsents: · 
Debons, Eggly, Freund, Langenberger, Pini (5) 

Präsidium,. stimmt nicht-PnJsidence, ne vote pas: 
·Heberlein 

An den Bundesrat. -Au Corrssil ftklt§ra/ 

99.028-3 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
3. Güter- und Personenverkehr 
Accords. bllateraux Sulsse/llE. 
3. Transport de marchandlses 
et de voyageurs , 

Schlussabstimmung- Vote final 
SleheSelfe 1692 ~,,..VoJrpage 1692 okfellant 
Beschluss des Slinderates vom 2. Seplember 1999 
Declslon du Consell des Elalll du 2 septembre 1999 

(1) 

Bundesgestatz zum Abkommen zwischen der SChwel
zerlschen Eidgenossenschaft. und der Europäischen ,Namentliche Abstimmung 

Vote nominatif 
(Ref.:380-n 

, Gemeinschaft Ober den GDter• und Personenverkehr 
auf Schiene Und Stra998 

FOr Annahme des Entwudes stimmen -Acceptent 1e prr,Jet: Lol ftderale · concernant l'Accord entre 1a Confed6ra- · 
Aeppll, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antflle, Aregger, ·. tlon sulsae et 1a ~inunauie eilropeenne sur le trans
Baader, Banga, Bangerter, Baumann Alexander, Baumann port de marchandlses et de voyageura par rall et par 
Ruedi, Baumann Stephanie, Baumbergar, Beck,. Beguelln, . mute. · 

Namentliche Abstlmff!.ung 
Vote nominatif 
(Ref.: 3608) 

Berberat, Bezzola, Binder, Bircher, _Blaser; Bonny, .Bore!,· 
Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Ton!, BOhlmanri, BOh
rer, Carobbio, Cavadlni Adriano, Cavalll, Ch~le, Christen, 
Columbarg, Comtly, David, de Dardel, Dettling, Donati, Dcir
mann, Dreher, Ducrot, Dünki, Dupraz, Durrer, Eberhard, 
Egerszegi, Ehrler, · Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, · FOt Annahme des Entwurfes stimmen-Acceptent /e projet: 

· Fankhauser, Fasel, Fässlef, Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antille, Aregger; 
F~er-Hä.gglingen, Fischer-Seengen, Aorlo, . Föhn, 'Frey Banga, Bangerter, Baumann Ruedl, Baumann Stephanle, 
Claude, Frey Walter, Frideric:I, Fritschi, Gadlent, Geiser, Gen- Baumbergar, ~-. Beguelin, Berberat, Bezzola, Bircher, 
ner, Glezendanner, Goll, Gonseth, Grobet, Gros Jean- Blasar, BQnny, Bore!, Bosshard, Bühlmann, Bührer, Carob
Michel, Gross Andreas, Gross Jost. Grossenbacher, Guisan, bio, cavädinl Adriano, cava10, Chiffelle, Christen, Colum
Günter, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering . berg, Comby, David, de Dardel; Dettling, Donati, Dormann, 
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hasler Ernst, Heget- Ducrot, Dilnkl, C>uJ>n,z, Dul'fli)r, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, 
schweller, Heim, Herczog,.H8$S 'Otto; Hass Peter, Hochreu- Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fankhauser,. Fasel, 
tener, Hollenstein, . Hubmann,· lmhot, Jans, . Jaquet, Fässler, Fehr Jacqueline,· Fischer-8eengen, Florio, Frey 

•. JeanprAtl'EI, Jassen, Jutzet, Kalbermatten, Keller Christine, Claude, Fritschi, Gadient, Geiser, Germer, Goll, Gonseth, 
Kofmel, Kuhn; KOhne, Kunz; Lachat, Lauper, Leemann, Leu, Grobet, Gros· Jean-Michel, Gross Andreas, Gross Jost. 
Leuenberger, Loeb, l.Qtscher, Maltre, Martl Werner, Maspoli, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gysin Hans Rudolf, Gysin 
Maurer, Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer lh!:lO, Meyer Remo, Haerlng Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Heget
lh6rilse, Moser, Mühlemann, Müller Erich, Müller-Hemml, schweileri. Helm, Herczog, Hess Peter, Hochreutener, Hol
. Nabholz, Oehrll, Ostermann, PelD, PhlUpana, Pldoux, Rag-· lenstein,. 1 Hubmann, lmhof, Jans,. Jaquet, · Jeanpretre, 
. genbass, Randepr, Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Jassen, Jutzet; l<iJlbarmatten, Keßer Christine, Kofmel, 
Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, ~chen, Kuhn, Kühne, Lachat, Lauper; Leem21M, Leu, Leuenberger, 
Sandoz Marcel, SChaller, Schenk, Scharrer JOrg, S<;heurer, · · Loeb, Lötseher, Maltre, Martl Werner, Maury easquier, Meier 
SChmid OdDo, SChmld Samuel, . Schmied Walter, Seiler Hans, Meyer lheo, Meyer Therese, MOhlemann, Müller 
Hanspeter, Semadea,l, Simon, Speck. Spielmann, Stamm Eriqh, MüHer-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelll, Phllipona, 
Judijh, Stamm Luzl, Stelnegger, Steiner, Strahm, Stucky, Raggenbass, RaJ:xfegger, Aattl, FJechsteiner Paul, Rechstei-

. Stump, Suter, Teuscher, lhanei, Theller, Tschäppät, · ner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Sandoz 
Tschopp, Tschuppert, Vallendar, Vermot, Vetter!~ Vogel, Marcel, SChaller, Scheurer, Schmid Odilo, Semadenl, 
Vollmer,· von Allmen, von Feiten, Wabar, Weber Agnes, Simon, Spielmann, Stamm Judith; Steinegger, Stelner, 
Welgelt, .Weyeneth, Wldmer, Widrig, Wiederkehr, Wrttenwi- Strahm, Stucky, Stump, Suter, Teuscher, lhanei, lheiler, 

· ler, Wyss, 2apfl, Zbinden, Ziegler, Zwygart ; (188) Tschäppät. Tschopp, Tschuppert. Vallendar, Vermot, Vogel, 
Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Weigelt, 
Wldmer, Widrig,. Wiederkehr, Wittenwiler, Zapft, Zbinden, Dagegen stimmen - Rejetter,t /e projet: . 

Blocher, Steinemann (2) . Zlegler, Zwygart · (154) 
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Dagegen stimmen - Rejettent le projet: 
Baader, Baumann Alexander, Binder, Blocher, Borer, Borto
luzzi, 'Brunner Toni, Dreher, Fehr Hans, FISCher-Hägglingen, 
Föhn, Friderici, Giezendanner, Gusset, 'Hasler Ernst; Hass 
Otto, Keller Rudolf, Kunz, Maspoli, Maurer, Moser, Oehrli, 
Schenk, Scharrer ,Jürg, Schlüer, Schmied Walter, Speck, · 
Steffen, Steinemann, Vetterli, Waber, Weyeneth, Wyss (33) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent 
Fehr Lisbeth, Freund, Frey Walter, Rychen, Schmid samuel, 
Seiler Hanspeter, Stamm Luzi (7). 

Entschuldigt/abwesend sind- Sont excust§slabsents: ' ' 
Debons, Eggly, Langenberger, Pjdoux, Pini · (5) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

99.028-4 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
4. Ubre clrculatlon des personnes 

Schlussabstimmung - Vote final 
. Siehe Seite 1912 hlervor-Volrpage 1912cklevant 

Beschluss des Stinderates vom 8. Oktober 1999 
~n du ConseH des -Etats du 8 octobre -1999 

(1) 

Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Eur~ 
pälSchen Gemeinschaft, Ihren MHglledstaaten und der 
Schweiz über den freien Personenverkehr 
Lol federale sur r Accord entre 1a Communaute eu~ 
peenne, ses Etats memb"'5 et la Sulsse concernant la 

-llbre clrculation des personnes 

Namentliche Abstimmung 
1 

Vote nomlnatif 
(Ref;: 3609) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent le projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schech, Antille, Aregger, 
Banga, Bangerter, Baumann Ruecli, Baumann Stephanie, 
Baumberger, Beck, Beguelin, Berberat, Bezzola, Bircher, 
Blaser, Bonny, Borel, Bosshard, Bühlmann, Bührer,. Cart)b
bio, Cavadini Adriano, Cavalli, Chiffelle, Christen, Colum
berg, Comby, David, de Dardel, Dettling, Donati, Dorrnann, 
Ducrot, Dünki, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Ehrfer, 
Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fankhauser, Fasel, 
Fässler, Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, Fischer-Seengen,. 
Aorio, Frey Claude, Fridericl, Fritschi, Gadient, Geiser, Gen
ner, Goll, Gonseth, Gros Jean-Michel, Grass Andreas, 
Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gysin Hans 
RudoH, Gysin Remo, Haerin9- Binder, Hafner Ursula, Häm
merle, Hegetschweiler, Heim, Herczog, Hass Otto, Hass 
Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, 
JeanprAtre, Jassen, Jutzet, Kalberrnatten, _ KeHer Christine, 
. Kofmel, Kuhn, Kühne, Lachat, Lauper, Leemann, Leu, Leu
. enberger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti Werner, Maury Pas
quier, Meier Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, 
Mühlemann, Müller Erich, Müller-Herrimi, Nabholz, Oster
mann, Pe~i. Phllipona, Pidoux, Raggenbass, Randegger, 
Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, . Rennwald, 
Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, Schal-
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ler, Scheure,-, Schmid Odilo, Schmid samuel, Seiler Hanspe
ter, Semadeni, Simon, Stamm Judith, Steinegger, Steiner, 
Strahm, Stucky, Stump, Suter, Teuscher, lhanei, lheHer, 
Tschäppät, Tschopp, Tschuppert, Vallendar, Verinot, Vogel, 
Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Weigelt, 
Weyeneth, Widmer, Widrig, Wiederkehr, Wrttenwiler, Wyss, 
Zapf), Zbiriden, Ziegler, Zwy_gart (1.60) 

Dagegen stimmen - Rejettent /e projet 
Baumann Alexander, Binder, Blocher, Bortoluzzi, Brunner 
Toni, Dreher, Fehr Hans, Fischer~Hägglingen, Giezendan~ 
ner, Grobet, Gusset, Hasler Ernst, Jaquet, Keller Rudolf, 
Kunz, Maspoli, Maurer, Moser, Oehrli, Schenk, Scharrer 
Jürg, Schlüer, Schmied Walter, Speck, Spielmann, Steffen, 
Steinemann, Vetterli, Waber (29) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent 
Baader, Borer, Föhn, Freund, Frey Walter, Stamm Luzi (6) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excust§slabsents: 
Debons, Eggly, Langenberger, Pini (4) 

Präsidium, stimmt nicht- Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1 ) 

An den Bundesrat-Au Conseil federa/ 

99.028-6 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU • 
6. Landwirtschaft 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
6. Agrlculture 

Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seite 1831 hlervor- Volr page 1631 ckfevant 
Beschluss des S!inderates vom 8. Oktober 1999 
Ddclslon du Conseß des Etats du 8 octobre 1999 

Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
Lol federale sJJr l'agrlculture 

Namentliche·Al1stimmung 
Vote nomlnatif 
(Ref.: 3610) 

Für Annahme des /Entwurfes stimmen -Acceptent Je projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Antille, Aregger, Baader, Banga, Ban-' 
gerter, Baumann Alexander, Baumberger, Beck, Beguelin, 
Berberat, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Bonny, Borel, 
Borer,-Bortoluzzi, Bosshard, BrunnerToni, Bührer, Carobbio, 
Cavadini Adriano, Cavalli, Chiffelle, Christen, Columberg, 
Comby, David, de Dardel, Dettling, Donati, Dorrnann, Dre
her, Ducrot, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, 
Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fankhauser, Fässler, 
Fehr Jacqueline, Fahr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Fischer
Seengen, Florio, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, 
Frnschi, Gaclient, Geiser, Goll, Grobet, Gros Jean-Michel, 
Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gusset, Gysin 
Hans Rudolf, Gysin ·Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Hämmerle, Hasler Emst, Hegetschweiler, Heim, Herczog, 
Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, Hubmann, lmhof, 
Jans, Jaquet, Jeanpr&tre, Jassen, Jutzet, Kalbermatten, ~el
ler Christine, Kofmel, Kühne, Kunz, Lachat, Lauper, Lee
rnann, Leu, Leuenberger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti 
Werner, Maurer, Maury Pasquier, Meyer Theo, Meyer 
Therese, Mühlemann, Müller Erich, MüUer-Hemmi, Nabholz, 
Oehrli, Pelli, Phllipona, Pldoux, Raggenbass, Randegger, 
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Ratti, Rechsteiner Paul, RE!!Chstelner Rudolf, Rennwald, 
Roth, Ruckstuhl, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, Scharrer 
Jürg, Scheurer, Schmid Odilc>, -Schmid. Samuel, Schmied 
Walter, Seiler Hanspeter, s1mon·, Speck, Stamm Judlth, 
Stamm Luzi, Steinegger, Steiner, Strahm; Stuc;:ky; Stump, 
Suter, Thanei, Theller, Tschäppit, Tschopp, Tschuppert, 
Vallender, Vermot. Vetterll, Vogel, Voßmer, von .Allmen, 
Waber, Weber Agnes, Weigeft, Weyer,ieth, Wldmer, Widrig. 
Wittenwiler, Wyss. Zapft, Zbinden, Ziegler (183) 

Dagegen stimmen ~ Re]ettent /e pro]et: 
Ammann Schoch,. Baumam Ruedf, Baumann. Stephanie; 
Blocher, Bühlmann, Dünki, Fasel, Fehr Hans, Genner, Gie
zendan~r. Gonsetl'I, Hollenstefn, Kuhn, Maspoli, , Meier 
Hans,· Moser, Schaller, Steffen, Steinemann, Teuscher, von 
~elten, Wi~erkehr, (22) 

i 

Der Stimme enthalten sich :.. S'abstlennent 
Föhn, Gross Andreas, Keller Rudolf, Ostermann, Ruf, · 
Schenk, Schluer, Semadeni, Spielmann, Zwygart (10) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont 8JCClises/absefltB: 
. Debons; Eggly, Langeliberger, Pini · (4) 

Präsidium, stimmt nicht- Presideni:e, ne \'Ote pas: 
Heberlein · 

An den Bundesrat-Au Conseil federal 

99.028-7 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU . 
. 7. Verkehrsverlagerung 
Accotds bll;rteraux Suisse/UE. 
7. Transfert du_ trafic 

Schlussabstlrr,mung - Vote final 
Siehe Seile 1848 hlelvor- Volr page 1848 cklevant. 
Beschluss des Sl4nderates vom 30. September 1999 
~n du CcnseQ ~ Bais du 30 septembre 1999 

(1) 

Bundesgesetz zur Verlagerung von al~erendem 
Güterschwer,,erkehr auf die Schiene . 
Lol federale vlsant a transferer sur le rau le ·tra11c cttt 

· marchandlses a travers les "'pes · · · 
Namentliche Abstimmung 
Vote nominatlf 
(Ref.: 3811) 

FOr Annahme "'1s Entwurfes stlmmen-Acceptent /e pro/et. 
Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Arrtille, · Banga. Bau
mann Ruedi, Baumann Stephanie, Baumberger, Beck, 
E3eguelln, Berberat, Bezzola, Birctier, Bonny, l;lorel,. Bühl~ 
mann, Carobblo, Cavaclini,Adriano, Cavam, Chiffelle, Chri
sten, Columberg, Comby, David, de Da!'del, · Donati, · 
Donnann, Ducrot, DOnki,. Dupraz, Durrer, Eperhard, Eger
szegi, Ehrler, Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fank
hauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Florio, Frey Claude, 

Erich, Müller-Hemm!, Nabholz, Ostermann, Pelll, Phlllpona. 
Pidoux, Raggenbass, Randegger, Ratti, Reohstelner Paul; 
Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, 
Rychen, Sapöoz Marcel, Schaller, Scheurer, Schmid Odllo, -
Semadeni, Simon, Spielmann, Stamm Judith, Stelnegger, 
Strahm, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Theiler, Tschäppit, 
Tschopp, Vallendar, Vermot, Vogel, Vollmer, von Allmen, von 
Feiten, Waber, Weber Agnes, Wldmer, Widrig, Wiederkehr, 
Wlttenwiler, Wyss, Zapft, Zblnden, Ziegler, Zwygart (145) 

Dagegen dm1J1lin - Re/sttent Je projet: . 
Aregger; :Baader, Baumann Alexander, Binder, Blaser, Blo
cher; Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Dreher,. Fehr Hans, 
. Flscher-Häggllngen, Fischer-Seengen, Föhn; Frey Walter, 
Friderici, Giezendanner,. Gusset, Hasler Ernst, Hess Otto, 
Keller Rudolf, Kunz, Maspoli, Maurer, Moser, Oehrli, Schenk. 
Scharrer JOrg, SchlOer, Schmied Walter, Speck, Steffen, 
Steinemann, Stuck:y, Vetterli, Weyeneth {36) 

Der Stimme enthalten skih- S'abstlenneiit: 
Bangerter, Bosshard, Bührer, Dettling, Fehr Lisbeth, Freund, 
Gysin Hans Rudolf, tieglitschweiler, Schmid Samuel, Seiler 
Hanspeter, Stamm Luzl, Stelner, Tschuppert, Welgelt (14) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont ~abseflts: 
Debons, Eggly, Langenberger, f>ini 

Präsidium, 'stimmt nicht- Presldence, ne vote pas: 
. Heberleln 

An den Ständerat-Au Q:mseiJ des Etats 

99.028-8 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU. · 
8. Minimale Arbeits-·. 
und Lohnbedingungen 

. · Accords bllateraux Sulsse/UE. 
8. Conditlons minimales de travail 
et de salalre · 

Sch/UJ;Sabstlmmung - Vote final 
Siehe Seite 1758 hlelVOt-Voll' page 1758 ck!e)l8nt 
Beschluss des Standerates vom 8. Oktober 1999 
[):k:lslon du Conseil des Bais du 8. oclobre 1999 

(4) 

(1) 

Bundesgesetz über die mlnlnialen Arbeits- und Lohn
bedingungen flir In die Schweiz entsandte Arbeit~ 
nehmerlnnen und Arbettnehmer und flankierende 
Massnahmen 
Lol 'federale sur les condltlons mlnlmales de tmvall et 

; del salalre appllcaJ,les aux: · tnivallleurs .detaches en 
SUlase et sur les mesures d"accompagnement 

Namentliche Abstimmung 
Vote nomlnatJf 
(Ref.: 3812) . 

• Fritschi, Gadient, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Grobet, 
Gros Jean-Michel, Gross.And18as, Gross Jost, Grossenba- FOr Annahme des Entwurfes stlmmen-Acceptent Je projst: 
eher, Guisan, Gilnter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Aeppli, Aguet, Alder, Ammann Schoch, Antllle, Aregger, 

. Ursula. Hämmerle, Heim, Herczog, Hass Peter, Hochreute- ... Baader, Banga. Baumann · Rued~ Baumann Steph1:111le, 
ner, Holleosteln, Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, JeanprMre, Baumberger, Beck; ~elln, Be~rat, Bezzola, Bircher, 
Jessen, J~et, Kalbermatten, Keller · Christine, . Kofmel, ·. Blaser, Borel, Bühlmann, Carobbio, Cavadlni Adriane, 
Kuhn, Kühne, lachst, Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, , Cavalll, Öhiffelle, Christen, COlumberg, Comby, David, de 
Loeb, l.Otscher, Maiire, Martl Wemer, Maury Pasquler, Meier Darctel, Donati, Dormann, Ducrot, DOnki, Dupraz, Durrer, 
Hans, Meyer· Theo, Meyer Th~rese. MQhlemann, Müller Ebertiard, Ehrler, Engelberger, EJ:igler, Eplney, Eymann, 
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· Fankhauser, Fasel, Fäsaler, Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, 
FISCher-Hägglingen, Florio, Frey Claude, Friderici, Frilschi, 
Gadlent, Geiser, GeMer, Goll, Gonseth, Grobet, Gros Jean
Michel, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, 
Günter, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering Binder, 
Hafner Ursula, ,Hämmerte, Heim, .Herczog, Hess Otto, Hess 
Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, hnhof, Jans, 
Jaquet, Jeanprätre, Jossen, Jutzet, Kalbermatten, Keller 
Christine, Kofmel, Kuhn, KOhne, Lachat, Lauper, Leemann, 
Leu, Leuenberger, Loeb, Lötseher, Maltre, Marti Werner, 
Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, 
M0hlemann, M0ller-Hemmi, Nabholz, Oehrli, .Ostermann, 
Pelli, Philipona, Pldoux, Raggenbass, Randegger, Rani, 
Rechsteiner Paul, Rechstelner Rudolf, Rennwald, Roth, 
Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, Schalter, 

· Scheurer, Schmid Odßo, Schmid Samuel, Schmied Walter, 
Seiler Hanspeter, Sernadeni, Simon, Speck, Spielmann, 
Stamm Judith, Steinegger, Strahm, Stump, Suter, Teuscher, 
Thane~ Theiler, Tschäppit, Tsdlopp, Vermot, Vogel, Voll• 
·mer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Weyeneth, Wid
mer, Widrig. 'Wiederkehr, Wittenwiler, Wyss, Zapfl, Zbinden, 
Ziegler, Zwygart (154) 

Dagegen stimmen - Rejettent le projet: 
Baumann Alexander, . Binder, Blocher, Dreher, Fehr Hans, 
Giezendanner, Gusset, Keller Rudott, Maspoli, Maurer, 
Schenk, Scherrer JQrg, SchlOer, Steffen, Steinemann, Vet
ter!~ Waber (17) 

Der Stimme enthalten sich - S'sbstiennent: · 
Bangerter, Bonny, :Borer, Bortoluzzi,. Bosshard, Brunner 
Toni, BOhrer, Dettling, Egerszegi, Fischer-Seengen, Föhn, 
Freund, Frey Walter, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Kunz, 
MOller Erich,· Stamm Luzi, Steiner, Stucky, Tschuppert, Val• 
lender, Weigelt (23) 

Entschuldfgtlabwessnd sind - Sont excuseslabsents: 
Debons, Eggly, Langenberger, Moser, Pini 

Präsidium, stimmt nicht-Presidence, ne vote pas: 
Heberlein 

An den Bundesrat-Au Conseil federal 

96.091 

Bundesverfassung. 
Reform 
Constitutlon federale. 
Retorme 

Schlussabstimmung - Vote final 

Siehe Seite 2130 hlerVor-Volr page 2130 ck:levant ' 
Beschluss des Slinderates vom 8. Oktober 1999 
Ddclslon du Conseil des Etats du 8 octobre 1999 

c. Bundesbeschluss Ober die Refonn der Justiz 
c. Arr8t6 Mdnl relatlf a la reforme de 1a Justlce 

(5) 

(1) 

ZWygart Otto (U, BE): Die LdU/EVP-Fraldlon Ist Ober das 
Vorgehen bei der Justizreform höchst ungehalten. Die takti
schen Spielchen bis _zur heutigen Schlussabstimmung zeu.
gen von wenig liberalem Geist. Aus zwei Gründen finden wir 
die Vorgehensweise der Räte fragwQrdlg: 
1. Inhaltliche Feststellungen: Was hier unter •Reform» ver
kauft wird, Ist ,im Grunde genommen eine Teilrevision der 
Bundesverfassung. Die Vereinheitlichung des Prozessrech-
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tes, die Rechtsweggarantie und die Beschränkung des Zu
ganges waren längst fällig und schon lange versprochen. 
Dies wäre über eine Teilrevision der Bundesverfassung zu 
lösen gewesen. Nach dem Wegfall der Normenkontrolle Ist 
diese Vorlage nicht einmal mehr ein gerupftes Huhn. Zu 
diesem Etikettenschwindel sagt die LdU/EVP-Fraktion nicht 
ja. 
2. Formelle Feststellungen: Zum neuen Artikel 191, also der 
Normenkontrolle, gab es gültige BeschlOsse beider ,Räte. 
Nachdem der Nationalrat am 9. Juni 1999 und der Ständerat 
am 30. August dem erarbeiteten Kompromiss zugestimmt 
haben, wurde in der Kommission auf Vorschlag der stände
rätlichen Kommission ein fragv,,Ordiges Prpzedere in Gang 
gesetzt Sollten solche WmkelzQge Schule machen und 
rechtlich unsaubere Machenschaften Oberwasser bekom
men, .so wäre dies für unseren Rechtsstaat verhängnisvoll. 
Die LdU/EVP·Fraktlon lehnt dies ab. 
Fazit Von vielen Seiten wurde betont, dass wir-nicht zuletzt 
auch im Hinblick auf die R~antie - eine Verfas
sungsgerfchtsbarkeit brauchen worden. Hier fehlt nun der 
Schlussstein. Wir verstehen, dass die Normenkontrolle nur in 
einem eingeschränkten Rahmen gelten sollte. Heute aber 
stehen wir diesbezQglich mit leeren Händen da. Damit das 
Schweizer Volk möglichst bald auch Ober die Frage der Nor
menko~lfe befinden kann, habe ich heute eine parlamen
tarische Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfes 
für eine Verfassungsgerichtsbarkeit eingereicht 
Damit die positiven Punkte der Vorlage nicht gefährdet wer
den, wird die LdU/EVP-Fraktlon nicht gegen die Vorlage 
stimmen, sondern sich der Stimme enthalten. 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 3613) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent le projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Antllle, Baader, Banga. Bangerter, Bau
mann Alexander,. Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, 
Baumberger, Beck, Berberat, Bezzola, Binder, Bircher, Bla
ser, Borel, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, B0hl
mann, BQhrer, Carobblo, Cavadlni Adrlano, Cavalli, Christen, 
Columberg, Comby, David, de Dardel, Donati, Dormann, 
Dreher, Ducrot, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegl, Ehrler, 
Engelberger, · Engler, Epiney, Eymann, Fasel, Fässler, Fehr 
Hans, Fehr Jacqueline,. Fehr Lisbeth, F'ischer-Hägglingen, 
Florio, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Frit
$Chi, Gadient, Geiser, Genner, Goll, Gonseth, Gros Jean
Michel, Gross Andreas, Grass Jost, Grossenbacher, Ganter, 
Gysin Hans Rudolf, Gysin ,Remo, Haering Binder, Hafner 
Ursula, Hämmerle, Hasler Ernst, Hegetschwefler, Heim, 
Herczog, Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, Hollenstein, 
Hubmann, lmhof, Jans, Jaquet, Jeanprätre, ·Jossen, Jutzet, 
Kalbermatten, Keller Christine, Keller Rudolf, Kofmel, Kuhn, 
K0hne, Kunz, Lachat, Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, 
Loeb, Lötseher, Maiire, Marti Werner, Maspoli, Maurer, 
Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Meyer Therese, 
M0ller Erich, MQller-Hemmi, Nabholz, Pelli, Pnilipona, Pi
doux, Raggenbass, Randegger, Ratti, Rechsteiner Paul, 
Rechstelner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Rychen, 
Schenk, Scheurer, SchlOer, Schmid Odilo, Schmid 8!'"uel, 
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Semadeni, 1:1imon, 
Speck, Splelrnann, ~ Judith, Stamm . Luzi, Steffen, 
Stelnegger, Steiner, Strahm, Stucky, Stump, Suter, Teusdler, 
Thanei, Theller, Tschäppit, Tschopp, Vermot, Vetterli, 
Vogel, Vollmer, von Allmen, von ·Feiten, Weber Agnes, 
Weigelt, Weyeneth, Widmer, Widrig, Wd:tenwiler, Wyss, 
Zblnden, Ziegler (165) 

Dagegen stimmen - Rejettent /e projet: 
Chiffelle, Gusset, Moser, MOhlemann, Schener Jürg, Steine
mann, Vallender, Waber (8) 

Dar Stimme enthalten sich --S'sbstiennent: 
Ammann Schoch, Dettling, DOnki, F'ISCl'ler-Seengen, 
Guisan, Ostermann, Ruf, Schaller, Wiederkehr, Zwyga,t(10) .. 
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.Vorsitz-Presidence: Rhinow Rene (R, BL) 

99.028-0 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
O. AUgemelne Aussprache 
Accords bllatciraux Sulsse/UE. 
o. Dlscusslon gcinerale .. 

Botschaft, Gesetz· und E!eschlussentwOrfe vom 23. Juni 1999 
9996128) · . . . . 

, Pi'OJels de lol et d'antt6 du 23 Jtlln 1999 
(FF 5440) , . · 

Beschluss des Nationalrates \1011130. August 1999 
Ceclslon du Conseil national du 30 aoQt 1999 

624 . E 31 aoOt ,999 . 

gen zu den finanziellen Auswirkungen mache. Zuerst. zum 
Abkommen Ober die. wissenschaftliche und tßehnisohe Zu
sammenarbeit Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech
nologietransfer sind die Ressourcen, ,auf denen der Wohl
stand unseres Landes von morgen aufbaut Es ist von aus
serordentlicher Wichtigkeit, dass unsere Wlssenschafterin
nen und WissEmschafter in .einer eUfOJ)il-, ja weltweiten 
Vernetzung mltaJbeiten köMen. , , 
Das Abkommen hat die volle Beteiligung der 59hweiz am . 
FOnften Forschungsrahmenprogramm der EU zum Ziel Es 
Ist das einzige Abkommen mit einer beschränkten Laufzeit 
(bis 2002), es kann jedoch verlängert werden. Neu werden 
schweizerische Forscherinnen und Forscher Projekte auch 
selber führen und koordinieren können. Im Unterschied zu 
heute wird die Möglichkeit bestehen, die Strategien zu beein
flussen. Die. volle Beteiligung der Schweiz bedeutet, gerne&- . 
sen an den ~ •. die bis anhin bei projektweiser Beteili
gung entstanden sind, eine Jährliche Kostenerhöhung von 
eJwa 63 MIiiionen Franken. Aufgrund der Stärke des For
schungsstandortes Schweiz kann jedoch mit guten Gründen 
.davon ausgegangen werden, dass auch die FinanzrOck-
flüsse erheblich sein werden. · · 
Zum Abkommen Ober bestimmte Aspekte lies. öffentlichen 
Beachaffungswesens: Hier geht es darum, den Deckl.mgsbe
reich der Nich.tdlskrirl'linierung bei der·Vergabe :öffentlicher 
Aufträge Ober jenen Im WTO-AbkQmmen hinaus zu envei
tem. BereichE:>, die bisher nicht !lbgedeckt sind, sollen neu er
fasst werden. Zum einen geht es um die Gemeinden, zum 
anderen· um neµe Gebiete wie Bahn, Telekommunikation, 
Gas, Wärmeversorgung, konzessionierte Unternehmen der 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Wir haben in die,- :~r, und Elektrizitätsversorgu~g und öffentlicher Trans-

ser Sondersession eines der . wichtigsten, wenn nicht das Das Abkommen ennöglicht eine zusätzliche Marktöffnung für 
wichtigste Geschäft der zu Ende gehenden Legislatur zu be- die Schweizer AnbleJer; bedeutet allerdings auch einen ver-
handeln. schärften Wettbewerb In unserem Land. 
Die AussenpoHtische Kommission war sich dieser Tatsache Z1,1m Abkommen Ober die g8genSE!)itige Anerkennung von 
sehr bewusst und hat sowohl dl!,; Verträge als auch die damit Konformitätsbewertungen:. Unterscbiedliche nationale Pro-
zU$al'Ml8rthängenden Gesetzesänderungen mit grcisser" duktevorschrlften sowie die Nichtanerkennung ausländischer 
Aufmerksamkeit und in die Tiefe gehend behandelt. Gleich- Komonnitätsbewertungen - Prritungen; Inspektionen; Zertifi
zeltlg war immer der feste Wille spürbar, dieses für cf ie Zu- · zierungen, Anmeldungen . und Zuf2$SIJl1gen. -- stellen eines 
kunft unseres Landes ~hen wichtige Vertragswerk der wichtigsten technischen Handelshemmnisse im grenz-
so. umzusetzen, dass mit einer breiten AkzE:>ptanz in der. Be- übelschteltenden W81"8nverkehr dar. Durch die gegenseitige , 
völkerung gerechnet werden· kann. Anerkennung der Konformitä1abescheinigungen können 
Ich gehe·Ober zur Beratung des Genehmigungsb8$Chlusses .nach dem Abkommen DoppelprOfungen im Export- und Im
und damit zum allgemeinen Eintreten. Ihre Kommission ist, · portland vermieden und so Kosten und Zelt gespart werden. 
dies Elei vorweggenommen; einstimmig auf den Beschluss In jenen Bereichen, ln denen schweizerisches und EU-Recht 
eingetreten und hat Ihn riach der Beratung auch ebenso ein- gleichwertig sind, Ist für die Vermarktung In der EU und in der 
• stimmig In der Version des Bundesrates gutgehelssen. Schweiz. nur. noch eine Prüfung erforderlich. Ist das Recht 
Zu genehmigen sind die Ihnen seit.langem·bekannten sieben • nicht gleichwertig, kann die schweizerische Konformitätsbe-
Abkommen: das Abkommen über die wissenschaftliche und wertungsstelle gemäss EU-Recht prüfen, und anschliessend 
technische Zusammenarbeit, das Abkomm.an. Qt>E,r be- kann das Gut in allen EU-Ländern vermarktet werden. Diese 
stimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens, das Neuerung ist für unsere wichtigsten Exportbranchen, die Ma-
Abkommen Ober die gegenseitige Anerkennung von Kontor- . schlnen.:, Apparate,- und Metallindustrie, von wesentlicher 
mitätsbewertungen, das Abkommen Ober den Handel mit· Bedeutung. Klar festzuhalten ist, dass als Folge d88 Abkom
landwlrtschaftllchen Erzeugnissen, das Abkommen Ober den · mens nicht l!ltwa die. Grenzkontrollen wegfallen; eine Zoll-
luftverkehr, das Abkommen Ober den GOter- und Personen- unlon besteht nur unter den EU-Mltglledliindem. 
verkehr auf Schiene .und Strasse•und das·Abkommen Ober · Zum Abkommen Ober den Handel mit landwirtschaftlichen 
die Freizügigkeit. Erzeugnissen. Das Ziel, das von beiden Seiten angestrebt 
Die sieben Abkommen bilden ein Ganzes. Es kann kein Stein wird, ist klar ein besserer Marktzugang; Für die Schweizer 
herausgebrochen werden. Entweder wir genehmigen sie L.andwlrkt. bedeutet die Öffnung eines· Marktes mit etwa 
alle, oder wir lassen 88 sein, und die bilateralen Vert,andlun. 300 Millionen potentieHen Kunden einen klaren Vorteil. Um 
gen sind gescheitert · ein Beispiel zu nennen: Heute decken die Schweizer Land-
Wie Immer, wenn sich zwei Parteien nach langen Verhandlun- wirte mit ihren Produkten etwa 1 Prozent d~ europäischen 
gen handelseinig werden, verkörpert das Ergebnis ein gegen- Marktes für Milchprodukte ab. Dieses Prozent entspricht 
seitiges Geben und Nehmen. Die Schweiz hat in gewissen Be- 25 Prozent der inländischen Milchproduktion. Gelingt es, in 
reichen Könzesslonen gemacht und sich In anderen wiederum Europa auch . nur um ein.Zehntel Prozent zuzulegen, so be,-
Vorteile eingehandelt .Es Ist dies ein vollkommen normaler deutet dies eine Erhöhung der schweizerischen Miichproduk-
Vorgang: Niemand kann Ober lange Zeit nur zu den ,Nehmen- tion um 2,5 Prozent Dies sind wahrlich Chancen; die genutzt 
den gehören. Betrachten wir jedoch das Gesamtresultat, dann werden müssen. · · 
kann klar festgehalten werden: Es ist gut und hart verhandelt Zum Abkommen Ober den .Luftverkehr. Auch hier ennöglicht 
worden. Das Ergebnis ist für unser Land per saldo ausgespro- das Abkommen· FlexlJ)lltt4t In. bezug auf · den Marktzugang 
chen positiv. Die .Ratifizierung der Verträge iat für eine zu- und gibt den schweizerischen Luftverkehrsgesellschaften 
kunftsgerichtete Schweiz eine unabdingbare Vor:$1SS8f.zung. gleich lange Splesse wie ihren europäischen Konkurrenten; 
Erlauben Sie mir, dass ich ganz kurz al,lf die einzelnen Ab- · Das Ergebnis der Verhandlungen, das eine.Mandatsände,
. kommen eingehe und zum. Schluss noch 'einige B.emerkun- rung für die Kommission erford!:H'te, ist folgendes: Mit lnkraft-
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treten des Abkommens erhält die Schweiz die · dritte und 
vierte Freiheit, d. h., es können ohne Einschränkungen Pas
sagiere, .Post und Fracht aus dem Heimatstaat in einen an
deren Staat oder aus einem anderen Staat In den Heimat
staat befördert werden. 
Zwei. Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens erhält die 
Schweiz automatiscn die fünfte und die siebte Freiheit. Die 
fünfte FreihEHt bedeutet das Recht, auf einem Flug, der im 
Heimatstaat beginnt, in zwei anderen Staaten Passagiere, 
Post und Fracht zu befördern. Die siebte Freiheit bedeutet 
das Recht, Passagiere, Post und Fracht auf einem Flug zwi
schen zwei Drittstaaten zu befördern. 
Es besteht die Bereitschaft und der Wille beider Vertragspar
teien, fünf Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens Ver
handlungen über die achte Fralheit-:- das Recht, Passagiere, 
Post und Fracht innerhalb eines Drittstaates zu befördern -
aufzunehmen. Im Anhang zum Abkommen wird für den Be
reich Luftverkehr der Acquis communautaire verankert Noch 
nicht ganz erreicht, jedoch anzustrebendes Ziel. ist der offene 
Himmel über Europa. . . · · 
Zum Abkommen über die Freizügigkeit im Personenverkehr: 
Bei diesem Sektor bestand die grosse Herausforderung 
darin, dass die beiden Verflal1dlungspartelen mit unter
schiedlichen Konzepten an die Frage herangingen. Die eine 
Seite wollte so rasch wie möglich automatische Freizilgigkeit 
herstellen, die andere wollte keinen Automatismus, sondem 
einen sanften, kontrollierten und etappenweisen Übergang. 
Das Ergebnis in der Grundstruktur: Gleichbehandlung von 
Bürgern aus EU-Mitgliedstaaten, die bereits in der Schweiz 
sind, und von Schweizern In der Eü; zwei Jahre nach Ab
schaffung des lnländervorranges und der einseitigen Lohn
und Sozialkontrolle in der Schweiz volle Freizügigkeit in der 
EU für Schweizerinnen und Schweizer; nach fünf Jahren in 

· der Schweiz keine Kontingentierung mehr. Während den 
nächsten sieben Jahren kann die Schweiz allerdings Kontin
gente für zwei Jahre wieder einführen. Dies für den Fall, dass 
die 2uwanderung zehn Prozent Obersehreiten sollte. Das Ab
kommen beinhaltet zudem eine Koordination - nicht · etwa 
eine Harmonisierung _; der Sozialversicherungssysteme und 
die gegenseitige Anerkennung der Dlplome. 
Bekannt ist, dass es Im Zusammenhang mit Diplomen der Ar
chitekten. HTL zu einer bedauerlichen Panne gekommen Ist 
In einer Erklärung soll festgehalten werden, dass man sich in 
der ersten Sitzung des Gemischten Ausschusses diesem 
Problem widmen wird. In der Verwaltung findet zudem zu die
sem Thema eine Administratiwntersuchung statt. 
ZLi den Abkommen, die im Rahmen des Genehmlgungsb&
schlusses von Ihrer Al,lssenpolitlst:hen Kommission behan
delt wurden, gehört natilrlich auch das Abkommen Ober den 
Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse. Ich 
werde dazu ~ine Ausführungen machen, da der Präsident 
der KVF zu diesem Punkt im Rahmen der Entretensdebatte 
Stellung beziehen wird. 
Erlauben Sie mir einige Ausführungen zu den finanziellen 
Auswirkungen der Abkommen: Die Problematik besteht 
darin, dass den quantifizierbaren, direkten, belastenden 
Auswirkungen nichtbezlfferbare pOSitive Effekte gegenüber
stehen. Dies darf uns nicht dazu führen, eine n~ative Bilanz 
zu ziehen .. Die entstehenden Mehrausgaben respektive Min
dereinnahmen sind relativ leicht zu eruieren. Das Eidgenös
sische Finanzdepartement spricht von einer Belastung der 
Finanzrechnung des Bundes mit rund 600 Mfflionen Fran
ken. 
Diese Belastung entsteht in vier Hauptbereichen: beim freien 
.Personenverkehr - insbesondere bei den . Sozialversiche
rungen -, beim Landverkehr, Im Bereich der landwirtschaft
lichen Zölle und bei der Forschung. Dem stehen beträcht
liche positive Effekte für die gesamte Schweizer Volkswirt
schaft gegenüber. Die fünf vom Bundesrat in Auftrag gege
benen Studien kommen. dazu, ein Wachstumspotential von 
0,5 bis 2 Prozent des Bruttolnlandproduktes vorauszusagen. 
1 Prozent Wachstum beschert dem Bundeshaushalt Mehr
einnahmen von 400 bis 500 Millionen Franken. Es kann dem
zufolge davon ausgegangen werden, dass- mit einer gewis
sen zeitlichen Verzögerung - die Belastung der Finanzrech-
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nung des Bundeshaushaltes durch Mehreinnahmen gut aus
geglichen werden kan.n. 
Zusätzlich sind die Vorteile für die gesamte Volkswirtschaft 
zu beachten, die sich nicht direkt auf den Bundeshaushalt 
auswirken; es sind Vorteile, die namentlich auch direkte Aus
wirkungen auf den Arbeitsmarkt haben werden. 
Ich erlaube mir, hier ganz kurz den Bericht zu zitieren, den 
uns die Konferenz der Kantonsregierungen in den letzten Ta
gen noch hat zukommen lassen und In dem die finanziellen 
Auswirkungen auf die Kantone noch einmal umschrieben 
werden: «Die Kantone stehen nach wie vor voll hinter den 
sektoriellen Abkommen mit der EG, auch unter BerOckslchti
gung der finanziellen Auswirkungen. Der Abschluss der sek
toriellen Abkommen ist eine staatspolitische Grundausrich
tung, die aufgrund der damit verbundenen Potentiale beur
teilt werden muss. Die sektoriellen Abkommen sind eine Ge
samtaufgabe und kein technisches Einzelprojekt. Thema ist 
nicht so sehr Buchhaltung, sondern der politische Wille zur 
Zukunftsgestattung und das Vertrauen, dass die kilnftig Ver
antwortlichen mit den sich ergebenden tiisiken und Chancen 
zum Wohle des Landes umzugehen wissen.» .· 
Ihre Kommission ist einhellig der Überzeugung, dass das 
Verhältnis unseres Landes zur Europäischen Union nunmehr 
durch die Genehmigung dieser sieben Abkommen neu gere
gelt werden muss, Im Falle einer Ablehnung ist keine Alter
native vorhanden. Auf bilateralem Wege sind alle Möglichkei
ten ausgeschöpft, und es kann kein besseres Ergebnis mehr 
elZielt werden. Auch die Beitrittsbefürworter dOrfen sich kein 
Nein wünschen, denn dadurch würde dieser Schritt ln noch 
viel weitere Feme gerückt. ' 
lhr.e Kommission -bittet Sie einstimmig, auf den Genehmi
gungsbeschluss einzutrete,I und ihm in der.vom Bundesrat 
vorgelegten Form zuzustimmen. · 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Die Kommission für 
Verkehr und Fernmeldewesen hat sich an ihrer Sitzung vom 
20. und 21. Mai 1999 Ober das Ab~mmen über den Luftver
kehr sowie Ober das Abkommen über den Güter- und Perso-. 
nenverkehr auf Schiene und Strasse, das sogenannte Land
verkehrsabkommen, orientieren lassen und hat darüber de
battiert Das Luftverkehrsabkommen gab kaum zu Diskussio
nen Anlass. 
Intensiv debattiert wurde hingegen Ober das Landverkehrs-
abkommen. Das ist auch verständlich, denn bereits bei den 
Verhandlungen bildete dieses ein Schwergewicht Zudem 
besteht beim Landverkehrsabkommen ein Bezug zu den teils 
umstrittenen flankierenden Massnlihmen. Das. Landver
kehrsabkommen war - zumindest in der Öffentlichkeit und 
zum Teil auch in. der Politik -während langer Zeit das am in
tensivsten diskutierte Dossier. Das lässt sich daraus erklä
ren, dass in der Verkehispolltik mit diesem Abkommen ganz 
entscheidende Interessen der Schweiz als Transitland mitten 
in Europa tangiert werden. Gleichzeitig aber war diese ganze 
Thematik verknOpft mit aktuellen politischen Themen; ich 
denke an den Alpenschutzartikel, an die neuen Alpentunnels 
für Eisenbahnen, an die StrassenbenOtzungsgebühren 
(LSVA) und auch an die Bahnreform. 
Die Ausgangslage für die Verhandlungen war bekar,ntllch so, 
dass sich die Beziehungen mit der EU im Bereich Verkehr auf 
das Transitabkommen von 1992 abstiltzen, das seit 1993 
gültig ist, allerdings nur für zwölf Jahre, nämlich bis ins Jahr 
2005. Nach Ablehnung des EWR im Dezember 1992 hat die 
Schweiz aufgrund von Artikel 13 des Transitabkommens die 
bilateralen Verhandlungen aufgenommen. Die Zielsetzung 
war, hier Regelungen für den gegenseitigen Marktzugang im 
Strassengüterverkehr zu finden. 
Die EG hat dann in ihrem Verhandlungsmandat vom März 
1995 die 40-Tonnen-Frage eingebracht Das hatte zur Folge, 
dass sich die ganzen Diskussionen ausweiteten im Hinblick 
auf eine koordinierte Verkehrspolitik im Alpenraum und auch 
im Hinblick auf den Zugang zu Eisenbahninfrastrukturen, den . 
sogenannten «free access». 
Aufgrund dieser Situation hat dann · der Bundesrat Im 
April 1996 einen Paradigmawechsel beschlossen, indem er 
sich bereit erklärte, über die Aufhebung der 28-Tonnen-
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Umite zu diskutieren. Die,s war - diese Feststellung ist im führt, also· die · Ieistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, 
ROckblick wichtig - die Voraussetzung für die FortfOhrung für deren Einführung wir jOngst einen Kredit für die lnV8$tl• 
und den Abschluss der Verhandlungen, und zwar bezOgllch tionskosten gesprochen haben, Vier Jah~ später, ab' dem . · 
aller Dossiers~ Ich verzichte. im folgenden darauf, die weit&- Jahre 2005, werden dann 40 Tonnen schwere Fahrzeuge ga-
ren Verhandlungsschritte nachzuzeichnen. Immerhin wl[ll'8fl neren zugelassen. Die schrittweise Erhöhung der Gewichtsli-
sie für Aussenstehende manchmal recht verwirrend; für die miten ist mit der . schrittweisen Erhöhung · der · Schwerver-
Schweiz war die Verhandlungsfilhrung manchmal auch am . kehrsabgabe verb1:1nden, deren Maximum bei der Fertigstel-

. Rande dessen, was man umgangssprachlich und damit et~ lung des ersten Neat-Baslstunnels erreicht ist ... spätestens 
WB$ undlplomatisch als «verletzend» bezeichnen wOrde.. aber am 1. Januar 2008-, und zwar differenziert nach. l:mis• 
·Gerade die Vertiandlungen Qber das Verkehrsdossier haben· sionskategorien. · · . 
aber gezeist, dass die Schweiz auch Freu.nde hat und vor al· Problematisch sind vor allem folgende drei Punkte, die zu 
lem auch, dass es In den Nachbarländem parallele lnteres· entsprechenden Diskussionen Anlass geben: 
sen gibt. Ich denke.an andere Transitländer, aber auch an 1. Im Rahmen der Verhandlungen mussten 40-tonnen-Kon-
umweltpolltisch motivierte Koalitionen, die zu den Vorstellun- tingerrte in der Übergangsphase zu reduzierten Abgabesät-
gen der schweizerischen Verkehrspolitik paraßel IEMen. · zen zugestanden werden, nämlich für die Jahre 2001 und 
Zentrales Ergebnis ist nun bezüglich der koordin.ierten Ver- 2002 je 300 000 Fahrten, für die beiden folgenden Jahre je 
kehrspolitlk für den schweizerischen Alpenraum, dass mit der 400 000. Diese Fahrten kann man n1,1n in Beziehung setzen 

. Erhöhung der Gewichtslimite, die unumgänglich . war; ver- iu den 1 235 000 Fahrten des alpenquerenden Güterschwer
kehrspolitisch eine VerknOpfung mit der Erhöhung der Stras- verkehrs im Jahre 1898. Die Frage bleibt offen, wieweit diese 
senfiskalität erfolgte. Die verfolgten Ziele konnten damit im Kontingente für 40-ToMen-Fahrzeuge zusätzlich zu diesen 
wesentlichen erreicht werden; die schweizerische Verkehrs- bisherigen Fahrten erfolgen oder ob es Ersatzfahrten sind. 
polltik mit dem Ziel der Verlagerung des Güterverkehrs von 2. Anlass zu Diskussionen geben des weiteren die Zuge-
der Strasse auf die Schiene wurde nämlich akzeptiert. Die Er- stäl)dnisse bezllglich der Leicht- und Leerfahrten fQr den al-
höhung der Strassenfiskalität wird durch die EG anerkannt, penquerenden Transitverkehr .. Hier werden von· 20Q1 bis 
und zwar- das scheint mir bedeutend zu sein „ auch mit Fol- 2004 prelsvergOnstigte Kontingente von 220 OOQ Bewilligun. 
gewirkunge.n aLif die eigene Verkehrspolitik einzelner Mit- ~ pro Jahr gey1ährt. Auch hier steift sich die Frage, wieweit 
gliedstaaten der EU.. .. . . . . es sich um zusätzliche Fahrten oder um einen Ersatz han-
Weiter,sind die Ziele der koordinierten Verkehrspolitik im Al· delt , · 
penraum, nämlich det Grundsatz der.nachhaltigen Entwick• In der eotschaft wird. auf Seite 151 (Ziff. 261.353) allerdings 
lung, sowie die Effizienz des Verkehrssysteri,s ir:n .Abkom- d8.J'fl.Lif hingewiesen, · dass bereits heute Leerfahrten bzW. 
men verankert. Die Schweiz erhält zudem Marktzugang Im · .Fahrten mit Frachten unter 28 Tonnen durchgeführt werden, 
Personen- und Güterverkehr auf Schiene und Strasse, was allerdings zu zwei. bis dreimal gOnstigeren Preisen. Immer-
den Wirtschaftsstandort erheblich verbessert. Schllesslic;h hin ist festzustellen, dass in den Jahren 2001 bis 2004 allein 
erfolgt eine Verstärkung der Koordination im Bereich der In• Ober diese Kontingente jährlich 520 000 bis 620 000 Fahrten 
frastruktur und des Bahnangebotes Im alpenquerenden kom- aus den EU~Ländem gemacht werden können. Dazu kom-
binierten Verkehr und Insbesondere. - das ist auch für die men, unlimitiert ab dem Jahre 2001, die 34-Tonnen-Fahr-
Schweiz wieder entscheidend -bezOglich der Zulaufstrecken zeuge und der BiMenverkehr der Schweizer Transporteure, 
im Norden und Soden. die auch über entsprechende Kontingente verfQgen werden. 
Das Landverkehrsabkommen hat schllesslich den Durch- 3. Die,ser Punkt betrifft die Frage, was ab dem Janre 2005 
bruch gebracht·ln t>atug aLif die Voraussetzungen fOr den passiert. weM die 40-Tonnen-Fahrzeuge generell zugelas, 
Abschluss der anderen sechs Abkommen, welche, wie von sen werden. Gelingt es dann, die Verkehrspolitik einer Verla-
der Präsidentlr! der AP~ erwähnt, für den Standort. Schweiz gerung von der Strasse aLif die Schiene umzusetzeri? . 
wichtig ~lnd, vor allem auch bezOglich des Verhättnlsses zum Wenn wir das Ganze beurteilen, müssen wirvorausschicken, 
EU-Binnenmarkt. · dass aufgrund von Studien festgestellt wurde. dass die Zahl 
Nun ist es aber unübersehbar, dass. das Landverkehrsab- dieser Fahrten ohne Massnahmen bzw. ohne Abkommen bis 
kommen ein Kompromiss ist, bei welchem die Schweiz er- zum Jahr 2015 a,uch unter Beibehaltung der .~Tonhen-
hebliche · und politisch nicht leicht verkraftbare. Zugeständ- Umite auf 1,8 Mllrionen steigen wQrderl. Auch wenn das Ab-· 
nisse machen musste •. Am plakativsten kann man ~ viel· kommen eine. schwierige und politisch heikle Obergangs-

· leicht anhand der Strassenflskalität darstellen: Da wurde sei• phase vorsieht, ist davon auszugeh.,, dass mit der verein
nerzelt vom Bundesrat zur Dlslwssion gestellt, dass für eine \ barten FISkalität und mit einer intematlonal koordinierten Ver-
Durchfahrt durch die Schweiz ein Betrag von 600 Franken zu besserung des Bahnangebotes ein· Wachstumsstopp des 
erbringen wäre. Nach vielen Zwischenschritten.gelangte man alpenquerenden GOterverkehrs aLif der Strasse erreicht wer-. 
schllesslich zu einem BetnqJ von maximal 325 Franken, wo- den kann. Es bestehen zudem Korrektuimassnahmen in 
bei festzuhalten ist, dass auch innenpolitisch ein Betrag von dem Sinne, dass eine sogenannte SchutzklBUSEII angerufen 
600 Franken für eine Durchfahrt mit einer entsprechend ho- werden kann. 
hen LSVA schwierig durchzusetzen gewesen wä,re. Kompro- . Im weiteren ist bei derGesamtbeurteDung festzuhalten, dass 
misse musste man auch bezOglich der Alpentransitabgabe das Nacht- und Sonntagsfahrverbot für Lastwagen belbehal· 
eingehen, die auch ein Teil der koordinierten Verkehrspoli!fk. ten wird. FQr Schweizer Camlonneul'8' bedeutet das Abkom-
lst. Diese wurde auf 15 Prozent der Gesamtabgabe limitiert, rnen, dass der Verkehr ßberallsiert wird. Bestehende Kontin-
was zu einem hohen LSVA-AnteHführt. und im Verhältnis zwl· Q8nt&. in der EU werdE1n -: mit Ausnahme des Ökopunktesy-
schen der Belastung des· Binnenverkehrs und jener des Al- stems In ÖS1;erreich - abgesehafft. Die grosse Kabotage wird 
pentransitverkehrs zu Lasten des flächendeckenden Binnen- etappenweise elngefOhrt SQ kann ab 2001 .ein Schweizer 
verkehrs geht. · Transporteur .ein zweites EU-land - z. B. die Route Stutt-
lnteressant ist schliesslich · auch f~Jlen, dass der vom gart-Paris.- und ab dem Jahre 2005 noch eine, Destination in 
Bundesrat In der l;lotschaft zur LSV A vorgesehene Min~- .einem . dritten . Mitgliedlanä · der EU anfahren. Die nationale 
tarif von 1,6 Rappen nun im Abkommen untel'Schrltten wer- Kabc>tage:.. sie betrifft Fahrten von Ausländern Innerhalb der 
den muss - darOber gab es ja auch hier im Rat eine grosse . Schweiz und umgekehrt von Schweizer· Untemehmem im 
Diskussion. Der von den· Räten vorgegebene · Spielraum Ausland ~ Ist weiterhin unte~ Entscheidend· ist schlles-
musste. also ausgenützt werden, Indem für ein 34-Tonnen- slich, dass die Schweiz über kurz oder lang ein neues Ab-· 
Fahrzeug nach Euronorm II.bzw. III ein Betrag von 1,42 Rap- kommen abschliessen müsste, weil das bestehende Transit-
pen pro Tonnenkilometer massgebend Ist. abkommen a.b dem Jahr 2005 abgelöst werden muss. 
Die Harmonisierung der Normen und Gewlchtslimiten soll ·•Insgesamt darf das .Landverkehrsabkommen positiv beurteilt 
phasenweise erfolgen. Es Ist vorgesehen; dass ab dem werden, zumal keine valable Altematlve gegeben ist Vor al
Jahre. 2001 F$rzeuge mit 34 Tonnen zugelassen. werden;. lem Ist daraLif hinzuweisen, dass es im Verbund mit den flan• 
gleichzeitig wird auf .diesen· Zeitpunkt· hin die LSVA einge- . ,klereoden Massnahmen, die wir am Donnerstag diskutieren 
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. . . 
werden, mOgflch sein sollte, Schwierigkeiten bei der EinfOh
rung der neuen Regelungen zu begegnen. 
zum Luftverkehrsabkommen möchte Ich mich nicht weiter 
äussem; darüber hat bereits die Präsidentin der APK infor
miert Auch zu diesem Abkommen stellt sich die Kommission 
fOr Verkehr und Fernmeldewesen positiv, zumal festzuhalten 
ist, dass mit der am .15. November 1998 in Kraft getretenen 
Revision des Luftfahrtgesetzes die Schweiz die !Mforderll· 
chen Anpassungen Im. nationalen· Recht bereits vorgenom
roen hat. Allerdings können die im revidierten Luftfahrtgesetz 
vorgesehenen Marktöffnungen nur realisiert werden, wenn 
das Luftverkehrsabkommen in Kraft tritt 

Martin Jacques (R, VD), rapporteur: A la demande de notre 
pre,sident, fintervlens dans le cadre de ce debat d'entree en 
matiere au nom de la Commission de la science, de l'edu
cation et de 1a culture. Notre commission a examine dans ses 
ti'avaux l'arrätl) federal relatif au financement de la partici
patlon integrale de la Suisse aux programmes de recherche, 
de developpement · technologique et de clE)monstratlon (y 
compris Euratom) de l'Union europeenne pour les anne 
2001/02. 

· Avant d'aborder le dl)tail de cette problematique, il m'lmporte 
de dire sans amblguitl) mon soutien total aux accords secto
rlels conclus par notre pays a fin decembre de l'annee der
nlere, un soUtien sans restrlction, avant de connaftre le rl)sul
tat de nos dl)libl)ratlons sur les mesures d'accompagnement. 
En effet, dans 1a situation actuelle d'isolement. de la Suisse 
aux plans polltlque, institutionnel et culturel, ils reprl)sentent 
une chance unique pour notre pays. L'aspect economique, 
important bien sOr pour notre survie au centre de rEurope, 
tres souvent mis en exergue, complete heureusement les ob
jectifs. Un refus de.cette ouverture vers le monde serait dra-
matlque. · .. 
L'kcord sur 1a coopl)ration scientlfique et technologique fait 
partie du paquet des sept accords sectoriels soumls a la 
clause du paralll)lisme approprie. Cette clause implique 
qu'un accord ne peut pas itre denonce sans que tous les 
autres ne cessent egalement d'itre en vigueur, avec cepen
dant une pracislon supplementaire! le p~nt accord ne sera 
valable que pour 1a duree du 5e programme'-cadre de recher
che, soit en ce qui nous conceme pour 2001/02. La poursuite 
de cen. relation scientifique, que j'imagine tout a fait cer
taine, pour le 6e programme-cadre 2003-2006, ne remettra 
pas en cause les autres accords de 1a negociation sectorielle. 
Les changements lies a la participatlon lntl)grale de la Suisse 
au 5e programme-cadre se produiront au moment ou rac
cord bilateral entrera en vigueur. 
lls sont lies au statut de la Suisse qui, d'Etat tlers particlpant. 
aujourd'hul seton le. modele «projet piµ' projet», deviendra un 
Etat associe joulssant des m6mes dro~ que les autres mem
bres de l'Union europeenne. Sur un plan plus pratique, cela 
slgnifie que les chercheurs suisses: 
1. participeront a 1a coordlnation des pro]ets; 
2. · auront acces aux resu!tats des autres projets; 
3. pourront monter avec deux autres membres de l'Union 
europl)enne un projet commun; 
4. partlciperont a la preparation de 1a stratl)gie et a 1a mlse en 
oeuvre des programmes, sans droit devote blen sOr, II fautle 
praciser, mals en etant totalement prl)sents dans la discus
sion. 
La Suisse n'a pas attendu la conclusion des accords bilate
raux pour conduire avec succes une collaboratlon scientifi~ 
que avec !'Union europeenne. Nous partlcipons de plein droit 
a plusieurs programmes sclentifiques--je pense au CERN, a 

' l'Agence spatiale europeenne, a l'astronomie ou encore a 
deux programmes de biologle. Cette participation lmplique 
un investlssement annuel de 22S millions de francs, qul a 1ou
jours obtenu un soutien solide de notre Parlament Mime sl, 
actuellement, nous ne sommes pas p*"'nts dans les comi
tes strategiques, ce soutien n'a pas ete remis en cause. 
La nouvelle contnbution financllllre de la Suisse pour cet ac
cord sera fonction du proctult interieur brut de notre pays par 
rapport aux autres membres de l'Union. europeenne. Dans 
l'arr&te fedn qui nous est soumis tormellement, cette con-
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tribution se monte a 432 millions de francs pour les anne 
2001/02. 
Cet arr6tl) a et!) acceptl), a l'unanlmite, par votre commission. 
La conduite de cette negociation particuliere s'est falte en 
deux phases. En 1995 deJa. eile etait terminee au plan. fon
damental- cela demontre l'lntl)r6t des deux partenaires pour • 
conclure cet accord. 
A cause du parallellsrne approprie, ell$ a ete reprise a fin 
1998 pour ajuster les textes. Entre-temps, une large consul
tation des mllieux concemes demontrait un interM posltif 
unanime pour une participation aux programmes de !'Union 
europeenne, tout en defendant un soUtien a la recherche au 
plan national. 
Mais r Accord sur. la ~ration scientifique et technologlque 
va au-dela de l'inter6t unlque des milieux scieritifiques et uni
versitaires. Les PME, comme les grandes entreprises de no
tre pays, principales creatrlt:fJs d'emplols, participent chaque 
annee un peu plus ä l'investissement dans. les programmes 
de l'Union eurppl)enne. Ce besoin de collaboration, l'impact 
qu"a l'investissement dans 1a recherche sur la vigueur de no
tre place economique plaident sans aucune restriction pour 
l'acceptation de l'accord precfte. 

Cavadlnl Jean {L, NE): Le debat de ce jour sur le theme ca
pital pour l'avenir de notre pays des accords bileteraux pour
rait porter le titre littl)ralre: «A 1a recherche du temps perdu». 
En effet, entre le 6 decembre 1992 et le 31 aoüt 1999, nous 
avons panse quelques blessures, dissipe certains doutes, ar
rache une ou deux' convictions, mais nous n'avons certaine
ment que peu progresse sur le chemin de notre developpe
ment europeen. Et nous nous souvenons des propos de ceux 
qui s'opposaient a l'Espace economique europeen: «II con
vient de negocier, de bllatl)rallser des accords que !'Union 
europeenne ne saurait nous refuser.» Certes, a detaut de gri
ves on se contentera de merles, et nous volci et les voila au 
pied du mur, 1a ou l'on reconnait le mB90n et non pas le ter
mite. 
Chacun. le sait, il n'y a pas d'altemative et l'on prendrait une 
considerable responsabilite a ne pas voir les effets ravageurs 
d'un retus du resultat de ces accords remarquablement ne
gocies. Peut-ornappeler qu'un contrat, pour itre solide, doit 
itre avantageux pour les del,IX parties qui le contractent? II 
n"est ni raisonnable, ni sense d'imaginer que 1a Suisse puisse 
ätre eri rnesure d'imposer toutes ses exigences et de con
vaincre ses partenaires de l'excellence absolue de ses pro
positions. Au raste, nous etions demandeurs, et les rapports 
de force evoquent plus le fameux pätl) de cheval a ralouette 
dont on s'etonnait naguere qu'il .ait plus le goüt du cheval que 
celui de ra1ouette1 ·· · 
Rappelons quand m6me quelques donnees: 60 pour cent de 
nos exportations vont vers l'Union europeenne; ·SO pour cent 
de nos lmportations provlennent de !'Union europeenne., Or, 
nous representons exactement le 2,5 pour cent du com
merce de cette meme Union europeenne. Nos accords ac
tuels reposent sur I' Accord de libre-echange de 1972. On 
peut imaginer leur necessaire rafraichissement 
Ce que nous disons du secteur economique se verifie dans 
le domalne des transports ou dans celui de l'agriculture. Les 
proposltions relatives a 1a llbre circulation des personnes 
n'affaiblissent assurement pas notre position. Comme ces 
accords bilateraux ne lalssent aucune place a l'altemative et 
qu'au surplus, ils sont lies et forment un tout, il convient de 
tout mettre en oeuvre pour qu'une large niajorite les ap
prouve, et nous arrivons alors aux fameuses rriesures d'ac
compagnement qui repräsentent pour certalns le sucre sur le 
verre d'absinthe, .cornme le disaierrt les anclens. Nous sou
haitons vivement que ces mesures, qui peuvent souvent h'e 
acceptees, ne compromettent pas l'essentiel, c'est-a-dlre le 
succes des accords eux-rn6mes. Nous ne devons pas perdre 
de vue le but et il nous faut dire aussi que les egoismes ca
tl)goriels ne sont pas de mise ici. 
On evoque a droite ou a gauche 1a douloureuse näcessite de 
recourir au reterendurn, si l'on ne donne pas suite a l'ensem
ble des exigences formulees par des forces polltlques qui 
n'ont que peu de poin1S en commun quant au reste. On n•~ 
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est pas encore au chantage, mals on recQurt deja. aux fortes Wir wissen. nicht, wieweit die Zuwanderung, ganz generell 
pressions. Je crois qoe n~us d~ons faire reconomie de c:es auf unser Lohnniveau _ drucken und unser Land bezOglich 
mouvements de blceps qui n'impressionneront que .ceux et Bnkommen, Arbeilsloslgke(1 und .sozialer Sicherheit auf ein 
celles qui yeulent bien l'&tre. Non, les accords_ bllateraux me- Niveau absinken lasaen wird, wie wir es heute im EU:Durch-
ritent une mellleure consideration. II est de rintE!iret general schnitt vorfinden, Das darf nicht sein, das wollen wir nicht, 
qu'lls soient acceptes. Notre pays ne peut qu'en ,tre renforce.- unQ deshalb muss und will ich die Gewähr haben, dass der 

Souverän heute schon mit Sicherheit welss, dass er. in sie
Relmann Maximilian r,,,, AG): Auch ich spreche mich für Bn- ben Jahren bei der unbeschränkten Verlängerung oder bei 
treten auf dieses Vertragswerk aus und werde dem Geneh- der Aufkündigung des FrelzOgigkeltsabkommens - und da-
migungsbeschluss grundsätzlich zustimmen. At>Qr ich tue rrilt des gesamten Vertragswerkes - das letzte Wort haben . 
das nicht vorbehalt- und bedingungslos, denn ich habe wird. Nur unter dl'8E}f Auflage bin ich bereit, meine Zustirn
melne Zweifel, ob die Bl~z aller sieben Oossiers per saldo rnung zu dieser Vorlage zu geben; entsprechend hatte ich 
wirklich ausgewogen ist, ob die sieben Do$slers der Schweiz schon· Im·. Vorfeld der heutigen Debatte .bei der · Vo~e 
also ebenso viel bringen, wie die Schweiz zu gef;>en hat. ,99.02&-1 einen Antrl(lg für einen ergänzenden Artikel 1bis 
Schliessllch ist es Aufgabe der Politik, zum Wohl von Land · eingereicht 
und Volk das Beste herauszuholen und die·Schwelz nicht un- Ich habe mit GenugtJJung zur Kenntnis genommen, dass der 
ter_ ihrem Wert an. lntematloi,ale Verträge oder Institutionen Nationalrat bereits gestem abend einem analogen Antrag der 
zu binden. · Minderheit $(:hlüer zug~rnt hat Der Erstrat ging gar noch 
Als selnerzeitlger BefOrworter des EWR-Abkommens, .aber 111!9iter: Er hat auch einer Klausel zug8$tlmmt, die einen wei
entschlossener Gegner eines EU-8-ltritts scheint mir der nun teren referendurnspflijchtlgen · Bundesbeschluss zwl,ngend er
eingeschlagene Weg grundsätzlich der richtige zu sein. Wir forderlich macht, falls eine EU-Osterweiterung auch Auswir-
integrieren uns vertraglich dort, wo es Sinn macht und beiden kungen auf. das FreizOgigkeitsabkommen haben sollte, 
Seiten nOtzt, bleiben irrJ übrigen aber souverän und unabhän• · Ich möchte Sie bitten, auch diesem Beschluss des National
gig. Deshalb soll der Bundesrat nun endlich.auch den Mut ha- rates_ z1,1 Artikel 1 ter zuzustimmen. Damit hat der Souverän 
ben, das unselige EG-Beitrittsgesuch vom Mai 1992 zurOck- die Gewähr, dass hinter seinem ROcken keine wei.teren lnte
zuzlehen. Oi~ Gesuch, Im Bundesrat rhif einem Zufalls- grationspolltisctten Weichen gestellt werden können. Bn Ja 

_1 mehr von 4 zu 3· Stimmen zustande gekommen, war meines · zu den vorliegenden .Dossiers, das wir alle gemeinsam an
Erachtens die massgebende Ursache dafür, dass der Souve- streben, soll nie zu einem zweiten Trainingslager für irgend
rän. dem EWR-Abkommen seine Zustimmung.verweigerte. welche Weiterungen - Osterwelterung;·,dltfinitive Bnführung 
Glucklicherweise haben der Bundesrat und allfällige weitere · der vollen · FrelzOglgkelt ocier dergleichen - uminterpretiert 
EU-Beltrittswllllge aus Jener Schlappe gelernt Das bilaterale werden_ kOQnen. Der_ Souverän muss das letzte Wort bekam:- · 
Abkommen wird uns jetzt nicht mehr .als Vorstufe oder « Trai- rnen, und er soll das auch heute schon wissen. Dann wird er 
ningslager» fQr die Vollmitgliedschaft schmackhaft gemacht auch ohne Scheu in einer allfälligen · Referendumsabstim-
Die l<onsequenz des vorliegenden Geschäftes wäre es nun mung zum jetzigen bilateralen Vertragswerk ja 8'Qen. 
aber, -dieses Beitrittsgesuch Jetzt endlich ad acta zu legen, ' · · ' 
reinen Tisch zu machen und es zurOckzuziehen. Das wire M1n Hans-Rudolf (R, AR): Keine massgebende politische 
ehrliche Polib'k, denn kein Mensch In der Schweiz denkt und gesellschaftliche Kraft dieses. Landes hat sich bisher 
heute im Ernst da.ran, in absehbarer Zelt mit den Beltrittsver-. grundsätzlich gegen den Abschluss bllateraler,Verträge ge-
handlungen zu beginnen. . äussert..Alle sind wir.uns einig, dass .es auch keiner dieser 
Mit der Inkraftsetzung der bilateralen Verträge ist das ·lnte- Kräfte gelingen wird, Maximalforderungen durchzusetzen. 
grationszlel weitgehend erreicht Vielleicht kommt gelegent- Politik und Mathematik sind zwei verschiedene Wissenschaf-
llch ein achtes oder neuntes Dossier hinzu; damit wird es ten: Deshalb geht es heute darum, dass wir den Weg In Rlch.: 
aber sein Bewenden haben. Wenn Unke und Gewerkschaf- · · tung Verträge mit' Europa_ gemeinsam finden; dies bedingt 
ten, GrOne und UmweltschOtzer jetzt st:rnm derart gegen die Konzessionen von allen Seiten. . . , 

. Umsetzung der Dossiers PersonenfreizOgigkeit und l.arJdver- Ich gestatte mir deshalb, die bUateralen Verträge als Mitglied 
kehr ~rm laufen, so glaube man döch nicht, dass diese der Finanzkommission etwas unter die Lupe zu nehmen und 
Kreise Hand bieten wOrden zu mehr lhtegration, mit der wir- insbesond~ die' Frage zu stellen: Welche Kosten sind mit 
ohne flankierende Massnahmen - dem Zentrellsmus von dlesenVerträgenverbunden, undwelchesistderNutzen,der 
BrOssel ganz ausgeliefert wiren; von der Opposition auf der · dabei herauskommt? 
rechten Seite gegen einen EU-Beitritt ganz zu schwelgen.: In der vom lntegratlonsbOro, Im März 1999 herausgegebenen 
Die Widerstände gegen die beiden angesprochenen Dos- und mit einem Vorwort unserer Bundespräsidentin versehe-
siers nehme aber auch Ich sehr ernst ·es slnd'.dle beiden · nen Flugschrift zur Frage, was die _bUateralen Abkommen 
wichtigsten Dossiers, und damit nehmen wir gravierende bringen, wird mit der Frage der Finanzen und des Nutzens 
Nachteile in Kauf. Beim Landverkehr opfern wir die 28-Ton-. meiner Bnschätzung. nach etwas sorglos Limgegarigen. In 
nen-Umlte, und wir bauen fOr MUlia,den und Abermllliarden · bezug auf die Frage der Ko$ten stimn:lt eine einzige Zahl; alle 
von Franken neue Alpenbasistunnels, aber es wird uns kaum· anderen sind ·nicht richtig. _ , 
gelingen, den Transitverkehr Im gewQnschten Mass auf die Auch die vorliegende Botscha,ft Ist In dieser Hinsicht kein Mu
Schlene zu bringen; Zuderri wäre Ich keinesfalls bereit, beim sterbeisplel. an finanzieUer Transparenz und Obersichtiich-
Verkehrsverlagen.ingsgeNtz l.ösl.ingen zuzustimmen, ·die kelt. Immerhin: Man findet die meisten erforderflchen Zahlen, 
das schweizerische. Transportgewerbe und damit unsere und wer sie kombinieren wm, kommt zu einEtm vemOnftigen 
Wirtschaft ganz allgemein diskriminieren worden. Zusammenhang. Ähnlich ist es übrigens auch mit volkswirt-
Ähnllche · Bedenken muss man· gegenQber dem Abkommen schaftliche,:i und,Wirtschaftlichen Nutzenzahlen. Auch hier er-
Ober die FreizOgigkeit anbringen. __ meses Abkommen wird hält man zwar von_ den Wirtschaftsverbänden das ge-
uns viele Nachteile und hohe Kosten.bringen, die wir mOh- wünschte Zahlenmaterial, aber·das Mosaik muss man sich 
sarn mit'flanklerenden Massnahmen zu minimieren versu-· dann selberzusammensetzen. · 
chen. Da setzt nun meine wichtigste Auflage ein_, ausgehend Ich beginne mit·drel SchJOseelzahlen: · . 
von der Tatsache, dass_ das Abkommen -Ober-die FreizOglQ-' 1. Die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten cter bilateralen 
keit nach. sieben Jahren einer Neubeurteilung unter.zogen Verträge sind minimal mit 840 Millionen Franken zu beziffern. 
werden und unser Land allenfall$ zum Status quo von h911te Je nach Ausgang der Debatte Im ZtJSal"l'.UTl9nhang mit dem 
zurOckkehren kann. Wir wissen heute nicht, wie gravierend Landverkehr kann das nöch höber gehen. 
die Nachtaffe aus diesem Abkommen für eine Mehrheit des 2. Bei Inkrafttreten der Vertrage im Jahr 2001 · beträgt die 
Schwelzervolkes sein werden. Wir wissen nicht, ob die. be- Mehrbelastung für den Bund 630 Mßlionen Franken. · 
fOrch.tete Zuwandenmg Im Rahmeo bleiben oder angesichts ~. Die Gesamtbelastung'für die verschiedenen Sozialwerke, 
unserer hohen finanziellen ·. und sozialen Attraktivität Aus- die Im Rahmen der Koordinierungsvorschriften . betroffen 
masse annehmen wird, die wir nicht gewollt haben. · sind, beträgt 420 Millionen Franken. 

j 
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Wie verlässlich sind diese Zahlen und wie stehen sie im Nut-
zen-Kosten-Kontext? · · 
Zum freien Personenverkehr: In diesem Bereich sind es in er
ster Linie die Sozialwerke, welche mit insgesamt 420. Millio
nen Franken zu Buche stehen. Je mehr man sich jedoch mit 
dieser ganzen Problematik des Exportes von Sozialversiche
rungsleistungen ins Ausland befasst, desto klarer wird, dass 
man hier leider nur von Grössenordnungen sp~ kann. 
Es Ist sehr schwer abzuschätzen, wle viele Personen z. B. 
Prämienverbßligungen beanspruchen werden. Es Ist auch 
noch ungewiss, ob es die freiwillige Al-fV später Oberhaupt 
noch geben wird und wenn ja, wie sie dann aussieht und was 
sie kosten wird. · 
Von· den in der. Botschaft angenommenen 420 Millionen 
mOssen der Bund einen Kostenanteil von etwa 110 Millionen 
und die Kantone .einen solchen von 35 ,Millionen Franken 
Obemehmen. Den grössten Anteil aber, nämlich 275 Millio
nen Franken, haben die Sozialwerke selbst - entweder Ober 
ihren Fonds und/oder Ober Beitragserhöhungen - zu finan
zieren •. Diese Zahl sucht man in der Botschaft vergeblich. 
Den Hauptteil dieser 275 Millionen, nämHch 200 Millionen 
Franken, machen die Le~ngen im Bereich der Arbeitslo
senversicherung aus, wobei hier offengelassen wird, wieviel 
davon . aus dem ~d durch Ve!Sicherungskoc:m:lination 
zurückfliesst, wieviel die Arbeitsloserwersicherung. Oberihren • 
Fonds verkraften will und wieviel letztlich durch die Wirtschaft 
als Lohnnebenkosten zu finanzieren bleibt. 
,ßeim Landverkehr wird der Bau von Terminalkapazitäten im 
In- und Ausland im Betrag von 120 Millionen veranschlagt; 
das entspricht einem jährlichen Betrag von 30 Millionen Fran- · 
ken. Zudem soll in der Neat-Obergangsphase die beschleu'." 
nigte Verlagerung durcl:l eine befristete Erhöhung der ee.:. 
triebsbeitrage an den SchlenengQterverkehr von jährlich 
100 Millionen Franken untersrutzt werden. Die Belastung be
trägt also 130 Millionen Franken. Umstritten Ist hier-darüber 
werden wir im Verlaufe des Tages oder morgen diskutieren-, 
ob noch weitere Beiträge fQr zusätzliche Verkehrsverlage-
rungsmasshahmen zu beschliessen sind. · 
Beim Luftverkehr, beim öffentlichen Beschaffungswesen und 
im Bereich der technischen Handelshemmnisse sind keine 
oder wenig Mehrkosten aus der Vertragshandhabung zµ er
warten. 
Bei der Landwirtschaft ist das Thema auch relativ einfach. 
Die Botschaft erwähnt hier den Rückgang der Zolleinnahmen 
um 112 Millionen Franken und weist .sodann auf den Abbau 
von Subventionen filr den Käseexport in die EU hin, der sich 
ab dem Jahr 2002 in der neuen MIichmarktordnung mit etwa 
130 Millionen Franken bemerkbar machen so11. 
Infolge bereits auslaufender Forschungsprojekte be~der For
schung; im Verbund mit Beiträgen der Schweiz einschliess
lich · Euratom, worauf Kollege Martin aufrnerk8am gemacht 
hat, zeigt sich bei der Forschung die Situation etwllS komple
xer. Im Jahr 2001 beträgt die zu leistende Nettozahlung 
324 Millionen Franken. Im Fmanzplan waren davon einmal 
165 MIHlonen Franken eingestellt, so dass die Mehrausgabe 
dann noch 159 MDlionen Franken betragen wird. Während ei~ 
ner Obergangszeit kumulieren sich diese 2ahlungen fQr die 
bisherige Beteiligung und fQr die neue VollbetelHgung am 
Fünften Forschungsprogramm vorübergehend. . 
Gewissermassen unter dem Strich - das ist aber eine kleine 
Zahl-. darf man doch darauf hinweisen, dass im ZUsammen-

. hang mit den Verträgen zahlreiche Kontr9II-, Aufsichts~ und 
Vollzugsorgane entstehen werden, die man ja auch bezahlen 
muss. Nach Aussage der Verwaltung kann man dafilr von 
vielleicht etwa 1 o Mßlionen Franken ausgehen. 
Zusammenfassend kann man also sagen, dass diese Ver
träge nach ihrem Inkrafttreten Gesamtkosten von minde
stens 840 Millionen Franken verursachen werden. 
Nun aber zur Bewertung des Nutzens, der unserem Land aus 
diesen Verträgen erwächst: Der Bundesrat geht.davon aus, 
dass sich das Bruttoinlandprodukt langfristig um.2 Prozent, 
also 1:1m 8 Milliarden Franken, erhöhen wird. Der .Zuwachs 
wQrde also mit anderen Worten gegenüber heute und zu rea
len Marktpreisen insgesamt 3 Prozent betragen. Das ist eine 
kühne Erwartung. Sie ist etwas gewagt, um so mehr, als die · 
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derzeitigen Konjunlctl!rprognosen sowie sämtliche Gutachten 
in Sachen EU-Beitritt doch zu etwas pessimistischeren Er
gebnissen filhren. Aber einmal angenommen, diese Zu
wachsraten Würden sich tatsächlich einstellen. Dann wäre 
mit einer Zunahme der Steuereinnahmen des Bundes in der 
Grössenordnung von etwa 800· Millionen1 Franken zu rech
nen. Auf dieser volkswirtschaftlichen Ebene ginge die Rech-
nung mithin auf. · 
Auf der Ebene· einzelner Branchen und Betriebe sind Vor
schauen schwierig. Bne gewisse Zurückhaltung gegenüber 
ZahlenprognoS8n ist - jedenfalls, wenn man mit Wirtschafts
vertretern spricht - unverkennbar. Die Schweizer Maschi
nenindustrie hat z. B.·einmal errechnet, dass die derzeitige 
Isolation infolge Kosten filr entgangene Gewinne und nicht 
erhaltener Aufträge jährliche Schäden von Ober einer Milli
arde Franken veruraacht Zudem - hierzu verfilge ich nun 
Ober ganz neue 2ahlen - erwartet allein die Maschinenindu
strie nach dem Inkrafttreten der bilateralen Abkommen einen 
sofortigen Nutzen von· mindestens 300 Millionen Franken. 
Nach vorsichtigen Schätzungen ergibt sich dieser zur Haupt~ 
sache aus folgenden Gründen: 
1. Aufwendige Zweitprüfungen fallen bei exportierten Gerä
ten weg. 
2. Schweizer Mitarbeiter können problemlos lri der EU und 
ausländische Spezialisten in der Schweiz eingesetzt werden, 
dank dem WegfaU administrativer Hürden. 
3. Parallelimporte, die Preissenkungen zur Folge haben, die 
den Konsumenten auch weitergegeben werden können, wer
den dank dei:n Abkommen Ober die ,gegenseitige Anerken
nung von Konformitätsbewertungen besser möglich. 
Geht man jetzt davon aus, dass auf die Maschinenindustrie 
mit ihren knapp 32 MIiiiarden Franken Exportertrag ein Drittel 
des schweizerischen Exportes in der Höhe von 105 Milliar
den Franken entfällt, so ist es zumindest nicht falsch, den 
Nutzen· der bilateralen Abkommen - gewlssermassen · ab 
dem ersten Tag nach der Inkraftsetzung der Verträge, also 
ohne spätere Marktgewinne - auf annähernd eine MIiiiarde 
Franken zu schätzen. Ganz anders sähe die Sache aller
dings bei einem Vollbeitritt zur EU aus. Auf diesen Punkt 
möchte ich hier nicht eingehen, weil die Finanzen dann in ein 
völlig anderes, neues Licht geraten würden. 
Abschliessend noch zwei Bemerkungen zur Verträglichkeit 
der Kosten filr die bilateralen Vertrjlge mit dem «Haushaltzlel 
2001 » und dem Finanzplan: 
1. Das Stabilisierungsprogramm sieht filr das Jahr 2001 eine 
Entlastung des Bundes um 2 Milliarden Franken vor, darun
ter auch eine solche im Bereich der Arbeitslosenversiche
rung um 180 Millionen Franken. Etwa ein Drittel dieser Ein
sparungen, nämlich 600 Millionen, müssten als Folge der bi
lateralen Abkommen wieder aufgestockt · werden. Das 
scheint angesichts der jüngsten Entwicklung der Bundesfi
nanzen möglich zu sein., 
2. Im Finanzplan 2000-2002 sind die finanziellen Folgen des 
lnkrafttretens nicht vorgesehen. Die Einnahmenseite dieser 
Finanzplanung stCltzt sich auf die zu erwartende konjunktu
relle Entwicklung. Der Fmanzplan geht von einem realen 
Wachstu171 des Bruttoinlandproduktes um.. 2 Prozent und ei
ner Arbelfslosenquote von 90 000, somit von einer befriedi
genden Entwicklung aus. Sollte der durch die bilateralen Ver
träge prognostizierte Schub um bis zu 2 Prozent tatsächlich 
eintreten, so würden wir mit einem Gesamtwachstum von 
4 Prozent rosigen Zeiten entgegenblicken. Solche Verhält
nisse hatten wir zuletzt vor 15 Jahren, in der Zeit nach dem 
Ölschock. . 
Die Ausgabenseite sieht· die finanziellen · Auswirkungen der 
bilateralen Abkommen als solche ebenfalls nicht vor. Na
mentlich sind die initiale Mehrbelastung des Bundes von 
600 Millionen Franken sowie die mittelfristige Belastung des 
Bundes von 410 MilUonen nicht vorgesehen. Angesichts des 
aber lediglich richtungsweisenden Auftrages einer Finanzpla
nung vermag ich darin kein grosses Problem zu erkennen. 
Mit der Kosten-Nutzen-Frage kommt man nun gewissermas
sen im finanziellen Zentrum der Vortage an. In diesem Zen
trum steht fQr mich die Oberzeugung, dass die Kosten von 
840 MIiiionen Franken fOr diese sieben bilateralen Verträge 
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. . 
als eine volkswirtschaftliche . Investition zu betrachten sind, 
welche zwar nicht sofortige, gleichwertig bezlfferbare Ein-

. kOnfte bewirkt, sie aber in weit grösserem Ausmass ermög-
licht .. . ·. . . 
Wenn wir also diesem Paket zustimmen, cJann bauen wir 
quasi den fussballplatz. Enen Match haben wir noch nicht 
gewonnen, aber ohne Platz und oh"'e Rasen und ohne mini- · 

. male Regeln wird das Mitspielen für unsere Wirtschaft immer· 
schwieriger . und eines Tages unmöglich. Wir. mOssen des7 
halb. verhindern, dass wir bald weder spielberechtigt noch 
spielfähig sind und den anderen beim Spielen Im europäi
schen Wettbewerb nur noch zuschauen· müssen. Als Natipn 
und als Wirtschaftsstal'ldort haben wir in diesem . europäi
schen Wettbewerb nämlich ein $3hr gutes Spiel. Wir sind In 
der internationalen Spitzenliga heute schon dabei, und wir 
wollen auch kOnftlg mitspielen; das muss uns dieses Eintritts
geld von 840 Millionen Franken wert sein. 
Ich bitte Sie deshalb, auf diese·Verträge einzutreten und lh• 
nen zuzustimmen. 

. ' ' 

Beim Personenverkehr 6egen die Dinge etwas anders. Hier 
kann es, negativ form1.11iert, nicht darum gehen, das Abkom
men über die F~elzllgigkelt im Personenverkehr und damit 
die bilateralen Verträge insgesamt dazu zu benützen, um ge
genüber heute neue Postulate zu verwirklichen'. Positiv aus
gedrOckt: Es gilt, Missbräuche zu verhindern, d. h., aufgrund 
der sich ändemdeo Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt Lohn
bedingungen zu· erreicheo, bei denen ~n offensichtliches' 
Missverhältnis zwischen Lohn und Arbeitsleistung ·besteht 
Anders ausgedrOckt Lohnunterbietungen dürfen nicht erfol-

. gen bzw. sich so auswirken, dass auf den ~tzmärkten ein 
übersetzter Ertrag erzielt wird. Wenn man sich über diese 
Grundsatzfrage. einig lst,.wird sich unsere Arbeit in der Detail
beratung vor allem darauf konzentrieren, die zu ergreHenden 
Massnahmen in eine geset:2:geberisch saubere Form zu gies
sen. Dann wird sich auch zeigen, dass die Anträge der APK 
gar nicht so weit daneben liegen, wie dies gewisse Verbände 
und Kreise recht medienwirksam artikuliert haben. · 

Hess Hans (R, OW): Bel Abkommen, an deren· Inhalt nichts 
lnderkum Hansheiri (C, UR): Wir behandeln bekanntlich ein geändert werden kann,,besteht die Gefahr, dass diese wohl 
Paket, das aus drei Elernenten besteht erstens qen elgentli- als Ganzes diskutiert werden, dass aber den einzelnen Be-

. chen Verträgen, ZWeitens den Internen Umsetzungsmass- . $timmungen Im Detail kaum Beachtung geschenkt wird. Bel · 
'nahmen und drittens den sogenannten flankierenden Mass- · den bilateralen Abkommen ist dies meiner Meinung nach 
nahmen'. auch .der Fall. So finden beispielsweise die Schlussbestlm-
1. Ich befürworte die Verträge klar und werde · mich hierzu mungen Im Abkommen Ober den GOter- und Personenver-
nlcht weiter äussem. · kehr auf Schiene und Strasse kaum Beachtung. Meines Er-
2 • .Was die Internen Umsetzungsmassnahmen, Gesetzesan- act,tens verdienen es jedoch die Schlussbestimmungen d.ie-
passungen und weiteren Umsetzungsbeschll;l~e anbetrifft; ses Abkommens, mindestens In der allgel118Inen Eintretens-
so kann man feststellen; dass es sich hierbei vor allem umJu- diskusslon erwähnt zu werden; 
ristisch-technische Angelegenheiten ohne grossen · polltl- DIes·gI1t insbesondere für die Artikel 51ff.,wp vom Gemisch-

. sehen Ermessensspielraum handelt · , · · ten Ausschuss die Rede ist. Dieser Gemischte Ausschuss 
3~ Anders verhält es sich hingegen bei den flankierenden hat wichtige· Aufgaben. So überwacht er gemäss Artikel 51 
Massnahmen, und zu diesen möchte ich Im Rahmen des .Ein- Absatz 2 die Folgemassnahmen und die Anwendung der Be-
'tretens einige Gedanken äussem: Bel den flankierenden stimmungen des Abkommens. Was aber weit wichtiger Ist 
Massnahmen geht es ja g~nerell um die Frage, ob wir Fol- Der ~uss ist gemäss Artikel 52 zuständig filt die Ent-
gen, welche die bilateralen Ver:träge für uns habenwerden, wlcklung des Rechts. GestOtzt auf Artikel 52 Absatz 5 ent-
als negativ erachten, · und ob und wieweit politischer·. Hand- scheidet der Gemischte Ausschuss «über die, Einzelheiten 
lungsbedart filr entsprechende Korrekturen, eben filr flankle- '· der Anpassung dieses Abkommens an die einschlägigen Ba-
rende. Massnahmen, . bestahl Wenn In der Botschaft auf stimmungen künftiger Abkommen iwischen der Gemein-
Seite 33 (Ziff. 151) ausgeführt wird, es sei in denVerhandlun- schaft oder der Schweiz einerseits und den in den Artikeln 13 
gen mit der EU unter anderem auch der Eindruck zu vermei- und 19 genannten Drittländern andererseits». . 
den gewesen, die Schweiz wolle einfach die Rosinen aus · Die Botschllft gibt Ober djesen. Gemischten Ausschuss nur 
dem Kuchen herauspicken, so muss dies, we.nn auch unter spärlich Auskunft. Es ist nicht festgehalten, wer diesen Ge- · 
etwas veränderten Vorzeichen, natürlich auch für das inner- mischten . Aussch1.1$S wählt, welche Kompetenzen .• die 
schweizerische Verhältnis gelten. Es kann nicht angehen, Schweizer MitgllEl(ter dieses AUS:Schusses haben, wem die-_ 
nur das Positiva dankend entgegenzunehmen und das, was ser Ausschuss verantwortlich lsl Die Botschaft enthält dies• 
vielleicht nur subjektiv als negativ erscheint, vollumfänglich bezüglich auf Seite 153 untet Ziffer 261.36 nur den Hinweis, 
durch interne, natürlich mit entsprechenden Kosten verbun- dass der.Ausschuss «die Funktion des dtJrch Artikel 18 des 
dene .Massnahrnen eliminieren zu wollen. Die Frage sei in Abkommens von 1992 eingesetzten Ausschusses» über~ 
diesem Zusammenhang erlaubt, welches denn die. analogen . nimmt 'Dieser Hinweis ist aber bereits In Artikel 51-Absatz 7 
Forderungen im Falle eines ElJ„Beitrlttes wären. .. . . ~es Abkommens enthalten, so dass diesbezüglich nicht mehr 
Natürlich muss der hier zum Ausdruck gebrachte Grundsatz ·. gesagt wird,. als bereits Im Text des Abkommens enthalten 
seine ~ahmen haben, und diese Ausnahmen beschlagen ist. · . ' · . 
vor allem die Bereiche des Landverkehrs und das freien Per". Ich bitte deshalb den Bundesrat um Auskunft auf die Fragen, · · 
sonenverkehrs. Die hier zu 1reffeoden Massnahmen mOssen wer diesen Gemischten Ausschuss wählt, welche Kompeten-
an etwas gemessen werdc;in, wie das ja im Wort «Massnah• zen die Schwel%er Mltgßeder. dieses Ausschusses haben· -
man» zum·· Ausdruck kommt. Der Handlungsbedarf beim · insbesondere, ob dieser Ausschuss die Kompetenz hat, 
Landverkehr richtet sich vor allem nach dem Alpenschutzar- · Recht zu entwickeln, wie das _in Artikel 52 festgehalten ist -
tikel. Der Handlungsbedarf ist daher hier entsprechend gross. und wem dieser Ausschuss ~erantwortlich Ist Mpglicher
Durch die Übergangsregelung beim Landverkehrsabkom- , weise müsste ich diese Fragen erst oeint Eintreten zum Ab-
men, erörtert durch Kommissionspräsident Maissan, werden kommen über dc;in·Güter- und Personenverkehr auf Schiene 

·. wir nämlich vorzeitig, d. h •. vor Ablauf des Transitvertrages und Strasse stellen, Wenn dies der Fall $$In ~Ute, bin ich 
mit der EU aus dem Jahre 1992, wesentlich mehr Transit- selbstverständlich damit einverstanden, dass diese Fragen 
schwerverkehr erhalten. Dies ist politisch gesehen vor allem erst dann beantwortet werden; · 
deshalb brisant, weil wir ja im letzten Jahr dem Volk die An- Im übrigen bin ich für Eintreten. 
nahmederVorlagen,~berdieLSVA. unddleFloo., V~.tra. gt 
haben, just mit dem MTgument, dass dann der Schwerverkehr · Slmmen Rosemarie (C, SO): «Mit der Wurst nach dem 
von der Strasse auf die SChiene verlagert werde. Nun .wird Schinken werfen»; das war einst eine Jahrinarktattraktl, 
sich der Trichter, anstatt enger.zu werden, ~ zunehmend die heute zum Sprichwort geworden ist! Ziel war es, mit einer 
öffnen. Die Gefahr, dass dadurch dl, Macht des Faktischen möglichst kleinen Wurst einen möglichst grossen Schinken 
zu greifen beginnt, ist natQrlfch gross. Daher ist der Erlass ei- herunterzuh.olen, oder modern ausgedrOckt mit einem flllni-
nes Verkehrsverfagerungsgesetzes zu . begrOssen; dessen malen Einsatz einen maximalen Gewinn zu erzielen. Wenn 
· ZlelEiJ bedürfen aber in quantitativer und vor .allem auch in · . wir dieses BIid auf unsere Verhandlungen mit der EU flbertra~ 
zeitlicher Hinsicht noch der vertl~en Erörterung. gen, lautet die Frage: Ist uns bei den bilateralen Verhandlun-

Bulletin offlClel de rAssemblee ~ 
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gen dieses Kunststück gelungen? Ist es eine klel.ne Wursttür 
einen grossen Schinken? ' 
Anfang der neunziger Jahre haben wir• nach der Mitglied
schaft beim EWR «geworlen» und das Ziel verlehlt. Seither 
hat die Schweiz auf ihr Begehren hin mit der EU verhandelt, 
gerungen und gefeilscht Herausgekommen Ist dabei ein si~ 
bentelllges Paket l:11 einfacher Teil - die wissenschaftliehe 
und technologische Zllsammenarbeit -, fOnf komplizierte -
öffentliches Beschaffungswesen, Anerkennung der Konfor
mitätsbewertt,mg, Landwirtschaft, Landverkehr, Freizügig
keit- und eine teilweise Übernahme von EU-Recht - der 
Luftverkehr. 
Die Verhandlungen sind mit Kompetenz und Hartnäckigkeit 
geführt worden. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass 
das Ergebnis - Obers Ganze gesehen, im Geben und Neh
men - in etwa dem entspricht, was man bei Verhandlungen 
mit 15 schwierigen Partnern erwarten konnte. Eine Diskus
sion darüber, ob wir vieUeicht nicht doch lieber auf dieses und 
jenes verzichtet, dafflr. dieses und jenes bekommen hätten, 
Ist müssig, nachdem eine Conditlo.slne qua non, welche die 
EU von allem Anfang an verfolgt hatte, die Untrennbarkeit der 
sieben Teile ist. 
.Aber trotz dieses Parallelismus ist es gerechtfertigt, das Ver
tragswerk unter den gegebenen Umständen als gut zu ~ 
zeichnen, allerdings nur unter der Bedingung, dass wir nicht 
das Unmögliche vom ibm erwarten. Die sieben Verträge sind 
Stückwerk und werden es bleiben. Aber der Zugang zu den 
Forschungsprogrammen bringt den Sauerstoff, den wir fOr 
unsere graue Materie, die bekanntlich unser einziger Roh
stoff Ist, benötigen. Die Landwirtschaft wird einen grössereri 
Markt erhalten. Das öffentliche Beschaffungswesen ver
schafft anderen Wirtschaftszweigen mehr Möglichkeiten. Der 
Wegfall technischer Handelshemmnisse erleichtert der Wirt
sc;liaft den Marktzugang ebenfalls. Die Freizügigkeit sperrt 
Ausländer nicht mehr aus, aber Schweizer auch nicht mehr 
ein. Der Landverkehr wird wohl trotz allen BemOhungen wei
terhin unser Sorgenkind bleiben. Hingegen erhoffen wir uns 
vom Luftverkehr wirklich einen Zuwachs an Freiheiten. 
Das ergibt also einiges an Errungenschaften. Trotzdem: 
Wichtige politische Teile, wie eine Mitsprache In der EU oder 
die gleichberechtigte Teilnahme an der LösUl')g der ~lpro
blematik, fehlen. und werden auf bilateralem Wege nicht zu 
haben sein. 
Sicher, das Paket kostet uns auch etwas, z. B. die Ausdeh
nungen bei den Sozialversicherungen oder vor allem beim 
Landverkehr. Ich will mich nicht auf spekulative Rechnungen 
einlassen. Tatsache ist, dass die Verträge gratis nicht zu ha
ben sind; gratis Ist aber auch eine Entwicklung In eine Zu
kunft Im Alleingang nicht Alles in allem also: ein Schinken 
von bestenfalls mittlerer Grösse. 
Wie steht es mit der geworfenen Wurst? Ist wenigstens sie 
etwas kleiner als beim letzten Mal? Nein, sie Ist es nicht. EI-

. nen Aspekt habe ich bereits erwähnt: die effektiven Kosten, 
die uns erwachsen. Von einem anderen Aspekt aber wird 
merkwürdig wenig gesprochen, nämlich davon, dass wir be
reits in den vergangenen sieben Jahren in den Verhandlun
gen unzählige Mann- und Fraustunden, und zwar von höchst 
qualifizierten Männern und Frauen, investiert haben. Auch 
das Ist ein Kostenfaktor, der zu Buche schlägt, und zwar nicht 
wenig - ganz abgesehen vom persönlichen E"lßSatz der Un- .. 
terhändler, der mit Geld nicht aufzuwiegen Ist. 
Wenn wir all dies In Betracht ziehen, kommen wir nicht umhin 
festzustellen, dass .1999 der Schinken eindeutig kleiner und 
die WURit grösser Ist als 1992. Das will heissen, dass wir bei 
den bilateralen Verträgen fOr unseren Einsatz insgesamtwe:
niger l:lekommen, als wir 1992 beim EWR gehabt hätten. 
Soll uns das davon libhaJten, dem vorliegenden Paket zuzu
stimmen? Sicher nicht, denn das· nächste bilaterale Paket 
wird nicht besser sein als jenes von 1999-es wird überhaupt 
nicht sein. Das Modell «bilateral» wurde Inzwischen aus dem 
Sortiment der EU gestrichen. Doch wir könnten das Vertrags
werk auch dann annehmen, wenn es nicht die letzte Möglich
keit wäre. Es Ist eine Chance tor unsere zukünftige Entwick
lung; billiger war sie leider nicht mehr zu haben: 
Ich bin fOr Eintreten. 

-
Amtllches Bullelln der BWldesversammlun 

Rochat Eric (L, VD): Les accords bilateraux qui noussontsou
mis, nous les attendons depuis sept ans, oscillant entre 1a las
situde et l'espoir, entre la deconvenue et une certaine fierte. 
De\lant l'etendue. de ces travaux, nous devons reconnais
sance a nos negociateurs a Bruxelles et respect a la memoire 
de Jean-Pascal Delamuraz. Mais I1mportant n'est pas la. 
En adoptant ce paquet bien ficele, nous faisons un pas deci
sif; nous entrons dans une ere differente. Plus iien desormais 
ne sera v,alment comme avant. E3ien sOr, les Suisses ont 
deja connu l'epoque oi.l toute personne desireuse de le faire 
trouvait du travail chez eux, comme ils ont connu les grandes 
emigrations qu'lmposaient la misere et 1a falm. Bien silr, les 
Suisses ont compris dans leur cursus d'etudes l'annee a 

. Vlenne, a Paris ou a Rome, que nul permis de1ravail et d'eta
blissement ne venait g&ner. II fut un temps, toujours au debut 
du siecle, ou le franc-oravait cours des deux cOtes de la fron- · 
tiere entre Suisse et France. · 
Le pas qu'il nous est propose de faire restaurera certaines de 
ces libertes, mals il nous rapproche certainement dans l'es
prit des changements revolutionnaires de· 1848. Nous les 
avons celebres l'annee demiere, a l'occasion du 1508 anni
versaire de la Constitution fl§derale, sans trop insister sur 1!!$ 
clrconstances qui laissent encore des cica.trices penibles 
dans certalns cantons. Supp.._ion des barrieres douanie
res entre cantons, creatlon d'une armee federale, d'une mon
. naie commune, permis d'etabllssement sur tout le terrltoire 
de tous les ConNderes: campte tem.r des difficultes de trans
port et de communication de l'epoque, le bouleversement in
duit par la Constitution de 1848 est a la taille de celui que 
nous allons proposer malntenant au peuple sulsse. 
Aujourd'hui cornme alors, chacun n'y trouvera pas que des 
avantages. Nous sommes nombreux a. approuver sans res
triction majeure les dispositions sur les entraves techriiques 
au commerce, celles sur le. transport aerien et celles sur la 
partlclpatlon aux programmes de recherche europeens. Le 
dossier agricole et l'ouverture des march'8 publics noll$ in
terpellent deja plus; et de profondes divergences marquent 
les dossiers de la libre clrculation des personnes et ceux des 
transports terrestres, suscitant deja, et on peut le regretter, 
· desmenaces de referendum venant des deux cötes de l'echi
quier politique. 
Je ne m'en cache pas, je suis favorable a ces accords .. Nous 
avons depuis longtemps tire le bilan, et nous nous sommes 
declar'8 pour l'Espace economique europeen, comme pour 
l'Europe. Nous sommes aujourd'hui en faveur des accords 
bilateraux, indispensables a notre jeunesse, a notre recher
che, a notre industrie et, pourquol pas? a notre agrlculture et 
a nos entreprises de transport. 
SI nous devions cependant exprimer une reticence, nous di
rlons notre inquietude devant le perfectionnisme et le «poln
tilf1S111e» helvetique, cette obsedante habitude d'appllquer 
jusqu'a la demiere ponctuatlon des dispositlons dont l'esprit 
suffit largement aux nations qul nous entourent lcl se cache 
bien souvent la source des mecontentements d'une partle de 
1a populat1on,·qui assume dlrectement l'applicatlon d'ordon
nances auxquelles ,echappent ceux qui n'habitent pas le 
pays, populatlon qui voit reconnaitre a certalns des droits 
sans les devoifs correspondants, populatlon qui, a tort ou a 
raison, supporte mal que !'Etat, pour ne donner que cet 
exemple, accorde a des ßlegaux certains droits et prestatlons 
tout en affectant offlciellement d'ignorer leur presence. 
Le danger des accords bilateraux, s'il existe, est en nous plus 
que dans les pays avec qui nous les passons. Nous voulons 
modlfier nos relations avec l'Unlon europeenne, je m'en re
jouis, mais nous devons apprendre un nouveau langage pour 
ne pas nous retrouver penalises par nos propres exces de Ju
ridlsme, en accordant par exemple a tout citoyen europeen 
hors de Suisse le droit de s'inscrire ä l'AVS facultative, en 
subsidlant las prlmes d'assurance-maladie de citoyens euro
peens assures ici, mais non domicilles en Sulsse. Rien ne 
sera plus jamals comme avant A ces nouvelles llbertes, a 
ces nouveaux devoirs s'ajouteront de nouveaux modes de 
negoclatlon, de. communicatlon et d'lnterpratation. C'est ce 
langage que nos negociateurs ont su trouver a Bruxelles, 
c'est ce langage que nous devrons apprendre a notre tour. 
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Je vous recommande ,d'entrer en matiere. et d'accepter les persönlich ,das fast unwahrscheinlich erscheint und. ich dies 
sept accords bHataraux qui nous sont soumls. · eher als eine theoretische Möglichkeit betrachte, so exlstlen 

· , . : · .· · . -' . . sie dennoch„ Sie ist . ps~hologisch geseh,en sehr· wichtig~ 
.Hofmann Hans ri,, ZH}: Wir. haben es gehört, und Sie kön- Sollten alle Stricke relssen und die Erfahrungen wirklich der-
nen es In der Stellungnahme der Konferenz der Kantonsre,, art ~vierend sein, dann haben wir tatsächl!Qh dle Möglich-
gierungen (KdK) nachlesen: Die Kantone stehen voll und keit auszusteigen. Ich werde in diesem Sinne dem Antrag 
ganz hinter den bilateralen Verträgen'. FOr uns als Standes-: Relmann, aber auch den BeschlQssen des Nationalrates zu-
vertreter ist dies sicher eine wichtige .und.wesentliche Ent- stimmen, damit dies.in sieben Jahren im Parlament mit einem 
scheidungsgrundlage. · . . .. . Bundesbeschluss beraten werden kann, der dem fakultativen 
Die Vemehmlassun~ war für die Kantone - und das gilt Referendum unterstellt wird. . · 
auch für die Verbände und Parteien - sehr kurz. Ich war als In diesem Sinne werde Ich den Verträgen- ich betone es: es · 
Mitglied der Zürcher Regierung an. der Stellungnahme betei- ist fOr mich der Weg der Schweiz - zustimmen. 
ligt. Wir entschlossen uns Ende März/Anfang April, Ober die · · 
Konferenz der Kantonsregierungen. eine gemeinsame Stel- Platbler Glan-Reto (S, BS}: Erlauben Sie mir, nach· dieser 
lungnahme abzugeben. Aber diese Stelll.!flgnahme musste · Stimme von rechts, die Ich im Qbrlgen sehr schä1ze; doch 
erarbeitet werden. Die Kantone mussten Stellung nehmen zu noch eine Stimme· aus. anderer Sicht einzubringen. Rund 
einem Zeitpunkt, als. die· Verträge erst im Entwurf und noch fünfzig Jahre nach den ersten Anfär}gen der europäischen 
nicht definitiv vorlagen. Der Entwurf der KdK mu$Ste von den Einigung bietet sich Ul'\S Schweizern nun wieder einmal eine 
Kantonsregierungen begutachtet werden. Wir haben diesen Chance, ein wenig dabeizusein .. FOnfzig .Jahre lang haben 
enormen Zeitdruck in einer so wichtigen Frage als sehr nega-· wir kritisch urld teilweise ungläubig zugeschaut, was da pas-
tiv empfunden. In den Kantonen war Nacht-, Samstags- und slert, .und blieben weitgehend abseits. Viele von uns.glaub-
Sonntags~it angesagt. · · ten, das europäische .Einigungsprojekt sei zum Scheitern 
Ich möchte aber auch etwas Positives· sagen; Die Kantone verurteilt. Heute mOssen wir nun zur Kenntnis nehmen, dass 
sind Ober elmm Ausschuss der KdK laufend in die Verhand- dieses Projekt gedeiht. Es tut dies zwar nicht immer ohne 
lungen · einbezogen worden. Wir wurden laufend informiert, Schwierigkeiten, zweifellos aber gedeiht unctwächst es. 
konnten auch In Zwlschen$9hritten . unsere Meinung abge- Es ist wichtig, dass wir heute zur Kenntnis nehmen, dass es· · 
ben. Hier hat die Mltwlrt<ung der Kantone an der Aussenpoli- , hier letzten Endes um ein politisches Projekt geht, nic.tit nur 
tik des Bundesrates gespielt ·Dafür möchte ich mich nach- . um ein bloss wirtschaftliches. Der Grund, aus dem Europa 
träglich bedanken. · sich nach den beiden Weltkriegen zusammengerauft hat, lag 
Ich befDrworte die bilateralen Verträge aber nicht nur als ja nicht in der Wirtschaftspolitik; diese war nur der Hebel, den 
~desvertreter. Ich tue dies auch. persönlich. FOr mich sind · man verwendete. Die europAlsche Einigung ist Jed90h auf ei-. 
die bilateralen Vertriige aber nicht e,ine Emppe auf dem Weg nem Kontinent, der vom Krieg so viele Male so bös gebeutelt 

· zum EU-Beitritt oder, wie das Bundesrat Ogi vom EWR ein- wurde, ein Friedensprojekt, das doch eigentlich auch unsere 
mal gesagt hat, ein «Tralnlngslager» für.die EU, sondem der UnterstOtzung verdienen wOrde. Wir selber !sönnen auf die-
Ersatz für EWR• oder EU-Beitritt. sem Kontinent ja auch nicht In Frleden leben, wenn die ande-
lch hab$ mich 1992 gegen den EWR eing8$8tzl Als ich da~ ren dies nicht tun.· Dies ist mein Blick auf die europäische Ei-
rrtals die Vor- und Nachteile In die Waagschale warf, flberwo:. nigung und auf die Frage,·<>!) wir hier. dabei sein wollen oder 

· gen für mich die Na,chteile:· aus wlr1Schaftlichen Grunden, we- nicht 
gen des Souveränitätsverlustes und wegen der teilweisen Den anderen Blicken, die ich In dieser Debatte nun wahrge-
Aufgabe der direkten Demokratie. . ' nommen habe, die von Vor„ und Nachteilen und Kassenzet-
Das ist beim bilateralen Weg nicht so. Der bilaterale Weg ist teln und Gutschriften ausgingen und mir 'eher «krämerlsch» 
der Weg der Schweiz! Was denn sonst? Ich bin Qberzeugt, erschienen, kann ich mich nicht anschlles,sen. Auch Jetzt, wo, 
dass bei einem erfolgreichen Abschluss dieser Verträge ._ ich· sechzig Jahre alt bin und ylele Jahre davon Politik ge-
das hlirtgt nicht nur von den eidgenössischen Räten ab, es . macht habe, bedaure Ich sehr, dass·wtr Schweizer nicht von 
mQssen auch dle Parlamente der anderen Seite dlesel'!Ver•. Anfang an· bei diesem Projekt dabei. waren. Ich bin Ober• . 
trägen zustimmen - die Frage eines EU-Beltrltls für ~ge zeugt, dass-wir heute in diesem Fall vor einer einfacheren Si-
Zeit vom Tisch sein Wird •. Darilber bin Ich nicht unglücklich. tuatlon stQnden. E$· wllrtle uns nicht nur wirtschaftlich, son- · 
Die ~Piece de rnistance» dieser Verträije sind zweifellos die dem auch seelisch besser gehen. In der EU hätten wir man- , 
·flankierenden Massnahmeri. Wir . kennen die heiklen Dos- ches beeinflussen und manche Dinge steuem können, die 
siers: das Landverkehraabkommen und das FreizOglgkeits- · nicht so gelaufen sind, wie wir dies gerne gehabt hätten. 
abkommen. Ich. möchte nicht auf die Details eingehen. Ich Die kleinen Länder haben in dieser grossen Union ein über-
denke abet, dass unser&wrberatenden Kommissionen sehr proportionales. Gewicht Jede Erfahrung zeigt, .dass sie sehr 

. gute Arbeit gelelstet haben und dass wir gut beraten sind und viel stärker mitbestimmen, als dies ihrer kleinen ~ölke-
unsererseits eine gute Arbeit leisten, wenn wir den Anträgen.. · rungszahl entspräche .. Wenn wirkliche Schwierigkeiten zu re-
unserer Kommissionen zustimmen. geln sind, werden sie .manchmal sogar herbeigerufen, ge-
lch gehe nicht so weit, dass ich meine Zustimmung zu den rade weil sie klein sind; von ihnen hat niemand eine Domi- · 

· Verträgen von diesem oder Jenem· Resultat bei den flankte- nanz zu befürchten. · 
renden Massnahmen . abhängig mache,. denn wie. immer . Deshalb bin Ich nicht glOcklich darOber, dass wir immer noch 
diese . flankierenden Massnahmen verabschiedet werden, nicht weiter sind und immer n.och Ober bilaterale Wirtschafts• 
sind sie ja nicht in Stein gemeisselt und für alle Zeiten unver- vertrage reden. Wir diskutieren im wesentlichen Ober wirt• 
änderbar. . . . . . . . . schaftllche ~ und sind Immer noch nicht dazu bereit, 
Änderungen, neue Massnahmen .können wir jederzeit und uns Ober eine Volfmltgliedschaft zu unterhalten. Ich bin ilber-
1aufend beschliessen, sollte sich dies ·In der. Praxis als not- zeugt, dass uns dies in einigen Jahren oder Jahrzehnten im 
wendig erweisen. Es wäre auch fast vermessen zu glauben, ROckblick genauso leld tun wird, wie es mir heute leid tut, 
dass uns· bei den flankierenden Messnahmen gleich beim · dass wil' nicht von Anfang an die Gelegenheit ergriffen ha-
ersten Wurf alles perfekt gelungen. ist. ich persönlich bin ben, dieses wachsende Friedensprojekt mit zu beeinflussen. 
Oberzeugt davon, dass wir - gestützt auf p~he Erfah- Wir machen heute einen ersten. Scl;lritt, und· dieser erste 
rungen· - die eine oder andere «Garantiearbeit» werden. vor- Schritt Ist. eine «passage obllga», das ist klar. Wir kommen 
nehmen mQssen; das spheint mir wichtig. Wir mOssen dann . nicht darum herum, diesen Schritt nun zu wagen und zu ma
auch den. Mut haben, dies zu tun. chen. Es gibt auch keinen 'grösseren Schritt, den wir heute · 
Zusätzlich. ist Ja vertraglich geregelt, dass wir nach sieben sinnvoHwagen könnten, denn dasVolk wllrde uns dabei ver-
Jahren nlcht nur die Gelegenheit haben, Ober das Dpssler mutlich nicht foigen. A6er wir milssen natorllch.sehen, dass 
Frei2:ügigkeit, gestQtzt auf die praktische Erfahrung, die gan- . wir diesen ersten Schritt zu einem Zeitpunkt machen, wo wir 

· zen Verträge zu hinterfragen, sondern nötlg~ls können nehmen mOssen, was noch geboten wird. Es Ist nicht mehr 
·. wir sogar aus diesen Verträgen aussteigen; Auch wenn mir das, Wäs geboten worden Wäre, hätten wir uns früher dazu 
' . . - ' . 
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entschieden. Frau Simmen h.at es sehr pildhaft geschildert 
Es wird Vor- und Nachteile geben; die Nachtell.e sind heute 
vermutlich grösser, als sie es frOher gewesen wären, und die 
Vorteile sind eher kleiner geworden. Es ist immer bitter, wenn 
man nicht nur das Gute bekommt, sondern auch gewisse 
Dinge akzeptieren · muss, die man eigentlich lieber nicht 
hätte. An ui:iserer Betrachtungsweise dieses Prozesses, der 
doch so selbstverständlich und unvermeidlich ist, gefällt mir 
aber nicht, dass wir nach typisch schweizerischer Manier die 
Vorteile, die uns angeboten werden, als Selbstverständlich
keiten anschauen, die man uns doch eigentlich welss Gott 
schuldet-wir·slnd ja auch jemand. bie Nachteile aber- das 
kommt nun vor allem von einer gewissen Seite, so aus der 
Richtung des rechten Zürichseeufers - erleben wir als ge
zielte, unverdiente .Züchtigung durch einen Mächtigen, der 
uns hier nun Mores lehren wolle. Das ist natürlich einfach Un
sinn! Man kann es nicht deutlich genug sagen, dass diese 
~ain,tung Unsinn ist! 
Die EU behandelt uns ganz genau so, wie wir selber sind: Im 
Verhandeln mit uns ist sie nüchtern; sie ist abwägend, auf 
den eigenen Vorteil bedacht- genau wie wir. Die EU verhan
delt mit einem Krämer natürlich auch wie ein Krämer, und der 
Idealismus ist in diesen Verhandlungen auf beiden Seiten an 
einem kleinen Ort. Aber wir haben keinen Grund, uns darüber 
zu beklagen, denn wir sind vermutlich Europas gewiefteste 
Krämer, zumindest ist das mein Eindruck, den ich im Europa
rat derweil erhalte. Für mich war das Votum von Kollege Merz 
fast die Inkarnation des Krämergeistes. Ich bin froh, dass er 
dann gegen Ende seines. Votums den Blick über den Laden
tisch hinweg aus dem Laden hinaus gerichtet hat und ganz 
klar und deutlich die Vorteile - auch die nicht monetarisierba
ren Vorteile- genannt hat. Er hat mich nicht enttäuscht. Aber 
der erste Teil seines Votums, die in Franken ~rückte 
'Aufrechnung jeglicher Vor;. und Nachteile, ist in etwa das, 
was Ich für die Schweizer Politszene heute als typisch emp
finde. 
Es gibt aber, Herr Merz hat es selber deutlich gesagt; sehr 
vieles, das man hier nicht in Geld umrechnen kann, und das 

· sind die Dinge, deretwegen Ich diesen bilateralen Verträgen 
gerne. zustimmen werdel Es ist eben auch etwas wert, und. 
zwar sehr viel, ausserhalb der Grenzen der Schweiz wie je
der andere behandelt zu werden und nicht immer ein bis
schen scheel daraufhin angeschaut zu werden, ob man nun 
nicht wieder als Trittbrettfahrer profitieren möchte, ohne sei~ 
ber etwas mitzutragen. Für unsere jungen Menscl:len in die
sem Land ist es eben sehr viel wert, wenn sie in London eine 
Stelle erhalten können, ohne sich sagen lassen zu müssen, 
dass man leider auf den Schweizer verzichten müsse, wenn 
sich noch ein Grieche meide; der gleich gut sei. 
Das Abkprnmen ist vor allem fOr unsere Jugend sehr Viel 

· wert. Ich glaube, es ist für sie entscheidend,· dass sie Europa 
als Labenswelt zur Verfügung gestellt erhält, und das lässt 
sich nicht in Franken - weder in Millionen noch in Milüarden -
ausdrücken, sondern das ist eine staatspolitische Notwen
digkeit, die wir als ältere Generation der Jugend einfach 
schulden. 
Die bilateralen Verträge bringen das nur zum Teil, aber sie 
bringen eben doch als ersten Schritt, als «passage oblige», 
das, W$8 wir heute brauchen. Wir stecken damit wenigstens 
die FIJSSl:lpitm ins kalte Wasser der europäischen Realität, 
die wir so schlecht kennen. Aber wer halt einmal mltschwim
men will - und ich möchte das in Zr.tkunft: in Europa mit
schwimmen -, der muss einmal ins Wasser gehen. Warum 
denn nicht einmal die Zehen hineinstrecken und feststellen, 
dass es so kalt ja gar nicht ist? · · 
Eines ist für mich sicher: 01888' bilateralen Verträge sind für 
viele Jahre, wenn nicht fOr Jahrzehnte, die letzte Chance, un
ser Verhältnis zur EU auf eine rationale Basis zu stellen. Es 
sei denn - und das wird das einzige sein, über das die EU 
nach einem Scheitern der bilateralen Verträge mit uns über
haupt noch verhandeln würde-,,wir entschieden uns, der EU 
als Vollmltglled beizutreten. Hier wird die Weiche gestellt, 
Hans Hofmann sieht es auch so; bei ihm ist die Vorliebe so, 
dass es dabei bleiben son; ich habe eirie andere Vorliebe. 
Aber sicher ist es eine Weichenstellung. 

Amlllches Bull&tln der Bundesversammlung 

Wenn wir die bilateralen Verträge annehmen, haben wir für 
eine Welle Ruhe. Diese Meinung teile ich, obwohl sie nicht 

· meinem Wunsch entspricht Wenn wir die Verträge aber ab
lehoen, wird der Druck auf einen Vollbeitritt Ober die Jahre 
noch grösser werden, denn wir haben dann gar keine andere 
Möglichkeit mehr, unser Verhältnis zur EU zu regeln. In die
sem Sinne ist es fast sinnlos, heute eine Eintretensdebatte 
zu führen; denn Eintreten ist schlicht und einfach staatspoli- -
tisch zwingend, obligatorisch, und es hat sich ja in diesem 
Rat niemand so weit verstiegen wie einige Im Nationalrat, ge
gen Eintreten zu sprechen. 
Eine letzte Bemerkung: Die Annahme der bilateralen Ver
träge ist noch nicflt gesichert. Das Volk ist skeptisch - ob zu 
Recht oder za Unrecht, braucht gar nicht diskutiert zu wer
den -; es ist skeptisch, und es hat das letzteWort. 
Wir müssen dem Volke in drei Punkten eine klare Antwort ge
ben: Wir müssen ihm erstens sagen können, worauf wir uns 
da einlassen; wir müssen ihm zweitens sagen können, dass 
wir das geprüft haben und alle zusammen hinter diesem Pro:
jekt stehen, und wir müssen Ihm drittens sagen köMen, was 
es fOr den einzelnen bedeutet Das erfordert, dass wir uns 
darüber einig sind und nicht die einen das sagen und die an
deren das Gegenteil: d'ie einen malen den Teufel an die 
Wand, und die.anderen versuchen immer wieder, einen En
gel darüber zu malen. 
Kritisch für die Akzeptanz der bilateralen Verträge sind, das 
wurde mehrere Male gesagt, die flankierenden Massnah
men. Vor sieben Jahren, als wir einen solchen Anlauf nah
men, haben wir gemeint, ohne flankierende Massnahmen 
auszukommen. Wir haben damus gelernt, denn das ging ja 
schief; heute sind alle bereit, in den kritischen Bereichen flan
kierende Massnahmen zu beschliessen. Aber so, wie die Si
tuation jetzt ist, sind wir noch nicht am Ende der Diskussion; 
es ist noch ein gegenseitiges Geben und Nehmen nötig, 
Kompromisse müssen noch gefunden werden, sonst droht 
ein weiterer «echec». . 
Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite, die Kurve kommt 
auf uns zu, die Geschwindigkeit ist hoch, und wir müssen 
diese Kurve kriegen. Ich möchte nicht bei denjenigen sein, 
die so falsch steuern, dass am Schluss der ganze Staatskar
ren vom Weg abkommt, weil wir irgendwo nicht aufgepasst 
haben. . 
Deshalb bitte ich Sie im Hinblick auf die Debatte dieser Tage 
und dann auch jener der HerbstSessfon: Bringen Sie die Be
reitschaft zu Kompromissen vor allem bei den flankierenden 
Massnahmen auf, denn nur wenn wir alle mit einem gemein
samen Projekt vors Volk treten, haben wir eine Chance, diese 
notwendigen Verträge jetzt endlich durchzubekommen. 

Danloth Hans (C, UR): Der Abschluss der bilateralen Ver
träge im Dezember des vorigen Jahres stellt zweifelsohne ei
nen entscheidenden Durchbruch in den jahrelangen Bemü
hungen und Verhandlungen der Schweiz dar, mit der Euro
päischen Union in ein geordneteres, korrekteres und binden
deres Verhältnis zu gelangen. Alle BClrgerinnen und BClrger 
sind von diesen neuen Verpflichtungen direkt oder indirekt 
betroffen. Es ist daher wohl richtig, dass Bundesrat und Par
lament nach Lösungen suchen, um einen Konsens zu finden, 
der auch vom Volk mitgetragen werden kann, und zwar mit 
oder ohne Referendum. 
Trotz dieser positiven Gesamtschau erlaube ich mir drei kriti-
sche Anmerkungen: · 
1, Wir sind uns im klaren: Die bilateralen Verträge sind wie 
alle Verträge so gut und soviel wert wie der Wille der Par
teien, diese umzusetzen. Man darf mit anderen Worten sei
tens der EU-Länder nicht alleine von der Schweiz eine pein
lich genaue Einhaltung und Disziplin verlangen, sich seiber 
aber einen geringeren Grad der Erfüllungsbereitschaft zubil
.ligen. Hier gehe Ich mit meinem Vorredner ganz und gar nicht 
einig. Wenn er glaubt, der Schweiz Krämergeist vorwerfen zu 
müssen, mOssen wir doch auch festhalten: Alle Politik, auch 
die Politik der EU-Länder; ist letztlich lnteressenpoHblt. Etwas 
anderes anzunehmen wäre blauäugig. Wenn man sich ver
gegenwlhtigt, wie. Viele kleinere und grössere Nadelstiche 
und Diskriminierungen die Schweiz über sich ergehen lassen 
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muss, lstzuwQnschen,dasadleserGeistderechten Partner:- Uhlmann Hans(:,/, TG): Zuerst möchte Ich Herrn Plattner 
schaft auch in den ,Amtssitzen der V81'$chiedenen europäi- wünschen, dass er wieder glücklich werden kann. Er hat ge-
sehen Länder und in Bnlssel.selber Einzug hält. , sagt, er sei unglOcklich Ober die heutige Behandlung dieser 
Wenn ich r:nlch - um in Anwesenheit unseres geschätzten Verträge. Er hat auch gesagt, dass 8$ uns seerJSCh und wirt-
Aussenministers ein Beispiel ·. zu nennen ~ daran erinnere, · schaftlich schlecht gehe.· Das möchte ich bestreiten. Ich 
wie der an . eine unerträgllche Diskriminierung mahnende , möchte Ihnen, Herr Plattner, wilnschen und. gönnen, dass es 
Ausschluss der Schweiz von einer K0S9YO-Folgekonferenz Ihnen persönlich .;,. seelisch und wirtschaftlich- gut geht und 
vonstatten ging, obschon die Schweiz dort zu den am stärk- dass Sie nicht unglücklich sind. 
sten engagierten Ländern gehört, stjmmt mich dies nach- Verträge aushandeln heisst Immer, dass ein Geben und ein 
denkllch •. Oder ein kleineres, aber auch signifikantes .. Bei- Nehmen angesagt ist. Es ISt äe Kunst der beauftragten· Un
spiel: Die ·unter dem Vorwand der BSE-Krankheit während tert,Andler, Vertrage abzuschllessen, die Jede Partei ffir sich 
Jahren erfolgten' Restriktionen, ja Abschnürungen des als Erfolg werten kann. Wir wissen natOrfich, dass bei den 
Flelschexport!9S u_nd vor allem· des Nutz- und Zuchtviehex,- sieben Dos.13lers nicht einfach eine buchhalterische Bilanz 

. portes müssen nun eingestellt werden. Oder:· Die Tatsache, Ober Vor- und Nachteile gezogen werden kann~ Es sind An-
dass man sich im Landverkehrsdossier über die· Definition nahmen und Prognosen, welche die Grundlage ffir die Beur-
der Leerfahrte11 nicht einigen konnte und glaubt, darunter so- · tellung bilden. Wenn man will, findet man immer irgendein 
gar Autotransporte auf Lastwagen zu verstehen, ISt auch et- Haar in der Suppe. Es w~ Jedoch falsch und ungerecht, 
was eigenartig. So wert, so gut- oder so schlecht . wenn wir nicht auch die Vorteile in die Waagschale werfen 
2. Der Statl.l$ unseres nunmehr bilateral mit der EU verbun- · Wilrden. . 
denen'Landes soll eine echte BewährungsPf'Ob4:I und Bewähr.· Nach den · BesctilClssen des Nationalrates . ...; insbesondere 
rungsfrist bekommen. Wir wollen nicht den Fehler machen, auch aufgrund der Im Bundesbeschluss Ober die Genehm~ 
einen weiteren Schritt zu tun, bevor der enrte hinter uns liegt . gung der sektoriellen Abkommen aufgenotnmenen . Artikel 
Druckmassnahmen vo.n selten der EU, aber auch seitens des · 1 bis und 1ter- kann ich erklären, dass ich diesen Verträgen . 
Bundesrates auf Parlament und Volkffir einen baldigen EU- zustimmen werde. Die neue Formulierung des Bundesrates 
Beitritt wären nicht nur der Sache schädlich, sondem sie wä- · führt ja inha.Jtl.lcll zu keiner Veränderung. 
ren kontraproduktiv. Kürzlich hat ein Wissenschafter bereits Ich gehe allerdings davon aus, dass die Verträge gemeinsam 
voreilig das Ende des Bilaterallsmus in Europa angekµndlgt. gemäss Bundesbeschluss und getrennt von den flankieren-
Solche Signale sind grundfalsch; Die Bewegung in Richtung . den Massnahmen zur Abstimmung kommen. Es ·versteht 
auf weitere lntegtatlonsschritte, ·die heute niemand ernsthaft sich von selber, dass die sogenannten flankierenden Mass-
absehen kann,. muss von unten kommen und nicht dem Volk nahmen als Akt· ·der Innenpolitischen Rechtsetzung von 
',(On oben aufgezwungen oder eingeredet werden. · eberiso grosser Bedeutung sind. Es besteht ein politischer 
3. Zum Landverkehrsabkommen, das meinen Kanton und Zusammenhang. Wir werden bei deF1 einzelnen Vorlagen 
daher uns als Umer Parfamentarier besonders berOhl't und dann sehen, OQ die Vemunft obsiegt oder ob die durch die 
Interessiert: Es ist unbestrettbar, dass die Zustimmung der Verträge geschaffenen möglichen Vorteile der l.lberallsie
EU-Verkehrsmlnister zu den wichtigsten Eckdaten des Klote- rung wieder in Frage gestellt werden. Sicher ist, dass wir die 
ner Abkommens - Transittarif von 325 Franken und Bel~ notwendigen flankierenden Massnaflmen beschliessen mils
haltung des' Nachtfahrverbotes - ZW8f anerkennenswert ist; sen. O~rbordende Forderungen sind aber abzulehnen. ,Wir 
doch dies musste im Landverkehrsabkommen mit beträchtli- dCUfen uns auf keinen Fall erpressen lassen. · . 
chen Konzesslone"' der Schweiz während der Obergaogspe.: Ich bitte Sie daher, die Verträge zu genehmigen~ und zwar Im 
riode von mehreren Jahren erkauft werden; der Präsident der Sinne des Nationalrates. . · 
KVF hat es ausgeffihrt. Selbst Bundesrat Leuen~er mus- · · · · · . 
ste eingestehen, dass •der Bundesrat dieses Übergangs- Forstar Erika (R, SG): Auch ich votiere ffir Eintreten auf die 
regline In dieser Form sicher nicht akzeptiert hfitte,. wenn es Vortage. · · . · 

• allein um das .Landverkehrsabkommen gegangen wäre».· Beim At,wägen aller Vor- und Nachteile Oberwiegen erstere 
Dies bedeutet im Kfamprt sowie ffir die inteme politische Um- bei weitem. Ohne 'llnSere Eigenständigkeit aufzugeben, nor-
setzung, dass die unmittelbar betroffenen .Gebiete einen mallsleren wir hier unser Verhältnis zu Europa. Wir ~iti-
grossen Tell dieses politischen Preises zu bezahlen haben- g~n Hindernisse, die einem freien Wirtschaftsverkehr zwi-
werden. Den Anwohnem,.vorab in den engen und kleinen sehen. der Schweiz und dem europäischen Binnenmarkt 

• Verhältnissen de8 Umerfandes; 'werden Ober Jahre hinweg heute noch entgegenstehen. Die doppelten Zulassungsprü~ 
zusätzlich enoWne Immissionen zugemutet. Den flankieren- Jungen ffir Exportprodukte beispielsweise:... gemäss Umfrage 
den Massnahmen kommt daher, hier stimme Ich Herrn Platt- das zentrale Handelshemmnis für die grössten Branchen der , 
ner bei, gerade in diesem Bereich entscheidende~ . Ja aus:. Exportwirtschaft, die Maschinenindustrie und die Phanna-
schlaggebende Bedeutung zu.. Nur wenn die Wirtschaft und branche-,werden entfallen. ZUsätzllch profitieren wir von der 
generell die am meisten Interessierten auch Solldarität mit Beteiligung an EU-Forschungsprogrammen, Endlich sind wir 
schwächeren Regionen und Schichten zeigen und die Be- auf diesem fOr Teile Ul"ISEll'er Industrie sehr wichtigen Gebiet 
denken der betroffenen Bevölkerung ernst genommen wer- gleichberechtigl Hier können wir auch die ProjektfDhrer
den, kann dfp3 Untemehmen «Bilaterale Verträge» zu einem schaft übernehmen und Einsitz in EU-AUsschüssen nehmen. 
guten Ende gefQhrt werden. Im Berelch des öffentlichen Beschaffungswesens komm&n 
Dies bedeutet im Klartext, dass griffige Massnahmen fOr eine . wir in den Genuss erweiterter Beteiligungsmöglichkeiten auf . 

. . sukzessive Verfagerung des Transitschwerverkehrs.;a:1' die dem im EWR vorgesehenen Niveau. So wirkt man Betriebs
Schiene ergriffen werden mOssen, dies Obrigens in Uberein- verfagerungen entgegen. Pie Öffnung auf Gemeindeebene 
stimmung mit den vom Voll< wiederholt bekrAfligten Grund- ffihrt zu einer verbesserten Allokatl.oo von Ressourcen. 
sätzen. Dies bedeutet Lenkungsmassnahmen zur Sicherste!- Der freie Personenverkehr wird die in einer globalisierten . 

, lung eines flilsslgen. und vor allem - ich vetweise auf die . Welt nötige Mobilität · auf dem Arbeitsmarkt fördem. Damit 
schweren Ungtilcksffllle il') Tunnels - .auch eines sicheren wird ~nsere Jugend - das ISt fOr mich besonders wichtig -
Verkehrs auf der .Strasse. Dies bedeutet. schliessllch auch auch viel einfacher als bi$her Im europäischen Ausland ar-
• eine riickslchtsVolle Umsetzung In Kooperation mit den be- belten und Erfahrungen sammeln können. Auf diesem sensi-
troffenen Kantonen. · blen Gebiet ist die Lösung so, dass die Schweiz die Kontroße. 
Ich werde. zur Erreichung einer . ausgewogenen und daher über die Wanderentwicklong noch zwölf Jahre lang ausüben 
letztlich auch gerechten Neuordnung unseres Verhältnisse$ kann. Die ausgehandelten Schutzklauseln.werden unkontrol-
zu Europa diesem Aspekt Beachtung schenken, diesen nerte EntwiokJ.ungen nicht zu~. Die Anerj<ennung von 
Aspekt einbringen, mit (:III meinem Erfahrungsschatz Im Be- Berufsdiplomen sowie die Koordination mit den 'Sozialversi
reich der Verkehrspolitik- das darf ich rcir .mich In Anspruch cherungen klärt die Verhältnisse auf der LelStungsselte. Last 
nehmen -, aber auch mit all melnerjunggebllebenen Leiden~ but not least wird da$ Saisonnlerstatut mit seinem problema-
schaft, mit einem berechtigten «feu sacre». tlschen Umwandlungsanspruch-endlich abgeschafJt: 
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Bei all diesen Vorteilen darf man aber auch eine gewisse P~ 
blematik der Verträge nicht übersehen. Diese sind statisch 
und passen sich nicht automatisch der Weiterentwicklung 
des EU-Rechtes an. Künftige Schritte werden immer wieder 
neu verhandelt werden müssen. All jene, die der Entwicklung 
bei der EU skeptisch gegenüberstehen, mögen dies begrüs
sen. Uns wird dies aber einen bedeutenden Aufwand und ein 
dauerndes Befassen mit der komplexen Materie bescheren. 
Bei dieser Vorlage gibt es auch keine Änderungsmöglichkei
ten, sondern nur Ablehnung oder Genehmigung- das wurde 
schon mehrmals gesagt Wir befassen uns so ausfOhrlich mit 
dieser Materie, Herr Plattner, weil wir im Falle einer allfälßgen 
Volksabstimmung g9Yt'.appnet sein wollen. Um so mehr wird 
die Diskussion sich wahrscheinlich ,... das ist möglicherweise 
das Bedauerliche bei der Vorlage - auf die Dinge konzentrie
ren, bei denen wir vollständige Einflussmöglichkeiten haben, 
nämlich auf die sogenannten flankierenden Massnahmen. 
Ein gründliches und behutsames Behandeln der flankieren
den Massnahmen wird sich aber lohnen und ist zwingend 
·notwendig. Nur so werden wir uns nicht dem Vorwurf ausset
zen müssen, die bilateralenYerträge mit einem allfälligen Ei
gentor erkauft zu haben. 
In diesem Sinn bitte auch ich Sie um Eintreten auf die Vor
lage. 

Bloetzer Peter (C, VS): Will man die sektoriellen Abkommen 
zwischen der Schweiz und der EU würdigen, muss man sie 
im Rahmen der gesamten integrationspolitischen Strategie 
des Bundesrates sehen. Diese Strategie ist im. Beri.cht des 
Bundesrates Ober die Aussenpoiitik der Schweiz in den 
neunziger Jahren vom November 1993 festgeschrieben und 
immer. wieder bestätigt worden: vom Beginn der bilateralen 
Verhandlungen am 12. Dezember 1994 Ober deren gesamte 
Dauer bis zum Abschluss in der Nacht vom 819. Dezember 
1·995 und darüber hinaus bis zur heutigen Debatte. Die Eck
punkte dieser Strategie sind bekannt Strategisches Ziel ist 
der EU-Beitritt. Absolute zeitliche Priorität haben jedoch die 
sektoriellen Abkommen, die wir heute beraten. 
Zur politischen Würdigung: Die Verträge sind als ausgewo
genes Gesamtpaket zu werten, dies sowohl tor die EU-Mit
gliedstaaten wie auch fOr die Schweiz. Sie stellen fOr alle Be
teiligten ein faires Resultat dar, das tor alle mehr Vorteile als 
Nachteile bringt. Die Verträge sind mitteHristig das einzige 
realisierbare Projekt tor den Ausbau der politischen und insti
tutionellen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Eu
ropäischen Union, ihrem wichtigsten Partner in Europa. Die 
Verträge können sowohl politisch und wirtschaftspolitisch als 
auch integrationspolitisch als vorteilhaft gewertet werden. In 
der langfristigen Integrationspolitik des Bundesrates sind sie 
ein wertvoller Integrationsschritt: Probleme werden gelöst, 
Hindernisse für weitere Integrationsschritte werden beseitigt 
Dies gilt insbesondere tor einen späteren EU-Beitritt. 
· Auch aus wirtschaftlicher Sicht sind die Verträge als Ganzes 
zu werten. Sie stellen eine erhebliche Verbesserung des Zu
gangs zum EU-Binnenmarkt dar. Damit bringen sie grosse 
Erleichterungen tor die Handelsbeziehungen zu unserem 
Haupthandelspartner, zur EU. Insgesamt darf das vorlie
gende Vertragspaket als sehr gutes Verhandlungsergebnis 
gewertet werden. _ 
Die integrationspolitische W0rdigung der sektorlellen Ver
träge kann und soll uns aber auch Anlass sein, unseren Blick 
auf die gesamteuropäische Integration und deren Bedeutung 
zu richten. Heute, rund fOnfzig Jahre nach dem Beginn dieser 
Integration, ist Europa.ein Netzwerk von internationalen und 
supranationalen Organisationen, deren Grenzen nie mit den 
Grenzen Europas deckungsgleich sind. Die .Bedeutung die
ser Organisationen nimmt zu, denn tor die aussenpolitische, 
aussenwirtschaftspolltische, sicherheitspolitische und in wei
ten Teilen auch die innenpolitische Interessenwahrung sind 
wir immer mehr auf muHilaterale Zusammenarbeit angewie
sen. 
Wir stellen aber auch fest, dass es sich bei diesen gesamteu
ropäischen Organisationen um Regierungsorganisationen 
ohne parlamentarische Kontrolle und ohne Instrumente zur 
Durchsetzung der Rechtsnormen handelt. Aufgrund dieser 
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Lage tut die Schweiz gut daran, sich nicht nur auf das strate
gische Ziel des EU-Beitrittes auszurichten, sondern sich ver
mehrt auch .tor die gesamteuropäische Integration und tor die 
Stärkung der gesamteuropäischen Organisationen und tor 
deren Demokratisierung zu engagieren: 
Ein Wort zu den flankierenden Massnahmen: Diese sind not
wendig zur Stärkung des Standortes Schweiz, zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, denn dieses Ziel 
kann nur durch sozialen Frieden, durch regionalenAusgleich 
und durch nachhaltigen Schutz der Umwelt erreicht werden. 
Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine einmalige Auf
gabe, sondern um ~ne D~ueraufgabe, wie dies der Bundes
rat in den AussenwirtschaftsberichteR der letzten Jahre im
mer wieder festgestellt hat Die Vorschläge des Bundesrates 
und die Anträge der Kommissionen stellen insgesamt eine 
gute Grundlage tor einen allseits tragbaren Konsens in dieser 
wichtige Frage dar. Persönlich hielt ich mich In den Kommis
sionsberatungen sehr eng an die Fassung des Bundesrates. 
Ich betrachte sie insgesamt als ausgewogen. 
Abschliessend möchte ich dem Bundesrat, dem Chefkoordi
nator und den Unterhändlern fOr die hervorragende Leistung, 
die sie erbracht haben, die Anerkennung und den verdienten 
Dank aussprechen. 
Ich bin für Eintreten. 

SChmld Carlo (C,.AI): Ich. bin selbstverständlich fOr Eintreten 
und werde diesen Verträgen zustimmen. 
Ich erinnere mich noch gut an die Zeit im Jahre 1992, als wir 
versucht haben, ~em Schweizervolk ein Ja zum Europäi
schen Wirtschaftsraum (EWR) genehm zu machen. Es ist 
knapp nicht gelungen. Wenn Ich mir in der Retrospektive 
überlege, warum dies nicht gelungen ist, so komme ich nach 
wie vor zu den zwei gleichen Antworten: 
Die eine Antwort betrifft den Bundesrat Die Entscheidung 
am 17118. Mai 1992, in Brüssel ein Beitrittsgesuch zu depo
nieren, war von der Sache her falsch und taktisch gesehen 
eine Katastrophe. In dieser Hinsicht bin ich am heutigen Tag 
noch nicht ganz sicher, wieweit dieses deponierte und nicht 
zurückgezogene Beitrittsgesuch unterschwellig bei einem 
grossen Teil der Bevölkerung auch dieses neue Paket zu ge
fährden vermag - zumal dann, wenn nicht aufgehört wird, im
mer wieder von c;lieser strategischen Zielsetzung zu spre
chen. 
Die zweite Ursache liegt nach meiner Beurteilung darin, dass 
der institutionelle Teil des EWR-Vertrages von ' vielen 
Schweizern als eine demokratisch nicht akzeptable Blackbox 
angeschaut worden ist; ihrer Ansicht nach musste man ak
zeptieren, was darin enthalten war unc;I was lri Zukunft sei
tens der EU hineingesteckt würde. Die Möglichkeit, selbst zu 
bestimmten, war durch diesen Mechanismus in einer offen
sichtlich fOr viele Leute unerträglichen Art und Weise tangiert. 
In diesem Punkt bin ich sehr zuversichtlich, was diese neuen 
Verträge betrifft. 
Denn eines darf man bei aller Nüchternheit feststellen: Was 
uns mit diesen sieben Verträgen vorgelegt wird, ist ein gutes 
Ergebnis einer guten Verhandlungstohrung; sie mag Schwä
chen gehabt haben, aber sie hat in einem Ausmass, das ei
gentlich ohne den institutionellen Teil so nicht zu erwarten 
gewesen wäre, verschiedene Bereiche des alten EWR in die 
neuen Verträge hinüberretten kö.nnen. Wir haben in wichti
gen Teilen der wirtschaftlichen Kommunikation mit der EU 
positive Ergebnisse, wir haben in wichtigen Teilen des wis-

. senschaftlichen Austausches positive Ergebnisse. Ich meine, 
dass die Freiheiten des Güterverkehrs, des Kapitalve,:kehrs, 
des Dienstleistungsverkehrs unc;:I des Personenverkehrs mit 
diesen sieben Verträgen in einer Art und Weise sichergestellt 
worden sind, welche bemerkenswert ist- ohne dass wir insti
tutionell allzugrosse Konzessionen hätten machen müssen. 
Von daher gesehen verspreche ich mir eigentlich, dass die 
Annahme dieses Vertragswerkes eine europapolitische Be
ruhigung und Entdrarnatisierung zu bewirken vermag. Das 
soD dazu· fOhren, dass mit diesem Vertragswerk die wirt
schaftlichen Beziehungen zur EU normalisiert werden, und 
zwar in dem Sinn; dass man eine möglichst grosse Gleichbe
handlung erfährt, ohne allerdings Teil dieser.Gemeinschaft zu• 
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werden. Wenn das passiert, werden z. B. Kleinigkeiten; wel• 
che heute so hochgespielt werden, eines Tages zu Selbstver
ständlichkeiten, und damit wird die Diskussion entsohärfl 
Das . Abkommen über die Freizügigkeit hat natürlich seine 
Tücken, das ist selbstverständlich. Aber. auf der anderen 
Seite darf man nicht vergessen, dass auch in der deutschen 
Schweiz, in den Randregionen, in den Grenzgebieten ein Tell 
unserer Jugend nicht gerade am Syndrom leidet, wir In der 
Schweiz wären eingesperrt. Aber die Jungen spüren, dass 
sie als Schweizer in Europa eine gewisse Mühe haben, Stu
dienplätze zu erhalten, sie haben eine gewisse Mühe, Im . 
Ausland arbeiten zu· köMen. Das wird wegfallen. Die junge 
Gene.ration wird in dieser Hinsicht Chancen erhalten, die 
man in der Vergangenheit nicht hatte. Es scheint mir, ~ es 
dann solche Kleinigkeiten sein werden, die unserer Bevölke,
rung zeigen, dass diese Verträge gut sind und dass man die 
pqlitische Selbständigkeit und Eigenständigkeit nicht aufge-. 
ben muss. -
Dann reduziert sich die Frage des Bemltts auf eine Frage des 
politlschen WoUens und nicht des ökonomischen «Fast-Müs
sens». WeM wlr 1n einer solchen. Diskussion ohne grosse 
ökonomische Zwänge und in politischer Freiheit entscheiden 
können, ob wir Mitglied der EU werden wollen, ist mir diese 
_Diskussion l~ber als eine Diskussion, bei d~r jeder zweite 
Satz von ökonomischen Drohgebärden begleitet wird. Denn 
dass es bei·• einem Beitritt zu einem Demokratieverlust 
kommt, ist nicht zu bestreiten, auch wenn alle _massgeblichen 
Universitätsinstitutionen _in einer quantitativen ~ufzählung sa
gen, das Initiativrecht sei nur marginal tangiert Aber in einer 
qualitativen Betrachtung ist es ein Souveränitätsve~ust. Ein 
EU-Beitritt tangiert in Gottes Namen das ~lbstbestlm
mungsrecht des Schweizervolkes, .Ihr Herren Bundesräte: 
des Schweizervolkes, nicht des Bundesrates! Dass der Bun
desrat so rasch als möglich nach Brüssel will, um mehr mit
reden zu köMen; das ist psychologisch verständlich, staats
politisch aber verheerend, denn damit wird zu Lasten des 
Volkes ein.e erhöhte Potenz des Bundesrates erkauft. Das Ist 
gefährlich, das können Sie nicht bestreiten. . · · 
Das sind alles Punkte einer Diskussion, die man dann, wenn 
c:ler ökonomische Zwang weg ist, einmal rein politisch führen 
~n. Von daher bin Ich auch fast 'aus staatspolitischen -
nicht nur aus wirtschaftspolitischen - Oberzeugt.mgen für die
ses Vertragswerk, um endlich den ökonomischen Druck weg
zuhaben •. Ich meine, das Ist eine sehr gute Voraussetzung für 
eine · Diskussion über die, Zukunft der Schweiz In aller 
wünschbaren Serenität. 

tragllch 'geregelte Öffnung. Von· einfachsten Menschen. er
wartet man, dass ,sie durch Erfahrung klüger werden. Ich darf 
doch wohl hoffen, dass man Gleiches auch'von unseren Lan
desvätern µnd von unseren Spitzendiplomaten erwarten darf. 
Gleicherrnassen appelliere ich an die Fühi:t.mgsgruppe der 
Auns, nicht wegen einigen Haaren in der Suppe eine Macht
demonstration zu provozieren. Eine ge.wisse Grosszüglgkeit · 
lst sicher angebracht, nachdem die•Gegenbewegung Agos In 
ihrem Schreiben vom-27. August clas Beitrittsziel mit keinem · 
Wort· erwähnt. Offenbar ist diese Gruppierung realistischer 
gewqrden. , 
Ich will in meinem Votum bewusst nicht auf Einzelheiten der 
Vertragsbestimmungen und der flankierenden Massnahmen 
eingehen. 
Abschliessend . muss lcH aber doch als auflTierksamer Be
obachter unserer SozialpiiJtner meinem gi'ossen Erstaunen 
darüber Ausdruck geben, dass zwei schweizerische Par
teien - sie präsentieren sich jeweils in den kräftigen Farben 
grün und rot - seit Jahren mit.blindem Eifer den EU-Beitritt 

• predigen, jetit aber bei den flankierenden Massnahmen Ihre 
extremen Forderungen mit Referendumsdrohungen erpres
serisch durchzusetzen versuchen. Derart inkonsequent, der
art widersprüchlich sollte man nicht politisieren, wenn man 
längerfristig ei:nst genommen werden möchte. 
Ich befürworte ebenfalls Eintre~en und fordere die Kontrahen
ten rechts und links dazu auf, die Verträge zu genehmigen 
und bei den flankierenden Massnahmen ehrlich realistische 
Kompromisse ZU suchen und dann auch zu akzeptieren. 

. Spoerry Vrenl (R, ZH): Aucl:i Ich möchte gegen Schluss die
ser langen Rednerliste noch bezeugen, dass ich für Eintreten 
auf die Vorlage, SOWQhl betreffend die bilateralen Verträge 
als auch die flankierenden Massnahmen, bin. · · 
1. Wir wollen diese Verträge. Die Schweiz braucht diese Ver
träge. Es gibt keine Altemative; dai:Qber scheint in diesem 
Rat einigermassen Einigkeit .zu henschen. Die bilateralen 
Verträge sind ein eigenständiger Schritt. Der .EU-Beitritt um 
des Beitritts willens ist aus meiner Sicht kein strategisches 
Ziel. Das strategische Ziel d_er Schweiz muss es sein, das 
Wohlergehen unserer Bevölkerung, die Sicherheit unserer 
Bevölkerung und die nationale Würde unseres Landes zu ge
währleisten. Die Frage, ob dieses strategische Ziel mittel
und langfristig besser Innerhalb oder ausserhalb der EU er
reicht werden kann, diese Frage müssen wir während und 
nach den Erfahrungen mit den bilateralen Verträgen mit un-
seren. Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. . 
2. Aber im Moment stehen die bilateralen Verträge zur Dis

Schallberger Peter-J~f (C, NW): Wichtige, tragende Pfei- kussion und nichts anderes. Und da kann man etwas nicht 
ler unserer schweizerischen Staatsidee wurden in den letz- · genug betonen: Wir können zu diesen Verträgen nur eininal 
ten Jahrer;i von den einen zu Dogmen hochstilisiert, von den ja oder nein .sagen. Wenn das VolJ< nein sagen sollte, sind 
anderen auf unverantwortbare Weise lächerlich gemacht. Ich eine Neuverhandlung und eine nachgebesserte Auflage für 
denke an Begriffe wie Souve~itä.t, Eigenständigkeit, Selbst- lange Jahre völlig· unwahrscheinlich. Das ist für uns Schwei-
bestimmung. Mitbürger, weiche unsere Souveränität zu ver- zer in t.mserer direkten Demokratie vielleicht etwas unge-
t_eidigen wagten, wurden als Isolationisten abgestempelt. wöhnlich. Wir können es uns sonst leisten, ein Projekt erst 
Uber all die Jahre oft gehässiger Auseinandersetzungen fe- · -beim x-ten Anla!Jf zu genehmigen; ich erinnere an das Frau
stlgte sich bei mir die alte Oberzeugt.mg, dass Selbstbestlm-. . enstlmmrecht und an die .Mehrwertsteuer, und es gibt eine 
mung nicht Isolation, nictlt Abkapse_lung zu bedeuten braucht grosse Zahl weiterer Beispiele. Das Ist leider bei dieser Vor-
und keinesfalls zu Isolation führen darf! Um die Isolation in- lage nicht möglich. Unsere Unterhändler _haben in einem 
nerhalb Europas zu vermelden, bedarf es nicht des Zusam~ ·. sch~erigen Umfeld gute Verträge ausgehandelt. Ich danke 
menschlusses, der unsere Souveränität massiv' einschrän- ihnen für diesen langen, hartnäckigen, aufreibenden Einsatz. 
ken würde. Mit fairer, vertraglich geregelter ZUsammenarbeit Etwas Besseres wird nicht zu erreiphen sein; sOviel zu den bi-
erreiehen wir durchaus jene$ 2iel, das so gerne als 'Öffnung lateralen Verträgen. . 
der Schweiz bezeichnet wird. 3. Ich bin aber auch bereit, innenpolitisch relevante flankie-
Für mich ist das vorliegende Vertragswerk die richtige, für · · rende Massnahmen zu akzeptieren. Es ist für mich klar, dass 
unsere 700jährige Demokratie angemessene Form der lnte- man möglichen Missbräuchen am Arbeitsmarkt und ver
gratlon innerhalb unseres Kontinentes. Ich anerkenne und -kehrspolitlsch chaotischen Zuständen-entgegentreten muss. 
verdanke unserer aussenpolltlschen Führung und unseren Verträge u_nd flankierende Massnahmen sind in diesem Sinn 
diplomatischen Unterhändlern die jah~langen, zähen Be- ein politisches, aber n.lcht ein rechtliches Paket. Bei den Ver-
mühungen um annehmbare und durchsetzbareVereinbarun- trägen können wir nur einmal ja oder nein sagen .. Bel den 
gen, obwohl Bundesrat .und Diplomatie persönlich die Fon:n . flankierenden Massnahmen haben wir, weil es sich um in-
des Zusammenschlusses vorgezogen· hätten. Ich hoffe nenpolitlsche Entscheide handelt, jetzt und. vor allel"!'I auch 
gerne, dass sie auch künftig die Grösse und die Vernunft auf- später politischen Spielraum. Sollten sich die Entwicklungen 
bringen, die schweizerische Realität zu akzeptieren. Pie Ver- in gewissen Bereichen anders ergeben, als wir heute anneh~ 
quic~ung der bilateralen Verträge mit dem Wunsch und der man, ist es nach unserem "demokratischen System jederzeit 
Propagierung eines baldigen EU-Beitrittes gefährdet _die ver- möglich, die flankierenden Massnahmen anzupassen. 
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Es sind diese drei Punkte, die ich gegen Schluss der langen 
Rednerliste noch kurz besonders betonen wollte. 
Ich bin für Eintreten. 

Brindll Christoffel r,/, G R): Ich bin selbstverständßch für Ein
treten. Ich bin für die bilateralen Verträge, und ich hoffe, dass 
die flankierenden Massnahmen so ausgestaltet werden, 
dass ich Mitte Oktober auch diesen zustimmen kann. 
Ich möchte zu sechs Punkten ku~ Bemerku!lgen anbrin
gen: 
1. Eine kritische Bemerkung zur Geschäftsordnung: Unser 
Geschäftsverkehrsgesetz sieht vor, dass .Geschäfte vorerst 
in einem Rat und dann in einer anderen Session im anderen 
Rat behandelt werden. Das Ziel dieser Bestimmung ist klar: 
Eine seriöse Prüfung und Bearbeitung der Geschäfte soll er
möglicht werden. Eine parallele Behandlung kommt in der 
Regel nur ausnahmsweise und im Rahmen der Bereinigung 
von Differenzen vor. Es ist für mich schwer nachvoll:zlehbar, 
warum das Büro und der Bundesrat bei einem der wichtig
sten Geschäfte von dieser Regel abweichen und die Behand-

, lung der bilateralen Verträge und der flankierenden Mass
nahmen im Schnellzugstempo über die Bühne bringen wol
len. Eine Klammerbemerkung: Wenn man sich dafür ein
setzt, dass Volksinitiativen nicht. innerhalb von sechs 
Monaten vors Volks gebracht werden, verstehe ich nicht, wie 
man ein solch komplexes Geschäft innert wenigen·Wochen 
durchpauken will. Ich bin weder dafür, dass man bei Volksin
itiativen dieses Schnellzugstempo wählt, noch bei dieser Vor-
lage hier. .. · ·· · 
In di'88S Bild passt auch die Tatsache, dass wir erst am letz
ten Mittwoch mit provisorischen Fahnen bedient worden sind, 
und es passt auch in dieses Bild, dass d.er Nationalrat ge
stern Beschlüsse gefasst hat, heute morgen keine Kommis
sionssitzungen stattgefunden haben - wie ich gehört habe -
und man jetzt in Zirkularbeschlüssen zu d.en Beschlüssen 
des Nationalrates Stellung bezieht. Diese Art der Behand
lung missfällt mir, und. ich möchte das hier zumindest zu!1l 
Ausdruck bringen. Der Vorwand, dass man dieses Vorgehen 
wegen der bevorstehenden Wahlen wählen musste, kann 
nicht akzeptiert werden~ Mit entsprechend zusammengesetz-' 
ten Spezialkommissionen hätte man diese Probleme lösen 
und eine umfassende Prüfung der Verträge und der flankie
renden Massnahmen vornehmen können. Ich hoffe trotzdem, 
dass es uns gelingt, bis Mitte 01,dober in einer Parforce-Lei
stung zu guten Lösungen zu kommen. 
2. Es wird immer wieder ein Zusammenhang zwischen den 
bilateralen Verträgen und einem allfälligen EU-Beitritt herge
stellt Herr Plattner hat heute morgen auch. von einem ersten 
Schritt gesprochen; andere sprechen von einem wichtigen 
Schritt in Richtung EU-Beitritt. Man fühlt sich hie· und da -
Herr Hofmann hat darauf hingewiesen - an die gescheiterte 
EWR-Vorlage zurückerinnert, als seitens des Bundesrates 
sogar In diesem Zusammenhang von einem «Trainingsla
ger» für die EU gesprochen worden war. Es scheint mir sehr 
wichtig zu sein, dass hier klargemacht wird- ich bitte die Her
ren Bundesräte, das zu tun..;., dass die bilateralen Verträge 

, mit dem EU-Beitritt nichts zu tun haben und diesen auch nicht 
präjudizieren. dürfen. Herr Schmid carto und Frau Spoeny 
haben auch In diese Richtung votiert. 
. 3. Wir haben einige Referendumsdrohungen. Auch hier 

. möchte ich klarstellen: Es sind Referendumsdrohungen von 
links und rechts von uns, nicht vom Zürlchsee. Wir laufen mit 
diesem Paket doch Gefahr, in einer sehr wichtigen staats
politischen Frage wieder einmal in die Defensive gedrängt zu 
werden. Ich habe es eigentlich bedauert, dass man keinen 
Weg gefunden hat. um diese Vortage obligatorisch dem Re
ferendum zu unterstellen. Es wäre wahrscheinlich eine gute 
Sache gewesen, wenn die vier Bundesratsparteien das mit
einander als gemeinsames Prdjekt vor dem Volk. vertreten 
hätten. Es ist für mich klar, dass wir uns jetzt zusammen
raufen und tragfähige Kompromisse suchen müssen, damit 
diese Einheit nicht auseinanclerbrichl 
4. Im Vorfeld der Verhandlungen sind eingehende Diskussio
nen überdleflankierenden Massnahmen geführtworden. Wir 
laufen heute C3efahr, die Vorteile der bilateralen Verträge 
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,über die flankierenden Massnahmen wieder rückgängig zu 
machen, die Nachteile aber in Kauf zu nehmen. Deshalb 
müssen meiner Meinung nach die flankierenden Massnah
men auf das absolut Notwendige beschränktwerden; sie dür
fen nicht zum Anlass genommen werden, zusätzliche behin
dernde Regulierungen einzuführen. Herr Hofmann hat darauf 
hingewiesen, dass diese flankierenden Massnahmen nicht 
etwas Abschliessendes sind. Wir werden aufgrund der Erfah
rungen zusätzliche Regelungen treffen kOnnen, wenn diese 
sich als notwendig erweisen; Ich möchte doch darauf hinwei
sen, dass es viel leichter ist, später zusätzliche Regelungen 
zu treffen, als einmal getroffene Regelungen wieder rückgän
gig zu machen. Wir sollten uns von diesen Referendums-
drohungen von links nicht allzusehr einschüchtern lassen. 
5. Es wird eine sehr wichtige Frage sein, In welcher Fonn 
Verträge und flankierende Massnahmen dem Volk zur AJ:>.. 
stimmung vorgelegt werd~n. Persönlich bin Ich der Meinung, 
dass diese beiden Geschäfte getrennt werden müssen. Sie 
können am gleichen Wochenende zur Abstimmung gebracht 
werden, aber das Volk sollte die Möglichkeit haben, zu den 
bilateralen Verträgen und unabhängig davon zu den flankie
renden Massnahmen Stellung zu beziehen. Wenn die flan
kierenden Massnahmen abgelehnt würden, müsste noch

. mals darüber diskutiert und den Einwänden allenfalls Rech-
nung getragen werden. Ich würde mich gegen eine Koppe-
lung wehren. .. 
6. Es wird von sehr grosser Bedeutung sein, wie die flankie
renden Massnahmen zu·den Abkommen über die Freizügig
keit im Personenverkehr und betreffend den Landverkehr 
ausgestaltet werden. Ich verzichte darauf, im Detail auf diese 
Frage einzutreten, möchte aber festhalten, dass beim Perso
nenverkehr ein Milspracherecht,des Völkes beider Verlänge
rung über sieben Jahre hinaus sichergestellt sein muss. Es 
muss auch das Verfahren geregelt sein, wie wir uns dann bei 
einer allfälligen Erweiterung der EU verhalten. Der National
rat hat entsprechende Beschlüsse gefasst, und ich hoffe, 
dass sich .auch unser Rat diesen BeschlÜ$Sen anschliessen 
kann •. Beim Landverkehr darf keine Benachteiligung des ein
heimischen Transportgewerbes beschlossen werden. Insbe
sondere geht es darum, die Beschlüsse zu den Kontingenten 
auf den Transitverkehr, d. h. auf den Verkehr von Grenze zu 
Grenze, einzuschränken. 
Ich bitte Sie auf die Vorlage einzutreten, und ich hoffe, dass 
es uns gellngl, am Schluss eine Vorlage zu verabschieden, 
die dann auch im Volk akzeptiert wird. 

Saudan Franoolse (R, GE): Je crois que c'est M. Cavadini 
Jean qui a dit que c'est au pied du rriur qu'on jugeaJt de la 
quarrte du mac;on. Je prendrai une autre metaphore: je nous · 
comparerai a un groupe de montagnards qui s'apprete a faire 
une course de haute montagne. Une course de haute mon
tagne extrOmement blen ~ par le Conseil federal. 
Preparee, remise constamment surfe metier avec un •objectif 
d'arriver a concture tes accords bllateraux. Je tiens a rendre 
hommage au Conseil federal et aux diplomates qui ont nego
cie ces accords, car je n'aurais pas pense, apres 1a doulou
reuse experience- douloureuse pour nous, Romands - que 
nous puissioos arriver a un resultat aussi'satisfaisant. 
Cela etant. comme toute course de montagne, eile comporte 
des risques. Ces risques existent sous forme d'avaJanches 
qui pourralent nous ernporter ou de crevasses dans lesquel
ies nous pounions tomber. Aussi blen praparee que soit la 
course, nous ne pourrons pas, eviter ces risques, et c'est 
d'autant plus sensible que nous sommes, rtous le savons 
bien, le peuple IJU monde le plus assure, qui voudrait eviter 
tout rlsque, qui voudrait prevenir tout inconvenienl Et 92; 
malheureusement, c'est une chose que nous ne pouvons 
pas faire. . 
Le danger de cette situation, y corriprls pour le Conseil fade-

, ral, y comprls pour nous-memes, c'est de ne pas voir l'objectif 
que nous voulons atteindre. L'objectif, c'est d'arriver a reall
ser les accords bllaterjiunc. II ne faut pas perdre de vue cet ob
jectif que l'on doit replacer dans cette perspective. Cet objec
tif, c'est un ticket non. pas d'entree - je le dis a !'Intention de 
MM. Hofmann et Uhlmann, mals ils ne sont p~fä- mais un 
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. ticket d'acces a un marche de 370 mmions d'habitants, alors 
que nous ne sommes.que 7 mlllions. II taut toujours garder a 
l'esprit les propartions et le contexte dans lequel nous tra-
valllons. · . 
Je ne reviendr'al pas sur les ~ essentiellement econo
miques de ce ticket d'acces; puisque beaucoup d'entre vous ' 
ont releve les avantages et mäme les c;oOts; favais l'impres
sion, un moment, d'Otre presque dans une epicerie ou on fai
sait les enttees et las sortiesl Je reviendral sur un domaine 
qui me tient particul~ent a coeur. c'est blen de realiser, 
d'amellorer les conditions-cadres de l'economle, mais c'est 

. encore mieux de permettre a nos enfarm; .de·beneficler.de. 
l'experience et· de 1a formation qu'ils pourralent acquerir a 
l'etranger. . · . · 

s't unverständlich. Wir.sind dann der EU entgegengel<om
men und haben eine Tierdatenbank eingerichtet, die die Ba1.1-< 
em jetzt viel Geld'~ wird - und nun müssen wir vemeh• 
men, dass il'I') Herbst die Grenzen wieder nicht aufgehen. Das 
sind Beispiele, die., belegen, dass der Krämergeist, wie 88' · 
Herr Plattner bezeichnet hat eben nicht nur In Bem zu Hause , . ist . . . 

Fazit Die Vertrage sind i;iut, Ich kann Ihnen zustimmen •. Der 
Geist der EU als Vertragspartner lässt für mich noch etwas zu 
wünschen übrig, und das spQrt das Volk auch. Da.ist Miss• • 
trauen vorhanden; es kommt eben Misstrauen. auf, wenn ·· 
man solche Beispiele kennt Man muss aber ebenso klar fest
stellen, dass dieses Misstrauen, das vorhanden ist, keine Re
terendumsdrohungen rechtfertigt. 

J'ai eu, de par: ma famille parce que j'etals une Sulssesse de 
l'etranger, 1a chance d'avoir toujoUJS pu garder une nationa- Resplnl Renzo (C, Tl): Je me prononce en faveur de l'entree 

• llte europeenne, ce qul a permis a mes enfants d'aller faire en matiere et des sept accords bilateraux. 
des stages daris l'Europe entlere. J'ai pu apprecier de m• Je consldere comme un succes du Conseil federal et de l'ad-
niere concrate la discrimlnatlon dont souffralent les enfants ministration la concluslon des accords bllateraux entre 1a 
qui ne pol.lvaient pas beneficier de cet avantage. · · Suisse et l'Union europeenne. Apras la decision. papulaire 
En rasume, • nous sommes 1a, encord'8, avec le Conseil te- sur l'Espace economique europeen du 6 decembre 1992, le 
deral comme guide. II va s'agir maintenant d'eviter les cou- Conseil federal a su In~ dans sa strategie v!s-a-vis de 
loirs d'avalanche, d'eviter les crevasses, paur qu'enfin nous l'Europe la volonte. des oppasants a l'Espace economique 

· pulssions attelndre ce but.' Je vois surto.ut dans cette dernar- . europeen, c'est-a-dire 1a concluslon d'accords sectoriels et 
ehe tres importänte un rnoyen de nous aider a sortir du climat bilateraux en ileu et place d'un accord. glotial. Surtout, le Con
de crainte et de peur face a l'avenlr, qul .regne dans notre · seil federal a su conclure les negociations sectorielles avec 
pays, II faut rendre confiance dans son avenlr a ce · pays, une Union europeenne q1.1i ri'etalt eertainement pas enchan
parce que nous avons les forces, les capacites, · les hommes tee de reserver a notre pays un·traitement different, $p8Clfi-
et les femmes paur relever le defi. que, speciat · 

BDttiker Rolf (R, SO): Ich bin auch fOr Eintreten und Zustim
mung zu den,Verträgen. Für mich sind diese Verträge nicht 
nur eine Frage der Wirtschaft und wirtschaftlicher Zwänge, 
sondern für mich haben die Staatspalitlk und unsere Qeistes
haltung zu Europa ganz allgemein Vorrarig, wie dies. der Vi• 
zepräsident des Rates elndnicklich · dargelegt hat Deshalb 
bin ich, da bin ich mit Herrn Plattner einverstandc;m, .gegen 
eine finanzpolitische Erbsenzlhlerei bei der Aufrechnung der 
Vor- und Nachteile. Als Zentralpräsident der Schweizeri
schen Kaderorgan~on (SKO) mit Immerhin 1 o OQO Mitglie
dem begrüsse ich ausdrücklich auch das Abkommen Ober 
die Freizügigkeit, weil. gerade für Kaderangeh0rige der eu~ 
päische Arbeitsm.arkt :... der. ungeteilte europilsche Arbeits
markt - wirklich eine Chance.darstellt Ich habe festgestellt, 
dass man in diesen Gremien.·- immerhin sind das Leute auf 
der Ang-lf1enselte;.. die Gefahren weplger wahrnimmt als 
wir Po,Utiker; das hat mich überrascht und mir zu denken ge
geben. Sie sehen eher.die Chancen äes flexiblen. einheitli-
chen .Arbeitsmarkte$. . · , 
Zu denken gibt mir hflli der ganzen Geschichte allerdings eine 
aiidere Erscheinung: [)le Verträge auf dem Papier·sind für 
mich das eine; was wir und die EU .als Vertragspartner dar

, aus machen; ist das andere. Vor allem In einem dynamischen 
europäischen Einigungsprozess durfte es· immer wieder zu 
Vertragsreibereien, zu offenen Frag81"1 kommen, denn - Herr. 
Hofmann hat es gesagt "7 diese Verträge sind nicht In Stein 
gemelsselt, sondem müssen sich we,lterentwlckeln und der 
Entwicklung anP8$8811. . . . 
Vor allem die Erfahrungen·aus der Wirtschaft zeigen: Bel ei
nem Vertrag kommt es Immer auf die Vertragspartner an, die· 
diesen Vertrag mit Inhalt und ~ füllen und damit le
ben mQasen. Herr Plattner hat von Krämergeist gesprochen 
und Herrn Merz Krämergeist vorgeworfen. Ich steße nüchtern 
und sachlich fest. dass dort zwar .ein Schwachpunkt Hegt, nur 
muss.ich Herm Plattner sagen,'dass der Krämergeist nicht 
nur in Bem zu Hause ist, sondern eben .auch, wie die Ver
tragsverhandlungen gezeigt haben, in Brüssel. Das Tarlfge- · 
feilsche· beim Transitverkehr ist in lebhafter Erinnerung, die 
Behandlung des Welnbauemdorfes Champagne .ist ein an-
deres Beispiel. · 
Herr Danioth hat es eindrücklich gesagt: Es ist störend, dass 
man mit einem Partn~r einen solchen Vertrag eingeht und auf 
der anderen Seite bezüglich.BSE-13ehandlung ... wir.kennen 
sie, die Blockade

1 
der schweizerischen Exporte irri Vieti- und 

Fleischbereich ... ein solches VerhaltEm l\lrl den Tag legt; das 

Certes, nous he reallsons pas avec ces accords ta participa
tion plelne et comptete de notre pays au man::Jte interieur de • 
l'Unlon euroPE§enne. Ce qui est sOr, c'est le fait que ces ac
cords reallsent une ouverture a notre taH!e, susceptible de stl• 
muter et de vatorlser nos ressources et nos capacltes. lls 
nous permettront de. stablliser les c;:onditions-cadres des 
echanges economlques entn;, notre pays et les . pays de 
runion europeenne. La nc§cesslte de condltlons-cadres sta
bl8$ n'est pas a demontrer. Le fait quetoutes les~s 
econotnlques prOnent d'une seute voix ta conclusion et 1a 
mise en oetivre de ces. act:ords sufflt. Pour tnol; ce sont des 
elements determinants pour prendre 1a declsion d'entrer en 
mattere. 
Le debat patltique qul a accompagne des le debut ta mise sur 
ie metler des accords bilateraux a montre l'existence de su
jets sensibles qui ne sont pas en rapport dlrect.avec rouver
türe, mais qul concemem las consequences sur le plan lnte. 
rieur d"une ouverture de 1a Sulsse. Sur ces sujets sensibles 
se coricentre le debat politlque Interne avec les affronte
ments auxquels on assiste entre les milifi!ux ecooorniques, ta 
gauche, les milieux.conservateurs et les Verts. 
Si le de.bat polltlque entre ces composantes poiitiques du 
pays est inlWitabfe et mäme necessaire, II nous appartient de 
nous detacher de 1a logique des parties et nous devons nous 
effqrcer de voir quettes preoccupations sont legitimes et quel
les l118SUllilS s'lmpasent Je veux dire par la.qu'il ne doit pas 
an question decentre, de gauche ou de drolte pour volr que 
rimpact des bilaterales aura aussi des consequences diffe
rentes d'une reglon. a l'autre et qu'II est necessal.re de pren• 
dre des mesures pour assurer. les equlllbres a !'Interieur .du 
pays et par la 1a cohesiQn nationale. · · . 
L'inter6t general nous impose de consic:terer l'interOt de notre 
:economle, mais aussl les factures que certaines regions de· 
notre pays seront 8l'118J'l8 a payer a cause desaccords. Ma 
täche est de vous signaler un · aspect de cet inte!'At general, 
celui de mon canton. Je le fais en signalant que, paur les 
deux secteurs sensibl~ susceptibles de nous craer le plus 
grand nombre. de problemes - les transports terrestres et IJ 
libre circulation des personoes -, la strategle choisie par le · 

· Conseil fednl, c'est-a-dlre transterer le trafic des marchan
dlses a travers les Alpes de la route au rall. et eviter la sous
enchere sur les · salaires, montre non seulement ou est le 
coeurdu probleme, mais aussl .est susceptible de le. ~udre 
et peut foumir une reponse h nos p~pations. Ce ,sont 
deux secteurs tres dellcata pour nous. L'augmentation 'Clu tra• 
flc, hl difference de aalaires avec 1~ Lombardie, flmprobabl-

Bullelln offlclel cle !'Assemblee federale 

... 
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lite qu'un Tessinois moyen puisse aller travailler en Lombar
die a moyen terme, sont des preoccupations vives au sein de 
notre populatlon. Pour ces deux secteura, les solutions pre,; 
sentees par le Conseil fecleral, qui evite de considerer que la 
Suisse est un pays homogene ou les consequences de la li
bre circulation des personnes et des marchandises seront 
partout les memes, parce qu'elles permettent des Interven
tions ponctuelles et des reponses decentralisees, nous sem
blent aller dans la bonne direction. Les mesures proposees 
permettent en effet des reponses älfferenclees en fonction 
ttes necessites en conforrnite avec notre tradltion federaliste. 
Le projet du Conseil fecleral, en partlculler en ce qui conceme 
les salaires minimaux, le fonctionnement des comrnissions 
tripartites, l'extension des conventions coHectives de travail, 
represente une reponse adequate, parce qu'il s'appuie sur 
des Instruments deja eprouves. II permettra de fournir, avec 
la facilite indispensable representee par le quota de 30 pour 
cent fixe par le Conseil fecleral, des reponses ponctuelles en 
fonction des exigences locales. 
En ce qui conceme le chapitre des transpOrts terrestres, les 
mesures d'accompagnement presentees par le Conseil fede
ral vont aussi d~ la bonne direction. Elles devraient cepen
dant ätre renfo~. comme le propose a juste titre la com
mission du Conseil national, c'est-a-dlre qu'il faudrait redulre 
le delai de 2012 a 2007 et augmenter les moyens mis a dis-. 
position pour faciliter le transfert des marchandises de la 
route au rail. 
Voila les conslderations qui me font vous dlre que je suis fa
vorable a l'entree en mattere. 

Delss Joseph, conseiller fecleral: La Suisse se trouve a nou
veau face a un moment cle de l'agencernent de ses rapports 
avec l'Union europeenne, et cela sept ans apres le vote ne
gatif sur l'adhesion a l'Espace economique europeen. 
La voie qui est engagee cette fois est celle des accords sec
toriels, des accords bilateraux, voie qui avait ete preconisee 
par les adveraaires de l'epoque, mals aussl par tous ceux qui 
estirnent urgente Ja necessite de sortir de l'lmpasse. Nous 
sommes donc au terme d'un travail accompn· par certains 
d'entre vous au sein des commissions, mals aussi par nos 
negociateurs, et nous entamons l'examen de ces accords 
sectoriels conclus avec l'Union europeenne, en mäme temps 
que nous devons discuter des Instruments qui sont destines 
a assurer leur mise en oeuvre a !'Interieur du pays. 
Le travail qui vous attend au cours de ces jours et des ses
sions encore a venlr, en tout cas cet automne, est un travail 
conslderable. II est conslderable non seulement par la masse 
des documents et des textes qui vous sont soumls, mais en
core II est considerable avant tout par rimportance matooelle 
que revAI: ce dossler pour Ja Suisse. Comment pourrait-on, en 
eflet, douter de cette importance, alors que cela fait de Ion.: 
gues annees que 1a Suisse souhaite 1a concluslon de ces ac
cords avec l'Union europeenne? A plusieurs reprises, 
d'allleurs, au cours des quatre annees de negociations, le 
doute s'est installe quant a la possibllite d'aboutlr a une con
cluslon. On se demandait alors avec une certaine apprehen
slon qu~le pourrait ätre l'altemative a ces accords. Comment 
la Suisse peut-elle faire face au progres de !'Integration au 
sein de l'Union europeenne qui continue a evoluer, autant en 
profondeur et pi'obablement en extenslon geographique? 
Comment donc faire face au progres de cette Integration de 
l'Union europeenne qui l'entoure, et dont alle ne peut faire 
abstraction, et par rapport a laquelle elle doit eviter la margl
nalisation? · 
Depuls le~1 juin demler, le resultat de ces longuesnegocia• 
tions est bei et bien 1~ II raste malntenant a l'approuver et a 
le mettre en oeuvre. Avec la signature des accords et la ver
sion definitive du message relatif a leur appro,batlon, une pre
mlere phase ·est achevee. II va de soi que le Conseil federal 
va continuer de tout mettre en oeuvre afin d'obtenlr non seu
lement le soutlen du Parlament, mais aussl celui du peuple, 
si cela devait s'averer necessaire en raison d'un refärendum 
en faveur d'un projet qui est essential pour l'avenlr du pays. 
Les accords sectoriels constituent une etape importante 
dans nos relations avec l'Union europeenne. On ~ dlre 
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qu'lls les renforcent et qu111s les elevent a un niveau de quallte 
nouveau. C'est maintenant a vous de porter un jugement sur 
le resultat obtenu et sur 18$ mesures de mise en oeuvre et 
d'accompagnement proposees par le Conseil fecleral. 
Der Bundesrat ist überzeugt und hat es auch schon mehrfach 
verlauten lassen, dass diese Verträge fOr unser Land mit 
zahlreichen Vorteilen verbunden sind. Natürlich braucht es 
für Verträge - wie das schon erwähnt wurde - immer zwei 
Partner, die beide einen Vorteil herausholen wollen; d. h., die 
Rechnung muss fOr beide Partner aufgehen. Im Falle der 
Verträge mit der Europäischen Union besteht kein Zweifel, 
dass für die .Schweiz ein Nettovorteil entsteht, und zwar ist 
dieser bedeutend: Diese Überzeugung wird auf wirtschaftlj.. 

· eher Ebene durch verschiedene Untersuchungen und Stu
dien erhärtet, die der Bundesrat In Auftrag gegeben hat und 
die Im Integrationsbericht erwähnt werden. 
Aber auch wenn die Tragweite der Verträge vor allem wirt
schaftlicher Natur ist, so darf nicht vergessen werden, dass 
sie die Schweiz in ihrem Verhältnis zur EU generell betreffen. 
Diese Verträge haben also .auch einen politischen und 
menschlichen Gehalt In der Tat Durch diese intensiven Ver
handlungen, aber auch in der Umsetzung, die nun kommen 
wird, lernt man sich kennen, es entstehen Kontakte, und Ober 
diese kann auch das gegenseitige Verständnis vertieft und 

· verbessert werden. 
Auf menschlicher Ebene wird das Abkommen Ober die Frei
zügigkeit Im Personenverkehr durch die .erhöhte Mobilität, 
durch die vertieften Beziehungen zwischen den Personen si
cher auch kulturelle und soziale Auswirkungen haben. Wir 
hoffen natürl~, dass die Verträge auf dieser Ebene auch 
zum grossen Ziel der Harmonie zwischen den Völkern in Eu
ropa beitragen. Vergessen wir nicht Die EU ist ein Projekt, 
ein Vorhaben, das sich ständig bewegt und entwickeifi und 
zwar auf der ganzen Fläche unseres Kontinentes. Mit den bi
lateralen Verträgen haben wir es In. der Hand, uns an diesem 
grossen Werk zu betelligen und zur endgültigen Befriedung 
unseres Kontinentes beizutragen. 
Pennettez-moi maintenant d'en arriver, au-dela de ce qui 
nous occupe aujourd'hui, a quelques conslderations qui ont 
trait a l'avenir plus lolntain de nos relations avec l'Union euro
peenne. La problematlque des rapports entre la Suisse et 
l'Union europeenne ne s'epuise pas en effet avec la conclu
sion des accords sectoriels. Alnsi, vous aurez des rannee 
prochaine a ouvrir un debat sur l'integration europeenne de 
1a Suisse. En effet, vous vous prononcerez sur l'inltlative po
pulalre ccOui a rEurope», qui reclame rouverture · Immec11ate 
de n6gociations d'adhesion a l'Union europeenne. La aussl, 
le dossier a qultte la table du Conseil fecleral pour rejoindre 
celle du Parlament Suite a la transmission du message rela
tif a cette initiative populaire, la presentation du contre-projet 
qu~ le Conseil federal souhaite y opposer et la publlcation du 
rapport sur l'integratioh, 1e Parlement a ete saisi de toute une 
serie de doeuments qui demontrent que le debat ne sera pas 
ctos. 
Mais ce qu'il convient de souligner maintenant - et Je rejoins 
la plusieurs d'entre vous qui l'ont signale tout a !'heure -, 
c'est que le debat qui aura neu est entierement distinct et in
dependant du debat que nous menons aujourd'hui surles ac
cords sectoriels bilateraux. Je tiens clairement a etablir cette 
distinction. L'approbation des accords sectoriels que le Con-

1 seß fecleral souhaite vivement et qui represente actuellernent 
.la premiere priorite politique ne prejuge .en rien l'issue du de
bat ulterieur, celui que vous menerez l'annee prochaine ou 
plus loin dans le temps. D'une part, II n'existe aucun automa
tlsme, qui, partant de l'approbation des accords, lancerait la 
Suisse inexorablement sur les rails de l'adhesion a l'Union 
europeenne. Les sept accords constituent un regime a part. 
D'autre part. las accords sectoriels constituent une ameliora
tlon conslderable des relations contractuelles entre notre 
pays et son principal partenalre economique. De ce fait, 11s 
peuvent Atre acceptes avec confiance - il est important que 
nous parvenions a transmettre cette confiance a la popula
tlon - partout, lndependamment de l'idee que l'on se fait de 
l'evolution ulterieure de notre politique face a !'Integration 
europeenne. 
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En rlisulne, les acdords sectorlels et l'adhesion a l'Union 
europeenne sont deux questicms qui doivent ~tre clairement 
separees et trait~ chacune pour eile. · · · 
Dans !'immediat, ce sont les accords sectorlels avec !'Union 
europeenne, et eux seuls, qui font l'objet de toute notre atten
tion. Vu la qualite des rasultats obtenus au terme de longues 
negociations, parfois difficiles, je suls persuade qu'ils merl-
tent votre soutien. . . . 
Ich möchte nun noch auf einige Fragen des Vorgehens ein
gehen. Es.wurde von rechtlicher Koppelung der Verträge mit 
den flankierenden Massnahmen gesprochen. Es wurde auch 
Ober den Ablauf der Abstimmungen diskutiert, falls Referen
den ergriffen we~en und zustande kommen sollten. Der 
Bundesrat hat sich immer klar gegen eine rechtliche Verkop
pelung der beiden Texte gewendet Einerseits haben wirdie 
sieben Verträge. Dles&sind miteinander verknOpft; das hat 
die EU ausdrOcklich so gewollt Andererseits haben wir die 
Begleltmassnahrnen: Oassilid rechtliche.Bestimmungen, die 
wir in eigener Kompetenz erlassen und Qbrlgens so oft abän
dern können, wie es uns passt 
Was das Abstimmungsprozedere anbetrifft, sind wir auf dem 

-~ Terrain der Befugnisse des, Bundesrates.· Der Bundesrat ·· 
wollte aber mit dem Parlament nicht Katz und Maus spielen 
und hat deshalb seine Präferenz klar bekanntgegeben. Das 
heisst, dass aus unserer Sicht eventuelle Abstimmungen an, 
gleichen Tag stattfinden sollen, um Schwierigkeiten zu .ver
meiden. Wie wäre z. B •. die Ablehnung der flankierenden 

· Massnahmen zu interpretieren, wenn diese separat und zu
erst zur Abstimm1,1ng gelangen würden? Hlesse das, dass 
man die Verträge dann ohne flankierende Massnahmen zur 
Abstimmung bringen soll, oder soßte man dann Z1Jerst neue 
Begleltmassnahrrien vorschlagen? . 

. Herr Brändli und einige weitere Ratsmitglieder haben es 
g~gt; Die fairste Lösung, die dem verfassungsmässlgen 
Ziel der freien Melnungsäusserung am nächsten kommt, ist 
jene der gleichzeitigen Abstimmung. Wir sind in _dieser 
Über:?:eugung g•m Im Nationalrat in beiden Bereichen· 
bestätigt worden, sowohl bezQgllch der Koppelung als.auch 
bezQglich des Abstimmungsvorgehens. Ich, bin Ihnen dank
bar dafür, dass hier keine derartigen Anträge gestellt wor
den sind. , 
-Ich komme zu den anderen Elementen, die gestern Im Natio
nalrat noch· beschlossen worden sind, zu Minderheitsanträ
gen, die auch hier u. a.. von den Herren Relmann, Hofmann 
·und Uhlmann eingebracht wurden. Es geht einerseits um die 
Frage der FreizOgigkelt Im Personenverkehr und der mögll-

. chen Abstimmung nach sieben Jahren sowie um die Frage 
der Osterweiterung der Europäischen Union, Ober die schon 
diskutiert wird. . · 
Mein Kollege Bundesrat Couchepin und ich haben gestern 
-diesen beiden Min$rheitsanträgen · z_ugestirnmt, und zwar 
weil sie dem entsprechen, was der Bundesrat bereits in sei
nem Bericht vom 25. Mai 1999 an die Kommission des Natio
nalrates zu den Fragen der VerknOpfung der sektorlellen Ab
kommen mit den Umsetzungs- und Begleltmassnahmen so
wie zur zeitlichen Staffelung allfälliger ~mungstermine 
erklärt hat · 
Zuerst einmal zur Frage des Personenverkehrs: Angesichts 
seiner in der Schlussakte des Abkommens Ober die FreizO
gigkeit aufgenommenen Erklärung erachtet es der Bundesrat 
nicht als notwendig,_ eine weitere Bestimmung in den Text 
des Beschlusses aufzun~hmen. Sie können die Erklärung In 

. der Schlussakte finden (Zusammen~ellung der Originaltexte 
S. sio). Dort heisst es: «Die Schweiz erklärt, dass sie nach 
ihren geltenden Innerstaatlichen Verfahren lin siebten Jahr 
der Anwendung des Abkommens ihren Standpunkt zu des-

. sen Verlängerung festlegen wird.» Aber der. Bundesrat hat 
auch keine grundsätzlichen Einwände gegen eine weitere 
Bestimmung. zumal sie seinem Willen· entspricht Deshalb 
kann er ihr zustimmen. . . · 
Hingegen war es nicht möglich, w,eitere Formeln aufzuneh- · 
men, die im Widerspruch z. B. mit der Möglichkeit eines.still
schweigenden Weiterführens gewesen wären. Wir haben lh7 
nen diesen Text heute nochmals unterbreitet, mit der "1lde
rung. wonach wir_ noch darauf hinw~n. d~ das Referen-

duin zu einem eventuellen Bundesbeschluss ein fakultatives 
ist. Das ist hier die einzige. Änderung, die wir im Vergleich 
zum Nationalrat vorschlagen. . 
Wichtig ist es natQrlich, bei dieser Bestimmung zu unterstrei
chen, dass sie irreführend sein kann,·falls sie in dem Sinne 
Interpretiert wOrde, dass es für die Schweiz möglich wäre, 
nach sieben Jahren nur über das Abkommen über die Frei
zOgigkeit im Personenverkehr abstimmen zu können. Denn 
In Artikel 25 Absatz 4 dieses Abkommens. wird klar festgehal
ten, dass ein Verzicht auf den freien Personenverkehr sei
tens der Schweiz !3,Uch die anderen sechs Verträge nach ei
ner Frist von 6 Monaten automatisch zu Fall bringen wOrde. 
Es wird dann alsö. wichtig sein, dem Volk zu erklären, dass 
eine Abstimmung Ober diesen Teilbereich weiterhin das ge-
samte Vertragswerk betrifft. · 
Was den zweiten Fan anbetrifft - hier liegt Ihnen eine neue 
Formulierung des Bundesrates vor, welche wir Ihnen zur An-

. nahme empfehlen -, geht es um die Frage der Osterweite
rung oder um irgendeine zukanftige Erweiterung der Europäi- · 
sehen Union mit anderen Staaten. 
Sechs der Abkommen ..;. mit Ausnahme des Abkommens 
Ober die FrejzOgigkeit im Personenverkehr - gelten für alle 
Mitgliedstaaten, zumal sie mit der Europäischen Union. abge-
_ schlossen werden. FOr diese sechs Verträge ist es für die 
Schweiz auch wQnschb~. dass sie auf eventuelle neue Mit- · 
gliedstaaten ausgedehnt werden. ZU diesen sechs Verträgen 
sind auch keine Bemerkungen oder Anträge gestellt worden. 
Mehr Probleme schuf aus der Sicht gewisser Personen das 
Abkommen Ober die FreizOgigkeit im Personenverkehr. Es ist · 
eigentllch nicht nötig, dazu eine .Bestimmung in unseren e. 
schluss aufzunehmen, zumal eine Erweiterung der EU dazu 
führen wOr:de, dass mit dem neuen Mitgliedstaat auch ein 
Ve~g abgeschlossen . werden masste. t;>as Abkommen ' 
Ober die FrelzQglgkeit Im Personenverkehr wlrd.nämllcl:I mit 
jedem Mitgliedstaat einzeln abgeschlossen. Somit wäre es 
gar nicht möglich, dass der freie Personenverkehr automa- · 
tlsch auf neue Mitglieder ausgedehnt WOr:de. 
Es wäre also dann ohnehin nötig; mit einem Beschluss vor 

· ~ Parlamerit zu kommen; dieser Beschluss wäre referen
durnsfähig. Das hat der Bundesratim erwähnten Bericht fest
gehalten. Somit Ist es auch möglich, das speziell zu erwäh
nen - wenn es für gewisse Personen einfacher ist, begleitet 
· zu sein, wenn ·sie durch offene Türen gehen. 
Je terinineral maintenant avec quelques rerriarques encore, 
tout d'abord parce que durant- les debats qui vont suivre .il 
sera important de ne jamals oublier, comme on ra dit, qu'un 
tralte suppose l'accord des deux partenaires. M&me si face 
au dMI que repi:esente pour !'Union '.europeenne l'approfon
dlssement institutionnel qui est actuellement en cours ou en~ 
core retargissement a l'Est, ~me sl face a l'importance de 
ces echearices, celle des accords bilateraux avec 1a Suisse 
est probablement de molnqre importance, il seralt toutefois 
errone de croire que l'Europe est indifferente a leur egard. 
Tous les pays membres sont e~mement attentifs aux con
sequences qui en decouleront pour eux et, par consequent, 
ils nous observent de pres, dans l'optique de leur propre rati
ficatiorl. II se~ des lors regrettable de. mettre en danger 1a 
concluslon des accords par un debat helvetico-suisse dont le 
seul sujet serait les mesures -internes d'accompagnement 
que rien ni personne ne nous em~he .de modifier et d'adap
ter a tout moment Je rappelte en effet qua la procedu~ d'ap
probation des sept accords ne falt que commencer non seu
lement en Suisse, rriais egalement au sein de runion euro
peenne et dans ses Etats membres. 
Vos deUberations au sujet des mesures d'accompagnernent 
ne resteront J>8$ sans consequence pour l'lssue de cette pro
c:edure d'approbation. Je le dis _clairement: il seralt temeraire 
de courlr le rlsque d'un refus des accords sectorlels par les 
Etats !'Jlembres de !'Union europeenne ou par le Parlament 
europeen, en introduisant de nouvelles discriminations a l'en
co~ de nos partenaires par I& biais des mesures d'accom
pagnement. Je pense, par exemple, a la propositlon qui vlse 
a reprendre la formulation precise de l'initlatlve des Al~ en 
introduisant dans la loi sur le transfert du traffc 1a: notion de 
«transit de frontlere a frontiere». Cette notion estdiscrlmina- · 
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toire parce qu'elle se refere presque exclusivement au trafic 
des transporteurs etrangers. 
Ich wende mich hier· insbesondere an Herrn Schmid Carlo 
und rufe ihm in Erinnerung, dass es dem Bundesrat bei die
sem und jedem anderen Geschäft nicht darum geht, seine ei
gene politische Potenz zu erhöhen, sondern darum, wirklich 
das zu erzielen, was für unser Volk das Beste ist. Somit ist es 
auch Wichtig, dass die Debatte, die wir nun führen werden, 
das Hauptsächliche vom Sekundären unterscheiden bzw. 
das Allgemein- vom Individualinteresse unterscheiden kann. 

Couchepln Pascal, conseiller fed6ral: Cette session est his
torique a plusieurs titres. C'est une sesslon historique parce 
qu'elle aborde le stade final d'une n6gociation qui a dure clnq 
ans, voire sept ans, suivant qua l'on considere comme etant 
le debut de ces negociatioris le moment apres l'oohec de 
l'Espace econornlque europ6en, ou le mornent oi.t le mandat 
de n6gociatlon a pu Atre donn6. C'est, en evoquant ce chiffre, 
une reponse qua l'on. veut donner a ceux qui ont pretendu a 
plusleurs reprises qu'on avait n6gocle sous 1a pr8S$ion et 
qu'on avait perdu patlence. Le moins qu'on puisse dire, c'est 
qu'on a eu de 1a patlence et qu'on n'a Jamais abandonne un 
pouce de terrain que l'on considerait devoir defendre sans 
utilfser tout le temps disponible. 
Beaucoup d'entre vous ont suivi, tout au long de ces n6gocla
tlons, les progres de la negooiation, et cela d'allleura confor
rn6ment au fameux article 47bis a de la loi sur les rapports 
entre les Conseils qul pr6voit une partlcipation accentuee du 
Parlement aux n6goclations intematlonales. C'est donc en 
connaissance de cause qu'aujourd'hul, nous pouvons abor
der le jugement du resultat de ces longues negooiations et de 
cetaccord. 
Ce paquet de sept accords est hlstorique aussi parce qu'il 
est, depuis 1972, le premier accord de grande importance 
que nous signons avec notre premier partenaire commerclal, 
l'Union europeenne. En 1972, on avaitsigne l'accord de libre
echange. Depuis lors, il y a eu un certain nombre d'accords 
bilateraux qui n'ont pas la meme portee, bien que dans leur 
domaine, ils soient importants. J'evoque par exemple rac
cord sur les assurances dont, soit dit en passant, 1a n6gocla
tion adure 17 ansl 
Las accords pennettent d.e donner un nouveau cadre aux re
latlons commerciales et economiques avec l'Union euro-, 
p6enne. Or, nous le savons tous, 1a vle economique est en 
mouvement continuel. Le commerce intematlonal n'autorise 
pas l'olslvete; .il faut sans cesse trouver de nouvelles formu
les, rester C01Tipetitlf, trouver de nouvelles formes de eoop&
ratlon; developperde nouvelles posslbilites d'echanges, faci
.liter le transfert teohnologique, ouvrir le marcM des compe
tences. 
L'Unlon europeenne est notre principat partenaire, et de loln. 
On l'a dit a plusieurs reprises, 60 pour cent de nos exporta
tions vont vera l'Union europ6enne, 80 pour cent de nos im
portations en proviennent: Pour donner un ordre de grandeur 
de l'lmportance de ces relations, je rappelle souvent un chif
fre: la seule province du Bade-Wurtemberg rec;oit pratlque
ment autant d'exportations de la Suisse que 1a grande puis
sance economique que sont les Etats-Un~ d'Amerique. On 
exporte 1 0 milliards de francs de marchandlses vers le Bade
Wurtemberg, on en exporte pour 12 mllliards de francs ver;s 
lf/18 Etats-Unis d'Amerique. Or, le Bade-Wurtemberg n'est 
qu'une provlnce d'un grand pays de l'Union europeenne qui 
n'est, lui, qu'un pays parmi d'autres de l'UE. · 
J'entends tout de suite la reflexlon des sceptiques qui disent 
«Enfin, si nos relations avec l'Union europeenne sont aussi 
bonnes, pourquoi voulolr des a.ccords bilateraux qui ont aussi 
un coOt? SI jusqu'!!, malntenant on a reussi si bien, pourquoi 
changer?» Cet argument est le mente que celui d'un entre
preneur qui dirait «II y a 25 ans que je vends le mime pro
duit, 99 marche tres bien. Je supprime donc a l'avenlr toute 
la recherche, tout le developpement, tout le marketing. Cela 
a si bien marche, il n'y a rien a changer, il n'y a rlen a a.melio
rer, 99 continuera a marcher: comme cela.., 
Nos relatlons avec !'Union europeenne sont excellentes sur 
le plan commercial, Je flux exportatlons-importations le de-
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montre. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont excellentes 
aujourd'hui qu'elles ne risquent pas de perdre leur valeur re
lative, puis absolue au cours des annees qul viennent. C'est 
la raison pour laquelle II faut donner un cadre ameliore a ces 
relalions ooonomiques. C'est ce que permet de faire l'ensem
ble des accordS que nous soumettons a la discusslon 
aujourd'hul. 
On a discute ce matin du coüt et des avantages de ces ac- . 
cords. C'est vrai qu'ils ont un coOt. S'ils n'avalent pas un coüt, 
je serais le premier a demander ou se cache la paille, oCI se 
cache la falblesse. Personne ne peut imaginer qu'on veuille 
signer un contrat sans que l'on donne et que l'on f'89()ive. S'il 
n'y avait pas un coüt qui est en proportion au moins avec Jas 
avantages, cet accord ne serait pas un accord realiste, ou on 
vous cachei'ait quelque chose. . • 
On ne vous cache.rien. On vous dit: II a un coOt. Les chiffres 
evoques par M. Merz sont une addition de chiffres qui sont 
des estimatlons et qui correspondent, en regle generale, au 
risque sinon maximum, du moins a un risque plutOt pessl
miste du coüt ae revient de cette operation. 
Les coOts sont peut-Atre plus faciles a definlr, mAme s'ils sont 
bases sur un certain nombre de supputations et de prevl
slons, que les avantages. Las coOts sont a la charge des col
lectivites publiques, des instltutions sociales ou de l'Etat Jui
mAme, alors que les avantages sont au benefice de l'econo
mie et dependent tres largement de la capacite des acteurs 
economiques d'utlliser ces accords pour en tirer profit et 
maximiser le proflt et, indlrectement, restituer a l'Bat sous 
forme d'imp61s une partie de ces avantages. 
Neanmoins, les experts ont calcule que l'augmentation pro
bable du produit interieur brut, si on adopte les accords, en 
particuller l'Accord sur 1a libre circulation des personnes, se
rait de !'ordre de 2 pour cent. Je crois qu'on ne va passe bat
tre pour savoir si c'est 1,5 ou 2,5 pour cent. Ce qui est essen
tial, c'est que la tendance est positive et qu'il s'agit la plus 
d'un cadre dans lequel les acteurs pourront developper leur 
capacite, que de certitudes. La vle economique, dans une so
ciete liberale, est ainsi falte que l'on ne peut jamals prevoir 
j1.1$qu'a queJ point las partenaires de la vle economique se
ront capables d'utiliser les avantages qui sont donnes. 
Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils nous ouvrent une poi:te 
plus grande vers cette Union europeenne qui, avec 3'30 mil- · 
llons d'habitan'ls et donc de consommateurs, est 1~ plus 
grande puissance economique du monde, la plus grande 
puissance exportatrlce du monde. C'est une puissance qui 
conceme, on l'a deja dlt, 60 pour cent de nos exportations, 
80 pour cent de nos importations; pöur prendre un detail, 
c'est une puissance qul absorbe 25 pour cent de notre pro
ductlon laitiere, mais ces.25 pour cent de la productlon lai
tlere de la petite Suisse, c'est 1 pour cent seulement du mar
che Jaitier de !'Union europ6ennel C'est dlre que si l'on anive 
a augmenter un tout petit peu notre part du marche laitler et 
des produits derives - c'est-a-dire le fromage - de l'Union 
europeenne, c'est un effet de levier puissant sur la .produc
tion laltiere en Suisse. 
Quais sont las avantages concrets de ces accords? 
La llbre circulation des personnes: Les citoyens suisses 
pourront s'installef et travailler dans tous les pays d'Europe 
occidentale; leurs dlplömes sercint reconnus dans toute J'Eu
rope; le transfert de· personnel quallfle sera liberalise, ce qui 
favorisera 1a croissance de nos entreprises. Comme ra dit 
tout a !'heure M. Oeiss, conseiller federal, si ces accords de- . 
vaient etre l!tendus dans les pays de l'Est, il y a posslbllite de 
se prononcer par un reterendum facultatif, puisque, dans le 
cas particulier de la libre circulatlon des personnes, les com- . 
petences du cOte communautaire sont partagees entre la ' 
Communaute europeenne et les pays membres. Par conse
quent, rien ne peut etre fait dans ce domaine dans la Com
munaute, sansqu'a 1a tors Ja Communaute en tant que teile 
et chacun des pays concemes acceptent une modification. 
Je reviendral sur les mesures d'accompagnement. 
Las obstacles techniques au commerce: La suppresslon · des . 
contrOles a double, gräce a 1a reconnaissance des certificats 
de conformite, va faciliter conslderablement nos exportatlons 
de blens et produits industriels vers !'Union eiJrop6enne. 
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Les marchelil publl~: C'est un marche de plus.de 1000 mil- celle de ~ettre dans un texte qua.teile ou tellemesures'ap-i 
liards de francs qul s'ouvre a nos entreprises, et l'exemple de pllque de trontier:e a frontiere. Cela veut dlre clairement que, , 
nos ~prises dans le sud de l'~lemagne montre que nous si ·le trafic n'est 1)$8. de frontiere a frontiere, c;a n'est l>$S a.p-
sommes. capables d'ätre comp6titifs sur ce marche. A l'ave- plicable, par consequent que les Suisses ont un autre traite-
nir, nous n'aurons 1)$8,. comme c'est la regle aujourd'hui, a ment que les etrangers. 
€ltre au moins 3 pour cent meilleur marche que nos concur- Les transports aerlens: Personne ne doute de l'interät.de ces 
rents pour avolr une chance d'acceder a ces marches. accords en mattere de trarisport aerlen, et aussi en. ce qui 
L'agriculture: S'il .y a. un secteur qui doit clalrement dire oul · conceme les recherches. 
aux accords bllateraux, c'est bien celui de ragrlculture: Pour J'en viens aux · mesures· d'accompagnement P1;1rsonrte 
d8Ul( raisons: d'abord par le potential de ventes: qui s'ouvre- atljourd'hul. ne conteste ces mesures d'accompegnement. 
j'y revlendrai-, et ensuite parce que l'une des revendications Personne ne conteste qu'elles ont un double aspeet-; en tout 
de l'agitculture, c'est de reduire le prix des, facteurs de pro- . CQ, le Conseil fecleral pretelid qu'elles ont un double aspect 
duction utilises.. de rjduire 1e prlx des intrants, comme on dlt, .Bles ont un aspectsecondaire tactique qui l;ISt de dire: «SI on 
en matlere agricole. Or, l'ouverture que provoque I' Accord re- veut reussir a faire 1)$SS8r le paquet des accords bilateraux, 
latif aux ~anges de produits agricoles etl'ensemble des ac,; il faut repondre a un certain nombre d'angoisses et d'inqule-
cords bilateraux est de nature a exercer une pression sur les tudes de 1a populatlon, et si on ne le fait l>$S de manlere ade-
prix des prodults destines a l'agriculture. C'est donc une re- quate, on risque tout slrnplement de perdre les accords bila-. 
ponse a une preoccupetion des agricutteuts qul voudralent . teraux.» 
faire baisser les prlx des produits qu'l!s utillsent dans l'agricul- C'est un aspect tactlque qul existe en politique, qu'i! faut acl-
ture, qu'ils conslderent cornme un handlcap par rapport a la mettre, mais qui n'est pas le plus noble aspect de la politique. 
condition des paysans mernbres de l'Unlon europeenne. · Mais enfin, c'est l'aspeqt le plus i:ealfste. De temps en temps, 
Voila pour l'aspectfacteurs de productlon de l'agriculture. A . ,es mllleux de l'economle rappellent a des. gens qui ont des 
part ya, il y a l'avantage de l'ouverture du marche: Je simple idees trop extraordinaires - j'entends parler ce langage a 
fait, par exemple, que les pommes de lhurgovie ne devront !'Expo-que le reallsme consiste a s'adapter a des chlffres et 
pas aller, comme c'est le cas aujourd'hui, a Stuttgart pour su- • a voir ce qui est posslble ou non dans le temps. 
blr un contröle de qualite, mais pourront ätre exportees direc- · C'est la mime ~· lci. Politlquement, Je reallsme. com~ 
tement vers. leur ~uereur, est certalnement un avantage · mande de dire al' omie et allleurs qu'il y a un prlx a payer 
consequent. . pour obtenir l'approbation des. accords bilateraux: ce sont les 
Le lait La: Sulsse a essentiellement. en mattere agricole, une me$ures d'accompagnement. Mais plus loin, Je pretends qu'il · 
productlon laitiere. Nous couvrons plus d.e 1 10 pour cent de y a aussi, derriere les mesures d'aocompagn~t en ma-
nos besolns. Par consequent, nous devons exporter une par~ tiere de llbre circ1Jlatfon des P$1'S011nes, une vlslon politlque 

. tie de notre productlon, taute de quol le marche Interieur s'ef- economlque •• Nous ne voulons pas faire de la .Sulsse une 
fondrerait. Avec les regles de l'OMC, les mesures tradltlon- place de travail bon marche dans laquelle le niveau de Vle dl-. 
nelles pour faciliter l'exportation des surplus, qul etaient des mlnue parce que les salaires sont contin.uellement pousses a 
,subvantions, des abalssements deprix a l'exportation, vont •la b~. Nous voulons falte de la Sulsse une place de tra
ätre redu~ et vont petit a petit tornber. L'altemative, c'est la vall oCI il y a une autre Vll!eur aioutee, et parce qu'ß y a une 
refonne de la polltlque agricole, mais aussldes chances nou- autre valeur ajoutee et une autre produ~, ou ,l'on peut 
velles de vente a l'exterieur, .Et ou poum,ns-nous vendre plus payer ~ salaires convenables, des salaires de haurniveau. 
facilement nos produits agricoles que dar:is un marche de Nous ne voulons pas un jeu qul consisterait a faire baisser le 
380 millions .. de consommateurs qui est a proximite de nos nlveau de Productlvite en Sulsse.et le niveau de vateur ajou-
frontleres, et des consommateurs qul partagent pour ur:ie tee, et, petit a petil, a redescendre dans l'~elle des saiaires 
partie d'entre eux nos goOts en matlere de gastronomie? Les et f!9prendre des acti\lMs qtfon ne peut pas avolr en Sulsse, 
trpmages a päte dure, pa.r exemple, sont bien accueillis dans paroe que;> le niveau de salalres y est eleve. C'.est aihsi qu'oil 
plusleurs pays de l'Union europeerme, c'est .une chance sup- . ra voulu a travera toute notre politique de formation et toute 
plementaire. · 11 . n'y a pas pour l'agriculture d'altemative notre politlque de restrlct19n de 1a maln-d'oeuvre etrangere 
meUleure que celle des accords bllateraux. qu'on a pratiquees'durant ces demieres ann688. 
UIS transports terrestres: .Quand on parle de transports, on , Quand on examine le projet du Conseil federal en mattere de 
pense lmmedlarement a un systeme. Une polltlque isolation- ßbre circulation d~ personnes et des 'mesures d'accompa
niste de transports n'exlste pas, ou alors, c'est une espb de gnement,: Je doiS dire que je n'al l>$S encore trouve un seul 
sulcide,. parce quEl ron ne peut pas imaginer que l'on s'en- exernple realiste, apart si on s'exprime de maniere si globale 
ferme dans une frontiere nationale d'un pays relativement . qu'il n')' a pas de possibllite de contre-argumenter. Je n'al pas 
restrelnt comme la Sulsse pour parler de transports, · .encore entendu une seule personne qui ait pu prebindre, 
aujourd'hui oei tout est globallse. Nous devons donc chercher · autrenient qu'en restant au plan sublime des principes, que 
des solutions dans· le domaine des transports qul solent . les mesures d'accompagnement proposees par le Conseil 
agreees par nos partenaires. Jusqu'alors, la Sulsse poursui~ .· federal dlmini.leront de maniere notolre rattractivite -de 1a 
vait une politique de proteCtiQn de l'environnement, de ttans- place de travail sulsse. · II faut evoquer des scenarios un peu 

· fert du traflc d~ marchandlses de 1a toute au rail. d'horre.ur pour qu'on en arrfve a utiliser cet. argument. Les. 
• · Majs cette politique n'avait pas l'assentiment de nos parte..: mesures presentees par le Conseil fecleral ne diminuent pas 

nalres. Par Je blais des accords sectorlels, nous obtenons les avantages des accords bllateraux. Par contre, elles per-
l'assentiment de nos partenaires a cette politlque qt.il est orf: rnettent de marquer: clairernent i:iotre volonte de maintenir et 
9inale en Europe, et qui, fort heureusernent, est en train de da pousser l'economie vers plus de valeur ajoutee, et de 
trouver d~ emules du cOte de l'Union euro'peenne. SI nous malntenlr. alnsi le niveau .de salaires que nous connaiSElons 
avlons poursuivi la politique ·que nous menlons de manlere dans ce pays. . . . . 
absolument autoQome, nous rlsquions petlt a petit d'avoir des Je ne parlerai pas lci du probleme des medeclns, qui a ete · · 
mesures de retotslon. Nous n~ souvenons des emotlons evoque dai'ls l'autre Ohambre, sauf simplement pour cllre que 
qu'ont provoquees a diverses reprises les prises de posltlon c:e probleme, a notre avls, n'est pas un probleme real, du fait 
de nos partenaires etiropeeris lorsque nous decldlons de · de l'experlence qua ron connait dans l'Union europeenne et 
telle ou ti3lle mesure relative a 1a restrlctiQn du trafic: nous ris- des precautlons que l'on a prises pour eviter un afflux de me-
quions des mesures de retorsion. decins etrangers qui. viendraient s'lnstailer en .Sulsse a la 
Aujourd'hui, a travers ces disposlti()ns, a travers aussl les . . suite de l'accord. · . . · · · . 
mesures d'accompagnement, nous obtenons 1a securlte de En matiere de mesures d'accompagnement pour·.11agr1cu1-
pouvolrpoursuivre notre polltiq~sansrlsquede mesures cle ture, c'est vrai que nous reprenons certains elements d'un 
retorsion, naturellement dans 1a mesure oCI nous respectons projet qui, en 1995, avalt echoue devant le peuple. Mals de-
un certain nombre de regles du jeu, notamment ,en evitant • puis lors,. les choses ont beaucoup change, · et le projet de 
des .rnesures de toute evidence dlscrlminatoires, comme . contribution de soliclarlte. que nous preconlsons est large-

. . ; ' . . 
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ment different de celui qui avait ete presente au peuple en 
1995. Dans les clrconstances actuelles, D nous parait indis
pensable de pouvoir donner a 1a branche agrlcole cette me
sure d'accompagnement, qui lui pennettra d'affronter avec 
encore plus de securite la concurrence etra.ngere. 
La vache folle? Je crois que le pro~me n'est pas lie aux ac
cords bilateraux. Au sein de !'Union europeenne, les mesu
res de restriction d'lmportation et d'exportation de betail, con
secutives a la maladie de la vache folle, sont pour la plupart 
tombees. Nous. ne sornmes pas membres d' l'Union. euro
peenne, nous ne pourrons donc pas nous reclamer de lade
cision prise a Bruxelles a l'egard des mernbres de l'Unlon 
europeenne. Ce que nous ~mmes condamnes a faire, c'est 
de repeter sans arr$ que les mesures que nous avons prises 
en .Suisse sont suffisantes, largement suffisantes pour que 
ces restrictioos soient levees. Nous avons, en particulier, ln
froduit 1a banque de donnees sur le trafic d'animaux. Nous 
esperons ainsl reusslr a convaincre nos partenaires que c,;a 
devient contraire a la bonne foi de malntenir ces restrictions. 
Mais, je le rep6te, cela n'est pas lie aux accords bilateraux. 
On a parle du Tessin. Et c'est vral, tous les contacts que l'on 
a avec le Tessin disent que les accords bilateraux dans cette 
region, comme d'ailleurs en son temps l'Espace economique 
europeen, sont tres contestes et suscitent beaucoup d'in
quietude. Mais la difference avec I' Accord sur l'Espace eco
nornique europeen, c'est qu'a l'epoque, il n'y avait, pas de 
mesures d'accompagnement Aujourd'hui, il y a reellement 

· des mes'-'res.d'accompagnement, des mesures d'accompa
gnement importantes, qui laissent une grande marge de li
berte aux partenaires sociaux des regions concemees. Nous 
voulöns qu'elles soient pratiquees de manlere dkentralisee. 
Et II doit ~ posslble aux partenaires sobiaux au Tessin, 
avec l'appui du gouvemement, de prendre un certain nornbre 
de ·mesures qui pennettraient de repondre 8lJl!: craintes de la 
population tessinoise. Bien sOr qu'il n'est pas reallste d'ima
giner qu'un grand nornbre de Tessinois iront travailler en 
Lornbardie du Jour au lendemaln, parce que le niveau des sa„ 
laires est different - quoique le niveau de vie soft aussi diffe
rent, ce qui compense en partie le niveau des salaires, mais 
pas totalement Sur ce point-Ja. II n'y a pas de doute. 
II n'el'?lp&che que le risque d'un afflux de travailleurs n'est 
probablement pas aussi important qu'on le pense, dans la 
mesure ou ron sait que la Lornbardie a un taux de chömage 

• inferieur ä. celui du Tessin actuellement. Le taux de chömage 
pour l'annee 1998 est. de 6,3 pour cent au Tessin et, d'apres 
les chiffres que j'ai reQUS, de 5,8 pour cent en Lombardie. 
Donc, 1a Lombardie a moins de chömage que le Tessin, ce 
qui, a priori, est quand m&rne une certaine protection, dans 1a 
mesure oil !es gens ne vont pas chercher du travail a tout prix 
plus loin que leur envlronnement immediat M~e si le Tes
sin n'est pas trE)S loin, c'est quand m~e un changement par 
rapport awc possibUites de travail dans l'environnement im
mediat de 1a plaine lombarde. Mais n y a certäinement aussl 
toute une s6rie de professions oir les quallfications, ou les 
competences suisses pourraient avolr des chances supple
mentaires en Lornbardle. Ce n'est pas un exemple general, 
mais c'est quand m&nie une possiblllte qu'il ne taut pas aban
donner. On pourra parler en d'autres clrconstances de rnesu
res complementaires, tel que reffort sur 1a promotion,. la for
mation professionnelle. Je n'y revlendrai pas. 
Je dois dlre aussi un petitrnoti. M. Hess Hans concemant les 
comites mixtes. II avait deja pese 1a question dans une com
misslon, mals il n'avait pas eu de raponse. J'espere que la re
ponse que je lui donne sera satisfaisante. II y a des comltes 
mixtes qui gärent !es sept accords. lis sont responsables du 
c6te suisse face au Conseil federal qui les nomme, et du cöte 
de la Communaute face aux institutions qui les ont de
signes .:. Ja. c'est solt la Commisslon, le Coneeil ou les Etats 
membres. Les comites mixtes agissent et deck:lent toujours a 
l'unanlmite et ils n'ont pas 1a competence d'elarglr leur champ 
de decision en dehora de ce qul a ete prevu expressement et 
exclusivement dans les accords. C'est dlre qu'ils ont compe
tence puisque sinon ils. n'auraient pas ete nommes, mais 
c'est trE)S restreint et ils.sont sous le contrßle des autorites po
litiques. 

Amtliches BuBetin der Bundesveniammlung 

Concluslon: quelle alternative y a-t-il a l'approbation des ac
cords bilateraux? Si l'on regardecomment les choses se sont 
passees rors des demieres negociations avec rU.nion euro
peenne, on constate que l'on a mis deux ans a negocier .l'Ac· 
cord sur l'Espace economique europeen. On a mis clnq ou 
sept ans pour negocier les aceords bllateraux, et certains 
pretendent m~e qu'on a agi sous la pression des evene
ments. Si on n'arrive pas a faire passer ces accords, on est 
reparti pour une solution qui sera peut-etre a disposition dans 
sept, huit, dix ans. Ajoutez ä. cela que !'Union europeenne a 
certes beaucoup d'estlme pour la Suisse et beaucoup d'ami
tle pour.beaucoup d'entre nous, mais eile a d'autres proble
mes plus urgents que de reprendre sans antlt des negocia
tions qui durent d.eux ans, puis cinq a sept ans, et qui seraient 
ensuite systematiquement repoussee$ par le partenalre avec 
lequei on a negocie si longtemps. Je pewc vous garantir qu'il 
n'y aura pas une folle ardeur a se remettre au travall, si tant. 
est qu'il y ait ardeur a se remettre au travml en cas d'echec 
des accords bllateraux. Je ne sais m€1me pas ce qu'on peut 
imaginer comme solution nouvelle. • · 
II y aura toujours une solution, le monde ne s'anfltera jamais, 
m&ne sl nous disons non, mais ce sera une solution de plus 
en plus lncertaine, longue a negocier et qui accro1tra dans le 
pays le conflit entre ceux qui voudraient faire immedlatement 
le grand saut et ceux qui ne le veulent pas. Nous aurons de 
moins en moins la posslblllte de trouver quelque chose qui, 
au mllieu, pennettra de faire un pas dans la boMe direction 
pour ceux qui veulent aller plus loin encore et de stablliser la 
Situation pour ceux qui ne veulent pas faire le pas supple
mentaire. 
Vous avez une decision hlstorique a prendre; eUe est utne au 
pays sur le plan economique; elle est raaiiste et puis, surtout, 
il n'y a pas beaucoup d'altematives ctedlbles. II taut voter les 
accords bilateraux, mais II taut - parce qu'on veut aboutir -
suivre le Conseil federal en ce qul conceme les mesures 
d'accompagnement et savoir dlstinguer, comme l'a dit .tout a 
!'heure M. Oeiss, conseißer federal, l'essentiel du secondaire 
et Mer toute bataille de prestige qul consisterait a dlre: «Je 
veux faire sublr au partenalre sociai dont je suis le moins pro
ehe un petlt affront pour blen montrer qui commande encore 
en Suisse.» Nous commandons tous ensemble, et nous de
vons raussir a faire passer des mesures d'accompagnement 
6quilibrees et qul ne soient pas le reflet de l'amour-propre de 
tel ou tel groupe social, mais le' reflet de l'amour PUr et dur 
que nous portons a notre pays. 

Bntreten wird ohne Gegenantrag beschlOSSt,n 
L'entree en matiere est decidee sans oppos/t/on 
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BIiateraie Verträge Schweiz/EU. 
1. Genehmigung der Verträge 

· Accords bilateraux Suisse/UE. 
1. Approbation des accords 

Botschaft, Gesetz.,. umf Beschlussentwürfe vom 23. Juni 1999 =6128). . 
, ProlelB de lol etcl'amMe du 23 juln 1999 

(FF 6440) . 
Beschluss des Natlonalnlfas vom 30. August 1999 
l»clsion du Conseil national du 30 aoOt 19&9 

Bundesbeschluss über die Genehmigung der sektoriel
len Abkommen zwischen der Schweizerischen Eid
genossenschaft einerseits und andererseits der 
Europilsctten Gemeinschaft sowie gegebenenfalls Ih
ren Mitgliedstaaten oder der Europäischen Atom
gemeinschaft 
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~ federal portant approbatlon des accords $8C
torlels entre · 1a Confecleratlon sufsse d'une part. et, 
d'a.utre part, la Communaute europeenne alrisl que, le · 
cas echeant, ses Etats membres ou 1a Commpflaute 
europeeme de J'energle atomfque 

Detsilbera.tung - Examen de detsll 

'litel und Ingress, Art, 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

m,. et pn!ambule, art. 1 
Proposition de la commission . 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Arl.1bls . 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Neuer Antrag des Bundesrates · · · 
Ober d!e Weiterführung des Abkommens Ober die FrelzQglg
kelt entscheidet die Bundesversammlung in der Form eines 
BundesJ:>eschlusses, der dem fakultativen Referendum un- . 
terstellt isL 

Antrag Reimann 
Ober die Weiterführung des Abkommens Ober die FreizOglg
keit (Art. 1 Abs. 2 Bst. g) entscheidet die Bundesversamm
lung in der Form eines Bundesbeschlusses, der· dem Refe-
rendum unterstellt ist.. · 

Arl 1bls 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal 

Nouvelle proposltion du Conseil federal 
L' Assemblee federale decide de 1a ·reconduction de r Accord 
sur la ßbre clrculation des. personnes au moyen d'un antte 
federal sujet au referendum facultatif. · · 

Proposition Reimann 
L'Assernblee fäderale decide de 1a reconduction de l'Accord 
sur la llbre circulation des personnes (art. 1er al. 2 let. g) a1,1 
moyen d'un arräte federal sujet au. referendum. 

Reh;nann Maximilian N, AG): Ich gebe gerne die Erklärting. 
ab, dass ich meinen Antrag zu Artikel 1 bis zugunsten des 
neuen bundesrätllphen Antrages zurOckzlehe • .lnhaltllch. be
steht nur der Unterschied, dass ich offengelassen habe,· ob· 
es sich um das fakultative oder um das obligatorische Refe-
rendum han~ln soll. . .· . · . 
Ich meine, das fakultative Referendum genQgt. Sollte sich die 
Personenfretzogigkeit In den nächsten s!Sben Jahren wirklich 
n~ativ auf die Mehrheit _der einheimischen BevOlkerung 
oäer auf unsere-Staatsfinanzen auswirken, wird. es wohl nur 
eine Frage von Tagen sein, bis die 50 000 gOltlgen. Unter-· 
schritten zusammen sein werden. . , . 
Auch der neue Artikel 1ter über eine allfällige Erweiterung der 
europäischen Union In ,Richtung Ost oder S0d oder wohin 
auch immer hat, wie ich. es im E;intretensvoturn schon ange
tönt habe, meine volle Unterswtzung. Auch hier Ist der Antrag 
des Bundesrates 'mit dem fakultativen Referendum makellos 
und genOgend. Wir könm,~n uns auch da mit Oberzeugung 
dem Bundesrat anschliessen. 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Um Ihnen kurz 
die Position der Kommission zu erklären: UrsprQnglich ging 
die KommissiQn davon aU1;1, dass diese beiden Zusätze nicht 

. notwendig seien; sie war aber materiell der gleichen Mei
nung, nur dachte sie, dass sich diese Gegebenheiten von 
selber verstehen Lind nicht Ins Gesetz geschri~ werden 

mussen. Dies namentlich, weil der Bundesrat schon in der 
Kommission entsprechende Erklärungen abgegeben hat. Da 
nun der Nationalrat diese Entscheide jeqoch gefällt hat und 
namentlich eine verbesserte Lösung des Bundesrates vor
liegt - er fQgt noch, zweimal den Begriff «fakultativ„ ein; es 
war uns sehr wichtig, dass das enthalten ist -, fst die Kom
mission zur Ansicht gelangt, dass sie sich dem Bundesrat ~-. , . 
schliesst. lch ~.allenfalls noch zu zuhanden der Redak· 
tiOnskommisslon anmgen, dass man prQft, ob nicht In beiden 
Absätzen von «unterstehen».dle Rede sein i;ollte. Ansonsten 
sind wir damit einverstanden. 

Angenommen gsmäss Antrag der Kommission 
.· Adopte selon Ja proposltion äe Ja commlssion 

Arl 1ter 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates 

Neuer Antrag des Bundesrates · · 
Ober eine Ausdehnung das Abkommens Ober die FreizDglg
keit auf Staaten, die bei der Genehmigung des Abkommens 
nicht zur Europäischen Union gehörten, entscheidet die Bun
desversammlung In der Form eines Bundesbeschlusses, der 
dem fakultativen Referendum untersteht. 

Arl 1ter 
Proposition de la corr,mission 
Adherer a lanouvelle proposltion du Conseil.~eral • 

· Nouve//e proposition du Conseil fMeral 
L'Assemblee federale decide au moyen d'un arrEite fäderal 
sujet au referendum facultatif d'une extension der Accord sur 
1a llbre circulation des personnes a des Etats qui lors de l'ap
pr'Qbation de l'accord n'etaient pas mernbres de l'Union euro
peenne. 

Präsident:· Sie stimmen diesem Artikel' ebenfalls gemäss 
dem Antrag des Bundesrates zu. · . 

'Angenommen gsmäss Antrag der !(ommisslon 
Adopte se/on la propositlon de /a comm/ssion 

Arl2 
Antrag.der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la ~ecfsion du ConseU national. 

Angenommen -AdoptJ 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensembls 
FOr Annahme des Entwurfes 40 Stimmen 

Absehreibunq- Classe,ment · 

•Antrag·des Bundesrates 

: (Einstimmigkeit} 

Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposi!Jon du Conse/1 federa.l 
Classer les Interventions parlernentalres 
selon lettre Jux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 

An den· Nations/ra.t -Au Co!Jseil national 

Bldletln offlclel de rAssemblde ~ 
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99.028-5 

,Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
5. Forschung una Entwicklung 
Accords bilateraux Suisse/UE. 
5. Recherche et developpement 

Bolschaft, Gesetz- und BeschlussentwOr vom 2a Juni 1999 
{BBI 1999 6128) . . · 
Message, projets de 101 et d'arrlM du 23 Ju1n 1999 
(FF 1999 5440) 

Bundesbeschluss über die Finanzierung der Vollbetel
llgung der Schweiz an den Programmen der .EU Im Be
reich der t=orschung, der technologischen Entwicklung 
und der Demonstration (elnschllessllch Euratom) In 
den Jahren 2001/02 
Arrite federal relatlf au flnancement de 1a partlclpatlon 
lnttlgrale de la Sulsse aux programmes de recherche, 
de developpement technologlque et de demonstratlon 
(y comprls Euratom) de !'Union europeenne pour les 
annees 2001/02 

DetSI1bsratung- Examen de d6tal1 

Titel und Ingress, Art. 1-3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule, art. 1-3 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopt{, 

Art. 1 

Ausgabenbremt;e- Frein aux depensss 

Abstimmung - Vote 
Für Ani:tahme der Ausgabe 

Das qualifizierte Mehr ist STTSicht 

La majorite quarmee est acqµise 

Gesamtabstimmung...,. Vote sur rensemble 

37Stimmen 
(cmstimmlgkeit) 

Für Annahme des Entwurfes 38 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung , 

99.028-4 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
4. Libre clrculatlon des personner 

Botschaft. Gesetz- und Beschlus8enlwil vom 23. Juni 1999 
(BBI 1999 6128) ' . 
Massaae, l)l'Oietll de lol et d'antte du 23 juln 1999 
(FF 19§9 5440) 

Rochat Eric (L, VD), rapporteur: L'Accord sur la libre circula
tion des parsonnes exige la reconnaissance mutuelle d8$ di
plömes, de fayon a permettre aux professions medicales de 
s'installer et de circuler librement en Europa. De fait, la Con
~eratlon reglemente les etudes de base de medeclne par 
l'intermedialre d'un titre f~eral de medecin qui n'est octroye 
qu'a la fin de celles-cl. Ce titre parmet la libre circulation des 
medecins a l'interieur du pays. Pour nous adapter a la libre 
clrculation en Europa,. nous devons aujourd'hul passer a 
l'etapa suivante et garantir un certaln niveau de formatlon 

-.postgrade. 
Votre commission s'est prononcee sans opposition pour l'en
tree en mattere et approuve le projet du Conseil federal a 
quelques amendements pres. La loi qui nous est proposee 
definit tout d'abord les conditlons d'octrol des diplömes uni• 
versitaires de medecin, de dentiste, de pharmacien ou de ve
terinalre. Elle precise 1a reconnaissance des diplOmes etran
gers. Elle affirme leur equivalence lorsque 1a reconnaissance 
mµtuelle est acqulse. Sont ensuite precises les conditlons de 
1a formation postgrade, la duree de celle-ci et le titre federal 
postgrade qui 1a consacre, ainsi que les conditions de 1a re-
connaissance des tltres de specialistes etrangers. · 
Changement a remarquer: aucune disposition n'lmpose d&
S9rmais la redaction ni la soutenance d'une these ou disser
tatlon. Nouveaute encore dont nous verrons plus loin les con
sequences: le droit de pratlquer a titre independant est lle 
strictement a rob~ntton d'un titre postgrade. 
Suivent les procedures d'accredltatiori des programmes de 
fonnation postgrade, les mesures de contröle et 1a creation 
d'un comite de 1a formation postgrade avec ses attributions. 
A l'article 18, si le titre affirme la formation continue obliga
toire, le corps de l'artlcle fixe un devolr moral des titulalres de 
diplömes federaux et de tltres postgrades «d'approfondir, 
d'elargir et d'ameliorer leurs connaissances, capacltes et ap
titudes professlonnelles en suivant une formation continue». 
II m'est cependant maintenant necessaire de preciser le d&
cor dans lequel nous allons inserer ces modifications de 1a loi 
et je commencerai par 1a fin, par les dispositions transitoires 
de l'artlcle,24, qui reservent un traltement partlculler aux m&
decins disposant au]ourd'hui d'un drolt de pratique sans ~tre 
titulalres d'un titre de speclallste FMH. · Aujoun:fhui, en 
Sul$S8, les titres postgrades sont attribues a titre prive par la 
Federation des medecins sulsses, la FMH (Foederatio medl• 
corum helveticorum). Pourchacun d'entre eux, qu'il s'agisse 
d'un titre de specialite (chirurgien, medecine Interne, anes
theslste, rhumatologue) ou de generaliste, la FMH a deter
mine un cursus d'etudes particulier se deroulant sur cinq ans 
au moins et'comprenant une annee de formation dans une 
autre speciafite. La FMH exige de plus la redaction et la sou-

. tenance d'une these ou dlssertation pour toutes les speciall
tes. 
La possession de ce titre FMH n'est cependant nl une exi
gence des cantons pour octroyer le droit de pratique a tltre ln
dependant, ni une con(fltlon des calsses-maladie pour signer 
une conventlon avec les medeclns. Si la plupart des nou• 
veaux medeclns ont obtenu ce titre et compte tenu du falt 
qu'il est facultatif, de nombreux medecins - homrnes et fem
mes, ils sont environ 2000 installes en Sulsse a l'heure ac
b,lelle - n'ont pas de titre FMH maintenant, que ce soit par 
l'absence d'une these, que ce solt parce qu'lls ne dlsposent 
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1 
pas de 1a configurQtion Ideale des ann~ de &tage, que ce 
soit encore en raJson de grossesse, de stage a mi-temps ou 
de sejours a l'etranger qul h'ont pas ete reconnus, parfois en
core parce que l'OQCaSion de reprendre une pratique medi• 
cale s'est presen• un peu trop töt 70 pour ceot de ces 
2000 medecins sont des generalistes. . . · 

et de la culture, je vous recommaride done d'entrer en · ma
tläre sur cet objet, d'en aäopter les disposltlons ainsi que les 
amendements proposes par votre commission. 

Bundesgesetz· zum Abkommen zwischen der euro
päischen Gemeinschaft, Ihren MHglied$laaten und der 
Schweiz Ober den freien Personenverkehr _ 
Lol feclerale sur l'.Accord entre la, Communaute euro
peenne, ses Etats membres et la Suisse concemant la 
llbre clrculation des personnes 

Mime a~• de courtes formatlons - deux · ans, dit l'Eu
rope -, las medecins europeens. auront droit, par, analo- . 
gle, a un tltre fäderal de specialiste de formatlön pos
tgrade. Par allleurs, les dispositions de la loi imposeront 
desormais ä tous les mädecins d'obtenir un · titre pos
tgrade en effectuant un cursus d'etudes precis. II est.donc 
aujourd'hui important d'edicter des dispositions ttansitol, Detsllberatung - Examen de detail 
res, pour .ne pas penaliser une proportion respectable i:lu 

· corps medical suisse qui; mime sans tltre FMH, n'a sus
cite aucune. critique . partlcuDere depuis des anndes, n'est 
pas reputee pour commettre· plus d'erreurs et se soumet · 
aussi regulierement aux exigences de la .formatton conti- · 
nue que ses collegues titi'es, selon une lmpdrtante et re-
cente enqu€1te. · 

/ 

Titel. und Ingress; Zlff.J Elnleltung; Zlff, 3 Art. 1, 2, 2a 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambufe; eh. 1.1ntroduct1on; eh. 3 art. 1, 2, 2a 
Proposition de la commission 
Adherer au prQjet du Conseil federal II ne · serait pas equitable que ces mädecins, .hommes et 

femmes, lnstall68 souvent depuis des annees, se retrouvent penfll• sur le plan tarlfaire et sur le plan du droit de prati- AngenQmmen -Adoptd 
que, comme le prevolt la nouvelle structure du tarff qui, es-· 
sentlellement, est reservee aux spklallstes; II ne seralt pas 
juste que ces medecins aolent prives de reconnalssance in
tematlonale en raJson d'une formatlon non conforme effec
tuee H y a 10 ou 15 ans, en ralson d'une these que les clr-. 
constances de la vie les dnt emp€,ch68. d'ecrire ou de ter-
miner. · . .· 
Aussi votre commission propose, a l'unanim~, a l'artlcte 24 
alinea 3 des dispositions ·. transitolres, quliil ces mädecins 
sans titre FMI:i reooivent un tttre federal postgrade corres
pondant a leur formatlon et leur pratique, dans le cadre de . 
ces mesures · transitoires. L'ordonnance reglera les detalls 
de leur attribution ~res consultatlon des organes profes-

. sionnels. · , · 

Zlff. 3 Art. 2b 
Antrag det Kommission 
Abs.1 . 
·Der leitende Ausschuss (Arl.3) anerkennt ausländische Di
plome~ die aufgrund eines Vertrages Ober die gegenseitige . 

. Anerkennung mit dem betreffenden Staat als gleil::hwertig 
gelten. . 
Abs.2, 3 
ZUStimmurlg zum Entwurf des Btindesrates 

Ch. 3 art. 2b· · 
Proposition de la (:Ommfsslon 
Al. 1 , . 
Adherer au projetdu Conseil federal . 
(la modlflcatlon ne conceme que le texte allemand) 
AJ.2,3 . ' 
. Adherer au projet du Conseil fede~ 

Bien entend1,1, il existe une centalne de mlldE;ICins installes 
dont la formation est minimale, volre lnsufflsante. ~ous aom
mes conscients qu'ils beneflcleront, gräce .. a ces mesures 
transitoires, d'une reconnaissance que cel1ains pcurraient 
qualifier d'lnjuste ou d'exageree, mais leur tres petit nornbre, 
eu egard.aux 15 000 autres rnedecins, dolt nous permettre de Angenommen -Adopte 
relatlvlser ce sentiment et d'accepter cette ,nesure transitoire 
generale, et unlque dans le temps bien entendu.. . 
Nous av~ const:lence des inquletudes des caisses-mala
die, des pouvoirs publlcs, des medecins eux-tnämes, de voir 
deferler su.r la Suisse des. medecins lssus de pays oo regne 

. ' 

Zlff: 3 Art. 3-7 
Antrag der Kommission 
ZUStimmung zum Entwurf des Bundesrates 

une plethore blen plus grave que ceUe dont nous souffrolls Ch. 3 art. 3-7 . 
ici. Nous touchons tlt. a un des desavantages des accords bi- Proppsltion de la commlssion 
lateraux 9ue d'autres disposltions· compensent sur d'autres · Adherer au projet du Conseil fedtir'al 
points. Mais nous ne souhaitons pas que des rnedecins puis-
sent ouvrir leur cabinet et demeurer totalement etrangers a '. Angenommen-Adopte 
nos langues, creant un impossible barrage entre eux-m&nes 
et leurs patlents. La commission vous proposeradonc, ä l'ar- ·· im. 3 Art. B 
ticle 1 o allnea 1 er, de remplacerl'expression «dont les titulai- Antrag der Kommission 
res peuventse faire comprendre dans une langue nationale• Abs. 1 
par 1•~xpresslon plus energique ~ont les titulafres rnaitrisent Zustimmung zum Entwurf des. Bundesrates · · 
une langue nationale,.. II sernble a la commission determi- {die Änderung betrifft nur den französischen Text) 
nant que le rrn§decln etranger installeen Suisse possede l'al- Abs. 2 
lemand, le franvafs ou l'"dallen pcur comprendre ses patien~ ZUstlmrnung .zum Entwu.rt i:,tes Bundesrates 
et se faire comprendre cfeux. · . '- . · 
Par, ailleurs, et pour termlner,. votre commlssiori a introdult Ch. 3 art. 8 
une disposltion qul pennet d'lntervenir lorsqu'une sanctlon Proposition de 1a commission 
administrative drmterdlctlon de pratlque est prononc:M dans · · Al. 1 
un canton contre un medecin. En cas de delit ou de laute, en •••• de 1a prolession correspond~ta. 
effet, 1a sanction etaJt dictee par .rautorite cantonale et la Al. 2 . 
commisslon ve~ evlter que, fort de son tltre postgrade fed&;. Adherer au projet du.Conseil federal 
ral, le mädecin nedlange simplernent de canton pour echap
per a la sanctlon d'interdictlon de pratique. Votre commission 
vous propose donc de completer l'article 11 en pr6clsant que 
«lorsque l'autorlsatlon cantonale de pratiquer de manlere ln
dependante est retireliil a tltre de sanction administrative, le ti-. 
tre postgrade ne peut plus €,tre utllise pendant 1a duree du re
trait» Au nom de la Commissioh de lascience, de l'äducation 

RochafEric (L. VD), rappcrteur: Al'article 8, II s'agit d'une 
simple. precision de langue. Nous avons ·remplace «un di
plöme federal de la formation correspondante» par •de 1a 
profession CQtrespondante», car nous nous . adressons ä. 
quatre professions differentes et parce que !es formatlons 

· sont mentionnees aiUeurs. 

Bullatln officlel e1e r Allsembll!e ~ 
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La commission vous propose d'accepter cette modification 
redactionnelle. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 3 Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum. Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Für hochspezialisierte Fachgebiete, die sehr hohe Kennt-
nisse.... · 

Ch. 3art. 9 
Proposition de 1a. commission 
Al. 1, 3, 4 
Adherer au projet du ConseU federal 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modification ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 3 Art. 10 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
•••• betreffenden Staat vereinbart ist und die Inhaberin oder 
der Inhaber eine Landessprache beherrscht 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 3 art.10 
Proposition de 1a. commission 
Al. 1 
.... les titulaires maitrisent une langue nationaie. 
AJ.2, 3 
AdMrer au j:)rojet du Conseil federal . 
Angenommen -Adopte 

Zlff. 3 Art. 11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs;3 
Wem die kantonale Bewilligung zur selbständigen Berufs.. 
ausübung als Verwaltungsmassnahme entzogen worden Ist, 
darf seinen Weiterbildungstitel während der Dauer des Ent
zuges nicht verwenden. Im übrigen regelt der Bundesrat die 
Verwendung der eidgenössischen Weiterbildungstitel als Be
rufsbezeichnung. 

Ch.3art.11 
Proposition de la commlssfon 
AJ.1,2 
Adherer au proJet du Conseil federal 
AJ.3 
Loo!que l'autorisation canton.ale de pratiquer de manin in
dependante est retirl§e ä titre de sanction administrative, le 
titre postgrade ne peut plus &tre utllise pendant la durae du 
retrait. Le Conseil federal regle par ailleurs rutillsation des ti
tres postgrades federaux comme ··denomination de la. pro
fession. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 3 Art. 12-23 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 3 art. 12-23 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

. AmlHches Bullelln det Bundesversammlung 

Zlff. 3 Art. 24 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung :tum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 . 
.... selbständig auszuüben. Wem bis zum Inkrafttreten kein 
Titel erteilt wurde, erhält einen eidgenössischen Weiterbil
dungstitel, der seiner praktischen und theoretischen Weiter
bildung entspricht Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Ch. 3art. 24 
Proposition de 1a. commisslon 
Al. 1, 2 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al. 3 

· .... la profession de. medecin, continuent a &tre autorises a le 
faire sur tout le territoire suisse sans titre postgrade federal. 
Ceux qui n'ont pas obtenu un titre postgrade avant l'entree en 
vigueur de la presente modification obtiennent un titre corres
pondant a leur fonnation postgrade et ä. leur pratique. Le 
Conseil federal regle les details. 

Angenommen -Adoptt, 

Zlff. 4 Art. 2 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Schweizer und EU-Staatsangehörige, die in einem Staat .... 
Minderheit 
(Brunner Christiane, ll'lderkum, Marty Dick, IIJ!erz, Simmen) 
Streichen 

Ch. 4 art. 2 al. 1 
Proposition de 1a. commission 
MsJorite . 
Les Suisses et les ressortlssants des Etats membres de 
!'Union europeenne vivant dans •••• 
Minorite · • 
(Brunner Christiane, lnderkum, Marty Dick, Merz, Simmen) 
Biffer 

Beerll Christine (R. BE), ~richterstatterln: Als Einleitung zu 
den Änderungen in den Sozialversicherungsgesetzen muss 
festgehalten werden, dass die EU kein gemeinsames Sy~ 
stem der sozialen Sicherheit kennt und die oft sehr unter
schiedlich ausgestalteten nationalen Sozialversicherungssy
steme der Mitgliedstaaten auch nicht harmonisiert. Die EU 
legt das Schwergewicht auf eine möglichst grosse Koordina
tion dieser Systeme, um den freien Pefi()nenverkehr für die 
Erwerbstätigen und ihre Familienangehörigen nicht zu behin
dern. Sie koordiniert alle klassischen Sozialversicherungs
. zweige, d. h. die gesamte entsprechende Gesetzgebung der 
Mitgliedstaaten, ungeachtet dessen, ob die Leistungen durch 
Steuem oder durch Beiträge fmanziert werden. Die Fürsorge 
hingegen ist nicht einbezogen. 
Artikel 2 Absatz 1 des Al-IV-Gesetzes betrifft die freiwillige 
AHV für Schweizer Im Ausland. Sie sehen, dass es hier eine 
Mehrheit und eine Minderheit gibt; es stehen sich zwei Kon
zeptionen gegenüber. Es steht die Frage zur Diskussion, 
wieweit der im EU-Recht zur Anwendung ·gelangende Grund
satz der Nichtdiskriminierung verpflichtet, Schweizer und EU
Staatsangehörige im Rahmen der freiwilf19en AHV gleich zu 
behandeln. Bundesrat. Verwaltung und die Mehrheit Ihrer 
Kommission gehen davon aus, dass der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung strikte anzuwenden sei und dass bei In
krafttreten der bilateralen Verträge in EU-Staaten wohnende 
EU-Staatsbürger, gestützt einzig auf diesen Grundsatz, den 
Zugang zur freiwilligen AHV verlangen könnten. Auf jeden 
Fall stünde Ihnen der Rechtsweg offen, und die Frage der Zu
lassung wäre Im Endeffekt vom Schweizerischen Versiche
rungsgericht und vom Europäischen Gerichtshof zu entschei
den. 
Sollte ein positiver Entscheid ergehen, so hätte dies fDr die 
AHV ganz erhebliche Mehrkosten zur Folge. Um dieser Ge
fahr zu entgehen, beantragen Bundesrat und Kommissions-



Accords bilateraux Sulsse/UE 648 E 31 aoOt 1999 

mehrhelt, die Möglich~ d~ Neuzugangs zur Versicherung pas absolu et qu'il ne s'appllque quasi sa non-appllcation en-
der Schweizer. und EU-Staatsangehörigen, die in einem travalt la mobillte des travallleuses et des travailleurs. 
~t wohnen, der mit der Schweiz' bereits ein Sozialversi- II n'est des lors absolum~ pas certain que le fait mai ne pas · 
cherungsabkommen · abgeschlossen hat, auszuschliessen · pouvoir adherer a l'assurance AVS facultative pour les res
und die Zugangsmöglichkeiten d~enigen Schweizer c(Jnd sorttssants de l'Union europeenne contrevienne au principe 
EU-Staatsangehörigen, die in einem Staat wohmm, mit dem . de non-discrimination. 
keine Vereinbarung abgeschlossen ist, einzuschränken. Ceci d'autant moins qu'U sel'llble qu'un certaln nombre de 
Bundesrat. und Kommissionsmehrheit · sind sich bewusst, pays de runion europeenne connaissent des regirnes an.alo-
dass sich zurzeit bereits eine Vorlage zur Revision der freiwil- gues qui sont fermes a regam des autres ressorlissants des 
Ilgen AHV in··der ständerätDchen · SGK in Beratung befindet. pays de l'Union europeenne. · , · . 
Die vorliegende Regelung hat clemzufolge auch reinen Über- Dans la Commission de la securite soclale et de la sante pu-
gangscharakter und soll das Revlsionsvorhaben in keiner Art blique, lors du debat. d.'entree en matiere sur l'autre message · 
und Weise präjudizieren. Die Kommissionsmehrheit Ist je- et sur l'autre proJl':lt, nous avpns decichi de nous pencher 
doch der Ansicht,· dass es zu gewagt wäre, die bilateralen avant toute chose sur 1a portee du prineipe de non:.cliscrimi-
Verträge in Kraft treten. zu lassen, ohne dass bereits elne nation au sens du drolt eu.ropeen et, bien sOr, sur sa portee 
rechtskräftige Anpauung an .die neuen Gegebenheiten vor- en ce· qul conceme rassurance AVS tacuttative. Nous pour-
liegt. Sie ""6chte sich jetzt und hier gegen_die Möglichkeltdes rons alnsi nous faire un.e opinion circonstanciee au sujet 
Anfalles erhel:>li<;her Mehrkosten filr die AHV absichern. d'une problematique (IUi, Je ravoue, est dlfficile et qui est de . 
Die Minderheit der Kommission - Frau Brunner Christiane surcroit controversee. En effet; la majortte de la CQinmlssion 
wird Ihnen das gleich darlegen - ist der Ansicht, dass sich part de l'idee que sl nous la!S$ions le drolt actuel en l'etat, il 
eine besondere Bestimmung zum heutigen Zeitpunkt erüb- s'agiralt alors de prendre un risque trop grand si des citoyens 
rige, da der Grundsatz der · Nichtdiskriminierung nicht so · de l'Union europeenne falsaient valoir, pendant cette perlode 
strikte anzuwenden sei und mit einer Regelung daher ohne · de transition, leurs drolts a l'adMsion a l'assurance faculta. . 
weiteres bis zum Vorliegen der im ordentlichen Verfahren · .tlve. . . . 
vorgenommenen Revlsk>n der,freiwilligen AHV zugewartet La-majortte de la ,commission perd de vue qu'une teile d• 
werden könne. mande devralt Atre Jugee par une autortte Judleiaire qul de-
Ich bitte Sie, fOr Sicherheit.zu optieren und hierder Fassung manderait, bien sQr, un avls interpretatif a l'lnstance compe-
von Bundesrat und Kommissionsmehrheit zu folgen. tente de l'U.nion europeenne. La declsion Judlciaire a pren-

dre, si eile devalt 01:re prise, serait ·nettement lnfluencee, 
Brunner Christiane (S, GE): Le Conseil federal nous pro- premierement, par nos delib6rations d'aujourd'hui et, deUXie- . 
pose ici, pour Otre en accord avec .les accords bllatei"aux, de mernent, par le fait qu'il est d'usage · que les pays de l'Unlon 
modifier fondamentalement 1'.assu~ facultatlve pour: les · europeenne disposent d'un cei:t:Jin temps pour adapter leur 
Suisses a l'etranger, en rendant l'adheslon Impossible si ces legislation. II y a don~ de fortes ctiances pour que rlnterpre-
personnes n'orit pas eu un rapport d'assurance. de cinq ans tation soit donnee dans le sens de 1a restrlction de l'lnterpre-

► dans l'AVS obllgatoire lmmediatement avant leur entree dans ta_tlon du drolt actuel au moment de l'entree en vlgueur des • 
l'assurance facultatlve. Le Conseil federal proposalt d'allleurs ·· accords bDateraux, sl tarit estqu'a repoque nous n'ayons pas 
egalement d'ouvrlr cette mArrie possibillte pour toutes les deja revlse l'AVS en ce qui COJlC8me l'AVS tacultative.en ter- · 
autres personnes etrangeres, et pas seulement pour les res-- minant les travaux sur l'autre objet. 
sortissants de l'Unlon. europeenne. II taut preciserencore que rannexe II a l'accord, dans son an-
l.a majorite de la commission reprend le proJet du Conseil fe- nexe VI au .reglement (CEE) 1'40Bll1, ne se rapporte explicl-
deral, mal$ limlte la posslblllte d'adherer a rassurance facul- . tement pas a l'assurance facultative :telle qu'.elle 8ldste a 
tative aux Suisses et aux ressortissants de . !'Union euro- · !'heure actuelle, mais a l'assurance facultatlve teile qu'elle 
peenne qui ont un rapport d'assurance d'au nioins cinq ans . seralt revisee en ~ivant le message provlsolre du Conseil fe-
en Suisse et qui vont vlvre dans un pays (lui n'a pas conclu deral clu 29 avril 1999. Honnls les assurances faltes par nos . 
de convention de securfte sociale aVl':lC 1a Suisse. Simultane- · negc;>ciateurs pendant la phase de negociation, rien ne pre-
ment, le Conseil federal nous a saisis, en date du 29 avril de eise donc. dans le texte m6me de l'accord, que rassurance 
cette annee, d'un projet de loi modifiant rassurance AVS fa- tacultative seralt applicable egalement aux ressorlissants de 

· cultative. Notre Cons.eil 8$ le premler Conseil et votre eom~ !'Union euro~ne. 
mission de la sa::urite sociale et de 1a sante publique a deJa Nous pourrons. donc prendre alsement le ,temps d'examiner . 
commence les dlscussions a cet egard. . . serieusement la questfon, dans le cadre des travaux deja en 
Si nous devlona suivre le Conseil federal ou .la majortte de la cours. Nous pouvona en. toute honnätete assurer nos parte-
cornmlssion aujourd'hui meme, nous prendrions ail'isi une . naires de l1Union europeenne que nous sommes en train de 
dec!sion qul anticiperalt deJa les decislons que nous avons a reviser l'assurance . facultative afln qu'elle solt totalement 
prendre dans 'le cadre de la Comml$Slon de la securtte so- eurocompatible, pulsque nous somrries deja salsis du projet 
clale et de 1a sante publique et, plus tard, blen sQr au plenum de revislon du Co~il federal. Nous ne perdrons donc en 
sur l'autre projet presente par le Consell federal. Je pretel'ids rien notre credlblllte. · 

· qu'il est illoglque de proceder de 1a -,rte et que le Conseil fe- · Mais nous avons une autre credibilite a sauvegardervis-a-vis 
deral remplit pleinement les engagements auxquels il a sous• de. nos concjtoyens Elt de nos concitoyennes de fetrilnger. SI 
crit dans le cadre des accords bilateraux, en nous soumettant nous leur disons maintenant «Nous vous fermons 1a porte de 
un projet de'revlsion ds l'assurance fact1ltativedans un mes- rAVS facultative. Mals vous pourrez peut-ätre, dans deux 
sage ~are. . ans, quand nous aurons termine les travaux sur l'autre projet, 
Dans le message qui nous est soumls auj)un::l'hui, le Conseil de nol.lV8au eritrer dans rassuraooe tacultative, d'une autre 
federal arlicule un coOt de 6 milllards de francs supplemen- maniere», je crois que nous entamons leur conflance en la 
taires dans l'AVS, sans verltablement d'alUeurs pousser son capacite de nos auto~ de garer ces accords. Je crois que 
argumentation et son analyse beaucoup plus loin, alors que, .leur conflance serait serieusement ebranlee et, par la mäme 
dans son message du 29 avrll 1999, le Conseil federal nous d'ailleurs, leur adhesion aux accords bilateraux eux-rn6mes. 
renvoyait simplement a ses expllcatlons uiterleures. Toute Le moment n'est pas opportun pour proceder a une tene mo-
rargumentatlon du Conseil federal repose sur rinterpretatlon dffication. Nous pouvons en toute bonne conscience attendre 
tres extensive du principe de non-discrimination. II est poss1.;· la fin des travaux.qui ont ete entreprls •. 
ble que le Co~il federal ait ralson, mais ß est aussl possible C'est 1a ralson pour laquelle.je vous invlte· a soutenir 1a pro-. 
qu'il ait torl En ~ cette Interpretation du principe de non- , position de mlnortte a l'article 2 alinea 1 er de la loi sur l'AVS, 
~iscrimlnation est suJette a controverse. Un .certaln nombre · c'est-a-dlre l biffer cet alinea: · 
d'experts en drolt europeen, s'appuyant par ailleurs sur laju
risprudence de la Ca.Ir europeenne, estlmer'it qu'en mati~ . 
de ~e.soclale, le principe d'egallte de traltement n'est 

Slmmen .RQS8marie (C; SO):. Auch ich möchte Sie bitten, .· . 
dem Antrag der Minderheit zu folgen. · 

,.Bulletin offlclel da fAssernbllle fdderale 
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Die AHV - auch die freiwillige AHV - hat zwei Funktionen: 
1. die normale Vorsorge bei' Alter und Invalidität; sie wird 
nach dem Umlageverfahren aus Lohnbeiträgen und aus Bun-

1 desbeiträgen finanziert; 
2. die Vermeidung von Filrsorgeabhängigk~ im Alter und bei 
Invalidität. . · 
Was die eiste Funktion betrifft, ist es klar, dass Sie die Frei
zilgigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wesent
lich beeinflusst Schweizerinnen und Schweizer gehen. ins 
Ausland, sie kommen wieder zurilck, und sie gehen vielleicht 
wieder ins Ausland. Auch Ausländer arbeiten in der Schweiz; 
sie kommen und gehen. Diese Mobilität Wollen wir erleich
tern; hier ist die Gleichstellung von BOrgem aus EU-Mitglied-

. staaten und von Schweizer BOtgem absolut logisch und 
zwingend. Ziel des Abkommens Ober die Freizilgigkeit ist der 
ungehinderte Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Anders ist es bei der zweiten Funktion der AHV, der Versorge 
vor der FOrsorge. Sie betrifft ausschliesslich Schweizer Bür
gerinnen und Bilrger; denn nur sie können - falls sie in Not 
geraten - jederzeit in die Schweiz zurilckkehren. Ausländer 
können dies nichttun; sie können nicht in die Schweiz kom· 
men, sondern sie werden In ihre respektiven Heimatländer 
zurilckkehren. Aus diesem Grunde sind namhafte Fachleute 
der Überzeugung, dass eine gewisse Ungleichbehandlung 
auf äiesem Gebiet sachgerecht und legitim ist. Das sind aber 
sehr komplexe Fragen, die wir nicht im Rahmen der kurzen 
Zelt, die uns fOr die Behandlung der bilateralen Verträge und 
der damit zusammenhängenden Erl!lSSS zur Verfügung 
steht, Obers Knie brechen können. 
Die SGK ist im Moment an der Arbeit, eine Teilrevision des 
Gesetzes Ober die freiwillige AHV zu beraten. Sie wird dieses 
und andere Probleme der freiwilligen AHV in einem umfas
senden Zusammenhang lösen. Es ist deshalb nicht sinnvoll, 
wegen eines Zeitgewinns von wenigen Monaten der SGK in 
den Arm zu fallen und einen Punkt herauszugreifen, der in ei
nem viel grösseren Zusammenhang behandelt und gelöst 
werden muss. 
Aus diesem Grund bitte auch ich Sie, Artikel 2 Absatz 1 zu 
streichen und damit den Weg fOr eine G88$1111ösung freizu
machen. 

Plattner Gian-Reto (S, BS): Ich möchte hier ein Votum zu
gunsten der Mehrheit abgeben. Worilber sind wir uns-Mehr• 
heit und Minderheit-einig? Wir sind uns einig darilber, dass 
ein neues Gesetz Ober die freiwillige AHV gemacht werden 
soll und auch gemacht wird; wir haben gehört, dass es in Vor:. 
bereitur1g ist. Wir sind uns auch einig, dass In dieser Revision 
das Problem, welches hier auftaucht, definitiv gelöst werden 
muss; insbesondere unter Berilcksichtigung der tatsächli:
chen Bedeutung der Nichtdiskriminierung im Rahmen der bi· 
lateralen Verträge. Es muss abgeklärt werden, ob hierbei -
wie die Minderheit denkt-gar keine Diskriminierung vorliegt, 

- wenn wir die freiwillige AHV so weiterführen wie bisher, oder 
ob dann eben doch eine vorliegt · 
Das b.raucht Zeit, und es ist gut, dass die Kommission diese 
Zelt hat. Wir sind uns auch einig, dass das Problem existiert. 
Wir können vermutlich nicht einfach davon ausgehen, dass 
wir die bisherige Form der freiwilligen Versicherung beibehal
ten können, ohne zu riskieren,· dass Irgendein Gericht - sei 
es unseres oder dann der Gemischte Ausschuss - anders 
entscheidet. Beide Selten, Minderheit und Mehrheit, sind sich 
einig, dass ein gewisses Risiko besteht 
Was soßen wir also heute tun? ,Sollen wir, wie bisher, nur die 
Schweizer sich freiwillig versichern lassen, oder sollen wir so
wohl Schweizer wie EU-Angehörige sich freiwillig versichern 
lassen? Das ist die Spannweite der Möglichkeiten. Diejeni
gen, die bereit sind, das Risiko einzugehen, dass die SGK und 
dann die Räte ein Gesetz beschliessen, welches vom Volk ab
gelehnt wird, so dass wir dann im Jahre 2001 oder 2002 keine 
saubere Regelung haben, werden sagen, wir milssten für die
sen Fall vorsorgen<Und heute eine Gesetzesbestimmung be
schliessen, d"ie garantiert, dass wir einerseits mit Sicherheit 
EU~kompatlbel sind und die Verträge nicht verl~en, dass 
aber umgekehrt nicht jedermann, der EU-Burger Ist, In diese 
freiwillige Versicherung eintreten kann. Denn sie hat ja von 
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den Beiträgen her eine Unterdeckung, und wir milssten alle 
sehr viel datür bezahlen. Das ist der eigentliche Gegensatz. 
Die Mehrheit möchte fOr den Fall eines Scheiterns dieser G.e
setzesrevislon eine Sicherheit einbauen, damit wir dann dOClh 
wenigstens etwas haben, was uns.mit Gewissheit davor be

. wahrt, hohe Kosten bezahlen zu müssen. Die Minderheit· 
sagt: Dieses Risiko können wir eingehen, denn erstens arbei
ten wir ja rasch daran, das wird schon noch fertig; zweitens 
ist ja nicht einmal 'sicher, ob das Recht fOr l;U-Angehörige 
überhl;lllpt besteht Aber wie es wirklich ist, wird erst die Zu-
kunft zeigen. · . 
Ich habe mich aus dieser Überlegung heraus der Mehrheit 
angeschlossen, die sagt. wir wollen bis zum Zeitpunkt, an 
dem diese Revision in Kraft ist, einmal festhalten, dass sicher 
nur solche EU-Bilrger und EU-BOrgerinnen in die freiwillige 
Versicherung eintreten können, die in einem Staat leben, mit 
dem wir kein Sozialversiqherungsabkommen haben. Davon 
wären also alle EU'-Staaten respektive alle EU-Burgerfnnen 
und EU-Bürger ausgeschlossen, die in ihren eigenen Staaten 
leben, weil wir mit all diesen ein Sozialversicherungsabkom
men haben. Hingegen könnten EU-BQrger und auch Schwei
zer beitreten, die aus der Schweiz in Länder ziehen, mit de
nen wir keine solchen Abkommen haben. Wenn wir das nicht 
beschliessen, gehen wir ein gewisses Risiko ein; der Kom
missionsmehrheit schien es nicht vernünftig zu sein, dieses 
Risiko einzugehen. 
Festzuhalten bleibt zum Schluss erstens, dass alle Schwei
zerinnen und Schweizer, die vor Rechtskraft dieser Verträge 
schon AHV-verslchert sind, dies bleiben. Die Verträge haben 
keine ruckwirkende Ausschlusswirkung. zweitens können ja 
die SGK und später das Parlament beschllessen, im Jahre 
2003 auch jene Schweizerinnen und Schweizer wieder zuzu. 
lassen, die \ilelleicht während eines Jahres wegen unserer 
Verträge nicht beitreten konnten. Man kann diese Lücke 
ohne weiteres rilckwirkend wieder schliessen. 
Wenn man sich das alles Qberlegt, kommt man zum Schluss, 
dass Schweizerinnen und Schweizer, die in der EU sind, viel
leicht fOr ein Jahr das Risiko laufen, der AHV nicht beitreten 
zu können. Man kann es ihnen später aber wieder erlauben, 
wenn sich herausstellt, dass das nicht diskriminierend wäre. 
Deshalb sehe Ich nicht recht ein, warum man diese Sicher
heit nicht einbauen soH. Wenn man ein Risiko eingeht, muss 
man sich immer Oberlegen: Wie hoch ist das Risiko des Ein• 
tretens eines Schadens, und was wäre der Schaden, wenn er 
eintreten wurde? Hier ist das· Risiko, dass ein Schaden ein
tritt, zugegebenennassen relativ klein; dies ergibt sich aus 
den Überlegungen, die Frau Brunner und Frau Slmmen ge
schildert haben. Wenn das Risil<o aber zum Schaden wird, 
wäre er ziemlich gross. Die Summe von 6 Milliarden Franken 
wurde genannt Das Produkt von Eintretenswahrscheinlich• 
keit und Schadengrösse scheint mir doch so erheblich zu 
sein, dass ich es klug fände, eine $icherhelt einzubauen. 
Die Mehrheit hat die Sicherheit gegenilber dem Entwurf des 
Bundesrates noch etwas verschärft, Indem sie nicht allen 
Personen den Zugang eriaubt, die in einem Staat wohnen, 
mit dem die Schweiz keine Vereinbarung hat, sondern nur 
den Schweizern und den EU-Angehörigen. Denn schliessllch 
betreffen ja diese Massnahrnen, die wir hier treffen, nur unser 
Verhältnis zur EU. Die Mehrheit hat keinen Anlass gesehen, 
sie gleich noch auf Staatsangehörige anderer Länder auszu
dehnen. 
In diesem Sinne hat sie einen vemunftlgen Beschluss ge
fasst. Man sollte ihr folgen. 

Cottier Anton (C, FR): En tant que prasident de la. Commis
sion de la securite soclale et de la sante publlque, je regrette 
le double ernplo1 de decisions sur un seul et unique texte, 
l'AVS facultatlve, 
La Corrimission de politique exterieure veut aujourd'hui mo
difier la ioi alors que, sur le mime objet, votre Commission de 
1a securite sociale et de 1a sante publique a estime que le 
message qui lui a ete prssente par le ConseD federal man
qualt de pertlnence et que le probllllme de 1a discrfmination 
devait itre approfondl par un avls de droit. D'ailleurs., la no
tlon de «discrimin_atlon» est interpretee diffffl'emment par les 
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jurfstes, ce qui en soi.n'est pas etonnant..etant donn~ que 
lorsque vous Ates en presence de. c:leux Jurfstes, vous avez 
souvent trois ou quatre avls. · . . • . 

Ich muss Sie dringend bitten, dem Standpunkt der Mehrheit 
zuzustimmen, andemfall,s· laufen Sie Gefahr, dass hier ein 
Problem a~worfen wird, das.- auQh bei einer allfälligen 
Volksabstimmung-zu einer !:lehr unangenehmen Frage wer-
den könnte. · · 

· 4e ne peux partager l'avls exprime par M. Plattner. Si nous 
restreignons auJourd'hui les cond.itions .mises a l'adhesion ~ 
l'AVS facultative, et que nous les modifions encore une an
.nee apres, la legislation evoluera dans · un. sens contradic- Brindll Chrfstoffel 0/, GR): Die Minderheit hätte ~t, wenn · 
toire. Rien n'est plus mauvais que de legiferer dans un sens es bei der Vorlage, die in der SGK behandelt wird, nicht um 
pendant une·aMee et dans Je sens oppose rannee d'apres. etwas Wesentliches ginge. Aber es geht um \einen Sani• 
Au suJet d'un · eventual praJudlce financier, je n'y crois pas tel- rungsfall. Wir haben eine Versicherung, die heute von Leuten 
lement La Commission de la securite sociale et de 1a sante beansprucht wird, filr die sie ursprünglich eigentlich nicht vor-
publlque va examiner le cas avec diligence. Avant que cette gesehen ~- Man kann sagen, das sei missbräuchlich: Es · 
loi dorrt nous discutons n'entre en viguei.rr, nous aurons versichern sich. diejenigen freiwillig, die profitier.en können, 
nous-mömes pris la dlicision de fond qul fera un sort definitlf und diejenigen, die Solidarität· leisten müssten, versichern 
a la question de I' AVS facultative. sich nicht Das .gibt ein Riesendefizit, das mit der Zeit wesent-
C'est la.raison pour laquelle, personnellement, je soutiens 1a lieh über 100 Millionen Franken hinausgehen wird. 
proposition de minorite, qui me semble <!tre coherente .avec · . Deshalb sind wir rn der SGK daran; dieses Problem zu disku-
l'ensemble du projet te1·qu'il est examine pat votre commis- tieren und zu lösen. Es wird aber auch .politisch schwierig 
slon. · · · · · · sein, vernünftige· L.Osungen zu finden. Auch wenn wir der 
. . . •. . Minderheit zustimrrien, werden wir das nicht In einem be-

Gemperll Paul (C, SG): Mein Herz spricht für Frau Simmen · schleunlgten Rhythmus tun können, weil die Fragen sehr 
und Herrn Cottier und auch fOr die Antragstellerin, Frau Brun.:. komplex sind. Wenri wir hingegen der Mehrheit zustimmen, 
ner. Mit dem Verstand muss Ich aQer ganz eindeutig' Herrn haben wir eine Deadline. DeAn es ist ja nicht so, dass die Lö-
Plattner recht geben. Ich glaube, wir diirfen in der heutigen sung gemAlm Mehrheit heute in Kraft treten würde, wenn wir 
Situation nicht Risiken auf uns nehmen. Wenn wir dem An~ . sie t>,schliessen wilrden,_ weil zuerst die Verfahren für die 
trag.der Minderheit Brunner Christiane zustimmen wilrden, EU-Verträge unddie Volksabstimmungdurchgefilhrtwerden , 

. nähmen wir ein grosses finanzielles Risiko auf uns. Die finan~ müsaten. Dies wird mindestens bis Mitte des Jahres 2000 
· ziellen Auswirkungen der bilateralen Vertnlge wären in die- dauern. · · 
sem Fall nicht mehr abschätzbar. Wir könnten allenfalls die Ich meine: Gerade deshalb müssen wir der Mehrheit zustlm-
AHV mit Leistungen belasten, die dann praktisch nicnt autge- men,. damit die SGK diese. Revision innert eines .;Jahres 
bracht werden könnten. · · . · , durchfilhr'en ~n. Es sollte möglich sein, eine freiwUlige Ver-
Worum geht es letztlich? In der EU kann jeder Staat sein So- . sicherung innerhalb eines Jahres zu sanieren, wenn es mög
zlalversicherungssystem grundsätzlich selber bestimmen. lieh ist, innel't dreler Monate bilaterale Verträge zu verab: 
.Auch · wir sin(i mit i:llesen bilateralen Verträgen In . dieset - schieden; 
Selbstbestimmung in Zukunft nicht eingeschränkt. Aber es Deshalb möchte ich Sie dringend bitten: Stimmen Sie der 

· gibt einen Grundsatz, den Herr Plattner .erwähnt hat den
1 

Mehrheit zu. Dann werden wir in der SGK -- vleDeicht in el-
Nlchtdiskrin'linierungsgrundsatz oder, positiv ausgedrückt, nem besc!ileunigten Rhythmus - daran arbeiten .. Es wird 
den. Gleichstellungsgrundsatz. Wir dürfen EU-Angehörige dann .zwar vielleicht zunichst nicht diese Bestimmung in 
nicht schlechterstellen als Schweizer Bürger,. Wenn wir Kraft treten. Aber ich' hoffe, dass eine e•mmung In Kraft 
Schweizer Bürgern .die Möglichkeit· eröffnen, cli& freiwillige treten wird, die mindestens dieselbe Wirkung haben wird. 
AHV ·bis zum ·so. Altersjahr abzuschliess&n, müssen wir 
diese Möglichkeit auch den EU-Bürgem eröffnen. Da hilft al- Drelfuss Ruth, presldente de· 1a Confed~ration: Je com
les Deuteln nichts,·da zeigt es sich·eben:·Wenn v,,ir bilateral · prends bien que ron eprouve un certain.malaise du fait que 
die Regeln der EU Obernehmen mOssen, müssen wir auch nous devons prendre une solution maintenant, dans le cadre 
die entsprechenden Konsequenzen ann.ehmen und befol.:. de _rapplication des accords . sectoriels .avec !'Union euro-
gen •. Wir könnEffl dann nicht wieder für .uns .eine spezielle. peenne, alors qu'une revision plus fondamentale de l'assu-
Scheibf,I abschneiden, sondern wir werden auf diese Grund- rance facultative AVS est en~ et que les travaux ont 
lätze \lerpflicptel C • • commence maintenant dans une . commission. Ce paralle
Was wilrde passieren, wenn wir jetzt die Türe nicht minde- lisme entre les deux el~ments n'est, blen ·sur, pas tnlls ag$
stens vorläufig einmal Z\lmachen? BJ-Bürger k6nntEffl mit In~ · ble •. II est clair qu'il est surtout temoln de la difflculte de pro-
krafttreten dieses Vertrages Ihren Beitritt zur freiwlIUgen AHV cec:ler a une reforme de 1' AVS facultative, la premiere reunion 
der Schweiz erklären. Ein Deutscher, ein Franzose, ein Grle- de la commission consaqiee a ce sujetl'a blen montre •. Ble a 
ehe, ein Italiener könnten das tun. Wenn es nun noch ein · bien montre qu'en fait, les solutions du Conseil federal sont 
paar geschickte Anwälte gäbe, die diese MOgllchkeit aus- une voie possible, mais que la commission souhaltera vrai
n~ und die Leute sammeln Würden, welc:he diese An- , semblablement en examiner aussl d'autres, celle par exem
träge •llten, kämen wir in eine schwierige Lage. NatOrlicb. ple de garantir une prise en charge a nos compatriotes de 
könnte unser Versicherungsgericht, die Interne Justiz det l'etranger, mals sans que cela soit dans Ie cadre d'un sys-
SchWeiz, primär einmal über die Berechtigung dieser An- tarne d'assurance, et en particulier, pas dans un systeme 
sprüche entscheiden. Wenn aber das Eidgenössische Vers!- d'assurance facultative couplee a une assurance obligatoire 
cherungsgerlcht diese angemeldeten Ansprüche ablehnt, fonctionriant selon les m!mes regles. •. 
entscheidet dann der Gemischte Ausschuss bezügrlCh der Donc,. nous ne sommes qu'au · debut de cea. travaux. Le 
Auslegung der bilateralen Verträge. Dieser Ist befugt, Conseil federal est tres conscient de 1a dlfficulte ~ proceder 
schiedsrichterlich zu entscheiden, i,nd wir könnten gezwun- a-cette refonne, lui qui•a deja fait une tentative en 1993, qui 
gen werden, die Leute, die sich In derZWU!!chenzelt angemel- · a rec;u. du Parlement les indications d'une reforme a faire et · 
det haben, in die freiwillige AtN aufzunehmen. Dass das qui s'en est lnspire - Ie projet presente ici tierit d'allleurs 
Probl~geben wird und da&$ wir dieses Risiko nicht einge- compte de ce deslr-la -, mais qui a voulu se · donner le 
hen können, leuchtet ein; . . · · temps d'une negoclatlon. trlls spprofondie a~ les organisa-
Deswegen gibt es nur eines: Schllessen · wir jetzt elnmat vor- · tions reprasentant les Suisses de l'etranger. Mais le Conseil 
läufig die Türei damit sie beim Inkrafttreten dieser bllateraleri federal est tout a falt conscient que la solutlon qu'II vous pro
Verträ~ verschlos$9n ist. Aber das ist nicht endgültig. Mit. pdS8 actuellement dans l'autre commission n'a pas encore 
der 11. AHV-Revislon - . Herr Plattner hat das bereits er- rasoiu, peut-Atre, tous les probkmles .tels.qu'lla sont resseri-
wähnt - können wir dann diese Frage ·vertieft prriten und ~ tis par les Suisses de fätranger representes pat ieurs orga-

, , ienfalls wieder eine Türe Offnen, wenn wir uns über dleee nisation$. · 
Frage - Nichtdiskriminierung oder Gleichstellung - n&herun- H est vrai, et 1a je c;lois le. dire tres clairement, que si nous vou-
terhalten haben. , Ions resoudre ce probleme, sl .nous voulons, comme ie dlsait 
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M. Brändli, assainir cette branche structurellement deficltaire 
d'assurance, nous devons trouver une solution qui corres
ponde aux multiples besoiQs des Suisses de l'etranger, qui 
sont tres differents selon les cas: dans certains cas, il s'agit 
uniquement d'assurer la mobilite de travailleurs. Dans ce 
cas-la, nous avons unebonne solution parce que cette mobi
lite ne sera plus entravee dans les pays de l'Union euro
peenne, mais egalement d'autres pays avec lesquels nous 
avons des accords de securite sociale; En effet, tous ces ac
cords de securite sociale et l'aooord sectoriel lui-mAme re
pondent aux regles qui permettent la mobilite des tra
vailleurs, c'est-a-dire la totallsation des periodes d'assu
rance, les droits au prorata temporis additionnii de toutes ces 
phases d'activite dans differents pays. 
Mais nous avons aussi d'autres problemes: ceux-ci, selon les 
pays, sont soumis a l'assurance ou pas, parce que les syste
messont differents. Comme le disait Mme Beerli defaQOn ab
solument generale, il n'y a pas une obligation d'hannonisa
tion, il y a une obllgation de coordination. Et ces differents be
soins doivent 6tre examines soigneusement dans le cadre de 
la revislon qui est deja entreprise, et non pas, Monsieur Gern-

, perli, dans celui de la 11e revision, parce que je crols qu'il 
falJt vraisemblab~ent traiter. l'assurance facultattve· pour 
elle-mäme - certes, la commlssion en decidera II n'est donQ 
pas sOr qu'une solution pulsse 6tre rapidement trouvee, et. 
nous ne sommes pas fon::anent a un an J)res pour la trouver. 
Par contre, nous devons savoir immediatement si nous vou
loris ouvrir l'assurance facultatlve sans aucune modification, 
teile qu'elle existe aujourd'hul, aux cltoyens et aux citoyen
nes de l'Unlon europeenne. Nous vous proposons de ne pas 
le f~re. parce que certaines categories de citoyens et de ci
toyennes de l'Union europeenne attendent que cette possibi
lite leur solt ouverte. Ces categories, qul ~t les conjoints 
sans activite lucrative des trontallers qui travaillent en Sulsse, 
ont demande a leur pays d'lntervenir pour que ce droit leur 
sott garantl par vole de negoclation dans le cadre sectoriel. 
Nous avons reussi a dire que nous souhaitions urte solution · 
oir II n'y ait pas ouverture de l'assurance facultative aux ci• 
toyens de l'Union europeenne, ce qul slgnifie que ladite as
surance dolt egalement ne pas Otre ouverte pour de nou~ 
veaux assures de natlonallte sulsse. Mais n est clair que sl 
nous n'avons pas 1a base legale pour terrner 1a porte a ces 
personnes, elles souhaiteront leur adhesion, en toute leglti
mite sl cet espace est ouvert. 
Pour ne pas &tre controntes a cette situation, nous vous sou
mettons un projet de restriefion des nouvelles admissions a 
l'assurance facultatlve. Que cette restriction pulsse avoir un 
caractere temporalre, qu'elle puisse Otre corrigee a nouveau 
par une revislon de l'assurance facultatlve, cela est vral. La 
sltUatlon qul voudrait que, pour le moment, on lnstltue une e&
pece de moratoire, que l'on peut cotrlger retroactivement par 
la suite, me parait moins dangereuse que d'avoir une situa
tion d'lnsecurite du droit, ou plutöt une sltUatlon qul, selon no
tre analyse, est une situatlon qui sera interpretee tres claire
ment comme l'ouverture de l'assurance facultatlve aux res-

. sortissants de l'Unlon europeenne. 
C'est la.ralson pour laquelle nous vous avons soumis ce pro
jet II a ete ameliore .ou moälfie par la majorite de 1a commis
slon, et nous pouvons nous rallier sans autre a la proposition 
de 1a majorite de la commlssion. 
Cette proposltion accentue encore le caractere d'application 
immediate des accords et des principes de la coordinatlon en 
matlere de securite sociale dans la relation. entre ressortls
sants sulsses et ressortlssants de l'Union europeenne; et, de 
ce fait, elle concentre vralment notre reforme d'aujourd'hui 
sur 1a solution du probleme tel qu'il se pose dans !'Immediat. . 
J'aimerals repeter qu'il n'y aura pas, et j'en suis persuadee, 
de reforme de l'assurance facultative au moment de l'entree 
en vlgueur de ces accords. Toute 1a fa90n dont les travaux 
ont ete entrepris, la vplonte egalement d'aller au fond du pro
bleme montrent que cela n'est pas posslble pour le 1 er jan• 
vier 2000, et qu'il n'est tres vralsemblablement pas possible 
de la faire entrer en vigueur mOme pour le 1 er janvier 2001. 
C'est pour eviter cette insecurite du droit que nous vous sou• 
mettons ce projet Je vous le rappelle: II s'agit d'un stop - et 
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pourquoi ne pas dlre qu'il est temporaire dans la mesure ou 
D est corrigible - a l'admission nouveUe dans l'assurance fa• 
cultative pourtous les Sulsses et les etrangers dans les pays 
avec lesquels nous avons des accords de securite sociale, et 

. il s'agit d'une ouverture a l'admisslon pour les ressortlssants 
de l'Union europeenne dans les pays oir nous n'avons pas un 
tel accord, a conditlon que ces personnes soient deja inte
grees dans le systeme de l'AVS, avec cinq ans de cotisation 
ininterrornpus. Je crols que c'est une mesure desauvegarde 
qui est necessalre. 
Je vous prie de soutenir 1a propositlon de la majorite de la 
commlssion. 

Abstimmung..;. Vote 
°FOr den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Ziff. 4 ArL 102 Abs. 2 
, Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 4 arL 102 al. 2 
Proposition de 1a commission 
Aclherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Ausgabenbremse- Frein aux depenses 

Abstimmung- Vote . 
FOr Annahme der Ausgabe 

Da.s quallfizjerte Mehr Ist erreicht 
La majorite qua/ifiee est ac:qulse 

Ziff. 4 Art. 103' 
Antrag der Kornfnlsslon 
Abs.1 

23Stimmen 
13Stimmen 

35.Stimmen 
(E'mstimmigkelt) 

Die öffentliche Hand beteiligt sich an der Finanzierung der 
. jährlichen Ausgaben der Versicherung wie folgt 
a. der Bund übernimmt 16,36 Prozent der Gesamtausgaben 
derVersicherung, wobei der Beitrag an die HIHlosenentschä• 
dlgung nach Absatz 1 bis .Buchstabe a davon abgezogen · 
wird; zusätzlich ilberwelst er der Versicherung den Ertrag 
aus der Spielbankenabgabe; , 
b. die Kantone Obernehmen 3,64 Prozent der Gesamtausga
ben der Versicherung; davon abgezogen wird der Beitrag an 
die Hllflosenentschädigung nach Absatz 1bis Buchstabe b, 
Abs. 1bls 
Die Hlfflosenentschädigung wird finanziert 
a durch den Bund zu 96,36 Prozent; 
b. durch die Kantone zu 3,64 Prozel'!l 
Abs.2 . 
Der Bundesrat ordnet die Berechnung der Kantonsbelträge 
nach den Absätzen 1 und 1bis in gleicher Welse wie filr die 
Invalidenversicherung. 

Ch. 4 art. 103 
Proposition de /a commission 
Al. 1 . 
Les pouvolrs publlcs .participent au financement des depen
ses annuelles de rassuranca comme II sult 
a 1a Contäderation couvre 16,36 pour cent des depenses 
globales de rassurance; la contributlon a l'allocation pour im
potent contorrnement a l'alinea 1 bis lettre a, en est deduite; 
en plus, la Confederatlon versa a l'assurance les recettes de 
la taxe sur les malsons de jeux; . 
b. les cantons couvrent 3,64 pour cent des depenses globa
les de l'assurance; la contributlon a l'allocation pour impotent 
contonnement a rarinea 1 bis lettre b en est deduite. 
Al. 1bis 
L'allocatlon pour impotent est financee: . 
a par 1a Confederation a raison de 96,36 pour cent; 
b. par les cantons a ralson de 3,64 pour cenl 
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AJ •. 2 ' ' . ' 
Le Conseil federal regle le mode de 0$lcul de la contribution 
des cantons conforrnement aux allneas 1 et 1 bis de 1a möme 
fac;on que pour i'assurance-itwalidite. · · 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Im .Entwurf des 
· Bundesrates vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sekto

riellen Abkommen wird fur Artikel 103 irrtürnflCherweise nicht 
die fetzte Version im Stabilisierungprogramm und im geän-
derten SpielbankenQ8$8tZ berQckslchtigt. . , 
Deshalb Ist diese von der Kommission beantragte redaktio
nelle Änderung notwendig. 

AIJgenommen-Adopte 

. Zlff. 4 Art. 153a 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates . 

Ch. 4 arL 153a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

' ' 

Beerll Christine (R, BE}, Berichterstatterin: Etwas zur Koor
dinationsnorm, die sich dann QberaU wiederholt In diesem 
Artikel wird diese allgemeine Koordinationsnorm verankert, 
die Sie in allen anderen Gesetzen auch noch vorfinden wer
den. In Umsetzung von Artikel 8 des Personenverkehrsatf. 
kommens sowie der Detailvorschriften in Anhang II zum Ab
kommen werden die Verordnungen 1408/71 und 574172 mit 
bestimmten Anpassungen darekt anwendbar. , 
Ihre Kommission bittet Sie auch hier um Zustil'TllT)ung zum 
Entwurf des Bundesrates. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 5 Art. 77 Abs. 2 
Antrag der Kommission . . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates· 

Ch. 5 arL 17 al~ 2 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adoptfl 
l 

Ausgebenbremse - Frein awc <J;penses 

Abstimmung - Vote 
FDr Annahme äer Ausgabe·· 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La. maJorite qualifiee est acquise 

33 Stimmer( . 
(Einstimmigkeit) 

· Zlff. 5 Art. 78, 80a; Zffl. 8; Zlff. 7 ~ 58 Abs. 1 Bat. g 
Antrag der Kommission · · .. 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 5 arL 78, 80a; eh. 8; eh. 7 arL 58 aL 1 let. g 
Proposition de 1a commission · 
Adherer au proJet du Conseil federaJ 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 7 Art. 89a 
· Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Spoerry . . 
Den Versicherten der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-

.· meinschaft wird die Austrittsleistung aus der obligatorischen 
beruflichen vorsorge bei definitivem Verlas$1im der Schweiz 
fiinf Jahre nach Inkrafttreten der sektorlellen Abkommen zwi
schen der Schweiz und ,der Eun:,päischen Gemeinschaft der . 

~ 

Auffangeinrichtung .Oberwiesen. Barauszahlung bleibt mög
lich, wenn' kein · ausländisches Versicherungsobllgatorium 
mehr besteht. ' 

· Ch. 7 arL 89a . 
Proposition de la commission 
Adherer au projet d~ Conseil federal 

, Proposition Spoerry . . . . 
En ce qui conceme les nationaux dl38 pays membres de la 
Communaute europeenne assures en Suisse qui qulttent 
celle-cl deflnitivement, les prestations · de sortie de la · pre-

. voyance professionneOe obligatoire sont versees a !'Institu
tion· suppletive cinq ans apres fenttee en vigueur des ~
cords sei::toriels conclus entre la Suisse et rUnion euro
peenne. Au cas oü II n'exlste plus une assurance obligatolre 
etrangere, le pai~ment en especes est posslble. 

Spoerry Vrenl. (R, ZH): Wenn Sie meinen Antrag lesen und 
mit Artikel 8$a vergleichen, den ich durch meinem Antrag er
setzen will, haben Sie das Gefuhl, in meinem Antrag ginge es 
um etwas vollkommen anderes. Aber das liegt nicht an mei
nem Antrag, sondern an der komplizierten Formulierung von 

, Artikel 89a, Mein Antrag Qbemlmmtinhaltllch nämlich genau 
das, was Artikel 89a besagt 

' Als Ich Artikel 89a las, .verstand Ich beim besten Willen· nicht, 
was er aussagen sollte. Da ich. in der Regel wissen möchte, 
worQber ich abstimme, las Ich in der. Botschaft auf Seite 216 
(Zlff. 273.233.3) nach. Dort steht zu lesen: «Das Abkommen 
bezieht sich auch auf die Mlnimalvorsorge ge~ BVG. We-' 
gen der Besonderheiten dieses Vorsorgesystems ergeben 
sich aus der,Anwendung der Verordnung 1408/71 ledJgllch 
Konsequenzen fur die mögliche Barauszahlung der Austritts
leistung bei definitivem Verlassen der Schweiz. 
Die• EU-Kommission erachtet die Austrittsleistung. gemäss 
Bundesgesetz über die FrelzQglgkeit in der beruflichen• AJ
ters-, Hiriterlassenen- und lnvalldenvor'sorge als. Beltrags
rQckvergQtung .im Sinne von Artikel 1 O Absatz 2 der Verord
nung. Deshalb Ist die Barauszahlung c!er Austritlsll3istung 
nicht möglich, solange die .verslch~rten Personen nach den 
Rechtsvorschriften '81nes/ EU-Mitgliedstaates obligatorisch 
versichert sind. Solche Personen kör)nen Ihr Guthaben auf 
einer Freizügigkeitspolice oder einem FreizOgigkeitskonto 
gutschreiben lassen, damit der Vorsorgeschutz gewährleistet 
~ebt» ., 
Es geht also um die Auszahlung der AustrlttslelstunQ, wenn 
ein Versicherter unser Land definitiv verlässt. Das war schon 

· beim EWR ein Therjtaund hat damals recht hohe Wellen ge
worfen. Man konnte dann erreichen, dass man das Abkom.: 
men In dieser Frage erst fiinf .Jahre später in Kraft gesetzt 
hätte, well sich die hier ansässigen ausländischen Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer, Insbesondere aus ltar10n, ganz 
starl,< gegen dje sofortige Sperrung der Austrittsleistung ge
weht! haben. Auch jetzt Ist !18 wieder gelungen, eine funfjäh
rlge Ubergangsfrlst fur die Uber;weisung der Austrittsleistung 
in eine. Auffangeinrichtung zu erreichen. Die Neuregelunl;J 
soll also erstfllnf Jahre nach dem Inkrafttreten des sektoriel
len Abkommens gl'(;)ifen, und zwar nur fur die Perso11en, die 
keinem ausländischen Verslcherungsobligatorium mehr un-
terliegen. · 
Wenn sie nicht mehr weiter obligatorisch versichert sind, 
z.B. bei.der Aufgabe der Erwerbstätigkeit.. dann bleibt es 
weiterhin 'möglich, ihnen die Austrittsleistung mitzugeben. 
Das Ist der Inhalt · dieser kompllzlerten Formulierung. Ich 
habe nun einfach diese11 Inhalt sprachlich so formuliert. wie 
lch·ihn verstehe,·wen Ich nicht begreife, warum man die Re
gelung eines relativ einfachen Falles mit einer derart kompli
zie~ Verwelstechnlk,umschrelben muss. Ob mein Antrag 
der Weisheit letzte~ Schluss ist, weiss ich nicht Wir hatten 
diese Fahne nur derart kurz in den Händen, dass es nicht 
möglich war, alles im Detail genau abzuklären. Aber ich bin . 
sicher, dass der Inhalt mein~ Antrages genau dem Text der 
Botschaft entspricht. ~ · 

Ich bitte. Sie, meinem Antrag zu folgen; dann würde' zumin
dest· eine Differenz entstehen. Sollten ibei meinem Antrag 
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noch Mängel sein, könnte man diese in der Differenzbereini
gung noch korrigieren. 

Präsident: Frau Spoeny, gilt Ihr Antrag auch für die vorheri
gen Gesetze oder nur für die beiden, die noch kommen wer
den? 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich nehme es an; es muss ja von mir 
aus gesehen überall gleich sein. Es muss so sein, dass der
jenige, der dieses Gesetz zur Hand nimmt. versteht, was es 
meint Es geht mir um die ~arkeit und Transparenz von 
Vorschriften. Wenn das bei anderen Gesetzen auch noch 
nicht zutreffen sollte, geht es mit selbstverstäpdlich auch dort 
darum. 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Dieser Antrag hat 
der.Kommission natürlich nicht vorgelegen. Ich habe ihn erst 
gerade vor ganz kurzer Zeit auf mein Pult erhalten. Ich bin 
der Ansicht, dass er dem geltenden Recht offensichtlich ent
spricht.- Ich bin nur nicht ganz sicher, ob er derart ausformu
, liert ist, dass nicht gewisse begriffliche Unklarheiten und viel
leicht auch Unschärfen bestehen bleiben. An sich wäre ich 
dankbar, wenn Frau Bundespräsidentin Dreifuss dazu noch 
Stellung beziehen könnte. 

Drelfuss. Ruth, pr6sidente de 1a Confederation: Mme 
Spoeny a fort bien explique quel est le resultat des n~ia
tions. Apres une periode transitolre, les ressortissants de 
!'Union europeenne vont ~tre mls exactement au ~me tarlf 
. que les Sulsses, c'est-a-dire qu'en quittant 1a Sulsse, s'ils 
restent soumis a un systeme de prevoyance professionnelle 
vieülesse, ils ne pourront plus • recuperer ~r avoir de 
vießlesse au bout de cinq ans. Cela, c'est le. resultat des ne
gociations. Mme Spoeny a ralson de dire que c'est une con
sequence des n~tions qui, pour certains ressortlssants · 
de l'Union europeenne, modifie .les projets de vle qu'ils · 
avaient faits, par exemple de partlr plus t6t. ä un äge ou ils 
restent soumis a un systmne de prevoyance vieillesse, et oil 
ils esp6raient recuperer leur avoir de vleillesse et en cfisposer 

. librement dans leur pays. La reglementation doit Mre 1a 
meme et garantir l'egalite de traltement, et, avec les principes 
fondamentaux qui veulent que l'on alt une couverture Inte
grale d'assurance en fonctlon du prorata temporis pour les 
droits acquis dans les differents pays, cela ne sera plus pos
sible au-dela de la periode de transition. 
Nous sommes donc bien d'accord sur ce que nous voulons. 
La question est de savoir si c'est suffislilmment bien exprime 
dans la clause g~erale telle que nous vous 1a presentons. A 
notre avis, c'est clairement le cas. La perlode de clnq ans est , 
le r~ultat de la negociation, eile est fixee dans les accords 
bila~raux; alle n'a donc pas t>atoin d'Mre rep6tee dans la loi. 
Permettez-moi de dif8 en plaisant.snt que ceux qui, a. la sim
ple lecture du projet de modlfication de la LPP, connalssent 
leurs drolts et savent de quoi il s'agit'80nt de toute fa9011 ex
tremement rares dans le pays; ~ au Conseil federal, je 
n'ai pas la pretention de toujours pouvolr comprendre imme
diatement quelles sont les regles du 2e pUler, tellement alles 
sont complexes. · 
La question est de savolr s'll suffit de dlre qu'il y a malntenant 
l'~lte de traitement et 1a regll!) qul redult la possibilite de 
toucher l'assurance. Je dirai oul parce qu'il suffit de se referer 
a rarticle 4 de 1a LPP qui sera nonnalement appllcable au 
bout de cinq ans a tous les ressortissants. Cet artlcle 4 qul 
n'est pas modifie dit ce qu'll en est lolSQue quelqu'un termlne 
sa periode d'assurance en Sulsse. II a la possibilite entre dif• 
ferentes variantes: n poursuit stm assurance et c'est sdn 
awir de libre passage qul est.transmis a 1a nouvelle assu
rance; II peut lalsser ses avolrs dans l'ancienne caisse et on 
lui demande de le signaler- tant que le droit lul est garanti, II 
peut demander un versement au comptant; si aucune de ces 
Informations ne parviennent ä l'assurance, c'est alors tout 
naturellement sur l'institution suppletive que le compte est 
vlre. 
Donc, le systeme qui consiste a fajre verser a l'institution sup
pletive l'avolr de vieillesse est le resultat de l'article 4, si tou-
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tes les a.utres possibifrtes ne sont pas utilisees par l'~ure. 
Par consequent, Madame Spoerry, ce que vous proposez a 
l'article 89a LPP n'est pas une Information aussi precise que 
celle qui flgure deja a l'artlcle 4. Ce demier couvre toutes les 
posslbllit6s qui sont ouvertes a l'assure. Si auc4ne de celles 
que je vlens d'evoquer n'est realisee, c'est !'Institution sup
pletive qui dolt recevoir cet avoir de vieillesse. Ainsi, ce que 
vous dites, pour autant que je le comprenne, n'est que la des
cription de ce qui se passe s'il n'y a pas d'lnformation foumie 
par l'assure sur une autre utilisation: Lin transfert, un verse
ment au comptant de l'avoir vieillesse, etc. Cela vaut pour les 
deux lois que vous souhaitez mocftfier. 
A mon avis, ce que vous proposez, Madame Spoeny, est en 
tout cas inutile. Vous almeriez peut~e une description plus 
claire de cette periode de transition et de ce qul se passe 
apres, mais ceci n'est pas a porter dans 1a loi. Elle est parfai
tement reglee par fäccord que nous avons conclu avec 
l'Union europeenne. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Frau Bundespräsidentin, ich danke 
Ihnen für diese Ausführungen. Ich weiss nicht, wie es Ihnen 
geht, liebe Kolleginnen und Kollegen; ich bin immer noch ver
wirrt, weM auch auf einem etwas höheren Niveau. Für. mich 
bleibt der Inhalt dieses Artikels unklar. Deswegen möchte ich 
die Differenz schaffen. Daher halte ich an meinem Antrag 
fest . 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Spoeny 

18 Stimmen 
12 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
Laseanceestleveea 1shoo 
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Ziff. 8 ArL 13 Abs. 2 Bst. f 
Antrag der Kommission · 
Zustimmung ZUl'li Entwurf des Bundesrates 

Ch. 9 art. 13 al .. 2 let. f 
Proposition de 1a commission . 
Adherer au projet du Con~il fed6ral 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: In der Europäi
schen Union kennt man zweierlei Gruppen des Schutzes ge-
gen Krankheitsfolgen. Zum einen sind es Systeme, bei de
nen die ganze·Beyölkerung versichert ist und die _meistens 
Obf;tr Ste1.1ergelder finanziert werden; zum anderen sind es 
Systeme, bei•denen die Versicherung Ober das erwerbstätige 

· Familienoberhaupt erfolgt, sogenannte Familienversicherun
gen. Derartige Mitversicherungen erlauben die Deckung für 
Gruppen, die normalerweise keinen Vemicherungsschutz 
hätten. Diese .Ausgangslage hat bewirkt, dass sich die 
Schweiz, die mit Ihrem System der indMduellen Versiehe-

. rw,gspflicht einzigartige Regelungen aµfstellt, verpfrichten 
mt.Jsste, für gewisse Gruppen von Personen, die nicht in der 
Schweiz wohnen; eine Versicherung zu schaffen, die mög
lichst gleich ist wie jene für in der Schweiz wohnen(:le Perso-

. nen. 
· · Neu mOssen also gewisse Personen, die in EU-Staaten woh-

Bundesgeseti zum Abkommen zwischen der l=uropäischen . nen und sonst ohne jeglichen Versicherungsschutz bleiben 
Gemeinschaft, ihren 'Mitgliedstaaten und der Schweiz Ober würden, obligatorisch In der schwejzerisctlen Krankenpflege-
den freien Personenverlcehr(Fortsetzung) versicherung versichert werden. Zu erfassen sind die in der 
Loi fsderale surr Accord entre 1a Communaute europenne, Schweiz Erwerbstätigen, die' Bezügerinnen und Bezüger von · " 
ses Etats membres et 1a Su/sse concemant /a /lbre clrcu/ation Schweizer Renten, wenn sie keine Rente .des Wohnlandes 
despersonhes (suite) · erhalten und während· ihres Arbeitslebens entweder nur in 

Zlfl
• 
8 

ArL 
258 

der Schweiz oder hier länger als In den anderen Versiehe- . 
rungsl$t8atEln versichert waren, sowie die nlchterwerbstätl-

Antrag der Kommission .· gen Familienangehörigen der vorstehend genannten Perso-
Zustimmung zum Ent:wrf des Bundesrates nen •. Wie Im l!IChweizerischen Krankenversicherungsrecht 

vorgesehen, mOsseri sich diese PersQnen inclMduell versi-
Antrag Sposrry , chem ·und Prämien bezahlen. 
Den Versicherten der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge- · In den Verhandlungen über das Personenverkehrsabkom-

• meinschaft wird die Austrittsleistung aus der obligatorischen men wurde den einzelnen EU-Staaten allerdings die Möglich-
beruflichen Vorsorge bei definitivem·Ver18$88n der Schweiz keit gegeben, Personen, die normalerweise in der Schweiz 
fünf Jahre nach Inkrafttreten der sektoriellen Abkommen zwi- zu versichern wären, aber im betreffenden Land wohnen, 

· sehen c::ler Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft der · · dort zu versichern 1.1nd damit vom schweizerischen Obligato
Auffaogeinrichtung überwiesen. Barauszahlung bleibt mög- rium auszunehmen; Die Details dazu und die von den EU-
lich, wenn kein ausländisches Versicherungsobligatorium Staaten. im Konkreten getroffene Wahl sind auf den Selten 
mehr besteht · 233ff. der Botschaft dl;lrgelegl Wichtig ist zu betonen, dass 

die Prämien den Kosten angepasst werden mOssen, die den 
Ch. & arL 25a Personen Im Ausland entstehen. 

. Propos;tlon de 1a cornmis$ion En ~ beachtender Punkt ~ die PrämienverblUigung. Die 
AdMrer au projet du Conseil federal durch.· das Personenverkehrsabkommen .dem Versiche-

rungsobligatorrum neu• unterstellten Personen haben wie die 
Proposition Sposrry. . übrigen.Versicherten Anspruch auf individuelle Prämienver-
Eo ce qul concerne les nationa~ des peys membres de la bllligung, wenn sie in bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-
Communaute europeenne assures en Suisse qui quittent nissen leben. Ihre Kommission hat sehr lange dari:iber disku-
celle-ci definltivement, les prestatibns de sortie de la. pre- tiert, wie diese Prär)iienverbllllgungen organisatorisch zu be-
voyance professlonnelle obHgatoire sont vers6es a r1nst1tu- wei'kstelllgen sind, ohne die Kantone über Gebühr mit aclml-
tlon suppletive clnq ans apr~ l'entree en .vlgueur des ac;. nistrativem Aufwand zu belasten. Sie hat den von den 

· cords sectorlels . conclus entre 1a Suisse. et fUnlon euro- . Kantonen In der Vernehmlassung geäusserten BefOrchwn-
. p6enne. Au cas ou II n'existe plus une assurance obllgatoire gen Rechnung getragen und ist zum Schluss gel1:111gt, dass 

etrangere, le pfliement en especes est pc)SSible; die vom Bundesrat in Artikel. 86a vorgeschlagene Normie-
rung noch keine optimale Lösung darstellt Die Kommission 

BeerU Christine (R, BE), ßerichterstatterln:. Meine Antwort beantragt lhner, daher, Artikel 66a zu streichen und gleich-
auf den Antrag Spoerry ist dieselbe wie beim gleichlautenden zeitig eine Kommissionsmotion (99.3390) zu überweiseo, die 
vorigen Antrag Spoeny. Diese zusätzlichen Angaben sind Sie ganZ hinten. auf .der Fahne finden und mit welcher der 
nicht nötig. Die Lösung gemäss dem Entwurf des Bundesra- Bundesrat. beauftragt wird, In Zusammenarbeit mit den Kan-. 
tes bzw. gemäss dem Antrag der Kommission Ist angemes- tonen ein zw~lges·Verfahren zu erarbeiten, das si• 
sen und klar. · cherstellt, dass die Verpflichtungen wahrgenommen werden, 
Ich bitte Sie, den Antrag Spoeny abzulehnen. die der Schweiz aus dem Abkommen mit der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten für die Freizügigkeit 
Präsident: Frau Spoeny hätte di~n Antrag _.. ~ Ich sie namentlich im Bereiche der Prämieriredul<tlon erwachsen. 
kenne - nach der Abstimmung von heute morgen zurDckge- Der Bundesrat - man ersieht es aus seiner Antwort, die Sie 
zogen. Ich stelle fest, dass ni,mand von Ihnen diesen An~g auch zugestellt erhalten haben ~ Ist ledigßch be!reit, den Vor-
aufnimmt. stoss als Postulat entg.nzunehmen. Im Namen der Korn-
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mission, die die Motion eingereicht hat, bitte ich Sie, sie auch 
als Motion zu überweisen. 
Im Klartext: Hier wird der Anspruch auf Pf"!imienverbilligung 
nicht bestritten. Es müssen jedoch OIJ;,lanisationsformen ge
funden werden, die für di.e Kantone.keine unzumutbare Bela
stung durch Verwaltungsaufwand nach sich ziehen. 
Im Namen Ihrer Kommission bitte ich Sie, dieser Vorlage zu
zustimmen. 
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe f schreibt vor, dass eine Min
destzahl von Versicherem die Versicherung gemAss Abkom
men anbietet Damit wird verhindert, dass es die Versicherer 
ablehnen, versicherungspflichtige Personen mit Wohnort in 
einem EU-Staat zu .versichern. In besonderen Fällen kann 
der Bundesrat die Versicherer von der Verpflichtung be
freien, die obgenannten Personen zu versichem. Dies z. B., 
wenn es sich um kleine Kassen handelt, für welche die 
Durchführung des Abkommens wegen des administrativen 
Aufwandes nicht zumutbar wäre. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 9 Art 61 Abs. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 9 art. 61 aL 4, 5 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Hier wird vorge
schrieben, dass die Prämien fQr dle•in einem EU-Staat wohn
, haften Personen gemAss den Gesundheitskosten des Wohn
landes zu berechnen sind. 

Drelfuss Ruth, presldente de la Confederation: L'article 61 
implique aussi que le fieu de tralternent est le pays de resi
dence. En dehors de tous les cas qul pourralent resulter 
d'une urgence en cas de sejour en Suisse, II est clair que les 

- cotisations sont calcu~es en fonction des· coOts des solns 
dans le pays de resldence, parce que le droit au traltement 
est llmlte a ces. pays de residence, je tiens il le dire. 
Je tiens aussi il souligner qu'avec les articles 13 et 61, vous 
avez fixe l'essentiel, c'est-a-dire le principe que, lorsqtfun 
travallleur migrant a une activlte en Suisse, lorsqu'un chef de 
famille est en Suisse, II peut faire assurer les membres de sa· 
famille qui resident a l'etranger dans le systeme suisse. II ne 
s'agit en aUClm cas d'exporter des prestatlons, mais de sou
mettre un membre de 1a famllle et ceux qu'II entretlent au ays;. 
tarne suisse, en laissant d'ailleurs aux differente pays le choix 
entre l'optlon d'assurer automatlquement leurs ressortissants 
a ce systeme, ou de les en exclure, selon ce qu'ils ont eux- . 
mMles mis en place comme systeme de sante ou comme · 
assurance-maiadie. 
En d'autres termes, les articles 13 et 61 sont ceux qul reglent 
nos relatlons avec les citoyennes et les citoyens de runlon 
euro~ne. Le · reste, dont nous allons parler maintenant, 
est un probleme «sUisso-suisse». 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 9 Art 66a 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Ch. 9 art. 66a 
Proposition de 1a commission 
Blffer 

Seerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: es· handelt sich 
bei Artikel 66a um ein Problem des innerschweizerischen 
Vollzuges. Ihre Kommission hat, wie ich es bereits beim Ein
treten ausgefQhrt habe, den Bedenken der Kantone Rech
nung getragen. Sie bittet Sie, Artikel 66a zu streichen und die 
hinten auf der Fahne angefügte Motion 99.3390 zu Oberwei
sen, die den Bund beauftragt, In Zusammenarbeit mit den 
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Kantonen - auch vollzugstauglich für die Kantone ~ die Ver
pflichtungen gegenüber der Europäischen Gemeinschaft in 
bezug auf die Prämienverbilligung, die natilrtich anerkannt 
wird, umzusetzen. 

Dreffuss Ruth, presidente de la ·Confederatlon: II s'agit ici de 
savoir, une fols qu'on a admls le principe de l'assurance et de 
l'obligatlon de tralter de 1a mime fay0n les membres de 1a fa. 
mille de quelqu'un qui vit en Suisse et las personnes qui se 
trouvent effectivement en Suisse, comment on effectue le 
subventlonnement des reductlons de primes aux assures de 
condltion economlque modeste. Encore une fois, ß ne s'aglt 
pas d'exporter des subventlons, II s'agit de subventionner 1a 
personne en Suisse qui assure les membres de sa famille et 
qul pale en Suisse les cotisatlons. 
Nous avons .choisi un modele qui nous paraft satisfaisant 
J'aimerais vous expllquer pourquoi le Conseil federal pense 
que son projet d'article 66a est acceptable. Les soucls qui 
peuvent resulter de la situation peuvent itre regles par voie 
d'ordonnance, ce qui a lncite le Conseil federal a vous lr:wlter 
a transmettre 1a motion 99.3390 de votre commission sous 
forme de postulat et a accepter l'article 66a comme systeme 
que nous vous presentons, et que nous av.ons presente aux. 
cantons; 
Cesysteme repose surquelque chose qui nous para1t evident 
La personne domiclliee en Suisse, dont lesmembres de la fa
mille se trouvent a l'etranger, cloit Eitre integree dans le m&me 
systeme que son voisin qui habile dans le m&me canton et 
dont les rriembres de la famille se trouvent en Suisse. Nous 
ne pensons pas qu'II serait judicleux d'envisager un systlmle 
qui ne soit pas comme le systeme de base federaliste. Sinon, 
nous pourrlons arriver a une situation etrange qui voudralt 
qu'un ressortissant · de runion europeenne domlcllie en 
Suisse, dont 1a ta,nißese trouve dans l'Union europeenne, se
ralt loge a une autre enseigne, selon d'autres regles, et rece
vrait une autre prestatlon, une autre subvention que son voisin 
suisse clont la famille est en Suisse. 
Cela ne pourralt t'Mre que la source d'incomprehenslons, 
voire m&me, dans certains cas, la source de tensions entre la 
communaute etrangere et les habitants de la Suisse. C'est 
donc bien dans le systeme cantonal qu'il taut Integrer egale
ment retranger. C'est ce qui a conduit le Conseil federal a 

· vous presenter cette solution. Je crois qua les cantons ne 
s'opposent pas a ce principe. Ce qul pese sur les cantons, 
c'est, d'un cöte, 1a necessite d'enregistrer ces personnes 
pour qu'elles puissent entrer dans le systeme cantonal, et 
d'un autre cöte, les coats administratifs que cela suppose. 
Pour repondre a 1a deuxleme question, nous avons prevu, a 
l'article 66a, que 1a Coofederation puisse prendre en charge 
las frais admlnistratifs. C'est un pas que nous faisons a l'en
contre des cantons. 
En ce qul conceme renregistrement, il est clair que 1a Confe
deratlon seralt beaucoup plus desarmee qua les cantons 
pour le faire. Nous n'avons pas de registre central; c'est dans 
las cantons que les etrangers qui travalllent chez nous sont 
enreglstres. C'est dans les cantons qu'a Heu, par exemple, le 
paiement des allocatlons famlliales, clone que l'on peut savolr 
quel est le nombre d'enfants qu'ils ont, et que les documents 
sont deposes quant a leur etat civil. Ce n'est pas a Beme. 
Nous ne pouvons mime pas, pour des raisons pratiques, en
visager que. cela se fasse selon un registre central. Finale
ment, la question est - je crois ne pas faire un mauvals pro
ces aux cantons - de savoir si Ja cle de rej:>artition des frais 
de ces reductions de primes doit Atre la mäme dans ce cas 
que pour leur propre populatiori permanente et stable. Sur ce 
plarHa, n estvrai qua nous avons propose de garder Ja mAme 
cle de repartition que pour les subventions en general. 
Nous pensons que cela est juste, d'abord parce que c'est 
quand mAme aussl le substrat des impöts qui revient aux 
cantons qu'II taut conslderer, mais surtout parce que taute 
solutlon qul ne reposeralt pas sur l'enregistrement par les 
cantons et rintegration dans le systeme du canton de ces cas 
de subventionnement ne seralt pas un meilleur systeme. En 
d'autres teones, nous pensons qu'en dehors de cette ques
tion de· cle de repartitlon sur laquelle on pourrait dlscuter, 
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mais qui ilous paraitla plus•~ et la plus.an hannonie 
avec·ce que nous avons mis en place dans le systeme de 
subventionnement des primes, ce. n'est pas en acceptant 1a 
rriotion de votre commission que nous arriverions a d'autres· 
solutions que celles quenous vous avonspresentees. CeUes 
que nous vous avons presen~ me paralssent les seules 
praticables d'une fac;on qui soit satisfalsarite et qui solt har
monieuse pour 1a population d'un canton donne. 
C'est la ralson pour laquelle nous pensons que !'Ideal .serait 
que, contrairement a l'avis de votre commlsslon, vous vous 
ralliez au projet du Conseß f~lnl. Dans ce cas, nous se
rions tout a fait dlsposes a accepter 1a motion sous fQrme de 
postulat, de tac;on a reprendre avec les camons, la oi.l it s'agit . 
de l'application etde l'elaboration de l'ordonnance,·tessoucls · 
que vous avez vouJu exprimer par cette demarche. Si vous 
refuslez, par oontre. Je • projet CW Conseil· *erat. · nou& 
n'aurions pas d'autre posslbillte que d'accepter 1a . motlon. 
Mals, dtinS ce cas, je dois vous avertir que nous n'arriverions 
vraiserriblablement pas avec une verslon fondamentalement 
differente de celle que nous vous avons deja presentee. 

Brunner Christiane (S, GE): J'attendais, en fait, l'expfrcation 
sur la transformation de• la rnotion en pastulat pour pouvolr · 
pr'endre 1a parole. Je comprends malntenant qu'avec le main- . 
tlen de l'article en question, la transformation en postulat falt 
sens .. Si c'est en biffant l'article 66a, a ce moment-ta u faudrait 
transmettre la motion de 1a commlssion en tant que tel19. 
Encore une fois, II s'aglt d'un probleme extrmnement senst~ 
ble de manlere generaJe, cel~i des subv~ntions et de 1a re
duction des primes. Le systeme prQpose par le Conseil *e
ral dans le cadre des acoords bilateraux est un systeme ex
trärnement compllque, c'est le moins qu'on pulsse dite. On a 
deja dO se le faire expllquer a deux reprises en commlsslon 
pour essayer de comprendre. Comme diralt Mme Spoerry:. 
«On a compris a un nlveau superieur. mais on ri'a quand 

· mmie pas comprlsl» Tous les cantons ont clalrement dit que 
le systeme .etalt trop complique, et qu'on n'a pas vraJment 
elabore cette disposltlon en harmonie et en collaboratlon, ou 
en tenant compte de Jeurs soueis; c'est du moins ce que les 
cantons disent. · · · 
Je crols qu'U vauf la pelne de remettre encore une fols 
l'ouvrage sur ie metler et d'examiner quelle est la mellleure 
se>lution possible pour arrlver a un systeme qui entre dans le · 
cadrede nos engagements europeens et qui puissediminuefl 
la complexite qui est de toute fa9on ctiez nous: la complexite 
est inherente au systerhe. Mals pn ne p.eut pas non plus -
nous connaissons deja 26 systemes cantonaux - exclure 
d'emblee un 27e systeme qLli seralt un systeme federal dans 
les cas d'applications qul nous occupent lci. Le Consell *e
raJ · devralt revoir la question en collaboration avec les can
tons, egalen,ent pour volr s'II n'.est pas possible de mettre en 
place un systeme plus simple et qui s'appllquerait seulement · 
a ces cas-la. Ce seraJt, dans .le fond, seulement le Zle sys- · 
teme que nous connaissons dans notre paysl 
En ce sens-la, Je vous engage, avec la commission, a biffer 
l'artlcle 66a et a transmettre la'motion 99.3390 de la commis-
slon en tant que teile. ' 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission 
FOr den Antrag des Bundesrates 

Zlff. 9 Art. 95a 
' Antrag der Kommission· 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 9 art. 95a 
. Proposition de la commisslon 
Adhe§rer au proJet du Conseil federaJ 

. Angenommen, -Adopte 

38Stimmen~ 
·1 Stimme 

· Die Beratung dieses GescMftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet obJet est lnterrompu 

99.3390 

Motion APK-SR (99.()28) 
Krankenversicherung. 
Abkommen . 
über den freien Personenverkehr 
Motion CPE-CE (99.028) 
Assu.rance-maladie. · 
Accord concemant 
1a llbre clrculatlon des P,ersonnes 

Wortlaut der Motion vom 20. August 1999 
Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mlt·den 

· Kantonen in der Krankenversicherung ein zweckmässiges 
Verfahren vorzusehen, das sicherstellt, dass die Verpflich~ 
tungen wahrgenommen werden, ,die der Schweiz aus dem 
Abkommen mit der Eun:,päJsctien Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten Ober den freien Personenverkehr, namentlich 
Im Bare.Ich der Prämienrequktion, erwachsen. 

Texte de 1a motion du 20 aoOt 1999 
L,e Conseil fedln! est charge, en collaboration avec les can~ 
tons, de prevoir une p~ure pratlcable en matlere d'assu
rarice-rn$clle, pour assurer les obligations de la Suisse de
coulant de rAccord avec 1a Commun~ europeenne et ses. 
Etats membres ooncemant 1a llbre cil'CUlation des personnes, 
en particuller en mattere de ~uctlon des primes. 

. . 
SchriftJiche Begründung . 
Die Urheber verzichten auf eine BegrOndung und wünschen 
eine schriftliche Antwort. · 

beve/oppement par ecrit 
Les auteurs renoncent au developpement et demandent 
une reponse ecrite. · 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
vom 80. August 1999 . . · 
In seiner Botschaft vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der 
sektqriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG 
schlägt der Bundesrat für den Krankenversicherungsbereich · 
gewisse Ergänzungen des Bundesgesetzes Ober die Kran
kenversicherung .. (KVG) vor. Die neuen Bestimmungen oo-

. treffen die Aufnahmepflicht, die Prämienberechnung und die 
Prämlenverbirigung für verslch~gspfllchtlge. PeJSOnen, 
die In einem MltgliEl(lstaat der EU .wohnen. Die Bestimmun
gen erithallen die wesentlichen Leitplanken für.die vom Bun
desrat zu erlassenden Ausführungsbestimmungen. 
Die Aussenpolitlsche Kommission des Ständ~es hat an ih
rer Sitzung vom 20. August 1999 beschlossen, den vom Bun
desrat vorgeschlageneri Artikel 66a KVG zu streichen. Mit 
der genannten ~mmung sollte der Gesetzgeber die Lelt
·rinien für die DurchfOhrung der. Prämienverbilligung für die 
Versicherten, .die In einem Mitgliedstaat der EU wohnen, vor
geben. Die .Kommission hat den Antrag auf Streichung von 
Artikel 66a mit der vorliegenden Motion .verkntrpft. · 
Wähi:end die grundsätzliche, Verpflichtung der Schweiz Im 
Bereich der Primienverbilligung unabhängig vom Erlass von 
Artikel 66a.KVG besteht; liegt die Bedeutung der vorgeschla
genen Norm Insbesondere in "deren Absätzen 2 und 3, wel-
che die • . Leitplanken für den Vollzugsmechanis-
mus - N Osslgkeit, Entschädigung·und Abgeltung der 
administrativen Mehraufwände der Kantone-definieren. Der 
Bundesrat hiftden Erlass von Artikel 66a KVG deshalb nicht 
nur fOr sinnvoll, sondern fOr eine unterstützende Vorweg
nahme der Anliegen der Motion, ~ie «m Zusammenarbeit mit 
den Kantonen .... ein zweckmässiges Verfahren» anstrebt. 
Der Bundesrat anerkennt allerdings auch den Bedarf an er
gänzenden Umsetzungsbestimmungen und . Ist deshalb be
reit zu prüfen, inwieweit detailliertere Vollzugsnormen auf 
Bundesebene zu erlassen sind. Es Ist hierbei - Im Sinne de,r 

Bullalln offlclel c1e rAsselT!blN.fl!dMII& 
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Motion - als Selbstvers$1dlichkeit zu betrachten, dass bei 
der Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen die Kan
tone mit einbezogen werden. 

Rapport ecrit du Con'seil federal 
du 30 aout 1999 
Dans son message du 23 juin 1999 relatif a rapprobation des 
accords sectoriels entre la Suisse et la CE, le Conseil federal 
propose, dans le ,domaine de l'assurance-maladie, d'appor
ter certains complements a la loi federale sur l'assurance
maladie (LAMal}. Les nouvelles dispositions portent sur l'affi
liation-obligatoire, le calcul des primes et la reduction de pri
mes en faveur des personnes assujetties qui resident dans 
un Etat mernbre de l'UE. Ces dispositions contiennent les 
orientations essentielles des dispositions d'application que le 
Conseil federal edictera. 
Lors de sa seance du 20 aoüt 1999, la Commission de poli
tique exterieure du Conseil des Etats a decide de bitter l'arti
cle 66a LAMal propose par le Conseil federal. Le legislateur 
entendait, par-Jedit article, poser le cadre de l'application de 

. la 'reduction de primes des assures res!dant dans un Etat 
membre de l'UE. La commission a lie la proposition de sup
pression de l'article 66a a la presente motion. 
Tandis que l'engagement de principe de la Suisse en matiere 
de reductiOn de primes existe independamment du fait que 
l'article 66a LAMal soit edicte, 1a signification de la norme 
proposee reslde en particulier dans ses alineas 2 et 3 qui de
finissent l'essentiel du mecanisme de l'application: la proce
dure pour le decompte retroactif, pour la couverture et le rem
boursement des depenses administratives supplementaires 
des cantons. Le Conseil federal considere donc non seule
ment comme judicieux d'edicter l'article 66a LAMal, mais en
core que cette disposition va au-devant de la demande de la 
motion et la soutient, etant donne, qu'elle vise a «une proce
dure praticable» en collaboration avec les cantons. Le Con
seil federal reconnait toutefois aussl la necessite de disposi
tions d'application complementaires. c•~ pourquoi il est 
pr.M a examiner dans quelle mesure il convient d'edicter des 
normes d'application detaillees a l'echelon federal. II va dans 
ce contexte de soi, dans le sens de la,motion, que les can
tons seront associes a l'elaboration des dlspositions d'appli
cation. 

Schrlftl/cfle Erklärung des Bundesrates 
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu
wandeln. 

Declaration ecrite du Conseil federa/ 
Le Conseil federal propose de transformer 1a motlon en pos-
fu~ ' 

,, 

Präsident: Gemäss Debatte zu Artikel 66a des Krankenver
sicherungsgesetzes beantragt die Kommission, die Motion 
als solche zu über:ve~n. 

Überwiesen - Transmis 

Amtllches Bulletin der BWldesversammlung 

99.028-4 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU. 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bilateraux Sulsse/UE. 
4. Llbre clrculatlon des personnes 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 654 hlervor - Volr page 654 ci-cfevant 

Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft, ihren Mitgliedstaaten und der Schweiz über 
den freien Personenverkehr (Fortsetzung) 
Loi federa/e sur rAccord entre Ja Communaute europeenne, 
ses Etats membres et la Suisse concemant la libre circulatibn 
des person,nes (suite) 

Zlff.10; 11 
Antmg der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

·ch.10; 11 
PropositiQn de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.1 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Beerll Christine (R, -BE}, Berichterstatterin: Die Regeln des 
freien Personenverkehrs, wie sie innerhalb der EU bereits 
zur Anwendung kommen, gelten nach Ablauf der Übergangs-

. trist grundsätzlich auch für die Schweiz. Das bilaterale Ab
kommen sieht einen schrittweisen, nicht automatischen 
Übergang zum freien Personenverkehr vor; wir haben bereits 
darüber gesprochen. Bereits ab Inkrafttreten des Abkom
mens gilt lnländerbehandiung für EU-Angehörige in der 
Schweiz und für Schweizer in der EU. Nach zwei Jahren ab 
Inkrafttreten des Abkommens wird der lnländeniorrang ge
genseitig aufgehoben; gleichzeitig erfolgt für EU-Angehörige 
die Aufhebung der diskriminierenden Kontrollen der Lohn
und Arbeitsbedingungen. Die Schweiz kann aber an der l<Qn
tingentierung während funf Jahren nach Inkrafttreten des Ab
kommens festhalten. Im sechsten Jahr erfolgt damit die erst
malige Einführung des freien Personenverkehrs, quasi auf 
Probe. Im Rahmen einer Schutzklausel kann die Schweiz 
aber auch noch nach dem fünften Jahr wieder Kontingente 
einführen, wenn die Einwanderung das Mittel.der letzten drei 
Jahre um mehr als 1 O Prozent überschreitet In diesem Fall 
kann die .Schweiz die Einwanderung während der zwei fol
genden Jahre auf das Mittel der letzten drei Jahre plus 5 Pro
zent beschränken. Diese Wiedereinführung von Begren
zungsmassnahmen erfQlgt temporär einseitig und ohne die 
Gefahr von Retorsionsrnassnahmen. Das Abkommen wurde 
grundsätzlich trir eine erstmalige Zeitperiode von sieben Jah
ren abgeschlossen. Vor Ablauf von sieben Jahren ab Inkraft
treten hat die Schweiz die Möglichkeit, sich im Rahmen eines 
referendumsfähigen Bundesbeschlusses über dessen Wei
terführung auszusprechen. Wir haben.heute morgen einem 
entsprechenden Antrag zugestimmt. Wenn das Referendum 
zustande kommt, kann das Schweizer Stimmvolk über des
sen Weiterführung und damit gleichzeitig wegen der «Guillo
tineklausel» auch über die Weiterführung der Obrigen bilate
ralen Abkommen entscheiden. Die EU ihrerseits wird das Ab
kommen stillschweigend weiterführen. 
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In Artikel 1 des Anag wird neu festgehalten, dass.dieses Ge
setz für Angehörige c;fer Europäischen Gemeinschaft und ihre 
Familienangehörigen . nur soweit gilt, als das bilaterale Atr 
kommen keine abweichenden Regelungen trifft Dieser logi
sche Zusatz im Gesetz wurde von Ihrer Kommission einstim
mig gutgeheissen. 

Angenomrrien -Adopte 

Zlff. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.2 . 
ProposltiQn de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil f~eral 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Bereits · rnit der 
am 1. Oktober 1997 in Kraft getretenen Anderung des Bun
desgesetzes über den Erwerb von G"'!ndstücken durch Per
sonen im Ausland wurden Betriebsstättengrundstücke und 
Hauptwohnungen von der Bewilligungspflicht befreit. &lither 
können einerseits Grundstücke, die der Aus0bung einerwirt
schaftfü::hen Tätigl<eit eines Unternehmens dienen, von Per
sonen im Ausland auch als blosse Kapitalanlagen erworben 
und Dritten für eine Geschäftstätigkeit vermietet oder ver~ 
pachtet wefden. Andereraeits können Auslände~. die in der 
Schweiz wohnen, ohne Bewilllgung an ihrem Wohnsitz 
selbstgenutztes Wohneigentum erwerben. Damit wird be~its 
ein wesentlicher Teil der mit der EU für die Angehörigen ihrer 
Mitgliedstaaten vereinbarten Liberalisierung erfüllt Das Ge
~tz ist lediglich noch in zwei Punkten anzupassen: · 
1. Die Anget)örlgen der EU-Staaten, die in der Schweiz 
Wohnsitz haben, sind für jeglichen Erwerb von GrundstOcken 
von der Bewilligungspflicht zu befreien: sie gelten somlt nicht 
als Pe1S0nen im Ausland. . . ' 
2. Die als Grenzgänger in der Schweiz arbeitenden Personen 

. haben Anrecht auf einen bewilligurigsfreien ErWerb einer 
Zweitwohnung. · . . . _ · · . · · 
Von diesen gesetzestechnlsch leicht integrierbaren Änderun-. 
gen sind keine erheblichen Auswirkungen auf den schweize
rischen Immobilienmarkt zu erwarten, zumal sich.an der Be
willigungspflicht und den· Bewilligungsvoraussetzungen für 
den Erwerb von Ferienwohnungen_ nichts ändert. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 12 Art 13 Abs. 2bls 
Antrag derKommlssion 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.12 arl 13 al. 2bls 
Proposition de Ja commission 

, Adherer au projet du Conseil federal 

Beerll Christine (R, BE}, Berichterstatterin: Im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung wurde eine Übergangsperiode von 
sieben· Jahren ausgehandelt, während der noch keine Zu
sammenrechnung der Versicherungs- und Beschäftigungs
zeiten erfolgt Demzufolge zählen für den Arbeitnehmer, der 
in der Schweiz tätig ist, zur: aerechnung der Arbeitslosen"8r
sicherung während der. ersten.sieben Jahre nach Inkrafttre
ten · des Abkommens ledlgUch die ~ der Schweiz erbrachten 
ArbeitslelstLlngen. Dies bedeutet, dass er sechs Monate in 
der Schweiz ~iten muss, damit er Anspruch auf.Arbeits
losenentschädigung erhält. Nach Ablauf von sieben Jahren 
werden die Veraicherungs- und Beschäftigungszeiten im EU
Raum jedoch dazugerechnet. Diese An~nung von Versi
cherungszeiten und der Glelchbehandlungsgrundsatz.haben 
vor allem Auswirkungen. bei ausländischen Arbeitnehmern · 
mit Arbeitsverhältnissen von weniger als ein.am Jahr, bei so~ 
genannten Kurzaufenthaltem. Heute erhalten diese Perso
nen ~itslosenentschädigung normalerweise höchstens 
bis zum Ablauf der Aufenthaltsbewilligung, vorausgesetzt, 
sie erfüllen die Mindestbeitragszeit von seclis Monaten. 

Nach Ablauf der siebenjährigen Übergangsfrist können sie 
künftig zusammen mit allfälligen früheren, irr1 EU~Raum auf
gelaufenen Versicherungszeiten die Mindestbeitragszeit 
nach nationalem Recht erfüllen und auch nach Ablauf der ur- · 
sprCn:iglich erteilten Aufenthaltsbewillii;fung Leistungen wie In
länder beziehen·, sofern sie sich in der Schweiz aufhalten untj 
den ',\rbeitsämtem zur Verfügung stehen. Bei einer Ausreise 
aus der Schweiz erfQlgt die AusbezahlUng von Arbeitslosen° 
geldem nur während der beschränkten Dauer von drei Mona-
ten. ' ' 
1997 waren in der Schweiz etwa 90 000 Saisonniers oder' 
Kurzaufenthalter aus dem EU-Raum beschäftigt. Nimmt man 
diese Zahl für die Übergangsfrist von sieben Jahren als 
Grundlage für die Varrechnung, so ergeben sich zusätzliche 
Kosten in der Grössenordnung von 170 Millionen Franken 
pro Jahr. In diesen Zahlen noch nicht Inbegriffen sind die 
Ausgaben für die R0ckgabe der Arbeitslosenversicherungs
beiträge der Arbeitnehmer,. die in der Schwatz weniger als 
sechs Monate eine Besqhäftigung ausgeübt haben. Diese 
Kosten würden rund 40 Millionen Franken pro Jahr betragen. 
Insgesamt muss demnach· bei den Kurzaufenthaltem wäh
.rend der Üpergangsfrist mit jährlichen Zusatzausgaberi von , 
~1Q Millionen Franken gerechnet werden. Nach Ablauf der . 
Ubergangsfrist entstehen für die schweizerische Arbeits
losenvel'$icherung zusätzliche Kosten in der Höhe von 
370.bls 600 Millionen Franken. Ab diesem Zeitpunkt muss 
die Schweiz.jedoch die Beiträge der Grenzgänger an die Ar
bei:tslosenversicherungen den. Wohnsitzstaaten der Arbeit
nehmer nicht met:ir retrozedieren, wodurch rund 200 Millio
nen Franken eingespart werden. Insgesamt d0rften die zu
sätzlichen Ausgaben. der Arbeitslosenversicherung nach 
Ablauf der Übergangsfrist 170 bis 400 Millionen Franken aus-
niachen. ., 
Artikel 13 Absatz 2bi$ Wird so abgeändert, dass si~h nur jene 
Veraicherten auf die Erziehungi;;periode berufen können, die 
sich zuletzt während mindestens 18 Monaten In der Schweiz 
der Kindererziehung gewidmet haben. Diese Einschränkung 
wird notwendig, da der Familiennachzug durch die neue Si
tuation erleichtert wird. Es wäre s&hr schwierig, ·bei neu zu
ziehenden Famißen zu prüfen,.ob die einen Anspiuch--geltend 
machende Person in, der letzten Zeit im Ausland wirklich 
keine beitragspffichtlge Beschäftigung ausgeübt hat, weil sie 
Kinder unter 18 Jahren betreut hat · 

· Es dient der Klarheit und der Vereinfachung der Beweislage, 
wenn die Erziehungsperjode in der Schweiz verbracht wer-
den muss. . 

· Angendmt1Jen -Adopt6 

Zlff. 12 Art. 14,Abs~ 1--3, Sbls 
. Antrag der Kommission . 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 12 art. 14 al. 1-3, Sbls 
Proposition de 1a commiSSion 
Adherer au projet du C6nsell federal • 

Angenommen -Adopt6 

Zlff.12 Art: 18 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch~ 12 art. 18 al. 5 
Proposition de Ja commiSSion · 
Adhnr au projet du Conseil f~eral 

Beerll Christine (R, BE}, Berichterstatterin: Artikel 18 
Absatz 5 soll sichersteßen, dass nicht nur Alterarenten einer 
schweizerischen oder ausländisch.an beruflichen Vorsorge, 
sondern auch ordentliche ausländische Altersleistungen bei 

. der. Taggeldhöhe in Abzug gebracht werden. Aufgrund des 
unterachledllchen Rentenalters in den einzelnen Ländern der 
EU kann es nämlich vorkommen, dass Arbeitnehmer vor Er-· 
reichen des ordentlichen Rentenalters nach schweizerischer · 

Bulletin offlcler de rAssembi. Md6rale 

·'1 
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Gesetzgebung eine Altersrente von ihrem Heimatstaat bezie-' 
hen können. Würde diese Rente bei der Höhe der Arbeitslo
senentschädigung nicht berücksichtigt, wären diese Arbeit
nehmer bei Arbeitslosigkeit bessergestellt als Schweizer, die 
vorzeitig eine Rente der beruflichen Vorsorge erhalten. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 12 Art 121, 122; Zlff.11 
Antrag der Komm'ission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.12 art 121, 122; eh. II 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

desamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Nationalrat- Au Conseil national 

34Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Präsident: Ich möchte Sie kurz über eine Pressekonferenz 
informieren und aus einer Stellungnahme der Bundesanwalt· 
sch~ zitieren, die Sie ganz,sicher interessiert: «Heute mor
gen hat Bellasi in aller Fonn seine Anschuldigungen gegen 
Divisionär Regli und die Obersten Stoll und Geinoz zurückge- · 
zogen. Bellasi erklärte, es habe sich dabei lediglich um eine 
Schutzbehauptung gehandelt Da dieser Widerruf den übri
gen Ergebnissen der Ermittlungen entspricht, steht heute mit 
Sicherheit fest, dass niemand Bellasi beauftragt hat, einen 
Schattennachrichtendienst aufzubauen. Fest .. steht auch, 
dass die Herren Regli, Stell und Geinoz unschuldig und straf
rechtlich rehabilitiert sind. Ihre Büros werden entsiegelt, und 
das gegen diese drei hohen Beamten gerichtete Ermittlungs
verfahren wird mit sofortiger Wirkung eingestellt~ 
Dies ~gt das, was wir im Büro gestern beschlossen ha
ben. 

99.028-8 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
8. Minimale Arbeits-. 
und Lohnbedingungen 
Accords t,ilateraux Suisse/UE. 
8. Conditions minimales de travall 
et de salaire 

Botschaft, Gesetz. und EleschlussentwOrie vom 23. Juni 1999 
(8B11999 6128) . 
Message, pro]ets de lol et d'arrti du 23 juJn 1999 
(FF.1999 5440) 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Unter diesem Ti
tel werden drei Vorlagen behandelt, die zusammen ein sich 
tragendes, austariertes System bilden. 
Als erstes behandeln wir das Bundesgesetz, das die minima
len Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz ent
sandte, aus der EU stammende Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer regelt. Dass in bezug · auf diesen Sachverhalt 
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Normen erlassen werden müssen, bleib~ weitestgehend un
bestritten. Sie ersehen aus Ihrer Fahne auch, dass in bezug 
auf diese Vorlage praktisch keine Abänderungsanträge Ihrer 
Kommission vorliegen und zudem lediglich zwei Minderheits-

. antrage gestellt sind. Alle sind sich einig, dass Arbeitg~r 
mit Sitz im Ausland, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer in die Schweiz entsenden, um hier vorübergehend Arbei
ten zu erledigen, minimale Arbeits- und Lohnbedingungen in 
unserem Land einhalten müssen. 
Fragen beginnen sich jedoch dann zu stellen, wenn gerade 
für die Anwendung des Entsendegesetzes festgestellt wer
den muss, welches die minimalen Arbeits- und Lohnbedin
gungen in unserem Land sind. Da in der Schweiz - ich er
laube mir zu sagen: zum Glück - keine generellen Minimal
löhne im Gesetz verankert sind, gilt es Regeln zu schaffen, 
die es erlauben, im Falle des Missbrauches die minimale Ent
löhnung und die ihr entsprechende Arbeitszeit festzustellen. 
Aus diesem Grund und auch, um ein Bollwerk gegen einen 
allgemeinen Lohnzerfall aufzurichten, werden - immer unter 
dem Titel des Entsendegesetzes - durch eine Revision des 
OR der Erlass von Nonnalarbeitsverträgen mit Mindestlöh
nen sowie durch eine Revision des Bundesgesetzes über die 
Allgemeinverbindlicherl<lärung von Gesamtarbeitsverträgen 
eine erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung bestehender 
Gesamtarbeitsverträge vorgesehen. 
Ihre Kommission war sich bei der Behandlung sehr klar be
wusst, dass es sich bei diesem Teil des G•tzgebungspa
ketes um eine arbeitsrechtlich und politisch ausserordentlich 
heikle Fra~ handelt Enerseits sollen die bilateralen Ver
träge eine Öffnung gegenüber Europa und damit eine Stär
kung des Wirtscha~dortes Schweiz bewirken; anderer
seits bestehen grosse Angste vor einer generellen und mas
siven Senkung des Lohnniveaus. Es galt darum, eine Lösung 
zu finden, die es erlaubt, einen Zusammenbruch des Lohn
gefüges zu verhindern, und die trotzdem weiterhin die not
wendige Flexibilität im Arbeitsmarkt zulässt 
Ihre Kommission hat lange um ein solches Ergebnis gerun
gen und Ist nunmehr überzeugt,, Ihnen eine ausgewogene 
Gesamtvorlage unterbreiten zu können: Das Gesamtkonzept 
ruht auf vier Pfeilern, an denen nach Möglichkeit nicht gesägt 
werden sollte, will man nicht den Einsturz des Gebäudes in 
Kauf nehmen: 
Der erste Pfeiler betrifft die Umschreibung der Voraussetzun
gen für das Ingangsetzen des ganzen Prozesses rund um 
den Erlass von Normalarbeitsverträgen respektive die Allge
meinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. Ihre 
Kommission hat sich hier entschieden, die Voraussetzungen 
etwas restriktiver zu gestalten und erst dann Massnahmen in 
Gang zu bringen, )Yenn die orts-, berufs- und bra,:ichenübli
chen Löhne deutlich und mehrfach in rechtsmissbräuchlicher 
Weise unterboten werden. Ich werde in der Detailberatung 
näher darauf eingehen. 
Der zweite Pfej(er umfasst die Inhalte, welche in einem Nor
malarbeitsvertrag geregelt respektive in einem Gesamtar
beitsvertrag allgemeinverbindlich erklärt werden können. 
Hier bestimmt ihre Kommission, dass es sich um die mini
male Entlöhnung und die ihr entsprechende Arbeitszeit han
delt. 
Der dritte Pfeiler ist den tripartiten Kommissionen gewidmet. 
Ihre Kommission hat ein Vorschlagsrecht der Arbeitnehmer
und Arbeitgeberverbände .verankert, den Abstimmungsmo
dus der Kommissionen festgelegt, das Einsichtsrecht in Un
terlagen der Unternehmungen geregelt sowie bestimmt, dass 
die tripartiten Kommissionen vor Ingangsetzung des Recht
setzungsprozesses innert sehr kurzer Frist eine direkte Ver
ständigung mit den betroffenen Arbeitgebern suchen müs-
sen.. , 
Der vierte Pfeiler betrifft die Quoren für die Allgemeinverbind
licherklärung der Gesamtarbeitsverträge. Hier Ist zu unter
scheiden zwischen dem Normalfall, der nicht durch di& 
bilateralen Verträge beeinflusst. und nicht durch einen 
Missbrauch im Sinne des Gesetzes gekennzeichnet ist. Für 
diesen Fall hat Ihre Kommission entschieden, keine Geset
zesänderung vorzunehmen und es beim heute bestehenden 
Rechtszustand zu belassen. Liegt ein Missbrauch vor, 



Accords bilateraux Suisse/UE 660 E 31 aoOt 1999 

möchte die Kommission wie der Bundesrat vorgehen und Cependant, je tiens a souligner un certain nombre de choses 
eine Allgemeinverbindlicheridärung zulassen, wenn 30 Pro- qul ont ete modlfiees en commisslon par rapport au projet du 
zent aller Arbeitgeber, die mindestens 30 Prozent aller Ar- Conseil federal et qui ne sont pas contestees, otl il n'y a pas. 
beitnehrner beschäftigen, damit einverstanden sind. Die · de proposltlon de minorite et auxqueHes le Consen federal a 
Kommission folgt hier dem Entwurf des Bundesrates. · · egalement pu se rallier. ' 
Die Kommission ist somit im ersten Punkt eher den WOn- Tout d'abord, dal"IS la loi sur les travallleurs d6taches, nous 
sehen der ,Arbeitgeberseife nachgekommen, hat in den zwei avons introdult, a l'artlcle 2; au lieu de la mentlon de «ramune
mittleren Punkten eiovemehmliche, gute organisato~e . ration~. celle de «remuneration minimale». Oe pose cl'ailleurs 
Regelungen gefunden und akzeptiert beim vierten Pfeiler quelques problemes, ca,r. de rares conventions coU~ 
den Entwurf des Bundesrates, der •auch. von den Gewerk- etendues connalssent un systeme de remuneratlon moyenne 
schaffen unterstOtzt wird. au .fieu de e<>nnattnt un systeme de remuneration minimale. 
Sie sehen, es handelt sich um ein aus,gewogenes Ge.sarntpa- .Pour ce qul est des commissions tripartites a l'article 360b 

. ket; ich bitte Sie, dieses in der Vf:>l'ge$Chiagenen Form zu un- CO, nous avons accepte des precislons en ce qul conceme 
terstül:zen. Als erstes bitte ich Si~ jedoch um Eintreten, damit leur .composltion. Nous les avons accoinpagnees d'Ul'l droit 
wir die einzelnen Punkte in der Detailberatung näher betrach- de proposition des ~.ations d'employeurs et de tra-
ten können. ' vailleurs po1.1fformer 1a commission triparlite. Nous avons ac-

, cepte une precision en ce qui conceme le droitd'investigation 
Brunner Christiane (S, ßE): Lors de l'examen par notre Par- des commisslons tripartites dans le sens de la dsfinltion plus 
lement des disposltions et des accords en. ca qui conceme exacte du. mandat de la commisslon tripartite, accompagne 
l'Espace economique europeen, nous avons, a mon avls, . de surcrolt par le droit de recourir en cas de lltige. A l'article 
commis une erreur, celle de ne pas avolr ins• a l'epoque 360bbis CO, nous avons accepte la mentlon expresse et de
pour obtenir, dejä au niveau du 'Parlement, des mesures talllee de l'obllgation de respecter le secret de fonctiOJl pour 
d'accompagnernent, et~ seulement des promesses pour 'tous les membres de la commission tripartite, m6me apres 
te tutur. rexpiration de leur mandat . 
J'ai quand mAme retenu 1a !eQon et, cette fols-ci, sl je .suis En ce q1.1i conceme !'Instrument du contrat-type de travail, 
bien evidemment favorable aux accords bllateraux, je bataille nous avons lntrodult le principe de la subsldiarite, o'est-a-dire 
pour les mesures d'accompagnement pour enlever les crain-:, qu'un contrat-type de travail ne pourra itre ~icte que s'II 
tes et pour faire en sorte que, a'il y a une votatlon populaire, n'exlste pas de convention collectiv& qui puisse itre etendue, 
le peuple suisse puisse s'exprlmer sans hesitat!on en faveur avec des salalres miniroaux. B ce principe de subsidiarlte est 
des accords bllateraux. Jene yeux pas recommencer l'erreur un element tres important, visiblement, aux yeux des mem.:. 
que nous avons commlse lors de 1a votatlon sur l'Espace bres de 1a commlssion. 
economique europeen: De ma part, H n'y a donc aucun chan- Nous avons prevti que le contrat-type doit touJours Atre edicte 
tage, aucune presslon, rnals je tiens asoulever le falt qu'il . avec une duree limitee dans le temps, ce qui est aussi une 
taut mettre le · Parlament devant cette evidence: si l'on veut restriction par rapport au projet du Conseil fede~. D'autre 

. >fes accords bilateraux, il taut une protection minimale. II faut part, les salalres mlnlmaux lntroduits ainsl dolvent Atre diffe-
. savoir que cette responsablllb§ du Pai1emerrt· eldste, et' pour rencies seion les reglons et les localites • 

. savoir cela, il faut savoir aussi quelles en seralent les conse- Dans l'extenslon ·facllite des conventfons collectives de tra-
quences. . .. . · vail, en cas d'abus, les dispositions qul peuvent Atre dien- . 
Les craintes, en effet, existent QueQessolent fondees ou in- dues ont ete precisees daris le sens que les dispositions sur 
fondees, c'est peut.,.6tre une autre:, question. Jene crois pas, 1a duree. du travail doivent avoir un effet direct sur les $81ai-
par exemple, qu'il va y avoir une immigratfon massi'(e .du Por- res;. On ne pellt pas eiendre des dispositlons sur la du~ du 
tugal ou de je ne saie quel j:)ays. Ce dont Je suis sQre' quand travail qui n'influenceralent d'aucune maniere le calcul de 1a 
mime, et nous avons, depuis la votatlon sur l'Espace ~no- ramuneration minimale. 
mlque europeen, vecu une periode de chömage partlculler&' Notre commlssion • a aussi accepte que toutes les mesures 
ment grave 1:lans les c;antons latlns, c'est que les craintes d'accompagnement prendraientfin automatiquement avec la 
·existenten tout cas danstous 1~ cantons frontallers avec la disparltion de l'Accord sur 1a Ubre circulation des pemonnes, 
France en ce.qui conceme le dumping posslble sur les salai- sl tant est que cet ~rd venalt a disparaitre. · 
res. II me tenalt a coeur de montrer quand mime les elements de 
II faut savoir aussl que 1a lol sur les travailleurs detaches ne · consensus, et pas seulement ceux qui seralent susceptibles 
fait de sens que si eile est accompagnee par les deuxautres de. provoquer des confllts, les elemenl$. sur lesquels nous 
rriesures, puisqu'elle,se refn en fait aux condltions de.la loi; nous sommes mis d'accord encore en·commission et qui pre-
Mais au niveau de la lol - Mme 1a prasldente de la coininis- QfsEdent le projet du Conseil federal, de manlere a cadrer 
slon a dlt «Par bonheur, nous n'avons pas de salaires mini- exactement 1a portee des mesures d'accompagnement Je 
mauxl» -, nous n'avons pas de salaires mlnhnaux. Or, la lol crols qu'alnsi notre. commisslon a falt une. oeuvre certaine-
sur les travallleurs detachcis ne falt.nWrence qu'aux conven- .ment bonne, saufen ce qui conceme les points qui sont con
tions collectivl:)S qui sont IMendues, et c'est une minorite, cela · testes par les mlnorites, c'est-a-dire la questlon de l'abus de 
ne conceme a peu pres que 300 000 personnes en Suisse et; dn::ilt et de sa definltion, la question detJ majorites des em-
cj'autre part, qu'ä l'instrument du contrat-type avec salaire mi- ployeurs et des travailleurs dans les commissions tripartltes 
nimum. et 1a questlon de l'extension faclllte des conventions collecti
'La lol sur les travailleurs d6ta.ches qui ,etatt, dans le fc>nd, la ves de. travail. La majo~ de 1a comß)lsslon a decide de sou
reprlse d'un instrumenf europeen, ne falt de sens dans notre tenlr le Conseil federal en ce qul conceme le quorum, mals 
pays' que si nous renfo1y0ns son efflcaclte en acceptant les c'est un polnt e>ctremement d6iicat oii nous ne pourrioi'ls sou-
deux autres mesures proposees par le Conseil federal. tenlr une propositlon qui iralt en sens contraire. · 
Je dois dire aussi que ce paquet de mesures d'acc:ompagne- Nous 81!0ns dem: precise le projet du Conseil federal, mais 
rnent represente le resultat d'une dlscussiQn entre les parte- . celul-ct en tant que tel, dans son essence; CbnstitUe le com
naires sociaux~ d'un compromls entre les partenalres so- promls du compromis, et on ne sauralt aller plus avant en di- ' 

· ciaux; d'un compromis ensulte «mls a 1a sauce» du Conseil sant que, si l'on ·blllsse encore la protection minimale que l'on 
f~eral, sl M. le conseißer federal .ine permet catte expres- introtluit lii-dedans, on pourra toujoura l'ameliorer par. la 

· sion, et qu'il y a des limltes dans les compromls. On ne peut sulte. Je n'en deute pas, mals 81 c'est pour enlever les crain
pas faire dternellement le compromls du compromis et dire: tes. de rtieure en ce qui conceme les accords bßateraux, on 
«Mais pourquoi, Madame, ne vous ralliez-vous pas a 1a ma- ne pourra pas convaincre en disant «Vous savez, si 98 ne 
jorite? Dans ·1e fond, on vous a .aussi propose un cornpromis • marche pas, on pourra toujours voir plus tard1'> Si 98 ne mar
en cominlssion.» n y a des limltes . dans cet e~rcice. et 1a · ehe pas, on peut toujou~ volr plus tard, mals 98 ne sert a rlen 
limlte , est pratlquement attelnte avec le projet du Conseil pour une votatlon qui conceme les accords bilateraux eux-
federal. ·· rri0mes. 

B111Jet1n offlclel de r Assembl• fdd6rala 
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Forster Erika (R, SG): Ich habe mich im Vorfeld dieser De
batte stark engagiert, und es liegt mir deshalb daran, vorerst 
klipp und klar zu sagen, dass dieses Engagement auf keiner
lei Einsitznahme in einem Arbeitgeberverband beruht. noch 
handle Ich als aGrossindustrielle», wie es seit gestern im 
SGB-Pressedienst zu lesen ist Es ist vielmehr mein grund
sätzlrches Verständnis der schweizerischen Wirtschaftsord
nung und unseres Rechtsstaates, das mich hellhörig ge
macht hat. Keinesfalls geht es mir um eine verkappte Ableh
nung der sektoriellen Verträge. Ich unterstütze diese, ich 
habe es beim Eintreten zu den Verträgen gesagt, voll . und 
ganz:. Ebensowenig geht es mir um. die Ablehnung der flan
kierenden .Massnahmen Im Personenverkehr; ich finde sie 
richtig und notwendig. Worum geht es mir also? 
Es soll am Ende der Debatte ein Massnahmenpaket vorlie
gen, das zielkonform und verhältnismässig ist, unser erfolg
reiches Wirtschaftssystem und damit eine weitere positive 
Entwicklung nipht gefährdet und trotzdem echtes Lohn- und 

. Sozialdumping wirksam bekämpft. · 
Gestatten Sie mir noch eine zweite Bemerkung zur Vorarbeit 
Im Zusammenhang mit den sektoriellen Verträgen wurde $8 
Terrain mit einerverdankenswerten Öffentlichkeitsarbeit vor
bereitet. Der innenpolitische Aspekt, die Ausarbeitung von 
Begleitmassnahmen im Personenverkehr, erschöpfte sich 
dagegen meiner Meinung nach im Aufgreifen diffuser Ängste . 
und,im Versprechen der Bundesverwaltung, griffige Mass- · 
nah~ gegen Lohn- und Sozialdumping zu ~rlassen, ohne 
desen wichtigen Aspekt In der Bevölkerung mit dem gleichen 
Gewicht zu diskutieren wie die sieben Dossiers. Wohl jeder 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverband wurde in den letzten 
Jahren durch Botschafter besucht und Ober den Stand der 
Verhandlungen informiert, was ich ausdrOcklich befOrworte. 
Ein Gleiches fand, so meine ich wenigstens, bei den flankie-. 
renden Massnahmen kaum statt. Die Vorbereitung spielte 
sich im Rahmen der verw-..ng intern und in Konsu~tionen 
der Gewerkschaften und der .Vertreter des Arbeitgeberver
bandes ab~ Ob insbesondere bei den letzeren die nötige Sen
stbilislerung stattfand, ob die Basis unserer Wirtschaft. im 
W1SSen um die Tragweite der Massnahmen mitwirken 
konnte, bezweifle ich. Denn anders ist nicht erklärbar, dass 
der Bundesrat immer die Auffassung verbreitet. dass sich die 
Sozialpartner einig seien, was nun angesichts der Papiere, 
welche wir am Wochenende vom Zentralverband der Arbeit
nehmer und vom Schweizerischen Gewerbeverband erhal
ten haben, offensichtlich nicht oder eventuell nicht mehr der 
Fall ist 
Deshalb, denke ich; haben wir die Aufgabe, die Vorlage 
grilndlich zu diskutieren, so dass wir .weder von Arbeitneh
mer- noch von Arbeitgeberseite her betrachtet vor einem 
Scherbenhaufen. stehen. Dazu sind einige Grundvorausset
zungen nötig, die ich kurz skizzieren möchte: 
1. Die wohl wichtigste Voraussetzung besteht darin, dass die 
Gesetzesgrundlagen gegen mögliches Lohn- und Sozial
dumping rechtsstaatlich unbedenklich sein müssen. Das ist 
meiner Meinung nach im Entwurf leider in manchen Punkten 
nicht der Fall. Die Arbeit in der Kommission hat mir zumindest 
aufgezeigt, dass es beim Konflikt um das Grundverständnis 
geht, ob das Fundament der flankierenden Massnahmen po
litisch opportunistisch oder rechtsstaatflch konzipiert sein 
soll. 
2. Es sind Verfahren nötig, die genOgend klar, transparent 
und vor allem auch demokratisch sind. Es müssen Regeln 
sein, welche die Sozialpartnerschaft in den Vordergrund stel
len und dem Staat nur eine subsidiäre Rolle geben. Es geht 
in.diesem Zusammenhang.um die Meinungsbildung in den 
tripartiten Kommissionen und um deren Entscheidungsme
chanismus. Es geht auch um die Quoren bei der erleichterten 
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. 
3. Dazu braucht es Rechtsmittel welche an der Tradition an
knüpfen, dass sich mit der Rechtsprechung eine Praxis her
ausbildet. welche mit der Zelt eine gewisse Einheltflchkelt in 
981" Umsetzung garantiert So wie es glOckllcherweise nie
mandem in d~ Sinn gekommen ist, die Gleichstellung der 
Geschlechter nach politisch opportunistischen Kriterien zu 
8IZWingen -vielmehr wurden der Gleichstellung zuwiderlau-

Amtfiches Bulletin der Bundesvelsammlung 

fende Tatbestände richterlich korrigiert -. so soll .es meiner 
Meinung nach im Grundsatz auch bei den Missbräuchen als 
Folge des freien Personenverkehrs sein. . 
4. Eine weitere Voraussetzung sind Verhältnismässigkelt und 
Zielkonformität der vorgeschlagenen Massnahmen. Es geh,t 
nicht an, unter den Titeln aflankierende Massnahmen» und 
«freier Personenverkehr» zusätzlich alte und neue Anliegen 
einzelner Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisationen zu 
verpacken. Das wäre auch im Hinblick auf die Akzeptanz der 
bilateralen Verträge fn Teilen der Unternehmerschaft unklug, 
wie es selbstredend auch unklug wäre, berechtigte Szena
rien von Lohndumping nicht ernst zu neh.men. In meinem 
Verständnis ist alles, was Ober-den U11mittelbaren Zweck hin
ausschiesst, allenfalls auf eine gesonderte, spätere Vorlage 
zu verschieben. 
Unsere Aufgabe liegt darin, eine Lösung zu finden, welche 
sich punktuell aut sensible Gebiete beschränkt, und nicht 
eine Lösung, welche sich von der eigentlichen Gefahr weg zu 
einer Gesetzgebung hin verselbständigt, mit der sich eine flä
chendeckende Eigendynamik entwickeln kann, welche mög
licherweise ganz andere Ziele verfolgt. 
Etwas bedrockt mich, nämlich die unterschiedliche Grundhal
tung, wie sie in der Kommission zwischen den Kollegen aus 
der Romandie und dem Tessin einerseits und den Deutsch
schwelzem andererseits zum Ausdruck gekommen ist Der 
Unterschied liegt wohl darin, dass in der Westschweiz eine 
gewisse Erfahrung mit tripartiten Kommissionen besteht und \ 
wohl auch die Gefahr von Lohndumping grösser ist als in der 
Deutschschweiz. M,er mit den jetzt vorgeschlagenen Kom
petenzen fOr die tripartiten Kommissionen und fOr die Kan
tone und den Bund besteht nirgends in der Schweiz Erfah
rung. Um keine ,neuen Gräben zu schaffen, ist es wohl ein 

; Postulat der politischen Klugheit. sorgfältig und zurückhal
tend zu legiferleren; weil in der deutschen Schweiz die Ak
z~ von allem, was mit Europa zu tun hat, ohnehin gerin
ger ist 
In diesem Sinn bitte ich um Eintreten auf die Vorlage. 

Plattner Gian-Reto (S, BS): ·Wir stehen jetzt, glaube ich, an 
einem der beiden Punkte, an dem die ganze Diskussion Ober 
die bilateralen Verträge - die Diskussion, die wir mit· dem 
Volk führen müssen - scheitert. oder auf einen guten Weg 
kommt. Das ist einer der kritischen Punkte. Wir sollten · uns 
sehr gut Oberlegen - nachdem wir heute alle klar gesagt ha
ben, dass wir die bilsteralen Verträge brauchten, dass sie 
eine letzte Gelegenheit seien -, was wir Im Moment tun. 
Es. gibt den bekannten Spruch: Nur die Dummen machen im
mer denselben Fehler; die Klugen machen jedesmal, einen 
neuen, Das letzte Mlill haben wir den Fehler gemacht - ich 
denke, das war dumm -, den EWR, der doch in der Arbeits
welt und in manchen anderen Punkten eine wahre Revolu
tion gebracht hätte, nicht mit flimkferenden Massnahmen ab
zudecken. Diese hätten dazu dienen können, die teils diffu
sen, teils sehr konkreten Ängste in der Bevölkerung etwas 
aufzufangen. Wir haben daraus gelemt. jetzt sind wir klüger 
geworden - aber wir mOssen schon aufpassen, dass wir U1l$ 
nicht so verhalten wie .die· Klugen dieser Volksweisheit und 
einfach elhen neuen Fehler machen, der genauso schlimm 
wäre wie der alte. Dieser neue Fehler WOrde darin bestehen, 
dass wir zwar flankierende Massnahmen l)eschllessen, sie 
aber so ausgestalten würden, dass am Schluss die Ängste 
des Volkes, um die es. ja schliesslich geht, nicht gedämpft . 
werden könnten. 
Mir ist klar, dass auch die andere Seite, die jetzt von Frau 
Forstar vertreten worden ist, ihre Ängste hat. Ich habe sehr 
stark den Eindruck, dass es sich hier um eine Schlacht der 
,Ängstlichen handelt, d. h. darum, welche Ängste in dieser 
Au,smarchung mehr Berücksichtigung finden mOssten und 
welche weniger. Dadurch hat das Ganze auch e!Was Irrea
les, well ja niemand von uns wirklich welss, wie sich die · 
Dinge entwickeln werden, wenn die bUateralen Verträge und 
besondel'S die .PersonenfreizOgigkelt einmal in Kraft treten. 
Ich sehe, dass beide Ängste ihre Berechtigung haben könn
ten und dass sich vielleicht die eine oder andere später als 
gerechtfertigt erweisen könnte. Dazu kann ich nur sagen: 
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Wenn sich später einmal zeigt, dass eine Angst unter- und · chen Anspruch darauf, dass die Vorteile, die wir ihnen jetzt 
die andere überschätzt wurde -welche auch immer das dann versi:)rechen können und an die ich auch glaube, eben .nicht 
sei-, dann Ist es in der Tat wahr, dass die flankierenden· wieder durch schlechte flankierende Massn~men zunichte 
Massnahmen, die ja Gott sei Dank in unserer eigenen, voll- gemacht werden. 
ständigen Souveränität liegen, wieder angepasst werden Nehmen Sie meine Region Basel, deren Regierung im Obri-
können. Wir werden dann die Freiheit haben, das zu tun, was gen voll und ganz hinter der bundesrätlichen Version ~teht 
sich dannzumal als richtig herausgestellt hat- mit der Erfah- Genau so kategorisch wie die Initianten del" Alpen-Initiative 
rung, die. wir nach einigen Jahren gemach, IJaben werden. oder die .Gewerkschaften und die Angestelltenverbände beim 
Oie wirkliche Arigst aber, die ich habe- das iSt jetzt nicht-die Beispiel, das jetzt vor . uns liegt, sagt sie - und sie besteht 
Angst als Gewerkschafter, 9er ich ja in diesem Ausmass g!!1f nicht nur aus Granen und Roten, sondern hat ein ziemliqh 
nicht bin, oder als Wirtschaftsvertreter, der ich überhaupt ausgewogenes Verhältnis von Mitgliedern aller politischen 
nicht bin -, ist folgende: dass wir ob all den Ängsten um das, Rlcl1tungen -, das sei das absolute Minimum filr unseren 
was in einiger\ Jahren der Wirtschaft oder den Arbeitnehmern Kanton. Die lnnerschweizer Kantone haben keine grossen 
allenfalls passieren könnte, die Angst nicht. mehr haben, die Probleme mit Grenzgängern. Wir in der Nordwestschweiz, 
man haben müsste, dass nämlich die bilateralen Verträge in ganz speziell der Kanton Basel-Stadt, haben aber eine 
der Volksabstimmung scheitern. · .. . enorme Menge von Grenzgängern. In der ganzen Nordwest-
Da möchte Ich auf das zurQckkommen, was ich Ihnen heute schweiz sind es deutlich Ober 60 000 Menschen, die jeden 
morgen schon gesagt habe: Wenn man ein Risiko eing~t, Morgen zu uns zur Arbeit kommen. Wir sind auch froh dar-
muss man nicht nur die Elntretenswahrscheinlichkeit berQck- über; aber man muss eines sehen: Alle diese Leute sind jetzt 
sichtigen, sondern auch das Ausmass des. Schadens. t,1ir unter der Aufsicht staatlicher Behörden angestellt, die die mi-

. scheint nun, dass das Ausmass des Schadens, der eintreten nimalen Lohnbedingungen -darum geht es - regulieren kön- · 
würde, wenn wir uns jetzt in dieser Debatte verschätzten, und nen, die prüfen können, ob jemand nach den or:ts- und bran-
zwar auch nur um· ein Haar, derart gross wäre, dass wir die chen üblichen Bedingungen angestellt wird; deshalb geht das 
Elntretenswahrscheinllchkelt mindestens so stark minimieren Garu;e einigermassen auf. Wir leben mit dieser. Situation 
sollten, wie es irgendwie geht. Schlussendlich kann man nur l:!chon seit langem. . : 
mit dem Produkt der beiden Faktoren operieren. Wenn der · Jetzt kommen wir und sagen, es gebe jetzt bilaterale Ver-
Schaden so gross sein könnte, wie es mir und, aus den Voten träge; diese ganze Regulierung, die Nachkontro.lle und auch 
von heute morgen zu schliessen; eigentlich aucti Ihnen allen die Möglichkeit, eine Anstellung zu ~rweigem, falle jetzt 
vorkommt, darin wären wir jetzt gut beraten, wenn wir sagten, weg. Das ist eine Revolutlon, die man den Leuten zumutet. 
wir müssten nun al.les tun, damit das nicht passiert. Das ist nicht einfach ein kleiner Nachteil, sondem da hängt 
Das heisst filr mich, dass wir im Hinblick auf die Volksabstim- jetzt plö1zlich sozusagen ein Topf mit 380 Millionen ·,;,,en.:. · 
!Tlung auf der sicheren Seite bleiben müssen und nicht versu- sehen dran; und wir. ziehen irgendwo einen Stöpsel heraus. 
chen sollten, noch soviel aufzuladen, dass dann am Schluss, .Dass das in einem Kanton, der in dieser Hinsicht ohnehin 
wenn nach unserer· Rechnung 50,5 Prozen~, Ja herauskom~ schon in einer prekären Situation Ist, nicht einfach .eine kleine 
men sollten, es dann plötzlich .. nur 49,5 Prozent sind. Wir Sache ist, sondern etwas, das die Leute beunruhigt, das 

' stünden dann .aussen- wie innenpolitisch· vor einem absoll,lt ·· müssen Sie einsehen. · · ' . 
gigantischen Scherbenhaufen . .Oa plädiere ich filr einen aAlr- Im Elsass leben di~ Leute gut, wahrscheinlich gleich gut wie 
ba:g» zwischen den 50 Prozen! \Jnd der Volksmeinung. Wenn in Basel. Aber wegen des viel günstigeren Wechselkurses 
Sie sehen, dass die Zahl der Uberzeugten noch keineswegs oder des ungünstigen Fr:ankenkurses können Sie das mit 
irgendwo bei 70, 80 oder 90 i;>rozent steht, dass wir vielmehr sehr viel kleineren Löhnen und sehr viel kleineren Preisen 
einen festen Sockel· von einem Viertel· bis einem Drittel der tun. Bei Uhs sind die Löhne und die Preise höher; schliesslich 
Leute haben, die sowieso nein sagen werden, weil.sie mit der geht die Rechnung nicht mehr auf, wenn es plötzlich möglich 
ganzen Sache nichts am Hut haben, dann müssen wir uns wird,.dass jeder Elsässer, der nach Basel kommt, ohne jegli-
um die restlichen doch sehr kümmern. · ' ehe Kontrolle irgendwelcher Orts- und · Branc;henüblichkeit 
Die Umfragen zeigen alle, dass die Sache noch nicht gelau~ einfach zu den Bedingungen arbeiten kann, 'mit denen er 
fen ist Ich würde hier jede Wette eingehen, aber wirklich sehr wohl leben kann. Er wird keineswegs bedürftig, sondern 

· jede, dass das Fuder kippt, weon zur grundsätzlichen Oppo- lebt vielleicht noch eine Spur ~r. als wenn er im 888$8 
sition., die nun von selten derSchweizer Demokraten in Form selber arbeiten würde. Aber die Schweizer und Schweizerin-
eines Referendums Ja offenbar schon artikuliert werden wird, . nen, die Bürgerinnen und Bürger von Basel haben natürlich 
auch nur noch eine wesentliche Gruppe kommt, seien das ein Problem. Sie können das nicht umkehren. Allenfalls 
die Grünen oder die Roten ~r vielleicht au~ die Arbeitge- könnten sie ins Elsass ziehen und sagen: Ich komme lieber. 
ber -- ich weiss nicht, welche Farbe man den ArbeitgeJ:>em als Grenzgänger aus dem Elsass nach Basel, dann habe ich 
geben könnte, ich sage mal orange; im Kanton Solothum Y(enigstens die günstigeren Preisbecfmgungen. Dann kann 
sind das die Freisinnigen. · · · auch ich mit einer l.,ohnsenkung leJ:>en. Das aber lässt am 
Das Dummste, was wir jetzt tun können, Ist, in -dieser De- Schluss den Kanton selber in der BredouHle. Wir mussten oh-
batte, der das Volk wohl zuhört und von der es Ober alle Me- . nehin schon· deri. Abzug der Gutbetuchten· hinnehmen, die 
dien Kenntnis nehmen kann, den Bndruck zu erwecken, wir· alle In die Vorstädte und in äte Agglomeration gezi;,gen sind. 
stritten darum, ob es-jetzt filr das Volk eigentlich wirkliclJ ein .. Wenn jetzt auch noch jene Leute wegziehen, filr die die Min
Nachtelf sei, was wir hier machen, oder ob es eben doch l<ei-. destlöhne ein Thema sind, dann zahlt am Schluss überhaupt 
ner sei. Wenn das Volk unsicher wird, dann stimmt es nein. niemand mehr Steuern, Lind · der Kanton, die öffentliche 
Das wissen wir aus Erfahrung. Es macht das jedesmal und Hand, verarmt vollends. · 
immer, und das wird auch diesmal nicht anders sein. Für uns Ist das nicht nur ein Problem der Gewerkschaften 
Die Wirtschaft hat ihren ganzen Einsatz, der auch in der oder der Angestellten, es Ist auch ein Problem des .Gewer-
Kommission sehr spürbar war-'- das muss ich sagen: Er war bes, des Kantons selber, der öffentlichen Hand· und von al-

. gut organisiert-, mehr oder weniger unter das Motto «Man lern, was an der öffentlichen fiand hängt, zum Beispiel der 
darf jetzt die. Vorteile, die uns diese bilateralen Verträge brin:. Universität, der Spitäler und vielem anderen •. Wir können so 
gen, nicht wieder durch zu starke flankierende Massnahmen etwas nicht zulassen. Wir milssen uns wehren. · 
rückgängig machen» gestellt Das stimmt natürlich. Aber das Ich denke, .dasselbe gilt im Tessin; Ich bin nach allem, was 
stimmt filr alle Schweizerinnen und Schweizer und nicht nur ich aus dem Tessin gehört habe, fast sicher, · ~ dieser 
filr die Wirtschaft. Wir erklären dem Volk, dass uns diese V.er- Kanton die bilateralen Verträge ablehnen wird, weil die Angst 
träge längerfristig Vorteile bringen werden, wenn die Wirt- · und. auch die realen Möglichkeiten schllcht zu gross sind, 
schaft das aufnimmt und wir uns dUrchsetzen können. Aber dass aus der Lombardei ... bei der genau das gleiche gDt sehr 
wir, müssen ehrllcherweise sagen, dass sie gleichzeitig und · viel tiefere Preise, sehr viel tiefere Löhne-Arbeitskräfte kom
gieich von Anfang an auch gewisse Nachtelfe brin~. Das men, die im Tessin für wenig Lohn arbeiten und gut leben, 
Volk und besonders die Arbeitnehmer haben genau den glel~ . während ein Tessiner das nicht umkehren kann. 
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Frau Brunner hat klar geschildert, was in d~ Kommission von 
unserer Seite her, die wir strenge flankierende Massnahmen 
im Sinne des Bundesrates verteidigen, an Zugeständnissen 
schon gemacht worden ist. Wir haben keineswegs stur auf 
Klassenkampf gemacht, dies stunde mir auch schlecht an, 
sondem wir haben versucht, so weit zu gehen, wie das mög
lich und vernünftig war. Überall dort, wo wir das Problem ver
standen haben, haben wir nach Lösungen gesucht und ha
ben sie zum Teil auch gefunden. Aber nun habe ich den Ein
druck, dass bei manchen wieder einmal einE;i «Anita-Weyer
mann..Stimmung„ um sich greift; Sie kennen den Spruch der 
Anita Weyermann: aGring ache u secklel» Damit kommt man 
eben ~infach nicht durch. Sie hat es im übrigen vor wenigen 
Tagen selber demonstriert. Sie hielt immer wieder den 
«Gring ache» und.ist «geseckelt», und am Schluss war sie 
dann weit hinten - etwa so weit, wie die Schweiz in ihren Be
strebungen wäre, wenn sie jetzt wieder. nur einfach durchhal
ten wollte. 
Es geht nicht darum, ob wir die bilateralen Verträge lieben 
oder nicht und ob wir die flankierenden Massnahmen lieben 
oder nicht, sondern es geht schlicht und einfach darum, dass 
wir diese Sache hinter uns bringen und damit alle zusammen 
Erfolg haben. Ich bitte Sie nQch einmal, ohne auf Einzelhei
ten einzugehen: Bedenken Sie das! 
Ich kenn nicht mit dem Referendum drohen, weil ich kein Re
ferendum ergreifen kenn und es auch nicht machen werde. 
Aber Ich habe mit sehr vernünftigen und durchaus bürgerli
chen Menschen der Angestelltenverbände gesprochen, und 
sie sagen ganz klar - als Verband und als Summe ihrer Ver-

. bände-: Wenn nicht etwas Vemünftiges aus dem Parlament 
kommt, können wir gar nicht anders. Wir haben uns jetzt in 
dieser Richtung engagiert, und zwar aus der Einsicht In die 
· Notwendigkeit, und jetzt muss etwas geschehen. Falls kein 
Echo aus dem Parlament kommt, kommen wir in die tragi
sche Situation - und sie wäre tragisch im Sinne der gri~i
schen Tragödie -, dass wir mithelfen müssen, etwas zu kip
pen, das wir eigentlich auch wollen. Aber ich warne Sie: Ver
lassen Sie sich nicht darauf, dass dann nach den Verhand-
1ungen im Parlament die Vernunft plötzlich doch noch überall 
einkehrt! Wenn das Referendum einmal ergriffen ist. Ist es zu 
spät Man kenn dann nichts mehr indem, sondem nur noch · 
auf die Abstimmung zuschlittem oder -fahren, und dort erlebt 
man dann die Stunde der Wahrheit oder sein Waterloo, je 
nachdem, wie es herauskommt. · 
Ich plädiere noch einmal - und Sie kennen mich als jeman
den, der·immer die konstruktive Lösung sucht;...: Bieten Sie 
Hand zu konstruktiven Lösungen, die sich auch verkaufen 
lassen! Folgen. Sie der bundesrltlichen Vorlage so nahe, wie 
es mOgßch ist. sonst müssen Sie sich vorwerfen lassen, 
fürchte ich, dass Sie die bilateralen Verträge zwar nicht extra 
oder verkappt. wie Frau Forstar gesagt hat, abgelehnt haben, 

, aber dass Sie sie vießeicht unbeabsichtigt versenkt haben. 
Das darf nicht passieren. Die staatspolitische Bedeutung der 
Verträge ist zu gross, als dass wir das riskieren dürfen. 

Cottler Anton (C, FR): L'Accord sur 1a libre circulatlon des 
personnes me paralt Atre un aooord plein de nuanc:es, de 
sorte que festime qu'en we du debat sur les mesures d'ac
compagnement, II marlte que nous l'approfondisslons un 
peu. ' ' . 
Dans une premiere partle, je voudrais surtout me consacrer 
a cet accord et exprlmei' ma reconnaissance aux negocia-, 
teurs suisses. L'accord oontient en effet, en faveur de la 
Suisse, des mecanismes de regulation, des verrous qui per
mettent d'lntroduire la llbre circulation des personnes de fa• 
9011 progressive et sur une duree de sept aris. 
L'accon:I prevoit aussi que 1a Suisse sera habllltee a prendre, 
de •n unilaterale, des mesures de protectlon, sans que 
!'Union europeenne ou ses pays membres puissent lancer 
des actions de retorsion. Emin, une autre concession a ete 
accordee ä 1a Suisse: Pendant sept ans, les pays memb1'9S 
de runion europeenne prendront a leur eharge les lndernni
tes de chömage pour leuis ressortlssants chömeuis; la 
Suisse ne. sera donc obligee de rembourser que les cotlsa-. 
tlons versees ä l'assurance-chömage. Cet aooord est en sol 
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une source qui nous permet de dlre que certaines craintes -
pas toutes - sont infondaes. 
Je tire une conclusion de cet aooord et elle est importante 
pour l'avenir des relations entre l'Union europeenne et la 
Suisse. L'Union europeenne salt aussi tenir compte des spe
cificites et des difficultes d'un pays comme 1a Suisse. Cela 
me parait important pour toute poursuite, des negoclatlons 
avec l'Unlon europeenne. . 
Concemant les mesures d'accompagnement, je me pronon
cerai, surtout lors du debat sur les proposltions d~ la majorite 
et de minorite. M. Plattner a parle de menaces, d'echec. Ve
nant de sa part, je sais qu'il ne s'agit pas d'une simple me
nace gratllite pour faire peur, car les mOmes craintes sont 
emises de part et d'autre. Comme Mme Forstar l'a dit, nous 
devons veiller a ce que les avanteges obtenus ne. se perdent 
pas dans les mesures d'aooompagnement. II y a lci une vo
lonte commune et unanlme, tout le monde veut ce tralte. 
Nous sommes donc cond~ a nous entendre dans le ca
dre de cette ~ure. Mais les points de we ne sont de loln 
pas aussi eloignes que certains veulent bien le doorire. 
A l'artlcle 380a du Code des obßgatlons par exemple, f estime 
qu'entre 1a majorite et la minorite II, les points de we sont 
pratlquement les mAmes, de sorte qu'avec de 1a bonne vo
lonte, nous pouvons nous entendre soit lors de la premiere, 
soit lors de la deuxleme dellberation. Pour s'entendre, pour 
realiser un consensus, II est necessalre que l'on se rappro
che de part et d'autre. Chaque camp doit faire un pas pour se 
retrouver finalement dans une posltion consensuelle. 
C'est avec ces observations que je voterai l'entree en ma
tlere. 

DeJalay Edouard (C, VS): Nous arrivons icl certalnement ä 
un polnt essentlel dans notre debat sur les mesures d'accom-· 
pagnement qui completent les ac:cords bilaterau:x. En disant 
cela, je vise en particulier l'lntroduction des artlcles 360a et 
suivants du Code. des obligations sur les salaires minlmaux, 
les conventlons collectlves et contrats-types de travail. 
Au fil des discussions, pendant la phase de preparatlon du 
present debat, cette question est devenue un point essentlel 
des mesures d'.accompagnement. Notre objectlf principal et 
prioritaire, cela a c;leja ete souligne aujourd'hui, est d'approu
ver les ac:cords bilateraux. mais aussi d'apporter dans la fou
lee des garanties.et une certaine protec:tlon par une adapta
tion de notre ltjgislation inteme. J'estime des lors que nous 
devons nous efforcer, de faire en sorte que le paquet consti-. 
tue par l'accord lui-mAme et par les mesures d'accompagne
ment soit acceptable, le cas echeant lors d'une votatlon po
pulaire. MOme si jene suis pas tres sensible aux menaces de 
referendum qui 99nt avancees par les mllieux patronaux ou 
par les milieux syriöicaux, je suis d'avis que le projet qui sor
tlra qes dllbats du. Parlement, s'il est bien cont;U, sera de na
ture ä consolider rensemble du dispositlf en we d'une vota
tion populaire. 
C'est essentiellernent poui: cette raison que je trouve la ver
sion de 1a majorite de notre commission excessive dans sa 
rigueur et que je soutlendrai a rarticle 360a du Code des obli
gations les propositlons de 1a minorite, avec une prefllrence 
pour ceUe de la minorite II. 
En effet. 1a notlon d'abus de droit appßquee aux salalres ver
ses dans une branche economique ou dans une profession 
me parait Atre un corps tout a falt lltrangei: au texte. Nous 
avons a prendre dans ce contexte une d~ion qui est de na
ture plus politique et sociale que juridique. Ainsi, j'estime qu'II 
sera deja suffisarnment cflfflcile d'apprecier une sous-en
chere abusive et repetee, sans qu'il devienne nec:essaire d'y 
ajouter un abus de droit pour que se realise une interventlon 
du Conseil Mderal. ou des cantons. 
II faut se souvenir qu'en cette matlere les cantons peripheri
ques sont plus menaces que les autres, on ra dejä dlt tout ä 
rheure, par un dumping salarial, en raison de la facil~ avec 
laquelle les travailleurs peuvent se deplacer. Mais II taut 
aussl considerer qu'une pression excessive sur les salaires 
est de nature ä permettre egalement une concurrence de
loyale de 1a part d'entreprlses etrangeres, et non seulement 
de la part des travailleurs. Je pense en particulier aux entre-
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prises de' 1a construction, du bätiment, du genie cMI, rriais 
aux petltes et moyennes entreprises dans tout le secteur dit 
du second oeuvre. 
Des lors, s'agissant d'inte~ir cqntre les abus en matiere de 
retributions, les co~ences sont valables ~i blen pour 
las travallleurs qua pour tes entreprlses de Qertalnes brm
ches et de regions bien precises, de sorte qua leurs lnteräts 
en l'espece se confonderit . . · '. . 
C'est la ralson pour laqueue· f entre en matlere et que Je sou
tlendrai les propositlons de minorite. Je vous lnvite a en faire · 
autant pour assurer du m~me coup un meißeur soutien popu-
lalre a l'ensemble des accords bllateraux. · · · 

'j . 

Marz Hans-Rudolf (R, AR): Zunächst möchte Ich unserer 
Kommissionspräsidentin für die . ausgezelchn•, prizlse 
Darstellung der gesamten Thematilc danken. Wer ihr zuge- . 
hört hat, hat gesehen, in 'llefchen Bereichen wirruns in dieser 
Debatte bewegen werden, und er hat auch mitbekommen,· 
wie man dieses. Problem in aller Ruhe.und sachlich angehen 
kann. ' . . . 
Ich möchte Herrn Platlner eine Medaille 0bel'relchen. Diese 
MedalUe besteht auf der Vorderseite aus SIiber-sie steht fQr 
das, was er heute morgen erzählt hat Da hat. er von Grosszü~ 
gigkeit, von Öffnen, von Bereitschaft zu akzeptieren gespro
chen: Er hat appelße,rt und hat Leute, die sich finanziell mit 
den Details der Geschichte ~useinandergesetzt haben, In ei
ner etwas grosszügigen Auslegung glattweg als Ert;,senzäh-
ler apostrophiert. · · 
Am Nachmittag aber-dafOr gebe ich Ihnen die Rückseite der 
Medaille aus rostigem Blech .:.., haben Sie von Revolution ge
sprochen, von Angstmacherei, ~ie haben fünfmal das Wort 
«Aeferendum» gebraucht, Sie haben «geschlossen» und 
· «eingeengt» gesagt, und all die Grosszügigkelt des Morgens 
war am Nachmittag verschwunden. Das Ist die Rückseite, die 
blecherne Seite der Medaille., · 
Worum geht es dennjetzt eigentlich? .Wir hatten b~ lri die-
. sen Fragen zwischen den EU-staaten und der Schweiz eine 
Grenze. Ich gebe Herrn Plattner recht, d8S$ diese Grenze in 
bezug auf die Arbeitsverträge und auf die Lohnfesllegungen 
fallen wird. Wir machen nun an dieser Stelle ein Entsendege
setz und begleitende'Massnahmen. Ich bin mit ihm absolut 
der Auffassung, dass wir d&S' brauchen, obschon gerade in 
· der EU Entsendegesetze auch umstritten sind. Wir haben vor 
kurzem lo der «Nauen Zürcher Zeitung» lesen können, dass 
beim deutschen Entsendegesetz, mit. dem Arbeitgeber dazu. 
verpflichtet würden, ausländische Arbeitnehmer nicht zu tie
feren Löhnen als einheimische einzustellen, für viele ein 
eklatanter Widerspruch zum Prinzip des freien Wettbewerbs 
in einem Binnenmarkt besteh1,1. Das ist nicht alles; weiter hin
ten in der Zeitung.steht sogar,,dass nun die EU-Kommission 
einschreiten wolle, und sofemdie·deutsche Regierung nicht ' 
bereit sei, vorzeitig einzulenken, werde der Europäische Ge-, 
richtshof. als letzte Instanz darOber zu befinden haben, ob 
solche Entsenclegesetze Oberhaupt zulässig seien. · 
T~ dieser Entwicklung bin ich aber der Meinung, dass wir 
diese flankierenden MS"'8f1ahmen brauchen. Anstelle der vor
her bestehenden Grenze bauen wir jetzt ein Wärtemäuschen: 
1. Dieses Wärterhäuschen hat eine TQr, bei welcher eine Ein• 
gangskontrolle stattfindet. Wir müssen definieren, bei wel
chem Missbrauch die Massnahmen greifen. Dieses Wärter
türchen ist fQr mich etwas Wichtiges.· · 
2. Im Innern dieses Hauses finden die Verfahren statt, arbei
ten die Organe, Stichwort «tripartite Kommissionen». Da fin• 
den.die Verfahren zur Allgemeinverbindlfcherklärung von Ge-: 
samtarbeltsverträgen usw. ~tt. Der ganze Rechtsschutz ge
hört in das Innere des Häuschens. 
3. Zuletzt hat dieses Wärterhäuschen einen Ausgang, wo 
das Ergebnis in Erscheinung tritt, nachdem diese Organe ih
res Amtes gewaltet haben. 
Unser Problem besteht Jetzt darin, dass wir zwar über den 
Eingang diskutieren und auch Vorstellungen über die mögli

. chen Missbräuche haben, dass wir. aber noch nicht genau 
wissen, was zuletzt als Ergebnis h.erauskommen wird. . 
Ich denke, wir sollten uns jetzt an die Diskussion machen und 
versuchen, die .Ausgeitaltung dl~ Wärterhäusch$nS, das 

die einstmalige Grenze ersetzt, zu definieren.· ich' bin nach 
wie vor zuversichtlich, dass uns das gelingen wird und dass 
es möglich ~in muss und sein wird, die flankierenden Maas
nahmen einvemehmlich so festzulegen, dass ihnen von brei
ten Bevölkerungskreisen keln.e Opposition mehr erwachsen 
wird. ' . ' . ' ' ~ 

Couchepln Pascal, conseiller fedäral: Je l'ai dit ce matln, les 
mesures d'accompagriemeni ont aussi un carac:tere tactique. 
Nous sotnmes convaincus que sans des mesures d'accom
. pagnement, qul sont comprises par la tres grande majorite de 
ia populatlon, II sera difficile de faire passer'les accords bila-· 
teralix, parce que le morc&au le plus difficlle a faire passer, la. 
ßbre circulation des personnes, sera remis en cause. 
Ce n'est pas seulement pour des raisons tactiques que nous 
souhaitons les mesures. d'accompagnement, mais aussl 
parce que notre vlsion. de l'anomie suisse, c'est une vislon 
d'une ecol'.lomie ou il.Y • une vale,1.1r ajoutee importante qul 
permet de maintenir des salalres eleves dans notre concep-, 
tlon. La Sulsse ne dolt pas devenir .un pays ou 1a competltlon 
. se fait a travers le .nlveau des salaires. C'est a travers la va
,teur ajoutee que l'on doit reussir a trouver notre place. Si on 
n'y parvenait pas, 98 sjgnitieralt un effondrement generai du 
bien~tre dans ce pays. . . · 
Ces mesures d'accompagnement visent aussi ä 6viter que 
l'on transfcinne occasionnellement 1a Sulsse en une place,de 
trava11· bon rnarch~. ou des activites a moil'ldre valeur ajoutee 
reviennent, alors que toutes nos forces de travail doivent ~tre 
util~ a ameliorer la productMte,'. a foumir des objets et 
des services de plus haute valeur ajoutee. D'ou l'enorme et
fort que .l'on fait en parallele dans le domaine de 1a formation 
et de la recherche, l'enorme effort que l'on.fait pour las uni
versltes, les ecoles polytechnlques et les HES, le soutien que 
r~ donne a travers le CTI au developpernent de nouvelles 
technologles qui permettent d'aller de l'avant, et non pas de 
·revenir a un stade anomique qui serait.depass6. 
On a dit que notre ordre anomique NPOncf a un certaln 
nombrede principes. Le premler principe de notre ordre eco
nomiqua, c'est .la liberte, 1a liberte d'entreprenclre. Mais cette . 
libertä 'a un certaln nombre de llmites que nous avons choi-

. sies ensemble, qul sont des limltes sociales, · des limltes poli
tiques. Le resultat est qu'on .a un «mlx» entre Ja liberte, 1a 
p0$Sibllite de faire· ce que l'on veut et Ja 'justlce sociale. A 1a 
fin, tout le monde en tlre proflt. La paix soclale qul Ji,gne dans 
ce pays est certalnemem une composante essentielle du cli-
mat economiqua posltif. . . · · 
II y a aussi des limltes politlques. L'une des fünftes politlques, 

. detalt de restreindre le marche du travall aux frontleres de la 
Sulsse, avec quelqu8$ exceptions qui etaient donnees a tra
vers les perrnis de travali. Mais encore, on ne donnait ces ex
ceptlons qu'en respectant des crtteres particullers. N.otam
ment, pour las salaires, le fameux article 9 de l'ordonnance 
nmtrant leno,:nbre des etrangers prevolt qu'on ne peut donner 
un permis de travail a un etranger que si $On salaire n"est pas 
le salalre minimum. II est plus eleve que le salalre minimum; 
c'est le salalre habjtuel ou le salaire moyen de l'llCti\iM qu•n 
va entreprendre. · 
II y avalt donc, jusqu'a ces accords, une volonte polltique de 
limlter Je marche du travail aux frontieres suisses, l'apport 
des ~gers i§tant SOUS con~le et n'etant admis que pour 
des salalres qui ~ent ~u'<iessus du salaire minimum. Nous 
y reviendroru:I dans un instanl . · ' . 
Avec la. llbre circulatlon des personnes, II y a un glgantesque 
champ de liberte supplementalre qui s'ouvre, puisque/le mar
che du travali est etendu a l'ensemble de runion euro-
peenne. . . . 
C'est donc un «Quantensprung», comme on dlt en allemand. 

· C'est un mot qul me fait toujours räver. II y a un changement 
tres important nous passons d'un march~ du travall de 7 mil- .. 
lions d'habitants a un marche du travail de 387 millions d'ha
~ !'Union eul'Opl§enne et 1a Sulsse. Cela a .un prix, et sl 
nous vouions atteindre ce prix, II taut reussir a accompagner · 
ce gigantesque ohangement de perspectlve de mesures 
d'accompagnement qul donnent confianoe aux citoyens suis-
ses qui s'lnquietent po1,1r eux-m~mes. · · . ' 
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II a ete dit hier au Conseil national - je m'excuse de citer un 
orateur de l'autre Chambre - que la Suisse n'est pas seule
ment composee de jeunes gens intelligents, dynamiques, en 
pleine sante et bardes de diplömes - et de jeunes filles natu
rellement: lorsque je parle de jeunes gens, je parle des jeu
nes gens et des jeunes filles, suivant la tradition franyaise! La 
Suisse n'est pas composee seulement de jeunes gens etjeti
nes filles ainsi decrits qui trouveront toujours, sur l'etendue 
du Mur marche du travail, de quoi s'employer et developper 
leurs capacites. La Suisse est aussi composee majoritaire
ment de gens un peu plus äges, qui ont atteint nos äges et 
qui considerent que le marche du travail etendu comporte 
aussi pour eux un certain nombre de risques, peut~tre parce 
qu'ils n'ont pas toute la formation qu'ils auraient dQ ou pu 
avoir, parce.que l'äge est passe, parce qu'ils ont une famille. 
Bref, il y a plutöt une tJ)'ande majorite de gens en Suisse qui 
appartiennent a cette seconde categorie, et pas aux jeunes 
yuppies qui sont une char-ice pour le pays, mais qui ne cons
tituent pas la majorite. Alors, il faut penser a ces gens-ta qui 
iront voter et qul, a la fin, decideront du sort des aceords. bi
lateraux. 
II fallt Atre capable de voir ressentiel et le secondaire. L'es
sentiel, c'est que le marche du travail sera a l'avenir un mar
che de 367 millions de personnes. Le secondaire, c'est ce 
qu'on est oblige de faire et d'accepter pour apaiser<:es crain
tes. Mais le secondaire peut devenir essential dans la me
sure ou on ne le respecte pas. II peut empAcher le but princi
pal d'Atre atteint, d'ou la necessite de mesures d'accompa
gnement. Personne ne. les conteste, mAme si on evoque ici 
ou la des doutes qui se seraient eleves dans. l'Union euro-. 
peenne, mais c'est pour conclure ensuite qo'en reafd:e, on ne 
les conteste pas. Alors, prenons acta que personne ne con
teste les mesures d'accompagnement. 
En vous ecoutant, je me disais qu'au fond, il y a deux ris
ques dans les mesures d'a,ccompagnement Un des risques 
serait de prendre des mesures trop protectionnistes. Que 
va-t-il se passer si ce risque est realise? Avec 1a presslon 
d'un marche du travail de 367 millions de personnes, 
croyez-mol, les mesures trop protectionnistes ne resisteront 
pas longtemps. Pourquoi? Parce que le systeme que l'on 
prend dorine des responsabilites aux autorites politiques, 
qui verront tres rapidement qu'avec des mesµres trop pro-, 
tectionnistes, QB ne marchera pas, et qu'on risque de perdre 
des emplois. 
Le risque inverse, c'est le risque qu'on ne prenne pas assez 
de mesures de protection. Ators, a ce moment-la, je ,crois 
que le risque, c'est la destruction de la paix soc:iale dans ce 
pays, et le risque de voir les conflits sociaux s'accroitre mas
sivement. Dans ce cas-la, si vous n'avez pas pris assez de 
mesures, que tout d'un coup les gens se sentent desempa
res, qu'il n'y ait plus de protection qui soit la pour leur donner 
un peu de securite et qu'ils commencent a avoir cjes reac-

. tions qui ne soient pas conformes a ce qu'on est habltue de 
voir en Suisse, ce risque-la, comment le corrigez-vous? 
Vous ne le corrigerez plus, ou vous aurez de grandes dlffi
cultes a le corriger, alors que rautre risque, il est relatlve
ment facile de le corriger: il suffit de donner des instructions 
aux commissions tripartltes, et on verra qLl8 ces commis
sions tripartites elles-mAmes sont des commissions fonda 
sur le bon sens. C'est un risque moins grave, parce qu'on 
peut le corriger sans perdre quetque chose d'essentiel dans 
ce pays, qui est la paix sociale. 
Alors, si vous voulez bien suivre ma pensee: il y a deux ris
ques, et c'est vrai; mals le risque le plus grave et le plus de
finitif, .c'est de mettre si bas le niveau des mesures de protec
tion que vous detruisiez la paix ~e dans ce pays, et en
suite, vous ne la recupererez plus. Si vous allez trop haut 
dans les mesures protectionnistes - et je suis convainc1lque 
les mesures du Conseil federal ne vont pas trop haut dans le 
domaine des mesures protectionnlstes -, au pire nous pou
vons readapter a la baisse,. lorsque nous voyons que cela 
empAche un bon fonctionnement du marche du travail que 
nous voulons elargir a l'echeUe europeenne. Chaque fois 
que vous avez un doute, vous devez vous dire: «Qual est le 
risque que je cours? Est-ce que je risque d'aller trop loin par 
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en haut - on pourra toujours le co(liger? Mals si je vais trop 
loin par en bas, je detrui.rai la paix sociale dans ce pays, ou 
fempAcherai les accQrds bilateraux d'aboutir.» Et dans les 
deux cas, nous aurons detruit quelque chose de fondamen
tal. 
Mais la volonte du Conseil federal est de trouver l'exact ehe
min entre ces deux exträmes. C'est une ligne qui est surle fil 

· du rasoir. L'esprit qui sous-tend ces mesures, c'est un esprit 
qui veut respecter l'Etat de droit- il n'est pas question d'agir 
sans tenir compte de l'Etat de droit -, qui a une ·visee politi
que dans le bon sens du terme. Quelqu'un a dit: «Politique 
opportuniste». Je croisqu'ici, entre nous allals-je dire, parler 
politique opportuniste, c'est mepriser le rOle du politique: la 
politique n'est pas de jouer l'opportunisme, c'est de chercher 

· des solutions pratiques qui permettent de resoudre un pro
bleme. 11 n'y a pas de politique opportuniste; il y a une politi
que qui veut le bien public ou une politique demagogique -
QB, c'est un autre probleme. lci, nous voulons une politique et 
des solutions politiques qui permettent de tenir- compte de la 
realite, de la diversite des regions de Suisse; mais-aussi de 
la capacite, qui a ete demontree par les partenaires sociaux 
au cours de ces decennies, de trouver des solutions de com
promis acceptables, et qui repondent aux objectifs. 
On a une large experience des commissions tripartites en 
Suisse; et pas seulement dans les cantons frontallers ou alles 
s'occupaient justement de fixer ces salaires selon l'article 9 
de. l'ordonnance relative aux etrangers. II y a les commissions 
tripartites qui fonctionnent pour les attributions de main
d'oeuvre etrangere dans beaucoup de cantons. J'ai fait partie ', 
d'une de ces commissions et f ai constate que le raisonne
ment qui predominait dans cette commission etait un raison
nement empreint par le bon sens et souvenf, par 1a connais
sance precise qu'on avait du milieu dont on etait cense Atre 
le representant, ce qui faisait que parfois le representant syn
dical disait «Non, non, ecoutez, cet ouvrier, on l'a connu, QB 
ne va pas, il n'est pas serieux», ou le cöte patronal disait 
«Mais ecoutez, entre nous, je connals bien ce patron etjesais 
qu'on ne peut pas lui donner la confiance qu'on veut.» 
C'etait cette espece de grande liberte, dan~ laquelle chacun 
etait capable de jugeren faisant abstraction d'une espece de, 
conflit social permanent, qul devrait s'exprirner a travers ces 
commissions et qui fait toute la richesse et l'efficacite de ces 
commissions tripartites. Pour cela il faut, premierement, que 
ces commisslon tripartites soient blen constituees; deuxie
mement, qu'elles aient une certaine llberte; troisiemement, 
qu'on leur dise d'avance, qu'on leur confie quelque chose 
dans laquelle alles doivent apporter non pas 'Une espece de 
connaissance mesquine juridique1 mais une espece de 
bonne volonte, une volonte tout court de trouver des solu
tions pratiques. Elias ont toujours reussi a le faire lorsqu'elles 
recevaient un mandat suffisamment clair, mais suffisamment 
large pour qu'elles ne se sentent pas paratysees par des con
siderations )uridiques qui iraient peut-Atre bien dans d'autres 
circonstances, mais qui ne correspondent pas a la volonte du 
Conseil federal d'avoir des solutions politiques dans le bon 
sens du terme. Je ne pense pas qu'on ait besoin ici de dire 
ce qu'est le bon sens de la politique. Plus encore, ces coni
missions tripartites ne font que des propositions. Elias font 
des propositions a l'autorite politique qui est soumise · a la 
pression de l'opinion publique, que ce soit au niveau cantonal 
ou au niveau federal. 
On veut citer le cas du Tessin. II y a au Tessin une industrie 
textile qui s'est bätie ces demieres annees, notamment gräce 
a · un apport de main-d'oeuvre etrangere relativement bon 
marche. On dit «Mais vous allez tuer cette indu.strie, parce 
que vous risquez de fixer les salaires minimums trop haut 
pour qu'elle puisse survivrel» Ce n'est pas realiste. MAme si, 
par impossible - et te but des gens qui sont dans les commis
sions tripartites n'est pas de detruire les places de travai~ en 
general, aussi bien · patrons que syndicalistes n'y verront 
aucun interAt- les commisslons tripartites arrivaient a cet ex
ces, le Conseil d'Etat du canton du Tessin, qui depense des 
millions de francs chaque annee pour 1a promotion indus
trielle, ne va pas accepter des contrats-types ou une conven
tion collective dont la force obligatoire aurait ete etendue de 
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· maniere taciiitff et comprenantdes dispositlons qui tueraient Ab& 2, 3 , 
l'industrie dans son canton. Qe n'est pas realiste d'imaglner Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
oa On peut faire confiance a 1a commission tripartlte, et en
suite a l'autorite poUtique concemee, pour ne pas aller dans 
le sens de 1a destruction des places de travail, mais pour 
maintenir quand mime la paix sociale a laquelle nous som-
mes tous tres attaches. · 

Antrag Jenny 
Abs.4 
Der Bundesrat kann Bestimmungen erlassen, wonach der 
ausländische Arbeitgeber nachweisen muss, dass· er die So-

.. zialabgaben entrichtet. 

Art.2 . 
Proposftfon de 1a commisslon 
Al. 1 

Tout le debat toumera Ja autour . .A ohaque fois, posez-vous 
la question de ce qu'est un abus, peut-on le definir? J'y re
viendral tout a !'heure. Nous nous sommes efforces de definlr 
un abus, et je suls arrlve a 1a conclusion que J'ai presentee 
l'autre jour a un· groupe que l'abus, c'est comme .le mal en 
tMologie: impossible a deflnir •. J'ai demande quelquefols a 
des theologiens, mais ils m'ont repondu qu'on ne peut definir a. la remuneratlon minimale;' 

·. le mal. Le mal, c'est l'absenc:e de bien, mais il a toutes les for-
mes possibles, et on ne peut imaginer a l'avance quelle Al. 2, 8. . 
formen va prendre. Seul le bien estpositif. L'abus 8't un peu Adherer au projet du Conseil federal , 
du intime ordre, on ne peut definir quelque chose qui est le 
contraire de ce qu'U faut faire; vous n'arrlverez jamals a defi
nir de maniere preclse quelque chose qul est le contraire de 
.ca qu'il faut avoir. II faudralt pourcela definirtous les compor
tements positifs et dlre que chaque fois qu'un comportement 
est negatif il y a un ab1.1s. C'8$t Impossible de definit en quel~ 
ques phrases l'abus. . . 

Proposition Je.nny 
A/.4 . 
Le Conseil federal peut edicter des dispositions aux tennes 
desquelles l'!:)mployeur est tenu de pipuver qu'il verse effec
tlvement les cotisations sociales. 

Par contre, chacun satt ce qu'est Je. mal; chacun satt Abs:1-3-Al. 1-3 
lorsqu'on est sur le terrain de 1a realite sociale ce que peut 
itre un abus salarial qul aurait pour effet de provoquer un ef- Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Hier. hat Ihre 
fondrement des salaires i:tans une regfon. C'est a cela que Kommission, dem ganzen Konzept folgend, den Begriff «mi-

·, nous visons. Nous ne vlsons pas a des conflits juridiques · nlmale Entlöhnung» eingefügt Ich werde den Begriff später 
avec des jug~ents de trlbunaux a la fin, qui arrlveront au definieren, weil. eir in den anderen · Gesetzen ebenfalls eine 

· moment mame oti tout sera deji. · depasse. Nous voulons ·· Rolle spielt. Damit überall dieselben Begriffe verwendet wer-
quelque Chose qui reponde aux besolns concrets des gens, den, ist hier jedoch einfach von «minimaler Entlöhnung" die 
dans un cadre juridiq1.1e precis et respectueux de !'Etat de Rede. 
droil Nous voulons aussi quelque chose qui reponde aux be-: 

• soins de l'econ9mle •. Souvenez-vous de tout cela pour Mre Angenommen -Adoptä 
. sClrs de pouvoir beneficler de 1•~ au grandmarche. du tra-

vail qui s'ouvre av~ 1a libre clrcul.,tton des personnes. Abs. 4 -Al. 4 
Le Conseil federai sera tres ferrne pour defendre un certain 
nombre de posltions qu'il a definies aLJ d6part, paroe qu'II JennyThis fl/, GL}: Ich möchte Sie bitten, neu folgem;II;! Be-, 
juge qu'elles sont essentielles pour avoir une solutlon equili- stimmung als Absatz 4 in Artikel 2 aufzunehmen: 
bree, non bureaucratique et efflcace, q1.1i reponde a·ses ob- •Der Bundesrat kann ~ngen erlassen, wonach der 
jectifs. Sur de nombreux autres points, wus leverrez, II mon- ausländische Arbeitgeber nli!Chweisen muss, dass er die So-
tre une attitude exll'imement conclffante parce qu'il y a natu- · zialabgaben entrfcbtet» 
rellement un certaln nombre de points qul peuvent et doivent Dazu folgende Begründung: Diese Bestimmung wurde in 

• itre preclses, sans qu'Ds rnettent en peril ressentiel: 1a vislon der Kommission des Nationalrates zu Recht angenommen. 
d'une societe qui veut a la fois eviter le confllt et profiter de Der Herkunftsstaat muss eine~ · Arbeitgeber bestätigen; 
rouverture du grand marche du travail. · · dass er seinen Sozla)verpflichtungen nachkommt Ohne 

· eine solche Regelung kann ein Arbeitgeber wohl die Lohn-
. Bundesgesetz über die mlnlmalen ~ und Lohn-, und ArbeitsbedinQLl!1gen einhalten, sich. aber bezügßch So
bedlngungen für In die Schweiz entsandte Arbelb'!eh- · zlallasten einen enormen Wettbewerbsvorteil sichern. Diese 
merlnnen und Arbeitnehmer und flankierende Mass- Bestimmung würde. auch den Anliegen von Herrn Plattner 
nahmen und Frau Forster Rechnung tragen. Ich bin .der Meinungi 

· · dass die Sozialabgaben ein zentraler 'f)unkt dieser Bestim-
Lol fed6rale sur les condltl~ns mlnlmales de tr'aVllll et mungen sind, und bitte Sie, diesem Anliegen Rechnung zu 

.. de • salalre appllcables · aux travalllE:'Urs detach6s . en tragen: Die Löhne, Ober welche wir hier diskutieren, sind 
Sulsse et sur les m8$ures d'accompagnement welss Gott nicht zu hoch, und wir sind auf diese Arbeits

Detailberatung -. Examen de deta/1 . . 

Tltel·und Ingress, Art.1 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1 
Proposftlon de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal . 

~-A~ 

Art.2 
Antrag der Kommission C 

Abs.1 

a. die minimale Entlöhnung; 

kräfte angewiesen. In der Schweiz· ist es bereits jetzt so, 
dass dj:IS Bauhauptgewerbe einem Gesamtarbeitsvertrag 
untel'$tellt ist· Wenn wir eine öffentliche Arbeit offerieren, 
mCrssen wir .nachweisen, dass wir kein Sozialdumping be
treiben. Wir müssen nachweisen, dass wir simtllchen sozia
len Verpflichtungen nachkommen, dass wir Steuern bezahlt 
haben und dass wir Ferien usw. gemäss den Usanzen ent
schädigen. Ich sehe nicht ein, wieSo das, was mr die 
Schweiz gelten soll, nk?ht auch mr Ausländer gelten soll. 
Ich· möchte Sie bitten, diesen ZUsatz als Absatz 4 von 
Artikel 2 aufzunehmen •. • 
Beerll . Christine (R, BE), . Berichterstatterin: Dieser . Antrag 
wurde in der Korrimlsslon nicht diskutiert; da er dort nicht vor
lag. In der nationalrätllctten Kommission wurde darilber dis
kutiert, und der Antrag wurde vom Bundesrat gutgehelssen. 
Auch die Verwaltung ist der Meinung, dass das .eine gute Er
gänzung· wäre. Persönlich habe ich gasen diesen Antrag 
nichts elnzuwend.en. 

Bulletlri offlclel de r AsselTlblM flkMrale 
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Couchepln Pascal, . conseiller federal: La presidente de Ja 
commisslon ayant declare que le Conseil federal etait d'ac~ 
cord, Je consldere cet avis.comme premonltolre, et nous som
mes d'accord sur ce point. 

Angenommen gemäss Antrag Jenny 
Adopte selon 1a proposit1on Jenny 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Jenny 
.•.• und Komfort genügt. Die Abzilge für Unterkunft und Ver
pflegung dürfen das ortsübliche Mass nicht übersteigen. 

Art.3 
Proposition de Ja commission . 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Jenny 
•••• et de confort. Les deductions des frais pour l'hebergement 
et le ravitaillement ne · doivent pas &tre superieures aux tarlfs 
conformes ä. l'usage local. 

Jenny Thls fi/, GL}: Ich möchte bitten, Artikel 3 folgenden 
Satz anzufügen: «Die Abzi)ge für Unterkunft und Verpfle
gung dürfen das ortsübliche Mass nicht übersteigen.» 
Wir haben es in der Eintretensdebatte gehört: Das Entsende
gesetz Ist für die Zukunft der Schweiz sehr wichtig. Es Ist, 
nicht zuletzt Im Hinblick auf die bevorstehenden Grosspro
jekte, für die Schweiz von grosser Tragweite. 
In unserer Vorlage sind denn auch die minimalen Arbeits
und Lohnbedingungen von zentraler Bedeutung. Das ist 
auch wichtig, damit unsere Unternehmungen gegenüber den 
ausländischen international tätigen Unternehmungen gleich 
lange· Spiesse erhalten. Wir sollten dafür sorgen, dass un
sere Minimallöhne nicht auf einfache Art umgangen werden 
können. 
Im Bauhauptgewerbe kennt man sowohl In Deutschland wie 
auch in der Schweiz Minimallöhne. Nun ist es aber so, dass 
diese auf einfache Art umgangen werden können, indem für 
Unterkunft und Verpflegung übertriebene Abzüge gemacht 
·werden. i;>as funktipniert folgende,massen: OrtsQbllch sind 
für Verpflegung und Unterkunft beispielsweise 900 Franken, 
dem Arbeitnehmer werden dafür aber 1200 oder 2200 Fran
ken abgezogen. Das heisst Auf der Lohnriste erhält der 
Angestellte wohl den Minimallohn · von 24 Franken pro 
Stunde, weil ihm aber der übertriebene Satz für Verpflegung 
und Unterkunft abgezogen wird, erhält er eben nur 
16 Franken pro Stunde. Diesem Missbrauch sollten wir vor•, 
beugen. · 
Wir haben wohl bis heute einen Gesamtarbeitsvertrag; 
trotzdem ist der Minimallohn laufend umgangen worden. 1.n 
Deutschland hat das teilweise zu katastrophalen Bedin
gungen gefOhrt. Wir kennen die Situation in Seclrun. Wir 
können solchen Situationen gerecht werden und sollten 
das jetzt auch tun und diesen kleinen Satz einfügen. Er hilft 
den paritätischen Kommissionen, schnell einzugreifen - in
nerhalb von Wochen - und solche Mlsss$nde zu korrigie
ren. 
Natiit1lch braucht es dafür Kontrollen. Aber das ganze Ge
setz lebt von Kontrollen~ Wenn wir schon die Möglichkeit ha
ben, in diesemspeziellen Punkt etwas zutun, der Im Entsen
degesetz In Deul$chland bis heute das gr.össte Probrem dar-
stellt, sollten wir das tun. ' 
Ich bitte Sie, diesen Zusatz aufzunehmen. Er Ist für das Ent
sendegesetz sehr wichtig, damit die Minimallöhne wirklich 
eingehalten werden. 

Präsident: Herr Mby macht mich darauf aufmerksam, dass 
sich in der französischen Übersetzung Ihres Antrages ein 
offensichtlicher Fehler befinde. Es sollte nach seiner Mei
nung. heissen «ne doivent pas Otre superieures aux tarifs 
conformes». Ich möchte hier keine Redaktlons0bung veran-
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stalten, aber die Korrektur müsste in diese Richtung erfol
gen. 

·eeerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Dieser Antrag hat 
der Kommission nicht vorgelegen. Mir erscheint er sinnvoll; 
aber diesmal möchte ich den Bundesrat die Position des 
aundesrates natiirllch selber vortragen lassen. 

Präsident Herr Bundesrat Couchepln verzichtet. 

Angenommen gemäss Antrag Jenny 
Adopte seton /a proposition Jenny 

Art. 4. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commil$Sion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopts 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
•••• der zuständigen kantonalen Behörde nach Artikel 7, Ab
satz 1 Buchstabe d schriftlich •••• 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 6 
Proposition de /a commlssion 
Al.1 . · 
.... ä. rautorlte cantonale competente au sens de l'article 7 all
nea 1 er Jettre d, par ecrit .... 
Al.2,3 , 
Adherer au projet du Conseil federal 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Die Änderungen 
in Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 9 Absätze 2 
und 3 sowie Artikel 14 können zusammen behandelt werden. 
In d.er ganz ursprünglichen Fassung des Entwurfes zum Ent
sendegesetz waren die Behörden in den einzelnen Artikeln 
jeweils mit Namen bezeichnet In der veMaltungsintemen 
sprachlichen Überprüfung sowie nach Reorganisation des 
BWA wurde vom Bundesrat dsnn auf die namentliche Nen
nung der Behörden verzichtet In der Kommissionsberatung 
hat sich gezeigt, dass der vom Bundesrat verwendete Begriff 
der «zuständigen Behörde» teilweise etwas Verwirrung stif
tet Es ist in dieser Fassung nicht immer ganz 1<Iar, um wen 
es sich handelt, zumal es sich grundsätzlich um kantonale 
oder eidgenössische Behörden handeln kann. Um hier wie
der Klarheit zu schaffen, schlägt Ihnen Ihre Kommission im 
Einverständnis mit dem Bundesrat vor, in den erwähnten Ar
tikeln Präzisierungen vorzunehmen. · 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
ZUStimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Der Arbeitgeber muss den Organen nach Absatz 1 auf Ver-
langen.... · 
Abs.3 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Bundesrat und Kantone regeln die Entschädigung der Or
gane, die mit der .Kontrolle der Gesetzesanwendung betraut 
sind. 

Arl7 
Proposition de /a commlsslon 
Al. 1 ' 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Al.2 
.... aux organes competents seien l'alinea 1 er qui les ••.• 
A/.3 . 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.4 
Le Conseil federal et les cantons reglent les indemnites a 
verser aux organes charges du contröle de l'application de la 
loi. . · 

Angenommen -Adopte 

Arl8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Arl9 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die zuständige kantonale Behörde n~ch Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe d kann •••• 
Abs.3 . . . 
Die Behörde, die eine Sanl<tion ausspricht. stellt cler zustän-
digen Bundesbehörde eine Kopie •••. ' 

Arl9 
Proposition .de 1a commissibn 
Al. '1 . 
Adherer au projet du Conseil federal . 
Al.2' ' 
L'autorite cantonale compet~nte au sens de l'article 7 allnea 
1 er le~e d, peut .... 
A/.3 ' 
.... a rautorit~ federale competente •• ,. 

Angenommen·-:-Adopte 

ArL 10-13 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Entwurf d~ Bundesrates 
Proposition de la commission · 
Adherer au projet du Conseil f~ral 

Angenommen -Adopte 

ArL 14 
Antrag der Kommission 
Die zuständige Bundesbehörde beaufsichtigt den . Vollzug 
dieses Gesetzes. Es kann den Vollzugsorganen nach Arti
kel 7 Weisungen erteilen. 

ArL 14 
Proposition de 1a cqmmission 
L'autorite federale competente •••• aux organes d'execution 

· seien l'article 7. · · 

Angenommen -'Adopt, 

ArL 15 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 .: ,, 
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes; 
es gilt so lange, als das Abkommen über die Freizügigkeit in · 
Kraft ist .. 

Arl15 
PropQSltion 'de /a commission 
A/; 1 \ 
Aclherer au proJet du Conseil federal 

• 

Al.2 
Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur de 1a 
presente loi; celle-ci a effet aussi longtemps que l'Aci:ord sur 
1a libre circulation des personnes. 

Angenommen -Adopte 

Änderung bisherigen Rechts 
Mocllflcatlon · du droH en vlgueur 

Zlft 1 ArL 115 .Abs. 3 
Antrag der Kommission 
··:· anzuwendenden Arbeits_- und Lohn~ingungen si11d ••.. 

Ch.1 arl 115 al~ 3 
Proposition de 1a commission 
•••. des actions relatives aux conditions de travail et de salaire 
devant s'appliquer •••• ' 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Ihre Kommission 
beantragt Ihnen, einheitliche Begriffe zu. verwenden und 
auch im Bundesgesetz über das internationale Privatrecht, 
wie In den anderen Erlassen, von «Lohnbedingungen» und 
nicht von «Beschäftigungsbedingungen» zu sprechen .. 

Ang~nommen -Adopte 

Zlff. 2 ArL 360a . 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit , 
Werden innerhalb einer Branche oder einem Beruf die orts-, 
berufs- oder branchenüblichen Löhne deutlich und mehrfach 
in rechtsmlssbräuchlicher Weise unterboten und liegt kein 
Gesamtarbeitsve,:trag mit Bestimmungen über Mindestlöhne 
vor, der allgemeinverbindlich erklärt werden kann, so kann 
• .-•• einen befristeten·Normalarbeitsvertrag erlassen, der nach 
Regionen und Orten dlffererizierte Mindestlöhne vorsieht' 

Minderheit I 
(Brunner Christiane, Marty Dick, Plattner) 
Werden Innerhalb einer Branche oder einem Beruf die orts-, 
berufs- oder' branchenübJlchen Löhne. wiederholt in 
missbräuchlicher Weise unterboten und liegt kein Gesamtar
beitsvertrag mit Bestimmungen über Mindestlöhne vor, der 

· allgemeinverbindlich erklärt we~en kann; so kann •••• einen 
oefristeten Normalarbeitsvertrag erlassen, der nach Regio
nen und Orten differenzierte Mindestlöhne vorsieht 

Minderheit ff . 
(Marty Dick, Beerli, Bloetzer, Brunner Christiane, Plattner, 
Slmrnen) . 
Werden Innerhalb einer Branche oder einem Beruf die orts-, 
berufs- oder branchenüblichen Löhne deutlich und mehrfach 
in missbräuchlicher Weise unterboten und liegt kein Gesamt
arbeitsvertrag mit Bestimmungen über Mindestlöhne vor, der 
allgemeinverbindlich erklärt ,werden kann, so kann ..•• einen 
befristeten Normalarbeitsvertrag erlassen, der nach Regio
nen und drten differenzierte Mindestlöhne vorsieht. 

Abs.2 . 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 2 arl 360a 
Proposition de la commisslon 
Al.1 
Majorite , 
SI, au sein d'une branche economique ou d'une profession, 
les salaires usuels dans la focallte, la branche ou 1a profes
sion font l'objet d'une sous-enchere importante, repetee et 
ponstitutive d'un abus de drolt •••• et s'II n'existe pas de con
ventlon collective de travail contenant des dispositions relati
ves aux salaires minimaux pouvant &tre etendue, l'autorite 
competente •••• un contrat-type de travail d'une duree llmite 
prevoyant des salaires ,mhiimaux, dlfferencies seien les re
gions et les localites, dans le but •••• · 
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Minorite r 
(Brunner Christiane, Marty Dick, Plattner) 
Si, au sein d'une branche economique ou d'une profession, 
Ies salaires usuels dans 1a Iocalite, 1a branche ou la profes
sion fönt l'objet d'une sous-enchere abusive et repetee ••.• et 
s'il n'existe pas de convention collective de travail contenant 
des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant ätre 
etendue, rautorite competente •••• un contrat-type de travall 
d'une duree limite prevoyant des salaires minimaux, dlfferen
cies selon les regions et Ies localites, dans le but •••. . 

Minoritell 
• (Marty Dick, Beerli, B!oetzer, Brunner Christiane, Plattner, 
Simmen) · · 
SI, au sein d'une branche economique ou d'une profession, 
Ies salaires usuels. dans la localite, la branche ou Ia profes
sion font l'objet d'une sous-enchere importante, repetee et 
abusive •••• et s'il n'exlste pas de convention collective de tra
vail contenant des dispositions relatives aux salaires mini
maux pouvant ätre etendue, l'autorite competente •• ,. un con
trat-type de travail d'une duree limite prevoyant des salaires 
mlnimaux, dlfferencies selon les regions et les localites, dans 
le but .... 

A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1-A/. 1 

BeerH Christine (R, BE), Berichterstatterin: Bereits in Absatz 
1 hat Ihre Kommission die. Wertefragen diskutiert und ent
schieden, die ich nunmehr der Reihe nach auffiihren möchte: 
E!'5tens wurde diskutiert - und ich schlage Ihnen vor, sich 

.vorerst auch darauf zu beschrär:iken -, ob die Version des 
Bundesrates durch die Worte «deutlich und mehrfach In 
rechtsmissbräuchlicher Weise~ zu ergänzen sei oder nicht. 
Sie ersehen aus der Fahne, dass die Mehrheit Ihrer Kommis
sion einer Aufnahme dieser Worte ins Gesetz zustimmt 
Die Minderheit II (Marty Dick) möchte «deutlich und mehr
fach» hinzufügen, geht jedoch davon aus, dass hier der Be
griff «mlssbräuchlich» und nicht der Begriff «rechts
missbräuchlich» richtig ist 
Die Minderheit I (Brunner Christiane) will bei der Version des 
Bundesrates bleiben und beschränkt sich demzufolge auf die 
Worte «wiederholt in missbräuchlicher Weise». 
Mit der Einfügung der Worte «.deutlich und mehrfach i!l 
rechtsmissbräuchlicher Weise» will die Mehrheit Ihrer Kom
mission klar aufzeigen, dass es hier darum geht, einen , 
Schutzwall gegen allgemeinen Lohnzusammenbruch .aufzu- 1 

bauen. Es dürfen keine Handlungen geduldet werden, die 
dazu führen, dass das gesamte Lohngefüge ins Wanken ge
rät. Zudem geht Ihre Kommission davon aus, dass die Frei
heit der Vertragsparteien, den Lohn festzulegen, ein von der 
Wirtschaftsfreiheit geschütztes Recht ist Di~ Recht, in
nerhalb der Gesetzgebung den Lohn festzulegen, wird je
doch begrenzt. Geht man punkte Lohnfestsetzung 
missbräuchlich vor, wird ein Recht missbräuchlich gehand
habt, und es liegt Rechtsmissbrauch vor. 
Durch diese Formulierung wird aufgezeigt, dass die Lohn
festlegung innerhalb der Grenzen der Rechtsordnung frei
heitsrechtiich geschützt ist. Zur Qualifizierung des Missbrau
ches werden im übrigen folgende Kriterien zu berücksichti
gen sein: Die Vorgehensweise des Arbeitgebers, die Gründe, 
die zur Lohnunterbietung führen, subjektive oder objektive 
Gründe, das Ausmass und die Auswirkung der Unterbietung. 
Die nachfolgenden Sachverhalte sind als Missbrauch oder' 
zumindest als Indiz dafür zu qualifizieren: Ein Arbeitgeber, · 

·. der seine Belegschaft mit massiver Rekrutierung billiger Ar
beitskräfte systematisch ersetzt; die Entlassung einer gros
sen Anzahl Arbeitnehmer, wobei neue Arbeitsverträge mit 
wesentlich tieferen Löhnen angeboten werden - sogenannte 
Änderungsküridig4ngen -, ohne dass dies durch einen ob
jektiven Grund wie zum Beispiel vorübergehende wirtschaft
liche Schwierigkeiten gerechtfertigt ist; wesentliche und sy
stematische Lohnsenkungen bei Vertragserneuerungen oder 
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Neuanstellungen. Hingegen liegt kein missbräuchliches Un
. terbieten vor, wenn die Löhne einer bestimmten Branche 
oder eines bestimmten Berufes bei gleicher Qualifikation in
nerhalb der Lohnbandbreite und innerhalb der üblichen Ar
beitsbedingungen gekürzt werden. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission ist der Überzeugung, dass 
sie mit dieser Formulierung eine Lösung gefunden hat, die 
das Spannungsverhältnis zwischen gewünschter Flexibilisie
rung und erdrutschartiger Verschlechterung der Bedingun
gen auffängt, und bittet Sie, ihr zuzustimmen. 

Brunner Christiane (S, GE): II y a deux minorites parce que 
·nous avons vote de manlere separee, d'une f)art, sur rintro
duction de l'adjectif «importante», et d'autre part, sur la mo
dification qui a ete introduite par la majorite de la commission 
et qui consiste a parier, au Ueu de «sous-enchere abusive et 
repetee», de usous-enchere constitutive d'un abus de droit». 
Comme nous avons fait deux votations separees, nous nous 
sommes reparti les täches, si fose dire, en deux minorites: 
tout d'abord Ia minorite I en ce qui conceme l'introduclion par 
la majorite du mot «irnportante». Je precise a I'attention du 
president, en vue de la procedure devote, que ces deux mi
norites ne s'excluent pas, evidemment, l'une et l'autre. 
D'ailleurs, MM. Marty, Plattner et mol-meme sommes signa
taires des deux minorites. 
En ce qui conceme l'introduction de ra:djectif «importante», 

. j'aimerais relever sirnplement son inutilite. Si une sous-en
chere en matiere salariale est abusive, elle est necessaire
ment importante, sinon elle ne peut pas ätre consideree 
comme etant abusive. Je ne vois pas qu'un cas «bagatelle» 
puisse ätre considere comme une sous-encht!lre abusive. 
C'est la raison pour laquelle je ne vois pas l'utilite d'introduire 
radjectif «importante». Pour moi, c'est simplement 'redon
dant, c'est vouloir gagner sur un point en mettant encor'e une 
fois l'accent au niveau de I'importance de la sous-enchere 
salariale, mais Qa ne sert a rien. Quand il y a ei,i des discus
sions entre partenaires sociaux, ils. ont demande: «C'est 
quoi, une sous-enchere importante? Est-ce que c'est 1 o pour 
cent ou 30 pour cent de salaire en moins?» 
Franchement, la sous-enchere abusive doit s'interpreter 
aussi de maniere pragmatique par rapport a Ia branche, a 1a 
profession concemees, par rapport·au canton et a 1a localite 
concemes. L'adjectif «importante» ne rajoute rien a l'inter
preta.tion. II ne fait que rendre Ies choses encore plus compli
quees. 
Ce sont 1a Ies raisons pour lesquelles, bien que cela puisse 
paraitre un detail que de se disputer sur un adjectif, je vous 
prie de ne pas pousser la mesquinerie trop loin et de suivre 
en cela le Conseil federal en adoptant ma proposition de mi
norite 1. 

Marty Dick (R, Tl): Nous sommes arrives a un point impor
tant, un point deJlcat de nos debats. Peut-etre un point qui est 
plus psychologique que pratique, mais nous savons que l'on 
peut perdre des votations populaires extl'Amement importan
tes sur des points qul sont purement psychologlques. 

.. Tout le monde l'a dit, les accords bilateraux sont d'une impor
tance vitale pour notre pays: c'est un pas historique que l'on 
s'apprete a faire, un pas lie a de nombreuses craintes. Je 
crois que l'on doit comprendre ces craintes, meme si l'on 
n'habite pas a Bäte ou au Tessin. . 
C'est dire que les mesures d'accompagnement sont fonda
mentales; ne serait-ce que psychologiquement, elles sont 
fondarrientales pour faire passer ces accords bilateraux telle
ment importants pournotre pays. ll ne s"agit pas ici d'ätre pour 
ou contre l'economie, ni d'ailleurs pour ou contre Ies syndi
cats, II s'agit en fait de trouver une base commune pour bätir 
ensemble l'avenir de notre pays. II s'agit, en bref, de faire pas
ser ces accords. Chacun doit y rnettre du sien. Je constate 
que, sur ce point, on est en presence de ce que je dols quand 
mäme considerer un peu comme une provocation. 
On peut considerer l'abus soit sous l'aspect juridique, soit 
sous l'aspect de l'opportunite politique. Je crois que dal,'ls les 
deux cas, on doit conclure que Ia proposition de Ia majorite 
de 1a commission doit etre en tout cas r~jetee. 
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La notion d'abus de droit, «Rechtsmlssbrauchn, est concep- sten wäre es mir .gewesen, wenn wir uns in der Kommission 
tuellement fausse, d'un point d.e vue jurldlque, dans ce con- . auf eine juristisch~abstrakte .~flnition d~ Mlssbrauchsbe
texte. Le. bien juridique que ron doit ou que ron veut proteger griffes hätten. einigen können. 
n'estpasl'exerciced'undroit,cen'estpasnonplusunerelatiori Ich habe einen solchen Vorschlag gemacht und versucht, 
juridlqueentredeuxparties.Cequ'onveutproteger-etjecrois darin sowohl das Element der Wettbewerbsverfälschung als 
que tout le monde est d'accord sur ce point-, c'est reffondre- auch das soziale Element untel'Ztlbrlngen. Die . typischen 
ment des salaires dans riotre pays a 1a auite de la llbre circu- · Fälle der. Lohnunterbietungen wären so einfach im Gesetz 
latlon des personnes et donc 1a chute du bien-Mre de nos con- geregelt, das staatliche Handeln würde .fQr die Arbeitgeber 
cltoyens et concitoyennes. Oonc, cette notion d'abus de droit, und. die Arbeitnehmer ·berechenbar, und die Frage. der 
de «Rechtsmissbrauch»,comme elle est deflnie dans notre . missbräuchlichen Löhne würde nicht zum politischsn Dauer
ordrejuridique,nelfOuvepassaplaceicl.D'allleurs,onleverra ·. thema gemacht Denken· Sie daran: Das Obllgatlonenrecht 
tout a l'heure, le terme de «Rechtsmissbrauch» est extr&me:- steht auf dem Pult der meisten Arbeitgeberinnen und Arbeit-
ment restreint dans notre ordre jurldique. · geber. Jedermann muss ~ich darin orientieren und damit ar-
Mais aussi, d•un point de vue de l'opportunite politlque, 1a' so- beiten können. Dazu ist ein gewisser Detaillierungsgrad nö
lution de Ja majorlte de la CQmmission constitue, je dois le re-- tig. Auch die Frag~ der regionalen und. örtlichen Differenzie
peter, une provocation lnutile, une•provocation dangereuse rung wäre durch den Wettbewerbsbegriff geklärt Vor allem 
qui pourrait aboutir a un autogoal absolument fatal. Je disais wäre die Missbrauchsfrage justitiabel •. 
que 1a notion d'abus de droit est tres restrelnte en droit Und noch etwas: Viele befQrchten bekanntlich im Zuge der 
sulsse, et j'en veux pour preuve rarticte 2 du Code cMI. L'ali-. · PeRIQnenfr'elzQglgkeit auch den Zustrom von selbständig er
nea 2 _de cet articie precise tres clairement que «l'abus rnani- werbenden EU-BQrgerlnnen · und EU-Bürgern, etwa Architek
feste d'un droit n'est j:>liJS, protege par la. loi». «Manifeste», ten, Ingenieure, EDV-Spezialisten usw. Diese werden durqh 
c'est--a-dire «offenbar» en allEimandl Donc, on donne un sl~ . die vom Bundesrat vorgeschlagene Massnahme nicht er
gnal en ernployant le terme d'abus de droit. M€1me sl on de- fasst. Mit d.er Definition des Begriff$ des Missbrauchs im Ge-: 
vait conclure, apres de savants debats juriäiques - vous sa• setz wären auch diese FAile .:. zumindest In einem Ansatz-
vez que deux juristes, comme le rappelalt le presldent hier, punkt - geregelt 
c'est trols opinions -, qu'en employant «abus».ou «.abus de Wir müssen uns auch bewusst sein, dass die flankierenden 
droit» on arrive a la mflme chose, l'on donne a notre popula•. · Massnahinen mit keinem Wort auf die bilateralen Verträge 

. tion en employant le terme d'abus de droit un message tres Bezug nehmen, dass also das System nicht darauf angelegt 
clair, c'.est-a-dire qu'on lntervlendra seulement dans les cas ; _ Ist, allein diejenigen Fäll,e von Lohn-. und Sozialdumping zu 
tout a falt eciatants, dans lli!S cas manifestes, dans .les cas qui verfolgen; welche offenkundig die. direkte Folge der Perso-
sont «offenbarn, dans les cas qui suscltent un grarid scan- nenfreizügigkeit sind; es geht vlelme_hrum alle Lohnunterbie
dale; dans les cas oCI il est trop tard. <1.est de cette fa_;on que . tungen, unabhängig davon, ob ein Zusammenhang mit den 
l'interpreteront · les citoyens et les . cltoyennes sulsses, bilateralen Verträgen besteht oder nicht Der Einwand des 
loniqu'ils deyront exprimer leur opinlon dans l'ume., . . · Schweizerischen .Gey,erkschaftsbundes, _dass die Verfahren· 
Et clone. c'est un signal que 1a majorite donne a la popu~on; zufolge Lohn- oder Sozialdumping verlängert würden, mag in 
un signal, helas, clair que 1a population lnterpretera d'une fa• Einzelfällen und vor allem tn der ersten Zeit ri~ sein, aber 
90n que l'on peut, et que rOI') doit cralndre. nurso lange, bis sich eine PlcllqS etabliert hat Dann fiegt eine 
Ce 'qul m'etonne, mais ce qul rri'effrale aussl, c'est 1a legetete Richtschnur vor. welche direkt angewendet werden kann. 
avec laquelle on est en traln dejouer avec le feu sur cette no- Nicht teilen kann ich dagegen die Auffassung von selten der . 
tlon d'abus. C'est etonnant, egalement, de coristater que Gewerkschaften, dass damit die.Anwendung derflankleren
beaucoup semblent penser que cette mesure d'accornpa-:, den Massnahmen schwieriger würde. Meines Erachtens ist 
,gnement protege seulement les travailleurs, alors qu'elle , .das Gegenteil der. Fall, wenn wir den Begriff «rechts~ 
constitue manlfestement une protectlon pourles entreprises, rnissbräuchlieh» als Richtschnur fQr die Auslegung neh~n. 
notamment pour les petlte8 et moyennes entreprises qui . denn Arbeitgeber und trlpartite Kom~ionen werden sich 
. constltuent la veritable aubstance de notre economie: .• an der Rechtsprechung orientieren können. . 
' Je suis personnellement favorable a 1a solution du Conseil fe. Aus diesen Gründen bitte Ich Sie, dem Antrag der. Mehrheit . 
deral. D'aiDeurs, est-ce que les representants de l'economle zu folgen. . · ' · 
n'ont pas approuve cette soiution d_u Conseil federal au ni
·veau de 1a consultatign? Je ri'ai entendu aucune expllcation: 
pourquoi la. majorlte devralt-eße tout a coup aller beaucoup 
plus loin que ce que les representants de l'economie ont ac-
ce~ auparavant? . · 
Quant a la minorlte II que je represente, c'est la tentative de 
proposer une solutlon. de compromis qul pourralt mre equlta• 

. ble. C'est vrai que «lmportante» est peut-etre lnutfle. Mals lcl · 
aussi, n s'aglt peut-etre d'un aspect psychologique, et 98 
pourralt donc mre verltablement un compromls qui permet
tralt de faire passet cette mesure d'accompagnement; qLil est 
absoturnent fondamentale. 

Forste, Erika (R, SG): Ich möchte ein Votum zur Unterstllt
zung der Mehrheit abgeben. 
Die Kommission erteilte anlässlich ihrer Sitzung im Mai qe,;i 
Auftrag, den Missbrauchsbegriff zu definieren. Diesem Auf. 
trag wurde in Form eines Papiers vom 29. Juni 1999 i:olge 
geleistet Das Papier zeigt, dass die Verwaltung einer poli~ 
tisch-opportunistischen Definition den Vorzug vor einer juri
stischen gibt und entsprechend im E'mzelfaß auch ein politi
sches und nicht ein juristisches Verfahren wßl. · 
Genau das ist fQr mich fragwürdig. Es ist nicht nur.eine Frage 

. der Psychologie, wie uns das Kollege Marty soeben weisma
chen wollte. Wollen Sie wirklk;h 26 tripartlte Kommissionen 
und dazu dem Bund und allen kantonalen. Verwaltungen zu
muten, ihre eigene und deshalb von Fall zu Fall und von Kan-

.• ton zu Kanton unterschiedliche Praxis aufzubauen? Am lieb-
.., 

Schmid Carlo (C, Al): Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass mir 
di~ ganze Ziff@r 2 eigenUlch nlcht,recht passt Wenn .Ich 
das so anschaue, dann ist die Fassung der Mehrheit noch die 
am wenigsten schädliche: Es ist nicht ein kaltschnäuziger 
Rechtsliberalismus, der mich dazu fQhrt, das zu sagen. Ich 
habe ei'nste Bedenken, dass diese Lösung, die wir hier fin
den, unangepasstist, und -zwar In doppelter Hinsicht Zum er
sten glaube Ich, dass diese Lösung der Problemstellung nicht 
angepasst ist. ZUm zweiten verpasst dlesEJ Lösung das Ziel 
der Erhaltung von guten Arbeitsplä:tzen. · · . 
zu Punkt 1: Warum ist es eine der Problemstellung nicht an-

, gepasste Lösung? Im Rahmen der Beratung über die sieben 
Verträge mit der EU sind wir hier. daran, soziale und. wirt
schaftliche Nachteile abzufedern. die sich gerade aus diesen 
sieben Verträg~ ergeben. Wenn wir nun aber diese Nonn 

· betrachten, dann ist es eine gene!'9ll-abstrakte Norm. welche 
sich eben nicht nur auf die Frage des Verhältnisses des 
schweizerischen zum europäischen Arbeitsmarkt bezieht 
Sie hat zu diesem Verhältnis ~eh. insoweit keine Beziehung,, 
als mit einer Befristung eine Stressphase abgedeckt würde, 
sondem sie • ei,lerseits räumlich unbegrenzt und ander• 
seits zeitlich unbefristet Sie betrifft mit anderen Worten auch 
das rein binnenschwelzerlsche Verhältnis. Warum in aller 
Welt machen wir h~ute binnenwirtschaftlich eine.neue Norm, 
welche sieh eigentlich nur m.it Bezug auf das Auslanclverhält
nis fQr eine Übergllngsfrist Oberhaupt gerechtfertigt hätte? 

. Ich halte diese Norm deshalb fQr weit überschlessend und 
' . 
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bedaure sie ausserordemtlich. In meiner Partei habe Ich ver
sucht, hier statt eines Bundesgesetzes einen befristeten 
Bundesbeschluss vorzuschlagen. Das wurde nicht akzep
tiert; ich kann damit leben, aber es ist ein Fehler. 
Zu Punkt 2: Ich bin vollkommen überzeugt, dass diese Norm 
keine gut dotierten Arbeitsplätze erhält Ich komme aus der 
Ostschweiz, welche erfahren hat, was es heisst, in einem 
Hochlohnland vom -Textilsektor abhängig zu sein. Wenn Sie 
die Idee; die ~inter dieser Regel von Artikel 360a steckt, mit 
hinreichender politischer und wirtschaftlicher Kraft global 
durchsetzen wollten, dann hätten Sie den Chinesen, den Tai
wanesen, den Thailändern verbieten müssen, so billig zu ar
beit1;1n. Denn das,. was unsere Ostschweizer Textilindustrie 
letzten . Endes geschädigt hat, war der Umstand, dass es 
eben nicht urn die Löhne ging, sondem um die Preise der im
portierten Waren. Und überall dort, wo Sie zu den Löhnen gar 
nichts zu sagen haben, wo aber.gleichzeitig der Import und 
der Güterverkehr frei sind, erreichen Sie das Konträre von 
dem, was Sie wollen, wenn Sie die Wirtschaft nicht wettbe
werbsfähig erhalten, sondern sie mit hochgehaltenen Löhnen 
praktlsch,dazu zwingen, die Waffen zu strecken. 
Sie können in Schönheit untergehen, aber Ich glaube nicht, 
dass das im wohlverstandenen Interesse der Arbeitnehmer 
ist. Vielleicht haben Sie das, was in der Ostschweiz passiert 
ist, verschlafen, weil dies nicht Ihre Klientel ist. Sehr sozial ist 
es ohnehin nicht, wenn man die Arbeitnehmer einfach des
wegen, weil sie nicht «rot» stimmen, nicht schützt. 
Deshalb. meine ich, dass die Regel an sich falsch, aber die 
Veniion der Mehrheit noch am wenigsten falsch ist, weswe
gen ich dem Antrag der Mehrheit zustimme. 

Saudan Frano<>lse (R, GE): J'aimeraiS intervenlr sur deux . 
points qui me ~lerrt importants.. L'essentlel de nos de
bats, premier point, s'est concentre, en ce qui conceme ces 
mesures, sur 1a protection des tra\fal11eurs. Seul M. Marty a 
relew a quel point les mesures qui nous sont presentees vi
sent deux buts: la protectlon des travallleurs, en effet; mais 
egalement la protection des entreprises en visant a instaurer 
des conditions de concurrence qui soient honnAtes et ~uita
bles. 
Je reviens a la proposition Jenny que j',ai soutenue parce que 
je la trouve particulierement pertinente. Elle m'a rappele a 
quel. point, mAme s'il ne faut pas faire d'an~lisme dans ce 
domaine, on pouvatt utiliser certalns moyens pour fausser la 
concurrence sur un marche doMe. A Geneve il y a une di-' 
zaine d'annees, on a eu exactement le cas qui a 61:e evoque 
par M. Jenny. II a failu ~ de l'ordre parce qu'en effet, des 
entreprises engageaient des travaJUeurs etrangers, les lo-

. geaient et jouaient sur les charges qui leur etaient deduites . 
de leurs salaires. II me.semble trE!S lmportant de garder a l'es
prit les deux aspects de cette mesure qul ont aussi une face 
extrtlmement positive pour les petites et moyennes ~ri
ses. 
Le deuxi~e point est en rapport avec l'inquietude que Je 
sens dans les propos tenus par . Mme Forster, C'est 1a 
deuxiemei fois qu'elle intervient sur ce sujet: 1a constitution 
des vingt-six commissloris tripartites lui donne des soucls. E(l 
fait, .elles auraient 1a possibillte d'interpreter les nonnes lega
les de maniere differente. Mals c'est justement le but. Ma
dame Forster! Le but est de tenir absolument compte des 
conditions locales. Je reprendrai encore un exemple concret. 
Les con<fltions de logement ne sont pas les m&mes dans tous 
les cantons, ce qui expDque des dlfferences importantes de 
salaires. Je crois que M. Couchepin, conseiller federal, est in
tervenu en disant que les commissions tripartltes pourront 
faire des propositions, mais qu'en definitive c'est l'autorite 
politlque qul flxera quand mAme les salaires. . 
Pour ma part, je n'arrive pas a volr dans vos inquietudes con
cemant les commissions tripartites quelle solution meilleure 
on pourrait trouver, sinon en les vidartt de leur senset en ltur 
enlevant l'objectif pour leq1.1el elles ont 61:e creees, en portant 
atteinte a terme au federalisme et a 1a maniere de fonctionner 
dupays. 
La fonnulation du Conseil federal est Ja plus simple, 1a plus 
claire. C'est celle que je soutiendral dans uri premier temps. 
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Au cas ou elle serait rejetee, je soutiendrai la proposition de 
minorite 11. 
En ce qui conceme 1a notion d'«abus de drolt», je rejoins les 
explications donnees par M. Marty parce que le probleme de
passe mes competences juridiques et que c'est le discours le 
plus convaincant que f aie entendu sur ce sujet. 

Zlmrnerll Ulrich (V, BE): Das Votum von Herrn Vizepräsident 
Schmid hat mich etwas provoziert, als Nichtkommissionsmit
glied noch etwas zum Thema zu sagen. Die Diskussion ist In 
den letzten zehn Minuten grundsätzlich geworden. Das ist 
wahrscheinlich auch richtig so. Wir müssen wissen, was wir 
tun. Was1wir zu beschliessen im Begriffe sind, gehört zu den 
abenteuerlicheren Beiträgen des Gesetzgebers zum schwei
zerischen Arbeitsrecht; das muss man sehen. 
Die Ausgangslage ist verhältnismässlg einfach. Wenn die 
Sozialpartner nachhaltig beweisen, dass s.ie mit der neu ge
wonnenen Freizügigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
in der Schweiz nicht verantwortungsbewusst und sozialver
trägllch umgehen können, muss der Staat Mindestlohnvor
schriften erlassen- und damit die Vertragsfreiheit einschrän
ken. Da sind wir uns politisch offenbar einig. 
Dazu ~e sich eigentlich eine bundesrä.tliche Verordnung 
an, tor die Im Obligationenrecht eine genügende gesetzliche 
Grundlage geschaffen werden mOsste, welche die nötigen 
klaren Leitplanken tor Mindestlohnwrschrlften verankern 
wOrde. Ich darf Sie nur ganz nebenbei an den Artikel 164 der · 
neuen Bundesverfassung erinnem, der vorsieht, dass wich
tige Bestimmungen, die Rechte und Pflichten beschränken, 
auf formeller. Gesetzesstufe erlassen werden mOssen. Als 
Kommissionsmitglied hätte ich mir die Frage erlaubt, warum 
man es denn nicht so gemacht hat. 
Nun kommt das Originelle:. Man bemüht sich, Mindestlohn
vorschriften mit dem Institut des Normalarbeitsvertrages zu 
erlassen. Man könnte sich zunächst einmal fragen, was da
bei «normal» ist, denn Minimallöhne sind in der Schweiz ja 
nicht gerade der Normalfall Aper lassen wir das. Das Institut 
des Normalarbeitsvertrages stand ja bisherfOr den Standard
arbeitsvertrag und enthielt gerade nicht zwingende VolSchrlf
ten. Neu sollen nun zwingende Vorschriften hineingebracht 
werden, und zwar offenbar deshalb, weil wir in diesem Zu
sammenhang auch noch einen besonderen Föderalismus 
praktizieren mOssen, und offenbar deshalb will man keine 
bundesrAtllche Verordnung. Ich kann damit leben, aber es 
macht mir MOhe, wenn man sagt, es gehe nur um den «bon 
sens politique». Natürlich ist die Regierung dafür gewählt und 
bezahlt, dass sie regiert, aber so ganz ausgrenzen kann man 
den Rechtsstaat und den Rechtsschutz natürlich nicht Des
halb hat Herr Schmid komplett recht, wenn er sagt, dass sol
che Vorschriften generell-abstrakt, d. h. Normen sind. 
Ich erinnere Sie daran,. dass der Bundesrat bisher Normalar
beitsverträge immer in Verordnungsform erlassen hat Sie 
können in der Systematischen Sammlung des Bundesrech
tes einige finden. Das heisst nun, dass Normalarbeitsver
träge, die von einer Kantonsregierung verabschiedet werden 
- ob sie sie dann noch genehmigen lassen oder nicht, ist ei
gentlich egal -, in jedem Fall einer Kontrolle durch das Bun.: 
desgericht unterliegen, wenn Sie diesen merkwürdigen Fö-

. deralismus praktizieren. Denn das sind ja Beschränkungen 
der Vertragsfreiheit. Sie müssen mit unserer Wirtschaftsfrei
heit vereinbar sein. Genau gleich ist es im Obrigen auch, 
wenn der Bundesrat solche Normalarbeitsverträge erlässt. 
Natürlich kann man sich darüber streiten, ob es Sinn macht, 
bereits den Emlss selber einer Rechtskontrolle zu unterstel
len oder nur den konkreten Anwendungsakt. Immerhin spielt 
in diesem Zusammenhang ja auch noch die Europäische 
Menschenrechtskonvention eine Rolle. Ich weiss, Sie hören 
das nicht Immer gern. Aber es geht um einen «zMlrechtli
chen» Streit. Hier sind Gerichte gefragt, ob Ihnen das nun 
passt oder nicht Wenn also ein Arbeitgeber oder Arbeitneh
mer mit seinem Partner Streit bekommt Ober die Frage, ob 
diese Mindestlohnvorschrlften •rechtens seien, wird darOber 
allemal das Bundesgericht entscheiden, ob Ihnen das nun 
passt oder nicht.. Die Frage ist i:iur, wann und in welchem Ver
fahren. Sie können das sogleich lösen, damit allfällige Strei- · 
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tlgkeiten erledigt sind - machen wir doch eine klare Rege- nous avons les dlspositions legales necessalres pour repon• 
lung im Sinne des Votums von Frau Spoerry von heute rnor- dre aux abus qui poutraient se produire ,sous cet angle. 
gen -, oder Sie können es den Gerichten Oberlassen, dar- J'en arrlve malntenant a l'article 360a pour constatet qu'il 
Ober zu philosophieren, welches denn qie Rechtsnabir des comporte toute une serie de proposltions qul cmt ete faites , 
jeweiligen Hoheitsaktes sei, der da Im Zusammenhang mit pour chaque alln~. et qua les propositions qui suivent ont 
einem solchen Normalarbeitsvertrag produziert wird. ete presentees par les ~bres devotre commlssion ·et aWr 
Weshalb sage 1cm das alles, und weshalb hier? Weil Ich nicht sit6tacceptees par Je Conseil federal, parce qu'elles nol.1$ pa-
recht verstehe, warum man der Fonnulienmg von Artikel raissent Mre des precislons de bon sens,et touta fait,utiles. 
360a ein derart grosses Gewicht beimisst· Ob Sie nun von Nous y reviendrons da.ns un Instant C'est dire que le Conseil 
«Rechtsmissbrauch» oder «deutlichem oder wiederholtem. fa:leral.a ete Wls mobile pourtoutce quJconceme'cet article. 
Missbrauch» oder •deutlichem Unterschreiten» reden,.istfOr . Nous avons a~pte la pJupart.des proposltlons qui concer-
mich rechtlich - politisch vielleicht nicht ..: gehupft wie ge- nent cet artlcle. ' 
sprungen. Weshalb? Weil das Bundesgericht nach dem Sinn Par'contre, nous ne pouvons pas accepter les propositions 
und Zweck der vorgeschlagenen Ordnung die Gesetzmäs.;. de modification qul sont faltes par la majorite. La proposition 
sigkeit und auch die Verfassungsmässigkeit '.von solchen de mlnorite II est un rnolndre mal, mals encore, ce n'est pas 
Mlndestlohnvorst:hriften in einem Nonnalarbeitsvertrag in j&- ce qua nous voudrions. Nous souhaltons que vous en restlez 
den, Fall nur sanktionieren wird, wenn die verpönte Unterbie- a 1a solution du-Conseil federal. Je serais d'avis de reprendre 
tung des branchen- und ortsQbßchen Lohnniveauf System les demieres p~rases de M. Zimmer1i pour dire qu'a la llmite, 
hat und offensichtlich Ist Der Bundesrat hatdas eigentlich In toutce que vous decidez,aujourd'h1Ji en matiere de definition 
aller denkbaren Klarheit In seiner Botschaft gesagt; was ist n'a pas beauebup de sens du point de, vue strictement Juridi-
also der Sinn dieses $treites um diese Formulierung? • que. Cela a un sens politique, et un sens pofltique eminent. 
Sie können nach meinem Dafilrhalten auch Jene FormuUe- C'est la ralson pour laquelle je vous ~ de maniere pres- . 
rung wählen, die Ihnen polltisch die grösste Befriedigung ver- sante a ne pas vous eloigner de la solution du Conseil fe-
schafft, das verstehe ich, aber in der Sache selbst ändert das deral. · , · 
gar nichts, w.eil folgende Tatsache, die Herr Schmid zu Recht Lss mots, dans le d~ polltlque, ont une hlstoire. Et il y a 
angesprochen hat, am Ausgan91:1punkt steht Es sind Nor- · des mots - c'est ce qu'on appelle le «polltiquement correct» 
men für das schweizerische Recht, die wir er1assen, offen- --qul sont charges d'un poids qui falt que, mäme si en soi ils 
sichtlich erla8$en wollen, in elnerri Verfahren - und das liegt• seralent detendables, on ne peut plus les utiliser parce gu'II y 
mir am Herzen -, das den rechtsstaatlichen Minlmalanforde- · a des reflexes conditionnes qui se sontdevetoppes autour de 
rungen entspricht . ' cesconcepts. Tel est Je cas du mot «important» lie a «abus». , 
Wenn ~h jetzt entscheiden muss, werde Ich fOr die Minder- Lorsque les partenaires sociaux avaient cherche' un terraln 
heit n (Marty Dick) stimmen, weil diese Version im Gagensa~ d'entente, ils avalent parle a l'epoque de «erh~lch». Et puis 
zu dem, was Herr Schmid sagt, fOr mich die am wenigsten aussltöt, vous vous en souvenez, s'etaient developpees des 
schlechte Lösung darstellt · polemiques a la t6I1Wision en~ d'un cöte, M. Serge Gaillard, · 

de l'autre M. Peter Hasler. M. Hasler disalt «'Erhel:llich', c'est 
Couchepln Pascal, conseiller ~erat Je_ crois qu1I ne fal.lt , quand II y aura 15 pour cent de reduction de·~ par rap-
jamais lalsser passer quelque. chose qui a ete dit qui n'est port aux salalres les plus bas qU'on connalsse en Sulsse.» 
pas tout a fait correct. Tout a.fheure, M. Maltre a dlt que 1a loi M. Gaillard repondalt: «Mals non, 'erhebfich', c'est a partir de 
sur las travallleurs detaches l:itait en contestatfon auprts du 3 pour cent» ' · 
Tribunal de la Cour de Justice des Communautes europeen- Je· pretends · que, d'une. certaine manlere, tous les deux 
nes. C'est vrai, mais ce n'est pas pourJes raisons indiquees. avaient raison. Simplement, les circonstances variant telte-
Elle est en contestation parce quer Allemagne a edlcte de tel- ment d'un cas a J'autre · que sl vous diminuez un salalre de 
les dispositions sans attendre la directlve europeenne. Or, 2500 ou de,2700.francs de 3 pour cent ~ peut objective-
selon le droit cornmunautalre, Ja directive et.iropeenne auralt 'ment Atre deja irrJPOrtant. «erheblich», 06 «deutlich»! Mais sl 

· d0 Atre publiee avant que I' Allemagne pulsse deftnlr sa loi. Ce vous dlmlnuez de 15 pour cent un salalre de 12 000 francs, 
n'est donc pas une contestatlon de 1a Jot. sur: les travailleurs ce rrest pas encore un abus au sens de ce que l'on veut com-
detaches a laquelle on assiste en Allemagne, c'est celle de 1a battre. Donc, cheroher. une deftnition concrete • valable po1,1r 
procedure U,isee par le Gouvernement allemand. · tous et pour toute la Sulsse est quelque chose. d'irnposslble. 
Mme forstet a dit tout a l'h'eure que cet article ne ~ . C!laque fois qU'on a cherche a introdulre un mot nouveau, II 
pas a un souci que nous avons tous, qul est celui des faux · y a eu des reflexes conditionnds qui ont ete crees: au debut, 
in~ants. Cela reprdsente une menace • en effet, . cela a ete «erheblich»;~ ensuite, fal .falt un essal dans 1a 
lorsqu'on a des dlsposltions comme cellee qu'on esl en train procedure de consultation: parce que f avals un peu le mime 
d'adopter;. II peut y avofr des gens qui viennent de l'exterieUT souci et que je voulals en tous les 9ßS tester la reaction des 
et qul dlsent «Mot,. je suis independant.11> En verlte, i!& sont partenaires sociaux, favais donc introdult .le tenne «frnpor-
sal~. II est evident que la dispositlon que nous discutons tant», qui .a ete «d81Jt1ich», et.las memes cris exactemeht ont 
actuellement ne reppnd pas directement· a .ce probleme,· recommence,. 

. pulsqu'elle traJte de salaire et qu'II taut d'abord etablir que Aujourd'hul, vous ne ppuvez pas trait~ cette affaire de ma-
cette personne est Salariee.· Mals on ne peut pas demander nlere abstraite, en dtilmiere importance, et M. Zlmmerli a rai-
a une dlsposition qui s'adresse aux salaries de repondre a un son. Cela n'auralt aucune consequence pratique. s'II n'y av$lt 
probleme qui est different, mais qul a ete aborde et qui est pas cette histolre du mot qui faitqu'aujourcfhul toutes les pre-
connu. A l'article 1er de 1a lol sur les travaDleunl detaches cisions a «abus», en cfisant «important» ou «erheblich», 
qu'on vient d'aborder, on dit que la.definition dl,I travailleur est «deutlich», sont empoisonnees par le cllmat. Polltiquement, 
determlnee selon le droit suisse. . . . dans le debat qui ya venir, elles auront une importance dra
Par consequent, lorsqu'un travailleur detache se fera tausse- matlque disproportlonnee avec l'objet de fond. En effet, dans 
ment passer pour independant, alors qu'll est en verite un sa- le terme mime d'«abus» est contenue la. notion de «plus 
lri, on appllquera cette dispositlon I~: on veillera a ve- qu'une bagatelle». Dans. le terme d' «abus», est deja conte-
rifler s'il est en realite, aux yeux du dtolt suls$8, un salarie, on nue la notton d' «importance» ou de «erhebflch». Mais sl vous 
ne prendra pas.en compte seiJlement les declaratlons qu'll rajout~ le mot en plus, onvous demandera de blen vouloir 

, donne, on verra quels .sont les rapports reels de subordlna- le deflnir, et a ce moment-la, on retombe sur les sentlei:s de 
tion qul existent entre eette personne et celui qul l'empJoie. 1a guerre. Ce n'est pas le, but de roperatlon, et ~ ne chan~ 
On verra bien que ce n'est pas un mandat, mals que c'est en , gera rien l la pratique des commlssions tripartites; cela ren-
verite un contrat de travail qui a et~ passe. Cependant,. ce dra simpJement plus difficile l'acceptatiOn des mesures d'ac-
probleme n'est pas resolu dans tous les cas.; Ce n'est evi.;. compagne,rnent per une partie des partenaires sociaux. 
demment pas toujours facile de prouver q\.le quelqu'url qui se Ensuite, on a voulu remplacer le mot aabus„ par les mots 
fait passer pour independant est en verlte un salarie, mals «s0us-enchere lmportante, repetee et constitullve d'un abus 
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de droit». M. Zimmerli pourrait te dire: non seulement cela 
n'ajoute rien, mais c'est faux. C'est absolument faux du point 

. de vue juridique. 
Ce n'est pas un abus de droit qu'on combat, c'est quelque 
chose de different Comme l'a ~ excellemment M. Marfy, 
l'abus de droit est defini a l'article 2 du Code clvil. C'est une 
disposition qui veut emp&cher qu'Lrle des parties liees par 
une relation juridique adopte un comportement forrnellement 
fonde sur une disposition ,.,e, mais materiellement, mani
festement contraire aux regles de la bonne foi. C'est une no
tion relative a. des relations entre ~ux personnes, et exclusi
vement entre ces deux personnes. On veut prevolr le cas ou 
quelqu'un abuse de son droit, mais de 80n drolt qu'il a obtenu 
dans le cadre d'une relation juridique, 1.fr1 contrat le plus 80U• 
vent .~ " 
lci, le but du Conseil f6deral est different La notion d'abus 
n'est pas jug6e en fonction de 1a relation entre les deux par
ties, eile est jugee en fonction d'un objectif polltique large qui 
est d'evlter l'effondrement des salalres. Nous ne jugerons 

· pas de savoir s'II y a abus de droit entre les deux partenaires. 
Nous ne porterons pas de jugement sur le travailleur ou sur 
le patron qui a signe le contrat. Nous ne voulons pas savolr 
s'il y a ab,us de droit et nous ne voolons pas non plus savoir 
s'il y a lesion au sens des articles 20 et suivants du Code des 
obligations. Ce que nous voulons savoir, c'est si ce compor
tement mpete constitue, a la fin, te risque de l'effondrement 
des salaires, et a ce moment-la on agira. S'JI n'y a pas de ris- · 
que d'effondrement des salaires, on ne portera pas de juge
ment sur la qualite de la relation juridique entre les parties. 
On s'abstiendra de le faire. 
La majorite de la commission, avec cette notion de «constltu
tive d'un abus de droit», fait une erreur juridique. Ce n'est pas 
une erreur polltique, c'est une erreur juridique pure et simple. 
Elle trahit l'esprlt dans lequel le Conseil federal et ceux qui 
Yel!lent les mesures d'accompagnement ont conQU ces dis
posltlons, car alles ne visent pas le but de poursuivre des 
abus de droit, mais de poursuivre des abus qui provoquent 
l'effondrernent des salaires. 
Le Conseil federal a introduit- et 1a je ne suis pas revenu en 
arriäre lors de 1a consultation qui a eu lieu au debut de l'an

befristen. Dies zwingt alle Beteßlgten, die Situation immer 
wieder zu Oberdenken, und verhindert, dass Normalarbeits
verträge einfach aus Gewohnheit in Kraft bleiben. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell- A titre prelimlnaire 
FOr den Antrag der Minderheit 11 
Für den Antrag der Mehrheit 

Definitiv- Definitivement 
FOr den Antrag der Minderheit II 
FDr den Antrag der Minderheit.! 

Abs. 2-AJ. 2 
. Angenommen -Adopte 

Zlff. 2 Art. 360abls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit · 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Forstar, Marz, Seiler Bemharcl} 
Titel 

28Stimmen 
11 Stimmen 

27Stimmen 
13 Stimmen 

Genehmigung der kantonalen Normalarbeitsverträge 
Abs.1 
Der kantonale Normalarbeitsvertrag gemäss Artikel 360a be
darf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Bundes. 
Abs.2 . 
Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Voraussetzungen fOr 
den Erlass des Normalarbeitsvertrages erfOllt sind und das 
Verfahren ordnungsgemäss durchgefQhrt worden ist 
Abs.3 . 
Der Entscheid über die Genehmigung Ist dem Kanton schrift
lich· und begründet zu eröffnen. 
Abs.4 
Erweist sich nachträglich, dass die Voraussetzungen fOr den 
Erlass des Normalarbeitsvertrages nicht oder nicht mehr er

. füllt sind, 80 hat der Bund die Genehmigung zu widerrufen. 

nee - le mot «repetee». Cela a aussi ete conteste par cer- Ch. 2 art 380abls 
tains partenaires sociaux, mais ils ont tres rapidement ac- Proposition de 1a · commisslon 
cepte qu'on laisse le mot «repetee». Je n'aurais pas läche la- Majorite 
dessus parce qu'itme parait essential. Ce n'est pas un abus Rejeter la proposition de la minorlte 
important, c'est le fait qu'ß soit repete qui peut causer reffon- . Minorite 
drement des salaires. Ce n'esl pas parce qu'll y a un seul cas (Forstar, Merz, Seiler Bemhard) 
qui serait abuslf qu'on court ce risque. Titre 
Je redis tou]ours qua nous ne voulons pas punir le pecheur, Approbation des contrats-types de travail cantonaux 
nous ne voulons pas punir celui qui aurait fait un abus de droit Al. 1 .. 
au sens de l'article 2 du.Code clvil, nous ~ulons evlter des La validite des contrats-types de travail cantonaux au sens 
abus objectlfs qui provoqueraient un effondrement des salai- de l'article 360a est subordonnee a leur approbation par la 
ras. C'est la raison pour laquelle on a introdult le mot «repe- Conf6deration~ 
tee». On n'a pas IAche la-dessus et tout le monde l'admet AI. 2 
aujourd'hui. C'est lmportant car ce n'est pas un cas isol6 qui L'approbation est accordee si les conditions de l'ediction du 
justifierait l'utllisation de cette disposition. contrat-type de travail sont munies et sl la pro.cedure a ete re-
.«Fazlt», comme vous dites, au fond ne changez rlen. Vu l'hls~ gullere. • 
toire du mot, tout ce qui est denin cette.expression, l'adop-. Al. 3 
ter revlent simplement, excusez-moi du terrne, je crols qu'il a · La declsiQn motivee doit ~ notifiee par ecrit au canton. 
ete utlllse, a faire ec;later un nouvel incendie dans las rela- AI. 4 . 
tions entre partenaires soclaux, sans rlen apporter. Je n'utlli- S'il apparait ulterieurement que 1es· condltions de l'ediction du 
serai pas le terme de «provocation», mais c'est allurner un In- contrat-type de travail ne sont pas ou ne sont plus munies, la 
cendie inutile. . Confed6ration rapportera son approbation. 
Quant aux termes. «abus de drolt», ils sont juridiquement 
faux, raison pour laquelle, nous vous lnvltons a adopter le Präsident FDr die Minderheit Forstar 8(111 Artikel 360abis an 
projet du Conseil federal. die Stelle von Artikel 360e treten. 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Immer noch unter Merz Hans-Rudolf (R, AR): Es geht hier weniger um materi
Absatz 1 beantragt Ihnen Ihre Kommission, klar an der Sub- . eile Fragen der Ausgestaltung von Mlndestlöhnen, sondern 
sidlarltätderNormalarbeltsverträgefestzuhalten und deshalb es geht hier generell vor allem um eine Frage des Rechts
einen Einschub vorzunehmen, der besagt, dass Normalar- .schutzes. Nach dem Entwurf des Bundesrates kann die zu-
beitsverträge nur erlassen werden können, wenn kein Ge- ständige Behörde zur Bekämpfung oder zur Verhinderung 
samtarbeitsvertrag mit · !:5eStimmungen Ober Mindestlöhne von missbräuchlichen Lohnunterbietungen Normalarbeits-
vorliegt, .der allgemeinverblndllch erklärt werden kann. vertrage erlassen, die zwingende Mindestlöhne vorsehen. 
Als letztes, immer noch unter Absatz 1, beantragt Ihnen Ihre Erstreckt sich dabei der Geltungsbereich des Norrnalarbeits-
Kommission ebenfalls, die Normalarbeitsverträge zeitlich zu vertrages auf das Gebiet mehrerer Kantone, 80 ist fQr den Er-

Amtliches BUl!elln der Bundesversammlung 
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lass der Bundesrat, andernfalls der Kanton zuständig. Erlässt 
nuri im letztgenannten Fall ein Kanton also in Anwendung 
von Artikel 360a einen Normalarbeitsvertrag, so hat er dem 
zuständigen Bundesamt ein Exemplar zuzustellen. Das Ist In 
der Fassung der APK, unserer Kommission, In Artikel 360e 

· vorgesehen. · · 
Der bundesratliche Entwurf sieht aber nicht vor, dass der Ent
scheid der kantonalen Behörde von einer Bundesinstanz zu 
genehmigen sei. Dies erstaunt einigermassen, da In ver
gleichbaren Fällen eine Bundesgenehmigung ausdrOcklich 
vorgeschrieben wird: So wird z. B. für die GQltlgkeit der Allge
melnverbindlk:herklärung von Gesamtarbeitsverträgen durch 
einen Kanton die Genehmigung des Bundes vorgeschrjeben. . 
Diese wird dann erteilt. wenn die Voraussetzungen für die All-. 
gemeinverbindlichkelt erfüllt sind und wenn das Verfahren 
ordnungsgemiss durchgeführt worden ist. Wenn diese Vor
aussetzungen nachträglich wegfallen; dann hat der Bund die. 
Genehmigung zu widerrufen. 
Dass bisher der Erlass von kantonaler) Nol'l'Nllarbeitsverträ
gen völlig zu Recht keiner Genehmigung durch den Bund un~ 

. terstancl, ist leicht erklärbar. Normalarbeitsverträge bestehen 
nach geltendem Recrit ausschllessllch aus dispositivem 
Recht Gemiss Artikel 380 Absatz 1 des Obßgatiorienrechtes 
gelten die Bestimmungen des, Normalarbeitsvertrages für. die 
ihm ~rstellten Arbeitsverhältnisse nä.mllch nur, «soweit 
nlchts8')deres verabredet wird», und dies erst noch ohne ge
geritetlige Abmachung, also auch ohne Schriftllchkeltserfor- . 
demis. 
Neu soß nun der Normalarbeitsvertrag bei missbräuchlicher . 
LQhnunterbietung MindestlOhne. enthalten, und zwar Min
destlöhne mit zwingender Rechtsnatur. Zugunsten des Ar
beitnehmers darf davon allerdings auch durch Abrede durch
aus nicht abgewichen werden. Es dringt sich ~ unserer 
Sicht deshalb auf, dass in diesem Fall eine analoge Rege
lung wie bei der AUgemeinverblndßcherklärurig der Gesamt- · 
arbeltsverträge - und Obrigens auch bei Rahmenmietverträ
gen - getroffen und folglich eben eine Gf#nehmlgungspflicht 
durch eine Bundesbehörde In · gas Gesetz. aufgenommen 
wird. Diese Genehmigung ist konstitutiver Natur. 1.hre Recht
fertigung findet sie I darin, dass das Bundesrecht. verschie
dentlich kantonale. Vollzugserlasse zu Bundesgesetzen einer 
Genehmigungspflicht unterstellt, um die korrekte Anwendung· 

lung bei der Allgemeinverbindlicherklärurig von Gesamtar
beitsverträgen und Rahmenmietverträgen auch diese kanto
nalen Normalarbeitsverträge mit zwingenden Lohnbestlm
rnw:igen ihrer substantiellen Bedeutung wegen einer Geneh~ 
migungspfllcht durch den Bund zu unterstellen. · 
Ich bitte Sie im Sinn des Rechtsschutzes, dem Minderheits-
antrag Forster zuzustimmen. · 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Zu .den Artikeln 
380ab~ und 380e: Bundesrat und Kommissionsmehrheit 

. wollen übereinstimmend - es handelt sich beim Antrag der 
Mehrheit zu Artikel 380e nur um eine redaktioneHe Klärung 
des Entwurfes• Bun•rates-, dass kantonale Normalar• 
beltsverträge Ober Mindestlöhne dem Bund mitzuteilen sind. 
Die Minderheit, Sie haben es soeben gehört, will weiter ge
hen und Jqintonale Normalarbeitsverträge im Sinne eines ei
gentlichen GOltigkeltserfordemisses der Genehmigung durch 

·· den Bund unterstellen. Dadurch wird dre Meldepflicht ilber
flüssig. Deshalb beantragt die . Minderheit Forster, Artikel 
380e zu streichen. · . 
Diese Lösung erscheint der Mehrheit der Kommission nicht 
sinnVQII. Der Vernehmlassungsentwurf hat seinerzeit noch 
eine solche Genehmigungspflicht enthalten. Die Kantone ha

. ben sich unisono un,d teils ausgesprochen vehement dage-
gen verwahrt.. Die. Genehmigungspflicht wilrde politisch 
schlecht goutiert und als Bnmischung In die Rechte der Kan.~. 
tone wahrgenommen. Es ist nichUolgerichtig, den Kantonen 
zwar die Kompetenz zum Erlass von Mindestlöhnen zu über• 
tragen - weil sie vor Ort die gesamten Verhältnisse besser 
beurteilen könn81l -, um sie dann sogleich wieder einer Kon
trolle durch dCiln Bund zu unterstellen. Das ist halbherzige und 
nicht zeltgemisse bundesstaatliche Aufgabenteilung. Die 
wahre Frage ist, ob die Kantone diese Aufgabe und auch die 
politische Verantwortung dafür Obernehmen können oder 
nicht Bundesrat und Mehrheit der Kommission gehen davon 
aus, dass sie dies können., Dann braucht es aber auch keine 

· · nachträgliche Bevormundung durch · eine Bundesgenehmi-
gung, '· . 
DieMehrhe1t· 1.hrer Kommission,.bittet S!e - gemeinsam mit 

. dem Bundesrat-, den Antrag der Minderheit Forster, d. h. Ar
tikel 360abis, nicht anzunehmen. · 1 

' 

von Bundesrecht sicherzustellen: Das Ist ein zentrales Anlle- Schmid Carlo (C, Al): Darf Ich Sie darauf hinweisen, dass 
gen. Eine solche präventive Kontrolle drängt sich besonders das, was Frau Forster, Herr Merz und. Herr Seiler Bemhard 
dann auf, wenn die Kantone, was ausnahmsweise vor- .. beantragen, an sich· der allgemeinen PhDosophie dEJS, Bun-
kommt, Bundeszivilrecht hoheitlich zu vol~ehen respektive desgesetzgebers • grundsätzlich entspricht und eben · keine 
anzuwenden haben. In diesem Bereich kommt dem Bundes- Ausnahme ist? Warum? Wir befinden uns hier Im Bereich des· 
rat keine Voltzugsverordnungskompetem zu~ · Obllgationenrechtes, des Zivilrechtes, welches nach unserer 
Hier handelt es sich. zwar um einen Beschluss der kantonalen , Verfassung grundsätzlich In. der Kompetenz des Bundes 
Exekutive. Das Ist richtig, aber gemessen an seinen Wlrkun:.. liegt Es ist die Ausnahme, dass der Bund im Bereich des Ob-
gen geht es . urn Rechtserzung, . indem generell~abstrakte, llgatlonenrechtes den Kantonen noch R,~ate zuteilt. Die 
zwingende Normen, eben Lohnvorschriften; erlassen werden. allgemeine Norm Ist es, dass zMlrechtllehe Verhältnisse vom 
Die von den Bundesbeh6rden vorzunehmende PrOfung er-, Bund geregelt werden. Von daher gesehen habe Ich hier kei-
streckt sich •also nicht auf die Zweckmissigkelt.des Inhaltes rien. - aber wirldlch gar keinen - fflderal~schen Reflex ge-
von No~n im einzelnen, sondem sie er- gen diese Norm, 

. streckt sich ausschliesslich darauf, ob die vom Bundesrecht ,FQr mich persönlich ist der Absatz 3 dieser Norm eine kleine 
abgesteckten Grenzen.eingehalten Worden sind. Hier geht es ~ung für das, was ich vortiin zu sagen die Gelegen-

. bel$piefsweü!le darum, ob bei tier Handhabung des Begriffes helt hatte, nämlich ffir den Mangel der richtigen Form dieses 
«Missbrauch» keine sachfremden Kriterien zugrunde gelegt Beschlusses; es müsste ein Bundesbeschluss sein, der in 
werden.oder ob sich der Normalarbeitsvertrag nur auf das der Dauer begrenzt wäre. Jetzt haben wir ein Gesetz, das 
Gebiet des betreffenden Kantons erstreckt oder ob nicht an- zeitlich unbegrenzt ist, aber mit. der Möglichkelt, dass der 
derweitig ·aundesrecht verletzt, wurde oder schllesslich ·ob„ Buni::lesrat die Normalartleltsverträge mit ihrer Genehmigung : 
das Verfahren korrekt qewickelt wurde, ob beispielsweise begrenzen kann. 
Anhörun~pflichten eingehalten wurden.. . · · Man muss es sehen: Die Zielsetzung der~ Geschichte 
Man könnte einwenden, dass im Falle eines offenstehenden muss doc:h darin bestehen, während jener Ubergangsfrist, in 
Rechtsschutzverfahrens alHälllge Rechtsfehler auch beim der die Arbeitssituation - aufgrund des .Abschlusses dieser 
Bundesgericht geltend gemacht·Vl8rderi könnten. Dies ist · Vertrlge- unter Druck kommen kann, soziale Normen auf.1. 
zwar richtig, deshalb wird auch ein Antrag gestellt. der. rechtzuerhalten. Aber es ist J~~ von Gut und BOse, sol
Rechtsschutz selklar zu regeln. Erstellt aber kelneri .. Ersatz ehe Normen ad calendas graecas ins ordentliche Recht zu 

· für eine präV811tive Rechtskontrolle dar, denn im Beschwer- · Oberffihren. Von.daher gesehen halt~ ich die Lösung der Min
devetfahren, obliegt es jedem Betroffenen; das Risiko des· · derheit für eine absolut gute Lösung., 
Beschwerdeverfahrens auf sicl't zu nehmen und eine. allfäl

. lige Rechtsunsicherheit durch einen höchstrichterlichen Ur-
teilsspruch beheben zu lassen. · 
Aus all diesen Gründen drängt es sich auf, ~ zu.r Rege-

Beerß Christine (R,· BE), Berichterstatterin: Ich möcnte.Herm 
Schmid sagen, dass die Frage der zeitlichen Befristung der 
. Normalarbeitsverträge gerade vorhin geregelt worden Ist, in· 

8ullelln ofllclel de rAssemblee'Mderale . 
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dem wir in Absatz 1 einen entsprechenden Absatz aufge
nommen haben. Dafür brauchen wir Artikel 360abis nicht. 
Die Normalarbeitsverträge werden befristet, und zwar auf 
kantonaler Ebene und .auf Bundesebene, also beidseitig, je 
nachdem, wo sie erlassen werden. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Nous vous proposons 
de rejeter la proposition de minorite pour les raisons suivan
tes: 
Taut d'abord, il est illogique de deleguer une competence 
aux cantons et, simultanement, de vouloir la contröler non 
pas sous rangle material car c'est impossible, mais sous l'an
gle formal. Tout le systeme que nous voulons bätir est un 
systeme qui se veut proche du ~rrain et proche de la realite. 
C'est la raison pour laquelle il y aura des cornrnissions tripar
tites au fait des realites economiques et qui connaitront le 
tissu economique. Nous voulons que ce soit l'autorite la plus 
proche possible de la commission tripartite qui approuve les 
contrats-types de travail. II y a evidemment une possibilite de 
recours contre l'approbation des contrats~types de travail au 
moyen d'un recours de droit public aupres du Tribunal fede
ral. Dans ce cas-la, il y a donc toute securite quant au respect 
formel du droit. · Par contre, sur le plan du respect material, du 
contenu de la decision, n est illoglque de donner cette com
petences aux .cantons et puis ensuite de dire que c'est la 
Confederation qui contröle. Ce serait contraire a resprit de 
decentrallsation, · proche du terrain, que. nous visons. 
D'ailleurs, tous les cantons qui ont ete consultes, et cette pro
position leur a ete faite, se sont opposes a cette construction. 
On evoque parfois pour defendre cette proposition le paralle
lisme avec les conventions collectives du travall qul doivent 
Mre approuvees par la Confederation. CeUe-ci ne verifie que 
les aspects formels et, en partfculier, si les regles de quorum 
existent, ce qui est evidemment quelque chose de relative
ment simple, que la Confederation peut faire. C'est pour cela 
qu'on a introduit l'alinea 4 qui parait, pour tout le dire, un peu 
incongru dans la proposition de minorite. C'est au fond une 
proposition qui est reprise des conventions collectives de 
travail. Si on veut lrtendre la force. obllgatoire d'une conven
tion collective de travaß, vous savez qu'II y a des quorums. II 
taut 50 pour cent des .employeurs, 50 pour cent des tra
vailleurs et, a la fin, la majorite crolsee. Si tout d'un coup une 
organisatfon d'employeurs perd la moitie de ses membres, la 
legitfmite de la convention collective de travail qui a ete si~ 
gnee par ladlte organisation d'employeurs est remise en 
cause. C'est la raison pour laquelle on a inscrlt cet alinea 4 
dans les textes relatifs aux conventions collectives du travall. 
Le reprendre ici est quelque chose de totalement different. 
Cela reviendrait a dire qu'en tout temps la Confederation de
vrait analyser si les salaires dans la region ou un contrat
type de travail a ete etabli ont evolue a tel polnt qu'H soit jus
tifie de mettre en cause le contrat-type de travail. Ce serait 
lntroduire un contrOle generalise de la Confederation surtout 
le monde salarlaf et sur l'evolutlon des salaires. Pour finir, ce 
serait 'introduire des mesures hautement bureaucratiques 
que les membres de la minorite ne veulent certainement pas 
dans leur propre inter&t. . 
Je vous invite donc a repousser cette proposition. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

· Zlff. 2 Art. 360ater 
Antrag def Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 

21 Stimmen 
15 Stimmen 

(Forster, Gemperli, lnderkum, Merz, Seiler Bernhard} 
Titel . 
Rechtsschutz 
Wortlaut 
Der Entscheid über den Erlass eines Normalarbeitsvertrages 
gemäss Artikel 360a unterliegt der Verwaltungsgerichtsbe
schwerde an das Bundesgericht 

; 

Amtliches Bulletin der Bundesve1S8111mlung 

Ch. 2 art 360ater 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Forster, Gemperli, ·1nderkum, Merz, Seiler Bernhard) 
Titre - ' 
Voies de droit 
Texte 
La decision edictant un contrat-type de travail au sens de l'ar
ticle 360a peut faire l'objet d'un recours de droit administratif 
au Tribunal federat. 

-lnderkum Hansheiri (C, UR): Worum geht es bei diesem 
Minderheitsantrag? Wir wissen, dass die zuständige Be
hprde - der Bundesrat oder auf kantonaler Ebene in der Re
gel der Regierungsrat - auf Antrag der tripartften Kommissio
nen einen Normalarbeitsvertrag erlassen kann, der. Mindest-

-löhne vorsieht. Ein solcher Erlass - das haben wir von Herrn 
Schmid und auch von Herrn Zimmerli gehört- bildet eine be
sondere Form der Rechtsverordnung. Es handelt sich also 
nicht um eine Verfügung. 
Nun stellt sich· die Frage, ob gegen einen solchen Erlass ein 
Rechtsmittel-.und wenn ja, welches -zur Verfügung steht. 
Die geltende Gesetzgebung schweigt sich darüber aus. Für 
den Erlass eines Normalarbeitsvertrages durch die zustän
dige kantonale Behö~e wird man wohl feststellen können, 
dass die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfügung steht. 
Anders präsentiert sich die Rechtslage aber auf Bundes
ebene. Hier ist davon auszugehen, dass de lege lata, also 
vom Standpunkt des geltenden Rechtes aus, kein Rechtsmit-

, tel gegeben ist. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass das 
Bundesgericht in einem in diesem Jahr ergangenen Ent
scheid auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen ei
nen Entscheid des Bundesrates eintrat, weil es sich in die-· 
sem Fall - es ging um eine Einziehungsverfügung- um eine 
zMlrechtliche Streitigkeit im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 -
EMRK handelte, wo eine richterliche Beurteiltmg vorge
schrieben ist. 
Wenn durch den Normalarbeitsvertrag für einzelne Arten von 
Arbeitsverhältnissen Bestimmungen über Abschluss, Inhalt 
und Beendigung aufgestellt werden, wie es Artikel 359 des 
Obligationenrechtes sagt, muss festgestellt werden, dass 
Gegenstand eines Normalarbeitsvertrages eben zivilrechtli
che Verhältnisse sind, konkret Arbeitsverhältnisse, die 
grundsätzlich von den Vertragsparteien frei ausgehandelt 
werden können. 
Nun wird in diesen grundsätzlich zivilrechtlichen Bereich ho
heitlich eingegriffen. Die Minderheit ist der Auffassung, dass 
dieser Eingriff in einen rechtlichen Rahmen eingebettet sein 
und dass zu diesem rechtlichen Rahmen auch die Möglich
keit gehören muss, dass solche Entscheide mit einem 
Rechtsmittel angefochten werden können. Die Anträge der 
Minderheit verlangen deshalb, dass sowohl Entscheide über 
den Erlass von Normalarbeitsverträgen als auch Entscheide 
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeits
verträgen einem Rechtsmittel unterstehen. Konkret wird hier 
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht 
vorgeschlagen. Für die kantonale Ebene, wo wir an sich die 
staatsrechtliche BeschWerde haben, wOrde dies der Klarstel
lung der Rechtssicherheit und auch der Transparenz dienen. 
Für die Bundesebene würden wir damit eine klare Rechts
grundlage schaffen, für etwas, was an sich durch den von mir 
erwähnten Bundesgerichtsentscheid angeklungen ist, wor
über es aber nbch. keine Rechtssicherheit gibt. 
Ich beantrage Ihnen daher namens der Minderheit, ihrem An
trag zuzustimmen. 

Beerll Christine (R, BE}, Berichterstatterin: Die Verwaltungs
gerichtsbeschwerde Ist das .Rechtsmittel gegen Verfügungen 
der VerwaltungSbehörden im Einzelfall. Sowohl der Erlass ei
nes Normalarbeitsvertrages wie auch die Allgemeinverbindli~ 
cherklärung eines Gesamtarbeitsvertrages haben aber ge
rade nicht den Charakter von Einzelfallverfügungen, sondern 
sind rechtsetzende Erlasse der Regierung als politischer Be-
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hörde mit generell-abstrakter Wlrkuhg, nämlich für eine un
bestimmte Anzahl von Arbeitsverhältnissen. Dies ist für den 

'Nonnalarbeitsvertrag völlig unbestritten und entspricht auch 
für die Allgemelnverblndlicherklärung der herrschenden Mei
nung der Rechtslehre. Es han~elt sich somit nicht um Akte 
der Rechtsanwenciung, 9ie der direkten ÜberprOfung durch 
die Gerichte unterliegen, sondem um Akte; die die Regierung 
im Sinne delegierter Rechtsetzungskompetenz trifft und poli-

. tlsch zu verantworten· hat, ·99 wie sie das in vielen anderen 
Bereichen mit oft weiterreichender Wirkung auch tut. 
Dies .bedeutet nicht, dass deswegen kein Rechtsschutz be
stünde, denn erstens unterliegen kantonale Beschl0$se der · 
staatsrechtlichen Beschwerde, und zweitens können alle All
gerneinverblndlicherklärungen · beziehungsweise Nonnalar
beitsverttäge im Rahmen arbeitsrechtlicher Ausein~erset
zung von Zlvilrechtlem auf ihre Gesetzmässigkeit hin geprüft 
werden, das ist die, sogenannte konkrete Norrnl:lnkontrolle. 
Schllesslich bietet schon das Verfahren zum Erlass von Nor
malarbeitsverträgen und Allgemeirwerbindlicherklärungen 
einige Sicherheit gegen willkürliche Besch1Qsae. Nach 981-
tendem Recht ist die V~ngsgerichtsbeschwerde gegen 
Beschlüsse des Bundesrates . ausgeschlossen - mit einer 
Ausnahme Im Bundespersonalrecht, wo aber der Bundesrat 
als oberster Dißnstherr Partei ist-, weil eben bei der gerlcht~· 
liehen Überprüfung von Akten d$r Regierung Zur0ckhaltung 
geboten ist. · 

· Interessant In diesem ZUsammenhang ist, dass das 'Paria
. ment erst vor kurzem in einer durchaus analogen Situation 
entsprechend den hier dargelegten Überlegungen entschied, 
indem es für die Allgemeinverblndlicherkläning von Rahmen
mietverträgen, die ebenfalls zwingendes Recht für Private 
schaffen, auSdrQcklich dle Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
ausgeschlossen hat. · . , 
Es wäre gegen die Logik des Systems, hier· anders· zu .ent
scheiden, und Ich b~e Sie daher, .den Antrag der Minderheit 

. abzulehnen; 

slons du Conseil federal amenerait automatiquernent d'au
tres modifications dans la toi, c'est-a-dire que le Conseil fe
deral devralt deleguer sa propre competence a un departe
ment pour qu'une vole de droit de cette nature ~lt ouverte. 
Ce qui me derange le plus dans cette proposition, c:'est qu'eh 
lntrodulsant un recours de droit admlnistratit, on se heurte 
egalement a la problematique de l'effet suspensit On devrait 
declder si,oui ou non II y a un effet .suspensif sur la base d'un 
tel recours. Or, c:lans les cas clont nous .parlons - sous-en
chere 'salariale, abusive, repetee et maintenant encore im
portante -, un effet suspensif est particu1ierement inadequat, 
parce qu'il faut agir vite. On ne peut pas attendre que l'effet 
suspensjf agisse, car ce seralt contraire, . dans le fond, il 1a 
ndcessite de la f8Pldlte de !'Intervention. 
Enfln, H y a encore un point que j'aimerals evtiquer. N'lmporte 
quel employeur, ou travaUleur aussi d'allleurs, pourrait avoir 
1a qualite pour agir, pour introduire un recours, c'est-a-dire 
aussi une entreprisesise a retranger, notamment une qui en
VQie des travaiDeurs detaches dans notre pays. Alors, en in
trodufsant ce type de recours, par reffet suspensif qul va 
avec.. les entreprlses slses a l'etranger pourralent utiliser ce 
moyen dllatoire pour achever leur contrat en cours. Pendant 
ce temps, elles pourraient pratiquer des salaires abusifs, et 
elles auraient le temps de voir venir jusqu'a ce que l'autorite 
judielalre declde. Je pense qu'il s'agit 1a d'une voie de droit 
inappllcabl,e dans la reglementation en questlon. · 

Coucflepin Pascal, ~n~Hler federal: Nous vous recom
m~ns de rejeter cet article pour les raisons suivantes. II y 
a les · ralsons · juridicjues mentlonnlles par .Mme Brunner et 
confirmöes par M. lnderkum. II y a le falt que, m&me si le Con
seil federal a a:llcte ce contrat-type, un recours Eist quand 
mAme possiblet non pas contre la norme abstrafte, mais con
tre son application. II s'aglt lä d'un recows de droit admlni&
tratif, mals pour un cas particulier et sans dlsposer de la pos
sibirite d'attaquer 1a declslon generale.d'adopter un contratM 
type de travail. 

lnderkum Hansheiri (C, UR): !;litte entschuldigen Sie,. -wenn II y a plus grave et cela se situe surle plan porltique. Cela de- · 
Ich mich nochmals melde. Frau Beerli, unsere geschätzte vrait rriettre la puce ä roreille des milleux qui voudralent eviter 
Kommissionspräsidentin, hat recht,. wenn sie feststellt, dass 19Ut risque que quelque chose solt decide qui ne soit pas con- · 
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an sich das flechtsmlt~ forme· au bon sens economiquil majorltaire daris le pays, 
tel gegen konkrete Verfügungen Ist; das Ist richtig. Ich bin mir ~r net pas ufµlsercfexpression plus partisane. Si vous in~ 
bewusst, dass dieser Antrag rechtsdogmatisch nicht unbe- dulsez une telte dl$p0Sition, c'esta mon avis contralre a notre 
dingt sauber ist. Aber es ist nicht vert,oten, das in einem spä- systeme juridlque. En effet, ce n'est pas le ~ul cas ou le 
teren Gesetz zu regeln; die Verwaltung$gerichtsbeschwerde Cohsell federal edicte des ordonnancetl, et lorsqu'il edicte 
ist Ja .auch In einem Gesetz geregelt Insofern .wäre die 8ache des ordonnances II n'y a pas de contröle admlnistratif du Tri- . 
meines Erachtens nicht problematisch. · · bunal federal, II y a l)eaucoup d'autres cas. Vous lntroduiriez 
Es kommt ein weiteres- lTl$lnes Erachtens wlchtiges-Argu- · donc dans le seul cas des. contrats-types de travail la possi-
ment dazu: Es ist nach meiner Meinung nicht einleuchtend,, bllitede recoursdedroit administratif. · • 
dass gegen kantonale Erlasse, wenn die zuständige kanto- Admettons gue ce soit blen ce que vous vouliez - a mon sens 
nale ·Behörde einen Normalarbeitsvertrag erlässt, mit der contre le parall611sme avec d'autres cas d'ordonnances et 
staatsrechtlichen Beschwerde ein Rechtsmittel. gegebEftl ist- coiµre !'ordre juridlque, ce qui est quand m&me une etrange 
das ist unbestritten, auch Frau Beerli hat das gesagt-, dass maniere de voulolr protl§ger l'Etat de drolt-,le resu~ prati-

. aber dann, wenn der Bundesrat i!'l seiner KompetenZ soiche que sera que le Conseil fedl&ral deleguma a un departement 
generell-abstr~ .Normen erlasst. kein Rechtsmittel zuläs- sa competence en la matlere. En effet, le Conseil federal 
sig ist. · n'entend pas laisser so~ son pouvoir d'appreciation au 
Meines Erachtens besteht hier ein Problem. Ob mit dem An- Tribunal ~eral a cause d'un recours de droit administratif, 
trag der Minderheit diesbezüglich das letzte Wort gespro- c'est une regle du Jeu. P•r co~uent, le resuHat tout simple 
chen Ist, mag offenbleiben. Ich meine aber, dass wir eine Dif.., · sera que 1a decision ne sera pas prise par le Conseil federal 
ferenz schaffen sollten, damit der Nationalrat die. 8ache noch - compose de gens qui ont du bon sensen moyenne-, mais 
einmal ansehen kann. parun seul chefde ~ qul decldera des contrats
·1ch bitte Sie dahe(, dem Antrag der M. ihderheit zuzustimmen. types de travail, sur 1a base des proposltions des commi&-

stons trlpartites; . . 
Brunner Christiane (S, GE): Dans le cas.particuffer, Jene Jugez si c'est dans rint6nM de ce quevous.voulez que de 
crois pas qu'il faille creer une divergence avec le Conseil na.- · faire en sorte que ce ne solt plus te ConseU federal dans l'en
tional, dans la mesure·pg nous ne trouverons pas une solu- semble, mais un seu1·conse1ller federal qui prenne ta deci
tion ptus adequate pour repondre ä · la preoccupation de -sion. Ce demier pourrait en effet avoir urie opinlon un peu di

. M. lnderkum. Les declslons dont nous parloris icl s'aglssant , vergante en 1118tiere de politlque economlque par rapport a 
d'un cont,-t-type de. travail ou de rextenslon d'une conven- celle de l'ensemble du Conseil federal. Pour proteger le drolt, 
tion collective de travall ont un caractere tout ä falt mixte dans vous,aurez quelque chose contre le droit De surcroit, la pos
la mesl}re ou elles sont a 1a fois une decision d'une autorite, sibillte d'avoir une decislon equUlbree prise par ren~le du 
le Gouvernement et qu'elles creent des regles de droit prive Conseil federal n'existera plus, parce que.ce sera un chef de 
du travail. · . . • , departement seul qui decidera des contrats-types de trava11.:. 
D'autre part, 1a conclusion qu'il n'esfen tout cas pas posslble et jarnais personne ne satt qul est chef de departernent lors
d'lntroduire un recours de drolt admlnistratif contre des decl- que 1~ postes changelit. 
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Je ne suls pas sOr que lors de rapplication de 1a dispositlon 
que vous aurez voulue vous serez enchantes des resultats, 
mais 98, c'est de la politique. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
· F;ür den Antrag der Minderheit 

19Stimmen 
15Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le dt§bat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 18.30 Uhr 
La seance est levt§e a 18 h30 

Amtllches BuDelln der Bundeswniammlung 
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Bilaterale Vertrige Schweiz/EU. 
8. Minimale Arbelts• 
und Lohnbedingungen 
Accords bilateraux Suisse/UE. 
8. CondHions minimales de travall 
et de salalre ' 

Fortsetzung- Suite 
Siehe Seile El58 hlervor-Volr page 659 cl-deYant 

Bundesgesetz Ober- die. minimalen Arbeits- und Lohnbe:
dingungen für .in die Schweiz emsandte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und Rar,kisrende Massnahmen (Fortset-
zung) . , . . 
'Lol ff!Jdl§rale sur /es conditions minlrnalf!S de travall et de sa
/aire applicables aux travailleurs detaches en Suisse et sur 
/es mesures d'accompa.gnement (suite) 

Zlff. 2 ArL 360b 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
•••• eine tripartite Kommission ein, die sich aus einer gleichen 
Zahl von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern .sowie 
Vertretern des Staates zusamme"-tzt. 
Abs.1bis , 
Bezilglich der Wahl ihrer Vertreter gemäss Absa1z 1 steht 

. den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden elh Vor- · 
.schlagsrecht zu. ' . ' 

Abs.2 
Mehrheit 
Die Kommissionen beobachten den Arbeitsmarkt. Stellen sie 
Missbräuche im Sinne von Artikel 360a Absatz 1 fest, so SU• 
eilen sie in der Regel eine direkte. V:enitändlgung mit den be
troffenen Arbeitgebern. Ge6ngt dies Innert zwei Monaten · 
nicht, beantragen sie der zuständigen Behörde den Erlass ei
nes Norinalarbeitsverlra, der· fQr die betroffenen Bran
chen oder Berufe Mindestlöhne vorsieht 

, Minderheit 
(Brunner Christiane, Marty D1Ck, Plattner) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, .ablir: 
· •••. betroffenen Branchen oder Berufe Mindestlöhne vorsieht 
Die Kommissionen können .... 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
••.• haben die tripartiten Kommlssiona, in den Betrieben das 
Recht auf Auskunft und. Einslclltnahme in alle ~kumente, 
welche für die Durchführuni;I der Untersuchung notwendig 
sind. Im Streitfall entscheidet eine hlerfQr vom Bund bzw. 
vom Kanton bezeichnete Behörde. · 

Abs.5 
Mehrheit 
Beschlüsse der tripartiten Kommissionen kommen. nur zu
stande, wenn die Mehrheit der Arbeitgeber- und die Mehrheit 
der Arbeitnehmervertreter zustimmen. 
Mioderheit · 
(Plattner, Brurmer Christiane, lnderkum, Marty Dick, Slm-
men) . · 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Ch. 2 art. 360b 
Proposition de 1a cornmisslon 
Al. 1 . , . 
.... composee en nombre 6gal de representants des em
ployeurs et des travailleurs, alnsi que .de representants de 
l'Etat. 
Al. 1.bis 
Les associations d'emplayeurs et de travallleurs ont le drolt 
de faire des propositlons .au sujet de la designatlon de leurs 
representants au '5ens de l'alinea 1 er. . · 

AJ.2 
Majorlte . . 
• ••. CO, elles essayent en regle gl§nerale detrouvei' une solu-

. tion avec les employeurs c:pncem6s. Si elles n'y parviennent 
pjlS dans uß d~lal. de deux rnois, elles prpposent alors a 
rautorite competente d'edic,ter pour les branches ou profes
sions concemees un contrat-type de travai1 fixant des salai
res minlmaux. 
Minorlte 
(Brunner Christiane, Marty Dlok, Plattner) 
Adherer au projet du Conseil ftkleral, sauf: · 
..... pour las branches ou professions concemees. Les com-
missions peuvent .... · 

Al.3 
AdhE!rer au projet du Conseil ftkleral 
Al .. 4 ·. .. , 
.... las commissions tripartites ont dans les entreprises le droit 
de renseignement et de. consultation de tout document 
necessaire a l'exEk:utlon de renquAte. En cas de lltlge, une 
autorite competente federale, respectivemem cantonaie, 

· d6signee a cet effet rend une declslon. 

Al;Ö 
· Majcirlte 
Les decisions des commlssions tripartites doivent recueiDir 
une ma]orite. panni les representants · des· empiayeurs et 
pannl les representants des travallleurs . 
Mlnorlte 
(Plattner, Brunner Christiane, lnderkum, Marty Dick, Sim-
me.n) · · 
Re]eter la proposltlon de la majorite · ,, 

Abs. 1, 1bfs-AJ. 1, 1bis 

BeerlfChristine (R, BE;), Berichterstatterin: Ich bitte Sie auch 
bei diesem Artikel um absatzwe~ Behandlung und aussere 
mich zuerst zu Absatz 1. Hier schlägt Ihre Kommission zwei 
Präzisierungen vor. Einerseits hält sie fest, dass die triparti-

, ten Kommissionen «aus einer gleichen Zahl von Arbeitgeber
und Arbeitnehmervertretern~ bestehen. Andererseits spricht 
sie in Absatz 1 bis den Arbeitgeber~ und Arbeitnehmerverbin
den bezOgllch der Wahl Ihrer Vertreter.ein Vorschlagsrech\ 
ZU; , 

Couchepln !>'ascal, conseillerfederal: A ratinea 1 bis, un petit 
probleme pl'Qtique se pose parce que quand on mentlonne 
«les assosiations d'employaurs et de travailleurs», il est bien 
evident que vous n'attendez pas de nous que nous desi
gnions quelles sont les associations representatlves et que 
nous nousmettions a tenlr un registre des associations. Nous 
acceptons cette proposition, mais dans un sens tres pragma
tlque: ~s 6tre oblig~ de suivre une procedure pour dlre 
IC!)Squelles sont representatives et· lesqueUes ne Je seralent 

8ulletin ofllclel de f Assembkle Md!lrale 
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pas. Nous ne sommes pas obliges de lea-consulter toutes, 
dans la mesure ou il y en auralt des dlzalnes, certaines etant 
insignlfiantes du point de vue du nombre de membres. 
La proposition nous parait bonne et nous racceptons. 

Angenommen -Adopte 

Abs.2-AJ.2 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Die Mehmelt Ihrer 
Kommission sieht vor, dass vor.Ingangsetzung der ganzen 
Prozedur betreffend Erlass eines Nonnalarbeitsvertrages in 
der Regel eine direkte Verständigung mit den betroffenen Ar
beitgebern gesucht werden muss. Um keine Zeit zu verlieren, 
muss die ,Einigung jedoch innert zwei Monaten gelingen, sonst 
wird ein Antrag an die zuständige Behörde weitergeleitet 

Brunner Christiane (S, GE): J'aimerais t'e'lenlr a la solution 
du Conseil f!kleraJ, la difference etant la suivante: dans le 
projet du Conseil f!kleral, les commissions tripartites peuvent
tenter de trouver une conciliation. Donc, sl elles estiment qu'il 
y a des chances d'aboutir, elles vont prendre langue et faire 
une demarche aupres des entreprises concemees. Par con
tre, dans la proposition de la majorite de la commission, elles 
doivent tenter de trouver une solution, bien que la majorite alt 
nuance cela avec les tennes uen regle generale». 
. Dans le contexte dont nous discutons, si des entreprises si
ses a retranger commettentdes abus repetes, ä ce moment
la cela voudralt dlre aussl, et cela entre dans 1a regle gene-
rale, que les commissions tripartites cloivent tenter de, trouver 
une solution avec ces entreprlses, alors que a priori cela ne 
paralt pas possible et pas necessaire d'allleurs de faire une 
tentative de conclliatlon avec ces entreprises sises a retran
ger. SI le critere· de la regle generale slgnlfiait que s'II s'agit 
d'entreprises situ.ees a l'etranger II n'est pas necessaire .de 
tenter une concillation, mais que s'il s'agit d'entreprises slses 
en Suisse il taut latenter, ce serait alors un crit~re discrlml
natolre. Je trouve donc qU'on peut laisser cette llberte, mals 
aussl cette competence, aux commissions trlpartites, car al
les savent exactement ce qul se passe sur letir territolre, con
naissent les entreprises et. de ce fait. peuvent decider elles
~mes s'il est necessaire ou non de tenter une conciliation 
au lieu de faire toute une procedure. Elles vont le faire, mais 
elles ne doivent pas dans tous les cas le faire, notamment 
lorsqu'elles consid~rent.. parce qu'elles connaissent les an
treprises en question, que c'E!St.totalement inutile. Je recon
nais 1a nuance «en regle generale» qui a 6te apportee par la 
niajotite de la commission, mals la fonnulation du Conseß fe-
deral me parait quand ~me meilleure, parce qu"on ne sait 
pas exactement comment interp~ter le critere de la regle g&
nerale selon la proposition de majorite. 
C'est en ce sens que je vous prie de soutenir 1a proposltion 
de minorite. 

Couchepln Pascal, conselller federaJ: II ne s'agit pas pour 
nous d'un sujet essential. Par consequent, ce n'est pas, un 
appel que je lance; je voudrais simplement slgnaler les diffi
cultes pratiques qui viendront si vous choisissez 1a solution 
de la majorite plutöt que celle du Conseil fecleral. 
Je vous rappelle comment les choses se passent. II y a de-
nonclatlon ou reconnalssance d'abus. La commisslon se ~u
nlt Elle clolt d'abord enquiter pour savoir sl ces abus sont 
reels_et susceptlbles de provoquer un effondrement des sa
laires. Ensuite, la commission trlpartite declde de transmettre 
U)'le proposition au Conseil d'Etat ou au Conseil federal, 
c'est-a-clire a l'autorite politique. 
Si on considlllre slmplement recoulement du tel'T!ps, il y a dejä 
un certain nombre de semaines qui se sont passees entre le 
debut des faits qui ont justifie la mise en marche de la proce
dure et l'aboutissement, qui est le contrat-type de travail. Si 
on oblige pratiquement a conduire des negociatlons avec 
l'entreprise qui est ä l'origlne de l'abus, pendant une periode 
qlil va jusqU'a deux mois, le temps de rensemble de 1a pro
cedure se prolonge d'autant. Le resultat va itre celui ävoque 
par Mme Brunner. si l'entreprise est venue de l'exterieur, elle 

.Amlllches Bulletin der Bundesversammlu 

aura eu largement le temps de repartir avant qu'on ait eu la 
possibilite de prendre des mesures efficaces. 
Une commisslon tripartite va jouer ce Jeu une fois. Elle va 
ouvrir gentiment la pl'O®dure en respectant le delai de deux 
mois, ensuite elle va proposer; eile constatera qu'a 1a fln, 98 
ne sert plus a rien parce que l'entreprise est repartie. Elle ne 
va donc faire cela qu'une fois, je le redis. La fois suivante, elle 
va prendre tr• rapidement une decision d'avoir un contrat
type en se cfisant qu'il aura un effet preventif. Si les entrepri
ses reviennent, le contrat-type sera la. En revanche, si on 
raccourcit les delais, on peut imaginer qu'on ne prendra 1a 
decision de faire un contrat-type que si Ie risque est bien pre-
cis, et on ne reflechira pas en fqnction d'evenements futurs 
ou on seralt pris par le temps. 
lci, le mieux est rennemi du bien. En voulant absolument 
donner toutes les garanties, o.n va, a la fln, provoquer de la 
part des commlsslons trlpartites une volonte de dire: «Peut
itre qu'ici, on n'auralt pas de ralson de proposer au Conseil 
d'Etat ou au Conseil federal un contrat-type.» 
Mais on constate qu'on a une occasion de faire passer le 
contrat-type et que, si on applique 1a procedure compllquee 
qul nous est donnee, chaque fois que · quelqu'un vient de 
l'etranger, on n'arrivera pas a reponctre aux abus. Alors, on 
fixe le contrat-type dans un premier cas ou peut-itre ce n'est 
pas indispensable, parce que comme c;a.. on a un contrat
type definitif pour une periode assez longue. 
Ma concluslon, c'est que plus vous laissez de Hberte dans un 
certain cadre aux commlssions tripartites, plus leurs interven-
. tlons seront legeres, et plus vous aurez 1a possibillte d'atten- . 
dre d'elles qu'elles soient pragmatiques et assez proches du . 
tenain. 
J'ai dlt que je n'en fals pas un combat de principe. Ca m'est 
egal si ce n'est pas le resultat du vote, mais je ne suls pas sür 
qu'on obtienne par la proposition de la majorite le but que la 
majorite souhaite, et qul est aussi le nötre ä la fin: c'est que 
ce soit proche du terralri et pas dogmatlque. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs.3-Al.3. 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4-AI.' 4.. 

26Stimmen 
11 Stimmen 

BeerO Christine (R, BE), Berichterstatterin: Die Kommission 
umschreibt das. Einsichtsrecht der tripartiten Kommissionen 
etwas genauer und beschränkt es auf die «Einsichtnahme in 

· alle Dokumente, welche für die Durchführung der Untersu
chung notwendig sind». Besteht über die Qualifikation der 
Dokumente ein Streit, so soll dieser von einer vom Bund be
ziehungsweise vom Kanton bezeichneten Behörde entschie
den werden. 

Couchepln Pascal, conseiUer fei::leral: La difference entre le 
projet du Conseil feclerat et 1a proposltion de la commlssion 
ut la sulvante. Dans le mandat generaJ des commissions tri
partites, II y a robservatlon du marohe du travail. Cela signlfie 
qu'on peut suivre en pennanence l'evolution et qu'on peut 
demander un,certain nombre de documenta qui permettent 
d'avoir la competence necessalre. · 
La cornmlssion, eile, restreint la possibilite de ctemander des 
renseignements au seul cas precis. Le risque, c'est que les 
commissions tripartites alent un deficit de competence et 
qu'ellesnesolentainsi pas en mesurede rempllrleurmission. 
C'est 1a raison pour laquelle, a ra11nea 4 premiere phrase, 
nous vous demandons de soutenir le projet du Conseil fecle
raJ. Par contre, pour la deuxl~me phrase, nous sommes d'ac
cord de nous raJlier a la proposition de la commission. Cette 
deuxleme phrase commence par •en cas de litige». 

Abstimmung- Vote 
FürdenAntragderKommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

29Stimmen 
9Stimmen 
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Abs,5-AI.5 

Beerll Christine .(R, B_E), Berichterstatterin: Trtparb Kom
missionen sind Gremien, In denen der Konsens gesucht wer

' den soll. Es sollte möglichst wenig zu ~eiden kommen, 
bei denen die Arbeitgeber- und die Arbeltneh'merseite einan-

. der geschlossen gegenüberstehen und wo die Staatsvertnr 
ter zu entscheiden haben. Um diesem Gedanken Nachach
tung zu verschaffen,·. beantragt .Jhre Komrnisslonsmehrheit, 
einen neuen Absatz 5 aufzunehmen und festzuhalten, dass 
Beschl~ .der trlpartiten Komrnissionf,m nur zustande kom
men, wenn die Mehrheit der Arbeitgebervertreter einerseits 
und die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter andererseits zu-. 

·st1mmen. 

gebe. ·Diese Angelegenheit Ist und bleibt kontrovers, und sie 
ist es auch heute: Die Gewerkschaften verschicken Droh
briefe, in denen sie uns bitten, diesen Antrag abzulehnen. Sie 
wollen - wie der Bundesrat - einen Mehrheitsbeschluss un
ter cmschluss des Staates. Der Gewerbeverband schickt ei
nen .Brief, wonach er an der Forderung nach ElnstlmmlgJ(elt 
festhAlt. und .der Arbeltgebervemand schliesst sich der Mehr
heit der Kommission ari. 
Mit dem Antrag der Mehrheit der Kommission wollen wir si
cherstelleri, dass aut beiden Seiten der Sozialpartner eine 
Mehrheit gegeben Ist, .was ihnen innerhalb der trlpartiten 
Kommissionen die Legitimation· gibt, ihre Seite repräsentativ 
zu vertreten. Das Ist deshalb wichtig, weil nirgends geschrie
ben steht. mit wie vielen Personen die Sozialpartner vertre
ten sind. WOrde nach dem .Willen der Gewerkschaften das 

Plattner Gian-Reto (S, BS): Eine trlpartlte Kommission hat einfache Mehr .aller Mitglieder gelten, -könnte auch dann ein 
die Aufgabe, femab vom öffentlichen Schlachtg!3ti)mmel ver- Beschluss zustande kommen, wenn kein einziger Vertreter 
nOnffige, bodennahe Entscheide zu treffen. Es wird sehr der ,Arbeitgeberseite zustimmt Dies würde heissen, dass die 
stark dal"auf ankommen, dass die Leute dort miteinander ein trlpartiten l(ommfsslonen je nach Konstellation einmal die 
gutes VerhAitnis haben,. sich gegenseitig· nicht' unter Druck eine, ein anderes Mal die andere Seite gar nicht ernst neh-
setzen - auch nicht unter Druck satzen können - und das man mOssen, was dem Klima mehr schadet als niltzt Mit 
Vernünftigste tun; Das ist es, was wir aHe anstreben. dem Antrag der Mehrheit wird sichergestellt- das Ist mir sehr 
Die Frage ist, ob man mit dieser doch etwas gewagten Kon- wichtig -, dass nicht die Verwaltung das Zünglein an der 
struktion einer dreifachl;)n Mehrheit, die eine Kommission su- Waage sein kann. Wie Kollege Plattner sehe ich die Verwal-
chen muss - nämlich jene der einen Seite, jene der anderen. tung als Ratgeber und nicht als Schiedsrichter. , 
Seite, wobei diese beiden eigerJtllch ·gar nicht so sehr «Sei- Eine gewisse. Hllrde ist auch wichtig, weil wir gestern be-
ten» sein, sondern gemeinsam eine Lösung suchen sollten, schlossen haben, keine eigel'ltliche Missbrauchsdefinition 
und dazu noch das relative Mehr aller Mitglieder -, dem von. elnzub.auen. In unserer Formulierung zwingt das zu genauer. 
uns vertretenen Anliegen wlrkllch dient. Oberiegung,.ct h., es muss genau Oberiegt werden, ob ein 
Eines scheint mir klar zu sein: Wenn Sie durch eine solche Missbrauchsfall schwerwiegend genug scheint, damit ein 
Vorschrift einer .relatlveq Mehrheit der Kommission - oder el~ Eingriff beantragt w8f(len l<ann, . wie es ein Normalarbefts.. 
ner Minderheit der Kommission, die aber innerhalb · ihres vertrag oder eine erleichterte Allgemeinverbindlichkeit eines 
Blockes eine Mehrheit ist.- die C3elegenhelt geben, die Sa- Gesarntarbeltsveages ist. 
ehe zu. blockieren, so erzwingen Sie fönnlich eine Blockbll- Wenn heute die Gewerkschaften sagen, dus sie bei An-
dung. Diese Kommissionen haben nicht hund~ oder fünfzig nahme des Antrages der Kommissionsmehrheit genaµsogut 
Mitglieder, sondern sie sollen klein und effizient sein. Sie . zu Hause bleiben koonten, entspricht das• nicht dem. Geist 
mOsseri sich vorsteUen, dass vielleicht drei Vertreter der Ar;. und Auftrag der trlpartiten Kommissionen. Wir haben es mit 
beitnehmerseite und drei Vertreter der' Arbeitgeberseite cm- . einer Behörde zu tun, welche in zweifelhaften oder umstrltte-

. sitz haben, denn bei zwei Leuten kann man keine Mehrheiten nen Fällen nach Kompromissen sucht, zuerst innerhalb der 
mehr feststellen, sondern das· ergäbe dann bestenfalls ein eigenen Reihen, dann untereinander. Die Gewerkschaften 
Verhältn~ von eins zu eir,s. Also werden das drei oder viel~ mOssen sich nach meiner Meinung auch Oberlegen, wie es 

· leicht auch einmal vier Leute sein. Derjenige, der nun eine steht, wenn die Arbeitgeberseite einen Beschluss für einen 
von den anderen Vertretern seiner Seite abweichende Mei- Normalarbeitsvertrag oder Lohnbestimmungen in ~m Ge
nung hat, wird natürlich enorm unter Druck kommen. An Ihm · samtarbeltsvertrag vorzeitig aufheben will. Bleiben sie dann 

, hängt dann die ganze Sache, und das führt zu e~r Diskus- auch zu Hause? . · 
sionsform,dlewlr In diesem Rat eigentlich nie besondei:s ge- Wiaiter .wird argumentiert. dus die Mitglieder der,Arbeitge-

. SQhätzt haben und die· bei uns auch kaum je vorkommt, ~•e berselte ja einfach zu Hause bl.elben könnten, um trotzdem 
aber in anderen Gremien durchaus zu Verhärtungen, zu Grä- zu siegen. Hier möchte ich anfügen, dass ja wohl mit Fug Und 

· ben und zu unsinnigen Diskussionen führt. . · Recht davon ausgegangen, werden. kann, dass nur die Mehr-
Ich halte das also schon von diesem Standpunkt her nicht für heil.der anwesenden Mitglieder gen:ieint sein kann. Falls dies 
eine effiziente LI;simg; sie erzwingt Blockbßdungen und er- tatsAchl!ch zur Beruhigung der Gemüter beitragen könnte, 
schwert damit den Dialdg, .. und· das ist gerade das Gegenteil · kann der Zweitrat Ja immer noch eine entsprechende Formu-
dessen, was wir wollen. · ßerung beschllessen. 
Den anderen Grund habe ich. genannt Die Kommissionen Ein Letztes: Bedenken Sie, dass es im Falle eines Unterlie-
mOssen grösser sein als nötig; elne,t<ommission aus fünf Mit~' gens der Arbeitgeber- oder der Arbeitnehmerseite Innerhalb 
·glledem - zwei auf jeder Seite plus ein Staatsverireter - ist des Systems noch andere Möglichkeiten gibt. Mitdem Willen 
nicht .sehr slnll")l'OII, wenn Sie eine Mehrheit ver1angen. Sonst der Sozialpartner elrier Branche können nämlich · jederzeit 
würden Sie ja eine vollkommene Geschlossenheit einführen. Gesamtarbeitsverträge oder Gesuche um er1elchterte Allge-
Schliessllch bitte. ich $1e; zu ~anken, dass es hil!ilr nicht melnverbindlichkeit eingereicht werden. Es braucht dazu 
schon um den Entscheid Ober Nonnai:. oder Gesamtarbeits- keine trlpartiten Kommissionen. Wenn also hel,lte unbestrit-
verträge geht -wir haben die Dislqission ln beiden Fällen ..:., ten ist, dass i/9r allem die Bauwirtschaft ~fürchtungen im 
sondern nur darum, einen Antrag zu stellen. Am Schluss wird ZUsammenhq mit dem freien PersonenverkC:lhr hat, kanrr 

. der Entscheid sowieso von det politisch verantwortlichen Be- · sie alles, was sie regeln möchte, auch ohne trlpartite Kom~ 
hörde gefällt, nicht. von der trlpartlten Kor'nmlsslon. Es sind mlsslonen regeln. Dieselben BedOrfnlsse haben viele andere 

. also in diesem ganzen Verfahren genug Alter eingebaut, da- Branchen nicht, weshalb ich nicht einsehe, dass Qhne ein ge-
mlt nicht irgeQdwelche ~n Lösungen zum l;)urch- wisses qualifiziertes Quorum Anträge für x Branchen gestellt 

· bruch kommen. . . . . , ' werden können,. welche im Unterschied zur Bauwirtschaft 
Man sollte hier auf diese komplizierte dreifache Mehrheit ver- eine Regelung vermutlich gar ·nicht wollen. Aber wenn ein-
zichten und es auf dem ganz normalen Weg mit einer einfa- deutig Missbrauch festgestellt wird, haben die Kommissionen 
chen Mehrheit lösen. Das garantiert eigentlich in diesen gar keine andere Wahl, als ihrem von der Regierung votge-
Komrnisslonen den besten Dialog, die vemOnftigste Lösung gebenen Auftrag nachzukommen. Aus all diesen Gründen · 
und die menschlichste Diskussion. bin ich Oberzeugt, dass nur die Alternative der·Elnstlmmigkelt 

Forster Erika (R, SG): Es wird Sie nicht wundem, wenn ich 
'hier ein Votum zugunsten_ der Mehrheit der Kommission ab-

bzw. die Fassung der .Kommissionsmehrheit in Frage kommt. 
Vor die Wahl gestellt, empfehle ich Ihnen Zustimmung zur 
Kommissionsmehrheit. 

. ' 

BuDelln offlclel.de rAssemblde flkllwle 
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Brunner Christiane (S, GE): Je sals bien qu'il est difflcile de 
comprendre des mecanismes de mise en place avec les
quels nous ne sommes peut-Atre pas habitu~, mais ce que 
propose ici 1a majorite de la commisslon est absolument con
traire au systeme m&rrie. Dans une commlssion tripartite et 
telle qu'elle fonctionne deja a rheure actuelle pour delivrer les 
autorisations de travail et fixer les conditions de travail mini
males pour les autorisations de travail pour les etrangers, il y 
a une discussion g6nerale pour recheroher un consensus et 
se mettre d'accord sur telle et telle chose •. lci, sur quelque 
chose d'aussi de11cat que de savoir s'il y a veritablement une 
sous-enchere abusive ou pas. il va y avolr une discussion ge
nerale et une · recherohe de ~ pour que tout le 
monde soft d'accord. Dans l'hypotMse qu'une commlssion 
tripartite constate une sous-enchere abusive contre l'avis des 
emplpyews - dans le ce.s du contrat-type, car dans celui de 
l'extension de 1a convention colleotive de travall, de toute fa
QOn, les partenaires sociaux doivent 0tre d'accord, donc 1a Ja 
question ne se pose pas; c'est uniquement le contrat-type qui 
est vise - et qu'elle fasse alnsi une proposltion a J'autorlte 
competente, l'autorite cantonale dirait «Mals ecoutez, vous 
avez constate cela contre l'avis des employeurs, II y a quel
que chose qui ne Joue pas. Reprenez votre copie et puis on 
va regarder la chose de plus pres, paroe que, manlfestement, 
cela veut dire qu'il y a un consensus qui n'a pas marche.» 
Or, vous introduisez lä, d'une part, quelque chose qui est 
contraire au systeme en falsant des blocs, comme ra expll
que M. Plattner, et vous introduisez, d'autre part, un droit de 
veto, mäme s'il est un peu attenue parce qu'une majorite des 
representants est requise, qul ne peut ätre que noclf a l'am
blance de travail et a la serenlte des observations qui doivent 
ätre faites par une commlsslon tripartite. C'est alors vralment 
q"'lque chose d'etranger au systeme. Vous me direz que !e 
droit de veto existe aussi chez les travailleurs, mais en gene
ral, les salaires ä 1a baisse concement plutOt les travailleurs 
que les emplpyews et on ne peut pas parler lcl de ~
Cela n'a pas de sens. 
Je vous prie instamment d'en rester au projet du Conseil fe
deral et de faire confiance, dans le fonds, au mecanisme des 
commlssions tripartites qui ailront 1a sagesse de ne pas pren
dre de decision si l'un des partenaires sociaux est absolu
ment oppose a la chose. 

lnderkum Hanshelri (C, UR): Sie sehen, dass ich der MindEk'
heit angehöre. Frau Forster hat vomin zu Recht gesagt, diese 
tripartiten Kommissionen und insbesondere deren Präsiden
ten oder Präsidentinnen seien nicht Schiedsrichter; aber sie 

· sind meines Erachtens trotzdem in gewisser Hinsicht mit ei
nem Schiedsgericht vergleichbar - nicht was die Funktion, 
sondern was die Bestellung anbetrifft. Auch bei den Schieds
gerichten haben wir Ja die Situation, dass die beiden Parteien 
je einen Schiedsrichter oder eine gleiche Anzahl Schiedsrich
ter bestellen. Diese von den Parteien emannten Schiedsrich
ter sind dann trotzdem der Sache, also zur Unabhängigkeit 
verpflichtet Sie sind berufen, nach .Recht oder nach Billigkeit 
zu entscheiden. Ich meine, dass wir hier bei den tripartiten 
Kommissionen eine lahnliche Situation haben. Selbstver• 
ständlich sind diese von den Verbänden ernannten Personen 
dazu legitimiert, vor allem die Interessen der' von ihnen ver
tretenen Verbinde einzubringen. Letztlich sind sie aber doch 
der Sache selber verpflichtet, so dass ich der Überzeugung 
bin: Es ist richtig, wenn wir hier keine Vetos einbauen. · 
Es kommt hinzu, dass wir vorhin bei Artikel 360bAbsatz 2 der 
Mehrheit gefolgt sind, d. h., dass zunächst obligatorisch ver
sucht werden soU, eine Enigung zu erreichen. Um so mehr 
bin Ich der Auffassung, dass wir hier der Minderheit folgen 
sollten. . 

Marty Dick (R, Tl): Nous sommes une fois de plus a un point 
extrfmement sensible. La proposition de 1a majorite en tant 
que teile me pareft ätre l'expresslon, une fols de plus, d'une · 
mentalite corporatiste. -
Mäme d'un point de vue slmplement arithmetique, la propo
•sition me semble absurde. Admettons qu'une commlssion tri
partlte se compose de 15 personnes, ~ de chaque partle. On 
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. arriverait a une absurdite: SI 12 personnes etaient absolu
ment convaincues qu'il y a un abus, 3 personnes pourraient, 
ä alles seules, bloquer completement l'actlvite de la commls,:. 
sion. Et quelle est l'activlte de la commisslon? C'est simple
ment de faire une proposition au Gouvernement On est en 
train de bätir un mecanisrne de blocage qui est la negation du 
bon .sens et de la capacite des personnes de discuter et de 
faire une propositlOf'.I a une autorite qul est responsable et qui 
devrad~r. 
Ce mecanisme de blocage que l'on veut bätir ici, c'est en rea
lite un mecanisme de sabotage. Une fois de plus, on joue 
avec le feu. Vous savez pertinemment que ce point est extri
mement sensible. Une fois de plus, j'ai l'impression - Mon
sieur le Conseiller federal, vous ne l'avez pas, c'est plus 
facile pour moi ~ que c'est une provocation qui ne change 
absolument rien a l'esprlt du projet, mals qui bloque tout Je 
systeme. , t 
Je vous prie instamment de soutenir la propositlon de minc>-
rite. . 

Frick Bruno (C, SZ): Ich bin nicht Mitglied der Kommission, 
ich bin auch kein Gewerkschafter. ich fühle mich in meiner 
Arbeit eher als Arbeitgebervertreter, und trotzdem spreche 
ich mich ganz klar für den Antrag der Minderheit Plattner aus. 
Es gehört zur Qualität des schweizerischen Arbeitsfriedens, • 
dass sich die Sozialpartner dort, wo in der Praxis Konflikte 
ausbrechen, zusammensetzen und eine Lösung suchen. 
Wenn wir der Kommissionsmehrheit folgen, hat eine Seite 
der Sozialpartner ein Vetorecht. Das fülirt dazu, dass die tri• 

· partite Kommission verpolltisiert wird. Beide Seiten haben 
dann fast die Pflicht, ihre Haltung durchzuziehen; für Kom
prorniss, gibt es wenig Raum. Die Kommission wird verpoli• 
tlsiert, und Im Effekt wird sie ein Kampfinstrument. Das führt 
weiter dazu, dass die Abstimmungen offengelegt werden 
mOssen. Sie. werden es in der Praxis ohnehin sein, weil klar 
sein wird, warum eine Lösung nicht zustande gekommen ist. 
En solches Veto ist für praxisnahe, realistische Lösungen im 
Alltag wenig geeignet. 
Ich glaube, diese Bestimmung ist nicht dafür geeignet, den 
Gewerkschaften quasi als casus belli vorgeworfen zu wer
den. Wir dürfen diese Kommissionen nicht zu Kampfinstru-

. menten machen, sie müssen lösungsorientlert sein. Wenn 
Sie das Vetorecht in dieser Art einräumen, was zu einer Of
fenlegung der Stimmabgabe führt, erreichen wir das Gegen
teil. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen - im Sinne einer Wei
terführung unseres sozialen Friedens und der hohen Kultur in 
bezug darauf, auch soziale Streitigkeiten auszutragen. 

Schmid Carlo· (C, Al): Ich bin ebenfalls nicht Mltglied der 
Kommission und habe daher hie und da etwas grössere 
Mühe als die Mitglieder der Kommission, der Diskussion zu 
folgen. Das zwingt mich aber naturgemäss, mich immer wie
.der zu fragen, wo wir denn eigentlich stehen. Wir stehen hier 
auf Seite 12 unserer Fahne! (Heitertrelt) Das hat eine Betleu
tung, denn diese Seite 12 steht immer noch unter dem Gene
raltitel «Obllgationenrecht» und «Normalarbeitsverträge». 
Wenn wir auf Seite 13 unterZlffer3stünden, «Bundesgesetz 
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeits
verträgen», würde Ich der Minderheit vielleicht zustimmen 
können. Aber hier sind wir im Bereich der NAV. Hier sind wir 
im Bereich einer staatlichen Regulierung, wo nach meinem 
Verständnis die Sozialpartnerschaft nur sehr beschränkt von 
Bedeutung ist. Bei den NA V ist der Staat gefordert, aus allge
meinen, ubergeordneten sozialpolitischen Gründen dort 
Schranken zu setzen, wo es anders.nicht mehr geht, um so
zialen Stress zu verhindern. Das ist eine öffentlich-recbtliche 
Aufgabe, und sie ist von der sozlalpartnerschafllichen Be
trachtungsweise unabhängig. . 
Die.sozialpartnerschaflliche Betrachtungsweise kommt beim 
GAY zum ZUg. Dort braucht '118 Mehrheitsentscheide. Dort 
sollen sich die Leute zusammenraufen, und wenn sie zu kei
nem Resultat kommen, entscheidet die Mehrhell Aber hier 
handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung, 
bei der ich diesem Vertragselement kawn Bedeutung bei-
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messe. Daher bin ich der Auffassung, d~ die Mehrheit in 
diesem Punkt aus staatspolitischen G.ründen recht hat. 
Ich werc:le der Mehrheit zustlmrl)en. 

- ., .-, 

Aeby Pierre (S, FR): La dernlere Intervention de M. Schmid. 
m'inclte tout de mAme a reprendre brievement la parole dans 
ce debat, parce que je crols qu'il ne taut pas tout rnelanger. 
A mon sens, la distinction apportee est totalementartificielle. 
Cette dlspositlon est choquante, .elle n'est ~ confonne a 
notre culture et nous savons. qu'il y a Line forte charge erno
tlonnelle · dans ces textes. J'alrnerais reprendre rirnage tres 
jolie qu'a utllisee hier M. Merz. II a parle de l'article 360a du 
Code des obllgatlons en disant qu'il s'agissalt d'une malson 
de douanler avec une· porte. On entrail dans cette rnaison et 
ensuite on en sortalt et a !'Interieur il.y avait un certaln con-

. tröle qui se passalt ·· · , 

sociaux. Je ne comprends pas comment, dans un domaine 
aussi essentiel, on introduit c:ette.forme de droit de veto. · 
Vous n'avez pas reussi a me convalncre sur ce point parce 
que l'essentiel, c'est resprit et le fait que l'on doit.coller ä une 
realite du terrain, et qu'en trente ans d'experience a Geneve, 
on n'a jamals pu se plalndre du fonctionnement-de ce type de 
commlsslon trlpartite. II est vrai que le contexte est peut-lMre 
un peu different de .celui de l'autorisation des permis de tra-
vall, mais l'esprit est exactement le m@me. · 
Je regrette en effet - nous sommes 1a dans des domalnes 
vraiment.tres sensiblas -:- que nous ne soyons pas capables 
lä aussl de faire confiance aux partenaires sociaux, t:tans 
l'avenir, pour regler ce genre de problemes. A terme, je suis 
persuadee que ce genre de mefiance amenera ineluctable,. 
ment une inteM;tntlön beaucoup plus grave de l'Etat''dans 
certalns domalnes. · 

Prenons l'exemple de cette malson: avec ce que nous avons . 
vote a propos de l'article 360a, nous avons deja reduit .la Couchttpln Pascal, consefller federat:'Cette dispositlon revl}t 
porte a des dlmensions tres petltes, c'est-a-dire qu'il y a ehor- une. grande importance et elle est · probablement decisive 
mement.de Qhoses qui vont passer ~ cöte de cette malson de pour resprit des dispositloris dites m8S!Jres d'accompagne-
garoe et que ron ne va mäme pas contröler, parc:ie qu'a rar- ment. · 
ticle 360a nous soinmes assez· restrictifs et c'est dejä Je re- Les regles de procedure sont toujours beaucoup plus impor
sultat d'un compromls. Malntenant, que dit l'alinea 5? ll .dit . tantes qu'lI n'y paratt D'abord, alles expm:nent un espril 
que dans _la malson; vous ferez charnbre separee; vous tra- C'est juste de dire que si, des le depart, on veut des majorites 
valllerez chacun de votre cOte. II n'est pas question de dialo- par corporations ou par groupes sooiaux, cela slgnifie qu'on 
guer, d'echanger des informatlo_ns ou de trouver une solution imagine des le depart que la tendance generale des commis--
consensuelle •. De plµs, M. Schmid vient de nous dire que non slons tripartites est d'exprimer un conflit social. Ne volr les 
seulement vous ferez chambre separee, mals que vous choses que sous !'angle d'un conflit social, ~ ne correspond 
aurez en plus toute·une serie d'armoir~ et qu'il faut l:>ien dls~ pas ä ce qu'on a vecu eil Suisse, comme l'a dlt Mme Saudan, • 
tinguer de quelle annolre on parle. _ et 98 ne correspond surtout pas a ce qu'on veut a l'avenir. . 
Donc, D y a une forme de volonte de technocratiser un ele- De plus, si on fixe des regles qui donnent une sorte de droit -
ment extremement pragmatique, · cornmf;t l'a. dlt le Conseil fe- de veto a un des groupes face aux al,ltres groupes, on risque. 
deral, et nous voulons lci du pragmatisme. Nous voulol;ls d'aboutir ä 1a frustratlon. Souvent, dans des mlliewc que je. 
respecter les condltions locales. respecter les tradltions loca· fn§quente en tant que ministre de l'economie, on nous dit que 
ies de dlalogue, les liens qui existentdepuis de nombreuses ce que ron veut, c'J;lSt des decisiOns clalres, mais on veut des 
· annees entre les organisatlons de travailleurs et les organl- th§qlsions. Le plre, c'est une atterite et, a 1a fin peut-lMre, qu'll 
sations patronales. Avec ratinea 5, on blffE! tout simplement amve une declslon, mals trqp tard. En introdulsant ici une 
les elernents positifs qui figurent dans l'ensemble du texte sorte de drolt de veto, on va creer ce type de frustratlon parce 
q'ue nous avons examine et que nous avons vote jusqu'ä qu'au Heu d'avoir une propositlon qui n'est peut-ätre pas tou
presenl · · · · jours parfalte, mais qui doit E}tre ensulte contr61ee par l'auto-
Je vous demande. de. soutenir la proposltion · de mln9rite. · En rite qui apprQuve parce que ce n'est qu'une propositlon, un 
la clrconstance, cela me paratt de la plus haute importance. . groupe sociaJ dira: «Vous m'avez bk)que dans !e cas prece:, . 

dent, je vous bloque tnalntei:iant» 'Finalement, au .lieu d'avoir 
$Immen Rosemarie (C, SO): Ich möchte Herrn Schmid et
was entgegnen. Es ist richtig, dass es hier um die Domäne 
der Normalarbeitsverträge.geht, wo von.-tes wegen ein. 
.Vertrag mit Mind8$tlöhnen festgesetzt wird. Das ist•elne ab
,solute Ultima ratio in unserer. ganzen sozlalpa.rtnerschaftll
chen Landschaft; dies möchten wir möglichst vermeiden: 
Diese trlpartlten Kommissionen sind von vomherein genau 
dazu da, eine Lösung der Vernunft zu erarbeiten •. Man SOii 
hier unter möglichst wenig Zwängen stehen; damit genau 
das verhindert wird, was Herr SQhmld wohl auch nicht will, 
dass hier nämlich der Staat Mlndestlahne fes1seti.t 

. · Deshalb finde ich es absolut essentiell, dass wi1-diesen trlpar
titen Kommissionen optimale. Rahmenbedingungen. geben -
wenn wir sie schon schaffen - und Absatz' 5 streichen. · 

. un esprit de collaboratlon, il s'etabllra un esprlt de confronUl.. 
tlon q1,1I i'l'8!rt pas positif pour le climat SQCiat 
M. Plattner a aussi evoque un petit . probleme pratlque .. Si 
vous introduisez ce type de dispositlon, cela signlfie que 1a · 
commission doit ~ cornposee de. 9 personnes ~u mlnl
mum,. parce qu'a 6 cela ne fonctlonne pas, cela ·slgnifierait 
qu'une seule personne a le droit de veto. II taut donc monter 
a 9 personnes. ce qui, dans certalneis branches, certalhs ty- · 
pes d'activite ou cert.alns cantons est peut-&tre excessif. En 
tous les cas, on . augmente 1a corriplication du systeme. Si 
vous passez a 9,.12 ou 15 pei'sonnes, on ariive au probleme 
souleve par M. Marty. A 15, theoriqu1:tment 3 personnea pour
raient bloquer la declsion prise par lelil 12 autres, parce que 
3 personnes sur 5, · c'est la majorite d'un groupe soolal. Si 
tous les autres sont d'accortl, y comprls Jes 2 al,l\res repre- · 

Saudan Franc;oise (Ft GE): Beaucoup de choses ont ete di- sentants de· ce groupe social, ä la fin, thbiquement, on 
tes. J'aimerais lntervenlr sur un plm plus polltlque et plU$ pourrait avolr, mplS une commlsslon de 15 personnes, 12 qui 
pratlque •. Nous sommes tous attaches a developper les rela- sont d'accord et 3 qul ne le sont pas, et l'on diralt: «II n'y a pas 
tions entre partenalres sociaux. Nous ~ que c'est un · de proposition.» De 1a sorte, vous allez creer une frustration 
moyen, dans ce pays, de llmiter ou de regler les coi;1flits qul et U!'le sorte d'agressivite qui sont inutiles .et qui ne sont pas 
· peuvent surgir. J'al vraJment l'lmpresslon qu'avec cette dis- telJement bonnes. 
positlon, l'tous sommes en traln d'lntrodulre un moyen qui, a, Le ~mier point, que pel'SQl'lne n'a evoque, c'est qu'on ne '· 
terme, se retoumera contre resprit mAme qul a preside aux doit pas exclure que les commissions trlpartites suppriment 
conventions collectives de travail ou ä la volonte de mettre ou proposent de supprimer des contrats-types de travail, ou 
face a face les partenalres soclaux et de leur dlre: «Ecoutez, proposent de reduire un salalre qui a ete prevu dans un con
reglez vos problemesl Regtez vos problemes; rEtat n'inter- trat-type de travalJ anterieur, parce que 1a sltLiatlon economi--
viendra qu'en demier recours•, comme l'a dlt Mme Simmen. que de 1a branche a evolue. II faut se reserver l'hypothese - · 
Je comprends les lnquletudes de nos collegues alenianiques ce n'est en tout cas pas ce que nous souhaltons, puisqi.re le 
quj n'ont pas 1a pratique que nous avons en Romartdie. "Mais but est d'eviter un effondrement des salaires - ou, dans l'ln
si, Madame Forsterl Nous avons w fonctlonn'er; nous nous · terM de. tous, II est necessaire, pour prese,ver des emplois, 
sommes rendu compte que. par extension, nous pouvlons . qu'on reprenne un Qontrat-type de travall et qu'on d~: «Non. 
regler beaucoup plus de problemes entre les partenaires D taut accepter une certaine reduction parce que, provisoire-

Bulletin offlclel de f~Mdnle 
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ment, c'est ainsi qu'on peut sauver des emplols ei: preserver 
des possibilites.» Alors, si vous introduisez la possibilite de 
blocage, vous pouvez ätre convaincus que blocage II y aura, 
mais dans las deux sens. Le climat soclal sera degrade. On 
risque de ne. pas avoir de declsions, parce qu'on ne veut pas 
craer de frustrations. Dans cette hypothese que j'espere ir
realiste, mals qui n'est quand m6me pas totalement exclue, 
on l'a vu ces demieres anneesr il ne sera pas possible de 
prendre une decisibn au sujet d'un.nouveau contrat-type de 
travall, a 1a baisse. 
Enfin, je le repete, ce n'est pas 1a commi$slon tripartite qui 
decfde, c'est l'autorite polltique. Alors, on cite en souriant le 
cas de tel ou tel canton ou l'on dit que, flnalement. tel repre
sentant syndical a forte personnalite, plus le representant de 
l'Etat a forte personnalite vont declder et decfder seuls, parce 
qu'ils ont une telle force qu'lls y arrlveronl D'abord, II ne faut 
jamais surestimer les uns et sous-estlmer les autres. Contre 
toute realite, les gens n'arriveron~ pas a Jouer ce Jeu-la a 
deux, representant de l'Etat et representant des syndicats. 
Puis, si cela devait ~e le cas, croyez-moi, si j'~ membre 
d'un gouvemement cantonal ou du Gouvernement federal, je 
m'inquieterais et je n'accepterais pas des propositions faites 
par une commission tripartite visiblement • dominee par une 
ou deux personnalites qui joueralent le jeu ensemble contre 
tout bon sens. Donc, les cauteles, les reserves que nous 
avons introduites en prevoyant une procedure a etages sont 
suffisantes. Je vous demande instamment. et'je crois que 
c'est vr!liment essential, de ne pas provoquer, a travers des 
regles ,de procädure, des frustratlons qui rendront difficile le 
fonctionnement de ces institutions et qui creeront un climat 
soclal desagreable. . 
Le, Conseil federal . est determine a dMendre son projet 
jusqu'au bout- parce que, pour lui, c'est un point essential -
et vous recommande de soutenir 1a proposition de minorite. 

Abstimmung- Vote 
F0r den Antrag der Minderheit 
F0r den Antrag der Mehrheit 

Zlff. 2 Art. 380bbls 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

22Stimmen 
17Stimmen 

Die Mitgli~er der tripartlten Kommissionen unterstehen dem 
Amtsgeheimnis; sie sind insbesondere über betriebliche und 
private Angelegenheiten, die ihnen in dieser Eigenschaft zur 
Kenntnis gelangen, .zur Verschwiegenheit gegenüber Dritt-
personen verpflichtet. · 
Abs.2 
Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach dem Aus- . 
scheiden aus der tripartiten Kommission bestehen. 

Ch. 2 arL 380bbls 
Proposition de /a commission 
A/.1 
Lea membres des commissions tripartitea sont soumis au se
cret de fonction. lls ont en particuller l'obllgation de garder le 
secret envers tout tiers sur toutes 1es lndications, de nature 
commerciale ou prlvee, dont ils ont eu ct>nnaissance en leur 
qualite de membre. 
A/.2 
Cette obllgation subaiste apres 1a fin de l'activite au sein de 
la commisslon trlpartite. 

Beerll Christine (R, BE), Berichte~tterin: Bei der Durchar
beitung dieser Vorlage hat Ihre Kommission bemerkt, dass 
den Mitgliedern dertripartiten Kommissionen zur Erfüllung ih
rer Aufgabe richtigerweise Einsichtnahme in vertrauHche Do
kumente gewährt werden muss, _dass sie jedoch gemäss 
dem Entwurf des Bundesrates anderseits nicht einer Ge
heimhaltungspflicht unterstellt werden. Ihre Kommission hat 
diese Ulcke geschlossen und beantragt Ihnen, die tripartiten 
Kommissionen im neuen Artikel 360bbis dem 'Amtsgeheim
nis zu unterstellen. 

Angenommen -Adopte 

, Amlllches Bullelln der Bundesversammlung 

Zlff. 2 Art 360c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 2 art. 360c 
Proposition de /a commission · .. 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 2 Art 360d 
Antrag der Kommission 
•••• zu, ob ein Arbeitgeber · den Normalarbeitsvertrag nach 
Artikel 360a einhält 

Ch. 2 art. 360d 
Proposition de Ja commission . 
.••• ouvrir une action tendant a faire constater si un. em,. 
ployeur respecte le contrat-type de. travail au sens de rarti
cle 360a. 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Der Arbl<el bleibt 
gleich; .die Aussage wird nur etwas positiver formuliert. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 2 Art 360e 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Erlässt ein Kanton in Anwendung von Artikel 360a einen Nor
malarbeitsvertrag, so stellt er dem z~digen Bundesa:mt 
ein Exemplar zu. 
Minderheit 
(Forster; Merz, Seiler Bemhard) 
Streichen (zugunsten von Art. 360abis) 

Cb. 2 art. 380e 
Proposition de Ja comrriission 
Majorite i 

Si un canton edicte un contrat-type de travail en appllcatlon 
de l'article 360a, il en fait tenir un exemplaire a l'offlce federal 
competent. 
Minorite 
(Fo,-ster, Merz, Seiler Bemhard) 
Biffer (en faveur derart. 360abis) 

Prlsldent: Dieser Artikel ist bereits mit der Abstimmung Ober 
Artikel 360abis entschieden worden. 

Angenommen gernilss .Antiag der Mehrheit 
Adopte Sf1/on Ja proposition de Ja majorite 

Zlff.3ArL 1 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates· 

Ch •. 3arL 1 
Proposition de 1a commission 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Niopte 

Zlff. 3 Art. 1a . 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... die orls-, berufs- oder branchenübHchen Löhne und Ar
beitszeiten deutlich und mehrfach in rechtsmissbräuchlicher 
Weise •• :. Bestimmungen Ober die minimale Entlöhnung und 
die ihr entsprechende Arbeitszeit sowie ••.. 
Minderheit I 
(Brunner Christiane, Marty Dick, Platlner) · 
.... die orts:., berufs- oder branchen0blichen Löhne und Ar
beitszeiten wiederholt in missbräuchlicher Weise •.••. Bestim
mungen Ober die . minimale Entlöhnung und die ihr 
entsprechende Arbeitszeit sowie .... 
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Mindemeit li 
(Marty Dick, Beerli, Bloetzer, Brunner Christiane, Plattner, 
Simmen) . · . 
...• die orts-, be"'8- oder branchenüblichen Löhne und Ar
beitszelten deutlich und mehrfaöh in missbräuchlicher Weise 
•••• Bestimmungen überdle minimale ~nung.und die ihr 
entsprechende Arbeitszeit sowie .... 

Ch. 3 art.1a . . • 
Proposition de 1a commission 
Majoitte 
.; •• branche 6conomique ou une professic;m les salalres et 1a 
duree du travall 1,.1Suels dans la localite, la branche ou la pro
fession fOnt l'objet d'une sous-ench~re importante, re~ et 
constitl,ltive d'un abus.de droit, eile •••. portant sur 1a remune

·ch.3art.2 
Proposition de 1a, commission 
Ch.3 
lnchange · 

Ch. 3bls 
Nlajorfte ·. 
En cas de requite au sensde l'article 1 a. les employeurs lies 
par la coovention do~nt representer au .molns 30 pour cent 
des employeurs auxquels le charnp d'application de 1a con
vehtion dolt IMre etendu et occuper au moins 30 pour cent de 
tous les travallleurs. · 
Mlnorlte 
(Merz, Gemperli, lnderkum, Relmann) 
.... au moins 50 pour CEtnt de tous les travallleurs. 

ratlon minimale et sur la duree du travall lui correspondant Ziff. 3 - Ch. 3 
ainsi que .... 
Minorite I Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Ziffer 3 gemäss 
(Brunner Christiane, Marty Dick, Plattner) · ' . , · Entwurf des Bundesrates umfasst zwei grundsätzlich ver-
-.••• branche 6conomlque ou un.e profession les salalres et 1a · SQhiedene Sachverhalte: Einerseits regelt sie die Allgemein- · 
duree du travail usuels dans la locaiite, la branche ou Ja pro- verbindlicherkliinJng .·· von G"esamtarbeitsverträgen im Nor
fesslon font l'objet d'une sous-en~e ab~ive et repetee, malfall, wenn also kein Missbraüch im Sin.ne · des vorliegen
eile .. ~. portant sur Ja .remuneratton rpinimale et sur la·dur~ den Gesetzes besteht, und andererseits spricht sie sich Ober 

. du travall lui correspondant ainsl que .••• die Regelung der Allgemeinverbindlichkeit im Missbrauchs-
MfnorittJ II · fall aus. Ihre Kommission hat die beiden Dinge auseinander-
(Marty Dick, Beerll, Bloetzer, _Bnmner Christiane, Plattner, genommen und-beantragt, den Normalfall In Ziffer 3 und den 
Sirnmen) · . Missbrauchsfall neu in Ziffer 3biS zu regeln. Da die Regelung 
•••• l:Jranche 6conomlque ou urie professron les saialres et Ja des Nonnalfalles In keinem Zusammenhang mit den bila~
duree du travall usuels dans la localite, Ja branche ou la pro- len Verhandlungen steht, ist Ihre Kommission der Ansicht, 
fession font l'objet d'une soLI.S:"8ßchere importante, ~ et dass hier keine Gesetz8$änderung. vorzunehmen ist und 
abusive, eile •.•• portant sur 1a remuneration minimal.e et sur dass nach wie vor der bisherige Gesetzestext gelteh soll. 
la duree du travall lui correspc;mdant ainsi que .... Im Falle •eines Antrages auf Allgemelnverblndlicherklärung 

nach Artlkel-1a, d. h. bei Vorliegen eines Missbrauchs, soll 
Beerll Christine (R, BE); Berichterstatterin: Die Kommission eine Allgernelnverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsver
schlägt Ihnen vor, hier von «branchenüblichen Löhnen und trages möglich sein, wenn die betelllgten Arbeitgeber minde
Arbeltszelten» und nicht von «Löhnen und.Arbeltszeitbedin- stens 30 Prozent der betroffenen Arbeitgeber ausmachen 
gungen» zu sprechen. Im weiteren stehen sich erneut die und mindestens 30. Prozent aller Arbeitnehmer beschäftigen. . 
Mehrheit und die Minderheiten gegenüber, die sich bereits, · 1hre Kommission übernimmt In diesem Falle den Entwurf des 
bei Artikel 360a Ab$atz 1 · des Obfigatlonenrechtes gegen• Bundesrates, und zwar darum, weil sie klar der Ansicht Ist 
Obergestanden haben. Der dort gefällte Entscheid gilt auch und dies auch Im Gesetzestext verankern wlll, dass die Alige-
fOr den vorliegenden Artikel. · · meinwrblndlicherldärung von Gesamtarbeitsverträgen dem 
Ihre Kommission schlägt Ihnen auch vor, nicht von «Bestlm- lediglich subsidiär zur Anwendung kommenden .Normatar-
mungen über die Entlöhnung, die Arbeits- und Ruhezeit» ·zu beitsv!9r"tn,g vorgehen soll.. . 

· sprechen, sondern den Begriff «Bestimmungen über die Die Mehrheit Ist zudem der Meinung, dass sie mit der Um-
minimale Entlöhnung und die Ihr entsprechende Arbeitszelt» . schreibung der Voraussetzungen des Missbrauchs, der Auf
zu. verwenden. Damit soll ~ar ausgedrückt wen::len, dass~ gaben und der Organisation dertrlpartiten Kqrm:nlsslonen ein 
sich einzig um die mlnirrlale Entlöhnung handeln kann, zur Gegengewicht g8$Chaffen hat und demzufolge hier eine et
Entlöhnung jedoch ganz klar auch der Zeitfaktor gehört , was grosszüglgere ·Lösung verankem • kann. Es wird damit 
Die Allgemeinverbindllcherklärung soll keine arbeltsorga- . das Gleichgewicht erreicht, das Ich be'relts in meinem Eintre
nisatonschen Massnahmen wie Beginn und. Ende des Ar- tensreferat ~rieben habe: 
beltseinsatzes sowie Pausen umfassen, da diese Dinge im Ich bitte Sie, dem Antrag der Korninlssion bzw. der Mehrheit 
Arbeitsgesett geregelt sind. · zu folgen. ' 

Angenommen gemäss Antrag der Mindemeit II Couchepln Pascal, conseiller federal: Je voudrals vous si-
. Adopte selon Ja proposltion de 1a .mlnorite II gnaler un probleme. Nous ne Jivrons pas _de combat de prin-

.cipe lil-dessus, puisque la regle actuelle marche. Mals elle 

Ziff. 3 Art. 2 
· Antrag der Kommission 
Zifl. 3 . 
Unverändert 

Ziff. 3bis 
Mehrheit 
Im Fall eines Antrages auf Allgemelnverbindlicherklärimg 
nach Artikel 1 a mOssen die betelßgten · Arbeitgeber minde
stens 30 Prozent der Arbeitgeber ausmachen, die nach der 
Allgemeinverblndlicherklärung dem Gesamtarbeitsvertrag 
unterstehen sollen, und mindestens 30 Prozent aller Arbeit· 
nehmer beschäftigen. . · 
Minderheit 
(Merz, Gempedi, lnderkum, Reimann) 
•••• und mindestens 50. Prozent aller Arbeitnehmer beschäfti
gen .. 

marche parce qu'on falt un usage abondant de 1a regle qui 
stipule qu'on peut faire abstraction de la majorlte des tra
vailleurs . dans un cer:tain riombre de cln::o~. 
AuJourd'hul, en dehors de !'Industrie du bltiment, il n'y a, je 
crois, pratiquement aucune branche dans laquelle le quorum 
des travailleurs est attelnt. 
Cela slgnifierait qu'aujourd'hui, si on ne.faisalt pas usage de 
rexception, on ne pourrait accepter de donner la force obllge
tcire a auoone COflV$ntion collectlve de travail en dehors du 

· bltiment C'est la raison pour laquelle nous avlons suggere 
de laisser. tomber partiellement le quorum des travallleurs: 
dans le projet du ConseU fed6ral, nous l'avions. laissä tomber 
et l'on avalt redult le quorum des employeurs. 
Nous pouvons vlvre avec Ja solutlon actuelle; 1a preuve, c'est · 
qu'on a etendu 1a fOrce obligatolre des conventtons collecti
ves. Mai$, au fOnd; on use et abuse de l'exceptlon. On aurait 
prefere avoir une regle claire.qui nous permette d'etendra la 
force obllgatolre des conventlons collectives sans user et 
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abuser de l'exception, ca qu'on a falt Jusqu'a maintenant, en 
ne respectant peut-&tre pas 1a lettre de la loi, maJs en respec
tant son esprit 
Comme II n'y a pas ici de proposition de minorit~, Je n'insiste 
pas •. Je sals que 1a fonnulation du Conseil fed~ral n'a prati
quement aum.ine chance. Mais je tenais a vous dire que la 
solution que vous avez reintroduite ne correspond pas a ce 
qui se passe aujourd'hui; on aurait ai~ pouvoir la changer. 

Angenommen -Adopte 

Ziff. Sbls - Ch. 3bis 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): In Ziffer 3 wurde der Normalfall 
geregelt. Die Regelung soll so belassen werden, wie sie im 
heutigen Gesetz besteht Das .ist eine wesentliche Vorbemer
kung. 
In Ziffer 3bis geht es um den Fall des Missbrauchs. Der An
trag der Minderheit sieht dabei vor, das Arbeitgeberquorum 
auf 30 Promnt herabzusetzen und das Arbeitnehmerquorum 
auf 50 Promnt zu belassen. 
Warum? Die Stichworte dazu sin!i Demokratieverständn~, 
Minderheitenschutz, Sozialpartnerschaft und Verfahren der 
Allgemeinverbindftcherklärung. Der Bundesrat schlägt ein 
Quorum von je 30 Prozent ffir Arbeitgeber- und Arbeitneh
merseite vor. Damit will er die Handlungsschwelle herabset
zen und den Zugang zum Missbrauchsverfahren erleichtern. 
Insofern Ist dieser Vorschlag ve!Ständlich. Aber mit ihm sind 
einige Probleme verbunden. 
1. Es ist ein bewährter und unumstrittener Grundsatz, dass 
bei Meinungsbildungen jeglicher Art In einem demokrati
schen Staat an sich das Prinzip der Mehrheit gelten sollte. 
Dieses Mehrheitsprinzip stellt sicher, dass Minoritäten nicht 
zum voi'aUS und nicht gewissermassen uVorhand» zu ihrem 
Recht und zu ihren . Zielen kommen. Es mag nun Fälle 
geben - ein solcher liegt hier vor -, wo der Schutz von Min
derheiten ein Anliegen an sich ist. Wenn die Missbrauchsvor
aussetzungen erffiUt sind, dann soll die Schwelle ffir die In• 
kraflsetzung eines Gesamtarbeilsvertrages herabgesetzt 
werden. Dabei rechtfertigt sich, dass das Quorum der Arbeit
geber - also die Anzahl von Unternehmen, denn nur solche 
kommen als eigentliche Missbrauchsverursacher in Frage, 
nicht die Arbeitnehmer-: tiefer angesetzt wird. Diese Erleich
terung halte ich fflr erforderlich. Darin besteht fflr die Arbeit• 
nehmer auch eine gewisse Garantie, dass im Missbrauchs
fall bei relativ tiefem Quorum doch bereits eine Allgemelnver
bindlicherklärung möglich Ist. Das ist ein Kernanliegen dieser 
ganzen flankierenden Massnahmen. Gegenüber dem heuti
gen Zustand Ist das immerhin als eine Konzessioi:i zu be
trachten, an der die Arbeitgeber wahrscheinlich keine grosse 
Freude haben. 
Immerhin darf man nicht vergessen, dass damit letztlich eine 
Minderheit von Arbeitgebern der Mehrheit ihren Willen auf
zwingen kann, was letztlich auch zu einem Verfall der Akzep
tanz VPn Gesamtarbeitsverträgen führen könnte. 
2. In der Sozialpartnerschaft kann man nicht von Zahl!,tnblök
ken sprechen. Während in der Sozialpartnerschaft die Ver
bände einander auf der einen Seite gleichberechtigt gegen
überstehen, stehen hinter ihnen andere Organisationen oder 
andere Subjekte. Auf der einen Seite sind es die Arbeitgeber, 
vertreten durch einzelne Unternehmen, und auf der anderen 
Seite die Arbeitnehmer als die Summe der Arbeitenden; die 
je nachdem quantitativ bedeutend grösser ist Es sind in. die
sem Sinn nicht zwei quantitativ gleiche Grössen. 
Je nach dem Organisationsgrad sind Arbeitnehmerorgani
sationen stärker oder schwächer. Wenn nun mindestens 
50 Prozent der Arbeitnehmer von diesem Quorum erfasst 
werden müssen, ist doch die Legitimation anhaltend hoch, 
wie sie dies heute auch beim Nonnalarbeitsvertrag ist. Fak
tisch ist damit doch Immerhin die Hälfte der Arbeitnehmen
den und somit die Hälfte der Arbeitsverhältnisse abgedeckt 
Der Weg von 50 zti 100 Prozent ist - mathematisch gespro
chen -jedenfalls bedeutend kürzer als deljenlge von 30 zu 
100 Prozent, urid mit dieser Nähe steigt .doch auch die Legi
timation. 

Amtliches Bulletln der Bundesveniammlung 

3. Es ist noch zu erwähnen, dass diese Quoren an sich noch 
keine Allgemeinverbindlichkeit zur Folge haben, sondern 
dass die tripartite Kommission - das wurde heute mehrfach 
gesagt- zue('St nur einen Antrag_ an die zuständige Behörde 
stellen kann. So gesehen kann eine gewisse Absenkung des 
Quorums gerechtfertigt werden.· Aber man muss sich im kla
ren daruber sein, dass die kantonale Behörde wohl in aller 
Regel vom Antrag der tripartiten Kommission ausgehen und 
im Zweifelsfall die Überlegungen, Betrachtungen und Beob
achtungen dieser tripar:titen Kommission übernehmen wird 
und entsprechend en1Scheidet · 
So wie die Ergebnisse der: heutigen Debatte jetzt herausge
kommen sind, bin ich der Meinung, dass nach dem Fall ..;. 
wenn Sie so wollen - des Rechtsmissbrauchs und nach der 
offenen Form der En1Scheidfindung in dertripartiten Kommis
sion hier eine Frage entstanden ist, die nach meiner Auffas.. 
sung nicht noch einmal gegen die Arbeitgeberseite zu ent
scheiden wäre. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Forster Erika (R, SG): Sie sehen, dass ich den Antrag der 
Minderheit nicht unterzeichnet habe; Ich möchte aber ein kla
res Votum ffir die Minderheit abgeben. Ich habe In der Korn• 
mission einen Antrag gestellt, der über das hinausging, was 
die Minderheit beantragt; ich wollte mir den Weg offenhalten, 
allenfalls im Rat einen Einzelantrag zu stellen. Deshalb er
scheint mein Name nicht auf der. Fahne; das nur zur Erklä
rung. 
In diesem Rat Ist die Frage zu beantworten, ob mit der von 
der Kommissionsmehrheit vorgesehenen Erleichterung der 
Quorumsvorschrlften · im Falle von Missbrauch etwas We
sentliches zur Venneidung von Lohn- und Sozialdumping ge
tan wird. Der Rat wird sich wohl mehrheitlich darüber einig 
sein - ich sage das Jetzt einmal deutlich -, dass die erleich
terte Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen 
nicht systemkonform ist Die Allgemeinverbindlichkeit unter• 
stellt nämlich el'8t$ns, dass die Gruppeninteressen vorgängig 
durch einen gewöhnlichen Gesamtarbeitsvertrag zum Aus
druck gebracht worden sind, dass zweitens soziale Konflikte 
tatsächrlch verhindert werden können, im weiteren, dass die 
Unterwanderung durch Aussenseiter verhindert wird, und vor 
allem, dass der allgemelnverbindlich zu erklärende Gesamt• · 
arbeltsvertrag von einer.Mehrheit der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer in der Branche getragen wird. Andernfalls würde den 
vertragschliessenden Verbänden die erforderliche Gruppen
macht fehlen, um die Arbeitnehmer wirksam zu schQtzen. Mit 
der .nun beantragten' erleichterten Allgemeinverbindlicherklä
rung von Gesamtarbeitsverträgen erhält der Staat im Ergeb
nis eben auch hier eine primäre und nicht mehr eine subsi
diäre Regelungskompetenz. Lücken im System sind aber un• 
vermeidlich; sie sind auch vorhanden, wenn die Quoren ge-
lockert werden. · 
Bedenken Sie auch, dass die Wirtschaft in Bewegung ist wie 
noch nie. Jährlich werden viele tausend KMU geglilndet, de
ren· Einordnung In Branchen oder Berufe immer schwieriger 
wird, weil sie sich in Nischen bewegen, welche nicht.dem 
Schema entsprechen. Ich betrachte deshalb die Idee der 
Quorenreduldion als kontraproduktiv. Wenn ich mir überlege, 
wo ohne das Instrument der erleichterten Allgemeinverbind
licherklärung von Gesamtarbeitsverträgen Probleme entste
hen könnten,· kommt mir nicht viel in den Sinn, denn in. den 
primär gefährdeten Branchen (Bauhaupt• und Baunebenge
werbe) gibt es schon heute überall Gesamtarbeitsverträge, 
welche allgemelnverbindlich erklärt werden können. 
Ich bitte Sie deshalb mit Nachdruck, die Minderheit zu unter
stützen. Es wurde bereits mehnnals gesagt, dass es Schick
salsartikel gibt Hier handelt es sich auch um einen Schick
salsartikel. 
Ich bitte Sie dringend, dem Antrag der Minderheit zuzustim
men. 

Brunner Christiane (S, GE}: On se trouve lcl, maintenant. 
dans 1a partie extenslon facllM& ou alleg~ des conventions 
collectives de travail. L'extension allegee des conventions 
collectives a un rapport 6troit avec la loi sur les travailleurs 
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d~es. puisque ce n'est seulement que ce qui 8$t prevu 
dans les_,conventlons 'collectives etendues qui peut devenir 
efficace par . le bial& de .la · loi sur les travailleurs detaches. 
Donc les conventions collectives norrnal1;1&, entre guillemets, 
oelles qui ne sont pas etendues, celles que nous connals

. sons dans la grande majorlte, ne trouvent pas apptication 
dans la loi sur les travailleurs d~es. 
Evidemment, on ne comprend pas toujours pourquoi nous in-

rexigen~ d'une majorite absolue; l'extenslon allegee est 
preferable. J'aimerais ne pas passer so.us silence que les or
. gariisatlons de travailleurs ne font pas une mauvalse affalre 
du faitde lrmscription de cette disposition dans 1a loi. L'artth
metique des forees en presence me para'it donner ra1son a 1a 
minorite, car 1a representation des organtsations est loin d'at
telndre systematlquement 50 pour cent, Je crois que c'est fa
cilement demontrable. Le dlalogue et la necessite de rassu
rer le& partenaires doivent nous engager a soutenl, la propo
sition de majorite_ qui, au surplus, est soucieuse du respect de 
1a structure habituelle des conventlons en vlgueur dens notre 
pays dans.le domalne des organlsatlons du travall. 
C'est la raison pour laquelle je pense qu'H est bon de soutenir 
1a pro~ltlon de majorite. 

' slstons sur l'extenslon des conventions ~llectives, mais c'e,st 
que, dans 1a loi sur les travailleurs dtMaches, seules les con
ventions, collectives etendues et les disposltions . minimales 
sur 1a remunjration etendues peuvent trouver application. 
Alors on dlti. par exemple: «Dtms les autres pays de l'Union 
europeenne, 11. n'y en a pas besolnl» Mals si vous prenez le · 
Luxemböur:g, avec un taLQC d'immlgratlon extr&mement impor
tant, comparable, voire plus grand m&me que celui existant Couchepln Pascal, conseffler federaJ: Dans taute cette af-
en Suisse; il n'y a aucun probleme de «Lohndumping». Mals faire, on.a toujours cherche une solutlon equlllbree qul per-
malntenant, regardez le reseau de conven~ collectives: ils mette de fa.ire1onctionner .le dialogue social et qul permette 
ont un systeme extr&mement simple, et toutes les conven- d.e tenir c:qmpte des cratntes legitimes de chacun des parte-
tions collectives sont etendues. Alors, il est bien ~el'lt qu'il naires sociaux. . , · .. 
ne peut pas y avoir de «Lohndumping», dans la mesure ou. Dans le cas precis, je tiens,J1 soullgner, pilisque M. Merz l'a 
toutes-les conventions collectives sont etenduesl En Sulsse, dlU y a un Instant,. qu'II faut donner une. fols raison aux em-
notre systeme de drolt du travail, qul repose sur les conven- ployeurs. (;omment les choses se sont-elles passees? Dans 
tio11$ collectives, trouve sa llnlite dans les dlfflcultes qu'il y a · 1a premlere version que radministratlon m'a presentee, les , 
a etendre les conventions collectives de travall. D'ou la reven- quorums etalent supprimes, i:iotamment celui des em
dication suivante: il faut alors, dans les cas de sous-enchere · ployeurs. Par contre, II y avait simplernent le quorum a la fin, 
salariale abusive constatee. faclliter, alleger l'~on des le quorum crois1t Du c:Ote des employeurs, on m'a feit valoir , 
conventions collectives, d'ailleurs sur le seul point qui porte avec. raison qu'une telle disposltlon risqualt de,provoqu~ 1a 
sur 1a qu•on de la remuneration. Je vous rappelle qu'ici, · ce mainmlse de grandes pulssances commerclales d'une bran-
n•est pas l'ensernble de la conventiorr collective, mais les ehe sur rensemble du dialogue.social. Exemple: commerce 
questions liees a la remuneration qul sont etendues. de tletall oo dewc employeurs auraient pu d$cider d'une con-
En ce qul conceme les arguments democratiques ~ M. Merz: ventlon collectlve de travall qui aurait couvert Je 50 pour cent 
la democratie, n la fonde en disant «Si on met 50 pour cent de. tous les travaißeurs, parce qu'lls emplolent, plus de 
des travaißeurs qui ~ occupes par 30 pour cent des 50 pour cent des travailleurs, et fai trouve cela injuste. II faut 
,employeurs; c'est plus democratique que. 30 pour c'ent/ absolument qu'il y ait une !)arriere qui oblige les employeurs 
30 pour cent» Mals, aux 50 pour cent de travailleurs, on ne a regrouper plus que deux ou trols gros employeurs. II faut 
leur demande pas letir avisl' Ce n'est pas une votation oiJ le qu'il y ait une legltimlte en nombre. C'est 1a raison pour la-
50 pour ,cent des travaill~urs dolt particlper. On constate queDe fai introduit le 30 pour cent des employeurs, ce qui 
slmplement que le 30 pour cent des empioyeurs occupe le , rend d'ailleurs lmpraticable l'exemple qu'a doMe Mme Brun- -
50 pour cent des tra~lleurs. Et sl on sult 1a proposition de ner tout a l'heure, puisque rexemple du commerce de detall 
minorite Marz,' c'est encore molns deni()cratlque que , a Geneve, si 1a propositlon de minorite Merz.passalt, ne joue-
30 pour cent, parce qu'on donne uneposltlon dominante aux rait pas, parce que ~ sl les deux grands se mettent d'ao-
grandes entreprises. con:I, II faut prendre le 30 pour cent des employeurs. De ce 
Vous pouvez avoir tras. facilement 30 pour cent 'des em- fait, lls n~ pourrontpas imposer aux petlteS eplcerles quelque 
ployeurs qul occupent 50 pour ceilt des tr:availleurs. Dans le chose qu'elles ne veulent pas, Cette protection est donc as-
cammeroe de detall dans la branche de l'alimentatlon, par ·-suree. · · · · 
exemple, si vous prenez les deux grands que ne nommerai On a, c'est vrai, supprime le quorum des travallleurs syndl
pas, plus quelques autres Qhaines domlnees par les. deux · qu~. representes par las organisatlons, paroe que c'est un 
grands, le 30 pour cent des employeurs est atteint sans pro- c:as d'abt,.18 et il faut, dans ce cas-la. trouver une solut1on· con-
bleme. En m&me temps, vous avez le 50 pour cerit .des per~ crete. Par· c:ontre, on a ma.irrtt;:lnu le trolslerne qu~ que 
sonnes employees dans la branche. La proposltion de mine>-'. voudrait faire monter M. Merz. J'ai ecoute M. Merz - je 
rite Merz est a mon avls enoore plus antldemocratique , recoute .toujours d'allleurs; je ne le suis pas toujours, mal& je 
qu'elle n'en a l'air ~ qu'elle donne une position domi- l'ecoute toujours. II aurait raison si on ne discutalt que du 
nante aux grandes entreprises qui occupent beaucoup de moyen «extension des conventlons collectives», mals le but 
travailleurs; Dans le cas de figure que je vlens de mentlon- de toutes les discussions que l'on a maintenant, c'est de 
ner du commerce de detall dans. l'alimentation, a Geniwe, monter un syst&me qui permette de repondre aux abus, et on 
on pourrait imposer une convention collectlve de travall veut avoir un moyen de repondre aux abus. Alors, on a le 
etendue prevoyant des conditlons et des salai.res mlnlmaux cholx: c'est soft l'extension facllitee des conventions collecti-
a toutes les petltes eplceries. Je crols que ce n'est pas .rob- ves de travail, soit le contrat-type de travall. En augmentant 
jeclif vise par 1a proposltion de minorite Merz. II se trampe de les obsta9]es pour rextenslon fac:illtee de 1a ,Orce obllgatolre 
proposltion. · · des conventions collectives, on redult 1a possibilite de recou-
Enoore une fois, fextension allegee de conventlons collectl- rir '1 ()8 moyen et, par con~uent, on augmente la necessite 
ves detravailest impoi1ante. Le Consell federal a deja feit un de recourir au trolsleme moyen qul est le contrat-type de tra-
compromis du compromis. du cOte syndical on dernandait vail. . 
des all~ements beaucoup plus ~. comme a Luxem-, Or, le contrat--type de travail est ce qu'il y ade moins «parte
bourg par exemple, e'est-a-dlre l'absence de qUOf'l,llTI. Aller naire soclal», puisqu'il n'y a pas besoin de discussion avec 
plus loin que le projet du Conseil federal serait remettre en des partenalres sociaux: c'e,stla commlssion trlpartlte qui fait 
~ 1a notion rnmpe d'allegement de 1a procedure d'exten- 1a proposition, sans dlalogue social prealable entra les or:ga-
slon qui est inherente a la sous-enchen;i abusive lorsqu'elle .nlsations sociales. · · 

· est constatee. Alors, qu'est-ce qui est preferable pour tes employeurs? Est-. 
Je vous invite a soutenlr 1a proposltlon de r:najorlte. ce qu'il est preferable d'augme~r les obstacles pour per.: 

· Cavadlni Jean (L, NE): Je suls d'avis qu'II convlent de so1.tte
nir 1a proposition de rnajorlte au chlffre 3bis. Mme Brunner 
vient de soµllgner que resp~ du systeme se trouve lese par 

metlre l'extenslon fac!Tatee de 1a force obligatoire des conven:
tlons QC>llectives avec le .SO pour cent que nous preconlsons, 
evilant ainsi de recourir au contrat-type de travail, qul est une 
mesure etatique sans dialogue soclal? Ou est-11 plus interes-

'Bulle11n offlclel cle i'~Nci!llale 
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sant pour les employeurs d'augmenter les «Hürden», les 
obstacJes a l'extension facilMe des conventions collectives, 
si bien qu'a la fin, c'est l'Etat qui dooidera a travers les con-
trats-types de travail? · 
Monsieur Merz, votre raisonnement etait juste, mais II s'ar
rAte a ce seul instrument Or, ~· 1a fm, nous devons avoir un 
instn.iment pour combattre. les abus. Donc, en. augmentant 
les obstacles sur l'utilisation de cet instrument-la, vous nous 
obligez a utiliser l'autre Instrument qui est, lui, moins fonde 
sur le partenariat social. A 1a fin, f en t:luis convaincu, c'est 
mieux d'utiliser quelque chose qul a ete negocle, avec le 
30 pour cent des, employeurs et qui recouvre le 30 pour cent 
des travailleurs de la branche, que quelque chose qui n'a ete 
negocie. par personne, etant issu d'une proposition de la 
commission tripartite qui va directement a l'Etat, sans le prea
lable du dialogue soclal. 
C'est pour cela que, dans l'lnterM mOme des employeurs, 
c'est mieux d'avoir une extension facllitee que d'avoir un sys
teme generalise de contrats-types de travail ou les em
ployeurs n'ont pas grand-chose ä dire, sinon a travers leurs 
representants, a la commission tripartite. 
C'est la raison pour laquelle, au nom mOme de l'equilibre en 
faveur des employeurs, je vous recomr:nande d'accepter la 

. proposition de la majorite de la commission. 

Abstimmung - Vote 
· Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Zlff. 3 Art. 6 
Antrag der Kommission. 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Clt. 3 art.6 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 3 Art. 13a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

21 Stimmen 
20Stimmen 

Minderheit . . . .. 
(Forstar, Gemperli, lnderkum, Merz, Seiler Bernhard) 
77te/. 
Rechtsschutz 
Wortlaut 
Der Entscheid über die Allgemeinverblndlicherklärun'g eines 
Gesamtarbeitsvertrages unterliegt der Verwaltungsgerichts
beschwerde an das Bundesgericht 

Ch. 3 art. 13a 
Proposition de la commission 
Ma.jorite 
Rejeter 1a proposition de 1a minorite 
MinOrite 
(Forstar, Gemperli, lnderkum, Merz, Seiler Bernhard) 
Tttre 
Voies de droit 
Texte 
La dooision d'extension d'une convention collective de travall 
peut faire l'obJet d'un recours de droit admlnlstratif au Tribu
nal federal. 

lnderkul'n Hansheiri ·(C, UR): Ich ziehe den· Minderheitsan
trag infolge des Beschlusses betJeffeild den Nonnalarbeits
vertrag zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposltion de la majorite 

Zlff. 3 Art. 20 Ab$. 2 
Antrag der Kommission 
ZustilTimung zum Entwurf des Bundesrates 

Amlllches Bulletin der Bunde&venlammlung 

Ch. 3 art. 20 al. 2 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 32 Stimmen 

An den Nationalrat- Au Conse,1 national 

98.3527 

Motion Nationalrat 
(WAK-NR) 
Personenfreizügigkeit 
und arbeitsmarktliche 
Schutzbestimmungen 
Motion Conseil r,1ational 
(CER-CN) 
Llbre clrcu.latlon des personnes 
et protectlon 
des travallleurs sulsses 

Wortlaut der Motion vom 19. März 1999 

(E'mstimmlgkeit) 

Der Bundesrat ·wird eingeladen, mit der Vorlage ilber die 
bilateralen Abkommen mit der EU und Im Hinblick auf die 
E'mfOhrung des freien Personenv,erkehrs mit den EU- und 
Efta-staaten angemessene Massnahmen im Sozial- und 
Lohnbereich vorzuschlagen. 

Texte de Ja motion du 19 mars 1999 
Le Conseil federal est invite, dans le cadre du message sur 
les accords bilat6raux avec l'UE, a proposer des mesures 
d'accompagnement approprlees en mati~re soclale et sala
riale, compte tenu de l'introcluction de 1a libre circulation des 
personnes avec les Etats membres de l'UE efde l'AELE. 

Beerll Christine (R, BE) unterbreitet im Namen der Aussen
politischen Kommission (API() den folgenden schriftlichen 
Bericht 

Die Kommission fQr Wirtschaft und Abgaben des Nationalra
tes hat am 9. November 1998 anlässlich der Behandlung ei
ner parlamentarischen .Initiative zum gleichen Thema eine 
Motion eingereicht 
Der Bundesrat hat sich in seiner Stellungnahme vom 13. Ja
nuar 1999 bereit erklärt, die Motion entgegenzunehmen. 
Der Nationalrat hat am 19. März 1999 die Motion dlskussi-
onslos überwiesen. · 

Erwägungen der KommlssiOn 
Die Botschaft des .Bundesrates zur Genehmigung der sekto
riellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG 
(99.028) liegt Inzwischen dem Parlament zur Beratung vor. 
Dazu gehören auch flankierende Massnahmen, welche ein · 
Sozial- oder Lohndumping zu Lasten der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen in der Schweiz verhindern sollen. Im 
Rahmen der parlamentarischen Beratung dieser Begleit
massnahmen steht es den Mitgliedern des Parlamentes frei, 
weitere Vorschläge in die Beratung einzubringen. Die Kom
mission 'beantragt daher, den Vorstoss als erfüllt abzuschrei
ben, wie er im übrigen auch in der bundesrätlichen Botschaft 
zur Abschreibung beantragt wird. 
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Beerll Christine (R, BE) presente au nom de, la Commission 
de politique exterleure (CPE) le r&PJ;)Ort ecrit sulvant 

•Examlnant le 9 novembre 1998 une Initiative parlementaire 
consacree au mime sujet, 1a Commisslon de l'.economle et 
des redevances du Conseil national a d~~ de deposer une 
motion sur le meme theme. 
Dans son avis du 13 janvier 1999, le Conseil federal s'est de
clare pnM ä accepter la motion. 

' Le Conseil national a transmis la motfon le 19 mars 1999, 
sans en debattre. 

\ 

Conslderations de Ja commission 
Le Conseil federal a entre-temps presente au Parlement son 
message relatif a l'approbation des accords sectoriels entre 
la Suisse et 1a CE (99.028). Outre que ce message prevoit 
deja un certaln nombre de rnesures d'accornpagr1ement des
tlnees a evJter le risque de voir s'exercer au detrlment des tra- · 
vaiHeurs suisses un durnping salarial ou un dumping social, 
Jes t:feputes sont libres de deposer des propositlons supple
mentalres dans le cadre des dflliberatlons parlementaires qui 
seront CQnsactees auxdites mesures d'accompagnement 
Aussi 1a commfsslon propose-t-elle de classer l'interventlon, 

,· comme le Conseil federal le propose cl'allleurs lul-tneme 
dans son message. · · ·· · 

' Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt, die Motion als erfOllt abzuschrei
ben. 

PropoSition de 1a commission 
La commlsslon propose de classer 1a motion, l'objectlf visä 
ayant ete atteint.. · 

Abgeschriebsh-Classe, 

99.028-6 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
6. Landwirtechaft · · . 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
6. Agriculture 
BotlilChaft, Gesetz. und Beechlussentwilvom 23.Junl 1999 

· (BBI 19996128) · . 
Message, projet& de lol et d'lil'l'me du 23 )uln 1999 
(FF 1999 5440) 

marktung · den Massnahmen und Vorschriften der Organisa
tionen nicht unterstellt werden, bleibt zudem unverändert. 
Ihre Kommission bittet Sie einsti~ig, auf diese Gesetzes.. , 
änderung einzutreten und sie gemäss dem Entwurf des Bun
desrates zu verabschieden. 

l:lelmann Maximilian (Y, AG): Erlauben Sie mir, da wir ja gut , 
Im Zeitbudget liegen, hier untefcier Rubrik «Landwirtschaft» 
und dann auch Im Zusammenhang mit den.Lebensmitteln ein 

· kurzes, generelles Votum zum Thema Vertragstreue bei der 
Einhaltung des gegenseitigen Marktzuganges abzugeben. 
Ein wesentlicher Teil der bilateralen .Abkommen strebt zu 
Recht d.ie Erleichterung des gegenseitigen Handels an; tech
nische wie auch zolltarifarlsche HandelshemmniSse sollen 
beseitigt werden. Gerade deshalb rufen uns Vorort und Wirt~ 
schaflsverbinde seit Wpchen auf dem lnserateweg in Erin
nerung, welch positive Auswlrklingen dieses Vertragswerk 
nachgerade für die schweizerische Wirtschaft haben wird. 
So weit, so gut Aber wie steht es in der Praxis? Es Ist ja nicht 
das erste Mal, dass wir solche Handelsabkommen mit der 
· EG ~Hessen, sei es mulblateral via Efta oder eben bila
teral wie hier .• Die Schweiz, das ~n wir, hält sich wie der 
berOhmte Musterknabe meist buchstabengetreu an Verträge, 
die sie unterzeichnet hat Und die Gegenseite? Haben wir da 

. Gewähr, dass die Spiesse gleich lang sind, dass also die 
KQndltlonen, die wir der Gegenseite auf dem Gebiet von Han
del und Wirtschaft - einschliesslich der Landwirtschaft - ein
räumen, von dieser Gegenseite auch uns gegennber ge
währt werden? 

· Da habe iQh gewisse Zweifel, weshalb ich Sie, Herr Bundes
rat CC>uchepin, als Wirtschaftsminister ei11drlnglich bitte, da- · 
für besorgt zu sein, dass die Schweiz mit aller Entschlossen
heit auf Gegenseitigkeit und Gleichbehandlung drängt, falls 
sich In der Praxis erweisen sollte, dass sich die andere Seite 
nicht•an die Verträge hält. dass schweizerische Untemeh-. 
men der Exportwirtschaft also dlsJkrlm(nlert werden. · 
Ich stelle cfiese Forderung nicht blass· mit Nachdruck hier in 
den Raum; ich möchte sie auch belegen. Mit dem Freihan
delsabkommen von 1972 f$ind die Schutzzölle für den Export 
von Siissgetrilnken bekanntlich abgebaut worden. Als.Kon
sequenz davon können Riesenmengen solcher Getränke in 
die Schweiz Importiert werden. In geringem Umfang expor
tiert auch unser Land Süssgetränke in die EU. Nun sollen 
aber diese Exporte plötzlich auf Druck von Frankreich und of
fen$1chtllch mit dem Segenvon BrOssel mit einem Schutzzoll 
von 9,2 Prozent belegt werden - unter dem Vorwand der Be
steuerung. des in den Getränken enthaltenen Zuckers.· Die 
Konsequenz für die exportierende Schweizer Wu1schaft ist 
klar: Sie Ist nicht mehr konkurrenzfähig und verliert ihre 

· Märkte In der EU. Bne Kompensation in der Schweiz kann 
nicht gefunden werden, weil sich die Schweizja vertragstreu 
an die abgeschlossenen Verträge hält und keine Schutzzölle 
als Gegenmassnahme erhebt. · · 

. · · .Es entzieht sich meiner Kenntnis, Herr BundesratCouchepin, 
~II Chri!5tine (R, BE), Berichterstatterin: Das Abkommen ob dieser sogenannte Zuckerkrieg, wie ich ihn jetzt geschil
über den l:,landel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen eroff- dert habe, erst angedroht oder bereits ausgebrochen ist Viel
net der schweizerischen Landwirtschaft durch einen bess&- · leicht wissen Sie mehr; dann nehmen Sie bitte Stellung dazu. 
ren Zugang zum eurppäischen ~arkt zwar neue Perspekti- Eines mOssen unsere EU-Vertragspartner aber wissen: 
ven. Es wird &ie · aber auf dem einheimischen Markt einer·· Sqllte dieser Zuckerkrieg Schule machen, sollten· künftig 

, noch stärkeren Konkurrenz aussetzen, vor allem im Bereich auch andere Produkte - ich denke insbesondere an solche 
Käse, \'1(0 der Handel In einem Zeitraum von fünf Jahren voll- aus unserer Landwirtschaft - unter ähnlichen protektionlsti-

. ständig liberalisiert wird. Es Ist daher angezei(lt, eine Stär~ sch!ffl Vorwänden benachteillgt werden, dürfen wir uns das 
kung der in Artikel 9 des Landwirtschaftsgesetzes veranker~ nicht bieten lassen! Nehmen Sie deshalb, Herr Bundesrat 
ten Selbsthilfemassnahmen vorzusehen. Der neu vom Bun- · Couchepln, das von mir geschilderte BeiSplel ernst Es Ist 
desrat,vorgeschlagene· Artikel 9 Absatz 2 sieht daher vor; zwar «nur» ein kleiner Wirtschaftszweig- die Süssgetränke
dass. die .Erhebung von Mltgllederbeltrigen bei allen Produ- ~he - betroffen. Aber wehret den Anfingen, wenn kllnf
~ und Verarbeitern ausschliessJich zur, Finanzierung tlg die Landwirtschaft oder andere grosse Braochen eberi
von· Selbsthllfer:nassnahmen im Sinn von Artikel, 8 des Land· falls in vertragswidriger Weise von EU-Partnern benachteiligt 
wirtschaftsgesetzes gegebenenfalls auf den Handel ausge- · werden sollten! . , · 
dehnt werden kann. . ~ Kann der l;l~esrat die ErkllrUng abgeben, dass er sich 
Dk;, Organlsafionen dürfen von den Produzentinnen und Pro- künftig mit allen Mitteln gegeri solche diskriminierenden Ma
duzenten jedoch nach wie vqr keine obligatorischen Beiträge · 'chenschaften zur Wehr setzen wird? Aus abstlmmungapoliti
filr die Finanzierung Dlrer Verwaltung erhe~. Damit wird sehen Gründen wäre für den. Fall, dass das Referendum 
dem ablehnenden Volksentscheid von 1995 Rechnung ge- kommt, eine klare und p01;1itive Antwort zu diesem Thema 
tragen. Der Grundsatz. wonach Produkte aus der Dlrektver- sehr erwünscht 

~ ofllclel c1e rAssembk!e ~rate 
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Malssen Theo (C, GR): Auch die Landwirtschaft setzt zu · soll. Es geht um wesentliche Arbeitsplätze, nicht nur um so1-
Recht einige Hoffnungen in dieses Abkommen uber den ehe in derlandwirtschaft. Die Landwirtschaft kann teilweise 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Mit der Off. - 19h sage wirkßch nur teilweise - die Rohstoffe liefem. Es 
nung der Märkte ergeben sich neue Chancen. Es sind aller- gibt Erfahrungen und sehr genaue Zahlen. Aber in der V1i)rar-
dings auch Ungewissheiten da, das ist bei einem solch kom- beitenden Nahrungsmittelindustrie stehen Hunderte von 
plexen Gebiet an sich verständlich. Vor allem befürchten s:tie Arbeitsplätzen mindestens in Gefahr, wenn nicht möglichst 
Vertreter der Landwirtschaft, dass wir uns nun zwar bezug- rasch Anpassungen gemacht werden. 
lieh der Produkte den Märkten öffnen, dass aber auf der Ko- Ich stimme diesem Gesetz selbstverständlich zu, möchte 
stenseite nicht Jene wunschbare Entlastung erfolgt, die es er- aber doch davor wamen, dass man jetzt glaubt, die Landwirt• 
lauben wurde, mit der EU konkurrieren zu können; zumal die schaff könne in der Schweiz dank den bilateralen Verträgen 
Produktionskosten in der Schweiz immer noch unvergleich- gerettet werden. Das wird nicht möglich sein. 
lieh höher sind als in den Laodem der EU. 
Hoffnungen hat man vor allem fOr speilfische Schweizer Pro- Couchepln Pascal, conseiller fedEiral: Je vous remercie de 
dukte; hier hat man mit dem Landwirtschaftsabkommen ei- raccueil positif fait a ce projet, mäme s'II s'est accompagne 
nige Erfolge erreicht. Ich denke· vor allem an die Kisepro- de quelques critiqu.de la part de M. Uhlmann. . 
dukte; dank dieses Landwirtschaftsabkommens können ver- L'essentiel de 1a modffication, ce sont les fameuses contrlbu-
mehrt Käsespezialitäten er1elchtert exportiert werden. tions de solidarite. Le debat a eu lieu deja une fois au sujet 
·Nun ist es allerdings so - da möchte ich mich den Bedenken des contributions de solidarite en 1995. C'etait dans d'autres 
von KoUege Reimann anschliessen -, dass es bei dieser in- circonstances et avec d'autres types de contributions de so-
temationalen lusammenarbeit und den Abmachungen Ent- lldarite, si bien que c'est l'esprit tout a fait libre que nous vous 
wicklungen gibt, die schon Anlass zum Staunen geben. Ich presentons aujourd'hul ces nouvelles dispositions, qui sont 
denke da an den Bereich der Viehexporte. Wir haben ge- importantes pour permettre a l'agriculture d'affronter Ja con-
rnäss Abmachungen mit der WTO ein Exportkontingent in currence internationale, et aussi, de se ck>nner des chances 
der Grössenordnung von 11 000 Stück Vieh im Jahr. Seit supplementaires grlce a l'ouverture du marche, comme l'a 
Jahren können wir diese Exporte nicht mehr tätigen, weil we- evoque M. Uhlmann. 
gen der BS1;-Seuche Schranken aufgebaut worden sind. li est evident que l'agriculture sulsse ne peut pas survivre si 
Nachdem erwiesen ist, dass diese Exporthindemisse vetell-'. on ne veille pas a ne pas accrcitre les charges qui pesent sur 
nArmedizinisch seit längerem nicht mehr begründbar sind, eile, notamment en matiere d'environnement et d'autres re-
frage ich mich nun, ob das rein protektionistische Massnah~ gles. Chaque fois qu'on fera un pas dans cette direction, il 
men sind, zumal entsprechende Kreise im Ausland - ich faudra Mre conscient de ce que oa represente concretement 
denke da an den Viehhandel in; Italien - daran interessiert pour le monde ai'griCQle., Les negociations bßaterales sont a 
wlren, in der Schweiz Vieh zu kaufen, dies aber nicht tun coup _sOr une chance pour l'agricutture. ca ne slgnifie rien 
durfen, weil es diese protektionistischen Massnahmen gibt pour une etape utterieure, qui aura lleu probablement, mais 
Ich möchte Herm Bundesrat Couchepin doch fragen, ob man qui doit Mre discutee en soi. Dans fetape actuelle, n n'y a pra-
mit dem Abschluss des Abkommens Ober den Handel mit tlquernent que profit pour l'agriculture a accepter les accords 
landwirtschaftlichen Erzegnissen nicht ein zusätzliches In- bilateraux. S'il y a un secteur qui en prqfltera, normalement, 
strument in die Hand bekommen hat, um zu. sagen, dass sol- c'est bien l'agriculture. 
ehe protektionistischen Massnahmen nicht mehr in das Ver- M. Reimann a pose la question de 1a guerre de 1a limonade. 
hältnis passen, das man aufzubauen im Begriff ist. Mit dieser Les faits sont les suivants: · Certains pays de !'Union euro-
Frage schllesse Ich an jene von Kollege Relmann an, welche peenne subventionnent du sucre a rexportation. En d'autres 
in die gleiche Richtung zielt termes, lls nkluisent le prix du sucre a l'exportation. Ce sucre 
Im Qbrigen bin Ich fOr Eintreten auf diese Vorlage. Diese est ensuite utilise en Suisse par des fabrfcants de limonade -
Änderung des Landwirtschaftsgesetzes ist wichtig, damit die c'est du sucre subventionne par nos voisins - et puis, ils ex-
schweizerischen Landwirte im Zusammenhang mit der portent alnsi de la limonade mellleur marche que celle que 
Selbstorganisation im Bereich Vermarktung und Absatz glei- peuvent faire nos voisins qui, eux, ne beneficient pas de su-
che Voraussetzungen haben wie ihre Kollegen in der EU. cre subventionne a l'exportatlon. C'est l'eternel probleme de 

l'arroseur arrose et des risques que ron court lorsqu'on sub-
.Uhlmann Hans W, TG): Selbstverständllch stimme auch Ich ventionne une marchandlse qui peut vous revenir par un 
dieser Vorlage zu. Ich möchte dazu nur zwei, drei Bemerkun- autre biais sous forme d'un produit transfQrme. 
gen machen. Aujourd'hui, nos partenalres de l'Union europeenne se fä- · 
Ich stelle ganz klarfest, dass es gefährlich ist, wenn man un- chenl Nous pietendons et nous aflirmons que nOJJS. agissons 
serer Landwirtschaft mit den bilateralen Verträgen beson- ~t aux dispositions legales qui regissent les rap
dere Hoffnungen macht Es wird zu Recht gesagt, dass .die ports entre eux et nous. Le cas est en discussion a Bruxelles. 
bUateralen Verträge den Markt der EU mit Ober 300 Millionen II faut quand meme connaitre le «Hintergrund» pour se ren-
Konsumentlnnen und Konsumenten öffnen. Da wird mit Si- dre campte qu'"d peut y avoir aussi un certaln nornbre d'argu-
cherheit etwas zu exportieren sein. Aber wir wissen naturlich rrients de bon sens du c6te de nos partenaires, qul se voient 
ganz genau, dass die Importe in diesem Bereich heute schon concurrenqes par leura propres subventions, d'une certaine 
wesentlich mehr ausmachen, als was wir exportieren kön- maniere. · 
nen. Ce cas concret conceme en fait le protocole II de l'accord de 
Ich möchte· davor warnen, den Landwirten Hoffnungen zu llbre-echange de 1972. II ne s'agit pas de quelque .chose qul 

· machen. Die schweizerische Landwirtschaft is~ schlicht und est lie avec les accords bilateraux. Nous voulons ameliorer 
einfach nicht in der Lage, ihre Produkte zu konkurrenzfähi- ce protocole II, et nous aurioris souhalte qu'il soit renegocie 
gen Preisen zu exportieren. Warum Ist sie das nicht? Nicht deja dans le cadre des negoclations bilaterales. Ce n'etait 
weil die. Bauern in der Schweiz dQmmer sind als in der EU, pas le cas; le mandat ne portait pas sur ce point Nous vou-
sondem ganz einfach, weil sie in unserem Land Vorschriften drions reprendre 1a discussion. Je pense que ce sera possi-
elnhalten mussen, die In der EU nicht derart streng sind. Ich ble sur le protocole II, pour l'ameliorer et liquider des probie-
möchte den Bundesrat bitten, weitere Lockerungen vorzuse- mes de fond qui se posent Dans ce sens, nous partageons 
hen -:- nicht fOr schlechtere Umweltbedingungen, nicht für le souci de M. Reirnann. Nous pensons que nous avons rai
schlechtere Produktionsbedingungen im ökologischen Be- son dans 1a guerre de la limonade, mais nous souhaiterions 
reich, sondem fOr die Möglichkeit von Struktu~ngen. . reprendre une discussion plus generale sur l'arnelioration du 
Die nationalrltliche Kommission - das ersehen Sie aus der. protocole II de 1972. Ce n'est en tout cas pas quelque chose 
Fahne - hat eine Motion. (99.3247) eingereicht, die beson- qui est lie aux accords bilateraux, C'est quelque chose d'in
dera die verarbeitende Nahrungsmittelindustrie betrifft Dazu 'dependant, mais qu'on aurait voulu ameliorer au passage. 
melde ich jetzt schon an, dass unser Rat, wenn es zur.Oiffe- Monsieur Maissen, en ce qui conceme 1a vache folle, il faut 
renzbereinigung kommt, dieser Motion ebenfalls zustimmen reconnartre qu'on a eu une certaine malchance ces demiers 
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mois puisqu'on a connu publiquement un lncldent survenu il 
· y a plusieurs annees, c'est-a-'dire qu'une entreprise suisse a 
exporte des farines qui n'etaient pas en ordre. Aujourd'hui, 
on est en difficulte parce que cef incident est connu, mAme 
s'il est relativerrient anc:ien. Or, depuis que cet incident est 

• reellement survenu, on a fait beaucoup de progres pour lutter 
contre les risques d~ maladie de 1a vache _tolle. Notamrnent
c'est assez couteux ~. on a introdult la banque de donnees 
qui devalt permettre de rel)()ndre de maniere, ciaire aux exl-
gences de nos partenaires: · · 
On n'est pas membre de l'Union europeenne, _et on ne peut 
pas discuter lci de:ses avantages et de ses desavantages. Le 
falt qu'on n'en est pas membre ne hOus donne pas les mA-: 
mes moyens de dtoit d'obtenir, de 1a part de nos partenaires 
dans !'Union europeenne, l'ouverture des frontieres, que si 
on en _etait C'est une consequence qui est ainsl. Nous som
mes cependant en passe d'avolr des dispositions. sufflsam
ment severes pour que legitimement, rnoralement, politlque
ment nous puissioris dire a nos partenaires de l'Union euro
peenne que 98 ne devient pas correct de rnairrtenir ririterdic
tion a l'egard de la viande suisse. Nous esperons y parvenir. 
II y a tellement de temps que je reponds a M •. Danioth, ou a 
deux ou trols personnes qui sont tres proches de ce milieu-la -
et qui. me reposent la question a chaque foisl II taut bien 
avouer que jusqu'a maintenant, on n'a pas obtenu de chan- · 
gement d'attitude de la part de nos partenaires. On a eu le 
pepin supplementalre qui estrannonce qu'il y a eu quelques 
difflcultes il y a quelques annees avec une exportation de Ja
rine, ce qui nous a, comme dans le jeu de l'ole, renvoyes en 
arriere et obliges a reprendre. des discussions avec un peu 
plus de modestie, mais en_ montrant tout ce qu'on fait. 
aujourd'hul. On peut f~e bea!JCOup. On devrait reussir. Mais · 
vous jurer que je reussiral dans _un delai tres court, je ne le 
peux pas. Notre volonte est absolument claire; mais je ne 
mettrals pas ma tAte sur le billot pour fixer un delai de reus
site. C'est important, et on partage votre preoc:cupation. Es
perons qu•~ucun incidentnouveau ne se 'produira- je _suis 
convaincu que 98 seta le cas -, et nous renverra de nouveau 
deux ou trois cases en .aJTiere. 

Bundesgesetz ilb&r die Landwirtschaft 
Lol federale sur l'agrlculture · 

Gesamtberatung :.. !raitement g/oba/ 

Titel und Ingress, Zlff. 1, II 
Tltre et preainbule, eh~ 1, II 

Gesamtabstimmung - Vote sur rensemble 
·. Fur AnnahrJle des Entwurfes 

An den Nationalrat--Au Conseil national 

ee:02a-2 
Bilaterale Verträge Schweiz/EU., 
2. Lebensmittel 
Accorcls bllateraux Suisse/UE. 
2. Denrees alimentaires 

' 
32 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

Botschaft, Gesetz. und Beschlussentwillfe vorn 23. Juni 1999 
'(BBI 1999 6128) . . 
Message, projets de fof et d'arrtt4 du 23 juln 1_999 
(FF 1~ 5440) . 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Wie bereits. er
wähnt, soll das Abkommen Ober den Handel mit landwirt
schaftlichen -Erzeugnissen der . Landwirtschaft bessere Ex-

portmögllchkelteri in die EU ermöglichen. Nach ·dem EG
Recht bedürfen jedoch Betriebe, in denen Lebensmittel tieri
scher Herk,unft hergestellt, verarbeitet oder gelagert werden, 
künftig einer Betriebsbewilligung - In der Schweiz erteilt 
durch die_ Kantone. Diese Bewilligungspflicht Ist unabding
bare Voraussetzung dafür, dass _die EU das_ schweizerische 
Recht als äquivalent anerkennt - 1 

Entsprechend der Kompetenzen, di~ den EU-Mitgliedstaaten 
eingeräumt werden, wird der Bundesrat die Möglichkeit !la
ben, bestimmte Betriebe auf dem Verordnungsweg von cfer 
Bewilligungspflicht auszunehmen oder aber einer Registrie
rungspflicht zu unterstellen. Solche Ausnahmen rechtfertigen 
sich namentlich für Betriebe, die Ober ein geringes.Produk
tionsvolumen verfugen, nur Produkte herstellen, verarbeiten 
oder lagem, deren Risikopotential filr die menschliche Ge
sundheit gering ist, und die ihre Produkte ausschliesslich in , 
einem geographisch begrenzten Raum vertr.elben. 
Weiter wird der Bundesrat erforderlichenfalls festlegen kön
i:ien, dass bestimmte Betriebe nic!it von den Kantonen, son
dern von den Bundesbehörden zu bewilligen sind. Das ent~ 
sprechende Ausführungsrecht wird im engen Kontakt mit den 
betroffenen Kreisen auszuarbeiten sein, um namentlich filr 
kleinere Betriebe ihrem Produktionsvolumen und ihrer Tätig
keit.entsprechende Lösungen zu find~. 
Ihre Kommission bittet Sie, auf die Anderung des Bundes
gesetzes Ober 'Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 
einzutreten und den Entwurf des Bundesrates zu genehmi~ 
gen. · 

Bundesgesetz über · Lebensmittel und Geb.,. .. chs
gegenstände 
Lol fed6rale sur les denr6es allmentalres c,t les objets · · 
usuels-

Detäilberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress; Zlff. 1 Einleitung; Art.: 17a; 23 Abs. 5; 
268; 36 Abs. 3; 37 Abs. 2 ' 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zurri Entwurf des_ Bundesrates 

Tltre et pteambule; eh. 1 lntroduction; aut. 17a; 23 al. s: 
268; 36 al. 3; 37 al~ 2 . 
Proposition de Ja comtnission · 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen ""."Adopte 

ArL45Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

An~g Maissen 

e. Bewilligungen, ausgenommen Bewilligungen gemäss Arti-
kel 17a; . 
f. Streichen 

ArL45ai.2 
. Proposition de Ja commisslon 
Adherer au projet du ConseU federal 

Proposition Maissen 

· e. les autorisations, excepte les autorisations selon l'article 
17a; _ 
f. Biffer 

. Mals$en Theo (C, GR): Zuerst muss ich kurz etwas zur 
Ausgangslage sagen, zur-Regelung, wie sie heute für den 
Export von tierischen· Lebensmitteln gilt. Die EU anerkennt 
die schweizerische Gesetzgebung im Bereich tieriScher 
,Lebensmittel nicht als gleichwertig an. Das hat für die Ex
porte heute zur Folge, dass--es spezielle Exportzulassungen 
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braucht - das sind sogenannte EU-Nummern - und dass 
bei jeder Sendung bestätigt werden muss, dass Überein
stimmung mit dem Gemeinschaftsrecht besteht Gleichzeitig 
haben EU-Experten die Berechtigung, periodisch Kontrollen 
In d.en Betrieben zu machen, welche tierische Lebensmittel 
exportieren. 
Das heutige System hat den Vorteil, dass das Schweizer 
Recht auf kleingewerbliche Strukturen Rücksicht nehmen 
kann, wie wir sie in der Schweiz zurn grossen Teil antreffen. 
Der Nachteil ist auf der andern Seite, dass der Export er
schwert wird. Es sind ~ebungen festzustellen, dass jene 
Betriebe, die Exportzulassungen fOr die EU haben, auch von 
ihren Unterlieferanten verlangen sollen, dass sie die entspre-

. chenden Bedingungen erfüllen. 
Auch im Abkommen über den Handel mit landwirtschaftli
chen Erzeugnissen werden die gesundheitspollzeilichen Vor
schriften der Schweiz im Bereich Fleisch und Fleischerzeug
nisse von der EU nicht als gleichwertig anerkannt Dieser Be
nachteiligung soll nun abgeholfen werden, und zwar mit der· 
·vorliegenden Änderung des Lebensmittelgesetzes. Der Bun
desrat soll die Kompetenz erhalten, neue Aspekte in der Le
bensmittelkontrolle - aufgrund von konkreten, noch zu füh
renden Verhandlungen - aUf dem Verordnungsweg mltzube
rQcksichtigen. Es scheint mir sinnvoll zu sein, dass man sol
cherart rasch reagieren kann. Das kann z. B. bedeuten, dass 
von stichprobenweisen Kontrollen zu $YStematischen Kon
trollen Obergegangen wird. 
Nachdem bei der letzten Revision des Lebensmittelgesetzes 
generell die Bewilligungspflichten abgeschafft wurden, be
deutet das nun fOr diesen Bereich der Produktion und des 
Handels, dass wie,der eine BewiUigungspflicht für Metzgerei
betriebe eingeführt werden muss, welche damit in nachteili
gem Sinne eine Sonderatellung erhalten. Die erreichten Ver
einfachungen werden nun in diesem Teilbereich wieder rück-
gängig gemacht . 
Zum einen hat das zur Folge, dass für diese mehrheitlich 
kleingewerblichen Betriebe mit dieser Sonderstellung ein zu
sätzlicher administrativer Aufwand verbunden ist. Das ist nun 
einmal in Kauf zu nehmen - wenn dies von dieser Branche 
auch nicht gerade begrüsst wird. Stossend ist nun aber fol
gender Umstand, den ich mit meinem Antrag indem möchte: · 
In Artikel 45 Absatz 1 ist unter der Marginalie «GebOhren» 
der Grundsatz festgelegt- dies sehen Sie hier in der Vorlage 
. nicht, Ich muss es deshalb vorlesen -, dass die Lebensmittel
kontrolle gebührenfrei ist, soweit das Gesetz nichts anderes 
bestimmt Die Lebensmittelkontrolle wird also In aller Regel 
ohne Gebühren durchgeführt.· 
Nun gibt es im Bereich der Metzgereibranche bereits heute 
eine Ungleichbehandlung. In Absatz 2 wird festgehalten: 

. «GebOhren werden erhoben für: a · die Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung.» Alle anderen Bereiche im Lebensr:nit
telsektor werden hier nicht· erwähnt. sind also gebührenfrei. 
Nun sollen zusä.tzllch zu dieser Sonderstellung auch diese 
neuen Massnahmen einer GebOhr unterworfen werden -
dies mit der Begründung, man·wone das Verursacherprinzip 
anwenden. 
Nun meine Ich, dass es im Prinzip eine recht willkOrllche 
Handhabung des Verursacherprinzips Ist, wenr, man es prak• 
tisch nur bei einer Branche anwendet und bei anderen nicht 
Di~ ist eine Unglelchbehandlung. Diese Diskriminierung ei
ner einzigen Produktegruppe scheint mir nicht gerechtfertigt 
zu sein. Ich muss hier noch einmal erwähnen, dass mit die
sen neuen Auflagen vor allem kleingewerbliche Betriebe -
die bezOgllch das ExJ)9rtes selbstverständlich auch Vorteile 
erhaben - . zusätzliche administrative Umtriebe haben wer
den. Mit dieser Gebührenüberwälzung soßen sie auch noch 
zusätzliche Kosten erhalten. Ich meine, dass dies keine 
KMU-taugllche Fomi der Anpassung ist, wenn wir immer wie
der von KMU-Förderung sprechen. 
Wir mossen sehen, dass diese 1<0$ten beim heutigen Preis
gefüge und Wettbewerbsdruck nicht weitergegeben werden 
können. Es ist sogar zu befürchten, dass diese zusätzlichen 
Kosten Rückwirkungen auf die Produzentenpreise haben, 
also auf ff3ne Preise, die die Landwirte für Ihre Tiere bekom
men. Wir' wissen, dass gerade beim Schlachtvieh der Prellr 
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druck und die Preissituation für die Landwirte sehr ungClnstig 
sind. Ich bitte Sie, hier eine Lösung zu finden, die keine zu
sätzliche Belastung für eine durch das heutige System be
reits benachteiligte Branche bringt und die nicht noch zusätz. 
lich nachteilige Folgewirkungen auf die Preise der landwirt
schaftlichen Produkte haben könnte. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen. 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Dieser Antrag hat 
der Kommission natürlich nicht vorgelegen, aber Ich erlaube 
mir trotzdem, kurz persönlich Stellung zu beziehen. 
Ich bin nicht der Meinung, dass man von Benachteiligung 
sprechen kann, weil ja durch dll:188 Kqntroll~ die Mögßchl:(eit 
für vennehrte Exporte geschaffen wird. Daher gehe ich da
von aus, dass die entsprechenden Betriebe, die dann auf
grund der ~trollen im Sinne des Verursacherprinzips auch 
mehr exportieren können, auch die entsprechenden Kosten 
fOr diese Kontrollen tragen dürften und dass es nicht richtig 
ist, wenn man diese Kontrollkosten, die eben einen Vorteil für 
die Betriebe mit sich bringen, dem Staat aufedegt. Ich gehe 
auch. davon aus, dass die EU an sich diese Kontrollkosten 
den 1:Jetrieben überlassen haben möchte und dass man hier 
dann doch von einer gewissen Wettbewerbsverzerrung spre
chen könnte, wenn in der Schweiz diese Kosten vom Staat 
getragen werden. 
Ich bitte Sie, den Antrag Maissen abzulehnen. 

Couchepln Pascal, conseiller Mderal: Nous nous opposons 
aussi a cette proposltlon pour les raisons suivantes: ce sont, 
en premlere ligne, les entreprises d'exportation qui profitent 
de ralignernent du droit sulsse sur le droit europeen. II ne se
rait des lors pas equltable que 1~ entreprises qui n'exportent 
pas vers les pays de l'Union europeenne soutiennent, par le . 
biais des lmpöts, les entreprlses qui exportent ef qui profitent 
d'un surcroit de gains. Les entreprises qui exportent vers 
runion europeenne des aliments d'origine animale · t,loivent 
aujourd'hul deja prendre en charge les frais des autorisa, 
tions et des COf\frOles requls. II n'y a pas d'element nouveau 
qul justifie qu'on mette a l'avenir ces frais a 1a charge de 
rEtat 
Pour le contröle systematlque de la viande provenant de cer
taines. especes anlmales, la Communaute europeenne pre
vott des tarifs forfaitaires couvrant les frais. Pour cette raison, 
si nous avions une autre legislation ou d'autres dispositions, 
on pourralt dire qu'U y a une sorte de distorsion de concur
rence. II n'est pas vrai que ralignement du droit suisse sur le 
droit europeen en matiere de denr&es allmentaires ne con
ceme que le secteur de la viande. Confonnement au drott 
europeen, toute entreprlse qui prodult, transforme ou entre
pose des denrees alimentaires d'origine animale necessite 
une autorlsatlon. Lors de l'elaboration des ordonnances.d'ap
plicatlon, le Conseil federal veßlera a trouver des solutions 
qui soient acceptables pour les petites exploltatlons et qul 
tiennent campte de leur volume de production et de leurs ac
tlvlt6s. Les milieux concemes seront aussl consultes lors de 
l'elaboration de oes ordonnances. . 
Enfin, il faut rappeler ce que coOteralt 1a proposltlon Malssen. 
D'apres nos estimations, cela coQterait, pour le contrOle des 
entreprises de doooupe et de transformation, 2 mUlions de 
francs supplementaires a l'Etat et, en plus, II y aurait 1a prise 
en charge des coüts engendres pour roctroi des autorisa
tions et leur gestion. La, les estimations sont plus dlfficiles. 
Cela depend du nombre d'entreprises qui necessitent une · 
autorisatlon d'exploiter. 
Pour toutes ces raisons, nous pensons que la dlsposition ac
tuelle ne dolt pas Atre modifiee et nous vous lnvitons a rejeter 
la prop()8ition Mal~n. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
FQr den Antrag Maissan 

Zfff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

23Stimmen 
8Stlmrnen 
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Ch. II 
Proposition. de ,fa commlssion 
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Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmu.ng.:.. Vota sur /'ensemble 
Fllr Annahme des Entwurfes .. .· 37,Stlmmen 

An den Nationalrat-Au Con8911 national 

Schluss der Sitzpng um 10.00 Uhr 
La seance est levee ä 10 h oo 

(Einstimmigkeit) 
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BIiateraie Vertrige Schweiz/EU. 
3. Güter- und Personenverkehr 
Accords bllatfraux Suisse/UE. 
3. Transport de marchandlses 
et de voyageurs 

Botschaft. Gesetz- und BeschlUIISentwOlfe vom 23. Juni 1999 
(BBI 1999 8128) . 
Message, proJellf de lol et cl'anitli du 23 juln 1999 
(FF 1999 5440) 
Beschluss des Nationalrates vom 31. August 1999 
Declslon du Conseil national du 31 aoQt 1999 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Die flankierenden 
Massnahmen zum Landverkehrsabkommen hat Ihre Kom
m~ in nicht Y{eniger als drei Lesungen behandelt. Die 
Ausgangslage war insofern etwas schwierig, weil wir bei die
sem Geschäft Zweitrat sind und bis gestern noch nicht wus
sten, wie der Nationalrat sich zu diesen einzelnen V~rlagen 
definitiv entscheidet. · . 
Es handelt sich hier um zwei Gesetze und einen Bundesbe
schluss. Zum einen ist es das sogenannte Umsetzungsge
setz, das Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen 
Gemeinschaft Ober den GOter- und Personenverkehr auf 
Schiene und Strasse. Hier geht es um die Anpassung des na
tionalen Rechtes, soweit das Im Zusammenhang. mit dem 
Abkommen zwingend notwendig ist. Weitere Anpassungen 
können direkt auf Verordnungsstufe erfolgen. 
Festzuhalten ist, dass wichtige Anpassungen auf Gesetzes
stufe im Hinblick auf dieses Landverkehrsabkommen bereits 
ertolgt sind, nämlich mit dem Schwerverkehrsabgabegesetz 
und mit der Bahnretonn. Es sind hier zwei G8$8tiesanpas
•ungen vorgesehen: Zum einen geht es im Strassenver
kehrsgesetz ·um die Erteilung der Kompetenz an den Bun
desrat, die 40-Tonnen-Limite bzw. Im kombinierten Verkehr 
die 44-Tonnen-Limite für Lastwagen zuzul8li3$en.·Zum ande
ren geht es um das Personenbeförderungsgesetz, wo eine 
Anpassung an die EU-Bestimmungen betreffend den Zugang 
zum Beruf des Strassentransporteurs vorzunehmen ist 
Beide Gesetzesvorlagen sind unseres Erachtens unproble
matisch und haben auch nicht zu weiteren Diskussionen An-
lass gegeben. _ 
Das zweite Gesetz, das sogenannte Verkehrsverlagerungs
gesetz, ist befristet. Es ist vorgesehen, dieses Gesetz in Kraft 
zu lassen, bis es ein Ausführungsgesetz zu Artikel 84 der 
neuen Bundesverfassung bzw. Artikel 36sexies der alten 
Bundesverfassung, dem_ sogenannten Alpenschutzartikel, 
gibt. längstens soll dieses Gesetz aber bis im Jahre 201 o 
gelten. Dieses Gesetz ist für die schwierige Obergangsphase 
konzipi&rt, während welcher wir nun in den nächsten Jahren 
einmal die 34 Tonnen schweren Fahrzeuge und dann .pha
senweise die 40-Tonnen-Fahrzeuge zulassen. Bei den 34-
Tonnen-Fahrzeugen ist dies ab dem Jahr 2001 und bei den 
40-Tonnen-Fahrzeugen in einer ersten Phase im Rahmen 
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-von Kontingenten· der Fall. Gleichzeitig geht es bei dieser 
phasenweisen Bnführung der höheren Gewichtslimite 
darum, das Abgabesystem umzusetzen. Dabei geht es einer
seits um die l.SVA und andererseits dann auch um die Alpen
transitabgabe, wozu bis hellte noch keine gesetzliche Grund
lage besteht. 
Die Kommission ist ganz klar der Auffassung, dass die Ver
lagerung im Sinne der koordinierten Verkehrspolitik erfolgen 
muss. Die Differenzen, die wir In den Diskussionen feststell
ten, auch jene zum Nationalrat, lassen sich eher auf die 
Frage zurückführen: Wie gelangt man zum anzustrebenden 
VerlagerungsziEtl; welchen Weg sollen wir gehen? Uns er
scheint wichtig, dass wir das ganze Massnahmenpaket be
trachten,welches der Bundesrat vorlegt, um die Verlagerung 
zu erreichen. Der Bundesrat legt insgesamt dreizehn Mass
nahmen vor, Sie sind auf Seite 166 der Botschaft enthalten. 
Es sind vier Gruppen: die strassenseitlgen Rahmenbedin
gungen, die bahnseitlgen'Rahmenbedingungen, die Produk
tivitätssteigerungen bei den Bahnen und eine beschleunigte 
Verlagerung in der Oliergangsphase, wozu die zur Diskus
sion stehenden Betriebsbeiträge eingesetzt werden sollen. 
Die Kommission ist der Meinung, dass nur der Mix aller 

. Massnahrrien zum Ziel führen kann und dass dieser Mix des
halb notwendig ist. Man kann nicht eine Massnahme allein 
.verstärken, wie z.B. die letztgenannte, die Bereitstellung von 
Mitteln. Es Ist bekannt Wenn man eine Formel mit dreizehn' 
Variablen hat, wird die Summe dann am höchsten, wem man 
das Zusammenspiel aller Variablen optimiert. Es nOtzt also 
nichts, wenn wir uns bei dreizehn Variablen in erster Linie f!uf 
eine, nämlich den Mitteleinsatz, konzentrieren. 
Hier ist gewissermassen eine Konkurrenz festzustellen: zwi
schen dem Denken, dass man ein Ziel vor allem mit finanzi
ellen Mitteln erreichen kann, und dem Konzept, n:iit dem intel
ligenten Bnsatz verschiedener Massnahmen zum Ziel zu 
kommen. Es ist zudem Oberhaupt nicht klar oder nachweis
bar, In welcher Kombination und in welchem Mass wir die ein
zelnen Massnahmen am besten einsetzen, um zum Ziel zu 
gelangen. Deshalb ist die Kommission der Meinung, dass wir 
nicht auf Vorrat Mittel bereitstellen sollten. 
Die Kommission hat mit Ihren Anträgen zum Verkehrsverla
gerungsgesetz ein Paket geschnürt, mit dem wir, im Hinblick 
auf das Verlagerungsziel,. als erstes die mögliche Verstär
kung der einzelnen Massnahmen vorsehen: Der Bundesrat 
kann, wenn das Verlagerungsziel gefährdet erscheint; in ei
nem ersten Schritt in eigener Kompetenz Massnahmen ver
stärken. Wenn das nicht genügt, muss er, in.einem zweiten 
Schritt, dem Parlament zusätzliche MassnahmeA vorschla-
gen. · _ · · .. 
Das bedingt eine regelmässige UberprOlung des Grades der 
Zielerreichung und ein Auswerten der Erfahrungen. Dieses 
pragmatische Vorgehen entspricht der Tatsache, dass wir 
aufgrund des heutigen Kenntnisstandes im Detail nicht wis
sen, wie wir optimal vorgehen sollen. Dieses Vorgehen er
achten wir als realltätsbezogen. Wir haben zudem bereits 
jetzt zusätzliche anwendbare Massnahmen .vorgesehen und 
auch die Anliegen der Kantone darin einbezogen. Damit wird 
klar, dass wir den Vorbehalten und Bedenken, die in der Öf
fentlichkeit diskutiert werden, Rechnung getragen haben. Wir 
sind nicht einfach darüber hinweggegangen. Wir haben diese 
ernst genommen. 
Allerdings mOssen wir bezüglich der Referendumsdrohun
gen - Ich denke an die Briefe, die Ich aJs Präsident der Kom
mission erhalten habe- auch f~len, dass wir entschei
den können, wie wir wollen: Von irgendeiner Position wird 
wohl stets gedroht, es weide das Referendum ergriffen. Der 
Weg sollte nicht der sein, dass wir die Referendumsdrohun• · 
gen minimieren, sondern wir sollten fragen, welches der intel:
ligenteste Weg ist, mit welchem wir dem Hauptanliegen-das 
Verlagerungsziel zu erreichen -sachlich gerecht werden und 
objektiv mögßchst nahe kommen. Wir sollten in der Legiferie
rung ehrlich sein. Wir sollten nicht etwas in ein Gesetz schrei• 
ben, von dem wir nach heutigem Erkenntnisstand wissen, 
dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es erreicht werden 
kann. Spät9Eitens im dannzumaligen Zeitpunkt -·vielleicht 
sind wir dann .zwar nicht mehr Im Parlament - WOrde uns die 
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Wii'klichkelt einholen, und das .wäre für die Glaubwürdigkeit 
der P.olitik nicht gut. . 
Der dritte Bundesbeschluss betrifft den Zahlungsrahmen~ In 
der Aufzählung des Bundesrates handelt es sich urn die 
13. Massn~me •. · Es geht · urn befrist:ete. Beiträge an den 
Schienengilterverkehr. Wir werden Im Detail Ober die Höhe 
dieser Beitragsleistungen noch ausgiebig diskutieren. • 
Diese Beiträge sind anlässlich der Abstimmung Ober die 
Schwerverkehrsapgabe bereits angekilndlgt worden; sie wa
ren also damals schon vorgesehen. Heute geht ~ vor allem · 
um die Höhe dieser. Beiträge. · 
Die Kommission.beantragt Ihnen, auf alle drei Vorlagen ein-
zutreten. . j 

gewichtigen Strassentransportfahrzeugen mit grossem La
devolumen auf Hochtouren. Diese werden sich durch· die 
LSVA nicht auf die Schiene zwingen lassen. Dazu kommt der 
Effekt des Produktivitätsgewinns der «40-Tönner», das 
heisst eine Zunahme der Verkehrsleistung bei geringerer 
Fahrleistung. . . 
Da,nlt entsteht höchstwahrscheinlich sogar e.ln neuer Um-. 
wegverkehr, diesmal aber durch die Schweiz. Das Ziel von 
650 000 Fahrten pro Jahr auf den Transitstrassen Im Alpen
gebiet ist .. mehr als.ambitiös, es ist utopmch. Der Bundesrat 
$8IZt hier die Latte extrem hoch; Ehrgeiz ist gut, ilbertriebe
ner Ehrgeiz wird letztlich schädlich sein. Unsere Politik wird 
an den Ergebnissen gemessen, nicht an den. Wiln~en, 
nicl'lt an den Forderungen und auch nicht an den Verspre-

Blslg Hans (R, SZ): Ich habe der Genehmigung derbilatera- chungen. Auch ReferendumsdrohiJngen ändern an dieser 
len. Verträge aus tiefer Oberzeugung zugestimmt. Die un- Tatsache nichts. Wesentlich scheint mir, dass nicht nur die 
mlssveritändllch positiven f,/leinurigsät!$8Em.mgen in beiden Inländer die Zeche bezahlen, seien sie direkt oder indirekt 
Räten zu diesem . verheissungsvollen Schritt nach vorne betroffen. Die Stunde der Wahrheit wird mit absoluter Sicher-
freuen mi~ sehr. Dass beide Vertragsparteien ein möglichst helt kommen! · 
grosses und - wenn es geht-gut mundendes Stilck c;tes .Ku„ Die KVF unseres Ftates hat ihre Anträge wohl ilberle,gt. Als 
chens für sich beaJ:lspruchen und dass sie sich neben Vortel- Kommißslon des Zweitrates haben wir die Argumente des 
len auch Nachteile einhandeln, ist wohl selbstverständlich. Nationalrates mit ber'Ockslchtl9li Ich möchte aber feststellen, 
·sei den flan!Qerenden Massnahmen geht es nun um die in- dass wir noch nicht im Differenzbereinigungsverfahren sind 
nenpolitische.;.. Ich betone: um die innenpolitische -Abfecle- und urisere Überlegungen un~ert einbringen mOs-

, rung der negativen KonS$ql.lenzen aus den Verträgen. Das sen·. · · 
Ist tmsere Sache. An den Verträgen ändern wir damit nichts. Filr mich persönlich sind vor allem drei Kriterien· massge-
Unter den flankierenden Massnahmen zum Landverkehrsab- band: Verfassungstreue, Nichtdiskriminierung der Inländer 
kommen .nimmt das Verkehrsverlagerungsgesetz eine zen- , und polltische Ehrllchk$lt Sie sind beretts im Artikel 1 ange-. 
trale Stellung ein. Mit die8$m Erlass kann nationale .Ver- sprechen, im~weckartikel, derdie Phllosophledes Verkehrs- • 
kehrspolitik gemacht werden, und sie wird auch gemacht. verlagerungsgesetzes festhält. Die sukzesslve Veriagerung 
DiesgiltsowohlfürdenBundesratalsauchfilrdasPariament des atpenquerenden GOtertransllverkehrs von Grenze zu 
und für alle Obrigen an unserem demokratmchen System Be.. · Grenze entspricht nicht nur dem unmissverständlichen Wort
teiligten. · · laut des Alpenschutzartikels In der Verfassung, sondern auch 
In den letzten Jahren sind in der Schweiz verschiedenste ver- · unserein immer ~r beschw<>renen · verkehrspolitischen· 
~hrspolitlsche Welchenstellungen erfolgt vom Transitab- Credo, das nicht zuletzt im Landverkehrsabkommen seinen , 
kommen und dem Alpenschutzartikel Ober die LSVA und die ·1 Niederschlag findet . . 
FlnöV bis zur Bahnrefonn. Diese zwingen uns - neben dem Auf die. Schiene gehören MassengOter Ober grosse Dlstan
Landverkehraabkommen ,- die Fahrtrichtung und sogar das. zen, nicht Sendungen von Haus zu Haus. Das Verkehrsver
Gelelse auf. Viel Handlungsspielraum bleibt eigentlich nicht lagerungsgesetz darf nicht dazu missbraucht werden, frilher 

. Wenigstens ble~bt l)J1S noch die Wahl des Zuges, in dem wir verworfene 'Forderungen aus dem Zusammenhang zu reis-
sitzen werden. ~ Fahrziel ist und bleJbt allerdings eine wlrt- sen und durch die Hlntertilrejetzt hier wieder einzubringen. 
schaftllch. effiziente, realistische und ökologisch sinnvoUe Mit der Zustimmung ZUf LSVA und zur doppelachslgen Nest 
Verkehrspolitik. ' . . . . hat die Schweiz Ihren Tatbeweis erbracht und geht mit dem 
Ein nationaler Alleingang In der Verkehrspolitik ist nicht mög- bestmögßchen Beispiel voran. Ob unsere Nachbarn uns fol-
lich. Trotzdem existiert unsere Landesgrenze mit ihren , gen werden, ist VQrll.ufig noch VOIIJg offen. 
Schwachstellen fur die Bahn und die spezifischen BedOrf- ,SchUesslich stelle Ich f8$t. dass. dieses Gesetzcdem fakultati-
nisse des Binnen- und des lmport-1:xport-Verkehrs. Der eher ven Referendum untersteht Drohgebärden und Druckversu-
marglnale Transitverkehr kann niemals alleinige Richtschnur ehe mit dem Referendum qualifizieren lediglich deren Absen~ 
sein. ,Der ausschlaggebende Faktor für die VerstärkUng des der. .. .·· · . 
Wettbewerbs und die Verlagerung des alpenquerenden GO~ . Ich bin für Eintreten und bitte Sie, den Antragen der Kommis-
terverkehrs von der Strasse auf die Schiene Ist nicht primär sionsmehrheit zuzustimmen. 
eine weitere El11schränkung des' Binnenverkehrs, sondern 
der freie Zugang zum Schienennetz mit der zu erwartelld~n 
Steigerung. der. Produktivftät·der Bahnunternehmen. Anreize 
und nicht Zwang sind das erfolgversprechende Rezept. 
Der Bericht 2/99 des Dienstes für Gesamtverkehr.sfragen des 
UVEK zeigt unmissverständlich auf, dass die Auswirkungen 
des bilateralen Landvei'kehnJabkommens t>z;w. derdamltver
knllpften LSVA vor allem den Binnenverkehr betreffen, ent
fallen doch rund 75 Prozent der gesamten Fahrleistungen auf 
den Binnenverkehr, 17 Prozent auf den Import-Export-Ver
kehr und lediglich 8 Prozent auf den Transitverkehr •. Eine zu
sätzliche, nicht zwingende Diskriminierung der Inländer ln
ft,Jge der Transitverkel)rsprobl~ kann darum nicht unsere 
Absicht sein. Eine' vollständige Verlagerung des alpenq1.1er
enden GOterverkehrs auf die Schiene ist weder slnnvoß noch 
machbar, auch nicht die Verlagerung c:tes alpenquerenden 
Gutertransltverkehrs von Grenze zu Grenze. 
· Bei unseren BeschlOssen ist nicht zuletzt die polttisehe Ehr
lichkeit·angespl'Ochen. Der Schwen,erkehr entwickelt sich in 
Richtung Volurnenzunahme und nicht in Richtung Tonnagen
zunahme. Die• LSVA imterstotzt diese •Tendenz zuaälzlich. 
Behauptungen, wonach ·nur eine bescheidene Verlagerung 
auf die Schiene erfolgen werde, könnten sich. durchaus als 
richtig erweisen; mindestens läuft die Produktion von niedrig-

· GenUI · Plerr8"Alain (S, JJJ):Comme lors .de notre discussion 
d'hl.er ä propos de la libre circulatlon des personnes, nous al
lons tenir un d~bat ä tieux niveaux. Le premier niveau. nous 
contralnt a une coMrence avec des mesures prises sur le 
plan international et nous lnterdit de prendre des disposltlons 
contralres aux accords bilateraux. Le deuxieme niveau nous 
oblige, au plan national, t definir une ou des polltiques d'ac
cornpagnement de transport coMrentes avec nos choix !,Ul· 

· terieurs. 
Chacun de ces deux nlveaux de dis:Cusslon a sa propre exl
gence, et, nous l'avons blen vu lors du d~ en co~ssion, 
nous nous · trouvons ce matln en face de deux dangers. Le 
premler, c'est de mettre en peril las accords bilat6raux en 
adoptant des mesures strlctement de portee Interieure. indis-

. cutablement contralres aux engagements intemationaux que · 
nous avons acceptes lci meme. Le deuxieme ecuell ä cWiter, 
c'est de saislr roccasion de ce debat consecutif aux accords 
t>llaterawt pour remeltle en cause des choix politiques ante
rieum effectues per les Chambres federales ou mllHne par le 
peuple en mattere de poJitique cfes transports. Ce n'est, par . 
exemplei pas au travers des dlscu$slons d'aujourd'hui que 
nous pouvons reconduire le debat sur I1nitlative des Alpes ou 
.sur la vitesse de reallsatlon des NLFA 
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A · la lumiere de cette double exigence, je me permettrai de 
defendre tout a rheure des propositions de mlnorite qui me 
semblent plus coMrente avec la politique globale definie 
dans le cadre des mesures d'acoompagnement. 

Loretan Willy (R, AG): Die Umsetzung des Landverkehrsab
kommens bedarf ebenso grosser Sorgfalt wie diejenige des 
Abkommens über die FrelzOgigkeit im Personenverkehr. 
Denn hier, beim Landverkehr, hat die Schweiz die spürbar-

. sten und einschneidendsten Konzessionen an die EU ma
chen müssen - vor allem in der sogenannten Übergangs-· 
phase. Die EU hat die 28-Tonnen-Limite geknackt, und sie 
hat die Grenztore für die «40-Tönner» aufgestossen. Das 
war einer der Preise für den endlich erfolgten Abschluss der 
Verhandlungen In allen sieben Dossiers. . • 
Das Landverkehrsabkommen bringt uns ab Inkrafttreten eine 
merkliche Zunahme des Schwerverkehrs auf der Strasse, 
vorab die «40-Tönner» auf den Transitachsen, bevor- und 
hier liegt eine gewisse Ironie des Schicksals;.. unsere Bah
nen attraktiv genug sind, diesen Mehrverkehr auf Ihre Netze 
umzuleiten. Das mussten sie eigentlich tun können, soll das 
Ziel der Alpen-Initiative - «Der alpenquerende Gütertransit
verkehr von Grenze zu .Grenze erfolgt auf der Schiene» - bis 
zum Zieljahr 2004 erreicht werden; und dies erst noch ohne 
Diskriminierung der EU-Transporteure, wie es das Abkom
men mit der EU festschreibt. Vom AlpenschUb;artikel her be
trachtet, ist die uns für die Übergangszeit aufgezwungene 
Zunahme des Schwerverkehrs auf den Transitachsen eine 
böse Sache. Sie erfolgt ausgerechnet auf das - im übrigen il
luslonlre - Zieljahr 2004 des Alpenschutzartikels hin. Dieses 
Dilemma soUen uns nun die flankierenden Massnahmen, ein 
Ver1agerungskonzept, lösen helfen, im Einklang mit den ver
kehrspolitischen Zielen unseres Landes und mit Hilfe der In 
den letzten Jahren bereitgestellten Instrumente, nämlich 
Bahnreform, LSVA und doppelröhrige Neat - Gotthard und 
Lötsehberg. 
Keiles der drei Instrumente greift aber im vollen Umfang be
reits ab dem Jahr 2000 oder 2001 - und das macht das Kon
strukt des Verkehrsverlagerungsgesetzes so schwierig und 
politisch heikel, Wir sind eingeklemmt zwischen AJpenschutz
artikel und den ins Abkommen eingeflossenen Forderungen 
der EU· nach einem möglichst raschen, ungehinderten und 
billigen Zugang zu unseren Strassen, besonders im Alpen
transit; dies gekoppelt mit den Prinzipien · Nichtdiskriminie
rung und freie Wahl des Verkehrsmittels. Aus dieser schwie
rigen Situation müssen wir das Beste machen, dies aber 
nicht mit unrealistischen Zielsetzungen. Hier verweise Ich auf 
Arblcel 1 Absatz 2 in seinen verschiedenen Varianten. Der 
Verkehr geht nur frelwilßg auf die Schiene. Die Umlagerung 
können wir nicht per Zwang erreichen, sondern nur mit markt
wirtschaftlichen Anreizen. 
In diesem ZUSammenhang möchte ich - auch aus der Sicht 
der verladenden Wirtschaft - drei Grundsätze in Erinnerung 
rufen: 
1. Wie bereits erwähnt, hat die Umsetzung · des Verlage
rungskonzeptes mit marktwirtschaftlichen Instrumenten zu 
erfolgen. Dies heisst vor allem, dass die Bahn ihre Wettbe
werbsfähigkeit -- und damit Produktivität - markant stelgem 
muss. Der Verlader rnuss ein Produkt angeboten erhalten, 
das in bezug auf ~n Preis, die zeitliche Präzision und die Zu
verlässigkeit konkurrenzfähig ist. Hier haben die Bahnen 
enorme Schwierigkeiten, vor allem wegen der nicht gelösten 
Probleme an den Grenzübergängen, gerade in Richtung lta· 
Den. Sodann muss der Verlader eine möglichst geschlossene 
Transportkette mit einem einzigen Ansprechpartner für die 
Bestellung erhalten sowie eine hohe Flexibilität für seine 
wechselnden BedOrfnlsse - dies nennt man Kundennähe. 
Wenn diese Parameter nicht endlich zum Stimmen kommen, 
können wir den Bahnen noch so viele Milliarden Franken in 
den Rachen werfen; die Umlagerung wird nicht erfolgen, we
der im Transit von Grenze zu Grenze noch im Binnen- oder 
Im Import-Export-Verkehr. 
Die Bahnen müssen ihre zurzeit noch mangelhafte Effizienz 
und Produktivität wesentlich steigern, abervorab aus eigener 
. Kraft und weniger mit protektionlstisqhen Massnahmen und 
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ZUschüssen aus leeren öffentlichen Kassen. Gegen solche 
Zuschüsse in der schwierigen Situation der Übergangsphase 
ist grundsätzlich nichts einzuwenden; es ist indessen letztlich 
eine Frage des Masses. Je höher.die Subventionen, desto 
geringer der Wille, eigene Anstrengungen zu unternehmen; 
die Kasse steht ja für alle Fälle bereit Wenn schon Subven
tionen, dann prlmärfürTrassenpreisvergünstigungen, die al· 
len Netzbetreibern zugute kommen und damit den .Wettbe
werb beleben, und weniger für Anschubversuche, die an sich 
nicht marktfähige Angebote kl:lnstlich wettbewerbsfAhig ma• 
chen wollen. Hier öffnen sich in klassischer Manier Fässer 
ohne Boden; diese müssen wir uns dann bf.11 der Beratung 
des Bundesbeschlusses Ober den Zahlungsrahmen vor Au
gen halten. 
ich unterstütze hier den Antrag der Minderheit II (Hess Hans) 
mit einem Zahlungsrahmen von höchstens 2,2 Milliarden 
Franken. . . 
2. Die inländischen Transporteure sind gleich zu behandeln 
wie Jene aus· dem EU-Raum. Dieser Grundsatz der Nicht
diskriminierung ist auch referendumspolitisch von Bedeu-
tung. . . 
Unsere Kominission hat nunmehr, wie auch der Nationalrat, 
in Artikel 2 des Verlagerungsgesetzes dieses Prinzip generell 
verankert, ebenso bei der Zuteilung der 40-Tonnen-Kontin
gente in Artikel 5 Absatz .1, was ich beides sehr begrüsse. 
Dieses Gleichbehandlungsgebot mlJ!;IS, Herr Bundesrat Leu
enberger, auch bei der Ausgestaltung der Tarife in der LSVA
Verordnung beachtet werden. Auch die Schweizer Transpor
teure sollen von den tieferen .Tarifen der Übergangsphase 
profitieren können. 
3. Das Verlagerungskonzept muss einfach, unbOrokratisch 
umgesetzt werden; grundsätzlich mit marktwiHschaftlichen 
Instrumenten und nicht Ober Planwirtschaft und Subventio
nen. Einiges dazu habe ich bereits erwähnt. Diesem Grund
satz widerspricht z. B. die Koppelung der Schweizer 40-Ton
nen-Kontlngente an Bahntran$porte, ebenso die · Oberbie
bene Höhe des Zahlungsrahmens - das habe ich bereits er
wähnt. 
UnterdiesemAspekt«einfach, unbOrokratisch• ist posttivzu 
erwähnen, dass unsere Kommission für den Vor- und Nach
lauf zu den Tenninals des unbegle~eten kombinierten Ver
kehrs eine bessere Lösung gefuriden hat als der Nationalrat, 
und zwar In Arb"kel 4 Absatz 3. Hier haben die Radialzonen 
nichts mehr zu suchen. Die BenCltzer des Güterverkehrs in 
diesem Zusammenhang, dje Verlader, Spediteure und 
Transporteure, sind bei der Detailausgestaltung des Vor- und 
Nachlaufs durch den Bundesrat noch ·zu l<onsultieren. · Ich 
bitte Herrn Bundesrat Leuenberger, hier eine entsprechende 
Zusicherung zumachen, wenn er das tun will und kann. Denn 
wenn diese Kreise, vor allem die Verlader, nicht mitziehen, 
dann stirbt der kombinierte Verkehr. Er kämpft zurzeit ohne
hin aus den genannten Gründen mit zunehmenden Schwie
rigkeiten. Die Wiederherstellung der Qualität der Bahnen ist 
fundamental für einen Aufschwung im europäischen - ich un
terstreiche: im europäischen - kombinierten Verkehr. Letzt
lich ist es nlmllch die Kette Vertader/Spediteure/Loglstlker, 
die bestimmt. wo verladen werden soU und wird, ob auf der 
Strasse oder auf der Schiene. Diese Leute, die Kunden der 
Transporteure, entscheiden nach marktwirtschaftlichen Kri-. 
terien, denn - ich wiederhole das ausdrücklich - das Umstei
gen aUer Kategorien von Güterverkehr- Transit-, Binnen-, 

· Import-Export-Verkehr - ist letztlich nicht erzwingbar, aber 
mit allen mark1wirtschaftlichen Mitteln zu fördem. Das gilt es 
sich bei allen =· onen, vor allem bei der Frage., wann 
und wie das V gsziel In welchem Umfang zu errei-
chen ist, vor A zu halten. 

Danloth Hans (C, UR): Wir werden heute viel «Kleinmecha._ 
ru'k» betreiben, um den Motor der Umsetzungsmaschinerie 
der flankierenden Massnahmen Im Landverkehr in Gang zu 
setzen. Nachjustierur,gen werden sich in Zukunft als unerläs0 

slich erweisen, d. h., man kann heute nicht alles endgültig re
geln und hundertprozentig voraussehen. Das räumen sogar 
die Fachleute ein. Entscheidend dafür, dass das «Umlage
rungsgefährt» Oberhaupt in Gang kommt, ist das Benzin, der 
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«Sprit», den wir ihm verabreichen, d. h. der «esprit», .der 
Geist. der uns beseelt. , 
Das ~weizervolk muss wie, das interessierte· Ausland die 
Gewissheit bekommen, dass es uns Pariarnentariem hier 
und heute mit den dive~n Verfassungsaufträgen, den Gü
terverkehr auf · weite Distanzen auf die Bahn zu verlagern, 
wirklich Ernst Ist. Weder darf kleinliche Erbsenzählerei Ein
zug l)alten, noch dürfen .wir uns mit Zelthorizonten in die Wol• 
ken begeben, Verfassungstreue Ist gefragt; Ich pflichte hier 

. Herm Kollege Bislg bei. Es gibt nur eine integrale Verfas.:. 
sungstreue und nicht ein,e gespaltene. Gefragt Ist aber auch 
· Augenmass. 1ch bin wie fast in'lmer Optimist, dass. uns auch 
hier und heute eine Lösung gelingen wird, die als tragbarer 
Kompromiss Besta'nd haben wird, nötigenfalls auch in einer 
Volksabstimmung. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Das landverkehl'Sabkom
men Ist eines der sieben .Abkommen. Sie haben in der Entre
tensdebatte fli,stgestellt, dass die sieben Abkommen In Ihrer 

wir würden jetzt filr dieses Landverkehrsabkommen recht viel 
bezahlen. Das trifft so nicht zu. Dank diesem Landverkehrs
abkommen. werden wir aus der LSVA Einnahmen von t,5 Mjl~ 
Harden Franken haben, und ohne Landverkehrsabkommen 
hätten wir diese Ennahmen n.lcht. Die Subventionen, Ober 
die wir jetzt sprechen, sind dagegen .wahrhaftig Kleinigkeiten. 
Ich wollte Ihnen das·ln Erinnerung gerufen haben, bevor wit 
uns in die Details vertiefen. Ich nehl'nE! zu 9en Details und zu 
den Enzelanträgen erst In. der Detailberatung Stellun·g. 

Bundesgesetz zum Abkommen zwischen. der Schwei
zerischen · Eidgenossenschaft und der Europäischen 
Gemeinschaft, über den Güter-· und. Personenverkehr 
auf Schiene und Strasse 

· Lol federale concemant l'Accord · entre 1a COnhkiera
. llon sulsse et la Cornmunaute europeenne sur le trans-

port de marchandlses et de'voyageurs par rall et par 
n;,ute 

Bedeutung nicht einfach addiert werden können: Die Bedeu- , • 
tungder sieben Abkommen istgröss$r als deren Summe. Detailberatung- Examen de detaJ1 
In diesem Zusammenhang möchte Ich etwas richtigstellen: 
den Eindruck, der auch in dieser Debatte wieder entstanden Titel und Ingress, Zffl. 1 Elnleltung 
ist, zum Teil durch Nebensätze, dass nämlich das gesamte · Antrag der Kommission 
landverkehrsabkoml'll!!ln eigentlich· nur ein einziges ZuQS- ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
ständnls .an die übrigen sechs Abkommen und somit an die . . , 
Bedeutung der Abkommen insgesamt sei. Es Ist nicht so, Tltre et preambule, eh. 1 lntroductlon · 
dass das Landverkehrsabkommen eine ei!IZige Konzession . Proposition .de Ja_ commlsslon . 
an die EU wäre. Konzessionen sind für die Ubergangszeit ge:. Adherer a la declslon du Consetl national 
macht worden, und auch da nl!f teilweise. Sie können. nicht1 An,n ......... men-A~ 
von jeder. Bestimmung für de Ubergangszelt bis zum Jahre .,,..,...,,,. ......,., ... 

. 2005 sagen, sie sei eine l(onzesslon. Das trifft nicht einmal 
für die «40-Tönner»-Kontingente zu, weil sie ja eine~ LSVA-

, Besteuerung unterstehen .werden •. Und insbesondere w,_ · 
das Abkommen filr die Zeit nach 2005 betliffl- das eigentli
che Abkommen, welches das Ti:ansitabkommen ablösen 
wird-, kann von Konzessionen nicht die Rede sein •. Ganz im 
Gegenteil: Es Ist die Schweiz, die sich bei der ~en 
Union mit ihrer verkehrspolitischen Konzeption durchgesetzt 
hat 

Zffl.1.Art. 2 Abs. 2, 
Anttag der Kommission · 
Unverändert 

Ch. 1 art; 2 aL 2 
. Propo$ition de 1s commiss/on . 
lnchange 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Wir folgen hier dem. 
Nationalrat nicht und wollen an dieser Stelle das Nacht- und 
Sonntagsfah~ auf. gesetzlicher Ebene· nicht regeln. 
Dies ist keine materielle Differenz, weil wir, dies andernorts 
aufnehmen werden; es Ist mehr eine formelle.Frage: Dieses 
Gesetz, ein Bundesgesetz·zum Landverkehrsabkommen, ist 
ein sogenanntes Umsetzungsgesetz .. Dazu gehört eben QaS 
Nacht- und Sonntagsfahrverbot nicht · · 

· Man macht einen Denkfehler, wenn. man $llQt. wir hätten bei. 
den «40-Tönnem» eine Konzession an die Europäische · 
Union gemacht. Im Gegenzug hat die EU nämlich die LSVA 
akzeptiert. Wir hätten die LSVA nicht einführen können, 
wenn wir nicht das. bHaterale Abkommen In Aussicht gehabt 
hätten. Sie erinnern sich an driin iMenpolitlschen .Kampf um 
di1:1 LSV ~ Es wäre ohne bilaterales Abkommen nicht mögllct, 
gewesen, die LSVA einzuführen. Demzufolge wäre es auch 
nicht möglich gewesen,.für die Vortage über die Finanzierung 

, des öffentlichen Verkehrs Inklusive die Netzvariante der Neat Angenommen -AdOpte 
!n diesem land .eine Mehrheit zustande zu bringen - wenn 
wir nicht ZLM>r die LSVA beschlossen hätten. Die LSV A aber 
hätten wir ohne bllaterales Abkommen nicht gehabt. 
Diese Enheit ist erstens zu erkennen, und zweiteins ist fol
gendes zu sehen: Ohne bilaterales Landverkehrsabkommen 
wäre es beim bisherigen Regime gebrteben. nämlich 28-Ton
nen-Umlte, aber keine LSVA Es gibt Studien, die belegen, 
dass in diesem Falle der alpenquerende · GClterverkehr viel 
stärker angestiegen wäre, als er mit dem lartdverkehrsab
kommen ansteigen wird. Ich verschone Sie.davor, dl~ErGra
fiken verbal darzulegen, aber jeder von lhnen hat sie schon 
gesehen. Ich muss Insbesondere denjenigen, die immer wie
der mit dem Referendum drohen und Dicht sehen wollen, wie 
sich der Verkehr entwickeln würde, wenn wir gar kein Land

. verkehtsabkommen hätten, In Erinnerung rufen, dass dieses 
Element. einer umweltfreundlichen Verkehrspolitik nur ge;. 
melnsarn mit der Europäischen Union realisiert werden kann • 

. Denn polizeiliche Massnahmen, die diese Zunahme auch mit . 
der 28:Tonnen-Grenze beschränkt hätten, hätten wir ohne 
Landverkehrsabkommen nicht einführen können. 1;$ ist un- · 
denkbar, dass wir mit Schlagbäumen an den Grenzen ope
rieren und so die Zunahme, die uns ohne tandverkehrsab-
koinmen ins Haus stilnde, abwehren könnten. . · 

Zffl.1 Art. 9 
Antlag der Kommission 
Abs. 1. . · , .. 
•••• Er kann gleichzeitig mit der Höhe •••• 

·Abs.2-4 · 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch..1 art; 9 
Proposition de la commfsslon 
AJ.1 .· . 
•.•• 1.1 fixe en mäme temps que les redevanCEJS routieres .... 

. AJ.2-4 , 
Adherer a 1, decision du Cons.eil national 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Auf eine kleine Dif
ferenz bei Artikel 9 Absatz 1 möchte ich.noch hinwe~n: Wir 
ersetzen das Wort «parallel» durch «gleichzeitig». Die BE;
gründung ,l!R die, da$$ die Parallelität der ~öhung der 
Schwerverkehrsabgaben in bezUg auf das höchstzulässige 

· Gewicht der Fahrzeuge eine zeitliche ist. . . 
Im übrigen habe Ich zu .diesem Gesetz keine Bemerkungen; 
es gibt auch keine weiteren Differenzen. 

Es gibt eine zweite Behauptung, die heute nicht aufgestellt 
wurde, aber zum Teil leichtfertig geäussert wird. Sie. lautet, Angenommen -Adopte 
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Abs.3 
Falls das VerlagerunQ$Ziel gemäss Absatz 2 gefährdet er
scheint, legt der Bundesrat Zwischenschritte für die Verlage
rung fest und trifft die notwendigen Massnahmen oder bean
tragt diese den eidgenössischen Räten. Er schlägt nötigen
falls weitere Massnahmen Im Rahmen der Botschaft für ein 
Ausführungsgesetz zu Artikel 84 der Bundesverfassung vor. 

ArL 1 
Proposition de la commission 
Al.1 
Majorite 
•••. de marchandises de transit de frontiere a frontiere a tra
vers les Alpes. 
Minorite 
(Gentil, Aeby, DaniQth, Schüle) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al.2 
Majorite 
Adhe~r ä la decislon du Conseil national 
Mmoritel 
(SchOle, Aeby, Danioth, Gemperli, Gentil, Maissan) 
•••• le plus rapidement possible, s'appllque au trafic •••• 
Minortte 11 
(Danloth, Aeby) 
•••• le plus rapidement possible, mais au plus tard une annee 
apres rouverture du tunnel de base du Lötsehberg, s'appli
que au trafic .... · 

Al.3 
Au cas oiJ l'objectlf decrit a l'alinea 2 semble mls en danger, 
le Conseil federal fixe les mesures intermediaires visant audit 
transfert et prend les mesures necessaires ou les propose 

_ aux Chambres federales. En cas de necessite, il propose des 
mesures supplementaires dans le cadre du message relatif a 
une lol d'execution de l'article 84 de la Constitution federale. 

Abs. 1-AI. 1 

Mafsaen Theo (C, GR), Berichterstatter: Hier beantragt Ih
nen die Mehrl1eit, einzufügen, dass es bei der Zielsetzung um 
den Gütertransitverkehr «von Grenze zu Grenze» geht Fest
zuhalten ist vorerst, dass sich dieses Gesetz gemäss Ingress 
auf Artikel 84 der neuen Bundesverfassung bzw. Artikel 

. 36sexles der alten Bundesverfassung, den Alpenschutzarti· 
kel, abstOtzt. Auch wenn es kein eigentliches Ausführungs
gesetz zum Alpenschutzartikel ist, stützt es sich doch auf die
sen Artikel ab. Deshalb sind wir der Meinung, d~ wir den 
Sinn und Geist des Alpenschutzartikels in der Zielsetzung 
mindestens andeuten sollten. 
Ich weise Sie darauf hin, dass Absatz 2 etster Satz des Ver
fassungsartikels folgendermassen lautet «Der alpenquer
ende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf 
der Schiene.• Die Bestimmung ist absolut formuliert. ohne . 

Art 1 Wenn und Aber. Wenn man nun völkerrechtliche Bedenken 
Antrag der Kommission gegenüber dem Antrag der Kommissionsmehrl1eit anbringt, 
Abs. 1· dann hätte man diese im Grunde genommen bei der Bera-
Mehrheit tung der Initiative anbringen müssen. Ich möchte Sie daran 
•••• Verlagerung des alpenquerenden Gütertransitverkehrs ' erinnern, dass es Leute l;lab, die sagten, man m0$Se diese 
von Grenze zu Grenze auf die Schiene •••• Initiative deswegen als ungültig erklären •. Man hat es nicht 
Minderheit getan, und deshalb steht es heute so in der Verfassung. 
(Gentil, Aeby, Danloth, SchOle) Man hat in der Folge diesen offensichtlich nicht umsetzbaren 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates Verfassungstext uminterpretiert.· indem man vom geschätz

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit I 
(SchOle, Aeby, Danloth, Gemperli, Gentil, Maissen) 
•••• möglichst rasch erreicht werden soll. 
Minderheit II 
(Danloth, Aeby) 
· •••. mögrlchst,rasch, spitestens ein Jahr nach Eröffnung des 
Lötsehberg-Basistunnels, erreicht' werden soll. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

ten Transitverkehr ausgeht, der für das Jahr 1999 angenom
men wird. Man hat gewissermassen einen Kunstgriff ge
macht, indem man sagte: Damit keine Diskriminierung der 
Ausländer erfolgt, geht man von dem gemäss Zählungen für 
1999 zu erwartenden Gesamtverkehrsaufkommen aus und 
zieht davon den grenzüberschreitenden Transitverkehr ab. 
Das ergibt diese berühmte Zahl von 650 000 LKW-Fahrten . 
Diese entspricht dann dem Verkehr, der gemäss Alpen
schutzartikel noch zulässig wäre. Aber es darf eben wegen 
dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung nicht nur Verkehr, 
der transitierend ist, sein, sondern in diesen 650 000 Fahrten 
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ist der ganze Mix von Transitverkehr, Import-Export-Verkehr pensation, ce qui donne, soit dit en Passant. l'impression 
und Binnenverkehr enthalten. Das ist ein Kunstgriff und eine · qu'elle veut le beurre et rargent du beurre. · · 
Uminterpretierung der Verfassung. In den Vernehmlassungs- II taut lmperativement rejeter 1a proposition de majorite parce 
unterlagen vorn Jahre 1997 zur Alpentransitabgabe heisst es que nous allons non seulement creer une divergence avec le 
denn auch, mit dieser RestgrOsse von 650 000 Fahrten habe ' · Conseil national, ce qui n'e$t pas en soi une catastrophe, 
man den Verfassungsauftrag «bestmöglich» erfüllt Man geht mal$ surtout accepter une·cfl8p0Sition manlfestement con
also davon aus, dass diese Verfassungsbestimmung nicht in trafre ä la lettre et ll l'esprlt des accords bilattiraux qui qnt ete 
der wortw6rtlichen Form umgesetzt werden kann. approuves dans notre Chambre avec une majorite tout a fait 
Mit dem Zielartikel, wie ihn die Mehrheit beantragt, wird ge- daJre. . . . 
nau das gleiche 1>$1 der Bestimmung der Anzahl Fahrten wie Je vous recommande en CQnsequence de .soutenlr la propo-
auch bei der Definition des 2eitraumes gemacht Man relati- sitlon de minorite a rarticle 1 er alinea 1 er. 
viert. indem «von Grenze zu Grenze» im Gesetzestext nur · 
mehr als ein Ziel genannt wird, das man anstrebt Es ist also Denloth Hans (C, UR): Darf Ich doch kurz.auf das Votum des 
nfcht mehr in der absoluten f=orm wie in der Verfassung for- Kommissionspräsidenten eingehen? Er hat erwähnt, dass 
muliert Wenn man uns sagt, zur Verfassungstreue gehöre hier ein Kunstgriff Ql!lfflacht worden. ist. Mari kann das be-
es auch, dass man die zehnjährige Umsetzungsfrist berück- zeichnen, wie man will; auf alle Fälle wissen wir ja jetzt alle 
sichtige, dann ·sage ich: Weil man diese Umsetzungsfrist zur Genüge, dass die Alpen-Initiative - ich sage das hier 
ebenfalls nicht einhalten kann, können wir nicht gleichzeitig auch als Umer - einen sehr, guten, wiohtigen und notwendl-
hier In dieser Gesetzesgrundlage den Verfassungste~ «von · gen K'emgehalt hat, nämlich, die Verlagerung des Gaterver. 
Grenze zu Grenze» in absoluter Form üQemehmen. Auf bei~ kehrs von der Strasse auf die Schiene in die Verfassung zu 
den Schienen - sowohl bezüglich der Zielsetzung wie auch · schreiben und dafOr sogar Fristen vorzusehen. 
bezüglich der zeitlichen Umsetzung in der Sache - ritzen wir Aber sie hatte auch schlechte Formulierungsbestandteile, 

. die Verfassung. Damit besteht hier keine gespaltene Verfas- wu natilrllch nl.cht gut herausgekommen ist Man hat «von 
sungstreue, sondern es ist·einfach der pragmatische Weg, Grenze zu .. Grenze» geschrieben; ·aber es geht ja nicht 
der objektiv überhaupt möglich ist danun, die Grenzen zu schützen, sondern die Alpen. Dieser 
Wenn man nuri sa~ dass die Aufnahme dleser Zielsetzung Ausdruck «von Grenze zu Grenze» hat nicht nur'dem Bun-. 
mitderBestimmung «v<>n Gn3nlezu.Grenze» zuvölkerrecht• desrat, .sondern .auch Staatsse~ Kellenberger einiges. 
flehen Problemen im Zusammenhang.mit dem Landverkehrs- Bauchweh verursacht; er hat mir das.auch in beredten Wor
abkommen fOhre, dann muss man feststellen, dass das Pro- ten geschildert Letztlich hat der Bundesrat diese ~ung ge
blem nicht bei dieser abgeschwächten Fonriulien.mgbesteht, funden - man kann sie natilrlich als Kunstgriff bezeichnen -, 
sondern im Vertassungstext, wo die absolute Vorgabe fest• · Indem er sagt Ja, wir wollen zumindest das Volumen belbe-
gelegt .Ist Die Mehrheit ist also der Auffassung, dass man halten, das jetzt für den Transitverkehr massgeblich ist, und 
das als stark relativierte Zielsetzung aufnehmen kann. Das alles;. was darüber hinausgeht, wollen wir verlagern. Das ist 
schliesst ja nicht aus, dass der Import-Export-Verkehr und die. Situation. . . . 

• der Binnenverkehr auch mit einbezogen werden und dlj:I Wenn sogar die Initianten der Alpen-Initiative erklären - zu 
· Massnahmen zur Verlagerung auch bei diesem Verkehr Wir- denen Ich nicht gehörte, ich möchte das klar betonen -, das 
kungen entfalten~ aber man möchte ~. dass die Vorgabe sei eine im .Sinne der Initiative vertretbare Umsetzung, dann 
der Verfassung, wie sie vom Volk be$chlossen wurde, hier Im wollen oder können .wir nicht päpstlicher sein als der Papst-. 
Gesetz, wenn auch·stark relativiert. erwähnt wird. wenn Sie dieses BIid hier Oberhaupt als richtig erachten. 
Ich ersuctle Sie also, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. (Heiterkeit) 

• l!'h möchte aber Herrn Blsig, !'lleinemgeschätzten Partner In 
Gentil Plerr~Alaln (S, JU): J~ n"argumenterai que sur l'ali~ der Kommission, erklären: Wenn Sie schon auf aie Verfas-
nea 1 er, puisque ä l'alinea 21a proposltion de minoritil I sera sung pochen, dann dürfen Sie natürlich nicht nur das heraus-
defendue par M. Schille. picken, was Ihnen jetzt dient, nämlich den Ausdruck «von 
J'al dittout ä rheure lors du debat d'entree en mattere qu'une Grenze zu Grenze» -der volle Inhalt ist vorhin ~rgelEIS8f1. 
des difncultes de l'exerclce qµe nous menonsce matln est de worden·-, sondern da müssen Sie das Wese~iche aufneh-
ne pas melanger des niveaux de declslon et de competence men, nämlich: «0$r alpenquerende GOtertransltve~r .... 
Internationales, precisement lia aux accords bilateraux erfolgt auf der Schiene», und die Verlagerung.muss laut 
avec des.mesures d'accompagnement Internes. Du polnt de Obergangsbestimmung•zehn Jahre nach-Inkrafttreten der Al-
vue de 1a minorite que je represente, la proposition de majo- pen~ln!tiative abgesQhlossen sein, alsb im Jahr 2004. Wenn 
rite a l'alinea 1 er presente justement ce defaut Sie das jetzt mit der Verve Ihrer vollen Kraft der Argumente 
La propositlon de majorite est en effet clalrement contralre a vertreten, dann hätten Sie schon In der Kommission den An
resprit et ä la lettre des bilattirales. Cela a ate dit et repete en ·trag der Minderheit II zum Mehrheitsantnlg machen sollen; 
commission et au Conseil national: 1a formulation de la majo- es steht ja nicht das Jahr 2013 in der Verfassung, es steht 
rite seralt ressentie, a juste titre, comme discriminatolre par nl9frt einmal 2007, es steht 2004. Also nehmen wir auch hier 

. les pays membres de l'Union europeenne. L'adoption d'une eine sinnvolle, moderate Auslegung des Buchstabens der 
telle. propositlon contrevlendrait aux accords bllateraux. l,.e Verfassung vor- das ist zietnlich heikel, d~ wissen die JtJii. 
Conseil national a ete convaincu par cette argurnentation, et sten. · · · 
II aadopte le projet du Conseil Nderal par le score tres net de Noch ein Punkt Man sagt jetzt, man müsse mit qlesem .Ge-·. 
118 voix contre 63. setz Artikel 84 der neuen Bundesverfassung, also den neuen 
· Du polnt de we de la mlnorite, ce seul argument devrait suf- Alpenschutzartikel, umsetzen. Das ist richtig, aber Im Ingress 
fire ä emporter la con~ de notre Cqnseil. Dims les me- 'ist eben auch das Abkommen mit der Europäischen Union er• 
sures d'accompagnement, nous ne pouvons pas adopter des wähnt. Herr Bundesrat Leuenberger hat vorhin sehr klar auf
formulations aussl claln;,ment contralres aux disposltlons des · gezeigt, .dass wir dieses Abkommen erzleit haben, indem wir 
. accords bilateraux. Si ce seul argument ne devait pas sufflre, · auch die «40-Tönner» vorzeitig - vor Ablauf des geltenden 
II taut ajouterqu'au plan,fnterne, II a ete pratique d4i!S compen- TransitabkQmmens- in rauhen Mengen zulf,ISSen, dafflr.aber 
sations pour les camioMeurs de rinterleur du pays qul se stufenweise die LSVA einführen. Wir haben hier also nicht 
plaignent d'Gtre sour;nls a des mesures discrlmlnatolres. A nur den Transitverkehr Im Auge, sondern den gesamten Ver
l'article 6 du present proJet de loi sur le ·trarisfert du traflc, II y kehr. Zudem - ich möchte das klar sagen - geht es nicht 
a tout un arsenal de mesures·pnwues pour exonerer partlel- darum, den Güterverkehr generell zu verlagern, sondern nur 
lernent de laRPLP les gens qul se llvrent au transport Interne so weit, ü dieser nicht auf die Strasse angewiesen ist Wir 
en trafic comblne. II n'estdonc pas exact de.pretendre que sollten hier keinen Kampf zwischen der Strasse und der 

. les transporteurs de notre pays sont diScrimines, car des me- Schiene ausfechten, aber der Umlagerungseffekt muss na-
sures compensatolres ont ete prevues. La maforlte de 1a tilrllch auch gegenüber dem anderen Verkehr, nicht nur ge
commission ne qon~ d'ailleurs pas ces m~ures de com- genüber dem ausläncflschen Verkehr, greifen können. 

Bulletin offlclel der~~ 
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Daher ist die Formulierung, die der Bundesrat vorgelegt hat 
und die vom Nationalrat akzeptiert wurde, sicher vorzuzie
hen. Sie erspart uns einige zusätzliche v61kerrechtliche 

. Schwierigkeiten bei der Genehmigung dieser Abkommen. 

Blslg Hans (R, SZ):, Die Urheber der Alpen-Initiative haben 
es offensichtlich unterlassen, uns zu erklären, wie wir die 
Umlagerung bis ins Jahre 2004 bewerkstelligen sollen. Ich 
glaube, wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier dilr
fen filr uns in Anspruch nehmen, dass wir diesen gordischen 
Knoten soweit wie möglich gelöst haben. Nicht sie; wir! Bei 
uns .-eifte die LSV A. alles im Zusammenhang mit der Neat
bzw. der FinöV-Vorlage; wir haben die Bahnreform so weit 
«auf die Schiene» gebracht. dass sie langsam greift, ilbri
gens als einziges Land in ganz Europa; etwas Vergleichba
res finden Sie nirgends. 
Man kann alles fordern, a1,1eh wenn man :von vornherein 
weiss, dass man das versprochene Ziel nicht erreichen kann. 
Es Ist nicht unser Problem, Herr Danioth, dass es bis zum 
Jahr 2004 nicht machbar sein wird. Wir haben alles unter
nommen, damtt es annähernd machbar ist .Ich habe der Al
pen-Initiative nicht zugestimmt, weil ich sah, dass das 
Sphaumschlägerei ist. Das Volk hat sie angenommen: des
halb stehe ich dazu und unternehme alles, damit die Verspre
chungen soweit wie möglich eingelöst werden können. 
Ehrlicher wäre es gewesen zu sagen: Wir milssen den Alpen
schutzartikel aus der Verfass1,1ng kippen; wir können Ihn so 
nicht umsetzen und milssen - in Zusammenarbeit mit den 
Urhebern der Alpen-Initiative - realisierbare Ziele anvisieren. 
Diese Rosinenpickerei darf nicht sein, weil das an der Volks
meinung vorbeigeht. Das zur Frage der wortgetreuen Umset
zung des Alpenschutzartikels. 
Mein Denkansatz geht aber in eine ganz andere, viel ent
scheidendere Richtung: Ich meine die Frage der Diskriminie
rung. Das Selbstverständnis der EU basiert auf der Nlchtdis
kriminiel'!Jng. Ich weiss das und berilcksichtlge es auch in 
meinen Uberlegungen. Ich will· mit den Formulierungen, wie 
wir sie hier vorschlagen, keineswegs diskriminieren. Ich sehe 
im Mehrheitsantrag ta1sächlich keine unzumutbare Diskrimi
nierung der Ausländer, handelt es sich doch bei Artikel 1 um 
einen Zielartikel, um eine Philosophie, um eine Stossrich
tung, im wörtlichen Sinn um ein Bestreben des B1,1ndes. 
Die Auswirkungen des bilateral.en Landverkehrsabkommens 
zeigen sich fast nur beim Binnenverkehr; der Rest Ist ver
nachlässigbar, denn der Transitverkehr macht einen ganz 
bescheidenen Anteil aus. Die Diskriminierung der Inländer 
muss eben auch beachtet werden. Sie Ist der Preis filr die bi
lateralen Verträge, die nur als ein Gesamtpaket angenom
men werden können. Diesen Preis akzeptieren wir. Mehr 
milssen wir sicher nicht akzeptieren, mehr verlangt ja die EU 
auch gar nicht von uns. Von einer Diskriminierung unserer 
europäischen Partner kann keine Red$ sein. Wenn ich das In 
den Medien verfolge, die Zeitungen lese, dann stelle ich fest, 
dass dies lediglich eine Frage der Kommunikation Ist. Man 
kann diese Frage hochstilisieren - dann rilckt die Diskrimi
nierung ta1sächlich in den Vordergrund. 
Die Frage «von Grenze zu Grenze» war, so wie ich dies mit
bekommen habe, bei den Verhandlungen zu einer zentralen 
Frage geworden. Jetzt geht es aber um das Verkehrsverla
gerungsgesetz, nicht um die Abkommen. Aus meiner Sicht 
Ist alles, was wir in diesem Zusammenhang nun hören, eine 
klare Oberreaklion. Dies verrät überhaupt nichts von Dossier
kenntnis- ich spreche vom Verkeh!Sdossler-, sondern zeigt 
vielmehr, dass hier nationale Politik gemacht wird. Dem kön
nen Sie auch «Religionskrieg» sagen. Der Antrag der Mehr
heit Ist nicht nur verlassungstreu, er entspricht auch der Phi
losophie unserer Verkehrspolitik. 
Ich muss immer wieder sagen, dass die EU diese Philoso
phie mitträgt. Sie ist damit einverstanden, dass die Massen
gilter Ober grosse Transportdistanzen auf die Schiene gehö
ren. Das Ist Ja auch ihre Philosophie; zumindest wurde uns 
dies von unseren Unterhändlern immer wieder bestätigt. 
Wenn dem so ist, kann man doch nicht ver1angen, dass wir 
Kleintransporte von Göschenen nach Alrolo auf die Schiene 
bringen müssen, die.Grosstransporte vom Norden in den Sü-
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den unseres Kontinentes oder umgekehrt hingegen nicht. 
«Von Grenze zu Grenze» sagt nichts anderes, als dass Mas
sengOter ilber grosse Distanzen auf die Schiene gehören • 
Die EU sieht das auch so. 
Wir haben unsere Vorausleistungen erbracht Ich erinnere 
noch einmal an die LSV A: Diese belastet vor allem den Bin
nenverkehr, Herr Bundesrat Leuenberger, nicht die Auslän
der. Unsere Unternehmen bezahlen sie. Sie kennen die Pro
zentzahlen sehr genau. Nur ein kleiner Teil wird von den Aus
ländem bez.ahlt, den grossen Brocken trägt die Binnenwirt
schaft. Wir haben die Neat - auch diese müssen wir 
finanzieren. Wir haben die Bahnreform, welche neue Mög
lichkeiten aufzeigt; dies Ist unsere Antwort. Wir haben sie ge
geben. Nun warte ich auf entsprechenden Antworten aus 
dem Ausland. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Je crois qu'on ne peut quand 
mame pas laisser passer sans quelques remarques la prise 
de posltion que vlent de nous llvrer M. Blsig. Sans revenir sur 
le fond du sujet, je crois qu'il y a quand m&me quelque chose 
qu'il taut denc;mcer dans la logique du discours de M. Bisig, 
quelque chose qui n'est pas acceptable. . 
On ne peut pas, Monsieur Bisig, venir aujourd'hui devant le 
plenum du Conseil des Etats et dire: «Ecoutez, II y a ici une 
disposition qui n'est pas extrE!rnement claire. C'est, dans le 
fond, un problllrne de communication. II n'y a qu'a expliquer 
a nos amis Europeens que ce n'est pas tout a faH bleu clair, 
que c'estpresque bleu fonce et qu'entre gens de bonne com
pagnie, on devrait quand mäme arriver a s'entendre et a se • 
comprendre.» Les tl:,xtes dont nous discutons aujourd'hui, 
les textes de l'accord' sectoriel que nous avons accept~ 
l'autre Jour, sont le resultat de sept ans de negociations. lls 
ont fait l'objet d'innombrables allers-retours, traductions, · ex
pertises; commentalres plus ou moins exhaustifs. Alors, il ne 
faut pas maintenant venir nous dire: «Ecoutez, on va reparer 
une petlte erreur de communication, et on va leur expüquer 
que, sl on adopte un texte franchernent contraire a l'esprit de 
1a lol, on pourra teur dire que ce n'est pas si grave et qu'on va 
s'arranger.» 
Monsieur Bisig, il laut dlre les choses clalrement. II y a, dans 
la proposition de majorite, quelque chose qui n'est pas com
patible avec. les accords bilateraux. Certalns de vos argu
men1S et certaines de vos explicatlons meritent d'&tre discu
*· lls doivent probablement &Ire repris, mais dans un autre 
contexte. On ne peut pas accepter la proposition de la majo
rite de la commission, que vous soutenez, et en mäme 
temps approuver les accords bilateraux. S'il y a des choses 
qui ne vous plalsent pas, II faut revenir dans d'autres textes, 
II laut revenir a d'autres moments, mais il ne faut pas, 
aujourd'hui, nous exptiquer que ces textes, qui resultent de 
centaines d'heures (;fe negociation, peuvent &Ire inlerpretes 
avec uri elastique et qu'il n'y a qu'a simpleinent souffler une 
nouvelle idee a nos partenaires europeens pour qu'lls rac
ceptent 
Votre position n'est pas compatible avec les accords bllate
raux, et c'est 1a ralson pour laquelle II taut rejeter 1a proposi
tion de majorite que vous soutenez. 

Schüle Kurt (R, SH): in bezug auf die Philosophie dieses Ar
tikels muss man dem treffenden Votum v.on Kollege Danioth 
nichts mehr beifilgen; es geht um den Schutz des Alpenrau
mes und nicht um den Schulz der Grenzen~ 
Materiell hat der Antrag der Mehrheit politischen Sprengstoff 
in sich, Weil die Bestimmung «von Grenze zu Grenze» vom 
Ausland, von der EU als diskriminierend empfunden wird. 
Das mag fonnaljurlstisch vielleicht anders aussehen, aber es 
ist eine Tatsache, dass der Transitverkehr in der Grflssen
ordnung von 97 Prozent durch die ausländischen Transpor
teure vorgenommen wird. Nur etwa 3 Prozent entfallen auf 
die schweizerischen Tf.ansporteure. Darum .Ist es Y91Btänd
r1Ch, wenn man nicht nur von Brilssel, sondern auch von Ita
lien her, von iiberail her, unsere Bestimmungen in diesem 
Verkehrsbereich dahingehend kritisch hinterfragt, ob wir im 
Sinn und Geiste des bilateralen Abkommens jede Diskrimi
nierung vermelden. 
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ich erinnere Sie daran: Die Europäische Union war konster- Mit dieser Lösung war nicht nur die Europäische Union, son-. 
niert, als. das Volk In unserem Land den Alpenschutzartikel dem waren auch die. Initianten der Alpen-Initiative einver-
sngenommen hatte. Das hat die Verhandlungen über die bi- standen, und zwar deshalb, weil sie dem Sinn der Alpen-
latel'Q.len Abkommen,· Ober Monate und sogar . Ober Jahre Initiative entspricht ·Es geht ja darum, dass der Verkehr, der' 
hinweg blookiert. Erst danh, als der· Bundesrat einen Weg durch die Alpen geht, reduziert wird. Es spielt fOr die Leute, 
aufzeigen konnte, wie man diese Verfassungsbestimmung die dort wohnen. keine Rolle, ob der Lastwagen von liestal 
umsetzen ksnn, .ohne das Ausland zu diskriminieren, sind nach Locamo oder von Lörrach nach Como fährt. Es geht um 
die Verhandlungen wieder in. Fahrt gekommen. t:terr Bot- die Reduktion des Verkehrs; deshalb waren auch die lnitian-
schafter Spinner verfolgt unsere. Diskussion hier; er ist sehr te11 mit dieser Lösung einverstanden. • · . . , 
geme bereit,· Herm Blsig diesen Sact;iverhalt auch aufgrund Wenn· wir nun Im Gesetz, das Immerhin die kont.aeUsiereh-
selner Erfahrungen , an der Verhandlungsfront 2!u übermit- dere Stufe ist als die Verfassung, wieder auf den Ausdruck . 
teln. · . • . . «von Grenze zu Grenze» zurückkommen, wird uns das mit 
Folgende Frage ist hier zu entstheiden: Wollen wir nichtdis- Bezug auf das bilaterale Abkomnien mit der E:uropäischen 

, kriminatorisch eine Lösung finden, die dann auch. unser bila- Union in Schwierigkeiten bringen; das muss ich festhalten. 
terales Abkommen mit der EU nicht gefährdet? Ich habe es schon im Nationalrat gesagt Denken Sie daran, 

.dass das'Oossier Personenfreizüglgkelt nachher durch jedes 
Saudan Fran90ise (R, GE): Je ne suis pas ~re de .la .einzelne EU~Land ratifiziert werden muss. Was sagt dann lta
commlssion, donc f almerais apporter un ~ eclairage. En. llen dazu, das in bezug auf. dllll88 Frage sehr sensibel ist? Da 

.· effet, Monsieur SchOle, vous ravez dlt et y'a ete redlt par cer~ handeln wir uns einfach eine gewisse Gefahr ein. Herr Bisig 
tains des orateurs pr~ents, 1a Communaute europeenne sagte, das sei alles eine Sache der Kommunikation. Wenn 
a falt tres clalrement savoir qu'une teile dlscrimination €1talt das. Parlament jetzt trotzdem. im Sinne· der Mehrheit Ihrer 
lnacceptable. A mon avis, celll va rnOr:rie beaucoup plus loin Kommission beschliessen würde, dann müsste ich n,achher 
parc:e que toute 1a phllosophie qul a preslde a 1a construction hingehen und sagen: Das Parlament hat es gar nicht so ge-
de l'Europe est basde sur l'abolition mOme de la notlon de meint; im' Parlament ist die Illusion, dass wir die Grenze eln-
frontlere. Nous savons tr~ bien que nous ne discutoris pas fach zumachen könneri, in Wirklichkeit gar· nicht vorhanden. 
ici d'un ticket d'entree clan& !'Union europeenne, mals d'un Dann müsste ich .wieder auJ denselben Kunstgriff wie bei der 
ticket d'acces a un march€1. Nous ne sommes donc rn&me AnwendungdesAlpenschutzartlkelszurückgreifen~Vlellelcht 
pas en position de force. . . geht das gut, aber ich rechne mit Schwierigketten.. · · · 
Sur la base du ticket d'acces que nous vouions acqu€1rlr, Was .ist denn . falsch· an der Formulierung des Bund.esrates 
nous introduisons une notlon totalement inacceptable pour und des Nationalrates?. Niemand hat gesagt. da sei etwas · 
les pays membres de !'Union europeenne parce qu'elle est falsch formuliert; auch deswegen· finde ich . den Antrag der 
coritraire a la phllosophie mtme des accords bßat,raux. Dlre, Mehrheit fragwürdig. An der Formel, die wir fOr die 650 000 
Monsieur Bislg, qu'.11 s'aglt unlquement d'une polltique •de · Einheiten gefunden haben und Im ganzen Gesetz llm8$tzen 
communlcation, c'est faire fl de$ efforts contlnuels menes par wollen, zweifelt Ja niemand. . . · · 
le Conseil federal pour essayer d'apoutir, et reussir a mettre Deswege11 ersuche ich Sie, zur Erleichterung der Umsetzung 
sur pied des accords bllat€11'8l.Q(,qui sont .essentiels pour rave- des b~el'Q.len Abkommens - nicht dieses Gesetzes - urid 
nir de notre pays. Je n'arrive pas a comprendre comrnent on der Möglichkeit, es zu r'11fizieren, dem Bund$S1'8.t zu folgen, 

. peut s'accrocher a une teile notion. Nous avons discute hier Ich hoffe, es habe nicht der eine oder die andere doch 'noch· 
des articles tres lmporiants, certalns etant des <1Schlcksals- die Illusion, es sei uns in Wirklichkeit mögfich, die Grenzen~ 
artikel» vis-a-vis de nos partenaires. Nous sommes 1a dans schliessen, die ausländischen Lastwagen zu . zwingen, auf 
un d!!bat qui touche aux fondements m~· qui permettent · die Schiene zu gehen, und nicht clal!!selbe bei. uns zu ma
d'aboutlr aux accords bilateraux.. Prendre dans ce domaine-- . chen. Wir haben fOr die Umlagerung nur marktwlrtschaftllche 
Ja 1a respoMat>Dite de relntrodulre ce genre de notion est un Massnahmen zur . Verfügung; es gibt keine polizeilichen' 
raisonnement.que fai beaucoup de peine a comprendre. Massnahmen. Wir werden dieses Umlagerungsziel mit 
Je vous invlte asoutenir 1a proposltion de.mlnorite. Cet articte· marktwirtschaftlichen Massnahmen '- LSVA usw. - errei
est ~irnent d~ et, suivant notre decislon, p(>1,1rralt remet- chen. 
tre en cause les accords bllab)raux. . · 

. Leuenberger: Moritz, Bundesrat: Ich ersuche Sie auch, dem • 
Entwurf des Bundesrates bzw. dem ßeschluss des National~ 

.·rates zuzustimmen. Die Vertreter der Minderheit haben vie

Ab$1:/mmung- Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

les gesagt Ich möchte es kurz-sehr kurz -noch einmal zu- Abs; 2 -Al. 2 
sammen'fassen. · · 

27Stlmrnen 
15Stlmrnen 

Der Ausdruck «von Grenze zu Grenze» entspricht der Alpen- Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Hier geht es um die 
Initiative und Ist heute Verfassungswortlaut. Dieser Wortlaut Frage, wie wir das Verlagerungsziel von maximal 650 000 
hat den Verlauf der bilateralen Verhandlungen tor mehr. als Schwerverkehrsfahrten in terminlicher Hinsicht erreichen. Ich 
ein halbes Jahr blockiert. weH die J=~e Union diesen möchte nochmals feststellen: Die Kommissloli will diese Ver-
Wortlaut als diskriminierend empfunden hat Es wird nun ge-- kehrsverlägenmg, aber das Gesetz l')1USS realisierbare Vor-
sagt,. er sei gar nicht diskriminierend, auch der Transitverkehr. gaben enthalten. Wir rnelnen,··dass uns die Rearität Irgend 
des Schweizer .Transportgewel'.bes. sei Ja mit erfasst. Poli- einmal einholen wQrde, wenn wir ein zu kur:zfristlges Ziel hin-. 
tlsch · ist dieser Ausdruck natQtllch deshalb diskriminierend, . einschreiben würden. . . . . . · 

, weil 97 Prozent des Transits durct, das ausländische und nur Hier doch ein paar Fakten, dam.lt wir sehen, wie diese Tel'J'l')i- · 
3 Prozent dµrch das schweizerisOhe Gewerbe durchgefOhrt nierung 8US$8hen könnte: 1998 hatten wir 1,2$6 Mißlonen 
werden. . . . • , . . Lastwagenfahrten durch die Alpen. Würde man nun aber -
Dieser Widerstand wurde dann aufgegeben, als wir eine For- das hat Herr Bundesrat Leuenberger bereits erwähnt - die 
mel fanden •. Sie hat den folgenden Inhalt: Vom gesamten . 28-Tonnen-Limite mit der pauschalen Schwerverkehrsab-
Verkehr, der die Alpen d1,1rchquert, ziehen wir den Transitver- gabe beibehalten, hätte man gemAss vorgenommenen Ab-
kehr ab, also den eigentlichen "'8rkehr von Grenze zu klärungen 1,4 bis 1,8 Millionen Fahrten im Jahre 2003 und 

·· Grenze. Es bleiben der lmpott-Export-Verkehrund der Bin- 1,8 bis 1,7 Millionen .Fahrten im Jahre 2007. Das wären also 
nenverkehr. Man schätzt den lmport.:.e>cport-Verkehr und den rund dreimal mehr als das gesteckte Verlagerungi!IZi~. 
Binnenverkehr fQr das Jahr 1999 auf 650. 000 Fahrten. Diese Wenn wir uns überlegen, ab wann das Verlagerungsziel mit 
85() 000 Fahrten wollen wir zulassen. In T&i und Wahrheit den neueR Massnahmen erreichbar ist, müssen wir. zur· 
wird es natürlich eine Durchmischung geben. Es wird einigen· Kenntnis nehmen, dass die Entwicklung der Anzahl Fahrten 
Transitverkehr:. einigen Import-Export-Verkehr und einigen durch die zugestai:ider;ien Kpntlngente beeinflusst wird. Für 
Binnenverkehr geben,. · das .Jahr 2004 haben wir der EU 400 000 40-Tonnen~Kontln-, 
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gente zugesichert; die gleiche Anzahl gilt auch für die schwei
zerischen Transporteure. Zusätzlich haben wir der EU 
220 000 sogenannte Leicht- und Leerfahrten zugesichert 
Wir rechnen, dass schwelzerischerseits etwa 30 000 dieser 
Leicht- und Leerfahrten benutzt werden. Wir haben hier also 
ein Potential an Zusicqerungen im Umfang von 1,050 Millio
nen Fahrten im Jahre 2004. 
Nun ist klar, dass diese Kontingente nicht alle für Fahrten 
durch die Alpen benutzt werden; das können ja auch Fahrten 
nur von Lörrach nach Zllrich sein. Wir müssen jedoch sehen, 
dass das Potential an sich vorhanden ist; zu diesem kommen 
dann noch die alpenquerenden Fahrten mit Fahrzeugen von 
34 Tonnen bzw. solchen von 28 Tonnen. 
Gernäss einer Studie des Dienstes für Gesamtverkehrsfra
gen vorn Juni 1999 kommt inan zum Schluss, dass wir mit 
den vorgesehenen Kontingenten und Massnahmen im Jahre 
2004 damit rechnen mllssen, 1,4 MilHonen Fahrtt1n zu haben. 
Ob nun diese Zahl stimmt oder nicht, im Jahre 2004 wird es 

' sicher oder mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Grösse von 
über einer Million Fahrten sein. 
Nun können wir dank der LSV A und dank den bahnseitigen 
Massnahmen folgendes erreichen: · 
1. Wir können den erwähnten Wachstumstrend ab dem 
Jahre 2001 bremsen. 

. 2. Wir köMen das Aufkommen an Schwerverkehr auf der 
Strasse ab dem Jahre 2005 reduzieren. 
Wir müssen aber sehen, dass wir ab dem Ausgangspunkt
ab dem Jahre 2005, wenn die 40-:Tonnen-Lastwagen gene
rell zugelassen werden - voraussichtlich ein Niveau an 
Schwerverkehrsfahrten haben, welches es praktisch unmög
lich macht, die Anzahl Fahrten innerhalb von drei Jahren, 
also bis Ins Jahr 2007 oder eben ab der Eröffn Ling des 
Lötsehberg-Basistunnels, auf 650 000 hinunterzufahren. Es 
leuchtet auch ein, dass das nicht funktionieren kann, weil wir 
ja die Netzlösung mit zwei Basistunnels am Gotthard und am 
Lötsehberg beschlossen haben und weil wir diese Kapazitä
ten brauchen, um das Verlagerungsziel gemäss dem Alpen
schutzartikel zu erreichen. Wir dürfen doch nicht aufgrund 
des heutigen Kenntnisstandes - wir leglferieren ja heute -
ein Ziel in ein Gesetz hineinschreiben, von dem wir anneh
men müssen, dass es nicht erreichbar ist. 
Nun nimmt die KVF die AnHegen ernst, die im Zusamrpen
hang mit ,diesem Verlagerungsziel stehen. Wir betrachten 
das auch als politisch kritischen Punkt. Wir haben deshalb -
wir werden das nachher noch im Detail behandeln· - in 
Artikel 1 Absatz 3 eine Möglichkeit eröffnet, dass man schritt
weise Massnahmen ergreift, die verschärfend wirken, um 
das Verlagerungsziel zu erreichen. In diesem Sinne soll man 
das Ziel angehen, d.arnit es spätestens mit der Eröffnung des 
Gotthard-Basistunnels oder allenfalls - wenn man sich an
strengt- auch frOher erreichbar wird. 
Wie Sie aus der Fahne ersehen, schliesst sich die Mehrheit 
dem Nationalrat an, der das Verlagerungsziel möglichst 
rasch erreichen will, spätestens aber nach der Eröffnung des 
Gotthard-Basistunnels im Jahre 2013. 
Der Weg der Minderheit 1, zur der ich selber gehöre, ist mei
nes Erachtens kohärent mit den Massnahmen, die man er
greifen möchte, wenn das Verlagerungsziel nicht erreicht 
wird. Die Minderheitsanträge werden anschllessend noch be
gründet -
Aus der Sicht der Mehrheit verlangt die Minderheit II wie e~
wähnt etwas, das kaum realisierbar ist. Damit gAben wir ein 
Versprechen ab, das wir mit grösster Wahrscheinßchkeit 
nicht einlösen können. 
Ich ersuche Sie namens der Kommission, der Mehrheit zuzu
stimmen. Persönlich schllesse Ich mich allerdings der Min-. 
derheit I an. 

Schüle Kurt (R, SH): Im Namen einer sechsköpfigen Minder• 
heit, der grösstmöglichen · Minderheit also, beantrage ich Ih
nen, das Verlagerungsziel zeitflch nicht auf das Jahr nach der 
Eröffnung des Gotthard-Basistunnels zu fixieren, sondern 
einfach festzuhalten, dass diese Verlagerung des Güterver
kehrs auf die Schiene möglichst rasch zu geschehen hat Da
mit wollen wir einen Beitrag 1~ zum Konsens, zur Annä-
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herung der Standpunkte in dieser kontroversen Frage, die 
möglicherweise darü.ber entscheidet, ob die bilateralen Ab
kommen Ober alle H0rden gebracht werden können. Wir sind 
der Meinung, dass es sich dabei nicht einfach um Kosmetik 
handelt Wir wollen zum Ausdruck bringen, dass alle An
strengungen zu unternehmen sind, um das Verlagerungsziel 
möglichst rasch zu erreichen. Jene Kreise, die das Jahr 
2007, also das Jahr nach der Eröffnung des Lötschberg-Ba
slstunnels, im Gesetz festschreiben wollen - die Minderheit II 
(Danioth) gehört mit dam-, haben Bedenken, dass der Bun
desrat mehr oder weniger tatenlos die Eröffnung des Gott
hard-BllSistunnels abwarten könnte, falls eine solche Bestim
mung fehlt. 
Die V9m Schwerverkehr hauptbetroffenen Regionen, vor al
lem im Alpenraum, haben indessen ein Anrecht und aufgrund 
des Alpenschutzartikels auch den verfassungsmässlgen An
spruch darauf, dass der Transitverkehr raschestmöglich auf 
die Bahn gelenkt wird. Mit unserem Antrag und zusammen 
mit dem vom Präsidenten auch bereits erwähnten neuen Ab
satz 3 UJ'lterstreichen wir diese Absicht Wieweit und wie 
rasch uns die Verlagerung auch tatsächlich gelingen wird, ist 
heute relativ schwierig abzuschätzen. Der Bundesrat hat sich 
nicht'zuletzt darum auch gegen den fixen Zeitpunkt 2007 ge
wandt . 
Die Transitkapazitäten hängen nun nicht allein von den bis
herigen und den neuen Achsen ab, obwohl natOrlich die 
neuen Neat-Basistunnels das grösste Potential zur Kapazi
tätssteigerung bringen werden. VJele weitere Faktoren spie
len bei der Verlagerung aber ebenfalls eine Rolle: im Güter
schienenverkehr das Betriebskonzept der Bahnen, die Stei
gerung der Produktivität, die Zahl der Betriebstage - z. B. die 
Frage, ob man am Sonntag fahren kann oder nicht -, die 
Länge und Auslastung der Z0ge, ihre Geschwindigkeit, die 
Koordination mit den Personenzügen, Insbesondere auch im 
Regionalverkehr. 
Aber neben den Kapazitäten auf der Schiene spielt auch die 
Kapazität auf der Strasse im In- und Ausland eine Rolle: Gibt 
es Engpässe, Staus? Ich erwähne die technischen Vorschrif
ten wle-z. B. Gewichtslimlten, die Frage des.Preises und die 
Wirksamkeit des kClnftigen Wettbewerbs, der in ZUkunft 
durch die Drittanbieter bei den Bahnen ermögßcht wird. Falls 
Deutschland und dann auch Europa rasch eine LSVA einfüh
ren, würde uns das die Verlagerung natOrlich wesentlich er
leichtern. Wetter nenne ich die Frage der Terminals, .die 
Frage der künftigen Allianzen im Güterverkehr und nicht 'zu. 
letzt die Qualität.des Managements unserer Bahnen. Je nach 
Gewichtung dieser Faktoren bestehen mit der Inbetrieb
nahme des· Lötsehberg-Basistunnels und mit den bisherigen 
Bergstrecken noch Kapazitäten für zusätzliche Fahrten In der 
Grössenordnung von 800 000. Durch Q9%ielte Massnahmen 

· muss und wird es uns gelingen, einen wesentlichen Teil des 
Transitverkehrs schon vor Eröffnung des Gotthard-Basistun
nels auf die Schiene zu bringen. 
In der Kommission ist unbestritten geblieben, dass wir in. die
se, Hinsicht Oruck aufsetzen müssen. Der vorgeschlagene 
Absatz 3 zeigt den Weg dazu auf. Mit diesem zusätzlichen 
Auftrag unterstreichen wir, dass wir es nicht bei der blossen 
Deklamation einer möglichst raschen Verlagerung bewenden 
lassen wollen. . , 
Der Streit um Jahreszahlen ist vorprogrammiert Wenn wir 
auf den knappen Entscheid des Nationalrates - 93 zu 
88 Stimmen - einschwenken würden, so bedeutete der Be
zug zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels klar die Jahres-,, 
zahl 2013. Diese allzu lange Leidenszeit ist fOr die betroffene 
Bevölkerung, vor allem diejenige im Alpenraum, unzumutbar 
und auch verfassungswidrig. Wir solhen sie darum nicht ge
setzlich verankern. Die Minderheit I hat damit ein. Anliegen 
aufgenommen, das auch vom Departement von Herrn Bun
desrat Leuenberger angeregt wurde. Weil die Sache eben 
fragil ist - das haben die ~mrnungen im Nationalrat und 
in der Kommission wie auch die Stimmen in der Öffentlichkeit 
gezeigt -, dürfen Sie dieses Verkehrsverlagerungsgesetz 
und damit die bilateralen Abkommen nicht durch eine!\ Ent
scheid · gefährden, der fast noch mehr von psychologischer 
als von rein materieller Bedeutung Ist! Geben Sie mit der Min-
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derhejt I eiq Sig_nal, dass es uns mit der Umsetzung de$ Ver
fassungsauftrages emst ist und dass wir diese bilateralen 
Abkommen wirklich wollen. 

. entstehen .wird. Dazwischen muss auch noch der PW-Ver
. ~r durchkommen, der ja selbst schon viele Staus verur-
sacht · 
Das Volk -- wir haben es gehört - hat zu wiederholten Malen 

Danlojh Hans (C, UR): Ich möchte vorerst klarstellen: Ich bin seinen Willen bekräftigt, eine für die Bevölkerung und die 
· selbstverständlich für eine Befristung, für· einen klaren Auf- Umwelt verträgliche Verkehrspolitik zu unte~en. Es hat 
trag; daher d.er Antrag der Minderheit II zu Absatz 2. Im Obri- die ~ehörden ~gt, insbesondere den Güterverkehr auf . 
gen bin Ich ebenfalls .der Meinung, dass die in Absatz 3 ge- welle Distanzen - ~lt der Güterverkehr nicht auf die str- . 
nannten Massnahmen ergriffen werden mOSS8r!. An sich asse angewiesen ist, das räume ich ein - auf die Schiene zu· 
hätte das auf der Fahne anders dargestellt werden können; verlagern. Die Stichworte dieser Entscheidungen des Volkes 
dies zur Klarstellung. . kennen Sie. Wenn der Souverän sogar Ober seinen hartnäk-
Dem Antrag, im Güterschwerverkehr sei der fllafond von .klgen, langen Schatten gesprungen Ist und die vor.zeitige Zu-
650 000 Fahrten bis Im Jahre 2007 anzustreben und zu errei- lassung von «40.-J:önnem» geschluckt hat, was vor wenigen 
chen, w,ird entgegengehalten, eine solche Garantie C,er Ver- Jahren noc::h niemand für möglich gehalten hätte - es ist lm-
lagerung könne bereits für die Inbetriebnahme des Lötsch- merbln der Verhandlungskunst unseres Bundesrates zu ver-
berg-Basistunnels nicht abgegeben werden. Es Ist in der danken, dass hier Bewegung hineingekommen ist ..,., dann 
Kommission argumentiert worden, mit diesem ehrgeizigen wollte das Volk gleichwohl, oder eben • recht , eine sinn
Ziel würde im nachhinein das Neat".Netzkonzept unglaut,wOr- . volle und griffige Verlagerung. Dies sollte zwar mit mandwlrt
dlg, bzw. es wOrde bekundet, man ~uche dann das Netz- sch~ichen Mitteln, aber mit kl~n Fristen erfolgen - Fri
konzept gar nicht Dabei wird natOrlicti Obersehen, dass das sten, auf welche sich auch die verladende und die tränspor
Netzkonzept nicht nurfür die Beförderung der·GOter vorgese- tierende Wirtschaft muss verlassen können. Das gilt nicht 
hen ist, sondern. dass wir ja auch für den Personenverkehr nur, wie wir gehört und beschlossen haben, für den· Transit-
am Hochleistungs-Bahnnetz l:uropas angeschlossen wer- verkehr. . 
den wollen. Ich möchte also entgegnfm, d8.SIS Im Geset? nicht Ich trage zum Schluss: W1& rechtfertigen wir tlem Volk ,ge-
eine absolute Garantie festgeschrieben Ist, sondern von el- genOber eine Nonchalance im Umgang mit Verfassungsauf-

. ner Zielgrösse die Rede ist, die angestrebt werdel'I muss. Ich triQOO und Fristen? Nehmen wir die. Verantwortung wahl'? 
zitiere hier eintm unverdächtigen Zeugen, der Im Nationalrat Ich möchte Ihnen auch Im Namen der Umer Bevölkerung, 
erklärt hat, die 650000 Fahrten pro Jahr seien ein angestreb- meines V,olkes, für dieses Ve~dnls danken. 
tes Ziel und nicht eine absolute Grösse: So zumindest Ist das 
Votum von Herrn _Bundesrat Leuenberger in· der «NZZ» ZU* Delalay Edouard (C, VS): Le. probleme principal posEi par 
sammengefasst worden; Ich nehme an, dass das auch richtig rarticle dont nous discutons maintenant est de · determlner 
wiedergegeben wurde. . \ ·· l'hbrizon qul nous permettra de volr se realiser l'objectif de 
Diese Zielerreichung mit allen M'rttetn Ist nicht nur angesichts l'ordte 650 ooo courses annueUes a travers les Alpes. Le. 
des Alpenschutzartikels gefordert~ der sogar, wie wir gehört Conseil federal a d6termine. que cet objectlf n'etait envisa-
haben, eine kOrzere Frist vorsieht-; .sie ist auch nach Aus- geable qu'apres l'ouverture du tunnel de base du Saint-Go
kunft von Fachleuten ausser- wie innerhalb der Ver.waltung thal'd. II a sans doute de bonnes raisons pour l'afflrmer puis-
duri::haus realistisch. que aujourd'hul le nombre de passages des vehlcules lourds 

· 1. Kapazität&- und lelstungsmässig sind die Bahnenproblem- a travers les Alpes repmsente le double de celul que nous 
tos in der Lage, bis 2007, also bis_ nach Vollendung des voulons atteindre. Ce chiffre ne cesse d'allleurs d'augmenter. 
Lötschberg-BasistUnnels, die n~ndigen Stellplätze zu of- Nous pauvons tres blen comprendre l'lrnpatience d81!1 rive-
ferieren, um das Verlagerungsziel von 650 000,xu erreichen. rains de 1a route du Saint-Gothard, en partlculier ceux · des 
Dieses Ziel ist auch für die BLS allein erreichbar, und ohne cantons d'Uri et du Tessin. · 
dass sie den anderen Verkehr wesentlich ein~ränken MaJgre cette QOmprehension, nOI.IS nous heurtons aux falls, 
muss, denn die BLS verfügt Ober eine moderne, vor kurzem et noLIS · savons que les falls sont t&tus. Le Conseß federal 
fertiggestellte Doppelspur-Bergstrecke: Es besteht die Ab- 001.(S dlt avec ralson que 1a reduction des passages de whi-
slcht, Basislinie und Doppelspur, also insgesamt drei Ge- cules lourds a travers les Alpes ne peut b envlSagee que 
leise, kombiniert zu benutzen ,und QazU auch modernste par un transfert de trafic correspondant sur le, rall. Or, un 

• Technologie einzusetzen. . . transfert de traflc sur le rail de cette il'nportarj'ce ne peut se 
Auch die beiden betroffenen Terminals im Ausland dürften· realiser physlquement que. lol'Sque les tunnels ferroviaires 
bis 2007 fertig. ~in. Novara, Im Silden, ist meinen Erkundt- seront ouverte._ Pour ma part, Je crois a l'analyse du ConseD 
gungen zufolge bis Ende 2000 ausgebaut, für den. zusätzll~ federal qui repond a la loglque la plus pure. Une chose est de 
chen Verkehr bereit und nötigenfalls auch_ sofort ausbaufä- voulolr r6dulre le. trafic routier lourd a travers les Alpes, une 
hlg. Bel Freiburg im Breisgau, also Im Norden,.sind die Ver- autre_chose est de pouvair le faire au moyen d'installations 
handlungen angelaufen. Auch hier sind die Anlagen modul- ferrovlaires de substltutlon qul demandent un certain temps · 
artig dem jeweiligen Verkehrsvolumen anpassbar. pour &tre operatlonnelles. . · . -
2. Im übrigen haben wir auch noch die bestehende ~ard- . Ce que je viens d'affirmer est un soutien au projet du Con- , 
achse, wo allerdings, wie wir wissen, Lastwagen nur bis zu seD federal qui est objectivement logique et ralsonnable. Jlll 
einer Eckhöhe von 3,8 Metem durchkommen. Ein sehr gros- crois cepenc;lant que nous devbns introduire dans nos consi-

. serTeil von Lastwagen hat aber Immer noch diese Eckhöhe. detatlon$ une autre dimension et une autre cornposante qul 
3. Die Entwicklung von .tiefliegenden Verladewagen, wo eine consiste ·a dlre que Ja priorite absolue aujourd'hui pour le 
-Tessiner Anna führend,mltwlrkt, Hesse ein noch grösseres F'arlement est d'assurer le succes de rensemble du paquet 
Volumen derartiger Fahrten zu. Ich. glaube. man daJf auch des accords bllateraux ~nclus avec l'Unlon europeenne. A 

· hier sagen: Wo ei11 WIiie ist, Ist auch ein Weg. cet egard, II faut reconnattre que la propositton de 11')inorite 1, 
· Ich bitte Sie zu bedenken, dass bei .einer Zustimmung zum mäme sl .elle a pour eile un ~ctere un peu el~ue cons-

Antrag der Mehrheit der Verlagerungsauftrag der Verfassung ·, tltue un compromls de nature a apaiser les craintes expri
um nicht weniger als zehn Jahre-das dOrfen wir ohne Ober* mees de divers cötes.. .J.e suis par ailleur1J cerlain que M. · 
treibung sagen - hinausgetögert ·würde. Weder der Verfas- Leuenberger, conseiOer. f~eral, oe sera pas trop fäche avec 
sungstreue noch der betroffenen Bevölkerung ist eine derar- moi sl j'abandonne le projet du Conseil federal pour 80Ut$llir 
tige zeitliche Strapazlerurig und Mehrbelastung zumutbar. In · la pl'OJ)O$ltion de minorite 1. Certes, la notion «le plus rapide

. kurzer Zeit wird mit dem Auftauchen von cc34-Tönnem» - und ment posslble» est peu precise, mals on sait tres bien qu'a 
hierauf von «40-Tönnem» -, mit einem SChwarm von in ho- . l'lmpossible · nul n'est tenu, et qu'il ne sert a rlen de fixer 
hen Tempi durchrasenden leeren Lastwagen nebst dem bis:- aujourd'hui des objectifs dont nous savons deJa · qu'lls sont 
herigen ·•.Verkehrsvolumen ein zunehmendes, grosses irreallsables. . 
Vekehrsvolumen auf uns zukommen. Ich glaube sogar, dass Nous faisons beaucoup de polltlque reg~ aujourd'hui, et 
am Gotthard ein ganz und gar unappetitlicher Verkehrssalat vous comprendrez aussl que je suls peu enthouslaste pour 1a 
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proposltion de minorite II. Celle-ci entratneratt une sorte de 
concentration du trafic ferroviaire. marchanäises sur l'axe du 
Lötsehberg au detrirnent des autres fonctions attrlbuees a ce 
tunnel, en particulier du transport de personnes. Je pense 
. que rieo ne sert de jeter les unes contre les autres les diffe
rentes foroes en presence: les l§cologistes contre les «go
thardistes», et ceux-ci contre les autres Interesses par le 
transport a traverB les Alpes. Au contraire, nous elaborons 
une 101 qui doit exprlmer une·ligne de condufte generale, et 
qui ne doft .pas entrer dans trop de details que l'on sait 
d'ailleurs lrreallsables au moment ou nous traitons le present 
texte de lol. . 
C'est la ralson pour laquelle je soutiendrai la proposition de 
minorfte 1. Je vous invite a faire de mäme pour assurer le suc
ces de l'ensemble du paquet issu des negoclatlons bilat6ra
les. 

Hofmann Hans (V, ZH): Zwischen dem Antrag der Mehrheit 
und jenem der Minderheit I besteht kein fundamentaler Mei

. nungsunterschled. Es geht vielmehr um eine taktische Frage. 
Es geht auch um die Frage, ob wir hier eine Differenz zum 
Nationalrat schaffen wollen, wes unter Umständen sicher et
was für sich hat 
Je mehr ich jedoch die beiden Varianten miteinander verglei
che, je mehr erscheint mir die Form1,1lierung .der Minder
heit 1- es wurde bereits gesagt - schwammig, unpräzis und 
irgendwie nicht greifbar. Man verzichtet auf einen klaren End
termin, man .sagt nur «möglichst rasch»., Was heisst das? 
Man führt dann einen neuen Absatz 3 ein, der sinngemäss 
sagt Sollte das Ziel gefährdet erscheinen, legt der Bundesrat 
Zwischenschritte fest, oder er schlägt mit der Botschaft zum 
Ausführungsgesetz zu Artikel 84 der Bundesverfassung -
das Ist dann im Jahre 2008 - weitere Massnahmen vor. Ich 
frage mich: Wenn diese Massnahmen dann immer noch nicht 
genugen, was dann~ Dann geschieht nichts mehr, weil wir 
keinen verbindlichen Termin im Gesetz festgeschrieben ha
ben. 
Ich bin, wie Sie alle, für die Verlagerung des alpenquerenden 
Gllterschwerverkehrs auf die Bahn, und gerade deshalb bin 
ich für die klare, ehrliche Aussage im Entwurf des Bundesra
tes und im Antrag der Kommissionsmehrheit, also «möglichst 
rasch, spätestens aber ein Jahr nach Eröffnung des Gott- • 
hard-Baslstunnels». Das ist ein verblndrlcher, im Gesetz fest
geschriebener spätester Endtennin. Über diese Sicherheit 
sollten eigentlich auch die Umweltverbände froh sein. Nie
mand hindert uns daran, ~ Ziel früher zu erreichen, wenn 
dies möglich ist Ich denke, gerade in dieser Terminfrage soll• 
ten wir hier und heute Klarheit schaffen und nicht erst 2006 
mit dem Ausführungsgesetz zum Verfassungsartike.f. 
Der Antrag der Minderheit II ist ebenfalls abzulehnen. Herr 
Bundesrat Leuenberger hat in der Kommission l(lar gesagt, 
dass dieser Termin einfach nicht möglich ist Wenn dieser 
Termin möglich wäre, würde ich mich fragen, wieso wir dann 
den Gotthard-Basistunnel noch bauen. Ein Basistunnel 
würde dann ja genügen. Ich denke, Unmögliches gehört nicht 
in ein Gesetz. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zuzustimmen. Seiel'f Sie für 
Klarheit, für Präzision, und lehnen Sie die Anträge der Min
derheiten l 'Und II ab. 

Jenny This CV, GL): Ich b$grelfe jene, die bei dieser Sache 
das Jahr 2007 anvisieren. Das wollen wir ja alle; aber es Ist 
eben unrealistisch. Selbst das Jahr 2012 anzuvisieren ist 
eine hehre Zielsetzung. Um des zu realisieren, braucht es 
grosse Anstrengungen der Verantwortlichen; um auf 650 000 
Fahrten zu reduzieren, dazu braucht es etwas. Da müssen 
die Verantwortlichen der SBB verkaufen, Akquisition betrei• 
ben, sich marktgerecht verhalten. Dass sie dies können, ha
ben sie bis jetzt noch nicht bewiesen. Ich vertraue ihnen und 
glaube, dass sie dies können; dazu müssen sie aber noch 
lernen, die Türklinken zu polieren, müssen sie auf die Piste 
gehen, auf dem Markt tätig werden, vorausschauend wissen, 
wo es ein T~lumen gibt Diese Aufgabe waren sie 
sich bisher nicht gewohnt. Da reicht es nicht, grosszügige 
und teure Reklamen auf allen Bahnhöfen oder im Fernsehen 
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zu machen. Dies wird nicht dazu reichen, das Ziel von 
650 000 Fahrten zu erreichen. Dies ist wirklich eine grosse. 
Vorgabe. 
Das Jahr 2007 im Gesetz aufzunehmen Ist unrearlStisch und 
eine AugenWischerei. Es niltzt doch nichts und hat keinen 
Wert, wenn wir der Ansicht des Volkes noch Vorschub lei
sten, die Politiker predigten Dinge, äie sie dann nicht einhal
ten könnten! Da ist mir die Vorgabe des Bundesrates, dies 
bis zum Jahr 2012, also «möglichst rasch, spätestens aber 
ein Jahr nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels» zu er-
reichen, sehr viel lieber. ' 
Herr Hofmann hat es angetönt Wenn wir das Verlagerungs
ziel auch ohne die Gotthardröhre erreichen können, dann 
frage ich mich tatsächlich, warum wir sie überhaupt bauen. 
Herr Danioth, Sie können mir glauben, dass wir sie wegen 
des Personenverkehrs nicht bauen mQssen. Sie wird.nie eine 
Panoramaroute werden. Die Autofahrerwerden sich nicht um 
den Gotthard-Basistunnel reissen. 
Ich möchte Sie also bitten, der Mehrheit zuzustimmen: «mög
lichst rasch, spätestens aber ein Jahr nach Eröffnung des 
Gotthard-Basistunnels». 

Loretan Willy (R, AG): Bei dieser Diskussion kf>nnte man 
nocti sehr vieles sagen. Man könnte die Etappierungsdebatte 
um die Neat wiederaufnehmen und vermerken: Im nachhin• 
ein haben wir bei der Prognose möglicherweise doch noch 
Recht bekommen. Offenbar bräuchte es, so wie dies bereits 
gesagt worden Ist, den Gottharddurchstich doch nicht, wenn 
wir das Verlagerungsziel mit dem L.f>tschberg alleine errei
chen könnten. · 1ch will hier auf diese Diskussion verzichten 
und nur zwei kurze Bemerkungen machen: , 
1. In formeller Hinsicht Bis zu Beginn der gestrigen Kommis
sionssitzung gab.es eine Übereinstimmung von Bundesrat, 
Nationalrat - dieser ist dem Bundesrat nur knapp gefolgt -
und unserer Kommission. Bei der Kommission beruhte dies 
zugegebenermassen nur auf einem vorläufigen Resultat An 
der gestrigen Kommissionssitzung wurde dann unter Mitwir
kung des UVEK die Fassung der Minderheit 1 (SchOle) aufge
bracht. Hier stelle ich fest, dass wir eine Übereinstimmung 
zwischen Bundesrat, Nationalrat und der Mehrheit unserer 
Kommission haben. Herr Bundesrat Leuenberger hat für die 
Fassung des Bundesrates gemäss Fahne im Nationalrat ge
kämpft, so wie dies sein Recht und seine Pflicht Ist Wann die 
Wende gekommen ist, habe ich Ihnen gesagt. Dies ist nicht 
verboten, es ist alles in Ordnung; man muss aber die Entste
hungsgeschichte des.Antrages dieser Minderheit 1 (Schüle) 
etwas kennen. 
2. In materieller Hinsicht bin Ich für klare Aussagen. Wir Wis
sen alle, dass «möglichst rasch» im günstigsten Fall «nach 
der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels» heissen kann, 
wenn wir davon ausgehen, dass der Lötsehberg vor dem 
Gotthard eröffnet werden kann. In der Fassung von Bundes
rat, Nationalrat und der Mehrheit der Kommission wird das ja 
erläutert, in Akzeptanz des Volksen1scheides für die Neat 
Das ist das, was man heute - gewiss, elnigermassen auf un
sicherer Basis - sagen kann. 
Die Variante der Minderheit II (Danioth) ist nach heutigem 
Wissensstand klar nicht erfüllbar; deshalb Ist sie abzulehnen. 
Die Variante der Minderheit 1 (SchOle) Ist, wie dies schon ge
sagt worden ist, schwammig. Mit dieser Fassung müssen wir 
ja unter Umständen vor das Volk treten. Da kommen .dann 
die Fragen: «Was heisst da 'möglichst rasch', können Sie das 
nicht noch etwas erläutern?» Das möchte ich dann tun kön
nen, auch als alt Parlamentarier. 
.Deshalb bin ich der Meinung, dass wir nach der Fassung 
Bundesrat, Nationalrat und Kommissionsmehrheit die Worte 
«möglichst rasch» einsetzen, wes heisst. dass wir das Ziel 
mit allen Krlften anstreben, dies aber, präzisierend, für «spä
testens ein Jahr nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels». 
Das ist das einzig Realistische, das wir heute sagen können. 
Ich bitte Sie, die Mehrheit zu uoterstützen. 

GemperU Paul (C, SG): Ich habe bereits gesagt, dass ich ge
stern an der Kommissionssitzung in Vertretung eines abwe
senden Mitgliedes teilgenommen habe. Deshalb steht mein 
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Name bei den Mitunterzeichnern des Antrages der Minder- mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, die clarOber hinaus 
heit 1, und damit habe Ich die Legitimation, hier zu sprechen. diskriminlerungsfrei sein müssen. 
Die Fassung der Kommissionsmehrheit beinhaltet in .Artikel 1 Betreffend die Ziel~ in quantitativer Hinsicht Bei der 
~tz 2 des Verkehrsvertagerungsgesetzes ebenfalls eine Zahl von 650 000 Fahrten darf von einem recht breiten Kon-
«möglichst rasche» Zielerreichung mit Bezug auf die zulässi- seos ausgegangen werden, wenngleich natürtlch zu beden- , 
gen 650 000 Fahrten pro Jahr. Sie setzt aber den End~ ken ist, dass auch diese Zahl aus ~r Sicht des Alpenschutz-
termin - darum. geht es eigentlich ~ zur Erreichung. dieser artlkels bereits eine gewisse Konzession bedeutet , 
Zielgrösse bereits · verbindlich fest, nämlich auf «ein Jahr 1Was die zeitliche Fixierung des Verlagerungszieles anbetrifft, 
nach Eröffnung d.es GOtlhard~istunnels» •. Das vorges&- · so bitte ich Sie In aller Form, diese auf die Inbetriebnahme , 
,hene Jahr 2018 steht aber als Zeitpunkt cter Eröffnung nicht des Lötschberg-Basislunnels anzusetzen, das heisst,. der 
absolut sicher fest; es kann auch 201 S ,oder 2017 werden, Minderheit II :zuzustimmen. Wenn wir dies nicht tun, besteht 
und damit ist das Ganze weit entfernt Dieser Zelthorizont ist unweigertich grösste Gefahr, dass sich dann die Macht des 
sehr lang, und ich möchte beifügen:der Hlmmt:11 damit sehr ·. Faktischen durchzusetzen beginnt und. Wir das Vertage
.hoch. Es besteht die Gefahr, dass in diesem Zusammenhang . rungsziel überhaupt nicht mehr erreichen. Davor haben vor 
in bezug auf die Fahrtenreduktionen. vor diesem Endtermin · allem die Mitbeirgerinnen und Mitbürger In meinem Kanton, 
nicht sehr viel geschieht Der ·Bundesrat kann sich ständig aber auch diejenigen Im Kanton Tessin Angst Diese berech
auf den Tag X. d. h. auf die Fertigstellung "des Gotthard:-Ba- tigte Angst und der darauf gegründete Wille, eine stetige, zu-
sistunnels,,berufen und Massnahmen unter diesem Aspekt nehmende Lastwagenflut nicht weiter zu ertragen, sind ernst 
hinausschieben. . zu nehmen. Verg~ Sie nicht, .dass in diesen Talschaften 
Dieser Gefahr soll mit dem Antrag der Minderheit I entgegen~ nicht einfach einige tausend oder einige zehntausend Men-
getreten werden. Der Minderheitsantrag will; dass der Bun- sehen· leben, die gleichsam eine vernachlässigbare Grösse 
desrat sofort und unverz{lglich In die Pflicht genommen wird. bilden. Nein, es handelt sich um Menschen, die das Bewusst-
Er soll sich schon vor der. Eröffnung des Gottt,ard-Basistun• sein haben, staatliche Gemeinschaftsn zu bilden; Gemein-
nels periodisch mit dem Stand der Dinge befassen müssen schatten, die über .Jahre und Jahrzehnte Beeinträchtigungen 
und allfillige neue Lösungsmöglichkeiten - es kann z. B. verschiedenster Art (Bahn, Transitstrassen, Hochspan~ 
technisch neue Lösungsmöglichkeiten geben ,.. beim Schopf nungsleitungen usw.) Im übergeordneten Interesse auf sich 
pacKen und nicht einfach auf den Deus ex machina warten, genommen haben; Gemeinschaften aber auch, welche ge-
d. h. auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Gotthard:-Basis- willt sind,. zu ihrem ökologisch überaus .sensiblen Lebens-
tunnels. Der Druck zum Handeln wird somit zweifellos ver- raum SOrge zu tragen. Das liegt letztendlich im allgemeinen 
stärkt, und dem Gebot der. Umlagerung wird damit mehr Interesse - und nicht nur im Landesinteresse, son~ern lm 
Nacliachtung verschafft. Damit bekommen auch die Zwi- übergreifenden Interesse. · · 
schenschritte, wie sie in Artikel 1 Absatz 3 aufgeführt.werden, Man ,hat eingewendet und wird weiterhin elnweniten, das Ziel 
meines Erachtens mehr Sinn und Inhalt. · · 2007 sei nicht zu erreichen und es habe !(einen Sinn, dem 
Wir dwfen hier nicht.vergessen - das beriickslchtigt ja die Volk Sar\d in die Augen zu streuen. Ich möchte hier auf das 
,Minderheit II (Oanloth) -, dass zwischenzeitlich der Lötsch- hinweisen, was Kollege. Danioth gesagt hat Man kann mei- · 
berg-Basistunnel eröffnet wird, Oieser Lötsehberg-Basistun- nes Erachtens nicht damit argumentieren ~ wie das hier teil
nel sollte in bezug auf die Verbesserung der !3ituation dann . weise· der Fall war-, das wurde belegen, dass es den Gott· 
doch einiges bringen. Wenn wir den Endtermin nicht verbind- hard-Basistunnel •gar nicht brauche. Ich meine, .wir wären 
lieh fesfsQhreiben können, so woUen wir wenigstens, auf die- schlechte Planer; wenn dieser Tunnel zu Bl;lglnn seiner lnt. 
sen Umstand hinweisen und. sagen, da könnte ein Quanten- trtebnah~ bereits ·von ausgelastet wäre. Wir müssen ja lei
sprung eintreten. Diese Gelegenheit muss der Bundesrat so- der mlfzunehmendem Verkehr rechnen. Bis heute hat mich 
fort ergreifen und allenfalls geeignete Massnahmen treffen. niemand davQn überzeugt, dass es unmöglich Ist, dieses Ziel 
Die P,1lnderheit I steift einen Antrag zur Vermittlung zwischen 2007 gemäss Minderheit II zu erreichen. Deshalb sollten wir 
einer Lösung mit einem Endtermin, der sei,r .spät eintreten es wenigstens versuchen. Wlrb~gen das im Gesetz ja auch 
könnte, und · dem .unrealistischen Ziel, 650 000 Fahrten be- entsprechend zum ·Ausdruck. 
reits mit der Inbetriebnahme des Lötsehberg-Basistunnels zu Was die. Minderheit.! anbetrifft Natürlich kommen wir in Ge-· 
erreichen.. , . . . . ·• . · setzen nicht IJffl allgemeine Rechtsbegriffe herum, und diese 
Ich wäre Qbrigens dankbar, wenn Herr Bundesrat Leuenber- sind immer dehnbar. Aber das, was uns jetzt die Min~rheit 1 

. ger im Rahmen Sliliner Ausführungeh noch etwas bezüglich vorschlägt, ist nun wirklich allzu dehnbar, und vor allem frage 
Ka~ten und Sinn dieses LötschberirBasistunnels aus- ich mlcli, worauf wir dann bei Absatz 3 Bezug nehmen soll-
fQhren wurde. ' > · ten. . . . . .• 
Ich möchte Sie bitten, der Minderheit 1 (SchDle} .zuzustim- Ich bitte Sie, der Minderheit II zuzustimmen. 
men.. , . 

lnderkum Hanshelrl (C, UR): Ich bin froh, dass ich mich als 
Nichtkommissionsmitglied nach drei BefOrwortem der Mehr
heit und einem BefOrworter der Minderheit I für die Minderheit 
II einsetzen darf. Abwechslung schadet auch unserem Rate 
nictit 
Ich habe bereits In der allgemeinen Elntreterisdebatte vom 
vergangenen Montag gesagt, QM$ sich der Handlungsbedarf 
bei den flankierenden Massnahmen ·im Berelche·des Land
verkehrs grundsätzlich nach dem Alpenschutzarbl<Eil auszu
richten habe. Wir sprechen im Zusammenhang' mit Absatz 2 
wieder einmal über die selnerzeltlge Alpert-lnitiative. Natür
lich war sie umstritten; natürtlch hatte sie Ihre Sehwachstei· 
len. Aber sie ist Recht geworden,· und zwar auf der obersten· 
Stufe unserer Gesetzeshierarchie, auf Verfassungsstufe.· 1Qh 
möchte daran erinnern, dass wir im Rahmen der: Totalrevi
sion unserer Bundesverfassung den Alpenschutzartikel un
verändert In die neue Verfassung aufgenommen upd damit , 
zum Ausdruck gebracht haben, dass wir den klaren Wlßen 
von Volk und Ständen respektieren. Nat0t11ch sind wir uns ei
nig, dass wir den Alpenschutzartikel nicht mit Zwangsmass
nahmen durchsetzen wollen und auch können, sondern nur 

Marty Dick (R, Tl): Parmi. les accords bilateraux, il y·en a 
.deux qui suscitent.des cralr)tes. voire des angoisses: celui 

. sur la libre circulatlon des personnes et celul sur le transport 
de rffl,U'Chandfses et de voyageurs par.rail et par route dont 
nous dlscOtons presentement. Pour ce q!JI est de 1a llbre· cir
culatlon des personnes, les craJntes sont plus de nature· psy
chologique que reelle, aJors que pour les transports terres
tres las dangers sont .tout a falt raels, certa1ns m&nes. Je 
crains an outre qu'lls ne .solent sous-estim(ls aujourd'hul en-
core. . . . .•· 
SI je pense a ce qul se passe aujourd'hui dtija presque quo
tjdiennement dans 1a reglon du Salnt-Gothard, il n'est pas dif
ficile d'imaginer ce qui v.a se passer ces prochalnes annees 
avec les quelques centalnes de mllllers de camlons en plus 
qui traverserorit IG$ Alpes. J'almerais que vous prenlez cons
cience que ce sera une reglon entiäre qul sera coul)M du' 
reste du pays. Pour cette reglon, le paradoxe estque la fron
tiere avec l'etranger dlsparartn1. pratiqu~t - il n'y aura 
~resque plus de frontilllre avec l'Jtalle -, alors qu'll deviendra 
de plus en plus dlfficlle de se rendre sur rautre versant des 
Alpes ~ son propre pays. Les consequences seront en 
outre assez ~tl'euse$· pour 1a place economlque tessi-
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noise, pour le tourisme qui constitue l'un.e des ressources 
~nomiques essentielles de cette region. M&me s'il s'agit 
d'une region qui constitue un~ petite minorite, cela souleve · 
. un probleme institutionnel et ethlque fondamental. C'est 
pourquoi le Parlement a le devoir de donner aujourd'hui un 
message tres fort au Conseil federal pour qu'il fasse au cours 
des prochaines annees tout son possible pour alleger 1a pres
sion extraordinaire qui sera exel'Cl§e sur Ja N 2. 
Tous les tessinois qui sont actifs dans la politique a Beme de
fendront et defendent deja actuellement en pleine campagne 
electorale les accords bilateraux. lls le font dans des condi
tions difficiles, parce que notre population est parfaitement 
consclente qu'elle sera submergee par une avalanche de ca
mlons qui n'apporteront aucun benefice a la region. C'est un 
sacrifice qu'une reglon fait pour tout un paysl 
Voila pourquoi jene peux absolument pas me rallier a Ja SO
iution de 1a majorlte, solutlon qui est insuffisante et pas assez 
ambitieuse. Voila pourquoi je ne peux pas soutenir la propo
sition de minorite I qui est courtoisement vague et ne äit vrai- . 
ment rien de'.tres pracis. La. proposition de minorite II, par 
contre, est precl$8. Elle se refere a une donnee objective: la 
construction du tunnel de base du Lötsehberg. La solution de 
1a minorlte II respecte, comme plusieurs intervenants l'ont re
marque, 1a constitution. II est aussi de notre devoir d'~e cre
dibles envers nos concitoyennes et nos concitoyens qui ont 
accepte Je 20 fevrier 1994 !'initiative des Alpes. Ces mänes 
concitoyennes et concitoyens doivent rernarquer qu'on n'a 
absolument rien fait du tout de ce vote. C'est, il est vrai, une 
solutlon arribitieuse. Mais cette ambition est absolument in• 
dispensable"au vu des extraordlnaires dangers que comporte 
l'avalanche de camions a venir. 
Je vous lnvite instamment a so~nir la proposition de mino
rite 11 (Danioth). 

Malssen Theo (C, GA), Berichterstatter: Kurz zur Situation, 
In der wir diskutieren: Sachlich wäre die begründetste Lö
sung jene des Bundesrates respektive des Nationalrates. Ich 
möchte aber doch darauf hinweisen, dass in bezug auf die 
Fristen, die hier zur Diskussion stehen, die Frist auch bei der 
Lösung der Minderheit 1 (Schüle) nicht völlig offen Ist. Die 
Frist ist grundsätzllch aufgrund des Alpenschutzartikels ge
geben. Es gibt damit-wenn man so wiU- einen Zielrahmen, 
der klar ist und bestmöglich eingehalten werden soll. Die 
Frage der Definition wäre dann nach meiner Meinung an sich 
nicht so problematisch. • 
Ich stelle aber fest, dass wir hier wie in der Kommission sehr 
unterschiedliche Meinungen haben. Ich bin überzeugt, dass 
wir die bestmögliche Lösung noch nicht gefunden haben, und 
zwar im Hinblick darauf, dass das politisch ein sehr heikler 
Punkt ist, der zudem in einem wichtigen ~hang mit 
den bilateralen Verhandlungen steht Meine Sorge als Präsi
dent ist es nuri, dass wir - vielleicht mit einem Schnell· 
schuss :- der Mehrheit zustimmen und das damit festnageln. 
Es gibt dann keine Differenz zum Nationalrat mehr. 
Ich möchte Ihnen aufgrund der Oberlegung, dass wir darilber 
doch noch nachdenken sollten, nahelegen: Schaffen wir eine 
Differenz, vorzugsweise mit der Lösung der Mlnd$rheit 1, da
mit man diese Fragen doch noch einmal prüfen kann. Wir ha
ben uns das gestem in der Kommission doch auch nicht so 
in der Tiefe ansehen können, wie es nötig wäre. Ich kann mir 
vorstellen, dass die Lösung der Minderheit I noch verbesse-: 
rungsfählg wäre, z. B. mit Zwischenschritten. Das ist einfach 
meine Sorge als Präsident. Schaffen wir mit einer Differenz 
die Möglichkeit, hier noch einmal miteinander darQber nach
zudenken, was im Interesse der Sache am besten ist. 

Leuenberger Moritz, · Bundesrat Es besteht ein Verfas
sungsauftrag In der Form des Alpenschutzartikels. Dort sind 
Verlagerungsziel und Frist gegebenf Dieser Auftrag bleibt be,.: 
stehen, was auch immer wir Jetzt im Gesetz beschriessen. 
Das . Konzept des Bundesrates für die Umsetzung dieses 
Ver(assungsauftrag!!S war stets dies: Er sagte, es brauche 
viele Massnahmen zusammen, nämlich LSVA, Netzvariante, 
Bahnreform und die bilateralen Verträge. Die Netzvariante 
wird mit der Vollendung des Gotthard-~nnels vollendet 
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sein. Der Bundesrat kann und will die Gewissheit geben, 
dass das Ziel auf diesen Zeitpunkt hin erreicht wird. So ist 
seine Fassung zustande gekommen • 
Nun gibt es ein Problem: Wegen des Alpenschutzartikels 
mQsste dieses Ziel ja vorher erreicht werden. Es ist also. 
schon der Verfassungsartikel, der ihn dazu anhält. Es stehen 
Anträge wie z. B. derjenige der Minderheit II (Danloth) zur 
Diskussion: Man solle das Ziel bereits mit der Öffnung des 
Lötsehberg-Basistunnels erreicht haben. Ich habe immer ge
sagt, wir mochten das tatsächlich erreichen; aber es wäre 
einfach fahrlässig und nicht ganz ehrlich, wenn Ich hier erklä
ren würde: «Ja, Ich.gebe die Garantie dafür.» Das kann ich 
einfach nicht 
Herr Gemperli hat in diesem zusammenhang die Frage ge
stellt: Wie steht es denn mit den Kapazitäten nach der Eröff
nung des Lötsehberg-Basistunnels? Hier vielleic;ht soviel: In 
jenem Moment werden der Lötsehberg-Basistunnel plus die 
Gotthard-Bergstrecke zur'VerfQgung stehen. Das gibt Kapa
zitäten für zusätzliche 600 000 bis 800 000 Bnheiten. Um 
nun das Ziel bereits 2007 zu erreichen, mOssten 850 000 Ein
heiten vert11gert werden. Dies wiederum wäre zu diesem Zeit
punkt-also im Jahr 2007 - nur möglich, wenn Betriebszeiten 
verlängert werden, wenn also z. B. am Samstag dann mehr 
und am Sonntag auch mehr Güterzüge verkehren wQrden, 
wenn die Güterzüge verlängert würden, wenn auch die Fahr
plangestaltung zu Lasten des. Personenverkehrs geändert 
würde. Es hängt auch von der Länge der Züge ab usw. Das 
sind.alles Varianten, die wir heute nicht im Detail schon vor
stellen und damit garantieren können, dass wir dann das Ziel 
erreichen. Aber solche schmerzhaften ZUsatzmassnahmen 
wären notwencfig, um das Ziel schon dann zu erreichen. Des
wegen habe ich Hemmungen, hier zu erklären: Ja, ja, das er-
reichen wir dann schon. . 
Der Unterschied zwischen dem Entwurf des Bundesrates 
und der Minderheit 1 (SchQle) ist im grossen und ganzen der 
folgende: Bel beiden steht, das Ziel soU «möglichst rasch» er
reicht werden. Beim Bundesrat steht darln noch «spätestens 
aber ein Jahr nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels», 
während die Minderheit I von der Jahreszahl 2006 ausgeht, 
obwohl diese nicht im Artikel steht, Indem nämlich die Bot
schaft für ein Ausführungsgesetz zu Artikel 84 der Bundes
verfassung . genannt wird; diese Botschaft muss im Jahre 
2006 in die Räte kommen, sie muss also 2004 bereits vorbe
reitet werden. 
Die Minderheit II geht auch von «möglichst rasch» aus, will 
aber, dass dann die. notwendigen Z~ahmen be
reits im Hin.blick auf die Eröffnung des Lötschbergtunnels for
muliert werden müssen. 
Herr Schüle und auch der Ko1T11111sslonspräsident haben Ih
nen gesagt, es gehe bei diesem Artikel auch ein bisschen um 
die innenpolitl$che Akzeptanz der bilateralen Verträge und 
der flankierenaen Massnahmen. Wir werden, was diesen Ar· 
tikel angeht, zwischen der Scylla der Neinparolen und der 
Charybdis der realen Versprechungefrhindurchschiffen müs
sen. Einerseits schaffen Sie, wenn Sie der Minderheit I zu
stimmen, eine Differenz zum Nationalrat; aber anderseits 
kann die Behandlung dieser Differenz wieder dem Konsens 
für die ganzen flankierenden Massnahmen beim Landver
kehr und damit den bi1$teralen Verträgen zuträglich sein, so 
dass ich Sie ersuche, diesen Weg zu gehen. 

Abstimmung- Vote 

Eventuell -A tJtre pre/Jminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs.3-Al.3 

27 Stimmen 
17 Stimmen 

25Stimmen 
19Stimmen 

Malssen Theo (C, GA), Berichterstatter: In Absatz S geht es 
darum - ich habe bereits darauf hingewiesen -. dass die 
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· Kommission einen pfad vorgeben WIii, wie man das Verlage
rungsziel bestmöglich erreicht. Das ist ein stufenweises vor
gehen, . indem der Bundesrat· beauftragt wird, in Zwischen
schritten die Verlagerung anzugehen und die notwendigen 
Massnahmen zu ergreifen, wenn 'die· Erreichung der Zwi
schenschritte als gefährdet gilt . 
Diese Massnahmen Degen im Kompetenzbereich des Bun
desrates. Sie können in der Botschaft auf Seite 186 sehen, 
was das für Messnahmen sind. ~ ist klar, das$ der Bundes
rat damit keine beliebige Erweiterung seiner Kompetenz er
hält, sondern das· geschfeht Im ·Rahmen der Gesetze und 
Verordnungen. Aber er kann natOrlich diese Massnahinen je 
nachdem stärker oder weniger stark gewichten. 
Wenn das nicht genOgt, wird der Bundesrat neu beauftragt, 
dem Parlament nötigenfalls in einer nächsten Stufe weitere 
Ma'ssnahmen vorzuschlagen, damit das Verlagerungsziel er• 
reicht werden kann. Insbesondere soll dies dann aber im Zu
sammenhang mit dem Al,ISfOhrungsgesetz zu Arti~I 84 der 
Bundesverfassung geschehen, das dieses Verlagerungsge-
setz dannzumai ablösen son: . . · 

Angenommen -Adc:J{Jte 

Art. 2' 
Antrag der Kommission 
Abs.1 . . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates, 
Abs. 1bis 
Der Bundesrat hält die Bahnunternehmen im Rahmen seiner 
Kompetenzen . und Möglichkeiten an, die grenzüberschrel
tende Zusammenarbeit mit den europäischen. Bahnen Im 
Sinne ben1J1Zerfreundlicher Angebote wesentlich zu verbes-
sern. · . . 
Abs.2 
..... das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983, das Bun
desgesetz vom 22. Mäfz 1985 Ober die Verwendung der 
zweckgebundenen Mineralölsteuer .. und ·· das Schwerver• 

1 kehrsabgabegesetzvom 19. Dezember 1997. 

Art.2 
Proposition de 1s commisslon 
Al. 1 
Adherer k 1a declslon du Conseil national 
Al. 1bis 
Dans'.le cadre de ses compätences et dans 1a .llmlte de ses 
posslbllltes, le Conseil federal incite les entreprises de ehe--
mins de fer a fortement ameliorer la ~ration 1ransfronta• 
llere gyec· 1es ~mpagnies ferrovjaires europeennes en ,we 
de. presenter des offres qul soient favorables a l'usager, 
Al.2 
•••• l'environnement, ;1a loi fecllmlle •••• obBgatolre et la loi fe
dltrale du 19 decembre 1997 relative a une redevance sur le 
trafic des poids lourds. · 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Zu Absatz 1bis 
möchte ich im Namen der Kommission beantragen, dass wir, 
insbesondere im Bereich der intemationalen Zusammenar
beit, die Massnahmen vendärken, weil die Verlagerungsziele 
nµr erreicht werden können, .wenn die Verlagerung grenz
überschreitend Ist. Das ist an sich eine Selbstverständlich· 
k~ Wir möchten es aber Im Verlagerungsgesetz klar zUm 
Ausdruck bringen. 
In Absatz 2 folgen wir im ersten .Teil dem N~alrat. Dann · 
haben wir dort, wo die verschiedenen zu beachtenden .Ge
setze vorgegeben· sind, noch eine Ergänzung angebracht· 
Wir ·haben diese Aufzlhlung durch das Schwerverkehrsab
gal)egesetz e~ das In diesem Zusammenhang natürlich 
auch wichtig Ist 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission· 
Zustimmung zum. Beschluss des Nationalrates . 

. ~ 

Antrag lndetkum 
Abs.1 
Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten alle 
zwei Jahre einen Bericht über die Verkehrsverlagerung. 

Art.3 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition lr,detkum 
Al. 1 . . 
Le Conseil federal sol!inet tous les deux ans un rapport sur 
le transfert du trafic aux Chambres federa!es. • 

Abs. 1-Al.1 

lnderkllm Hansheiri (C, UR): Mein Antraggeht d~in,.dass 
der Bundesrat seinen Bericht über die Verkehrsverlagerung, . 
den er alle zwei Jahre zu erstellen hat, nicht den zuständigen 
parlamentarischen Kommissionen, sondern den eldgenöa$i-
schen Räten zu unterbreiten habe. · 
Das Verlagerungsziel ist in quantitativer wie auch In zeitlicher 
Hinsicht wohl das Herzstnck dieseS' Gesetzes. Demzufolge 
kommt meiner Ansicht nach auch der rollend$n Planung eine 
grosse Bedeutung zu, zumal wir jetzt bei Artikel 1 Absatz 2 
der Fassung der Minderheit 1 ~mmt. also einen sehr un-
bestimmten Begriff aufgenommen haben. . . 
Ich bin daher der Auffassung, dass die Ad~ des bun
desrfltllchen Berichtes nicht lediglich die zustlindigen° parla
mentarischen Kommissionen, sondern die eidgenössischen 
Räte sein sollten - nicht deshalb, weil ich meinerseits kein 
Vertrauen, zumindest in die jetzige Zusammensetzung äer 
Kommissionen hätte, aber es wäre dann gewährleistet, dass · 
sich das .Parlament in jedem Fall.mit dem Umsetzungsberlont 
des Bundesrates und den allenfalls zu treffenden Massnah
men befassen müsste. Dem Ganzen käme ein politisch grös-
seres Gewicht zu; · . 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung zu meinem .Antrag zu Arti
kel 3 Absatz 1; 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Der Antrag lnder
kurfl lag der ~mmisslon nicht vor. Ich kann darum nicht na
mens der Kommission dazu Stellung nehmen. 
Ich meine, angesichts der politischen Brisanz\dieser Frage 
könnten wir dem Antrag an sich zustimmen. Es wäre viel
leicht Interessant :ZU erfahren, wie das bei vergleichbaren Be
richten gehandhabt wird; d. h., ob'wir die Praxis wesentlich 
Alldem würden. 

Leuenbea:ger Morltz, Bundesrat Der Berlchtmuss vom Bun
desrat ohnehin gemacht werden; das steht fest. Wenn ich jetzt 
eine Meinung zum Antrag lnderkum äussere, dann nicht etwa, 
weil wir uns um einen BerlchtdrOcken wollen, sondern es geht 
einzig und allein darum, wie effizient das Parlament dann die-

, sen Bericht behandeln kann. Da kann Ich doch auf zwei Ver
gleich~ verweisen: Was die Bauförtschrltte der Neat angeht, 
unterbreiten wir diese jetzt einem einzigen Ausschuss, weil wir. 
vorher diese Fragen namUch immer beiden Kommissionen mr 
Verkehr und Fernmeldewesen, beiden Finanzkommissionen 
und beiden Geschä.ftsprilfungskommissionen vorlegen mus
sten; das waren·sechs Kommissionen. Zum Glück hat jetzt 
das Parlament hierzu eine einzige Kommission gebildet, der 
wir unsere ZWlschenberlchte vorlegen können. 
Etwas anderes sind die strategischen Zlele des Bundesrates 
für die SBB: De habe ich auch den unkQmplizierten Weg ge
funden, .dass wir diese direkt In dlEI Kommission bringen kön
nen. Das hätte mir bej cfl8Sen Berichten eigentlich auch. als 
Ideal wrgeschwebl Sie dürfen einfach nicht vergessen: 
Wenn solche Dokumente «direkt"' an das Parlament gehen, 
. kommen sie vorher Immer auch noch In eine Kommission; es 
· kommt ja nie Irgend etwas wirklich direkt ins Parlament 
Wenn dann die beiden Kammern nicht einer Meinung sind, ·. 
gibt es ein Differenzbereinigungsverfahren. 

· Letztflch iSt das eine Frage, die in die Kompetenz des Parla
mentes fällt. Ich neige eher Z!,lr Auffassung, der Bericht sei ei-
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ner Kommission zu unterbreiten. Diese kann dann immer 
noch entscheiden; wie sie ihn behandeln will, ob sie ihn ins 
Plenum bringen will oder nicht. Ganz abgesehen davon hat 
das Parlament ja immer noch die Mohelt, wenn es um die Fi
nanzen im Rahmen des Budgets geht. 

Abstimmung - Vote 
· FOr den Antrag der Kommission 

FOr den Antrag lnderkum 

Abs. 2-4 -Al. 2-4 
Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2· 

19Stimmen 
18Stlmmen 

Die Erträge aus der Erhebung d$r Abgabe nach Absatz 1 fal.. 
len nach Abzug des Vollzugsaufwandes zu einem Drittel den 
Kantonen zu und verbleiben zu zwei Dritteln beim Bund. 
Abs.3 
Der Bund verwendet seinen Anteil vorab zur Finanzierung 
der Massnahmen nach Artikel 2. Hierfür nicht verwendete Er
träge fallen in den Fonds für Eisenbahn-Grossprojekte. 

Art.4 
Proposition de /a commission 
AJ.1 
Adherer a la.d~lsion du Conseil national 
AJ.2 
Apres deduction des frais d'execution, les recettes provenant 
de 1a perceplion de la redevance selon l'allnea 1 er sont attrl
buees aux cantons a raison d'un tiers, les deux tiers restants 
revenant ä la Confederation 
Al.3 
La Confederation utillse surtout sa part pour financer les me
sures prewes par l'article 2. Les recettes non employees ä 
cette fln sont versees dans le fonds pour les grands projets 
ferrovialres. 

Abs. 1-AJ. 1 
. Angenommen -Adopte 

Abs.2, 3-Al.2, 3 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Hier hat die Kom
,misslon Überlegungen In bezug auf die Frage angestellt, wie 
die Bnnahmen zu verteilen seien, die aus den auf den Kon-
tingenten erhobenen Abgaben eingehen. . 
Gemäss dem Schwerverkehisabgabegesetz geht ein Drittel 
der LSVA an die Kantone: das ist in Artikel 19 des Schwer

. verkehrsabga.begesetzes (leregelt. Dort heisst es: «Der 
Reinertrag wird zu einem Drittel als gebundene Ausgabe den 
~en zugewiesen und verbleibt zu zwei Dritteln beim 

. Bund.» Dann wird in Absatz 3 festgehalten: «Die Kantone 
verwenden ihren Anteil am Reinertrag vorab für den Aus
gleich der von Ihnen getragenen ungedeckten Kosten im Zu
sammenhang mit dem Strassenverkehr.» 
Nun sind diese Kontingente in bezug auf die Abgaben Im 
Gru11de genommen eine Analogie zu den Schwerverkehrs
abgaben. Man konnte auf den kontingentierten Fahrten 
keine Schwerverkehrsabgabe erheben, weil die Kontingente 
auf eine Strecke bezogen und fixiert sind. Darum greift In 
dieser Übergangsphase das System der nach Tonnenkilo
metern erhobenen Schwerverkehrsabgabe nicht. Aber es ist 
klar, dass das Im Grunde genommen eine Ersatzabgabe 
nach dem System der Schwerverkehrsabgabe ist. Sie kön
nen das auch in der Botschaft sehen; dort sind die Berech
nungen immer- im Verhältnis zu den Schwerverkehrsabga
ben aufgeführt 
Wir sind deshalb folgender Meinung: Wenn diese Analogie 
bezQglich Sinn und Zweck auf der Seite der Abgabenerhe
bung besteht, dann soll auch aufäerVerwendungsseite grei
fen, was wir bei der Schwerverkehrsabgabe festgelegt ha· 
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ben. Mit anderen Worten: Ein Drittel soll den Kantonen zu
kommen. Das ist auch gerechtfertigt, weil die Kantone im 
ganzen Bereich, der zu regeln ist, mit den Schwerverkehrs
kontrollen usw., entsprechende Mehrkosten haben. Somit 
brauchen die Kantone diese Mittel, um ihre ungedeckten Ko
sten zu decken, wie dies im Schwerverkehrsabgabegesetz 
vorgesehen Ist Ich bitte Sie, Absatz 2 zuzustimmen. 
Absatz 3 ist im Grunde genommen die Ergänzung dazu be
zQglich der bundesseitigen Mittelverwendung. Die Kommis
sion hat das getrennt Es gehört aber zusammen, und die 
beiden Absätze ersetzen den im Entwurf des Bundesrates 
vorgesehenen Absatz 2. 

Angenommen -Adopte 

. Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualitilte est acquise 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

36Stlmmen 
(Einstimmigkeit). 

O,r Bundesrat regelt irr Absprache mit den Kantonen für die 
.... Leichtfahrten. Bei den 4().. Tonnen-Kontingenten sorgt der 
Bundesrat für die Gleichbehandlung der inländischen fnlt den 
ausländischen Transporteuren. 
Abs.2 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3 
Mehrheit 
Der Bundesrat kann die Gewährung der einen Hälfte der 
schweizerischen Kontingente von bestimmten Vorausset
zungen wie insbesondere vom Nachweis der Benutzung des 
SchienengOterverkehrs abhängig machen. Die andere· Hälfte 
der Kontingente wird auf die Kantone aufgeteilt und von die
sen selbständig in BerOcksichtigung · der BedOrfnisse des 
transportierenden Gewerbes zugeteilt 
Minderheit 
(Loretan Willy, Jenny, Cavadlnl Jean, Hess Hans, Uhlmann) 
Streichen 

Abs.4 
Der Handel und die unentgeltliche Weitergabe von Kontin
genten ist untersagt Nicht verwendete Kontingente verlieren 
die GOltigkelt spätestens zwei Monate nach Ausstellung. 
Abs.5 . 
Streichen 

Art.5 
Proposition de 1a commission 
AJ.1 
.... 1e Conseil federal definit d'entente avec les cantons le 
nombre .... legers. Concemant les contingents de vehicules 
de 40 tonnes, le Conseil federal veille ä l'egafrte de traitement 
des transporteurs suisses et etrangers. · 
AJ.2 
Adherer a la d~n du Conseil national 

AJ.3 
Maforite 
Le Conseil federal peut siJbordonner l'octroi d'une moitie des 
contlngents suisses a. certelnes conditions comme par exem
ple la preuve de l'utilisation du transport ferrovlaire des mar
chandises. L'autre moitie des contingents est repartie entre 
les cantons et attribuee par eux de maniere autonome, 
compte tenu des exigences des transporteurs. 
Minorite 
(Loretan Willy, Jenny, Cavadinl Jean, Hess Hans, Uhlmann) 
Biffer . 
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Al.4 
Le.commerceet la tran$mlssion des contingents .l titre gratult 
sont interdits. Las contingents · non utllises perdent leur vali• 
dite au plus tard deux rnois apms avolr ete der~ 
AJ,5 
Biffer 

Abs, 1, 2;.,.AJ_ 1, 2 

gibt sechs Überlegungen, die dafür sprechen, die Blndµng 
der Schweizer 40-Tonnen-Kontingente an Bahntransporte 
und weitere Bi119ungen In diesem Zusammenhang wegzu-
lassen: · 
1. Diese Bestimmung· Ist eine klare Diskriminierung der 

». Schweizer Transporteüre gegenOber· .den EU-Transportau.:. 
ren, die keine solchen Bindungen auf sich zu nehmen h~. 
Allfällige Auflagen seitens einzelner EU-Länder. an ihre 
Transporteure bei der Feinverteilung der EU-Kontingente In-

Maiseen '.Theo .(C, GR), Berichterstatter: Die Diskussionen in teressleren hier nicht. Wir haben solche Auflagen weder zu 
der Öffentlichkeit haben gezeigt; dass. die Verteßung der verantworten, noch können wir sie beeinflussen. · 
Schweizer Kontingente auch,. ein Bereich ist, der zu einigen 2. Jede Kontingentierung Ist an sich eine planwirtschaftf!Che 
Debatten Anlass gibt und wo kontroverse Meinungen beste- · Massnahrne. Hier· Ist sie wohl vom bilateralen Abkommen· 
hen. Wir sind hier zum einen der Auffassung, dass die Kan- Ober den Landverkehr un~rmeidlich vorgegeben. Aber 
tone eingebunden werden sollten, weil es doch darum geht, wenn wir dann noch in den Auswirkungen komplizierte Be-

. zusammen mit den Kantonen für die im regionalen und kan• dingungen. an diese$ kompOzlerte Kontingentlerungssystem 
tonalen Transportgewerbe Tätigen sinnvolle ,Lösungen zu knüpfen, verstärken wir die planwirtschaftlichen Elemente • 

. bekommen. Wir schlagen deshalb vor, dQS der. Bundesrat Dies unabhängig davon, ob es sich um die Anbindung an 
die Regelungen «in Absprache mit den Kantonen» trifft. Bahntransporte oder. um Kriterien für die Vergabe durcb die 
Glelchzeltfg legen wir.zum anderen hier In Ergänzung zu die- · Kantone handelt Nun höre ich den Einwand, irgendwelche 
sem Absatz fest, dass der Bundesrat bei den 40,, Tonnen- Kriterien für die Verteilung der Kontingentsbewilligungen an 
Kontingenten für eine Gleichbehandlung zwischen den inlän• die Schweizer Transporteure brauche. es ja. ohnehin. Ge
dlschen und äen ausländischen Transporteuren zu sorgen wiss. aber dafür genQgt Artikel 5 Absatz 2, mit seinen ausge
hat. Das Ist auch etwas, was sich aus dem Vemehmlas- . wogenen Leitplanken für den Bundesrat. Genannt. werden 
s'µngsverfahl'Ell"I ergeben hat. Der Bundesrat hat das auch so ·nämlich das Verlagerungsziel einerseits und die Wahrung 
vorgesehen; ebenfalls im Interesse qer Transparenz und im der Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft 
Hinblick auf allfällige Referenden sollten wir das festhalten. und der schweizerischen Transporteure andererseits. Wir 

Angenommen-Adopte · 

Abs.3-AI.S 

brauchen keine detallllerte•zusätzllche Regelung in einem 
Absatz3. 
3. Wenn wir den Bahnen die Gewissheit geben, dass sie so 
oder so zu Transporten kommen, schwächen wir ihre Freude . 
am Wettbewerb; dann lassen sie In Ihren entsprechenden 

Malssen Theo (C, GA), Berlchteistatter. In Absatz 3 wird ge- Anstrengungen nach.Wir dürfen die Bahnen auch auf einem 
regelt. wie die Kontingente verteilt werden sollen. Der Bun- Teilgebiet nicht Ins «geschOtzte Gärtchen» entlassen; das 
desrat schlägt vor, dass der·Nachwels der Benutzung des wäre falsch. . · 
SchienengOterverkehrs als Voraussetzung gewählt werden 4. Die Bindung an Bahntransporte benachteiligt die kleinen 
kann. ~ der anderen Seite Ist der Bundesrat offenbar der , Transporteure; das wurde schon im, Nationalrat von Kollege 
Meinung, dass das Kontingent gesamthaft durch den Bund Flscher,:Seengen so dargelegt. Nur etwa 15 bis 20'Transpor-
vertellt werden soll. Hier hat der Nationalrat bereits eine neue teure in unserem Land, welche effektiv die Schiene vorab im 

·. Lösung getroffen, Indem er festlegt, dass die eine Hälfte des kombinierten Verkehr benützen können, hätten· mit dieser 
Kontingentes durch den Bund verteilt wird und die andere Regelung eine C~ce. Kontingente zu erhalten. Die Mehr-
Hälfte an· die Kantone geht und durch sie zugetellt werden halt der Unternehmen, die kleinen Lind mittleren, welche· ne-
kann. .ben Strassen-.niqht auch noch .Schienentransporte ausfüh-
Nun hat al~lngs der Natlonall'(il.t eine etwas· komplizierte ren können, haben keine Chance, ein 4()-s.Tonnen-Kontlngent 
Lösung gewählt, vor aßem Im Bereich des Kontingentantei- zu erhalten. Das Ist eine eindeutig~ Diskriminierung, ver
· 1es, der durch den· B~nd verteilt wird:. Er legt fest, dass.sich schärft noch in Randgebieten, wo die Möglichkeit für die Be-
der Anspruch bezOgllch der Benutzung des SchienengQter- nQtzung · des SchlenengOterverkehrs · ohnehin stark elnge-
verkehrs dann ergebe, wenn ein Traosporteurfünf Bahnwag- schränkt oder S;chllcht nicht.gegeben ist . 
gons in Anspruch nehme. Wir meinen, dass eine solche Re- 5. Ich höre den weiteren, Einwand: Gerade dafür Ist die Hälfte. 
gelung einen Detaillierungsgnt(I aufweist, der nicht einmal der Schweizer Kontingente den Kantonen in die Hand zu ge-
.auf Verordnungsstufe sll1nvoll ist, zumal noch zu definieren ben. Diese Föderallsietung im. Vollzug der Kontingentsvertei-
wäre, was für Bahnwaggons h!er gemeint seien. , lung Ist nltht gerade eine elegante oder glQckliche Lösung. 
Wir schlagen Ihnen zwar auch eine hAlftlge Aufteilung voi:: Sie verursacht nämlich bürokratische Umtriabe zuhauf. Zu
Der Bund verteilt die eine Hälfte qer Kontingente, die andere nacttst bei de{ Aufteilung unter die 26 Kantone: Nach wel
Hälfte wird von den Kantonen verteilt; beim Bund beschrän- . chen Kriterien· soll das erfolgen? Man kann sich ja das Ga
ken wit uns aber darauf, d~ wir als Voraussetzung elnfü- Z8nJ! votstellen. · Sodann wird ~e lnteme Aufteilung in den 
gen, dass der Nachweis an dle·Benutzungdes Schienengü- Kantonen zu grossen .administrativen, bürokratischen Pro-
terverkehrs gebunden werden kanfl. Die andere Hälfte soll blemen führen. . · · 
den ~nen zugeteilt ~n; diese verteilen sie nach Kri~ •Die Kantone dürften ob dieser Kompetenz nicht so recht froh 
terlen, die, wie von der Verwaltung· gesagt wurde, von den werden .. Hat man sie Oberhaupt t)EjgrOsst? Wollen sie diese 
Kantonen selber zu definieren sind. Sie verteilen ~rab nach \ö&Ung Oberhaupt? Ich glaube kaum. Lassen wir doch diese 
den BedOrfnlssen des transportierenden.Gewerbes. · ganze Verteflerei beim Bundesrat. Er soll innerhalb der Leit-
Das Ist der Antrag der Kommissionsmehrheit; es gibt eine planken von Absatz 2, zwischen «Verlagerungsziel» und 

· Minderheit, die Oberhaupt keine· Regelung wiU; die BegrQn- «Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit un1E1i'er Transpor-
dung wird noch folgen. · tew:e», freie Hand haben. · 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen, well wir Im G8SE!lz 6. Wollen wir für die paar Jahre, da dl~ Gesetz in Kraft 

,Rahmenbedingungen . für diese Verteilung„ festlegen und sein. wird, einen solchen Apparat aufziehen? BOrokratle für 
nicht alles offenlassen möchten; in Irgendeiner Fonn muss die Verknüpfung der. KO!'ltingente mit der Anzahl benOtzter 
der Bundesrat so oder so Kriterien anwenden. Dazu sollte BahnwagenproTransporteurzurn'elnen, und die Umtriebe In 
das Parlament jedoch mindestens Leltp~ken oder Rlchtll:- den 26 Kantonen zum anderen. Ich glaube, dass die Bundes
nlen geben. verwaltung - unter der Aufsicht .des BL111desrates - hier für 

, einmal besser am Platz ist. Die ganze Detaillierung auf Ge
. Loretan WIiiy (R, AG):· ich begrQnde Ihnen den Standpunkt setzesebene - In der Variante Nationalrat ohnehin, · aber 
einer relativ starken Minderheit von fünf Kommissionsmlt- auch in der Variante unserer Kommission - Ist zu starr und 
gliederii. Warum· wollen wir Altikei 5 Absatz .3 streichen? Es mlssbrauchsanfälllg. · 
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Ich beantrage Ihnen deshalb, es hier in Artikel 5 bei Absatz 2 
bewenden zu lassen und aus den dargelegten Gründen Ab
satz 3 gemäss Antrag der Minderheit zu streichen. 

Malssen Theo (C, GA), Berichterstatter: Ich möchte zur auf
geworfenen. Frage von Kollege· Loretan, was die Kantone 
dazu meinten, kurz Stellung beziehen. Der Antrag der Mehr
heit der Kommission geht dahin, dass Gebiete, in welchen 
man nicht auf die Bahn verlagern kann, durch die Kontin
gentsanteile der Kantone berücksichtigt werden können. Das 
ist mit dem Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission sicherge
stellt 

· Was meinen die Kantone dazu? Wir haben in der Kommis
sion eine Umfassende Stellungnahme der Konferenz· der 
Kantonsregi~rungen zu den sektoriellen Abkommen· erhal
ten. Sie schreibt zu den schweizerischen Kontingenten: "Die 
Kontingente für Fahrten mit 40 Tonnen Gesamtgewicht so
wie für Leer- und Leichtfahrten sind vom Bund im Verhältnis 
zum Bestand an schweren Motorfahrzeugen für den Güter
transport und unter Berücksichtig1,1ng spezieller Versor
gungsverhältnisse '(On peripheren Landesteilep vollumfäng
lich auf die Kantone aufzuteilen.» Die Kantone möchten also 
100 Prozent der Kontingente zur Aufteilung erhalten; wir mei
nen, ·dass wir hier dem Begehren mit dieser 50-Prozent-Lö
sung entgegenkommen. Damit ist die Frage von Kollege Lo
retan, was die Kantone dazu meinten, beantwortet 

Jenny This (V, GL): Das glaube ich schon, dass die Kantone 
das wollen. Mit gutem Grund: Man will die Leerfahrten nicht 
an den Schienenverkehr koppeln. Darum bin ich auch für 
Streichen. Nachher wird der Bundesrat hingehen und die 
Kontingente aufgrund ~er gefahrenen Kilometer und der An
zahl Fahrzeuge festlegen. Das ist gerecht Wir kommen jetzt 
den SBB genug entgegen. Wir machen sehr viel; das kostet 
uns etwas. Aber dass wir jetzt die Kontingente ebenfalls noch 
an das Benutzen des Schienenverkehrs koppeln, ist_ sicher 
falsch. Das ist auch nicht im Sinne der Kantone. Das kann es 
nicht sein. Insbesondere die Bergregionen sind mit dieser Lö
sung sehr stark benachteiligt Auch mit der 50-Prozent-Klau
sel sind die Bergregionen benachteiligt. 
Darum bitte ich Sie, diesen Artikel zu streichen. 

Malssen Theo (C, GA), Berichterstatter: Absatz 4 tritt an die 
Stelle von Absatz 5 der Fassung des Nationalrates.· Hier geht 
es um eine Missbrauchsbestimmung. Wir erweitern die Fas
sung des Nationalrates, welcher nur den Handel mit Kontin
genten untersagt, dahingehend, dass auch die unentgeltliche 
Weitergabe von Kontingenten untersagt ist. Gleichzeitig le
gen wir fest, dass die Gültigkeit von Kontingenten nach Ab
lauf von zwei Monaten nach Ausstellung dahirlfällt, wenn sie 
nicht verwenc!et worden sind. 

Angenommen -Adopte 

Art. 6 Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Art. 4Abs.3 
Für Fahrten im unbegleiteten kombinierten Verkehr besteht 
Anspruch auf•eine pauschale Rückerstattung. Der Bundesrat 
regelt die E"mzelheiten. 
Art. 4Abs:4 
Streichen 
Art. 10 Abs. 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 6 ch.1 
Proposition de /a commission 
Art. 4a/. 3 
Les trajets effectues dans le trafic combine non accompagne 
donnent droit a un remboursement forfaltaire. Le Conseil fe
deral regle les modalites. 
Art. 4 a/. 4 
Biffer 
Art. 10al. 3 

· Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 4 Abs. 3, 4 .:.. Art. 4 al. 3, 4 

Malssen Theo (C, GA), Berichterstatter: Hier geht es in ei
nem ersten Punkt um Änderungen im Schwerverkehrsab
gabegesetz. Als erstes ist Artikel 4 Absatz 3 angespro
chen. 
Es geht hier um eine grundsätzliche Differenz zwischen der 
Fassung des Nationalrates und derjenigen Ihrer Kommis-

Leuenberger Moritz, Bundesrat Dass wir Kontingente ver- sion. Die letztere sieht die Radialzonen, wie sie heute gelten, 
teilen, ist eine Folge des Vemehmiassungsverfahrens und nicht mehr als Lösungsmöglichkeit, mit welcher die Frage der 
nicht u~n. obwohl Ja die allgemeine politische Philoso- Fahrten im Rahmen des unbegleiteten kombinierten Ver-
phie ist Man hüte sich vor Kontingenten. Weswegen? Jede kehrs zu Terminals geregelt werden kann. 
Kontingentslösung erfordert Kriterien fü( die Verteilung. Wir Der Nationalrat ist der Meinung, dass man das Problem der 
haben mit dem Weisswein zum Teil absurde Erfahrungen ge- Bevorzugung und der Förderung der Benutzung der Termi-
macht, die wir hier nicht wiederholen möchten. nals lösen könnte, indem man diese Fahrten von der Schwer-
Damit das Parlament auch weiss, in welche Richtung die Kri- verkehrsabgabe befreit. Nun ist das technisch nicht möglich, 
terien etwa gehen, ,tiaben wir das Kriterium «Nachweis der weil die Zähler für die Schwerverkehrsabgabe nicht beliebig 
Benutzung des Schienengüterverkehrs» vorgeschlagen. Das ein- und ausgeschaltet werden können. Der richtige Weg ist 
ist keine Diskriminierung der Schweizer Transporteul'e. In der deshalb, dass man eine Pauschalisierung vornimmt, also 
EU sind die Mitgliedländer das erste Kriterium: Deutschland, derart, dass es eine pauschale Rückerstattung gibt, und zwar 
Italien oder Frankreich erhalten einen gewissen Anteil der je Fahrt zu den Terminals, bei denen der kombinierte Verkehr 
Kontingente. Innerhalb der Länder gibt es dann verschiedene erfolgen kann. 
Kriterien. In Deutschland ist dies beispielsweise speziell das Diese Möglichkeit der pauschalen Rückerstattung ist im übrt-
Kriterium, das auch wir einführen möchten: dass ein Teil der gen auch bereits im Entwurf der Verordnung über eine lei-
Frachten mit der Bahn transportiert wird. stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vorgesehen. Wir 
Ich danke fQr das Vertrauen der Minderheit, die dem Bundes- - möchten diese Massnahme zur Förderung des unbegleltet~n 
rat einfach «plein pOuvoir» geben will. Wirwollt~n jedoch po- kombinierten Verkehrs im Gesetz neu vorsehen. 
litisch deutlich machen: Es·geht um die Verlagerung auf die 
Schiene. Das ist ja der gemeinsame Nenner der flankieren- Angenommen -Adopte 
den Massnahmen. Deswegen wollten wir zeigen, dass es 
uns um die Verlagerung geht, und darum dieses Kriterium Art. 10.Abs. 3-Art. 10al. 3 
einführen. Angenommen - ~dopte 
Mit der Lösung der Mehrheit der Kommission kann der Bun- . . 
desrat, auch wenn sie von seinem Entwurf abweicht, durch- Ausg•nbremse - Frein aux depenses 
aus leben. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

A!Js· 4, 5 -Al. 4, 5 

Arntllches. BuOe1in der Bundesvelsammlung 

27Stimmen 
13Stimmen 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La ma}orite quallfiee est acquise 

39Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Arl 6 Zlff. 2 
Antrag der Kommission 
Art. 2Abs.2 
Für schwere Motorwagen zur Güterbeförderung gilt ein 
Nachtfahrverbot von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr und ein Sonn
tagsfahrverbot Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
Art. 53a Titel . 
Sicherstellung eines flussigen und sicheren Transitverkehrs 
Art. 53a Abs. 1 
Der. Bundesrat kann zur Sicherstellung der Ziele des Ver
kehrsverlagerungsgesetzes und im Sinne eines flüssigen 
4nd sicheren Transitverkehrs durch die AIPß'l. Verkehrslen-

·kungsmassnahmen für die schweren Motorwagen zum Wa
rentransport vorsehen. 
Art. 53a Abs; 2 '. 
Die Kantone nehmen dem Ziel des Verkehrsw'1agerungsge
setzes und der erhöhten Gefährdung angepasste Schwer- · 
verkehrskontrollen auf der Strasse vor. 
Art. 54 Abs. 1 bis 
Die Polizei kann schwere Motorwagen zum Sachentransport, 
welche die vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit nicht 
erreichen können, zur Umkehr anhalten. 

Arl 6ch.2 
Proposition .de /a commission 
Art.2al.2 . 
La circulation des vehlcules motorises lourds destines au 
transport des marchandises est interdlte la nuit de 22 h oo a 
05 h 00 et le diman.che. Le Conseil federal ragle las modali
tes. 
Art. 53a tltre 

· Garantie de la fluldite et de la securite du trafic de transit 
Nt 53aal. 1 
Pour assurer Ja realisation des objectffs de la iol sur ie trans
fert du trafic et la fluidit6 et la securite du trafic a travers las 
Alpes, le Conseil federal peut prcwolr des mesures de gestion 
du trafic pour les vehlcules motorises loucds servant au trans
port des marchandises. , 
Art. 53a al. 2 , , 
Les cantons procedent aux contröles des vehicules de trans
port lourds sur la route conforrnement a l'objectif de la lol sur 
le tnµisfert du traflc et en tonctloo du danger accru. . 
Art. 54 al. 1bis. 
La pollce peut amMer les vehicules. motorises lourds servant 

· au transport des choses qui ne peuvent pas atteindre la vi
tesse minimale prescrite, et les obfiger a fair:e demi-tour. 

Art. 2 Abs. 2 -Art. 2 al. 2 

Malssen Theo (C, . GR), ~richterstatter.' Das Nacht- unc;I 
Sonntagstahrverbo~ das heute in einer Verordnung des Bun
des"8tes festgelegt ist, ist zwar im Landverkehrsabkommen 
ebentalls festgeschrieben. Es stellt sich aber die Frage, 'wie 
beständig eine solche völkerrechtliche Vereinbarung ist Wir 
haben doch die Erfahrung mit der 28-Tonnen-Umite ge
macht, _die a!Jch im Transitabkommen enthalten Ist und nun 
geändert wird. Wir sind zusammen mit dem· Nationalrat der 
Meinung, dass es In bezug auf die Belastung des Alpenge
bietes eine entscheic;lende Rolle spielt, dass wir bei diesem 
Sonntags- und Nach~rverbot bleiben, um zu zeigen, dass 
man diese schadenmindemden Massnahmen tortfQhren will. 
Das wird g·emacht, indem man diese auf Gesetzesstufe ver
ankert. Das wäre nicht zwingend notwendig; aber wir mei
nen, dass es die konkreteste Schutzmassnahme Ist und ver
trauensbildend wirkt, wenn wir das Sonntags- und Nachtfahr
verbot auf Gesetzesstufe heben. Der: Bundesrat ist damit 
auph einverstanden, wie In der Kommission erklärt wurde. 

Angenommen -Adopte 

Art. 53a Titel, Abs. 1, 2 -Art. 53a tltre, al. 1, 2 

MalSSen Theo (C, GR), Berichterstatter. Beim Marginale von 
Artikel 53a fügen wir den «sicheren» Transitverkehr ein, 
sprechen also nicht nur von der «Sichersteßung eines flüssi-

gen Transitverkehrs», sondern auch von einem «sicheren'» 
Transitverkehr.· Damit greifen wir auf die Erfahrungen der 
jüngsten Zeit mit schweren Unfällen in den Alpentunnels zu
rück. Gleichzeitig wird damit dem Umstand Rechnung getra
gen, dass mit der Zunahme des Verkehrs im Bereich der 40-
Tonnen-Lastwagen davon auszugehen~ dass der Trans
port gefährlicher Güter zunehmen könnte und dass es ent
sprechend zusätzliche Massnahmen braucht 

• Angenommen -Adopte 

Art. 54 Abs. -1 bis ._ Art. 54 al. 1 bis 

Malss$n Theo (C, GR), Berichterstatter. Es ist vor. allem von 
den Kantonen vorgebracht worden, dass man auf den Alpen
strassen mit Schwierigkeiten rechnet; wenn schwere Fahr
zeuge - 40-Tonnen-Fahrzeuge, die untermotorisiert sind -
diese Strassen benützen. Die Motorisierung ist in EU-Richtli
nien festgelegt. Man .befürchtet, dass diese Motorisierung für 
einzelne Fahrzeuge zum Teil zu schJNach sein könnte. Diese 

, Untermotorisierung hat zur Folge- oder köMte zur Folge ha-' 
ben -, dass Staus entstehen, d~ riskante Überholmanöver 
erfolgen; denn auf diesen Strassen muss zum Tell gekreuzt 

· werden, un.d von der Strassenanlage t,er sind Oberholstrek
ken nur in besQhränktem Masse vorhanden. 
Wir sind deshalb der Auffassung, dass wir in Artikel 54 des 
Strassenverkehrsgesetzes, wo die Befugnisse der Polizei 
festgehalten sind, der Polizei eine zusätzlich Befugnis geben. · 
Danach kann die Polizei, wenn schwere. Fahrzei:Jge vorge-, 
schriebene Mindestgeschwindigkeiten .,.. solche kann· der 
Bundesrat auf den Natlonalstrasseli vorschreiben - nicht er
reichen, diese Fahrzeuge anhalten und zur Umkehr zwingen. 
Diese Massnahme wird allenfalls zu Beginn zu Diskussionen 
führen; wir sind aber der Auffassung, dass es eine prophyiak: 
tisch wirkende Massnahme Ist Wenn nämlich untermotorl~ 
alerte Fahrzeuge mit zu geringer Geschwindigkeit einige 
Male zurückgeschickt worden sind, spricht sich das bei den 
Transpcrteuren herum, und wir werden einen positiven Effekt 
auf die Sicherheit im Strassenverkehr haben. · 

Angenommen --Adopte 

Art. 6 Zlff. 3 
Antrag der Kommission 
Art. 8 Abs. 1 Bst. e 
e. Einrichtungen, die der Sicherheit und Entlastu,ng der Str
asse dienen, wie Chemiewehrstützpunkte, Vorrichtungen für 
Gewichtskontrollen, Abstellspuren und -flächen. 
Art. 11 Abs. 2 . , ' . , · .. 
'Der betriebllche1 Unterhalt umfasst alle Massnahmen und. Ar
beiten, die für die Sicherheit und Betriebsbereitschaft der Str
assen notwendig sind, wie die Schadenwehren, die Sch·nee
räumung und Reinigung der Fahrbahnen und Standspuren 
sowie die Pflege der Mittelstreifen und der Böschungen, alle 
Arbeiten zur Erhaltung einer dauernden Betriebsbereitschaft 
d&r Verkehrseinrichtungen •sowie kleinere Reparaturen. An-
rechenbar sind ••••. · · 

Art. 11 Abs. 3 
Mehrheit . . 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Danioth, Hofmann). 
Der Bun~ entrichtet den Kantonen für. die zusätzlichen Auf
wendungen 1Jnd Kontrqlleinsätze angemessene Beiträge 
nach den Bestimmungen des Verkehrsveriagerungsgeset
zes. 

Arl&ch.3 
Proposition de Ja co111111/ssion . 
Art. 8 al. 1 Jet. e 
e. les equipements qui servent a assurer 1a securite et le de
lestage de 1a route, tels que les centres d'intervention de lutte 
contre les accidents chimiques, les dlsposltifs de contröle du 
poids, les voies et aJres de stationnement 
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M. 11 al.2 
L'entretlen courant comprend toutes les mesures et tous las 
travaux requis pour que les routes solent sQres et explolta
bles, tels que les services de protection, le deneigement, le 
nettoyage des voies de clrculation et des bandes d'arr~ l'en
tretlen des bermes centrales et des talus, tous les travaux vi
. sant a assurer le fonctionnement pennanent des Installations 
de r6Qulation du trafic, ainsi que les petltes reparations. Les 
frais .... 

Art. 11 al. 3 
Majorite 
Rejeter la proposition de la mlnorite 
Minorite 
(Danioth, Hom,ann) 
Le Conseil nklei'al verse aux cantons des 1;1ubventions appro
priees conformement aux disposltions de 1a loi sur le tralisfert 
du traflC. . 

Art. 8 Abs. 1 Bst. e -Art. 8 al. 1 Jet e 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Artikel 8 ist Im 3. Ka
pitel des Bundesgesetzes Ober die Verwendung der zweck
gebundenen Mineralölsteuer, •Anteil an den Kosten der Na
tionalstrassen», angesiedelt Er bezieht sich auf die anre
chenbaren Kosten. Wiederum Im Hinblick auf die notwendi
gen . zusätzlichen Slcherungsmassnahmen · sind wir der 
Meinung, dass Aufwendungen für Einrichtungen an den Na
tionalstrassen, die der Sicherheit dienen und auch entspre- · 
chende Mass~meobereiche betreffen, wie Chemiewehr
stützpunkte, Vorrichtung,n für Gewichtskontrollen, Abstell
~uren und -flächen, den anrechenbaren Kosten zugeordnet 
seinsolhen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Ich muss Sie im Namen des 
·Bundesrates bitten, all diese Anträge, welche die Verwen
dung der zweckgebunden Mineralölsteuer betreffen, abzu
lehnen, und zwar aus folgendem Grund: Diese Formulierung 
fand sich' bis anhin grundsätzlich in einer Verordnung. Es war 
also der Bundesrat, der sagte, wie er das Gesetz diesbezüg
lich anwenden wolle. Wenn Sie diese Formulierung jetzt auf 
Gesetzesstufe hieven, bleibt die Bestimmung einerseits auf 
diese Bezahlungen und Tatbestände beschränkt, und ande
rerseits nehmen Sie der Exekutive heute mlttag die Legfferie
rung auf dem Verordnungsweg zu diesem Gesetz klamm
heimlich weg. 
Ich konnte im Gesamtbundesrat Ober diesen Antrag noch gar 

· nicht sprechen; er ist ja erst gestem in Ihre Kommission ge
langt . Natürlich habe Ich mich jetzt schon daran gewöhnt, 
dass die bUateraten Verträge auch ein bisschen wie ein 
Selbstbedienungsladen betrachtet werden. Dass jetzt die 
Kantone in letzter Minute auch noch abrahmen woUen, mag 
zwar verständlich sein; .aber ich möchte doch noch meine. 
Pflichten als Mitglied der Exekutive wahrnehmen und Sie er
suchen, diese Anträge abzulehnen. 

DanlOth Hans (C, UR): Ich möchte nicht gegen die Gepflo
genheiten verstossen, aber nachdem wir Ihre Opposition ge
gen diese neuen Bestimmungen bezOglich der Verwendung 
der Erträge gemäss Mineralölsteuergesetz v&rfolgt haben, 
erlaube Ich mir doch den Hinweis, dass wir diese Argumen
tation bereits in der Kommission gehört haben. Die Kommis

werde. Wir wollen nicht das Doppelte haben. So wurden die 
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schwerverkehr 
zu Lasten des Schwerverkehrsgesetzes und dessen Fonds 
und nicht zu Lasten. des Mlneralölsteuergesetzes und des 
entsprechenden Fonds abgegolten. Wir wol!en nur das, was 
rechtlich zulässig Ist 

Wlckl Franz (C, LU): Ich bitte Sie, diesem Antrag der Kom
mission unbedingt zuzustimmen. 
Ich bin Vertreter eines Kantons, der nicht zum· Alpeogebiet 
gehört, aber den ganzen Verkehr der Lastwagen auf den Au~ 
tobahnen •geniessen» darf. Gerade das ist eine Bestim
mung: Wir mOssen gleichwohl alle diese Einrichtungen ha
ben, denn wir müssen den Verkehr bereits im KantQn Luzem 
abfangen, wenn es Schwierigkeiten im Gebirge gibt. Es ist 

· gerade für ~nen solchen Kanton von Interesse, dass diese 
E'mrichtungen mit Mitteln der zweckgebundenen Mineralöl-
steuerfinanziert werden können. . · 
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen. ' 

Leuenberger Mo~. Bundesrat Ich darf doch nochmals sa
gen: Dass diese Bestimmungen vemOnftig sind, ergibt sich ja 
schon daraus, dasa sie in einer Verordnung stehen, welche 
der Bundesrat erfassen hat Das bezweifle ich ja nicht an
satzweise. Aber schauen Sie doch, was da drinsteht Die Si
cherheit, die Betriebsbereitschaft der Strassen, die Schaden
wehren, Schneeräumung und Reinigung der Fahrbahnen, 
Standspuren, Pflege der Mittelstreifen und Böschungen 
usw., das gehört doch in eine Verordnung. Wenn es dann, 
einmal ein bisschen mehr ist als nur eine Böschung, dann 
wird der Bundesrat sagen mOssen: Ja, das Parlament hat 
das an sich genommen, wir müssen ein Gesetz mit Vemehm
lassungsverfahren und Differenzbereinigung machen. Wenn 
Sie doch schon sagen, es sei etwas VemOnftiges, und jetzt 
auch sagen, der Bundesrat habe etwas Vemilnftiges ge
macht, dann belassen Sie es in seiner Verantwortung. 

MaJasen .Theo (C, GR), Berichterstatter.: Ich habe das Ge
fühl, es wird etwas ein Durcheinander gemacht Wir diskutie
ren jetzt Ober Artikel 8 Absatz 1 Litera e. Das ist zur.zeit in ei
ner Verordnung geregelt Um die Schadenwehren usw. hin
gegen geht es in Artikel 11 Absatz 2. Ich werde später sa
gen, welches unsere. Ergänzungen sind. Aber jetzt. wQrde 
Ich vorschlagen, dass wir Artikel 8 Absatz 1 Litera e disku
tieren. 
Wenn man Artikel 8 ganz vor sich hat, ~ man, dass es 
durchaus Sinn macht, eine Litera e anzufügen, denn gemäss 
Litera d sind •die Aufwendungen für Umwelt- und Land
sch~utzmassnahmen sowie -Schutzmassnahmen ge
gen Naturgewalten» anrechenbar, oder In Litera c sind •die 
Kosten für den Ersatz von Flur- und Forststrassen sowie von 
ZWeirad-, fuss- .und Wanderwegen» erwähnt Ich meine, an
gesichts der zu erwartenden Erfahrungen mit dem zusätzli
chen Schwerverkehr ist es sinnvoll, solche neuen Einrichtun
gen, die nun notwendig sind, In das Gesetz aufzunehmen. 
Der Detaillierungsgrad wird mit Litera e nicht grOsser; er Ist 
bereits im geltenden Gesetzestext recht gross. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag des Bundesrates 

27Stimmen 
3Stlmmen 

sion hat grossmehrheitJich beschlossen, an ihrer Fassung Art. 11 Abs. 2 -Art. 11 al. 2 
festzuhalten. 
Sie haben Ihre Pflicht und Schuldigkeit gegenOber dem Bun- Nlalssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Ich möchte Ihnen 
desrat getan, ·aber Sie werden mir auch zustimmen, dass all einfach sagen, was im ersten Satz von Artikel 11 Absatz,2 er
die Massnahmen, welche die Kantone Im Gefolge der Ver- gänzt wird: Die Begriffe «alle Massnahmen», •Sicherheit» 
kehrszunahme erfüllen müssen - die Schwerverkehrskon- · und «Schadenwehren» kommen zusätzlich hinein. Der Ob
trollen, die Einrichtungen -, nach dem Verursacherprinzip rige-Text ist bereits im Gesetz enthalten. Auch diese Ergän:O 
abgegolten werden mOssen. Es Ist nicht einsehbar, wieso zungenerfolgenim·SinnevonmehrSicherheitaufdenalpen
das bei den anderen Massnahmen erfolgen soll und hier querenden Nationalstrassen. 
nicht Ich möchte Sie ersuchen, diese. von der Kommission 
einhellig getroffenen Beschlüsse abzusegnen. Abstimmung- Vote 
Ich kann Sie auch dahingehend beruhigen, dass ich nachher FOr den Antrag der Kommission 
den Minderheitsantrag zu Artikel 11 Absatz 3 zurQckzjehen 

Amlllches Bullelln der BundesversarnmlW 

33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Art. 11 Abs. 3-M. 11 al. 3 99.028-9 

Präsident: Ich habe dankbar davon Kenntnis genommen, Bilaterale Verträge Schweiz/EU • . 
dass Herr Danioth den Antrag der Minderheit zu Absatz 3 zu~ 9. Kombinierter Verkehr . 
rQckgezogen hat 

· _Angenorrimen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposltion .de Ja majorite 

.Arl7 . 
Antrag der Kommission 
Abs.1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 

1 
•••. Räten rechtzeitig eine B6tschaft •••• 

Arl7 
Proposltfod de Ja commission 
AJ.1,2 
Adherer a 1a declslon du Conseil national· 
AJ.S . . 
.... decembre.2010. Le Conseil federal presentera a temps 
aux Chambres .... • ,, 

-Accords bilateraux Suisse/UE. 
.9. Trafic coinblne 

Botschaft, Geaelz- und BeschlussentwOrfe vom· 23. Juni 1999 
(BBI 1999 (1128) . . . · 
Message, projets de lol et d'arrate du 23 Jtlln 1999 
(FF 19995440) · . 

Beschluss des Nationalrates wrn 31. August 1999 
~n du Conseil national du 31 aoOt f999. 

Bundesbeschluss über den Z8hlungsrahmen fOr die 
Förderung des kombinierten Verkehrs 
Arrlt6. f4klnl allouant un plafond de d6penses pour 
pn:,mouvolr le traftc comblne 

Detallf:,eratung- Examen de detaJ1 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter. In Artikel 7 Absatz 3 ~g der Kommission. 
ersetzen wir die Jahreszahl «200S», welche eine Frist filr die · BundesbeschlLISS ·über den.· Zahlungsrahmen für die FOrcle
Unterbreitung einer 13otschaft für ein Ausführungsgesetz··zu 
Artikel_ 84 der Bundesverfassung ist, mit «rechtzeitig». Ich rung des SchlenengQterverkehrs 
muss nun zuhanden des Protokolls bekanntgeben, weshalb Tltre 
wir dieses. arechtzeitig» hineinschreiben. . • 
Es ist ja so dass mit diesem Ausführungsgesetz zu Artikel 84. Proposition.de Ja commlssion · 
der Bundesverfassung auch die Regelungen bezQgllch der · ArrAte federal aflo~ant un plafond de_depe,nses pour promou-
Alpentransitabgabe (ATA) getroffen werden sotten. Im Land- ,volr le trafic ferrovialre de marchandises · 
verkehrsabkommen ist vorgesehen, dass diese ATA al'ltells- ,1..,..... A,b,,r,fd 
mässlg maximal 15 Prozent an der Gesamtstrassenfikalität . ,.,,,l-1..,nommsn - _,,,,..,, 
betragen kann. Es besteht nun jedocn die Möglichkeit, dass . . 
die maximale Fjskalität bereits ab dem Jahre 2005 über die · Anlngress ...,_ Kom-'AA,_ 
· LSVA bis zu 90 Prozent ausgeschöpft werden kann. Das trag uvr (tu_,.,,, . 
heisst, dass fCir die ATA im Jahre 2005 nur noch ein Spiel- ZUstlmmung zum Beschluss des NatiOnalrates 
raum von 10 Prozent bestehen könnte. Das würde dann al• 
lenfalls bedeuten, dass man sagt, es lohne sich nicht mehr, 
eine ATA einzuführen. 

Preambule . 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer ä la dklslon du Conseil national Wir sind aber übefzeugt Gerade im Verhältnis der Belastung 

von Binnenverkehr zum Transitverkehr ist ein angemessener 
Anteil der ATA von 15 Prozent an der Gesamtstrassenflska- · Angenommen-Aaopte 
lität notwendig. Daher könnte das Jahr 2006 zu. spät sein, 
wenn man die F"iskalität bereits lr;n Jahre 2005 zu90 ·Prozent 
80Sge$chöpft · hat Das Wort «rechtzeitig» bezieht Sich dar
auf, dass der G8$6tZgeber eine Botschaft zu einem Zeltpunkt 
erhält, wo · er noch entscheiden kann, dass ein Anteil von 
15 Prozent über die ATA erhoben werden soll; Damit wird 
verhindert, dass wir danf!ZUmal vor einem Fait accompli ste
hen und es-heisst Jetzt haben wir diese F'iskalltät bereits so 
weit ausgeschöpft. dass eine ATA keinen Platz mehr hat 
Opa ist der Grund, weshalb wir Ihnen «rechtzeitig,> beantra
gen, d. h., es muss frOher als 2006 eine B6tschaft vorliegen, 
damit beim Parlament noch Entscheidungsspielraum be-
steht ' : . 

l'räsldent: Darf ich Henn Bundesrat Leuenberger direkt tra
gen, ob er 'sich der Kommission anschliesst? 

' ' 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 ' 
Mehrheit 
Für die Förderung des SchienengOterverkehrs. insbeson
dere TrassenprelsvergDnstigungen und Abgeltungen, wird 
ein Zahlungsrahmen von höchstens 2850 Millionen Franken 

Minderheit I 
(Gentil. Aeby) . 

, Gemäss Mehrheit. aber. 
•••• von h~3300 MUUonen Franken .... 
Minderheit II 
(Hess H~s. Loretan Willy) 
Gemäss Mehrheit.. aber. 
•.•• von höchstens 2200 MBßonen Franken .... Leuenberger Morltz, Bundesrat Ja, vorbE!hältllch .einer wel~ 

teren Erhellung, die mich Im .Differenzbereinigungsverfahren 
von selten der nationalritlichen l(omrrilssfon ereilen könnte. Abs. 2 
(Heiterkeit) Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

. Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmur,g - Vote sur rensemb/e 
· Für Annahme des Entwurfes 36 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

An den Nationalrat -Au Consell national 

Art 1 
Proposition de lii commlssion 
A/.1 
Majorite . 
Pour promouvolr le trafic fem>vialre de marchandises, no
tamment des r~uctions du prix das slllons et des indemnltes, 
un plafond de depenses de 2850 millions de francs est. alloue 
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Minorite t 
(Gentil, Aeby) 
Selon majorite, mais: 
•••• de 3300 rnillions de trancs •... 
Minoritell 
(Hess Hans, Loretan Willy) 
Seion majorite, mais: 
.... de 2200 millions de francs .... 

A/.2 
Adherer ä 1a decision du Conseil national 

Abs. 1-:-AI• 1 

Maissan Theo (C, GR), Berichterstatter: Ich bin gespannt, ob 
wir die Vorlage Ober den Zahlungsrahmen In einer Viertel
stunde durchbringen, und ich versuche, meinen Beitrag zur 
KOrze zu leisten. 
Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen gegenOberdem Na
tionalrat zwei Änderungen vor: 
Die eine Änderung ist textlicher Art. Wir sind wie der Natio
nalrat der Meinung, dass es gerechtfertigt ist, den gesamten 
Schienengüterverkehr zu fördern, d. h. den kombinierten 
Verkehr, aber auch deo Wagenladungsverkehr. Nun haben 
wir gegenOber dem Nationalrat lecfiglich die Änderung vorge
nommen, dass wir „SchienengOterverkehr» statt «BahngD
terverkehr» schreiben. Von Fachleuten wurde uns gesagt. 
dieser Ausdruck sei geeigneter. 
Die zweite Änderung ist eine Ergänzung: Wir setzen in bezug 
auf diese' Beitragsleistungen Schwerpunkte. Wir meinen, in 
erster Linie sollten das Trassenprei$Vergünstlgungen sein, 
damit die Güter gOnstlger transportiert werden können. An 
zweiter Stelle kommen die Abgeltungen und erst dann allen-
falls noch weitere Massnahmen. · 
Nun zum Zahlungsrahmen: Der Bundesrat schlägt Ihnen 
2,85 Milliarden Franken verteilt auf elf Jahre vor. Festzuhal
ten Ist, dass diese Mittel nur fOr die neuen, direkten Massnah
men eingesetzt werden. So wird die Fmanzierungsgrundlage 
gemäss den mehljährlgen Investitionsprogrammen fOr Ter
minals davon nicht berührt; sie wird weiterhin separat gefah
ren, was der Nationalrat auch in einem neuen Absatz 2 fest
gehalten hat. 
Zu diesem Betrag von 2,85 Milliarden Franken ist folgendes 
festzuhalten: Das macht pro Jahr im Durchschnitt 256 Mißio
nen Franken aus. Heute werden fOr vergleichbare Massnah
men an die SBB 122 MIiiionen Franken ausbezal11t NatOrlich 
kommen nun auch noch andere Bahnen zum Zug; aber es ist 
immerhin mehr als eine Verdoppelung. Seinerzeit bei den 
Diskussionen um die LSVA ist man davon ausgegangen, 
dass m.r diesen Zweck ein Betrag von jährlich 200 MiUlonen 
Franken eingesetzt werden mOsste. , 
Nun habe ich Ihnen bereits gesagt, dass diese Beitragslei• 
stungen nur ein Teil eines ganzen· Massnahmenpaketes 
von insgesamt dreizehn Massnahmen sind. Es wird nun 
darum gehen, mit diesen Massnahmen einen optimalen 
Mix zu machen, um das Ziel der Verlagerung zu erreichen. 
Es gibt jedenfalls keine mathematisch nachvollziehbare Be
gründung, warum dieses Ziel mit 3,3 Milliarden Franken er
reicht würde, mit den vom Bundesrat vorgeschlagenep 
2,85 t.llllllarden Franken aber nicht Den ZielerreichungiJ
grad wird man aufgrund der praktischen Erfahrung feststel
len können. 
Wir sind deshalb der Meinung, dass wir nicht auf Vorrat Mittel 
bereitstellen sollten, bei denen niemand nachweisen kann, 
wieso sie gerade in dieser HOhe notwendig sein soiiten. 
Wir befOrchten auch, dass andernfalls - wenn wir nicht beim 
Entwurf des Bundesrates bleiben - der Druck, dass die an
deren zwölf Massnahmen umgesetzt werden, abnimmt. Wir 
sind aber auch überzeugt: Wenn wirklich zuwenig Mitt_!=)I da 
sind, sollten wir so flexibel sein, dass im Rahmen der Uber
prüfung der Massnahmen, die wir ja im Verlagerungsgesetz 
in Artikel 1 Absatz 3 festgeschrieben haben, allenfalls au~ 
eine Aufstockung der Mittel vorgenommen werden kann. 
Wenn wir dem Antrag der Mehrheit zustimmen, dann mOsste · 
man in Artikel 1 bis - ich möchte es einfach zuhanden des 
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Protokolls festhalten - vor dem Betrag «300 Millionen Fran
ken» das Wort «höchstens» einschieben, so dass «höch• 
stens 300 MIiiionen Franken» pro Jahr zur Verfügung stehen • 
Dies würde .in der Meinung erfolgen, dass. nach Massgabe 
der Notwendigkeit zu Beginn allenfalls höhere Beiträge jähr• 
lich ausbezahlt werden können und dass dic!se dann im 
laufe der Zeit zurückgefahren werden. 
Ich bitte Sie, aufgrund dieser Überlegungen der Mehrheit der 
KommiSsion zuzustimmen. 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): La dlspositlon que nous discu
tons presentement est consecutive a l'ensembie de deci
sions anterieures qui manifestent la volonte tres claire de pro
mouvoir le trafic marchandises par rail. Cette politique de la 
Suisse a paru pendant plusieurs annees l§tre isolee et partl
culierement originale, mais II taut considerer que nous avons 
falt maintenant des adeptes, si je puls m'exprlmer ainsi, dans 
d'autres pays eutopeens. La conceptlon du transfert du trafic 
marchandises. de 1a route au rall gagne d'autres partisans. 
Les decisions de principe etant prises, II Importe maintenant 
de se doter d'un certain nombre de moyens. de maniere a 
pouvoir mettre en oeuvre cette politlque. 
Si les trois propositions en discussion sont unanimes sur la 
necesslte du principe, elles divergent quant aux montants qui 
doivent 6tre affect6s ä la politique de transfert du trafic. 
La minorite I vous propose d'adherer ä la decision du Conseil 
national et de consacrer 3,3 milllards de trancs a la realisa
tlon de cette politique. 
II faut rappeler que ce montant est destlne ä trois buts princi
paux: d'abord, l'abaissement du tarif des sillons de marchan
dises; ensuite, 1a promotlon du trafic de marchandises par 
rail; enfin, 1a garantle que les efforts en ce sens seront pour
suivls apres rouvertute du tunnel de base du Lötsehberg. De 
1a part de 1a rninorite 1, II y a 1a volonte de doter la Confedera
tion de moyens qui soient de nature a repondre a 1a politique 
ambitieuse que rious avons fixee en matlere de transfert du 
trafic marchandises au rall. 
C'est au nom de cette credlbillte que je vous demande de 
soutenir la propositlon de minorlte 1. 

Hess Hans (R, OW): Trotz der fortgeschrittenen Zeit er
laube ich mir, kurz auf die Eintretensdebatte vom 11. Juni 
1997 zum Bundesgesetz· über eine leistungsabhängige 
Schwe~rkehrsabgabe zurückzukommen. Damals hat 
Herr Bundesrat. Leuenberger wörtlich ausgefOhrt „Ohne 
40 Tonnen kein bBaterales Abkommen; ohne LSVA ist es 
nicht möglich, die 40 Tonnen einzufOhren, ohne LSVA ist 
es nicht möglich, die Neat zu beuen, aber ohne Neat gibt 
es auch kein bilaterales Abkommen.» (AB 1997 S 549) 
Heut& hat Herr Bundesrat l:.euenberger diese Zusammen
hänge bestätigt 
Zwischenzeitlich haben wir sowohl die Neat als auch die 
LSVA unter Dach und Fach, und wenn nicht alles täuscht, 
stehen wir kurz vor der Genehmigung der bilateralen Ver
träge samt den flankierenden Massnahmen. Eines kann Ich 
aber im Zusammenhang mit der LSVA mit. Sicherheit sagen: 

· Hätten die Stimmbürger damals gewusst, dass trotz der An-
nahme der LSVA zusätzliche Mittel in Milliardenhöhe nötig 
sind, um den.Verkehr von der Strasse auf die'Schiene zu 
bringen, hätten sie wohl damals zur LSVA nein gesagt, und 
wir würden folglich heute nicht über die bilateralen Abkom
men und flankierenden Massnahmen beraten. Ich bin des
halb der Meinung, dass wir gut daran tun, im Zusammenhang 
mit den flankierenden Massnahmen das Fuder nicht zu über
laden. 
Der Bundesrat schreibt in der Botschaft zum Bundesbe
schluss Ober den Zahlungsrahmen fOr die Förderung des 
kombinierten Verkehrs lediglich, dass die Zahlungen fOr die 
T~nprelsvergOnstlgung verwendet werden mOssen. Da
neben ist eine sogenannte Anschubflnanzlerung vorgese
hen, die vor allem 1n·derÜbergangszeltbiszum eigentlichen 
Inkrafttreten des bilateralen Abkommens im Jahre 2005 nötig 
ist und die zur Senkung des Referenzpreises verwendet wer
den muss. Daraus ergibt sich, dass vor allem die Grosstran
sporteure des In- und Auslandes profitieren. Die Transpor-
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teure in den Randregionen gehen hier mit Sicherheit leer aus. 
. Wir sind uns alle bewusst,· dass es heute ausserordentllch 
schwierig ist. den genauen Betrag dieser.Zahlungen nur elnl
germassen genau festzulegen. Hinzu kommt, dass selbst der 
Bu.ndesrat im ungewis$en ist, welche Auswirkungen diese 
Zahlungen 'haben werden. Wenn wir aber allzu grosszügig 
sind, laufen wir Gefahr, dass sich die SBB von ihrer strategi
sche.n Ausrichtung beim Güterverkehr $ntbunden fühleh, die 
sie sich in Artikel 8 der Leistungsvereinbarung In diesem ~r 
selbst gegeben haben, indem sie im Güterverkehr mittels 
Aufbau des Kerngeschäftes und Ausbau neuer Geschäfte 
eine Wachstumsstratege im europäischen Markt zu verfol
gen haben. Diese Wachstumsstrategie beinhaltet ein effizi.. 
entes Branchenmarketing sowie eine ProduktMtiits- und 
Qualitätssteigerung. 
Diese Ziele haben aber die SBB vorab aµs eigenen Mlttefn zu · 
finanzieren. Steuergelder, auch solche aus den Mineralöl
steuererträg,n, sind nicht von vomherein, sondern nur im 
Notfall zur Verfügung zu stet'len. Seit Inkrafttreten der Lei
stungsvereinbarung der SBB ist seitens der SBB nur gerade 
die Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden 
nach aussen kommuniziert worden. Anderweitige Verände
rungen habe ich bei den SBB keine watirgenommen. Bei der 
jetzt vorgesehenen Regelung entsteht zudem der Eindruck, 
dass die Bahnen aufgefordert werden, sich zµ bedienen !,lnd 
sich mit den. vorgesehenen Gelclem einzuclecken. Dies muss 
aber unter allen Umständen verhindert werden; 
Schliesslich erlaube Ich mir den Hinweis, dass der Bundesrat 
ursprOngllch aUQh der Meinung war, dass 2,2 Milliarden Fran
ken ffir die Startphase genügen. In Anbetracht der leeren 
Bundeskasse Ist dies. auch die· richtige Einstellung. Eines 
kann ich im übrigen heute bereits mit Sicherheit sagen: Die 
Bahnen werden sich sofort melden,. wenn es sich wider Er
warten herausstellen sollte, dass 2,2 Milliarden Franken nicht · 
genügen. 
Aus all diesen Gründen bin ich der .Meinung, a,2 MDliarclen 
Franken seien ffir den Anfang auf jeden Fall genug. · . · 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Nur eine Bemerkung; damit 
Sie Ihre Sitzung rechtzeitig abschliessen können: Die Zah-. 
lungen von 2,2, 2,85 oder 3,3 Milliarden Franken ;..wie immer 
Sie entscheiden - stammen aus der Mineralölsteuer und aus 
den Erträgen der Kontingente, die wir während dieser Über
gangszeit der EU zur Verfügung stellen - nur, damit das klar 
ist. . 

Abstimmui1g - Vqte 

Eventuell -A titre pnH!mmaire 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag der Minderheit II . 

De(fnftlv- Definitivement 
FOr den Antrag der Mehrheit 
FOr den Antrag Minderheit 1 

~nbrsmse-F(eir, awc depenses 

Abstimmung-: Vote · 
FOt Annahme der Ausgabe. 

Das qua{lflzlf!rle Mehr ist erreicht 
La majoritti quaJ/fiee est acquise 

Abs.2-Al.2 
Angenommen -AdoptB 

ArL.1bfs,2 
Antrag der Kommission 

19 Stimmen 
1sStimmen 

27Stlmmen 
12Stimmen 

. ,'40 Stimmen . 
(Einstimmigkeit) 

· Zllstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commiss/on 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -AclopM 

Gesamtabstimmung- Vote sur rensemble 
Fllr Annahme des Eritw1.1rfes 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

. . 
Schlussabstlmmungen 
Votatlons finales 

93.461 

Parlamentarische ·initiative 
(Dettllng) 
. Bundesgesetz . · 
über ~He Mehrwertsteuer 
Initiative parlemeritalre 
(Dettllng) · 
Taxe sur la.valeur aJoutee. 
Lo1 · fcidcirale 1 

Schlussabstimmung - Vote final · 
Siehe Seite 539 hlelvor-Volr' page 539~ 
Beschluss des Natlonabates vom 2. September 1989 

· Dlk:lslon 91,1 Conseil national du 2 septembre 1899 

' Bundesgesetz über die MehrWertsteuer 

· 36Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Lot ftclerale reglssant 1a taxe sur la valeur aJoutee 

Abstimmung - Vote 
feir Annahme des Entwurfes 

. , . ' . 
An den Bundesrat-Au ConseR fedsta1 

36Stimmen 
(E'mstimmigkeit) 

Prisfdem: Ich wOnsche Ihnen eine gute Zeil 

Schluss der Sitzung und der Session um 13.30 Uhr 
Rn de 1a St§ance et de 1a session a 18 h 30 

Bulle1ln offlclel de rAssembl4e flklerale 
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BIiateraie Verträge Schweiz/EU 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bllateraux Suisse/UE. 
4. Llbre circulation d~ personnes 

Differenzen - Divergences 
Siehe SeHe 657 hlervor-Volrpage 657 cl-clevant 
Beschluss das Nationalrates vom 2. September 1999 

\ ~on du ConseD national du2 septembre 1999 

Bundesgesetz zum Abko.mmen zwischen der Europäi
schen Gemelnscf1afl, Ihren Mltglledstaaten und der 
Schweiz über den freien Personenverkehr 
Lol federale sur I' Accord entre la Communaute euro
peenne, ses Etats inembres et la Sulsse concernant la 
llbre clrculatlon des personnes 

Zlff. 7 Arl 89a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Spoerry 
Streichen 

Ch. 7arL89a 
Proposition de la commission 
Maintenlr 

Proposition Spoerry 
Biffer 

Beerll Christine (R. BE), Berichterstatterin: Die Kommission 
beantragt Ihnen mit 9 zu O Stimmen, hier an Ihrem ursprung
lichen Entscheid festzuhalten und nicht auf den Beschluss 
des Nationalrates einzuschwenken, dies mit der folgenden 
Begründung: Im Gegensatz zum EWR-Vertrag, bei dem wir 
den Acquis comrnunautaire hätten übernehmen mussen, be
ruhen die sektoriellen Verträge, insbesondere die Anhän
ge II, soziale Sicherheit, und III, gegenseitige Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen, auf dem Grundsatz der Gleich
wertigkeit der Gesetzgebungen. Während Artikel 7 des 
EWR-Abkommens die Auswirkungen der Rechtsakte defi
nierte, auf die in den Anhängen Bezug genommen wurde, 
beschränkt sich das sektorielle Abkommen über die Freizü
gigkeit darauf, folgendes festzuhalten: Die Vertragsparteien 
treffen alle erforderlichen Massnahmen, damit in ihren Bezie
hungen gleichwertige Rechte und Pflichten wie. in den 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, auf die Bezug 
genommen wird, Anwendung finden. 
Im Bereich der sozialen Sicherheit bedeutet dies, dass die in 
Artikel 8 des ~kommens erwähnten Ziele der Koordination 
auf schweizerischer Seite nur durch die Annahme von gleich
wertigen Regeln im innerstaatlichen Recht voll verwirklicht 
werden können. In Anbetracht der Bes1;>nderheit und des de-

Amtliches BuDetin der Bundesversammlung 

taillierten Charakters der, Verordnungen über soziale Sicher
heit - sie stellen ausschliesslich Koordinationsinstrumente 
und keineswegs Harmonislerungsregeln dar-, hat der BUil
desrat entschieden, die Verweistechnik bei gleichzeitiger 
Veröffentlichung in der systematischen Rechtssammlung zu 
verwenden, um die aus dem.Abkommen resultierenden Ver
pflichtungen umzusetzen. Nachdem die Verordnung 1408ll1 
auch die berufliche Mindestvorsorge als Teil der nationalen 
Gesetzgebung über soziale Sicherheit erfasst, ist es für die 
korrekte Umsetzung des Freizügigkeitsabkommens und sei
nes Anhangs II unumgänglich, im Bundesgesetz über die be
rufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge auf 
die gemeinschaftsrechtliche Verordnung zu verweisen und 
so eine Rechtsgrundlage für die Anwendung der im Abkom
men enthaltenen Koordinationsregeln zu schaffen. 
Beim Fehlen eines solchen Verweises würde die Schweiz 
Ihre Verpflichtung nicht erfüllen, alle erforderlichen Massnah
men zu treffen, damit im Sinne von Artikel 16 gleichwertige 
Rechte und Pflichten ihre Anwendung finden. Sie würde so
mit eine Lücke in der vom Abkommen vorgesehenen Koordi
nation der SQzialen Sicherheit schaffen und damit Gefahr lau
fen, einen Streitfall zu provozieren, der dem im Abkommen 
vorgesehenen Gemischten Ausschuss unterbreitet werden 
müsste. 
Ich bitte Sie daher im Namen Ihrer einstimmigen Kommis
sion, an Ihrem ursprünglichen Entscheid festzuhalten. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich muss mich zunächst entschuldi
gen, dass ich Sie zu früher Morgenstunde mit einem Antrag 
überfalle. Er ist erst jetzt ausgeteilt worden, und es liegt noch 
nicht einmal die französische Übersetzung vor. Das ist auf 
mein Konto zu verbuchen; ich habe ihn zu spät eingereicht 
Ich stelle aber einfach fest, dass zwischen dem Nationalrat 
und den Experten des BVG aus der Privatwirtschaft einer• 
seits und der Verwaltung andererseits mit Bezug auf die Re
gelung der Austrittsleistung eine Differenz besteht, die nach 
meiner Meinung nochmals diskutiert werden sollte. Deswe
gen lege ich einen neuen Antrag vor. 
Sie erinnern sich, dass ich in der ersten Lesung Anträge zum 
BVG einerseits und zum Freizügigkeitsgesetz andererseits 
eingereicht habe; Sie haben diese Anträge abgelehnt Der 
Nationalrat hat aber einen gleichlautenden Antrag wie jenen, 
den ich präsentiert habe, mit 97 zu 72 Stimmen übernom
men. Der Nationalrat hat damit Im Rahmen der beruflichen 
Vorsorge auf die komplizierte Verweistechnik verzichtet 
Wie Sie von unserer Kommissionspräsidentin eben geh9.rt 
haben, hält unsere Kommission auch im BVG an der Ver
weistechnik fest, was ich nicht als glücklich erachte. Die Ver
weistechnik Ist dort richtig, wo sie staatliche Versicherungen 
betrifft. 
Der Verweis auf die Verordnung 140Bn1 ist deshalb z.B. bei 
der AHV und der IV nötig. Hier sind staatliche Beamte mit der 
Durchführung betraut, und die Koordination erfolgt unter Be
amten im In- und Ausland. 
Selm BVG aber ist das anders. Dieser Bereich ist privatwirt
sch~lch organisiert, wird von privaten Pensionskassenver
waltern durchgeführt und verfügt auch über keine Staatsgel
der. Das BVG ist ein Rahmengesetz. 
Wenn man nun beim BVG den Verweis auf die Verordnung 
1408/71 macht, müssen die Pensionskassenverwalter die 
60seitige Verordnung dem BVG anhängen, und staatliche 

: Stellen Im Ausland können mit den privaten Pensionskassen
verwaltern in Kontakt treten. Das ist aber weder nötig noch 
erwünscht 
Wir haben nämlich im innel'Staatllchen Recht zwei Möglich
keiten, wie wir die vertraglichen Verpflichtungen aus den bi
lateralen Abkommen erfüllen können: Wir können das durch 
die Verweistechnik tun, wie das bei den staatlichen Versiche
rungen gemacht werden soll. Wir.können es aber auch durch 
eine entspreehende Anpassung unserer Spezialgesetzge
bung machen. . 
Ich erwähne Artikel 1 Absatz 1 Anhang II des Abkommens 
über den freien Personenverkehr, wo man folgendes nachle
sen kann. Die Vertragsstaaten wenden für die gegenseitige 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit entweder 
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jene Rechtsakte der EU an, auf welche In Abschnitt A jenes qul soit effectivernent non dlscrimlnatoire et qui corresponde, 
Anhanges verwiesen wird, -Oder - das ist nach meinem Da- dans ce sens-la., a. nos obligatlons minimales, ce que ne ~ 
fürhalten das Entscheidende - sie wenden innerstaatliche pas 1a decislon du Conseil national. , 
Regeln an, die den beiden verwiesenen Verordnungen und J'aimerals neanmoins vous priet de rejeter la propositlon 
den zugehö!'igen Änderungsverordnungen äquivalent sind. Spoerry et d'adopter la proposition de votre commlsslon, qui 
Beim BVG· drängt sich nun dieser.zweite Weg auf, also die a pris sa decision a l'unanimite. Cela. pour toute une seris de 
Übernahme. In das innerstaatliche Spezialgesetz auf eine raisons, et en particuller pour une ou deux erreurs d'appre-
äquivalente Weise. Tun wir das nämlich nicht, sondern arbei- ciation de la part de rassociation qui, par allJeurs, ~ falt le.bon 
ten wir auch hier mit der Verwelsteohnik, so delegieren wir travall que vous nous avez presente. · 
alle zukünftigen Änderungen In diesem Bereich Ober das Co- Pennettez~mol, parce que la. chose est effectlvement tr8$ 
mite mixte direkt an den Bundesrat Das kann den Ausfüh- compl~e. de vous ·lire la prise de position de 1a Directlon du 
rungen In der Botschaft auf den Seiten 191 und 192 entilom- droit international pubßc du Departement federal des affalres 
men werden~ Beim privatwlrtsc!'iaftllch organisierten Bereich etrangeres, formul~ avec rapprobation et la collaboration de 
des BVG, der auf ein~ Rahmengesetz b.asiert, Ist das aber rOffice federal de 1a justice et du Bureau de rtntegratlon.11 ne 
nicht erwünscht. ' · · . · s'agit pas d'un conflit, Madame Spoerry; entre les assureurs 
Zurück zum Beschluss des Nationalrates. Wir erinnern uns, et l'Office federal des assuralices soelales. 1.1 s'agit vralment 
dass wir diese Gesetzgebung In der ersten Lesung unter el- d'un certain nomöre de grinclpes lies a la negoclation et aux 
nem enonnen Zeitdruck verabschiedet haben~ FOr eine Rück- obligatlons que nous avons tintention de prendre. 
spreche mit Spezialisten des !;WG aus der Privatwirtschaft Je vous 11s brlevement les de!JX paragraphes de cet avis: 
blieb .keine Zeit. In der Zwischenzeit Ist dl~ aber erfolgt. Contrairement a r Accord ßOr l'Espace economique euro-
Dabei hat sich folgendes ergeben: Die Kritik, welche Frau peen, qui se caracterisait par la reprise de l'acquis commu-
Bundespräsidentln Drelfuss im Nationalrat an der jetzt be- nautaire, c'est;.a-dire que ron peot quatifier d'accord d'inte-
schlQSSenen Fassung des Nationalrates !mgebracht hat, Ist , gratlon, les accords sectorlels et, en particuller, les annexes II 
in zwei. Punkten berechtigt •Coo.rdlnatlon des systemes de securite sociale» et III «Re-
1. Wir dOrfen keine Lex specialis für die EU-Bürger machen. connalssance mutuelle des quallfications prolessionnelles 
Die neue Regelung muss selbstverständlich. für Schweizer (dlplömes, certlficats.et auti'es fflres),. de r Accord sur 1a libre . 
· und für EU~BOrger gelten.. clrculatlon des personnes, se fqndent sur le. principe de 
2. Artikel 4 des FreizQgigkeftsgesetzes muss anwendbl!i' blei- ·· requlvalence des leglslatlons. Alors que l'arttcle 7 de res. 
ben. Das tielsst Die betroffenen Personen mOssen selber . pace a::onomique eu~n definissait les effets des actes 
be$tlmmen können, ob sie die gebundene FrelzOgigkeltsl~l- auxquels II est fait reference dans les annexes -effets directs 
stung auf ein FreizQgigkeitskonto bei einer Bankstiftung oder pour les reglemems sans mesures d'inco!'JX)ratlon natio-'. 
auf eine FreizQgigkeitspolice bei einer Lebensversicherungs- nale -, l'Accord sectorlel sur 1a libre circulatlon d~ · per-
gesellschaft Obertragen wollen. Eine obligatorische Oberwei- · sonnes se llmite a. lndiquer que les parties «prendront'les lll$
sung .solcher Austrittsleistungen an die Auff~gelnrlchtung sures n~res pour que les drolts et obligatlons eq~iva
bat nur dann zu erfolgen, wann eile versicherte Person .keine· len1s a ceux contenus dans les actes jurldiques de la Com
Angaben daruber macht,· wie die Austrittsleistung verwendet munaute europeenne auxquels II est fait reference trouvent 
werden soU. · . applicatlon da,ns leurs relations». 
Die Kritik, WQnach die Fassung des Nationalr{ltes diesen bei- En matlere de secunte sociale, cela $lgnlfie que les objectifs 
den Punkten nicht gerecht werde, . Ist also berechtigt Aber de coordinatioli fixes a. l'artlcle 8 de l'accord ne peuvent itre 
das heisst noch nicht, dass wir deshalb im BVG die Verweis- plelnement realises, du cöte · suisse, · que par. l'adoption de 
technik anwenden mOssen, .im Gegent'eil: bezüglich Ver._ regles equlvalemes dans la leglslation nationale. Compte 
ständlichkelt einerseits- Ich denke an die Stimmbürgerinnen tenu de la speclficite et de 1a preclsion des reglements de se-
und StlmmbClrger, die das. Gesetz ·~. - . und bezllglich curite socialEt, qui constltuent uniquement des instruments de 
Rechtssicherheit bei der Weiterentwicklung 1111dererselts wird . coordinatlon. et 110n pas d'harmonlsation, le Conseil federal a 
gerade beim BVG verlangt, dass wir hier den Weg der An· decide d'utillser .la technique du renvol, · accompagne d'une 
Jll!!SSUnQ des Spemlgesetzes gehen; das $pezlalgesetz Ist publlcation au RecuSII systematique, pour mettre en oeuvre 
hier ganz klar das FreizllgigkeltsgfilSelZ. das die Barauszah- les obllgatlons decoulant de raccord. Etant donne que le n1r 
lung In Artikel 5 regelt. . . . . . . glement 1408/71. couvre egatement la prevoyance profes-
Destlalb unterbreite lcll Ihnen einen neuen Antrag, der von sionnelle minimale en tant que leglslation nationale de~ 
den Fachleuten In den zuständigen schweizerischen VerbAn- rite social'e - c'est donc l'obligatlon de 1a LPP -, il est indis-
den erarbeitet worden ist;' die das.BVG von Berufs wegen an- pensable, pour mettre en oeuvre correctement l'Accord sur 1a 
wen~en und umsetzen. Gemäss.dlesem Antrag soll im Frei- libre.clrculation des personnes et son annexe II, de proceder 
zQglg_keltsgesetz ein neuer Artllcel 5a eingefügt werden. Am f:t un-renvoi au ~lement communautaire dans la LPP, afln 
eine Anderung Im BVG kann man deswegen verzichten, weil de creer une blilS8 juridique pour l'applicatlon des ~les de 
das BVG bezQglich der Austrittsleistungen auf das FreizOglg- ,coordinatlon prevues par l'accord. A d~ut d'uri tel renvoi, 1a 
keltsgesetz verweist. · · Sulsse ne rempllralt pas son obllgation de prendre toutes les 
Diese von den Fachleuten an der Front vorgeschlagene Er- mesures nbssaires pour que des drolts et obßg~ equi-
gänzung des FreizQgigkeitsgesetzes entspricht vollumfäng- valents solent garantls au. sens de l'artiele 16 de l'accord. Sie 
llch den Aussagen in der Botschaft, WQnach sich aus der An- creerait ainsl volontairernent une lacune dans le systeme de 
wendung der Verordnung 1408/71 Im Rahmen der Minimal- coordlnation de securite sociale mis en place par l'accord, 
vorsorge des BVG ledigllch Konsequenzen filr die mögllche avec li, risque de provoquer un diff6rend pouvant Atre porte . 
Barauszahlung.der Austrittsleistung beim definltlven Varia&- devant ,, comite milde de l'accord (art. 19). Volla. la prise de 
sen der Schweiz ergeben, •ur\d zwar gleichennassen für position de la Direction du drolt international pUblic. . . 
Schweizer und. filr EU-BOrger. Andere Auswirkungen gibt es · Je tlens· ä souligner icl que 1a cralrite que vo.us avfez expri
nlcht, .und deswegen genagt die Änderung des Spez!iilgeset- mee, lcirs de notre premii,re discusslon, que par cette techni-
zes. , que du renvoi, dansce cas comme dans les 8Up'88, on puisse 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmj:tn. Er lsf für Atre entraine dans la dynamlque de la modification d'un droit 
das privatrechtlich organisierte BVG zumindestin der gegen- , europeen, et de ce falt itre amen6 ä changer, par la simple 
wärtlgen Phase angemessen. Er ist fOr Bargerinnen uncf BOr- evolutlon du drolt europeen, des elements de nos lnstltutions, ' 
ger transparent, und er schafft bei allfälligen zukünftigen An-' . n'est pas justlfiee. 
derungen ror alle Betroffenen die notwendige Rechtssicher- La Sulsse s'est engagee a mettre sur pled une reglemertta-
heit. · tlon qui eorresporide au drolt communautail'9/en vfgueur a 1a 

date de 1a signature de l'Accord sur la Hbre circulation des· 
Drelfuss Ruth, presidente de la Conf~eration: Je 1'81Tl$rcle personnes. II n'y a aucun automatlsme d'adaptation. L'ac
Mine Spoerry d'avoir falt l'effort de soumettre une p~ition - cord 6tabli1 de manlere definitive • dispositions applicables 

' ' ' 

Bulletin offlclel de f Asselnblde Nderale 
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qui sont, je le rappelle, des regles de coordinatlon, et non 
d'harmonisation. «Coordination» signifie que chaque Bat 
continue a developper sa legislatlon de maniere autonome, il 
n'y a ainsi pas de danger que la LPP soit etatisee en vertu 
d'un systeme europeen uniformlse - un tel systeme n'exlste 
d'ailleurs pas, il ne sera pas cree, et mäme s'il devait l'Mre, 
nous ne serions pas contraints de l'adopter. II n'y a donc pas 
de dynamisme, c'est ce qu'exPrimait la Direction du droit in
ternational public dans le premier paragraphe que je vous ai 
lu; c'est la grande difference entre l'Espace economique 
europeeFI et les accords bilateraux. 
La question qui se pose, Madame Spoerry, est la suivante: 
puisque le Conseil federal nous dit que le seul changement 
material est celui des regles de remboursement de l'avoir 
vieillesse au moment de quitter le pays, pourquoi ne nous li
mitons-nous pas a cette adaptatlon, renonyant ainsi au ren
voi? D'abord, je vous rappelle ce que disaient les juristes de 
la couronne: c'est un princlpe general, raciproque, qui con
ceme aussi bien l'Eurt>pe que la Suisse; c'est la forme.la plus 
simple de concretiser dans notre droit la raciprocite accordee 
par les accords que nous nous apprAtons a ratifier. 
La deuxieme ralson, c'est qu'il n'y a peut-Atre pas d'autre 
difference materielle, mais toute une serie d'insecurites juri~ 
dlques que vous introduisez si vous renoricez a ce renvoi. La 
proposition que vQus presentez ne suffit pas a regler les ele
ments qui sont deja pratiques, mais qul ne sont pas regles de 
fac;on suffisante actuellement dans la LPP. C'est donc plu
sieurs modifications de la LPP qui seraient necessaires, sans 
changer notre droit material, pour que cette lol respecte 
pleinement las regles de coordination que je viens de men
tionner. 
Je vous donne quelques exemples. 
Salon l'article 5 alinea 1 er de la LPP, l'assujettissement a 1a 
LPP se fait en principe conformement aux dispositions de 
l'AVS, simple renvoi a l'AVS. En matiere d'assujettissement 
dans l'AVS, 1a Suisse s'est engagee a appliquer des regles 
equivalentes aux regles prevues dans les reglements 1408/ 
71 et 574f72. Mais ces reglements contiennent des disposi
tions detaillees pour les differentes categories de personnes, 
entre al,ltres les personnes detachees, les activites dans plu
sieurs Etats, etc. Dans des cas particuliers, ces dispositions 
divergent du princlpe de l'assujettissement dans le pays 
d'emploi. Ces regles s'appliquent en principe egalement a la 
LPP. Si vous supprlmez Ie renvoi a. l'article 89a, ces disposi
tions devront Atre mentionnees dans 1a LPP, mAme si, dans 
ce cas, on ne ferait que confirmer le droit en vigueur. 
Je prends un autre exemple qiJi est plus troublant le calcul 
des rentes. Le droit de coordination de l'Unlon europeenne 
prevoit une procedure de .calcul compliquee. Les periodes 
d'assurance accomplies dans tous les Etats sont totalisees, 
les rentes fixees au prorata des periodes effectuees dans 
chaque pays. La Suisse a pu obtenir des exceptions au sys
teme de calcul pour l'AVS et la LPP. Ces exceptions sont 
mentionnees dans l'Accord sur la libre clrculation des per
sonnes. Afin que ces exceptions produisent leur effet, la 
Suisse est obllgee de reprendre tout le droit de coordination, 
qui rend ces exceptions possibles, souslaforme d'une legis
latlon equivalente. Comment est-ce possible si l'on supprime 
l'artlcle 89a? . 
L'entraide administrative, eile aussl, par exemple, pose un 
probleme et devrait connaitre une adaptation de la LPP, si on 
renon9ait a la technique du renvoi. II ne s'agit pas de droit 
material, il s'agit de lacunes juridiques qui ne peuvent Atre 
comblees que sl on modifie, dans ce cas, dlfferents articles 
de la LPP. 
II s'agit du fonds de garantie LPP et de la fonction, qui doit lui 
Atre devolue, d'organisme de liaison par rapport aux Etats 
membres de l'Union europeenne. Les täches de cet orga
nisme de lialson sont enoncees dans les reglements 1408/71 
et 57 4f72, et 1a Suisse devrait egalement les reprendre en 
creant des regles equivalentes si on renonce au renvoi. II 
s'agit l')Otamment de l'obligation de renseigner les organis
mes des autres Etats, du droit de leur demander des informa
tions, de l'obligatlon des organismes etrangers de iensei
gner, des possibilites de recouvrer des cotisations, de l'en-
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traide internationale en we du contröle des assures, de la 
transmission de d~isions dans d'autres Etats, de la commu
nicatlon des prestations octroyees par un organisme etran
ger, afin de penriettre des reductions de prestations au sens 
de l'article 24 de l'ordonnance sur la prevoyance profession
nelle vieillesse, survivants et invalidite, qui tauche les avan
tages injustifies. 
Voile. un autre element qui est absolument en harmonie avec 
notre pratique, nos regles materielles ou notre fa~n de pro
ceder, mais qui n'est pas regle de f~n satisfaisante 
aujourd'hui, puisqu'on fait un simple· renvoi, non pas en di
sant quelles sont les täches du fonds, mais en disant que le 
fonds de garantie LPP joue un röle ~Ion ces reglements in-. 
temationaux. Vous voyez donc qu'il ne suffit pas, mäme s'il 
n'y a pas de changement material, de ne modifier que la regle 
de llbre passage. 
Alors, vous av~z rargument- je crois l'avoir deja conteste 
la demiere fois, mais je le reprends - selon lequel ie regle
ment lui-mAme ne s'appliquerait pas automatiquement a 1a 
prevoyance professionnelle parce qu'il ne s'agirait pas d'une 
assurance geree directement par l'Bat Tel n'est pas le cas. 
La prevoyance professionnelle obligatoire, geree par une loi 
federale, fait partie des elements qui doivent Atre coordonnes 
et tombe automatiquement dans le champ d'application des 
reglements que je viens abondamment de citer. L'argument 
que vous.avez evoque, c'est-a-dire celui de la capacite, en 
particulier pour les assµres et pour les innombrabies caisses 
aussi, de bien comprendre de quoi II s'agit, donc de la trans
parence de nos reglementations, est un argument que je 
prends tres au serieux. Je le comprends, mais je ne crois pas 
que votre solution soit une contribution majeure a la transpa
rence de 1a LPP et a son bon fonctionnement. 
C'est vrai que les dispositions internationales sont com
plexes, mais mAme si nous choisissions la voie jje 1a trans
position integrale de toutes les dispositions en droit suisse, 
ce qui est possible mais pas suffisant, avec votre proposition, 
la lecture en restera malgre tout difficile. C'est la raison pour 
laquelle nous considerons qu'il appartient a l'administration 
federale d'apporter son aide aux assurances et aux assures 
en communiquant aux organismes assureurs les explicatlons 
necessaires dans les bulletins LPP qui sont l'instrument 
mäme permettant de rendre l'application d'une loi ~plexe 
plus alsee. 
II convient aussi de rappeler que le renvoi prevu dans la loi 
sera obligatoirement accompagne d'une publicatlon consoli
dee au Recueil systematique de tous les elements de l'ac~ 
cord lui-mAme, et cootribuera donc a assurer l'accessibilite, 
la pleine transparence du regime de coordinatlon mis en 
place. Des lors, on ne peut en tout cas pas faire un reproche 
de manque de transparence. En ce qili conceme 1a lisibilite, 
ce qui8$1: autre chose, nous y veißerons par les publicatlons 
de toute fac;on nombreuses qui nous permettent d'interpreter 
le droit national. 
En d'autres termes, j'espere vous avoir convaincus que Ia 
proposition Spoerry ne regle pas toutes les questions liees a 
1a coordination dans le domalne de la pravoyance profes
sionnelle et que, de ce fait, la methode que vous propose le 
Conseil federal, qui est, comme pour toutes les autres assu
rances, le renvoi au reglement, est la yoie la,plus aisee et Ia 
plus transparente. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich stelle einfach fest, dass sich Ihre 
jetzt gemachten Ausführungen nicht mit den AusfOhrungen in 
der Botschaft decken. Das ist insofern erstaunlich, als diese 
generelle Verweistechnik im BVG schon in der Vernehmlas
sung stark bestritten und umstritten war. Ich meine, man 

, hätte deshalb in der Botschaft erklären mOssen, warum trotz 
der angemeldeten Bedenken diese Verweistechnlk offenbar 
nötig ist und -wie Sie jetzt darlegen - dass die Auswirkungen 
offensichtlich nicht nur die Austrittsleistung betreffen. Die 
Frage der Austrittsleistung würde ohnehin erst in fünf Jahren 
aktuell; eine innerstaatliche Weiterentwicklung des Rechtes 
könnte also auch noch gemacht werden, wenn die Frage die
ser A~leistung tatsächlich aktuell wird; das ist im Mo
ment gar: nicht der Fall. 
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Sie sagen, es gebe x andere .Änderungen, von denen man 
aber in der BotfJchaft kein Wort lesen kann. Wir sind im Diffe
renzbereinJgungsverfahren. Der Nationalrat hat sich der An
sicht angeschlossen, dass es nötig ist, im BVG eine Bestim
mung elnzufOhren, die Jedermann lesen kann und die es vor 
allera Dingen auCh den privaten Penslonskassenverwaltem 
erspart, s~ mit x Dutzend zusälzlichen Seiten an Erlassen 
herumzuschlagen. Das Problem, wie es in der Botschaft dar
gelegt .worden ist, kann man wesentlich einfacher lösen. In 
diesem Sinne möchte ich meinen Antrag aufrechterhalten. 
Ich $ehe ein, das$ der Beschluss der Nationalrates In zwei 
Punkten nicht akzeptabel Ist. Frau Bundesrätin Drelfuss hat 
aber auch zugebilligt, dass der neue V9rschlag diese Mängel 
eliminiert; sie bestehen nicht mehr. In diesem SIMe möchte 
ich zuhan~en des Nationalrates meinen Antrag aufl"echter-
halten. ' 

Plattner Gian-Reto (S, BS): Wir würden jetzt IQ eine Kommis
slons~ratung hineinrutschen., . wenn wir der Sache wirklich 

· auf den Grund gehen wollten. Es ist. natürlich schwierig fOr 
. El)in Plenum, wenn es morgens um acht Uhr einen Antrag zum 
· ersten Mal lesen kann und es sich dann zwei Personen und 

a. ils ont quittes la Sulsse definitivement et , 
b. ils ne continuent pas a ätre assures obligatoirement dans 
un pays meinbre de ruE contre les risques de vieillesse, de 
la mort et de l'lnvalidite. · 
Al.2 
L'alinea 1 er entre en vlgueur clnq ans apres l'entree en vl„ 
gueur de Taccord avec l'UE et ses pays metnbres sur 1a libre 
circulation des personnes. 

Apgelehnt-Rejete 

Zlff. 8 Art. 25a 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Spoeny 
.Streichen 

Ch. 8 art. 25a . 
Proposition de Ja commisslon, 
Maintenlr 

Ihre Abwägung darüber anhören muss, ob das nun ein aus- · Proposition Spoeny 
reichender Artikel sei oder nicht. Wir befinden uns Jn der Dif• .· Biffer · 
ferenzberatung, wir müssen diese Vorlage in dieser Herbst
session zu Ende beraten. 
Eines scheint mir klar zu sein: Was uns der Bundesrat bean
tragt, ist ausreichend, Das wird von keiner Seite bestritten. Es 
ist nur nicht sehr gut lesbar. Frau Spoerry versucht nun, aus 

Angenom;,,en gemäss Antrag der Kommission 
AdDpte selon Ja proposltion de Ja commission 

dem Teil, von dem ~r .Bundesrat sagt, er sei die einzige r:na· . An den Nationalrat-Au Conseil national 
tetlelle Anderung, einen lesbaren Text zu. machen. Das Ist 1 

sehr lobenswert. Frau Bundesrätin Drelfuss $8Qt aber klar, 
dass es neben dem materiellen Problem rechtliche Probleme 
gebe. Wir müssten eine ganze Serie von anderen Gesetzen 
mit Bestimmungen ergänzen, 9hne materiell etwas zu An- 99.3457 
dem, wenn wir hier nicht die Verwelstechnlk verwenden wür-
den. Das ist ein rechtliches Problem; · ' 
Mir scheint es in dieser Situation klar zu sein, dass man den 
Antrag Spoeny ablehnen m~. Wir riskieren einfach, einen 
Fehler im Hinblick auf die Rechtsprechung zu machen. Mate
riell ist uns mittlerweile klar geworden; worum es geht. DafOr 
bin Ich Flflu Spoerry sehr dankbar, und ich nehme auch an, 
dass der Bundesrat sehr rasch einmal ein erläuterndes Pa
pier herawsgeben wird, damit alle Personen, von denen Frau 
Spoerry spricht, wissen, was das alles bedeutet. Ich de.nke 
aber, dass wir aµs Gründen der Recmtsslcherheit zu diesem 
späten Zeitpunkt des Verfahrens die Verweistechnlk halt 
doch.akzeptieren müssen. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Spoeny abzulehnen. 

Motion APK-SR (99.028) 
Krankenversicherung. 
Abkommen · 
über den freie~ Personenverkehr 
Motion CPE-CE (99.028) 
Assurance-maladle~ 
Accord concernant 
.la llbre clrculatlon des personnes 

• Wortlaut der Motion vom 7. September 1999 
Abstimmung- Vote, 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Spoerry 

· Der Bundesrat wird beauftragt, In Zusammenarbeit mit den 
29 Stimmen :Kantonen in der Krankenversicherung ein zweckmässiges 
. 7 Stimmen Verfahren vorzusehen, das sicherstellt, dass die Verpflich,-

Zlff. & Art. Sa 
Antrag Spoeny 
Abs. 1 · 
Im Umfang des bis zu~ Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung 
erworbenen Altersguthabens gern~ Artikel 15 BVG können 
Versicherte die Barauszahlung nur verlangen, wenn: 
a sie die Schweiz endgQltlg verf&S$80, .und 
b. sie nicht In einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemein
schaft In dessen Rentenversicherung fDr die Risiken Alter, 

, Tod und .Invalldität weiterhin obligatorisch versichert sind. 
Abs.~ ... 

. Absatz 1 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens 
mit der Europäischen Gemeinschaft und Ihren Mitgliedstaa· · 
ten über den freien Personenverkehr in Kraft. 

Ch.8art.s.' 
Proposition Spoeny 
Al.1 
Les assures peuverit demander le paiement en especes. 
dans 1a mesure des avoirs obtenus selon l'artlcle 15 de la.loi 
federale sur la prevoyance professionnelle sl: ' 

• tungen wahrgenommen werden, die der Schweiz. aus dem 
AbkQmrnen mit der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten über den freien Personenverkehr, namentlich 
·im Bereich der Prämienreduktion, erwachsen. 

Texte de Ja motion du 7 septemb.re 1999 
· Le Consell.fed6ral est charg,, en collaboration avec les can
tons, de. prevolr une procedure praticable en matlere d'assu

. rance-maladle, pour assurer les obligations de la Suisse de
coularit de l'Accord avec 1a Communaute europeenne et ses 
Etats membres concemant 1a libre circulation des personnes, 
en partlcuUer en matil!lre de reductfon des primes. 

Schrlftliche'SteHungnahme des Bundesrates . 
(siehe SteUungnahme zu Motion 99.3390, Seite 856 hlervor) 

Rappört ecnt du Conseil Mderal 
(voJr rapport concemant 1a ~on 99.3390, page 656 ci-de- · 
vant) , 

Beerll Christine {R, BE), Berichterstatteri: Beide Räte'ha
ben Artikel 66a~ Ziffer 9 der Vorlage 99.028-4 gestrichen. 

1 .. ' 

Bullelln officlel de r Assel'llbkkt Mdenlle 
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Wir haben anlässlich unserer letzten Beratung eine Motion 
Oberwiesen, die den Bundesrat beauftragt, eine Gesetzesän
derung vorzulegen, wonach der Bund den Auftrag erhält, fOr 
die vom Gesetz neu betroffenen Personen im Ausland und 
gemäss den bilateralen Abkommen die Prämienverbilligun
gen nach einem zweckmässlgen System zu vollziehen. In ei
nem etwas unüblichen Verfat,ren ist im Nationalrat die Mo
tion des Ständerates einer neu eingereichten Motion der na
tlonalrä.tlichen Kommission gegenübergestellt worden, was 
bewirkt hat, dass die von uns überwiesene Motion abgelehnt 
worden ist 
Wir haben diese Situation in der Kommission eingehend dis
kutiert und sind zum Schluss gelangt - im übrigen auch mit 
Zustimmung des Bundesrates-, dass die ständerä.tliche Mo
tion der Problemlösung näherkommt, dass sie in ihrem Wort
laut offener ist Wir ha.b$n deshalb die Motion neu einge
reicht Das war- formell der zu beschreitende Weg, nachdem 
die von uns überwiesene Motion vom Nationalrat abgelehnt 
worden ist • 

·· Sie haben also auf Ihrer Fahne die Bemerkung, dass wir die 
Motion, die das letzte Mal von unserem Ratschon überwiesen 
worden ist, mit Identischem Wortlaut nochmals einreichen. 
Wir bitten Sie, diese Motion ein weiteres Mal zu überweisen. 
Die Motion des Nationalrates haben wir in der Kommission 
nicht einfach abgelehnt, sondern bitten Sie, diese als Postu
lat zu überweisen; dies deshalb, weil wir dem anderen Rat et
was entgegenkommen und ihm signalisieren möchten, dass 
wir davon ausgehen, dass e~ unsere Motion nicht einfach ab
lehnen sollte. 

Drelfuss Ruth, presidente de la Confederation: C'est inha
bituel, mais f almerals vous prier de donner rordre au Conseil 
federal d'aller de .l'avant dans le sens de votre motion 
99.3457. Ayant blffe l'artlcle qui reglementait dejä l'organisa
tion du subventionnement des primes, il est important que 
nous trouvions une autre solution; nous le ferions tres volon
tlers. forte dejä de votre soutien. 
Nous conslderons que votre motlon est celle qui dlt tout ce 
qul est essentiel, c'est-ä-dire que nous devons trouver une 
proetkiure pratlcable et que cette recherche dolt se faire en 
collaboratlon avec les cantons. Je crols que cela est !'essen~ 
tiel. Le Conseil national a fait un pas de plus, et a notre avis 
1.m pas de trop, en cfl88nt dans quel sens cette solution devait 
se faire puisqu'il demande, dans sa motlon 99.3424, que 1a 
loi prevoie que la Confederatlon procede a 1a reduction des 
primes confonnement aux accords bilateraux. 
Que cette motlon n'ait pas mesure ou pese toutes ses conse
quences appara1t clalrement dans le falt que, par exemple, la 
personne qui est a l'origine de cette motion, M. David, con
seiller national, a irnrtaiiatement ajoute des Interpretations 
en disant que ya ne voulait pas dire que les cantons seraient 
decharges de toute charge financiere, mais qu'il faudrait 
aussl pouvolr las amener ä contribuer financi'-'8ment a cette 
solution. Disons que ce complement me rassure, d'un cOte. 
Je ne suis pas sQre qu'II rassure las cantons, pour lesquels 1a 
batallle du partage de 1a charge financiere sera sans doute 1a 
bataille essentielle; · 
Nous considerons donc qu'il faut rejeter la decision du Con
seil national. En ce qui nous conceme, nous proposons 
mAme le rejet integral de la motlon, sans transformatlon en 
postulat. Je cotnprends que, pour des raisons tactiques, et 
pour que 1a volonte du Parlement continue a s'exprimer, pour 
que rinterventlon du Parlement soft possible, vous cholsis-

• siez une voie oO ron ne court pas le risque de n'avP.ir plus rien 
a cause de ces points de vue ou de ces angles d~rents en
tre le Conseil national et le Conseil des Etats. 
Je dois quand rnäme vous expllquer pourquoi nous pensons 
que 1a motlon du Conseil national devrait ätre, en doelrine 
pure mAme, rejetee. 
Ce qu'elle postule, c'est un systane uniforme pour tous las 
assures residant sur le territoire de !'Union europeenne, quel 
que soit le lieu de domiClle de 1a personne qui est beneficiaire 
de cette reduction. Ou'elle vive en Appenzell ou a GenM, 
eile devralt Otre integree dans un systeme parliculier federal 
de reduction des prirnes.. 
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Cela est contraire au systeme actuel, cela est contralre au 
principe de l'egallte de traitement entre ressortlssants suis
ses et ressortissants communautalres au sein d'un mäme 
canton. lmaginez la sltuation de deux voisins, peut-&tre 
mäme de djHJX camarades d'atelier, qui auraient un autre 
~me de reductlon des primes parce que l'un rel.everalt du 
syst&me cantonal- et rautre du systeme federal. 
,Nous pensons aussJ que cela entralnerait, dans l'ensemble, 
des coOts plus eleves parce qu'll faudrait creer de toutes pie
ces une nouvelle proca::lure avec le surcrol'l de travail admi
nistratif que cela engendre. De noa.lvelles conditions d'octroi 
devraient ätre edictees au niveau federal, et une nouvelle 
procedure de recours devralt &tre introduite. 
Nous pensons que la charge administrative pour les cantons 
est moins grande. Ce sont eux qui ont ces habltants dans leur 
registre des habltants, dans leur registre d'lmpOts. lls ont tou
Jours la possibillte de confjer certalnes tiches communes a 
un organisme central, de decharger en parliculier las com
munes. Sans vouloir donc anticiper le moins du monde sur 1a 
solution que rious trouverons avec les cantons, nous alme
rions vous prier de ne pas vous orienter dans ce point parti
cußer vers une solutlon centralisee. 
Je älJ'ai pour terminer que l'on peut sans autre se poser la 
question de savoir s'D n'y a pas un excedent ou un exces de 
federalisme dans le systeme general de reduction des pri
rnes. Mais dans ce cas, c'est l'ensemble du systeme qui de
vralt Atre centralisä, certainement pas celul qul touche les ha
bitants qui ont leur famille ä l'exterieur des frontleres de ce 
pays, a l'interieur des frontleres de rl)nion europeenne. Cette 
question-la, celle de savoir s'II y a ou non exces de federa~ 
lisme, c'est une question qui est loin d'etre tranchee politique
ment · Je ne me perrnettral d'ailleurs pas d'en apprecier 
aujourd'hui 1a pertinence ou non. Une chose est c:ertaine, 
c'est que ya a joue un r61e dans la motlvation du Conseil na
tional, cette crltique des vingt-six systanes differents que 
nous avons. Mais ya n'est pas lci le Heu de mener cette dis
cussion. 
Le Conseil f6deral vous recomrnande de transmettre votre 
motlon. II est pr&t ä raccepter. II vous recommande aussi de 
rejeter 1a motlo,, du Conseil national, mAme sous forme de 
postulat, mais II aura roccaslon de s'exprimer par ecrit si 
cette proposition lui est ä nouveau presentee. 

Überwiesen - Transmis 

99.3424 

Motion Nationalrat 
(Kommission-NR 99.028) 
Prämienverbilllgung für Versicherte, 
die In einem Mltglledstaat 
der Europilschen Union wohnen 
Motion Conseil national 
(Commlsslon-CN 99.028) , 
Reductlon .des primes 
pour las assures resldant 
dans un Etat de l'Unlon europeenne 

Wortlaut der: Motion vom 2. September 1999 
Der Bundesrat wird beauftragt, eine Gesetzesänderung vor
zulegen, wonach der Bund den Auftrag erhält, fOr die neu be
troffenen Personen Im Ausland und gemäss dem bilateralen 
Abkommen, die Prämlenverbilßgung nach einem zweckmäs
sigen und einheitlichen System zu vollziehen. 

Texte de 1a mollon du 2 septembre 1999 
Le Conseil federal est charge de presenter un projet de 1110'
dlfication de lol prevoyant que la Confederation soit manda-
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tee pour proclk:ler, confonnement aux accords bilateraux, a 
la reduction des prfmes selon un ~me approprie et uni
forme a l'intention das personnes nouvellernent concemees 
a l'etranger. · 

Antrag der Kommission 
Obe~isung als Postulat beider Räte 

Proposition de 1a commissioi:t 
Transmettre sous fo!ffl8 de postulat des deux .Conseils 

-
ArL5aL2 
Proposition de la commiSsion 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Hier wird festge
halten, dass es sich um eine Solidarhaftung unter Erstunter• 
· nehmem und Subunternehmern handelt und nicht allenfalls 
.um eine Haftung «nach Köpfen». Auch hier schllessen wir 

· uns dem Beschluss des Nationalrates an. 

. Angenom,:nen -Adopte 
AbslimT1Jung - Vote . 
Filr Oberweisung des Postulates 
Dagegen · 

21 Stimmen ArL 7 Abs. 2bls 
5 Stimmen . Antrag der Kommission 

99.028-8 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU. 
8. · Minimale Arbeits• 
und Lohnbedingungen 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
8. Condltlons minimales de trav•H 
et de salalre · · · 

Differenzen. - Divergencss 
Siehe Seile 678 hlervor-Volr page 67E! cklevant 
Beschluss des Nationalratas vom :t 8eptember 1999 
t:ll!clsion du Conseil nallonal du 3 seplembre 1998. 

Bundesgesetz Ober die mlnlmalen A~ und Lohri•-' 
bedlngungen für In die Schweiz entsandte Arbeit· 
nehmerlmen und Arbeitneh.-r und flankierende 
Massnahmen · 

Lol federale sur les condltlons mlnlmales de travafl et 
de · salall:'e appllcables aux travallleurs d6taches en 
Sulsse et sur les mesures d'accompagnEiment · 

Art. 2 Abs. 1bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum ~luss des Nationalrates 

Art. 2 al. 1 bis 
Proposition de la commission . 
Adherer ä la decision du. Conseil national 

Beerß Christine (R, BE), Berichterstatterin: Hier geht es um 
eine sinnvolle Ergänzung, der wir. uns anschllessen. 

· Angenommen --Adopte 

Art. 4 Abs. 1 Bat. b 
Antrag der Kommission 
·zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 4 al. 1 let. b 
Proposition de /a commission 
Adherer il la decislon. du Conseil national 

. Beerll Christine (R. BE), Berichterstatterin: Auch hier gibt es 
keine weiteren · Bemerkungen. Der· Warenlieferungsvertrag 
wird aufgenommen, was ebenfalls sinnvoll ist. 

' ' 
Angenommen -Adopt(, 

Art.5Abs.2 
Antrag der Kommlss/Qn 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art,. 7 al. 2bls 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du CQnseil national 

BeerO Christine (R, BE), Berichterstatterin: Hier wird eine 
Umkehr der Beweislast festgelegt. Dies gilt, wenn die Do~ 
mente nicht vorliegen; jedoch nicht, wenn kein Ven;chuk:len 
am Nichtvorliegen der Dokumente vorliegt. In jenem Fall gilt 
'wieder die ordentliche Beweislast, Auc:h hier schliessen wir 
uns d.em Beschluss des Nationalrates an. 

Angenommen -Adopte 

ArLBAbs.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

ArL8a.L 3 
Proposition de ta·commission 
Adherer a 1a decision du eonsen national 

. Beerll,Christine (R, BE), Berichterstatterin: Auch hier hat der 
Nationalrat ~ne sinnvolle Ergänzung angebracht. äie wir so 
akzeptieren. 

Angenommen -Adopte 

ArL 9 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission · 
Strelche.n 

ArL9aL21etd · 
Proposition de 1a commission 
Biffer 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Hier hat Ihre 
Kommission mit 7 zu 2 Stimmen den Antrag auf Streichung 
beschlossen. Die Massnahme, die vom Nationalrat einge
führt wurde, ist ausgesprochen streng. Sie kann wohl Wir
kung entfalten, birgt andererseits aber auch Gefahten in sich, 
namentlich jene einer Staatshaftung, Die staatlichen Stellen 
wären, wenn sie in einem Prozess angegangen würden, al
lenfalls verantwOrtllch, wenn sie hier zu frQh eingreifen wür
den,. !i'enn sie unberectltlgterwelse eine so starke M8$5-
nahme ergreifen wDrden. Wir sind der Meinung, dass es hier 
zu weit ginge, wenn man diese Massnahme · verankern 
würde. • . 
Wir' bitten .~. an. der ursprünglichen Lösung festzuhalten 
und Buchstabe d zu streichen • 

Angenommen -Adopte 

ArL 12Abs.3 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

ArL 12,al. 3 
Proposition de 1a ·commlssion 
Adherer a 1a decision du Consei national 
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Beerll Christine (R, BE}, Berichterstatterin: Hier hat der Na-
. tionalrat das Wort «wiederholt» gestrichen, weil er dieses als 
«systematisch» schon enthalten versteht. Dem schfl8SS8n 
wir uns an. 

Angenommen -Adopte 

Änderung bisherigen Rechts 
IVtodlflcatlon du drolt en vlgueur 

Zlff. 2 Art. 3608 
Antrag der Komm;ssion 
Abs.1 
Mehrheit 
•••• Löhne wiederholt In missbräuch0cher Weise .unterboten 

(Rest des Absatzes: festhalten) · 
Minderheit 
{Forster, Reimann) 
festhalten 

Abs.3 
Streichen 

Ch. 2 art. 380a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorfte 
.; •• d'une sous-endlere repetee et abusive, ets'il n'existe pas 

(reste de 1·a11nea: malntenir) 
Mlnorfte 
(Forster, Reimann) 
Malntenir 

Al. 3 
Biffer 

Beerß Christine (A, BE}, Berichterstatterin: Hier möchte ich 
die Entscheide der Kommission zum gesamten Artikel darl• 
gen. Es handelte sich für uns um ein Gesamtpaket, bei dem 
wir die verschiedenen Elnzeltel.le gegeneinander abgewogen 
haben. 
Der wichtigste Entscheid für uns war, dass Absatz 3 gestri
chen wird. Dieser Ab$atz 3 Ist vom· Nationalrat beschlossen 
worden, ohne dass darüber im Rat eine vertiefte Diskussion 
geführt wu.rde. Er Ist gernäss Meinung Ihrer Kommission ein 
sehr gefährlicher Absatz, weil er den Mindestlohn gegen 
oben tendieren lässt, d. h. in die Nähe der Durohschnitts- · 
löhne. Wir sind der Ansicht, dass wir uns hier In keiner Weise 
an das Arbeitslosenversicherungsgesetz anschliessen dür
fen. Es war unsere erste Priorität, diesen Absatz 3 :zu strei-
chen. ' 
Zweite Priorität hatte für uns, dass die Entscheide, die wir an
lässHch der letzten Sitzung getroffen haben - nämlich den 
der Befristung des NonnalarbeitsvertragE!S, dann auch den 
der Differenzierung nach Orten und Regionen und im weite
ren auch den bezüglich Subsidiarität des Normalarbeitsver
trages -, im Gesetz bleiben. Wir haben hier Festhalten be
schlossen. 
Dritte Priorität hatte die Diskussion um das Wort «deutlich», 
die ja eine grosse Bedeutung angenommen hat, aber für uns 
in der Wertabstufung bezüglich der verschiedenen Ent
scheide, die im Rahmen dieses Artikels zu fällen waren, doch 
an hinterster Stelle stand. Die anderen Entscheide waren für 
uns wichtiger. Wir sind zum Schluss gelangt, dass dieses 
Wort «deutlich» in der Diskussion sehr überbewertet worden 
ist, weil hier mit «wiederholt» und «missbräuchlich» an sich 
dasselbe schon ausgesagt wird. Ein Missbrauch ist deutlich, 
und wir sind deshalb zur Ansicht gelangt, dass wir das Wort 
«deutlich» streichen können. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen deshalb, der 
Lösung, wie sie auf der Fahne steht - «Löhne wiederholt in 
missbräuchlicher Weise unterboten» -, zuzustimmen und im 
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übrigen an der ursprünglichen Entscheidung Ihres Rates 
festzuhalten. 

Forster Erika (R, SG): Auch ich möchte am befristeten Nor
malarbeitsvertrag sowie an den nach Regionen und Orten 
differenzierten Mindestlöhnen festhalten, und ich stimme der 
Streichung von Absatz 3 ebenfalls zu •. Ich möchte aber bei 
Absatz 1 an den Worten «deutlich und mehrfach» festhalten. 
Gestatten Sie mir, dass Ich das begründe. . 
F.ast jedes Wort in dieser Vorlage hat seine Geschichte. In 
der Vemehmlassungsvorlage vom 3. Februar schlug der 

, Bundesrat bezüglich der Unterbietung der löhne die Worte 
«deutlich und mehrfach» vor, damit der Tatbestand des Miss
brauchs als erfüllt zu betrachten sei. Das Wort «deutlich», 
d81T\ sich der Bundesrat heute widersetzt, stammt also ur
sprünglich aus seiner Feder. · 
Wenn ich auf diesen Hintergrund hinWeise, so vor allem des
halb, weil ich immer wieder den Vorwurf zu hören bekomme, 
dass ich einvernehmlich gefundene Lösungen der Sozial
partner zu unterlaufen gedenke. Ich höre auch den Vorwurf, 
dass mit dem Wort «deutlich» einem grossen Lohnsenkungs
potential Tür und Tor geöffnet werde, oder gar, dass ich als 
Verfechterin dieses Begriffs das Lohndumping nicht effektiv 
verhindern woUe. Ich wehre mich einmal mehr gegen solche. 
Kritik und betone, dass ich hinter flankierenden Massnahmen 
im Personenverkehr stehe und gegen ein Absinken des 
Lohnniveaus infolge des freien Personenverkehrs bin, so
lange mit solchen Massnahmen der Volkswirtschaft nicht 
eine minimale Flexibilität zur Anpassung an Marktgegeben
heiten und vor allem auch an moderne Entlöhnungsmodeile 
entzogen wird. · 
Wo liegt denn das Problem? Es liegt darin, dass wir uns zwar 
in der Kommission seinerzeit mehrheitlich einig waren, dass 
es gut wäre, wenn der Missbrauchsbegriff definiert würde. 
Wir haben deshaib dem Bundesrat auch einen entsprechen
den Auftrag erteilt.· Dieser Auftrag wurde mit einem Papier 
der Verwaltung vom• 29. Juni, welches für die Materialien ge
dacht war, auch erfüllt. Leider war aber das Papier teilweise 
unglückOch formuliert, so dass die Kommission eine andere 
Strategie bevorzugte. Sie zog zu jenem Zeitpunkt die Worte 
«rechtsmissbrliuchlich» sowie «deutlich und mehrfach» vor. . 
«Rechtsmissbräuchlich» Ist gefallen, «deutlich und mehr
fach» Ist in der ersten Runde im Text verblieben. Wenn wir 
nun gemäss Mehrhelf«deutlich und mehrfach» streichen, ka
pitulieren wir meines Erachtens dem Frieden zu0ebe, denn 
dadurch fehlt die· von der Kommission geforderte Definition 
zuhanden der Materialien. Dabei wird die Missbrauchsdefini
tion auch von den Gewerkschaften durchaus gewünscht Wir 
alle haben das Schreiben des Gewerkschaftsbundes vom 
27. August erhalten; darin wird eine Missbrauchsumschrei
bung vorgeschlagen. Es heisst dort wörtlich: «Wenn diese 
Umschreibung Eingang findet in die Gesetzesmaterialien, Ist 
genOgend klar definiert, was un~r Missbrauch zu verstehen 
ist.» 
Was wird nun unter dieser Umschreibung verstanden? Der 
Gewerkschaftsbund schreibt zunächst, dass sich der Miss
brauchsbegriff an der ·Zielsetzung dieser spezifischen · Ge
setzgebung orientiere. Zielsetzung sei es, die Gefahren zu 
beseitigen, .welche sich aus dem.Wegfall der frerndenpolizei
Uchen Kontrollen ergäben. Sinngemäss wird von den G• 
werkschaften immer wieder gesagt, dass ein generelles Ab
sinken der Löhne im Zeitablauf verhindert werden soll. Es 
gehe zudem um das Verhindern von Änderungskündigungen 
~- En11assungen mit ansohliessenden Neuanstellungen zu 
tieferen Löhnen, oder um das Schaffen von Wettbewerbsver
zemmgen und die Bedeutung der Lohnsenkung im gesam
ten Kontext. 
Wenn ich bisher für das Wort «deutlich» eingestanden bin, so 
deshalb, weil ich damit klarstellen wollte, dass es sicl1 nicht 
um Bagatellfälle handeln kann, sondern dass sich der Sach
verhalt der missbräuchlichen Lohnunterbietung eindeutig aus 
der Situation und bn Zeitablauf ergeben muss. Es gibt für mich 
aber noch andere Gründe dafür, am Begriff festzuhalten. 
. Herr Bundesrat, Sie haben in der Diskussion immer wieder 
betont, dass das Wort «deutlich» .deshalb unangebracht sei, 
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weil der Missbrauchsbegriff relativ sei und mit dem Lohnni- 3. Ist also immer die Beurteilung der Löhne. in einem Betrieb 
veau einhergehe. Sie haben immer wieder gesagt, dass bei im Zeitvergleich nötig, um einen Missbrauch festzustellen?. 

· 3000 Franken fünf Prozent viel, bei 1 o. 000 Franken eben we- 4. Ist es richtig; dass .die Afbeit der trfpartiten Kommissionen 
nlg sei. Leider hilft diese Aussage nicht weiter. Dies deshalb, nicht dazu da ist, das Instrument der Normalarbeitsverträge 
weil clabei die innerhalb einer Region und einer Berufsgat- in Branchen ohne Gesamtarbeitsverträge von Staates wegen 
tulig ObUclien Lohnspannen vergessen gehen. Ein Lohn in el- zu fördern, um damit Mindestlöhne einzutahren? ' 
nem Beruf und in einer Firma bewegt sich immer innerhalb ei- Ich hoffe auf positive Antworten des Bundesrates. In diesem 
ner gewissen Spanne; d. h. zum Beispiel zwisctien 2800 und Sinne möchte ich Sie vorläufig bitten; den Antrag der Minder-
3400 Franken. Somit ist der Ausgangspunkt für c:lle Beurtei- heit det!tlich zu unterstOtzten. Ich werde mich dann nach der 
lung eine Spanne und nicht ein bestimmter Lohr!. Ich habe Antwort des Bundesrates weiter erklären. 
mir die Lohnlisten kleinerer und mittelgrosser Untemehmun-
gen angeschaut, welche keine gesarntarbeitsvertragßch ge- Schallberger Peter-Josef (C, NW): Mir wurde schon vorge-
regelten. Löhne kennen. Da.bei fiel mir auf, dass das Lohn- halten, ich wOrde bei Wirtschaftsfragen zu sehr nach Zusam-
spektrum im l.al.lfeder letzten Jalhrefürden gleichen Beruf im menhAngen der Gesamtwirtschaft suchen und eher zu wenig 
gleichen Betrieb breiter wurde. So Hegt mir unter anderem ein die spezifischen Probleme der Landwirtschaft hervorheben. 
Beispiel vor, in welchen bei 68 Mitarbeiterinnen und Mltarbel- · Sie erlauben mir wohi, einen solchen Vorwurf eher als K~ 
tem desselben Berufes in einer F'irma Abweich!,mgen vom pllment hinzunehmen. So habe ich denn sehr.viel Veratänd- · 
Mittelwert von 13 Prozent nach oben bis zu 13Prozent nach · nis für.Fragen und Probleme, wie sie in. Wirt$Chaftskreisen 
u~ stattfinden; In einem Betrieb einer andereo Berufsgat- · auftauchen, die' ebenfalls mit dem höhen· Lohn- und Preis-
tung mit 25 Beschäftigten fand ich gar Abweichungen von niveau · in unserem Land zu kämpfen haben. Dies veranlasst 
25 Prozent nach unten und 17 Prozent nach oben. mich, aus der Sicht der Landwirtschaft .unserem Volkswirt-
Das sind keine Einzelbeispiele: WeM Sfe die verschiedenen schaftsminister zusätzliche Frageri zu stellen. 
Firmen ansehen, finden Sie · solches imrner wieder. Der Herr Bundesrat, Sie haben vor kurzem angekündigt. dass-die 
Grund der grossen Streuung liegt darin, dass ·in den letzten Wirtschaft von unnötigen administrativen .Arbeiten entlastet 
Jahren die indMduellen Leistungen, das Verhalten sowie die werden soll. Gleichzeitig steßJ Ich fest, dass die Landwirt-
Erfahrung bei der Lohnfindung je IAnger,desto mehrgewlch- schaff massiv stärker mit amtlichem «Papierkrieg» belastet 
tet worden sind. In der. Diskussion In der Kommission karri wird. Seim gleichen Anfass sollen Sie·- wenn man, staunend, 
dies für mich zuwenig zum Ausdruck. . 1 der Presse glauben will- angekündigt haben, dass. bei den 
Woran soll sich also die tripartite Kommission halten, um eine landwirtschaftlichen Produkten die Preisdifferenz zwischen 
Unterbletung festzustellen? An deri tlefstEtn Lohn Innerhalb der Schweiz und der EU zu halbieren set Für den Einkorn-
des Streubereichs? Oder muss die Qualifikation im Einzelfall mE!J188usglelch · fand ich in keiner Zeitung ein behördliches 
geprüft werden? W~n ja, mit welchen Mitteln geschähe · Rezept. 
das? • Während den ersten vier Jahrzehnten nach Kriegsende 
Mangels Missbraucbsdefinitlon bringt das· Wort «deutlich~, wurde bei Jedem z:usAtzllchen. Milchrappen der Landwirt~ 
so meine Ich, eine miqlmale Klärung. Es geht mir auch schaff vorgeworfen, an der Pteis-Lohn-Spirale zu drehen. 

· darum, der Tatsache Reqhnung zu trag91'.', .dass . bei. einer Wie sieht es nun mit dieser Spirale aus; nachdem dfe land-
Lohnunterbiefung ein nicht unerheblicher Ermessensspiel- wirtschaftlichen Produktepreise massiv zusammengebro-
raum vor.liegt und dieser so definiert wird, dass ~llfälle chen sind? Warum werden keine offiziellen Vergleiche ange-
~lossen sind. Es geht mir darum; dass das Legali•. steift %wischen den. Löhnen In der Wirtschaft und den Ein-

. Wsprinzlp nicht verletzt wird. Rufen wir uns in Erinnerung, kommen In der Landwirtschaft, nachdem ja jahrzehntelang 
dass wir mit den flankierenden Massnahmen das Poiential zu, mit dem umgekehrten Vergleich dafiir gesorgt wurde, dass 
eir:ier sehr einschneidenden Verletzung der Vertragsfreiheit,· die Tallandwirtschaft Ja nicht mehr verdiene als durchschnitt-
also eines Grundrechtes, schaffen. In solchen Fällen dürfen liehe Arb$iter und Angestellte, während die Berglandwirt-
keine Blankovollmachten erteilt werden, sondern es sirid ge- schaff unter Einrechnung der Beiträge des Bundes stets rund 
'wisse Voraussetzungen zu definieren. . . einen Drittel tiefer lag? 
Sie wissen, dass vor aJlern Gewerbetreibende und Inhaber Nun meine Hauptfrage: Warum werden keine Anstrengun-
industrfeller KMU sehr besorgt darOber sirid, dass die Frage gen, von Regierungsseite sichtbar, Im Gegensatz zur Land-
Qei' Missbrauchsdefinition nicht richtiQ geklärt. ist, dass also wlrtschaft die, Differenz zwischen. dem Hochlohrl- und Hoch-
die Materialien keine Richtschnur fQr die Unternehmer bzw. prelsland Schweiz und der EU zu veningem? 
ihr• Verhalten. tirnfas$en. Damit sinkt - glauben Sie es mir -
die Akzeptanz der bilateralen Verträge, und das möchte Ich'. Merz Han&-Rudolf (R, AR): Ich möchte mich ais Mitglied der -
verhindern. . . ; . · , · Kommission ganz kurz zu zwei Bereichen des Artikels 360a 
Ich wäre aber bereit, den.At:itra9 cler Minderheit zurilckzuzie- Aussem: 
hen und entsprechend auf das Wort «deutlich» zu verzichten, 1. Zur Frage des Missbrauchs: Die Debatte im Rat während 
wenn Sie und der Bundesrat die MlssbrauchsdefinltiQn unter- der Sondel1ileSSion und In den KommissionssHzungen vor 
'stützen, wie ich :sie jetzt .ausgefQhrt habe. . · . _ und nach der. Sondersession hat gezeigt, dass eine. legale 
Ich habe Sie, Herr Bundesrat Couchepln,. deshalb auch letzte Missbrauchsdefinition weder In Analogie zu anderen Geset-
Woche schriftlich gebeten, dem BedOrfnis nach Konkretlsi&e .z:en noch politisch mögllch Ist. Das festhalten am umstritte
rung in diesem Rat entgegenzukommen. Ich gestatte mir, d\e nen «deutlich» ist deshalb meines Erad,rtens nicht zielfOh
bereits schriftlich gestellten Fragen hier zu wiederholen. und ·. rend. AusdrOcke wie «offensichtlich», «klar», «erheblich», 
bitte Sie, dijiSB zu beantworten. Damit werden die Materialien «bedeutsam»· und andere bringen hier ~ine Verbesserun-
~änzt, was ausserordentllch wichtig Ist. gen, im Gegenteil: Je länger man hier Wortklauberei betreibt., 
Die Fragen lauten so: · äesto mehr wird .das Terrain zum Minenfeld. Ich werde des-· 
1. Betreibt• ein Untemehmen kein Lohndumping, wenn aus halb .in diesem Punkt der Fassung von Bundesrat und Natio-
dem Sachverhalt eindeutig hervorgeht; dass aufgrund der nalrat zustimmen. . 
Möglichkeiten, welche der freie Personenverkehr bietet, In el- Die Diskussion hat gezeigt, und das war sowohl Im Rat als 
nem Untemehmen die bisher qetriebsübllche Lohnfindung auch in der Kommission der positive Aspekt, d~ Im konkre-
und die bisherigen Lohnapannen unter Benlckslchtigung ten Einzelfall, .d. h. In der Handhabung von MindesJ!ohnvor-
neuer Lohnmodelle nicht verlassen worden sind? . aussetzungen, eben durchaus Kriterien vorhanden sind. So-
2. Liegt ebenfalls keine missbräuchliche Lohnunterbiet.J,lng wohl die trfpartiten Kommissionen wie auch die kantonalen 
vor, wenn in einem Untemehmen oder in einem Beruf der bis- Organe sollen wls$en, wovon sie sprecheni wenn sie Recht 
herlge Lohndurchschnitt generell gesunken ist und - dies Ist sprechen mOssen. Ich begnlsse die Fragen von Frau Forstar 
mir sehr wichtig - dabei. ökonomische Gnlnde, wie struktu- und hoffe, dass Herr Bundesrat Couchepln diese Gelegen-
relle odElr konjunkturelle . Aspekte, berücksichtigt worden helt noch einmal nutzt, um auf diese Kriterien zu sprechen zu 
sind? kommen. · 
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· 2. Eine Kommissionsmehrheit hält an der. Befristung von Nor
malarbeitsverträgen fest. Das Abstimmungsergebnis gewis-, 
serrnassen zur WJedereinführung dieser Befristung war 1 O zu 
o Stimmen; an sich herrscht in der Kommission also Oberein
stimmung. Dennoch· sollte man. dazu vielleicht ein Wort ver
lieren: Aus abstimmungstechnischen Gründen kam im Natio
nalrat diese Frage der Befristung, nicht separat zur Abstim
mung. Der Antragsteller, Herr M0ller Erich, hatte nämlich die 
Frage der Befristung lediglich in einen Eventualantrag zum 
Antrag der Minderheit I der nationalrätlichen Kommission ge
kleidet Als diese dann wegen dem Wort «deutlich» eben un
terlag, kam der Rat gar nicht mehr auf die Frage der Befri-
stung zurück. · 
Es gibt sicher gute Gründe, die für diesen eigentlich rein for
malen Aspekt sprechen, weshalb die Befristung jetzt hier 
wieder Eingang in den Text gefunden hat. Ich nenne zwei 
Gründe: 
Erstens ist die Festlegung von Normalarbeitsverträgen durch 
den Staat - darum geht es ja hier - eine ausserordentliche 
Massnahme, und diese ist auch für ausserordentllche S"rtua
tionen vorgesehen. Ausserordentliche Massnahmen - wo 
immer sie getroffen werden; nicht nur hier - sind Immer zu 
befristen; das ist ein schlicht plausibles Prinzip. 
Zweitens befinden sich vor allem die Löhne, aber auch die 
Arbeitsbedingungen dauernd Im Fluss. Es gibt Branchen, wo 
dies langsam und träge geschieht, und es gibt andere Bran
chen -derzeit gewisse Dienstleistungsbereiche-, wo das ra
scher passiert. Die Anpassungsmöglichkeit oder die Befri
stung sind in solchen Fällen eben nicht umstritten, auch nicht 
von sozialdemokratischer Seite. Ich zitiere Herrn Borel, der 
am 2. September 1999 im Nationalrat zu diesem Absatz ge-
sagt hat: . 
«Les autoritäs competentes- les gouvemements cantonaux. 
le Conseil federal et les commissions tripartites - ont la mls
sion de rester en permanence attentives a l'evolution de la si
tuation. Elles ne doivent pas seulement proposer des con
trats-types si necessaire; elles doivent aussi en pennanence 
ätre responsables de proposer la · suppression de ces con
trats-types s'ils nesont plus utiles.» (AB 1999 N 1617) 
Wenn die Verträge also zum voraus befristet werden, dann 
ist der Anlass für Neuverhandlungen automatisch gegeben. 
Er ist unverdächtig, er Ist unbelastet Aber wenn eine Seite 
zuerst die Initiative ergreifen muss, kann auf d,er anderen 
Seite Misstrauen entstehen, und die Verhandlung beginnt 
dann psychologisch nicht bei Null. Deshalb spricht gar nichts 
gegen diese Befristung. Sie gehört im Gegenteil zum struktu
rellen Rahmen, .innerhalb welchem die Sozialpartnerschaft 
stattfinden kann. Ich bin deshalb froh, dass di~ Befristung 
jetzt wieder Eingang gefunden hat · 
Ich ersuche Sie, bei Artikel 380a der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

Ausland gerettet werden -wir kennen ja einige Beispiele die-_ 
ser Art-, aber die Arbeitsplatze in .der Schweiz sind verloren. 
Wollen wir das wirklich? Wohl kaum! Deshalb sollten wir es 
bei unserer ursprünglichen Fonnulierung bewenden lassen 
und den Arbeitgebern mit dem Begriff «deutlich» im Lohnge
füge etwas mehr Schnauf geben, wenn es um ihre Existenz 
und um die Existenz vieler Arbeitsplätze geht 
Ich blmJ Sie also, hier nicht bloss die mit dem Referendum 
drohenden Gewerkschaften~ sondern die ganze Wirtschaft 
im Auge zu behalten. Dieser gesamtwirtschaftlichen Betrach
tungsweise steht der Antrag der Minderheit Forster nun ein
mal deutlich naher, jedenfalls bis zum Beweis des Gegen
teils, den uns viell~icht Herr Bundesrat Couchepin noch lie
fern wird. 

Cottler Anton (C, FR): Mme Forster et M. Reimann ont des 
craintes coricemant la flexlbillte du marche des salalres. L'ar
ticle tel qu'D a ete amende et adopte par la commlssion me 
demontre que ces craintes paraissent infondees. Certes, II y 
a une interventlon exterieure de la part de !'Etat dans le mar
che des salalres. Notre commissiQn 13t notre Conseil ont ce
pendant ~ des. barrieres a cette Intervention, d'une part, 
par la limitation dans le temps, d'autre part, par la diff,rencia
tion des sataires selon. les regions et les localltes. l'arti
cle 360a ai11$i redige par la commission est acceptabte pour 
tous les partenalres ~aux, donc aussi pour les em
ployeurs. Je souhaite que cet artlcle qui a fait l'objet de que
relles lors de 1a premiere deliberation trouve rapprobation du 
Conseil national. 
Je vous invite ~SQUtenlr la proposition de majorit' sur l'en
semble de cet artlcle. 

Brunner Christiane (S, GE): Seuls 1a presidente de 1a com
mission et nialntenant M. Cottier ont mis en vateur l'ensemble 
de l'artlcle et la declsion qui s'y rapporte dans notre commls
sion. 
Si f al accepb§, en CQrllll$sion, de biffer le chiffre 3 tel qu'il 
etalt propose par le Conseil national, c'est en raison du fait 
que Je pense que le Conseil national a adopte cette d"tspOSi
tion pour tenter d'eclaircir le mot «importante» qui flgurait au 
chiffre 1. Dans la mesure oi:i notre commission se raJUait a la 
declsion du Conseil national.et blffait le mot «importante», il 
etalt aussi possible de ne pas adopter cette tentative de defi-

, nition de l„unportance qui etait faite au chiffre 3. 
Comme M. Merz vlent de le rappeler, nous avons egatement 
accepte en commission le fait que les con~ts-types de tra
vall soient de duree limitee et que cette duree limit" soit ins
crlte dans la loi, et le fait que ron a rajoute ici le principe de la 
subsidiarlte des contrats-types par rapport aux conventions 
cotleclives de travaß. L'intervention de l'Etatestdonc clalre
ment tout a fait subsldralre. 
Apres un examen. d6taille, en examinant cela de plus pres, 

Relmann Maximilian· (V, AG): . Erlauben Sie mir, nach den Mme Forster a decouvert qu'il y a des «Bandbreite» dans les 
Ausführungen von Kollege Merz zum Wort «deutlich» doch salalres. Mals nous connaissons depuis longtemps, dans les 
kurz meiner St Gatler Kollegin; Frau Forster, Sukkurs zu ge- systemes salariaux, le fait que 70 pour cent du sataire repre
ben. · sente le sataire de base, attribue a la fonction; 20 pour cent 
NatOrlich will auch ich nicht, dass sich In unserem Land via du salalre est en general He a 1a prestation, a la «Leistung»; 
bilaterale Hintertür Lohndumping breitmachen kann. Wäre et 1 o pour cent est lie a ce qu'on appelle 1a «notation person-

. dem so, dann könnten wir die bilateralen Verträge glelch in nelle», par exemple les considerations d'äge ou · d'ancien
den Kamin schreiben; sie hätten vor dem Souverän keine n~. Alors, evidemment que 98. donne une repartition des 
Chance, und das will natOrllch auch Ich nicht Aber mit der salalres pour une m&lne fonction, puisque 98. depend de la 
Fonnulierung der Mehmelt spielen wir hier meines Erachtens prestatlon et de 1a notation personnelle, en general avec une 
mit dem Feuer. Nicht nur bei den Gewerkschaften, auch bei marge d'environ 30 pour cent,,ce que vous avez w dans la 
der Wirtschaft und insbesondere bei den kleinen und mittle- pratique. Si vous prenez n'importe. quel livre theorique qui 
ren Unternehmungen gibt es eine Schmerzgrenze. Diese vous explique les systemes de structure des satalres, vous 
Sct'lmerzgrenze ist dann erreicht, wenn· einer Branche Min- arrivez exactement au mame resultat Nous connaissons 
destlöhne aufo~ert werden, die sie im internationalen cela depuis des annees dans la pratique des entreprises. · 
Wettbewerb konkurrenzunfahlg machen. Donc, le fait de rajouter le mot «importante" n'apporte rien a 
Wir sind das Land mit den höchsten Löhnen. Die bilateralen · 1a ctarte de la definition. Les arguments invoqJJes par Mme 
Verträge werden uns nicht nur neue Absatzmärkte erschliE!ls- Forster ne sont, sur ce p'olnt-la, pas vatables, pulsque c'est la 
,sen, sondem auch die Konkurrenz massiv erhöhen; das wird pratique deja actuelle d'avolr des variations d'envlron 30 pour 
viele Preise nach unten drücken. Kann ein Unternehmen cent pour l'exercice d'une mflme fonction. 
dann auf der Lohnseite aber nicht, korrigierend eingreifen, Ist Encore une fols, cet artlcle ne vise pas des cas «bagatelles». 
es· Ober kurz oder lang dem Untergang geweiht Vielleicht . Dans le canton de Geneve, nous avons eu tout recemment le 
kann der Belrieb noch mittels Auslagerung ins lohngQnstige cas des 140 travallleurs asiatiques employes pour des tra-

Am1fiches Bulletin der Bunde&versammlung 
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vaux a Palexpo, dans le cadre de Telecom 99; ce cas tombe
ralt d'allleurs sous le coup de 1a • 1oi sur. les travailleurs deta-

. chl§s, si elle etalt en ~gueur. Le·salaire verse a ces t40 tra
vailleurs s'elevait a 1 ,25 franc. de fheurel Vous comprenez 
donc bien, memesl ce cas-lan'est pas repete, que c'est en 
tout cas abusif. C'est mArne clairement apusif, et ir n'y a pas 
besoln de faire de longues dämonstrations pour pretendre 
qu'un tel salaire, 1,25 franc . de· rheure, chez nc;,us, verse 
quand meme pour une longue perlode - il ne s'agisaait pas 
seulement d'une periode de dlx Jours-,. est claire_ment abusif. 
II n'.est paa näcessalre de dire en plus que c'est important, ~ 
tombe sous Je sens. ·. D'un autre cOte, les syndicats etaient 
bien sQr horrifläs de constater que ron pouvait verser un sa
laire.de 1,25 franc de !'heure, mais les entreprlses stabiles en 
Suisse; qul ont soumissionne pour avoir ces travaux-la dans 
le .cadre de Tel~ 99 etqul ne les ont IMdemment pas re-
9us, etaient taut 8US$i horrifia de volr.a quell~ conditions 
ori payait les salaires pour finalement obtenir les travaux 
dans le cadre de Telecom 99. 
On se trouve donc vraiment devant des situations cliillrement 
abusives, et II n'y a pas besoin d'utlllser encore quinze rnille 

· adjectifs pour · faire la dämoostr.atlon que, dans des cas 
comme Q8.. il exlste une sous-ench&re abusive de salaire. · 
Je vous prie donc de soutenir..la propositlon de majorite. 

i· 

der Wirtschaft entgegenkommt und weiterhin flexible Arbeits
bedingungen im EinzeHall ermöglicht, andererseits aber auch 
den bestehenden Ängsten entgegenkommt und einen Damm 
gegen·einen allgemeinen Lohneinbruch aufbaut. 

Couchepln Pascal; conselller fedEnl: D'abord, je voudrais 
vous lndiquer l'objectif. L'objectif, c'est que le point de ~e de 
1a majoritä de 1a commlssion l'emporte; nous sommes d'ac
cord avec elle. · 
Monsieur Schallberger, vous avez evoquä le rapport entre la 
polltique agricole et ce probleme. Vous avez regrette aussl . 
que le notnbre des procedures administratives augmente 
dans le. dl;l~ne agricole, alOrs qu'on s'efforce ~e les. dimi
nuer ailleurs, avec Uri su.cces mitige pour !'Instant, il faut bien 
le reconn~. Les procedures admlnis~atives, alJSSi dans le 
domaln$ agricole, doivent .tttre simplifiäes, et sl vous voyez 
c;les simplificatiOns ralsonnables, qui ne portent ni sur le fOnd 
ni sur la quallte des controles necessalres, lorsqu'autant d'ar
gent public est engage, nous serions tr• heureux de parta- · 
ger avec vous ces expäriences. . 
Je crois que vous meconnaissez le fOnd de 1a refOrrne ag'ri
cole que l'on a mise en place. Le but de cette reforme agri
cole, c'est d'ouvrir au marchä l'agrk.ulture tout en assurant 
une base de revenu a travers les paiements directs. lly a 
donc eu une augmentation des paiemenf.s directs, mais cela 

.BeerH Christine (R, BE), Berichterstatterin: Die AusfQhrun• etant fait. cela •t dit, cela etant deckle, le raste est soumis 
gen von Frau Forster bringen mich dazu, doch noch einmal aux Jois du marche. Ce n'est pas une volonte politique abso-
klarzulegen, dass wir uns in der Kommission der schwierigen lue,. c'est un objectif qu'on essaie d'atteindre que de redulre 
Aufgabe wirklich bewusst waren. Wir haben gemeinsam .mit 1a difference .entre les prix agricoles sulsses et ceux .du mar-
Frau Forstei' vertieft darüber diskutiert, was wir unter «Miss- (:he unique, de les redulre de moltfe. Aller au niveau des prix 
qrauch» verstehen müssen. Ich bitte doch zu beachten, dass · du marche unique est Impossible, et probablernent ragr1cu1-
«mehrfach» nicht mehr· Im Text des Antrages der Mehrheit ture n'y resisteralt pas; mais, a travers cette refOrme, dans 1a 
enthalten ist; .aber «wiederholt» - und das. Ist dasselbe wie periode de quatre ans, on vise a redulre de moitie 1a diffä- · 
«mehrfach» .:.. und «missbräuchlich» stehen drin. · rence de .prix entre.J'Union europeenne et la Suisse, de teile 
Wir haben versucht, Frau Forster hat das angetönt, ais erstes sorte que nos agrlculteurs, ayant eri · plus. les paier:nenf.s · di• 
eine Definition des Missbrauchs zu erarbeiten. Wir sind zLl'h rects, finissent par avolr un revenu qui est eonvenable. 
Schluss gelangt, dass dies nicht möglich Ist und zu mehr Un- t'/ous avez ~ souhalte qu'on reprenne 1a corrtparaison qui 
klarhelten ais · Klarheit ffihrt: Wir haben dann aber doch Eck~ etait. traditionnelle dans le passe, qul etait fOndee sur le sys-
pfeiler. aufgerichtet. Ich möchte daran erinnern, dass anläS&- teme en vigueur Jusqu'a 1a reforrne agricole, a savoir 1a com--
lich des ersten Umganges iri di8!!18m Rat diese Eckpfeiler zu- paralson des salaires · entre le monde paysan et le monde· 
h~en der Materialien klar definiert worden ,sind und sich 01.Wrier. N,lais c'est une methode (lui est abandonneel C'est 
auch entsprechende Beispiele in den Ma~rialien finden. · precisement ce qu'on ne veut plus faire. On n'a plus ces ca-
In der Diskussion war uns einerselts·klar bewusst, dass das lebres m§gociations annuelles ou bisannuelles; ou l'Union 
flexible Arbeitsrecht, das wir zum Glück in diesem Land ha· suisse des paysans venalt,. falsait valoir q..,. le salaire dans 
ben, slcher,mlt dazu geführt hat, dass wir in den letzten Jah- rindustrie avalt augmentt\ et que, par. consequent, les · pay-
ren eine Vielzahl von Arbeitsplätzen neu kreieren k!)nnten. sans avalent drolt a une augmentation des soutiens atix prix. 
Es sind praktisch 70 000 neue Arbeitsplätze entstanden, und qul leur · permettalt d'c:>btenlr une augmenbltion äquivalente 
das bsl einem geringen Wachstum. Das .ist mit ·Sicherheit de revenu. Aujourd'flul, ces cornparalsons n'ont plus lieu. Ce 
auch auf ein flexibles Arbeitsrecht zurOckzufilhren. qua l'on ·veut, dest plus de marche; mais, en r:neme temps, 
Andererseits gibt '8 Ängste, die gerade in Grl!ßZreglonen si~ · on a tJiiJt un effort SI.JPplementalre pour les paiemenf.s direcf.s. 
eher berechtigt sind,· und wir haben diesen Angsten Rech• Une etude est en· cours sur 1a situation patrimoniale de la 
nungzutragen. DeshalbhabenwirinderAbwAgungalldleser paysannerie suisse, notamment sur l'etat des dettes de la 
Elemente in der Kommission und dann im Rat versucht, einen paysannerie suisse. Cette. ett.ide sera publiee. Elle lfonnera 
Damm gegen einen allgemeinen Lohneinbruch aufzubauen. un certain nombre d'lndications sur1e niveau economique de 
Ich glaube, mit der.heute vorliegenden Fassung Ist es9etun- . 1a paysannerie sulsse.. . . . 
gen, diesen Darntn zu befestigen und in der Gesetzgebung Ce que je sais, c'.est qu'aujourd'hul il est impossible d'imagl-
festzuschreiben. Es Ist aber völlig klar- des ergibt sich schon ner - cela n'entre · pas dans l'esprit du Conseil federaJ, qui 
aus· dem Wort «wiederholt»-, dass· es nicht· darum gehen poursuit robjectif de la mise en vigueur et de l'appllcation ~es 
kann, Einzel: und Bagatellf~le zu regeln. Wir sehen auch mit accords bftateraux - une ac;lh~ion a runion europeerine 
Interesse den AusfOhrungen von Henn Bundesrat Couchepln avec des prix eurQpeenS, pour 1a. paysannerie suisse. Je 
entgegen. Es ist auch klar-:- das wurde anlässlich der letzten crols que c'est ma,quä «defendu». Si on devait falr:e un jour 

· Debatte an einem Beispiel dargelegt-, dass im EinZelfall die un tel pas - encore une . fOis, ce n'est . pas 1a prforitä . 
Festsetzung eiries Lohnes imerhalb eines Lohnrahmens, ei- aujourd'hui -:-, on auralt certainement,. d'aprN taut ce que je 
ner Lohnspanne; ganz klar keinen Missbrauch darstellen sais, un probleme d'endettement de l'agrlculture qu'il faudrait 
kann. Dies wurde so festgehalten ·· und versteht sich· von re$0Udr'e avant de faire cela. II n'est donc pas d'actuedlte, il 
selbst Es braucht eine allgemeine Tendenz gegen unten. n'est pas sur l'agenda politlque. Aujourd'hui, nous l'lous occu-
lch glaube, dass man hier dem Wort «deutlich» eine allzu pons des accords bilateraux. Vous pouvez etre contre une. 
grosse Bedeutung zugemessen und sich· ein wenig In einen etape ulterieure pour les accords bHateraux. Jamais nous ne 
semantischen Streit verwickelt hat Deshalb Ist die Mehrheit vous prendrons en ctage si vous dltes oui aux acco~ bila'." 
der Kommission zum Schluss gekommen, dieses Wort nicht teraux. Jamais nous ·ne dirons; «Vous avez falt le. premier 
mehr aufzunehmen. Sie hat aber mit den beiden Begriffen pas, vous devez en faire un nouveau.» C'est Ja regle du jeu 
«wiederholt» und «missbräuchlich,;,. urid dann noch mit all que vous connaissez bien. · .. · , 
den anderen Beme.nten, die wir In Arti~I 360a verankert ha- J'en arrive malntenant aux rt:lniarques de Mme Forstar. Je 
ben, eine Lösung gefunden, die sich auf Messers Schneide vais vous lire un texte, de teile sorte que ce solt ctans le Bul- · 
befindet und In der Tat so besQhaffen ist, dass sie einerseits letin officiel et que ca solt precis: 

Bulletll'l olflclel cl8 fAsselrlbkkl ~· 
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«Concemant la notion d'abus, nous apportons les precisions 
suivantes: .· 
1. II ne peut y avoir un phenomene de sous-enchere salarlale 
au sens des nouvelles dispositions que si, au sein d'une 
branche ou d'une profession, les criteres habituels de fixation 
des salalres et/ou la fourchette des salaires lJSUeis sont 
abandonnas par les entreprises. 
2. II faudra donc dans tous les cas proceder a une comparal
son. Cette comparaison pourra s'effectuer entre les salalres 
qui sont versas a deux moments dlfferents. II y a abus lors
que les salaires p~mment usuels ne sont plus versas 
ulterieurement A noter que cette comparaison doit naturelle
ment se faire independamment de l'evolution d'autres fac
teurs conjoncturels ou structurels qui justifierait a eile seule 
une modification du niveau des salaires a 1a hausse ou a la 
baiase. Cette comparalson pourra aussi s'effectuer entre les 
salaires usuels dans la branche, ou la profession en general, 
et ceux versas au mAme moment par quelques entteprises. 
L'abus conslste alors lt profiter de payer des salaires infe
rieurs a ceux.usuels dans·1a branche, 1a region ou la localite. 
3. Le but des nouvelles dlsposltions que le Conseil federal 
propose d'integrer dans le Code des obligations vise a per
mettre, en cas d'abus dans une branche ou une profession 
determinee, une intervention etatique permettant de retablir 
la situation. II n'est en aucun cas question de permettre la 
fixation generale et preventive de salaires minimaux dans 
toutes les branches qul ne connaissent pas une convention 
coU~e de travail contenant. des dispositions relatives ~ 
salatres.» " 
Cela dit. nous vous invitons a voter pour la propositlon de la 
majorite. 

Forster Erika (R, SG}: Ich möchte Ihnen. vorerst danken, 
dass Sie diese Diskussjon nochmals geführt haben. Ich be
danke mich auch bei der Kommissionspräsidentin. Ich gebe 
ihr recht Wir haben in der Kommission ausfOhrlich über diese 
Fragen diskutiert, doch hatten wir noch zu wenige Details zu
handen der Materialien. Ich bin auch froh, dass Frau Brunner 
in Ihrem Votum bestätigte, dass Bagatellfälle ausgeschlos
sen sind. Ich bin froh, dass Ich hiervon einer Gewerkschafte
rin sehr klar gehört habe, was sie darunter versteht. Von Sei
ten der Gewerkschaften habe ich schon ganz anderes ge
hört. 
Herr Bundesrat, Ich habe verstanden, dass Sie bei der Ant
wort auf Frage zwei sagten, der Vergleich erfolge «unabhän
gig von der Entwicklung» anderer konjunktureller oder struk
tureller Faktoren. Dabei mDsste es «unter Berücksichtigung 
der Entwicklung» heissen, denn es gebt doch darum, dass 
die strukturellen und konjunkturellen Faktoren ausgeschlos
sen sind. Wenn das Ihrer Ansicht nach richtig ist, Herr Bun
desrat, möchte ich der:i Antrag der Minderheit zurückziehen -
Herr Reimann ist damit einverstanden. 
Ich ziehe den Antrag der Minderheit zurück. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la msjorlte 

Abs.3-Al.3 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Das gehört natür
lich zum Gesamtkonzept; es ist ein wichtiger Teil des Gan
zen, dass Sie Absatz 3 streichen. Die AusfOhrungen dazu 
sind bereits gemacht worden. · 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 2 Art. 360c Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... tätig sind, sowie für verliehene Arbeitnehmer. 

Ch. 2 art. 360c aL 1 
Proposlt/on de /a commission 
.•.• territorial, ainsi qu'aux traval11ews dont les services ont ete 
louas. 

. Amllk:hes Bußetln der Bundesversammlwig 

Beerli Christine (R, BE); Berichterstatterin: Es handelt sich 
beim Antrag der Kommission um eine redaktionelle Verbe.8" 
serung des Textes. Inhaltlich ist es dasselbe, was der Natio
nalrat beschlossen hat 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 3 Art. 1a 
Antrag.der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Forster, Reimann} 
Festhalten 

Ch. 3art.1a 
Proposition de 1a commission 
Majoritli 
Adherer a la decision du Conseil national 
Mlnorlte 
(Forster, Reimann} 
Maintenir ' 

· Präsident: Ich nehme an, dass der Rückzug des 'Antrages 
der Minderheit Forster auch für diesen Artikel gilt. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte s8/on 1a proposltion de 1a majorite 

Zlff. 3 Art. 2 Zlff. 3bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Merz, Cottier, Forster, lnderkum, Relmann, Seiler Bernhard) 
Festhalten 

Ch. 3 art. 2 eh. 3bls 
Proposition de 1a commission 
Majorlte 
Adherer a 1a declslon du Conseil national 
Mlnorlte 
(Merz, Cottier, Forster, lnderkum, Relmann, Seiler Bernhard) 
Maintenir · 

Beerß Christine (R, BE), Berichterstatterin: Das ist die letzte 
wesentliche Differenz zum Nationalrat. Die Mehrheit ist in der 
Kommission - wie Sie wissen - so zustande gekommen, 
dass mit Stichentscheid der Präsidentin der Anschluss an die 
nationalrätliche Lösung beschlossen worden isl Im Hinblick 
auf die Gesamtausgestaltung der Vortage, im Hinbllck auch 
auf eine wirlschaftsfreundlichere Ausgestaltung, ist die Mehr
heit der Meinung, dass wir uns hier dem Nationalrat an
schllessen und bei den Quoren zweimal· 30 Prozent be-

•. schliessen können. 
Erlauben Sie mir noch einmal ganz kurz darauf hinzuweisen, 
wie das Gesamtkonzept aussieht und vor allem von unserem 
Rat hier eingeführt worden ist; es wurde schon von Herm 
Merz erwähnt Wir haben die Befristung der Normalarbeits
verträge in die Vorlage aufgenommen. Wir haben die klare 
Subsidiarität der Normalarbeitsverträge In die Vorlage aufge
nommen. Dies ist ein Entscheid, der mir ausgesprochen 
wichtig erscheint, weil wir bei den Normalarbeitsverträge 
doch die weitaus einschneidendsten Eingriffe festschreiben. 
Es handelt sich praktisch um einen staatflChen Mindestlohn. 
Also. ist es so; dass eine Allgemeinverblndlicherklärung der 
Gesamtarbeitsverträge doch als weniger einschneidend zu 
werten isl 
Wir haben anschHessend bei den trfpartiten Kommissionen 
festgehalten, dass eine Einigung im Einzelfall zu suchen ist, 
bevor das ganze Prozedere iri Gang gesetzt werden muss. 
Auch dies erscheint mir eine wesentliche V81besserung der 
Vorlage zu sein. Wir haben das Einsichtsrecht der trlpartiten 
Kommissionen auf die Dokumente eingeschränkt, die zur 
Klärung des Sachverhaltes notwendig sind. Wir haben auch 
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die Zusammensetzung der tripartiten · Kommissionen' gere
gelt, so d8S$ wir im ganzen gesehen im Gleichgewicht sind, 
wenn wir uns bei Artikel 2 Ziffer 3bis bei den Quoren dem Na-
tionalrat anschliessen. • 
Ich bitte Sie, der Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen. 

Merz Han•Rudolf (R, AJ=I): ln\der Tat könnte man )etzt natOr
lich sagen, dem Frieden zuliebe werde auch hier der Minder
heitsantrag zurü~Qgen. Pann wäre das ganze Gesetz 
verabschiedet. Aber ganz so einfach sollten wir es uns nicht 
mach8!l, Beim Tennis ist es Ja auch so, dass das Netz beste
henbleiben muss. Wenn man es wegnimmt, helsstdas, dass · 
n,an das Spiel aufgibt Wir wollen dieses Tennis-Set aber zu 
Ende führen. . . . . ., . . 
Es geht hier jetzt noch um die Quoren •. In der Diskussion in 
der Kommisskm kamen seit der August-8ondersession keine 
wesentlich ·neuen· Aspekte zum Vorschein. Bereits ili der 
Ratsdebatte während der Sondersession haben wir ja die 
wesentlichen Stichworte zu diesem Minderheitsantrag ge-: 
nannt Sie lauteten damals Dernokratieverstindnls, Minder~ 
heltenschutz und Sozialpartnerschaft. Wir plädierten also für 
eine Lösung auf der Basis von demokratischen Mehrheiten 
sowohl auf selten der Arbeitgeber wie auf selten der Arbeit
nehmer. Aber wir riit.nnten ein, dass es sich rechtfertige, das 
Quorum der Arbeitgeber, also derjenigen, die eigentlich die 
Missbrauchsveruraacher sind; tiefer anzusetzen. W-ir be
trachten das als efn Entgegenkommen seitens der Arbeitge-
ber. . , · 
Nun erhebt sich die Frage nach der Logik. der verschiedenen 
möglichen Varianten. Eine ist ja «50 zu 50 Prozent», wie es 
eigentlich .. .mathematisch richtig wäre. Bne andere - dieje
nige, die der Bu(ldesrat jetzt vorschlägt- Ist «30 zu 30 Pro
zent,., mit Hinweis auf den bloss.prärogativen Charakter die
ser Antragstellung; darum geht es letztlich, nicht um einen· 
definitiven· Entscheid. Die dritte Variante ist «50. zu 30 Pro
zentD, wie es teilweise von Arbeltgebeiselte vorgeschlagen 
wird. Dann gibt es die Variante des Verzichts auf jegliche 
Quoren. Diese Variante wäre sehr,llberal.und WOrde auf die 
Vertragsfr,elhelt bauen, auf das Vertrauen in die Sozialpart
nerschaft und natiirfich auf das Vertrauert In die entscheiden
den Behörden. Aber Hand aufs Herz: Ist eine solche Nullvas 
riante nicht auch ein möglk:her Anfang für ein AIJsS~egssze
nario aus der Sozialpartnerschaft? Ich bin mir hier nicht so 
ganz sicher; deshalb könnte ich diese~ Lösung nicht zustim-
men. . . . . 
Dann-bleibt letztlich noch; die Variante «SO zu 50 Prozent», 
eben. unser Minderheitsantrag. Warum jetzt dieser Minder-
heitsantrag? . . · . . .. 
. 1. Man könnte im Falle der Variante «30 zu 50 Pr0Zent» da
von ausgehen, dass faktisch zumindest die Hälfte der Ar
beitsverhältnisse abgedeckt wären. Im Zusammenhang mit 
der Legitimation und mit der Bedeutung elnel;l Gesamtar
beitsvertrages scheint mir allein dies schon ein Wichtiges Ar-
gument .· .. . , , 
2. .Es wird behauptet, diese Variante komme den grossen Un
ternehmen entgegen, also Jenen, welche arl:!eltgeberseltlg 

' klein an Zahl, aber mitarbeltermässig gl'OSS an Zahl sind. Ich 
· zweifle etwas an der ~ik dieses Argumentes. Es hat mei
nes Erachtens wenig mit Untemehmensgrösse und mit Bn
zel.branchen zu tun. V181mehr ist es doch so, dass man ge
rade in gewissen Gewerbezweigen die Ge\yerkschaften nicht 
will, weil man die Arbeitnehmerbeziehungen persönlich und 
direkt handhabt und weU sie auf diesem persönllchen Weg 
auch ohne Vermittlung funktionieren. F0r viele Gewerbetrei
bende ist eine grosse Zahl des Arbeitnehmerquorums des-
halb eher ein Sch~ als eine Bedrohung. , · 
3. Kleinere, innovative KMU, diEI ausserhalb der Ballungs~ 
zentren arbeiten, stehen In der GrOndungsphase oft unter 
Kostendruck. Solche Arbeitsplätze sind bedroht, wenn sie 
sich nichtrepräsentat Lohnstrukturen aufzwingen lassen 
müssen. Vlele solche Kleiriuntemehmen haben sich- bisher 
trotz Rezession gut behauptet - In unserem Kanton hat es, 
eine ganze Anzahl davon-, häufig eben deshalb, weil sie fle
xible, 'einzelfallge.rechte Regelungen .treffen können. Das 
Lohnniveau In diesen Branchen ist nicht tiefer. Wenn man in 

solche Struktllren aber eingreift, sollte dies wenigstens auf 
der Basis einer. Mehrheit von Arbeitsverhältnissen gesche-

. ~en. 
Deshalb habe ich gefunden, wir sollten an d!esem Minder
heitsantrag festhalten .und Ihn hier auf jeden Fall nochmals 
zur Abstimmung bringen. . 
Brunner Christiane (S, GE): Je crois que les explications de. 
M. Merz ront mo.rit,e, II ne s'aglt pas tellement d'un point ou 
on peut trouver des arguments qui parlent plutOt dans· un 
sens ou prutOt dans un autre pour justifier le 30 ou le 50 pour 
cent des rappoits ~ travall. rnals il s'aglt d'un demier point 
politique, flnalem!ilnt, He a toute notre dlscµssfon. B mon .ex
perience montre plutOt que, en regle generale, le 30 pour 
cent des employeUJS · occupe et couvre le 50 pour cent des 
rapports de travall. En ce sens-la, je pourrals dlre: «Cette dis-

. position m'Eä indifferente.» II y a quand mime un certain · · 
nomb~ de cas, de cas particullers, ob cela n'arrlve pas, par 
exemple dansdes branches telles que les g~. 1a carros
serie,ou pratiquement II y a une proportion immediate entre 
le nombre d'employeurs et le no111bre de personnes occu
~ qui falt 9u'il,faut avolr une egalite- 30 et 30 des deux 
cötes -. slnon qn arrlveralt ä une sltuation d'impasse si une 
sous-enchere abusive se pratiqualt; et II y a des conventions · 
collectivas, ~ cantonafes, dans les secteurs que je 
viens d'lnvoquer des garages ou de 1a carrosserie. C'est un 
des exemptes·que je peux donner, un des rares exemples 
peut~. maia• un des exemples ou 1a questiOn du 30 ou du 

• 50 pour cent des rapports de travall p:,urralt avoir une in
fluence. 
Vous dites, Monsieur Merz, que c'est particulierement dans 
le «Gewerbe», dans l'artlsanat, la oö on-ne veut pas des syn
dicats, que ce,.te disposition devient importante et qu'll faut 
avolr 50 pour cent des rappoits de travall qui sont eouverts. 
L'experlence de ces demieres dbnnles a plutOt montfä que 
les milieux de rartisanat sont extramement attaches au par-

, tenariat soclal et aux conventlons collectives de travail. Alors 
que 1a grande Industrie tend. plutöt a s'en detacher, je dirais: 
du cöte de l'artlsanat justement, au contralre, II y a une affir

. matlon constante ql.18 ron V$ilt maintenir les conventiOns cot-
lectives, que c'est un Instrument regulateur important; et par 
cons~ent. .toutes les prlses de posltlon de ces demleres 
annees du cöte de l'artisanat montrent que, pour cette partie
lade l'economle, le partenariat soclal est extrAmement Im-

· portant; ' 
Et, encore une fois, il ne peut pas y avoir d'extension de qon
vention · collective; nl normale ni facilltee, si 1a sltuation le . 
veut, sans raccord ~res des partenaires sociaux. C'est une 
autre dlsj)Oaition d& 1a loi permettant d'etendre le champ 
d'application de la convention collectlve de travall. 
Alors, si on veut suivre 1a loglque de notre systeme de drolt 
du travail et dire que ron, veut mettre l'accent sur les conven
tions .colfectlves, sur le partenarjat social, particulierement 
dans le secteur de l'artisanat. que vous avez evoqu~. il taut 
laisser 1a "dlsposltion teile qu'elle est proposee par te Conseil 
fed«al, eolt deux majorites a 30 pour cenL Je crois qu•on evi-

. iE!ra a ravenir des cas peut~ exceptiOMels, maia des cas 
qul se produisent; qui pourraient se produire eil tout cas dans 
certalns secteurs ou 9$. deviendralt lnapplicable avec 50 pour 
cent du cöte .des rapports ·de. travall. Sur;tout, on ev,lte un 

· grand debat politlque maintenant sur cette question-la en 
. voulant a tout prlx imposer encore le 50 .pour cent des rap
ports de travall, alors qu'on devralt mettre l'accent vraiment, 
comme jusqu'ä present, sur le partenariat social et sur le falt 
que tous les partenaires sociaux peuvent se ralHer sans pro
bleme · aux majorites telles qu'elles sont propoqes par le 
Conseil federal. 
Je vous invite donc a suivre 1a proposition de la majorite de 
lacommiss~n. ' . 

Beerll C!iristine (R, BE), Berichterstatterin: Erlauben Sie mir 
zwei kleine Bemerkungen zu den Ausführungen von Herrn 
M&rz: . , . 
1. Wir regeln hier-• ist wichtig, das festzuhalten - den Fall, 
,wo wiederholt . missbräuchliches .Verhalten vorliegt. Wir. ha-
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ben im ersten Umgang beschlossen, dass wir d!Jn Normalfall 
nicht neu regeln, dass wir es dort beim alten belassen. Damit 
Artikel Sbis zur Anwendung.kommen kann, muss wiederholt 
missbräuchliches Verhalten vorliegen, sonst kann nicht vor:
gegangen werden. Nun muss man sich vorstellen, was pas
siert, wenn wiederholt missbräuchliches Verhalten vorliegt. 
Entweder kann, wenn ein Gesamtarbeitsvertrag vorhanden 
ist, . dieser Gesamtarbeitsvertrag mit dem Quorenverhältnls 
von 30 zu 30 Prozent oder, wie das Herr Mea beantragt, von 
30 zu 50 Prozent allgemeinverbindlich erklärt werden. Oder 
dann wird eben ein Normalarbeitsvertrag erlassen, denn es 
liegt wiederholt missbräuchliches Verhalten vor, daher muss· 
gehandelt werden, • 
In diesem Falle - nach dem Grundsatz der Subsidiarität, den . 
wir in Artikel 360a OR aufgenommen haben - ist es sicher 
ordnungspolitisch eher vertretbar; wenn auch der Gesamtar• 
beitsvertrag mit einem Quorenverhältnis von 30 zu 30 Pro
zent allgemelnverbindlich erklärt und kein Normalarbeitsver
trag erlassen wird, denn das ist die Alternative. Nicht nichts 
tun ist die Alternative, sondem der Erlass eines Normalar• 
beitsvertrages. Das wäre das erste Argument 
2. Wenn man wirklich, wie dies Herr Merz sagt, die kleinen 
und mittleren Untemehmungen und die Gewerbebetriebe 
schützen möchte, hätte man das vorgeschlagene Quoren
verhältnis umkehren, dann hätte man 50 zu 30 Prozent und 
nicht 30 zu 50 Prozent vorschlagen mOssen. Von daher ge
sehen glaube ich, dass die Lösung, die Ihnen die Mehrheit Ih
rer Kommisslonvorschlägt-30 zu 30 Prozent-sicher ange
messen ist 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Couchepln Pascal, conseiller Mderal: Je veux simplement 
rappeler, ot.ltr$ les arguments qui ont ete ~ues par Mr.nes 
Beerll et Brunner, que cet article est aussi le fruit d'une evo
lution. Au debut, Jorsqu'on a commence ä discuter de Ja pos
sibillte d'alleger les conditions d'extension de la force obllga
toire d'une convention collective, l'ldee a ete de supprimer 
tous las quorums ou, en tout cas, les deux premiers et de gar
der seulement un troisieme qui aurait ete celui de 30 pour 
cent Mais lä, II y aurait eu un danger pour ce que M. Merz 
appelle la democratie, un danger pratique, c'est-ä-dire 
qu'une ou deux grandes entreprises occupant une part .im• 
portante du personnel dans une branche puissent imposer a 
l'ensemble de la branche des conditions salariales que l'en• 
semble de la branche, sauf ces deux entreprises, n'aurait pas 
souhaltees. C'est 1a rafson pour laquelle le ConseH federal a 
introduit ces quorums minimums, aussl blen du cöte des em• 
ployeurs que du nornbre des em~ couverts par 1a con• 
vention. On est arrive a ce 30 pour cent et au parallelisme . 
des 30 pour cent, aussi blen du c:6te des employeurs que de 
celul des travailleurs couverts par la convention. . 
Durant toutes ces demieres semaines, chaque fois que 
quelqu'un m'a fait des remarques critiques au sujet He cette 
proposition, f ai demande qu'on me dise quel danger concret 
on voyait, et dans quels cas pratiques on voyait un danger. 
Au debut, lorsqu'il n'y avait pas de quorum du tout, on m'avalt 
slgnale un ou deux cas qul me paraissaient vralment dange
reux pour l'avenir. Personne ne m'a montre un danger con
cret On a ITl()l'ltre des chances. Mme Brunner disait que 98. 
perrnet dans certaines branches de facirlter l'extension, la 
force obligatoire des conventions collectives, dans l'artisanat, 
mais personne ne m'a montre une seule fols un danger con
cret! D'autant plusque, comrne l'a redlt Mme Beerli et comme 
je l'ai dit souvent, l'altemative, ce n'est pas rien, c'est quelque 
chose qui est encore moins fonde sur le partenariat social,. 
c'est-a-dlre le contrat-type de travail. Par consequent, 
lorsqu'on ne voit aucun danger, lorsque l'altemative est 
moins bonne du point de we de la phDosophie mäme de 
ceux qul defendent 1a proposltion de minorite et qu'on voit 
une chance de reussir a eviter, dans certains cas, des abus 
de maniere mieux fondee sur le partenariat social, je <:r9is 
qu'II faut reellement s'en tenir au projet du ConseD federal qui 
est deja un compromis. II faut aussi rappeler, parce que les 
gens l'oubllent, que l'extenslon facllitee de 1a force obligatoire 
des conventions coßectives ne porte que sur une partie re-

Amtllches Bulletin der BUi'tdesllel'sammlung 

dulte de la convention collectlve. On n'etend pas toute 1a con
vention collectlve, on n'etend que quelques elements de 
celle-ci, des elements lies aux salalres. Par exemple, les 
«Solidaritätsbeiträge», · 1es contrlbutioos de solidarit6 en fa. 
veur des syndicats, tout Qa n'est pas extensible. On ne peut 
pas rendre obligatoires tous ces.elements-la qui ont une por
tee politique et qui sont, on peut bien le cornprendre, plus 
sensibles que d'autres. 
Le risque, personne ne l'a demontre. Par contre, on salt qu'II 
y a des chances. L'altemative est moins bonne du point de 
we du partenariat social et, enfin, rextension n'est possible 
que sur des elements lirrutes. 
Je crois reellement que vous devez pouvoir vous rallier ä la 
proposition de la majorite de la commission et liquider ainsi 
une divergence supplementaire importante avec le Conseil 
national, en ayant la conviction de vous &tre bien battus, 
d'avoir cherohe vraiment a comprendre toute la portee de 
l'evenement, · mais ~ la fin en dis/int qu'il faut avancer et ac
cepter maintenant le compromis qu'est la version du Consen 
federal telle qu'elle estsoutenue par la majorite de votre com-. 
mission. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit 
FOr den Antrag der Mehrheit 

1. An den Nationalrat-Au Conse,1 national 

99.028-6 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
6. Landwirtschaft 
Accords bllateraux Suisse/UE. 
6. Agrlculture 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 888 hlm-Volr page 688 ckfevant 
BeechlUS& des Natfo1labates vom 3. September 1999 · 
Dt§clslon du Conseil nallonal du 3 septsmbre 1999 

Bundesgese1z über die Landwirtschaft 
Lol fed6rale sur l'agrlculture 

Art. 187 Abs. 12 
Antrag der Kommission 
:zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 187 aL 12 
Proposition de /a commission 
Adherer a la declslon du Conseil national 

21 Stimmen 
18Stimmen 

Beerll Christine {R, BE), Berichterstatterin: Ihre.Kommission 
schliesst sich hier dem Nationalrat an, hält aber klar fest, 
dass dJe Streichung der drei Worte «für die Absatzförderung» 
zwar die Beträge für die Absatzförderung vom jährlichen Ab
bau ausnimmt, Jedoch lediglich eine inteme Umverteilung be
wirkt, da damit ganz klar keine Erhöhung des Rahmenkredi
tes von 14 MUliarden Franken erfolgt 

Angenommen -Adopte 
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99.3247 

Motion Nationalrat 
· (Kommission-NR 99.028) 
Verarbeitete Nahrungsmittel 
Motion Consell national 
(Commlsslon-CN 99.028) 
Prodults ·agricoles transformes 

Die im EWR-Protokoll Nr. 3 vorgesehenen Massnahmen 
zum Ausgleich der unter$chiedllchen Rohstoffpreisniveaus 
waren nicht Bestandteil der bilateralen_ Verhandlungen, was 
von selten der Landwirtschaft an sich sehr bedauert wurde.· 
Mit dem EWR-ProtokOII Nr. 3 zwischen der EU und der 
Schweiz hätte eine Lösung gefunden werden können.bei der 
die Schweiz nicht mehr auf das Weltmarktpreisniveau, son
dem auf. dasjenige der EU vefbilllgt hätte. Dieses System · 
hätte es er1aubt, mit den bestehenden Mitteln· mehr Menge 
oder mit weniger Mitteln die gleiche Menge landwirtschaftli-
cher Produ~e Ober die Nahrungsmittellndustrle zu verarbei
ten. MIJ dem EWR-Nein wurde auch dieses Pl'Otol<OII hinfällig 

Wortlaut der Motion vom 3. September 1999 und muss nun im nachhinein verhandelt werden. 
Der Bundesrat wln::I beauftragt: Was in. der Zeit b~ zum Erreichen eines positiven Verhand-
1. mit der EU bei den v111rarbelteten Nahrungsmitteln• mög- lunQ$8rgebnisses geschehen wird-es könnte Konzessionen 
liehst rasch die im EWR-ProtokOII Nr. 3 vorgesehene Lösung . in der Sache selbst oder auch allfällige Kreuzkonzessionen in · 
zu verwtndlchen; anderen · Bereichen nach sich ziehen -, ist ungewiss. Beim 
2. bis zur Realisierung dieser Lösung· mit lntemen Massnah- heute bestehenden Zustand werden bei fallenden Wettrnarkt-
merl daffir zu sorgen, dass das heutige ineffiziente System preisen und in gleichen Mengen vorhandenen Finanzmitteln 
nicht zu Nachteilen In der Land- bzw; Ernährungswirtschaft .-weniger landwittschaftllche Produkte verarbeitet respektive 
und insbesondere nicht zu einem Verlust von Arbeitsplätzen verbilligt werden können. FOr die Schweizer Landwirtschaft 
in diesen Branchen führt. wäre aucli ein Veredelungsverkehr, d. h. der Import billiger 

Grundprodukte mr dieVerarbettu,g und der anschliessende 
Texte de 1a motlon du 8 Sflptembre 1999, Export verarbeiteter Nahrungsmittel, fatal, würden doch eln-
Le Conseil ftkleral est charge: · heimische Produktionschancen zunichte gemacht . ' 
1. de negocier avec l'UE afin que soit mfse en oeuvre au plus • Es ist ungewiss, bis wann der Bundesrat eine Verhandlungs
vite la solutlon prevue dans le protocole No 3 de l'Accord · Iösung bezilglich EWR~Protokoll Nr. 3.mit der eµ _realisieren 
EEE, concemant les produits agricoles transformes; . l5arm. Aus diesem Grund hat denn auch. der Nationalrat der 
2. d'agir d'ici la au niveau national pour eviter que ~e ~me Uberwelsung des ganzen Vorstosses als Motion mit 127 zu 
actuel, · inefficace, ne nuise a _ !'Industrie agro-allmentaire, et . 17Stitnmen zugestimmt. Er verpflichtet den Bund zu internen. 
pour preserver notarnment l'emploi dans ca secteur; · Massnahrnen, damit hier nicht Proguktlonskapazitäten und 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt, Ziffer 1 als Motion und Ziffer 2 als 1 
Postulat beider Räte zu überweisen. ' ; 

letztllch :auch Arbeitsplätze in der verarbeitenden· Industrie 
veriorengehen~ Je länger nämlich das heutige ineffiziente Sy
stem angewendet werden muss, desto schwerwiegender 
werden sich cfe Nachtelle auswirken. Es ist deshalb ein Akt 
der Gerechtigkeit, dass diese Mängel nicht einseitig durch. 

~Bled . · 
Überweisung von Ziffer 2 als Motion 

Proposition de /a commlssion 
La commission prQpose de transmettre le chiffre 1 er de la 
motlon et de transmettre le chiffre 2 sous forme de postulat · 
des deux Conseils. · 

· Proposition Bieri 
Transmettre le chiffre 2 sous forme de motlon 

Beierll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Es gibt drei Mög
lichkeiten, um der Nahrungsmltte,lindustrie entgegenzukOm-
men: . · , · · • 
1. Der Bund stellt Mittel zur VerfOgung, um die einheimischen 
Nahrungsmittel zu verbilllg81'). 
2. , Die einheimischen Landwirte stellen die Rohs~ gOnsti-
ger zur Verfügung. . 
3. Es gibt zollfreie Importe, also den sogenannten V~e
lungsverkehr. · . · .. 
Der Bundesrat und die Kommission sind sich l!rinig, d8$S man ' 
hier der Motion nachleben sollte und dass.es wichtig Ist, ge
nOgend Mittel zur Verfügung zu stellen, um die einheimi
schen Nahrungsmittel verbilligen zu können, damit die Nah-
rungsmittelindustrie sie dann verarbeiten kann. · 
Der Bundesrat hat den Willen, dies zu tun, bereits bewiesen, 
indem er für das Budget 2000 eine Erhöhung des entspre
chenden Kredites um 15 MHllonen Franken beschlossen hat 
Der Bundesrat und die Kommission möchten daher ganz klar 
In die Richtung der Ziffer 2 der Motion gehen •. Sie sind sich 
jedoch bewusst;~ es im Zusammenhang·mlt den WTO

. Regeln noch einige Unwägbarkeiten abzuklären gilt . 
Die Kommission beantragt Ihnen daher, die Ziffer 2 nicht. als 
Motion, sondern .als Postulat Zl! überweisen. 

Blerl Peter (C, ZG): Im Gegensatz zur vorberatenden Kom.;. 
mission bitte ich Sie, dem Nationalrat zuzustimmen und auch • 
Ziffer 2 als Motion zu Oberweisen. Ich möchte dies wie folgt 
begrih:lden. 

~ 

die Land- und ~rungswirtschaft getragen, sondern mit 
befristeten Massnahmen aufgefangen werden, bis schluss
enclllch .mit der EU in dieser Frage eine Lösung gefunden 
werden kann. 
Auch wenn diese Motion in Ihrer Ziffer 2 im Hinblick auf das 
WT9-Abkommen gewisse noch mgelöste Probleme stellt 
und nldht ohne finanzielle Konsequenzen bleiben wird, soll-

. ten wir doch zuhanden der bäuer1ichen Bevölkerung. ZUITI 
Ausdruck bringen, dass wir in der Zeit bis zum erfolgreichen 
Verhandlungsabschluss mit der EU in dieser Sache keine 
LOcke - sprich Preiseinbruch - zulassen. 

. Indem wir dieses Problem ernst nehmen, zeigen wir auch, 

. dass wir bei den bilateralen Verträgen die bäuer1iche Bevöl
kerung ebenso emst nehmen, wie wir dies mit anderen Be-
rufsgruppen in, anderen Dossiers gemacht haben. · 
rlch möchte Sie al$o bitten, meinem Antrag zuzustimmen, und 
schliesse mit einer kleinen Erkenntnis: Friedrich Schiller hat 
·1n $8inem Drama_«Wallensteins Lager» die Feststellung ge
macht «Der Bauer ist auch ein· Mensch - so zu sagen.» 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Prlsldent: Danke, -Herr Bier1. Es ist schön, wenn im Goethe
Jahr endlich wieder einmal Schiller zitiert wird. 

. Couchepln Pascal, copselller .~eral: · «Der Bauer ist auch 
eln Mensch ... Je n'al jamais eu de doute a ce suJet C'est 
pour r;a que je m'adresse aussl a leur «gesunder Menschen
verstand• et que je me permets de soutenir 1a pn;,posltion de 
votre commission, non pas pour cfes. ralsons de fonQ. Sur le 
fond, on est d'accord avec 1a rnotlon. Nous souhaitons pou
_volr ouvrir des n~ons avec l'Union europeenne pour 
que soit mise'le plus rapidernent posslble en oeuvre lasolu~ 
tion du protocole No 3 de r Accord EEE, qui a ete refuse auasi 
par les·milieuxpaysans. Et c'est aussi en ralson de oet öec 
qu'on n'a pas pu le mettre en vigueur aujourd'hui. II faut clone 
faire atle!'ltlon de ne pas rjsquer 9:ujourd'hul dem~ en pM 
Jas accords bilatmaux et, dans qi.telques annees, de dernan
der de bien vouloir appliquer quelque chdse qui etait prevu 
dans les accords bilateraux, mals qu'on a jete avec l'eau du 

Bullstln.offlciel c1e rAssembleeflldlkale 



21. September 1999 S 735 Bilaterale Verträge Schweiz/EU 

bain. C'estquand m&me, histöriquement, unsouvenirque les 
paysans devraient avoir en memoire. Finatement, aujour
d'hui, lls reclament l'application de quelque chose que 1a plu
part d'entre eux ont refuse a l'epoque, c'est-a-dire le proto
cole No 3 qui etalt lie a i'Espace ~nomique europeen. Sur 
le fond, nous souhaitons avec vous que les choses se pas
sent, mais, comme vous le savez, cea discussions intematio
nales relevant de la competence du Conseil federal. 
C'est la i'alson pour laquelle nous souhaitons 1a transforma
tion de la motion en postulat, tout en reconnaissant que le 
fond est interessant. 
En ce qui conceme la «Schoggigesetz», je vous ferai remar
quer que, cette annee, nous avons decide au Conseil federal 
une augmentation de 15 rnillions de francs des moyens mis 
a disposition de la «Schogglgesetz» pour le prochain budget, 
ce qui est important et ce qui va largement au-devant des nr 
vendications, que nous trouvons justes, des paysans. Dans 
cette branche, 1a «Schoggigesetz» est certainement un des 
moyens les plus el~ de permettre l'ecoulement des pro
duits suisses et, en m&me temps, de favoriser l'industrie de 
transfonnation. Mais il y a une limite, c'est celle de nos enga
gements lnternationaux, et notamment de nos engagements 
au sein de l'Organisatlon mondiale du commerce. Je crols · 
qua si nous voulons !tre credibles dans les negociatlons qui 
s'ouvrent, II taut au moins respecter ce que nous avons pro
mis dans 1a negociation precedente, parce que si vous abor
dez une discussion et qu'on peut vous demontrer que vous 
ne respectez que de maniere moderee, dlrions-nous, les re
sultats de la negociation pn§cedente, vous risquez de faire 
perdre une partle du poids accorde a votre parole pour Ja ne
gociation suivante. C'est la raison pour laquelle, • la aussl, 
nous allons au rnaximum de ce qul est autorise, mais nous ne 
voulons pas nous laisser imposer d'aller au-dela de ce qui est 
possible en fonction de nos engagements ihtemationaux. 
Sur ce point-la aussi, nous souhaitons la transformation en 
postulat 

Ziff. 1 - Ch. 1 
Überwiesen- Transmis 

, Abstimmung- Vote 
FQr Oberweisunl) als Motion 
FQr Überweisung als Postulat 

99.028-2 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU. 
2. Lebensmittel · 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 

. 2. Denres aiimentaires 

Differenzen- Qiverr,ences 
Siehe Seile 690 hlervor-Vo!r page 690 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 3. September 1999 
Coolslon du C0nsell national du 3 septambre 1999 

26Stimmen 
6 Stimmen 

Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsge
genstinde 
Loi f6c:16rale sur les denrees allmentalres et les obJets 
usuels 

Art. 45 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

· Festhalten 

AnttagMaissen , 
Zustimmung zum BeschlU$S.des Nationalrates• 

Amlllches Bullelln der, Bundesvenlammlung. 

Art.45al. 2 
Proposition de 1a commission 
Maintenir 

Proposition Ma.issen 
Adherer a la decision du Conseil national 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Hier hat Ihre 
Kommission mit 9 zu 1 Stimmen Festhalten beschlossen. Sie 
ist der Ansicht, dass mit diesen Bewilligungen den entspr& 
chenden Betrieben auch. die Möglichkeit gegeben wird, zu 
exportieren. Das ist ja der Grund, weshalb die Bewilligung 
neu eingeführt wird. 
Deshalb ist Ihre Kommission auch der Überzeugung, dass 
die entsprechenden Kosten gemäss dem Verursacherprinzip 
auch von den Betrieben zu bezahlen sind und nicht vom 
Staat getragen werden mOssen, weil hier den Betrieben ein 
neuer Vorteil zukommt 

Malssen Theo (C, QR): Ich habe den Antrag gestellt, gemäss 
Nationalrat zu entscheiden. Ich habe diesen Antrag bereits 
bei der Erstberatung gestellt und möchte die Begründung im 
einzelnen hier nicht wiederholen. 
Da der Nationalrat nun im Sinne meines seinerzeitigen Antra
ges bescnlossen hat, geht es nun darum zu fragen, ob wir 
eine Differenz schaffen wollen. Ich meine, es gehe doch nicht 
an, dass man so im Vorbeigehen im Zusammenhang mit die
sen bilateralen Verträgen neue Gebühren einführt 
Wir sprechen immer wieder von der Föräerung der KMU. Tat
sachef ist aber einfac;h, dass die KMU laufend mit mehr Admi
nistration und mehr Gebühren belastet werden. Hier ist es so, 
dass es sich bei den Metzgereibetrieben bereits um Betriebe 
handelt, die von den gesetzlichen Vorgaben her heute eine 
starke Selbstkontrolle ausQben mOssen. Das zu "Recht Das 
Umgehen mit Lebensmitteln tierischer Hertwnft ist ein sensi
bler Bereich. Aber diese Selbstkontrollen sind bereits mit ei
nem grossen Aufwand, sowohl personell wie finanziell, ver-
bunden; · 
Wir schaffen hier eindeutig innerhalb des ganzen Lebensrnit
~lbereiches einen Ausnahmefall. Grundsätzlich hat man ja 
die Lebensmittelkontrollen vereinfacht, und man hat sie vor 
allem als. gebQhrenfrei erklärt. Neu ist nun wieder - das 
hängt damit.zusammen, dass die EU die Rechtsnormen der 
Schwe~ in diesem Bereich nicht als gleichwertig aner
kennt - eine Betriebsbewilllgung notwendig, welche die Kah
tone erteilen; Betrlebsbewilßgungen, die in allen anderen Be
reichen eben im Sinne einer Vereinfachung abgeschafft wor
den sind. 
Gleichzeitig wird neu die Möglichkeit geschaffen; zusätzlich 
systematische Kontrollen anstelle von' Stichproben einzufüh
ren. Damit erhalten diese Betriebe innerhalb des ganzen Le
bensmittelsektors im negativen Sinne eine Sonderstellung. 
Sie werden im Vergleich zu anderen Betrieben der Emäh
rungswirtschaft diskriminiert, Indem ihnen erhöhte Auflagen 
gemacht und vor allem eben GebQhren eingeführt werden • 
Wie gesagt Die Auflagen, die zusätzlichen Kontrollen, sind 
angebracht, sie sind In diesem Zusammenhang notwendig, 
aber die Betriebe sollen bei den GebQhren nicht anders ge- . 
stellt werden. 
Bedenken Sie doch, dass einmal mehr klemgewerbliche Be
triebe betroffen werden. Man kann nicht damit kommen, dass 
so das Verursacherprinzip umgesetzt werde, weil dieses ja 
nur In diesem speziellen Bereich des Lebensmittelsektors 
umgesetzt werden soll; sonst sind die Kontrollen ilberall ge-
bührenfrei. . 
Zu bedenken ist schUessllch, dass eine Branche betroffen ~ 
In der heute der Preisdruck bereits sehr Qr'OS8 ist; die. Metz
gereibetriebe können diese zusätzlichen Kosten kaum wei
tergeben. Allenfalls - das wäre noch ein weiterer Nachteil -
könnte das gar ROckwirkungen auf die Produkte der Land
wirtschaft haben, indem dort noch einmal ein Preisdruck ent
steht 
Ich bitte Sie also: Stimmen Sie der Fassung des Nationalra.,. 
tes zu, bereinigen Sie die Differenz, auch wenn ich kein pas'." 
sendes Zitat von Schiller dazu bringen kann. (Heitertceit) 
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Büttlker Rolf (R, SO); Ich möchte Sie bitten, dem Antrag 
Maissen und dem Beschluss des Nationalrates zu folgen, der 
ja seine Version praktisch einstimmig Obemomrnen hat: 
1: Hier haben Sie nun die Möglichkeit, einen Tatbeweis für 
die beruhmte KMU-Förderung zu erbringen. Denn wenn man 
die ganze· Problematik in Artikel 17a des Leben~mittelgeset
zes genau anschaut, müssen dort alle Betriebe, die Lebens-· 
mittel tierischer Herkunft herstellen, lagern· und verarbeiten, 
nun neu eine Betriebsbewilligung. des Kantons haben. Der 
Bundesrat wird dazu sagen, dass man Ausnahmen vorsehen 
könne; aber trotzdem Ist die B$ffirchtung da, dass diese Be
stimmung ungefähr zwischen 1600 bis 2000 Metzgerelbe
trlebe in unserem lande betrifft. Nachdem die Betrlebsbewil-

. llgung mit dem neuen Lebensmittelgesetz dahingefallen Ist, 
Ist es nun nicht korrekt, Herr Bundesrat, wenn jetzt bei deren 
WiedereinfOhrung Gebühren verlangt w~en. 
2. Herr Malssen hates bereits angetönt: Laut Artikel 45 Ab
satz · 1 des Lebensmittelgesetzes Ist die Lebensmlttelkon
trolle. grundsltzlich gebührenfrei. Mit der. ausnahmsweise 
vorgssehenen Gebilhrenpflicht In Absatz 2 wird ein ein:,:iges 
Nahrungsmittel und der. damit verbundene kleinbetrleblich 
strukturierte Erwerbszweig - man muss es so sagen· - diskri
miniert. Bereits heute sind deshalb die besteher'tden Gebüh
ren ffir die Schlachttiere und .Fleischuntersuchungen ein 
Fremdkörper im System der kostenlosen Lebensmittelkon
troße. Dll!t zusltzlichen und ~tischEiln Kontrollen, die 
der Bundes~ mit der Anpassung des Lebensmittelgesetzes 
erheben kann .... kann! -, wilrden .aberrru-'8 einzig das Metz
gereigewerbe mit neuen Gebühren belasten. 

des allments. d'origine animäle doivent, aujourd'hui dejä, 
prendre en charge !es.frais des autorisations et des contröles 
requls. . . . .· 
Ensuite, nous risquons des difficultes avec l'Union euro
peenne. En effet, pour le contr6Ie systematlque de la viande 
provenant de certaines especes animales, la Communaute 
europHnneprevoit des tarifs forfaitaires couvrant les frais. Si 
nous, nous faisons prendre en charge par l'Etat 1a cowerture 
de ces frais pour fes contrOles, nous Jntroc;luisons une dlstor
sion de concurrence aveo les entreprises de l'Union eUf'O'
peenne et nous risquons des difficultes avec nos partenaires 
t:ommerciaux; . . . 
L'alignement du droit suisse en mattere de denrNS·alimen
taires sur le drolt europeen ne conceme pas seulement·le 
sect$ur dl!t la viimde, Conformement au droit europeen, toute 
entreprise qui produit, transfo!'me.ou entr~ des denrees 
allmentalres d'origine animale, y compris le lait, n~lte 
1,1r1e autorisatlon. II y aura ensulte des ordonnances d'appll
catlon. La. ~ Conseil federal velllera a trouver des solutions 
acceptables pour fes pätltes exploltations. , 
Enfin, touf cela coOte. Nous avons faitun calcul:. sl la propo
sitlon Maissen/Wldrlg au Conseil n~onal etait acceptee, cela 
mettralt·a charge de.fEtat 2 mlfflons de francs suppMrnentai.: 
res pour _le contröle des entreprfses de ddcoupe et de trans
formatior, et, en plus, des coOts supplementaires engendres 
pourl'octroi.des autorisations et leur gestion. Je vous invlte · 
donc a soutenir la propositlon de la comrnlsslon. · 
II n'y a r~llement ai.lcune ralson objective de faire ce cadeau 
a cewc qui, pr~t, profltent. Donc, .si . on nous dit 
«Ecoutez, parce que vous ne nous faltes pas ce cadeau, 
nous hesltoris a approuver les apcords bilateraux», Je ne sais 
plus comment il faut faire de 1a polltlqlle dans ce pays. Si 
ceux-ia mOmes qui · profltent des accords. disent: «Mais, en .· 
plus, nous voulons. encore .que vous radulsiez des· charges 
que nous avons ll!,Jjourd'hui, sinon nous ne sornrnes pas con-

3. In der vorliegenden Fonn Ist die Anpassung .des Lebens
mittelgesetzes nicht KMU-tauglich. Sie bewirkt zusätzliche 
Kosten ohne Rücksicht auf kfeinbetrlebllche Gege!)enhelten, 
die angesichts des. Wettbewerbs und Preisdn,Jekes nicht· 
überwälzt werden können. Die ~kturpolitlschen Auswirkun
gen zu Lasten des Gewerbes i:nüssen mit dem. Verzicht auf 
zusätzliche Gebühren gemildert )IY8rdeh. . tents des accords», c'est vraiment «pousser un peu loin le 

bouchon», comme on dit sans evoquer Schiller! 4. Es Ist nicht auszuschliessen, dass namentlich kleinere Be
triebe durch die gegenseitige Anerkennung der lebensmlttel~ 
rechtlichen Vorschriften mit neuen Auflagen konfrontiert wer-. 
den - ich verweise auf dl~ Botschaft-; e$ müssten jedenfalls 
Anpassungen von Einrichtungen und Abläufen vorgenom
men werden, die zusätzliche Kosten· verursachen. Um so 
Wichtiger Ist 8111 nun, Herr BuQdesrat, Im Bereich der Gebüh- , · 

.· ren ein für die Kleirlbetrll!tbe positives Signal zu setzen und · 
die Skepsis gegenüber. den bilateralen Verträgen abzu-
bauen, .. . 

. Ich bitte Sie daher, dem Antrag Maissen bzw. dern Beschluss . 
des Nationalrates zuz,ustlmn:ten." 

Couchepln Pascal, conseiller fdderal: Je suis donc recon~' 
naissant ä la commlsslon de proposerJa reprtse du projet du 
Conseil federal. SI le Conseil national a approuve, presq1.1e ä 
l'unanlmite, la proposition Maissen/Wldrlg, c'est en partie dQ 
ä une faiblesse personnelle. «Mea culpa», comme on di8alt 
autrefois dans Jes egllses. •inea maxima culpa»: c'est ma 
taute, c'est ma tres gl'!lnde faute, parce que, prls par l'atrrio
sphere de concillation qul regnalt a 1a fln de cette ]Qum~ au 
Conseil national et 1a rapidlt~ avec laquelle on est passed'un 
texte de loi a rautre, fai declare mon ac:cord sans me rendre 
compfe que c'etalt la proposltion MaissenJWldrig, qu•J'aurals 
combattue si J'avais ~ 1a presence d'esprit de toumer rapi
dement la page de 1a lol sur fagricutture ä la lol sur les den
n§es allmentalres. [)onc, vous ites en train de qorrlger une 
taute de votre servlteur, ralson pour laquelle Je vous suis tres 
reconnalssanL 
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Siehe Seite 353 hle!vor- Volr page 353 d-dellant 

17Stimmen 
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Neue schriftllche SteBungnahme·des Bundesrates 
vom 8. Septsmbsr 1999 · ) 
Nouveau rapport fiorit du Conselffederal 
du 8 septembre 1999 . 
Der Bundesrat misst der integralen Anerkennung der schwei
zerischen Hochschuldiplome durch die EU l,Jl'ld Ihre Mitglied-

Les arguments restent les m~es que ceux qul avalent ete · · 
evoques lors du premier debat Ce seiht d'abord les entrepri
ses d'exportatlon qul profitent de J'alignement du drolt suisse 
sur le droit europ6en. II ne seralt donc pas ~. alors quE! 
ces entreprises profltent davantage de fevolutlon du drolt, 
que ce solt a elles preclsement que .fon donne un avantage 
supplementaire qui seralt paye par les contrlb.uables et, ·no
tamment, par les entreprises qul ne b6neflclent pas, parce 
qu'elles n'exportent pas, des avantages de l'evolution, du 
droit Les ~ qul exportent yera l'Union_ europeenne 

. staaten und im Gegenzug der Diplome der Mitgliedstaaten 
durch die Schweiz grosse Bedeutung zu. Er sieht hierin eine 
wesentliche Voraussetzung für den freien Personenverkehr. 
1. Der Buridesrat eraQhtet die Anerkennung der Diplome der 
Fachhochschulabsolventen in Architektur als Wichtig und 
sc~enkt dieser Frage entsprechende. Beachtung. Er räumt 

Bulletinolllclel de r Assemblee~ . 

r 
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Differenzen - Divergences 
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Beschluss des Nationalrates vom 21. September 1999 
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Bundesgesetz zur Verlagerung von alpenquerendem 
Giiterschwerverkehr auf die Schiene 
Lol fed6rale·v1sant l transftSrer·sur le rall le traflc de 
marchandlses l travers les Alpes 

Art.1 Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Bisig 
Festhalten 

Art.1 al. 2 
Proposition de /s commlsslon 
Adherer a la dlicision du Conseil national 

. ~roposition Blslg 
• Maintenir 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Wir haben das Ge
schäft gestern in der Kommission vorberaten .• Ich möchte ein 
paar Erläuterungen machen, weil dasin den bisherigen Ver
handlungen ein sehr umstrittener Punkt war. Ihre Kommis
sion hat das in der Öffentlichkeit so genannte «Ei des Colum
berg» intensiv bebrütet Da das KOken aber erst zwei Jahre 
nach Eröffnung des Lötsehberg-Basistunnels ausschlOpft, 
wissen wir heute nicht so genau, was in diesem Ei drin Ist; 
vielleioht Ist es gar ein Kuckucksei, 

des Zieles auch von Massnahmen der Europäischen Ge
meinschaft .zur Förderung des BahngOterverkehrs und zur 
8nführung einer dlstanzabhänglgen Schwerverkehrsabgabe 
abhängig sei. Sie sehen: Bereits bei der Vorgabe, wie der ' 
Bundesrat sie hatte, gab es cmschränkungen, weil die 
Schweiz ja nicht alleine entscheiden kann. Nur in Verbindung 
mit dieser Interpretationshilfe ist die Rechtsnorm in bezug auf 
die Machbarkeit gOltig - wie beim seinerzeitigen Vorschlag 
'des Bundesrates, der von der grossen Wahrscheinlichkeit 
ausging, dass das Ver1agerungsziel ein Jahr nach Eröffnung 
des Gotlhard-Baslstunnels realisierbar sei. · 
Verschiedene Vorschläge, die nun In der Zwischenzeit disku..: 
tiert worden sind, waren und sind umstritten. Den Beschluss 
im ersten Durchgang haben wir hier im Ständerat unter ande
rem auch mit dem Ziel gefasst, eine Differenz zu schaffen, 
um eine nachgebesserte, zum Ziel führende Lösung zu er
möglichen. 
Nun liegt der Beschluss des Nationalrates vor. Dazu Ist fest. 
zustellen - dies hat auch Herr Bundesrat Leuenberger ver• 
schiedentlich · gesagt -, dass dieser aufgrund des heutigen 
Wissens und Kenntnisstandes mit grosser Wahrscheinlich
keit nicht realisierbar ist. In der gegebenen Situation aber 
sollte der Ständerat nicht in Rechtspurismus machen - auch 
wenn eigentlich die Kommission mehrheitflch der Meinung 
ist. dass es sich. auf Dauer politisch als höchst problematisch 
erweisen dOrfte, wenn man bewusst an der Realität vorbei le
giferiert. Die Geschichte wird uns voraussichtlich bei einem 
solchen Tun und Lassen irgendwann einmal einholen. 
Wenn wir nun -wenn auch nicht ohne Bedenken.,.. trotzdem 
mit 6 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung auf die Lösung des Na:. 
tionalrates einschwenken, so deshalb, weil die Diskussion ei
nen Punkt erreicht hat, wo es nur noch zum Teil um die Sa
che geht Es sind voreilig Positionen bezogen worden, die 
eine sachorientierte Auseinandersetzung praktisch unmög
lich machen. In Abwägung der verschiedenen Elemente sind 
wir deshalb zum Schluss gekommen, dass mit Blick auf das 
Gewicht des Kerngeschäftes, nämlich der bilateralen Ver
träge, ein 8nlenken in diesem Punkt vertretbar sei. .. 
Dazu noch folgende Feststellungen: Da$, was wir vorschla• 

. gen, in ein Gesetz zu schreiben, hat weniger den Charakter 
einer Rechtsnorm als vielmehr denjenigen einer politisch zu 
Interpretierenden Aussage. Man kann es auch nicht als 
«strategisches ZieJ„ bezeichnen, denn auch ein solches will, 
so wie es formuliert ist. präzis umgesetzt werden, wenn auch 
im Rahmen cler Durchführung eines Gesamtkonzeptes. Man 
mOsste hier eher, wenn man schon Begriffe aus der Sprache 
der Kriegsführung nimmt, von einem «taktischen Placebo„ 
sprechen. Das vorgesehene Verlagerungsziel, terminiert auf 
zwei Jahre nach Eröffnung des l.Otschberg-Baslstunnels, 
entspricht meiner Meinung nach am ehesten· einer Vorgabe 
im Sinne einer programmatisch-politischen Zielsetzung. We
der der. Bundesrat noch das Parlament können deshalb auf 
die absolute Umsetzung dieser Formulierung In der vermut
lich zu knappen Frist, wie sie nun vorgesehen ist. verpflichtet 
werden. 
Aufgrund d~ Über1egungen beantragen wir Ihnen, der 
Fassung des Nationalrates zu folgen. 

Ausgegangen sind wir bei der Diskussion vorn klaren Verlas- Blslg Hans (R, SZ): Ich habe heute morgen den Antrag auf 
sungsauftrag des Alpenschutzartikels. Ebenso klar war für Festhalten eingereicht. Aus ZE!ffiichen GrOnden konnte er 
uns in der Diskussion, dass dieser Alpenschutzartikel nicht in. noch nicht vertellt werden. Die Ubersetzung ist aber nicht so 
der vorgegebenen Frist umsetzbar ist. Realpolltisches Ziel ist kompliziert. 
es jedoch, dass wir· diesen Verfassungsauftrag möglichst · «Kompromiss im Landverkehr steht», verkOndete gestern In 
rasch umsetzen. · grossen Lettern Eline der wichtigen Tageszeitungen, und das, 
Die ständerätllche Lösung, so wie wir sie das letzte Mal be- bevor die ständerätliche Kommission zur Differenzbereini
schlossen haben, kommt nach unserer Meinung dem Verfas- gung angetreten ist. Das stimmt so natar1ich nicht, zumindest 
sungsauftrag am nächsten, vor allem in Verbindung mit Arti- · noch nicht 8nige wesentliche Differenzen dürften auch nach 
kel 1 Absatz 3, den wir neu formuliert haben. 8n weiterer der heutigen .Ratssitzung noch bestehen bleiben. 
Ausgangspunkt Ist der Text auf Seite 176 (Zlff. 263.1) der Bei der Festlegung des Ver1agerungszieles scheint der Zei
Botschaft. Hier begrOndet der Bundesrat seinen seinerzelti- tungstitel Recht zu bekommen, beantragt doch die Kommis
gen Vorschlag zur Umsetzung des Verlagerungszieles. Er sion mit 6 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung, dem Nationalrat zu 
schreibt, vertiefte verkehrsmodellmässige Abklärungen hät-:- folgen. 
ten ergeben, dass das Ziel erreichbar sein dOrfte, und z.war Die Kehrtwendung des Nationalrates haben wir zu verant
ein Jahr nach· Eröffnung des Gotthard-Basistunnels. Es wird worten. Das muss uns bewusst sein. Als Erstrat hat der Na
allerdings eingeschränkt, dass der Zeitpunkt des Erreichens tionalrat dem Bundesrat ja zugestimmL Es war unser Rat, der 

Bullelln ofllclel de l'Assernblft federale 
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en~egen dem Antrag seiner Kommission eine offenere .For- Gentil Plerre-Alain (S, JU): Je vous demaode de soutenlr la. 
mullerung gewählt und damit eine Differenz geschaffen hat proposition de 1a 9C)mfTlisslon. · 
Die wohlbegründete VemunftlOsung des Bundesrates ~ lei- J'aimerais repondre a deux categories d'arguments qui vien
der vom Tisch und steht heute nicht mehr zµr Diskussioo. nent d'ötre evoques par ceux qui defendent la proposltion Bi
Das darl nuri aber nicht bedeuten, dass alle bisher unbestrit- . slg, Je . consldere tout d'abord qu'D est inexact de dire 
tenen Argumente einfach verg8$8811 ~rclen, Es sind Jeden- qu'aucun element nouveau n'a.ete apportli dans la discus-

. fajls, abgesehen .von rein politischen Uberiegungen, keine sion, A l'lnstigation de M, Danioth, nous avons ajoute a l'arti
neuen Argumente dazugekommen - es sei denn, die ver- cJe 1 er un tres important alinea s qul a ete adopte par le Coo
kf;lhrspolltische Ehrlichkeit könnli:} schadlos als «Geschwaf~I» seil natlol'lal, qt.il nous a rejolnts sur ce point L'allnea 3 pra
~etan werden, wie wir es im Nationalrat gehört haben; es voit precfsement qu'au cas ou l'objectlf fixe a l'allnea 2 ne se-
sei denn, Fakten und Pragmatismus: seien . pt>litisch nicht rait malheureusement pas atteint, le Conseil f~l'!ll est invite 
mehr gefragt , . · · · a presenter des mesures lntermediaires. II n'est donc pas 
Persönlich bedaure ich diese ~ige Entwicklung zutiefst ~et de dire qua, dans. l'·alinea 2, nous avons · des voeux 
Mit meinem Antrag auf Festhalten möchte ich· dem Ratsple- pieux qui ne seront suivls cl'aucun effet. Noµs avons mis en 
num wenigstens die Gelegenheit geben, sich zum Verlage- place toutes las possibhites de reaglr a 1a situatlon, notam-
rungsziel noch einmal zu äussem~ Wir sind in der Differenz- ment si tes reallsations ferroviaires prenalent du retard. 
bereinigung: Flexibilität ist ~rdert. Um eine Einigungskon- D'autre part,. II faut ~ement signaler, sur un plan plus ge-
ferenz werden wir aber so oder so nicht herumkommen. neraI, qua nous considerons rnalntenant ce dossler non plus 

.. Offetisichtllch haben wir. in unserem Rat zu fruh Flexibilität comme un element factuel precis qul doit 6tre examine au ml
bewiesen U(ld die Karten.bereits auf den Tisch gelegt.Viele croscope; mais que nous ~mmes en traln de ficeler un pa
Möglichkelten bleiben uns jedenfalls nlctlt mehr übrig, Dies quet global non seulement en matillre de politique des trans
ist um so bedauerlicher, als sich unser nördlicher Nachbar für ports, mals concemant l'ensemble du dossler europeen. 
Geschenke durchaus empfflnglich zeigt Wenn sich Produk- Comme acteurs politfques, nous devons aceepter de prendre 
tivitätsfortschritte der aahn Im alpenquerenden Gilterverkehr certalns engagemen1$, assumer nos responsabilites et fixer 
schon vor der Eröffnung des Gotthard•Bi,ISistunnels und erst des objectifs, et non pas nous d81T1an.der a chaque fols que 
noch · im schweizerischen Alleingang erreichen lassen, ist nous examlnons un alinea si, au traln ou nous traitons habi
diesEli l;laltt.ing auch verständHch. _Tatsache bleibt aber, dass tueHement les affalres, a la vltesse a laquelle nous avons 
der kombinierte Verkehr wirtschaftflch nur dann Sinn macht, l'habitude de nous accrocher aux problllmes, nous arriverons 
wenn die Gilter nicht nur von Basel bis Chiasso. auf die a reallser ideal811'1ßnfQ8 qul est prevu. 
Schiene verlagert werden. Tatsache bleibt auch, dass der . Mesdam~ et Messieurs qui mes rentes de soutenir la propo
Lötschberg mit der nationalritllchen Lösung Gefahr läuft, zur sltion Blsig, je crois que 1a population et l'ensemble d_u pays 
reinen Schwerverkehrsachse zu ve~n. attendent de la part des Charnbi'es federales des perspecti-

1 Bel aller _Bereitschaft zur. Flexibilität kann Ich mich mit einer ves et des objectlfs, et non l'enßsementd'un dossier sur des 
. reindeklamatorischen Zielsetzung nicht zufriedengeben. Der questlons qul sont, au regard du tout, tout de möme secon
. A!pensehutzartikel lässt sich nun einmal weder wort- noch daires. t>ans ce sens-la, avec, encore une fols, l'alinea s 
datumgetreu umsetzen; dies vor allem dann nicht, weM am- -ajoute par notre Conseil et. adopte par le Conseil national, 
immer wieder beschworenen Grundsatz der generellen rious pouvons nous ralßer a ladäcision du Conseil national a 
Nichtdiskriminierung festgehalten und. :von polizeUlchen . falinea 2, saris prendre du tout des engagements temeraires. 
Massnahmen Abstand genommen werden soll. 
Ich bitte. Sie, Ihren Entscneid wöhlüberlegt zu fällen, und Delalay Edouard (C,·VS): Nous nous trouvons, avec l'arti
hoffe, dass·Sie meinem Antrag zustimmen. Sie haben keine cle 1er, dans ane Situation qui est tout a falt desagreable. La 
grosse Wahl. Sie haben die Wahl .zwischen ehrlichem und Commission des• transports et des tel~nlcations s'est 
scheinheiligem «Geschwafel»! ralliee, hier apres;.midi, ä 1a decision du Conseil. national par 

souci de progresservers un compromls'. C'est 1a seule ralson 
Jenny Thls rJ, GL); Die Lösung des Nationalrates ist eine ty~' qui nous fait nous rallier a cette decislon du Coriseir national. 
pische ·. Kompromisslösung, wie sie eben · nur In der Politik Au fur et a mesure de ravancement des travaux en commis
mögllch Ist Wir alle wiSsen, dass sie nicht realisierbar ist, und sion, nous noµs sommes rendus a l'evil;fence ciue la $0Iutlon 
trotzdem schwenken _wir auf diesen Kompromiss ein. Grund- 1a meilleure auralt ete celle qui etalt proposee a l'origine par 
sätzllch köMen wir das Jahr 2004, 2009 oder•auch 2007 bin- ie ConseU ~ral, c'est-a-dlre 650 000 courses annuelles. II 
einschreiben - alles ist nicht mögßch;. al.l(i$ andere als ein faut bien remarquer que c'estJa moitle du trafic actuel. Nous 
Termin nach Eröffnung des Go~ard-Basistunnels ist unrea- aurions. dQ atteil'ldre l'objectif lixe par le Conseil fl:ideral le 
llstisch. Der .Bundesrat hat sich zusammen mit seinen Beam- plus tOt P()SSible, et_ au·plus tard une annee aprlls l'ouverture 
ten sehr wohl Qbeflegt, wann das Umlagerungsziel. zu errel- du tunnel de base du Salnt-Gothard. C'etait une solutlon rai-

. .chen sein wird. Nach eingehenden Studien, nach eingehen- sonnl:l,ble, pratlq1.1e, n§allsable. ~jourd'hui, elle n'est plus sur 
den Kalkulationen ist er auf ein Jahr nach Eröffnung des Gott~ 1a table, malheureusement. , 
hard-Basistunnels gekommen - _dies hat seine Gründ!i). Dans un premieftemps, votre commlsslon et notre Conseil 
Sollte das Verlagerungsziel schon nach Eröffnung des ontdecldede reallsercetobjectifleplusrapldementposslble, 
Lötsehberg-Basistunnels· zu erreichen sein, stellt sich ~-· · mals notre decision n'a pas trouve · grice devant le Conseil 
sächlich' die Frage, ob wir den Gotthard-Basistunnel über· national. ·. . · . 
haupt brauch8f!. • Si nous optons finalement pour nGus rallier a la .declsion du 
Diese Frage ist mit zu berQckslchtlgen. Möglichst schnell um- . Conseil national, c'est que nous accordons a son texte sur.; 
lagern YJOllen Wir ja alle. Es stellt sich die Frage, ob wir mit un- tout une qualite d'objeetif ideal, comme cela a d'ailleurs ete 
reallstlschen Zielsetzungen dem Volk Sand in die Augen preclse dans le debat_ au Cpnseil national. II n'est plus possl
streuen, alle zufri4;ldenstellen wollen, obwohl wir wissen, dass· bie d'assurer que cet objeclif sera atteint, car il tombe sous le 
die Erreich1,1ng nicht möglich $elrl wird. Wie gesagt Hier kön- sel'ls qua le trafic norcl-sud. qui quittera la route, devra etre 
nen wir hineinschreiben, was wir wollen: Erst das.Jahr 2013 achemlne par le rall etque letunnel du Lötsehberg, a lui seul, 
wird realistisch sein. . · · · sera bien incapable, tunnel de base et tunnel superieur re~ 
Es i~ auch eine IUusion zu glauben, je mebr Subventionen nls; d',absorber ce deplacement de. trafic. 
es gebe, desto mehr werde umgelagert. Wäre dies '.SO ein- Ak>rs. ql!9lles sont las solutions qui nous restent pour attein
fach, so wäre.vielen geholfen. Ich glaube jedoch, dass wir dre cet objectlt Ideal? Ou l;>ien nous devons· nous rendre, 
das Umlagerungszlel nur erreichen werden, wenn wir die dans le futur, a l'evidence que cet objectif est physlquement 
Transporte .zum halben Preis durchführen - dies wircl sich irreelisable ·- ce que nous pouvons deja ~ aujour
aber wohl nicht machen lassen. Darum scheint mir die Lö- d'hui-, O!,I bien H. s•~ra de n'utnlser le tunnel de base du 

, sung von Herrn Bislg doch die ehrlichere und l'.Elallstischere Lötsehberg que pour le trafic des marchandises,. en delais-
zu sein. · · · sant sa fonQtion .relative au.transport des personnes. Du point 
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de vue de la politique regionale, Je vols cela d'un mauvais 
oeil, car on condamnera alors les riverains a regarder passer 
des trains charg~ de camions que d'autres ne veulent pas 
voir sur la route. Ou, troisieme solution, le tunnel de base.du 
Lötsehberg devra fltre amMage de fal;on a assurer l'ecoule
ment de ce surcroit de trafic pour assumer, aussl, sa fonction 
en matiere de transport de personnes. Mals nous savons 
d'ores et deja que c'est 1a premlere de ces altematives qui 
parait la plus vraisemblable, ä savoir que l'objectif de reduc
tion des ~icules sur les routes ne sera pas atteint 
Aiors, pourquoi tout de fflffl18 adopter ce texte et nous rallier 

. ä Ja declsion.du Conseil national? D'abord, pour ne pas creer 
un obstacle supplementaire ä l'adoptlon du paquet resultant 
des negociatlons bilaterales, qul constitue pour nous le veri
table but ä atteindre et 1a vraie priorite. Ensuite, parce que 
nous considerons l'allnea 2 de l'article 1 er, dans la version du 
Conseil national, comme un objectif ideal et non comme la 
garantie absolue donnee quant a sa realisation. Cela nous a 
ete confirrne · par le Conseil federal en commissionr et c'est 
cette interpretation qui ressort. d'ailleurs, du d®at au Conseil 
national Nous devons expliquer clairement le contexte dans 
lequel nous prenons cette decision de nous rallier au Conseil 
national. L'objectif est ce vers quoi nous devons tendre, sans 
garantle auoune quant ä 1a possibirite d'atteindre le but au 
moment voulu. 

Danloth Hans (C, UR): Es macht mir fast den E"tndruck, als 
ob unsere Kommi$sion .!.. obschon sie beschlossen hat, den 
Beschluss des Nationalrates zu 0bemehmen und damit das 

· «EI des Columberg» auszubrüten - dieses EI wieder zum 
Nest herauswerfen wolle~ 
Ich habe etwas M0he mit der Interpretation dieses Beschlus
ses und vor allem mit dem Satz unseres geschätzten .Kom
missionspräsidenten, dass es sich hierbei weniger um eine 
Rechtsnorm als um eine politisch zu interpretierende Aus
sage handle. Es ist natOrllch ein Beschluss, und schon die al
ten Römer sagten: «Dura lax, sed lex.» Auch ein hartes Ge
setz ist ein Gesetz und ist daher einzuhalten. 
Dass unser Verkehrsminister an diesen Zahlenvorgaben 
keine Freude hat, dafOr habe ich durchaus Verständnis. Aber 
der Bundesrat hat halt doch den ersten Sündenfall began
gen - ich habe das in der Kommission gesagt -, indem er in 
seinem Entwurf vorschlug, ein Datum aufzunehmen, auch 
wenn das indirekt zu ermitteln ist, nämlich «ein Jahr nach Er
öffnung des Gotthard-Basistunnels». Das ist eine Jahres
zahl, die bestimmbar ist und elementar, fundamental von der 
Übergangsbestimmung der neuen Bundesverfassung ab
weicht, wo steht, dass die Verlagerung zehn Jahre nach An
nahme des Alpenschutzartikels - im Jahr 2004- erfolgt sein 
muss. Dass das nicht mög6ch ist, weiss in diesem Saal und 
im Nationalratssaal jedennann. Jetzt streiten wir halt Ober 
Jahreszahlen • 

. Die Fassung des Ständerates, die das letzte Mal Oberhand 
gewonnen hat, ist natürlich ein Placebo, wie Herr Maissen 
sagte. Wenn Sie einfach schre"tben «mög6chst rasch», kann 
das alles oder nichUI heissen. Ich persönlich bin der Meinung, 
dass wir mit dieser Fassung leben· mOssen. und leben kön
nen. Es ist ein Gesetz, immerhin smd Bundesrat und Parla
ment verpflichtet, diese Zielgrösse zu erreichen. Es ist keine 
Garantie, und Ich glaube, niemand verlangt andernfalls den 
ROcktritt unseres Verkehrsministers; ich wäre auf alle Fälle 
der Letzte. Und es ist ein «soU» in diesem Artikel enthalten. 
Mit anderen Worten: Wir setzen uns gemeinsam Ziele, die 
der Bundesrat, vor allem aufgrund von Artll<el 1 Absatz 3, und 
das Parlament mit ihren Aktivitäten erreichen sollen. 
Auch unter Berücksichtigung· des Umstandes, dass der An
trag der Mmderheit II, das Verlagerungsziel ein Jahr nach Er
öffnung des Lötsehberg-Basistunnels zu erreichen, im ersten 
Durchgang in diesem Saal mit27 zu 17.Stimmen unterlegen 
ist, kann man sagen, dass auch der Ständerat fflr d~ Kon".' 
struktion Verstindnis hat Denn der Nationalrat hat die u;.. 
sung beschlossen, das Ziel spätestens zwei Jahre nach Er
öffnung des Lötsehberg-Basistunnels zu erreichen. 
Ich muss nochmals klar der Aussage von Herrn Jenny entge
gentreten. Er sagt, wenn wir diese Bestimmung In das Ge-

setz aufnehmen und darriit den Lötsehberg-Basistunnel als 
Ftxpunkt nehmen würden, brauche es den Gotthard-Basls
tunnel nicht mehr. Es braucht den Gotthard-Basistunnel, es 
braucht beide TunnelS. Das ist unsere Meinung, das ist auch 
die Meinung des Schweizervolkes, weil nämlich der. GOter
verkehr auch nachher noch zunimmt und vor allem weil wir 
eine Personenhochleistungsbahn wollen. Wir wollen auch 
den. Personenverkehr, wir wollen nicht nur die GOter Europas 
durch unsere Schweiz. karren, sondern wir wollen am Hoch
leistungs-Eisenbahnnetz angeschlossen sein. Diese Auf
gabe kann nur die Netzlösung - also. später neben dem 
Lötsehberg- eben auch mit dem Gotthard-Basistunnel- erfQI,. 

· 1en. · 
Unter den heutigen Umständen, auch angesichts der politi
schen Realität, wie sie sich nun ergeben hat - Sie kennen 
diese-, Ist es wohl richtig, hier und heute dem Nationalrat zu
zustimmen. Lassen wir jetzt dieses B im Nest, brüten wir es 
aus, lassen wir das Küken ausschlOpfen und schauen wir, 
dass es lebensfähig bleibt 

Prisldent: Danke, Hart Danioth, dass Sie eine Parömie des 
römischen Rechtes zitiert haben. In der heutigen WISSen
schaft spricht man in einem solchen Fall von «soft law». 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Ich möchte nochmals die 
Position des Bundesrates In Erinnerung rufen: Es gibt den Al
penschutzartikel mit seiner Frist Dieser ist Verfassungsauf
trag, und wir mOssen uns bemühen, diesen Verfassungsauf
trag umzusetzen. Diese Umsetzung ist nicht ganz so einfach, 
wie manche, die damals dieser Initiative zustimmten, ge
glaubt haben. 
Die Neat-Abstimmung, die vor der Annahme der Alpen-Initia
tive, bereits einmal durchgefQhrt worden war, wurde wieder
holt. und die Neat wurde in der Vorlage Ober Bau und Finan
zierung von lnfrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs 
finanzieH auf neue Beine gestellt Es wurde auch ein neues, 
realistisches Zeitprogramm fixiert. Dieses Zeitprogramm ist 
nicht Identisch mit dem alten aus der Zeit vor der Abstim
mung Ober die Alpen-Initiative. Viele der Stellungnahmen zur 
Alpen-Initiative gingen noch von den anlässlich der ersten 
Neat-Abstlmmung geäusserten Zahlen aus. 
Es gibt eine weitere fundamentale Schwierigkeit, den Alpen
schutzartikel zeitgerecht umzusetzen: Die Tatsache, dass 
keine polizeilichen Massnahmen zur Verfügung stehen. Wir 
sind uns alle einig - dlesbez0glich besteht ein breiter Kon
sens bei sämtlichen politischen Parteien dieses Landes -, 
dass es nicht angeht, mit Schlagbiumen zu arbeiten. Also 
mossen wir mit marktwirtschaftlichen Massnahmen arbeiten. 
Eine solche ist einmal die LSVA.oder auch andere Massnah
men. 
Es ist nicht richtig, zu sagen, dass sich die Situation nur we
gen des Obereinkommens mit der Europäischen Union so 
wie heute präsentiere. Wir wären auch sonst nie in der Lage, 
die Alpen-Initiative mit polizeilichen Massnahmen umzuset
zen. Ob wir nun einen bilateralen Vertrag haben oder nicht, 
ob wir nun Mltglled bei der Europäischen Union sind oder 
nicht, wir smd nicht dennassen autooom, dass wir so etwas 
machen könnten. 
Ganz abgesehen davon, dass porizeillche Massnahmen 
auch innenpolitisch unmöglich wären; wir haben schliessHch 
auch Transporteure, cfie im Export-, im Import~ oder im Bin
nenverkehr die Alpen überqueren. Das fOhrt zu den Schwie
rigkeiten, dieses Ziel tatsächlich umzusetzen. 
Der Bundesrat hat nach der Abstimmung Qber die Fmanzle
rung des öffentlichen Ve~hrs vor etwas weniger als einem 
Jahr gesagt Wenn wir den Gotthard-Basistunnel haben, kön-

• nen wir - nach heutigen Erkenntnissen - garantieren, dass 
die Umsetzung gelingen wird. Deswegen legte er sein Kon
zept fOr die vorliegende Bestimmung vor - das Konzept, das 
zum Teil immer noch als das ehrlichste, aber auch als «erster 
SOndenfall» des Bundesrates bezeichnet wird. 
Das Ziel, das jetzt zur Diskussion steht - es wurde. durch den 
Nationalrat beschlossen und wird jetzt von Ihrer Kommission 
ebenfalls unterstm:zt-, ist qualitativ ein bisschen ein anderes, 
als das Ziel, das der Bundesrat gesetzt hatte. Dies Insofern, 
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als es nun ein visionäres politisches, Ja deklamatorisches Ziel 
ist, das den Auftrag «Lieber Bundesrat und liebe Verwaltung, 
gebt euch alle Mühe, dieses Ziel zu erreichen» enthält Als 
ein solches Ziel kann ich es. natOrlich auch li!,l(zeptleren. Es 
gibt ja noch den Verfassungsartikel, der sogar 'viel weiter geht 
und den wir akzeptieren mOsseri. Das einzige, was ich. der 
Ehrlichkeit h~bet festhalten will: Eine Garantie hier und Jetzt, 
ein «Jawohl, das wird ganz sicher: erreicht, das versp"°'1e 
Ich Ihnen», kann ich einfach nicht geben; das wäre nicht ganz 

. ehrflC?h. . .. . · 
Bedenken Sie auch noch etwas anderes: FOr unsere Umla
gerungspolitik sind nicht nur die LSVA und die FinöV ein Mit-: 
tel, sondern auch das bllaterale Abkommen als solches •. Mit 
diesem Kompromiss, den einzugetfen Sie nun im· B&griffe 
sind, unterstOtzen Sie auch das bilaterale Abkommen. Ich bin 
immer noch überzeugt, dass die Verlagerung ohne bilatera
les Abkommen schon garnicht erreicht wird. Man hat jetzt im 
Zusammenhang mit diesem bilateralen Abkommen Immer 
wieder gesagt: Ja, wegen diesem bllater'alen Abkommen 
kommen die Lastwagenlawinen und die Kontingente und al
les FOrchterilche. 
Wir mOssen 'uns immer noch überlegen, was ohne ein so1:. 
ches Abkommen geschehen WOrde. Bei Auslaufen des Tran
sitabkommens ab dem Jahre 2005 WOrde eine ungeheuerli;. 
ehe Lawine von «28-Tönnem» Ober dieses Land hereinbre
chen. Wir haben.die.entsprechenden Studien dazu. Insofern 
ist dieses bilaterale Abkommen - es garantiert uns die Um
setzung der LSVA; wir hätten diese Garantie sonst nicht -
Bestandteil der Umlagerun_gspoljtlk. Sie tun also auch etwas 
für die Umsetzung des Verlagerungsauftrages, wenn Sie ei
nem Kompromiss zustimmen, .der. die bilateralen Verträge 
retten kann. · 
Herr Danioth hat das ursprüngliche Ziel des Bundesrates -
ein Jahr naqh Eröffnung des Gotthard-Basistunnels - als 
«den ersten SOndenfall» bezeichnet Herr Danloth, wenn 
jetzt die Aussage «Du sollst kein falscties Zeugnis wider 
deinen Nächsten reden» einfach als Sündenfall deklariert 
wird, muss ich · mich wehren. Sie• wls$en, dass uns der 
SOndenfall aus dem Paradies vertrieben hat Wenn Sie da
von ausgehen, wir seien immer noch im Paradies, dann täu
schen Sie sich. Wären wir im Paradies, hätte es keine Alpen
Initiative gegeben. Schon jetzt werden wir Ja - ausserhalb 
des Paradieses - durch die Lastwagen «überfahren». Sie 
können uns wieder etwas näher an den Idealzustand des Pa
radieses zurückbringen, indem Sie diesem Kompromiss zu
stimmen. 

. Abstimmung- VQte 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Blslg 

Art. 4 Abs. 2, 3 
Antrag der Kc,mmlssion 
Festhalten . 

Art. 4 al. 2, 3 
Proposition de 1a commlssion 
Maintenir 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Dieser Artikel ist ei
ner der wenigen dieses Gesetzes, wo der Bundesrat nicht die 
Haltung des Ständerates, sondern jene des Nationalrates 
einnimmt Wir beantragen hier aus zwei Gründen festhalten 
an unserer Position. 
Der erste Grund Ist formeller Art Das Kontingentsystem, _das 
wir für die Übergangsphase vorgesehen haben, wird. einge
setzt, weil wir in dieser Übergangsphiase für die ausländi
schen Fahrzeuge keine Lenkungsabgabe erheben können, 
wie sie die LSVA darstellt Es Ist also In diesem Sinne eine 
Ersatzmassnahme. 
Weß mit diesem Kontingentsystem eine Analogie zur.LSVA 
besteht, sind wir der Auffassung, dass es bereits aus forme1-
len Gründen gerechtfertigt und angezeigt Ist. den gleichen 
VerteilschlOSsel für die Einnahmen anzuwenden, wie das bei 

Amtliches Bu!letln der BUlidesvemammhmg . 

der LSVA vorgesehen ist Ein Drittel geht an die Kantone, 
und zwei Drittel verbleiben beim Bund. 
Der zweite Grund ist sachlicher Art Es ist so, dass mit diesen 
Kontingenten auch dE!O Kantonen - nicht nur dem Bund ..: Ko
s1en entstehen, ein Mehraufwand an Administration, an Kon
trollen usw. Wir meinen deshalb, dass es sachlich sehr ge
rechtfertigt ist, hier den VerteilschlOssel ~us dem Schwerver
kehrsabgabegesetz zu übernehmen. Wir im Stär)derat mQs. 
sen in solchen Fragen -: vielleicht etwas mehr als der 
Nationalrat..,. auch die Interessen der Kantone wahrnehmen, 
denen wir nicht nu~ Vollzugsaufgaben überwälzen, sondern 

· , auch dazu verhelfen wollen, dass sie über entsprechende Fi
nanzen verfügen; um den VQtlzug, der sich aus den von uns 
beschlossenen Lösungen ergibt, finanziell verkraften zu kön
nen. 
Ich bitte Sie also, der Kommission zu folgen und bezüglich 
der Absätze 2 .und 3 Festhalten zu beschliessen. 

Leuenberger·Morltz, Bundesrat: Der Bundesrat ist hier der 
Meinung des Nationalrates, und der Nationalrat ist der Mei
nung des Bundesra•. Wir sind der Ansicht, dass die Kan
tone bereits aus·den Kontlngentserträgen Zuwerldungen für 
den Vollzugsaufwand der zusätzlichen SchW$rverkehrskori
trollen erhalten. J3eachten Sie Artikel 6 des Verkehrsverlage
rungsgesetzes. Wenn· diesbezüglich 'ein weiterer Drittel der 
· Nettoeinnahmen der LSV A an 'die Kantone .geht, weiden die 
Einnahmen für den Fonds zur Rnanzierung des öffentlichen 
Verkehrs langsam so gering, dass wir die Sorge haben, ob 
wir diese Vorhaben Oberhaupt noch bezahlen können. 

Abstimmung - Vote 
Für den AnbllQ derKommisslon 

Art. 5 Abs. 3-5 
Anttag der Kommission 
Festhalten : 

Art. 5 al. 3-5 
· Proposition de ta C0111f111ss/on 
Maintenir · · 

35Stlmmen 
(Einstimmigkeit) 

MalSsen Theo (C, GR), Berichterstat1er: Es ist ein K~nzept, 
worüber wir beschllessen mOssen. In der Grundsatzfrage, 
dass nämlich bei det Verteilung der schweizerischen Kontin
gente 50, P!'OZ8nt vom Bund verteilt werden können· und 
50 Pr~t von den Kantonen, sind der Nationalrat und der 

· Ständerat 1;1lei0her Meinung. 
Hingegen. · bestehen In den Details betrichtl"IChe Unter- • 
schiede. So möchte der Nationalrat die ZUteilung durch.den 
Bund sehr. detallGert regeln. Sie sehen, dass in Absatz-3 vom 
Nationalrat,festgehalten wird, dass die Benützung von fOnf 
Bahnwaggons Anspruch auf ein Kontingent glbl Das ist eine 
Detailregelung, die nlchtzweckmässig ist, sie ist zu starr. Ja, 
man kann sagen, sie sei planwirtschaftlich. ZUdem weiss 
man nicht einmal, we.lcher Waggontyp gemeint Ist Hier geht 
die Regelung des Nationalrates viel zu. weit, das wQrde man 
möglicherweise nich~ einmal in einer Verordnung so regeln; 
eines Gesetzes ist es sowieso nicht würdig. 
Bezüglich der Anteße, die von den Kantonen verteilt werden 
können, möchten wir festhalten, d.ass beim Nationalrat eine 
Wiederholung der Ziabichtung enthalten ist, welche dem 
ganzen Vetkehrsverlagerungsg~·zugrundellegt, nämlich 
die Verminderung des Strassenschweivetkehrs. Wir finden, 
dass das nicht notwendig Ist 
Was aber. die Konzep18 grundsä~ voneinander unter
scheidet, ist Absatz 4, wo wir den Handel rnlt den Kontingen
ten regeln bzw. untersagen. Hier untersagt der Nationalrat le
diglich den Handel, wi.r hingegen gehen weiter und sagen, 
dass auch «die unentgeltliche Weitergabe von Kontingen
ten» untersagt werden soll. Wir legen auch fest- was wichtig 
ist-, dass nicht verwendete KontinQ81'!te ihre Gültigkeit «spä
testens zwei Monate. nach Ausstellung» verlieren, so dass 
Kontingente nicht gehortet werden können. 
Wir ersuchen Sie, bei Artikf:15 unserer Fassung zu folgen; 



Accords bllateraux Suisse/UE 784 E 23 septembre 1999 

Leuenberger Moritz, Bundesrat In dieser Frage unterstOtzt mission getan hat-, dass der Bundesrat bereit ist,.dlese Bot-
der Bundesrat den Ständerat . schaff zeitlich so vorzulegen, dass das Parlament in bezug 

Angenommen -Adopte 

Art. 6 Zlff. 1 Art 4 Abs. 3, 4 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 6 eh. 1 art. 4 al. 3, 4 
Proposition de 1a commission 
Maintenir 

Malssen Theo (C, GR), Berichterstatter: Bei diesem Punkt 
geht es um die Frage, wie man den sogenannten Vor- und 
Nachlauf zu Umladeterrninals irn unbegleiteten kombinierten 
Verkehr handhaben wini Wir haben festgestellt, dass im Na
tionalrat gar keine Abstimmung darüber ~efunden hat. 
Wir sind nicht sicher, ob man sich im Nationalrat dieses The-

. mas überhaupt genügend angenommen hat. Wie uns von 
der Verwaltung gesagt wurde, ist die Lösung des Nationalra
tes in dieser Form gar nicht praktikabel. Sie ist zu starr und 
Insbesondere berücksichtigt sie die unterschiedlichen Ver
hältnisse in den verschiedenen Landesteilen nicht, denn die 
Zufahrtsstrecken zu den Terminals sind sehr unterschiedlich 
lang. Es ist aufgrund dieser Situation vorgesehen, in der Ver
ordnung zur Schwerverkehrsabgabe, die der Bundesrat vor 
kurzem in die Vernehmlassung gegeben hat, diese Rücker
stattungen zu pauschalieren. 
Ihre Kommission beantragt, in Artikel 4 Absatz 3 des Schwer
verkehrsabgabegesetzes die praktikable und sinnvolle ~ 
sung der Pauschalierung der Rückerstattung aufzunehmen; 
das wäre.eine zweckmässige, umsetzbare Lösung. Wenn wir 
dem Nationalrat folgten, würden wir gewissermassen einen. 
Rückschritt gegenClber dem machen, was in bezug auf die 
Umsetzung der Schwerverkehrsabgabe im Verordnungsent
wurf vorgesehen ist. . 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission zu folgen und Fest
halten zu beschliessen. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat Auch hier unterstOtzt der 
Bundesrat den Ständerat. 

Angenommen-Adopte 

Art. 7 Abs.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7al. 3 
Proposition de 1a commission 
Adherer a 1a decislon du Conseil national 

Malssen Theo (C, GA), Berichterstatter: Hier beantragt lh· 
nen die Kommission, dem Nationalrat zu folgen. Dazu muss 
ich zwel,.drei Erläuterungen machen. Die Variante des Stän· 
derates, hier dem Bundesrat den Auftrag zu geben, «recht• 
zeitig» eine Botschaft ffir ein Ausführungsgesetz zu Artikel 84 
.der Bundesverfassung zu unterbreiten, beruht auf der Über• 

auf die Alpentransitabgabe noch einen Entscheidungsspiel
raum hat. 
In diesem Sinne: Wenn der Bundesrat uns diese Bestätigung 
auch hier gibt, können wir uns ohne weiteres dem Nationalrat 
anschliessen. 

Leuenberger Morltz, Bundesrat Es entspricht unserer Ab
sicht, Ihnen die Botschaft so rechtzeitig vorzulegen, dass Sie 
den_ nötigen zeitlichen Spielraum haben. 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat -Au Consel1 national 

99.028-9 
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Differenzen - Divergences -
Siehe Seite 712 hleNOr-Volr page 712 cklevant 
Beschluss des NalionalJates vom 21. September 1999 
Ddclslon du conseo national du 21 septemble 1999 

Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen fiir die 
Förderung des gesamten Bahngüterverkehrs 
Anilte. federal allouant un plafond de depenses pour 
promouvolr l'ensemble du traflc marchandlses par rail 

Titel 
Antrag der Kommission 
ZUstimmlß'lg zum Beschluss des Nationalrates 

Titre 
~on de Ja commission 
Adherer a 1a däcislon du Conseil national 

Art. 1 Abs. '1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.1 aL 1 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

legung, dass es dem Bundesrat bereits im Jahr 2006 möglich Malssen Theo (C, GA), Berichterstatter: Bel dieser Vorlage 
wäre, bei den Abgaben in bezug auf den Schwerverkehr auf · haben wir zwei Differenzen. Bei der einen schllessen wir uns 
der Strasse die gesamte Fiskalität auszunützen. Dies würde dem Nationalrat an, und bei der anderen beantragen wir th• 
bedeuten, dass imJahr2008 hinsichtlich der 15 Prozent Teil- nen, an unserem bisherigen Beschluss festzuhalten. 
fiskalität, wie sie in ~e.n bilateralen Verträgen vorgesehen ist, Der erste Punkt betrifft mehr eine Nomenklaturfrage. Der Na
ffir das Parlament in bezug auf die Alpentransitabgabe gar tionalrat hat beschlossen, im Titel des Bundesbeschlusses 
kein Spielraum mehr bestehen würde. Deshalb haben wir «Zahlungsrahmen fOr die Förderung des Schienengüterver-
«rechtzeitlg» eingesetzt - mit der Interpretation, wie sie be- kehrs» durch «Zahlungsrahmen fOr die Förderung des ge
reits in den Protokollen festgehalten ist Das Parlament hat in samten Bahngitterverkehrs» zu ersetzen. Die Kommission 
bezug auf die Alpentransitabgabe die volle Entscheidungs• beantragt. dieser Änderung zuzustimmen, da dies keine gra-
möglichkeit Ober die verfügbaren 15 Prozent der gesamten vierende Differenz ist. · 
Fiskalität; das Parlament kann vom Bundesrat also nicht um• Entscheidender ist die Frage des Betrages, den wir während 
gangen werden, indem es gar nichts mehr zu entscheiden elf Jahren ffir die Förderung des gesamten Bahngüterver-
·hätte. kehrs zur VerfClgung stel~n. Wir sind nach ·wie vor der Mei-
Wir können uns. dem Nationalrat anschliessen, falls Herr nung, dass es richtig ist, wie es auch der Bundesrat vorsieht, 
Bundesrat Leuenberger zusichert - wie er dies In der Kom- , 2,85 Milliarden Franken zur yertCigung zu stellen. 
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Kurz noch einmal .. die Begründung: Es ist überhaupt nicht 
nachweisbar, dass es .statt 2,85 Milliarden Franken 3,3 Milli
arden Fran.ken braucht. Man kann nicht a priori sagen, mit 
ein8!11 höheren Betrag sei das Verlagerungsziel eher zu er- . 
reichen. Zudem sind ,wir der Meinung, dass aufgrund .des 
heuögen Kenntnisstandes dieser Betrag an sich genügen 
musste. Seinerzeit hat der Bundesrat gar von. einem Betr~g 
von 200 Millionen Franken im Jahr, also von 2,2 Milliarden 
Franken In elf Jahren, gesprochen. · 
Man kann sjch überlegen, was man deM Oberhaupt mit die
sen rund 260 Millionen Franken im Jahr machen kanri. Ober~ 
legen Sie sich folgendes: Wir transportieren auf. der Bahn 

99.024 

Lärmsanier,ung 
der Elsenb21hnen 
Reductlon du bruft emls 
par les chemlns de fer 

Bolschaftund ~ntwillfevom 1. Mllrz1989 (BBI 1999 4904) 
~et~cl'art0td~1ermais1999(FF1999.~ · 

·. rund 800 000 Lastwagenäquivalente. Uns ist gesagt worden, 
dass die l<osten iür einen · solchen Transport duroh die · Jlslg tians (R, SZ), Berichterstatter: 1987 trat die Lärm
Schweiz auf der Bahn gesamthaft etwa 550 Franken betra,. •.. schutzverordnung in Kraft, welche eine Sanierung aller lärmi-
gen. Wenn wir einen Anteil an die Trassenkosten von rund gen Anlagen bis zum Jahre 20~ vorschreibt Seit einiger Zeit 
250 Franken pro Fahrt und Lastwagenäquivalent einsetzen, ist es offensichtlich, dass diese Frist nicht eingehalten wer
macht _dl:!S bet 800 000 Fahrten pro Jahr 200 Milr10nen Fran- • den kann, weder beim Strassen- noch beim 'Schienennetz. 
ken aus, dies l,!lrter der Vo~ung, dass.wir die Trassen Pie Lärmschutzverordnung regelt die zulässlgen Lärmeinwir-
gratis zur Vertngung stellen, also ohne diese Verrechnung kungen, die sogenar,nten 1mmisslonen, mittels Grenz- resp. . 

, von 250 Franken. Ich ma~e diese Rechnung nur, um Ihnen Alarmwerten: Für die Lärmerzeugung.die sogenaMte Emis-
zu zeigen, in welchen Grössenordnungen Wir uns bewegen. slon, existieren hingegen keine Festlegungen auf gleicher 
Selbstverständlich ist es nicht so, dass die Mittel in dieser·· Stufe, D~ hat zur Folge, dass vielfach die Opfer bestraft wer
Form verwenqet werden. Es sind auch noch Abgeltungen den, Ich denke z. B. an Qaugesuchsteller in lärmbelasteten 
vorgesehen, und :verschiedene Differenzierungen sind mög- Gebieten · · · · · · · · · 
lieh. Der Betrag von· durchschnittlich 260 Millionen Franken . Das vorliegende Geschäft betrifft ledlgßch die 'urmsanierung 
jährlich, den wir zur Ve:trfügung stellen, ist ein namhafter Be- der Eisenbahnen. Ein Querbezug zum Strassenverkehr ist 
trag, mit de,:n ffl8!I eine recht.grosse Wll'kUng erzielen kann. aber:trotzd&m gegeben, nicht zuletzt was die Fristen resp. die 

. · Aufgrund dieser Uberlegungen, meinen wir, ist es finanzpoll- . Fristverlängerung anbetrifft. Was dem Bund recht Ist, darf 
tisch nicht verantwortbar, praktisch auf Vorrat. zusätzliche· den Kantonen billig sein. Von Interesse ist femer,.dass die 
Mittel zu bewUligen. Wl_r meinen auch, dass es falsch wäre, Problemlösung über eine Reduktion der Emissionen und der 
hierzu grosszügig zu sein, weil damit der Druck auf die Bahn, Immissionen angestrebt wird, wie dies Im Strassenbau schon 
In anderen Massnahmenbereichen aktiv zu werden; abneh- seit eil}iger Zeit.der Fall ist. Ich denke hier an FIOsterbelage 
men würde. . . . . · und ähnliches. 
Sie haben in der Botschaft gesehen, dass es insgesamt 13 . Eine vom Bundesrat eingesetzte interdepartementale Ar
Massnahmen gibt, mit denen man auf rnehr Verlagerung hin- · beitsgruppe Eisenbahnlärm, IDA-E, empfiehlt in ihrem Be
wirken kann. Nur eine dieser 13 Massnahmen betdffl diese rlcht 
Betriebsbeiträge. Zudem haben wir vorgesehen; dass man - dass möglichst alle der etwa 330 000 ~ gemäss Botschaft 
pro Jah.r bis 300 MIiiionen Franken aus diese,n Mitteln iur 265 000 - Personen, die zurzeit dem Els$nbahnlärm Ober
Verfügung stellen könnte ·und. so den nötigen Spielraum mässig ausgesetzt sind, d~ Massnahmen an der Cl!.!elle, 
hätte, wenn es zu Beginn wirklich mehr Mittel b$uchte. auf dem Ausbreitungsweg oder ersatzweise durch M.assnah• 
Entscheidend ist nun fOr uns, dass wir in Artikel 1 ·des Ver- men an den betroffenen Gebäuden zu schlitzen sind; 
kehrsverlagerungsgesetzes .einen neuen Absiittz 3 eingefügt - dass mlnqestens zwei Drittel der lärrnbelasteten Personen 
haben, der vorsieht, dass der Bundesrat zusätzliche Maas- d!,ll'Ch Massnahmen zu schiltzen sind, die den. Lärm ausser- . 

. nahmen vorschlagen kann,.'wenn die Erreichung des Verla• halb der .Gebäude reduzieren; · 
gerungszieles gefährdet ist. Darunterv~en wir auch zu- · -dass Massnahmen an der Quelle den Massnahmen auf 
sätzllche Mittel, wenn-das notwendig ist. dem Ausbreitungsweg vorzuziehen sind; · · 
Wir meinen del3halb, dass wir in dieser Frage «~~ Sicht fah- - dass ein passiver Uirmschutz nur dann vorgegeben wer
ren» und. uns bei diese,n Mitteln auf das besct,ränken {:IO!lten, .• den soll, wenn Massnahmen an der Quelle und auf demAus
was uns der Bundesrat beantragt, um in ZUkunft die notwen- breltungsweg nicht genügen oder unverhältnismässig sind; 
digeFlexibllitAtzu haben.. · · -dass ai,f Massnahmen mit einem schlechten·Kosten-Nut-
Wir bitten Sie also, dem Antrag der Kommission zu folgen . zen-Verhältnis zu verzichten ist. 
und am Betrag von 2,85 MIiiiarden Franken festzuhalten. Priorität soll also der'Sanietung der Schienenfahrzeuge zu. 

Angenommen·-Adopte 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

Amtliches Bullelin der Blindesvenlanlm 

kommen. Enn In zweiter Unle sollen Lärmschutzwände ge
baut werden. Diese Empfehlungen finden Sie in der Vortage 
umgesetzt, nicht zuletzt, weil sich dadurch die Kosten filr 
bauliche · Lärrnschutzmassnahmen reduzieren lassen. Die 
geschätzten Sanierungskosten betragen total 1854 Millionen 
Franken. Rund 820 Millionen entfallen auf die Sanierung des 
Rollmaterials,. 690 MIiiionen auf die. Erstellung von Lärm
schutzwänden, 110 MHlionen auf den Einbau von Schall

. schutzfenstem und 70 MiQlonen betreffen die Gotlhard-Berg
strecke. Als ROckstellung mr mögliche Forderungen für be
reits von Dritten erstellte Lärmschutzrriassnahmen ist ein Be-

. trag von 150 MIIDonen Franken eingesetzt. Der anbegehrte 
Verpflichtungskredit legt somit fast 400.Mlllionen Franken 
unter dem im FlnöV-Beschluss festgelegten Kostendach. Als 
Hauptgrund mr diese Verbesserung wurden uns die fechni
schen Fortschritte im Bereich der Bremssysteme genannt, 
zum Beispiel die Kunststoffbremshlen anstelle von Schei
benbremsen. Für die Rollmaterialsanierung wird qar noch 
eine weitere Senkung der veranschlagten Kosten erwartet. 
Die Kommission hat Vertreter der Konferenz der kantonalen 
Direktoren des Offentlidlen Verkehrs angehört. Diese haben 
erwähnt. dass die Ulrmsanierung der Esenbahnen au9h von · 
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de.vigilance. Je vous remercie cfavoir pese ces que&tions, 
d'avolr fall cette interpellation de fa90n a ce que nous con
nalsslons mieux les conditions reelles de concurrence entre 
Ies ecoles polytechniques et !es universttes cantonales. 

99.028--4 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bllateraux Suisse/UE. 
4. Llbre clrculatlon des.personnes 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 721 hleM>r-Voir page 721 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 23. September 1999 
~ du Consell national du 23 lieptembnt 1999 

Bundesgeselz zum Abkommen zwischen der Europll
schen Gemelnsch~ Ihren Mitgliedstaaten und der 
Schweiz Ober den freien Personenverkehr 
Lol federale sur I' Accord entre 1a Communaute euro
peenne, ses Etats membres et 1a Sulsse concemant 1a 
llbre clrculatlon des personnes 

Zlff. 7 Art. 89a 
Antl8g der Kommission 
Festhallen 

Ch. 7art.89a 
Proposition de 1a commission 
Maintenlr 

Beerll Christin& (R, BE),.Berichterstatterin: Im ganzen Paket 
der bilateralen Verträge - hier bezogen auf jenen Tell, den 
die APK behandelt hat-, bleiben drei Differenzen, wobei eine 
Differenz sehr geringfügig, eher ~aktioneller Natur ist. Zwei 
Differenzen mOssen ausdiskutiert werden; es liegen Ihnen 
dazu Anträge der Kommission vor. · 
Als erstes kommen wir zum Bundesgesetz zum Abkommen 
zwischen der· Europäischen Gemeinschaft, ihren Mitglied
staaten und der Schweiz Ober die Freizügigkeit und hier wie
derum zur zweiten Säule. Ich bitte Sie, Artikel 89a des Bun
desgesetzes Ober die berufliche Alt&rs-, Hinterlassen~ und 
lnvalidenvorsorge (BVG) sowie die Artikel 5a und 25a des 
FrelzQgigkeltsgesetzes als Gesamtes zu behandeln, de es 
sich um ein Gesamtkonzept handelt. Wir haben schon einige 
Male davon gesprochen. . 
Ihre Kommission beantragt Ihnen bei Artl"kel 89a BVG festzu-

. halten; sie beantragt Ihnen bei Artikel 5a,Freizugigkeitsge
setz, eile Venilon des Nationalrates zu Clbemehmen, und bei 
Artikel 25a beantragt sie emeut festzuhalten. Die Kommis
sion beantragt Ihnen zusätzlich, das Postul„ das Sie auf 
Seite 4 der Fahne vorfinden; zu Oberweisen. · 
Wir glauben, damit eine Lösung gefunden zu haben, die den , 
Bedenken Rechnung trägt, die hier Im Rat von Frau Spoerry 
geäussertworden sind und die sie mit ihrem Antrag aufzufan
gen versucht hat Diese Bedenken haben auch Im National
rat dazu geführt, dass eine neue Konzeption gesucht wurde. 
Wir woDei:i einerseits· an der Konzeption des Bundesrat~ 
festhalten. Frau Bundespräsidentin Dreifuss hat uns Clber
zeugend dargelegt, dass wir mit dem Antrag Spoerry und der 
Version des Nationalrates allein nicht die Gesamtheit der 
Probleme abdecken, dass namentlich Im Bereich des Proze
duralen noch offene Fragen blelt>en und wir hier Lilcken 
schaffen wurden. Deshalb halten wir an der Konzeption des 
Bundesrates fest. Wir nehmen aber anderseits die Bedenken 
auf, die Frau Spoeny geäussert hat und die sich auch In der 
Version des Nationalrates niedergeschlagen haben, indem 

wir sagen: Bei der näc:hsten BVG-Revision sollte unbedingt 
das EU-Recht. das massgebliche, in Schweizer Recht über
gefClhrt werden. Es sollten alle nötigen Anpassungen In unse
rem eigenen Recht vorgenommen werden. Anschliessend 
daran kann dann auch die Verweisnorm in Artikel 89a wieder 
gestrichen werden. Dieser Grundüberzeugung entspricht 
nun die Version, die wir Ihnen vorl~. In diese Richtung 
geht auch das Postulat, um dessen Überweisung wir,Sie bit
ten. 
Frau Spoeny wird Ihnen gleich im Anschluss an meinen Vor
trag eine Motion vorstellen, wen sie der Ansicht Ist, dass ein 
Postulat etwas zu wenig zwingend ist, dass wir diese Anlie
gen, die wir vorbringen möchten, in Motionsform zu unter• 
breiten hätten. Diese Motion kann aber aus formellen GrCln
den heute in diesem Rat nicht behandelt werden. 
Ich bitte Sie daher, das Postulat zu. überweisen. Allenfalls 
könnte aber die Kommission des Nationalrates die Motion in 
der Fassung von Frau Spoerry noch aufnehmen. Die Motion 
könnte dann, wenn dies vom Nationalrat gewilnscht wird, al
lenfalls morgen in der Differenzbereinigung überwiesen wer
den. Das würde bedeuten, dass es allenfalls dem Nationalrat 
leichter gemacht wurde, auf unsere Konzeption·· einzu
schwenken, die nun wirklich hier eine Gesamtheit darstellt 
und es möglich macht, dass in der Übergangszeit keinerlei 
Lilcken bestehen. 
Ich bitte Sie demzufolge, den Anträgen Ihrer Kommission zu 
folgen. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Es geht hier ja eben um die Frage, ob 
wir im BVG und im Freizugigkeifsgesetz mit der Verweistech
nik arbeiten müssen, so wie wir das bei den staatlichen So
zialversicherungen tun, oder ob es nicht auch reicnen wurde, 
hier die notwendigen Anpassungen ans EU-Recht ·in der 
Spezialgesetzgebung zu verankern. 
Ihre Kommission ist jetzt zum zweiten Mal dem Bundesrat 
gefolgt, der die Meinung verbitt, dass die Verweistechnik un
erlässlich sei, wohingegen der Nationalrat zweimal daran 
festgehalten hat, dass er in diesem Bereich keine generelle 
Verweistechnik haben möchte, sondern die notwendigen Än
derungen im Spezialgesetz vornehmen will. Das ist eine 
Möglichkeit, die das EU-Recht ganz klar offenlässt. 
Frau Bundespräsidentin Dreifuss hat das letzte Mal ausge
fQhrt, dass es entgegen den Ausfiihrungen in der Botschaft • 

· nicht nur um die Frage der Austrittsleistung gehe, welche 
jetzt mit Artikel 5a des FrelzQgigkeitsgesetzes aufgenommen 
worden ist, sondern es brauche Im BVG auch weitere Anpas
sungen mehr formaler als inhaltlicher Natur. Sie 'hat aber 
ebenfalls ausgefllhrt, dass es keine Weiterentwicklung des 
Rechtes in diesem Punkt gibt, also keine Dynamik, sondern 
dass diese formalen Anpassungen zwar erfolgen mussen, es 
sich damit aber dann hat. 
Ihre Kommission Ist jetzt dem Nationalrat und damit auch 
meinem Anliegen ein wenig entgegengekommen. Man hat 
die klare AI.ISS8Q8, worum es bei der FreizQgigkeitsleistung 
geht, ins FreizQglgkeltsgesetz hineingeschrieben. Das ist 
gut Die Kommission hat ausserdem ein Postulat formuliert, 
das von mir aus gesehen in die richtige Richtung geht, wo
nach man verauchen soll, im Rahmen der ohnehin anstehen
den BVG-Revision die noch verbleibenden formalen Anpas- · -
sungen vorzunehmen. Das könnte nachher ermöglichen, auf 
den allgemeinen Verweis in diesem Bereich zu verzichten. 
Ich bin dankbarfQrdiese Annäherung, bin aber der Meinung, 
wie das Frau Kommissionspräsidentin Beerli schon ausge
drQckt hat. dass das Postulat ein zu schwaches Instrument 
ist Das wäre ein Postulafäines Rates gegenQber einem Bun
desrat. der dem Anliegen nicht besonders wohlgesonnen ist 
Deswegen bin ich der Meinung, dass es eine Motion braucht, 
die dan.n auch vom Nationalrat als Motion Oberwiesen wer
den kann. Diese Motion besagt, dass wir die notwendigen 
Anpassungen, die noch zu erfolgen haben, bei der ohnehin 
anstehenden BVG-Revision vornehmen, nachher aber auf 
den allgemeinen Verweis verzichten. 
Ich muss Ihnen einfach sagen: Im Internet können Sie sich 
diese Verordnung 1408/71 anschauen. Da sehen Sie, dass 
das 60 dicht beschriebene Seiten sind, die in die Amtliche 
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Sammlung übem~mmen werden mOasen. Die armen Pen
sionskassenverwalter mü•n sich mit diesem unlesbaren 
Text auseinandersetzen und herausfinden, was er bedeutet 
und was er nicht bedeutet. , 
Ich finde, dass der Gese~ber Ihnen diese Arbeit ab_neh
men und die notwendigen Änderungen vornehmen kann; da
mit werden die Änderungen lesbar ,und verständlich. Da es 
keine Weiterentwicklung gibt, genügt dles8fl Vorgehen. 
D~en habe ich·die Motion formuliert, die ich eingereicht 
habe .:. die jetzt aber nicht behandelt werdim kann. Nach Ihr 
wird der Bundesrat beauftragt, im Rahmen der 1. BVG-Revi
sion die notwendigen Anpassungen,an die Verordnung 1408/ 
71 vorzunehmen und beim BVG und beim Freizügigkeits:
recht gleichzeitig auf den allgemeinen Verweis auf das· euro
päische Recht zu verzichten. Diese Motion ist heute '!'Orgen 
von einer qualifizierten Mehrheit unseres. Rates mitunter~ 
zeichnet worden. Ich glaube, dass dies eine Basis ror die An
näherung von Nationalrat und Ständerat sein kann. ' 
In diesem Sinn stimme ich heute dem Konzept. wie es die 
Kommission vorlegt, und auch dem Postulat zu, dies aber im 
Vertrauen darauf, dass mit dieser Motion anschllessend im 
Rahmen der BVG-Revision die Anpassungen bei der Spe
zialgesetzgebung gemacht werden können und dass der ge,. 
.nerelle Verweis auf das EU-~ damit hlnfälllg werden 
wird. ' ' ' 

Drelfuss Rutil, pr6sidente de 1a Confederation: Je prends la 
parole unlquement pour remercier tous ceux qul ont ch~e 
une solution qui j• un pont en dlrectfon du Conseil national. 
Je remercie aussi Mme S~rry. solt de presenter plus tard 
une motion, sott de nous survelller de tres. pres, au moment 
oa nous preseoterons le projet de loi. · 
II est. vrai que je considere que le renvoi acceptable pourtou
tes les autres. lois, y compris des lols structurees un peu 
comme 1a LPP, · est une SOiution plus elegante. Mais .vous 
avez dit tres clalrernent votre opinlon, et n eist clair que nous 
ferons entierement le travall que vous nous demandez,· c'est-, 
a-dire que nous vous eoumetb011S, soit sous forme de ·rapport 
ou dans te message, d'une faoon qui vous. permette de vous 
decider;tous tes elemmits qui devront Eitre repris dans la lol, 
pour pouvoir renonoer au renvol general. Tout-ee travall sera 
fall 
Je vous remen:iie de, nous en donner le temps, parce 
quiautrement nous aurions tout slmplement peur que, dans la 
häte 'du travail a faire, nous ne fassions des erreurs et 
oubli~ des elements. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 8 An. 5a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beachluss des Nationalrates 

Ch. 8 art. ·5a 
Proposition de Ja commisslon · 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 
' ' 

Zlff. 8 An. 25a ,· 
Antrag der Kommissloil 
Festhalten 

Ch.·a art. 25a 
Proposition de 1a commisslon 
Malntenlr · 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

Amtllches Bullelln der BundelWefsammlu. 

99.3478 

Postulat APK-SR (99.028) 
BVG-Re\flSI0n ·, 
Postulat cpe.:.ce (99.028) 
Revision ~e Ja LPP 

. Wortlaut des Postulates vom is. September 1999 . 
Oer Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen.der 1. BVG-Revi
sion zu prüfen, Inwieweit das Verhältnis der beruflichen Vor-

, sorge zum europäischen Recht, wie es sich aua den bilatera
len Verträgen Schweiz/EU ergibt, im. BVG in umfassender 
und leichtverständlicher Art ausdrücklich verankert werden 
kann, so dass in der Folge ein allgemeiner Verweis auf das 
europäische Recht nicht mehr erforderlich wäre. 

Texte du postulat du 28 septembre 1999 , 
· Le Conseil federal est charge d'examlner, dans te cadre de la 
·1ere revision de la LPP, dans quelle mesure le,rapport entre 
le droit communautaire et la. prevoyance professiQrinelle, tel 
qu'II rdsulte des accords bilateraux Sulsse/UE, peut etre ex- . 
pril'M dans ta LPP de manlere sl exhaustive et explicite qu'un · 
ren'l'Oi general. au droit communautal.re ne sera plus neces
salre. 

Überwiesen - Tmnsm'is · 

99.028-8· 

Bilaterale Verträge Sch.welz/EU. 
8. Mlnlmale Arbeits-
und Lohnbedingungen 
Accords bllabiraux Sulsse/UE. 
8. Conditions mlnlmalea de travaH 
et de salalre 

Differenzen - Divergences 
. Siehe Seite 726 hlervor-Volr.P,Bge 7.28 ckleVant 

· BeschluSS des Nationalrates vom 23. Seplamber 1999 
i:»clslon du ConseD national du23septembre 1999 

Bundesgesetz Ober die mini.malen Arbeits- und Lohn
bedingungen fiir In die Schweiz, entsandte Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer und .flankierende 
Massnahmen 
Lol federate sur les condltlons mlnlmales de travall et 
de. satalre. appllcables aux· travallleurs detaches en 

, Sutsse et sur les mesures d'accompagnement 

Zlff. 2 Art. 360a Abs. 1 
Antrag der Kommission 
ZUstinvnung zum Beschluss des Natio,nal!8tes 

Ch. 2 art. 360a. aL 1 
Proposition ds 1a comm/sslon 
Adhe181' .a 1a decislon du Conseil national 

Beerll Christine (R, BE), Berichterstatterin: Hie~ handelt es 
sich um eine fast nur redaktionelle Differenz.Vom Nationalrat 
wurde das Wort «gegebenenfalls» eingefügt und damit eine 
Flexibilisierung In bezug auf die Orte stipuliert. · · 
Ihre Kommission bittet Sie, sich·pier clerp Nationalrat anzu
schliessen. · 

Angenommen -Adopte 



Accords bilateraux Suisse/lJE 838 E 28 septembre 1999 

Zlff. 3 Art. 2 Zlff. 3bls 
Anttag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Reimann, Forstar)' 
Festhalten 

Ch. 3 art. 2 eh. 3bls 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer l la dkision du Conseil national 
Mlnorlte 
(Relmann, Forster) 
Maintenlr 

Beerl Christine (R, BE), Berichterstatterin: Wir sind bei der 
Piece de resistance angelangt. Es ist die letzte wirklich we
sentliche Differenz zum Nationalrat. Ihre Kommissionsmehr
heit bittet sie; sich dem Nationalrat anzuschliessen. Wir ha
ben aber noch eine Minderheit, die Festhalten beantragt. 
Ich möchte noch einmal ganz kurz auf cfie Differenzbereini
gung zurückkommen, wie wir sie bis anhin gehabt haben, 
und Ihnen in Erinnerung rufen, dass sich der Nationalrat bei 
Artikel 360a OR doch in weiten Teilen der Version unseres 
Rates angeschlossen hat Er hat die Subsidiarität der Nor
malarbeitsverträge verankert. Er hat die Befristung der Nor".'
malarbeltsverträge Qbemommen, wie wir sie stipuliert haben. 
Er hat auch Absatz 3 von Artikel 360a OR gestrichen. Das 
war fQr uns eine ganz wesentliche Voraussetzung und er
möglicht. uns - so ist die Kommissionsmehrheit Qberzeugt
ein Einschwenken auf die Version des Nationalrates mit dem 
Quorum von 30 Prozent auf beiden Seiten. 
Ich möchte noch einmal ganz kurz darleQ811, was ich schon 
das letzte Mal gesagt habe und was fQr mich der ganz we
sentliche Grund Ist, weshalb wir auf das Quorum von 30 Pro
zent auf beiden Seiten einpendeln können. Diese Lösung gilt 
nur dann, wenn eine mehrfach missbräuchliche Unterbietung 
von Löhnen vorliegt. Also nur, weM der Missbrauch mehr-. 
fach getätigt wurde, wird hier überhaupt von.einer Allgemein
verbindlicherklärung der Gesamtarbeit&vertri.ge gespro
chen. In diesem Falle sollten die erwähnten Quoren in der Tat 
genügen, weil die einzige Altemative die ist, dass sonst ein 
Normalarbensve,trag erlassen werden muss. Dies ist sicher 

, ordnungspolitlsch weit bedenklicher, als wenn wir das Ganze 
eben mit der Allgemeinverbindlicherklärung eines Gesamtar
beitsvertrages regeln können. 
Ich bitte Sie, hier auf den Nationalrat einzuschwenken. 

Relmann Maximilian (V, AG): Als Erstunterzeichner des Min
derheitsantrages bitte ich dafilr um Verständnis, als erster 
sprechen zu dDrfen. · 

, Sie ersehen schon aus dem Minderheitsantrag, dass· Kolle
gin Forstar und ich in der APK die beiden letzten.verbliebe
nen Verfechter des Grundsatzes sind, dass In einem demo
kratischen Staat nicht Minderheiten uber Mehrheiten befin• 
den sollen. Leider ist es uns aber klar, dass wir seit heute 
morgen auf verlorenem . Posten kämpfen. Wir möchten mit 
unserem Minderheitsantrag aber lmmerhln·noch ein letztes 
Zeichen unserer Enttäuschung setzen; einer Enttäuschung 
darüber, dass hier beim Entsendegesetz im allgemeinen und 
vor allem beim Bundesgesetz Ober die ABgemelnverblnd· 
licherklärung von Gesamtarbeitsverträgen unsere Kommis• 
sion und wohl bald auch das Plenum sich von einer lautstar
ken, propagandistischen Walze der Gewerkschaften mit Re
. ferendumsdrohungen hat beeinflussen - um nicht zu sagen: 
llbE:mahren - lassen und dass die berechtigten Einwände sei• 
tens der Unternehmen und Betriebe von Wirtschaft und Ge
werbe In den Wind geschlagen werden. In diesen Bereichen 
wurden meines Erachtens zu viele Konzessionen an die linke 
Seite unseres gesellschaftspolitischen Spektrums gemacht, 
was sich dereinst auf die Sicherheit der Arbeitsplätze In der 
Schweiz kontraproduktiv auswirken könnte. Da machen Kol
legin Forstar und ich nicht auf der vollen Linie mit 

Deshalb halten wir hier an unserer letzten Bastion fest und 
setzen uns weiterhin tor das demokratische Prinzip beim Zu
standekommen von allgerrleinverblndlichen Gesamtarbeits
verträgen ein. Wir wollen damit auch anderen Kolleginnen 
und Kollegen eine letzte Chance einräumen, nicht einfach mit 
fliegenden Fahnen u_ntergehen zu. müssen, sondern noch
mals ehrlich tor ihre Uberzeugung einstehen zu können. Je
denfalls ist Verlieren tor mich das kleinere Übel, als den 
Kampf Oberhaupt nicht gefOhrt oder eben zu fnlh kapituliert 
zu haben. 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Ich vertrat ja bis jetzt immer die 
Minderheit. Sie werden sich fragen, weshalb ich diese Posi
tion heute morgen in der Kommissionssitzung verlassen 
habe. Ich möchte dazu zwei kurze Antworten geben: 
1. Aus dem ganzen Prozess heraus, an dem wir nun doch 
schon in der tonften Runde arbeiten, war feststellbar, dass 
wir in ganz wesentlichen Anliegen die Sicht des Ständerates 
einbringen konnten und dass man uns auch · entgegenge
kommen ist Die Kommissionspräsidentin hat die Punkte er
klärt; es geht im wesentlichen um die Befristung von Normal
arbeitsverträgen - das scheint mir ein wichtiges Anliegen, 
das wir doch wieder zurückgewinnen konnten-, dann um die 
Subsidiarität der Normalarbeltsvertri.ge, um die Streichung 
von Absatz 3 von Artikel 360a OR - diese Bestimmung hätte 
nach meiner Auffassung sehr viele Probleme bereitet und 
keine gelöst;.. und auch um die Beibehaltung der Quorums
vorschriften im GAV. Ich denke, wir haben.Jetzt einen Kom
promiss, der elgentrlCh beiden Seiten dienen kann. Das ist tor 
mich die erste Begründung. 
2. Oie zweite Begründung hängt etwas mit der europapoliti
schen Wetterlage zusammen, die In unserem Land herrscht 
Da gibt es wahrscheinlich drei Gebiete- Ich möchte nicht ein
mal von Hoch- oder Tiefdruckgebieten, sondem von drei 
Wetterfronten sprechen. Das muss man sich am Ende dieser 
ganzen Verhandlungen nochmals in Erinnerung rufen. • 
Eine ersteWetterfront wird durch Leute aus der Wirtschaft 
gekennzeichnet Wenn 'ich Wirtschaft sage, dann muss ich 
jetzt eine Banalität wiederholen, nämlich die,· dass sich die 
Wirtschaft aus dem Gewerbe, dem Dienstleistungssektor, 
der Industrie zusammensetzt, also ein Oberbegriff ist und 
nicht nur mit der. Wirtschaft oder mit der Industrie gleichge
setzt werden darf; das scheint mir hier besonders wichtig. In 
dieser ersten Wetterlage gibt es grundsätzliche Gegner: Es 
gibt Unternehmer, es gibt Leute, die nicht wollEtn, dass man 
bilaterale Verträge abschllesst. und die auch nicht wollen, 
dass man solche Vorschriften und Veränderungen im ganzen 
Sozialgetoge unseres · Landes entsprechend vornimmt; sie 
wollen auch keinerlei Begleitmassnahmen. Das muss man 
zur Kenntnis nehmen. 
Dann gibt es eine zweite Wetterlage: Diese ist durch diejeni
gen gekennzeichnet, die am liebsten schon morgen Mitglied 
der EU werden wollen. Sie wären bereit, sehr grosszüglge 
Konzessionen zu machen, weil sich ja die Konzessionen mit 
der EU-Mitgliedschaft in gerade diesen Bereichen ohnehin 
einstellen würden. Von dieser Seite wird verlangt, dass wir 
hier sogar noch weiter gehen würden. 
Dann gibt es eine dritte Front Zu ihr gehört eigentlich der bi
laterale Weg, nämlich derjenige, den wir jetzt beschreiten. 
Hier ist es einfach so, dass tor den bßateralen Weg eine Eini
gung im Bereich der sozialpartnerschaftlichen Abmachungen 
unverzichtbar ist Wenn wir uns im Parlament nicht zusam-

. menraufen, dann hat der bilaterale Weg meiner Meinung 
nach keine Chance. · 
Auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der Wirtschaft als 
auch auf der Seite der Gewerkschaften, gibt es Ja auch wie
derum zwei Strömungen: Es gibt auch bei den Gewerkschaf
ten solche, die weiter gehen wollten - die zum Beispiel die 
Quoren ganz fallenlassen wollten - und andere Vorstellun
gen hatten, und es gibt auch auf der Seite der Wirtschaft rigi
dere Tendenzen, die sagen, das sei weniger als das Mini
mum. Ich denke, wir haben das jetzt in tonf Runden mitelnan• 
der austarlerl 
Ich selber neige eben zu dieser bilateralen Wetterlage, und 
um diese· zu retten, habe ich mich entschlossen, in dieser 

Bulletin oflldel da rAssernblt§e fedlnle 



28. September 1999. S · 839 Parlamentarische Initiative (WAK-NR) 

le~ Runde nun di•n Q~oren zuzustimmen und .den 
Weg zu öffnen,· damit wir dieses Thema hier und heute erle
digen können. Die anderen beiden· Wetterlagen werden sich 
im politisehen Ablauf dann phnehin noch zeigen. Ich glaube, 
wir sollten jetzt der einen Sorge tragen und diese eine Wet
terlage vorantreiben, damit wir hier zu einem vernünftigen 
Ziel kommen. . · 
Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie jetzt der Komrnissionsmehr-

. heit zustimrri_en. · 

Forster Erika (R, SG): Wir haben unsere Argumente schon 
des öfteren ausgetauscht, deshalb kann ich micli kurz fas
sen. Ich mqchte Ihnen nur noch zwei, drei Argumente darle-

. gen, weshalb Ich_ mit diesem Minderheitsantrag an unserem 
Beschluss festhalten möchte. · · 
Auch jn dieser Runde geht es filr mich nach wie vor um die 
Frage, ob mit der vorgesehenen Erleichterung der Ouorums
vorschriften im Falle von Missbrauch etwas Wesentliches zur 
Vermeidung von Lohn~ und Sozialdumping getan :wird. Ich 
meine, dem sei nicht so; deshalb ist mir daran gelegen, dass 
wir auch bei Missbrauchsregelungen . minimale demokrati
sche Prinzipien aufrechterhalten. Wir haben diese Spielre
geln bereits beim Quorum bezüglich Arbeitgeber mit 30 Pro
zent gebrochen, Herr Merz - dies, obwohl die Mehrheit der 
Arbeitgeber sich filr 50 Prozent ausgesprochen hatte. Ich bin 
der Meinung, dass wir damit den Gewerkschaften recht weit 
entgegengekommen sind. Jch meine - gestatten . Sie mir, 
dass ich hi,r etwas s~ formuliere-, dass die Mehrheit auch 
Anspruch auf Schutz vor derMinderheit hat Dies kann na
mentlich filr die Zukunftschancen -der ausserhalb der Bal
lungszentren liegenden kleinen und mittleren Unternehmen 
sehr wichtig sein. · ' · · 
Aus diesen Gründen bitte Ich Sie, bei den Quoren von 30 und 
50 .Prozent zu bleiben bzw. Festhalten zu beschliessen. 

Couchepln Pascal, c:onselller federal: Je vous remercie 
d'approcher de la fin. Je n'ai qu'une remarque de falt ä .faire: 
les principes democratiques n'ont rien a faire ici, pour la 
bonne raison que ce 50 pour cent n'est pas le 50 pour cent ni 
des employeurs ni des employes; c'est le 50 j:>Our cent des 
gens qui, passiver,,ent, sont couverts par 1a convention col
lectlve de travail, ou le. 30 pour cent II n'y a donc pas d'ex
pression democratlque du 30 ou du 50 pour cent On a slm
plement a constater s'il y a 30 ou 50 pour centdes employes 
·qul sont couverts par 1a convention. Donc, le prlnclpe demo
cratique n'a rien a faire icl. II auralt a y faire quelque chose si 
on discl!talt sur le 30 ou le 50 pour cent des employeurs, ou 
le 30 ou le 50 pour cent des employes qui s'expriment, rnais 
le fait qu'il y alt 30 ou 50 pourcent de gens qui sont couverts 
par'la convention cc;,llective de_ travail, c•~t simplement une 
constatation de fall Personne ne s'exprime et on ne connait 
pas l'avis des 50 pour cent qui sont couverts. On constate 
simplement que, dans ·ces entrepnses, il y a 50 pour cent ou 
30 pourcent Ca n'a aucun rappört avec la democratle. 

Abstimmung - Vote 
· Für den Antrag der Mehrheit . 
Für den Antrag der Minderheit 

( 

23 Stirrimeri 
13 Stimmen 

97.400 

Parlamentarische Initiative 
.(WAK-NR) ' 
Risikokapital 
Initiative parlementaire 
(CER-CN) 
Capital-dsque 

, Differenzen ""'. Dwergences 
Siehe Seite 738 hlervor-Volr page 738 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 23. September 1999 
Dlk:lslon d11 Conseß national du 23 septembre 1999 

Bundesbeschluss Qljer die Rlslkokapltalgesellschaften 
Arrite fckleral sur 1es socletes de capttal-risque 

Art.5 
Antrag der Kdmmission 
•• ,. bei der Bnkommenssteuer des Bundes •••• 

Art.5 
Proposition de Ja commission , 

· .... sur le revenu, a la condltion •••• 

Angenommen -Adopte 

Art.& 
Antrag der Kommission ' 
Titel 
Steuererleichterungen filr Darlehen 81,JS dem Privatvermögen 
Abs.1 . 
Natürliche Personen können filr Darlehen gernäss Artikel 5 
aus dem Privatvermögen pauschal einen Investitionsabzug 
vom einkommen in der Höhe von insgesamt maximal 50 Pro
zent der ursprünglichen Darlehensbeträge geltend machen, 

. insgesamt · während der . Dauer des ·. Bundes~lusses 
höchstens 500 000 Franken. · · 
Abs.2 . 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Effektiv realisierte Verluste infolge Veräusserung des Darle- · 
_hn bzw. Konkurs oder Liquidation des·Untemehmens, wel
chem das Darlehen gewährt worden ist, werden bei der 
Nach~uerung der beanspruchten lnvestitionsabz0ge ab
gezogen. Uoersteigen Verluste die lnvestitionsabzQge, so ist 
der überschiessende Teil zur Hälfte, höchstens 250 000 Fran
ken, abzugsfähig. 
Abs.4 ., 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 6 
Proposition de Ja commission 
Tttre 
All9ments fiscaux pour pr&ts relevant de la foi1une privee 
AJ.1 ;• 
Las personnes physiques qui effect1J$nt des pr&ts au sens de 
l'article 5 peuvent deduire de leur revenu 50 pour cent au plus 
de_ la valeur de leurs pr&ts, mals au plus 500 000 francs pen
dant la durc~e de l'amMe federal. 
A/.2 
Adherer a la decislon du Conseil national 
AJ.3 . 
Las pertes i::onsecutives a une allenatlon du pr&t, ll une mlse 

-· _ en_falllite ou ll une liquldatlon de l'entreprise ll laquelle le prät 
E!- ete accorde.sont mises ll la charge des deductlons pour in
vestlssement lors du rappel drnnpOt. Si les pertes excedent 
les qeductlons pour investissement, la part excedentaire est 
deductlble Jl hauteur de 50 pour cent, rnais au plus de 
250000francs. . 

Amtliches ~lln der Bundeaversammlung 

I . 
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Ich möchte mich aber gegen folgenden Vorwurf wehren -
Herr Hess hat ihn nicht geäussert, aber er ist sonst zu hö
ren -: Zum Teil wird gesagt, die Swisscontrol habe die ganze 
Geschichte nicht Im Griff, sie sei nicht mit den neuesten 
Technologien ausgestattet und die Leute, die dort arbeiteten, 
seien auch nicht auf dem neuesten Ausbildungsstand. Da 
mag ein Teil Wahrheit daran sein; aber auf der anderen Seite 
ist es so, dass es sich die Swissair nicht leisten kann, den 
Flugplan dermassen auszureizen und dermassen viele Flug
zeuge, auch Chartertlugzeuge, hintereinander abfliegen zu 
lassen mit dem bewussten Risiko, dass es Verspätungen gibt 
und die Touristen dann warten mOssen. 
Es braucht hier ein ZUSammenwirken sämtlicher Beteiligten, 
und statt dass sie sich in aller Öffentlichkeit «anzünden» -
was w/ihrend der Sommerferien von einer Seite leider der 
Fall war~, ist es besser, sie tun sich zusammen. Sie haben 
das getan und erste Verbesserungen erwirkt. 
Sie haben auch recht, Herr Hess, wenn Sie sagen, langfristig 
sei es denkbar, dass in ganz Europa wenige Kontrollstellen 
genügten, um den Luftverkehr in den Griff zu bekommen: Da 
ist es aber leider so, dass nationale Widerstände vorhanden 
sind; wir haben das beispielsweise beim Projekt erlebt, d~ 
wir mit Frankreich zusammen machen wollen. Da prallen Phi
losophien, wie ein Untemehmen geführt werden soll, aufein
ander und verhindern zum Teil gemeinsame Lösungen. Da 
haben wir noch einen langen Weg zu gehen, da haben Sie 
recht 

· ·, E'll1treten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matlere est dtkidtie sans opposifion 

Bundesbeschluss 'betreffend das Protokoll zur Neu
fassung des Internationalen Obereinkommens über 
zusammenarbelt zur Sicherung der Luftfahrt «Euro
control» 
Arrete Nd6ral concernant le Protocole relatlf ä 1a ver
slon coordonnee du texte de 1a Conventlon Internatio
nale de cooperatlon pour la securlt6 de 1a navlgatlon 
allirlenne «Eurocontrol» 

Gesamtberatung- Traitement global 

Tltel und Ingress, ArL 1, 2 
~ et prnmbule, art. 11 2 

Gesamtabstimmung- Vote sur fensemble 
Für Annahme des Entwurfes 36 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

An der, Natlonalrat-Au Conseil national 

99.028-7 

Bilaterale Verträge Schweiz/EU. 
7. Verkehrsverlagerung 
Accords bilateraux Suisse/UE. 
7. Transfert du traflc 

Differenzen - Divergences 
Siehe Seite 780 hlervor-:- Voirpage 780 ckfevant 
Beschluss des Nationalrates vom 28. September 1999 
Dl§clslon du Conseil national du 28 seplambre 1999 

B1,1ndesgesetz zur Verlagerung von alpenquerendem 
GOterschwerverkehr auf die Schiene 
Lol flklerale vtsant a transflirer sur le rall le traflc de 
marchandlses a travers les Alpes 

ArL 4 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

ArL4al.2, 3 
Proposition de Ja commission 
Adheter ä 1a decision du Consen national 

-'asen Theo (C, GR), Berichtersl:4itter: Bei den flankieren
den Massnahmen zum Landverkehrsabkommen sind wir auf 
der Zielgeraden. Es zeichnet sich eine Lösung ab, die sowohl 
innerhalb des Parlamentes wie auch in der Bevölkerung 
mehrheitlich Zustimmung finden dürfte. 
Zu den vier Differenzen, die nach der zweiten Beratung im 
Ständerat gegenüber den Beschlüssen des Nationalrates üb
riggeblieben sind: Der Nationalrat hat sich bei drei Beschlii&
sen dem Ständerat angeschlossen, so bei der Regelung be
züglich der Verteßung der schweizerischen Kontingente und 
beim Konzept der pauschalen Rückerstattung für Fahrten Im 
Vor:- und Nachlauf für den unbegleiteten kombinierten Ver
kehr'. Schliesslich hat nun auch der Nationalrat, mit 81 zu 77 
Stimmen, beim Zahlungsrahmen dem Betrag von 2,~ Milli
arden Franken zugestimmt. 
Es bleibt die Differenz bei Artikel 4 Absätze 2 und 3 des Ver-• 
kehrsverlagerungsgesetzes. Hier hatte der Ständerat in der 
letzten Runde mit 35 zu O Stimmen Festhalten beschlossen; 
der Nationalrat hat nun seinerseits mit 108 zu 28 Stimmen 
Festhalten an seinem Beschluss bzw. am Entwurf des Bun
desrates beschlossen. 
Hier geht es um die Kantonsanteile bei den Einnahmen aus 
den Kontingenten. Die Begründung für die Lösung des Stän
derates möchte ich hier nicht mehr wiederholen. Die Kom
mission für Verkehr und Fernmeldewesen hatte gestern eine 
Sitzung, in welcher wir die Situation prüften. Festzuhalten ist 
zuerst einmal, dass der Anteil an den Einnahmen aus den 
Konti!'lgenten, der dann auf die 26 Kantone aufzuteilen wäre, 
jährlich 30 Millionen Fran.ken beträgt Allerdings ist dieser An
teil an den Einnahmen nur während vier Jahren verfügbar, 
während dieser Obergangsphase eben, in der die Kontln
gentslösung in Kraft lsL Fe$tZuhaiten ist zum anderen, dass 
wir zosammen mit dem Nationalrat die Situation der Kantone 
in mehreren Punkten verbessert haben. So haben wir den 
Kantonen die pofizelliche Kompetenz eingeräumt, zuwenig 
leistungsfähige Fahrzeuge zurückschicken zu .können. Wir 
h~n den Bund verpflichtet, die Beiträge an die Schwerver
kehrskontrolle - zwingend - auszuzahlen, und haben dies 
nicht mit einer Kann-Fonnulierung geregelt, wie das der Bun- · 
desrat zuerst wollte. Des weiteren haben wir in verschiede
nen .Gesetzen Regelungen eingeführt, mit denen der Umfang 
der beitragsberechtigten Einrichtungen im Nationalstrassen
bau erweitert wurde. Es werden im Nationalstrassenbau neu 
zusätzliche Einrichtungen vor allem Im Sicherheitsbel'elch als 
beitragsberechtlgt angerechnet. · 
Bei der ~ Differenz, die nun vetbleibt, besteht aus der 
Sicht der Kommission für eine Einigungskonferenz eigentlich 

·Bullelln ofliclel de rAssemblee flk:l§rale· 
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kein Verhandlungsspielraum. Wir meinen, dass es aufgrund 
dieser Beurteilung - einerseits die Höhe der Beiträge und de
rer:i Befristung auf vier Jahre, auf der anderen Seite die be
reits verbesserte Stellung der Kantone - wenig Sinn macht, 
auf dem Beschluss des Ständerates, so berechtigt er auch 
wäre, zu beharren und damit eine Einigungskonferenz not- · 

halten. D(Bnit wird vermutlich eine Einigungskonferenz statt
finden - es sei denn, der Nationalrat würde nächste Woche 
sozusagen in letzter Minute einlenken. 

Angenommen -Adopte · 

wendig zu1machen. · · · 
Die Kommission hat· deshalb beschlossen, dieses Geachäft , B. Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «für einen 
nun tu ~reinigen und bei dieser Differenz dem Nationalrat Solarrappen.(Solar-lnltlative)» 
zu folgen. Die Abstimmung ergab das Resultat von 5 zu, s · · ,B. Arrite f6deral CQncemam l'lnltlatlve populalre «pour 
Stimmen bei 1 ·Enthaltung. Die Kommission beantragt Ihnen l'introduction d'un ce,ntlmesolalre(lnltlattv, e solalre)». 
also, dem Beschluss des Nationalrates zu folgen. · 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil natlonai 

97.028 

"Energie-Umwelt-Initiative. 
.Solar.;lnltlatlve . 
Initiative em,rgle et environnement. 

. Initiative solalre 

Differenzen - Divergel1C98 
Siehe Sel!e 747 hfervot-Volr page 747 ck1evant 
Beschluss des NatlonalrBtas vorn 28. 8eptember 1999 
D6clslon du Conseil national du 28 septembre 1999 

A. Bundesbeschluss Ober die Volkslnltlative «fOr die · 
Belohnung des Energiesparens und gegen die Energie
verschwendung (Energle-U~lt-lnltlative)» 
A. Arrite fedwal concemant l'lnltlatlve populalre 
«destinee ä encourager les economles d'argle et i 
frelner te ga,splllage (Initiative, energle et envlronne-
mem)»,, , . , •. · 

Art. 1a Abs.l Art. 24octles Abs. 6 Bst. a 
Antmg der Kommission 
Festhalten 

Art. 1a aL 2 art. 24octles at. 6 tet a 
Proposition de 1a commlsslon 
Maintenir 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Berichterstatter: Es handelt sich 
hier um die kinzte verbliebene Differenz In der Grundnonn, 
welche die Basis fOr die l)kologische Steuerreform bilden soll. 
Wir haben Ober dieses Thema schon diskutiert. Der National- . 
rat möchte einen Weg finden, um auch Nichterwerbstätige !n 
den RQckgabefluss der Mittel einschliessen zu können, wäh
rend der Ständerat bis jetzt immer klar gesagt hat. dass er die 
ganzen emobenen Mittel via Senkung der Lotmnebenkosten 
zurü:.kgeben ~- ' , , 
Am Anfang hat der Nationalrat einen sei:ir kilhnen Vorschlag 
gemacht und gesagt,·man solle ~le Sozlalversicherungsprä,. 
mien senken können. Wir haben aber an unserer Idee fest
gehalten. Danach hat der,.Nationalrat eine Abschwächung 
vorgenommen, Indem er beschlossen hat, dass man bei der 
' Gesetzesarbeit, die dann aufgrund dieses Verfassungsarti-
kels erfolgen muss, vorsehen könne, dass, Personen ohne 
Erwerbseinkommen aueh RQckerstattungen emalten. . 
Unsere Kommission hat mit jiberwlltlgendem Mehr„ mit ei- ·. 
ner elnzlgen Gegenstimme.- beschlossen, am reir;ten Kon
zept festzuhalten und die Besteuerung von Energie und die 
Verbilligung des Faktors Arbeit wirl,dich zum Prinzip dieser 
Gßlntjnorrn,zu ma.Qhen. Sie beantragt Ihnen wiederum Fest-. 

Amtliches Sulletln der Bundesversammlung 

· ArL 1a Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Art. 24 Abs. 1 , 
Mehrheit 
Festhalten (= 0,2 ~) 
Minderheit 
(lnder1wm, Brändll, Friolc; Plattner, Respini)' 
.... 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. · 

Art. 24 Abs. 4 
.... können auch fOr andere energlelntensive •••. 
Art. 24 Abs. 5 
Die Befugnis zur Erhebung der Förderabgabe endet zehn 
Jahre nach Inkrafttreten der Ausführungsgesetzgeb~ng. Sie 
kann durch referendumspflichtigen Bundesbeschluss um 
höcmrtens fünf Jahre verläng~rt werden. 

Art. 24 Abs.' 6 
Mehrheit 
Festhalten (= 300 Millionen Franken) · 
Minderheit · 
(lnderkum, Brändll, Frick, Plattner, Respinl) 
..... 450 Millionen Fl'Mken .... 

Alt.24Abs. 7 
Zustimmung zum Beschluss des Nattonalrates 

ArL 1aa1.2 
Proposition de 1a· commisslon 
Art. 24 af. 1, ' 
Majorite 
Malntenlr (= o.~ centime) 
Miriorite 
(lnderkum, Brändll, Frlck, Plattner, Respinl) 
•••• 0,3 centime par kllo~ttheure ••• ; · 

Art.24al.4 
;.;. pour d'autres entreprises ••.. , 
Art.24al.5 
'la complMence de prelever une taxe de soutien est limitee a 
dix ans des l'entree en . vigueur de rarrw federal. Cette 
~eance peut mre retardee de clnq ans au mlnimum, au 
moyen d'un arrAte federal soumls au reterendum. , 

Art.24al. 6 
,Majorite 
Malntenir {= 300 mUlions de francs) 

· Mlnorite , 
(lnderkum, Brändll, Fnck, Plattner, Resplni) 
•••• 450 mDlions de francS ••.• 

Art.24al. 7 
Adherer a fa decision du Con$ell national 

Plattnei' Gian-RelO (S, ~). Berlchte~r: Hier geht es um 
die alte Kernfrage dl8'E)S Förderabgabebesc:J'llusses bzw. 
der. Verfassungsgrundlage, der sogenannten Ubel'gangsbe
stlmmLing: Wie hoch ·sou eile Abgabe sein, mit der die nicht
erneuerbaren Energien, die effiziente Energienutzung und 
die einheimische. Wasserkraft gefördert werden können? Ich 
brauche dazu nur folgendes zu sagen: In der Komm~ion 
wurden 0,2 und 0,3 Rappen pro Kilowattstunde dlsk,utiert die 
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Parlamentarische lnHlative 
(SPK-NR) ~ 
GVG. Anpassungen 
an die neue Bundesverfassung 
Initiative parlementaire 
(CIP-CN) 
LREC. Adaptations . 
a la nouvelle Constitution federale 

Schlussabstimmung- Vote final 
Siehe 8elle 948 hlervor-Volr page 948 cklevant 
Beschluss des Nationalrates vom 8. Oktober 1999 
Decision du Conseil national du 8 octobre 1999 

991 Schlussabstimmungen 

99.028-2 

BIiateraie Vertrige Schweiz/EU. 
2. Lebensmittel 
Accords bilateraux Suisse/UE. 
2. Denrees allmentaires 

Schlussabstimmung - Vote final 
SleheSeHe 735 hlervot-Volr page 735 cklevant 
Beschluss des Nationalrates vom 3. September 1999 
l:McisJon du ConseH national du 3 seplembre 1999 

Bundesgese1z über Lebensmittel und Gebrauchsge
genstände 
Lol federale sur les dennies allmentalres et les obJets 
usue~ . 

A. Bundesgese1z Ober den Geschäftsverke~r der Bun-
desversammlung sowie über die Form, die Bekanntma- Abstimmung- Vote 
chung und das lnkraftbetea Ihrer Erlasse Filr Annahme des Entwurfes 45 Stimmen 
A-. Lol federale sur 1a procedure de l'Assemblee fed6- {Einstimmigkeit) 
rale alnsl que sur 1a fonne, 1a publlcatlon et l'entree en 
Ylgueur des actes leglslatlfs An den Nationalrat -Au Conseil national 

Abstimmung- Vote 
Für Annahme des Entwurfes 45Stimmen 

(Enstimmlgkeit) 

B. Bundesbeschluss Ober die Parlamentsdlenste 
B. Arrete federal sur les Services du Parlement 

Abstimmung- Vote 
Für Annahme des Entwurfes 

Bilaterale Vertrige Schweiz/EU. 
45 Stimmen 3. Güter- und Personenverkehr 

An den Bundesrat-Au Conseil federal 

(Enstimmigkeit) Accords bilateraux Suisse/UE. 
3. Transport de marchandises 
et ile voyageurs 

"' 
99.028-1 

BIiateraie Vertrige Schweiz/EU. 
1. Genehmigung der Verträge 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
1. Approbation d,s accords 

Schlussabstimmung- Vote final 
Siehe 8e11e 643 hiervor-Volr page 643 ck1evant 
Beschluss des Natlonakates vom 8. Oktober 1999 
Decision du Conseil nal!onal du 8 octobre 1999 

Bundesbeschluss über die Genehmigung der seklorlel
len Abkommen zwischen der· Scbwelzerlschen Eid
genossenschaft einerseits · und· andererseits · der 
Europäischen Gemeinschaft sowie gegebenenfalls Ih
ren Mitgliedstaaten oder der Europäischen Atomge
meinschaft 
Arrite federal portant approbatlon des accords sec-

. torlels entre ra ~nfederatlon sursse d'une part et, 
d'autnt, part, la Communaute europeenne alnsl que, le 
cas echeant, ses Etats membres ou 1a Communaute 
europeenne de l'energle atomlque 

Abstimmung- Vote 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Bundesrat-Au Conseil federal 

AmtlleheS Bulletin der Bundesversammlung 

45Stlmmen 
(Eristimmlgkelt) 

Schlussabstimmung - Vote final 
Stehe 8elle 693 hlelvor-Volr page 693 cklevant 
Beschluss des Nationalrates vom a. Oktober 1~ 
Oä:islon du Conseil national du 8 octobre 1999 

. Bundesgese1z zum Abkommen zwischen der Schwel
zerlsc."len Eidgenossenschaft und der Europilschen 
Gemeinschaft Ober den GDter-- und Personenverkehr 
auf Schiene und Strasse . 
Lol federale concernant l'Accon:I entre la Confedera
tlon sulsse et 1a Communaute europeenne sur le trans
port de marchandlses et de voyageurs par rall et par 
route 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme ~es Entwurfes 

An den Bundesrat-Au Conseil federal 

45 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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99.028-4 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU 
4. Freier Personenverkehr 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
4. Llbre cln:ulatlon des personnes 

Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seite 836 l)lervor-Votr page 836 cl-<levant 
Beschluss des Nationakates vom 29. September 1999 
Dlkllslon du Conseil national du 28 li8J)lembre 1999 

Bundesgesetz zum Abkommen zwischen der Europäi
schen Gemelnschatt,.•lhrerr Mltglledllaaten und der. 
Spbwelz über den freien Personenverkehr 
Lol federale sur l'Accord entre 1a Communaute euro-
p6enne, ses Etats membres et hJ SUlsse concernant la 
llbre clrculatlon. des personnes · · 

Abstimmung- Vote 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Nationalrat -Au Oonse/1 national 

99.028-6 

BIiateraie Verträge Schweiz/EU. 
6. Landwirtschaft 
Accords.bllateraux Sulsse/lJE. 
6. Agrlcultt.ire " 

Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seile 733 hleivor;_ Volr page, 733 ci-devanf 
Beschluss des NatiOnatrates vom s; Septflmber 1999 
t»cislon du Conseil national du 3 septembie 1999 

Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft 
Lol federale sur-l'agrlculture 

Abstimmung - Vote 

44Stimmen 
(Elnstimmii;ikelt} , 

Für Annahme des Entwurfes · 45 Stimmen 
(Einstimmigkeit} 

M den Nationalrat-Au Conseil national 

99.028•7 

BIiateraie Vertrilge Schweiz/EU. 
7. Verkehl'.SVerlagerung 
Accords bllateraux Sulsse/UE. 
7. Transfert du traflc 

Schlussabstimmung - Vote final 
.Siehe Seite 864 hleivor- Volr page 864 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 8. Oktober 1999 
06x:lslon du Conseil natfonal du 8 OCl0bre 1999 • 

Bundesgesetz zur Verlagerung von -alpenquerendem 
Güterschwerverkehr auf die Schle.ne 
Lol fcklmle vlsant a transferer sur le rall le traflc de 
marcbandlses ä travers les Alpes 

; 

Abstimmung- Vote 
Fur Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An clen Bundesrat-Au Conseil fede,aJ 

99.028.S . · 

BIiateraie Verträge Sc_ hwelz/EU. 
8. Mlnlmale Arbeits-
. und Lc>hnbedingungen 
Accords bllateraux Sulsse/U E. 
8. Condltlons minimales de travall 
et de salalre · 

Sch/U"ssabstimmung - V~e final 
-.Siehe Seite 837 hlervor-Volr l)ilge 837 cklevant 
' Beschluss des Nationalrates vom 23. September 1999 
. 06x:lslon du~ national du 23 sepl!:tmbre 1999 

33Stlmmen 
6Stlmmen. 

Bundesgesetz Ober die mlnlmalen Arbeits- und Lohn
bedingungen für In die Schweiz entsandte Arbeltneh
merJnn~ und Arbeitnehmer • und flankierende 
Massnahmen 
Lol fed6rale sur les condltlons mlnlmales de travall et 
de satalre appllcables •~ travallleurs detaches en 
Sulsse et sur les mesurea d'accompagn8"'ent 

. Abstimmung - Vote _ , 
Pür Annahme des Entwurfes 
Dagegen' 

35Stlmmen 
2Stimmen. 

An den Nationalrat-Au Conseil national.· 
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Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 

Bundesbeschluss 
über die Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und 
der Europäischen Gemeinschaft sowie gegebenenfalls ihren 
Mitgliedstaaten oder der Europäischen Atomgemeinschaft andererseits 

vom 8. Oktober 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 5 der Bundesverfassung 1, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 19992, 

beschliesst: 

Art.1 
1 Die folgenden Abkommen werden genehmigt: 

a. Abkommen über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit; 

b. Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens; 

c. Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertungen; 

d. Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen; 

e. Abkommen über den Luftverkehr; 

f. Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse; 

g. Abkommen über die Freizügigkeit. 

2 Der Bundesrat ist ermächtigt, diese Abkommen zu ratifizieren. 

Art.2 

Die Bundesversammlung entscheidet mit einem Bundesbeschluss, der dem Referen
dum untersteht, über: 

2 

a. die Weiterführung des Abkommens über die Freizügigkeit; 

b. die Ausdehnung des Abkommens über die Freizügigkeit auf Staaten, die bei 
dessen Genehmigung nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörten. 

Dieser Bestimmung entspricht Artikel 166 Absatz 2 der neuen Bundesverfassung vom 
18. April 1999 (AS 1999 2556) 
BBl 1999 6128 

8764 1999-4592 



2 

Genehmigung der sektoriellen Abkommen. BB 

Art. 3 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Staatsvertragsreferendum für multilate
rale Rechtsvereinheitlichungen (Art. 89 Abs. 3 Bst. c BV3). 

Nationalrat, 8. Oktober 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Anliker 

Datum der Veröffentlichung: 26. Oktober 19994 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 

10486 

Ständerat, 8. Oktober 1999 

Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 

3 

4 

Dieser Bestimmung entspricht Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 3 der neuen Bun
desverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
BBl 1999 8764 

8765 
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Ablauf der Referendumsfri.st: 3. Februar 2000 

Bundesgesetz 
über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 
(Lebensmittelgesetz, LMG) 

Änderung vom 8. Oktober 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 1999 1
, 

beschliesst: 

I 

Das Lebensmittelgesetz2 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 32ter, 64 und 69bis der Bundesverfassung\ 

Art. 17a Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln 
tierischer Herkunft 

Betriebe, in denen Lebensmittel tierischer Herkunft hergestellt, verarbeitet oder ge
lagert werden, bedürfen einer Betriebsbewilligung des Kantons. Der Bundesrat kann 
Ausnahmen vorsehen. 

Art. 23 Sachüberschrift und Abs. 2 und 5 

Sachüberschrift: Betrifft nur den französischen Text. 
2 Betrifft nur den französischen Text. 

5 Der Bundesrat kann die Dokumentation der Selbstkontrolle regeln. 

Art. 26a Kontrolle von Lebensmitteln tierischer Herkunft 

Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Lebensmittel tierischer Herkunft systema
tisch kontrolliert werden; er kann die Art der Durchführung und die Bescheinigung 
der Kontrollen regeln. 

1 

2 
3 

BBl 1999 6128 
SR 817.0 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 105, 118 und 122 der neuen Bundesver
fassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 

1999-4593 8739 



Lebensmittelgesetz 

Art. 36 Abs. 3 Einleitungssatz 

3 Er kann zu diesem Zweck: ... 

Art. 37 Abs. 2 

2 Er kann den Erlass von Vorschriften vorwiegend technischer oder administrativer 
Natur auf die in der Sache zuständigen Bundesämter übertragen. 

Art. 45 Abs. 2 Bst. e 
2 Gebühren werden erhoben für: 

e. Bewilligungen, ausgenommen Bewilligungen nach Artikel 17 a. 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 8. Oktober 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Anliker 

Datum der Veröffentlichung: 26. Oktober 19994 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 

10486 

4 BBI 1999 8739 

8740 

Ständerat, 8. Oktober 1999 

Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 



Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 

Bundesgesetz 
zum Abkommen zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und 
Personenverkehr auf Schiene und Strasse 

vom 8. Oktober 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 19991, 

beschliesst: 

I 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

1. Strassenverkehrsgesetz2 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 34ter, 37bis, 64 und 64bis der Bundesverfassung3, 

Art. 9 

Ausmasse 
und Gewicht 

1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Ausmasse und Gewichte 
der Motorfahrzeuge und ihrer Anhänger. Dabei trägt er den Interessen 
der Verkehrssicherheit, der Wirtschaft und der Umwelt Rechnung und 
berücksichtigt internationale Regelungen. Er kann gleichzeitig mit der 
Höhe der Strassenverkehrsabgaben das höchstzulässige Gewicht für 
Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen auf 40 t, beziehungsweise 
44 tim kombinierten Verkehr, festlegen. 
2 Er setzt die Achslast sowie ein angemessenes Verhältnis zwischen 
der Motorleistung und dem Gesamtgewicht des Fahrzeuges bezie
hungsweise der Fahrzeugkombination fest. 
3 Er kann nach Anhören der Kantone Ausnahmen vorsehen für Mo
torfahrzeuge und Anhänger im Linienverkehr und für solche Fahrzeu-

1 BBl 1999 6128 
2 SR 741.01 
3 Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 82, 110, 122 und 123 der neuen 

Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556). 

1999-4594 8733 



Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse. BG 

ge, die wegen ihres besonderen Zweckes unvermeidbar höhere Masse 
oder Gewichte erfordern. Er umschreibt die Voraussetzungen, unter 
denen im Einzelfall unumgängliche Fahrten anderer Fahrzeuge mit 
höheren Massen oder Gewichten bewilligt werden können. 

4 Signalisierte Beschränkungen der Breite, der Höhe, des Gewichtes 
und der Achslast der Fahrzeuge bleiben in jedem Fall vorbehalten. 

2. Personenbefdrderungsgesetz vom 18. Juni 19934 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 31 bis Absatz 2, 34ter Absatz 1 Buchstabe g und 36 der 
Bundesverfassung5, 

An. II Abs. 1 
1 Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Unternehmung ist gewährleistet, wenn Ei
genkapital und Reserven zusammen einen bestimmten Betrag erreichen. Massge
bend zu dessen Berechnung ist die Anzahl Fahrzeuge. 

An. 12 Abs. 2-6 
2 Der Bundesrat bezeichnet die für die Durchführung der Prüfung zuständige Be
hörde und die zu prüfenden Fächer. Er kann Berufsverbände oder ähnliche Organi
sationen mit der Durchführung betrauen, die der Aufsicht des für Berufsbildung zu
ständigen Bundesamtes unterstehen. 
3 Die mit der Durchführung der Prüfung betrauten Verbände haben ein Prüfungs
reglement zu erstellen, das der Genehmigung durch die zuständige Bundesbehörde 
bedarf. Das Prüfungsreglement regelt insbesondere die Zusammensetzung der Prü
fungskommission, das Anmeldeverfahren, den Prüfungsstoff und die Art und Dauer 
der Prüfung in den einzelnen Fächern, die Notengebung und die Bedingungen für 
das Bestehen der Prüfung. 
4 Das für die Berufsbildung zuständige Bundesamt bezeichnet die Fachausweise und 
Diplome, deren Inhaber und Inhaberinnen in bestimmten Fächern keine Prüfung 
ablegen müssen. Die Befreiung erstreckt sich auf die Fächer, deren Sachgebiet durch 
den Fachausweis oder das Diplom abgedeckt ist. 
5 Personen, die mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in leitender Stellung bei einer 
Strassentransportunternehmung nachweisen, können eine vereinfachte Prüfung ab
legen. 

4 SR 744.10 
5 Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 63 Absatz 1, 92 und 95 Absatz 1 der 

neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556). 
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6 Von der Prüfung befreit sind Personen, die eine Berufsprüfung oder höhere Fach
prüfung erfolgreich abgelegt haben. 

Art. 13 Widerruf der Zulassungsbewilligung 
1 Das Bundesamt prüft regelmässig, mindestens alle fünf Jahre, ob eine Strassen
transportuntemehmung die Zulassungsvoraussetzungen noch erfüllt 

2 Es widerruft die Zulassungsbewilligung entschädigungslos, wenn eine der Zulas
sungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt ist. 

Art. 14 Abs. 1 

1 Im Falle des Todes oder der Handlungsunfähigkeit der natürlichen Person, welche 
die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung erfüllt, darf ei
ne Strassentransportuntemehmung für die Dauer eines Jahres weitergeführt werden. 
Das Bundesamt kann diese Frist in begründeten Fällen um höchstens sechs Monate 
verlängern. 

Art. 23 Abs. 2 

2 Ab Inkrafttreten des Abkommens vom 21. Juni 19996 zwischen der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und 
Personenverkehr auf Schiene und Strasse dürfen grenzüberschreitende Transporte 
des Personen- und Güterverkehrs nur mit einer entsprechenden Bewilligung ausge
führt werden. 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 8. Oktober 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Anliker 

Datum der Veröffentlichung: 26. Oktober 19997 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 

10486 

6 
7 

SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 6971) 
BBI 1999 8733 

Ständerat, 8. Oktober 1999 

Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 
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Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 

Bundesgesetz 
zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit 

vom 8. Oktober 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 1999 1, 

beschliesst: 

I 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

1. Bundesgesetz vom 26. März 19312 über Aufenthalt und Niederlassung 
der Ausländer 

Ingress 

gestützt auf Artikel 69ter der Bundesverfassung3, 

Art. 1 

Dieses Gesetz gilt für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge
meinschaft und ihre Familienangehörigen sowie für entsandte Arbeitnehmer nur so 
weit, als das Abkommen vom 21. Juni 19994 zwischen der Schweizerischen Eidge
nossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitglied
staaten andererseits über die Freizügigkeit keine abweichende Bestimmung enthält 
oder dieses Gesetz eine vorteilhaftere Rechtsstellung vorsieht. 

Art. Ja 

Bisheriger Art. 1 

BBl 1999 6128 
SR 142.20 

1 
2 
3 Dieser Bestimmung entspricht Artikel 121 der neuen Bundesverfassung vom 18. April 

1999 (AS 1999 2556) 
4 SR ... ; AS ... ; (BBl 1999 7027) 
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2. Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen 
imAusland5 

Ingress 

gestützt auf die Zuständigkeit des Bundes im Bereich der auswärtigen Angelegen
heiten6 sowie die Artikel 64 und 64his der Bundesverfassung 7, 

Art. 5 Abs. 1 Bst. a, abis und d 

1 Als Personen im Ausland gelten: 

a. Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, die 
ihren rechtmässigen und tatsächlichen Wohnsitz nicht in der Schweiz haben; 

ahis. Staatsangehörige anderer ausländischer Staaten, die nicht das Recht haben, 
sich in der Schweiz niederzulassen; 

d. natürliche und juristische Personen sowie vermögensfähige Gesellschaften 
ohne juristische Persönlichkeit, die nicht Personen im Ausland nach den 
Buchstaben a, abis und c sind, wenn sie ein Grundstück für Rechnung von 
Personen im Ausland erwerben. 

Art. 7 Bst.j 

Keiner Bewilligung bedürfen: 

J. Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, die als 
Grenzgänger in der Region des Arbeitsorts eine Zweitwohnung erwerben. 

Art. 12 Bst. d 

Die Bewilligung wird auf jeden Fall verweigert, wenn: 

d. dem Erwerber einer Zweitwohnung im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Buch
stabe c, einer Ferienwohnung oder einer Wohneinheit in einem Apparthotel, 
seinem Ehegatten oder seinen Kindern unter 20 Jahren bereits eine solche 
Wohnung in der Schweiz gehört. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 8. Oktober 1999 

Die Schlussbestimmungen der Änderung vom 30. April 19978 gelten für diese Än
derung analog. 

5 
6 

7 

8 

SR 211.412.41 
Dieser allgemeinen Zuständigkeitsumschreibung entspricht Artikel 54 Absatz 1 der neu
en Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 122 und 123 der neuen Bundesverfassung 
vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
AS 1997 2086 
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3. Bundesgesetz vom 19. Dezember 18779 betreffend die Freizügigkeit 
des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

Titel 

Betrifft nur den italienischen Text. 

Ingress 

gestützt auf Artikel 33 Absatz 2 der Bundesverfassung 10, 

Gliederungstitel vor Art. 1 

1. Kapitel: Ausbildung 

1. Abschnitt: Diplome 

Art. 1 Eidgenössisches Diplom 

Ein eidgenössisches Diplom wird für die folgenden medizinischen Berufe erteilt: 

a. Ärztin oder Arzt; 

b. Zahnärztin oder Zahnarzt; 

c. Apothekerin oder Apotheker; 

d. Tierärztin oder Tierarzt. 

Art. 2 Voraussetzungen für die Erteilung des Diploms 

Das eidgenössische Diplom wird Personen erteilt, die: 

a. an einer schweizerischen universitären Hochschule die entsprechende Aus
bildung absolviert haben; und 

b. die eidgenössischen Prüfungen bestanden haben. 

Art. 2a Wirkung des Diploms und Verwendung des Diplomtitels 
1 Wer das eidgenössische Diplom als Zahnärztin oder Zahnarzt, als Apothekerin 
oder Apotheker oder als Tierärztin oder Tierarzt erworben hat, ist berechtigt, in der 
ganzen Schweiz seinen Beruf selbstständig auszuüben. 
2 Wer das eidgenössische Diplom als Ärztin oder Arzt erworben hat, darf nur unter 
der Aufsicht von Inhaberinnen oder Inhabern eines entsprechenden eidgenössischen 
Weiterbildungstitels ärztliche Handlungen vornehmen. 

9 SR 811.11 
10 Dieser Bestimmung entspricht Artikel 95 Absatz 1 der neuen Bundesverfassung vom 

18. April 1999 (AS 1999 2556) 
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3 Der Bundesrat regelt die Verwendung der eidgenössischen Diplomtitel als Berufs
bezeichnung. 

An.2b Anerkennung ausländischer Diplome 

1 Der Leitende Ausschuss (Art. 3) anerkennt ausländische Diplome, die auf Grund 
eines Vertrages über die gegenseitige Anerkennung mit dem betreffenden Staat als 
gleichwertig gelten. 
2 Ein anerkanntes ausländisches Diplom hat in der Schweiz die gleichen Wirkungen 
wie ein eidgenössisches Diplom. 

3 Wird das ausländische Diplom nicht anerkannt, so entscheidet der Leitende Aus
schuss, unter welchen Voraussetzungen das eidgenössische Diplom erworben wer
den kann. 

Gliederungstitel vor An. 3 

2. Abschnitt: Prüfungen 

An. 3 Sachüberschrift und Abs. 2 zweiter Satz 

Aufsicht 
2 ... Die Leitung und Verwaltung des Prüfungswesens stehen unter der Aufsicht des 
Eidgenössischen Departements des Innern (Departement). 

An. 4 Sachüberschrift 

Ernennung der Prüfungskommission 

An. 5 Sachüberschrift 

Zusammensetzung der Prüfungskommissionen sowie Ort 
und Sprache der Prüfung 

An. 6 Sachüberschrift 

Prüfungsregulativ 

2. Kapitel: Weiterbildung 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

An. 7 Eidgenössische Weiterbildungstitel 
1 Eidgenössische Weiterbildungstitel werden für den Arztberuf erteilt. Für andere 
medizinische Berufe werden sie nur so weit erteilt, als sich die Schweiz auf Grund 
internationaler Verträge verpflichtet hat, ausländische Weiterbildungstitel in diesen 
Berufen anzuerkennen. 
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2 Der Bundesrat bestimmt, welche eidgenössischen Weiterbildungstitel auf welchen 
Gebieten erteilt werden. 

3 Er legt für jeden Titel die Weiterbildungsziele fest. 

4 Jeder eidgenössische Weiterbildungstitel wird je von einer Vertreterin oder einem 
Vertreter des Bundes und der Trägerorganisation des Weiterbildungsprogramms 
unterzeichnet. 

Art. 8 Zulassung zur Weiterbildung 

1 Zur Weiterbildung ist zugelassen, wer ein eidgenössisches Diplom im entspre
chenden Beruf hat. 

2 Es besteht kein Anspruch auf einen Weiterbildungsplatz. 

Art. 9 Dauer der Weiterbildung 

1 Die Weiterbildung zu einem eidgenössischen Weiterbildungstitel dauert mindes
tens zwei und höchstens sechs Jahre. 

2 Für hochspezialisierte Fachgebiete, die sehr hohe Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erfordern, kann die Weiterbildungsdauer bis auf zehn Jahre verlängert 
werden. 
3 Bei Teilzeitweiterbildung wird die Dauer entsprechend verlängert. 

4 Der Bundesrat bestimmt: 

a. die Dauer der Weiterbildung für die einzelnen Weiterbildungstitel; 

b. wieweit Weiterbildungsperioden, die für einen Weiterbildungstitel absolviert 
werden, für andere Weiterbildungstitel angerechnet werden. 

Art. 10 Anerkennung ausländischer Weiterbildungstitel 
1 Der Weiterbildungsausschuss anerkennt ausländische Weiterbildungstitel, die auf 
Grund eines Vertrages über die gegenseitige Anerkennung mit dem betreffenden 
Staat als gleichwertig gelten und deren Inhaberin oder Inhaber eine Landessprache 
beherrscht. 
2 Ein anerkannter ausländischer Weiterbildungstitel hat in der Schweiz die gleichen 
Wirkungen wie der entsprechende eidgenössische Weiterbildungstitel. 
3 Wird der ausländische Weiterbildungstitel nicht anerkannt, so entscheidet der 
Weiterbildungsausschuss, unter welchen Voraussetzungen der entsprechende eidge
nössische Weiterbildungstitel erworben werden kann. 

Art. 11 Wirkung und Verwendung des Weiterbildungstitels 
1 Wer einen eidgenössischen ärztlichen Weiterbildungstitel erworben hat, ist be
rechtigt, in der ganzen Schweiz den Arztberuf selbstständig auszuüben. 
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2 Kantonale Bewilligungen zur selbstständigen Ausübung des Arztberufs sind nur an 
Inhaberinnen und Inhaber eines entsprechenden eidgenössischen Weiterbildungsti
tels zu erteilen. 

3 Wem die kantonale Bewilligung zur selbstständigen Berufsausübung als Verwal
tungsmassnahme entzogen worden ist, darf seinen Weiterbildungstitel während der 
Dauer des Entzugs nicht verwenden. Im Übrigen regelt der Bundesrat die Verwen
dung der eidgenössischen Weiterbildungstitel als Berufsbezeichnung. 

2. Abschnitt: Akkreditierung der Weiterbildungsprogramme 

An.12 Grundsatz 

Ein eidgenössischer Weiterbildungstitel wird nur erteilt, wenn die Weiterbildung im 
Rahmen eines vom Bund akkreditierten Programms durchgeführt worden ist. 

An.13 Akkreditierungskriterien 

Ein Weiterbildungsprogramm kann akkreditiert werden, wenn: 

a. es von einem gesamtschweizerischen Berufsverband oder ausnahmsweise 
von einer anderen geeigneten Organisation getragen wird; 

b. es geeignet ist, die vom Bundesrat festgelegten Weiterbildungsziele für die 
darin geregelten Weiterbildungstitel zu erreichen; 

c. es gesamtschweizerisch zugänglich ist; 

d. es eine wirksame, kontinuierliche Beurteilung und Schlussbeurteilung der 
beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der weiterzubildenden 
Personen vorsieht; 

e. es sowohl theoretischen Unterricht als auch eine praktische Ausbildung 
umfasst; 

f. die Weiterbildung in Weiterbildungsstätten erfolgt, die von der Trägerorga
nisation des Weiterbildungsprogramms zu diesem Zweck zugelassen sind; 

g. von den weiterzubildenden Personen in den Weiterbildungsstätten persönli
che Mitarbeit und die Übernahme von Verantwortung verlangt wird; 

h. die weiterzubildenden Personen die Kosten ihrer Weiterbildung mindestens 
teilweise durch persönliche Mitarbeit abgelten können; 

1. der Zugang zur Weiterbildung unabhängig ist von der Zugehörigkeit zu ei
nem Berufsverband; 

j. die Trägerorganisation des Weiterbildungsprogramms die zur Erreichung der 
Weiterbildungsziele erforderlichen Organisationsstrukturen und Verfahren 
vorweisen kann; 

k. es eine unabhängige und unparteiische Instanz vorsieht, welche Beschwer
den der weiterzubildenden Personen oder Weiterbildungsstätten in einem 
fairen Verfahren mindestens in den Fällen nach Artikel 19 beurteilt; 
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1. die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den universitären Hochschulen 
durchgeführt wird. 

Art. 14 Akkreditierungsverfahren 

l Die Trägerorganisation des Weiterbildungsprogramms stellt dem Departement 
Antrag auf Akkreditierung. 

2 Sie legt dem Antrag einen Bericht bei, in dem sie sich über die Erfüllung der 
Akkreditierungskriterien ausweist. 

3 Das Departement entscheidet nach Anhörung des Weiterbildungsausschusses. Es 
kann: 

a. die Akkreditierung für alle oder einzelne der im Weiterbildungsprogramm 
geregelten Weiterbildungstitel erteilen; 

b. die Akkreditierung mit Auflagen verknüpfen. 

4 Die Akkreditierung wird für sieben Jahre erteilt. 

5 Verweigert das Departement einem Weiterbildungsprogramm die Wiederakkredi
tierung, so regelt es die Rechtsstellung der betroffenen weiterzubildenden Personen. 

Art. 15 Kontrolle 
1 Jede Änderung eines akkreditierten Weiterbildungsprogramms ist dem Departe
ment zur Kenntnis zu bringen. 
2 Läuft die Änderung den Akkreditierungskriterien zuwider, so kann das Departe
ment neue Auflagen machen. 
3 Zwei Jahre nach der Auferlegung von Auflagen hat sich die Trägerorganisation 
des Weiterbildungsprogramms gegenüber dem Departement über die Erfüllung der 
Auflagen auszuweisen. Sind die Auflagen nicht mehr erfüllt, so kann das Departe
ment neue Auflagen machen oder, in schweren Fällen, die Akkreditierung entziehen. 
Artikel 14 Absatz 5 gilt sinngemäss. 

3. Abschnitt: Weiterbildungsausschuss 

Art. 16 Zusammensetzung und Organisation 
1 Der Bundesrat setzt auf Antrag des Departements einen Weiterbildungsausschuss 
ein und ernennt dessen Mitglieder. 
2 Er sorgt für eine angemessene Vertretung des Bundes, der Kantone, der universitä
ren Hochschulen sowie der betroffenen Berufskreise. 
3 Der Weiterbildungsausschuss gibt sich ein Geschäftsreglement; er regelt darin na
mentlich das Verfahren für seine Entscheidungen. Das Geschäftsreglement ist dem 
Departement zur Genehmigung vorzulegen. 
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Arl. 17 Aufgaben 

1 Der Weiterbildungsausschuss hat folgende Aufgaben: 

a. Er berät das Departement in Fragen der Weiterbildung. 

b. Er nimmt Stellung zu Akkreditierungsanträgen. 

c. Er erstattet dem Departement regelmässig Bericht. 

d. Er entscheidet über die Anerkennung ausländischer Weiterbildungstitel. 

e. Er entscheidet, wie weit ausländische Weiterbildungsperioden von Personen 
mit einem anerkannten ausländischen Diplom nach Artikel 2b an eine Wei
terbildung, für die ein eidgenössischer Titel erteilt wird, angerechnet werden 
können. 

2 Der Weiterbildungsausschuss kann der Trägerorganisation eines akkreditierten 
Weiterbildungsprogramms Massnahmen zur Erhöhung der Qualität der Weiterbil
dung vorschlagen. 

3. Kapitel: Fortbildung 

Arl. 18 

Inhaberinnen und Inhaber eidgenössischer Diplome und Weiterbildungstitel sind 
verpflichtet, ihre beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch konti
nuierliche Fortbildung zu vertiefen, zu erweitern und zu verbessern. 

4. Kapitel: Rechtsschutz, Aufsicht und Koordination 
1. Abschnitt: Rechtsschutz 

Arl. 19 Verfügungen der Trägerorganisation eines 
Weiterbildungsprogramms 

Die Trägerorganisation eines akkreditierten Weiterbildungsprogramms erlässt Ver
fügungen nach dem Verwaltungsverfahrensgesetzll über: 

a. die Anrechenbarkeit von Weiterbildungsperioden; 

b. die Zulassung zur Schlussprüfung; 

c. das Bestehen der Schlussprüfung; 

d. die Erteilung von Weiterbildungstiteln; 

e. die Anerkennung von Weiterbildungsstätten. 

11 SR 172.021 
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Art. 20 Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 

1 Die Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung entscheidet über 
Beschwerden gegen Verfügungen: 

a. der Bundesbehörden; 

b. der Trägerorganisation eines akkreditierten Weiterbildungsprogramms. 

2 Sie setzt sich aus einer Präsidentin oder einem Präsidenten und zwei Vizepräsi
dentinnen oder Vizepräsidenten, die über eine juristische Ausbildung und richterli
che Erfahrung verfügen, sowie aus sechs Sachverständigen zusammen. 
3 Sie entscheidet endgültig über Beschwerden, welche Prüfungen und die Anerken
nung von Weiterbildungsstätten betreffen. 
4 Beschwerden gegen Verfügungen nach den Artikeln 14 und 15 werden von der 
Präsidentin oder vom Präsidenten und den zwei Vizepräsidentinnen oder Vizepräsi
denten der Rekurskommission entschieden. 

s Im Übrigen gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz12. 

2. Abschnitt: Aufsicht 

Art. 21 

Der Bundesrat beaufsichtigt den Vollzug dieses Gesetzes. 

3. Abschnitt: Koordination 

Art. 22 
1 Der Leitende Ausschuss und der Weiterbildungsausschuss koordinieren ihre Tä
tigkeiten. 
2 Zu diesem Zweck sind sie je durch mindestens eine Delegierte oder einen Dele
gierten im anderen Ausschuss vertreten. 

5. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 23 Vollzug 

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften. 

12 SR 172.021 
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Art. 24 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 8. Oktober 1999 

1 Die bis zum lnkrafttreten dieser Änderung erteilten Titel, die einem eidgenössi
schen Weiterbildungstitel entsprechen, gelten ab lnkrafttreten dieser Änderung als 
eidgenössische Weiterbildungstitel; der Bundesrat erstellt eine Liste. 

2 Der Bundesrat kann Weiterbildungsprogramme, die schon vor lnkrafttreten dieser 
Änderung zur Erteilung von Titeln geführt haben, die einem eidgenössischen Wei
terbildungstitel entsprechen, als akkreditiert erklären. Diese Sonderakkreditierung 
gilt während dreier Jahre. 

3 Wer das eidgenössische Diplom als Ärztin oder Arzt erworben hat und bei lnkraft
treten dieser Änderung über eine kantonale Bewilligung zur selbstständigen Aus
übung des Arztberufs verfügt, ist weiterhin berechtigt, ohne eidgenössischen Wei
terbildungstitel in der ganzen Schweiz diesen Beruf selbstständig auszuüben. Wem 
bis zum lnkrafttreten kein Titel erteilt wurde, erhält einen eidgenössischen Weiter
bildungstitel, der seiner praktischen und theoretischen Weiterbildung entspricht. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

4. AHV-Gesetzl3 

Ingress 

gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung 14, 

Art. 2 Abs. 1 

1 Schweizer Bürger und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft, die in einem Staat wohnen, mit dem die Schweiz keine Vereinbarung 
über Soziale Sicherheit abgeschlossen hat, können der freiwilligen Versicherung 
beitreten, falls sie unmittelbar vorher während mindestens fünf aufeinanderfolgen
den Jahren obligatorisch versichert waren. 

Art. 102 Abs. 2 

2 Die Hilflosenentschädigung wird ausschliesslich durch die öffentliche Hand finanziert. 

Art. 103 Abs. 1, ]bis und 2 

1 Die öffentliche Hand beteiligt sich an der Finanzierung der jährlichen Ausgaben 
der Versicherung wie folgt: 

a. Der Bund übernimmt 16,36 Prozent der Gesamtausgaben der Versicherung, 
wobei der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Absatz 1 bis Buchstabe 

13 SR 831.10 
14 Dieser Bestimmung entsprechen die Artikel 111, 112 und 113 der neuen Bundesverfas

sung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
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a davon abgezogen wird; zusätzlich überweist er der Versicherung den Er
trag aus der Spielbankenabgabe. 

b. Die Kantone übernehmen 3,64 Prozent der Gesamtausgaben der Versiche
rung; davon abgezogen wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach 
Absatz 1 bis Buchstabe b. 

Ibis Die Hilflosenentschädigung wird finanziert: 

a. durch den Bund zu 96,36 Prozent; 

b. durch die Kantone zu 3,64 Prozent. 

2 Der Bundesrat ordnet die Berechnung der Kantonsbeiträge nach den Absätzen 1 
und 1 bis in gleicher Weise wie für die Invalidenversicherung. 

Dritter Teil: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 153a 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7115 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 
21. Juni 199916 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Frei
zügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7217 in 
ihrer angepassten Fassung•s. 

Vierter Teil 

Bisheriger Dritter Teil 

15 

16 
17 

18 

Verordnung (EWG) Nr. 1408nl des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI Nr. L 149 vom 5. Juli 1971, S. 2) (kodifiziert 
durch Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI Nr. L 28 vom 
30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 307/1999 des 
Rates vom 8. Februar 1999 (ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1). 
SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 7027) 
Verordnung (EWG) Nr. 574n2 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, ABI Nr. L 74 vom 27. März 1972, S. 1 (ebenfalls kodi
fiziert durch die Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI 
Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 1999, ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1. 
SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 7027) 
Eine provisorische, konsolidierte Fassung des Textes der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 mit den zuletzt durch die Verordnung (EG) des Rates 
Nr. 307 /1999 erfolgten Anderungen kann beim Bundesamt für Sozialversicherung, 
3003 Bern, bezogen werden. Massgeblich ist hingegen allein die im Amtsblatt der EG 
publizierte Fassung. 
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Freizügigkeit mit der EG. BG 

5. IV-Gesetz19 

Ingress 

gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung20, 

Art. 77 Abs. 2 

2 Die Hilfl.osenentschädigung wird ausschliesslich durch die öffentliche Hand finanziert. 

Art. 78 Beiträge der öffentlichen Hand 

1 An der Finanzierung der jährlichen Ausgaben der Versicherung beteiligen sich: 

a. der Bund mit 37,S Prozent der Gesamtausgaben der Versicherung; davon 
abgezogen wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Absatz 2 
Buchstabe a; 

b. die Kantone mit 12,S Prozent der Gesamtausgaben der Versicherung; davon 
abgezogen wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Absatz 2 
Buchstabe b. 

2 Die Hilflosenentschädigung wird finanziert: 

a. durch den Bund zu 87 ,S Prozent; 

b. durch die Kantone zu 12,S Prozent. 

3 Die Artikel 104 und 107 Absatz 2 AHVG21 sind sinngemäss anwendbar. 

Vierter Teil: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 80a 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7122 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 
21. Juni 199923 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Frei-

19 
20 

21 
22 

23 

SR 831.20 
Dieser Bestimmung entsprechen die Artikel 111, 112 und 113 der neuen Bundesverfas
sung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
SR 831.10 
Verordnung (EWG) Nr. 1408nl des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI Nr. L 149 vom 5. Juli 1971, S. 2) (kodifiziert 
durch Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates, ABI Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. 1); 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 
1999 (ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1). 
SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 7027) 
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Freizügigkeit mit der EG. BG 

zügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7224 in 
ihrer angepassten Fassung25. 

Fünfter Teil 

Bisheriger Vierter Teil 

6. Bundesgesetz vom 19. März 196526 über die Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

Ingress 

gestützt auf Artikel 34quater Absatz 7 der Bundesverfassung sowie auf Artikel 11 
Absatz 1 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung27, 

4. Abschnitt: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art 16a 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7128 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 
21. Juni 199929 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 

Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die ihrer 
Freizügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7230 
in angepassten Fassung31. 

24 

25 
26 
27 

28 

29 
30 

31 

Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, ABI Nr. L 74 vom 27. März 1972, S. 1 (ebenfalls kodi
fiziert durch die Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI 
Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 1999, ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1. 
SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 7027) 
SR 831.30 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 112 Absatz 6 und 196 Ziffer 10 der neuen 
Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI Nr. L 149 vom 5. Juli 1971, S. 2) (kodifiziert 
durch Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI Nr. L 28 vom 
30. Januar 1997, S. l); zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 307/1999 des 
Rates vom 8. Februar 1999 (ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1). 
SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 7027} 
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, ABI Nr. L 74 vom 27. März 1972, S. 1 (ebenfalls kodi
fiziert durch die Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI 
Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. l}; zuletzt geändert durch Verordnung (EG} 
Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 1999, ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1. 
SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 7027) 
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5. Abschnitt 
Bisheriger 4. Abschnitt 

7. Bundesgesetz vom 25. Juni 198232 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

Ingress 

gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung und auf Artikel 11 der Über
gangsbestimmungen der Bundesverfassung33, 

Art. 56 Abs. 1 Bst. g 

I Der Sicherheitsfonds: 

g. ist für die Anwendung von Artikel 89a Verbindungsstelle zu den Mitglied
staaten der Europäischen Gemeinschaft. Der Bundesrat erlässt die Ausfüh
rungsbestimmungen. 

Siebenter Teil: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 89a 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7134 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 
21. Juni 199935 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Frei
zügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7236 in 
ihrer angepassten Fassung37. 

32 
33 

34 

35 
36 

37 

SR 831.40 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 111, 112, 113 und 196 Ziffern 10 und 11 
der neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI Nr. L 149 vom 5. Juli 1971, S. 2) (kodifiziert 
durch Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABl Nr. L 28 vom 
30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 307/1999 des 
Rates vom 8. Februar 1999 (ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1). 
SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, ABI Nr. L 74 vom 27. März 1972, S. 1 (ebenfalls kodi
fiziert durch die Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI 
Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 1999, ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1. 
SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 7027) 
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Achter Teil 
Bisheriger Siebenter Teil 

8. Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199338 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 34quater und 64 der Bundesverfassung39, 

Art. 5a Barauszahlung in Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
1 Im Umfang des bis zum Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung erworbenen Alters
guthabens nach Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198240 über die beruf
liche Alters- Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge können Versicherte die Baraus
zahlung nur verlangen, wenn: 

a. sie die Schweiz endgültig verlassen, und 

b. sie nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft in dessen 
Rentenversicherung für die Risiken Alter, Tod und Invalidität weiterhin ob
ligatorisch versichert sind. 

2 Absatz 1 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens vom 21. Juni 199941 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit in Kraft. 

8. Abschnitt: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 25a 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7142 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 

38 
39 

40 
41 
42 

SR 831.42 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 111, 112, 113 und 122 der neuen Bundes
verfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
SR 831.40 
SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI Nr. L 149 vom 5. Juli 1971, S. 2) (kodifiziert 
durch Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI Nr. L 28 vom 
30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 307/1999 des 
Rates vom 8. Februar 1999 (ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1). 
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21. Juni 199943 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Frei
zügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408nl und Nr. 574n244 in 
ihrer angepassten Fassung45. 

9. Abschnitt 
Bisheriger 8. Abschnitt 

9. Bundesgesetz über die Krankenversicherung46 

Ingress 

gestützt auf Artikel 34bis der Bundesverfassung47, 

Art. 13 Abs. 2 Bst. f 

2 Die Versicherer müssen insbesondere: 

f. die soziale Krankenversicherung auch den versicherungspflichtigen Perso
nen anbieten, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft 
wohnen; auf Gesuch hin kann der Bundesrat Versicherer in besonderen Fäl
len von dieser Verpflichtung befreien. 

Art. 61 Abs. 4 und 5 

4 Für Versicherte, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft woh
nen, sind die Prämien je Mitgliedstaat zu berechnen. Der Bundesrat erlässt Vor
schriften, wie die Prämien dieser Versicherten und das Inkasso zu gestalten sind. 

5 Bisheriger Abs. 4 

43 
44 

45 
46 
47 

SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, ABI Nr. L 74 vom 27. März 1972, S. 1 (ebenfalls kodi
fiziert durch die Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI 
Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. l); zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 1999, ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1. 
SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
SR832.10 
Dieser Bestimmung entspricht Artikel 117 der neuen Bundesverfassung vom 18. April 
1999 (AS 1999 2556) 
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6. Titel: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 95a 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7148 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 
21. Juni 199949 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Frei
zügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7250 in 
ihrer angepassten Fassung5I. 

7. Titel 

Bisheriger 6. Titel 

10. Unfallversicherungsgesetz52 

Ingress 

gestützt auf Artikel 34his der Bundesverfassung53, 

48 

49 
50 

51 
52 
53 

Verordnung (EWG) Nr. 1408nl des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI Nr. L 149 vom 5. Juli 1971, S. 2) (kodifiziert 
durch Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI Nr. L 28 vom 
30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 307/1999 des 
Rates vom 8. Februar 1999 (ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1). 
SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
Verordnung (EWG) Nr. 574n2 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, ABI Nr. L 74 vom 27. März 1972, S. 1 (ebenfalls kodi
fiziert durch die Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI 
Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 1999, ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1. 
SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
SR832.20 
Dieser Bestimmung entspricht Artikel 117 der neuen Bundesverfassung vom 18. April 
1999 (AS 1999 2556) 
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Zehnter Titel: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 115a 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7154 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 
21. Juni 199955 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Frei
zügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7256 in 
ihrer angepassten Fassung57. 

Elfter Titel 

Bisheriger Zehnter Titel 

11. Bundesgesetz vom 20. Juni 195258 über die Familienzulagen 
in der Landwirtschaft 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 31 bis Absatz 3 Buchstabe b und 64bis der Bundesver
fassung59, 

54 

55 
56 

51 
58 
59 

Verordnung (EWG) Nr. 1408nl des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI Nr. L 149 vom 5. Juli 1971, S. 2) (kodifiziert 
durch Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI Nr. L 28 vom 
30. Januar 1997, S. 1 ); zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 307 /1999 des 
Rates vom 8. Februar 1999 (ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1). 
SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
Verordnung (EWG) Nr. 574n2 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408nl, ABI Nr. L 74 vom 27. März 1972, S. 1 (ebenfalls kodi
fiziert durch die Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI 
Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 1999, ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1. 
SR ... ; AS ... ; siehe Fussnote 18 
SR 836.1 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 104 und 123 der neuen Bundesverfassung 
vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
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V. Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 23a 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7160 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 
21. Juni 199961 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Frei
zügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7262 in 
ihrer angepassten Fassung63. 

VI. 

Bisheriger V. Abschnitt 

12. Arbeitslosenversicherungsgesetz64 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 34novies und 34ter Absatz 1 Buchstaben a und e der Bundes
verfassung65, 

Art. 13 Abs. 2bis 

2bis Zeiten, in denen sich die Versicherten der Erziehung von Kindern unter 16 Jah
ren widmeten und daher keine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben, 
werden als Beitragszeiten angerechnet, sofern die Versicherten: 

60 

61 
62 

63 
64 
65 

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI Nr. L 149 vom 5. Juli 1971, S. 2) (kodifiziert 
durch Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI Nr. L 28 vom 
30. Januar 1997, S. l); zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 307/1999 des 
Rates vom 8. Februar 1999 (ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1). 
SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
Verordnung (EWG) Nr. 574n2 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, ABI Nr. L 74 vom 27. März 1972, S. 1 (ebenfalls kodi
fiziert durch die Verordnung [EG] Nr. 118/97 des Rates vom 2. Dezember 1996, ABI 
Nr. L 28 vom 30. Januar 1997, S. 1); zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 307/1999 des Rates vom 8. Februar 1999, ABI Nr. L 38 vom 12. Februar 1999, S. 1. 
SR ... ; AS 2000 ... (BBl 1999 7027) 
SR 837.0 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 110 Absatz 1 Buchstaben a und c und 114 
der neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556) 
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a. im Anschluss an die Erziehungsperiode auf Grund einer wirtschaftlichen 
Zwangslage eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen müssen; 

b. die Erziehungsperiode in der Schweiz verbracht haben und diese in der 
Rahmenfrist für die Beitragszeit mehr als 18 Monate gedauert hat. 

Art. 14 Abs. 1-3 und 5bis 

1 Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die innerhalb der Rah
menfrist (Art. 9 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem 
Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit nicht erfüllen konnten wegen: 

a. einer Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung, sofern sie während 
mindestens zehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz hatten; 

b. Krankheit, Unfall oder Mutterschaft, sofern sie während dieser Zeit Wohn
sitz in der Schweiz hatten; 

c. eines Aufenthaltes in einer schweizerischen Haft- oder Arbeitserziehungsan-
stalt oder einer ähnlichen schweizerischen Einrichtung. 

2 Ebenfalls von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die wegen 
Trennung oder Scheidung der Ehe, wegen Invalidität oder Todes des Ehegatten oder 
aus ähnlichen Gründen oder wegen Wegfalls einer Invalidenrente gezwungen sind, 
eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu erweitern. Diese Regel 
gilt nur dann, wenn das betreffende Ereignis nicht mehr als ein Jahr zurückliegt und 
die betroffene Person beim Eintritt dieses Ereignisses ihren Wohnsitz in der Schweiz 
hatte. 
3 Schweizer, die nach einem Auslandaufenthalt von über einem Jahr in einem Staat 
ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft in die Schweiz zurückkehren, sind wäh
rend eines Jahres von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, sofern sie sich über eine 
entsprechende Beschäftigung als Arbeitnehmer im Ausland ausweisen können. Un
ter den gleichen Voraussetzungen sind Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Eu
ropäischen Gemeinschaft, deren Niederlassungsbewilligung nicht erloschen ist, von 
der Erfüllung der Beitragszeit befreit. Der Bundesrat bestimmt zudem, unter wel
chen Voraussetzungen Ausländer, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Gemeinschaft sind, und deren Niederlassungsbewilligung nicht 
erloschen ist, nach einem Auslandaufenthalt von über einem Jahr von der Erfüllung 
der Beitragszeit befreit sind. 

Sbis Personen, die sich im Anschluss an die schweizerische obligatorische Schul
pflicht der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen, können während der ihnen in 
den Absätzen 4 und 5 auferlegten Wartezeit an einem Programm zur vorüberge
henden Beschäftigung teilnehmen. Der Bundesrat bestimmt nach Artikel 75 die an
rechenbaren Kosten dieser Programme. 

Art. 18 Abs. 5 

5 Absatz 4 gilt auch für Personen, die eine Altersleistung einer ausländischen obli
gatorischen oder freiwilligen Altersversicherung beziehen, unabhängig davon, ob es 
sich um eine ordentliche Altersleistung oder um eine Vorruhestandsleistung handelt. 
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Neunter Titel: Schlussbestimmungen 
Viertes Kapitel: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 121 

Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7166 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch das Abkommen vom 
21. Juni 199967 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Frei
zügigkeit, sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7268 in 
ihrer angepassten Fassung69. 

Fünftes Kapitel 

Bisheriges Viertes Kapitel 

Art. 122 

Bisheriger Art. 121 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 8. Oktober 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Antiker 

Ständerat, 8. Oktober 1999 

Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 

Datum der Veröffentlichung: 26. Oktober 199970 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 10486 

66 
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Bundesbeschluss 
über die Finanzierung der Vollbeteiligung der Schweiz 
an den Programmen der EU im Bereich der Forschung, 
der technologischen Entwicklung und der Demonstration 
(einschliesslich EURATOM) in den Jahren 2001 und 2002 

vom 2. September 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschqft, 

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 1999 1, 

beschliesst: 

Art.1 

1 Für die Vollbeteiligung der Schweiz am Fünften Rahmenprogramm für Forschung, 
technologische Entwicklung und Demonstration der Europäischen Union und an 
EURATOM in den Jahren 2001 und 2002 wird ein Gesamtkredit von 432 Millionen 
Franken bewilligt. 

2 Der Gesamtkredit wird wie folgt aufgeteilt: 
Mio. Fr. 

a. Beitrag der Schweiz an die EU für die Jahre 2001 und 2002 410 

b. Begleitmassnahmen für die Jahre 2001 und 2002 22 

Art.2 

Die einzelnen Verpflichtungen dürfen bis zum 31. Dezember 2002 eingegangen 
werden. 

Art. 3 

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referen
dum. 

Nationalrat, 2. September 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Anliker 
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Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 
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Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 

Bundesgesetz 
iiber die Landwirtschaft 
(Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

Änderung vom 8. Oktober 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 19991, 

beschliesst: 

I 

Das Landwirtschaftsgesetz2 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 3}bis, 3}octies, 32 und 64bis der Bundesverfassung3, 

Art. 9Abs. 2 
2 Die Organisationen dürfen von den Produzentinnen und Produzenten keine obli
gatorischen Beiträge für die Finanzierung ihrer Verwaltung erheben. Falls eine Or
ganisation von ihren Mitgliedern Beiträge für die Finanzierung von Selbsthilfemass
nahmen im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 erhebt, kann der Bundesrat die Verpflich
tung, Beiträge zu leisten, auf die Gesamtheit der von einem Produkt oder einer Pro
duktegruppe betroffenen Produzenten, Verarbeiter und gegebenenfalls Händler aus
dehnen. Produkte aus der Direktvermarktung dürfen den Massnahmen und Vor
schriften der Organisationen nach Artikel 8 nicht unterstellt werden. 

Art. 55 Abs. 3 

3 Die Kosten für die Markterschliessung und die Marktentlastung werden von der 
Organisation getragen. Die Bestimmungen von Artikel 9 Absatz 2 gelten sinnge
mäss. Der Bund kann sich im Rahmen von Artikel 13 an den Kosten der Marktent
lastungsmassnahmen beteiligen. 

1 BBI 1999 6128 
2 SR 910.1 
3 Diesen Bestimmungen entsprechen namentlich die Artikel 45, 46 Absatz 1, 102, 103, 

104, 123 und 147 der neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556). 
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Art. 187 Abs. 12 
12 Die Summe der Bundesbeiträge für die Ausfuhr (Art. 26), für den Sektor Milch 
(Art. 38, 39 und 40), für den Sektor Schlachtvieh und Fleisch (Art. 50) sowie für 
den Sektor Pflanzenbau (Art. 54, 56, 57, 58 und 59) ist in den fünf Jahren nach In
krafttreten dieses Gesetzes um einen Drittel gegenüber den Ausgaben für das Jahr 
1998 abzubauen. 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 8. Oktober 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Anliker 

Datum der Veröffentlichung: 26. Oktober 19994 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 
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Ständerat, 8. Oktober 1999 

Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 
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Bundesgesetz 
zur Verlagerung von alpenquerendem 
Güterschwerverkehr auf die Schiene 
(Verkehrsverlagerungsgesetz) 

vom 8. Oktober 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 84 der Bundesverfassung, 
in Ausführung des Abkommens vom 21. Juni 19991 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und Perso
nenverkehr auf Schiene und Strasse, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 19992, 

beschliesst: 

Art.1 Ziel 

1 Der Bund ist bestrebt, zum Schutz des Alpengebietes in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen, den Bahnen und seinen europäischen Partnern eine sukzessive Verlage
rung von alpenquerendem Güterschwerverkehr auf die Schiene zu erzielen. 

2 Für den auf den Transitstrassen im Alpengebiet verbleibenden alpenquerenden 
Güterschwerverkehr gilt eine Zielgrösse von 650 000 Fahrten pro Jahr, welche 
möglichst rasch, spätestens zwei Jahre nach Eröffnung des Lötsehberg-Basistunnels 
erreicht werden soll. 

3 Falls das Verlagerungsziel nach den Absätzen 1 und 2 gefährdet erscheint, legt der 
Bundesrat Zwischenschritte für die Verlagerung fest und trifft die notwendigen 
Massnahmen oder beantragt diese der Bundesversammlung. Er schlägt nötigenfalls 
weitere Massnahmen im Rahmen der Botschaft für ein Ausführungsgesetz zu Artikel 
84 der Bundesverfassung vor. 

Art.2 Massnahmen 
1 Die Zielsetzungen nach Artikel 1 sollen in erster Linie durch die zeitgerechte und 
zielgerichtete Umsetzung der Bahnreform, des Schwerverkehrsabgabegesetzes vom 
19. Dezember 19973, des Alpentransit-Beschlusses vom 4. Oktober 19914 und des 
Abkommens vom 21. Juni 19995 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Europäischen Gemeinschaft über den Güter- und Personenverkehr auf 

SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 6971) 
2 BBI 1999 6128 
3 BBI 1997 IV 1614 
4 SR 742.104 
5 SR ... ; AS 2000 ... (BBI 1999 6971) 
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Schiene und Strasse (nachfolgend Landverkehrsabkommen genannt) erreicht wer
den. 

2 Der Bundesrat hält die Bahnunternehmen im Rahmen seiner Kompetenzen und 
Möglichkeiten an, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den europäischen 
Bahnen im Sinne benutzerfreundlicher Angebote wesentlich zu verbessern. 

3 Flankierend dazu trifft der Bundesrat weitere, die schweizerischen Transporteure 
nicht diskriminierende Massnahmen, welche dazu beitragen, die Verlagerung zu er
reichen. Diese stützen sich insbesondere auf das Eisenbahngesetz vom 20. Dezem
ber 19576, das Transportgesetz vom 4. Oktober 19857, das Personenbeförderungsge
setz vom 18. Juni 19938, das Strassenverkehrsgesetz9, das Umweltschutzgesetz vom 
7. Oktober 198310, das Bundesgesetz vom 22. März 198511 über die Verwendung 
der zweckgebundenen Mineralölsteuer und das Schwerverkehrsabgabegesetz vom 
19. Dezember 199712. 

Art.3 Rollende Planung 
1 Der Bundesrat unterbreitet den zuständigen parlamentarischen Kommissionen alle 
zwei Jahre einen Bericht über die Verkehrsverlagerung. 

2 Dieser Bericht enthält insbesondere: 

a. eine Beurteilung der Wirksamkeit der bisher getroffenen Massnahmen; 

b. die angestrebten Zwischenziele für die Folgeperiode; 

c. das Vorgehen zur möglichst raschen Erreichung des Verlagerungsziels nach 
Artikel L 

3 Der Bericht wird erstmals im Frühjahr 2002 erstellt. 

4 Für die erste Zweijahresperiode nach Inkrafttreten des Landverkehrsabkommens 
gilt als Ziel eine Stabilisierung des alpenquerenden Strassengüterverkehrs auf dem 
Stand des Jahres 2000. 

Art.4 Abgabe auf Kontingenten nach internationalen Verkehrsabkommen 
1 Die Erhebung der Abgabe auf Kontingenten für 40-Tonnen- und Leer- sowie 
Leichtfahrten nach der Übergangsregelung des Landverkehrsabkommens oder nach 
anderen bilateralen Verkehrsabkommen richtet sich nach dem Schwerverkehrsabga
begesetz vom 19. Dezember 199713, soweit die besonderen Bestimmungen in den 
internationalen Verkehrsabkommen keine abweichenden Vorschriften enthalten. Der 
Bundesrat regelt den Vollzug. 

6 SR 742.101 
7 SR 742.40 
8 SR 744.10 
9 SR 741.01 
10 SR 814.01 
l l SR 725.116.2 
12 BBl 1997 N 1614 
13 BBl 1997 N 1614 
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2 Die Erträge aus der Erhebung der Abgabe nach Absatz 1 werden nach Abzug des 
Vollzugsaufwandes in erster Linie zur Finanzierung der Massnahmen nach Artikel 2 
verwendet. Hierfür nicht verwendete Erträge fallen in den Fonds für Eisenbahn
grossprojekte. 

Art.5 Verteilung der schweizerischen Kontingente 

1 Der Bundesrat regelt in Absprache mit den Kantonen für die schweizerischen 
Kontingente nach den internationalen Verkehrsabkommen die Anzahl und die Ver
teilung der Bewilligungen für 40-Tonnen-, Leer- und Leichtfahrten. Bei den 40-
Tonnen-Kontingenten sorgt der Bundesrat für die Gleichbehandlung der inländi
schen mit den ausländischen Transporteuren. 

2 Dabei berücksichtigt er insbesondere das Verlagerungsziel nach Artikel 1 und die 
Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft und der schwei
zerischen Transporteure. 

3 Der Bundesrat kann die Gewährung der einen Hälfte der schweizerischen Kontin
gente von bestimmten Voraussetzungen wie insbesondere vom Nachweis der Benut
zung des Schienengüterverkehrs abhängig machen. Die andere Hälfte der Kontin
gente wird auf die Kantone aufgeteilt und von diesen selbstständig in Berücksichti
gung der Bedürfnisse des transportierenden Gewerbes zugeteilt. 

4 Der Handel und die unentgeltliche Weitergabe von Kontingenten sind untersagt. 
Nicht verwendete Kontingente verlieren ihre Gültigkeit spätestens zwei Monate 
nach Ausstellung. 

Art. 6 Änderung bisherigen Rechts 

1. Das Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 199714 wird wie folgt geän
dert: 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 24septies, 36quater, 36sexies der Bundesverfassung und 
Artikel 23 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung 15, 

Art. 4Abs. 3 

3 Für Fahrten im unbegleiteten kombinierten Verkehr besteht Anspruch auf eine 
pauschale Rückerstattung. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 10 Abs. 3 
3 Der Bund entrichtet den Kantonen Beiträge an Schwerverkehrskontrollen. 

14 BBI 1997 IV 1614 
15 Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 74, 84, 85 und 196 Ziffer 12 der neuen 

Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556). 
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2. Das Strassenverkehrsgesetz16 wird wie folgt geändert: 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 34ter, 37bis, 64 und 64bis der Bundesverfassung 17, 

Art. 2 Abs. 2 

2 Für schwere Mot01wagen zur Güterbeförderung gilt ein Nachtfahr
verbot von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr und ein Sonntagsfahrverbot. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Vor Art. 54 (6. Abschnitt) einfügen 

Art. 53a 

Sicherstellung 
eines flüssigen 
und sicheren 
Transitverkehrs 

1 Der Bundesrat kann zur Sicherstellung der Ziele des Verkehrsverla
gerungsgesetzes vom 8. Oktober 199918 und im Sinne eines flüssigen 
und sicheren Transitverkehrs durch die Alpen V erkehrslenkungsmass
nahmen für die schweren Motorwagen zum Gütertransport vorsehen. 
2 Die Kantone nehmen dem Ziel des Verkehrsverlagerungsgesetzes 
und der erhöhten Gefährdung angepasste Schwerverkehrskontrollen 
auf der Strasse vor. 

Art.54 Abs. Jbis 

Ibis Die Polizei kann schwere Motorwagen zum Gütertransport, wel
che die vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit nicht erreichen kön
nen, zur Umkehr anhalten. 

3. Das Bundesgesetz vom 22. März 198519 über die Verwendung der zweckgebun
denen Mineralölsteuer wird wie folgt geändert: 

Ingress 

gestützt auf die Artikel 36bis, 36ter und 37 der Bundesverfassung20, 

16 
17 

18 
19 
20 

SR 741.01 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 82, 110, 122 und 123 der neuen 
Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556). 
SR ... ; AS ... (BBI 1999 ... ) 
SR 725.116.2 
Diesen Bestimmungen entsprechen die Artikel 82, 83, 86, 131 Absätze 1 Buchstabe e 
und 2 der neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556). 
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Art. 8 Abs. 1 Bst. e 

1 Anrechenbar sind: 

e. die Kosten der Einrichtungen, die der Sicherheit und der Entlastung der 
Strasse dienen, wie Chemiewehrstützpunkte, Vorrichtungen für Gewichts
kontrollen, Abstellspuren und-flächen. 

Art. 11 Abs. 2 erster Satz 
2 Der betriebliche Unterhalt umfasst alle Massnahmen und Arbeiten, die für die Si
cherheit und Betriebsbereitschaft der Strassen notwendig sind, wie die Schaden
wehren, die Schneeräumung und Reinigung der Fahrbahnen und Standspuren sowie 
die Pflege der Mittelstreifen und der Böschungen, alle Arbeiten zur Erhaltung einer 
dauernden Betriebsbereitschaft der Verkehrseinrichtungen sowie kleinere Repara
turen .... 

Art. 7 Referendum, Inkrafttreten und Geltungsdauer 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat setzt dieses Gesetz spätestens gleichzeitig mit dem Landverkehrs
abkommen vom 21. Juni 199921 in Kraft. 

3 Dieses Gesetz gilt bis zum Inkrafttreten eines Ausführungsgesetzes zu Artikel 84 
der Bundesverfassung, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2010. Der Bundesrat 
unterbreitet der Bundesversammlung spätestens im Jahre 2006 eine Botschaft für ein 
Ausführungsgesetz zu Artikel 84 der Bundesverfassung. 

Nationalrat, 8. Oktober 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Antiker 

Datum der Veröffentlichung: 26. Oktober 199922 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 
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Bundesgesetz 
über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen 
für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen 
(Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer) 

vom 8. Oktober 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 110 Absatz 1 Buchstaben a und b der Bundesverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 1999 1, 

beschliesst: 

Art.1 Gegenstand 
1 Dieses Gesetz regelt die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer, die ein Arbeitgeber mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland 
in die Schweiz entsendet, damit sie hier für einen bestimmten Zeitraum: 

a. auf seine Rechnung und unter seiner Leitung im Rahmen eines Vertragsver
hältnisses zwischen ihm und dem Leistungsempfänger eine Arbeitsleistung 
erbringen; 

b. in einer Niederlassung oder einem Betrieb arbeiten, der zur Unternehmens
gruppe des Arbeitgebers gehört. 

2 Der Begriff der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers bestimmt sich nach 
schweizerischem Recht (Art. 319 ff. Obligationenrecht, QR2). 

Art. 2 Minimale Arbeits- und Lohnbedingungen 
1 Die Arbeitgeber müssen den entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
mindestens die Arbeits- und Lohnbedingungen garantieren, die in Bundesgesetzen, 
Verordnungen des Bundesrates, allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsver
trägen und Normalarbeitsverträgen im Sinne von Artikel 360a OR3 in den folgenden 
Bereichen vorgeschrieben sind: 

a. die minimale Entlöhnung; 

b. Arbeits- und Ruhezeit; 

c. Mindestdauer der Ferien; 

1 BBI 1999 6128 
2 SR220 
3 SR220 
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d. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz; 

e. Schutz von Schwangeren, Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen; 

f. Nichtdiskriminierung, namentlich Gleichbehandlung von Frau und Mann. 

2 Sind im Zusammenhang mit der Gewährung von Ferienansprüchen und Kinderzu
lagen Beiträge an Ausgleichskassen oder vergleichbare Einrichtungen durch allge
mein verbindliche Gesamtarbeitsverträge vorgesehen, so gelten diese Bestimmungen 
auch für Arbeitgeber, welche Arbeitnehmer in die Schweiz entsenden, sofern das 
Land, in dem der Entsender seinen Sitz hat, eine gleiche Regelung kennt. Diese Be
stimmung gilt nicht, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass er Beiträge an eine sol
che Einrichtung im Staat seines Sitzes leistet. 

3 Die im Zusammenhang mit der Entsendung gewährten Entschädigungen gelten als 
Lohnbestandteil, sofern sie keinen Ersatz für tatsächlich getätigte Aufwendungen 
wie solche für Reise, Verpflegung und Unterkunft darstellen. 

4 Die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen müssen für die ganze Dauer des 
Einsatzes eingehalten werden. 

5 Der Bundesrat kann Bestimmungen erlassen, wonach der ausländische Arbeitgeber 
nachweisen muss, dass er die Sozialabgaben entrichtet. 

Art. 3 Unterkunft 

Der Arbeitgeber muss den entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine 
Unterkunft garantieren, die dem üblichen Standard bezüglich Hygiene und Komfort 
genügt. Die Abzüge für Unterkunft und Verpflegung dürfen das ortsübliche Mass 
nicht übersteigen. 

Art. 4 Ausnahmen 
1 Die Mindestvorschriften für die Entlöhnung und die Ferien gelten nicht für: 

a. Arbeiten von geringem Umfang; 

b. Montage oder erstmaligen Einbau, wenn die Arbeiten weniger als acht Tage 
dauern und Bestandteil eines Warenlieferungsvertrages bilden. 

2 Der Bundesrat legt die Kriterien zur Bestimmung der Arbeiten nach Absatz 1 fest. 
Der Umfang bemisst sich nach Art, Dauer und Häufigkeit der Einsätze sowie Zahl 
der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

3 Die Bereiche des Bauhaupt- und des Baunebengewerbes sowie des Hotel- und 
Gastgewerbes sind von Absatz 1 ausgenommen. Der Bundesrat kann weitere Bran
chen von Absatz 1 ausnehmen. 

Art. 5 Subunternehmer 
1 Werden die Arbeiten von Subunternehmern mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland 
ausgeführt, so muss der Erstunternehmer, wie beispielsweise Total-, General- oder 
Hauptunternehmer, die Subunternehmer vertraglich verpflichten, dieses Gesetz ein
zuhalten. 
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2 Fehlt eine solche Verpflichtung, so kann der Erstunternehmer für Verstösse von 
Subunternehmern gegen dieses Gesetz mit den Sanktionen nach Artikel 9 belegt 
werden; der Erstunternehmer haftet zudem zivilrechtlich für die Nichteinhaltung der 
Mindestbedingungen nach Artikel 2. Erstunternehmer und Subunternehmer haften 
in diesem Fall solidarisch. 

Art. 6 Meldung 

l Vor Beginn des Einsatzes hat der Arbeitgeber der zuständigen kantonalen Behörde 
nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d schriftlich und in der Amtssprache des Einsatz
ortes zu melden: 

a. Zahl und Namen der entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; 

b. Datum des Arbeitsbeginns und voraussichtliche Dauer der Arbeiten; 

c. Art der auszuführenden Arbeiten; 

d. den genauen Ort, an dem die Arbeiten ausgeführt werden. 

2 Der Arbeitgeber hat der Meldung nach Absatz 1 die Erklärung beizulegen, dass er 
von den Bedingungen nach den Artikeln 2 und 3 Kenntnis genommen hat und sich 
verpflichtet, sie einzuhalten. 

3 Der Bundesrat bezeichnet die Fälle, in denen von der Meldung abgesehen werden 
kann. 

Art. 7 Kontrolle 

l Die Einhaltung der Anforderungen nach diesem Gesetz wird kontrolliert: 

a. bezüglich der Bestimmungen eines allgemein verbindlich erklärten Gesamt
arbeitsvertrags: von den mit der Durchsetzung des Gesamtarbeitsvertrages 
betrauten paritätischen Organen; 

b. bezüglich der Bestimmungen eines Normalarbeitsvertrages über Minimal
löhne im Sinne von Artikel 360a des Obligationenrechts4: von den durch die 
Kantone oder den Bund eingesetzten tripartiten Kommissionen (Art. 360b 
OR); 

c. bezüglich der Bestimmungen von Bundeserlassen: von den nach diesen Er
lassen zuständigen Behörden; 

d. bezüglich der andern Bestimmungen: von den durch die Kantone bezeich-
neten Behörden. 

2 Der Arbeitgeber muss den Organen nach Absatz 1 auf Verlangen alle Dokumente 
zustellen, welche die Einhaltung der Arbeits- und Lohnbedingungen der entsandten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer belegen. Die Dokumente müssen in einer 
Amtssprache vorgelegt werden. 

3 Sind die notwendigen Dokumente nicht oder nicht mehr vorhanden, so hat der Ar
beitgeber das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zu beweisen, sofern er nicht 

4 SR220 
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den Nachweis zu erbringen vermag, dass ihn am Verlust der Unterlagen kein Ver
schulden trifft. 

4 Der Arbeitgeber muss den Kontrollorganen jederzeit freien Zutritt zum Arbeits
platz und den Verwaltungsräumen gewähren. 

5 Bundesrat und Kantone regeln die Entschädigung der Organe, die mit der Kon
trolle der Gesetzesanwendung betraut sind. 

Art. 8 Zusammenarbeit 

1 Die Kontrollorgane nach Artikel 7 koordinieren ihre Tätigkeiten und arbeiten zu
sammen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendig ist. 

2 Sie tauschen untereinander die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen aus. 
3 Die zuständigen Behörden können mit den Behörden anderer Länder zusammenar
beiten, um über die grenzüberschreitende Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern Informationen auszutauschen, die Verstösse gegen dieses Gesetz 
verhindern. 

Art. 9 Sanktionen 
1 Die Kontrollorgane melden jeden Verstoss gegen dieses Gesetz der zuständigen 
kantonalen Behörde. 
2 Die zuständige kantonale Behörde nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d kann: 

a. bei geringfügigen V erstössen gegen Artikel 2 und bei Verstössen gegen die 
Artikel 3 und 6 eine Verwaltungsbusse bis 5000 Franken aussprechen; Arti
kel 7 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes 5 ist anwendbar; 

b. bei Verstössen gegen Artikel 2, die nicht geringfügig sind, dem betreffenden 
Arbeitgeber verbieten, während ein bis fünf Jahren in der Schweiz seine 
Dienste anzubieten; 

c. dem fehlbaren Arbeitgeber die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferle-
gen. 

3 Die Behörde, die eine Sanktion ausspricht, stellt der zuständigen Bundesbehörde6 
eine Kopie ihres Entscheides zu. Diese führt eine Liste der Arbeitgeber, die Gegen
stand einer rechtskräftigen Sanktion gewesen sind. 

Art.10 Rechtsmittel 

Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz7 und 
nach dem Bundesrechtspflegegesetz8• 

5 
6 
7 
8 

SR 313.0 
Gegenwärtig Staaatssekretariat flir Wirtschaft (seco) 
SR 172.021 
SR 173.110 
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Art. 11 Klagerecht 

Die Organisationen, die nach ihren Statuten die sozialen und wirtschaftlichen Inte
ressen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber wahren, haben 
ein selbstständiges Klagerecht auf Feststellung einer Verletzung dieses Gesetzes. 

Art.12 Strafbestimmungen 

1 Mit Busse bis zu 40 000 Franken wird bestraft, sofern nicht ein mit höherer Strafe 
bedrohtes Vergehen des Straf gesetzbuches9 vorliegt, wer: 

a. in Verletzung der Auskunftspflicht wissentlich falsche Auskünfte erteilt oder 
die Auskunft verweigert; 

b. sich der Kontrolle der zuständigen Behörde widersetzt oder in irgendeiner 
Weise die Kontrolle verunmöglicht. 

2 In leichten Fällen kann die Behörde von einer Strafverfolgung absehen. 

3 Mit Busse bis zu 1 000 000 Franken wird bestraft, sofern nicht ein mit höherer 
Strafe bedrohtes V erbrechen oder Vergehen des Strafgesetzbuches vorliegt, wer in 
seiner Funktion als Arbeitgeber einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer die 
in Artikel 2 genannten Mindestbedingungen systematisch und in gewinnsüchtiger 
Absicht nicht garantiert. 
4 Artikel 59 des Strafgesetzbuchs ist anwendbar. 

Art.13 Strafverfolgung 

Strafbare Handlungen gegen dieses Gesetz werden von den Kantonen verfolgt und 
beurteilt. 

Art.14 Aufsicht über den Vollzug 

Die zuständige Bundesbehörde10 beaufsichtigt den Vollzug dieses Gesetzes. Sie 
kann den Kontrollorganen nach Artikel 7 Weisungen erteilen. 

Art.15 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes; es gilt so lange das Ab
kommen vom 21. Juni 199911 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten anderer
seits über die Freizügigkeit in Kraft ist. 

9 
10 
11 

SR 311.0 
Gegenwärtig Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) 
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Nationalrat, 8. Oktober 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Anliker 

Datum der Veröffentlichung: 26. Oktober 199912 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Februar 2000 

10486 

12 BBl 1999 87 44 

Ständerat, 8. Oktober 1999 

Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 
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Anhang 

Änderung bisherigen Rechts 

1. Bundesgesetz vom 18. Dezember 198713 über das Internationale Privatrecht 

Ingress 

gestützt auf die Zuständigkeit des Bundes in auswärtigen Angelegenheiten 14 und auf 
Artikel 64 der Bundesverfassung 15, 

Art. 115 Absatz 3 

3 Für Klagen bezüglich der auf die Arbeitsleistung anzuwendenden Arbeits- und 
Lohnbedingungen sind zudem die Schweizer Gerichte am Ort zuständig, an den der 
Arbeitnehmer für einen begrenzten Zeitraum und zur Verrichtung auch nur eines 
Teils seiner Arbeit aus dem Ausland entsandt worden ist. 

2. Obligationenrecht16 

Art. 360a 

IV. Mindestlöhne 1 Werden innerhalb einer Branche oder einem Beruf die orts-, be-
1. Voraussetzungen rufs- oder branchenüblichen Löhne wiederholt in missbräuchlicher 

Weise unterboten und liegt kein Gesamtarbeitsvertrag mit Bestim
mungen über Mindestlöhne vor, der allgemein verbindlich erklärt 
werden kann, so kann die zuständige Behörde zur Bekämpfung oder 
Verhinderung von Missbräuchen auf Antrag der tripartiten Kommis
sion nach Artikel 360b einen befristeten Normalarbeitsvertrag erlas
sen, der nach Regionen und gegebenenfalls Orten differenzierte 
Mindestlöhne vorsieht. 

13 
14 

15 

16 

SR291 

2 Die Mindestlöhne dürfen weder dem Gesamtinteresse zuwiderlau
fen noch die berechtigten Interessen anderer Branchen oder Bevöl
kerungskreise beeinträchtigen. Sie müssen den auf regionalen oder 
betrieblichen Verschiedenheiten beruhenden Minderheitsinteressen 
der betroffenen Branchen oder Berufe angemessen Rechnung tragen. 

Dieser Zuständigk:eitsumschreibung entspricht Artikel 54 Absatz 1 der neuen 
Bundesverfassung vom 18. April 1999 (AS 1999 2556). 
Dieser Bestimmung entspricht Artikel 122 der neuen Bundesverfassung vom 18. April 
1999 (AS 1999 2556). 
SR220 
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2. Tripartite 
Kommissionen 

Art. 360b 
1 Der Bund und jeder Kanton setzen eine tripartite Kommission ein, 
die sich aus einer gleichen Zahl von Arbeitgeber- und Arbeitneh
mervertretern sowie Vertretern des Staates zusammensetzt. 

2 Bezüglich der Wahl ihrer Vertreter nach Absatz 1 steht den Arbeit
geber- und Arbeitnehmerverbänden ein Vorschlagsrecht zu. 

3 Die Kommissionen beobachten den Arbeitsmarkt. Stellen sie 
Missbräuche im Sinne von Artikel 360a Absatz 1 fest, so suchen sie 
in der Regel eine direkte Verständigung mit den betroffenen Arbeit
gebern. Gelingt dies innert zwei Monaten nicht, so beantragen sie 
der zuständigen Behörde den Erlass eines Normalarbeitsvertrages, 
der für die betroffenen Branchen oder Berufe Mindestlöhne vorsieht. 

4 Ändert sich die Arbeitsmarktsituation in den betroffenen Branchen, 
so beantragt die tripartite Kommission der zuständigen Behörde die 
Änderung oder die Aufhebung des Normalarbeitsvertrags. 

5 Um die ihnen übertragenen Aufgaben wahrzunehmen, haben die 
tripartiten Kommissionen in den Betrieben das Recht auf Auskunft 
und Einsichtnahme in alle Dokumente, die für die Durchführung der 
Untersuchung notwendig sind. Im Streitfall entscheidet eine hierfür 
vom Bund beziehungsweise vom Kanton bezeichnete Behörde. 

Art. 360c 

3. Amtsgeheimnis 1 Die Mitglieder der tripartiten Kommissionen unterstehen dem 
Amtsgeheimnis; sie sind insbesondere über betriebliche und private 
Angelegenheiten, die ihnen in dieser Eigenschaft zur Kenntnis ge
langen, zur Verschwiegenheit gegenüber Drittpersonen verpflichtet. 

4. Wirkungen 

5. Klagerecht 
der Verbände 

2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach dem Ausschei
den aus der tripartiten Kommission bestehen. 

Art. 360d 
1 Der Normalarbeitsvertrag nach Artikel 360a gilt auch für Arbeit
nehmer, die nur vorübergehend in seinem örtlichen Geltungsbereich 
tätig sind, sowie für verliehene Arbeitnehmer. 
2 Durch Abrede darf vom Normalarbeitsvertrag nach Artikel 360a 
nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. 

Art. 360e 

Den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmerverbänden steht ein An
spruch auf gerichtliche Feststellung zu, ob ein Arbeitgeber den 
Normalarbeitsvertrag nach Artikel 360a einhält. 
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6. Meldung 

Art. 360J 

Erlässt ein Kanton in Anwendung von Artikel 360a einen Normalar
beitsvertrag, so stellt er dem zuständigen Bundesamt17 ein Exemplar 
zu. 

3. Bundesgesetz vom 28. September 1956 
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen18 

Ingress 

gestützt auf Artikel 34ter der Bundesverfassung19, 

Allgemein
verbindlich
erklärung 
l. Im Allgemeinen 

2. Bei Miss
bräuchen 

Art. 1 Randtitel 

Art. Ja 

Stellt die tripartite Kommission nach Artikel 360b Obligationen
recht20 fest, dass in einer Branche oder einem Beruf die orts-, berufs
oder branchenüblichen Löhne und Arbeitszeiten wiederholt in miss
bräuchlicher Weise unterboten werden, so kann sie mit Zustimmung 
der Vertragsparteien die Allgemeinverbindlicherklärung der Bestim
mungen über die minimale Entlöhnung und die ihr entsprechende Ar
beitszeit sowie die paritätischen Kontrollen des für die betreffende 
Branche geltenden Gesamtarbeitsvertrags beantragen. 

Art. 2 Ziff. Jbis 

Die Allgemeinverbindlichkeit darf nur unter folgenden Voraussetzun
gen angeordnet werden: 

3bis. Im Fall eines Antrags auf Allgemeinverbindlicherklärung nach 
Artikel Ia müssen die beteiligten Arbeitgeber mindestens 
30 Prozent der Arbeitgeber ausmachen, die nach der Allge
meinverbindlicherklärung dem Gesamtarbeitsvertrag unter
stehen sollen und mindestens 30 Prozent aller Arbeitnehmer 
beschäftigen. 

17 
18 
19 

Gegenwärtig Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) 
SR 221.215.311 

20 

Dieser Bestimmung entspricht Artikel 110 der neuen Bundesverfassung vom 18. April 
1999 (AS 1999 2556). 
SR220 
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Art. 6 

Besonderes l Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auf die der Geltungsbereich des Ge-
Kontrollorgan samtarbeitsvertrages ausgedehnt wird, können jederzeit bei der zu

ständigen Behörde die Einsetzung eines besonderen, von den Ver
tragsparteien unabhängigen Kontrollorgans an Stelle der im Vertrag 
vorgesehenen Kontrollorgane verlangen. Dieses Kontrollorgan kann 
auch auf Antrag der Vertragsparteien eingesetzt werden, wenn sich ein 
am Vertrag nicht beteiligter Arbeitgeber oder Arbeitnehmer weigert, 
sich einer Kontrolle des paritätischen Organs zu unterziehen. 

10486 

2 Die zuständige Behörde bestimmt Gegenstand und Umfang der Kon
trolle nach Anhörung der Vertragsparteien und des Arbeitgebers oder 
Arbeitnehmers, der die Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans 
verlangt oder der sich geweigert hat, sich der Kontrolle des paritäti
schen Organs zu unterziehen. 

3 Die Kontrollkosten gehen zu Lasten des Arbeitgebers oder Arbeit
nehmers, der eine besondere Kontrolle verlangt oder der sich gewei
gert hat, sich der Kontrolle des paritätischen Organs zu unterziehen; 
sie können jedoch von der zuständigen Behörde ganz oder teilweise 
den Vertragsparteien auferlegt werden, wenn besondere Umstände 
dies rechtfertigen. 

Art. 20 Abs. 2 
2 Bei Anträgen, über die der Bundesrat entscheidet, führt die zustän
dige Behörde21 das Verfahren und trifft die Massnahmen nach den 
Artikeln 5 Absatz 2 und 6. 

21 Gegenwärtig Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) 
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Bundesbeschluss 
über den Zahlungsrahn1en für die Förderung 
des gesamten Bahngüterverkehrs 

vom 28. September 1999 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 19991, 

beschliesst: 

Art.1 
1 Für die Förderung des gesamten Bahngüterverkehrs, insbesondere Trassenpreis
vergünstigungen und Abgeltungen, wird ein Zahlungsrahmen von höchstens 
2850 Millionen Franken für die Jahre 2000-2010 bewilligt. 
2 Die Investitionsbeiträge an Terminals im Rahmen von Mehrjahresprogrammen ba
sieren auf eigenen Finanzierungsgrundlagen und sind nicht Gegenstand des Zah
lungsrahmens. 

Art. 2 
1 Für die Förderungsmassnahmen gemäss Artikel 1 Absatz 1 steht ab dem Jahr 2000 
ein Betrag von höchstens 300 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung. 
2 Mit Inkrafttreten der vollen Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSV A) 
bzw. der Inbetriebnahme des Lötsehberg-Basistunnels und sofern das Verlagerungs
ziel gemäss Artikel 1 Absatz 2 des Verkehrsverlagerungsgesetzes erreicht ist, wird 
der jährliche Beitrag angemessen und schrittweise auf den Stand von 1999 gesenkt. 

Art. 3 

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referen
dum. 

Nationalrat, 28. September 1999 

Die Präsidentin: Heberlein 
Der Protokollführer: Anliker 

10486 

1 BBI 1999 6128 

1999-5418 

Ständerat, 23. September 1999 

Der Präsident: Rhinow 
Der Sekretär: Lanz 
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Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

Arrete federal 
portant approbation des accords sectoriels entre, d 'une part, 
la Confederation suisse et, d'autre part, la Communaute europeenne 
ainsi que, le cas echeant, ses Etats membres ou la Communaute 
europeenne de l'energie atomique 

du 8 octobre 1999 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu l'art. 85, eh. 5, de la constitution1; 

vu le message du Conseil föderal du 23 juin 19992, 

arrete: 

Art.1 

1 Les accords suivants sont approuves: 

a. Accord de cooperation scientifique et technologique; 

b. Accord sur certains aspects relatifs aux marches publics; 

c. Accord relatif a la reconnaissance mutuelle en matiere d'evaluation de la 
conformite; 

d. Accord relatif aux echanges de produits agricoles; 

e. Accord sur le transport aerien; 

f. Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route; 

g. Accord sur la libre circulation des personnes. 
2 Le Conseil föderal est autorise a ratifier ces accords. 

Art.2 

L' Assemblee federale adopte un arrete federal sujet au referendum: 

pour reconduire l' Accord sur la libre circulation des personnes; a. 

b. pour etendre l' Accord sur 1a libre circulation des personnes a des Etats qui 
n' etaient pas membres de la Communaute europeenne lors de son approba
tion. 

2 

Cette disposition correspond a l'art. 166, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
FF 1999 5440 
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Art. 3 

Le present arrete est sujet au referendum facultatif sur les traites intemationaux 
prevoyant une unification multilaterale du droit (art. 89, al. 3, let. c, de la constitu
tion3). 

Conseil national, 8 octobre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Anliker 

Date de publication: 26 octobre 19994 

Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

Conseil des Etats, 8 octobre 1999 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz 

3 

4 

Cette disposition correspond a l'art. 141, al. 1, let. d, eh. 3, de la Constitution 
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
FF19997%3 
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Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

Loi federale 
sur les denrees alimentaires et les objets usuels 
(Loi sur les denrees alimentaires, LDAI) 

Modification du 8 octobre 1999 

L 'Assemblee f ederale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 23 juin 19991, 

arrete: 

I 

La loi föderale du 9 octobre 1992 sur les denrees alimentaires et les objets usuels2 

est modifiee comme suit: 

Preambule 

vu les art. 32ter, 64 et 69bis de la constitution3, 

Art. 17a Fabrication, transformation et entreposage de denrees alimentaires 
d' origine animale 

Les etablissements dans lesquels des denrees alimentaires d'origine animale sont 
fabriquees, transformees ou entreposees doivent etre titulaires d'une autorisation 
d'exploiter delivree par le canton. Le Conseil federal peut prevoir des derogations. 

Art. 23, titre median, al. 2 et 5 

Autocontröle 
2 Le contröle officiel ne libere pas de l'autocontröle. 
5 Le Conseil federal peut definir 1a documentation a fournir en relation avec 
l' autocontröle. 

1 FF 1999 5440 
2 RS 817.0 
3 Ces dispositions correspondent aux art. 105, 118 et 122 de la Constitution 

du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
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Art. 26a Contröle des denrees alimentaires d' origine animale 

Le Conseil föderal peut prescrire le contröle systematique des denrees alimentaires 
d'origine animale et arreter les modalites d'application et d'attestation de ce con
tröle. 

Art. 36, al. 3, phrase introductive 

3 A cet effet elle peut: ... 

Art. 37, al. 2 

2 II peut deleguer aux offices federaux concemes la competence d' edicter des dispo
sitions de nature principalement technique ou administrative. 

Art. 45, al. 2, let. e 

2 Des emoluments sont per9us pour: 

e. les autorisations, excepte celles qui sont delivrees au titre de l' art. 17 a. 

II 

1 La presente loi est sujette au referendum facultatif. 
2 Le Conseil federal fixe la date de l' entree en vigueur. 

Conseil national, 8 octobre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Anliker 

Date de publication: 26 octobre 19994 

Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

4 FF 1999 7937 
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Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

Loi federale 
concernant l 'Accord entre la Conf ederation suisse et 
la Communaute europeenne sur le transport de 
marchandises et de voyageurs par rail et par route 

du 8 octobre 1999 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil föderal du 23 juin 19991, 

arrete: 

I 

Les lois suivantes sont modifiees comme suit: 

1. La loi federale du 19 decembre 1958 sur la circulation routiere2 

Preambule 

vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution3, 

Art. 9 
Dimensions et 
poids 

1 Le Conseil föderal edicte des prescriptions sur les dimensions et le 
poids des vehicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il 
tient compte des imperatifs de la securite routiere, de l' economie et de 
l'environnement, ainsi que des reglementations internationales. Il peut 
fixer le poids autorise du vehicule ou de l' ensemble de vehicules en 
meme temps que les redevances routieres; celui-ci est au maximum de 
40 t, ou de 44 t en cas de transport combine. 
2 Il determine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprie entre 
la puissance du moteur et le poids total du vehicule ou de l'ensemble 
de vehicules. 
3 Apres avoir consulte les cantons, le Conseil federal peut prevoir des 
derogations pour les vehicules automobiles et les remorques affectes 

1 FF 1999 5440 
2 RS 741.01 
3 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution 

du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 

1999-4594 7931 
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au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage special auquel 
ils sont destines, doivent necessairement avoir des dimensions ou des 
poids superieurs. Pour d' autres vehicules de dimensions ou de poids 
superieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent etre autori
sees, dans certains cas, les courses necessitees par les circonstances. 

4 Toute limitation indiquee par un signal des dimensions, du poids et 
de 1a charge par essieu des vehicules est reservee. 

2. La loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 

Preambule 

vu les art. 31 bis, al. 2, 34ter, al. 1, let. g, et 36 de la constitution5, 

Art. 11, al. 1 
1 La capacite financiere d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les 
reserves totalisent un montant determine. Le nombre des vehicules est determinant 
pour le calcul de ce montant. 

Art. 12, al. 2 a 6 
2 Le Conseil federal designe l' autorite chargee d' organiser l' examen et determine les 
branches sur lesquelles il doit porter. 11 peut confier l'organisation de l'examen a des 
associations professionnelles ou a des organismes analogues, places sous la surveil
lance de l' office charge de la formation professionnelle. 

3 Les associations chargees d'organiser l'examen doivent etablir un reglement ad 
hoc soumis a l' approbation de l' autorite föderale competente. Le reglement regit 
notamment la composition de la commission d'examen, la procedure d'inscription, 
1a matiere de l' examen ainsi que les modalites et la duree des examens par branches, 
l' attribution des notes et les conditions pour 1a reussite de l' examen. 
4 L'office charge de la formation professionnelle determine les certificats de capacite 
et les diplömes dont les titulaires sont dispenses d' examen dans certaines branches. 
La dispense s'etend aussi aux branches dont la matiere est couverte par le certificat 
de capacite ou le diplöme. 

5 Les personnes justifiant d'une experience professionnelle d' au moins eing ans a un 
niveau de direction dans une entreprise de transports routiers peuvent passer un 
examen simplifie. 

4 RS 744.10 
5 Ces dispositions correspondent aux art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1, de 1a Constitution 

du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
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6 Les personnes qui ont reussi un examen professionnel ou un examen professionnel 
superieur sont dispensees de l' examen. 

Art. 13 Revocation de l'autorisation 

t L'office verifie regulierement, au moins tous les eing ans, si les entreprises de 
transports routiers remplissent encore les conditions d' octroi. 

2 Il revoque l'autorisation sans indemnite lorsque l'une des conditions n'est plus 
remplie. 

Art. 14, al. 1 
1 Si la personne physique qui remplit les conditions d'honorabilite et de capacite 
professionnelle decede ou est incapable d'exercer ses droits civils, l'entreprise de 
transports routiers peut continuer d'exercer son activite pendant une annee. L'office 
peut, si les circonstances le justifient, prolonger ce delai de six mois au plus. 

Art. 23, al. 2 
2 Des l'entree en vigueur de 1' Accord du 21 juin 1999 entre la Confederation suisse 
et la Communaute europeenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par 
rail et par route6, les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchan
dises ne pourront etre effectues que sur la base d'une autorisation ad hoc. 

II 

1 La presente loi est sujette au referendum facultatif. 
2 Le Conseil federal fixe 1a date de l' entree en vigueur. 

Conseil national, 8 octobre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Anliker 

Date de publication: 26 octobre 19997 

Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

6 RS ... ; RO 2000 . .. (FF 1999 6319) 
7 FF 1999 7931 

Conseil des Etats, 8 octobre 1999 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz 
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Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

Loi federale 
sur l 'Accord entre, d 'une part, la Conf ederation suisse et, 
d'autre part, la Communaute Europeenne et ses Etats 
membres sur la libre circulation des personnes 

du 8 octobre 1999 

L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 23 juin 19991, 

arrete: 

I 

Les lois suivantes sont modifiees comme suit: 

1. Loi federale du 26 mars 1931 sur le sejour et l'etablissement des etrangers2 

Preambule 

vu l'art. 69ter de la constitution3, 

Art.1 

La presente loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Commu
naute europeenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs detaches que si 
l' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes4 n' en dispose pas autrement ou si la presente loi prevoit des dispositions plus 
favorables. 

Art. Ja 

Art. 1 actuel 

l 
2 
3 

4 

FF 1999 5440 
RS 142.20 
Cette disposition correspond a l'art. 121, de la Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
RS ... ; RO ... (FF 1999 6319) 

1999-4595 7841 
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2. Loi federale du 16 decembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des 
personnes a l 'etrangers 

Preambule 

VU 1a competence de la Confederation en matiere de politique etrangere6; 

vu les art. 64 et 64bis de la constitution 1, 

Art. 5, al. 1, let. a, abis et d 

1 Par personnes a l' etranger on entend: 

a. Les ressortissants des Etats membres de la Communaute europeenne qui 
n' ont pas leur domicile legalement constitue et effectif en Suisse; 

abis. Les ressortissants des autres Etats etrangers qui n'ont pas le droit de s'etablir 
en Suisse; 

d. Les personnes physiques, les personnes morales et les societes sans person
nalite juridique ayant la capacite d' acquerir, qui ne sont pas des personnes a 
l'etranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquierent un immeuble 
pour le compte de personnes a l' etranger. 

Art. 7, let. j 

Ne sont pas assujettis au regime de l'autorisation: 

j. Les ressortissants des Etats membres de 1a Communaute europeenne qui, en 
tant que frontaliers, acquierent une residence secondaire dans la region de 
leur lieu de travail. 

Art. 12, let. d 

L'autorisation d'acquerir est refusee en tout etat de cause, lorsque: 

d. L'acquereur d'une residence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un 
logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthotel, son con
joint ou ses enfants de moins de 20 ans sont deja proprietaires d'un immeu
ble de ce genre en Suisse; 

Dispositions finales de la modification du 8 octobre 1999 

Les dispositions finales de la modification du 30 avril 19978 sont applicables par 
analogie a la presente modification. 

5 RS 211.412.41 
6 Cette competence se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 

(RO 1999 2556). 
7 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 

(RO 1999 2556). 
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3. Loi federale du 19 decembre 1877 concernant l'exercice des professions de 
medecin, de pharmacien et de veterinaire dans la Confederation suisse9 

Titre 

Ne conceme que le texte italien. 

Preambule 

vu l'art. 33, al. 2, de la constitutionto, 

Titre precedant l 'art. 1 

Chapitre 1 Formation de base 
Section 1 Diplomes 

Art. 1 Diplome föderal 

Un diplöme federal est delivre pour chacune des professions medicales suivantes: 

a. medecin; 

b. dentiste; 

c. pharmacien; 

d. veterinaire. 

Art. 2 Conditions d'octroi du diplöme 

Le diplöme föderal est delivre aux personnes: 

a. ayant termine la formation correspondante dans une haute ecole universitaire 
suisse, et 

b. ayant reussi les examens federaux. 

Art. 2a Effets du diplöme et utilisation du titre du diplöme 
1 Les titulaires du diplöme federal de dentiste, de pharmacien ou de veterinaire ont le 
droit d' exercer leur profession a titre independant sur tout le territoire suisse. 
2 Les titulaires du diplöme federal de medecin ont le droit d' accomplir des actes 
medicaux sous la surveillance de titulaires d'un titre postgrade federal correspon
dant. 

8 RO 1997 2086 
9 RS 811.11 
10 Cette disposition correspond a l'art. 95, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 

(RO 1999 2556). 
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3 Le Conseil federal regle l'utilisation des titres des diplömes federaux en tant que 
denominations de la profession. 

Art. 2b Reconnaissance des diplömes etrangers 

1 Le Comite directeur (art. 3) reconnait les diplömes etrangers dont l'equivalence est 
prevue dans un traite avec l'Etat concerne reglant la reconnaissance mutuelle des 
diplömes. 
2 Un diplöme etranger reconnu deploie en Suisse les memes effets qu' un diplöme 
federal. 

3 Si un diplöme etranger n'est pas reconnu, le Comite directeur fixe les conditions 
d' obtention du diplöme federal correspondant. 

Titre precedant l 'art. 3 

Section 2 Examens 

Art. 3, titre median et al. 2, 2e phrase 

Surveillance 

2 •.. La direction et l' administration de tout ce qui concerne les examens sont sous 
la surveillance du Departement federal de l'interieur (departement). 

Art. 4, titre median 

Nomination des commissions d'examen 

Art. 5, titre median 

Composition des commissions d'examen, lieu de l'examen et langue 

Art. 6, titre median 

Reglement d'examens 

Chapitre 2 Formation postgrade 
Section 1 Generalites 

Art. 7 Titres postgrades federaux 

1 Les titres postgrades federaux sont delivres pour la profession de medecin. Pour les 
autres professions medicales, ils ne le sont que dans la mesure ou la Suisse s'est 
engagee, par un accord international, a reconmu"'1:re les titres postgrades etrangers de 
ces professions. 
2 Le Conseil fäderal determine dans quels domaines les titres postgrades federaux 
peuvent etre delivres. 
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3 Il fixe pour chacun de ces titres les objectifs de la formation postgrade. 

4 Chaque titre postgrade federal est signe par un representant de la Confederation et 
de l'organisation responsable du programme de formation postgrade. 

Art. 8 Admission a la formation postgrade 

1 La formation postgrade est ouverte a toute personne titulaire d'un diplöme federal 
de la profession correspondante. 

2 Il n' existe aucun droit a une place de formation postgrade. 

Art. 9 Duree de la formation postgrade 

t La duree de la formation postgrade pour l'obtention d'un titre postgrade federal est 
de deux ans au moins et de six ans au plus. 

2 La duree de la formation postgrade peut atteindre dix ans pour des domaines tres 
specialises qui requierent des connaissances, des aptitudes et des capacites tres 
etendues. 

3 Pour les formations postgrades a temps partiel, 1a duree est prolongee en conse
quence. 

4 Le Conseil federal: 

a. fixe la duree de la formation pour chaque titre postgrade; 

b. determine dans quelle mesure les periodes de formation postgrade accom
plies en vue de l'obtention d'un titre peuvent etre validees pour la formation 
conduisant a un autre titre. 

Art. 10 Reconnaissance des titres postgrades etrangers 
1 Le Comite de la formation postgrade reconnait les titres postgrades etrangers dont 
l' equivalence est prevue dans un traite avec l'Etat conceme sur la reconnaissance 
mutuelle des titres et dont les titulaires mai"trisent une langue nationale. 
2 Un titre postgrade etranger reconnu deploie en Suisse les memes effets que le titre 
federal correspondant. 
3 Si un titre postgrade etranger n'est pas reconnu, le Comite de la formation post
grade fixe les conditions d'obtention du titre postgrade federal correspondant. 

Art. 11 Effets et utilisation du titre postgrade 
1 Les titulaires d'un titre postgrade federal en medecine ont le droit d'exercer a titre 
independant, sur tout le territoire suisse, 1a profession de medecin. 
2 L' autorisation cantonale d' exercer a titre independant la profession de medecin ne 
peut etre delivree qu'aux personnes titulaires d'un titre postgrade federal correspon
dant. 
3 Lorsque 1' autorisation cantonale de pratiquer de maniere independante est retiree a 
titre de sanction administrative, le titre postgrade ne peut plus etre utilise pendant la 
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duree du retrait. Le Conseil föderal regle par ailleurs l'utilisation des titres postgra
des federaux comme denominations de la profession. 

Section 2 Accreditaäon des programmes de formation postgrade 

Art. 12 Principe 

Un titre postgrade föderal n'est delivre que lorsque la formation postgrade s'est 
deroulee dans le cadre d'un programme de formation accredite par la Confäderation. 

Art. 13 Criteres d' accreditation 

Un programme de formation postgrade peut etre accredite si: 

a. il se trouve place sous la responsabilite d'une association professionnelle 
suisse ou, a titre exceptionnel, sous celle d'une autre organisation appro
priee; 

b. il permet d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixes par le Con
seil föderal pour les titres postgrades qui y sont regles; 

c. i1 est accessible sur l'ensemble du territoire suisse; 

d. i1 prevoit une evaluation continue et une appreciation finale efficaces des 
connaissances, des aptitudes et des capacites professionnelles des personnes 
en formation; 

e. il comporte un enseignement theorique et pratique; 

f. la formation postgrade est dispensee par des etablissements agrees a cet effet 
par l' organisation responsable; 

g. la participation active et une prise de responsabilites sont exigees des per
sonnes en formation; 

h. les personnes en formation peuvent compenser, au moins en partie, le cout 
de leur formation postgrade par leur participation; 

i. l'acces a la formation postgrade n'est pas lie a l'appartenance a une associa
tion professionnelle; 

j. l'organisation responsable du programme de formation postgrade peut prou
ver qu'elle dispose des structures d'organisation et des procedures requises 
pour atteindre les objectifs de 1a formation postgrade; 

k. il prevoit une autorite independante et impartiale, qui, au terme d'une proce
dure equitable, statue sur les recours formes par les personnes en formation 
ou les etablissements de formation postgrade au moins dans les cas prevus a 
l'art. 19; 

1. 1a formation postgrade se deroule en collaboration avec les hautes ecoles 
uni versitaires. 
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Art. 14 Procedure d' accreditation 

1 L'organisation responsable du programme de formation postgrade presente une 
demande d' accreditation au departement. 

2 Elle joint a sa demande un rapport dans lequel elle prouve que les criteres 
d' accreditation sont remplis. 

3 Le departement statue apres avoir entendu le Comite de la formation postgrade. 11 
peut: 

a. octroyer l' accreditation pour tous les titres postgrades regles dans le pro
gramme de formation postgrade ou pour certains d' entre eux; 

b. assortir 1' accreditation de charges. 

4 L' accreditation est valable sept ans. 

5 Si le departement refuse de renouveler l'accreditation d'un programme de forma
tion postgrade, il regle la situation juridique des personnes en formation concernees. 

Art. 15 Controle 

1 Le departement doit etre informe de toute modification apportee a un programme 
de formation postgrade accredite. 

2 Si 1a modification va a 1' encontre des criteres d' accreditation, le departement peut 
fixer de nouvelles charges. 
3 L' organisation responsable du programme de formation postgrade doit prouver au 
departement, deux ans apres l' accreditation, que les charges sont remplies. Si elles 
ne le sont pas, le departement peut en imposer de nouvelles ou, dans les cas graves, 
retirer l'accreditation. L'art. 14, al. 5, est applicable par analogie. 

Section 3 Comite de la formation postgrade 

Art. 16 Composition et organisation 
1 Le Conseil federal institue, sur proposition du departement, un Comite de la for
mation postgrade et en nomme les membres. 
2 11 veille a une representation appropriee de la Confederation, des cantons, des 
hautes ecoles universitaires et des milieux professionnels concernes. 
3 Le Comite de la formation postgrade se donne un reglement interne; celui-ci de
termine notamment 1a procedure regissant 1a prise de decisions. Le reglement interne 
est soumis a l'approbation du departement. 

Art. 17 Taches 
1 Le Comite de 1a formation postgrade assume les taches suivantes: 

a. il conseille le departement sur les questions liees a la formation postgrade; 

b il donne son avis sur les demandes d'accreditation; 
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C. il fait regulierement rapport au departement; 

d. il decide de la reconnaissance des titres postgrades etrangers; 

e. il decide dans quelle mesure les periodes de formation postgrade a l'etranger 
accomplies par les titulaires de diplömes etrangers reconnus en vertu de 
l'art. 2b peuvent etre validees dans le cadre d'une formation postgrade pour 
laquelle un diplome federal est delivre. 

2 Il peut proposer a l'organisation responsable d'un programme de formation post
grade accredite des mesures propres a ameliorer la qualite de cette formation. 

Chapitre 3 Formation continue 

Art. 18 

Les titulaires de diplömes federaux et de titres postgrades federaux sont tenus 
d'approfondir, d'elargir et d'ameliorer leurs connaissances, capacites et aptitudes 
professionnelles en suivant une formation continue. 

Chapitre 4 Voies de droit, surveillance et coordination 
Section 1 Voies de droit 

Art. 19 Decisions de l'organisation responsable d'un programme 
de formation postgrade 

L'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accredite rend 
des decisions au sens de la loi federale du 20 decembre 1968 sur 1a procedure admi
nistrativel t sur: 

a. la validation de periodes de formation postgrade; 

b. 1' admission a 1' examen final; 

C. 1a reussite a 1' examen final; 

d. 1' octroi de titres postgrades; 

e. la reconnaissance d'etablissements de formation postgrade. 

Art. 20 Commission de recours pour la formation de base et la formation 
postgrade des professions medicales 

1 La commission de recours pour 1a formation de base et 1a formation postgrade des 
professions medicales statue sur les recours contre les decisions: 

a. des autorites föderales; 

b. de l'organisation responsable d'un programme de formation postgrade ac
credite. 

11 RS 172.021 
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2 Elle se compose d'un president et de deux vice-presidents, qui doivent justifier 
d'une formation en droit et d'une experience judiciaire, ainsi que de six experts. 

3 Elle decide en dernier ressort des recours portant sur les examens et sur 1a recon
naissance d'etablissements de formation. 

4 Le president et les vice-presidents de 1a Commission de recours statuent sur les 
recours contre des decisions fondees sur les art. 14 et 15. 

5 Pour le surplus, la loi federale du 20 decembre 1968 sur la procedure administra
tive12 est applicable. 

Section 2 Surveillance 

Art. 21 

Le Conseil föderal surveille l'execution de la presente loi. 

Section 3 Coordination 

Art. 22 

1 Le Comite directeur et le Comite de la formation postgrade coordonnent leurs 
activites. 
2 A cet effet, ils deleguent chacun au moins un representant dans l'autre comite. 

Chapitre 5 Dispositions rmales 

Art. 23 Execution 

Le Conseil föderal edicte les dispositions d'execution. 

Art. 24 Dispositions transitoires de la motification du 8 octobre 1999 
1 Les titres octroyes avant l' entree en vigueur de 1a presente loi qui sont equivalents 
a un titre postgrade f ederal sont consideres comme des titres postgrades federaux des 
l' entree en vigueur de la presente modification; le Conseil federal en etablit la liste. 
2 Le Conseil föderal peut accrediter des programmes de formation postgrade qui, 
avant l'entree en vigueur de 1a presente modification, ont abouti a l'octroi de titres 
correspondant a un titre postgrade federal. Cette accreditation speciale est valable 
trois ans. 
3 Les titulaires d'un diplöme federal de medecin qui, a la date de l' entree en vigueur 
de la presente modification, sont au benefice d'une autorisation cantonale d'exercer 
a titre independant la profession de medecin, restent autorises a le faire sur tout le 

12 RS 172.021 
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territoire suisse sans titre postgrade federal. Ceux qui n'ont pas obtenu de titre post
grade avant l'entree en vigueur de la presente modification obtiennent un titre cor
respondant a leur formation postgrade pratique et theorique. Le Conseil federal regle 
les modalites. 

4. Loi du 20 decembre 1946 sur l' A VS13 

Preambule 

vu l'art. 34quater de la constitution14, 

Art. 2, al. 1 
1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de 1a Communaute 
europeenne vivant dans un Etat avec lequel la Suisse n' a pas conclu de convention 
de securite sociale, qui cessent d' etre soumises a l' assurance obligatoire apres une 
periode d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adherer a 
l' assurance facultati ve. 

Art. 102, al. 2 
2 L' allocation pour impotent est financee exclusivement par les pouvoirs publics. 

b' Art. 103, al. 1, 1 is et 2 

1 Les pouvoirs publics participent au financement des depenses annuelles de 
l' assurance comme suit: 

a. la Confederation couvre 16,36 % des depenses globales de l'assurance; 1a 
contribution a l'allocation pour impotent conformement a l'al. Ibis, let. a, en 
est deduite; en plus, la Confederation verse a l'assurance les recettes de la 
taxe sur les maisons de jeux; 

b. les cantons couvrent 3,64 % des depenses globales de l'assurance; la contri
bution a l' allocation pour impotent conformement a l' al. 1 bis, let. b, en est 
deduite. 

Ibis L'allocation pour impotentest financee: 

a. par 1a Confäderation a raison de 96,36 %; 

b. par les cantons a raison de 3,64 %. 
2 Le Conseil federal regle le mode de calcul de la contribution des cantons confor
mement aux al. 1 et 1 bis de la meme fa9on que pour 1' assurance-invalidite. 

13 RS 831.10 
14 Cette disposition correspond aux art. 111 a 113 de 1a Constitution du 18 avril 1999 

(RO 1999 2556). 
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Troisieme partie Relation avec le droit europeen 

Art. 153a 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes 15, son annexe II et les Reglements n°8 140Snl 16 et 574n211 dans leur version 
adaptee1s sont egalement applicables aux personnes visees a l' art. 2 du Reglement n° 
140Snl en ce qui concerne les prestations prevues a l'art. 4 dudit Reglement tant 
qu'elles sont comprises dans le champ d'application materiel de 1a presente loi. 

Quatrieme partie 
L 'ancienne troisieme partie 

5. Loi du 19 juin 1959 sur I' AJ19 

Preambule 

vu l'art. 34quater de la constitution20, 

Art. 77, al. 2 
2L'allocation pour impotentest fmancee exclusivement par les pouvoirs publics. 

15 
16 

17 

18 

19 
20 

RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
Reglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieur de la Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en demier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408/71 (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
demier lieu par le reglement (CE) n° 307 /1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 38 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO ... (FF 1999 6319) 
Une version consolidee provisoire des Reglements (CEE) n°8 1408/71 et 574/72, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307/1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de l'Office federal des assurances sociales, 3003 Beme. 
RS 831.20 
Cette disposition correspond aux art. 111 a 113 de la Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
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Art. 78 Contribution des pouvoirs publics 

1 La participation au financement des depenses annuelles de l'assurance s'eleve: 

a. Pour la Confederation, a 37 ,5 % des depenses globales de l' assurance; la 
contribution a l' allocation pour impotent prevue a l' al. 2, let. a, en est de
duite; 

b. Pour les cantons, a 12,5 % des depenses globales de l'assurance; la contri
bution a l' allocation pour impotent prevue a 1' al. 2, let. b, en est deduite. 

2 L' allocation pour impotent est financee: 

a. Par la Confederation a raison de 87 ,5 %; 

b. Par les cantons a raison de 12,5 %. 

3 Lesart. 104 et 107, al. 2, LAVS21 sont applicables par analogie. 

Quatrieme partie Relation avec le droit europeen 

Art. 80a 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur 1a libre circulation des person
nes,22 son annexe II et les Reglements n°s 1408/7123 et 574/7224 dans leur version 
adaptee25 sont egalement applicables aux personnes visees a l'art. 2 du Reglement n° 
1408/71 en ce qui conceme les prestations prevues a 1' art. 4 dudit Reglement tant 
qu' elles sont comprises dans le champ d' application materiel de la presente loi. 

Cinquieme partie 

L 'ancienne quatrieme partie 

21 
22 
23 

24 

25 

RS 831.10 
RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
Reglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieur de la Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en dernier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408/71 (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
demier lieu par le reglement (CE) n° 307 /1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 38 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO ... (FF 1999 6319) 
Une version consolidee provisoire des Reglements (CEE) n°8 1408/71 et 574/72, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307/1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de l'Office fäderal des assurances sociales, 3003 Beme. 
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6. Loi federale du 19 mars 1965 sur les prestations cornplernentaires a 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidite26 

Preambule 

vu l'art. 34quater, al. 7, de la constitution et l'art. 11, al. 1, des disp. trans. de la cons
titution27, 

4. Relation avec le droit europeen 

Art. 16a 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes,28 son annexe Il et les Reglements n°8 1408/7129 et 574/7230 dans leur version 
adaptee31 sont egalement applicables aux personnes visees a l'art. 2 du Reglement n° 
1408/71 en ce qui concerne les prestations prevues a l'art. 4 dudit Reglement tant 
qu'elles sont comprises dans le champ d'application materiel de la presente loi. 

5. 
L 'ancien eh. 4 

26 
27 

28 
29 

30 

31 

RS 831.30 
Ces dispositions correspondent aux art. 112, al. 6, et 196, eh. 10, de 1a Constitution 
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
Reglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieur de la Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en demier lieu par le reglement (CE) n° 307 /1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408/71 (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
demier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 38 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO ... (FF 1999 6319) 
Une version consolidee provisoire des Reglements (CEE) n°8 1408/71 et 574/72, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307/1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de !'Office federal des assurances sociales, 3003 Berne. 
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7. Loi federale du 25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidite32 

Preambule 

vu l' art. 34quater de la constitution et 1' art. 11 des disp. trans. de la constitution33, 

Art. 56, al. 1, let. g 

1 Le fonds de garantie assume les täches suivantes: 

g. il est, pour l'application de l'art. 89a, l'organisme de liaison dans les rela
tions avec les Etats membres de 1a Communaute europeenne; le Conseil fe
deral edicte les dispositions d' execution. 

Septieme partie Relation avec le droit europeen 

Art. 89a 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, 
1a Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes34, son annexe II et les Reglements n°s 1408nl3s et 574/7236 dans leur version 
adaptee37 sont egalement applicables aux personnes visees a l'art. 2 du Reglement n° 
1408/71 en ce qui conceme les prestations prevues a l'art. 4 dudit Reglement tant 
qu'elles sont comprises dans le champ d'application materiel de la presente loi. 

32 
33 

34 
35 

36 

37 

RS 831.40 
Ces dispositions correspondent aux art. 111 a 113 et 196, eh. 10 et 11, de la Constitution 
du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
Reglement (CEE) n° 1408nl du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieurde la Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en dernier lieu par le reglement (CE) n° 30711999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574n2 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408nl (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
demier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 38 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO ... (FF.1999 6319) 
Une version consolidee provisoire des Reglements (CEE) n°8 1408/71 et 574/72, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307 /1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de l'Office federal des assurances sociales, 3003 Berne. 
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Huitieme partie 
L 'ancienne septieme partie 

8. Loi du 17 decembre 1993 sur le libre passage38 

Preambule 

w les art. 34quater et 64 de la constitution39, 

Art. 5a Paiement en especes dans les Etats membres de 1a Communaute 
europeenne 

1 En ce qui conceme les avoirs de vieillesse vises a l'art. 15 de la loi fäderale du 
25 juin 1982 sur 1a prevoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidite40 

qu'ils ont accumules jusqu'a leur sortie de l'institution de prevoyance, les assures 
peuvent demander qu'ils leur soient payes en especes: 

a. s'ils ont quitte definitivement la Suisse et 

b. s'ils ne continuent pas a beneficier d'une assurance obligatoire contre les 
risques de vieillesse, de deces ou d'invalidite dans l'un des Etats membres 
de la Communaute europeenne. 

2 L' al. 1 entre en vigueur eing ans apres la date de 1' entree en vigueur de l' Accord 
du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, la Com
munaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes41. 

Section 8 Relation avec le droit europeen 

Art. 25a 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes42, son annexe II et les Reglements n°s 1408/7143 et 574/7244 dans leur version 

38 
39 

40 
41 
42 

RS 831.42 
Ces dispositions correspondent aux art. 111 a 113 et 122 de 1a Constitution du 18 avril 
1999 (RO 1999 2556). 
RS 831.40 
RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
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adaptee45 sont egalement applicables aux personnes visees a l' art. 2 du Reglement n° 
1408/71 en ce qui conceme les prestations prevues a l'art. 4 dudit Reglement tant 
qu'elles sont comprises dans le champ d'application materiel de la presente loi. 

Section 9 
L 'ancienne section 8 

9. Loi federale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46 

Preambule 

vu l'art. 34his de la constitution47, 

Art. 13, al. 2, let. f 

2 Les assureurs doivent remplir en particulier les conditions suivantes: 

f. offrir egalement une possibilite d'assurance-maladie sociale aux personnes 
soumises a l'assurance qui resident dans un Etat membre de la Communaute 
europeenne; dans des cas particuliers, le Conseil föderal peut, sur demande, 
exempter certains assureurs de cette obligation. 

Art. 61, al. 4 et 5 

4 Pour les assures residant dans un Etat membre de la Communaute europeenne, les 
primes sont calculees en fonction de l'Etat de residence. Le Conseil federal edicte 
les dispositions sur 1a fixation et l'encaissement des primes de ces assures. 

s L 'ancien al. 4 

43 

44 

45 

46 
47 

Reglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieur de 1a Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en dernier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408/71 (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
demier lieu par le reglement (CE) n° 307 /1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 38 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO ... (FF 1999 6319) 
Une version consolidee provisoire des Reglements (CEE) n°8 1408/71 et 574/72, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307/1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de l'Office federal des assurances sociales, 3003 Beme. 
RS 832.10 
Cette disposition correspond a I' art. 117 de 1a Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
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Titre 6 Relation avec le droit europeen 

Art. 95a 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d' une part, la Confederation suisse et, d' autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes48, son annexe II et les Reglements n°s 14O8nt49 et 574n250 dans leur version 
adaptee51 sont egalement applicables aux personnes visees a l'art. 2 du Reglement n° 
1408/71 en ce qui concerne les prestations prevues a l'art. 4 dudit Reglement tant 
qu'elles sont comprises dans le champ d'application materiel de la presente loi. 

Titre 7 
L 'ancien titre 6 

10. Loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents52 

Preambule 

vu l' art. 34bill de la constitution53, 

48 
49 

50 

51 

52 
53 

RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
Reglement (CEE) n° 1408nl du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieur de la Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en dernier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574n2 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408nl (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
dernier lieu par le reglement (CE) n° 307 /1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 38 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO . .. (FF 1999 6319) 
Une version consolidee provisoire des Reglements (CEE) n°s 1408nl et 574n2, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307/1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de !'Office federal des assurances sociales, 3003 Berne. 
RS 832.20 
Cette disposition correspond a l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
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Titre 10 Relation avec le droit europeen 

Art. 115a 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes,54 son annexe Il et les Reglements n°8 1408/7155 et 574/7256 dans leur version 
adaptee57 sont egalement applicables aux personnes visees a l' art. 2 du Reglement n° 
1408/71 en ce qui concerne les prestations prevues a l'art. 4 dudit Reglement tant 
qu'elles sont comprises dans le champ d'application materiel de la presente loi. 

Titre 11 

L 'ancien titre 10 

11. Loi federale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans 
l'agriculture58 

Preambule 

vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution59, 

54 
55 

56 

57 

58 
59 

RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
Reglement (CEE) n° 1408nl du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieur de la Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en dernier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408/71 (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
dernier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 38 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO ... (FF 1999 6319) 
Une version consolidee provisoire des Reglements (CEE) n°8 1408/71 et 574/72, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307 /1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de l'Office federal des assurances sociales, 3003 Beme. 
RS 836.1 
Ces dispositions correspondent aux art. 104 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
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V. Relation avec Je droit europeen 

Art. 23a 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation .suisse et, d'autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes, 60 son annexe II et les Reglements n°s 1408/7161 et 574/7262 dans leur version 
adaptee63 sont egalement applicables aux personnes visees a l'art. 2 du Reglement n° 
1408/71 en ce qui concerne les prestations prevues a l' art. 4 dudit Reglement tant 
qu'elles sont comprises dans le champ d'application materiel de la presente loi. 

VI. 

L 'ancienne section V 

12. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chomage64 

Preambule 

vu les art. 34novies et 34ter, al. 1, let. a et e, de la constitution65, 

Art. 13, al. 2bis 

2his Les periodes durant lesquelles l'assure s'est consacre a l'education d'enfants de 
moins de 16 ans et n'a, de ce fait, pas exerce d'activite soumise a cotisation, comp
tent comme periodes de cotisation, aux conditions suivantes: 

60 
61 

62 

63 

64 
65 

a. L'assure est contraint par necessite economique de reprendre une activite 
salariee a l'issue d'une periode educative; 

RO 2000 . .. (FF 1999 6319) 
Reglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieur de la Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en demier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408/71 (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
demier lieu par le reglement (CE) n° 307 /1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 38 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO ... (FF 1999 6319) 
Une version consolide,e provisoire des Reglements (CEE) n°8 1408/71 et 574/72, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307 /1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de !'Office federal des assurances sociales, 3003 Beme. 
RS 837.0 
Ces dispositions correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Constitution du 
18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
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b. La periode educative a ete accomplie en Suisse et a dure plus de 18 mois 
dans le delai-cadre de cotisation. 

Art. 14, al. l a 3 et 5bis 

1 Sont liberees des conditions relatives a 1a periode de cotisation, les personnes qui, 
dans les limites du delai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, 
n'etaient pas partie a un rapport de travail et, partant, n'ont pll s'acquitter des con
ditions relatives a la periode de cotisation pour l'lln des motifs suivants: 

a. Formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, a 1a 
condition qll'elles aient ete domiciliees en Suisse pendant dix ans au moins; 

b. Maladie, accident Oll matemite, a la condition qll'elles aient ait ete domici
liees en Sllisse pendant 1a periode correspondante; 

c. Sejour dans un etablissement suisse de detention Oll d' education au travail, 
ou dans une institution suisse de meme nature. 

2 Sont egalement liberees des conditions relatives a la periode de cotisation les per
sonnes qui, par suite de separation de corps ou de divorce, d'invalidite ou de mort 
de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour callse de suppression de 
leur rente d'invalidite, sont contraintes d' exercer llne activite salariee ou de 
l'etendre. Cette disposition n'est applicable que si l'evenement en question ne re
monte pas a plus d'une annee et si la personne concemee etait domiciliee en Suisse 
au moment ou il s'est produit. 

3 Les Suisses de retour au pays apres un sejour de plus d'un an dans un pays non
membre de 1a Communaute europeenne sont liberes des conditions relatives a la 
periode de cotisation durant une annee, a condition qu' ils justifient de l' exercice 
d'une activite salariee a l'etranger. II en va de meme des ressortissants des Etats 
membres de la Communaute europeenne dont l'autorisation d'etablissement n'est 
pas echue. Le Conseil federal determine en outre a quelles conditions les etrangers 
non-ressortissants d'un Etat membre de la Communallte europeenne dont 
l'autorisation d'etablissement n'est pas echue sont liberes des conditions relatives a 
la periode de cotisation apres un sejour a l' etranger de plus d'un an. 
5bis Les personnes qui, ayant termine l' ecole obligatoire en Suisse, se mettent a la 
disposition du service de l' emploi, peuvent, pendant le delai d' attente prevu aux al. 
4 et 5, participer a un programme d' occupation temporaire. Le Conseil federal de
termine conformement a l'art. 75 les couts a prendre en compte pour ces program
mes. 

Art. 18, al. 5 

5 L' al. 4 s' applique egalement a l' assure qui touche des prestations de vieillesse, 
qu'il s'agisse d'une rente ordinaire, d'une rente de preretraite ou d'une assurance 
vieillesse etrangere obligatoire ou volontaire. 
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Titre 9 Dispositions f"males 
Chapitre 4 Relation avec le droit europeen 

Art. 121 

L' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confederation suisse et, d'autre part, 
la Communaute europeenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person
nes, 66 son annexe II et les Reglements n°s 1408/7167 et 574/7268 dans leur version 
adaptee69 sont egalement applicables aux personnes visees a l'art. 2 du Reglement n° 
1408/71 en ce qui concerne les prestations prevues a l'art. 4 dudit Reglement tant 
qu'elles sont comprises dans le champ d'application materiel de la presente loi. 

Chapitre 5 
L 'ancien chapitre 4 

Art. 122 

L'ancien art. 121 

II 

1 La presente loi est sujette au referendum facultatif. 

2 Le Conseil föderal fixe la date de l' entree en vigueur. 

66 
67 

68 

69 

RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
Reglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif a l'application des 
regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a 
l'interieur de la Communaute (JO n° L 149 du 5 juillet 1971) (codifie par le reglement 
(CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modi
fie en demier lieu par le reglement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO 
n° L 38 du 12 fevrier 1999). 
Reglement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif a l'application du Re
glement 1408/71 (JO n° L 74 du 27 mars 1972) (egalement codifie par le reglement (CE) 
n° 118/97 du Conseil, du 2 decembre 1996 (JO n° L 28 du 30 janvier 1997)); modifie en 
demier lieu par le reglement (CE) n° 307 /1999 du Conseil, du 8 fevrier 1999 (JO n° L 3 8 
du 12 fevrier 1999). 
RS ... ; RO ... (FF 1999 6319) 
Une version consolidee provisoire des Reglements (CEE) n°s 1408/71 et 574/72, y 
compris les modifications introduites par le Reglement (CEE) n° 307/1999 du Conseil, 
peut etre obtenue aupres de l'Office federal des assurances sociales, 3003 Beme. 
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Conseil national, 8 octobre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Anliker 

Date de publication: 26 octobre 199910 

Delai refärendaire: 3 fävrier 2000 

70 FF 1999 7841 
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Conseil des Etats, 8 octobre 1999 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz 



Arrete federal 
relatif au financement de la participation integrale de la Suisse 
aux programmes de recherche, de developpement technologique 
et de demonstration (y compris EURATOM) de l'Union europeenne 
pour les annees 2001 et 2002 

du 2 septembre 1999 

L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 

vu l'art. 85, eh. 10, de la constitution; 
vu le message du Conseil federal du 23 juin 19991, 

arrete: 

Art.1 

1 Un credit d'ensemble de 432 millions de francs est ouvert pendant les annees 2001 
et 2002 pour le financement de la participation integrale de la Suisse au cinquieme 
programme-cadre de recherche, de developpement technologique et de demonstra
tion de l'Union europeenne et a EURATOM. 
2 Le credit d'ensemble se repartit comme suit: Enmillions 

de francs 

a. contribution de la Suisse a l'UE pour les annees 2001 et 2002 410 

b. mesures d'accompagnement pour 2001 et 2002 22 

Art. 2 

Les engagements peuvent etre contractes jusqu 'au 31 decembre 2002. 

Art.3 

Le present arrete, qui n'est pas de portee generale, n'est pas sujet au referendum. 

Conseil national, 2 septembre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Anliker 

FF1999 5440 

1999-5420 

Conseil des Etats, 31 aout 1999 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz 
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Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

Loi f ederale 
sur l' agriculture 
(Loi sur l'agriculture, LAgr) 

Modification du 8 octobre 1999 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 23 juin 19991, 

arrete: 

I 

La loi federale du 29 avril 1999 sur l'agriculture2 est modifiee comme suit: 

Preambule 

vu les art. 31 bis, 31 octies, 32 et 64bis de la constitution3, 

Art. 9, al. 2 

2 Les organisations ne peuvent percevoir aucune contribution obligatoire des 
producteurs pour financer leur administration. Lorsqu'une organisation per~oit des 
contributions de ses membres pour :financer les mesures d'entraide prevues a l'art. 8, 
al. 1, le Conseil federal peut etendre l'obligation du versement de ces contributions a 
l' ensemble des producteurs, des transformateurs et, le cas echeant, des commer~ants 
concernes par le meme produit ou groupe de produits. Les produits de la vente 
directe ne peuvent etre soumis aux mesures et aux directives des organisations 
de:finies a l'art. 8. 

Art. 55, al. 3 

3 Les frais des mesures destinees a la mise en valeur de 1a production ou a l' alle
gement du marche sont a 1a charge de l'organisation. L'art. 9, al. 2, est applicable 
par analogie. La Confederation peut, dans les limites de l'art. 13, participer au 
financement des mesures destinees a alleger le marche. 

1 FF 1999 5440 
2 RS 910.1 
3 Ces dispositions correspondent notamment aux art. 45, 46, al. 1, 102 a 104, 123 et 147 

de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
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Loi sur les denrees alimentaires 

Art. 187, al. 12 

12 La somme des contributions föderales octroyees pour l'exportation (art. 26), le 
secteur laitier (art. 38 a 40), le secteur du betail de boucherie et de la viande (art. 50) 
et le secteur de la production vegetale (art. 54 et 56 a 59) doit etre reduite d'un tiers 
par rapport aux depenses de 1998 dans un delai de eing ans a compter de l'entree en 
vigueur de la presente loi. 

II 

1 La presente loi est sujette au reförendum facultatif. 

2 Le Conseil föderal fixe la date de l'entree en vigueur. 

Conseil national, 8 octobre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Anliker 

Date de publication: 26 octobre 19994 

Delai reförendaire: 3 fövrier 2000 

4 FF 1999 7954 

Conseil des Etats, 8 octobre 1999 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz 
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Loi f ederale 
visant a transf erer sur le rail le trafic de marchandises a 
travers les Alpes 
(Loi sur le transfert du tratic) 

du 8 octobre 1999 

L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 

vu l' art. 84 de 1a Constitution; 
en execution de l' Accord du 21 juin 1999 entre la Confederation suisse et la 
Communaute europeenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et 
par route1; 

vu le message du Conseil federal du 23 juin 19992, 

arrete: 

Objectif 
1 Afin de proteger la zone alpine, la Confederation s' emploie, en collaboration avec 
les cantons, les chemins de fer et ses partenaires europeens, a transfärer progres
sivement sur le rail le trafic lourd de marchandises a travers les Alpes. 
2 Un objectif de l'ordre de 650 000 courses annuelles s'applique au trafic lourd de 
marchandises a travers les Alpes restant sur les routes de transit de la region alpine; 
il doit etre atteint le plus rapidement possible, au plus tard deux ans apres l' ou
verture du tunnel de base du Loetschberg. 

3 Si l'objectif decrit aux al. 1 et 2 semble compromis, le Conseil federal fixe les 
etapes intermediaires du transfert et prend les mesures necessaires ou les propose a 
l' Assemblee federale. En cas de necessite, il propose des mesures supplementaires 
dans le cadre du message relatif a une loi d' execution de l' art. 84 de la Constitution. 

Art. 2 Mesures 
1 Les objectifs fixes a 1' art. 1 doivent etre atteints en premier lieu par la mise en 
reuvre ciblee et le respect des delais de la reforme des chemins de fer, de la loi du 
19 decembre 1997 relative a une redevance sur le trafic des poids lourds3, de l'arrete 
du 4 octobre 1991 sur le transit alpin4 et de l' Accord du 21 juin 1999 entre la 

1 RS .. . ; RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
2 FF 1999 5440 
3 FF 1997 IV 1414 
4 RS 742.104 
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Loi sur le transfert du trafic 

Conföderation suisse et la Communaute europeenne sur le transport de marchandises 
et de voyageurs par rail et par route5 (Accord sur les transports terrestres). 
2 Dans le cadre de ses competences et dans la limite de ses possibilites, le Conseil 
föderal incite les entreprises ferroviaires a ameliorer fortement la cooperation 
transfrontaliere avec les compagnies ferroviaires europeennes en vue de presenter 
des offres qui soient favorables a l'usager. 

3 A titre de complement, le Conseil föderal prend d'autres mesures non discrimi
natoires a l' endroit des transporteurs suisses qui contribuent au transfert de la route 
au rail. Celles-ci reposent notamment sur la loi föderale du 20 decembre 1957 sur les 
chemins de fer6, la loi föderale du 4 octobre 1985 sur les transports publics7, la loi 
föderale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport 
par routes, la loi föderale du 19 decembre 1958 sur la circulation routiere9, la loi du 
7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement10, la loi föderale du 22 mars 
1985 concemant l'utilisation de l'impöt sur les huiles minerales a affectation 
obligatoire11 et la loi du 19 decembre 1997 relative a une redevance sur le trafic des 
poids lourds12• 

Art. 3 Planification permanente 

1 Le Conseil föderal soumet tous les deux ans un rapport sur le transfert du trafic aux 
commissions parlementaires competentes. 
2 Ce rapport comprend notamment: 

a. une evaluation de l'efficacite des mesures prises; 

b. les objectifs intermediaires vises pour la periode suivante; 

c. la marche a suivre pour realiser dans les meilleurs delais l' objectif du 
transfert mentionne a l'art. 1. 

3 Le rapport sera etabli pour la premiere fois au printemps 2002. 
4 Pour la premiere periode biennale suivant l'entree en vigueur de l' Accord sur les 
transports terrestres, l'objectif est de stabiliser le transport routier des marchandises 
a travers les Alpes au niveau atteint en l' an 2000. 

Art. 4 Redevance per9ue sur les contingents en vertu des accords 
intemationaux sur les transports 

1 Sauf dispositions contraires des accords intemationaux sur les transports, la 
perception d'une redevance sur les contingents de camions de 40 t et de vehicules 
circulant a vide ou charges de produits legers selon le regime transitoire de l' Accord 

5 RS .. . ; RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
6 RS 742.101 
7 RS 742.40 
8 RS 744.10 
9 RS 741.01 
10 RS 814.01 
11 RS 725.116.2 
12 FF 1997 IV 1414 

7926 



Loi sur le transfert du trafic 

sur les transports terrestres ou selon d'autres accords bilateraux sur les transports, 
est regie par la loi du 19 decembre 1997 relative a une redevance sur le trafic de 
poids lourds 13• Le Conseil federal regle l' execution. 

2 Apres deduction des frais d' execution, le produit de la redevance mentionnee a 
l'al. 1 servira en premier lieu a :financer les mesures definies a l'art. 2. Les recettes 
non affectees a cette fin alimenteront le fonds pour les grands projets ferroviaires. 

Art. 5 Repartition des contingents suisses 
1 Pour les contingents suisses vises par les accords intemationaux sur les transports, 
le Conseil federal definit d' entente avec les cantons le nombre et la repartition des 
autorisations relatives aux courses de vehicules de 40 t et de vehicules circulant a 
vide ou charges de produits legers. Le Conseil federal veille a l'egalite de traitement 
des transporteurs suisses et des transporteurs etrangers en ce qui conceme les 
contingents de 40 t. 
2 Ce faisant, il tient notamment compte de l' objectif formule a l' art. 1 et veille a 
sauvegarder la competitivite de l'economie et des transporteurs suisses. 
3 Le Conseil federal peut subordonner l'octroi de la moitie des contingents suisses a 
certaines conditions teile la preu ve du recours effectif au transport ferroviaire des 
marchandises. L' autre moitie des contingents est repartie entre les cantons et attri
buee par eux de maniere autonome, compte tenu des exigences des transporteurs. 
4 Le commerce des contingents ainsi que leur cession a titre gratuit sont interdits. 
Les contingents non utilises echoient au plus tard deux mois apres avoir ete delivres. 

Art. 6 Modification du droit en vigueur 

1. La loi du 19 decembre 1997 relative a une redevance sur le trafic des poids 
lourds14 est modifiee comme suit: 

Preambule 

vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies de la constitution ainsi que l'art. 23 des disp. 
trans. de la constitution15, 

Art. 4, al. 3 
3 Les trajets effectues dans le trafic combine non accompagne donnent droit a un 
remboursement forfaitaire. Le Conseil federal regle les modalites. 

13 FF 1997 N 1414 
14 FF 1997 N 1414 
15 Ces dispositions correspondent aux art. 7 4, 84, 85 et 196, eh. 12, de la Constitution 

du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
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Art. 10, al. 3 

3 La Confederation verse des contributions aux cantons pour les contröles du trafic 
des poids lourds. 

2. La loi föderale du 19 decembre 1958 sur 1a circulation routiere16 est modifiee 
comme suit: 

Preambule 

vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution17, 

Art. 2, al. 2 
2 La circulation des vehicules motorises lourds destines au transport 
des marchandises est interdite la nuit de 22 h a 5 h et le dimanche. Le 
Conseil fäderal regle les modalites. 

Inserer avant l'art. 54 (chapitre sixieme) 

Garantie de la 
fluidite et de la 
securite du trafic 
de transit 

16 RS 741.01 

Art. 53a 
1 Pour assurer la realisation des objectifs de 1a loi du 8 octobre 1999 
sur le transfert du trafic ainsi que 1a fl.uidite et la securite du trafic a 
travers les Alpes18, le Conseil föderal peut prevoir des mesures de 
gestion du trafic pour les vehicules motorises lourds servant au trans
port des marchandises. 
2 Les cantons procedent aux contröles des vehicules de transport 
lourds sur la route conformement a l' objectif de la loi sur le transfert 
du trafic et en fonction du danger accru. 

Art. 54, al. 1 bis 

tbis La police peut arreter les vehicules motorises lourds servant au 
transport des marchandises qui ne peuvent pas atteindre 1a vitesse 
minimale prescrite et leur faire faire demi-tour. 

17 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 
1999 (RO 1999 2556). 

18 RS ... ; RO ... (FF 1999 7925) 
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3. La loi föderale du 22 mars 1985 concemant l'utilisation de l'impöt sur les huiles 
minerales a affectation obligatoire19 est modifiee comme suit: 

Preambule 

vu les art. 36bis, 36ter et 37 de la constitution20, 

Art. 8, al. 1, let. e 

1 Sont imputables: 

e. les cotlts des equipements qui servent a assurer la securite et le delestage de 
la route, tels que les centres d'intervention de lutte contre les accidents 
chimiques, les dispositifs de contröle du poids, les voies et aires de 
stationnement. 

Art. 11, al. 2, ye phrase 

2 L'entretien courant comprend toutes les mesures et tous les travaux requis pour 
que les routes soient stlres et exploitables, tels que les services de protection, le 
deneigement, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d'arret, l'entretien 
des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant a assurer le fonctionnement 
permanent des installations de regulation du trafic, ainsi que les petites reparations. 

Art. 7 Referendum, entree en vigueur et duree de validite 
1 La presente loi est sujette au referendum facultatif. 
2 Le Conseil federal la met en vigueur au plus tard en meme temps que 1' Accord du 
21 juin 1999 sur les transports terrestres21. 

3 La presente loi a effetjusqu'a l'entree en vigueur d'une loi d'execution de l'art. 84 
de la Constitution, mais au plus tard jusqu' au 31 decembre 2010. En 2006 au plus 
tard, le Conseil fäderal presentera a 1' Assemblee fäderale un message relatif a ladite 
loi d' execu tion. 

19 RS 725.116.2 
20 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et 2, de la 

Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 
21 FF 1999 6266 
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Date de publication: 26 octobre 199922 

Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

22 FF 1999 7925 
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Delai referendaire: 3 fevrier 2000 

Loi f ederale 
sur les conditions ntinimales de travail et de salaire 
applicables aux travailleurs detaches en Suisse et 
sur les mesures d'accompagnement 
(Loi sur les travailleurs detaches) 

du 8 octobre 1999 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu l' art. 110, al. 1, let. a et b, de la Constitution; 
vu le message du Conseil federal du 23 juin 19991, 

arrete: 

Art.1 Objet 
1 La presente loi regle les conditions minimales de travail et de salaire applicables 
aux travailleurs detaches pendant une periode limitee en Suisse par un employeur 
ayant son domicile ou son siege a l' etranger dans le but de: 

a. fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet 
employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la pres
tation; 

b. travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de 
l' employeur. 

2 La notion de travailleur est regie par le droit suisse (art. 319 ss C02). 

Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire 
1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs detaches au moins les conditions 
de travail et de salaire prescrites par les lois federales, ordonnances du Conseil 
federal, conventions collectives de travail declarees de force obligatoire et contrats
types de travail au sens de l'art. 360a CO3 dans les domaines suivants: 

a. 1a remuneration minimale; 

b. 1a duree du travail et du repos; 

c. la duree minimale des vacances; 

d. la securite, la sante et l'hygiene au travail; 

1 FF 1999 5440 
2 RS 220 
3 RS 220 
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e. la protection des femmes enceintes et des accouchees, des enfants et des jeu
nes; 

f. 1a non-discrimination, notamment l'egalite de traitement entre femmes et 
hommes. 

2 Si les conventions collectives de travail etendues prevoient des contributions a des 
caisses de compensation ou a d' autres institutions comparables portant sur le droit 
aux vacances et aux allocations familiales, ces dispositions s' appliquent egalement 
aux employeurs qui detachent des travailleurs en Suisse, a condition que l'Etat dans 
lequel l'employeur a son siege connaisse une reglementation semblable. La presente 
disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie des contributions a 
une telle institution dans l'Etat oll il a son siege. 

3 Les allocations propres au detachement sont considerees comme faisant partie du 
salaire, dans 1a mesure oll elles ne sont pas versees a titre de remboursement des 
depenses directement liees au detachement, telles que les depenses de voyage, de 
logement ou de nourriture. 
4 Les conditions minimales de travail et de salaire doivent etre respectees pendant 
toute 1a duree de la mission. 

5 Le Conseil federal peut edicter des dispositions aux termes desquelles l' employeur 
est tenu d'etablir le versement des contributions sociales. 

Art.3 Hebergement 

L'employeur doit garantir aux travailleurs detaches des conditions d'hebergement 
repondant aux normes habituelles en matiere d'hygiene et de confort. Les deduc
tions pour frais d'hebergement et de ravitaillement ne doivent pas depasser les 
montants locaux usuels. 

Art. 4 Derogations 
1 Les prescriptions minimales concemant la remuneration et les vacances ne 
s'appliquent pas: 

a. aux travaux de faible ampleur; 

b. au montage ou a l'installation initiale, si les travaux durent moins de huit 
jours et font partie integrante d'un contrat de fourniture de biens. 

2 Le Conseil federal fixe les criteres definissant les travaux vises a l'al. 1. L'ampleur 
se determine notamment en fonction du genre et de 1a duree des missions, de leur 
frequence et du nombre de travailleurs concemes. 

3 Les secteurs de la construction et du genie civil, du second reuvre ainsi que de 
l'hötellerie et de la restauration ne sont pas vises a 1' al. 1. Le Conseil federal peut au 
surplus exempter d'autres branches economiques de l'application de l'al. 1. 
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Art. 5 Sous-traitants 

1 Si les travaux sont executes par des sous-traitants ayant leur domicile ou leur siege 
a 1' etranger, l' entrepreneur contractant, tel l' entrepreneur total, general ou principal, 
doit obliger contractuellement les sous-traitants a respecter la presente loi. 

2 A defaut, l'entrepreneur contractant pourra faire l'objet des sanctions prevues a 
l'art. 9, en cas d'infractions a la presente loi commises par les sous-traitants; il pour
ra egalement etre tenu civilement responsable du non-respect des conditions mini
males prevues a l'art. 2. Dans ce cas, l'entrepreneur contractant et le sous-traitant 
sont solidairement responsables. 

Art. 6 Annonce 

1 Avant le debut de la mission, l'employeur doit annoncer a l'autorite cantonale 
competente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par ecrit et dans la langue officielle du 
lieu de 1a mission: 

a. le nombre et les noms des travailleurs detaches; 

b. la date du debut des travaux et 1a duree previsible de ceux-ci; 

c. le genre des travaux a executer; 

d. 1' endroit exact ou les travaux sont executes. 
2 L' employeur joindra aux renseignements mentionnes a l' al. 1 une attestation par 
laquelle il confume avoir pris connaissance des conditions prevues aux art. 2 et 3 et 
s' engage a les respecter. 

3 Le Conseil föderal definit les cas dans lesquels 1' employeur peut etre exempte de 
l'annonce. 

Art. 7 Contröle 
1 Le contröle du respect des conditions fixees dans 1a presente loi incombe: 

a. pour les dispositions prevues par une convention collective de travail eten
due: aux organes paritaires charges de l'application de 1a convention; 

b. pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a 
CQ4 prevues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites ins
tituees par les cantons ou la Confederation (art. 360b CO); 

c. pour les dispositions prevues par des actes legislatifs federaux: aux autorites 
competentes en vertu de ces actes; 

d. pour les autres dispositions: aux autorites designees par les cantons. 
2 L'employeur est tenu de remettre aux organes competents en vertu de l'al. 1 qui les 
demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de 
salaire des travailleurs detaches. Ces documents doivent etre presentes dans une 
langue officielle. 

4 RS 220 
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3 Si les documents necessaires ne sont pas ou plus disponibles, l' employeur doit 
etablir le respect des dispositions legales a moins qu'il ne puisse demontrer qu'il n'a 
commis aucune faute dans la perte des pieces justificatives. 

4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contröle le libre acces au 
lieu de travail et aux locaux administratifs. 

s Le Conseil federal et les cantons reglent les indemnites a verser aux organes char
ges du contröle de l'application de la loi. 

Art. 8 Collaboration 

1 Les organes de contröle vises a l' art. 7 coordonnent leurs activites et collaborent 
entre eux, en tant que cela est necessaire a l'accomplissement de leurs taches. 
2 Ils se transmettent les documents et renseignements necessaires. 
3 Les autorites competentes peuvent cooperer avec les autorites d'autres Etats afin 
d' echanger des informations sur l' occupation transfrontaliere de travailleurs si elles 
permettent d' eviter des infractions a 1a presente loi. 

Art.9 Sanctions 
1 Les organes de contröle annoncent a r autorite cantonale competente toute infrac
tion a la presente loi. 

2 L'autorite cantonale competente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut: 

a. en cas d'infraction de peu de gravite a l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 
3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; l' art. 7 
de la loi du 22 mars 1974 sur le droit penal administrati:f5 (DPA) est appli
cable; 

b. en cas d'infractions plus graves a l'art. 2, interdire a l'employeur conceme 
d'offrir ses services en Suisse pour une periode de un a cinq ans; 

c. mettre tout ou partie des frais de contröle a la charge de l' employeur fautif. 
3 L'autorite qui prononce une sanction communique une copie de sa decision a 
l'autorite federale competente6• Celle-ci etablit une liste des employeurs ayant fait 
l'objet d'une sanction entree en force. 

Art. 10 Voies de droit 

La procedure de recours est regie par la loi federale du 20 decembre 1968 sur 1a 
procedure administrative7 et la loi federale du 15 janvier 1992 d'organisation judi
ciaire8. 

5 RS 313.0 
6 Actuellement Secretariat d'Etat a l'economie (seco). 
7 RS 172.021 
8 RS 173.110 
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Art.11 Droit d' action 

Les organisations qui ont pour tache, en vertu de leurs statuts, de defendre les inte
rets sociaux et economiques des travailleurs ou des employeurs ont qualite pour agir 
en constatation d' une infraction a la presente loi. 

Art.12 Dispositions penales 

1 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus, a moins qu'il s'agisse d'un delit 
pour lequel le code pena19 prevoit une peine plus lourde: 

a. quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donne sciemment 
des renseignements inexacts ou aura refuse de donner des renseignements; 

b. quiconque se sera oppose a un controle de l'autorite competente ou l'aura 
rendu impossible de toute autre maniere. 

2 Dans les cas de peu de gravite, l'autorite peut renoncer a la poursuite penale. 

3 Sera puni d'une amende de 1000000 de francs au plus, a moins qu'il s'agisse 
d'un crime ou d'un delit pour lequel le code penal prevoit une peine plus lourde, 
quiconque de fa~on systematique et dans un esprit de lucre, en sa qualite 
d'employeur, n'aura pas garanti a un travailleur les conditions minimales prevues a 
l'art. 2. 

4 L' art. 59 du code penal est applicable. 

Art.13 Autorites de poursuite et de jugement 

La poursuite et le jugement des infractions a la presente loi incombent aux cantons. 

Art.14 Surveillance de l'execution 

L'autorite competente10 surveille l'execution de la presente loi. Elle peut donner des 
instructions aux organes de controle conformement a 1' art. 7. 

Art. 15 Referendum et entree en vigueur 
1 La presente loi est sujette au referendum facultatif. 
2 Le Conseil fäderal fixe la date de 1' entree en vigueur de la presente loi; celle-ci a 
effet aussi longtemps que l' Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confedera
tion suisse et, d'autre part, la Communaute europeenne et ses Etats membres, sur la 
libre circulation des personnesl 1. 

9 RS 311.0 
10 Actuellement Secretariat d'Etat a l' economie (seco ). 
11 RS .. . ; RO 2000 ... (FF 1999 6319) 
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12 FF 1999 7942 

Conseil des Etats, 8 octobre 1999 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz 
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Annexe 

Modification du droit en vigueur 

1. Loi federale du 18 decembre 1987 sur le droit international prive13 

Preambule 

vu 1a competence de la Confederation en matiere de relations exterieures14; 

vu l'art. 64 de la constitution15, 

Art. 115, al. 3 

3 Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l' etranger 
est detache, pour une periode limitee et pour y executer tout ou partie de sa 
prestation de travail, sont egalement competents pour connaitre des actions relatives 
aux conditions de travail et de salaire devant s' appliquer a cette prestation. 

2. Code des obligationst6 

IV Salaires 
minimaux 
1. Conditions 

RS 291 

Art. 360a 
1 Si, au sein d'une branche economique ou d'une profession, les salai
res usuels dans la localite, la branche ou la profession font l' objet 
d'une sous-enchere abusive et repetee et qu'il n'existe pas de conven
tion collective de travail contenant des dispositions relatives aux 
salaires minimaux pouvant etre etendue, 1' autorite competente peut 
edicter, sur proposition de la commission tripartite visee a l'art. 360b, 
un contrat-type de travail d'une duree limitee prevoyant des salaires 
minimaux differencies selon les regions et, le cas echeant, selon les 
localites, dans le but de combattre ou de prevenir les abus. 
2 Les salaires minimaux ne doivent pas etre contraires a l'interSt gene
ral et ne doivent pas leser les interSts legitimes d' autres branches 
economiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir 
equitablement campte des interets des minorites dans les branches 
economiques ou professions concemees, quand ces interets resultent 
de la diversite des conditions regionales et des entreprises. 

13 
14 

15 

16 

Cette competence se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
Cette disposition correspond a l'art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
RS220 
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Art. 360b 

2. commissions 1 La Confederation et chaque canton instituent une commission tripar-
tripartites tite composee en nombre egal de representants des employeurs et des 

travailleurs ainsi que de representants de l'Etat. 

3. Secret de 
fonction 

4. Effets 

5. Qualite pour 
agir des associa
tions 

2 Les associations d' employeurs et de travailleurs peuvent proposer 
des representants dans les commissions prevues a l' al. 1. 

3 Les commissions observent le marche du travail. Si elles constatent 
des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en regle generale de 
trouver un accord avec les employeurs concernes. Si elles n 'y par
viennent pas dans un delai de deux mois, elles proposent a l' autorite 
competente d' edicter pour les branches ou professions concernees un 
contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. 

4 Si l'evolution de la situation dans les branches concernees le justifie, 
la commission tripartite propose a l'autorite competente la modifica
tion ou l'abrogation du contrat-type de travail. 

5 Afin qu' elles soient en mesure de remplir leurs täches, les commis
sions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des rensei
gnements et de consulter tout document necessaire a l' execution de 
l' enquete. En cas de litige, une autorite designee a cet effet par la 
Confederation ou par le canton tranche. 

Art. 360c 

1 Les membres des commissions tripartites sont soumis au secret de 
fonction; ils ont en particulier l' obligation de garder le secret envers 
les tiers sur toutes les indications de nature commerciale ou privee 
dont ils ont eu connaissance en leur qualite de membre. 
2 Cette obligation subsiste apres 1a fin de leur activite au sein de la 
commission tripartite. 

Art. 360d 
1 Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique egalement 
aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une periode limitee dans 
son champ d' application territorial, ainsi qu' aux travailleurs dont les 
Services ont ete loues. 

2 ll ne peut pas etre deroge a un contrat-type de travail au sens de l' art. 
360a en defaveur du travailleur. 

Art. 360e 

Les associations representant les employeurs ou les travailleurs peu
vent ouvrir une action tendant a faire constater le respect ou le non
respect du contrat-type de travail au sens de l'art. 360a. 
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6. Cornmunica
tion 

Art. 360f 

Les cantons qui edictent un contrat-type de travail en application de 
l'art. 360a en font tenir un exemplaire a l'office föderal competent17• 

3. Loi du 28 septembre 1956 permettant d'etendre le champ d'application 
de la convention collective de travail18 

Preambule 

vu l'art. 34ter de 1a constitution19, 

Extension 
L Engeneral 

2. En cas de 
sous-ench~re 

Organe special 
de contröle 

Art. 1, titre marginal 

Art. Ja 

Si la commission tripartite, au sens de l'art. 360b co20, constate que, 
dans une branche economique ou une profession, les salaires et la 
duree du travail usuels dans 1a localite, la branche ou la profession 
font l' objet d'une sous-enchere abusive et repetee, eile peut demander, 
avec l'accord des parties signataires, l'extension des dispositions de la 
convention applicable a cette branche portant sur la remuneration 
minimale et sur 1a duree du travail lui correspondant ainsi que 
l' extension des dispositions relatives aux controles paritaires. 

Art. 2, eh. 3bis 

L'extension ne peut etre prononcee qu'aux conditions suivantes: 

3bis. En cas de requete au sens de l'art. la, les employeurs lies par 
1a convention doivent representer au moins 30 % des em
ployeurs auxquels le champ d'application de 1a convention 
doit etre etendu et occuper au moins 30 % de tous les tra
vailleurs. 

Art. 6 
1 Les employeurs et les travailleurs auxquels 1a convention est etendue 
peuvent demander en tout temps a l' autorite competente de designer, a 

17 
18 
19 

Actuellement Secretariat d'Etat a l'economie (seco). 
RS 221.215.311 

20 

Cette disposition correspond a l'art. 110 de la Constitution du 18 avril 1999 
(RO 1999 2556). 
RS220 
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la place de l' organe de contröle institue par la convention, un organe 
de contröle independant des parties. Cet organe peut egalement etre 
designe a la demande des parties a la convention lorsqu 'un employeur 
ou un travailleur auquel la convention est etendue refuse de se sou
mettre a un contröle de l' organe paritaire. 
2 L'autorite competente fixe l'objet et l'etendue du contröle apres 
avoir entendu les parties et l' employeur ou le travailleur qui a deman
de 1a designation d'un organe Special Oll qui a refuse de se soumettre a 
un contröle de l'organe paritaire. 
3 Les frais de contröle sont supportes par l'employeur ou le travailleur 
qui a demande la designation d'un organe de contröle special ou qui a 
refuse de se soumettre a un contröle de 1' organe paritaire; toutefois, 
lorsque des circonstances particulieres le justifient, 1' autorite compe
tente peut mettre les frais entierement ou partiellement a la charge des 
parties. 

Art. 20, al. 2 
2 Lorsque la demande d'extension releve du Conseil federal, l'autorite 
competente21 mene 1a procedure et prend les mesures prevues aux 
art. 5, al. 2, et 6. 

21 Actuellement Secretariat d'Etat a l'economie (seco). 
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Arrete federal 
allouant un plafond de depenses pour promouvoir 
l'ensemble du tratic marchandises par rail 

du 28 septembre 1999 

L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 

vu l'art. 85, eh. 10, de la eonstitution; 
vu le message du Conseil federal du 23 juin 19991, 

arrete: 

Art.1 

1 Pour promouvoir l'ensemble du trafie marehandises par rail, notamment en 
allouant des reduetions du prix des sillons et des indemnites, un plafond de depenses 
de 2850 millions de franes est alloue pour les annees 2000 a 2010. 
2 Les eontributions d'investissement aux terminaux versees dans le eadre de 
programmes pluriannuels sont fondees sur des bases de finaneement propres et ne 
sont pas eomprises dans le plafond de depenses. 

Art.2 

1 II est debloque a partir de l'an 2000 une enveloppe de 300 millions de franes au 
plus par annee pour finaneer les mesures visees a l' art. 1, al. 1. 
2 Avec l'entree en vigueur de la pleine redevanee sur le trafie des poids lourds liees 
aux prestations (RPLP) ou l' entree en service du tunnel de base du Lötsehberg, et 
pour autant qu'ait ete atteint l'objeetif de tranfert prevu a l'art. 1, al. 2, de 1a loi sur 
le transfert du trafie, 1' enveloppe annuelle est ramenee progressivement et dans une 
mesure appropriee a son niveau de 1999. 

Art. 3 

Le present arrete, qui n'est pas de portee generale, n'est pas sujet au referendum. 

Conseil national, 28 septembre 1999 

La presidente: Heberlein 
Le secretaire: Antiker 

FF1999 5440 
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Conseil des Etats, 23 septembre 1999 

Le president: Rhinow 
Le secretaire: Lanz 
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Ao5 

Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

Decreto federale 
ehe approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera 
da una parte e la Comunita europea nonche eventualmente i suoi Stati 
membri o la Comunita europea dell'energia atomica dall'altra 

de11'8 ottobre 1999 

L'Assembleafederale delta Confederazione Svizzera, 

visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; 

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, 

decreta: 

Art.1 

1 Sono approvati i seguenti accordi: 

a Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica; 

b. Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici; 

c. Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con-
formita; 

d. Accordo sul commercio di prodotti agricoli; 

e. Accordo sul trasporto aereo; 

f. Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; 

g. Accordo sulla libera circolazione delle persone. 

2 II Consiglio federale e autorizzato a ratificarli. 

Art. 2 

L' Assemblea federale decide mediante un decreto federale ehe sottosta a referen
dum: 

2 

a. 

b. 

il rinnovo dell' Accordo sulla libera circolazione delle persone; 

l'estensione dell' Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati 
ehe al momento della sua accettazione appartenevano alla Comunita euro
pea. 

Questa disposizione corrisponde all'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale 
del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
FF 1999 5092 
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Approvazione degli accordi settoriali. DF 

Art. 3 

II presente decreto sottosta a1 referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.3). 

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 
II segretario: Anliker 

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 

Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

1387 

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

II presidente: Rhinow 
II segretario: Lanz 

3 

4 

Questa disposizione corrisponde all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Co
stituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
FF1999 7585 

7586 



Aot 
Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

Legge federale 
sulle derrate alimentari e gli oggetti d 'uso 
(Legge solle derrate alimentari, LDerr) 

Modifica dell'8 ottobre 1999 

L'Assembleafederale della Confederazione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, 

decreta: 

I 

La legge sulle derrate alimentari2 e modificata come segue: 

Ingresso 

visti gli articoli 32ter, 64 e 69bis della Costituzione federale3; 

Art. 17a Produzione, trasformazione e deposito di derrate alimentari 
di origine animale 

Le aziende nelle quali sono prodotte, trasformate o depositate derrate alimentari di 
origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone. 
ll Consiglio federale puo prevedere eccezioni. 

Art. 23 titolo e cpv. 2 e 5 

Titolo: concerne soltanto il testo francese 
2 Concerne soltanto il testo francese 

s ll Consiglio federale puo disciplinare la documentazione del controllo autonomo. 

Art. 26a Controllo delle derrate alimentari di origine animale 

ll Consiglio federale puo prescrivere ehe le derrate alimentari di origine animale sia
no sottoposte a controlli sistematici; puo disciplinare 1a modalita d' esecuzione e 
l'attestazione dei controlli. 

l FF 1999 5092 
2 RS 817.0 
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 105, 118 e 122 della Costituzione federale 

del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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Legge sulle derrate alimentari 

Art. 36 cpv. 3 frase introduttiva 

3 A tale scopo, 1a Confederazione puo: ... 

Art. 37 cpv. 2 

2 Puo delegare i1 compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tec
nica o amministrativa agli uffici federali competenti in materia. 

Art. 45 cpv. 2 lett. e 

2 Sono riscossi emolumenti per: 

e. le autorizzazioni, escluse quelle ai sensi dell' articolo 17 a. 

II 

1 La presente legge sottosta a1 referendum facoltativo. 
2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. 

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 
II segretario: Anliker 

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 

Termine di referendum: 3 febbraio 2000 
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4 FF 1999 7559 
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Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

II presidente: Rhinow 
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Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

Legge federale 
concernente I' Accordo fra la Confederazione Svizzera 
e la Comunita europea sul trasporto di merci 
e di passeggeri su strada e per ferrovia 

dell' 8 ottobre 1999 

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, 

decreta: 

I 

Le seguenti leggi sono modifieate eome segue: 

1. Legge sulla circolazione stradale2 

lngresso 

visti gli artieoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale3, 

Art. 9 

Dimensioni 
epeso 

1 Il Consiglio federale emana preserizioni sulle dimensioni e sul peso 
dei veieoli a motore e dei loro rimorehi. A ta1 fine tiene eonto delle 
esigenze della sieurezza stradale, dell'eeonomia e dell'ambiente non
ehe delle normative intemazionali. Parallelamente all' ammontare delle 
tasse stradali puo fissare il peso massimo eonsentito per veieoli o 
eombinazioni di veieoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffieo 
eombinato. 
2 Determina il earieo per assi nonehe un rapporto adeguato fra la po
tenza del motore e il peso totale del veicolo o della eombinazione di 
veieoli. 
3 Sentiti i Cantoni, puo prevedere eceezioni per i veicoli a motore e i 
rimorehi di linea e per i veieoli ehe, dato il loro uso speciale, devono 
necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisee le 

l FF 1999 5092 
2 RS 741.01 
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione fe

derale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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AAo 
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia 

condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori pos
sano essere autorizzati, in singoli casi, a campiere viaggi imposti dalle 
circostanze. 

4 Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghez
za, dell'altezza, del peso edel carico per asse dei veicoli. 

2. Legge federale del 18 giugno 19934 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso 
alle professioni di trasportatore su strada 

lngresso 

visti gli articoli 31 bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettera g e 36 della Costituzione 
federale5, 

Art. 11 cpv. 1 

1 La capacita finanziaria di un' impresa e garantita quando sommando il capitale 
proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo im
porto e determinante il numero dei veicoli. 

Art. 12 cpv. 2-6 

2 Il Consiglio federale designa l'autorita incaricata dell'organizzazione dell'esame e 
ne stabilisce le materie. Esso puo affidare l'organizzazione ad associazioni profes
sionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della 
formazione professionale. 

3 Le associazioni incaricate di organizzare l'esame devono elaborare un regolamento 
e sottoporlo per approvazione all'autorita federale competente. Esso disciplina in 
particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il 
contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l' assegnazione 
delle note e le condizioni per il superamento dell'esame. 
4 L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina i certifi
cati di capacita e i diplomi ehe dispensano i titolari dall' esame per determinate mate
rie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacita o dal diploma. 

5 Le persone ehe dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a li
vello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame 
semplificato. 
6 Le persone ehe hanno superato con successo un esame professionale o un esame 
professionale superiore sono dispensate dall' esame. 

4 RS 744.10 
5 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della 

Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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MA 
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia 

Art. 13 Revoca dell' autorizzazione 

l L'Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le imprese di 
trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione. 

2 Revoca 1' autorizzazione senza indennita se una delle condizioni non e piu adem
pita. 

Art. 14 cpv. 1 

1 Nel caso in cui la persona fisica ehe soddisfa le condizioni di onorabilita e capacita 
professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa puo continuare ad eserci
tare la sua attivita per un anno. In casi motivati l'Ufficio federale puo prolungare 
questo termine al massimo di sei mesi. 

Art. 23 cpv. 2 
2 Dall'entrata in vigore dell' Accordo del 21 giugno 19996 fra la Confederazione 
Svizzera e 1a Comunita europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per 
ferrovia, il trasporto transfrontaliero di viaggiatori e merci e subordinato a tale auto
rizzazione. 

II 

1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo. 
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. 

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 
n segretario: Anlik:er 

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19997 

Termine di referendum: 3 febbraio 2000 
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6 RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5919) 
7 FF 1999 7553 

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

11 presidente: Rhinow 
II segretario: Lanz 
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Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

Legge federale 
concernente l 'Accordo tra la Conf ederazione Svizzera, 
da una parte, e la Comunita europea ed i suoi Stati membri, 
daß' altra, sulla libera circolazione delle persone 

dell'8 ottobre 1999 

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, 

decreta: 

I 

Le seguenti leggi sono modificate come segue: 

1. Legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli 
stranieri 

Ingresso 

visto l' articolo 69ter della Costituzione federale3; 

Art. l 

La presente legge si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunita europea, 
ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l' Accordo del 21 
giugno 19994 fra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunita europea 
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non conten
ga alcuna disposizione derogatoria o la presente legge preveda uno statuto giuridico 
piu vantaggioso. 

Art. Ja 

Ex art. 1 

FF1999 5092 
RS 142.20 

l 
2 
3 Questa disposizione corrisponde all'articolo 121 della Costituzione federale del 18 aprile 

1999 (RU 1999 2556). 
4 RS ... ; RU ... (FF 1999 5978) 
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Llbera circolazione delle persone 

2. Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero5 

lngresso 

data la competenza della Conf ederazione in materia di politica estera6 e visti gli arti
coli 64 e 64bis della Costituzione federale7; 

Art. 5 cpv. 1 lett. a, abis e d 

I Sono considerate persone all'estero: 

a. i cittadini degli Stati membri della Comunita europea ehe non hanno il do
mieilio legale ed effettivo in Svizzera; 

a.bis i cittadini di altri Stati esteri ehe non hanno i1 diritto di stabilirsi in Sviz
zera; 

d. le persone fisiehe e giuridiehe nonche le societa senza personalita giuridiea 
ma eon eapacita patrimoniale, ehe non sono persone all' estero secondo le 
lettere a, abis e e, qualora acquistino un fondo per eonto di persone all' estero. 

Art. 7 lett. j 

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: 

j. i cittadini degli Stati membri della Comunita europea ehe, eome frontalieri, 
aequistano un' abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro. 

Art. 12 lett. d 

L'autorizzazione e negata in ogni easo se: 

d. l'aequirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'artieolo 9 eapoverso 1 
lettera e, di un'abitazione di vaeanza o di un'unita d'abitazione in un ap
parthotel, il suo eoniuge o i suoi figli minori di 20 anni sono gia proprietari 
di una tale abitazione in Svizzera; 

Disposizioni finali della modifica dell '8 ottobre 1999 

Le disposizioni finali della modifiea del 30 aprile 19978 sono applieabili per analo
gia alla presente modifiea. 

5 
6 

7 

8 

RS 211.412.41 
Questa disposizione di competenza generale trova riscontro nell'articolo 54 capoverso 1 
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 123 della Costituzione federale del 
18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
RU 1997 2086 
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Libera circolazione delle persone 

3. Legge federale del 19 d.icembre 18779 sul libero esercizio delle arti salutari 
nella Confederazione Svizzera 

Titolo della legge: 

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 

lngresso 

visto l'articolo 33 capoverso 2 della Costituzione federale10; 

Titolo prima dell 'art. 1 

Capitolo 1: Formazione 
Sezione 1: Diplomi 

Art. 1 Diploma federale 

E rilasciato un diploma federale nelle seguenti professioni mediche: 

a. medico; 

b. dentista; 

C. farmacista; 

d. veterinario. 

Art. 2 Condizioni per il rilascio del diploma 

II diploma federale e rilasciato a persone ehe: 

a. hanno seguito la formazione corrispondente in una universita svizzera; e 

b. hanno superato gli esami federali. 

Art. 2a Portata del diploma e uso del titolo 
1 II titolare del diploma federale di dentista, farmacista o veterinario ha il diritto di 
esercitare autonomamente la professione in tutta 1a Svizzera. 
2 11 titolare del diploma federale di medico puo pratieare solamente sotto la sorve
glianza di una persona ehe possieda un eorrispondente titolo federale di perfeziona
mento. 
3 II Consiglio föderale disciplina l'uso del titolo eonferito dal diploma federale per 
designare la professione. 

9 RS 811.11 
10 Questa disposizione corrisponde all'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale 

del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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Libera circolazione delle persone 

Art. 2b Riconoscimento cli cliplomi esteri 
1 11 Comitato direttore (art. 3) riconosce i cliplomi esteri considerati equivalenti in 
virtu cli un accordo relativo al reciproco riconoscimento concluso con lo Stato inte
ressato. 

2 Un cliploma estero riconosciuto esplica in Svizzera i medesimi effetti di un cliplo
ma federale. 
3 Se il cliploma estero non e riconosciuto, il Comitato direttore decide a ehe concli
zioni puo essere ottenuto il diploma federale. 

Titolo prima dell 'art. 3 

Sezione 2: Esami 

Art. 3, titolo e cpv. 2 secondo periodo 

Sorveglianza 

2 ... La direzione e l' amministrazione cli tutto quanto riguarda gli esami sottostanno 
alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'intemo (Dipartimento). 

Art. 4, titolo 

Art. 5, titolo 

Art. 6, titolo 

Nomina della commissione d'esame 

Composizione delle commissioni d' esame nonche luogo 
e lingua d' esame 

Regolamento d'esame 

Capitolo 2: Perfezionamento 
Sezione 1: Disposizioni generali 

Art. 7 Titolo federale cli perfezionamento 
1 I titoli federali cli perfezionamento sono rilasciati per la professione di meclico. In 
altre professioni mecliche essi sono rilasciati unicamente se la Svizzera sie obbligata 
a riconoscere titoli esteri cli perfezionamento in queste professioni in virtu cli accorcli 
intemazionali. 
2 11 Consiglio federale stabilisce quali titoli federali di perfezionamento sono rila
sciati nei diversi campi. 

3 Esso fissa per ogni titolo gli obiettivi di perfezionamento. 
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4 Ogni titolo federale di perfezionamento e firmato da un rappresentante della Con
federazione e da un rappresentante dell'organismo responsabile del programma di 
perfezionamento. 

Art. 8 Ammissione a1 perfezionamento 
1 E ammesso a1 perfezionamento il titolare di un diploma federale nella professione 
eorrispondente. 

2 Non sussiste aleun diritto a un posto di perfezionamento. 

Art. 9 Durata del perfezionamento 
1 La durata del perfezionamento per l' ottenimento di un titolo federale di perfezio
namento e di due anni a1 minimo e di sei anni a1 massimo. 
2 Nei eampi altamente specializzati ehe riehiedono eonoseenze molto approfondite, 
grandissime eapaeita e abilita, 1a durata del perfezionamento puo essere protratta fi
no a 10 anni. 

3 In easo di perfezionamento a tempo parziale 1a durata e protratta di eonseguenza. 

4 11 Consiglio federale stabilisee: 

a. la durata del perfezionamento per ogni titolo di perfezionamento; 

b. in ehe misura si puo tener eonto, per il rilascio di altri titoli di perfeziona
mento, di periodi di formazione seguiti per l'ottenimento di un titolo di per
fezionamento. 

Art. 10 Rieonoseimento di titoli esteri di perfezionamento 
1 11 Comitato di perf ezionamento rieonosee i titoli esteri di perf ezionamento la eui 
equivalenza e stabilita in un accordo relativo a1 reeiproco rieonoscimento concluso 
eon lo Stato interessato e il cui titolare padroneggia una lingua nazionale. 
2 Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto esplica in Svizzera i medesimi 
effetti del titolo federale di perfezionamento eorrispondente. 
3 Se un titolo estero di perf ezionamento non e riconosciuto, il Comitato di perfezio
namento stabilisee le condizioni di ottenimento del titolo federale di perfeziona
mento corrispondente. 

Art. 11 Portata e uso del titolo di perf ezionamento 
1 Chi ha acquisito un titolo federale di perfezionamento in medicina ha il diritto di 
esereitare autonomamente la professione di medieo in tutta la Svizzera. 
2 Possono essere rilasciate autorizzazioni eantonali per 1' esercizio autonomo della 
professione di medieo unicamente a eoloro ehe hanno aequisito un titolo federale di 
perfezionamento corrispondente. 

3 Se decisa per sanzione amministrativa, 1a sospensione dell'autorizzazione canto
nale per l'esereizio autonomo della professione comporta per la sua durata il divieto 
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di fregiarsi del titolo federale di perfezionamento. Peraltro, il Consiglio federale di
sciplina l'uso dei titoli federali di perfezionamento per designare la professione. 

Sezione 2: Accreditamento dei programmi di perfezionamento 

Art. 12 Principio 

Un titolo federale di perfezionamento e rilasciato unieamente seil perfezionamento 
si e svolto nel quadro di un programma aeereditato dalla Confederazione. 

Art. 13 Criteri di aeereditamento 

Un programma di perfezionamento puo essere aecreditato se: 

a. l' organismo responsabile e un' associazione professionale a earattere nazio
nale o, eceezionalmente, un' altra organizzazione idonea; 

b. e idoneo al eonseguimento degli obiettivi di perfezionamento fissati dal 
Consiglio federale per l' ottenimento dei titoli di perfezionamento in esso di
sciplinati; 

c. e aceessibile in tutta la Svizzera; 

d. prevede un'effieace valutazione permanente e un'effieace valutazione eon
clusiva delle conoseenze, delle eapacita e delle abilita professionali delle 
persone ehe intendono perfezionarsi; 

e. include sia un insegnamento teorieo sia una formazione pratiea; 

f. i1 perfezionamento avviene in eentri autorizzati a questo seopo dall'orga
nismo responsabile del programma di perfezionamento; 

g. e riehiesta alle persone ehe intendono perfezionarsi nei centri di perfeziona
mento una eollaborazione personale e l' assunzione di responsabilita; 

h. le persone ehe intendono perfezionarsi possono compensare almeno in parte 
i eosti di perfezionamento eon la eollaborazione personale; 

1. l'aecesso alla formazione e indipendente dall'appartenenza a un'associa
zione professionale; 

j. l' organismo responsabile del programma di perfezionamento puo dimostrare 
di disporre delle strutture organizzative e delle proeedure necessarie alla 
realizzazione degli obiettivi di perfezionamento; 

k. prevede un'istanza indipendente e imparziale ehe giudichi i rieorsi delle per
sone ehe intendono perfezionarsi o dei centri di perfezionamento in un pro
cedimento equo almeno nei easi di eui all'artieolo 19; 

1. il perfezionamento si svolge in eollaborazione con le universita. 
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Art. 14 Procedura di accreditamento 

1 L' organismo responsabile del programma di perfezionamento fa domanda di ac
creditamento a1 Dipartimento. 

2 L' organismo di accreditamento allega alla domanda un rapporto in cui dimostra di 
soddisfare i criteri di accreditamento. 

3 II Dipartimento decide dopo aver sentito il Comitato di perfezionamento. Puo: 

a. autorizzare 1' accreditamento per tutti i titoli disciplinati nel programma di 
perfezionamento o per alcuni di essi; 

b. vincolare l' accreditamento a oneri. 
4 L' aecreditamento e rilasciato per un periodo di sette anni. 

5 Se rifiuta il rinnovo dell' accreditamento a un programma di perfezionamento, il 
Dipartimento disciplina 1o statuto giuridieo delle persone interessate ehe intendono 
perfezionarsi. 

Art. 15 Controllo 
1 Ogni modifiea di un programma di perfezionamento accreditato va comunicata a1 
Dipartimento. 
2 Se 1a modifica e contraria ai criteri di accreditamento il Dipartimento puo imporre 
nuovi oneri. 
3 Due anni dopo l'imposizione di oneri, l'organismo responsabile del programma di 
perfezionamento deve dimostrare a1 Dipartimento ehe gli oneri sono stati adempiti. 
Se gli oneri non sono piu adempiti il Dipartimento puo imporre nuovi oneri o, in ea
si gravi, revocare l'accreditamento. L'artieolo 14 capoverso 5 e applieabile per ana
logia. 

Sezione 3: Comitato di perfezionamento 

Art. 16 Composizione e organizzazione 
1 A richiesta del Dipartimento il Consiglio federale istituisee un Comitato di perfe
zionamento e ne nomina i membri. 
2 Esso provvede affinche 1a Confederazione, i Cantoni e le universita nonche le eer
ehie professionali interessate siano adeguatamente rappresentati. 
3 11 Comitato di perfezionamento si da un regolamento intemo ehe definisce in parti
colare la proeedura decisionale. 11 regolamento deve essere sottoposto per approva
zione a1 Dipartimento. 

Art. 17 Compiti 
1 11 Comitato di perfezionamento ha i seguenti eompiti: 

a. consiglia il Dipartimento su questioni relative a1 perfezionamento; 
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b. da il suo parere in merito alle richieste di accreditamento; 

c. fa rapporto periodicamente al Dipartimento; 

d. decide in merito al riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri; 

e. decide in ehe misura si puo tenere conto, per un perfezionamento per il 
quale e rilasciato un titolo föderale, di periodi di perfezionamento all'estero 
svolti da titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 2b. 

2 11 Comitato di perfezionamento puo proporre all' organismo responsabile di un 
programma di perf ezionamento accreditato misure volte al miglioramento della qua
lita del perfezionamento. 

Capitolo 3: Aggiornamento 

Art. 18 

I titolari di diplomi e di titoli federali di perfezionamento sono tenuti ad approfondi
re, ampliare e migliorare le proprie conoscenze, capacita e abilita professionali, me
diante un aggiomamento permanente. 

Capitolo 4: Protezione giuridica, sorveglianza e coordinamento 

Sezione 1: Protezione giuridica 

Art. 19 Decisioni dell' organismo responsabile di un programma 
di perfezionamento 

L'organismo responsabile di un programma di perfezionamento accreditato prende 
decisioni secondo la legge federale sulla procedura amministrativall relative a: 

a. la presa in considerazione di periodi di perfezionamento; 

b. l'ammissione all'esame finale; 

c. il superamento dell'esame finale; 

d. il rilascio di titoli di perfezionamento; 

e. il riconoscimento di centri di perfezionamento. 

Art. 20 Commissione di ricorso per la formazione medica 
e il perfezionamento 

1 La Commissione di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento decide 
su ricorsi contro decisioni: 

a. delle autorita federali; 

11 RS 172.021 
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b. dell'organismo responsabile di un programma di perfezionamento aeeredi-
tato. 

2 Essa si compone di un presidente e di due vieepresidenti ehe dispongono di una 
formazione giuridiea e di un' esperienza di giudiee non ehe di sei periti. 

3 Essa decide in modo definitivo su rieorsi eoneementi esami e i1 rieonoseimento di 
eentri di perfezionamento. 

4 Per quanto eoneeme i rieorsi eontro decisioni in virtu degli artieoli 14 e 15, lade
cisione spetta a1 presidente e ai due vieepresidenti della Commissione di rieorso. 

5 Per i1 resto si appliea la legge federale sulla proeedura amministratival2. 

Sezione 2: Sorveglianza 

Art. 21 

II Consiglio federale vigila sull' eseeuzione della presente legge. 

Sezione 3: Coordinamento 

Art. 22 

1 II Comitato direttore e i1 Comitato di perfezionamento coordinano le loro attivita. 

2 A questo seopo ognuno di essi delega almeno un rappresentante in seno all' altro 
eomitato. 

Capitolo 5: Disposizioni f"mali 

Art. 23 Eseeuzione 

II Consiglio federale emana le preserizioni di eseeuzione. 

Art. 24 Disposizioni transitorie della modifiea dell'8 ottobre 1999 
1 I titoli rilaseiati fino all'entrata in vigore della presente modifiea, ehe eorrispondo
no a un titolo federale di perfezionamento, valgono a partire dall'entrata in vigore 
della presente modifiea eome titoli federali di perfezionamento; i1 Consiglio federale 
ne allestisee l' eleneo. 
2 II Consiglio federale puo diehiarare aecreditati i programmi di perfezionamento 
ehe gia prima dell'entrata in vigore della presente modifiea portavano a1 rilascio di 
titoli eorrispondenti a un titolo federale di perfezionamento. Questo aeereditamento 
speciale e valido tre anni. 

12 RS 172.021 
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3 I titolari di un diploma federale di medico ehe all'entrata in vigore della presente 
modifica sono in possesso di un'autorizzazione cantonale per l'esercizio autonomo 
della professione di medico hanno diritto di continuare a esercitare autonomamente 
la professione in tutta 1a Svizzera senza il titolo federale di perfezionamento. Chi 
non ha ottenuto un titolo di perfezionamento prima dell'entrata in vigore della pre
sente modifica riceve un titolo federale di perfezionamento ehe corrisponde alla sua 
formazione pratica e teorica. 11 Consiglio federale disciplina i particolari. 

4. Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 13 

lngresso 

visto l' articolo 34quater della Costituzione federale14; 

Art. 2 cpv. 1 

1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunita europea, se vivo
no in uno Stato con il quale 1a Svizzera non ha concluso una convenzione di sicu
rezza sociale e cessano di essere assicurati obbligatoriamente dopo un periodo di as
sicurazione ininterrotto di almeno cinque anni, possono aderire all' assicurazione 
facoltativa. 

Art. 102 cpv. 2 
2 L'assegno per grandi invalidi e finanziato esclusivamente dall'ente pubblico. 

Art. 103 cpv. 1, ]bis e 2 

1 Gli enti pubblici partecipano come segue al finanziamento delle uscite annue del-
1' assicurazione: 

a. la Confederazione assume il 16,36 per cento delle uscite complessive del
l'assicurazione, dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo 
il capoverso 1 bis lettera a; devolve inoltre all' assicurazione il prodotto della 
tassa sulle case da gioco; 

b. i Cantoni assumono il 3,64 per cento delle uscite complessive dell'assi
curazione, dedotto il contributo all' assegno per grandi invalidi secondo il 
capoverso 1 bis lettera b. 

lbis L' assegno per grandi invalidi e finanziato: 

a. per il 96,36 per cento dalla Confederazione; 

b. per il 3,64 per cento dai Cantoni. 

13 RS 831.10 
14 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 

18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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2 11 Consiglio federale regola il calcolo dei contributi cantonali secondo i capoversi 
1 e 1 bis nello stesso modo come per l' assicurazione invalidita. 

Parte terza: Relazione con il diritto europeo 

Art. 153a 

Perle persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7115 ein relazione 
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche 
l' Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la 
Comunita europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle 
persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 57 4/72 17 nella loro versio
ne aggiomatalS. 

Parte quarta: 
Ex parte terza 

5. Legge sull'assicurazione per l'invalidital9 

lngresso 

visto 1' articolo 34quater della Costituzione federale20; 

15 

16 
17 

18 

19 
20 

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'appliea
zione dei regimi di sieurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'intemo della Comunita (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (eonsolidato dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dieembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. 1); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisee le moda
lita di applieazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) 
(eonsolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dieembre 1996, GU L 
28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 
RS ... ; RU ... (FF 1999 5978) 
Presso l'Ufficio federale delle assieurazioni sociali, 3003 Bema, e possibile ottenere la 
versione provvisoria e eonsolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, eon 
le modifiehe introdotte dal regolamento (CE) n. 307 /1999 del Consiglio. Fa stato in ogni 
modo solo la versione pubblieata sulla Gazzetta uffieiale delle CE. 
RS 831.20 
Questa disposizione eorrisponde agli artieoli 111-113 della Costituzione federale del 
18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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Art. 77 cpv. 2 
2 L'assegno per grandi invalidi e finanziato esclusivamente dall'ente pubblico. 

Art. 78 Contributi dell'ente pubblico 

1 Al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione partecipano: 

a. la Confederazione con il 37,5 per cento delle uscite complessive dell'as
sicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all' assegno per 
grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera a; 

b. i Cantoni con il 12,5 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; 
da questa quota viene detratto il contributo all' assegno per grandi invalidi 
secondo il capoverso 2 lettera b. 

2 L' assegno per grandi invalidi e finanziato: 

a. per 1'87,5 per cento dalla Confederazione; 

b. per il 12,5 per cento dai Cantoni. 

3 Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 LAVS2I sono applicabili per analogia. 

Parte quarta: Relazione con il diritto europeo 

Art. 80a 

Perle persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7122 ein relazione 
con le prestazioni previste nell' articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche 
l' Accordo del 21 giugno 199923 tra 1a Confederazione Svizzera, da una parte, e 1a 
Comunita europea ed i suoi Stati membri, dall' altra, sulla libera circolazione delle 
persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7224 nella loro versio
ne aggiomata25. 

21 
22 

23 
24 

25 

RS 831.10 
Regolamento (CEE) n. 1408nl del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applica
zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'intemo della Comunita (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. 1); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisce le moda
lita di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) 
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 
28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato !'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 
RS ... ; RU ... (FF 1999 5978); vedi nota 18. 
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Parte quinta: 

Ex parte quarta 

6. Legge federale del 19 marzo 196526 sulle prestazioni complementari 
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalid.ita (LPC) 

Ingresso 

visto 1' articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale; visto l' articolo 11 
capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale27; 

4. Relazione con il d.iritto europeo 

Art.16a 

Perle persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7128 ein relazione 
con le prestazioni previste nell' articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d' applicazione della presente legge, sono applicabili anche 
l' Accordo del 21 giugno 199929 tra 1a Confederazione Svizzera, da una parte, e la 
Comunita europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle 
persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7230 nella loro versio
ne aggiomata 31. 

Parte 5: 

Exparte 4 

26 
27 

28 

29 
30 

31 

RS 831.30 
Queste disposizioni eonispondono agli artieoli 112 eapoverso 6 e 196 numero 10 della 
Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
Regolamento (CEE) n. 1408nl del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'appliea
zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'intemo della Comunit:a (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (eonsolidato dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. 1); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento (CEE) n. 574n2 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisee le moda
lit:a di applieazione del regolamento (CEE) n. 1408nl (GU L 074 del 27 marzo 1972, p. 
1) ( eonsolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dieembre 1996, GU 
L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 
RS ... ; RU ... ; vedi nota 18. 
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7. Legge f ederale del 25 giugno 198232 sulla previdenza professionale 
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita (LPP) 

lngresso 

visto l'articolo 34quater della Costituzione federale; visto l'articolo 11 delle disposi
zioni transitorie della Costituzione federaJe33; 

Art. 56 cpv. 1 lett. g 

1 11 fondo di garanzia: 

g. per l'applicazione dell'articolo 89a, funge da organismo di collegamento 
con gli Stati membri della Comunita europea. 11 Consiglio federale emana le 
prescrizioni d' esecuzione. 

Parte settima: Relazione con il diritto europeo 

Art. 89a 

Perle persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7134 ein relazione 
con le prestazioni previste nell' articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l' Ac
cordo del 21 giugno 199935 tra la Conf ederazione Svizzera, da una parte, e la Co
munita europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle per
sone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7236 nella loro versione 
aggiomata37• 

Parte ottava: 
Ex parte settima 

32 
33 

34 

35 
36 

37 

RS 831.40 
Queste disposizioni eorrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della Co
stituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'appliea
zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'intemo della Comunita (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (eonsolidato da1 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dieembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. 1); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
de11'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisee le moda
lita di applieazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) 
(eonsolidato da1 regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 
28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modifieato !'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 
RS ... ; RU ... ; vedi nota 18. 
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8. Legge federale del 17 dicembre 199338 sul libero passaggio nella previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita (LFLP) 

lngresso 

visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale39; 

Art. 5a Pagamento in contanti in Stati membri della Comunita europea 

1 L'assicurato puo esigere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumu
lato sino a1 momento dell'uscita dall'istituto di previdenza conformemente all'arti
colo 15 della legge federale del 25 giugno 198240 sulla previdenza professionale per 
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita, soltanto se: 

a. lascia definitivamente la Svizzera, e 

b. non e piu affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione pensionistica di uno 
Stato membro della Comunita europea per i rischi di vecchiaia, morte e in
validita. 

2 II capoverso 1 entra in vigore cinque anni dopo l' entrata in vigore dell' Accordo del 
21 giugno 199941 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunita euro
pea ed i suoi Stati membri, dall' altra, sulla libera circolazione delle persone. 

Sezione 8: Relazione con il diritto europeo 

Art. 25a 

Perle persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408n142 ein relazione 
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche 
1' Accordo del 21 giugno 199943 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e 1a 
Comunita europea ed i suoi Stati membri, dall' altra, sulla libera circolazione delle 

38 
39 

40 
41 
42 

43 

RS 831.42 
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 122 della Costituzione föderale 
del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
RS 831.40 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento (CEE) n. 1408nl del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applica
zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'interno della Comunita (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. l); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
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persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7244 nella loro versio
ne aggiomata 45. 

Sezione 9: 

Ex sezione 8 

9. Legge federale sull'assicurazione malattie46 

Ingresso 

visto l'articolo 34bis della Costituzione federale47; 

Art. 13 cpv. 2 lett. f 
2 Gli assicuratori devono in particolare: 

f. offrire l'assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicu
rarsi ehe risiedono in uno Stato membro della Comunita europea; in casi 
particolari e su richiesta, il Consiglio federale puo esonerare taluni assicu
ratori da questo obbligo. 

Art. 61 cpv. 4 e 5 
4 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunita europea i premi 
sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. II Consiglio federale emana pre
scrizioni sulla determinazione e l' incasso dei premi di questi assicurati. 
5 Excpv. 4 

44 

45 
46 
47 

Regolamento (CEE) n. 574n2 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisce le moda
litil. di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408nl (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) 
( consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 
28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 
RS ... ; RU ... ; vedi nota 18. 
RS 832.10 
Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 
1999 (RU 1999 2556). 
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. 
Titolo 6: Relazione con il diritto europeo 

Art.95a 

Per le persone designate nell' articolo 2 del regolamento n. 1408/7148 e in relazione 
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d' applicazione della presente legge, sono applicabili an ehe 
1' Accordo del 21 giugno 199949 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la 
Comunita europea ed i suoi Stati membri, dall' altra, sulla libera circolazione delle 
persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7250 nella loro versio
ne aggiomata51. 

Titolo 7: 
Ex titolo 6 

10. Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni 52 

lngresso 

visto l'articolo 34bis della Costituzione federale53; 

48 

49 
50 

51 
52 
53 

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'appliea
zione dei regimi di sieurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'interno della Comunita (GUL 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (eonsolidato dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dieembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. 1); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisee le moda
lita di applieazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) 
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dieembre 1996, GU L 
28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato !'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. l. 
RS ... ;RU ... ; vedi nota 18. 
RS 832.20 
Questa disposizione eorrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 
1999 (RU 1999 2556). 
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A3o 
Libera circolazione delle persone 

Titolo decimo: Relazione con il diritto europeo 

Art. 115a 

Perle persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408nl54 ein relazione 
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l' Ac
cordo del 21 giugno 199955 tra 1a Confederazione Svizzera, da una parte, e la Co
munita europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle per
sone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408nl e n. 574n256 nella loro versione 
aggiomata57• 

Titolo undicesimo: 

Ex titolo decimo 

11. Legge federale del 20 giugno 195258 sugli assegni familiari nell'agricoltura 

lngresso 

visti gli articoli 31 bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale59; 

54 

55 
56 

57 
58 
59 

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applica
zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'intemo della Comunita (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. l); modificato !'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento {CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisce le moda
lita di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) 
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GUL 
28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 
RS ... ; RU ... ; vedi nota 18. 
RS 836.1 
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 104 e 123 della Costituzione federale del 
18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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Libera eireolazione delle persone 

V. Relazione con il diritto europeo 

Art. 23a 

Per le persone designate nell' articolo 2 del regolamento n. 1408/7160 e in relazione 
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche 
l' Accordo del 21 giugno 199961 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la 
Comunita europea ed i suoi Stati membri, dall' altra, sulla libera circolazione delle 
persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7262 nella loro versio
ne aggiomata63. 

VI. 

Ex V. 

12. Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione 64 

Ingresso 

visti gli articoli 34novies e 34ter capoverso 1 lettere a ed e della Costituzione 
federale65; 

Art. 13 cpv. 2his 

2hisJ periodi durante i quali l'assicurato si e dedicato all'educazione di figli d'eta 
inferiore ai 16 anni e quindi non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione 
sono computati come periodo di contribuzione se gli assicurati: 

60 

61 
62 

63 
64 
65 

a. al termine del periodo educativo sono costretti, per ristrettezze economiche, 
a intraprendere un'attivita lucrativa dipendente; 

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'appliea
zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'intemo della Comunita (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (eonsolidato dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. l); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisee le moda
lita di applieazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) 
(eonsolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dieembre 1996, GU L 
28 del 30 gennaio 1997, p. l); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 
RS ... ; RU ... ; vedi nota 18. 
RS 837.0 
Queste disposizioni eorrispondono agli artieoli 110 eapoverso 1 lettere a e e e 114 della 
Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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1\32. 
Libera circolazione delle persone 

b. hanno traseorso il periodo edueativo in Svizzera e tale periodo e durato piu 
di 18 mesi entro il termine quadro di eontribuzione. 

Art. 14 cpv. 1-3 e Shis 

1 Sono esonerate dall'adempimento del periodo di eontribuzione le persone ehe, en
tro i1 termine quadro (art. 9 epv. 3), durante oltre 12 mesi eomplessivamente, non 
sono state vineolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti moi:i vi e non han
no quindi potuto soddisfare i relativi obblighi: 

a. formazione seolastiea, riqualifieazione o perfezionamento, a eondizione ehe 
durante almeno 10 anni siano state domieiliate in Svizzera; 

b. malattia, infortunio o maternita, a eondizione ehe durante questo periodo 
siano state domieiliate in Svizzera; 

e. soggiomo in un istituto svizzero per l'eseeuzione delle pene d'arresto o 
d'edueazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo. 

2 Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di eontribuzione le perso
ne ehe, in seguito a separazione o divorzio, invalidita o morte del eoniuge oppure 
per motivi analoghi o a eausa della soppressione di una rendita d'invalidita, sono 
eostrette ad assumere o a estendere un' attivita dipendente. Questa norma e appliea
bile soltanto se l' evento eorrispondente non risale a piu di un anno e 1a persona inte
ressata dall'insorgere di questo evento era domieiliata in Svizzera. 

3 Gli Svizzeri ehe rimpatriano dopo un soggiomo di oltre un anno in uno Stato ehe 
non e membro della Comunita europea sono esonerati per un anno dall'adem
pimento del periodo di eontribuzione, purehe possano eertifieare di avere svolto 
un'attivita dipendente all'estero. Alle stesse eondizioni sono esonerati dall'adem
pimento del periodo di eontribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunita 
europea il eui permesso di domieilio non e seaduto. I1 Consiglio federale stabilisee 
inoltre a quali eondizioni gli stranieri domieiliati in Svizzera ehe non sono eittadini 
di uno Stato membro della Comunita europea e il eui permesso di domieilio non e 
seaduto, sono esonerati dall'adempimento del periodo di eontribuzione se rientrano 
in Svizzera dopo un soggiomo all'estero di oltre un anno. 

5bis Le persone ehe, dopo aver terminato la seuola dell'obbligo in Svizzera, si metto
no a disposizione dell'ufficio di eolloeamento possono partecipare a un programma 
di oeeupazione temporanea durante il termine d'attesa seeondo i eapoversi 4 e 5. ll 
Consiglio federale determina eonformemente all'artieolo 75 i eosti eomputabili per 
questi programmi. 

Art. 18 cpv. 5 

5 ll eapoverso 4 si appliea anehe alle persone ehe pereepiseono una prestazione di 
vecehiaia, sia ehe si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pen
sionamento anticipato, da un'assieurazione estera obbligatoria o faeoltativa per la 
vecehiaia. 
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Libera eircolazione delle persone 

Titolo nono: Disposizioni rmali 
Capitolo 4: Relazione con il diritto europeo 

Art. 121 

Perle persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7166 ein relazione 
con le prestazioni previste nell' articolo 4 di questo regolamento, purche siano com
prese nel campo d' applicazione della presente legge, sono applicabili anche l' Ac
cordo del 21 giugno 199967 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Co
munita europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle per
sone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7268 nella loro versione 
aggiomata69. 

Capitolo 5: 

Ex capitolo 4 

Art. 122 

Exart. 121 

II 

1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo. 

2 Il Consiglio federale ne determina l' entrata in vigore. 

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

Il presidente: Rhinow 
11 segretario: Anliker 11 segretario: Lanz 

Data di pubblicazione: 26 ottobre 199970 

Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1396 

66 

67 
68 

69 

Regolamento (CEE) n. 1408nl del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'appliea
zione dei regimi di sieurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari ehe si 
spostano all'intemo della Comunita (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal 
regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 
1997, p. l); modifieato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, 
dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ehe stabilisce le moda
lita di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408nl (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) 
(eonsolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 
28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato !'ultima volta dal regolamento (CE) n. 
307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 
RS ... ; RU ... ; vedi nota 18. 

70 FF 1999 7 464 
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Decreto federale 
concernente il imanziamento della partecipazione integrale 
della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo 
tecnologico e di dimostrazione (EURATOM incluso) 
negli anni 2001 e 2002 

del 2 settembre 1999 

L'Assembleafederale della Confederazione Svizzera, 

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, 

decreta: 

Art.1 

1 Per gli anni 2001 e 2002 e stanziato un credito globale di 432 milioni di ftanchi 
per 1a partecipazione integrale della Svizzera al quinto programma quadro di ricerca, 
di sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'Unione europea e a EURATOM. 

2 11 credito globale e ripartito nel modo seguente: mio fr. 

a. contributo della Svizzera all'UE per gli anni 2001 e 2002 410 

b. misure d'accompagnamento per gli anni 2001 e 2002 22 

Art.2 

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2002. 

Art.3 

11 presente decreto, ehe non e di obbligatorieta generale, non sottosta al referendum. 

Consiglio nazionale, 2 settembre 1999 

La presidente, Heberlein 
11 segretario, Anliker 

1397 

1 FF 1999 5092 

7654 

Consiglio degli Stati, 31 agosto 1999 

11 presidente, Rhinow 
11 segretario, Lanz 
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Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

Legge federale 
sull 'agricoltura 
(Legge sull'agricoltura, LAgr) 

Modifica dell'8 ottobre 1999 

. A37-

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, 

decreta: 

I 

La legge sull'agricoltura2 e modificata come segue: 

lngresso 

visti gli articoli 3lbis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale3; 

Art. 9 cpv. 2 
2 Le organizzazioni non possono riscuotere contributi obbligatori dai produttori per 
finanziare la loro arnministrazione. Qualora un'organizzazione riscuota contributi 
dai suoi membri per finanziare le misure di solidarieta previste nell'articolo 8 capo
verso 1, il Consiglio federale puo estendere l'obbligo del pagamento dei contributi 
all'insieme dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti interes
sati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti. I prodotti in vendita diretta non pos
sono essere sottoposti ai provvedimenti e alle prescrizioni delle organizzazioni di 
cui all'articolo 8. 

Art. 55 cpv. 3 

3 I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico 
dell'organizzazione. Le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 si applicano per 
analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione puo partecipare ai costi dei 
provvedimenti volti allo sgravio del mercato. 

1 FF 1999 5092 
2 RS 910.1 
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102-104, 123 e 147 

della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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A38 
Legge sull' agricoltura 

Art. 187 cpv. 12 

12 La somma dei contributi federali versati per l'esportazione (art. 26), il settore del 
latte (art. 38-40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) eil settore 
della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) dev'essere ridotta di un terzo rispetto alle 
spese per il 1998, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. 

II 

1 La presente legge sottosta a1 referendum facoltativo. 

2 II Consiglio federale ne determina 1' entrata in vigore. 

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 
n segretario: Anliker 

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 

Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

1398 

4 FF 1999 7576 

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

Il presidente: Rhinow 
Il segretario: Lanz 
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Tennine di referendum: 3 febbraio 2000 

Legge federale 
concernente il trasf erimento su f errovia 
del traffico merci pesante attraverso le Alpi 
(Legge sul trasferimento del traffico) 

del1'8 ottobre 1999 

L'Assembleafederale della Confederazione Svizzera, 

visto l' articolo 84 della Costituzione federale; 
in esecuzione dell' Accordo del 21 giugno 19991 fra la Confederazione Svizzera 
e la Comunita europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, 

decreta: 

Art.1 Finalita 

1 Al fine di proteggere 1a regione alpina, la Confederazione provvede, in collabora
zione con i Cantoni, le ferrovie e i suoi partner europei, a trasferire gradualmente su 
ferrovia il traffico merci pesante attraverso le Alpi. 

2 Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi rimanente sulle strade di transito 
nella regione alpina, l' obiettivo da conseguire quanto prima, ma al pfü tardi entro 
due anni dall' apertura della galleria di base del Lötsehberg e di 650 000 viaggi an
nui. 
3 Qualora l' obiettivo enunciato nei capoversi 1 e 2 sembri messo in pericolo, il Con
siglio federale definisce i passi intermedi in vista di detto trasferimento e prende le 
misure necessarie o le propone all' Assemblea federale. In caso di necessita, propone 
misure supplementari nell'ambito del messaggio relativo a una legge d'esecuzione 
dell'articolo 84 della Costituzione federale. 

Art. 2 Misure 
1 Gli obiettivi di cui all'articolo 1 devono essere conseguiti principalmente mediante 
l'attuazione tempestiva e mirata della riforma ferroviaria, della legge del 19 dicem
bre 19973 concemente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, 
del decreto del 4 ottobre 19914 sul transito alpino e dell' Accordo del 21 giugno 
19995 fra la Confederazione Svizzera e la Comunita europea sul trasporto di merci e 

1 
2 
3 
4 
5 

RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5919) 
FF 1999 5092 
FF 1997 IV 1262 
RS 742.104 
RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5919) 

1999-4598 7547 



Legge sul trasferimento del traffico 

di passeggeri per strada e per ferrovia ( detto di seguito Accordo sui trasporti terre
stri). 

2 Nel quadro delle sue competenze e nel limite delle sue possibilita, il Consiglio fö
derale incita le imprese ferroviarie a migliorare sostanzialmente la cooperazione 
transfrontaliera con le compagnie ferroviarie europee a1 fine di presentare un'offerta 
favorevole all'utente. 

3 Il Consiglio federale adotta adeguate misure collaterali ehe contribuiscano a trasfe
rire il traffico e non siano discriminatorie nei confronti dei trasportatori svizzeri. In 
particolare, esse si fondano sulla legge del 20 dicembre 19576 solle ferrovie, sulla 
legge del 4 ottobre 19857 sul trasporto pubblico, sulla legge federale del 18 giugno 
19938 sul trasporto viaggiatori, sulla legge sulla circolazione stradale9, sulla legge 
del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell'ambiente, sulla legge federale del 22 mar
zo 198511 concemente l'utilizzazione dell'imposta sugli oll minerali a destinazione 
vincolata e sulla legge federale del 19 dicembre 199712 concemente una tassa sul 
traffico pesante commisurata alle prestazioni. 

Art. 3 Pianificazione continua 
1 Ogni due anni, il Consiglio federale riferisce sul trasferimento del traffico alle 
competenti commissioni parlamentari. 

2 Il rapporto contiene in particolare: 

a. una valutazione dell'efficacia delle misure adottate; 

b. gli obiettivi intermedi fissati per il periodo successivo; 

c. il modo di procedere per conseguire quanto prima l' obiettivo di trasferi-
mento di cui all' articolo 1. 

3 Il rapporto e redatto per la prima volta nella primavera del 2002. 
4 Per il primo biennio successivo all'entrata in vigore dell'Accordo sui trasporti ter
restri, l' obiettivo consiste in una stabilizzazione del traffico merci su strada attraver
so le Alpi a1 livello del 2000. 

Art. 4 Tassa sui contingenti conformemente ad accordi intemazionali 
in materia di trasporti 

1 Il prelievo della tassa sui contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di 
veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri secondo 1a normativa transitoria del-
1' Accordo sui trasporti terrestri o secondo altri accordi bilaterali in materia di tra
sporti e disciplinato dalla legge del 19 dicembre 199713 concemente una tassa sul 

6 RS 742.101 
7 RS 742.40 
8 RS 744.10 
9 RS 741.01 

10 RS 814.01 
11 RS 725.116.2 
12 FF 1997 N 1262 
13 FF 1997 N 1262 
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Legge sul trasferimento del traffico 

traffico pesante commisurata alle prestazioni, sempreche disposizioni speciali previ
ste negli accordi internazionali in materia di trasporti non prevedano altrimenti. 11 
Consiglio federale disciplina 1' esecuzione. 

2 I proventi della tassa di cui al capoverso 1 sono anzitutto utilizzati, previa detra
zione delle spese d'esecuzione, per i1 finanziamento dei provvedimenti di cui all'ar
ticolo 2. I proventi non utilizzati a tale scopo sono devoluti al Fondo per i grandi 
progetti ferroviari. 

Art. S Ripartizione dei contingenti svizzeri 
1 Nell'ambito dei contingenti svizzeri previsti dagli accordi internazionali in materia 
di trasporti, il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, disciplina il numero e la ri
partizione delle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate, di veicoli a 
vuoto e di veicoli caricati con prodotti leggeri. Per i contingenti di 40 tonnellate, il 
Consiglio federale garantisce la parita di trattamento fra trasportatori svizzeri e stra
nieri. 
2 A tal fine tiene conto in particolare dell' obiettivo di trasferimento del traffico di 
cui all' articolo 1 e la tutela della competitivita dell' economia svizzera e dei traspor
tatori svizzeri. 
3 11 Consiglio federale puo subordinare l' assegnazione di una meta dei contingenti 
svizzeri a determinate condizioni come per esempio la prova dell'utilizzazione dei 
trasporti merci per ferrovia. L'altra meta dei contingenti e ripartita tra i Cantoni e da 
questi attribuita in modo autonomo tenendo conto delle necessita dei trasportatori. 
4 11 commercio e il trasferimento a titolo gratuito di contingenti sono vietati. I con
tingenti non utilizzati decadono al piu tardi due mesi dopo essere stati rilasciati. 

Art. 6 Modifica del diritto vigente 

1. La legge del 19 dicembre 1997 14 sul traffico pesante e modificata come segne: 

Ingresso 

visti gli articoli 24septies, 36Quater e 36sexies della Costituzione federale, nonche 
l'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale15; 

Art. 4 cpv. 3 

3 I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una re
stituzione forfettaria. 11 Consiglio federale disciplina i dettagli. 

14 
15 

FF 1997 N 1262 
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74, 84, 85 e 196 numero 12 della Costitu
zione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
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Legge sul trasferimento del traffico 

Art. JOcpv. 3 

3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico 
pesante. 

2. La legge sulla circolazione stradale16 e modificata come segue: 

lngresso 

visti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale17; 

Garanzia di un 
traffico di tran• 
sito scorrevole e 
sicuro 

Art. 2 cpv. 2 
2 La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti a1 trasporto di merci 
e vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. II Consiglio fe
derale disciplina i dettagli. 

Inserire prima dell'art. 54 (sezione 6) 

Art. 53a 
1 Per garantire la realizzazione degli obiettivi della legge dell'8 otto
bre 199918 sul trasferimento del traffico e 1a fluidita e la sicurezza del 
traffico attraverso le Alpi, il Consiglio federale puo adottare misure di 
gestione del traffico per gli autoveicoli pesanti adibiti a1 trasporto di 
merci. 
2 I Cantoni effettuano i controlli stradali degli autoveicoli pesanti 
conformemente all'obiettivo della legge sul trasferimento del traffico e 
in funzione del maggior rischio. 

Art. 54 cpv. ]bis 

16 
17 

18 

RS 741.01 

lbis La polizia e autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti a1 
trasporto di merci ehe non raggiungono la velocita minima prescritta e 
obbligarli a invertire 1a loro marcia. 

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione fe
derale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
RS ... ; RU ... (FF ... ) 
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A43 
Legge sul trasf erimento del traffico 

3. La legge federale del 22 marzo 198519 concemente l'utilizzazione dell'imposta 
sugli oll minerali a destinazione vincolata e modificata come segue: 

Ingresso 

visti gli articoli 361Jis, 36ter e 37 della Costituzione federale20; 

Art. 8 cpv. 1 lett. e 

1 Sono computabili: 

e. le spese delle installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle 
strade, come i centri d'intervento per la lotta contro gli incidenti chim.ici, i 
dispositivi per il controllo del peso, le corsie e le aree di posteggio. 

Art. 11 cpv. 2 primo periodo 
2 La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per 
l' agibilita e la sicurezza delle strade, come i servizi di protezione, lo sgombero della 
neve, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce 
mediane e delle scarpate, i lavori necessari per una prontezza permanente d'esercizio 
degli impianti di regolazione del traffico, come anche le piccole riparazioni. ... 

Art. 7 Referendum, entrata in vigore e validita 

l La presente legge sottosta a1 referendum facoltativo. 
2 11 Consiglio federale mette in vigore 1a presente legge a1 piu tardi simultaneamente 
all' Accordo del 21 giugno 1999 sui trasporti terrestri21. 

3 La presente legge ha effetto sino all' entrata in vigore di una legge d' esecuzione 
dell' articolo 84 della Costituzione federale, ma a1 piu tardi sino a1 31 dicembre 
2010. Entro il 2006, i1 Consiglio federale sottopone all' Assemblea federale un mes
saggio concemente una legge d'esecuzione dell'articolo 84 della Costituzione fede
rale. 

19 
20 

21 

RS 725.116.2 
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 83, 86, 131 capoversi 1 lettera e e 2 
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
FF 1999 5919 
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Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 
Il segretario: Anliker 

Data di pubblicazione: 26 ottobre 199922 

Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

22 FF 1999 7547 
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Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

Il presidente: Rhinow 
Il segretario: Lanz 
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Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

Legge federale 
concernente condizioni lavorative e salariali minime 
per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali 
(Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera) 

dell'8 ottobre 1999 

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizz.era, 

visto l'artieolo 110 eapoverso 1 lettere a e b della Costituzione federale; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, 

decreta: 

Art.1 Oggetto 
1 La presente legge disciplina le eondizioni lavorative e salariali minime per i lavo
ratori ehe un datore di lavoro eon domieilio o sede all'estero distaeea in Svizzera, 
affinehe essi per un periodo limitato: 

a. forniseano una prestazione lavorativa per eonto e sotto 1a sua direzione nel-
1' ambito di un rapporto eontrattuale eoncluso eon il destinatario della pre
stazione; 

b. lavorino in una sueeursale o in un' azienda ehe fa parte del gruppo impren
ditoriale del datore di lavoro. 

2 La definizione di lavoratore e retta dal diritto svizzero (art. 319 segg. Codiee delle 
obbligazioni, C02), 

Art. 2 Condizioni lavorative e salariali minime 
1 11 datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaeeati almeno le eondizioni lavo
rati ve e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federa
le, in eontratti eollettivi di obbligatorieta generale e in eontratti normali di lavoro ai 
sensi dell' artieolo 360a CQ3 nei seguenti ambiti: 

a. retribuzione minima; 

b. periodi di lavoro e riposo; 

e. durata minima delle vaeanze; 

d. sieurezza e protezione della salute sul posto di lavoro; 

1 FF 1999 5092 
2 RS 220 
3 RS 220 
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e. tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani; 

f. non discriminazione, segnatamente parita di trattamento fra donna e uomo. 

2 Se i eontratti eollettivi di lavoro di obbligatorieta generale prevedono eontributi a 
easse di eompensazione o ad istituzioni paragonabili relativi al diritto alle vaeanze e 
agli assegni per i figli, tali disposizioni si applieano anehe ai datori di lavoro ehe di
staeeano lavoratori in Svizzera, purche lo Stato di sede del datore di lavoro appliehi 
una normativa similare. La presente disposizione non si appliea se il datore di lavoro 
fomisee 1a prova del pagamento di eontributi a simili istituzioni nel suo Stato di se
de. 

3 Le indennita eoneesse in relazione al lavoro distaeeato sono eonsiderate eompo
nente del salario, sempre ehe non rappresentino il rimborso di spese effettivamente 
sostenute eome quelle per il viaggio, il vitto e 1' alloggio. 

4 Le eondizioni lavorative e salariali minime devono essere rispettate per tutta 1a du
rata dell' impiego. 

511 Consiglio federale puo disporre ehe il datore di lavoro estero fornisea 1a prova 
del versamento effettivo dei eontributi sociali. 

Art. 3 Alloggio 

11 datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaeeati un alloggio ehe soddisfi il 
grado usuale di igiene e eomodita. Le deduzioni per spese di vitto e alloggio non 
devono superare le tariffe eonformi all'uso loeale. 

Art. 4 Eceezioni 

1 Le preserizioni minime per la retribuzione e le vaeanze non valgono per: 

a. lavori di esigua entita; 

b. 1' assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto gior-
ni e sono parte integrante di un eontratto di fomitura di beni. 

211 Consiglio federale stabilisee i eriteri per la definizione dei lavori secondo il ea
poverso 1. L' entita e data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi 
nonehe dal numero dei lavoratori interessati. 

3 11 eapoverso 1 non e applieabile ai settori dell' edilizia, del genio eivile e dei rami 
aeeessori dell'edilizia nonehe dell'industria alberghiera e della ristorazione. 11 Con
siglio federale puo escludere altri rami dall'applieazione del eapoverso 1. 

Art.S Subappaltatori 

1 Qualora i lavori siano eseguiti da subappaltatori eon domieilio o sede all' estero, 
l' appaltatore primario, ad esempio eome appaltatore totale, generale o prineipale, 
deve obbligare eontrattualmente il subappaltatore a rispettare la presente legge. 

2 In maneanza di un simile obbligo, all'appaltatore primario possono essere inflitte 
le sanzioni di eui all'artieolo 9 per infrazioni eommesse dal subappaltatore contro 1a 
presente legge; l'appaltatore primario risponde inoltre dal profilo del diritto civile 
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per l'inadempimento delle condizioni minime di cui all'articolo 2. In questo caso 
l' appaltatore primario e il subappaltatore sono responsabili solidalmente. 

Art. 6 Notifica 

1 Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorita can
tonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella 
lingua ufficiale del luogo d'impiego: 

a. numero e nome dei lavoratori distaccati; 

b. data d'inizio e presumibile durata dei lavori; 

c. genere dei lavori da eseguire; 

d. il luogo esatto dove saranno eseguiti i lavori. 

2 11 datore di lavoro deve allegare alla notifica conformemente al capoverso 1 una 
dichiarazione secondo cui egli ha preso atto delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 
e si impegna a rispettarle. 

3 11 Consiglio federale definisce i casi in cui e possibile prescindere dalla notifica. 

Art. 7 Controllo 

1 11 rispetto dei requisiti secondo la presente legge e controllato: 

a. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligato
rieta generale: dagli organi paritetici incaricati dell' esecuzione del contratto 
collettivo di lavoro; 

b. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui sa
lari minimi ai sensi dell' articolo 360a CQ4: dalle Commissioni tripartite 
istituite dai Cantoni o dalla Confederazione (art. 360b CO); 

c. per quanto riguarda le disposizioni degli atti legislativi federali: dalle auto
rita competenti secondo questi atti; 

d. per quanto riguarda le altre disposizioni: dalle autorita designate dai Can-
toni. 

2 11 datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il 
capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti ehe provano l' osservanza delle condizio
ni lavorative e salariali dei lavoratori distaccati. I documenti devono essere presen
tati in una lingua ufficiale. 
3 Se i documenti necessari non ci sono o non sono piu disponibili, il datore di lavoro 
deve dimostrare l' osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fomire la 
prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi. 

4 11 datore di lavoro deve accordare in ogni momento agli organi di controllo il libe
ro accesso al posto di lavoro e ai locali amministrativi. 

4 RS 220 
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5 11 Consiglio federale e i Cantoni disciplinano le indennita da versare agli organi in
caricati del eontrollo dell' applicazione della legge. 

Art. 8 Collaborazione 

1 Gli organi di eontrollo di eui all'artieolo 7 eoordinano le loro attivita e eollabora
no, in quanto necessario allo svolgimento del loro compito. 

2 Essi si seambiano le informazioni e i doeumenti neeessari. 

3 Le autorita eompetenti possono eooperare eon le autorita degli altri Stati seam
biando informazioni sull' oeeupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a evita
re infrazioni alla presente legge 

Art. 9 Sanzioni 

1 Gli organi di eontrollo notifieano ogni infrazione alla presente legge alla eompe
tente autorita eantonale. 
2 L'autorita cantonale eompetente ai sensi dell'artieolo 7 capoverso 1 lettera d puo: 

a. per lievi infrazioni all'artieolo 2 e per infrazioni agli artieoli 3 e 6, pronun
eiare una multa amministrativa sino a 5000 franehi; e applieabile 1' artieolo 7 
della legge federale sul diritto penale amministrativo5; 

b. per infrazioni all'articolo 2 ehe non sono di lieve entita, vietare al datore di 
lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a 
einque anni; 

e. addossare totalmente o parzialmente al datore di lavoro colpevole i eosti dei 
eontrolli. 

3 L'autorita ehe pronuncia una sanzione notifiea all'autorita federale competente6 
una copia della sua decisione. Quest'ultima autorita tiene un elenco dei datori di la
voro ehe sono stati oggetto di una sanzione passata in giudieato. 

Art. 10 Rimedi giuridici 

La proeedura di ricorso e retta dalla legge federale sulla proeedura amministrativa7 e 
dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria8• 

Art.11 Diritto di denuncia 

Le organizzazioni ehe in virtu dei loro statuti tutelano gli interessi sociali ed eeono
mici dei lavoratori sono legittimate a ehiedere l'aeeertamento di una violazione della 
presente legge. 

5 
6 
7 
8 

RS 313.0 
Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (seco). 
RS 172.021 
RS 173.110 
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Art.12 Disposizioni penali 

1 Chiunque: 

a. in violazione dell' obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fomisee 
scientemente informazioni false, 

b. si oppone a1 eontrollo dell'autoritä. eompetente o lo impedisee in altro modo, 

e punito eon una multa sino a 40 000 franehi, sempre ehe non sia stato eommesso un 
delitto per il quale il Codiee penale9 eommina una pena piu grave. 

2 In easi di lieve entitä., 1' autoritä. puo preseindere da1 perseguimento penale. 

3 Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisee ai suoi lavoratori si
stematieamente e per fine di luero le eondizioni minime menzionate nell'artieolo 2, 
e punito eon una multa sino a 1 000 000 di franehi, sempre ehe non sia stato eom
messo un erimine o delitto per il quale il Codiee penale eommina una pena piu gra
ve. 

4 E applieabile l' artieolo 59 del Codiee penale. 

Art.13 Perseguimento penale 

II perseguimento e il giudizio dei reati eontro la presente legge spettano ai Cantoni. 

Art. 14 Vigilanza sull'eseeuzione 

L'autoritä. federale eompetente10 vigila sull'eseeuzione della presente legge. Essa 
puo impartire istruzioni agli organi di eontrollo seeondo 1' artieolo 7. 

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore 
1 La presente legge sottostä. a1 referendum faeoltativo. 
2 II Consiglio federale ne determina 1' entrata in vigore; essa si appliea finehe rimane 
in vigore 1' Aeeordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera, da una 
parte, e la Comunitä. europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera eireola
zione delle persone. 

9 RS 311.0 
10 Attualmente iI Segretariato di Stato dell'economia (seco). 
11 RS ... ; RU 2000 ... (FF 1999 5978) 
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Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 

La presidente: Heberlein 
11 segretario: Anlik:er 

Data di pubblicazione: 26 ottobre 199912 

Termine di referendum: 3 febbraio 2000 

12 FF 1999 7564 

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 

11 presidente: Rhinow 
II segretario: Lanz 
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Allegato 

Modifica del diritto vigente 

1. Legge federale del 18 dicembre 198713 sul diritto internazionale privato 

lngresso 

data la competenza della Confederazione in materia di politica estera14 e visto 
l' articolo 64 della Costituzione federalel5; 

An. 115 cpv. 3 

3 Per le azioni concementi le condizioni di lavoro e di salario applicabili alla presta
zione lavorativa sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui il lavo
ratore e stato distaccato per un periodo di tempo limitato e per svolgere tutta o una 
parte del suo lavoro all'estero. 

2. Codice delle obbligazioni 16 

An. 360a 

IV. Salari minimi 1 Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e 
L Condizioni abusivamente offerti salari inferiori a quell usuali per il luogo, la 

professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro 
con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita ob
bligatorietä. generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui 
all'articolo 360b l'autoritä. competente puo stabilire un contratto nor
male di lavoro di durata limitata ehe preveda salari minimi differen
ziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di com
battere o impedire abusi. 

13 
14 

15 

16 

RS291 

2 I salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali ne gli 
interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami. 
Devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei 
rami o delle professioni in questione, dovuti a diversitä. regionali o 
aziendali. 

Questa definizione di competenza trova riscontro nell'articolo 54 capoverso 1 della Co
stituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 
Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 
1999 (RU 1999 2556). 
RS220 
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Art. 360b 

2. Commissioni 1 La Confederazione e ogni Cantone istituiseono una Commissione 
tripartite • • tripartita, ehe si eompone di un numero uguale di rappresentanti de1 

3.Segreto 
d'ufficio 

4. Effetti 

5. Azione delle 
associazioni 

datori di lavoro e dei lavoratori, nonehe di rappresentanti dello Stato. 

2 Le assoeiazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno il diritto di 
presentare proposte in merito alla designazione dei loro rappresentanti 
ai sensi del eapoverso 1. 

3 Le Commissioni osservano la situazione sul mereato del lavoro. Se 
riseontrano abusi ai sensi dell' articolo 360a capoverso 1, ricercano di 
norma un'intesa diretta eon i datori di lavoro interessati. Qualora tale 
intesa non venga raggiunta entro il termine di due mesi, esse propon
gono all' autorita eompetente di stabilire un eontratto normale di lavo
ro ehe preveda salari minimi per i rami o le professioni interessati. 
4 Se 1a situazione sul mercato del lavoro nei rami eonsiderati muta, 1a 
Commissione tripartita ehiede all'autorita competente di modificare o 
abrogare il contratto normale di lavoro. 
5 Per adempiere i eompiti loro affidati, le Commissioni tripartite han
no il diritto di ottenere informazioni <lalle aziende e di consultare tutti 
i documenti necessari all'esecuzione dell'inchiesta. In caso di conte
stazione decide in merito l'autorita competente designata dalla Confe
derazione o dal Cantone. 

Art. 360c 

t I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d'uffi
cio; hanno in particolare l' obbligo nei con:fronti di terzi di serbare il 
segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di eui 
hanno avuto eonoseenza in qualita di membri. 
2 Tale obbligo sussiste anehe dopo aver dimissionato dalla Commis
sione tripartita. 

Art. 360d 
1 II eontratto normale di lavoro di eui all' articolo 360a si appliea an
ehe ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo eampo d'ap
plicazione loeale, nonehe ai lavoratori interinali. 
2 Non puo essere derogato a svantaggio del lavoratore, mediante ae
cordo, al eontratto normale di lavoro di eui all'articolo 360a. 

Art. 360e 

Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono legittimate ad 
adire l'autorita giudiziaria per aeeertare seil datore di lavoro adempie 
il eontratto normale di lavoro previsto nell' artieolo 360a. 
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6. Notifica 

Art. 360f 

Se stabilisee un eontratto normale di lavoro in applicazione dell'arti
eolo 360a, i1 Cantone ne notifica un esemplare all'ufficio federale17 

competente. 

3. Legge federale del 28 settembre 195618 concernente il conferimento 
del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro 

lngresso 

visto l' articolo 34ter della Costituzione federale19; 

Conferimento 
del carattere ob
bligatorio gene
rale 
1. In generale 

2. In caso 
di abusi 

Art. 1, marginale 

Art. Ja 

Se constata ehe in un ramo o in una professione vengono ripetuta
mente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli 
usuali per i1 luogo, i1 ramo o la professione, la Commissione tripartita 
di cui all'artieolo 360b del Codiee delle obbligazioni20 puo, eon i1 
consenso delle parti eontraenti, ehiedere ehe venga conferito i1 caratte
re obbligatorio generale alle disposizioni in materia di retribuzione 
minima e di corrispondente durata del lavoro, nonche controlli parite
tici del eontratto collettivo di lavoro valido per i1 ramo interessato. 

Art. 2 n. 3bis 

II conferimento del carattere obbligatorio generale e subordinato alle 
eondizioni seguenti: 

3bis, In easo di istanza di conferimento dell'obbligatorieta generale 
ai sensi dell'articolo la i datori di lavoro vineolati dal con
tratto collettivo devono formare almeno il 30 per cento dei 
datori di lavoro ehe sarebbero vincolati dal contratto quando 
ad esso fosse eonferita l' obbligatorieta generale e devono 
inoltre impiegare almeno il 30 per eento di tutti i lavoratori; 

17 Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (seco). 
18 RS 221.21S.311 
19 Questa disposizione corrisponde all'articolo 110 della Costituzione federale del 18 aprile 

1999 (RU 1999 2556). 
20 RS 220 
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Organo speciale 
di controllo 

1400 

Art. 6 

1 I datori di lavoro e i lavoratori ai quali viene esteso il eampo d'appli
eazione del eontratto eollettivo di lavoro possono ehiedere in ogni 
momento all' autorita eompetente l'istituzione di uno speciale organo 
di eontrollo indipendente dalle parti eontraenti a1 posto degli organi di 
eontrollo previsti nel eontratto. Questo organo di eontrollo puo essere 
anehe istituito su riehiesta delle parti eontraenti, se un datore di lavoro 
ehe non fa parte del eontratto si rifiuta di sottoporsi a un controllo 
dell'organo paritetieo. 

2 L' autorita eompetente defmisee l' oggetto e l' entita del eontrollo, 
dopo aver sentito le parti eontraenti e il datore di lavoro o il lavoratore 
ehe ehiede l'istituzione di uno speciale organo di eontrollo o ehe si e 
rifiutato di sottoporsi a un eontrollo dell' organo paritetieo. 
3 Le spese del eontrollo sono a earieo del datore di lavoro o del lavo
ratore ehe ha ehiesto un eontrollo speeiale o ehe si e rifiutato di sotto
porsi a un eontrollo dell'organo paritetieo; tuttavia, se eireostanze 
partieolari lo giustifieano, l' autorita eompetente puo addossare le spe
se interamente o parzialmente alle parti eontraenti. 

Art. 20 cpv. 2 

2 Se il eonferimento dell' obbligatorieta generale e di eompetenza del 
Consiglio federale, della proeedura e delle misure previste negli arti
eoli 5 eapoverso 2 e 6 e inearieata l'autorita eompetente2I. 

21 Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (seco). 
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Decreto federale 
solle risorse finanziarie per il promovintento 
dell 'insieme del traffico f erroviario merci 

del 28 settembre 1999 

L'Assembleafederale della Confederazione Svizzera, 

visto l' artieolo 85 numero 10 della Costituzione federale; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, 

decreta: 

Art.1 

1 Per promuovere l' insieme del traffieo ferroviario merci, in partieolare mediante 
riduzione dei prezzi delle tratte e indennita, e autorizzato un impegno finanziario 
fino a un massimo di 2850 milioni di franehi per gli anni 2000-2010. 
2 Non vi sono eompresi i eontributi d'investimento ai terminali nel quadro dei pro
grammi pluriennali in quanto poggiano su basi di finanziamento proprie. 

Art. 2 
1 Per le misure di promovimento di eui all' artieolo 1 eapoverso 1 e a disposizione, a 
partire dal 2000, un importo massimo di 300 milioni di franehi all' anno. 
2 Con l' entrata in vigore integrale della tassa sul traffieo pesante eommisurata alle 
prestazioni (TIPCP) o la messa in esereizio della galleria di base del Lötsehberg, e 
nella misura in eui sara raggiunto l'obiettivo di trasferimento di eui all'artieolo 1 
eapoverso 2 della legge sul trasferimento del traffieo, l' importo annuo e rieondotto 
in modo appropriato e progressivo allo stato del 1999. 

Art. 3 

II presente decreto, ehe non e di obbligatorieta generale, non sottosta al referendum. 

Consiglio nazionale, 28 settembre 1999 

II presidente, Heberlein 
II segretario, Anliker 

1401 

FF 1999 5092 

1999-5418 

Consiglio degli Stati, 23 settembre 1999 

II presidente, Rhinow 
II segretario, Lanz 
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